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Ueberſetzungsrecht vorbehalten. 



Aften 

vom 31. Mai 1740 bis Ende 1745. 



I. Protofoll betreffend die Uebergabe der Regierung 

von König Friedrich Wilhelm I. an den Kronprinzen Friedrich. 

Potsdam, 31. Mat 1740, 
Aufgezeichnet und unterjchrieben von dem Cabinetsſeeretär Schumacher. 

Königl. Hausarchiv R. XLVIP. 

Uebergabe der Regierung. Hauptgejihtspunfte des neuen 

Herrſchers. 

Actum Potsdam d. 31. Maji 1740. 

In Gegenwart Sr. Königl. Majeftät, des Kronprinzen und 
Prinz Wilhelm Königl. Hoheiten, des Fürften von Anhalt Durdlaudit, 
der Obriſten v. Derihau und v. Weyher, der Dbriftlieutenants 
v. Einfiedel und v. Saldern, der Majors v. Bredow und v. Polenz, 
auch des General-Adjutant v. Haade, ingleichen der Etats-Miniſtres 
v. Podewils und v. Boden. 

Se. Königl. Majeftät declarirten Dero Kronprinzen Königl. 
Hoheit und des Fürften von Anhalt Durchlaucht, auch allen übrigen 
gegenwärtigen Dfficiers und beiden benannten Miniftres, welcher 
gejtalt Sie Ihre Leibesumftände jo jchlecht bejchaffen fünden, daß 

Sie Sich zum baldigen feligen Abjchied aus diefer Welt gefaßt 
machten, auch Sich dazu völlig refigniret hätten und Sich gerne und 
willig in den göttlichen Willen ergeben wollten. 

Se. Königl. Majeftät Hätten alſo ernſtlich rejolviret Dero 
bisherige Negierungslaft niederzulegen und übergeben demnach hie- 
mit Dero älteften Sohn als legitimen Erben Dero ganzes Land, 
Domänen, Städte und alles übrige, nichts ausgenommen, als blos 
diejenigen Güter, jo Sie für die drei übrigen Prinzen, Wilhelm, 
Heinrih und Ferdinand acquirivet haben, als welche der Kronprinz 
ihnen lafjen ſoll, felbiges auch bereit3 Se. Königl. Majeftät ver- 

ſprochen haben. 
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Sie wünſchen Ihm aljo dazu und zu feiner Regierung alles 
erfinnliche Glüd, Heil, Segen und gloire und recommandiren Ihm 

vor allen Dingen, daß Er jederzeit die Armee als die Baſe jeiner 

zeitlihen Glüdjeligfeit in völligem guten Stande erhalten ſoll, weil 
darauf ſowohl jein wahres Intereſſe ala Sicherheit, auch gloire und 
Anſehen beruhet. 

Dabei recommandiren Sie denjelben injonderheit Dero hiefiges 
Regiment und haben zu Ihm das fichere Vertrauen, Er werde das- 
jelbe lieb haben und allezeit in gutem Stande erhalten. 

Dero bisherigen Bedienten im Gabinet befehlen Sie, alle 
Briefſchaften und was fonften auf Dero Schreibtiich befindlich, dem 
Kronprinzen zu übergeben, ausgenommen den verjiegelten Brief, 
welchen er erjt zwei Tage nad) des Königs Tode erhalten joll.!) 

Sie befehlen auch allen und jeden, jo gegenwärtig find, nun— 
mehr dem Kronprinzen alle unterthänige Submiffion, Pflicht und 
Parition, auch Treue zu erweijen, eben als wenn der König bereits 
verjtorben wäre. 

Auf die Finanz- und Domänenfahen wird Sich der Kron— 
prinz mit äußerjter Application und Fleiß legen, weil darauf und 

deren jorgfältige Beobachtung das größefte Theil jeiner Wohlfahrt 
anfommet; und falls er folches noch nicht?) völlig inne hätte, fo 
recommandiren Se. Königl. Majeftät Ihm den Etat3-Miniftre 
v. Boden, weil Sie denjelben Selbjt dreffiret, und diefer von allen 

völlige Wiſſenſchaft hat. 2 

Was das Minifterium der auswärtigen Affairen anlanget, jo 
haben Se. Königl. Majeftät zu demjelben und injonderheit dem 

v. Podewils das Vertrauen, fie werden fünftighin gleichfall® vor 
des Königes und Dero ganzen Hanjes Nuten und Intereſſe eifrig 
forgen und dabei Dero Kronprinz getreulich rathen, auch Ihm in 
allen Stüden mit der lautern Wahrheit unter Augen gehen. 

Des Fürften von Anhalt Liebden erfennen Sid Se. Königl. 
Majeftät ſehr obligiret für alle aufrichtige Liebe und Freundichaft, 
auch Ihnen geleiftete große und treue Dienfte; Sie recommandiren 

1) Weber diejen Brief ift Näheres nicht zu ermitteln gewejen. 

2) Das Wort fehlt in der unterzeichneten Reinſchrift, fteht aber in dem 

gleihfallse von Schumacher geichriebenen Concept. 
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auch Dero Kronprinzen gedachten Fürften und Dero Haus zu be— 
ftändiger Vorforge, wobei Sie deſſen wahrer Freund bis in dem 
Tod verbleiben. 

Uebrigens danfen auch Se. Königl. Majeftät allen Dero an- 
wejenden Dfficiers für die bishero erwiejene Treue und gute Dienfte, 
mit dem allergnädigiten Befehl, daß Sie Dero ältejten Sohn eben 
jo treu und ehrlich dienen follen. Sie jollen auch Diefes denen 
übrigen abwejenden Officiers befannt machen, wie denn Se. Königl. 
Majeität alle dieſe Dfficiers Dero Kronprinzen bejtens recom- 
mandiren, daß Er ferner für fie forgen möge; und dieſes wäre denn 
des Königs legter Wille. 

Hierauf bedankte fich der Kronprinz gegen den Herrn Vater 
mit findliher Submijfion und Wehmuth, baten aber diejelben in- 
ftändigft, daß Sie, jo lange Ihnen Gott das Leben erhielte, Herr 
bleiben wollten; Sie verficherten daneben, daß Sie Ihres gnädigften 
Herren und Batern Befehle und Willen in allen Stüden heilig er- 
füllen und Ihnen Gehorſam beweifen wollten. 

Se. Königl. Majeftät aber blieben wegen Dero fchlechten 
Zuftandes bei Dero gefaljeten Rejolution und darüber gethane 
Declaration und recommandirten jchließlih dem Kronprinzen Dero 
drei übrige Prinzen zu beftändiger brüderlicher Liebe und Vorſorge. 

Actum ut supra. E. Schumacher. 

2. Dereidigung der Behörden beim Regierungsantritt 
König Friedrichs II. 

31. Mai 1740 und Juni 1740. 
Aus verſchiedenen Uctenjtäden. 

Audienz der Minifter beim König. — Bereidigung der Minijter — 
der Mitglieder des Generaldirectoriums — ber ftriegd- u. Domänen- 
fammern — der Regierungen. — Bereidigung in Königsberg. — 

Die Geh. Kriegslanzlei. — Die Siegel. 

Der Cabinetsſecretär Schumacher meldet dem Minifter v. Thule: 
meier im Auftrage des Königs, Potsdam 31. Mai 1740, er folle Alles 

was fih auf die Formalien beim Thronwechſel beziehe, zu morgen früh 
bereit Halten. Sämtliche zu Berlin anwefende Staatsminifter follen am 
nächſten Tage Morgens um 9 Uhr fi) beim König präfentiren (R. 11. 
39 k. 1). 

1* 
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Laut Protokoll vom 1. Juni 1740) erflären die dirigirenden Minifter 
des General-Directoriums, daß fie der König Vormittags gegen 10 Uhr habe 
zu fi rufen laffen, und daß er den fämtlichen Miniftern „in gar gnädigen 
terminis anbefohlen, mit aller Application und Sorgfalt des Landes Beſtes zu 

bejorgen, infonderheit den igigen nothleidenden statum des Landes genau 

einzufehen und überall Hülfe quovis modo zu leiften injungiret, wobei 
© K. M. noch erprefie befohlen, daß die Arbeit und Bejorgnus Dero 
Dienjt3 auf dem General-Directorium in guter Harmonie gejchehen, Aller: 
böcdjitderofelben auch die rechten und wahren Umjtände der Sacdıen . 

jedesmal vorgejtellet werden jollten“. 

Am 2. Juni wurden die jämtlihen anwejenden Staatsminifter vor 
dem König in Charlottenburg vereidigt.*) 

Durch königlichen Erlaß (signatum Berlin 3. Juni 1740, gegen- 

gezeichnet von Thulemeier, Abjchr.) an die fämtlihen Staatsminifter 
wird denjelben anbefohlen „alle unter ihnen jtehende hiefige Collegia, 

Bediente und Subalternen” für den König in Eidespflicht zu nehmen und 

zwar auf eben die Art, wie es 1713 gejchehen. 
Eine bejondere Cabinetsordre an die vier dirigirenden Minifter des 

General-Directoriums d. d. Charlottenburg d. 3. Juni 1740 (Dr., von 

Eicheld Hand) befiehlt denjelben, die Geheimen Finanzräthe und Subalternen 
des General-Directoriums, fowie die Kurmärkiſche Kriegs: und Domänen- 
fammer zu vercidigen und in Hinfiht auf die übrigen. Kammern das 

Nöthige zu veranlafjen. 
Darauf finden die Vereidigungen am 7., 8. und 9. Juni ftatt. 

Die Eidesformeln find die hergebradhten. Nur wird in dem Eide 

für die Geheimen Finanzräthe, geheimen erpedirenden Secretarien und 

Regijtratoren des Generaldirectoriums und für die Mitglieder der Kur— 

I) Unterichrieben vom erpedirenden Gecretär beim I. Departement, Brauns- 

berg. Gen.-Dep. Tit. IN. Nr. 7. 

2) Die Eidesformel ftimmt mörtlich mit der in unferer Sammlung PN I. 

©. 324 (Nr. 98) abgedrudten überein. Eine Vereidigung der Minifter hatte beim 

Negierungsantritt Friedrich Wilhelms I. nicht ftattgefunden. Am 1. Juni 1740 

hatte Thulemeier beim König u. a. angefragt, ob nicht die Etatsminifter Durch 

fönigliches Reieript auf ihre bisherige Pflicht verwiejen werden jollten, und der 

König hatte durch Marginal zuftimmend darauf verfügt (R. 9. O. 2). Er muß 

dann gleich) darauf einen andern Befehl gegeben haben. — Unter den vereidigten 

Miniftern befand ſich übrigens Gocceji nicht. Er war damals unpählich und ift erſt 

jpäter, und zwar nicht vor dem König jelbt, jondern im Geh. Etatsrath, vereidigt 

worben (Gabinet3ordre an Cocceji v. 26. Juli 1740: R. 9%. B. 21), Ebenſo ijt es 

auh mit dem Gtatöminifter dv. Grumbkow (Stettin) und anderen auswärtigen 

Wirkl. Geheimen Näthen (3. B. Gotter) gehalten worden. 
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märkifchen Kammer nad dem Beifpiel des Miniftereides und auf Anregung 

Happes neben dem Verbot der Annahme von Geſchenken und der Ein- 
ſchärfung des Amtsgeheimnifjes noch befonders die Unzuläffigkeit einer 
Correfpondenz über amtlihe Angelegenheiten mit Unbefugten hervor— 
gehoben. — 

Unterm 4. Juni 1740 war an die Kriegs: und Domänenlammern, die 

Geldriſche Commiſſion und die Mörfifche Regierung verfügt worden, die 
Bereidigung in der Urt vorzunehmen, daß zuerft dem Präfidenten von dem 
Collegium, dann den Mitgliedern und Subalternen defjelben durch den 
Präfidenten der Eid abgenommen werde. Darauf findet die Vereidigung 
der Kammern, jowie der Land- und Steuerräthe in den Provinzen Statt. 

Desgleihen war unterm 4. Juni 1740 ein Eircular an jämtliche Re— 
gierungen, die Obergerichte der Altmark und Udermarf, die Geldrifche Com: 
miffion erlaſſen worden (Conc. gez. Borde Podewils Thulemeier, R. 11. 39k 7), 
welches die Bereidigung der fämtlihen Bedienten bei diefen Behörden in 
derjelben Weife anordnete. Die Vereidigung erfolgte meift im Laufe 
des Juni. — 

In Königsberg fand die Vereidigung des Etatsminifteriums und 
der übrigen Behörden am 13. Juni ftatt. Dem Kammerpräfidenten und 
ältejten Etatsminifter dv. Lesgewang nahm der Oberfecretarius Dr. Behrent 
den Eid ab, den übrigen Etatsminiftern Lesgewang, den Oberfecretarien 
der Archivar (Königsb. St.-A. Et.-Min. 87 d). — 

Bweifelhaft war die Stellung der Geheimen Kriegsfanzlei. hr 

Borftand, der Geh. Rath v. Scharden ftellt unterm 8. Juni 1740!) ans 
läglih der vom General-Directorium verfügten VBereidigung des Berfonals 
der Geh. Kriegsfanzlei vor, daß dieſe troß der Drdre vom 23. October 
1730?) thatfächlich bisher nicht mit der Geheimen Kanzlei des General: 
Directoriums combinirt gewefen, fondern als ein bejonderes Collegium an— 
gejehen worden jei. Ex bittet, daß man ihm einen Termin zu feiner Ver: 
eidigung auf dem General-Directorium beftimmen und die Verpflichtung 
des Sanzleiperfonals ihm überlaffen möge, andernfalls aber ſich zu ge 
dulden, bis er beim König immediat darüber angefragt haben werde. 

Das Geſuch ift ad acta gelegt worden. 
Auf feine Immediatanfrage wurde Scharden durh Gabinetsordre 

d. d., Charlottenburg 28. Juni 1740, dahin bejchieden, daß er jelbjt den 

ſämtlichen Kanzliſten und übrigen Bedienten der Sriegsfanzlei den Eid 
der Treue und Berfchwiegenheit gehörig abnehmen und fie zum Dienft 

anweifen folle (R. 96. B. 21). — 

1) Or. Gen.-Dep. Tit. III. Nr. 7. 

2) Gen.-Dep. Tit. III. Nr. 6. 
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Die Cabinetsminifter trugen 3. Juni 1740 auf eine Veränderung 

der königlichen Siegel in Berlin und in den Provinzen an. Die Siegel 
ſeien bisher nicht recht eingerichtet uud „rangirt”: die Wappen von Geldern 

und Dftfriesland fehlten, dagegen würden die von Terveere und Vliffingen 
noch geführt. Eine Veränderung fei bisher „um der Menage willen“ 
unterblieben. Der König verfügt am Rande: „Vous en aurez le soin, 

messieurs”, 

Die Siegel blieben unverändert, nur daß der Namenszug FW auf 
der Bruft des Adlers in FR verändert wurde. 

5. Drei Cabinetsordres d. d. Charlottenburg 2. Juni 1740. 
Abſchr. R. 96 B. 21. 

Aufhebung von Anwartidaften. 

Durch Cabinetsordre an den Etatsminifter v. Arnim d. d. Charlotten— 
burg 2. Juni 1740 hebt der König für die Zukunft alle Anwartichaften auf 

Lehngüter auf und erklärt die früher ertheilten für ungültig.) In gleicher 

Weife werden Anwartihaften auf Amtshauptmannjcaften verboten durch 

Cabinetsordre an das ©eneraldirectorium vom jelben Datum,?) Ans 

wartungen auf Stiftspfründen und Ganonicate?) durch Kabinetsordre an 
die Minifter dv. Brand und v. Reichenbach vom jelben Datum.?) 

4. Cabinetsordre an die Etatsminifter vom Departement der 
auswärtigen Affairen. 

Charlottenburg, 2. Juni 1740. 
Ausſ. R. a L. 12. 

Die Ausfertigungen in franzdfiiher Sprache abzufajien. 

Der König macht dem Departement der auswärtigen Affairen be- 
fannt, „daß inskünftige zu Vermeidung unnüger Weitläuftigfeiten die Aus— 

’) Bergl. das Edift dv. 3. Juni 1740 bei Mylius CCM. Cont. I. s. a. 1740 
Nr. 19 (Sp. 339/340). 

2) Entiprechendes Gircularreieript an die Kammern v. 3. Juni 1740: 

Gen.-Dir. Kleve XIL 1. 

3) Vergl. Nr. 37. 
4) Aus dem Politiſchen Teſtament von 1752 erhellt, daß die Abſicht des 

Königs bei dieſen Maßregeln dahin ging, einige Fonds zu ganz freier Verfügung 

zu haben zur Belohnung verdienter Offiziere. Un eine Wiederherftellung des 

ftiftungsmäßigen Verleihungsrechts der geiſtlichen Piründen, das unter Friedrich 

Wilhelm T. durchbrochen worden war, dachte er nicht. 
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fertigungen und Handbriefe an die auswärtigen Höfe, ausgenommen in 
denen Ffaiferlihen und Zeutjchen Reiche, auch Proceß-Sachen, in fran— 
zöfifher Sprache abgefaffet werden, auch die Berichte und Zeitungen ber 

an auswärtigen Höfen fubfiftirenden königlichen Gejandten in diejer 
Sprache gefchehen jollen”. 

5. Bericht des GBeneral-Directoriums mit königlichem Randbeſcheid. 
Berlin 2, Juni 1740.!) 

Mund. R. 94. IV. La. 18. 

Das Generaldirectorium und die Tarifpolitif. 

Auf einen Antrag des Generaldirectoriums vom 2. Juni 1740 
(gez. Görne, Viereck, Happe), wegen augenblidlihen Mangeld an Butter 
den Impoſt von 33°%/, auf holſteinſche und mecklenburgſche Butter 

wenigjtens für das laufende Jahr abzufchaffen, verfügt der König eigen- 
händig am Rande: 

es fehlet an Brodt und nicht an Butter und Scheinet e8 als 
wen das Directorium alle alte prineipis Schon über ein Haufen 
werfen wollte Fr. 

6. Un das Departement der geiftlichen Affairen. 

Charlottenburg 3. Juni 1740. 
R. 96. B. 21. — Abſchriftlich. 

Keine Geldzahlung mehr für Ehedispenje. 

Da S. K. M. in Preußen ꝛc. der Beförderung der Ehe in 
Dero Landen und der PBeuplirung Dderjelben nachtheilig zu fein 
erachten, daß für die königliche Dispenfationes in Ehejachen Geld 
gegeben werde, jo haben Sie aus landesväterliher Vorſorge in 
Gnaden refolviret, diejes gänzlich zu abrogiren und jedermann frei 
zu geben, fich in denen casibus wo die Ehe nicht Far in Gottes 
Wort verboten, jonder Dispenfation und Koften nad Gefallen zu 
verbeirathen.?) 

I) Wiedereingefommen 4. Juni 1740. 

2) Vgl. Mylius CCM. Cont. J. Nr. 21 (G. 342f.). 
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7. Cabinetsordre an den Etatsminifter v. Cocceji. 

Charlottenburg, 3. Juni 1740. 
Ansf. R. 46. A. 1. 

Abſchaffung der Tortur.!) 

S. K. M. in Preußen ꝛc. haben aus bewegenden Urjachen 
refolviret, in Dero Landen bei denen Inquifitionen die Zortur 

gänzlich abzujchaffen, außer bei dem crimine laesae majestatis und 
Landesverrätherei, auch denen großen Mordthaten, wo viele Menjchen 
ums Leben gebracht oder viele Delinquenten, deren Connexion 
herauszubringen nöthig, impliciret find. Hingegen jollen in allen 
übrigen Fällen, wann die Delinquenten die ftärfeften und jonnen- 
klare Indicia und Beweife durch viele unverdächtige Zeugen und 
dergleichen wider fich haben und doc aus Hartnädiger Bosheit nicht 
geftehen wollen, diejelben nach denen Gejehen bejtrafet werden. 

Höchftdiefelben befehlen alſo Dero Wirflihen p. von Cocceji aller- 
gnädigft, das nöthige dieſerhalb zu bejorgen. 

Die Veröffentlichung diefer Verordnung ift unterblieben. 

Das Original der Kabinetsordre trägt das PBräjentatum 6. Juni 1740 
von Coccejis Hand, und ebenfalls von ihm das Decret: „expediatur Ordre 

an alle Collegien und Schöppenftühle, 19. Juni 1740.” Das Concept diefer 
Verfügung in Form eines Begleitjchreibeng, mit dem die königliche Cabinets— 
ordre den erwähnten Behörden zugefertigt werden jollte, ift bei den Akten: 

ein von Cocceji gezeichnetes Concept, das zwar feinen Abgangsvermerf 
trägt, aber wahrſcheinlich trogdem zur Ausfertigung und Berfendung ge: 
langt ift (wie namentlih aus dem noch zu erwähnenden Gutachten des 
Griminalcollegiums vom 29. Juli 1740 hervorgeht). 

Zugleich mit jenem Dekret vom 19. Juni 1740 jchrieb übrigens 
Eoceejt an den Etatsminifter Frhrn. v. Broich?): „die Gabinetsordre 

N Vergl. Hofer, die Abichaffung der Tortur durch Friedrich d. Gr. 

(Forichungen zur brandenb. und preuß. eich. VI, 575 ff. — Fr. Belimer, 

Novum jus controversum (1771) II 478. 

2) dem er übrigens zugleich „zu der königlichen Gnade“ gratulirt (es 

handelt jich dabei wohl um die Verleihung der durch den Tod des Oberften von 

Pring erledigten Amtshauptmannichaft zu Biefar i. d. Mark: Gen. Dir. Magdeb. 

XIV. 4.); mündlich, fügte er hinzu, habe er das leider nicht thun können: „Ach 

finde, daß mein Zuſtand fich immer verichlimmere, indem ich nun alle Nacht mit 

dem Fieber incontmodiret bin, auch twegen des Podagra noch auf feinen Fuß 

ftehen fann.“ 
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wegen der Tortur verurfachet bei mir verjchiedene dubia, welche nöthig 
jein dürfte zu überlegen, um biernädft Sr. 8. M. davon zu berichten.“ 

Diefe dubia hat Cocceji in einer Beilage fpecificirt. Er iſt für Bei- 
behaltung der Tortur bei Kindesmord und bei Sodomie, weil da meift 
fein voller Beweis erbracht werden fann; ferner bei Mordthaten, wo nur 

ein Menjch getötet worden ift, wenn jchwere Indicien vorhanden find, 
und die Bermuthung jtattfindet, daß mehrere Thäter dabei betheiligt geweſen 

find; endlich auch bei einem überführten Dieb, wenn e3 ſich um einen im 
portanten Diebftahl handelt, um den Verbleib der geftohlenen Sache zu 

ermitteln und dem Beftohlenen wieder zu dem Seinen zu verbelfen. 

Außerdem erklärt er: „Weil gewiß ift, daß, wann die Verordnung wegen 
Aufhebung der Tortur im Lande fund gemachet wird, die Inquiſiten ſich 
jehr aufs Leugnen legen würden, jo müßte wenigftens die poena extra- 

ordinaria!) ſehr gejchärfet werden“. 

Bon dem Bericht der Juſtizminiſter an den König, den Cocceji in 

Ausfiht nimmt, ift nichts befannt; eben jo wenig von einer darauf etwa 

ergangenen füniglichen Declaration der Ordre. 
Das Eriminalcollegium in Berlin, an das die auf Tortur wie die 

auf Todesjtrafe lautenden Urtheile von allen Griminalgeridhten der Mo— 

nardhie zur Prüfung und Beftätigung eingefandt werden mußten, hatte in 
Erwartung einer folhen füniglihen Declaration, die man für unumgänglich 
nöthig bielt,*) im Laufe des Monats Juni troß des ergangenen Mandats 
noch mehrfah auf Tortur erfannt. Der Minifter v. Broich, zu deflen 

Spezialdepartement die Criminalſachen gehörten, Hatte in einer Verfügung 
vom 1. Juli 1740 dieſe Urtheile beanjtandet und ihre Vorlegung zur 

föniglihen Unterjchrift als unftatthaft bezeichnet. Er hatte zugleich anheim 
gegeben, ob nicht bei Hindesmord und bei anderen criminibus oceultis 

eine Art von tortura spiritualis eingeführt werden könne, dergejtalt, daß 
dem Inquiſiten die Todesitrafe verkündet und alles zu deren Bollftredung 

N Die bei mangelnden Geftändnik an Stelle der Todesitrafe eintretende 

anderweitige Strafe. 

2) Das Criminalcolfegium hebt namentlich hervor, daß in der Cabinets- 

ordre nicht blos von einem Andicienbeweis, fondern audy von einem Beweis durch 

Zeugen die Nede jei. In dem leßteren Falle jei aber die Anmendung der Tortur 

gar nicht nöthig; und jo habe jich das Eriminalcollegium, wegen Cumulirung dieſer 

beiden Umftände in der Gabinetsordre, nicht für befugt erachtet, auf Todesftrafe 

zu erfennen, wo nur ein Beweis durch Indicien vorhanden jei. Die königliche 

Ordre als ratio deeidendi gegen die Tortur anzuführen, trug das Griminal- 
collegium Bedenken, weil das einer Publication gleichfommen und eine joldye von 

den ungünftigften Folgen hinfichtlich des Leugnens der Inquiſitien wie auch der 

Zunahme der Verbrechen fein werde. 
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vorbereitet werde: auf dem Nichtplag müſſe er dann noch einmal befragt 
werden; dann wirde er ind Gefängniß zurüdzuführen und, je nachdem er 

geftanden oder nicht, weiter zu verfahren fein. Das Eriminalcollegium 
erklärt ji gegen diefen Modus, der bald zum Gefpött werden und 
feinen Nutzen bringen werde. Die Aufforderung des Minifters, 
ſeinerſeits Borfchläge zu machen, beantwortet es durch eine Neihe von 
Punkten, aus denen wir Folgendes notiren. Es wird vorgefchlagen: 
1. Beibehaltung der Territion, 2. eventuell ftatt deſſen ein Reinigungseid 
mit bejonders feierlichen Formalitäten. 3. Anwendung der in Frankfurt a./D. 

gebräudlichen „Jungfrau“, bei der es eines Scharfrichters nicht bedürfe 
(es wurde Rüdficht darauf genommen, daß dejjen Mitwirkung den Delin- 
quenten ehrlos machte und extra commercium jtellte). 4. Nähere Decla- 
ration des Begriff crimen laesae majestatis in der Cabinetsordre: ob 
darunter auch ©ottesläfterung, Meineid, maledictiones in Serenissimum, 

Falſchmünzerei, Yandfriedensbruch zu verftehen jei? 5. Bei Straßenraub, 
Branditiftung, Meuchelmord ꝛc. müßte die Tortur beibehalten werben. 
6. Kindesmord und 7. Sodomie nähmen (letztere namentlich in Oftpreußen) 

dergejtalt zu, daß die Abſchaffung der Tortur in diejen Fällen ſehr un- 

günftig wirken würde... 8. Eine Declaration fei auch nöthig für den Fall, 

daß ein früher abgelegtes Geſtändniß widerrufen werde: ob da nicht Tortur 
anzuwenden jei? 9. Desgleichen werde fie nicht entbehrt werden können 
gegenüber von Leuten, die ſchon „an fremden Orten” einmal mit der 
Tortur belegt worden jeien und dann im den Föniglihen Landen wegen 
eines Capitalverbrehens in Unterfuchung feien und jchwere Indicien gegen 

ih hätten, Sonſt würden fih Räuber und Diebe mafjenhaft nad) den 

preußijchen Landen wenden. 10. Bei Abjchaffung der Tortur wäre eine 
umftändliche Inſtruction wegen der ertraordinären Strafen nöthig. 11. Bei 
Diebjtählen zu Meßzeiten u. dgl., wo es darauf anfomme, dem Beftohlenen 
(namentlich Fremden) möglichſt jchnell und ficher wieder zu dem Seinigen 
zu verhelfen, müßte wenigftens angefragt werden dürfen, ob auf Tortur zu 

interloquiren jei. 12) Sonſt würden fünigliche Untertanen auswärts eben- 

jo behandelt werden, wie die Fremden in Preußen und aud nicht alles 

angewandt werden, ihnen zu dem Ihrigen zu verhelfen. 13. Das Criminal: 

collegium faßt feine Meinung über die Tortur ſchließlich dahin zujammen: 
diejelbe jei zwar ein trügliches Mittel, die Wahrheit herauszubringen, aber 
mehr in dem Sinne, daß e3 nicht immer gelinge, hartnädige und ftarfe 

Perjonen zum Geſtändniß zu bringen; daß dagegen jemand sub tortura 
etwas bekannt hätte, was er gar nicht begangen, ein foldher Fall jei dem 

Collegium noch nicht vorgefommen. In vielen Fällen ſei aber die Wahr: 
heit nicht anders als durch ein gefchärftes Mittel herauszubringen, — 
Indeſſen werde man fich der Antention des Königs prlichtichuldigit fügen. 
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Zum Schluß bittet das Collegium, der Minifter möge in der Vorftellung 
über diefe Sache beim König auch einfließen lafjen, daß die gegenwärtige 

Befoldung der Räthe des Criminalcollegiums unzulänglih und eine Ver— 
befferung dringend nöthig fei. 

Weiteres ift über die Angelegenheit nicht bekannt. !) 

8. Cabinetsordre an das General-Directorium. 

Charlottenburg 4. Juni 1740. 
Abichr. Gen. Dev. Tit. III. Nr. 7 und R. 96. B. 21. 

Der König verbittet jih Gratulationen. 

Das General-Directorium foll den fämtlichen Kriegs- und Domänen- 
fammern befannt maden, daß der König mit den ſonſt gebräuchlich ge— 

wejenen Neujahrs- und allen anderen Gratulationen verfchont bleiben und 
dergleichen gänzlich abgefchafft wiffen wolle. — 

Die entjprechende Verfügung des General-Directoriums ergeht am 
6. Juni 1740, und zwar nicht nur an die Kammern, fondern zugleich auch 
an die Regierungen, Hofgerihte und Confiftorien unter Mittheilung davon 
an die Etat3minifter Cocceji, Broich) und Brandt. 

9. Labinetsordre an das GBeneral-Directorium. 

Charlottenburg, 4. Juni 1740. 
R. 8. B. 21. — Abſchriftlich. 

Beſetzung der unteren Stellen mit alten Unteroffizieren. 

©. K. M. in Preußen zc. befehlen Dero General-Directorio 
hierdurd in Gnaden, Hinfüro, wenn Heine Givilbedienungen, als 

Controlleur-, Bifitirer>, Thorjchreiber-, Land- und Bolizei-Ausreuter- 
Stellen, jo mit alten Unterofficiers beftellet werden follen, vacant 
werden, jolches jederzeit an den General-Wdjutanten von Haden 
melden und denfelben davon benachrichtigen zu laſſen, als welcher 

jodann Sr. K. M. deshalb feinen allerunterthänigften Napport er: 
ftatten und von Derojelben darauf genommenen Reſolution weitere 
Nachricht geben wird. 

R. 49. A. 1. 
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10. Labinetsordre an das General-Directorium. 

Charlottenburg, 4. Juni 1740, 
R. 96. B. 21. — Abſchriftlich. 

Anmweijung für Die Kammern in Bauſachen. 

©. K. M. in Preußen zc. befehlen Dero General-Directerio hier- 

durch in Gnaden, an die jämmtlichen Krieges- und Domänenfammern 

die nachdrüdliche Ordre ergehen zu lafjen, damit folche alle in ihren 
Departements vorkommende Bauten, bevor fie davon berichten, jedes- 

mal wohl und gründlich unterfuchen und eraminiren follen, ob aud 
der vorjeiende Bau nöthig und müßlich ſei, ob nicht durch eine Hin- 
länglihe Reparation jelbiger evitiret werden, auch endlich, wie jeder 
Bau zwar tüchtig, aber auch mit gehöriger Menage am füglichiten 
geichehen Fünne; wie dann die Kammern jowohl als infonderheit 
die Departementsräthe fich nicht fchlechterdings auf die Berichte und 
Anjchläge derer Baumeifter und Bau-Bedienten verlajjen, vielmehr 
die Departementsräthe mit denen Bau-Bedienten die Anjchläge jelbjt 

machen jollen, allermaßen eritere jedesmal refponfable bleiben, daß 

der Ban nöthig und mit gehöriger Menage veranftaltet und voll: 
führet worden jei. 

1. Labinetsordre an das General-Directorium. 

Rheinsberg, 9. Juni 1740. 
R. #6. B. 21. — Abſchriſtlich. 

Ertraordinarienfajie. 

S. K. M. in Preußen ꝛc. haben wahrgenommen, daß unter 
denen zu Dero Unterfchrift kommenden Erpeditionen mehrentheils 
einige Aifignationes auf die Ertraordinarienfafje befindlih find. 

Nun haben Sie zwar zu Dero General-Directoriv das allergnädigjte 
Bertrauen, ed werde daſſelbe feine ungewöhnliche oder unnöthige 

Posten auf diefe Kaffe affigniren; damit aber Höcjjtdiejelben von 

dem Zuftande jothaner Kaſſe jedesmal völlig informiret fein mögen, 
jo befehlen Sie Dero General-Directorio hierdurch in Gnaden, Die 
Berfügung zu machen, daß Ihnen wöchentlich ein ſummariſcher Ertract 
nach bierbeigefügtem Schemate!) eingefandt werden jolle, welchem 

i) Nicht erhalten. 
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jedoch die Specification derer Ausgaben von der Woche, auf welche der 
Ertract lautet, als eine Beilage zur Nachricht zugefüget werden kann. 

12. Cabinetsordre an den Etats-Mlinifter von Görne.!) 

Ruppin, U. Juni 1740. 
R. 96. B. 21. — Abſchriſtlich. 

Regulirung der General-Etat3. 

Giebt auf ein Schreiben des Minijterd zur Antwort, er jolle das, 
was er dem König (mündlich) zu eröffnen habe, bei der Regulirung der 

General-Etats mit vortragen. ?) 

15. Aus verfchiedenen Actenſtücken. 

20. Juni bis 10. Auguſt 1740. 
GeD. Neumark. Zanbräthe Ar. 3. 

Ernennung eines Landraths in der Neumarf. 

Am Kreife Züllihau (Neumark) Hatte der Capitain v. Luck 1738 

die Anwartichaft auf die von dem dv. Sad bekleidete Landrathsitelle 
erhalten, die jeit 1739 unentgeltlich von dem Sohne des Inhabers ver: 
waltet wurde. Als der alte Sad Anfangs 1740 ftarb, wurde der Kammer 

aufgegeben, für einen Nachfolger zu forgen, der dem Luck für die Ver: 
waltung der Stelle etwas abgäbe. Die Kammer fchlug den jüngeren Sad 
vor; Ddiefer weigerte ſich jedoch die Stelle in diefer Weije zu übernehmen 

und ein anderer war nicht aufzufinden. Das General-Directorium jchlug 
dem König 20. Juni 1740 vor, da der Capitain v. Lud feiner Kriegsdienite 
wegen die Stelle nicht verwalten könne, jo möge fie dem dv. Sad über: 
tragen werden, ohne daß er fowohl dem v. Luck als der Recrutencaffe, 
etwas dafür zu bezahlen habe. Der König entjchied jedoch in margine: 

„Der Lud mus es behalten”. Darauf wurde durch königliches Refcript, 
sign. Berlin 1. Juli 1740 dem Capitain v. Luck aufgegeben, ungejäumt 

jolche Berfügung zu machen, daß diefer Dienjt durch einen tüchtigen und 
qualificirten Mann verjehen werde. — Luck erflärte, daß er mit dem 

König perfönlich bei Gelegenheit darüber fprechen wolle, vielleicht erlaube 

ihm der König die Stelle felbjt zu übernehmen, fonft werde er einen 

1, Dirigirender Minifter im General-Directorium. 

2) Diefe Negulirung der General-Etatd fand gewöhnlich act Tage vor 

Pfingſten ftatt. Es ift die ſpäter jog. „Miniſterrevue“. 
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anderen jtellen, jei aud) bereit, mit Sad wegen der bisherigen Verwaltung 
ih in einer billigen Weife auseinanderzufegen. — Eine Cabinet3ordre 

an das General-Directorium, Ruppin 8. Auguft 1740 (Ausf.) entjcheidet 
endlih, auf ein Immediatgeſuch der Zülihauer Kreisftände (vo. D.), daß 
der v. Sad zu Heinersdorff die Stelle wirklich haben und behalten folle.!) 

Beitallung für Sad 10. Auguft 1740 (Cone. gez. Görne, Marichall). 

14. Cabinetsordre an die Etatsminiiter. 

Charlottenburg 21. Juni 1740, 
Ubſchr. R. 96 B. 21 fol. 30h Nr. 369, Gebrudt bei Mylius CCM. Cont, I. 1740 Nr, 0 p. 351. 

Marihall und die Kefrutentaiie. 

Die Recrutenkaſſe bleibt auf dem bisherigen Fuß, d. h. von Bes 

werbern um Bedienungen werden Offerten zur Recrutenfafje angenommen. 
Es ijt aber hinfort dem König nicht ohne weiteres davon zu berichten, 
fondern erſt, nachdem Marſchall mit dem ©eneraldirectorium oder dem 
Minifter, zu deſſen Departement die fragliche Bedienung gehört, darüber 

conferirt hat. Können fich beide Theile nicht einigen, jo ift die Ent: 

iheidung des Königs durch einen gemeinfchaftlichen Bericht anzurufen. 

Bei bloßen Titulaturen hat Marſchall wie bisher einfach allein anzufragen. 
Die jämtlihen Etatsminiiter haben ſich danach zu richten und den Re— 

gierungen und Kammern das Nöthige deswegen befannt zu machen. 
Die Cabinetsordre wird den AYuftizcollegien mitgetheilt durch könig— 

lies NRefeript vom 9. Juli 1740, mit dem Befehl, bei eintretenden 

Bacanzen jedesmal in den Berichten drei oder vier geſchickte ehrliche Leute, 

welche Zandesfinder fein müſſen und für deren Geſchicklichkeit ſowohl als 

Droitüre das Collegium zu repondiren ſich getrauet, in Vorſchlag zu 
bringen. (Mylius CCM. Cont. I. 1740 Nr. 30 p. 351/52.) 

15. Aus einer Denkſchrift der Cleviſchen NRegierung. Heberreicht 
mit Beriht vom 25. Juni 1740. 

R. 34. on. 155. W. 

Niederrheiniich-weitfäliiche Kreisjahen. — Freier Handel. 

Neue Münze. — Yandesvermefjung. — Befugnifie der Regierung. 

Griminalprozeh. 

„In publieis mit Auswärtigen und Benadhbarten“ werden folgende 

Punkte berührt: 1. Die Erneuerung dev Neichsbelehnung. 2. Die Jülich— 

I) Die Bezeichnungen „Landrath“ und Kreisdirector“ werden bei dieſem 

Schriftwechſel promiscue gebraucht. 
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Bergiſche Succeſſionsſache (ohne daß dabei eine Meinung geäußert wird). 
3. Die Grenzſtreitigkeiten mit Cöln und Münſter. 4. Die Religions— 
irrungen mit Pfalz bezw. mit der Düffeldorfer Regierung (die Cleveſche 
Regierung begehrt hierzu die Erlaubniß Retorfionsmaßregeln von fi aus 
anwenden zu dürfen, die jedoch vom auswärtigen Departement Podewils 

und Broich] verweigert wird). 5. Die Nachſuchung der Belehnung mit 

der Ebvogtei der Abtei Ejien. 6. Das Lehnsverhältnig wegen der Erb- 

vogtei zu Werden und der Herrſchaft Vrimorsheim (die Belehnung ift 
ihon früher nicht mehr nachgefucht worden). 7. Die Behandlung der 

Niederrheinifch-weftfälifchen Kreisfachen (Sind früher principaliter von der 
Elevifchen Regierung wahrgenommen worden; werden jegt faſt ausſchließ— 
lid von dem Reſidenten zu Cöln und den Directorialräthen beforgt; die 

Regierung wünſcht Wiederherjtellung des früheren Zuſtandes. Podewils 
botirt dazu, daß die Sade bei dem bisherigen tramite zu laffen, aber 
dem Rejidenten [v. Rhod] aufgegeben werden könne, in allen causis arduis 
mit der Regierung zu communieiren, fo daß diefe im Stande fei, auf 
Erfordern darüber Bericht zu erftatten. Broich jchließt ſich dieſem 
Votum an.) 

Was die domestica anlangt, jo beziehen fi) die Punkte a) u. b) 
auf Formalien bei der Huldigung und c) auf das aerarium ecclesiasticum 
zum Behuf der „armen Prediger und Schulmeiſter“ der vier umirten 

Lande (Confirmation der dazu gewidmeten Stiftungen wird erbeten: die 
Sade wird ans geiftlihe Departement verwiefen). Die übrigen Punkte 

lafjen wir theild im Wortlaut theil3 im Auszuge folgen: 

„d) Wird bauptjählich der Flor diefer Landen von der Retablirung 

de3 fajt gänzlich zerfallenen Commercii dependiren, meilen diefelbe wegen 
der favorablen Gelegenheit des Rhein, Mans», Ruhr: und Lipp-Stroms, 
auch der Vicinität und Connerion mit Holland dazu vor andern Provinzien 
insbefonder fituiret fein, der freie Handel und Wandel auch fajt einzig 
die Source der Subjiftenz diefen Landen fourniren muß. Nun dürften, 
diefen gewünfchten Zwed zu erreichen, die bequemjten Mittel fein, wann 
1. die widerwillige Werbung abgeftellet, 2. die dem Handel und Wandel 
bindernde Acciſe auf den vorigen Fuß gebracht, auch 3. die dem Lande 
Ihädlihe Monopolia!) abgeſchaffet würden.“ 

Es wird zugleich in Vorfchlag gebracht „ob nicht zu Wiederherein- 
bringung derer ausgetretenen Unterthanen und Hereinlofung der Fremden 

ein offenes Patent zu erlaffen und im Lande zu publiciren ei”. 

1) Gemeint ijt namentlich das Salzmonopol und der Mühlenzwang. Berg!l- 

Deliderien der Cleve-Märkiſchen Stände (Nr. 51). 
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e) Es wird gewünfcht, daß über die dem Vernehmen nach bejtehende 

Abfiht, eine neue Münze in der Stadt Cleve zu errichten, die Regierung 
zuvor mit ihren Erinnerungen gehört werde, 

f) Es wird gebeten, die von der Kriegs- und Domänenfammer 
„einfeitig aufs Tapet gebrachte” allgemeine Landesvermeffung, deren 
Koften zu 7—8000 Rthlr. veranjchlagt, aber bereits auf 25000 Athlr. 
angewachſen find, einzuftellen. 

„8) Wird allerunterthänigft gebeten, daß biefige Landesregierung in 

dem Stand, wie jolches unter andern in dem Landtags-Receß de anno 1661 
beftätiget ift, wieder gejeget, mithin derfelben . . . alle Kirchen: und 
Beneficialjachen, YJurisdictionalien und Regalien, Steuerwerk, Lehnen, 
Eriminalia, Brüchten und Matrimonialia, Yegitimationes, Manumiſſiones, 

Sudengeleit und salvus conduetus, Verpflichtung der Näthen und Dienern, 
auch Beftätigung der Magiftraten respective gelafjen oder wieder beige- 
leget, nicht weniger derjelben die dabei vorhin gewejene, aber hernach ein- 

gezogene oder anderwärts hinverwandte Gehälter in allerhöchiten Gnaden 
wieder zugewandt, mithin die Chefs, Räthe und Subalternen mit con: 
venablen Bejoldungen nad eines jeden Stande und Nothdurft aus be- 

jonderer höchſter Clemenz verjehen werden mögen.“ 
„b) Da auch jeßo bei der hieſigen Regierung ſechs Criminalräthe 

aus Advocaten beftellet find und mit demenfelben conjunctim die Urtheile 

in eriminalibus abgefafjet werden, mithin umb fo viel weniger ein Verſtoß 

gegen die Rechten und Ordnungen zu bejorgen iſt, jo wird allerunterthänigit, 

jedoch ganz unvorgreiflich, in Vorſchlag gebracht, ob nicht die Einfendung 

der Criminal-Acten nad dem Collegio eriminali zu Berlin, wenigitens 

extra casum ultimi suppliecii vel juris aggratiandi, eingeftellet, mithin es 

in diefem wieder auf den vorigen Fuß in Gnaden gejtellet werden könne, 
zumalen duch jothane Ein: und Zurückſendung der Acten (welche in casu 

torturae vel ulterioris defensionis zuweilen wohl zweis bis dreimal ge: 

ihehen muß) die Endſchaft des Proceſſus ſehr lange ausgefeget, inzwijchen 
die Brüchten-Caſſa!) mit Agungsfoften erjchöpfet, denen Beamten?) der 

Vorſchuß zur Laft gelafjen und alfo der Eifer, das Land von Mifjethätern 
zu fäubern, benommen, auch durch das lange Sigen denen Delinquenten, 
gejtalt die Brüchtenkaſſe nicht einmal die Kloten zu Berfertigung nothdürf- 

tiger Öefängniffen fourniren kann, mithin diefe an den meilten Dertern 

I, Dieje bei der Regierung geführte Kaſſe hatte die Koften für den Unter 

halt der Unterfuchungsgefangenen zu beitreiten. 

2) Darunter find hier wohl die Amtsrichter (nicht die Rentmeiſter und 

Schlüter) zu veritehben, Die in der Negel die General-Inquiſition (Borunterfuchung) 

vorzunehmen hatten, jobald ein Delinquent in ihrem Bezirf ergriffen war. 
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durh Schußen zum großen Beſchwer der Unterthanen bewahret werden 
müjjen, zu echappiren Zeit und Gelegenheit gegeben wird, nicht eins zu 
gedenken, daß dadurch jogar verjchiedene pia corpora, welche aus höchſt— 
chriſtmildeſten Stiftungen von gedachter Kaffe ihre Subſiſtenz zu haben 
allergnädigft angemwiejen find, des ihnen in ſolchen Gnaden zugelegten ent- 
behren müſſen.“ 

16. Bericht der Preußifchen Regierung. 

Königsberg, 23. Juni 1740. 
Mundum, gez. Leögewang, Tettau, Schlieben, Eulenburg, Kunbeim, Wallenrobt. — 

R. 7. n. 166. D. Vol. 1. 

Berufung eines Huldigungslandtages für Preußen. 

Der König bat die Berufung eines Landtages, 8 Tage vor dem 
Huldigungstermin, gejtattet.!) Die Regierung bat in Folge deſſen den 

Aemtern anbefohlen, die Amtseinſaſſen zur Deliberation auf den 4. Juli 

zufammenzurufen; eine gleiche Verfügung ift an den Königsberger Magiftrat 
ergangen. Zur Eröffnung des Landtages ift der 12. Juli angejegt worden. 

Wir müfjen aber E. 8. M. anbei allerunterthänigft anzeigen, 
daß der Landtag zu allen Zeiten aus drei Ständen bejtanden. 

Bu dem eriten gehören die Oberhauptleute der vier Haupt- 
ämbter Brandenburg, Schaaden, Fiſchhauſen und Tapiau, von 
welchen der erjtere als Landraths-Director bei dem Landtage die 
Direction gehabt, dann 8 Landräthe, von welchen leßteren ein 
jeder jährlih ein Gehalt von 48 Nthlr., die vier erfteren aber 
außer dem gewöhnlichen Amtshauptmannsgehalt befonders jährlich 
100 Rthlr. erhalten und alle insgefambt denen Landtags-Deliberationen 
perjönlich beiwohnen müjjen. 

Der zweite Stand hat beftanden aus der Nitterjchaft und dem 
Adel, welhem fi die Cöllmer und Freien afjociiret; von Ddiejen 
find aus jedem Ambt 2 Deputirte mit genugjamen Inſtructionen 
auf den Landtag abgejchidet worden. 

Zu dem dritten Stande gehören die Städte,?) welche gleich- 
fall3 per Deputatos auf dem Landtage erjchienen, da dann von 

I) Conc. einer königl. Ordre gez. Borde, Podewils, Ihulemeier, R. 7. 

n. 166. D. vol. I. 

2) D. h. die jog. drei Städte Königsberg (Altitadt, Kneiphof, Yöbenicht), 

die freilih damals ſchon unter einer gemeiniamen Verwaltung ftanden. Andere 

Städte hatten feine landſtändiſchen Rechte. 

Acta Borussica, Bebördenorganifation VI. 2 
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denen gejambten drei Ständen praevia deliberatione et com- 
municatione ihrer gravaminum das Anliegen des Landes der 
Zandesherrichaft fürgeftellet und von diejer darauf ein Abjcheid er- 

theilet worden. In welcher Art dann auch der letzte Landtag bei 
der Huldigung E. 8. M. höchſtſeligſten Herrn Vaters M. in 
anno 1714 angeordnet worden, außer daß zu der Zeit zwei derer 
Zandräthe verjtorben gewejen und alfo nur 6 derjelben dem Land— 

tage beiwohnen fünnen.!) So viel nun die beiden legten Stände 
betrifft, hat es mit denenjelben zwar jeine Richtigkeit, jo daß respectu 
derjelben nichts veränderliches vorgefallen. Was aber den erjten 

Stand anlanget, jo hat es fich mit demjelben unter der Regierung 
E. 8. M. höchſtſeligſten Herrn Vatern M. gar merklich verändert, 
anerwogen die Dber-Hauptmannichaft zu Brandenburg, mit melcher 
die Function des Landrath3-Directoris nach denen Landesverfafjungen 
allemal verknüpft gewejen, an des Herzogen von Holftein?) Durch— 
laucht, die Ober-Hauptmannihaft zu Schaaden an den Obriften von 
Rappe, die Ober-Hauptmannjchaft zu Fiſchhauſen an den General- 

lieutenant von Coßel vergeben, die 8 Landräthe aber nad) und nad) 
verftorben und ihre Chargen nicht wieder bejeget, vielmehr ihre 
Bejoldungen eingezogen worden. 

Bei jo bewandten Umbjtänden nun, da wir uns leicht fürftellen 
fünnen, daß des Herzogen von Holftein Durchlaucht wegen ander- 
weitiger Occupationen in militaribus die mit der Brandenburgjchen 

Dber » Hauptmannjchaft combinirte Function eine? Landraths- 

Directorig bei dem Landtage und der Huldigung nicht füglich werden 
übernehmen können, fo haben wir ſolche, damit es dem erjten Stande 
und zugleich dem ganzen Landtage an einem Directore nicht fehlen 
möge, ob periculum in mora ad interim unter verhoffter Appro= 
bation von E. 8. M. dem Ober-Hauptmann zu Tapiau, Tribunals- 
rath Grafen von Wallenrodt aufgetragen. 

Was aber die erledigte Chargen derer Landräthe betrifft, als 

deren Wiederbejegung allerdings ad essentialia des Landtages ge— 

höret, jo haben E. 8. M. wir dazu folgende Membra wegen ihrer 

N) Vgl. Bd. IT, ©. 34 ff. unferer Sammlung. 
2), Friedrich Wilhelm Herzog von Holftein-Bed, Generallieutenant (Juli 1740 

zum General der Infanterie ernannt; ſpäter General-Feldmarihall. Starb in 

Königsberg 1749). 
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in denen Zandesangelegenheiten habenden ung befannten guten Wiſſen— 
ſchaft in allerunterthänigften ohnmaßgeblichen Vorſchlag bringen wollen: 

1. Den Kämmerer und Ambt3-Hauptmann zu NRaftenburg 
Grafen von Schlieben, 

2. Den Geheimbten Rath und Ambts-Hauptmann zu Preufch- 
Eylau von Kalnein, 

3. Den Tribunals- und Hofgerichtsrath von der Gröben, 
4. Den Tribunals- und Hofgerichtsrath von Schlieben, 
5. Den Ambts-Hauptmann zu Rhein von Foller, 
6. Den Gapitän von der Gröben auf Grasnig, 
7. Den Capitän und Verweſer zu WPreujch - Holland von 

Sauden und 
8. Den vormaligen Berwejer des Ambts Preufh- Mark von 

Diebes. 
Und wird es demnah von €. K. M. allergnädigften Ent- 

Ihließung dependiren, diefe Membra zu Landräthe in Gnaden zu 
beftellen. 

Weil aber, wie gedadht, der Landtag von ung bereit3 auf den 
12. Julii a. c. angejeget und ausgejchrieben worden, jo haben 
E. 8. M. allergnädigfte Verordnung hierüber wir uns wegen Kürze 
der Zeit auf das baldigfte allerunterthänigft ausbitten wollen. 

Botum des Grafen von Podewils, 28. Juni. 

Ih glaube nicht, daß S. K. M. bei den igigen innerlichen 
Berfafjungen in Preußen etwas werden ändern oder die Landräthe, 

jo des hochjeligen Königes Majeftät ohne Zweifel nicht jonder er- 
heblichen Urſachen Haben ausfterben und abgehen laſſen, wieder 
retabliren wollen. Es ijt auch die Zeit viel zu kurz, jolches mit 
dem General-Directorio, welchem die neuen Einrichtungen in Preußen 
und die Urjachen der gemachten Veränderungen am beften befannt, 
anigo zu Ddebattiren und bei Sr. 8. M. conjunctim allenfall3 des— 
halb Borjtellung zu thun. Es könnten alfo, wenn es ja unent- 
behrlich nöthig wäre, bei dem Landtage Landräthe zu haben, fo 
doch eben nicht de essentia eines Landtages ift, weil im Klevifchen, 

wo feine Landräthe find, doch Landtäge gehalten werden, die 
ältejte und vornehmfte von der Ritterſchaft, und allenfalls die vor- 
gefchlagenen 8 Subjecta, ad hunc actum die Stellen der Laudräthe 

2* 
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ad interim, jo lange der Landtag währet, vertreten, und wegen des 

Herrn Herzogs von Holftein Durchlaucht wird es wohl bei dem 
legteren Refeript!) fein Bewenden behalten müfjfen; und weil ©. 

Durchl. mir gejaget, daß fie des Herrn von Lesgewang Ercellenz 
dieferhalb alles überlaffen, jo werden fie den Herrn Grafen von 

Wallenrodt bei Sr. Durdl. ſchon in Borfchlag bringen können, 
welcher ihn gewiß nicht refufiren wird. Meines wenigen Ermefjeng 

fönnte man die Herren Referenten per mandatum noch mit heutiger 
Poſt dergejtalt befcheiden. 

Danad die Verfügung an die Regierung vom 28. Juni 1740, 

17. Labinetsordre an das General-Directorium. 

Charlottenburg, 23. Juni 1740. 
R. 8%. B. 21. — Abſchriftlich. 

Berfafjung der Franzöſiſchen Eolonie. 

Remittirt an das General-Directorium eine Borftellung „des fran— 
zöſiſchen DOber-Directorii” wegen der bisherigen Befchwerdeu der Frans 
zöjischen Eolonie.?) 

Sleihwie nun Höchitdiejelben der Intention Dero in Gott 
ruhenden Vorfahren, ingleihen Dero und des Landes Intereſſe 
conform zu jein erachten, dieſe Etabliffenents der franzöſiſchen 
Colonien auf alle billige Weije, joweit e8 ohne Nadıtheil der Haupt- 
verfaffungen in Finanze und WBolizeifachen geſchehen kann, zu 
mainteniren,] alfo befehlen Sie Dero General-Directorio allergnädigft, 
die ganze Sache mit Zuziehung Dero Etats-Miniftre von Brand 
mit Bedacht und Gründlichkeit zu eraminiren und ſodann davon 

nach Maßgebung des wahren föniglichen Intereſſe und wie alles 
jo zu fallen ei, daß weder die Aufnahme der ganzen Colonie nod) 

die Landesverfafjung darunter leide, allerunterthänigjt zu berichten. 

Der Bericht it nicht erhalten. — Die alten Privilegien wurden 

beitätigt.°) 

) Es ift nicht feftzuftellen gewejen, worum es ſich dabei handelt. 

2) Mäheres ift darüber nicht befannt. Die Acten der franzöfiichen Ber- 

mwaltung (R. 122) enthalten nichts über dieſe Beſchwerden. 

3) Vergl. das General-Ratent vom 24. September 1740 (Myl. COM. Cont. I. 

Nr. 51 p. 399/400; dazu Muret, Geich. der franz. Kolonie in Brandenburg- 

Preußen (1885) S. 677. Ferner Nr. 63 unferer Rublication (28. Sept. 1740). 
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18. Labinetsordre an das GBeneral-Directorium. 

Charlottenburg, 24. Juni 1740. 
Ausfertigung, geihrieben von Shumader. R. M. IV, La. 18. 

Beihleunigung der Erpeditionen. 

Da ©. 8. M. bemerfet, daß dieſe beitommende Expedition!) 
anigo erft einläuft, ungeachtet Sie bereit zu Aheinsberg auf die 
Anfrage decretiret, jo haben Sie zu Dero General-Ober- Finanz, 
Kriegs- und Domänen-fammer?) das Vertrauen, e3 werde künftig 
die Ausfertigungen auf Dero Ordres befjer bejchleunigen, auch die 
Krieges» und Domänenfammern zu bejjerer Promptitude anhalten. 

Friderich. 

19. Immediat-Bericht des Etatsminiſters und Lehnsdirectors v. Arnim. 

Berlin, 26. Juni 1740. 
Mundum. — R. G. 0.1. 

Huldigung in Berlin. 

Nahdem Ew. Königl. Majeftät allerhöchften Befehl zufolge 
der bevorftehende 3. Augufti zur churmärkiſchen Erbhuldigung fejte 

geftellet, jo würde weiter von Höchjtderojelben Wohlgefallen und 
Befehl dependiren: 

1) Ob an ebendemjelben Tage die bei dergleichen Begebenheit 
jonft gewöhnliche Huldigungspredigt vor €. K. M. und denen 
Ständen gehalten und welcher von denen Hofpredigern jelbige ab- 
legen ſolle. 

Es würde auf allerhöchſt agreirten Fall die Predigt wohl 
praecise um 8 Uhr Morgens angehen und dem Prediger mitzugeben 

fein, daß er über eine halbe Stunde ſich auf der Kanzel nicht auf- 
halten müſſe. 

(Königlihes Marginal:) 

„eine PVirtelftunde Fr.“ 

2) Nach geendigtem Gottesdienfte findet fich der geſammte 

Adel an Prälaten, Grafen und denen von der Nitterfchaft in dem 

1) Es ift nicht zu erjehen, worum es fich gehandelt hat; der Gegenftand 

der Erpedition ift auch gleichgültig. 

3) So, ftatt „Directorium”. 
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zur Huldigung deftinirten Saal, die königlichen Generals und 
Miniftri aber, nicht minder die Erbämter in dem königlichen Vor— 
gemache ein. 

3) Der Magiftrat nebjt der gefammten Bürgerichaft hiefiger 
Refidenzien in corpore, imgleichen die Deputirte von denen Imme— 
diat-Städten der Churmark geftellen fi vor dem mit fchwarzem 
Sammet behangenen, auch mit dem königlichen Wappen geziereten 
Balcon und jo weiter am Dom und die breite Straße hin auf. 

4) Wann es demnächſt E. K. M. gefallen möchte, den 
Huldigungs-Actum angehen zu lafjen, jo würden die Erbämter, fo 
feine Infignia tragen, vorausgehen, als: 

(1) Erbſchenk, der Senior des Geſchlechts von Hade. 

(2) Erbfüchmeifter, der Senior des Gejchlehts von der 
Schulenburg. 

(3) Erbichagmeifter, der Senior des Geſchlechts von Schend. 

(4) Erbjägermeifter, der von Grumbfow zu Ruheſtädt. 

Das Erbtruchjeßamt ijt nad) Abgang derer von Hoverbed, 
welche damit beliehen gewejen, vacant, jo daß es von €. K. M. 
Gnade dependiren wird, welche in der Churmarf mit Gütern an— 
geſeſſene adeliche Famille Allerhöchftdiefelben damit von neuem zu 
begnadigen geruhen wollen. | 

(Königlihes Marginal.) „Münſcho.“) 

5) Hierauf folgen die beiden Erbämter, welche Infignia tragen, 
als der Erbfämmerer Graf von Schwerin mit dem Zepter und der 
Erbmarjchall, der Senior des freiherrlich Putligifchen Gefchlechtes, 
mit dem entblößeten Churjchwerte, beides mit der Spitze empor 
getragen. 

6) Würden E. K. M. allergnädigft geruhen, alleine zu gehen, 
hinter Derojelben begleitet von denen Prinzen des föniglichen Ge— 
blüt3 und andern anwejenden fürftlihden Perſonen. Diejen folgen 

7) die Miniftri und Generals. 

8) E. K. M. begeben Sich unter dem im Saal vor Dero- 

jelben zubereiteten und ſechs Stufen erhöheten Dais, an welchem 

i) Der König meint den alten Comtur v. Münchow, den früheren Cüftriner 

Kammerpräfidenten und Bater des ſpäteren Minifters. 
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das fönigliche Wappen geheftet, und lafjen Sich mit bededtem Haupte 
auf den dafelbft jtehenden föniglihen Thron nieder. 

Neben dem Thron ftehen hochgedadhte Prinzen vom Geblüte 
und Hinter denenfelben die Generals und Miniftri. 

9) der Erbfämmerer ftellet fi mit dem Zepter zur Nechten 
auf der unterften Stufe des Thrones, und zur Linken defjelben 
der Erbmarfchall mit dem Schwerte. 

Zu E K. M. Rechten würde ich als Lehns-Director mid) 
eine Stufe niedriger und glei) neben mir, wieder eine Stufe 
niedriger, der Geheime Secretarius Holgendorff, die Huldigungs- 
notul in der Hand Haltend, und der Lehns-Archivarius Ramler 
placiren. 

10) Bann €. 8. M. mir es befohlen, einfolglich das Zeichen 
zur durchgängigen Stille gegeben worden, würde ich einen gar 
furzen und zur Huldigung abzwedenden Antrag gegen die Ritter- 
Ihaft thun und darauf der Geheime ‚Rath und Kammergerichts- 
Vice-Präfident von Görne, als Decanus des hohen Gtifts zu 
Brandenburg, Namens des Adels antworten. 

Diejes gejchehen, Tiefet der p. Holgendorff die Unterthänig- 
keits-Fürhaltung nebft der jubnectirten Eidesnotul her, welche letztere 
von der gejammten Ritterſchaft mit aufgehobenen Fingern laute 
nachgejprochen, hierauf aber das dreimalige Vivat Fridericus rex! 
ausgerufen wird. 

11) Demnächſt werden €. K. M. Sich wohlgefallen laſſen, 
auf den Balcon zu treten, da dann Zepter und Schwert vorge- 
tragen und wie am Thron zu beiden Seiten gehalten werden. Nach 
ebenmäßig von mir gejchehenem furzen Antrag und von Dem 
Städte-Präfidenten von Neuendorf erfolgeten Antwort e3 mit der 

Huldigung und Ausrufung des dreimaligen Vivat wie bei der 
Ritterfchaft, jedoch mit einigen in der Fürhaltungsnotul veränderten 
Worten, gehalten wird. 

12) €. 8. M. begeben fi) demnächſt in voriger Ordnung, 
auch mit Vortragung Zepter und Schwerts, nad Dero Zimmer 
zurüd. 

13) Die Ritterfchaft und Deputirte derer Städte werden ge— 
wöhnliher Maßen und gehöriger Orten tractiret. 
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14) Zur Tafel holet der Erbfüchmeifter von der Schulenburg . 

den erften Gang aus der Küche und feet die erfte Schüfjel auf 
der Tafel. 

Der Erbſchenke von Hade hat die Gnade, den erjten Trunf 
an E. K. M. zu präfentiren. 

Schließlich kann allerunterthänigft anzuzeigen nicht unterlafjen, 
wasgejtalt bei der Huldigung anno 1688 noch verjchiedene mehrere 
Solennitäten beobachtet worden, zum Exempel Bortragung des 
Churhuts, des großen Siegels, Vorhertretung des Ober- und anderer 
Marichälle mit Stäben, Löſung derer Kanonen, Laufung rothen 
und weißen Weins unter das Volk ıc. 

Wann aber E. 8. M. mir allergnädigft befohlen, daß es in 
allem jo wie anno 1713 gehalten werden follte, fo habe mich dar- 

nach mit unterthänigfter Ponctualität, jo viel möglich, gerichtet, und 
wird übrigens von E. K. M. Ordre es lediglich dependiren, was 
bei diefem Entwurf etwa annoch hinzuzufügen oder zu retrandiren 
jein möchte. 

Der König ftellte Arnim den Bericht mit feinen Randverfügungen 

wieder zu durch Gabinetsordre d. d. Charlottenburg 28. Juni 1740, mit 

folgender Bemerkung: 

In denen übrigen, nicht decretirten, weitläufigen Punkten ſoll 
es lediglich jo gehalten werden wie bei der vom höchftjeligen König, 

Meinem Bater, eingenommenen Huldigung, und kann alles der— 
geftalt gefaffet werden, daß mit Vermeidung unnüßlicher Weit- 
läuftigfeit der ganze Actus in furzer Zeit vollendet werde, weil 
Mir mit vergeblichen Umftänden nicht viel gedienet ift.!) 

Durch Cabinetsordre vom 26. Juli 1740 befahl der König Arnim 
Beranjtaltungen zu treffen, daß die Huldiaung ſchon am 2. Auguft ftatt- 

finden fönne. Er brauchte dabei den Ausdrud, daß die Huldigung an 

diefem Tage „von den Ständen fowohl als der Bürgerfchaft von Berlin 

zugleich vorgenommen und alfo alles diefes auf einmal abgethan“ 

werden folle. 
Arnim veritand das dahin, daß die Ritterfchaft nicht auf dem Saal, 

jondern mit den Bürgern zujammen (vor dem Schloffe) die Huldigung 

leiten jolle, und jtellte unterm 27. Juli dem König vor, daß die Eides- 

leiftung des Adels und der Bürgerfchaft füglich nicht anders als in zwei 

Ba 1) Darin lag wohl der Wegfall der Ausübung der Erbänter begründet, bon 

dem jpäter die Rede ift. 
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verjchiedenen Acten bewirkt werden könne, da für die Bürgerſchaft im 

Saal fein Raum fei, dem Adel es aber jehr nahe gehen würde, wenn er 

ji wider das uralte Herfommen auf die Straße placiren müßte — womit 
fich der König denn auch einverjtanden erklärte (Cabinetsordre v. 28. Juli). 

Diefe Anfrage hatte übrigens Arnim erft an Thulemeier mitgetheilt, 
indem ex diefen um feinen Rath fragte, ob er fie wohl abgehen lafjen 
fünne (wogegen Thulemeier nicht3 einzumenden fand). 

Aus dem begleitenden Schreiben an Thulemeier notiren wir fol 

genden Paſſus: 

Denen Erbämtern gehet es jchon jehr nahe, daß fie die ihren 
Dignitäten anflebende Functiones nicht verrichten jollen.!) Und 
gewiß, die Nitterfchaft würde Gelegenheit, ungemein zu doliren, 
nehmen, wann jelbige, dem uralten Herfommen zuwider, aus dem 

föniglichen Saal nad) der Straße verwiejen werden jollte.. . . 

Thäte ich feine Gegenvorftellung, würde es mir die Nitter- 
Ihaft nimmer vergeben, und dem Herren Stadt-Präfidenten von 
Neuendorff würde es au feiner Gefundheit jchaden, wann bie 
Harangue, womit er vor die Wohlfahrt feiner Bürger jchwanger 
gehet, bei ihme bleiben und verfuchen ſollte. — 

Die Huldigungspredigt follte in Folge der Verlegung des Termins 
Ihon am vorhergehenden Sonntag gehalten werden. — 

Wegen der „Prinzen von Geblüt“ wurde beftimmt, daß jie, als 
kurmärkiſche Vaſallen, die Huldigung durch ihre Bevollmädtigten in des 

Königs Zimmer ablegen follten (27., 28., 30. Juli). — 

Bezüglich der franzöfifchen Colonie jchreibt Arnim an Thulemeier 
29. Juli 1740:?) 

Es bedürfe deswegen feiner bejonderen Anfrage beim König, 
anerwogen felbige ultro von dem anfangs prätendirten Separatismo 
in gewiſſer Maße abgeftanden und fich erfläret, wie fie fich nicht 
entlegen würden, bei bevorftehender Huldigung zu Berlin bei der 
teutjchen Bürgerjchaft, jedoch in einem bejondern Häuflein, fich 

anzufchließen und folchergeftalt mit zu ſchwören. 
Die auswärtigen Colonien aber fünnten jeglichen Ort® von 

ihren Richtern vereidet werden. Wie mir num diefes Temperament, 
wodurch alle Fehde Hinmweggefallen, gar raifonnable geichienen, jo 
ift auch nach der Franzoſen eigenem Vorſchlag das nöthige bereits 

') Siehe oben ©. 24 Note 1. 

2, Mundum. Cigenhändig. — R. 9. O. 1. 
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verfüget. Ich legete demenfelben kurz zuvor die Frage vor, was 
vor Vortheil die Colonie allhier von der feparaten Huldigung zu 
gewarten hätte und was Hingegen vor Schaden zu bejorgen, wann 
fie conjunetim mit der teutfchen Bürgerjchaft den Eid leiſtete. Ach 
glaubete, daß zu Anfangs ihres Etabliſſements man fie bloß des— 
wegen bejonders huldigen lafjen, weilen fie der teutfchen Sprache 
unfundig, welche Raifon aber nunmehro, da fie insgefammt in- 
genui, mithin der Landesſprache ebenfo mächtig als alle andere, 
zu ceffiren jchien. 

Die Huldigung fand in der geplanten Weife am 2. Auguft in Berlin 
ftatt. Eine Befchreibung bei Wadzefu. Wippel, Geſch. der Erbhuldigungen 
der brandenburgiich-preußifchen Regenten aus dem Hohenzollernfhen Haufe. 
Berlin 1798. 

20. Inftruction für Marfchall. 

Charlottenburg, 27. Juni 1740. 
Original, geichrieben von Eichel, prov. Berz. Nr. 101. (gefiegelt). 

Begründung des V. Departements. 

Nachdem Seine Königl. Majejtät in Preußen, Unſer aller- 

gnädigfter Herr, rejolviret haben, zu mehreren Flor und Beuplie- 
rung Dero Lande ein bejonderes Departement von Commercien- 
und Manufacturen-Sadhen bei Dero Generaldirectorio zu etabliren, 
die Direction davon aber Dero würflic; Geheimen Etatsminifter 
von Marichall allergnädigft anzuvertrauen, unter welcden der ge— 
heime Finanzratd Beyer!) nebjt dem geheimen Rath Hillen?) bei 
diefen Departement arbeiten jollen: als haben Se. Königl. Majeftät 
gedachten von Marſchall zu feiner Verhaltung nadjitehende In— 
jtruction wegen der Manufacturen allergnädigft ertheilen wollen. 
Und zwar 

1 

Müſſen des von Marſchall vues hierunter auf drei Sachen 
gerichtet ſein: 

1) um die jetzigen Manufacturen im Lande zu verbeſſern, 

1) Johann Paul Beyer, bisher Geh. Fin⸗Rath beim III. Departement. 

2) Damals Kammerdirector in Stettin, früher in Cüftrin, der befannte Lehrer 

bes Fronprinzen in Cameral- und Gommerzienjahen. ©. weiter unten ©. 31. 
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2) die Manufacturen, fo darin noch fehlen, einzuführen, und 

3) jo viel Fremde von allerhand Conditionen, Charakter und 
Gattung in das Land zu ziehen, als fich nur immer thun lafjen will. 

u 2. 
Was die Manufacturen im Lande betrifft, jo heißen Ce. 

Königl. Majeftät eine wahre Befjerung davon, wenn es dahin ge— 
bracht wird, daß 1) die Tücher und wollene Zeuge von befjerer 
Sorte und Bonität gemachet, dabei aber wohlfeiler verfaufet werden, 
2) daß die Leinwandsfabrifen, welche in den Königlichen Landen noch 
jehr fehlen, verbefjert und vermehret werden, weil bisher im Lande 

nicht fo viel Leinwand gemachet worden, als deren gebrauchet wird. 
Es muß aljo der p. v. Marſchall mit feinen beiden Räthen wohl 
in das Detail gehen und die Urfachen eraminieren, warum im 
Lande nicht jo viel Leinwand fabricieret wird, als es an Leinwand 

nöthig Hat, wornächſt vorgejchlagen werden muß, wie jolches zu 
verbefjern. 

3. 

Da jetzo alle auswärtige Staaten und faſt die ganze Welt 
ſich auf Manufacturen befleißiget, ſo muß der p. v. Marſchall 
gute auswärtige correspondences haben und mit ſeinen beiden 
Räthen auf alle Art bedacht "fein, wie die in denen Königlichen 
Landen gemachte fabriques und marchandises auswärtig debitiret 
werden fünnen, zu dem Ende er zum Exempel eraminiren und 
reiflih erwägen muß, ob es nicht von einem guten Effect fein 
würde, wann einige General-Magazins von Tüchern an unter- 
ſchiedenen Orten angelegt werden, wo die im Lande gemacheten 
Tücher fortiret und nad ihrer Güte und den wahren innerlichen 
valeur in gewifje Klafjen nach gut, mittel und jchlecht gefeget, auch 
die Preife darnach proportioniret würden, um durch die Güte der 
Waren und ihren billigen Breifen!) den auswärtigen Debit zu be- 
fommen, worauf es dann an Gelegenheit nicht fehlen wird, Die 
Manufacturen zu verbefjern und zu verftärken. 

i) jo! 



28 Nr. 20. — 27. Juni 1740. 

4. 

Was angehet den ten Articul wegen der noch fehlenden 
Manufacturen, jo muß der p. v. Marjchall vigiliren auf alle fremde 

Saden, fo nicht in denen Königlichen Landen gemachet, fondern 
von auswärtig herein gebracht werden, als da find nicht nur die 
franzöfifchen gold- und filberne Etoffes, feidene Zeuge, Cannevas, 
rohe Zitze und Neſſeltuch, jondern auch feine Papiere, Zuder etc. 
Smgleihen Nürrenberger Puppenzeug, allerhand Schachteln, aud) 

Bejen, Handwerfägeräthe und Inftrumente, und auf dergleichen 
Sachen mehr, jo an fich klein und geringe themen, in der Menge 
aber, und jährlich, ein Großes importiren. 

Er muß alfo fuchen, Leute in das Land zu ziehen, welche 
dergleichen machen, und jolche Leute, es fei in Berlin oder denen 

fleinen Städten, auch wann e3 die Umftände erfordern, wohl gar 
in denen Dörfern zu etabliren. Desgleihen muß er fih Mühe 
geben, Leute zu Disponiren, jo gute und wohl eingerichtete Zuder- 

raffinerien, e3 Sei zu Berlin, oder wo es fich jonjten noch mehr 
thun laſſen will, anrichten; ebenfalls auch Papiermacher anjegen, 
jo die ſonſt aus Holland kommenden feinen Papiere oder papiers 

royaux machen; in Summa allerhand Professiones und Künſtler 
hereinziehen, welche Sachen machen, jo der Societät nüßlich feind, 
nicht aber die, jo nur zur puren Speculation gereichen. Auch die 

etablirte Sammetfabrif!) muß noch mehr pouffiret und mit mehreren 
Stühlen zu verftärfen gejuchet werden. 

5. 

Was das 3te Haupt-obiectum anbetrifft, nämlich, um Fremde 
in die königlichen Lande zu ziehen, jo muß der p. v. Marjchall 
nebft feinen Räthen davor jorgen, daß, wann Wentenierer oder 
reiche Leute in das Land ziehen wollen, ihnen Gelegenheit verjchaffet 
werde, ihre Gapitalien an fichere Derter gegen 4 pr. c. jährliche 

Interefjen zu placiren und unterzubringen. Eben desgleichen muß 
er forgen, fremde Handwerfsleute und manufacturiers gegen gewiſſe 

Ssreiheiten, auch wohl gegen Reihung einiges Vorſchuſſes herein 
zu ziehen. Um auch die Leute zu encouragieren, was Rechts in 
ihrem Metier vor andern zu präjtiren und eine emulation unter fie 

9 vol. Acta Borussica, Seideninduſtrie I. 27f. 
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zu bringen, müfjen denen beften Arbeitern und manufacturiers ge— 
wifje fleine Prämien gejeßet und gegeben werden. 

6. 

Soll er nebſt jeinen beiden Näthen darauf bedacht fein, denen 

Fremden, jo fich im Lande etabliren oder eine Zeit lang darin auf- 
halten wollen, gewiſſe Commobditäten zu jchaffen und ihnen ihr 
sejour angenehm zu machen, und zwar ſowohl vor fich, als vor 
ihre Kinder. Weshalb ihnen die Freiheit der Religion gelaffen 
und dahin gejorget werden muß, damit fie wohlfeil leben und andere 
benöthigte Commoditäten finden fünnen. Leute von großer qualite 
und die zugleich dergeftalt bemittelt feind, daß fie jährlich eine 

Nevenue von 20000 Rthlr. haben, wollen Se. Königl. Majejtät, 
wann fie jich im dero Landen etabliren, und darin ihre Revenues 

verzehren wollen, gerne mit annehmlichen Caracteurs!) an die Hand 
gehen, auch ihnen überdem noch eine Penfion von 1000 Rthlr. 
jährlich geben. 

7. 

Uebrigens iſt Sr. Königl. Majeſtät Intention, daß der p. 
v. Marſchall und ſeine beiden Räthe wegen aller vorſtehenden 

Sachen mit den Generaldirectorio jedesmal und beſtändig konferieren, 
alles mit einander in gehörige Erwägung ziehen, auch ſich darauf 
eines gemeinſamen Schluſſes vereinigen ſollen. Auf den Fall aber, 
daß das Letztere nicht geſchehen könnte, oder wann benebſt ihnen 
dem General- x. Directorio ſonſten ein Zweifel übrig bleiben ſollte, 
jo muß das General» ꝛc. Directorium mit dem p. v. Marfchall mit 

Anführung der Umftände davon berichten und Sr. Königl. Majeftät 
Decifion darüber gewärtigen. Gegeben ꝛc. 

Durch abinetsordre d. d. Charlottenburg 28. Juni 1770 (Ausf. 
V. Dep. Fach 1 Nr. 1) wird die AInftruction dem Generaldirectorium ab- 

jchriftlich mitgetheilt, mit dem Befehl, fi danach gleichfalls zu achten und 

alles beizutragen, da des Königs Abjicht dabei erreicht werde. 
Die Cabinetsordre fährt fort: 

Sonften haben Se. Königl. Majeftät wegen des Vortrages, 
welches dieſes neue Departement bei den Generaldirectorio haben 

i) je! 
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joll, rejolvieret, daß felbiges durch alle VBortragstage in der Wochen 
jeinen Vortrag thun joll, jobald jedes von denen andern Depar- 
tements diejenige Sachen, welche e2 vorzutragen, abgethan Haben 
wird.?) 

„Uebrigeng recommandieren Höchſtgedachte S. Königl. Majeftät 
Dero General ꝛc. Directorio nochmalen hierdurch das Secret und 
die VBerjchwiegenheit, als welches jonderlich bei vorbejagter Inftruction 

und denen Sachen, jo in das Manufactur- und Commercien- 
Departement einjchlagen, in acht zu nehmen jein wird.“ 

Unter demjelben Datum wie die Inſtruction ſelbſt (27. Juni) war 
eine Cabinet3ordre ergangen, durch die dem General-Directorium von der 
Begründung des neuen Departements Mittheilung gemacht wurde. (Ausf. 
V. Dep. Jah 1 Nr. 1). Sie ftimmt in den Hauptpunften, meift aud) 

wörtlich, mit der Inſtruction überein. Bezüglich der beiden neuernannten 
Räthe, Beyer und Hille, befiehlt der König, dab fie ihr bisheriges 
Tractament in der neuen Stellung einfach beibehalten follen. An Beyers 
Stelle ſoll ald Geh. Finanzrath beim General-Directorium treten der bis- 

berige Director bei der furmärfijchen Kammer v. Münchow, mit einer 
Zulage von 200 Rthlr. zu feinem bisherigen Gehalt, an Münchows Stelle 

als KRammerdirector der Kriegs- und Domänenrath dv. Hymmen, mit einer 
Zulage von 300 Rthlr.?) Für die vacant werdenden Stellen eines Raths 
bei der kurmärkiſchen und eines Directors bei der pommerſchen Kammer 
bat das General» Directorium ungefäumt Vorſchläge zu machen; deren 
Gehalt ſoll aus dem beim kurmärkiſchen Rentei-Etat vacanten Edardtfchen 
Tractament genommen werden, und zwar 900 Rthlr. für den Kammer— 
Director, 400 Rthlr. für den Rath. — 

Das General-Directorium lud durch Schreiben vom 1. Juli 1740 
Marſchall ein, am nächſten Dienftag mit den übrigen Miniftern wegen 
der Einrichtung de3 neuen Departements in Conferenz zu treten, und 

ſandte mit Bericht vom felben Datum die Beftellungen für Marfchall und 

Hille zur königlichen Approbation ein; zugleich beantragt e3, die bisherige 

N) Auf Marſchalls Beranlaffung verfügte der König durch Ordre vom 

15. November 1740, daß das V. Departement Montags Bormittags wöchentlich 

feinen bejonderen Vortrag haben jolle, wenn es an den gewöhnlichen Vortrags— 

tagen die eingelaufenen Sachen nicht abmachen könnte. (Ausf. V. Dep. Fach 1 

Nr. 1.) 

. ») Beide Beträge, der von 200 und der von 300 Rthlr. jollten von den 
500 Thalern beftritten werden, die von dem Sedendorffihen Tractament beim 

General-Domänenfafjen-Salarien-Etat nod) übrig waren. 
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Eommiffion für die Gold- und Silbermanufactur und das Lagerhaus auf: 
zubeben und deren Mitgliedern und Director (Biered) Decharge zu er- 
theilen — was der König durch Marginal gutheift. Aus der beiliegenden 
Dedharge-Urkunde für die Commiffion (vom 1. Juli 1740, gez. Görne, Happe, 
die königliche Unterfchrift fehlt) möge folgende Stelle hervorgehoben werben: 
„Wir find... verjichert, daß Ihr dabei ſowohl des Potsdamſchen Waijen- 
Haufes Antereffe wahrgenommen als die Unterhaltung vieler Leute in 
Arbeit, weldye fouft dem Publico in Ermangelung der Nahrung zur Laft 
gefallen, oder durch gewinnfüchtige Paticulierfabricanten würden verbor- 
theilet und ruiniret fein worden, Euch ... angelegen fein lafjen“. Eine 
befondere Decharge für Viereck ift im Concept (gez. Görne) am 15. Juli 
ausgefertigt worden. — 

Nah dem Protofol einer Konferenz der dirigirenden Minifter des 
Generaldirectoriumd vom 1. Juli (geführt von Braunsberg) Hatte der 
König durch Eabinet3ordre vom 21. Juni!) declarirt, wie es zwifchen dem 
General-Directorium und Marſchall wegen der Refruten- und Gnaben- 
ſachen zu Halten fei; nachdem nunmehr „die nähere Combination gefchehen“ 
jei, meinen die Minijter, bleibe alles in statu quo; da Marfchall ftets 
gegenwärtig ei, jo könne er allemal fein Sentiment wegen der Refruten- 
ſachen geben. — 

Hille Hat den ihm zugedachten Poften nicht angetreten. Wie es 
ſcheint, wünſchte ex ftatt der Beförderung zum Geh. Finanzrath feine Ver: 
jegung nah Küftein, in welcher Eigenſchaft ift nicht befannt.?) Durch 
Eabinetsordre dv. 26. Yuli 1740 (R. 96 B. 33) giebt ihm der König zu 
verftehen: er lafje ihm die Wahl zwiſchen dem Poſten in Stettin und dem 
in Berlin; nad Küſtrin fünne er ihn nicht fegen. Hille zog nun fein 
Berbleiben in Stettin vor: er entfchuldigte ſich mit Alter und Kränflichkeit. 
Der König gewährte ihm feinen Wunſch. (C.O. v. 5. Aug. 1740, 
R. 96 B. 33.) An feiner Stelle ift durd königliche Ordre v. 20. Sep: 
tember 1740 (Ausf. gegengez. Görne, Marihal. ©.-D. V. Dep. Fach 1 
Nr. 1) der Geh. Finanzratd Manitius vom I. Departement zum Geh. 

i) Vergl. Nr. 14. ’ 
2) Hille ift übrigens jchon im October 1740 geftorben. Auf die Anzeige 

davon erwiderte ber König dem Etatsminifter v. Grumbkow (Rheinsberg 1. No- 

vember 1740): „Es thut Mir leid, weil Ich an demjelben einen gejchidten Diener 
verloren.“ Den Kindern ließ er jchreiben, daß er für fie jorgen werde (1. Nov.). 

Dem Schwiegerfohn des Berftorbenen, Kriegsrath Hanff in Küftrin, fchrieb ber 

König 11. November, er werde gelegentlich auch ihm feine Gnade erweijen; vor- 

läufig erhielt der jüngjte Sohn Hilles das nächſte vacante furmärfiiche Stipendium. 

(R. 96 B. 22). 
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Finanzrath beitellt worden. Er jollte fein bisheriges Tractament bei- 
behalten. Die Lagerhausſachen jollte er allein, alles übrige mit Beyer 
zufammen bearbeiten. Webrigens ift Manitius thatfächlih ſchon am 12. 
Auguft in diefem Amt thätig. 

21. Refolution für den Accife-Director von Klinggräff in Berlin. 

Charlottenburg, 29. Junt 1740. 
R. 86. B. 21. — Abſchriftlich. 

Der königliche Hofhalt und die Accije. 

Auf Klinggräffs Anfrage „wie e8 mit Verfteuerung der Conſum— 
tibilien und Waaren, welde vor ©. 8. M. Selbit oder der Königin 

Maj. oder auch der verwittibten Königin Maj. bei der Acciſe angegeben 

werden, vor das fünftige zu halten fei,“ wird zur Refolution ertheilt, „daß 
e3 damit bei der bisherigen Obſervanz bleiben und in allen Stüden jo 
damit gehalten werden ſoll, ald es bierunter bisher gehalten worden“.!) 

22. Bericht des General-Directoriums. 

Berlin, 30. Juni 1740. 
Aust. ges. Börne, Viered, Happe, Boden. G.D. Bommern. Yauenburg:-Bütomiche Kreisfahen Ar. 1. 

Landtag in Lauenburg-Bütom. 

Der Wirfl. Geh. Etatsrath und Oberhauptmann dv. Grumbkow hat 

berichtet, daß auf dem gewöhnlichen zu Lauenburg jüngithin gehaltenen 

Seymid?) die Nitterfchaft die bisher gezahlte Contribution (Pobore) 

wiederum auf 3 Jahre bewilligt habe.?) Der Etat wird zur königlichen 
Bollziehung beigelegt. *) 

Die Ritterſchaft bittet um Beftellung eines befonderen Landjchreibers 

bei den Landtagen, der die früher für den Schreiber beim Landgerichte 
beitimmten 200 Rthlr. Gehalt genießen würde,“) ſowie um Beitelluug eines 

1) D. he: auch der fünigliche Hof bezahlt die Acciſe. 

2) Landtag. i 
3) 7 Thaler (= 21 fl. poln.) auf die Hufe, im Ganzen nach dem Etat 

14014 Rthlr. Diefe Summe ift die nächiten Jahrzehnte hindurch unverändert 

geblieben und immer von 3 zu 3 Jahren bewilligt worden. Ein ordentlicher 

Katafter beitand übrigens, wie ſich aus jpäteren Verhandlungen ergiebt, in Lauen— 

burg-Bütow nicht; als Norm dienten die früheren Wechnungen des Poborce 

(Land-Einnehmer). Bielfache Streitigfeiten hatten darin ihren Grund. 

* Iſt vollzogen zurücdgefandt worden. 

>) Es jcheint fich um ein und diejelbe PBerion zu handeln. 
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Anftigators (Fiscald), der der polnischen Sprache und Rechte vollfommen 
fundig fein müſſe, befonder3 wegen der Grenzitreitigfeiten und Invaſionen 

von Polen ber. (Gehalt 66 Rthlr. 16 Gr.) 

Der König bewilligt die beiden Stellen durch Cabinetsordre an das 
GeneraleDirectorium, Charlottenburg 7. Juli 1740 „auf den Fall, da die 

Nitterfchaft die vorgefchlagene Salaria aufbringen will”. 

23. Labinetsordre an den Etats-Mlinifter von Börne. 

Charlottenburg, 1. Juli 1740. 
R. 96. B. 21. — Abſchriftlich. 

Urlaub der Minifter. 

Görne erhält auf ein Urlaubsgefud zur Antwort, „daß, weilen der 
von Viereck bereit Urlaub erhalten, e nicht wohl angehen werde, daß 

zwei Miniftri zugleich vom General-Directorio abwejend find; doch jobald 
er wieder zurüdgelommen fein wird, könnet Ihr auf 14 Tage nad) Eure 
Güter gehen”. 

24. Cabinetsordre an den Etats-Mlinifter von Arnim. 

Charlottenburg, 6. Juli 1740, 
R.. 96 B. 21. — Abſchriftlich. 

Bajallen jollen nicht außer Landes dienen. 

Nachdem Sch ohnlängft aus einer erhaltenen Lifte Meiner 

Bajallen mit befonderem Befrembden erjehen habe, daß viele derer- 
jelben außer Landes und in auswärtigen Diensten ftehen, Sch aber 

geneiget bin, vor jelbige jämmtlich guädigft zu ſorgen und jeden 
dererjelben nach feinen Umbitänden und Meriten in Meinen Dienjten 
zu verjorgen und zu employiren, Dagegen Mich zu ihnen verjehe, 
diejelben werden ihrer Obliegenheit nach lieber Mir, als ihrem an- 
gebornen Landes- und Lehnsherren, wie frembden und auswärtigen 
Fürſten dienen, jo empfanget Ihr Hierbei die davon gemachte De- 
fignationes, und ift Mein Wille, daß zuvörderjt die in der Lifte 
sub A!) enthaltene aljofoxt fich wieder zu jtellen und fich bei Mir 
zu melden reclamiret werden jollen; die in der Lifte sub B!) ent- 
baltene jollen mit guter Art wieder in das Land zu bringen ge- 

!) Die Liften find nicht erhalten. 
Acta Borussica. Behörbenorganifation VI. 3 
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ſuchet werden, mit dem Verſprechen, daß Ich fie auf eine ihnen 

convenable Art employiren werde. Wegen der in der Lifte sub 09) 
benenneten aber muß fichere Nachricht eingezogen [werden], ob fie 

zum Theil mehr Güter und Vermögen in Meinen als in auswärtigen 
Landen haben, theils [ob] e8 gute brauchbare Leute, auch jung oder 
bereits bejahret fein. Die jegige Veränderung nebjt der bevor- 
jtehenden Huldigung wird Euch Gelegenheit geben, Ddiejes alles 
beſtens ins Werf zu richten. 

Durch Cabinetsordre an Arnim, Königsberg, 19. Juli 1740 (R. 96. 
B. 21. — Wjdhriftlich.) wiederholt der König diejen Befehl nochmals; er 

ſchärft dem Minifter ein, er müſſe „mit allem Fleiß darauf arbeiten, damit 

diefe Meine Untertdanen, jo viel möglich, durch Vorſtellung ihrer Pflicht 

und dab Ich fie mit Dienften accommodiren würde, wieder aus denen 

frembden Engagements los und in Meine Lande gezogen werden mögen“. 

25. Cabinetsordre an das General-Directorium. 

Riefenburg, 12. Juli 1740, 
R. 96. B. 21. — Abſchriftlich. 

Miktrauen gegen die Kammerberichte wegen der Remiſſionen 

empfohlen. 

Da S. KM. in Preußen ꝛc. auf Dero Reife durch die Mark 
und Pommern wahrgenommen, daß das Sommergetreide ſich faſt 
durchgehends recht Schön anläfjet und zu einer reichen Ernte, zumal 
bei jegiger fruchtbaren Witterung, Hoffnung giebet, der Rocken hin— 
gegen hin umd wieder zwar jchlecht, an den mehrejten Orten aber 

doch mittelmäßig, auch zum Theil recht gut ſtehet, indefjen aber 
Doc zu vermuthen ift,) daß die Striegsfammern jowohl vor die 
Beambte als Unterthanen um Remilfion anhalten werden, fo er- 
innern Höchitdiefelben Dero General-Directorio Hierdurch alles 

Ernites, dieſes Punktes wegen alle nur erfinnliche Vorfichtigkeit zu 
gebrauchen und denen einlaufenden Stammer-Berichten, welche aus 

verschiedenen Urjachen zum Theil nicht gründlich, zum Theil auch 

ſonſten unrichtig jein können, To jchledyterdinges nicht zu trauen, 
vielmehr, jo viel möglich, ſelbſt nachzujehen und alles auf das 

N) Die Lijten jind nicht erhalten. 

2) Wegen der vorangegangenen Mißernten und landwirthſchaftlichen Schäden. 
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folidefte zu examiniren, damit Sie hiernächſt Selbſt auf die derer 
Nemiffionen halber einkommende Borjtellungen Sid) völlig verlafjen 
fönnen, maßen Sie, wo es die Nothiwendigfeit erfordert, dergleichen 
zur Conjervation derer Beamten und Unterthanen zu accordiren 

zwar geneigt, feinesiweges aber gemeinet find, dabei auf eine oder 
die andere Weiſe Sich Hintergehen zu laffen. 

26. Cabinetsordre an das Beneral-Directoriunt. 

Riejenburg, 12. Juli 1740.%) 
Ausf. V. Dep, Fach 1 Nr. 1. 

Marſchall und das General-Directorium. 

Seine Königl. Majeftät in Preußen, Unſer allergnädigſter 
Herr, haben reſolvieret, daß Dero würklich Geheimer Etatsminifter 
v. Marſchall hinfüro alle diejenigen Berichte, Anfragen und Vor— 
ſtellungen, welche in Manufacturen-, Fabriquen- und Commercien— 

fachen von dem General- ꝛc. Directorio an Se. Königl. Majeſtät 

geſchehen werden, mit unterſchreiben, von denen übrigen aber noch 
zur Zeit diſpenſiret bleiben jol. Wornach Dero General- ꝛc. 
Directorium ſich allerunterthänigſt zu achten hat. — 

In Folge dieſer Anweiſung vereinbarten die dirigirenden Miniſter 
des General-Directoriums (Görne, Happe, Boden, Marſchall) laut Pro— 
tokoll der Conferenz vom 3. Auguſt folgende Behandlungsweiſe der Ge— 
ſchäfte: 

1. Bleiben zwar des Herrn v. Marſchall Exc. nach der oban— 
gezogenen Ordre von denen das Gommercium nicht angehenden 

Sachen ratione subseriptionis dispenfieret; es werden aber dennoch 
die Königl. resolutiones ingejamt an Ddiefelbe, damit Sie die Con— 
nerion der Sachen behalten, communicieret und von Ihnen mit 
präjentieret. 

2. Bleibt es bei dem Vortrag des 5ten Departements der- 
geitalt wie Se. Königl. Majejtät es in dem eriten Neglement fejt- 
geießet.*) 

3. Wird an die Kammern jämtlicher Provinzen simplement 

rejeribieret, daß fie die in Commercien- und Manufacturfachen 

I) Eingefommen 19. Juli; abjchriftlih an Marichall mitgetheilt 21. Juli. 

2, Siehe oben. Nr. 20, S. 29. 
3* 
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abzuftattenden relationes an des Herrn v. Marſchall Exc. ad- 
dreifieren follen. 

4. Die Expeditiones werden, nachdem fie in die Departements 

einschlagen, vom Secretario degjelben aufgejeget, auch die Sachen 

von denen Registratoribus nad) denen Departements afjervieret; 
doch joll zu diefen Sachen ein bejonderes Fach genommen werden. 

27. KCabinetsordre an das General-Directorium. 

Königsberg, 18. Juli 1740. 
R. 96. B. 21. — Abſchriftlich. 

Heranziehung von fremden Kentnern, Kaufleuten, Manufacturiers 

und Künftlern. 

©. KM. in Preußen ꝛc. haben aus landesväterlider Vor— 
forge in Gnaden rejolviret, denenjenigen wohlhabenden oder ſonſt 
wegen ihrer Gefchielichfeit brauchbaren Leuten an Rentenirern, 
Kaufleuten, Manufacturiers und Künftlern, welche ſich aus frembden 
Landen nad) Berlin begeben und dajelbjt häuslich etabliren werden, 
nicht allein die bereits übliche Eremption von denen bürgerlichen 

Raften, fo die königliche Kaffen nicht afficiren, fondern auch eine 
zweijährige Servis- und Acciſe-Freiheit zu accordiren, und befehlen 

Sie dahero Dero General-Directorio allergnädigit, Ddieferwegen 
überall das möthige zu bejorgen, aud) dieje königliche Gnaden— 
bezeugung durch eine gedrudte Declaration gehörig befaunt zu 

machen. 

Dana ift das Patent vom 27. Juli 1740 erlaſſen werden, das 

gedrudt ift bei Miylius CCM. Cont. I, 1740 Nr. 38, Sp. 365/66. 

28. Cabinetsordre an das General-Directorium. 

Königsberg, 18. Juli 1740. 
R. 96. B. 21. — Abſchriftuch. 

Ausgaben bei der Ertraordinarien-Kafie. 

S. K. M. in Preußen 2c. haben aus der unvollzogen hierbei 
zurüdfommenden Ordre!) mit Befrembden erjehen, was für eine 

I, Nicht erhalten. 
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ftarfe Summe ohne vorhergängige Anfrage und ohne daß jolches 
in der beigelegten Cabinetsordre!) befohlen, auf die Albrechtiche 
Kaffe?) affigniret werden wollen, wie dann auch nicht einmal zu 
einiger Legitimation des p. Werners?) Bericht, um aus ſolchem bie 
Umbftände und Nothwendigfeit erjehen zu fünnen, wieder beigefüget 
worden. Höchjitdiejelben wollen demnach Dero General-Directorium 
wohlmeinend hierdurch erinnern, inskünftige in dergleichen Fällen 
mehr Behutjamfeit zu gebrauchen, maßen, ob Sie gleich geneigt 
find, Dero nothleidenden Unterthanen Hülfe zu leiften, dabei dennoch 

die gehörige Ordnung objerviret werden muß;t) und kann übrigens 
das General-Directorium verfichert jein, daß Sie die vorfommende 
Sachen auf Dero Reifen ebenjo wie zu Hauje attendiren werden. 

29. Jmmebdiatberiht des Königsbergifchen Kammerpräfidenten 

und Etatsminifters von Lesgewang und des Directors von Kofey. 

Königsberg, 18. Juli 1740, 
Mund. gez. Lesgewang, du Rosey. R. 92. Blumentdal. 309. 

Plan zur Einrihtung einer Kammer-Deputation in dem polniſchen 

Theile Dftpreußens. 

Ew. Königl. Majeftät haben ung heute allergnädigjt eröffnet, 
wie Höchjtdiefelbe intentioniret wären, wegen Eutlegenheit der pol- 
nifchen Aembter eine Deputation in Neidenburg einzurichten, und 

dabri zugleich anbefohlen, unjere ohnmaßgeblihe Gedanken zu er- 
Öffnen, wie ſolches am füglichiten zu fafjen. 

Wir müffen alfo E. 8. M. zuvorderft in aller Unterthänigfeit 
anzeigen, daß zum Königsbergichen Departement 63 Aembter ge- 
hören, worüber 8 Räthe die Infpection haben; 3 davon, als Die 

Kriegesräthe Stolterfotd, von Aſchersleben und Rieger, haben 
folgende polnische Aembter zur Aufficht, als: 

Kriegsrath Stolterfoths Departement: Oletzko, Rhein, Aris, 
Czichen, Lyd, Stradaunen, Polommen und FJohannisburg. 

1) Nicht erhalten. 
2) Die jog. Ertraordinarienfaffe, deren Rendant der Kriegsrath Albrecht war. 

3) Wahrjcheinlich des Neumärkiichen Kammerpräfidenten v. Werner. 

4) Vergl. Nr. 25. 
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Kriegesrath von Ajchersleben Departement: Angerburg, Lötzen, 
Sperling, Seheften, Barten, Bartenftein, Raftenburg und Schippen— 
beil. — Unter diefen |3] legten find auch viele teutjche Bauern. 

Kriegesrath Riegers Departement: Dfterode, Hohenſtein, 
Neidenburg, Ortelsburg, Mensgut, Soldau und Willemberg. 

Dann gehöret noch zu denen polniſchen Aembtern das Ambt 
Liebemühl, worauf der Baron von Löben anjetzo die Aufſich that. (a) 
Ueberdem wohnet der Kriegesrath von Grumbkow beſtändig in 

Neidenburg, umb zu Menagierung der Zeit die vorfallende Expe— 
bitiones in denen Membtern dejto gejchwinder zu verrichten. (b) 

Königliche NRandentfheidungen, aufgezeichnet vom Cabinetsfecretair 
Eichel. 

(a) Gut. — 
(b) Gut, wenn er der polnischen Sprache mächtig ift. 

Indeſſen Hat die große Etendue und die Entlegenheit der 
Aembter nicht erlaubet, die gehörige Aufjicht darauf zu haben und 

die VBorfallenheiten in gehöriger Ordnung zu expediren; welches 
J. K. M. glorwürdigiten Andenkens gar wohl bemerfet und dahero 
mir, dem p. von Lesgewang, im vorigen Jahr bei Dero höchſten 

Anweſenheit allhier anbefohlen, 2 neue Räthe, jo der polnijchen 

Sprache fundig, in Borfchlag zu bringen, auf welche Sie im Etat das 
Gehalt a 500 Rthlr. jährlich zu accordiren, damit die Departements 
dejto fleiner eingetheilet würden, gnädigft geruhen wollten. 

Marginal: Gut. 

Da nun aber E. K. M. allergnädigite Intention dahin gehet, 
eine Deputation zu jtiften, jo werden Höchftdiejelben ung zu be- 
ſcheiden allergnädigft geruhen, 

1. Ob alle die polniſche Aembter zur Deputation ſollen ge— 
ſchlagen werden? 

Marginal: Alle die Aembter um Neidenburg, Ortels— 

burg, Johannisburg und die der Gegenden von Königs— 
berg entlegene Aembter. 

2. Ob die in denen polniſchen Aembtern gelegene Städte der 

anzuſetzenden Deputation auch zur Aufſicht anvertrauet werden 
follen? 

Marginal: Ja, allerdings. 
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3. Ob die Aembter das Etat3-Quantum bei der Deputation 
abliefern, ala welchen Falls eine bejondere Kaffe dajelbft einzurichten, 
oder anhero nach Königsberg einliefern follen? 

Marginal: Bei der Deputation, und kann einer von ben 

Membris der Deputation zum Rendanten zugleich mit em: 
ployiret werden. 

4.06 ©. 8. M. anjtatt Neidenburg nicht Drtelsburg zu 
choifiren geruhen wollen, weil legter Ort meift mitten in denen 

polnischen Membtern belegen? 

Marginal: Was am beiten und am gelegeniten ift. 

Sobald wir hierüber allergnädigite Rejolution werden erhalten 
haben, werden wir nicht ermanglen einen ordentlichen Plan von 
allen zu Einrichtung der Deputation gehörigen Räthen und Unter- 
bedienten zu entwerfen und €. K. M. zu allergnädigiten Appro- 
bation einzufchiden. 

Marginal: Sie follen einen ordentlichen Plan davon 
machen, auch zugleich einen Salarien-Etat beifügen. Die 
Subalternen müffen aus dem Königsbergſchen Depar- 
teıment genommen und dahin mit ihren Gehältern verjeget 
werden. 

Diefer letztere Befehl fcheint die Königsberger Hammer von dem 

Project abgejchredt zu Haben. Lesgewang und WRofey berichteten ſchon 
unterm 4. Auguft 1740 ans General-Directorium, daß fie die Anjegung 

von 2 neuen Räthen, die polniſch verftünden, für erjprießlicher halten 

würden als die Einrichtung einer Deputation in Neidenburg oder Ortels— 

burg. Die 8 bisherigen Räthe fünnten allerdings die Arbeit nicht be= 

ſtreiten. Grumbfow müßte von Neidenburg nad Königsberg verjeßt 

werden. Die vom König verlangte Verforgung der Subalternen einer 
Deputation aus den Königsberger Salarien ſei nicht wohl möglich). 

In einem fpäteren Bericht (1. April 1741) werden die Baufojten 

für die Einrihtung des Schloffes zu Ortelsburg für die Deputation auf 

ca. 1200 Rthlr., die Kosten zur Beſoldung der nöthigen Beamten auf 

5250 Rthlr. angegeben (ein Director zu 1000 Rthlr.,, 3 Räthe zu je 

500 Rthr., ein Secretair, Regiftrator, Rentmeifter, Controleur, Kaflirer, 

3 Ranzliften, ein Landmeſſer. Nur für den Calculator, den Landbau— 
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meifter, den Kanzleidiener und den Ausreuter follte das Gehalt aus den 

Königsberger Salarien bejtritten werden). Der Antrag, jtatt der Deputation 
lieber 2 neue Räthe zu bewilligen, wurde wiederholt. Er ſcheint genehmigt 
worden zu fein. Die Einrichtung der Deputation ift unterblieben. 

50. Huldigung im Königreih Preußen. 

Königsberg, 20. Juli 1740. 

R. 7. no. 166. D. — Stönigeb. St.⸗A. Etatd-Min. 87 d. 

Vorbereitungen. — Landtag und Landesprivilegien. — Berichte 

von Bodewils. — Ankunft des Königs. — Huldigungsact. 

Durch Fönigliches Refeript an die Preußifche Regierung vom 

9, Zuni 1740 war befohlen worden, alles zur Huldigung auf den 20. Juli 
vorzubereiten. Es jollte dabei in allen Stüden gehalten werden wie 1714. 
Der Regierung wurden zu diefem Zwed die Huldigungsaften von 1714 

vom Departement des Auswärtigen überfandt (21. Juni). Die Aufzüge 

der Bürgerfchaft, die feierliche Einholung und alle fonftigen „unnöthigen 

Gerimonien“ verbat jich der König; nur den Studenten der Univerfität 
wurde die Darbringung einer „Serenade“ geftattet.?) 

Gemäß den Beitimmungen des Friedens von Wehlau war dem König 

von Polen Mittheilung von der bevoritehenden Huldigung gemacht worden 
mit dem Erjuchen, einige Deputirte zu fchiden, um das homagium eventuale 
von den preußifchen Ständen entgegenzunehmen.?) Man vechnete darauf, 

daß die FFrift zu kurz fein wiirde, als daß Vertreter der polnischen Krone 

würden erjcheinen können.) Der König von Polen ſtellte denn auch 

unterm 16. Juni die Unmöglichkeit vor, in der zu Gebot ftehenden Friſt 

die Senatoren und das Minifterium zufammenzurufen; e3 fanden ſich auch 
thatfählich Feine polnischen Deputirten in Königsberg ein. Der König 

von Preußen gab in einem Handjchreiben vom 20. Juli 1740 dem König 
von Polen die herkömmliche VBerficherung, daß aus der Nichtanwefenbeit 

1) Reier. v. 23. Juni 1740; königl. Marg. zu Immediatbericht der Ca— 

binetsminifter v. 24. Juni 1740 R. 7. n. 166. D. vol. I. 

*, Datirt vom 3. Juni, abgegangen nicht vor dem 10. Juni 1740. 

3) Podewils an den König 10. Juni 1740. Der König reſolvirte in 

margiue: „tres bien“. 
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der Deputirten feinerlei Präjudiz für die Krone Polen entjtehen jolle; 

worauf fi) der König von Polen unterm 12. Auguſt 1740 bedankte!) 

Wie 1714 jo wurde auch diesmal erlaubt einen Huldigungslandtag 
einzuberufen (Refer. v. 21. Juni 1740).?) 

Zur Huldigung jollten nur die Adligen perjönlich erjcheinen; die 
Landftädte follen durch Deputirte vertreten werden; die Kölmer, Freien, 

Schulzen und Krüger deögleichen; den Zurüdbleibenden follte der Huldigungs- 
eid auf den Amtshäufern abgenommen werden.?) Bon den erbunter- 

thänigen Bauern wurde jo wenig wie 1714 eine Huldigung verlangt. — 
Die Huldigung jollte erft nach der Tandesherrlihen Beftätigung der Landes— 

privilegien durch eine Affecurationsafte geihehen. Das „Heine Conſilium“ 
(die Regierung, die vier Hauptämter, die drei Königsberger Bürgermeifter) 
follte Gravamina überreichen dürfen. *) 

Am 6. Juli fand die Deliberation über die Gravamina und Die 
Wahl der Zandtagsdeputirten in den Aemtern ftatt. Am 12. Juli wurde 
der Landtag zu Königsberg eröffnet. Der Etatöminifter Graf von Schlieben 
that die Propofition; der Landesdirector v. d. Gröben antwortete im 
Namen der Landitände; daun beriethen die drei Stände gejondert.?) 

Am 10. Juli langte Podewils in Königsberg an, um mit dem 
preußifchen Etatsminifterium (der Regierung) die näheren Modalitäten 
der Huldigung feftzufegen. Aus feinen Berichten an den König (R. 7. 
n. 166. D. vol, I.) mag Folgendes mitgetheilt werden. 

1) In einem Immediatbericht vom 17. Juli 1740 jagt Podewils: La lettre 

au roi de Pologne avec la declaration de non prejudicier n'est en effet qu’un 

compliment dont il faudra pourtant que messienrs les Polonais se paient, 

tout comme ils ont été obliges de le faire 1714, tandis que dans le formulaire 

de serment de fidelit& on ne touche que fort superficiellement la succession 

eventuelle selon les pactes de Wehlau, sans nommer d’un mot la r&publique 

de Pologne. R. 7. n. 166. D. vol. I. 

2) Vgl. Nr. 16, ©. 17. — An die Berufung diefes Landtages nüpften ſich 

Verhandlungen über die Wiederherftellung der landftändischen Berfafjung in Preußen, 

die jchließlich nach längerer Unterbrechung (1752) zur Einrichtung des Landrathsamts 

nach kurmärkiſchem Mufter geführt haben. Bergl. Nr. 32. 

3) Refer. v. 5. Juli 1740. R. 7. n. 166. D. vol. I. 

#4) Mefer. v. 24. Juni 1740. Les etats — berichtet Podewild an den 
König 17. Juli 1740 — presenteront, comme de coutume, leur cahier des 

griefs ä la Regence; et celle-ci en fait son rapport à V. M., qui, selon Son 

bon plaisir, en pourra renvoyer l’examen ou ä une commission tirée de la 

Regence et de la Chambre de guerre et des domaines de ce pays-ci, ou bien 

les faire examiner ä Berlin. — Die Gravamina ber preufiichen Stände ſiehe 

unter Nr. 31. 

5) Ueber die Zujanmenjegung des Landtags j. Nr. 16. ©. 17}. 
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12. Juli: La ville fourmille de monde, et on voit la joie peinte 

sur tons les visages dans l’attente oü l’on est ici de V’heureuse 

arrivee de V. M., qui regne plus souverainement sur les coeurs 

de tous Ses sujets de ce royaume, comme sur tout le reste de 

Ses autres Etats, que jamais monarque n’a fait. 

Je me rendis hier à la Regence, et jai concert avec elle 

tout ce qu'il y a [ä] regler par rapport a ’'hommage prochain, 

afin que le tout se trouve préôt et en ordre à l’arrivee de V.M. — 

Les &tats de ce royaume font aujourd’hui l’ouverture de la 

diete qui precede ordinairement [’hommage. 

Je les ai, autant que j'en ai vu, trouve tres penetres de 

joie et d’allegresse de voir bientöt leur souverain et de lui rendre 

hommage de coeur et de bouche. 

Ils m’ont fait, à la verite, sousentendre qu’ils se flattaient 

d’obtenir par-ci par-lä quelques avantages et assurances de plus 

de V. M., ä cette occasion, par rapport à leurs immunites et 

privileges que lan 1714 de feu le Roi de glorieuse m&moire; mais 

je leur ai repondu que l'intention de V. M. etait que le tout se 

passät de la möme maniere par rapport à ’hommage que du temps 

de feu le Roi Son pere et qu’au reste Sa cl&mence royale et 

Ses sentiments dignes d’un grand Roi pour le bien et la pros- 

perite de Ses peuples, qui faisaient la principale occupation de 

Son glorieux regne, &taient le meilleur surgarant de tout ce qu’un 

sujet fidele et soumis pouvait attendre raisonnablement du plus 

digne de tous les souverains, et que toutes les chartres!) du 

monde ne valaient pas de pareilles assurances. 

Je puis dire aussi, et je dois m&me rendre cette justice 

à ces gens-ci que je leur trouve beaucoup plus de soumission 

et de docilité à cet egard qu'on n’en a rencontre aupres d’eux 

dans de pareilles occasions autrefois. — 

17. Juli: La declaration de non pre&judieier pour les etats 

de ce royaume est precisement la m&@me qui leur fut donnte 

lan 1714 par feu le Roi. 

On &ludat alors de leur donner une assscuration telle qu'ils 

avaient recue du roi Frederic le Ier et de l’ölecteur Frederic 

3) == chartes. 
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Guillaume le Grand de glorieuse m&moire, puisque plusieurs 

nouveanx arrangements et changements qu'on avait faits de 
temps en temps dans l'interieur du pays, ne se trouvaient pas 

tout-A-fait compatibles avec les privileges dont les &tats ont 

obtenu toujours la confirmation de leurs souverains. 

On aurait volontiers voulu insister sur une même asse- 

euration & l’heure qu’il est, mais je leur ai dit qu’il fallait qu'on 

se contentät d’abord d’une döclaration pareille à celle que feu 

le Roi leur a donnee l’an 1714, et que le reste se trouverait 

avec le temps, langage qu'on leur a aussi tenu alors.!) 

Der König ging am 7. Juli von Berlin ab und traf am 16. Juli 
Abends Y;,7 Uhr in Königsberg ein. In feinem Wagen befanden fich 
Algarotti, der Oberft v. Bord und der Oberft v. Keyſerlingk; in einem 
zweiten Wagen Oberft v. Hade, Graf v. Wartensleben, Geh. Rath Jordan; 
in einem dritten Oberſt v. Podewils und Major v. Buddenbrock. Vorher 
waren fchon der Herzog von Holjtein-Bed, der Öen.-Lieutenant v. Waldow 
und der Gen.Lieut. dv. Flanß angelangt; am 17. früh fam nod der 
Gen.-Lieut. v. Buddenbrock. 

Am 17. Juli bejichtigte der König das Flanßſche Regiment, wobei 

Eapitain dv. Wobefer den Orden pour le merite befam; um 10 Uhr war 

Gottesdienft in der Schloßkirche; Oberhofprediger Quandt hielt die 
Huldigungspredigt; dann Parade im Königsgarten. 

Am 18. Juli Befichtigung des Holfteinjchen Regiments; dann Audienz 
des Furländifchen Minifters Hofmarfhall v. Keyferlingt und des vom 

Prinzen von Dranien entfandten Grafen v. Neuwied. Abends Tafel beim 

Herzog von Holftein; um 8 Uhr die Abendmufif der Studentenjchaft. 
19. Juli: Befichtigung des Waldowjchen Regiments; Borftellung 

der adeligen Zöglinge des Waifenhaufes durch den Lieutenant Dunder, 

von denen aber feiner zum Militärdienft angenommen wurde, weil alle 
unter 5 Fuß maßen; um 11 Uhr Audienz der Deputirten von Elbing; 

Nachmittags Begnadigung einer Anzahl von Wrreftanten der Feitungen 
Friedrihsburg, Pillau, Memel; Befichtigung des Licenthaufes; Promenade 
in den Straßen der Stadt. 

Am 20. Zuli morgens früh gab der König die Afjecurationsacte 
von fih.?) Darauf wurde ihm von den Bertretern der drei Stände 

(Landrathsdirector dv. d. Gröben, Landbotenmarſchall v. Troſchke, Bürger: 

1) Die declaratio de non praejudicando für die Stände vom 20. Juli 1740 

abichriftlih a. a. D.; vollzogen zurüd 18. Aufi. 

2) Declaratio de non praejudicando. Siehe oben Anm. 1. 
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meilter Schröder) eine „Obligation“ von 24000 Rthlr. al$ don gratuit 

offerirt, deren Annahme der König jedoch ablehnte.) Alsdann legten die 
Etatsminifter im Zimmer des Königs den ihnen von Podewils vorgelefenen 

Huldigungseid ab. Daran jchloß fich die allgemeine Huldigung auf dem 
Schloßplaß, zu der fih die Landräthe, die Ritterfchaft, der Königsberger 
Magiftrat und das Stadtgeriht, jowie die Deputirten der Heinen Städte, 
der Zunft der Kaufleute und Mälzenbräuer von Königsberg, der Groß— 
bürger und der Hleinbürger aus den übrigen Städten, endlid der afa- 
demifhe Senat und die Profefforen der Univerfität eingefunden Hatten. 

Der Kanzler Graf v. Schlieben hielt eine Anfprache, die von dem Landes— 
director v. d. Gröben beantwortet wurde. 

Aus diefer Beantwortungsrede erfcheint der folgende Paſſus der 
Mittheilung werth. 

... Es mag die irrende Staatskunſt einen verweigerten Land— 
tag den Anwachs unumſchränkter Macht und Oberherrjchaft nennen, 
fie mag vorgeben, man könne der Landesnoth auch ohne demfelben 
vorbeugen, fie mag aber auch erwarten, wie gefährlich es ift, einen 
vor Feuer zu warnen, wenn die Flammen Schon an allen vier 
Eden des Gebäudes hervorgebrochen. 

E. K. M. Großmuth, erleuchtendes Einjehen und Eifer, Ihrer 

Länder und Untertanen Wohlfahrt zu beförderen, haben ein be— 
währtes Mittel erwählet. Sie forderen aus höchjteigener Bewegung 
Dero durch manches Ungemach entkräftete Königreich Preußen aller- 
guädigft auf, jeine Noth zu erforichen und fie durch dem wieder 

bejegten Landrat und zujammengerufene Stände Dero gnaden- 

jtrahlenden Augen allerunterthänigit darzulegen. Es iſt ein gött- 
liher Trieb, welcher Dero königliches und landesväterliche Herz 
bewogen, das einige und wahre Mittel vorzufehren, wodurd Die 

wider frommer und gütiger Beherricher Willen und Abjehen im 
Lehr:, Wehr: und Nährftand eingejchlichene Mängel, Defiderata und 
drüdende Beichwerden aus dem Grunde gehoben, getreue Unter: 

thanen zum Dienft ihrer Souveräne fähiger gemacht und die Länder 
in glüdjeligern Zujtand gejeget werden ... 

Darauf legten die ſämmtlichen Stände und die übrigen Anwejenden 
den von dem Oberfecretarius Dr. Behrent vorgelefenen Huldigungseid 

) Ebenjo war es 1714 gehalten worden. Immediatbericht von Podewils 
20. Juli 1740. 
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(famt dem homagium eventuale nach den Wehlauer Beftimmungen) ab 
nad dem Wortlaut von 1714.!) 

Nach Ableiftung des Eides brachte der Kanzler Graf dv. Schlieben das 
Hoch auf den König aus. Darauf fam der Oberempfänger Kriegsrath 

Watſon zu Pferde und warf die goldenen und filbernen Huldigungsmedaillen 

unter das Bolf aus. Der König trat in das neben dem Balcon befindliche 
Zimmer und ſah zu, wie das preisgegebene jchwarze Tuch, womit Thron 
und Schranken auf dem Schloßhofe bezogen waren, vom Volk abgerifjen 

wurde. Dann Tafel im Palais, zu der die Vertreter der drei Stände 
zugezogen wurden. Die übrigen Stände wurden im Mostowiterfaal be- 
wirthet; die Deputirten des Magiftrats und Stadtgerichts von Königsberg 
am adligen Tiſch. 

Nach beendigter Tafel hielt der König einen Geheimen Staatsrath?) 

im Balais, wobei außer den „Königlichen Herren“ alle Wirfl. Geh. Etats- 
minifter zugegen waren. 

In der folgenden Nacht reijte der König ab. 

Die Regierung forgte dann dafür, daß den Heimgebliebenen von Adel, 
Kölmern, Freien, Schulzen und Krügern, Amtsbedienten und Beamten, in 
den Aıntshäufern von den Amtshauptleuten und Verweſern der Eid der 

Treue abgenommen wurde, was im Laufe des Auguſt und September 

geſchah. 

I) Für den Erbprinzen von Anhalt-Deſſau und den Miniſter v. Görne, 

die ſich beide außerhalb befanden, ſchwur der Gen.-Lieut. v. Buddenbrod; der 

Oberjägermeifter Graf v. Schlieben leiſtete den Eid krankheitshalber jchriftlich. 

Die Dohnas hatten erſt prätendirt, die Huldigung wie früher für ſich bejonders 

und zwar fchriftlich zu leiften, waren aber durch Unterhandlungen mit Podewils 

dazu gebracht worden, mit dem übrigen Adel zujammen zu huldigen. Podewils 

hat über dieje Verhandlung eine bejondere Denkfchrift (vom 21. Juli 1740) ver- 

faßt. (R. 7. n. 166. D. vol. I.) 

2) Darüber fchreibt der König an den Kanzler, Etatöminifter Grafen von 

Sclieben, Königsberg, 19. Juli 1740 (R. 96. B. 21.): 

„Anlangend den in Meiner Gegenwart allhier zu haltenden Geheimen 

Rath, jo bin Ich eben nicht abgeneigt, ſolchem beizumwohnen, nur verlange Ich 

vorhero von Euch zu wiſſen, was eigentlich vor Sachen in ſolchem tractiret werden 

möchten, und da Mein Aufenthalt allhier vor dieſes Mal jehr furz, jo habt Ihr 

die Sache jo zu faffen, daß vor dieſes Mal in ermeldetem Geheimen Rath über 

8 bis 10 Sachen nicht proponiret [werden] noch vorfommen mögen.” 
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31. Aus den Landesbefchwerden der oftpreußifchen Stände bei der 

Huldigung 1740.) 

Juli 1740. 
Ubſchr. Gen.Dir. Oftpr.-Yandrätpt. Kreisſach. Gen. Wr. >. 

(A. Herrenftand und Sandräthe): Enrollirung und Gantoniyftem. — 

Gompetenz der Regierung. — Kirchenweſen. — Die Auftiz in ben 

Nemtern. — Die Kammerjuftiz.. — Hofgeridhte und Tribunal. — 

Griminalia — Remiſſionen. — Salzamonopol und Mühlenzwang. — 

Zandhandwerfer. — ÜUntlaufen der Untertbanen — WRiederher- 

ttellung des Yandtages. 

(B. Ritterichhaft): Enrollirung und verichiedene andere Runfte. 

(©. Kölner und Freie): Ständiihe Rechte. — Jurisdiction. — 

Gavalleriegelder. 

A. Aus den „Bedenfen derer vom Herrenftand und Landräthen“ 

nom 16. Juli 1740. 

Im Eingang wird die Berufung und die bereits gefchehene Eröffnung 
des Landtages als Veranlaffung erwähnt. Es folgen dann die Bejchwerden 
in einzelnen Punkten. 

1. Die Nothwendigfeit und der Nugen eines ftehenden Heeres wird 
anerkannt. Man muß aber beklagen, „daß durch die angeftellte Werbungen 
der Adel, die Städte, die Eöllmer und Freien, auch die königliche Immediat— 

Unterthanen und Bauren aller vorgefehrten Anſtalt ungeachtet auf eine 

höchſt empfindliche Art mitgenommen und, was zu ihrem Schuß und ihrer 

Unterftügung dienen follen, zu ihrem Berderb und ängftlichen Klagen 

ausgeichlagen“. 

Auf dem Landtage von 1714 Hat man davon jchon viele 

Proben angeführet, welche ſich Dadurch mad) der Zeit vermehret, 

daß man aus Wirths Soldaten gemacht und durch eine indijtincte 

Enrollirung Eltern und Kinder niedergeichlagen, vor eine recht- 
mäßige Zucht der ihrigen zu forgen, zu gejchweigen, daß vieler ihre 

Gitter durch Wegnehmung derjenigen, die den der bearbeiten 
jollen, entweder wüſte oder doc) in den Stand gejeget worden, daß 

der meiſte Theil des Aders außer der Zeit beadert und eingeerntet, 

" Die endgültig feitgeftellte Faſſung der Yandesbeichwerden in der Form, 

in der jie übergeben werden jollte, bat ſich nicht gefunden. Hier hat man Die 

Neuferungen der einzelnen Stände vor fich, die dann nachher zufammtengearbeitet 

werden jollten. Sie geben natürlich ein noch unmittelbareres und friicheres Bild 

der Stimmung, wie die daraus zulammengeftellten Geſammt-Gravamina. 
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wodurd fie in Armuth gerathen und die höchſte Landesherrichaft 
an ihren Revenüen gleichfall® ein vieles verloren. Es iſt alſo 
wohl nichts eifriger zu wünſchen und das erbarmende Herz Sr. 
K. M. anzuflehen, als Dero getreues Königreich Preußen ber 
Werbung gänzlich zu entheben. Die Domänen werden ſich dadurd) 
merklich bejjern und vielen Ausfall verhüten, welcher fich noth- 
wendig ereignen muß, wenn Wirth und Knecht öfters auf einmal 
zu der Zeit von Haufe jein müfjen, da der Acker zu bejtellen und 

die Felder zu ernten oder das gewonnene auszudrefchen und zu 

verjilbern. Der Adel, Cölmer und Freie bleibt im Stand, jeine 

Eontribution richtiger abzugeben, und Kinder, denen der Allerhöchite 
Eltern gegeben, die auf ihre Zucht erfledliches wenden können, 
werden angefrifchet, fi zu des Königes und VBaterlandes befjerm 
Dienft und Aufnehmen gejchieter zu machen. Sollte oder könnte 
aber bei der zahlreihen und vermehrten Armee Sr. 8. M. die 
Werbung nicht jogleih völlig aufhören, würde es doch dem Lande 
höchſt erfprießlich fein, nachdem die Eigenthümer Güter und Leute, 
ald den Scha und Seele der erjtern, mit ihrem Blut oder auch 
Geld theuer erfauft und alſo unftrittig das ihre ift, daß anbefohlen 
würde, aus den Cantons feinen Wirth, Leibeigenen oder der fonjten 

zur Wirthichaft gebraucht wird, als Verwalter, Kämmerfer), Pächter, 
Bräuer, Gärtnierer, Jäger, Koch 2c., deren Auslernung jo viel 
Geld und Zeit gefoftet, zu nehmen; ferner, daß die Heirathen auf 
feine Art verhindert, noch jemand, der ein Weibſtück unter ehlicher 
Zufage gefchwängert, unter dem Borwand der Enrollitung den 

Eoufiftoriis entzogen und in feiner Bosheit geftärfet werde, worüber 
öfters Mutter und Kind verloren gehen. Die fchwer gemachte 
Heirathen Haben wirklich Preußen mehr depeupliret und in Unglüd 
gebracht, ala nicht die Einſchickung jo vieler Colonen und ergangene 
heilſame Geſetze Guts geftiftet. Der gemeine Mann Hat einen 
Abſcheu vor der Ehe und der darinnen Gott gefälligen Drdnung 
befommen, weilen es ihm weit leichter, feinen Lüften nachzuhängen, 
als die Bürde des Eheftandes und der Kinderzucht zu tragen. Der 
Concubinat ift Durch verweigerte Traufcheine nicht nur wirklichen 

Soldaten, jondern Entrollirten, auch wohl Bauerknechten faſt zur 

Gewohnheit geworden, und Hat man in Preußen wohl nimmer von 
jo viel Arten der Sodomie gehöret, als nachdem dem gemeinen 
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Manne die Heirat Ddifficultiret worden. Die vom Herrenftand 
und Landrath Fünnen aus langwieriger Erfahrung verfichern, daß, 
wenn von der Peltzeit an das Heirathen wäre immer freigegeben 

und nicht auf verjchiedene Art gehindert worden, das Land weit 
volfreicher wäre als nicht jeßo, ungeachtet der bei viel Taufenden 
eingejchikten GColoniften und Salzburger. Ueberdem wird auch das 
Land dadurch enerviret, daß Wegnehmung der jungen Mannfchaft 
lediglihd von dem Kapitän abhänget, welcher nicht die geringjte 

Neflerion auf den Landmann machet, ſondern, wenn Ddiejer den 
Knecht Winter über, ohne befondere Arbeit von ihm zu haben, ge— 

füttert und belohnet, [ihn] im Frühjahr, ohne es einmal dem Eigen- 
thümer wiſſen zu lafjen, wegnimmt und ihm die Sorge läfjet, wie 
er bei der vorhandenen Saat- und Erntezeit, da es feine Gelegen> 
heit giebt, andere Knechte zu Haben, feine Felder beftellen und 
wirthichaftlich treiben fünne. Und wohl öfters werden die Sinechte 
nicht einmal zur Compagnie gezogen, welche das Canton hat, ſondern 

der Capitän giebt fie feinem Kamerad oder braucht fie zu feiner 

eigenen Bedienung. Werden welche endlich von dem Soldatenftand 
wieder losgelafjen, jo werden fie nicht gleich an den Drt gewiefen, 

wo fie hingehören, jondern flühen!) fich jo lange mit einem Laufpaß, 

bis fie ſich ihrer Herrichaft gänzlich entziehen, Suchen auch wohl 
denen königlichen Kaſſen mit Gnadengeldern zur Laſt zu fallen; 

welches unnöthig, wenn ein jeder an feinen Ort hingewiejen würde, 

wo jeine Eltern ihr Brod erworben und gegefjen haben. Annoch 
ift zu beflagen, daß durch Enrollirung der meifte Theil der Hand- 
werfsburjchen abgehalten oder ihnen Doch ſchwer gemacht wird, auf 
ihr Handwerf zu reifen und fich in demjelben vecht geſchickt zu 
machen; wozu die von denen Städten vermuthlid noch Hinzuthun 

werden, wie fläglid, daß alle ihre Kinder ohne Unterjchied der 
Enrollirung unterworfen. Diefem allen hat die Beurlaubung wieder 
helfen und das Land joulagiren ſollen; wenn aber die Leute zur 
beften Zeit bei den Negimentern bleiben, feine Stunde auf fie 

Staat zu machen und fie von der Jurisdiction deffen, bei dent fie 
fih aufhalten, exemt fein, dienen fie eher zur Unordnung als Fort— 
jegung der Wirthichaft. 

!) mnd. vlien, vligen, refl.: jich ausftaffieren, zieren, aber auch: ſich 
wenden (etiva „herumdrüden“). 
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2. Ratione regiminis will diejer Stand nur allerunterthänigft 

melden, wie es zu wünfchen wäre, daß die Königliche Regierung in 
ihrer vorigen Autorität erhalten und von derjelben nicht alles ab- 
gezogen und in den mehreiten Sachen bloß hin nur ihre Namens— 
unterjchrift erfordert würde. Der Allerhöchſte Hat die königlichen 
Revenüen dergeftalt gejegnet, daß eim jeder getreue Unterthan ſich 
darüber erfreuen kann und geftehen muß, wie dieſes Werf ohne 
ipeciale Aufficht und dazu verordnete Collegia nicht wohl fortgejeßet 
werden mag; allein es iſt nur jehnlich zu wünjchen, daß dabei ein 
Mittel ausgefunden werde, damit jich nicht jo viele Sachen an ein— 
ander ftießen und, was jene vor gut und recht finden, von diejen 
öfters limitiret oder gar als impracticable angegeben werde, wobei 
Kirchen, Schulen, Land und Leute gar jehr leiden. Es ift eine 
herrliche Sache, wenn ein jeder weiß, was feines Amts und Pflicht 
ift, dahero die eingeführte Departements!) höchſt zu loben; wenn 
fie aber dahin ausgedeutet werben, daß ein jeder in feinem De- 
partement privative zu ordnen, zu rathen und zu verjehen habe 

und nicht nöthig fei, daß in pleno jede Sache überleget und nad) 

der Pluralität alles erpediret werde, werden E. K. M. Selbiten 
allergnädigft beurtheilen, welches Dero Unterthanen das zuträglichite. 

Im  geiftlihen Stande ift der theologischen Facultät auf 

einiger Theologorum, vielleicht aus gutem Abſehen gethanen, Vor— 
jchlag aufgetragen, ehe jemand zu einem Predigtamt kommt, und jolches 
nicht nur in genere, jondern wenn er bereits im Dienft ift und in dieje 

oder jene Stelle verrüdet werden jolle, Tejtimonia zu erteilen, wodurch 
diejelbe gleichſam votum exclusivum erhalten hat, einen und den andern 

von der Wahl zu ercludiren.?) Wenn aber jolches vielen gefährlichen 
Folgen unterworfen, indem dadurch, weilen doc) nicht zu hoffen, daß 
die Theologi unter fich jemalen recht einig werden dörften, die eine 
Bartei zu jehr die Oberhand befommt und nur diejenige vorichlägt, 

1) Dffenbar jind die im Jahre 1712 eingerichteten Departements bei der 

Negierung ſelbſt gemeint. Vergl. darüber, außer der Einleitung, Bd. I. S 222 ff., 

ſowie die neue Departementövertheilung 1752, im weiteren Verlauf unjerer Bublication. 

2) Bergl. hierüber und über die geiftlichen Nerhältniffe überhaupt: Arnoldt, 

Ausführliche und mit Urkunden verjehene Hiftorie der Königsbergichen Univerſität 

(Königsberg 1746—56). 

Derfelbe, Kurzgefaßte Kirchengeichichte des Königreichd Preußen (Königs— 

berg 1769). 

Arta Borussiea. Behördenorganifation VI. 4 
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auch zu den einträglichjten Dienften verhilft, die ihrer Meinung und 
Gebräuche jein, die andere unter der höflichen Entjchuldigung, man 
fenne fie nicht, abweijet und unterdrücket, die Geiftlichfeit auch ohue 
Buthun der Politicorum ihre Herrichaft über dieje zu weit exten— 

diret und dadurch allen heilſamen durch das Reformationswerf 

Lutheri und anderer Rüſtzeuge Gottes etablirten Verfaſſungen ent- 
gegen gegangen, das jus episcopale Sr. 8. M. violiret und das 
dominium papale eingeführet wird: es werden wohl Land und 

Leute einmüthig wünjchen, wenn PBredigerftellen mit denen bejeßet 
würden, die Batronus und Gemeine wählen und von den Con— 
filtoriis, wo Geiftlihe und Politici fiten, praevio examine ans 
genommen und vor tüchtig befunden würden. Hier bliebe es beim 
Gleichen, und dörfte man nicht befürchten, daß Anhang und Partei- 
lichfeit öfterd den Ausichlag geben. Da auch ziemlich eingerifien, 
daß Prediger das Abendmahl verjagen und die Hoffnung Haben, 
ehe ein Kirchjpielsfind alle in der nen erweiterten Kirchenordnung !) 

vorgejchriebene Klaſſen durchgehe, werde es ſich ſchon alles gefallen 
lafjen, wäre zu wünjchen, daß die deshalb vorfallende Streitigfeiten 
bei dem Konfiftorio immediate debattiret würden, damit manche 

arme Seele nicht gar zu jehr gedrüdet und gezwungen werde. Das 
etablirte Kirchencollegium?) hat zwar feinen Nußen; wann aber zu 

deſſen Unterhaltung jährlich ein vieles den Kirchen en general ab- 

gehet, auch die adelichen Kirchen wider die Fundation dazu gezogen 
und dieſelbe in mehrer Richtigkeit als die fünigliche anjego fein, 
wäre wohl zu bitten, daß der Abel bei feinem jure patronatus und 

beliebigen Wirthichaft gelaffen und, wo ja Mängel vorfallen jollten, 

denjelben durch die Klirchen-Revifiones nach wohlhergebradhter Ge— 
wohnheit unter der Direction der füniglichen Regierung abgeholfen 
würde; im übrigen aber das Kirchenwejen in externis mit dem 
Conſiſtorio, jo die interna rejpiciret, verbunden werde, ala welches 

nach den Landesverfaſſungen dazu gejeget und von der Föniglichen 
Regierung abhänget; wie denn auch die Stipendia derer leßteren 
vereinigten Aufjicht anzuvertrauen. 

1) Bom 25. October 1735; dgl. Arnoldt, Geich. d. Königsb. Univ. 2. 314 ff. 

2) Darüber ift in der Einleitung das Nöthige geſagt. S. Megifter s. v. 

Preußen Kirhencollegium. 
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3. Iſt Str. 8. M. insbefondere und mit recht lebendigen 

Farben vorzuftellen, wie erbärmlich e8 mit der Juſtice und Ver— 
waltung der Aemter zugehe; denn nachdem die Tractamente davon 
denen gegeben worden, die nicht zur Stelle jein und die das 
Beneficium nur um die Revenüen, nicht aber um die Verwaltung 

und der davon abhängenden DBerantwortung angejehen, das ſo— 
genannte Werwejergehalt meijtens eingezogen und Die erlaubte 

Sportuln gar wenig ausmachen, jo ift gejchehen, daß man zu Ver— 
wejer nehmen müſſen, was vorgefommen, es jei unwiſſend oder 
gelehrt, arm oder reich, ein guter Wirth oder auch Auswohner: hat 
alles gleich gut fein müfjen, wenn man nur noch einen auftreiben 

fönnen, der die Function über fi) genommen. Was Kirchen, 
Schulen und Einfaßen darunter gelitten haben, leiden und, wo es 

nicht geändert wird, ferner annoch leiden werden, ijt weniger zu be- 
jchreiben, noch weniger fattjam zu bejeufzen. Das zweite Stüd, jo 
die Aemter in Verwirrung gejeßet, ift wohl hauptſächlich, daß man 
die Juſtice getrennet und eine Partei dem Hauptmann!) oder 
Pächter, als über Eölmer, Freie und königliche Immediatbauren, 
übergeben. Da will feiner dem andern nachgeben, ein jeder jucht 
fih vor dem andern bervorzuthun, vermeint ein mehreres Pouvoir 
ala der andere zu Haben oder wenigftens in dem Stand zu jein, 
daß einer dem andern nicht nachgeben dörfte, da doch die meijten 
nicht3 von der Juftice wiſſen. So gehet es abermals über Die 
Einjaßen, fie gehören unter eine oder die andere Yurisdiction. 
Hiernächft ift auch nicht eine der geringjten Urjachen, daß die könig— 

lihen Pächter zu Verwaltung ihrer Juftice Actuarios haben, Die 
heute bie, morgen da fein und nicht? zur wahren Ruhe und Ord— 
nung kommt, weilen dergleichen Actuarii nur ad breve tempus 

1) Hffenbar ein Verjehen des Abſchreibers. (Die Abjchrift, nach der wir 
diejed Stüd wiedergeben, ift überhaupt voll von handgreiflichen Fehlern, Die hier 
3. Th. ſtillſchweigend verbefjert worden jind, da fie meiſt den Sinn nicht verändern oder 

ftören. Dieje Stelle aber ijt jo durchaus unverftändlid.) Es muß wohl „Amtmann“ 

heißen ftatt „Hauptmann“. Durch ein Reglement vom 20. Aug. 1725 war den 

„Beamten und Pächtern* außer der Jurisdiction über die Amtsbauern auch Die 

über die Kölmer und freien in den Hauptämtern, zu denen das Domänenantt 

gehörte, beigelegt worden, während die Amtshauptleute oder ihre Verweſer außer 

den Eriminaljachen noch die Jurisdiction über den Adel und über dejjen Unter— 

thanen (ald Appellationsinftanz der Batrimonialgerichte) behielten. Bgl. v. Sahne, 

Sründliche Einleitung zur preuß. Rechtögelahrtheit (1741) ©. 846 ff. 
* 
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die Juftice verwalten und als ein Nebenwerf treiben. Diejes Elend 
wird dadurch vergrößert, daß der Pächter, weilen er jo anjehnliche 
Arrendefummen abtragen muß, ein Auge allezeit auf feinen Nußen 

bat und den Recht zu haben vermeinet, den er in jeinem Intereſſe 
am beften zu gebrauchen weiß. In den alten Zeiten wurde eine 

Aıntshauptmannjchaft feinem andern gegeben, als der was erfahren, 
in der Welt verfucht, ja durch Dienfte am Hofe der allergnädigften 

Landesherrjchaft Proben feiner Gejchielichfeit und Derterität an 
den Tag geleget hätte; jobald er zum Amt kam, mußte er vor alles 
ftehen und alles, was in dem Amte vorging, unter feiner Diri- 
girung gejchehen, zu dem Ende fich auch nicht wohl aus dem Amte 
entfernen; welches Gelegenheit zu guter Ordnung gab und alle 

Eollifiones vermeidete: anftatt daß nun drei bis vier, ala Amts— 

hauptmann oder Verweſer, Kreisrath, Steuerrath und Pächter, zu 
einem Amte concurriren und jeder vermeinet, wenn er nur in feiner 

Function fortfomme, dörfte das übrige darüber zu Grund und 
Boden gehen; er habe feinem Amte alsdenn recht vorgeftanden, wenn 
er fi über den andern überheben und ihm zuwider fein könne. 

Wie dieſes eine Wahrheit und wie richtige Verwaltung der Aemter 
dennoch der Grund ift, auf welchem Polizei, Juftice und die Ver— 
rihtung aller übrigen Collegiorum ruhet, als werden alle getreue 
Patrioten, denen die Wohlfahrt des Baterlandes und das wahre 

königliche Intereſſe ein Ernft ift, einmüthig geftehen und rathen, die 

gute Bejehung der Aemter Sr. 8. M. anzupreifen, wodurch vielen 
eollisionibus vorgebeuget und alle Irrungen aufgehoben werden 

fünnen. Es ift fein Ant jo groß und jo weitläuftig, welches ein 

tüchtiger Umtshauptmann nicht quoad publica, oeconomica, domanialia 

und was die Juſtice erfordert, vollfommentlich beftreiten und allen 
genugthun könne, wenn er einzig davon Profeſſion machet und 

beftändig damit umgehet. Es brauchet feines Kreis- oder Steuer- 

raths, ſondern der eine kann alles fatisfait werden und, da er den 
Zujammenhang aller Dinge in feinem Amte weiß, deſto eher ver- 
hüten, wo eines dem andern widerlich ift, und an gehörigem Ort 
voritellen, was ſich öfters thun und nicht thun läffe. Es wäre 
demnach von dem Allerhöchiten zu bitten, daß er Sr. K. M. Herz 

zu recht tüchtiger Bejeßung der Aemter lenke, ihnen gnügliche Sa— 
laria zu ordnen, ihnen außer dem Scharwerkfszwang, jo allerdings 
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den Pächtern zugelaffen, die Juftice über alle Einſaßen des Amts, 
wie auch die Aufficht über die Städte und Oeconomica durchgehends 
anzuvertrauen, fie denn auch dahin anzuhalten, daß fie das ihrige 
mit allem Fleiß und Accurateſſe treulich verrichten; wobei wir die 
Hoffnung faſſen, S. 8. M. werden auf die Einzöglinge!) und alte 
Geſchlechter auch darinnen allergnädigft reflectiren und fie nad) 
wohlhergebrachter Gewohnheit vor allen andern damit begnadigen. 
Zwar iſt es nicht zu leugnen, wenn ein Amtshauptmann beftändig 
im Amte gewohnet, daß er mit dem Gehalt von 500 Rthlr. nicht 
zufommen fönne; allein S. 8. M. werden eine redliche Arbeit fchon 
allergnädigft erfennen, damit ein jeder den Charakter eines Amts» 
hauptmanns würdig führe. Welches vor die andere in den Collegiis 
figende getreue Diener, zumal bei dem jo hoch geftiegenen Preiſe 
aller Sachen, gleichfalls allerunterthänigft zu erinnern, da die Uccife 
gehöhet, die Service (derer Reduction allerunterthänigft zu bitten) 
aufgefommen und alfo mit dem bishero gereichten Salario nicht 
wohl beftehen fünnen. Insbeſondere leidet das Hofgericht, das, da 
es auf gewifje Membra fundiret, derer Befoldung theils eingezogen, 
theils denen, die andere Functiones verwalten, gegeben worden, mit der 
Beit andere jelbiges unentgeltlich bedienen und mit Seufzen führen. 

Noch möchten im Juftizweien Sr. 8. M. getreue Vaſallen 
und Unterthanen eine ftarfe Erleichterung empfinden, wenn Die 
löbliche SKrieges- und Domänenfammer in Sachen der Barticuliers 
mit Sr. 8. M. fi) der Cognition gänzlich” enthielte und es in 
foro ordinario abmadjen ließe; denn wie theils auf ihre oder ihrer 
Unterhabenden und meiſtens des Pächters Beranlaffung einem und 
dem andern zu nahe getreten wird, fie als Diener ihres Herrn vor 
jein Intereffe ſorgen müffen, jo ift wohl nicht recht möglich, daß fie 
die Perſon des Parts und Richters befleiden künnen; dahingegen 
derjenige, jo bloß auf die Juftice geichtworen, mit mehrerer Treu— 
lichkeit von einem Privato vor einen Richter erfannt werden fann. 

Endlich werden auh €. K. M. allergnädigft zu erwägen ge- 
ruhen, ob zwei Hofgerichte in Preußen unumgänglich nöthig und 
ob Dero Unterthanen und Vaſallen nicht zu einer Erleichterung ge= 

reichte, da alle ihre Vorkehrungen im Handel nad) Königsberg gehen, 

") = Indigenae. 
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ſie auch daſelbſt ihre Processualia beſorgen könnten, die ſie anjetzt 
theils in Litthauen, theils Königsberg mit nicht geringer Beſchwerde 
führen müſſen. Bei dieſem Punkt iſt auch noch insbeſondere zu 
erwähnen der ſtarke Mißbrauch der Provocation nach Hofe von 
den hieſigen Tribumalsdecretis,!) welche wohl entweder gar ſchwinden 
könnte, indem vor die beeidigte Diener Sr. K. M., die allhie jprechen, 
jowohl praesumptio legalitatis ijt als vor die, die fi anderwärts 
aufhalten, zumalen die erjtere weit größere und mehrere Information 
von der Sache Haben fünnen als die leßtere; oder wo ja, manchen 
deſto befjer feines Unrechts zu überführen, die Provocation nach— 
gegeben würde, dennoch diejelbe feinem gejtattet werde, er habe 
denn die Succumbenzgelder wirflih ohne zu Hoffende Remiſſion 
erleget, al& welcher Nachjehung pruritum litigandi nur reizet und 
eben wie revisio revisionis viele Unjchuldige drüdet. Diefes ift 
eben jo heilfam und zu Beförderung der Juftiz nöthig als die huld- 
reichſte Verfiherung Sr. K. M., daß fie von feinen Machtiprüchen 

und Avociren der Proceſſe per rescripta wiffen wollen; wie denn 

auch die Criminalia jehr verfürzt werden fünnten, wenn fie nicht 
bis nach Hofe geſchicket, ſondern Hier in Preußen gänzlich debattiret 
wirden. Schließlich würde zu recht guter Adminiftration der Juſtice 
jehr dienfam jein, daß die Chargen nicht plus offerenti, der ordent- 
lich feiner Gefchieflichkeit nicht trauet, ſondern habilen, wohlverdienten 

verliehen und gegeben werden; welches insbejondere die adelichen 
Gerichtichreiber und Stadtjchreiber auf eine höchſt Hlägliche Art bei 
ihren Functionen zu erfennen gegeben. 

4. Weilen getreue Unterthanen nicht alleine auf fich, ſondern 
auch auf die Föniglichen Revenüen ihr Augenmert haben müffen, 

zumalen bei einer jo zahlreichen Armee, als würden die vom Herren— 
ftand und Landrath, obgleich nach eingeführtem Generalhubenſchoß 
der Bajallen debita und Schulden, wie die Amtsbücher ausweifen, 
jih um ein hohes vermehret, unrecht handeln und aller Gnade un— 
würdig fein, wenn fie von Verminderung des Generalhubenjchoffes 
vorjetzo Worte machen wollten; drum jchweigen fie vielmehr davon, 

!) In der anläßlic der Juftizreform von 1718 ff. entworfenen, dem Br. 

Landreht von 1721 eingefügten neuen Revifionsordnung (1720) mar dieje „Pro- 
vocation“ (Reviſion) anftatt der früher zuläffigen Supplication nach Hofe (die die 

Appellation ausichloß) eingeführt worden. Vergl. Stölzel Rechtsverwaltung II, 85 ff. 
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überlaffen, wo einer oder der andere überjeget fein jollte, es ber 
alferhuldreichften Milderung und geben das einmal bewilligte gern, 
jo lange Gott fie und ihre Güter vor Viehjterben, Feuer und Miß— 
wachs ꝛc. bewahret, als auf welchen Fall fie fich einer pro— 
portionirten merflichen Remiffion getröften, auch unterthänigft bitten, 
daß, wenn Unglüdsfälle eines ihrer Güter jo ruinirten, daß fie es 
müßten wüfte ftehen lafjen und von denjelben gar feine Reveniten 
zögen, fie nicht angehalten werden mögen, von ihrem andern Gut 
die Contribution vor das vermwüftete zu zahlen, als welches ein 
Mittel, fie in die größte Armuth zn jegen. 

5. Obwohl nad Einführung des Generalhufenichoffes dem Lande 
feine weiteren LZaften mehr aufgelegt werden follten, fo find dennoch zwei 
höchſt drüdende Einrichtungen feitdem getroffen worden, um deren Ab— 
ftellung dringend zu bitten ift: der Salzzwang und der Mühlenzwang. 
(Wir nehmen Abftand davon, die lebendigen und anfchaulichen, aber auch 
ſehr umfangreihen Ausführungen darüber hier wiederzugeben). 

6. Leiden Sr. 8. M. getreue Untertanen und Vaſallen jehr, 
daß man aus ihren Gütern die Handwerker ziehet und durch fie 
die Städte, wenn es erlaubet ift, die Wahrheit zu fchreiben, mit 

Bettler angefüllt, die auf dem Lande ſich noch ernähren, in ben 
Städten aber vergehen und, wenn die löbliche Krieges: und Do- 
mänenfammer jowohl hier in Königsberg als in Gumbinnen auf 
Eid und Gewiffen ausfagen follte, den Städten nicht zur Aufnahme 
jondern Laft dienen, da fie dem Landmann darinnen dienlich, daß 

er nicht wegen jeder Kleinigkeit ein, zwei bis drei Meilen nach der 
Stadt [zu] laufen und, wenn er [fie] nicht das erfte, zweite und in mehr 
Malen befommt, fo viel vergebliche Reifen dahin [zu] thun [braucht], 
ſondern ungeftöret bei jeiner Wirthichaft verbleibet. Der Land- 
mann bat öfters einen Scillingstopf, ein Flik auf den Schuh, 
einen Reif um die Tonne zu legen ac. nöthig; er muß deshalb 2 
bis 3 Meilen gehen, in welcher Zeit er vier- und fünfmal jo viel 
verdienen fünnte. Ebenſo 

7. leiden der Adel, Cölmer, Freien jehr, daß die Fünigliche 

Pächter ſich unterjtehen, wenn auf föniglihem Grund und Boden 
jener ihre Krüge liegen oder ganz nahe dabei grenzen, fie jogleich 
Scenfhäujer anlegen und ihren unerlaubten Nutzen fuchen, da doc 
©. KM. gar nicht wollen, daß jemand im jeiner Freiheit und 
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Gerechtigkeit gefränfet werde und die Pächter unter dem Vorwand 
des hohen königlichen Interefje ihrem Privatnugen nachgehen, wobei 
die verliehene Krugesgerechtigkeit entkräftet wird, obgleich in dem 
Hubenſchoß darauf gefehen. 

8. Die Peuplirung der Länder ift diefe Jahre her eines der 
wichtigſten Geſchäfte Sr. K. M. hochſeligen Andenfens gewesen, 
wovon aber das Ueberlaufen über die Grenze viele Hinderung ge— 
madt. Es würden aljo S. 8. M. Dero Königreih Preußen un— 
gemein bevölfern, wenn Mittel vorgefehret wilrden, die nach Erift- 
burg, Tolkemit, ing Marienburg- und Danziger Werder entlaufene 
Unterthanen wieder zurückzuziehen. 

9. Schließlih kann diefer Stand nicht umhin, annoch zu be— 

zeugen, daß ihre Vorfahren nie fein heilfamelre]3 Mittel, Die 
Wohlfahrt des Landes zu erhalten und es zum Dienit der hohen 
Landesherrichaft [in] blühendem Wohljtand zu jehen, gewußt, als 
wenn fie vorgejchlagen, einen Landtag alle drei Jahre zu eröffnen, 
um in demjelben die gemeine Noth ihrer jouverainen Obrigkeit vor— 
zutragen und darinnen um derer allergnädigfte Erleichterung ein- 
ftimmig zu bitten. Seiner weiß fo wohl, was der Patient leidet, 
als er felbften; weiß es alfo am beften vorzuftellen und feinen Arzt 

um Hülfe zu erfuchen. So gehet eg auch E. E. Landesherrichaft,!) 

wenn fie einen politischen Patienten abgeben muß; die weiß ihrem 
allergnädigften Könige und Herrn und wahren Arzt nächft Gott 
ihre Noth am umftändlichiten vorzutragen, [ihn) zum erbarmenden 
Mitleiden und Hervorlangung der wahren Genefungsmittel zu be— 
wegen. Dahero werden S. 8. M. auch in hohen Gnaden geruhen, 
nachzugeben, daß der Landtag alle drei Jahr an einem gewiljen 
Tage jeinen Fortgang nehme und darinnen die geſammte Stände, 
was jowohl zu Sr. K. M. als des Landes unumgänglichem Wohl— 

fein erfordert wird, überlegen, abfaffen und zu Sr. 8. M. aller- 

gnädigften Abftellung durch die königliche Hochverordnete Regierung 
allerunterthänigft übergeben. Wobei zugleih S. K. M. von An— 
nehmung häufiger Supplifen und Memorialen überhoben fein wird. 

1) So in der Vorlage. Jedenfalls wohl ein Schreibfehler für Eliner) 

Eihrbaren) Landſchaft (die altherfümmliche Bezeichnung der Stände in Preußen). 
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Wir, die wir anjebo die Ehre haben, bei diefem Landtage den 
Herrenftand und Landrath zu befleiden, und die wir [uns] aud) 
nichts eifriger angelegen fein laſſen, als Sr. 8. M. allergnädigfte 
Intention zu erreichen und dem Vaterlande aufrichtig zu dienen, 
zweifeln gar nicht, S. 8. M. werden in Hohen Gnaden uns lebens- 
lang bei der einmal ertHeilten Charge, auch ihrer Immunität und 
Freiheit alfergnädigft laſſen. 

Dieſe „Bedenken“ des Herrenſtandes wurden der Gewohnheit gemäß 

„denen von der Ritterſchaft und Adel“ „zur ferneren Deliberation“ mit— 
gelheilt. 

Durch das Bedenken der Ritterſchaft vom 18. Juli 1740 wird das 
der Landräthe in allen Punkten beſtätigt, in einigen weiter ausgeführt. 

So im Punkte der Enrollirung. Die Ritterſchaft beklagt ſich namentlich 
darüber, daß ihr die Jurisdietion über die Enrollirten entzogen werde, daß 

Enrollirtte wie Beurlaubte ſich weigern, den Kopfichoß, der mit in dem 
Eontributionsguantum ftedt, zu erlegen, daß Adel und Freie wegen des 
Nitterdienfted und des allgemeinen Aufgebots 30 fl. jährlich für jeden 
Dienst bezahlen müſſen, daß die Officiere die Recruten häufig zu ihrem 
perfönlihen Dienft oder auf ihren eigenen Gütern gebrauchen, namentlich 
Köche, Jäger, Kutfcher, Gärtner, Brauer; daß bei der Einziehung will- 
fürlich verfahren werde; daß die Berheiratheten zu den Garnifonregimentern 
eingezogen würden; daß auch den zum Dienft Untauglichen Schwierigkeiten 

mit den ZTraufcheinen gemacht würden zc. Sie verlangt nicht geradezu 
die Abſchaffung des Cantonſyſtems, aber die Betheiligung der Gutsherrn 
und der Nemter bei der Aushebung und die Zurüdweifung der Ausge— 
dienten unter ihre frühere Gutsherrichaft. 

Hinzugefügt hat die Ritterfchaft noch einige befondere Beſchwerden. 
Zunächſt (X) „über die Einfchränfung des Commercii, wodurd bei einigen 

Sahren um Spottgeld die Früchte des Landes gegeben, und bei knappen 
Fahren, als diejes ift, theuer bezahlet werden müſſen“, über die Erhöhung 
der Xeccife, die auf den Landmann als Berfäufer zurüdwirkt; es wird ge- 
beten fie wieder auf den Fuß von 1713 zu fegen. Ferner über die 

Wochenmärkte in den Städten, die dem Landınann Verſäumniß verurfachen 
und die Preife verderben; über das Verbot der Höferei in den adelichen 
und fölmifchen Krügen; über die Verlegung der Jahrmärkte von adelichen 

Dörfern nah den Städten (XT); über den Holzzwang (Uuferlegung eines 
beftimmten Quantums Holz aus den königlichen Forften für die Städte 
Königsberg), wodurd dem Adel der Abſatz für feine Hölzer gejchmälert 
und zum Theil entzogen wird (XIT); über die Auflegung der Fourage— 
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und Servisgelder auf die Schatull-, Freien: und Kölmergüter. Schließlich 
giebt die Nitterfchaft der Hoffnung Ausdrud, daß der König wegen der 

ichlechten Zeiten ihr mit einem zulänglichen Abſchlag von dem General: 
bufenihoß wieder aufhelfen werde, — 

Die „Kölmer, Freien, Schulzen, Krüger und Scatull- Kölmer“ 
ftellen bejonderd „de- und wehmüthigſt“ vor (12. Juli 1740), „daß die 
Kölmer und Freien zu ihrem größten Ruin vom Stande der Ritterfchaft 
und Adel gänzlich ausgejchloffen, wodurd gejchehen, daß fie megen ber 

AJurisdiction von dem Hauptamte abgezogen und unter die Generalpächter 
gleich denen Immediat-Unterthanen gethan, anbei außer dem General» 

hubenfchoß annoch mit Fourage und Servis beleget find,” was in längerer 
Ausführung erläutert wird. — 

Die Bedenken der Städte haben fich nicht vorgefunden. Eben 

fo wenig wie fchon oben bemerkt, das aus allen diefen Bedenken jchließlich 
formirte Aftenftüd, das dem König überreicht worden iſt. — 

Die königliche Declaratio des non praejudicando für die Stände 
des Königreichs Preußens vom 20. Juli 1740 vertagt die Prüfung der 
ftändifchen Beſchwerden auf eine fpätere Zeit und verlichert nur, daß die 

Willfährigkeit, mit der die Stände die Huldigung geleijtet, ihnen in feinem 
Stüde zum Präjudiz gereichen jolle. 

Ein föniglicher Beſcheid ift nicht erfolgt. 

52. Derhandlungen wegen Beftellung von Landräthen in Preußen. 

25. Juli bis 18. November 1740. 
Aus verihiebenen Altenftüden. 

Landräihe im preußiſchen oder im märfifhen Sinne? 

Bericht der Königsberger Regierung. 

Königsberg 25. Juli 1740.) 

Demnah es €. K. M. allergnädigft gefallen, uns bei Dero 
biefigen hohen Anweſenheit befannt zu machen, daß Diefelbe ent» 

1) Abfchrift. — Gen.-Dir. DOftpreußen. Beſtallungsſachen. Landräthe. 
Vol. I. — Der Bericht ift veranlaßt durch eine Eingabe vom 18. Juli 1740, in 

der „die dom Herrenitand und Landrath des Königreich Preußen“ bitten, daß 

ihnen, wie den Landräthen von jeher, ihre Würde lebenslänglich übertragen werde 

(Königsb. St.“A., Et.-Min. Nr. 21a). Daher der Antrag der Negierung, Die 

Genannten „zu beftändigen Yandräthen zu beftätigen*. 
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Ichloffen, das Collegium der Landräthe zu retabliren, jo jtellen 
E. 8. M. wir hierdurdy allerunterthänigft anheim, ob Seldige in 
Gnaden geruhen wollten, die auf Dero Befehl von uns bei dem 
jegigen Zandtage ad interim beftellte Landräthe, namentlich: 

den Tribunals- und Hofgerichtsratd Wilhelm Ludewig von der 
Gröben, 

den Amtshauptmann zu Rhein Ludewig Guftav von Toller, 
ben Kriegesrath Karl Dieterih von Tettau, 
den Tribunals- und Hofgerichtsrath Wolfgang Friederih von 

Schlieben, 

den Ertraordinär-Hofgerichtsrath George Heinrich von der Gröben, 
den Rittmeifter Ludwig Ernft von Kunheim, 
den Eapitän Karl Wolf von der Gröben, 
den Capitän Wilhelm Fabian von Sauden, 

zu beftändigen Landräthen zu beftätigen, damit wir denenjelben ſo— 
dann den gewöhnlichen Landrathseid abnehmen und fie zu ihrer 
Function nad) denen Berfafjungen diefes Königreichs anweifen könnten. 

Das Departement der auswärtigen Ungelegenheiten trägt dem König 
die Sache vor durch Beriht vom 31. Juli 1740.1) Der König rejolvirt 
darauf am Rande: „Non, cela ne se peut pas. I] faut que les conseillers 
provanseaux soyent sur le pied de ceux de ce pays iei“. Demgemäß 

verfügt ein Reſeript an die Preußifche Regierung vom 9. Auguft 
1740,2) da3 dem König zur Unterfchrift zugefchidt wurde, daß die 
Einrihtung mit den Landräthen in Preußen auf furmärfifchen Fuß ge 
ſchehen ſolle. Bei der Rüdjendung des vollzogenen Reſeripts nahm der 
König Gelegenheit, dur Kabinetsordre d. d. Ruppin 10. Auguſt 
1740°) das Departement des Auswärtigen zu erinnern, „daß dieſe 
Sade nicht übereilt und zu geſchwinde tractiret”, fondern vorher mit 
dem Generaldirectorium wegen der FZunctivu der Landräthe, Einrichtung 
der Contribution ꝛc. alles wohl überlegt werden müſſe. Der König 
findet am beften, „daß dieſe wichtige Sache nicht mit einmal, fondern 

lieber nach und nach errichtet und zum Stande gebracht werde”. Nach 
Abfendung jenes Rejcripts vom 9. Auguft jtellte Podewils, „weil diefe Sache 
blos in die interna et domestica de3 Königreichs Preußen einfchläget, 
folglid) außer meiner Sphäre ift”, dem Generaldirectorium durch Schreiben 
vom 13. Yuguft unter Ueberjendung der Alten anheim, Regierung und 
Kammer in Preußen mit der nöthigen Inſtruction zu verfehen. 

1) Mund. R. 7. n. 166. D. vol. L, Conc. gez. Thulemeier, franzöfiich. 
2) Cone. ebenda. 
8, Abſchr. ebenda. 
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Beim Generaldirectorium wurde nad einigem Zweifeln nad Görnes 
Ungabe ein Bericht an den König vom 25. Auguft 1740 entworfen, in 
dem Folgendes vorgeftellt wird: 

1. Sind die vormals gewejene Landräthe in Preußen mit 
feinen Militärfachen oecupiret geivejen, fondern haben bloß generalia 

bei Landtägen tractiret, in Gefolg deſſen auch jcheinet, daß die 
Preußen ſelbſt bei Benennung derer Landräthe bloß auf den alten 

Fuß ihre Abficht gehabt. Sollten aber E. K. M. nicht von neuem 
eine Bewilligungsform wieder introduciret wijjen wollen, jo würde 
von den Nugen dejjen, was dem Lande gleichwohl Bejoldungen 
foften wird, wenig übrig bleiben. 

2. Dagegen, im Fall Landräthe, wie die Cabinetsordre zeiget, 
auf hiefigen Fuß zu Nefpieirung aller, ſowohl Militär: als anderer 

Landesangelegenheiten beftellet werden jollen, jo würde zuvorderjft 
eine ganz andere Eintheilung des Landes nach Hauptmannjchaften 

oder die Subdivifion derer 4 Hauptdiftricte, als Oberland, Sams 
land, Natangen und Litthauen, in fleine Dijtricte gemacht werden 
müſſen, Damit es zu beftreiten möglich fei. 

3. Sind die fünigliche Aembter in Preußen von der Ritter- 
ſchaft ſtets ſepariret geweſen, fünnen auch wohl nicht füglich mit 
der Ritterfchaft combinivet werden, welches dannenhero, da e3 von 
biefiger Verfaſſung differiret, auch eine andere Einrichtung erfordert. 

4. Würde die Hauptfrage darauf anfommen, ob E. K. M. 

dein Zande eine Veränderung der Contributionsfäge accordiren, auch 
vergönnen wollten, daß fie wegen des Beitrags anderweitig unter 
der Kammer oder gewiffer Commiffarien Direction fi unter ein— 

ander clajfifieiren fönnten; welches jedoch alsdenn nur applicable, 

wenn E. 8. M. zugleich allergnädigſt gefiele, jeden zu formirenden 
Diftriet auf ein gewifjes Contributions-Contingent, wie hier, fegen 
zu laſſen, anftatt fonft gegenwärtig die Schöffe von E. K. M. 

Kammer, jo gut fie fann, beigetrieben, die Ausfälle aber der Kammer 

zur Laſt gejchrieben werden. 
Der Entwurf jchließt: 

Ob nun E K. M. diefer Buncte halber bereits einen Schluß 
gefaffet haben oder, da es zu unjerm Reſſort gehöret, unfer aller: 

unterthänigftes Sentiment deshalb annoch näher erfordern wollen, 
darüber erwarten wir Derolelben allergnädigften Befehl in tiefjter 

Submijfion. — 
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Diefer Bericht ift jedoch nicht zur Abfendung gelangt. Der AYuftitiar 
des Generaldirectoriums, Geh. Finanzratd Wahrt, gab 25. Auguſt des- 
wegen folgendes Gutachten ab: 

Die Landräthe in Preußen auf den Fuß wie die Hiejige zu 
jegen, wird vielen Difficultäten unterworfen jein. 

Man nahme dazu in vorigen Zeiten lauter Perſonen von 
Dignität, Alter und Erfahrung; fie dienten mehr vor die Ehre als 
vor Genuß, indem ihr ganz Gehalt etwa 40 Rthlr. ausmachte. 
Sie hatten auch dahero den Rang gleich nach den Oberräthen oder 
igigen Etat3-Miniftres Ddafelbjt, über alle andere Gollegia und 
Räthe. 

Ihre consilia gingen die Conſervation des Landes ſowohl in 
ecclesiasticis als eivilibus und überhaupt politiam Status an, Da 
es mit den hiefigen Landräthen eine. andere Bewandniß haben joll. 
Ueberhaupt würde aljo wohl der dortigen Regierung, auch Krieges— 
und Domänenfammer Bericht darüber einzuziehen fein. Was die 

Aufficht über das dortige Eontributionswejen betrifft, find in Preußen 
3 Kreisräthe bejtellet, im N, Natangen und Oberländijchen 

Diftrict, jedem einer. 

Der Geh. Finanzratd Manitius vom 1. Departement urtheilte 
folgendermaßen (26. Auguft): 

Weil nad) obigen Umftänden man nicht wiffen kann, was das 
Land bei Sr. 8. M. Anwejenheit gebeten und was ©. K. M. dem 
Lande accordirt haben, auch wohin Sr. 8. M. Intention gegangen 
jei, jo würde, falls des Wirflihen p. Herrn von Podewils Exe. 
davon Feine fpeciale Nachricht einem General-Directorio zu ertheilen 
vermöchten, der Preußiichen Regierung und dortigen Krieges und 

Domänentammer Bericht vorhero hierüber wohl zu erfordern jrin, 
eher man Sr. 8. M. diejerhalb einige Vorftellung würde thuen 
fönnen. Ich glaube nicht, daß das Land eine Veränderung in der 
Gontribution gejucht Haben jollte, jondern vermuthlih nur einen 
Modum, die bisherige praegravationes einigermaßen zu hebei. 
Biel weniger glaube ich, daß des Landes Intention dahin gehe, 
dem Lande zur Laft neue große Salaria denen Landräthen zu 
accordiren, da fie vormals jo wenig Tractament gehabt, jondern 
fih mit der Ehre des Hohen Ranges contentiret; am allerwenigiten 
aber glaube ich, daß das Land junge unerfahrene Leute Sr. 8. M. 
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zu Zandräthen vorgejchlagen haben jollte, da vordem Die erfahrenften 
und anjehnlichften Zandesjaffen zu Landräthen gebraucht worden. 

Der dirigirende Minifter dv. Görne äußerte fi dazu am 27. Auguft 
wie folgt: 

Die Hiftorie, auf welchem Fueß vormals die preußijchen Land- 
räthe geftanden, ift jo unbekannt nicht, noch weniger, wie die Bei- 

treibung derer Schöſſe igo geſchieht. Worüber aber die preußiſche 
Negierung und Kammer joll befragt werden, begreife ich nicht. 

Die Regierung bat bereits Interims-Landräthe beftellet, und 

dag Minifterium von auswärtigen Affaires jucht derjelben Con— 

firmation. Die königliche Refolution ift: „Sollen fein wie in der 
Churmark 2c.“, und das communicatorium des p. Podewils Exe. 
lautet, wie aus der Beilage!) mit mehren zu lejen. 

Was ſoll uns nun Regierung und Kammer von dem Fueß 
hiefiger Landräthe jagen? Dieje Erwägung hat mich bewogen, ad 
fontem zu gehen. Das Departement ift Damit einig ge= 

weien. Meine Gedanken Habe ich unter Kanzleihand bringen 

laſſen.) Nunmehr aber, da membra des I. Departements wieder 

abgehen, kann ich es wohl gejchehen laſſen und der Anfrage an der 

Regierung und Kammer Plag geben, verlange aber expresse, daß 
Acta integra mit allen Beijchriften bleiben, damit zeigen kann, daß 

zur Sache thun wollen, was dazu gehört. 

Nach einer Conferenz mit Podewils am 1. September wurde dann 
vom Generaldirectorium jowohl an die Regierung wie an die Hammer 

zu Königsberg unter dem 3. September 1740 die Verfügung erlafjen, daß 
beide Collegien darüber in gemeinfchaftliche Berathung treten jollten, wie 
des Königs Intention wegen Einrichtung von Landräthen in Preußen auf 

furmärfifhen Fuß erreicht werden fünne Eine furmärkiiche Landraths— 
beitallung wurde zur Information beigefügt. 

Das Reſcript vom 3. September 1740 theilte die Regierung der 

Kammer mit, indem fie um deren „Sentiment” erjuchte. Darauf fragt die 
Kammer an, worin denn eigentlich früher die Functionen der Landräthe 

in Preußen bejtanden hätten. Die Regierung (Kanzler v. Schlieben) äußert 

fih darüber unterm 24. October 1740.?) 

) Nicht vorhanden. Jedenfalld das Schreiben vom 13. Auguft. (Siehe 

oben ©. 59.) 

2) Der oben mitgetheilte Entwurf zum Bericht an den König. 

3) Königsb. St.-W. E-M. 21 b. 
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Sie führt aus: 

... daß vor diefem der Preußiſchen Landräthe Function größten- 
theils mit darin beftanden, daß fie mit als Mittel-PBerjonen zwifchen 
der Landesherrfchaft und dem Lande zu consideriren gewejen, die 
diejen remonstriret haben, wie fich thun läfjet und worinnen man, 
als ein getreuer Unterthan, dem publico zu Hülfe fommen müffe; 
ferner, der Landesherrichaft aber Haben fie in Unterthänigfeit vor- 
geftellet, wanı ein oder das andere nicht ſogleich füglich zum 
Stande gebracht werden mögen, und haben alsdann umb Remedi— 
rung gebeten. Sie haben vor die Sicherheit der gemeinen Land— 
faften-Gelder Sorge getragen, wie auch vor die richtige Auszahlung 
derer gewilligten Contributionen. Durch fie, die Landräthe und 
die gehaltene Zandtage ift der Herrichaft die Noth des Landes be- 
fannt gemachet worden. Item wann große Werbungen, Ein- 
quartirumgen, Marches, Durchzüge ꝛc. vorgewejen, haben Landräthe 
in vorigen Zeiten mit den Ständen es überleget, und zum Schluß 
gebracht, wie dieſelben am bejten ins Werk zu richten; fie find 
auch diejenige geweſen, die fi um publiqve- und privat-intresle 
überhaubt und ftüdweife befümmert, und von des Waterlandes 
Stärfe und Schwäche geurtheilet und folches einer vom andern 
dur) langwierige Erfahrung und durch die ihnen anvertraute 
ordentliche Aemter erlernet und des Landes und der Herrichaft 
intresle zu verfnüpfen ſich bearbeitet. 

Darauf gab die Kammer ihr Gutachten unterm 18. November 1740 
folgendermaßen ab: 

Nach dem Erachten der Kriegs- und Domänen-Kammer würbe 
die Function der fortmehrigen Preußifchen Landräthe in nichts 
weiter bejtehen fünnen, als daß fie, falls Se. Kol. Majeftät aller- 
gnädigft rejolviren follten, in Preußen mehr Landtäge Halten zu 
lafjen, die Propositiones der Stände an eine Fönigliche Hochver- 
ordnete Regierung und die Resolutiones darauf hinwiederum an 
die Stände bringen, auch durch ihre gute Vorjtellungen das könig— 
lihe und des Landes Intereſſe zu combiniren juchen müffen, indem 

das übrige, worin ſonſt ihre Function vorhin beftanden, bei jegigen 
Berfaffungen nicht mehr applicable zu fein fcheint. 

Ihre Anjchauung über die Anwendbarkeit der kurmärkiſchen Ber: 

fafjung in Preußen erhellt aus der folgenden Gegenüberftellung.!) 

!) önigsb. St. A. E.-M. 21b 
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Functiones 

des Chur-Märkſchen Land-Raths 

nad der Bejtallung. 

. Des Königes und des Kreiſes Nutzen 

überall juchen und befördern, Schaden 

und Nachtheil aber abwenden. 

. Denen Landed- und Kreiſes-Zuſam— 

menfünften jedesmal mit beiwoh— 

nen, 

3. Bei denen Gontributiond-Anlagen, 

Einguartierungen, Ausichreibung der 

Servis-⸗ und Gavallerie-Gelder auch 

bei vorfallenden Marchen eine gleid) 

durchgehende und gute Proportion 

zwijchen denen Mediat - Städten, 

Ambts- und Nitterichafts » Inter- 

thanen halten. 

. Bejorgen, daf die Anlagen im $treife 

zu rechter Zeit ausgejchrieben werden. 

Dito, daß über Einnahme und Aus- 

gabe richtige Rechnung geführet, aud) 

zur rechten Zeit abgeleget und ju— 

ftificiret und der Beitand in Calla 

allezeit richtig gehalten werde. 

.Dito, daß allen Königl. Reſeripten 

und Verordnungen genau und pflicht- 

mäßig nachgelebet, auch joldhe zur 

Erecution gebracht werben. 

. Dito, feiner Seits, daß bei denen 

Zufammenfünften in denen Kreiſen 

jederzeit ein zu des Königes und bes 

Landes Beten gereichender Schluß ge- 

nommen und demielben nachgelebet 

werde. 

8. Fleißige Acht haben, daß die ausge- 

ichriebene Gontribution, Cavallerie- 

Verpflegung, Yehns-Canon und Schoß, 

wenn fie gefällig, richtig und prompt 

eingetrieben und gehörigen Orts 

abgegeben werben, auch dabei feine 

Reſte entitehen. 

9. Bei denen Marchen zugegen fein, 

denen Commandeurs, two die Com— 

— 

to 

in 

en 

02 

— 

Juli ff. 1740. 

Kammer-8entiment. 

Kann von den hieſigen Land-Räthen 
auch geichehen. 

Dito wenn Seine Königl. Majeftät 

allergnädigft reſolviren jollten, mehrere 

Yand-Tage halten zu lafjen. 

Iſt nicht applicable in Preußen, 

weil das Contributions-Wejen hier auf 

einen ganz anderen Fuß, und Seiner 

Königl. Majeftaet nicht anzurathen, 

dieje Einrichtung, die jo viel Arbeit ge- 

fojtet, zu ändern. 

Sit aus voriger Urſache 
applicable. 

Iſt der Kreis-Rähte ihre Sache. 

nicht 

Kann ihnen aufgegeben werden. 

Sit nicht applicable, weil hier feine 

Kreis-Tage in Gegenwart der Land— 
Näthe als Land-Näthe gehalten werben, 
auf dem Land-Tage aber fann ihnen diejes 

zu obierviren aufgegeben werden. 

St der Kammer ihre Sache und 

der ihr jubordinirten Kreis-Räthe und 

Kreis-Steuer-Einnehmer. 

Diejes beforget die Kammer duch 
ihre Marich-Commissarios. 
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pagnien folgenden Tages zu ſtehen 
fommen werden ac. in Zeiten zu 

wiffen zu thun und überhaupt bas- 

jenige zu thun, was einem Marich- 

Commissario oblieget. y 

10, Bor den Nendanten des Kreiſes und Fällt weg, weil fie mit der Caſſe 

alles, was durch feine Schuld ver- nichts zu thun haben. 

jäumet wird, responsable zu bleiben. 

Bon Seiten der Regierung wurde darauf nicht weiter veranlaßt. — 
Unterm 12. April 1742 frägt der Berwejer des Amtes Preuß. 

Holland v. Sauden!) bei der Regierung an, ob er denn nun eigentlich 
berechtigt fei den Landrathstitel zu führen oder nicht. Die Antwort der 
Regierung vom 20. April 1742 („du“) verweilt auf einen wegen der 

Landrathsangelegenheit demnächſt nad Hofe zu erftattenden Bericht, und 
den darauf zu erwartenden Beſcheid. Weitere Altenjtüde find nicht vor— 

handen. Ein jolcher Bericht ift wahrfcheinlich gar nicht abgeltattet worden. 

(Königsberger St. A. Etatdminift. Nr. 21a.) Die Sache war damit bor- 

läufig abgethan. 

35. Labinetsordre an den Chef-Präfidenten von Diten.?) 
Charlottenburg, 27. Juli 1740, 

R. 96. B. 38. — Abſchriftlich. 
Die Rheinsbergiſche Wegebejjerung und die Baumeiiter. 

Ich habe Eure Borjtellung vom 16. diejes, worin Ihr Eud) 
wegen der Nheinsbergiichen Wegebefjerungsjache?) exculpiret, er: 
halten. Es ift num zwar dieſes injoweit gut; allein, da Ich dieſe 
Wege gar zu wohl fenne, jo hat Mich auch nothwendig dieſe Sache 
jehr befrembden und gegen die Baumeister ein ziemliches Mißtrauen 
gegen [!| Mich erweden müſſen. Es ift dahero nöthig, daß Ihr 
dieſe Leute durch nachdrüdliche Reprimanden in rechte Ordnung 
jeget, damit fie inskünftige richtige Rapports thun und feine un— 

nöthige Reparaturen angeben müllen. 

!, Der obengenannte Eapitain v. Sauden, der zu dem Huldigungslandtage 

mit den übrigen Herren durch Rejcript der Regierung vom 3. Juli 1740 in der 

Eigenihaft als Landrath geladen worden war. 

2, Präfident der Kurmärkiihen Kammer. 

3) Vergl. dazu die draftifche Refolution des Königs bei Preuß, Fr. d. Gr., 

Lebensgeichichte III. 566. (24. Juni 1740). Die Kammer hatte zur Reparatur 

des Weges zwiichen Rheinsberg und Ruppin 195 Rthlr. 22 Gr. 8 Pf. in An— 

ichlag gebracht. 
Acta Borussica. Behördenorganifation VI. 5 
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34. Labinetsordre an das General-Directorium.!) 

Charlottenburg, 28. Juli 1740. 
R. 9%. B. 21. — Abſchriftlich. 

Supplifen. 

S. 8. M. in Preußen ꝛc. remittiren an Dero General- 
Directorium beikommende 300 Memorialia, jo Höchitderojelben 
immediate übereichet worden, mit dem allergnädigjten Befehl, ſolche 
gehörig zu eraminiren und befundenen Umbjtänden nach denen 
Supplicanten prompte und durdhgehende Juſtiz, wie auch in ihren 
andern Anliegen, injoweit jolche raifonnable und der Billigfeit ge- 
mäß, alle mögliche Hülfe und Remedur angedeihen zu laffen, damit 
Höchſtdieſelbe dieferwegen fernere[r] Behelligungen überhoben fein 
mögen. 

55. Gravamina der Kurmärkifchen Stände. 

28. Juli u. I. Yuguft 1740. 
Ständ. Ardhiv der Kurmart 97, Rr. 4. 

(1. Adel) Geiftlihe Pfründen. — Patronatsrehte. — Bollfreiheit 

bes Adels. — Jagdrecht. — Nothftand und Landeslaften, namentlich 

außerordentliche: Potsdamſche Bettgelder, Eavalleriegelder, Schlof- 

bau- und Legationsgeldber, Borjpann. — Enrollirung — Lande 

bandwerter. — Gehälter ber Juftizbedienten. — Juftizreform unter 

Buziehung der Stände. — HKammerjuftiz und fiscalijhe Nififtenz in 

Brivatprozefien. -— die quinquagenaria possessio in Domänen» 

prozejjen. — Landſchaftliches Stipendium. — Wahlredt für Land- 

räthe und Deihhauptleute — Altmärfiiher Landeshauptmann. — 

(II. Städte:) Zahl der Juden. — Acciſe. — Wahlreht der Magiitrate 

bei den ftädtiihen Bedienungen. — llebergriffe der commissarii 

locorum, ®iederheritellung der Brovinzial-Commifjjariate. — Recht 

der erften Inſtanz. — Duotijationsreceß. — Judicia mixta — 

Einquartierung, Cavallerie. — Enrollirung — Einmiijhung ber 

GCommandeurs in ftädtijche Juſtiz- und Bolizeijadhen. — Abſchoß. — 

AJuftizgehälter. — Lagerhaus und andere Monopolien. 

(I11) Udermärtiihe Gravamina, injonderheit betreffend die Zoll- 

und Mccijefreiheit des Adels. 

Skhidjal der Gravamina, 

Die Deputirten der Kurmärkiſchen Stände übergeben mit einer Ein- 

gabe vom 28. Juli 1740 folgende Defideria, indem fie dem König anheim— 

i) Kanzleinotiz: „In simili an die Preußiſche und Pommerſche Regierung, 

an die Neumärfiiche, Königsbergiiche und Pommerſche Kammer“. 
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ftellen, diefelben „durch einige Dero hohen Minifterii in Erwägung ziehen, 
darüber mit ihnen näher conferiren, davon aber hiernächſt an Dero aller: 
höchſte Perſon umftändliche Relation erjtatten zu laſſen“. 

A. Defiderien der „Prälaten, Grafen, Herren und Ritter- 

haft der EChur- und Mark Brandenburg”. 

Art. 1. betrifft die Rechte des Adels in Bezug auf Stiften und Klöſter. 
Gebeten wird namentlih, daß die Verleihung von Stiftspfründen 
ordnungsmäßig den Kapiteln überlaffen werden und nicht, wie 
unter der vorigen Regierung, durch königliche Reſcripte erfolgen 
möge. !) 

Art. 2. Handelt von den Rechten der Kirchenpatrone. Die Stände wünſchen 
die Befeitigung der Verfügung, daß die Batrone feine Vocationen 

. an Candidaten der Theologie ertheilen jollen, bevor diefe nicht 
ordnungsmäßig eraminirt worden find: die Vocationen würden ja 
nur unter der Bedingung ertheilt, daß der Candidat praestanda 
präjtire. Sie verlangen ferner, daß die Confiftorien nicht unmittel- 

bar an die Pfarrer refcribiren, wie es Gewohnheit geworden ift, 
fondern daß fie fich bei diefem dienftlichen Verkehr der Vermitte— 
lung der Patrone (Gutsherren oder Magiftrate) bedienen mögen.?) 

Art. 3. betont mit Hinweis auf den Receß von 1653 die Zollfreiheit des 
Adels; verlangt im übrigen im Anterefje des Landes die Publication 
einer „gewiſſen“ Zollrolle. 

Art. 4. wendet ſich gegen die übermäßige Ausdehnung und ſtrenge Hand— 
habung der Schonzeit, wodurch die Jagdgerechtigkeit des Adels 
„faſt unnütz geworden“, und bittet um Verſtattung von Ausnahmen; 
ferner wird um Reviſion der Forſtordnung gebeten. 

Die Schrift fährt dann fort: 

Die allgemeine Laſten, jo bishero E. K. M. Unterthanen 
obgelegen, deren Abnahme oder Erleichterung ſehnlichſt erwünſchet 

1) Der König hatte zwar die Anwartſchaften auf Stiftspfründen bei Antritt 

feiner Regierung für ungültig erflärt, aber nicht in der Abficht, mit dem Princip 

der Föniglichen Verleihung zu brechen (wie die Stände zu glauben jcheinen, oder zu 

glauben ſich den Anfchein geben), jondern im Gegentheil, um in deren Verleihung 

ganz freie Hand zu haben. Dieje Pfründen jollten zur Belohnung ausgezeichneter 

Dfficiere dienen, wobei auf die Landesangehörigkeit im Sinne des Indigenats 

wenig Rüdjicht genommen wurde 
2) ®ergl. Pariset l’Etat et les Eglises en Prusse sous Fröderie- 

Guillaume I. (Paris 1897) p. 286 —29%0. 
5* 
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wird, belangend, jo fünnen €. K. M. wir nicht genugjam vorftellen, 
in was erbarmungswürdigen Zuftand die bisherigen onera tam 
ordinaria quam extraordinaria den armen Contribuenten bei zeit- 

her von Gott über uns verhängten jchweren Zeiten gejeget. Denn 
da ein langwieriger Winter auf vorgängigen und nachfolgenden!) 

großen Ausfall des Getreides und eingerifjener großer Mangel an 
Futter für das Vieh uns Theuerung und Viehfterben zugezogen, 
wir auch unter diejen Landftrafen noch jeufzen, jo ift Dadurch der 

allergrößte Theil der Untertdanen, wo nicht alle ohne Ausnahıne, 

außer Stand gekommen, jo große Bejchwerungen ohne totalen 
Ruin ihrer und des Landes ferner zu tragen, woferne €. 8. M. 
ihnen nicht mit einer allermildejten Sublevation zu Hülfe fommen 
und ihnen Zeit und Mittel gönnen, in etwas zu Kräften zu ge- 
fangen und dadurd; unter göttlihem Segen für den gänzlichen Aus- 
fall zu bewahren.) € K. M. flehen wir demnad) allerunterthänigjt 

5. 

an, dem Lande die Aufbringung der bisher gegebenen Potsdamſchen 

Bettgelder,?) welche feit anno 1721 fchon 198881 Thlr. betragen, 
in allerhöchſter Milde gänzlich zu erlaffen, da wir aufs thenerjte 
verfihern können, daß, da die Contribuenten die ordinaria nicht 
mehr aufbringen können, dieſes jchwere jährliche extraordinarium 
zu tragen, über ihr Vermögen fei; auch 

6. 

denen Unterthanen eine merkliche Remiſſion an der Gontribution 
und Gavalleriegeldern,?) auch gänzliche Verſchöonung von extra- 

) So in Concept und Mundum. 
2) Die Potsdamfchen Bettgelder waren zu Anſchaffung und Unterhaltung 

der Betten und des Bettgeräths für die Garden in Potsdam beftimmt und bei 

Errichtung der Garde von König Friedrich Wilhelm I. eingeführt worden. Sie 

wurden anfangs nur vom Teltowichen Kreiſe bezahlt, der dafür von den Kavallerie- 

geldern befreit war; 1721 war auf Borftellung der Stände die Aenderung ge- 

troffen worden, daß die Bettgelder von ſämtlichen Kur- und Neumärkiſchen 

Kreifen aufgebracht würden, wogegen der Teltower Kreis nun auch an den Ka— 

valleriegeldern jich betheiligen mußte. Ein Reſecript vom 25. Juli 1740 hatte 

joeben die Summe für das Jahr 1741 auf 12300 Rthlr. feitgeiegt. Bergl. 

Wöhner, Steuerverfafiung des platten Landes der Kurmark Brandenburg. 

Berlin 1804. ©. 148 f. 
3) Die Gavalleriegelder (uriprünglih „Fourage- und Speiiegelder“, Die 

jeit der Verlegung der Gavallerie vom Land in die Städte 1717 gezahlt wurden) 
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ordinariis angedeihen zu laſſen und von Erlegung der erſteren 
beiden ſie auf ſechs Monate allergnädigſt zu dispenſiren; desgleichen 

7. 

die Schloßbau- und Legationsgelder, jo beide als extraordinaria 
und temporaria gewilliget, nun aber mit der Contribution erigiret 
und gleichjam zu jelbiger gezogen worden,!) von der Eontribution 
wieder zu fepariren und dem armen Lande aus föniglichen Gnaden 
zu erlafjen; nicht minder 

8. 

die allergnädigfte Remedur zu ftellen, daß der Landınann durch die 
fhwere und oftmalige Kriegesfuhren und Vorſpann nicht ferner fo 

hart wie bishero mitgenommen und der Mißbrauch derer auf 
Kriegesfuhren eingerichteten Päſſe abgejchaffet werde. 

9. 

Da auch die bisherige Enrollirung der Landleute die Obrig— 
feiten jowohl als Unterthanen auf vielfahe Art unglaublich be- 

jchweret, fo flehet das Land E. K. M. allerunterthänigft an, jelbe, 
wo nicht ganz aufzuheben, doch jo zu limitiren, daß es weder an 
tüchtigen Leuten zu Bejegung der Höfe noh an Knechten fehlen 
und letztere jonderlich denen Wirthen nicht jo oft zur Unzeit ent— 
zogen werden mögen, diejenigen aber, fo wirflid Höfe haben oder 
annehmen, von der Enrollirung nicht nur, fondern, wenn fie auch 

bei NRegimentern wirklich in Dienften jtehen, vom Soldatendienft 
gänzlich befreiet werden, damit nicht bei fich ereignenden Marſchen 

der Armee eine große Anzahl Höfe ohnbejeget fein möge. Wie 
wir denn auch allerunterthänigft bitten, die Ordres an die Regimenter 
ergehen zu laffen, daß, wenn Obrigfeiten mit einem Enrollirten, der 

waren allmählih zu einer feften, mit der Eontribution verbundenen Abgabe des 

platten Landes geworden (nicht blos in der Sturmarf), die übrigens jeit dem 

1. Juni 1740 von den PBrovinzialfaffen nicht mehr an die Negimenter, jondern 

an die Generalfriegsfaffe abgeführt wurden. Sie betrugen für die kurmärkiſchen 

Kreife 1740 gegen 10000 Rthlr. monatlich (vergl. Wöhner a. a. D. 1, ©. 69 u. 

Beilage 186). Sie galten dem König (nad einer Aeußerung in dem Politiſchen 

Teftament von 1752) nebft dem Borjpann (j. Nr. 8 dieſes Stücks) als die drückendſte 

Steuerlaft des Landes, die er gern abgejchafft hätte, wenn die finanzielle Möglichkeit 

dazu vorhanden geweſen wäre. 

1) Das war gejchehen durch königliche Ordre v. 19. Nov. 1715 (Möhner 

a. a. D. Theil 3, ©. 89, Beilage Nr. 96). 
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noch nicht in Reihe und Gliedern ftehet, einen Hof bejegen oder 
dergleichen Leute ſich ſonſt auf dem Lande jegen und verheirathen 
wollten, derjelben Dimijfion und Abnahme der Bälle auf feine 
Weiſe difficultiret werde. 

10. 
Wollen € 8. M. in höchſten Gnaden vergönnen, daß die 

nach denen Landesrecefjen auf dem Lande zu wohnen gewilligte 
Schneider darauf wieder angejeget werden dürfen, allen daſelbſt 
geduldeten Handwerkern aber freiftehen möge, was ein jeder nad 
jeinem erlerntem Handwerfe machen kann, zu arbeiten, nicht weniger 
denen Handwerfsburfchen zu vergünnen, daß fie zu Cultivirung 
und befjerer Erlernung ihrer Profeſſionen Wanderjchaften in die 
Frembde antreten können.!) 

11. 
Geruhen E. 8. M. nicht in Ungnade zu vermerfen, daß 

Höchftdiefelben wir mit der allerunterthänigften Bitte antreten, Die 
Zuftiz-Bediente zu derjelben Aufmunterung zu heilſamer Juftiz- 
pflege mit Hinlänglichen Salariis zu verjehen, wenigjtens Die 

Salaria, fo denen Eollegiis entzogen, wieder dahin zu legen; auch), 
was denen Landes- und Stadtgerichten durch die letere Verände- 
rungen von dem, fo ihnen durch die mit Beiftimmung der Stände 
gemachte Ordnungen an Gerichtsgebühren determiniret, genommen, 
ihnen wenigftens ſo lange wieder beigeleget werde, bis Fonds aus- 
gefunden, woher die Bediente mit Hinlänglichen Salariis verfehen 
werden fünnen. Wobei wir 

12. 

in allerunterthänigftem Refpect bitten, €. 8. M. wollen nicht ferner 
geichehen lafjen, daß, denen Landesrecefjen und Sanctionibus Dero 
in Gott ruhenden glorwürdigften Ahnherren zuwider, in Juſtizſachen 

jo große Veränderungen, ala zeithero gejchehen, ohne Zuziehung 
der Stände vorgenommen werben dürfen; zu dem Ende die aller- 
gnädigfte Drdre zu ftellen, daß die zu Revifion des jüngjt ver- 
änderten Juſtizweſens höchſtverordnete Commijfion?) mit denen 

5 val. Schmoller, Das brandenburgiſch-preußiſche Innungsweſen von 

1640 -1806 in den „Forſchungen zur brandenburgiſchen u. preuß. Geſch.“ Bd. I. 

57 ff. u. 325 ff., insbeſondere ©. 363 ff. 

2) Ueber die Juftiz-Revifions-Commiffion vgl. außer der Einleitung zu 
biefem Bande Stölzel, Rechtöverwaltung II, 131 ff. 
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Ständen darüber communiciren, hiernächſt mit ſelbigen die Kammer— 
gericht3-Ordnung revidiret und, wo etwas derjelben nach jeßigen 
Zeiten und Umftänden hinzuzufügen nöthig jcheinen möchte, darüber 
communicato consilio deliberiret, wo möglich eine allgemeine Proceß— 

ordnung im ganzen Lande daraus formiret und feitgejeget, auch, 
was font zu Abftellung mancher naevorum in der Juftizverwaltung 
beigebracht werden möchte, in gemeinjchaftlihe Erwägung gezogen 
werden möge. Wobei E. 8. M. wir 

13. 
nicht unangezeiget lafjen können, daß die Jurisdiction der Krieges— 
und Domänenfammer zum Präjudiz der übrigen Gerichte und Land— 
ftände jehr weit ertendiret werde und man durch allerlei Wege die 
Poſſeſſores adelicher Güter unter der Kameral-Furisdiction zu ziehen 
bemühet gewefen; welches, da es denen Landesrecefjen und der 
Kammergerichts-Drdnung zuwider, wir allergnädigft zu remediren 
E. K. M. anheimftellen. Wie denn auch nicht ferner zu geftatten 
wäre, daß die fiscalifche Ajfistenz, jo, wie bishero zu großer Be- 
jchwerde derer mit Amtsunterthanen litigirender gejchehen, gemiß- 
brauchet werde, noch einreißen möge, daß in Proceſſen, worin Fiscus 

contra privatos agiret, die Transmiffiongfoften, wenngleich Fiscalis 
auf transmissionem provociret, der anderen Partei allein zur Laſt 
geleget, fondern die dem Fisco zu tragen fallende Hälfte, wie jonft 
gewöhnlid, von denen zu Ddergleichen Behuf bei den Collegiis 
colligiret werdenden Geldern genommen oder von der WBartei, 
jo assistentiam fiscalem genießet, bezahlet werde. 

14. 
Weil denn auch bisher oftmals bemerket, daß die allergnädigjte 

Sanction de 22. April 1713, daß quinquagenaria possessio contra 
fiseum et quoscunque gelten jolle, aljo interpretiret werden wolle, 

daß eine 50 jährige Poſſeſſion bis anno 1713 dociret werden müßte, 
folches aber des höchſten Legislatoris Intention zuwider, jo geruhen 

E. 8. M. in höchſten Gnaden zu declariren, daß die 50 jährige 
Poſſeſſion nicht nach erwähnter Computation, jondern a tempore 

litis motae in allen Fällen jedesmal gerechnet werden folle.!) 

1) Der Hintergrund diefes Defideriums befteht in der Tendenz der vorigen 
Regierung, dad Domanium gegenüber dem früher vielfach widerrechtlich ausgedehnten 

ritterfchaftlihen Beſitz durch fiscaliiche Prozeſſe twiederherzuftellen und auch jonit 
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15. 

Das von E. 8. M. in Gott ruhenden glorwürdigften Vor— 
fahren zum Beften der Churmark und Dero Eingeborenen geftiftete 

landfchaftliche Stipendium iſt bishero denen Landesfindern öfter 
entzogen und ihnen Fremde vorgezogen worden, oder folchen ge— 
geben, welche zum Theil gar nicht, zum Theil nicht in Frankfurt 
ftudiren. E. 8. M. bitten wir alfo unterthänigft, die gerechtefte 
Drdre zu jtellen, daß dieſes Landes-Benefictum nicht anders als nad) 
buchſtäblichem Inhalt deſſen Fundation dispenfiret werden möge. 

16. 
MWeil denn auch denen Kreijern das von je her ihnen zuge- 

ftandene Wahlrecht der Landräthe, Deichhauptleute und anderer 
Kreis-Bedienten faft gänzlich entzogen worden, jo bitten E. 8. M. 
wir allerunterthänigft, Dero Lande bei jothanem Wahlrechte wider 
alle darin zu thuende Eingriffe allergnädigft ſchützen und nicht zugeben 
zu wollen, daß andere Landräthe, Deichhauptleute und Kreis— 

Bediente denen Kreiſern gegeben werden, als welche auf ihre vor- 
gängige Wahl E. K. M. allerunterthänigit präjentiret worden. 

17. 
Schließlich bittet E. K. M. allergetreuefte Alte Mark ich zur 

Gnade aus, daß ihr jederzeit ein Landeshauptmann von ihrem 
landesangejefjenen Adel nach Maßgebung des Landtages-Recefjug 
de anno 1653, und zwar ein folcher, welcher ſchon in ihren Landes— 
collegii$ geraume Zeit gejejjen, gegönnet werden möge. 

B. Aus den befonders aufgefegten „Erinnerungen“ der kurmärkiſchen 

Städte notiren wir folgende Punkte: 

(3.) Daß die überflüffige Anzahl der Juden eingejchränfet und 

die Altmarf bei ihren je und alle Wege gehabten Privilegio, gar 
feine Juden zu dulden, gejchüiget werden möge. 

(4.) Daß die erhöhete Accije überhaupt, ſonderlich in Wein- 

most, eingeftellet und nicht jowohl auf das plus, als das wahre 
Aufnehmen derer Unterthanen gejehen werden möge. 

zu erweitern, wobei zuweilen mit großer Härte verfahren worden war. In dieler 

Hinficht trat, wie jih in der Folge zeigen wird, unter der Regierung Friedrichs IT. 

ein Spitemmechiel ein. 
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(6.) Daß die Vacanzen bei hohen und niedrigen Collegiis, 
Magifträten und wie fie ſonſt Namen haben mögen, nad Meriten 
vergeben und auf die Neblichkeit, Geſchicklichkeit und Gelahrjamkeit 
derer Candidaten dabei vornehmlich gejehen und denen Magifträten, 
welche das Wahlrecht gehabt, [jolches] ferner gelaffen und fie dabei 
gejchüget werden mögen. 

(7.) Daß das überflüffige Vorſpann zur nöthiger Confervation 

derer Unterthanen ratione der denen Städten beigelegten Dörfer 
gänzlich abgefchaffet oder wenigftens reftringiret werden möge. 

(15.) Daß fich die Commissarii locorum niemals in Juſtiz— 

fachen, in Bolizeifachen aber nur alsdann miſchen jollen, wann fie 
dazu von Hofe aus specialiter beordert, nicht weniger, daß Die 
Accife-Bedienten nach wie vor des Magiftrats Jurisdiction aner— 
fennen müſſen; wie dann überhaupt zu wünfchen und auf das 
beweglichjte darum anzuhalten, daß die Commiffariate, damit Die 

Städte doch einige Vorſprache hätten, hinmwiederum introduciret umd 
jolches aus dem Kammer-Collegio etabliret werden möchte. 

(16.) Daß inaudita causa et absque causae cognitione, es 

geichehe auch, auf weſſen Inftanz es wolle, niemand condemniret, 
ſondern was folchergeftalt abgefordert, reftituiret werden und alle 

mal bei dem Magiftrat die erjte Inſtanz bleiben möge. 
(19.) Daß der Quotiſations-Receß!) gänzlich abgejchaffet oder 

eine Proportion hierbei gehalten werde. 
(20.) Daß die bishero eingeführten judieia mixta?) gänzlich 

cejfiren und der actor das forum rei entweder bei dem Magijtrat 
oder der Garnifon folgen müffe. 

(21.) Nicht weniger, daß der Magiftrat die Billetirung?) ohne 
Concurrenz des Commandeurs alleine reguliren und die Magiftrats- 
Perfonen nad) denen ergangenen Edictis von aller Einquartierung 
und Beitrag gänzlich frei bleiben, auch die Speifung der Soldaten 

überhaupt abgejchaffet und überall nach denen königlichen Ordinanzen 
vom 18. Maji 1713 und 1. Martii 1721 genau verfahren, nicht 

I) ©. darüber Wöhner a. a. O. ©. Aff. 
2) Aus Militär» und Eivilbehörben, in Sachen, die das militärijche In— 

tereſſe berühren. 

3 D. h. die Austheilung von uartierzetteln für die Soldaten der Gar- 

nifon, die Anweifung der Bürgerquartiere. 
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weniger zu bequemer Placirung der Infanterie» Regimenter die 
Bavullerie, wie zuvor, auf das platte Land geleget werden möge. 

(22.) Daß die gewaltſame Werbungen, Enrollirung, Einrichtung 

der Cantons gänzlih aufhören und nicht Leute zur Soldatesque 
gezogen werden, welche fonft dem Publico nügliche Dienfte zu leiften 
vermögend find; desgleichen 

(23.) Daß ſich die Kommandeur in Juſtiz- und Polizeifachen 
nicht meliren, am allerwenigften aber an denen Gehölzungen und 
Jagden Eintrag thun dürfen, nicht weniger, daß die Berfolgung 
derer Deferteurd und an einigen Orten darauf zu haltenden Pferde 
ceffiren, auch die Dfficierer die geborgeten Schulden ohne Proceß 
und auf bloße Borjtellung bezahlet werden!) mögen. 

(25.) Daß der Abſchoß in allen königlichen Landen, weil es einerlei 
Unterthanen find und einerlei Schuß genießen, gänzlich eingehen möge. 

(27.) Daß alle, ſowohl hohe als niedrige, Juftiz-Collegia und 

deren Membra mit binlänglichen Gehalten verjehen, damit den Uns 
ordnungen vorgebeuget werde. 

(34.) Daß alle Monopolia möchten eingezogen, injfonderheit 
aber das Lagerhaus gänzlich eingehen und die Lieferung vor Die 

Armee unter die Städte repartiret werden], damit die Kaufleute 
freie Handelung befämen und ein freies GCommercium mit denen 

Benachbarten wiederhergeftellet werde. 

C, Aus den nadträglid, unterm 1. Auguft 1740 eingelaufenen 

Beichwerden der Udermärkifchen Ritterfchaft wurden die Hauptjächlichften 

Punkte noch befonders dem Etat3minifter von Arnim, dem die Prüfung 
der Defiderien vom König aufgetragen worden war, eingereicht. Sie be- 
treffen faſt ausschließlich wirthſchaftliche und privatrechtliche Intereſſen 

(Bervollitändigung der Lehnsconftitution, Aufhebung des Verkaufsrechts des 
Fiscus bei Rittergütern, Recht der freien Schweinemaft für den Adel [in 

den Föniglichen Forften]), Minderung der Holztare, Wahrnehmung der In— 
tereffen der ländlichen Brauereien gegen die ftädtijchen ꝛch. Beſonders 
hervorheben möchten wir nur zwei Punkte: ad 1) die Forderung, daß e3 

den adlihen Patronen wie früher freiftehen folle, die Küſter wie die 

Schulmeijter nur auf gewiſſe Jahre, nicht auf Lebenszeit anzunehmen; und 

ad 7) die Forderung der Wiederheritellung der adelihen Zoll- und Aceiſe— 

freiheit nah Mafgabe des Rezefjes von 1653. Ueber diefen Punkt wird 

folgendes ausgeführt: 

I) So. 
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7. Wegen der Zoll- und Acciſeſachen ift befannt, daß nad 
dem Landtagsreceß de anno 1653*) der Adel und das platte Land 
davon gänzlich frei fein follen, wogegen aber läuft: .. .?) 

c) das Edict vom 24. Junii 17343) wegen der verbotenen 
und hoc impoftirten Waaren, wodurch die Acciſe auf dem Lande 
mit eingeführet wird. 

d) Sind zwar in dem Edict vom 29. Decembris 1736, 8 11%) 
die von Adel von der Conſumtionsſteuer aus der Nation frei er- 
fannt, weil ihre Güter dem Kreiſe Roßdienſte und Contribution 
beitragen. Wenn aljo diejes Privilegium nicht al® ein personale, 

jondern reale zu confideriren, jo müſſen aus Ddiefem Fundament 

die Pächter der adelichen Güter, wenn der dominus nicht felbft 
zugegen, diejelbe Freiheit genießen, ebenjo wie in casu inverso der 
Edelmann, wenn er in der Stadt lebet, Acciſe geben muß; welches 

aber in großen Berfall gefommen, daß daher, wenn dem Pächter 
mehrere onera publica zur Laſt fommen, der Abnuß der Güter 
verringert wird. Wie denn auch 

e) durch das Edict vom 25. Septembris 1718 dem Lande Die 
Acciſe von Toback in effectu aufgebürdet, weil der Käufer das 
pretium nad) denen Impoften einrichtet. 

f) Ueberhaupt redundiret die beftändig erhöhete Acciſe auf 
den Landmann, der feine Bedürfniß aus denen Städten haben muß 
und feine onera noch vor fich befonders tragen muß: daher um 
eine billige Moderation der Hoch gejteigerten Acciſeſätze allerunter- 
thänigft gebeten wird. 

Wie fi) der König zu diefen Defiderien der Stände verhielt, gebt 
hervor aus der folgenden Babinetsordre an den Etat3-:Minifter von Arnim, 

der deöwegen unterm 7. Auguſt beim König angefragt Hatte, d. d. Ruppin 
9. Auguft 1740.°) 

Der König Hat die Anfrage wegen der furmärfifchen Deſiderien 
empfangen. „Wie nun diefe Vorjtellungen ſehr weitläuftig und darinnen 
vermuthlich viel unnütze und nad) denen jegigen Einrichtungen impracticable 
und bedenflihe Gravamina enthalten, alfo leidet Meine Zeit nicht, dieſe 

Driginalpiecen einzufehen, Dahero Ich Euch befehle, Mir aus allen einen 

1) Mylius CCM. VI, I. Nr. 118. 
2) Abſatz a und b enthalten nur die Klage über zwei unerhebliche Zölle. 

3) CCM. IV, III, 2. Nr. 80. 
# CCM. IV, III, 2. Rr. 83. 
5) R. %. B. 33. — Abſchriftlich. 
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furzen und deutlihen Ertract punktweiſe zu verfertigen und einzufenden, 
da Ich dann darüber Meine Willensmeinung eröffnen werde.” 

Ein folder „Ertract“ ift nicht mehr verhanden; ebenfo wenig eine 
königliche Refolution darauf, 

Faſt Jahr für Jahr haben die Stände die Sade ihrer Defiderien 

wieder in Anregung gebracht. 1742 (17. Jan.) erhielten fie „auf könig— 
lichen Specialbefehl“ mit der Unterfchrift der Juftizminifter Gotter, Brand, 

Urnim den Beſcheid, daß fie eine bequemere Zeit abwarten und fich 

alsdann an den König jelbit, an den die Defideria eingefandt worden 
feien, immediate wenden müßten. Das haben fie 1743, 1744, 1746 

(diesmal unter Einreihung ihrer Defiderien in einer furzen Recapitulation 
einiger Hauptpunfte) gethan. ine Antwort haben fie anfcheinend nicht 

erhalten. Auch die Wiedereinreihung der Defiderien an das Juſtiz— 
departement, 2. Zuni 1744, wobei gebeten wurde, das Auftizdepartement 

möge ſich zu deren Prüfung mit der Landichaft zufammenthun und dann 

dem König Bericht erjtatten, hat zu feinem Refultat geführt?) 

36. Cabinetsordre an den Kammer-Präfidenten v. Werner.?) 

Potsdan, 29. Juli 1740, 
R. 96. B. 33, — Abſchriftlich. 

Gründlidhere Berichterftattung! 

Sch erfehe aus Eurem vorläufigen Schreiben vom 26. dieſes, 

was hr wegen des Zuftandes des Landes und der vorgejchlagenen 
Erlafjung von denen Steuern vorjtellen wollen.) Nun ift Mir 
mit dergleichen vaguen und in generalen Terminis abgefaßten 

Berihten und Vorfchlägen wenig gedienet, und ſcheinet es wohl, daß 

Ihr ſelbſt nicht recht von der eigentlichen Beichaffenheit jeden Drts 

informiret gewejen, wie Ich denn wohl verfichert bin, daß Ihr noch 

nicht alles unterfuchet, noch wiljet, wie weit ein Ambt von dem 

andern lieget, jondern Euc auf der Departementsräthe und Ambt- 

leute Berichte verlaffet. Ihr jollet aljo Euch von allen Orten eine 

gründliche Notiz durch eigene, und nicht fuperficielle, Erfahrung 
verjchaffen, umb jedesmal nicht mit gemeralen Erprejfionen und 
lamentablen Klagen, jondern mit furzer und folider Borjtellung 
der Sachen Eure Berichte abzufafien. 

) R. 9. X. 1. 6. vol. 2. B. [I]. 
2) In üftrin. 
3) Der Bericht Werners iſt nicht erhalten. In der Neumark fcheint der 

Nothitand damals beionders jchlimm geweſen zu fein. 
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37. Labinetsordre an den Etatsminifter von Arnim. 

Charlottenburg, 50. Juli 1740. 
R. 6. B. 21. — Abſchriftlich. 

Bei Erledigung von Lehngütern und Stiftspfründen jofort an den 
König berichten. 

Ich will, daß Ihr denen ſämmtlichen Regierungen Meiner Lande 
mit dem forderjamiten aufgeben jollet, daß, wenn von nun an ſich 

Lehngüter oder Lehnjtüde oder auch Canonicate zu Meiner Dis- 
pofition eröffnen, die Regierung Mir folches aljofort und binnen 
der erjten acht Tage immediate melden, dabei auch berichten joll, 

wie viel dergleichen Gut oder Kanonicat ohngefähr importiret oder 
an jährlichen Revenues träget; die jchon längſt einzuſchicken be- 
fohlenen Specification aller Stifter, bei welchen Ich wegen der 

primarum precum zu disponiren habe, und wie viel eine jede folcher 

Präbenden ohngefähr importiret, erwarte Ich nunmehro ohne weitern 
Anstand. 

58. Labinetsordre an den Etatsminifter von Broich. 

Tharlottenburg, 51. Juli 1740. 
R. 9%. B. 21. — Abſchriftlich. Gedruckt dei Mylins Cont. I. Rr. 42 p. 371/72. 

Strafe des Kindermords. 

Hinrichtung durch Schwert ftatt des „Sädens” als Strafe des 
Kindermords angeordnet. 

39. Labinetsordre an den Etatsminifter von Marfchall. 

Charlottenburg, 51. Juli 1740. 
R. 96. B. 21. — Abſchriftlich. 

Marihall und die Direction des V. Departements. 

Ich Habe aus Eurer Borjtellung vom 29. diejfes!) zwar mit 
mebrerm verjehen, wie daß Ihr die Direction des bei dem General- 
Directorio bejtellten V. Departeınent3 depreciren und Euch auf den 
bisherigen Fuß zu lafjen bitten wollen, es gehet jolches aber nicht 
an, nachdem Sch einmal Meine Dispofition deshalb gemachet habe; 
und da ch bereits, um Euch zu foulagiren, Euch von denen übrigen 
AUffairen des General-Directorii dispenfiret habe, jo zweifele Sch 

) Nicht erhalten. Ueber den Anlaß iſt Näheres nicht befannt. 
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nicht, Ihr werdet Euch der Euch anvertrauten Arbeit gehörig unter- 
ziehen und wie ein ehrliher Mann mit aller Treue, Fleiß und 
Derterite dahin arbeiten, damit Meine Intention erreichtet werde. 

40. Aus verfchiedenen Aktenſtücken. 

31. Juli 1740—29. Juni 1742. 
Stettiner MRegierungsardiv. Beſtallungsſachen. Landräthe. 

Eine Zandrathsbeftellung im Kreis Greifenhagen. 

Der Landrath v. Kunow (Kreis Greifenhagen) war am 25. Mai 1740 

gefiorben; die Bommerjche Kammer erftattete unterm 30. Mai dem König 
Anzeige davon. Ein Fönigliches Reſcript vom 31. Juli (gegengez. Görne, 
Dappe) verfügt, daß der Baron von Greiffenpfeil an feiner Stelle zum 

Landrath angenommen und den Freisftänden vorgeftellt werden joll. 
Bon einer Präfentation der Kreisftände ift in dem Refeript nicht 

die Rede. Die Kreisftände hatten aber — nad einer Denkjchrift von 

Greiffenpfeil (12. April 1741) — 3 Perfonen (darunter ihn felbft) präfentirt, 
jedoch) ohne vorhergehende ordentliche Wahl. Der Markgraf von Schwedt 

hatte nämlich für die zum Kreiſe gehörige Herrſchaft Wildenbrud von 
jih aus einen bejonderen Candidaten aufgeftellt: daher hatte man von 
einer fürmlihen Wahl Abjtand genommen. 

Die markgräflihen Beamten bejchwerten fih nun über dieje Un- 

regelmäßigfeit, widerfegten fi dem neuen Landrath und zahlten ihm feine 
Gehaltsquote aus der Wildenbruchſchen Kaffe nicht aus. Greiffenpfeil bat 
um feinen Abjchied. Das Generaldirectorium verfügte zunächit, indem es 

eventuell einen Bericht an den König in Ausficht ftellte, daß die ſchwedtſchen 

Beamten dem Landrath v. Greiffenpfeil nichts weiter in den Weg legen 

jollten. Doch zog es Greiffenpfeil vor zu rejigniren. Auf Betreiben des 

Markgrafen Wilgelm wurde nun Schr. v. d. Schulenburg- Shwohow zum 
Zandrath gewählt und durch königliches Reſcript v. 29. Juni 1742 betätigt. 

4. Labinetsordre an den Kriegsrath von Thile.!) 

Charlottenburg, I. Auguſt 1740. 
R. 96. B. 22. — Abſchriftlich. 

TIhiles Buch über das furmärkiihe Steuerweien. 

Ich Habe Euer Schreiben vom 30. voriges nebſt den von 
Euch zujfanmengetragenen und zum Drud beforderten Nachrichten 

) Carl Gottfried v. Thile, Mitglied der kurmärkiſchen Kriegs- und Do— 

mänenkammer, Verfaſſer des Buches: „Nachricht von der Churmärkiſchen Con— 

tributiond- und Schoß-Einrichtung“, deſſen 2. Auflage 1768 erichienen ift (Halle 

und Leipzig). 
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von dem churmärkichen Landesfteuerwejen erhalten, und gereichet 
Mir Euer dabei bezeigter Fleiß inſoweit zu gnädigſtem Gefallen. 
Ih will aber auch hoffen, Ihr werdet diejes Werk, bevor Ihr es 
durch den Drud gemein machet, vorher zur erforderlichen Genfur 
übergeben, auch, jolches zu publiciren, die nöthige Approbation er— 
halten haben, als ohne welche Euch, wie einem in Pflichten jtehenden 
Diener, nicht zuftehen würde, dergleichen zu publiciren. Uebrigens 
wird es Mir lieb fein, wenn ch Gelegenheit haben werde, vor 
Euch zu forgen. 

42. Die Huldigung in den Provinzen. 

2. Auguft 1740. 
Aus verjhiedenen Altenftüden. 

Magdeburg — Halberftadt — Hohenftein — Minden und Ravensberg 

— Eleve-Mart — Mörd — Geldern — Borpommern — Lauenburg 
Hinterpommern und Neumarf. 

Im Herzogthbum Magdeburg fand die Huldigung zu Magdeburg 
am 2. Auguft 1740 jtatt (R. 52. Nr. 142 f. 2 vol); Commiffarien: der 
Regierungs: Präfident v. Dacderoeden und den Regierungsrath Frhr. 
v. Söhlenthal. In Halle wurde bejonders gehuldigt, am jelben Tage; 
Eommifjar der Kanzler v. Ludewig. Im Kreis Ludenwalde nahm der 
Regierungsrat Nappius, in der Stadt Burg der Geh. Rath v. Haejeler, 

in „Herrfhaft und Amt“ Rofenburg der Geh. R. Hanfen die Huldigung 
ebenfalls noch bejonders ein. 

Bon den im Lande begüterten Fürften und Herren war der Land— 
graf Friedrich Jacob von HeffensHomburg nicht erfchienen, auch nicht ver- 
treten worden: er wollte binnen zwei Monaten die Huldigung ablegen, 
verweigerte e3 aber jpäter; es jcheint darüber zum Prozeß gefommen zu 
fein. — Der Fürft von Schwarzburg war gleichfalls nicht erjchieneu. Er 
bat fpäter nur das Vasallagium, nicht das Homagium geleijtet, nach dem 

Herfommen feines Haufes. — Dem Fürften Heinrich) von Fondi, Grafen 

von Mansfeld, wurde geftattet, die Huldigung erft bei der noch aufge: 
ſchobenen Belehnung zu leiften; doch wurde das ausdrüdlich ald eine 

Gnade, nicht, wie er begehrte, als fein Hecht bezeichnet. — Der Graf von 
Bentheim:Steinfurt hatte den Criminalrath Grone mit feiner Vertretung 
bei der Huldigung beauftragt. 

Die Familie dv. Bartensleben zu Wulfsburg erhielt herfümmlicher: 

weife ein weißes Pferd aus dem königlichen Marftall geſchenkt. Ebenfalls 
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ein Pferd erhielt in Halle der ältejte Hallmeifter. Die Armen in Magde- 
burg, Halle und Burg erhielten je 150 Rthlr., die des Königs „Kammerdiener“ 
Fredersdorf zu bezahlen angewiejen wurde. Die 4 Cantoren und Küfter 
und die 2 Sacrijtane am Dom zu Magdeburg erhielten je 50 Rthlr. als Ab- 
findungsfumme für das Königliche Pferd, das ihnen früher nad) der 

Huldigung dafür, daß fie die Zügel gehalten hatten, überlaffen worden war.) 

Im Fürſtenthum Halberjtadt ijt die Huldigung laut Protofoll 
vom 2. Auguſt 1740 an diefem Tage geleiftet worden (R. 33. Nr. 88. 

vol. I und IT); Commiſſarien: der Regierungspräfident v. Lüderitz und der 

Regierungsrath v. Weferling. Die Förmlichkeiten waren die hergebrachten. 
Der Senior der Familie v. Röfling (Landrat v. Röfling) erhielt nad) 
alter Sitte als Erbmarſchall ein Pferd gefchenft (Ammediatbericht Thule: 

meierd v. 18. Juli 1740 mit Königl. Marginalrefolution). Die katholischen 

Klöfter wurden bedeutet, daß fie durch die Huldigung nicht aufhörten blos 

geduldet zu fein (precario), und daß der König fich gemäß dem Weit: 

fäliſchen Frieden das Recht vorbehalte fie aufzuheben. — Bon Derenburg 
wurde die Huldigung in Berlin geleijtet, weil es Ichnrechtlich zur Kurmark 
gehörte. — In der Grafſchaft Hohenftein wurde auf Wunſch der 
dortigen Stände bejonders gehuldigt, zu Elrich; Commiſſarien: Regierungs— 
rath Bogelfang und Hofrath Yucanus.?) 

Am FürftentHum Minden fand die Huldigung laut Bericht der 

Regierung vom 4. Auguſt 1740 gleichfalls am 2. Auguft ftatt, in den ber- 
gebraten Formen, wie 1713. Commiſſarien: die beiden Regierungs— 

präfidenten dv. Derenthal und v. Dandelman. Die Reverjalien (Be: 

ftätigung der Privilegien) wurden wie gewöhnlich ausgefertigt (R. 32. 

Nr. 51. Bergl. aud) Eulemann, Mindifche Landesverträge, S. 270).”) 

Su der Grafſchaft Ravensberg war die Huldigung gleichfalls 
am 2. Auguft eingenommen worden, und zwar durch die Mindenjchen 
Regierungsräthe v. Meinders und Pott (den legteren fuchte die Ritterſchaft 

abzulehnen, weil er nicht von Adel war; doch wurde das jchroff zurüd- 

gewiejen). Formalien wie gewöhnlich. Außer der Ritterfchaft erbielten 
auch die Städte Herford und Bielefeld befondere Reverfalien (K. 34 n, 

155 W.)t) 

I) Die bei der Huldigung übergebenen Gravamina j. Wr. 43. 

2) Die Gravamina der Halberjtädtiihen Stände ſ. Nr. 50. 

3) Die Mindenjchen Gravamina j. Nr. 57. 

4) Die Ravensbergiichen Gravamına j. Nr. 58, 
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Die Huldigung von Cleve-Mark follte laut Refeript v. 19. Juni 1740 
(R, 34. Huldigung 1740) in Eleve am 2, Auguft eingenommen werden durch 
zwei Commiffarien, den Regierungspräfidenten, Etatsminifter von Stründede, 

und den Vicepräfidenten v. Quaſt zu Widradt. Die Reverfalien follten wie 
bisher ausgeftellt und überhaupt alles auf den Fuß wie 1713 veranjtaltet 
werden. Durch Rejcript vom 28. Juni wurde befohlen, die Huldigung 
für die Graffchaft Mark befonders, in Hamm, vorzunehmen, um unnöthige 
Koſten zu vermeiden. Beide Refcripte fprachen übrigens von einer Hul- 

digung durch Deputirte. Die Stände wünjchten aber, wie fie durch die 
Regierung fundthun ließen, eine Huldigung in corpore, und zwar conjunctim 
an einem Ort, nämlich in Eleve. Ein Refeript vom 12. Juli gab die 
Buftimmung zu beidem und die Erlaubniß zur Berufung eines Landtages 
auf den 1. Auguſt. 

Die Huldigung fand am 2, Auguft ftatt und bewegte ſich in den 
hergebrachten Formen (Bericht der Regierung v. 15. Auguſt). Die Städte 
Soeſt und Lippſtadt!) machten dabei geltend, daß fie nicht zur Grafſchaft 
Mark gehörten, und ließen fich die Verſicherung geben, daß die Huldigung 
uno actu mit der Graffchaft Mark ihren Rechten und Privilegien nicht 

ſchaden folle. — Wie herkömmlich, wurde das „Gnadenſeil“ ausgemworfen.*) 

Ihre Gravamina übergaben die Stände dem König bei feiner An— 
wejenheit in Wejel, 4. Sept. 1740. (Bergl. Nr. 51.) 

Auch in Mörs fand die Huldigung befonders ftatt am 2. Auguſt 1740.) 

Zur Einnehmung der Huldigung im Geldernjchen wurden unterm 
26. Juni 1740 bevollmädtigt der Wirfl. Geh. Etats- und Kriegsminiſter, 
Präfident der Elevifchen und Mindenfchen Kammern, Friedrich Wilhelm 

ı) Die „Samtjtadt Lippe” ftand im condominium des Königs von Preußen 
und der Grafen Lippe-Detmold. — Soeft erhielt die Confirmation jeiner Privilegien 
27. Aug. 1740. Lippftabt erhielt Feine ſolche Gonfirmation, wie auch jchon 

1713 nid. 

2) Durch den Herrn v. Syberg zu Voerde, der biedmal den Jägermeifter 
vertrat. Er erichien zu Pferde, in goldgeftidtem Kleide, vor dem Schloß, und 

rief aus: wer Unthaten begangen oder ſich vergriffen habe, jolle das Seil ergreifen 

und bie Gnade des Königs erwarten. Er ritt dann mit einem Unterofficier und 

4 Dragonern, die ihm Pla machen mußten, vom Schloßhof über den Heinen 

Markt nad der Haagjchen Straße, von dort bis an die Mittelpforte, dann die 

Burgftraße zum Schloß zurüd vor die Wohnung des Burggrafen, wohin fich der 

Etatöminifter dv. Stründede mit dem Landjchreiber begeben hatte. Er brachte 

36 Delinquenten, die das Seil ergriffen hatten, mit ſich in die Verhörkammer; 

dort wurben fie zu Protofoll vernommen, und erhielten bis zur Entfcheidung des 

Königs „freies Geleit“. — Uebrigens find feineswegs alle begnadigt worden. — 
3) R. 64. — Huldigungscommifjar Geh.-R. v. Enberg aus Kleve. 

Acta Borussica. Behörbenorganifation VI, 6 
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v. Rochow (Erbherr auf Rekahn 2.) und der zeitige Gouverneur von 
Geldern, Generalmajor von Kröcher. (Ausf.) 

Die Huldigung fand am 2. Auguft zu Geldern auf dem Marfte 
ftatt. Dort in einem dazu errichteten „theatrum* erfchien die Ritterfchaft 
und die Deputirten der Städte Geldern, Stratten und Wachtendonk vor 
den föniglihen Bevollmächtigten, und e3 wurden die herkömmlichen Eide 

von beiden Seiten in Gegenwart der verfammelten Bürgerfchaft und vielen 

Bolfes gejchworen. 
Rochow ſchwur im Namen des Königs: die Landitände, Bürger, 

Eingejefjenen und Unterthanen bei guter Ruhe und Frieden erhalten und 
bei ihren hergebrachten Rechten und Privilegien ſchützen zu wollen, wobei 

befonders der von den Ständen mit Karl V. gejchloffene Tractat zu Venloe 

vom 12. Sept. 1543 maßgebend fein follte. Die Stände jchwuren, dem 

König als ihren fouveränen Erbherrn und feinen Nachfolgern gehorfam, 
getreu und Hold zu jein ꝛc. (Protokoll von Rochow u. Kröcher unter: 
zeichnet.) — Gravamina find nicht vorhanden.) 

Die Huldigung von Vorpommern fand am 2. Auguft 1740 ftatt.?) 
Gravamina fcheinen dabei von Seiten der Stände nicht übergeben worden 
zu fein. Die Stettiner Regierung und Lehnskanzlei fendet nach längeren 
Verhandlungen mit den Vorpommerſchen Ständen, 10. Februar 1741, 

anbefohlenermaßen ein Project zur Bejtätigung der vorpommerfchen Landes— 
privilegien?) ein, mit dem die Stände einverjtanden find. Es erfolgte 

darauf feine Rejolution. Auf Anſuchen der Stände erinnert fie an die 

Angelegenheit 2. Juni 1745. ine Antwort darauf ift nicht vorhanden. 

Ju Lauenburg: Bütow fand die Huldigung erſt am 19. Sep- 
tember jtatt, weil viele von dem dortigen Adel nad Polen zu den Land» 

1) Düffeldorf. St.-W. Geldern. Huldigung 1740. 
2) Einer der Bevollmächtigten war dabei, wie es jcheint, der Kammerdirector 

Hille. (Eine darauf bezügliche Bemerfung in der E.-D. an ihn vom 5. Aug. 1740 

[R. 96. B. 33.) Der andere war der Oberpräfident Minijter v. Grumbfow, der 

am 3. Auguft darüber an den König berichtet (E.-D. 8. Aug. 1740). 

3) St.⸗A. Stett. Borpomm. Comm.-Bbd. Tit. 1. Nr. 1. — Es handelt ſich 
1. um die alten Landesprivilegien, die von den Herzogen Barnim und Philipp 

1560 ertheilt, unter der jchwediichen Regierung 1663 etwas verändert, im Stod- 

holmer Frieden 1720 beftätigt worden waren; 2. um eine lehnrechtliche Conceſſion 

(wegen weiblicher Erbfolge) von 1669/82; 3. um eine allgemeine Beftätigung der 

Landesrechte, wie fie im Weftfäliichen Frieden 1648, in den Hauptcommilfions- 

recefien von 1663, 1669, 1681, in der Negimentsverfafjung von 1663, der Kanzlei» 

ordnung von 1669, der Bolizeiordnung von 1681, jowie in den Landtagsabſchieden 

enthalten und in dem Frieden von Stodholm 1720 beftätigt waren. Die Re— 

gierung fand die Gonfirmation aller diefer Privilegien unbedenklich. 



Huldigung in den Provinzen. — Magdeburger Defiderien. 83 

tagen, die damals ftattfanden und meift mit Zerreißung endeten, verreift 
waren. Grumbfow berichtete darüber, Lauenburg 26. September 1740 
(R. 30. Nr. 249). Er war jelbjt als Oberhauptmann königlicher Com- 

miffar dabei. Am Tage darauf wurde der Landtag eröffnet, an dem die 
Ritterfchaft in corpore, die 3 Städte durch Deputirte theilnahmen. Bon 
der Ritterfchaft waren gegen 200 erjchienen. 

In Hinterpommern und der Neumark wurde auf Borftellung 
de3 Cabinetöminifteriums (namentlih vom 17. u. 20. Juni d. J) bie 
Einnahme der Huldigung noch verjchoben, weil der König es vermeiden 
wollte, daß die Krone Schweden, nad dem ihr aus dem Weftfälifchen 
Frieden und anderen Tractaten zuftehenden Recht, Commiſſare zum Em— 
pfang der Eventualhuldigung dazu fchidte. Reſcript deswegen an die 
Regierungen zu Stettin und Cüſtrin vom 28. Juni 1740 (R. 30. Nr. 191. 
Vol. D. Bu einer förmlichen Huldigung ift es weder in Hinterpommern 
noch in der Neumarf gefommen. Gravamina find daher aud von den 

dortigen Ständen nicht übergeben worden. 

45. Die Landesdefiderien des Herzogthums Magdeburg. 

[2. Auguft 1740.]') 
Abſchr. Magbeb. St.⸗A. Magbeb. Landftänbe 125. 

Wiederherftellung der landihaftlihden Berfajjung. — Geiftlihe An- 

gelegenheiten. — Aujtizverwaltung und Yuftizreform: Regierung, 

Kammerjuftiz, Militärjuftiz. — Wilitaria, injonderheit das En- 

rollement und die Beurlaubung — GSteuerwejen: Contribution, 

Nceife, Borjpann, Nahrungsgeld. — Wirthſchafts- und handels- 
politiſche Vorſchläge, injonderheit Magazinſyſtem, Zuftand ber 

Heinen Landftädte — Allgemeine Grundſätze der Handelspolitif. — 

Nitterihaftlide Sadhen, infonderheit Lehnsallodification. 

I. Landſchaftsverfaſſung und Privilegien. 

Die Stände danken für die ihnen ertheilten Reverfales und ſprechen 
die Hoffnung auf Wiederherftellung der landftändiihen Verfaſſung im 
Sinne der bejtätigten Privilegien aus. Sie bitten infonderheit, daß fünftig 

1) Dieje jehr umfangreichen Dejiderien, die einen beionderen Altenband von 

mehr ald 400 Seiten fol. bilden, find im Laufe des Monats Juli von dem 

Engeren Ausſchuß der Magdeburgijchen Stände, z. Th. in Eonferenzen mit einer 

Anzahl Herren von der Ritterichaft, jowie unter Betheiligung anonymer „guter 

Freunde“, „guter Patrioten“ ꝛc., übrigens auch im Einverftändniß mit den 

halberftädtifchen und den furmärfiichen Ständen, aufgejtellt und redigirt worden. 

Uebergeben wurden fie wahrjcheinlich bei Gelegenheit der Huldigung (2. Auguft) 

ober fur; nachher. Der erite Entwurf rührt von dem Landrath dv. Diesfau her. 
6* 
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wieder Landtage berufen werden möchten, daß dem Corpus der 
deputirten Stände, bejtehend aus dem Heinen und dem großen Ausfchuffe, 
feine frühere Berfaffung mit den bejonderen Erpeditionen für jeden der 

beiden Ausfchüffe wiedergegeben werden möchte, daß namentlich aljo auch 

der Große Ausschuß wenigſtens alljährlich wieder einmal berufen werden 
möchte, daß die von den Ständen zu den Ausſchüſſen präfentirten Mit- 

glieder vom König „unbedenklich“ bejtätigt werden möchten; fie wünfchen 
die Fortdauer des Landrathscharacters für die Mitglieder des Engeren 

Ausſchuſſes (zulegt duch Reſer. v. 22. Aug. 1712 verliehen); fie bitten 
vor allem darum, daß fi der König die Bezirks-Landräthe, die an 
die Stelle der früheren Kriegscommiſſarien getreten find, ebenjo wie früher 
dieje,!) aus dem Adel der Provinz möge präfentiren laffen. Neue Landes- 
gejege möchten den Ständen künftig vor der Publication mitgetheilt werben; 
ihre Zuziehung bei General-Kirchen- und Schul-Bijitationen möchte wieder: 
bergejtellt werden; desgleichen ihre Zuziehung bei neuen Anlagen und 
überhaupt in allen Befteuerungsfragen. Auch um die Mitteilung der 
Anftructionen für die Sriegd: und Domänenfammer, für die Land» und 
Steuerräthe und für die fämmtlichen Wccifebedienten 2c. wird gebeten; die 

Stände machten ſich dabei — heißt es — feiner „unerlaubten curiosite“ 

ichuldig, jondern wünjchten nur in den Stand gejegt zu werden, im Intereſſe 
der Conjervation der Untertanen dem König für fpätere Inſtructionen 

Borftellungen zu machen. Bejonders umjtändlich begründet wird die Bitte 

um Wiederheritellung der ftändijhen Adminiftration bei der Eredit- 

fafje und bei der Steuerfafje.?) Der Betrag der inzwijchen vom 

König bezahlten Landesſchulden könnte dann, unter fortlaufender Berzinfung 

der Summe, aus der den Landjtänden wieder überwiejenen Credit-Kaſſe 

allmählich zurüderjtattet werden. Schließlich bitten die Stände noch um 
Erhöhung ihrer Dispofitionsgelder, da die ihnen jegt angewiejene Summe 
von 2000 Rthlr. nicht zureichend fer; und um Reſtitution des von der 

Regierung zum Theil occupirten landjchaftlichen Haufes, damit die Stände 

ihr Archiv beſſer unterbringen fönnten. 

) Verwieſen wird dafür auf Königl. Notificationen v. 14. Juni 1701, 

12. Juni 1703, 24. Sept. 1705. 

2) Die Steuerfafje hatten die Stände bi 1692 allein verwaltet. An dem 
1692 begründeten Steuerdirectorium waren jie Anfangs mit betheiligt, aber i. J. 

1713, beim Regierungsantritt Friedrich Wilhelms I., waren fie davon ausgeichlofien 

worden; die landitändiiche Creditfafie hatte nad) Abzahlung der Schulden der 

König 1716 in jeine eigene Verwaltung übernommen. Früher wurden beide Kafien 

vom engeren Ausſchuß verwaltet, während der weitere Ausichuß die Nechnungen 

abnahm. Die Stände behaupten, es fei dabei immer ordentlich zugegangen. Vgl. 
darüber Bd. I u. II unjerer Publication (Regifter 8. v. Magdeburg, Landitände). 
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II. Ecclesiastica. 

Die Stände danken dem König dafür, daß „die ohnlängſt abge: 
ftelleten [Iutherifchen] Kirchen- Ceremonien“ wieder freigelaffen worden 
feien;!) fie bitten, daß das Land bei der reinen evangelifch-Iutheriichen 
Religion erhalten und in dem kirchlichen Beſitzſtand von 1624 geſchützt 

werde. Die neuerdings ohne Zuziehung der Stände erlafjene neue Kirchen- 
ordnung?) bitten fie nach den von den Ständen aufgefegten „Erinnerungen“ 
repidiren zu laffen. Univerfitäten und Schulen mödten in Zufunft bei 
ihren Privilegien „vor der Miliz” gefchügt werden;’) Enrollirung möchte 
fein Hinderniß des Studiums mehr fein. Univerfitätsftipendien und Stifts- 
pfründen möchten „nad der Fundation“ vergeben werden; die Aufficht 
über die Freitiiche in Halle möchte den Ständen überlafien bleiben. Die 
Berbefjerung des Armenweſens ſei dringend nothwendig. In Magdeburg 

babe die Bettelei überhand genommen; auf die „Falichen Brandbriefe“ 
müffe mit Schärfe gefehen werden. Ein großer Theil der Bettler beftehe 
aus abgedankten und invaliden Soldaten und deren Angehörigen; der 
König möge doc für diefe Leute forgen. Im Uebrigen werde zur Ab— 
Ihaffung der Haus- und Straßenbettelei des Magdeburgifche Almofen- 
Eollegium die geeigneten Maßregeln ergreifen. 

II. Juſtizſachen. 

Mit Beziehung auf das ſchon unter Abfchnitt I vorgetragene De— 
fiderium, daß den Ständen wieder ein gewiffer Antheil an der Geſetz— 
gebung geftattet werden möge, wird gebeten um eine Revilion ber meiften 
unter der vorigen Regierung in Auftizfachen erlafjenen, einfeitig landes— 
herrlichen Gefege, nad) den Monitis der Stände, Einzelnes wird näher 

ausgeführt. Die Stände find gegen das fog. „Lonftitutioniren“,*) gegen die 
Beihränfung der Altenverfendung, gegen die Beſchränkung der erften Inſtanz 
in der Criminaljuftiz, gegen die Hypotheken- und die Concursordnung, die 
den Eredit hemmen und nicht genug Rückſicht auf die Eonfervation des 
Adels nehmen, gegen das Berbot der Verabfolgung von Erbſchaften ins 
Ausland, gegen die neue Behandlung der Depojiten, gegen die neue Verfügung 
über Bagatellproceffe, gegen die Erhöhung der Stempeltare. 

Was die Frage einer Juftizreform angeht, fo find die Stände 
der Anficht, daß Geſetze, gemeine wie provinzielle, bereits in allzu großer 

1) Vgl. die Cabinetsordre vom 3. Juli 1740 bei Mylius CCM. Cont. I. 
Nr. 29, p. 349. 

2) Revidirte...... Kirchenordnung im Herzogthum Magdeburg 2c. — Magde— 

burg 1740. 4°. 

3), Bezieht fich wohl namentlich auf die Differenzen zwijchen dem Regimente 

Anhalt und der Halliichen Univerjität. 

9 Bol. das Regiſter ». v. „Eonftitutioniren“. 
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Zahl vorhanden feien, und daß es nicht angezeigt ei, fie mit neuen Ber- 
befjerungen und Erläuterungen zu vermehren. Die Beſchwerden über 
die Langmwierigfeit der Proceſſe, über die Parteilichkeit der Richter und 
über die Chicanen der Advocaten dauern noch immer forl, troß aller 
Proceßordnungen der Fürften und troß der anerfennenswerthen Bemühungen 
de3 vorigen Königs. Mit der „alten teutfhen Einfalt“, mit dem Princip 
„ſchlecht und recht gefinnt zu fein, zu leben und zu handeln“, fei die alte 
Nedlichkeit verloren gegangen, „und hat das italienifche Klima die.teutfche 
juriftifihe Welt überzogen“. „Die Bielheit der Geſetze giebet nur zu 
mehreren Verdrehungen Anlaß, und auf einander gehäufte Erläuterungen, 

Berbefjernugen, limitationes, exceptiones, privilegia und Cautelen ver: 
dunfeln endlih den wahren VBerjtand und Begriff von allen.“ Den „alten 

teutfchen statum* verlange faſt niemand zu wiffen; die juriftifche Wifjen- 
ichaft beftehe mehr in leeren Worten als in deutlichen Begriffen; auf den 

Univerfitäten werde docirt, nicht was Rechtens, fondern was gültig fei; 
mit bejonderem Fleige erlerne man die Naffinements der Praris, wodurd 
die wahre Abficht des Gejeggebers verdreht werden fünne.. Dazu komme, 
daß es nirgends ausreichende Gehälter für die Richter gebe. Die Vorzüge 
des altdeutichen Gerichtsverfahrens werden gepriefen: da habe noch jedes 
Mitglied des gemeinen Weſens gewußt, was Rechtens in feinen Une 
gelegenheiten jei; „vornehmlich aber präfidirte auf der Gerichtsftube ein 
altes teutfches, das iſt: redliches Herz“. „Solche fimple und in der Wahr: 
heit sage AJuftizverfaffung mußten nun die Pfaffen und italienischen Geſetz— 

Kramer mit Einführung ſolcher Geſetze, die in ihren Landen wegen allzu 
großer Künfteleien bereit vielen Unfug exeitiret hatten, verderben, umd 
follten diefe auf den teuffchen statum publicum pafjen, wie ein Schuh 
auf einen fremden Leijten.“ Mit allen Erläuterungen und Berbejjerungen 

fei jeßt die Unzahl der Geſetze jo angewachſen, daß fie eines Menfchen 
Gedächtniß kaum noch faſſen fönne. Eine gründliche Berbefjerung des 

Landrechts und des Procefjes fei von Nöten, nad den Grundfäßen der 
alten Landesverfafjung und des Naturrechts; der Wuft der alten Gejege 

müſſe ganz abgejchafft werden. Bor allem aber fomme es darauf an, 
tüdhtige und erfahrene Räthe anzuftellen und fie binlänglich zu befolden. 

Uebrigend werde bei der Verbefjerung der Juftizordnung die bereit vor 
einiger Beit unter dem Minifterium Plothos!) von der Magdeburgifchen 

und Halberjtädtijchen Regierung mit Zuziehung der Landſtände verfertigte, 
aber nicht publicirte Brocegordnung?) für beide Lande gute Dienste leiten 

fönnen. (Die Stände hatten deren Publication gewünſcht.) 

!) Es ift der 1731 geftorbene Etats- u. Yuftizminifter v. Plotho gemeint. 

Die im Tert angeführte Procehordnung hat fich weder im Berliner noch im Magde- 
burger Archiv gefunden. 
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Su die Regierung dürften nur Räthe gefegt werben, die bereits 
praftifche juriftiijhe Erfahrung hätten; es müſſe mehr auf die Tüchtigfeit, 
als auf die Geldzahlung zur Reerutenkaſſe gefehen werden; der Adel des 
Landes müfje dabei mehr wie bisher berüdfichtigt werden. Die Regierung 
ſolle nad ihrer alten Verfaffung aus einem Präfidenten und 6 Räthen 
bejtehen, drei Adlichen und drei Gelehrten. Darauf, daß von den Adelichen 
einer vom Domkapitel und zwei von der Ritterfchaft fein follen, wollen 
die Stände nicht nachdrücklich beftehen; fie bitten aber, die dem Collegium 
entfremdeten Gehälter ihm zurüdzugeben,!) die Gehälter durchweg in zeit 

gemäßer Weife zu erhöhen und es bei der angegebenen Zahl von Räthen, 

die alle befoldet fein müßten, bewenden zu laffen. Die Erfparung von ein 
paar taufend Thalern an den Richtergehältern bringe zehnfadhen Schaden 
bei der Adminiftrirung der Juſtiz mit fih. Die Proceffe würden vervielfacht 
und verjchleppt, wenn die Richter nur immer „auf einen Fang lauern“ 

müßten, und oft gingen beide Parteien dabei zu Grunde. Ein fo „wunder: 
licher modus acquirendi* erzeuge denn auch beim Richter eine „irreguläre 
Lebensart”: das böfe Gewiffen müfje mit gutem Wein und Lederbifien 
befänftigt werden; und jo würden die Koſten der Procefje immer größer, 
die wie eine ertraordinäre Contribution auf die Parteien fielen. Wem 
andererfeitö Nahrungsforgen beim Aufjtehen und beim Schlafengehen das 

Gemüth niederfchlügen, der könne nicht recht geihidt und animirt zum 

Dienft fein. Tüchtige und ehrliche Leute, die Feine Hinreichenden eigenen 
Mittel hätten, könnten ſich gar nicht mehr „emplogiren“ laffen; der König 
verliere dadurch viele „gute Ingenia” und „bonnette Gemüther”. 

Befonders nahdrüdlich wenden fich die Stände gegen die Kammer- 
juftiz und die Militärjuftiz und deren Eingriffe in die ordentliche 
Gerichtsbarkeit der Regierung. Sie beginnen mit einer Kritik des Juſtiz— 
reglement3 vom 21. Juni 1713,?) in welchem fie namentlich die Bejtim- 

mung $ 4 Nr. 6 u. 8 beanftanden, daß Streitigkeiten wegen Erhöhung 
oder Neuanlegung von Zöllen durch den Adel, jowie Streitigkeiten zwifchen 
Adel und Städten und deren Unterthanen einerſeits, Aemtern und Amts- 

untertbanen andererfeits, über Grenzen, Hut, Trift und andere Gerecht- 
fame, von der Kammer und der Regierung gemeinfam entjchieden werden 
ſollen. Sie beflagen fi) dann weiter, daß „ſucceſſive unter des hoch— 
feligen Königs Regierung das ganze Yuftizwefen in Zerrüttung gekommen 
und eine fo große Eoncurrenz und Jalouſie über der Competenz zwijchen 
Eivil- und Militär-Bediente und zwijchen Juſtiz- und Cameral-Eollegia 

1) Die Präfidentenbefoldung war bei der Legationskaſſe zurüdbehalten 
worden; ebenjo waren zwei NRathsbejoldungen nach Berlin gezogen worden. 

2) ©. Bd. I. ©. 515 ff. unferer Publication. 
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entftanden ift, daß ihnen felber jchwer fället, was die Geſetze befagen und 
dagegen observantiae geworden, anjego einzufehen und fi danach zu 
achten; gefchweige daß jolches denen Litigirenden zu großem Aufenthalt, 

Schaden und Koſten gereichet“. „&etreue Stände und Ritterfchaft aber 
werden mit allen ihren Immunitäten, Gerechtſamen und Befugniffen in 

effectu der füniglihen Sriegd- und Domänenkammer unterworfen, da 
zeithero auf alle erfinnliche Weife dahin getrachtet worden ift, alles, was 
die hohe königliche Auffünfte vermehren könnte, ad regalia und folder: 
geftalt vor Derofelben Eognition und Decifion zu ziehen“, fo infonderbeit 
alle Bergwerks-, Steuer, Braus, Jagd: und Holzfachen, alle fiscaliichen 
Anſprüche, alle Streitigkeiten mit Aemtern; und es fei darin nicht bei der 
gemeinfchaftlichen Cognition durch Kammer und Regierung geblieben, jondern 
die Kammer entſcheide jeßt in der Negel allein und intervenire wohl gar 
nod in Sachen, die Eontribuenten vor der Regierung auszufechten hätten. 
Nun gejtehen die Stände zwar zu, daß die Kriegs- und Domänenkammer 
mit vielen wohlverdienten Räthen beſetzt fei, deren Abficht nicht dahin 
gehe, jemandem Unrecht zu erweifen; aber der Dienfteifer habe dies Col: 
legium dazu geführt, das fönigliche Antereffe nur dann für recht gefichert 
zu Halten, wenn von der Direction der Kammer alles abhinge, was auch 
nur per indirectum dahin abzielen könnte; man fei dadurch allmählich zu 

Brundfägen gelangt, die nur durch eine generelle königliche Verordnung 
wieder abgejtellt werden fünnten. Nach der Meinung der Stände müßten 
geiftliche, Polizei, Juſtiz- und Militärfachen ſowie die Sachen, welche 
Kammer: und Landes-Einfünfte beträfen, wohl feparirt und befonders 
verwaltet werden: durch Conſiſtorium, Auftizcollegien (Ober: und Unters 

gerichte), Kammer, Militärbehörde und die ftändifchen Ausſchüſſe, jo daß 

feines diefer Organe in das Departement des andern übergreifen dürfe. 

Ordentliche Justiz confervire das Land, wie dad Erempel „eines oder wohl 
zweier benadhbarten Fürftenthümer“ zeige, die zwar unter ungemein fchweren 
Laften faft erlägen, aber ſich doch aufrecht erhalten könnten, weil fie ein 
wohl eingerichtetes Juftizwefen und Freiheit in Nahrung und Verkehr be 

fäßen.) „Sollen wir dagegen die Wahrheit fagen, jo giebet dieſes Land 
(Magdeburg) weniger an oneribus publieis und verblutet fi von Jahren 
zu Jahren mehr, weil es vorgemeldete Avantagen nicht hat.“ Die Regierungs- 
räthe jeien doc dem König ebenfo verpflichtet wie die Kriegs: und Do— 
mänenräthe; die Kammer könne in Saden, in denen fie gewiffermaßen 
Partei ſei, nicht zugleich Richter fein. Noch weniger könne eine ordentliche 

Suftiz beftehen, wenn Dfficiere jih und ihren Soldaten gegen Bürger 

) Die Stände denfen offenbar an Hannover und Sachſen. 
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und Bauern felbft Recht fchafften, fie arretiven und ihre Forderungen, 
liquide und illiquide, gleich beitreiben wollten. Auch wenn das unter 
dem Schein „ganz billiger oder hHöflicher Interceffionalien“ geſchehe, fo 
babe thatjächlich doch der Nichter ihnen gegemüber nicht die Freiheit, dem 

Beklagten fein Recht angedeihen zu laſſen. Auch iudicia mixta bei Klagen 
von Soldaten gegen Bürger und Bauern, wie fie die Officiere zu fordern 
pflegten, ſeien unftatthaft. Es ſei „die Mode eingerifjen“, daß Soldaten 
Forderungen gegen Bürger und Bauern an jich fauften oder in deren 
Saden gegen eine Belohnung zu follicitiren unternähmen, wodurd) 
die Sache dem ordentlichen Gericht entzogen würde. Demgegenüber ver- 
weifen die Stände auf die Handhabung der Juſtiz, wie fie nad) der 
Magdeburgifhen Procegordnung von 1686 und nad) der neuverbefjerten 
Procegordnung von 1696 gegolten habe. Sie bitten, der Regierung alle 
Juſtizſachen, ohne Ausnahme, wieder zu überlaffen, auch die, welche die 
tönigliden Güter und Gerechtſame betreffen; alle judicia mixta abzu- 

ſchaffen; infonderheit die Stände bei ihrem ordentlichen Forum, der Re— 
gierung, zu erhalten; auf einfeitiges Anfuchen einer Partei feine Commiffarien 
zur außergerichtlihen Enticheidung von Streitfachen zu verordnen; Militär: 
perjonen mit ihren (Eivil-) Klagen an die ordentlichen Gerichte zu ver- 
weijen; die Stände in ihren Gerichten nicht beeinträchtigen zu laffen; den 
Lauf der Procefje nicht durch Cabinetsordres und Refcripte, duch Ab— 
forderung der Alten, durch Verordnung von Kommiffionen zu hemmen, 
abgeurtheilte Sachen nicht von neuem zur Entſcheidung an Commiſſionen 
zu verweifen, freie Verſendung der Alten nad; auswärts zum Urtheils— 
jpruch jederzeit zu geftatten und ſolche Verſendung in Saden, wo es fid) 
um fiscalifche Intereſſen Handelt, obligatorifch zu machen; das jus appellandi 

und die übrigen remedia suspensiva der Stände (Leuterung, Oberleuterung, 
Revifion) nicht einzufchränfen, nad) drei aufeinander folgenden gleichlautenden 

UÜrtheilen aber auch die Rechtskraft und Vollſtreckbarkeit des Urtheils nicht 

zu hemmen; den Soldaten das Sollicitiren in fremden Sachen zu ver- 
bieten; die geltende Procefordnung für alle Collegien und alle Sachen 
verbindlich zu machen, namentlich auch für die Kriegs- und Domänen» 
fammern (wenn dieſen doch noch eine Rechtſprechung verbleiben follte), 
und in den fiscalifchen Procefjen (was in einer Reihe von Punkten näher 
ausgeführt wird); die Formalien beim Oberappellationsgericht einzufchränfen; 
im Gebrauch von Stempelpapier eine Moderation eintreten zu lafjen; 
ſchließlich alle königlichen Befehle in geiftlichen, Regiments, Juſtiz- und 
Bolizeifahen von der Regierung an die Gerichtsobrigfeiten ergehen zu 

lajjen, infonderheit unmittelbare Verfügungen der Kriegs: und Domänen- 
fammern oder der Landräthe an die Dorffchaften oder Unterthanen nur 
da zu geftatten, wo es ji) um onera et praestanda publica handelt. 
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IV. Militaria. 

Die Stände geben der Hoffnung Ausdrud, der König werde in 
Friedengzeiten nicht mehr Soldaten halten, als das Land ertragen könne. 

„Dieweil aber der miles perpetuus faft allerwärts einen befonderen Etat 

und Corpus in dem gemeinen Wefen conftituiret, von der andern Res 

gimentsverfaffung abgejondert und independant ift und nur unter der 
Landesobrigfeit Ordre immediate, oder dem Kriegsrathe ftehet, auch ferner 

deifen Einrichtung und Disciplinirung auf Muth und Vigueur gehet, fo 
fann dahero, wenn die Freiheit nicht jehr eingefchränfet und unter ftrenger 

Subordination gehalten wird, derjelbe dem ganzen gemeinen Wefen 
ſowohl als defjelben individuis unleidliche Beſchwerden zufügen und in 
furzen an Gütern, Nahrung und commereiis dergejtalt ruiniren, daß es 
einen unerfeglichen Schaden verurjadet.” Es werde dem König befannt 

fein, wie es in dieſer Hinficht bisher in feinen Landen zugegangen fei. 
Die Stände bitten daher, er möge „der Miliz engere Grenzen jegen und 
fie einer fcharfen, zugleich für des Landes Wohlfahrt wohlgefinnten Auf: 

fiht” unterwerfen, damit fie nicht mehr ihr eigener Richter fein und in 
eigenen Sachen nad Gefallen verfahren könne, und andererfeits nicht das 
Land ausfauge und depeuplire, da doc die Confervation des miles perpetuus 
jelbjt von der Menge und dem Vermögen der Untertanen abhänge. 

In erfter Linie reformbedürftig erfcheint ihnen das militärgerichtliche 

Berfahren in Streitigkeiten zwifchen Civil- und Militärperfonen. Wenn 
die Civilperfonen Officiere oder Soldaten verklagen und beim Regiment 

fein Recht erhalten können, jo müſſe ihmen freiftehen, fih an nicht 
militärische, unparteiifche Behörden zu wenden. Denn in dem Auditoriat 
beim Regiment feien die abjtimmenden Mitglieder Officiere; der Auditeur 
gehöre zum Militär-Etat, und das Proceßverfahren fei ganz anders wie 
ſonſt bei den Juftizcollegien: der Officier fei da Richter in eigener Sache. 

Das General:Auditoriat aber als Appellationsinftanz helfe weder den ent- 
fernten Provinzen, noch Leuten von mittlerem oder geringem Stande 
etwas. Die Stände verlangen daher Einrichlung eines unparteiifchen 
„Kriegsgerichts“ in Berlin, das entweder aus lauter Civilräthen be: 
ftehen oder aus Civil: und Militärperfonen gemifcht fein müßte, und dem 
die Regimentscommandenrs und Compagniechef3 in erjter Suftanz, alle 
übrigen Militärperfonen in Streitigkeiten mit Civiliften in zweiter Inſtanz 

unterjtehen würden. Dieſem Gentral-striegsgericht müßten dann Ober: 

Commiſſarien im den einzelnen Provinzen, namentlich in den entlegenen, 
untergeordnet werden. Eine ſolche Einrichtung finde fi) in allen „großen 

und mittleren Ländern und Reichen“, — lagen Militärperfonen gegen 
Dürger und Bauern, jo müßten fie ſich an die ordentlichen Gerichte 
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wenden und ſich den Lauf der Juſtiz nach den Gefegen des Landes ge: 

fallen laſſen, fich aber „alles eigenmächtigen Defiderivens und Exequirens, 

auch anderer Nebenwege und Concuffionen“ für fih und ihre Unter: 

gebenen enthalten. Ceſſionen von Forderungen, die entweder ſchon rechts— 

hängig find oder eingeflagt werden follen, an Soldaten, müßten unftatthaft 

fein. Die Commandeure müßten fich über Magiftrate und Bürger feine 
Autorität anmaßen, fondern der Polizei ihren ordentlichen Lauf lafjen 

und in Servid- und Einquartirungsfachen jo wenig wie in eigenen Saden 

ſelbſt ihre Richter fein. Bei den Auditoriaten müßte den klagenden Eivil- 
perfonen prompte und willfährige Juſtiz gefichert werden, auch dur Ein- 

führung eines „ordentlichen juftizmäßigen modus procedendi“; die judicia 
mixta, die doch nur auf Protection und Berfchleppung Hinausliefen, müßten 

ganz aufgehoben werden. 

In zweiter Linie bitten die Stände, die Aufficht über das Marſch-, 
Einquartirungs:, Servis- und Eavallerie-Berpflegungswejen, ſowie über 
Werbung und Necrutirung einem befonderen Provinzial-Kriegs- 
Commifjariat zu übergeben, das entweder aus einer Perſon oder aus 
einem Collegium beftehen könne und im legteren Fall entweder blos aus 
Eivilperfonen oder aus Eivil- und Militärperfonen zufammenzufegen wäre. 
Der Engere Ausihuß der Landjtände müßte von diefem Commifjariat 

in foweit zugezogen werden, daß er Gelegenheit Habe, die Intereſſen des 
Zandes zu vertreten und erforderlichen Hals beim König deswegen Vor: 

stellung zu thun. Wie jet die Dinge lägen, fei es mißlich um die Er— 
haltung des Landes bejtellt. Es hänge von einem Commandeur ab, eine 

feine Stadt in 2—3 Jahren völlig „zu depaudriren und von der vorhin 
gehabten Nahrung zu entjeelen“, und wenn das auch nur einer von zehn 

thäte, jo wäre es doch gefährlich, wenn man blos auf ihr Gewifjen und 
ihre „honnettete* angewiejen jei. Der König erfahre nicht, was in ent- 

fegenen Garnifonen vorgehe, und die Eivilbehörden hätten nicht die 
nöthige Autorität, um Mißbräuche zu verhindern. Gin Bürger, det auch 
nur indirect gezwungen werde, den Reiter völlig zu alimentiren oder feine 
Nahrung über der Rückſicht auf defjen „commodite und caprice“ zu vers 

nachläſſigen, könne fi) unmöglic „ſouteniren“. Brauer, Bäder, Fleifcher 
und dergleichen feien in den Keinen Garnifonftädten ohnehin gänzlich vom 

Militär abhängig. Durch ſchlechte Einrichtung und üble Disciplin könne 
ein Marſch leicht einen ganzen Diftrict ruiniven. In Bezug auf Bor: 
ipann ꝛc. könne vieles, was nicht nöthig fei, vermieden werden. 

Sp lange das Syitem der Enrollivung noch bejteht, würde auch 
dies dem Provinzial-Commiffariat unter Zuziehung des landftändifchen 

Ausſchuſſes zu überweifen fein. Aber die Stände find „durch die Er- 



92 Nr. 43. — 2. Auguſt 1740. 

fahrung convinciret, daß dem Lande nicht anders aufs noch dem Uebel 

völlig abzubelfen fei, al& wenn das Enrollement gänzlid) aufgehoben 
werde”. Sie ſchildern defjen üble Folgen im Detail und machen Bor: 

Ichläge, wie die Armee auch ohne Enrollirung mit Recruten verfehen 

werden fünne, Die wejentlichiten Punkte aus diefen umftändlichen Aus: 
führungen find folgende: 

Dauern, die zugleid) Soldaten wären, müßten in der Saatzeit und 
fonft, wenn fie auf ihren Höfen am nöthigften wären, abwejend und beim 

Regiment fein; und wenn fie nicht felbft Soldaten wären, fo müßten fie 

doch ihre Söhne und Knechte zu ſolchen Zeiten entbehren. Die Gelegen- 

beit zu Debauchen und die Angewöhnung einer dem Bauernftand nicht 
convenablen Lebensart habe Schlechte Wirthe und Knechte gemacht. Bauern— 

jöhne, die Soldaten wären, lägen den Eltern als Beurlaubte das ganze 

Jahr durch, zwei Monate etwa ausgenommen, auf dem Halfe, ohne ihnen 
viel zu nügen. Das Schlimmſte aber jeien die Gelderprefjungen, die in 

Folge des Enrollements von den Dfficieren ausgeübt würden. Golden 
„Geldprefjuren‘‘ habe zwar der König durch feine Ordres abhelfen wollen; 
aber jo lange das Enrollirungsiyitem beftehen bleibe, finde der Officier 
immer noch Gelegenheit, „dem Schäfchen die Wolle zu nehmen‘, wenn er 
nur bruit vermeide. Unter der vorigen Regierung, wo noch mehr auf 
große Leute gejehen wurde, wären Leute unter 6—7 Boll losgekommen; 
das werde jet auch aufhören; und es werde wohl fünftig Feiner mehr 

feinen Abſchied erhalten, als folche, die auch zu fchwerer Landarbeit nicht 
mehr zu brauchen fein würden. Allerdings ſei eine Fönigliche Verordnung 
ergangen, daß die, welche ihre väterlihen Güter annehmen wollten, durd) 

Vermitielung der Kriegs: und Domänenfammer ihre Dimifftion erhalten 
önnten;!) aber jeder, der das Land genauer fenne, wiſſe nur zu wohl, 
daf es in manchen Gegenden, wo die Eingejelfenen jehr heruntergefommen 

wären, vornehmlich darauf anfomme, die Güter durch Einheirathen be— 
mittelter Burfche aus den beiferen Diftricten zu jouteniven und wieder 

empor zu bringen. Darum müßten alle nur einigermaßen bemittelten 

Bauernföhne frei fein, nicht nur die, welche die väterlichen Güter über- 
nehmen wollen, fondern aud) die, die anderswo einfreien wollen, und zwar 
nicht nur zur Conjervation der Bauernhöfe, jondern auch der Koſſäthen— 

ftellen. Ueberhaupt müßte jeder, der ein tüchtiger Wirth wäre — denn 

darauf komme es vornehmlihd an — auf Requifition der Eltern und 

„Dbrigkeiten‘ vom Militärdienit befreit werden, ohne daß auf Statur und 

r) Die Thatſache wird öfters erwähnt. Die Cabinetsordre ſelbſt Tiegt 

uns nicht vor. Bol. Ranke ©. W. 2728, ©. 281, 
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Anfehen dabei Rüdfiht genommen werde. Habe ein Bauer mehrere 
Söhne, jo müßten fie zum Theil ein Handwerk fernen und bie Städte 
bejegen; würden diefe dann aber Soldaten, jo jei es „ein halbes Werk”, 
wenngleich fie auch beim Militär ihr Handwerk ausüben könnten. Weder 
die Eltern würden dann Luſt haben, etwas an die Ausbildung der Finder 
zu wenden, noch die Kinder felbjt, etwas ordentliches zu lernen. Ueber- 
haupt jei die Jugend durch das Enrollirungsjyftem ganz verwildert. Die 
enrollirten jungen Leute liegen „Sich ſchon bedünfen Soldaten zu fein‘; 
fie feien unbotmäßig gegen Eltern und Lehrer, widerftrebten der Be— 

jtrafung durch die Obrigfeiten!) und fuchten, jo lange jie die Päſſe Hätten, 

Schuß beim Officier; und die Officiere hätten „viele Gerichtshalter!) durch 
erlaffene harte Schreiben abgejchredet“. Bucht, Ehrbarfeit, Disciplin und 

Polizei hätten in Folge deſſen auf dem Lande gutentheils aufgehört. Die 

Eltern müßten ihre Kinder in den Jahren, wo fie erjt redht durch Er- 
ziehung gebildet werden follten, der Verführung und den Debauchen er- 

ponirt fehen. „Es iſt ſolches mit feiner Feder auszudrüden, und würden 
die bereits deshalb vergoffene Thränen das Land bededen; ja, es iſt nicht 
möglid, daß Em. Königl. Majeftät nicht mit einem wahren Mitleiden 
bewogen werden jollten, wenn Sie in ſolchen Fällen das beflommene Herz 
tugendhafter Eltern jehen würden, deren Umjtände oft befjer bejchaffen 
jein, ald aus ihren Kindern Musquetierd zu ziehen.” „Und da Hödjit- 
diefelben die Bhilofophie jo hoch jchägen, jo kann folches feine andere 
Wirkung haben, dab Sie folde Hindernifje an guter Erziehung und 

Dieciplinirung der Jugend nicht länger zugeben werden...” — ba 
doch „die edle Freiheit‘ mit darin beftehe, daß jeder nach Gefallen eine 
Brofeflion erwählen fünne. Wie das platte Land, fo würden auch die 
Städte und das Gommercium durch das Enrollement beeinträchtigt. 
Fremde Handelsleute, Manufacturiers, Fabricanten und Künftler würden 
ſich nicht leicht an Orten niederlafjen, wo ihre Kinder die Musfete tragen 
jollten; Gejellen und Lehrjungen würden faul und liederlid werden, wenn 

fie nicht die Sicherheit hätten, daß fie nicht Soldaten zu werden brauchten. 

Bon der Bernachläffigung der Studien und der Gelehrſamkeit wollen die 

Stände nicht weiter reden, da fie überzeugt find, der König werde alle, 
die ftudiren wollen, ebenjo wie alle Honoratioren von dem Enrollement 
überhaupt ausschließen. 

Wie fann aber die Recrutirung der Armee beftritten werden, wenn 
die Enrollircung aufgehoben wird? Die Stände fchlagen zweierlei vor: 
Entweder möge der König die Armee in fremde und Nationalregimenter 

1) d. h. die Gutäherren oder deren Yuftitiare. 
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einteilen und die Ergänzung der leßteren derart regeln, da dem Lande 
nah Ausdehnung und Menjchenzahl die Lieferung einer entjprechenden 

Anzahl Rekruten auferlegt werde;) oder aber, wenn die jeige Einrichtung 
und das Kantonſyſtem beibehalten werden folle, jo müßte wenigftens das 

allgemeine Enrollement aufhören und eine Neihe von Eremtionen generell 

eingeführt werden. E3 müßten 1. feines angefeflenen Unterthanen Kinder 

enrollirt werden; 2. bemittelte Burjchen müßten entweder gar nicht ge- 

nonmen oder doch ſofort dimittirt werden, wenn fie fich anfegen wollten; 
3. in den Städten müßten alle Einwohner frei fein und auf dem Lande 

die, welche zum Studiren beftimmt find, welche ein gutes Handwerk erlernen 

wollen und überhaupt „wer eine bejondere Averjion vor dem Militärftand 

hätte;“ 5. Kinder von „Fabricanten“, von Wollfpinnern, Gejellen und 
Lehrjungen müßten beim Militär überhaupt nicht angenommen werden. 

Die Aushebung müßte dann jo geregelt werden, daß der Provincial-friegs- 
commifjarius mit dem Offizier und der Gerichtsobrigfeit zufammen jährlich 
ein» bis zweimal die Leute, die vom Lande ohne Schaden entbehrt werden 

fönnten, zu Rekruten ausfuchte, 

Diefe Wünfche haben die Stände in erjter Linie. Könnte aber das 
„allgemeine“ Enrollement nicht aufgehoben werden, fo äußern fie in zweiter 
Linie eine Reihe anderer Wünfche. Sie verlangen namentlich, daß, auf 
Anzeige der „Obrigkeit alle, die fih auf Bauern: oder Kofjäthenhöfe 

jegen wollen, namentlich auch folche, die jich aus andern Gerichtäbezirken 

dazu meldeten, fowie alle, die „eine nöthige Nahrung” anzufangen ſich 
refolpirten, unentgeltlich und ohne Ausnahme fofort vom Militär los— 
gelafjfen würden; ferner, daß alle wirflih einrangirten Bauern und alle 

bemittelten Soldaten, „die etwas anfangen wollen‘, gleichfalls ohne weiteres 

verabfchiedet würden; endlich, „daß mit der häufigen Beurlaubung der 
Landeskinder einige Maß zu halten fei, wenn nicht Eltern und Geſchwiſter, 

aus deren Höfen 1, 2 bis 3 Finder Soldaten fein, dadurch fehr leiden 

und öfters rumiret werden jollen, gejtalt die etwa vorzumwendende Aſſiſtenz 

in der Arben nicht gegen die langwierige Alimentation zu rechnen iſt, 
fondern vielmehr, wann nur die Commodität dabei abgewartet und das 

Wirthshaus fleißig bejuchet wird, Fojtbar genug ausfället”. Schließlich 

bitten die Stände noch um Communication der an die Regimenter er: 
gehenden und im Lande zu beovbachtenden Ordres an die Gerichte und um 
Abftellung der Jagdexceſſe jeitens der Officiere. 

1) Alſo eine Miliz nadı dem Mufter der franzöfiichen, wie man fie auch 

in Preußen jchon 1701 einzuführen verjucht hatte, und wie fie in Hannover beſtand 

(E. dv. Meier, Hannod. Verf.» u. Ver. geich. 1680 — 1866 I, 312); daneben dann ein 

jtehendes Heer aus Nusländern. 
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V. Cameralia. 

Borangeftelt wird die ſchon unter Abſchnitt I vorgetragene Bitte 
um Wiederheritellung der jtändifchen Verwaltung bei der Eredit- und Steuer- 
kaſſe. Die landfchaftlihe Steuerverwaltung erjcheint um fo mehr als eine 
Borderung der Gerechtigkeit, da den Ständen die fubfidiäre Haftung für 
etwa ausfallende Steuerleiftungen ihrer Unterthanen zugemuthet wird. Den 

Buftand des Landes ftellen die Stände im allgemeinen als im Verfall 
begriffen dar. Der Korn: und Viehhandel fei ruinirt, das Verbot der 

Bollausfuhr Habe die Leiftungsfähigfeit des Landes beeinträchtigt; die 
früher angefammelten Baarjchaften feien aufgezehrt, und die beiden letzten 

Unglüdsjabre hätten das Uebrige gethan. Die Lajten jeien nicht mehr 
der Ergiebigkeit der Einfommensquellen angemefjen; infonderheit feien Re— 
miffionen wegen der legten Unglüdsjahre dringend nöthig. 

Was zunächft die Contribution betrifft, jo hat dieſe in den legten 

Jahrzehnten ganz ungemein zugenommen. or 1680 ijt faum einmal im 
Sabre der 70. Pfennig aufgebracht worden; es war etwas ganz ungewöhn- 
liches, wenn 1676 und 77 je 60000 Rthlr., und 1678 41 000 Rthir. auf: 
fommen mußten.!) Statt diefes 70. Pfennigs bat num der Große Kurfürft 
ein monatliches Steuercontingent von 13000 Rthlr. auferlegt; und trogdem 
dies nur als eine vorübergehende Belaftung erklärt worden war, fo ift es 

doch fucceffive gefteigert worden auf 15189 Rihlr. (1692), 18189 Rthlr. 

(1712) und fchließlich bei der neuen Anlage auf 20709 Rthlr. Bei diefer 
Anlage jeien aber die Bonitätsklafjen der Aeder vielfach zu Hoch angenoinmen 
worden: das in Rechnung gejegte Adermaak werde in Wirklichkeit vielfach 
gar nicht erreicht; die Vergütung für die vom Bauern zu bezahlenden Badht- 
gelder (2 Pf. auf den Schilling monatlich) fei zu gering; die Wohnftätte 

jei durchweg zu hoch belaftet (Bauern 8, Halbfpänner 6, Kofjäthen 4 gGr. 

monatlich excl. Savalleriegeld), jo daß 3. B. ein Koffäth von feinem Häuschen 
nebjt einem Heinen Garten, der zu etwa 1 Rihlr. jährlichem Nuten cataftrirt 
worden jei, doch, einjchließlich des Cavalleriegeldes, 4 Rthlr. Eontribution 

bezahlen müfje, was jo ziemlich der ganzen Mieth- oder Pachtſumme dafür 
gleichkomme. Die Stände bitten alfo um eine Moderation dieſes Contri— 
butionsquantums. Sie jehen zwar die Nothwendigfeit einer ftarfen ftehenden 
Armee ein, aber wenn die gefährlichen Zeiten ſich einmal ändern jollten, 

fönnte doch wohl eine Neduction vorgenommen werden. Die ftehende 
Armee könne ja durch „eine gute Landmilice oder auserlefene junge Mann: 
Ihaft binnen weniger Zeit aud in dem gejchwindeiten Notbfall dergejtalt 

recrutiret und ergänzt werden, daß, was die anjetzo in beftändigen Dienft 
jtehende Soldaten ausrichten fünnen, aud ihnen möglich fein wird.” Sie 

1) Bol. 9. Bielfeld, Geich. d. Magdeb. Steuerweiens 2c. (Schmollers Staats- 

und focialm. Forſch. VIIT, 1) 1889. 
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ftellen die Forderung einer Ausgleihung gegenüber den anderen Provinzen 
auf. Sie weifen dann ferner noch auf einige Umftände Hin, die bei der 
Entrihtung der Steuern als Laſt empfunden werden. Dabin gehört 

namentlich, daß bei den königlichen Kafien Gold (Louis d’or und Ducaten) 

nur gegen ein Aufgeld angenommen wird, während doch das edietmäßige 
Silbergeld im Lande zu felten und Gold zur Unterhaltung der Armee 
ebenjo gut zu brauchen ift. Es wird ferner vorgefchlagen, die Bauern mit 
erecutivifcher Beitreibung der Steuern in den Monaten Juni, Juli und 
Auguft zu verfchonen, da fie dies in der Regel ruinire, und dafür lieber 
im November, December und Januar die doppelte Summe zu nehmen. 
Das viele Herumlaufen der Erecutoren müßte vermieden werden; man 
möge einen bejtimmten Monatstag anjegen, an dem die Bezahlung erfolgt 
fein müſſe; ſei bis dahin nicht bezahlt worden, jo fei dann die Erecution 

vorzunehmen: jei der Bauer bei Mitteln, jo werde er zahlen, wenn er 

Ernſt ſehe; jei er es nicht, jo fei eben nichts zu machen. Die in den 
Dörfern beitellten Einnehmer (meift wohlhabende Bauern), empfangen eine 

Remuneration, die den Contribuenten zur Laſt fällt (4 Pf. auf den Thaler, 

beinahe 1'/,°/,). Es fei dies ein munus publicum, das unentgeltlich ver- 

fehen werden müſſe; höchſtens könne dem Schulzen für feine Gegenwart 
"beim Wiegen und Zählen des Geldes eine Kleinigkeit gegeben werden. 
Wollten aber die Landräthe unter diefen Umftänden feine Berantwortung 
übernehmen, jo müßten die Kreisftände binzutreten. Das 13. Monats- 

fimplum, das zur Schuldentilgung und zu außerordentlichen Remiflionen 
eingehoben werde und zur Creditkaſſe fliege, müjje entweder ganz fortfallen 
oder doch nur zu dem bewilligten Zwed verwendet werden; jedenfalls dürfe 

e3 nicht in eine gewöhnliche Steuer verwandelt werben. 
Die Cavalleriegelder jind namentlich durch die ftarfe Vermehrung 

der Cavallerie ſehr geftiegen; um Minderung der Gavallerie wird daher 

in erjter Linie gebeten. Die Stände verfennen zwar nicht, daß die Ver— 
legung der Cavallerie in die Städte manche Erleichterungen gebracht habe, 

fie glauben aber, daß die Geldbeträge für die Nationen im allgemeinen 
zu hoch bemeffen find. Sie bitten daher, entweder die Ablieferung der 

Fourage in natura unter Direction des von ihnen vorgejchlagenen Com: 
miſſariats wieder einzuführen, oder doc das dafür zu zahlende Geld all 
jährlid nach den Herrjchenden Breifen neu bejtimmen zu laſſen (durch das 

Eommiffariat unter Zuziehung der Stände.) 

Das Salz iſt durch den 1711 von den Ständen abgefauften, 
jeitbem aber doc wieder eingeführten Impoſt jo vertheuert worden, daß 

der Preis jegt mehr als das Doppelte beträgt. E3 wird, wie früher ſchon, 

namentlich um Wufhebung diejes Impoſts und um Minderung des Preiſes 
gebeten. Ebenſo läjtig iſt der eingeführte Zwang zur Abnahme eines be: 
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ftimmten Quantums duch jeden Hauswirth. Es wird gebeten, jedem 

Hauswirth frei zu laſſen nur foviel zu kaufen, wie er braude, und zwar 
bei dem Salzjeller, bei dem er wolle, nicht bei einem, dem er zwangs— 

weis zugewiejen wird. Der König fönne feinen Zwed, daß die Unter- 
thanen nur inländijches Salz verbrauchten, auch jo erreichen; die Braun- 
ſchweigiſche Einfuhr ſei überhaupt nicht beforglich und leicht zu verhüten. 
Uebrigend möge dafür gejorgt werden,. daß das Salz beſſer ausgekocht 
werde. 

Die landjchaftlihe Bieraccife, die nad dem großen Kriege als 
ein vorübergehende Mittel zur Schuldentilgung eingeführt worden ijt, 
wird jegt als regelmäßige Abgabe erhoben. Die Stände bitten um ihre 
Abſchaffung oder doch um Wiederherftellung der landſchaftlichen Verwaltung 

der Ereditfaffe (in welche diefe Accife floß). Die Stände bezeichnen es 
als unbillig, daß dem Bauern das Brauen feines Haustrunts verwehrt 

werde; wenigitens für die Erntezeit möge ihm gejtattet werden fein Dünn- 
bier jelbft zu brauen, gegen eine leidlihe Abgabe. Auch möge darauf 
gejehen werden, daß das Bier, das der Landmann trinken müffe, bejjer 
gebrauet, und in den Krügen nicht jo verfälfcht werde. 

Was die Conjumtionsaccife betrifft (die übrigens, wie die 
Stände ausführen, keineswegs blos von den Städten, fondern hauptjächlich 
mit von dem Landmann getragen wird), jo wird um Wiederabftellung der 
neuerdings erhöhten Sätze gebeten. 

Der Vorſpann ruinirt namentlich die fchweren Pferde, die zum 
Aderbau gebraucht werden und den Trab und Galopp nicht gewöhnt find. 

Die Stände bitten, den Vorſpann wenigjtens in Gegenden, wo ſolche 
jchweren Pferde gehalten werden, ganz abzufchaffen und dafür Lohnfuhr- 
werk zu gebrauhen. Auch den Offizieren in dienftlichen Angelegenheiten, 
namentlich wenn jie Dejerteuren nachjegen, die ſchweren Bauernpferde zu 
überlaffen, wie unter der vorigen Regierung verordnet worden ift, gebe 
nicht wohl an. Die Rriegsfuhren ꝛc. bitten die Stände zu mobderiren. 
Die auf zwei Meilen um Magdeburg herum angeordneten Wachen zur 
Auffangung von Deferteuren find in legter Zeit fo häufig gemwefen, daß 

fie bei einen Gemeinden als ftarfe Laft empfunden werden; es wird ge- 

beten, fie abzujchaffen. Die Wegebeflerung müßte durch die Zolleinfünfte 
beftritten werden; die Untertanen müßten von Frohndienſten dazu frei fein, 

zumal wenn fie die betreffenden Wege gar nicht paflirten, oder wenn die 
Reparatur von Rechtswegen dem König obläge. 

Das Nahrungsgeld, welches Handwerksleute, Müller, Krüger u. a. 
entrichten müſſen, ift zwar am fich gerechtfertigt, e3 ijt aber bei den 
Kofjäthen und Häuslingen, die ihre Wohnftätte ſchon verjteuern müſſen 

Acta Borussica. Behördenorganifation VI. 7 
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und von ihrer Hände Arbeit leben, unbillig; e3 wird um Erlaffung gebeten 
namentlih auch für die, welche die Landhandwerke treiben (Leineweber, 

Maurer, Zimmerleute, Schmiede, Rademader, Schuhflider, Bauernfchneider); 

dabei wird dringend darum gebeten, diefe Handwerker auf den Dörfern 

zu laſſen und nicht alles Handwerk ſchlechthin in die Städte zu ziehen; !) 

es wird ausgeführt, welche Nachtheile der Landmann von einer folchen 

Maßregel habe. 

Das Remiſſionsweſen iſt bisher nicht von hinreichendem Erfolg 

gewejen. Die Stände bezeichnen vor allem das Princip als verkehrt, 
Remiffion nur zu gewähren, wenn der Schaden die Hälfte des gewöhnlichen 

Ertrages überjteige: die Leiftungen feien auf eine volle Ernte beredjnet; 
ſei nicht einmal Brod-, Saat und Futterkorn geerntet worden, jo fünne 
von Abgaben überhaupt nichts geleiftet werden. Außerdem haben aber 

die Koſten für die vorausgehenden Belichtigungen, die von den Betroffenen 
zu tragen gewefen find, vieled von dem remittirten Quantum abforbirt, 
jo daß viele Dörfer ſich mit Rüdjicht darauf gejcheut Hätten, überhaupt 
Remiffion zu beantragen. Zu vermeiden jeien dieſe Koften nicht, da den 

Departementsräthen und den Taxatoren nicht zugemuthet werden fönne, 

dabei zuzufegen; der König möge dieje Koften aus feinen Mitteln beftreiten. 

Eine Uebertragung der Remiffionen auf andere Dörfer umd Bezirke, die 

nicht gelitten hätten, ſei unthunlich, da die Laft jchon ohnehin hoch ge: 
nug fei. 

So weit über die onera publica. — Die Stände machen dann noch 
auf einige Punkte, die die Wirthichaft betreffen, aufmerlfam. Der Preis 

von allen landwirthichaftlichen Erzeugniffen, namentlich von Getreide, Vieh, 

Wolle, fällt von Jahr zu Jahr; es wäre zu wünfchen, daß die Dörfer, 
die in der Nähe von Städten liegen, wenigitens Flachs, Garn, Butter, 

Käfe, Federvieh und dergl. dort leicht und um einen leidlichen Breis 108 
werden möchten; aber die Kaufluſt jei jehr gering; jedermann fchränfe fich 

mehr und mehr ein. — An folgiamem und treuem Gefinde mangle es 

mehr und mehr, namentlich im Folge des Enrollements; Lied» und Ar: 
beitslohn fteige bei gutem Geſinde immer höher. — Es jei „viel vor: 
gegefien Brod” bei dem Bauer; Steuern, Erntekoften, Zinstermine und 
fonftige Schulden drängten ihm meift fo, daß „feine Scheuer gleich im 

Herbjt ledig‘ werde: jonjt wiirde er vortheilhafter wirthichaften und befjer 

verkaufen fünnen. — Viele Dinge, die der Bauer nöthig babe, ftiegen im 
Preife: jo namentlic; Baumaterialien, Brennholz x. Die dem Bauer in 
der Polizeiordnung von 1688 verfprochene Bollbefreiung von ſolchen 
Gegenftänden fei ihm nicht zu Theil geworden. 

!, Verordnungen deswegen waren bereits ergangen. 
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Scliegli machen die Stände — indem fie fi darauf berufen, daß 

Leute, „die auf dem Lande herum fehhaftig find“ von dem, was die Landes» 

wohlfahrt betreffe, eine „lebendige Erkenntniß“ hätten, während die Räthe 

die Sachen oft nur „einfeitig tractirten“ — eine Reihe von Vorſchlägen 
zur Beförderung der Landeswohlfahrt. 

Der erfte diefer Vorſchläge betrifft die Negelung der Getreide: 
preife durch ein Magazinſyſtem. Wenn der Scheffel Weizen unter 
20 Ggr., Roggen unter 17 Ggr., Gerjte unter 12 Ggr. verkauft werden 
müfje,’) jo fünne der Landmann nicht beitehen und feine PBräftanda ab— 
führen. Stehe der Preis dagegen einige Grojchen höher, jo „äußern ſich 

überall mehr Kräfte, consumtiones, Verkehr und Handel”. Es würde ein 
großer und allgemeiner Bortheil für das Land fein, wenn e3 möglich 
wäre, daß ein ſolcher Mittelpreis auch in wohlfeilen Jahren bewirkt werde. 
Das könne der König aber durch feine Magazine „erzwingen“ Cr müßte 
den Kriegs: und Domänenfammern den gemefjenen Befehl ertheilen, fobald 

der Preis vom Weizen unter 22 Gr., vom Roggen unter 18 Gr., von 
Gerjte unter 12 Gr. fiele, „aladann jolches Korn für die erwähnten Preiſe, 

joviel auch zugeführt würde, aufzufaufen“. Dadurch würde die gefammte 
Conjumtion in den Städten des Herzogthums und der angrenzenden 
Marken auf denfelben Preis binaufgetrieben werden; und jo könne die 
Kammer, wenn der Borrath zu ſtark angewachſen wäre, fich eines großen 
Theild defjelben gegen Pfingiten jedes Jahres ohne Schaden wieder ent: 
ledigen; und wenn der König etwa die Garnifon von Berlin und Pots— 
dam und die pia corpora daraus verfehen wollte, jo würde faum mehr 

übrig bleiben, als väthlich wäre, für theure Zeiten aufzubewahren. In 
theuren Sahren dagegen müßte anfänglid, und bis es die Noth verbiete, 
dem Preiſe fein Lauf gelaffen werden, ohne daß man ihn durch wohlfeilen 

Berfauf aus den Magazinen zu drüden ſuchte. Der Ausfall an Körner: 
zahl müfje eben durch die Preife erjegt werden; die Garnijon fünne aus 
den Magazinen verpflegt werden; jtiegen die Preife gar zu hoch, ſo daß die 
Städte Mangel litten, jo könnten aud bier die Magazine Rath jchaffen. 
Weizen müſſe aber von einer folchen künſtlichen Preiseinſchränkung ganz 
ausgefchloffen werden; fei er auch noch jo theuer, fo drüde das die Armut 
nicht, die fih ohne ihn behelfen könne; für den Landmann aber fei er 

an vielen Orten „die eigentliche Reſſource“. Der größte Nußen diejer 
Einrihtung würde nun aber der fein, daß es möglich fein werde, wenn 

man auf diefe Weife dem Kornmangel im Lande bei theuren Zeiten vor: 

1) Und die Stände meinen, dab, wenn das Korn ein paar Jahre hinter» 

einander gut gerathe, der Preis „bei den anjekigen Umſtänden“ unausbleiblich 

auf 17, 15, 10 Ger. fallen müſſe. 
7. 
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beuge, den „Beſchlag auf das Getreide‘, die Ausfuhrverbote, die fonft in 
theuren Zeiten exlaffen wurden, gänzlich aufzuheben und den Handel nad) 
außen frei zu laffen. Die häufigen Befchläge und Impoſten auf aus— 
gehendes Getreide hätten dem Lande ſchon Millionen gefojtet und drohten 

ihm einen großen Theil feines Handels zu rauben; der Kornhandel fei 

für Magdeburg der wichtigite Erwerbszweig. — Die Einwände, die gegen 
diefe Maßregeln zu gemwärtigen find, werden dann eingehend zu widerlegen 
gefuht. Was an Korn etwa in den Magazinen verdürbe, könne durch 
höhere Verfaufspreife erjegt werden. Marime müßte aber fein, bei dem 
Berfauf niemals auf Profit zu ſehen. — Der zweite Borfchlag hängt 

damit zufammen. Er bejteht darin, daß den Bauern, die in Noth wären, 
das ihnen fehlende Saat-, Brod- und Futterforn aus den Magazinen vorge: 
ſchoſſen werden möge, „gegen !/, Mete Aufmaß pro Scheffel“, damit der unter 
den Bauern ganz befonders jchlimme Wucher in ſolchen Fällen aufhöre. 

Der dritte Vorſchlag betrifft die Stiftung einer Feuerjocietät in 
den einzelnen Kreifen des platten Yandes. Die Stände wollen dabei aber 
nicht den in den Städten üblichen Modus einer Feuerfaffe wählen, in die 
jahraus jahrein ein feſter Betrag gezahlt wird; jondern die einzelnen 
Brandihäden ſollen durch Repartition, die unter Umſtänden auf mehrere 
Jahre zu vertheilen ijt, vergütet werden. jeder Kreis würde eine folche 

Societät bilden, zu der aber nur die „Bauern und Contribuenten“ ge— 
hören würden; die Aufficht würde einem von der Ritterfchaft oder den 
Stiftern anzudertrauen fein, der jie als unbejoldetes Ehrenamt führte (nur 
für das Unterperfonal würden jährlih 20—30 Rthlr. erforderlich fein). 

Der vierte Vorſchlag beirifft die Einrichtung der Coloniſten— 
bäufer, die die Stände mit Ziegeln gededt wünſchen; der fünfte die Tare 

der Bauerngüter bei Uebernahme dur den Erben, wobei wefentliche 

Beränderungen in der onititution von 1726 gewiünjcht werden; der 
ſechſte die Beförderung der Anjegung bemittelter verabjchiedeter Soldaten 
auf Bauerhöfen. 

Die Heinen Landitädte find im Berfall begriffen. Der Grund 
davon liegt vornehmlich in der Militärverfaffung. Zwiſchen dem 

Commandeur der Garnifon, dem Commissarius loei und dem Magijtrat 
ift „eine vermengte Jurisdiction‘‘, jo daß feine rechte Ordnung und Polizei 
beobachtet, die Bürgerfchaft nicht gehörig gefhügt und bei ihrer Nahrung 
erhalten werden fann. Die Miliz „maitrifiret” die Handwerfe; die Sol- 

daten treiben zu viel Nahrung und entziehen dadurch den Bürgern das 
Brod; das Enrollement verhindert, daß Bürgerjöhne fich auf das negoce 

und gute Handwerfe ordentlich appliciren; ebenfo, daß bemittelte Fremde 

fih in den Städten niederlaffen. Die Servisgelder und die Eingquar- 
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tirung ruiniren viele Städte. Der Servis muß bezahlt werden, auch 
wenn der Soldat beurlaubt ift; fommt das Regiment zufammen, fo giebt 
ed außerdem noc Naturaleinquartirung. Der Bürger wird an dem 
nüglichen Gebrauch feines Haufes gehindert; in Heinen Städten wird von 
den Reitern „tat eine beftändige Beföftigung prätendiret‘, und ein Haus» 
wirt kann fi dem micht entziehen, ohne fich großem Verdruß zu er- 

poniren. Brauer, Bäder und Fleifcher hätten ja zwar Profit von einer 
Garniſon; follte diefer aber im ganzen erheblich fein, jo müßten für das 
Militär „Baraquen‘ eingerichtet werden: das werde die Bürgerfchaft 
foulagiren und auch den Soldaten nicht jchädlich fein, die bei ſolchem 
Bufammenwohnen ihre gemeinſchaftliche Menage befjer einrichten könnten. 

Die Ausführungen über Verbefjerung des Salpeteredictd von 1735 
fönnen bier übergangen werden. — Die Stände fprechen fih dann noch 

gegen die „Wehr: und Schleifzölle“ und gegen die Verpachtung der Zölle 
aus; fie bejtehen auf dem Privilegium der Ritterſchaft, vom Abſchoß be- 

freit zu fein, und wünſchen deſſen Aufgebung für alle Untertfanen im 

Wege von Verhandlungen mit den Nachbarn, zu Gunſten eines freieren 
Verkehrs und einer ftärferen Einwanderung bemittelter Leute. — Aus- 
ſchließende Privilegien an gewiſſe Künftler müßten nicht mehr ertheilt 
werden. — Der Erlaß einer neuen Boftordnung nach ſächſiſchem und fran- 
zöfifchem Mufter, mit Bortotaren und Stationsverzeihniffen, wird gewünſcht. 

VI. Eommercienfaden. 

Die Stände gehen bei ihren Erörterungen durchaus von dem pro- 
vinziellen, territorialen Standpunkt aus; fie erklären einmal ausdrüdlich, 
daß fie unter „fremden und auswärtigen Landen“ aud) die andern könig— 
lichen Provinzen verftänden, Bon diefem Standpunkt aus fordern fie „ein 

freie Commercium“ ebenjo gegenüber dem Ausland, wie gegenüber den 
übrigen preußifchen Provinzen. Sie begründen diefe Forderungen übrigens 
auf mercantiliftiihe Grundfäge. Nah ihren Ausführungen kommt es 
darauf an, viel Geld ins Land bineinzuziehen und wenig wieder heraus: 
fommen zu laffen. Das ijt aber, wie die Verhältniffe in Magdeburg 
liegen, am beften bei freiem Handel möglid. Die Vermehrung der Be: 
völferung, die im Intereſſe der landesherrlihen Einkünfte wünfchenswerth 

it, muß mehr im Gebiete der Induſtrie wie der Landwirthſchaft erfolgen. 
Um die Induſtrie zu heben, muß möglichjt wenig Robjtoff ausgeführt, 

vielmehr folder no importirt werden. Der Aderbau ift für das Land, 
die Anduftrie für die Städte. Wenn die Stände trogdem die Aufhebung 
des Wollausfuhrverbot3 und des Berbots der Landhandwerker wünſchen, 
fo ftellen fie zwar in Abrede, daß das einen Widerfpruc enthalte; die 

Begründung aber ift wenig Far und einleuchtend. 
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Für den inneren Verkehr fommt es darauf an, daß möglichit 

viel Geld roulire, und daß möglichit viel verzehrt werde. Die Anſamm— 
lung eines Staatsfchages ijt diefem Grundjag zuwider; fie trage mit zum 

Entjtehen einer Geldflemme bei. Man möge lieber Offtciere und Civil: 
bediente ausfümmlicher bejolden, damit fie mehr verzehren könnten und 
alle Berfuhung zu Malverfationen und heimlichen Ertorjionen wegfalle. 

Auch die Erhöhung der Acäciſeſätze und namentlich die Beläftigungen und 
Berfäumnifje wegen Kleinigkeiten, die bei der Accife vorfommen, hindern 
den inneren Verkehr; desgleichen der Umftand, daß auf Privilegien und 

Innungen zu viel gejehen wird. 

Beim auswärtigen Handel fommt es zunädjt auf den Abſatz 
der Landesprodufte an; das jind vornehmlich: Korn, Vieh, Wolle, Holz 
und Salz. Es wird der Grundjaß der Gegenfeitigfeit im Verkehr wit 
den Abnehmern diefer Producte proclamirt. — Der Kornhandel ift 
früher ſehr bedeutend gewefen, namentlih über Hamburg nad Holland; 
1709 u. 1710 hätten allein die Magdeburger Kaufleute über eine Million 
daran verdient. Seitdem fei der Handel mit Hamburg ganz in Verfall 
gerathen, thei® wegen der „Beſchläge“ und Impoſten (Acciſe und Bol), 
theil3 weil Holland nun den Handel aus der Berberei, aus England und 
Polen mit größerem Profit treibe. An eine Wiederherftellung ſei nicht zu 

denken; doch möge man die Verbindung mit Hamburg nicht ganz verloren 
gehen laffen: von den großen Handelsftädten „dependire doc) das systema 

commerci*. Das Magdeburger Korn gebt jeßt nur noch nad) dem 
Braunfhweigiichen und Lüneburgiſchen, nah Sachſen und vor allem nad) 

Berlin. Eine befjere Einrichtung des Berliner Handels wäre fehr zu 
wünfchen. Die Stände wollen nicht verlangen, daß die Einfuhr von Korn 
aus Medlenburg und „Jählischen Landen“ dahin verboten werde — das 

würde einem „hriftlicden Betragen‘, der „nachbarlichen Freundſchaft“ und 

ihren freihändlerifchen Grundfägen widerfprechen — aber fie halten für 

billig, daß „da wir insgefammt Ew. Königl. Majeſtät Unterthanen“, ihr 
eigener Kornhandel nad Berlin duch Minderung der Zölle und Weg- 

räumung anderer Bejchwerden, jowie durch anzuordnnende pofitive Hülfs— 
mittel in Ordnung und zu bejjerem Fortgang gebracht werden möge; fie 
empfehlen zu diefem Behuf ihren oben entworfenen Plan eines Magazin: 

igitems. — Was den Viehhandel betrifft, jo hat der Export von Schafen 

und Schweinen nach Brabant allmählih ganz aufgehört; der Conſum im 
Lande felbjt ift nicht entiprechend größer geworden, weil die Conjumenten 

fih gar zu ſehr einschränken müſſen. — Der Wollhandel ift durch das 

Wollausfuhrverbot ruiniert worden; der Landmann verliere jedenfalls da- 

durch; es wäre billig, jeine Steuerleiftungen entjprechend herabzumindern. 



Magdeburger Gravamina: Handelspolitif. 103 

Die Stände nehmen nicht ala erwiefen an, daß ohne diefes Ausfuhrver- 

bot die Manufacturen nicht beftehen Fünnten; fie verweiſen auf die alte 
Magdeburger Wollmanufactur, die nun auch in Verfall gefommen fei; fie 
fragen, warum denn in Sachſen die Wollmanufacturen ohne ein ſolches 

Berbot florirten? Das Erempel „aller commercirenden Städte” zeige es, 
daß Manufacturen und Commercia eher in Flor gefommen, wenn bei 

völliger Freiheit den Leuten Attention und Schuß widerfahren jei und die 

Impoſten verringert worden feien, ald wenn man zu Bejchlägen, Verboten, 
Monopolien und andern jchädlihen Privilegien gegriffen habe. 

Die Manufacturen müßten in die Höhe gebracht werden, indem 
„einige reiche Groffirer in Magdeburg‘ favorifirt würden, die den Verlag 
übernehmen müßten. Die Zahl der „Fabricanten“ dürfte nicht zu groß 

fein, damit niemand feine Waare zu Schleuderpreifen abzugeben gezwungen 
werde. Der Handel aber müßte auch mit Manufacturwaaren frei fein; 

nur einen Artikel, der im Lande nicht gemacht werde oder nicht fo gut 
und billig, wie im Ausland Herzuftellen fei, im übrigen aber entbehrt 
werden könne, wie 3.8. Kattun, müßte ganz verboten werden, desgleichen 
foftbare Qurusartifel wie Jumelen, Gold» und Silberfahen, Treffen und 

reiche Stoffe. Bei ſolchem in der Hauptfache freiem Handel würde für 
die zur Tüchtigfeit der Yabrication nöthige Concurrenz und die Aufrecht- 
erhaltung der Seele des Handels, der Correſpondenz mit dem Ausland, 

geforgt. Manufacturiers, Fabricanten zc. müßten von Werbung und Ein- 
quartirung frei fein; Monopolien wie das des Lagerhaufes, müßten 
aufhören: durch ein ſolches königliches Anftitut könne nicht jeder Vortheil 
fo gut wie von einem Privatmanne wahrgenommen werden, und das 
Lagerhaus ruinire alle andern Tuchmacher, da diefe nur auf die groben 

Tücher beichränft feien, die arme Bürger und Bauern brauchen, während 
ihnen die Militärlieferungen ganz entgingen. — Bor allem wünſchen die 
Stände einen freien Tranfitohandel. Was dadurch verdient werde, fei 
reiner Gewinn; er fei die VBeranlaffung dazu, daß auswärtige Großfaufleute 
ibre Finder oder Diener am Orte etablirten; er fei den Manufacturen 

förderlich in mehr als einer Hinficht; und fchliehlich fei er der Handels: 

lage von Magdeburg in hervorragendem Maße angemejjen. Magdeburg 
müſſe als eine Handelsftadt betrachtet und eingerichtet werden, nach dem 

Muster von Leipzig. Ein Commerciencollegium aus lauter Kaufleuten 
müßte eingerichtet werden, das mit einigen deputirten Räthen der Kammer 
in Verbindung treten würde; die „Handeljchaft‘ müßte den vornehmiten 

Antheil an der jtädtifhen Verwaltung und Polizei Haben, auch auf die 
Gefahr Hin, daß der commissarius loci an feiner Autorität verlöre und 
vielleicht einige Unterjchleife bei der Acciſe weniger vermieden würden. 
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Die Garnifon müßte in ftrengerer Disciplin gehalten und in Baraden 
einquartirt werden, Die Herbftmefje und der Dftermarft müßten nad) dem 
Leipziger Mufter begünftigt werden, ohne ängſtliche Rückſicht auf die 
ecifeeinfünfte und unter Minderung der Impoſten. Alsdann könne der 
Handel wieder in Aufnahme gebracht werden, der zeither durch den häu— 
figen Beſchlag auf Getreide, durch den „öftern Berwurf vom Gelde“, durch 
die wiederholten Verbote fremder Waaren, durch die Erhöhung und Ver— 

pachtung der Zölle, durch die Monopolien und Privilegien ſtark gefchädigt 
worden jei. 

VII. Ritterfhaftlihe und Lehnsſachen. 

„Eine getreue Ritterfchaft zählet mit Freuden unter ihren Ahnen 
viele mwohlverdiente Räthe und Officiers, jo dem gewiß merkwürdigen 
Aufnehmen des Kurbrandenburgiihen Haujes ihre Gemüths- und Leibes- 
fräfte, ja Leib und Leben mit aufrichtiger Application anfgeopfert haben. 

Da fie nun von einem gleihmäßigen Eifer vor die Wohlfahrt ihres aller: 

gnädigften Landesherrn ohnabläffig angefeuert wird, jo konnte ihr nichts 

Empfindlicheres widerfahren, als daß ſie von der Gnade ihres Küniges 

abgejtoßen zu werden ohnlängjt erfahren mußte.“ Dem neuen König naht 
fie fich wieder mit dem Gelübde der Treue. „Denn wie könnte e8 ihr an 
zuverfichtlihen Vertrauen fehlen, da Em. Königliche Majeftät ‚leben und 
leben lafjen‘ in der von Ahnen fo hochgeliebten Weltweisheit erlernet, und 
die Gerechtigkeit jowohl al8 die Gnade zu Säulen Ihres Thrones erwählet 

haben.“ Sie „rejpectirt die völlige souverainets ihres allergnäbdigiten 
Landesherrn mit aller Unterthänigfeit“, aber fie erwartet auch, daß die 

Stände bei ihren alten Rechten und Privilegien erhalten und gejchügt 
werden. Das nterefje des Königs fei mit der Confervation eines ſtarken 
und begüterten Adels verbunden. Das liege in dem Weſen eines großen 
Staate3 und einer Monardie; nur einem Heinen Fürften fünne es vor: 

theilhafter erjcheinen „fein Zand als ein Amt zu verwalten“.!) Bei dem 

ftehenden Heer, bei der Gemwöhnung, dem Bedürfniß, der Neigung des 
Heinen Zandadeld, im Heere zu dienen, falle jede Beſorgniß weg, daß 
diefem Adel „ein unartiger, ja toller Muth anfteigen möchte. Anderer: 

jeit8 brauche der König Räthe und Dfficiere, die Education befäßen, 

Wiſſenſchaften erlernt, Reifen in fremde Länder gemacht hätten. Endlich 
gewähre die wirthſchaftliche Bedeutung, injonderheit die Confumtion eines 
wohlhabenden Adels eine bejjere Sicherheit für die föniglichen Einkünfte, 

1) Die Stände denfen dabei wohl an Friedrich Wilhelms I. Freund und 

öfonomisches Vorbild, den Fürften Leopold von Anhalt-Deffau, der einen großen 

Theil feines Adels ausgefauft hatte. („Amt ift hier joviel wie „Domäne“.) 
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als wenn adelige Güter noch weiterhin in Domänen verwandelt würden. 

— Es wird gebeten, dem inländifchen Adel bei der Befegung von Eivil- 
und Militärftellen fowohl vor den Fremden wie vor dem Bürgerjtanbe 
den Borzug zu geben, wie das in den alten Landesprivilegien begründet 
und noch vom Großen Kurfürften in der Polizeiordnung anerfannt worden 
jei. Den jungen Leuten möchte in den Eollegien der „Acceß“ als auditores 
verjtattet werden mit einem geringen Zuſchuß, von dem fie „wenigitens 

Stube und Tiſch“ bezahlen könnten: auf diefe Weife fünne der König mit 
geringem Aufwand eine tüchtige Pflanzfchule von Beamten aus den Va— 
fallen des Landes heranziehen, während jegt die meiften, die ſtudirt hätten, 
fih ſchließlich, aus Mangel anderer Verſorgung, zum Militärdienft be- 

quemen müßten. Für die Töchter des Adels möchten die Klöfter aus: 
Schließlich refervirt werden. E3 wird ferner gebeten, daß gemäß ber 
Beitimmung in der Rolizeiordnung von 1688 (VII, 4) darauf gehalten 

werde, daß Feine Nittergüter an andere, als rittermäßige Perſonen 
fommen. MWiederholt wird die Forderung, daß die Ritterfchaft bei ihrem 
ordentlihen Forum, der Regierung, in allen weltlichen Sachen manuteniret 
werden möge (alfo mit Ausjchluß der Kammer: und der Militärjuftiz). 

Die Stände fommen dann auf die Hauptfrage, die Frage der adeligen 
Steuerfreiheit und des unter der vorigen Regierung eingeführten 

Lehnscanons. Sie betonen, daß fie „die solidite ihres Standes’ nur 
in der edlen Freiheit von Perſon und Gütern fähen, nicht in dem Wappen 
und dem Prädicat „von“ oder „Wohlgeboren“. Sie führen in Hiftorifcher 

Deduction aus, daß der Adel von alteröher außer dem Aufgebot und der 
Nefpectirung des Landesheren für ſich und jeine Güter zu nichts ver- 
bunden gewejen fei, daß die Steuern überhaupt erjt vor 2 bis 3 Jahr— 
hunderten mit dem fog. 70. Pfennig aufgekommen feien, daß dieje Steuern 
urfprünglih auf Landtagen hätten verwilligt werden müfjen, daß auf 

folhen Landtagen die Stände über die Motive wie über das Quantum 

gehört worden feien, und daß die Repartition und der ganze Steuermodus 
von ihnen abgehangen habe; daß der Adel die Steuern nur von dem 

Grund und Boden feiner Colonen bewilligt babe, der ihm früher auch 

gehört habe und auf dem nad) Aufhebung der Leibeigenfchaft die früheren 
Unfreien als erbunterthänige, dienftpflichtige Bauern angefegt worden feien; 

daß er aber für feine eigenen Güter (im engeren Sinne) ftet3 an der 

uralten Steuerfreibeit feftgehalten habe, daß diefe Steuerfreiheit des Adels 

theils durch die allgemeinen deutfchen Reichsgeſetze, theild durch die Landes— 
gejege und die landesherrlihen VBerficherungen bewiejen werde, mit ein- 
ziger Ausnahme der Verpflichtung zur eilenden Türfenhülfe, wobei aber 
der Übel jedesmal Reverfalien erhalten babe; daß es lediglich aus Mit: 
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leiden gejcheben fei, wenn der Adel ein paar mal für die verarmten 
Eontribuenten eingetreien fei, daß er aber in foldhen Fällen an den vor— 
geichriebenen Steuermodus nicht gebunden gewejen ſei. Dieſe Immunität 

des Adels bejtehe auch jegt noch zu Recht. Zum Landesihug trage er 

das Seine bei, indem er feine Bauern zur jtehenden Armee bergäbe. 

Damit feien nad Anficht einiger Rechtsgelehrten die Ritterdienfte eigentlich 
ſchon binfällig geworden; der Adel entziehe fich aber dem militärifchen 

Dienft ja keineswegs. Um fo unbilliger jei die Auferlegung des Lehns— 
canons gewefen. Die adeligen Freiheiten rührten überhaupt feineswegs 
von dem erſt fpäter eingeführten Lehnsweſen ber, fo daß fie mit der 

Leiftung des Rofdienftes zufammendingen. Dem Einwurf, daß alle Güter 

im Lande, alfo auch die adligen, zum Landesſchutz beitragen müßten, wird 
mit dem Hinweis darauf begegnet, daß zum Landesſchutz das, was Bauern 
und Städte aufbrächten, fchon Hinreichend fei. Zu den Ritterpferden fei 
die Ritterfchaft nur im Nothfall zu des Landesherrn und des Landes 

Schuß innerhalb der Grenzen verbunden gewefen, nach dem Grundſatz 

des alten Landesaufgebots, nicht nach longobardiſchem Lehnrecht. Der 

Lehnscanon jei in Wahrheit eine neue, dem Adel auferlegte Steuer. Auch 
wenn die Ritterdienfte bloße servitia feudalia wären (was die Stände 

aber leugnen), jo könnten fie doch nicht ohne Weiteres in eine Geldabgabe 
verwandelt werden. Mit der Auflöfung des Lehnsnerus aber fei den 

Ständen gar nicht gedient. Die lehnrechtlichen Grundfäge (nämlich 

Succejfion, Widerjpruchsrecht der Agnaten gegen Veräußerungen und 

Deteriorationen, geringe Ausftattung der Töchter und Wittwen, Erſchwerung 
des Immobiliareredits 2c.) jeien für die Confervation des adeligen Grund: 
bejiges vortheilhaft gewejen; mit ihrer Aufhebung komme alles in Uns 

ordnung. Nach der zweijeitigen Natur des Lehnsverbandes könne der 

Lehnsherr denjelben auch gar nicht einfeitig auflöfen. Die Stände bitten 
daher, der König möge den Lehnscanon abjchaffen und es mit dem lehn— 
rechtlichen Charakter der Rittergüter beim alten lafjen. In Zufammenbhang 

jteht damit die Bitte um Aufhebung des in Folge der ganzen Umwand- 

lung (1729) eingeführten „Landbuches“, das den Ereditoren mehr zum 

Bortheil gereihe als dem Adel, das den Credit der Befiger jchädigen, zu 
häufigen Subhajtationen führen und dadurd in Verbindung mit den neuen 

VBererbungsgrundjägen bewirfen werde, daß die Rittergüter allmählich in 

lauter große Bauerngüter zerfplittert würden, auf denen ein anfehnlicher 

Adel, der Gut und Blut dem föniglichen Dienſte mwidme, nicht mehr 

eriltiren könne. Die Steuerfreiheit des Adels wird, abgejehen vom Lehns- 
canon, noch durch die zahlreichen fiscaliſchen Proceſſe bedroht, die 

gewiſſe Aderftüde als jteuerpflichtig in Anspruch nehmen, weil fie in der 
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Nitterrolle nicht als verroßbdienftet aufgeführt feien. Die Stände fuchen 
nachzuweiſen, dab die Ritterrollen keineswegs die Abficht verfolgt hätten, 
alle Bertinenzftüde der Rittergüter vollftändig oufzuführen. Sie bitten, 
dat vielmehr alle die Güter, die entweder bisher noch nicht, oder erſt 
bei der legten Kataftrirung, im Widerſpruch mit einer 5Ojährigen Be- 
freiung, zur Steuer herangezogen worden wären, ftenerfrei bleiben möchten, 
bis der Fiscus den Beweis führe, daß zur Zeit der eriten Kataftrirung 
bäuerliche Leitungen darauf gehaftet hätten (während bisher der Fiscus ben 

Eigenthümern die Beweislaft für den rittermäßigen Charakter nad) dem 
oben erwähnten Kennzeichen zugefchoben Hatte), Die Zollfreiheit für ihre 

Wirthſchaftsfuhren (Getreide, Vieh, Holz, Lebensmittel 2c.)!) wünfchen die 

Stände aud; auf ihre Pächter und Unterthanen ausgedehnt zu fehen. Sie 

bitten, dem Braunfchweigifhen Adel wieder wie früher Zollfreiheit im 
Magdeburgifchen zu verftatten, damit die ihnen in Braunfchweig im Wege 
der Retorfion auferlegten Zölle fortfielen; ferner den Magdeburgiichen 

und Halberftädtichen Zollpächtern alle Chicanen zu unterfagen. Die 

Müller, Krüger, Schmiede, Häuslinge der Stände felbft bitten fie mit dem 

Nahrungsgelde zu verichonen; die Verpflichtung des Adels, feinen Salz- 
bedarf aus den königlichen Kocturen zu nehmen, möge aufgehoben werden; 
ebenjo die Berpflichtung zur Haltung der Magdeburgifchen Antelligenz- 
zettel. — Der Punkt der ftändifchen Zurisdiction giebt den Ständen 
Gelegenheit, ihre Auffaffung der gutsherrlichen Rechtöftelung ausführlich 
zu deduciren. Danach waren die Edelleute urfprünglich die einzigen freien 
Leute und bildeten „die eigentliche Nation“. In ihrem Bezirk hatten fie ein 
unumfchränftes Herrenredht über PVerfonen und Güter; unter ihmen lebten 
dort nur rechtloje Leibeigene. Mit der Einführung des Chriſtenthums ift 

dieje jtrenge Leibeigenichaft gemildert worden, die Leibeigenen erhielten als 
coloni die Güter vom Herrn, die fie bisher ala Knechte bewirthichaftet hatten; 

dur das römische Recht ift dann ihre Lage weiter verbefjert und die 

Herrengewalt der Edelleute bis zur Unfenntlichkeit eingefchränft worden: 

aber ganz frei find die Bauern dadurch keineswegs geworden, wie ihr 
ſchlechtes Befigrecht, ihre Frohndienfte, ihre Erbunterthänigfeitspflicht und 

der Bwangsgefindedienft ihrer Kinder hinlänglich beweifen. Es befteht nod) 

das alte Verhältniß der Abhängigkeit freigelaffener Knechte von ihrem 

Heren; und auf diejes Herrenrecht, nicht etwa auf eine Verleihung von 
Seiten des Landesheren, gründet ſich die Jurisdiction der Stände in 
ihren Gerichtöbezirten. Das Patronatsreht aber, das damit verbunden 
ift, rührt von der Fundation der Kirchen und Schulen durch die Vorfahren 

1) Es handelt ſich namentlih um den Berfehr mit der Hurmarf und 

Altmarl. 
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der Edelleute her. Es wird daher von den Ständen verlangt, daß Klagen 

der Unterthanen gegen ihre Gerichtsobrigfeit (den Gutsherrn) niemals 
unmittelbar bei der Regierung angenommen, fondern zur Entſcheidung in 
eriter Inſtanz an die Batrimonialgerichte felbft, die ja vereidigte Auftitiarien 

hätten, verwiejen werden möchten; in der Annahme von Appellationen aber 

möge man jehr vorlichtig fein. In Sachen, die die Regalien angehen, 
find die Stände gern bereit, in ihren Gerichten den königlichen Beamten 

Vorſchub zu leiten; aber fie bitten, daß der König nicht durch diefe felbft 
in ihre Jurisdiction eingreifen möge, So mödte 3. B. den Landräthen 

anbefohlen werden, daß fie die Eontributionseinnehmer (in den Dörfern) 

immer nur unter Zuziehung der „Obrigkeit“ ausfuchen mödten: ein guter, 
aber nicht eben vorfichtiger und dazu geſchickter Bauer werde oft dadurch 
ruiniert, während ein Schlaufopf heimlich Pladereien vornehme und ein 

Hodhmüthiger nur Unfug und Unruhe anrichte. Wehnlich verfahren, über 

die Köpfe der Gutsherren weg, die Anfpectoren über Bergwerks-, Acciſe-, 

Salz. und Salpeterfahen. Auch die Kriegs: und Domänenfammer müßte 
angewiefen werden, Unterthanen der Stände nicht anders als durch Ber: 
mittelung der „Obrigfeit“ vorzuladen. Das Recht der erjten Inſtanz 
jei den Ständen oft durch die Negierung wie duch die Militärbehörden 
eingefchränft worden; fie bitten das in Zukunft abzuftellen, ihnen auch, 

jo fange das Cantonfyitem noch bejtehe, die völlige Jurisdiction über die 
mit Päſſen verjehenen Entollirten in Civil und Criminalſachen („mithin 
auch Hurereifachen‘‘) zu überlaffen; auch möge dem gutsherrlichen Gericht 

die Lenterung und Oberleuterung nicht genommen werden; durch das 
Uppelliren an die Obergerichte erwüchfen den Unterthanen nur unnöthige 

Koften. Mit der Eriminaljurisdicetion möge es auf dem alten Fuße bleiben, 

fo daß dem Gerichtäheren frei ftehe, die Inquiſitionsacten nach Belieben 

zu verſenden, die einfommenden Urtheile felbjt zu erbrechen und die 
Erecution ohne Anfrage vollziehen zu lafjen; auch Leibesitrafen nad) Be- 

finden in Geldftrafen zu verwandeln. Die Einkünfte aus der von Alters 

her mit der adligen Gerichtsbarkeit verbundenen Conceffionirung bezw. 

Verpachtung der Muſik, der Badeltuben, der Schornjteinfegerei, der Ab— 

dedereien möchten den adligen Gerichten nicht entzogen werden.!) Was 

das Patronatsrecht anbelangt, jo wird für die Patrone freie Bocation 

der Prediger, Beitellung der „Schuldiener“ und Jurisdiction über diefelben, 
Betheiligung an den Localvifitationen durch die Inſpectoren und endlich 
unumfchränfte Verwaltung der Kirchengüter gefordert; wolle fich das 

Eonfiftorium in die leßtere einmijchen, fo möge es auch die Baulaft über: 

1) Muſik und Schornfteinfegerei waren für föniglihe Rechnung verpachtet 

worden. 
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nehmen. — Bon den übrigen Forderungen und Wünfchen der Stände mögen 
noh erwähnt werden die, welche betreffen die Freiheit der Wollausfubr, 
wenn nicht überhaupt, jo wenigftens für die adligen Gutsherren und ihre 
Pächter; die Befeitigung der Hinderniffe, die hin und wieder gegen das 
Recht der Schweinemajt in den adligen Forjten zu Gunften der königlichen 
Forjten!) gemacht worden find; die Erlaubniß für den Model, in der 

Schonzeit Hochwild zu jagen; die Uebertragung der Aufficht über die all- 
gemeine Forjtpolizei von der Kammer an die Regierung; die Einſchränkung 
des Mühlenzwangs zu Gunften der privaten Mühlenbefiger und namentlich 
des Adels. 

Im December 1740 wandten ſich die Magdeburgifchen Stände, 

ebenjo wie die von Halberftadt und Minden, an den König mit der Bitte, 
ihre Defiderien dur eine Commiſſion prüfen zu laſſen. ine königliche 

Rejolution für die Magdeburgiichen, Halberftädtiichen und Mindenſchen 
Landjtände, Berlin 12. Dec. 1740, wies die Stände an, fich wegen Unter. 

juhung ihrer Defiderien im nächiten Frühjahr wieder zu melden, weil die 
gegenwärtigen Umftände nicht gejtatteten ihrem Gejuch zu deferiren. 

Sm Mai 1741 meldeten fid) die Stände wieder deswegen, indem 
fie zugleich ein revidirted Eremplar der Defiderien nochmals überreichten. 
Der König remittirte das Geſuch zur Bejcheidung an Cocceji, ohne aber 
eine Rejolution hinzuzufügen. Cocceji ließ die Sache einige Zeit liegen 
und erflärte dann, er Habe mit ftändifchen Gravaminibus niemals etwas 

zu thun gehabt; das jei Sache des Departements der auswärtigen Affairen, 
das fich ja die Huldigungsfachen überhaupt angemaßt habe; er habe die Ucten 
daher, im Einverjtändniß mit Arnim, diefem Departement überfandt. Zu— 

gleich reifte er nach Schlefien ab, um dort die Auftizangelegenheiten zu 

ordnen. Bom auswärtigen Amt erfolgte nichts. 

Im Februar 1742 wandten jid) die Stände wiederum an den König, 

mit der Bitte, ihre Defiderien im Staatsrath unterfuchen zu laffen. Der 

Staatörath bejchloß aber, wie Arnim am 19. Februar 1742 den Ständen 
mittheilte, daß dieſe Angelegenheit nicht zum Departement des Stantsraths 
gehöre; es ſei Eoccejis Sache. Arnim ftellte anheim, ob die Stände nicht 
die Rückkehr Coccejis aus Schlefien abwarten und dann mit ihm in Ber: 
handlung treten wollten. Dazu hatten indejjen die Stände feine Quft; 
fie bejchloffen vielmehr (im März), die Rüdkehr des Königs aus dem 

Feldzuge abzuwarten und dann eine neue Vorſtellung zu thun. Sie 
merften wohl, „daß fein Departement mit einer fo odieufen Sache etwas zu 

I) Es handelt jidy offenbar um die Eintreibung fremder Schweine zur Maſt 

in die fönigliche Forſten gegen Entgelt, eine fiscalüche Einfommensauelle, 
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thun haben wolle“. Die Verhandlungen mit den Miniftern in Berlin Batte 

ein Hr. v. Veltheim geführt. 
Ob eine neue Vorftellung erging und welchen Erfolg fie hatte, er- 

heilt aus den Aeten nicht. !) 

44. Cabinetsordre an das General-Directorium. 

Charlottenburg, 4. Auguſt 1740. 
R. 96. B. 22, — Abſchriftlich. 

Keine Empfangsfeierlichfeiten bei der Reife nadı Eleve! 

S. K. M. in Preußen ꝛc. befehlen Dero General-Directorio 
hierdurch) in Gnaden, denen jämmtlichen Regierungen und Krieges- 
und Domänenfammern derer Provinzen, welche Höchjtdielelben bei 
Dero nächſtbevorſtehenden cleviichen Reife paſſiren werden, befannt 
zu machen, daß, bei Vermeidung Dero Ungnade, fi) niemand 

unterstehen joll, Diejelbe mit Aufzügen, Ehrenpforten, Baradirung 

der Bürgerjchaft, Läutung der Gloden, Löjung des Gewehre, Blafen 

von den Thürmen, auch andern Geremonien, wie jolche heißen mögen, 
zu incommodiren, jondern Diejelbe damit gänzlich zu verjchonen. 

45. Aus verſchiedenen Actenftüden. 

4. Auguft — 27, September 1740. 
R. 9,3. 8. 

Tod des Minifters dv. Thulemeier. Algen deifen Nachfolger in der 
preußiſchen Erpedition. 

Um 4. Aug. 1740 meldet Podewils den Tod des Minifterd von 
Thulemeier und jtellt Anträge wegen Bertheilung des Gehalts. — Nach 
einigen Verhandlungen wird die Gehaltsvertheilung vom König fo geregelt, 
daß Podewils eine Zulage von 1087 Rthlr. 4 Gr., der Kriegsrath von 

Algen 500 Rthlr. der Hofrath Sellentin (als Rendant der Legationskaſſe) 
300 Rthlr. befommt. 1000 Rthlr. bleiben noch zur königlichen Dispofition; 

über 500 Rthlr. (als Director des Franzöſ. Ober-Gerichts) und über 
300 Rthlr. (als Schulrathb vom Joachimsthalſchen Gymnaſium) war bereits 

disponirt worden. (Ordre v. 27. Sept. 1740.) 

Der Wittwe Thulemeierd wurde duch E.D. an das ©eneral- 

directorium, Weſel 2. Sept. 1740 (R. 96. B. 22.) das Gnadenquartal 

bewilligt. 

1) Magdeb. St.-V. Magdeb. Yandftände 124. 
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Um 22, Sept. 1740 berichten Podewils und Marſchall, zu der durch 
Thulemeiers Tod erledigten preußifchen Erpedition bei der Geh. Kanzlei 

babe fi) der v. Stojch gemeldet und 600 Rthlr. zur Recrutenkaſſe an- 
geboten. Die Minifter bringen aber dazu in Vorſchlag den Kriegsrath 

v. Ilgen, der diefe Expedition bereit3 12 Jahre ohne Tractament und 
Emolumente verfehen habe, der auch das Geheime Labinetsarchiv unter 
Händen habe, zu den wichtigjten Gejchäften und Erpeditionen gebraucht 

wurde und mehr Capacität ald der v. Stoſch befige; übrigens habe auch 
er 600 Rthlr. zur Recrutenkaſſe offerirt. 

46. Labinetsordre an das General-Directorium. 

Ruppin, 7. Auguſt 1740. 
R. 96. B. 22. — Abſchriftuch. 

Die „neu formirte* Hofftaatsfafje. 

Nachdem S. K. M. in Preußen Dero Kriegesrath Lehnmann 

die neu formirte beſondere Hofſtaatskaſſe!) allergnädigft anvertraut 

haben, jo befehlen auch Höcjitdiefelben Dero General-Directorio 

hierdurch in Gnaden, die Veranftaltung zu machen, daß ihm auf 
der bisherigen Hofitaatsfafje, wenn es practicable, zu Verwahrung 
derer Gelder eine bejondere Gelegenheit angewiefen werden möge; 
wie dann auch die Subaltern-Bediente bei jegt erwähnter Kaffe 
befehliget werden follen, dem Lehnmann auf Verlangen in feiner 
Arbeit zu affiftiren. 

47. Labinetsordre an den Etatsminifter von Happe.?) 

Ruppin, 9. Auguſt 1740. 
R. 96. B. 33. — Abſchriftlich. 

Perjönlidhe Eingriffe des Königs in die Magazinverwaltung. 

Der König approbirt die Vorfchläge, die Happe über das Magazin: 
wejen gemacht hat. Er bemerft dabei, der Minifter werde es ſich hoffent- 
li „eben nicht befrembden lafjen, wenn Er (der König) etwa in dieſer 

) Die Hofſtaatskaſſe bejtand befanntlich ſchon lange als befondere Kaſſe. 

Bon einer „Neuformirung“ kann wohl nur injofern die Rede jein, als beim Re— 
gierungsantritt einige jpezielle Verfügungen getroffen wurden. Die Acten über 

die Hofftaatsfaffe aus der Nepofitur „BGeneral-faffen-Departement” im Kal. Geh. 

Staatsarchiv geben feinen näheren Aufichluß darüber. 

2) Pirigirender Minifter im General-Directorium. 
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jo angelegenen Sache nod weiter eines und das andere, gleich ed mit 
Auszahlung derer 150000 Rthlr. an den Splitgerber!) gejchehen, ohne 

des Minifters Vorwiſſen Selbjt zu ordonniren nöthig finden follte”. 

48. Erfte Derfügungen des V. Departements. 

Berlin, 21. Auguft 1740. 
V. Dev. Fadı 1 Ar. 1. 

Angelegenheiten des V. Departements. 

Um 11. Auguſt übergab Manitius beim V. Departement folgende 

Deliberanda generalia wegen des 5ten Departements 
und dazu injtructiongmäßig gehörigen Saden. 

WegenderimLandeihonvorhandenen Manufacturen, Brofejjionen :e.] 

1. Ob nit ein Circulare an die Kriegs- und Domänen- 
Kammern abzulaffen, zu unterfuchen und zu berichten, 

a) Was vor Arten von Manufacturen, Brofeffionen in jeder 

Provinz, es jei in Seide, Wolle, Baumwolle, Leinen, Leder, Me: 

tallen, Hölzern, Erden, Glas und andern Waren bereit vor— 

handen find ? 
b) Ob davon und welche Arten jchon ito einen guten Debit 

in und außer Landes finden? 

c) Ob und welche von ſolchen Manufacturen annoch und durch 

was vor Mittel dergeftalt zu verbefjern, daß jomwohl der in- als 
auswärtige Debit davon vermehret werden könne? 

d) Ob der Mangel des Debits von der jchlechten Güte der 
Ware oder von dem Hohen Preis derjelben herrühre? Und was 

fonjt den Debit verhindere? Auch wie diefe Hinderung zu heben? 
e) Ob die prima materia folder Waren im Lande jelbit 

zureichend gewonnen und gefunden oder ob foldye prima materia 

in totum oder in tantum außer Landes bishero gejucht werden 
müfjen ? 

[Wegen der im Lande noch fehlenden Manufacturen, Brofeifionen ꝛc. 

f) Was vor Arten der Manufacturen, Brofejlionen ꝛc. in 
jeder Provinz noch fehlen, welche in jelbiger oder außer Landes 
noch wohl einigen Debit finden würden? 

g) Ob und durch was vor Mittel das Etabliffement der im Lande 

noch fehlenden nüßlichen Manufacturen zu befördern jein möchte? 

1) Das Bankhaus Splitgerber u. Daum wurde mehrfach vom König zu Geld- 

geichäften gebraucht. 
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h) In welchen Städten oder an weldhen Orten im Lande die 
fehlende Manufactur am leichteften und bequemften aufzurichten fei? 

i) Ob die dazu erforderte prima materia im Lande oder außer 
Landes zureichend zu erhalten jei? 

k) Was vor Sorten von ausländischen Manufacturen und 

Waren bishero noch im Lande Debit gefunden? und ob ſolche 
fremde Waren mehr zum inländischen Debit oder zum auswärtigen 
Handel eingebradjt worden? 

[Wegen der im Lande eingeführten fremden Manufacturen und 

Waren.] 

I) Ob es nicht practicabel, daß dergleichen Sorten von Waren 

auch im Lande mit Bortheil gemacht werden Eönnen? oder aus 
andern Königl. Provinzien, wo ſolche etwa auch jchon gemacht 
werden, dahin gebracht werden fünnen? 

Wobei denen Kriegs» und Domainen-Kammern mit zu infinuieren 
jein würde, wie Se. Kgl. Majeftät nicht abgeneigt wären, zur Ver— 
befierung der jchon vorhandenen Manufacturen fowohl, als zum 
Etablifjement der noch fehlenden nüßlichen Profeſſionen und Fabriken 
einige Benficien, Freiheiten und Feine Prämien zu accordieren oder 
wohl einigen Vorſchuß reichen zu laſſen, und hätten fie dero 
diejerhalb wie auch alle andern in Manufactur- und Commercien- 
ſachen abzuftattende Berichte jedes Mal an des Würkl. ꝛc. Herrn 
v. Marſchall Excell. zu adrejfieren. 

2. Ob nicht ein gleichmäßiges Cireulare an gedachte Kriegs- und 
Domainen-Rammern zu erpedieren: zu examinieren und zu berichten: 

a) Worin das Commercium jeder Provinz mit deren Benach- 
barten und Ausländern bejtehe? 

b) Ob die Provinz mehr Geld ins Land befomme oder ob 
mehr Geld außer Land gehe? 

c) Mit was vor in- oder ausländischen Landes: Waren zu— 
nächſt das Commercium mit Benachbarten unterhalten werde? 

d) Ob und wodurd dag Commereium mit Auswärtigen bisher 
gedritdt und ſchwer gemacht worden? Und wie joldhe impedimenta 
auf die leichtefte Art zu heben, auch das Commereium mit Fremden 
zu befördern fei? 

e) Ob etwa die biöherige Verfaffung bei der Handlungsaccije, 
Licenz oder BZöllen denen Commerciierenden zu —— eine 

Acta Borussica. Behörbenorganifation VI. 
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gerichtet und wie folche zur Facilitierung des Commereii zu ber= 
befjern jei, auch die Abfertigung prompter geichehen fünne? 

f) Oder ob wohl gar einige Sorten von den zur Haupthand- 

fung der Provinz gehörigen Waren zu Hoc) impojftieret find? Wes— 
halb jie eine ſolche Moderation allenfall® vorzujchlagen, wodurd 
die Kaffe bei vermehrter Handlung wenig oder nichts verlieren und 
wohl gar noch profitieren würde. 

g) Ob der Provinz nicht ein neues Commereium annoc, und 
durch was Mittel es fei, zur Handlung mit ein» und ausgehenden, 
oder auch nur mit durchgehenden Waren zu verschaffen jei? 

h) Ob etwa durch Verbefferung der beichwerlichen Wege oder 
durch Anlegung neuer Brüden, Dänme, Grabens ꝛc. das Commer- 

cium von benachbarten Landen nach und durd die Königl. Brovinz 
zu ziehen jei? 

i) Wie Hoch ich die Koften von ſolchen Verbefjerungen und 
neuen Anrichtungen praeter propter wohl belaufen möchten, und 

ob fich darzu wohl Entrepreneurs finden und der Profit von der 
neu acquivrierten Handlung und Commercio die Koſten wohl wieder 
einbringen oder das Kapital zureichend verinterejfieren dürfte? 

Wobei denen Kriegs- und Domainen-Kammern zugleich mit auf— 
zugeben, wegen diefer drei legten Punete die Verjchwiegenheit in acht zu 
nehmen, damit die Benacdhbarten deshalb Feine ombrage fallen noch 
ſonſt dagegen zu contrecarrieren juchen fünnen, zu welchem Ende 
jede Sammer ein membrum vorzufchlagen und defjen Namen an- 
zueigen hat, welches mit dem praeside oder directore diejenige 

secrete puneta zu überlegen, zu eraminieren und zu tractieren, aud) 
die nötige Correipondenz zu führen geichiet ift, damit nicht der— 
gleihen Sachen durch die Kanzleien gehen dürften, bei welchen eine 
Berjchwiegenheit nötig fein möchte. 

3. Ob nicht ebenmäßig ein befonder Circulare an die Kam— 
mern zu erpedieren, zu berichten: 

a) Ob nicht Schon und an welchen Orten einige plantages 
von weißen Maulbeerbäumen zum Seidenbau oder von allerhand 
Farbenkräutern als Waid, Wau, Krap oder Nöthe, Safflor ꝛc. zum 
Behuf der Manufacturen, auch an allerhand Samen, als Anies, 
Kümmel und herbe Koriander zur Confumtion und Handlung im 
Lande gebauwerket und in der Provinz vorhanden fei? 
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b) Ob fich bereit Leute fänden, jo jolche plantages und Farbe- 
fräuter zu cultivieren verjtünden ? 

c) An welchen Orten dergleichen plantages mit Nußen annoch 
angelegt werden könnten? 

d) Wodurch die particuliers in Städten oder auf dem Lande 

zur Anrichtung dergleichen plantages auf eigene Kojten zu animieren ? 

Um 12. Auguft gaben Viered und Happe dazu ein jchriftliches Votum ab, 
das namentlich die Grenzbejtimmung der Eompetenz des V. Departements 
gegenüber den Provinzialdepartements betrifft. Danach würde als An— 
gelegenheit de3 V. Departements nur zu betrachten fein, was ſich auf eine 

Verbeſſerung der fchon vorhandenen oder Einführung von neuen Manu: 
facturen bezöge; was eine ſolche Verbefjerung nicht involvirt, würde bei 
den Provinzialdepartements bleiben. Herner würde in allen Kafjenfachen 
(Beneficien 2c.) die Expedition und der Hauptvortrag bei den Provinzial: 

departements bleiben; das V. Departement würde nur feine Erinnerungen 
und Gedanken den Departements zur genaueren Ueberlegung zujftellen. 

Bei Ausarbeitung neuer Tarife — womit das General-Directorium bereits 
beijhäftigt war — fünnte das V. Depatement fein befounderes Gutachten 

ertheilen, auch an die Hand geben, was für Nachrichten die Departements 

dazu zu erfordern hätten; die Tarife ſelbſt aber, nebjt deren Aenderungen 
und Declarationen müßten wohl bei den Departements bleiben. 

Beyer wies in einem jchriftlihen Botum vom 13. Auguft namentlich) 
auf die Nothwendigfeit Hin, Nachrichten wegen der Potsdamer Samınet- 
fabrif einzuziehen — was indeſſen auf einem fürzeren Wege geſchehen jollte. 

Am 17. d. Mts. Fam die Sache zum Bortrag im Plenum des 

General-Directoriums. Am 21. Auguft 1740 wurden nad dem Wortlaut 
der Deliberanda von Manitius die drei Rejceripte an fämmtliche Kammern 

auögefertigt (Concepte ebenda). 

49. Eircularrefcript an fämmtliche Kriegs: und Domänenfammern 

und an die Dber-Rechenfammter. 

Berlin, 31. August 1740. 
Conc. gez. Happe. Gen.Dir. Hurmärk. Kamm. Zit. VI. Nr. 4. Vol]. 

Eollegiale Gejhäftsbehandlung. 

Alle einlaufenden Ordres und Refcripte ſollen im Collegium öffent: 

lich verlejen werben. 
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50. Gravamina und Defideria der Stände des Fürftenthums 

Halberftadt; famt den Bemerfungen der Halberftädtiichen Regierung. 

(20. Juli bezw.) 31. Auguft 1740.') 
R. 33, Wr. 88, vol, I. 

Ständiſche Rechte. — Militärangelegenheiten. — Juſtizſachen. — 

Eonjiftorial»- und Kirdenjahen. — Kammerjahen: Steuern, Mccife, 

Commercien. — Verſchiedene Polizeiſachen. 

J. Stände-Privilegia und Rechte. 

1. 2. Die Stände bitten um Confirmation ihrer Privilegien. 

3. Mit Berufung auf diefe Privilegien bitten fie, bei künftigen 

Landesanlagen die Stände wieder zuzuziehen, überhaupt aber ihr 
Eondirectorium bei dem Acciſe- und Steuerwejen auf den früheren Fuß 

wiederherzuftellen und ihnen, wie früher, die monatlidhen Steuer: und 
Accifeertracte mittheilen zu laſſen, damit ihnen nicht alle Wiljenfchaft von 

diefen Sachen entzogen werde. 

4, „Wird gebeten, daß die erſt neuerer Zeiten aufgelommene Con— 
currenz der Yurisdiction derer Königl. Herren Landräthe und Herren 
Commissariorum locorum in denen Gerichten derer Stände, nebjt der 

davon abhangenden Abnahme der Gemeinde-Rechnungen aufgehoben, oder 

doc deren Departement in benjelben, erclujive der denen Gerichten zu 

refervirenden Juſtiz- und Polizei-Sachen, denen Stände-Landräthen?) jeg- 

lihem in feinem Bezirk, aufgetragen werden möge. — Die Regierung be- 
fürwortet dies Geſuch der Stände mit folgender Motivirung: „Derer Stände 

Landräthe müfjen ihre Actiones um jo mehr auf die Ausübung der Juſtiz 
und Einrichtung guter Polizei richten, da diefe für die Collegia fich mehr 

fürchten müſſen, als die Königl. Zandräthe, welche ihr Refjort von der 

Kammer einfeitig gehabt, und derer Commissariorum locorum Indepen— 
dence bat leicht eine Gelegenheit jein können zu Mipbräuchen und un— 

erträglihen Eingriffen. Das Verbot wegen Ausfuhr des Getreides?) ijt 

!) Durch den Landichaftsigndicus Meuichen aus den Geparatheften der 

Stände zujammengeftellt und der Halberftädter Regierung überreicht 20. Juli 1740, 

von dieſer mit ihrem Gutachten dem Cabinetsminiſterium eingejandt unterm 

31. Auguſt 1740. — Von dem außerordentlich umfangreichen, aber troß einiger 

Weitſchweifigkeit doch intereffanten Actenftüd fönnen wir hier nur eine Skizze mit 

näherer Ausführung der wichtigiten Puncte geben. 

2) Weber die ftändijchen und die füniglichen Landräthe in Halberftadt vgl. 

das in der Einleitung Gejagte. (Megifter s. v. Halberftadt.) 

3) Das Datum der Verordnung hat ſich aus dem uns vorliegenden Material 

nicht feitjtellen laſſen. 
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noh in recentissima memoris, da die nobiles und anbere membra 

Statuum dem Commissario loci haben Barition leiften müffen, ohne ben 
föniglihen allergnädigiten Befehl einmal zu willen, ja es iſt felbft der 
Landesregierung die königliche Ordre nicht einmal Fund gemachet, ob fie 
gleich darum erfuchet bat; da doch eine Landesregierung billig wiſſen follte, 
was in folchen publiquen WUngelegenheiten im Lande vorgehet und des 
Königs Wille iſt. Ja der geiftlihe Stand ift nicht verjchonet, indem der 
Commissarius loci Bußtage angeordnet, denen Kirchen und Schul-Bedienten 
ihre Salaria, auch zu milden Stiftungen und Stipendiis die Gelder nicht 
auszuzahlen befohlen, in Policeifachen die Regierung ganz und gar präteriret, 
woraus zuweilen viele desordres entftanden, welche Seine Königliche 
Majeftät nach Dero höchſterleuchteten Einficht zu des Landes Belten zu 
remediren wiffen werden.‘ 

5. Bitten die Stände um Aufhebung der „Lehnsveränderung und 
der Ritterpferdegelder, — Die Regierung leugnet nicht, daß die Lehns— 
veränderung den Vaſallen viele Vortheile gebracht babe, hält aber eine 

Ermäßigung oder gerechtere Bertheilung des Canons für wünfchenswerth. 

Art. 6—8 betreffen Zollfragen. Die Stände bitten namentlich um 
Aufrehterhaltung der Bollfreiheit für die drei oberen Stände fowie für 
die braunfchweigifche Noblefje im Verkehr mit Halberftadt. 

Art. 9 Handelt von der „alternativa mensium et resignatio bene- 
fieiorum“ bei den Stiftern. 

10. 11. Die Stände bitten um Erhöhung ihrer Dispofitionsgelder?) 
und um freie Berfügung darüber, ohne Rechenschaftsablegung. — Den erjten 
Theil des Geſuches unterjtügt die Regierung in ihrem begleitenden Gut— 
achten; den zweiten erflärt fie für ungerechtfertigt. 

12. Die Stände weifen auf das alte Recht bin, daß von den 

(ſtändiſchen) Zandräthen immer einer aus dem Domcapitel, einer aus den 

Brälaten, einer aus der Ritterfchaft und einer aus dem Mittel der Städte 
präjentirt werde, und daß insbejondere der legte immer vom Landesherrn 
bejtätigt werden folle. Sie bitten um die noch ausftehende Beftätigung 

des Halberftädtifchen Bürgermeifters Lindholg zu diefer Stelle?) 

N Die Dispofitiondgelder betrugen Anfangs 1000 Rthlr. König Friedrich I. 
hatte fie 1705 auf 1800 Rthlr. erhöht, Friedrih Wilhelm I. Hatte fie auf 

400 Rthlr. Herabgejegt. Damit erflären die Stände nicht ausfommen zu fünnen. 

Die Regierung hielt 1800 Rthlr. für zu viel, 400 Rthlr. aber für zu wenig. 

2) Die Rechtmäßigkeit der Wahl von Lindholg wurde von den andern zur 
Repräfentation berechtigten Städten beftritten. Die Sache war noch in ber 

Schwebe. (Magd. St.-N. Halberit. Yandräthe.) 
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13. Für das Domcapitel und die Ritterfchaft wird das Recht in 
Anspruch genommen, die von deren Gerichten eingeholten Criminalurtheile 
jelbft erbrechen zu dürfen. Die Regierung erläutert die Frage fogender- 
maßen: 

„Es ftehet regulariter einem judici altam jurisdietionem exercenti 

frei, acta inquisitionalia nach Befinden zu transmittiren und folglid) auch 
die eingeholten Urtheile zu erbrehen. Weil man aber biebevor ange: 
merfet, daß die Untergerichte nicht allemal mit babilen und gewiflenhaften 

Auftitiariis befegt gewefen, und es ſich wohl zugetragen, daß, wann ein 
auswärtig eingeholtes Urtheil dem judici inquirenti nad} feinen Muthwillen 

entweder allzu fcharf oder allzu gelinde zu fein gedaucht, er folches Urtheil 

fupprimiret und acta, um das UÜrtheil nad jeinen Willen zu erlangen, 
anderweitig wieder verfchidet, worüber ein armer Inquiſit vielmals hat 

leiden müſſen, — jo haben des in Gott ruhenden Herrn Friedrichs 1. 

Majeftät höchftjeligiten Gedeukens gar heilfamlich geordnet, daß fein Unter: 
gericht die eingeholten Urtheile in causis criminalibus felbften erbrechen, 

fondern acta verſchloſſen an die Regierung zur Erbrehung und weitern 
Veranlaffung ratione publicationis sententiae eingefchidet werden follten, 
wodurd dann obigen nconvenienzien am beiten begegnet worden. Daß 

aber dem Domcapitel!) specialiter die Erbrechung frei gelaffen worden, 

ift um deöwillen gejchehen, weil deſſen Gerichte allemal mit geichidten und 

gelahrten Juſtitiariis, welche zugleih das Land-Syndicat verwaltet, be- 

ſetzet geweſen.“ 

Die Regierung befürwortet daher das Geſuch der Stände. 

An Art. 14 wird für die Stiftspfründen die Freiheit von Gebühren 
zur Recrutenlaffe gefordert; 

In Art. 15 für die Stifter die Freiheit zur Ermerbung von 

Grundbefig. 
Urt. 16 Handelt von Bejtellung des Tijch: Ephorat3 bei der 

Univerfität Halle. 

U. Militär-Saden. 

17. Bezüglich der bisherigen „Werbe-Cantons“ und des „Kinder: 

Enrollements‘ ftellen die Stände vor: 

„L1. Daß diefelbe der natürlichen Freiheit, worinnen chriftliche und 

gefittete Völker fonjten ftehen, aud) dem Zeugungs- und Geburtsrechte, fo 
die Kinder denen Eltern regulariter zueignet, nicht wohl convenable zu 
fein jcheinen. 

) Bon der Kitterichaft iſt alio hier nicht die Rede. 
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2. Daß die Eltern, wann fie ihre Kinder als ein fremdes Eigen- 

thum anfehen, alle Luft einer forgfältigen Erziehung verlieren, und in— 

fonderheit von Anwendung vermutlich vergeblidyer Kojten ratione ber 
Studien, Künfte und Profeffionen abjtrahiren, die Kinder auch jelbften, 

etwas rechtſchaffenes zu lernen, ermüden, wann fie nicht wiſſen, daß das 
mit Mühe und Koften erlernte ihnen Fünftig zu Nuß kommen werde. 

3. Daß dergleichen enrollirte junge Burſche, wann fie fremder 
Botmäßigfeit untergeben, weder Eltern noch Präceptoribus gehorchen, aud 
feine Obrigfeit feheuen, mithin endlich dem gemeinen Wefen einen fchlechten 

Zuwachs geben, dagegen die Gerichte bei ſolchem allgemeinen Enrollement 
mit der Zeit alle Unterthanen verlieren. 

4. Daß die bishero gewöhnliche oftmalige Aufforderungen folcher 

jungen Leute, da fie zumeilen von fünf, ſechs und mehr Meilen zufammen 

geholet und verfchiedene Tage aufgehalten worden, um fi in ihren 

Gantons befichtigen und mefjen zu laffen, viele Koften, Verſäumnüß und 

Unordnung caufiren, auch bei denen beften Ordres und Berfaffungen 
Gelegenheit zu allerhand, obgleich noch fo fehr verbotenen Pladereien 
geben ꝛc.“ 

Die Stände bitten daher um eine Verfügung: 

„daß die fogenannten Cantons nad) ihrer bisherigen unumfchränften 

Einrichtung nebſt dem generalen Kinder: Enrollement aufzuheben und 
infonderheit die Kinder derer, fo in öffentlichen Ehren-Aemtern ftehen oder 
mit guten Mitteln und unbeweglichen Gütern angeſeſſen, imgleichen 

Studirende, Künftler und Profeſſions-Verwandte, auch fonjten alle dem 

Lande und gemeinen Wefen nöthige oder nüßliche Perſonen mit gemalt: 

jamer Werbung zu verfchonen, auch die alfo Enrollirte ohmentgeltlich zu 
erlafjen, dagegen diejenigen, fo nicht wirklich in Reihe und Gliedern ftehen, 

der YJurisdiction der ordentlichen Gerichtsobrigkeit ſowohl in personalibus 

als realibus, ohne Reftriction und Unterfchied zu übergeben; nächſtdem 
auch alle angejeffene Leute, und welche eigene Höfe und Güter ange: 

nommen, zu befjerer Nefpicirung ihrer Wirthſchaften und Präftirung 
derer föniglichen Gefälle und Landes=onerum frei und ohnmeigerlic zu 
dimittiren fein.’ 

Die Regierung ſchließt fich den Ausführungen und dem Geſuch der 
Stände in allen Stüden an; fie erwartet von defien Bewilligung eine 

„befondere Aufnahme des Landes“. 

Art. 18 verlangt die Zuziefung der Stände bei General-Ein- 

quartierungen. 
Art. 19 u. 20 enthalten Beſchwerden über die Pränravation der 

Städte Halberftadt und Dfchersleben bezüglich der Einquartierung, fowie 
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über die Prägravation der Provinz überhaupt gegen Magdeburg, befonders 
durch Einlegung eines ganzen Cavallerie-Regiments. 

In Urt. 21 wird Milderung der fchweren Gavallerie- und Ver— 

pflegungsgelder, 
in rt. 22 Wufhebung der theuren Bezahlung der Rationen 

verlangt. 
Urt. 23 handelt von Beobachtung des forum ordinarium in Bürger- 

und Soldaten-Saden. 
Die Stände bitten 1. um eine Verfügung, „daß bei vorfallenden 

Streitfjahen die Bürger und andere Gerichtd:Untertfanen von denen 
Herren Officiers und Soldaten bei dem ordentlichen Richter jederzeit zu 
belangen, nicht aber mit Thätlichfeit oder gar Arreſt anzugreifen.‘ 

Die Regierung erläutert diefen Bunct folgendermaßen: 
„Es ift der Landesregierung und judieiis inferioribus befannt, daß 

allen Gerichten die frühzeitige Enrollirung aller Untertbanen, wes Standes 
oder Alters jolche geweſen, einen gar merklichen Abbruch der Jurisdiction 
jelbft verurjachet habe. Faſt ein jeder ift dadurch feinem foro ordinario 

entzogen, und wann er glei noch nicht ad forum militare gehörig ge- 
wefen, hat er dennoch diefer angemaßeten Eremtion in actionibus civilibus 
imo eriminalibus fi zu bedienen gewußt. Das forum militare fann 
zwar nicht abgejtellet werden; wenn ſolches ſich aber nur auf diejenigen 
ertendiret, welche in Reihe und Gliedern jtehen, nicht aber auf annoch 
unerwachjene oder ad militiam untüchtige, fo wird diefem desiderio ganz 
füglich abgeholfen werden fünnen. Auch wäre das Militair-Eonfiftorial: 

Neglement weiland Königs Friedrichs I.") billig wieder in Uebung zu 
bringen.“ 

Die Stände verlangen 2. den Erlaß einer Verfügung, „daß die vom 
Militärjtande zu Beſchwerung der Barteien feine Geffiones anzunehmen 
und ſich aller Afliitenz in Prozeßſachen, worinnen fie nicht proprio jure 

würkliche litis consortes fein, gänzlich zu enthalten“. 
Auch diefen Punet erläutert das Gutachten der Regierung ganz im 

Sinne der Stände: 
„Der abusus in Proceßſachen ift überaus groß hierin bishero ge- 

wefen. Bei der halberjtädtifchen Regierung find exempla vorgefallen, daß, 

wann jemand ob debitum passive verflaget worden, der reus, wann er 
gejehen, daß er mit feinen Ehicanes nicht weiter fommen können, aladann 
den Proce an vornehme Officiers cediret und alfo dem rechtmäßigen 
Kläger alsdanı die Sache erſt recht ſchwer gemachet hat. Es it foweit 

1) Bgl. Mylius CCM. III, 1. Nr. 96, p. 265 ff. (29. April 1711.) 
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gefommen, daß alle und jede cessiones in milites, etsi gregarios, pro 
cessionibus in potentiorem anigo gehalten werden müſſen, welche aber 
de jure unerlaubt find, und dahero von Seiner Königl. Majejtät höchſt— 
weiſeſten Einficht verhoffentlich gänzlich werden abgeftellet werden.‘ 

Die Stände verlangen endlich 3. daß bei Collegiis mixtis beiden 
Theilen gleiches Recht bezüglich der Anftruction und Direction des Procefjes 
gelafjen werde. 

Die Regierung findet das billig, und fügt Hinzu: „Es wird das 
befte fein, warn ein jeder actor das forum feines rei fuchen müßte, 

wodurd dann die collegia mixta gar ceffiren würden.’ 

Art. 24 wendet fich gegen die im militärischen Intereſſe angeordnete 
frühzeitige Schließung der Stadithore in Garnifonftädten. Die Regierung 
bemerkt dazu: 

Die Verſchließung der Thore (außer bei Feftungen) fei „dem Com- 
mercio und Landbau nachtheilig, auch generaliter dem ganzen coetui civium, 
welcher ſowohl bei Tage, ald Nacht feinem Gewerbe nachzugehen bat, 

ſchädlich und hinderlich. 

Sie empfiehlt daher die Berüdfichtigung dieſes Geſuchs. 

Art. 25 verlangt die Wbjtellung der häufigen Kriegsfuhren und 
die Beitrafung der dabei vorfommenden Holzbefhädigungen. 

II. Juftiz-Saden. 

[Revijion der Gejege: allgemeines PBrovinzial-Landredt.) 

26. 

Weilen in hieſigen Landen multitudo legum und faft 
unzählige Constitutiones und Edicta vorhanden, dieje aber nicht 
alle befannt, noch zu überjehen, theils auch einander entgegen, oder 
nicht zu gleicher Obſervanz in foro oder auch wiederum in desue- 
tudinem gefommen; als wird gebeten: 

Deren genaue Revifion und etwa pro justitia nöthige Ver— 
befjerung einer oder mehrern Commijjionen zu übergeben, nächjt- 
dem aber in hoc prineipatu ein egales Recht und gleichen Proceß der 
Regierungs- und Kammer=Eollegien, auch derer königlichen Aemter 
und andern Gerichte feite zu jegen, mithin denen jämtlichen Unter- 
thanen einerlei Gericht und Recht halten und adminiftriren zu lafjen. 

Die Regierung bemerkt dazu: 

Die Formirung eines bejondern Landrecht3 vor die hHiefige 
Provinz nach dem Erempel desjenigen, fo in dem Königreich Preußen 
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eingeführet worden, ift von des MWürflich Geheimen Etat? Miniftre 
Herrn von Cocceji Excellenz bei legthin gehaltener Unterſuchung des 

biefigen Juftizwejens!) für nöthig befunden worden; Seine Majeftät 
würden auch dem Lande eine befondere fünigliche Gnade erweijen, 

wann jolches den Ständen accordiret, auch ihnen jelbjt frei gegeben 
würde, die Subjecta zu deſſen Berfertigung unter königl. höchfter 
Approbation jelbjten zu choifiren. 

27. 
|Abftellung der vielen Aurisdictiond-Concurrenz.| 

Da auch bishero denen Unterthanen und litigirenden Parteien 
die Mannigfaltigfeit der jurisdietionum zu nicht geringer Beſchwerde 

und Nachtheil gereichet, da faſt zu allen Sachen befondere Collegia 

oder Departements verordnet, als der 

Hochlöbl. Königl. Regierung, 

Krieges: und Domainen-Sammer, 

Hodlöbl. Commissarii loci oder 
Königl. Hochlöbl. Landraths, 
Hochlöbl. Kanton-Dfficiers, 

Ober-Einnehmers, 

Salz-Commiſſarii und der 

Ordentlichen Gerichts-Obrigkeit, — 
dadurch aber oftmals ſolche Verwirrungen entſtehen, daß man faſt 

nicht weiß, unter weſſen Jurisdiction die Sachen gehörig, anbei 

auch unter denen Gollegiis und verjchiedenen Departements über 
die Competenz der Jurisdiction große Collifiones und Dijputes zum 
Schaden und Aufenthalt der armen Parteien fi) äußern, ja wohl 
gar zuweilen die judicata des einen Nichters oder Collegii von 
dem andern angefochten und caffiret, mithin fchon geendigte Proceß— 
jahen ab ovo angefangen und faſt immortalifiret werden — 
ale wird um MWbftellung derer vielen und mancherlei Juris— 
dietionen, auch derer höchitihädlichen Koncurrenz allerunterthänigjt 

angefuchet. 
Die Regierung bemerkt dazu: 

Außer denen a statibus angeführten Departements find auch 

die Neben-Eollegien, als das Medicinal-Collegium, Salpeter-Com- 

I) Am Jahre 1738. 
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miffion, Bau-Commiffion und dergleichen anzuführen.. Daß aber 
die multiplicatio jurisdietionum foftbar, große VBerwirrungen gebe 
und die Parteien alles impune verrichten, fich Hinter dieſes oder 
jenes Collegium verjteden und ebenfo unter fich jelbjten in höchſt— 
verderblihen Zank und allerlei conflietus verwideln, hat die Zeit 
gelehret, und ift alfo zu wünjchen, daß diefem Desiderio abgeholfen 
werde. 

28. 

(Aufhebung der Kammer-Jurisdiction in Juſtizſachen, aud der 

mixtura Collegiorum.] 

Aus gleihen Fundament bitten Status ferner inftändigjt, Die 
bisherige Jurisdiction der Hochlöbl. Königl. Krieges- und Domainen- 
Kammer in ordentlihen Proceß- und Juſtizſachen, imgleichen Die 

Collegia mixta der Hoclöbl. Regierung und Strieges- Kammer 
allergnädigft aufzuheben oder doch ratione desiderii primi zum 
mindeften bei denen Kammern, in joweit folche noch etwa verbleiben 

müffen, gleihen Juſtizlauf und Procekordnung, auch einerlei Re- 
media juris zu gejtatten, ex rationibus: 

1. Weilen die Zertheilung der Juftizfachen in zweien egalen 
und einander nicht jubordinirten Collegiis von einer Provinz zu 
allerhand Konfufion, Streit und Irrungen Gelegenheit bietet, da 
eine Partei oftmals fi) an diefes und die andere an jenes Colle— 
gium wendet, ein Collegium auch dem andern zum offenbaren 
Nachtheil der Juftiz Einhalt zu thun und beide ſodann super 
competentia jurisdietionis auf Koften der armen Parteien satis 

acriter zu disputiren pflegen, 
2. Weilen Juftizfachen nach dem Homagial-Receß und alter 

Dbjervanz und Landesverfafjung ad forum Regiminis, als des 
eigentlichen und einzigen hohen Juſtiz-Collegii im Lande, allein 
gehörig, und diefem alle und jede Untergerichte wiederum als judicio 

proxime superiori jubordiniret jein follen. 

3. Weilen bei der bisherigen widrigen Einrichtung allerdings 
bedenklich gejchienen, daß in einem Lande, und unter einem Landes- 
herrn in einerlei Proceß- und AJuftizfachen von dem Unter-Richter 
an zweierlei glei) hohe Gollegia, nämlich von denen Aemtern an 
die Krieges- Hammer, und von denen Stände-Gerichten an Die 

Landes-Regierung appelliret, dieſe auch mit unterfchiedenen In— 
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ftancien und Remediis juris daſelbſt fortgeführet und endlich wiede- 
rum an zwei verichiedene höchſte Collegia von beiden auf differente 
Weile rejpective appelliret und fuppliciret werden müſſen. 

4. Weilen bei denen zu der Jurisdiction der hochlöbl. Königl. 
Krieges:Kammer immediate gezogenen Proceßſachen ein ganz anderer 
modus procedendi und (wider die VBorichrift des Homagial-Receſſus, 

Landtages: Abjchiedes und landesherrlicher Verficherungen ad gra- 
vamina statuum de anno 1692 wegen beizubehaltender Läuterungs— 

und DOber-Läuterungs-Inftanzien, auch der Freiheit der Acten-Ver— 
Ihidung) nur ein einziges Remedium juris, nämlich die Supplication 

verftattet, diefe auch Togleich mit der Auflage eines bejondern Eides 
der Partei und Anwaldes bejchweret worden. 

5. Meilen, foviel Statibus wiffend, membra Collegii Cameralis 

auf die Zuftiz bishero hauptſächlich nicht vereidet, auch der Herr 
Kammer-Conjulent nicht einmal mit einem Correferenten verjehen 
gewejen. 

6. Weilen, foviel die Concurrenz beider hoher Collegien be- 

trifft, deren bisherige Mirtur, teste experientia quotidiana zu aller» 
band altercationibus propter dissensus frequentes et fere continuos 

obdnvermeidlichen Anlaß gegeben, dadurch aber ſowohl die Juftiz 
gehemmet, als denen armen Parteien zum höchiten gejchadet worden. 

Hierzu bemerkt die Regierung: 

Was diejes bishero für Berrüttungen und Zwieſpalt in dieſem 

Lande verurfachet hat, daß Camera fo viel Juſtizſachen an ſich 

gezogen, da man die armen flagenden Parteien oftermal® ganz 
bülflos Hat laſſen müſſen, davon fünnen die acta in großer Menge 
zeugen, und hat Regimen bishero jelbit gejeufzet, daß diejer Be— 
Ihwerde Maß und Ziel gejeget werden möchte. Dieſes Fürften- 
tum ift in Ddiefem Stück übler daran, als andere königliche 

Provinzien, in denen die Juſtizſachen nur denen Juſtiz-Collegiis 
überlaffen find. 

Man Hat die koſtbare Zeit mit Hin- und Wider-Schreiben 
vielfältig zubringen müſſen, wodurd) die Juftiz mehr gehemmet als 
befördert wird. Und weilen die processualia bei der Krieges- und 
Domainenfammer immer ftärfer anwachlen, fo werden die membra 

Camerae zum offenbaren Schaden Seiner Königl. Majeftät nicht 

wenig jelber gehindert, ihren Vortrag in rebus oeconomieis und 
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domanialibus zu thun 2c., durch die mixturas Collegiorum wird 
auch denen Sachen und Parteien wenig geholfen. Wäre aljo eine 
allergnädigfte Remedur wohl zu wünjchen. 

29. 
[Das neue Juftizreglement.] 

Wird allerunterthänigft gebeten: daß das letztere Juſtiz-Re— 
glement!) nad) denen auf allergnädigftes Erfordern eingebrachten 
Monitis derer Stände temperiret und dieſe darauf mit näherer 
höchſter Declaration verjehen, allenfalls aber die von fo vielen 
Jahren ber von beiden Hochlöbl. Regierungs-Eollegiis zu Magdeburg 
und Halberjtadt unter Direction des Etats-Miniftri von Plotho 
Ercellenz, aud) mit Zuziehung beiderjeitiger Zandesftände gefertigte 
und pro statu utriusque provinciae eingerichtete gemeinfchaftliche 
Magdeburgifch-Halberftädtifche Procefordnung in hiefiger Provinz 
anno zum Fundament gejeget werden möge. 

Dem gegenüber ijt die Regierung durchaus für das neue Juſtiz— 
reglement: 

Daß das neue von des Würklich Geheimen Etat3-Minifters 

Herrn Cocceji Ercellenz abgefafjete Juftiz-Reglement nichts als heil- 
james in fich faifet, ift unläugbar. Status wollen gerne viele 
Inftancien bei ihren Gerichten, auch dem judicio superiori haben 
und queruliren alsdann doc über Verzögerung der Proceſſe. 

Lestere ift ein Ausfluß von den erjtern, und kann einem Lande 
nichts erjprießlichers jein, als wann alle unnöthige Inſtancien ver: 

mieden werden. Nöthige aber zu verjtatten, ift in dem neuen 
Juſtiz-Reglement nicht verboten, ſondern vielmehr diefes befohlen: 
daß feine beneficia juris ohne ganz erhebliche Urſach abgejchlagen 
werden follen. 

30. 

Diefer Artikel enthält in großer Ausführlichkeit die PBuncte, in 
denen der Entwurf des neuen Auftizreglements nah den Monitis der 
Stände eventuell abzuändern fein würde. Wir fafen diefe Puncte famt 
den Bemerkungen der Regierung dazu im Folgenden furz zufammen. 

Außer der Aufhebung oder Milderung der vielen Ordnungsftrafen 

für die Parteien und Anwälte wünſchen die Stände namentlih: 1. Ein- 
ſchränkung des fog. Eonftitutionivens (d. 5. der Erledigung der Proceß— 

1) Das nicht gedrudte von 1738, das Gocceji bei der Reviſion entworfen hatte. 
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formalien auf mündlichem ftatt auf dem berfömmlichen jchriftlichen Wege). 

Die Regierung vertheidigt dem gegenüber das „Conſtitutioniren“ als ein 

weſentliches Mittel zur Abkürzung der Procefje und hebt befonders hervor, 
daß ja die materialia causae dadurch garnicht berührt würden. — Die 
Stände wünjchen ferner: 2. die Bewahrung des alten landesrechtlichen 

Grundſatzes, daß ein Urtheil nur rechtskräftig wird durch die überein- 

ftimmende Entſcheidung dreier Inſtanzen (per tres conformes); was, wie 
die Regierung erklärt, in der herrſchenden Praris bereits beobachtet werde. 

‚Sie verlangen 3. freien Gebraud) der Nullitätsquerel (Nichtigfeitsbejchiverde), 

wogegen fi) aber die Regierung wegen des häufig damit getriebenen 
Mißbrauchs ablehnend äußert; 4. Sujpenfiveffect für Appellationen, was 

die Regierung nicht allgemein zugeftehen will; 5. freie Aetenverſendung 
an auswärtige Facultäten und Schöppenftühle, was die Regierung billigt; 
6. Aufrechterhaltung des Rechtes der erjten Inſtanz, wobei die Regierung 

nur auf die Ausnahmefälle Hinweift, bei denen es ſich um Juſtizver— 
weigerung oder um das Intereſſe von personae miserabiles handelt; 7. Be- 

lafjung der Läuterungs: und Oberläuterungs-$nftanz bei den ftändifchen Ge— 

richten (1. Inſtanz), wodurch die Proceßkoſten erheblich verringert würden. 

— Yu diefer Hinfiht war eine Ungleichheit geſchaffen worden zwijchen 

den ſtändiſchen Gerichtsobrigfeiten und den königlichen Wemtern, indem 

die Läuterungsinitang für dieſe beibehalten, jenen aber entzogen worden 
war. Die Regierung ift in Folge deſſen dafür, die Läuterungsinitanz 

auch den ſtändiſchen Gericht3obrigfeiten wieder zuzugeftehen: „die Ober: 

läuterungen aber gehören, um die lites zu amputiren, nur allein vor das 
höhere Gericht und find loco appellationis“. — Die Stände verlangen 

ferner 8. gleichmäßige Behandlung der Bagatelljahen (50 Rthlr. und 
darunter) nach den gewöhnlichen Proceßgrundſätzen, wogegen die Regierung 
das Prinzip des Edicted über Bagatellfahen!) aufrecht erhalten wilfen 

will; endlih 9. Reduction des Stempelpapiers und der geftempelten 

Procehvollmadten?) jowie Verichonung der Armen mit diejen Kojten, was 
die Regierung befürwortet. 

31. 

[Beitellung geihidter Räthe und Bediente und deren hinlänglide 

Salarirung.) 

Wird allerımterthänigit gebeten: 
Daß fürohin zu den Räthen in Juftiz-Collegiis feine andere, 

als gejchidte, erfahren und gewiljenhafte Subjecte zu ernennen und 

1) Rom 24. Febr. 1739: Myl. Cont. I. Nr. 10. p. 243/44. 
2) Das Stempelpapier war neuerdings von 3 auf 9 Gr., die gedrudten 

Bollmahten von 1 auf 6 Gr. erhöht worden. 
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dabei nach Anweifung des Landtags = Abjchiedes de anno 1658 
88 12, 13 et 14 auf die hiefigen Landesfinder, ceteris paribus, 

vor andern zu reflectiren, diefe Räthe auch ſowohl, ala die Se— 
eretarii und übrige Bediente nach Broportion mit Hinreichenden und 
eine3 jeden Function convenablen Salariis zu verjehen, damit die 

Juſtiz ohne Abſicht und Interefie adminiftriret und der Richter zu 
deren Beugung aus Noth und Nahrungsjorge nicht verjuchet 
werden möge. 

Die Regierung bemerkt dazu: 

Collegium hat Seine Königl. Majejtät in tiefefter Submiffion 
zu bitten, daß einem Arbeiter fein Lohn zufließen möge Es wird 
ein jeder in Dero allerunterthänigften Dienften deſto ehender fein 
Gewiſſen unverlegt erhalten. — 

Urt. 32 wünſcht Beibehaltung der Bejoldungen der Regierungsräthe 
auf dem Halberjtädtiihen Etat. Es wird vorgefchlagen, eine Halber- 
ſtädtiſche Befoldung, die ein Auswärtiger genießt, dem Regierungsrath 
Bogelfang, deffen Beibehaltung fehr gewünscht wird, beizulegen, während 

dejjen auf einem fremden Etat jtehende Bejoldung anderweitig verwendet 

werden fönne. 

Die Regierung befürwortet das. 

Art. 33. verlangt Appellationsfreiheit an die Reichs-Gerichte; wozu 
die Regierung Folgendes bemerkt: „Die Appellationes an die höchſten 

Reichs:Gerichte find noch nie verboten worden; Se. Kal. Majejtät aber 
haben aus lamdesväterlicher VBorforge vor Dero getreue Unterthanen 

allezeit lieber gejehen, wann die Sahen an Dero in Berlin etablirtes 

Dber-Apvellations: Gericht devolviret würden. Wie übel aud) die litigiren- 

den Parteien bei dem Recursu ad summa judicia Imperii gefahren, da— 
von fönnen die Rößingifche, die Kniggiſche und Winningifche Sache mit 
dem Klofter Michaelftein, und andere mehr ein betrübtes Erempel abgeben. 

Weshalb diefes Petitum denen Statibus felbjten valde nocivum ift.“ 

Art. 34. beflagt ſich über die vielen Formalitäten beim Obertribunal 
in Berlin (namentlih Nothfriften u. dergl.), und wünſcht deren Ein: 
ihränfung. Die Regierung äußert fich zuftimmend. 

Urt. 35 behandelt einige minder wichtige Buncte, von denen wir nn 
einen hervorheben: Die Stände bitten um eine Verfügung, daß wider 
Wunſch und Willen der Parteien feine Commiffionen in rechtshängigen 
Proceßſachen veranlaßt, noch jemand dazu mit Zwang angehalten werden 

dürfe. 
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Die Regierung beftätigt, daß einige eclatante Fälle diefer Art vor: 
gefommen ſeien, wo man die Parteien wider Willen nad Berlin vor eine 

Commifjion gezogen habe. Bon der Regierung ſelbſt ſei dergleihen nie 
veranlaßt worden. 

IV. Conjiftorial» und Kirhen-Saden. 

Art. 36 tritt für die ordentliche Feier der Marien: und Johannis— 
fejte ein. 

Art. 37 verlangt Revifion und Einrichtung der neuen Conjiftorial- 
und Kirchen-Ordnung nad den Ständesmonitis und auf den Fuß der 

Magdeburgifchen. 
Art. 38 u. 39 beziehen ſich hauptſächlich auf die Aufrechterhaltung 

der ftändifchen Patronat-Rechte. 

Urt. 40 verlangt Verſchonung mit auswärtigen Collecten, 

Art. 41 faßt mehrere Puncte zufammen, von denen wir nur die 
beiden folgenden hervorheben: 

E3 wird verlangt: 1. die Freiheit des Studirens auf auswärtigen 
Univerfitäten und Declaration des neuen Edicts!) in diefem Siune, 

2. die Gültigkeit auswärtiger beglaubigter Zeugniffe, in Ermangelung 
der Hallifchen. 

Art. 42 fordert die Einrichtung eines Zucht: und Arbeitshaufes in 
Halberjtadt „sub Directione Statuum et Inspectione Consistorii“, 

V. Kammer-, Steuer-, Acciſe- und Commercien-Saden.?) 

43. Die Stände beflagen ſich: 

. über die Erhöhung der Anlage von 4 zu 7 Pig. per Morgen, 

. über die ftarfen Gavallerie:Öelder, 

. über die neue (Steuer:) Anlage der Wiejen und Gärten, 

. über den hohen Anjchlag der Gemeinde-Nugungen. 

. über die Anlage der Zehend:, Malter:, Dienſt- und Erben: 
Bing-Freibeiten, 

6. über das Nahrungs-Geld der Häuslinge und Inquilinen. 
44, Sie bitten um Aufhebung der Hohenſteiniſchen Sublevations- 

gelder?); was die Regierung befürwortet, mit der allgemeinen Motivirung, 

dak „ein Land das andere ohne großen PBräjudiz nicht übertragen kann“. 

[ ee 

wm — 

1) Gemeint ift wohl die „Verordnung wegen der jtudirenden Jugend“ 

vom 30. Sept. 1718. Myl. CCM. L. II. Wr. 118. 

2) Ein Gutachten der Kammer über die ftändifchen Defiderien ift nicht 

vorhanden. 

3) Seit 1704 (Sept.) mußten vom Fürſtenthum Salberftadt jährlich 8820 

Rthlr. zur Dedung der Berwaltungsfoften der Grafichaft Hohenſtein hergegeben 

werden. Die Stände waren jchon oft Dagegen voritellig geworden. 



Halberftäbtiihe Gravamina: Kirchen. und Polizeiſachen. 129 

45. Sie bitten: 
1. die monatliden Simpla contributionis auf 12 Monate feftzus 

fegen und deren bisherige Erhöhung auf fünfzehen und mehr Monate 
abzuftellen; 

2. die Remiffionen dem Lande und den Mitcontribuenten niemals 
zur Laſt zu legen, damit des einen Erleichterung dem andern nicht zur 
Beſchwerung gereiche; 

3. die nötigjten Handwerker, als Zifchler, Schneider, Scuiter, 
Zeinweber ꝛc. auch auf dem Lande zu dulden „weil fie dafelbft, wenn fie 

ihren Aderbau zu Hülfe nehmen, leichter fubfiltiren, auch eher Arbeit als 
in denen Städten, wo befjere und überhäufte Meifter vorhanden, finden 
fönnen, dem Landmann auch zu großer Laft gereichet, wann er jede Kleinig— 
feit oft auf etlihe Meil Wegs aus denen Städten holen, ſolche ver: 

accijtren, dabei fein Geld verzehren und immittelft feine Wirtfchaft und 

Ürbeit verfäumen muß“; 
4. eiwaige Ueberſchüſſe bei der Kontribution dem Lande zu deſſen 

Soulagirung jederzeit zu gute zu rechnen. 

46. 

[Uufhebung der Separation der Städte vom platten Zanbe.] 

Bitten Status inftändigft: 

daß die bisherige Höchft machteilige Separation des platten 
Landes von den Städten hinwiederum aufzuheben und der fidh 
etwa findende Überfhuß des Städte-Quanti von der Confumtions- 
accije dem Lande zu gute zu rechnen, ex rationibus: 

1. Weilen das platte Land durch die Separation und den bis- 

berigen Anjchlag zu 52 vom Hundert gegen 48 der Städte und 
MWeichbilder nach Anweiſung des Bericht des Ober-Steuer-Directorii 
vom 20. September 1710 fich ſchon vorhin prägraviret findet. 

2. Weilen das platte Land zu der Städte Acciſe täglich im 
Handel und Wandel und damit verfnüpften Confumtion um ein 
großes concurriret, dagegen von denen Städten nicht den geringften 
Gegenbeitrag oder Zufluß zu dem Contributionsquanto zu genießen 
und zu hoffen hat. 

3. Weilen die Billigfeit erfordert, daß Stadt und Land in 

bejtändiger Vereinigung bleiben und ſich einander Hierunter um fo 
mehr die Hand bieten, da von beiden ein mehrers nicht als Die 
Aufbringung ihres gejfamten Duanti an Contribution und Aceiſe 
erfordert werden mag. 

Acta Borussica. Vehörbenorganifation VI. 9 
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4. Weilen das arme platte Land, deſſen ganzes Vermögen 
etwa in act taufend contribuablen Hufen Landes beftehet und 
welches wegen geringer Holzung und Wieſen-Wachſes uußer dem 
Aderbau jonjt feine Nahrung oder Zuwachs hat, jchon vorhin auf 
mancherlei Weife durch unerjchwingliche Laften als: 

a) die ſchwere Contribution, 
b) die gleich hohe Cavallerie-Gelder, 
e) die theure Bezahlung der rationum, fo in leßteren 12 Jahren 

über 90000 Rthlr. zur Laſt gelegt; 
d) die Hohenſteiniſche Sublevations-Gelder, jo ab anno 1704 

usque huc bei 300000 Thal. betragen; 
e) die jchweren Krieges- und Domainen-Fuhren, auch andern 

faft unzähligen Borjpann; 
f) die Entfernung der Handwerker, deren Nahrung und Con— 

fumtion denen Städten zugewachſen und 
g) die zu präftirende Frohnen-Dienjte und Burgfeſte, aud) 

Gemeinde-Unpflichten zc. 
jich zum höchſten bechweret findet und dahero dieſe geringe Hülfe 
von denen biebei nicht das geringjte verlierenden Städten um fo 
eher verdienet. — 

Art. 47 fordert in einer Reihe von Puncten Erleichterungen in 

Bezug auf Steuerleiftungen. Wir heben daraus hervor den Wunſch, daß 

der Xccifetarif auf den Fuß wie unter Sönig Friedrich I. gefegt werden 

möge, dab der Nachſchuß bei der Acciſe befeitigt werden möge, daß bei 

Erecutionen!) durch die Land» und Wolizeireuter den Gerichtsobrigfeiten 
die Leitung zujtehen möge. 

Die Stände verlangen ferner, Urt. 48, eine Declaration des Steuer: 
Edictd vom 1. Februar 17185) 

Urt. 49 Wiederherftellung der Steuer-fzreiheit für diejenigen, „To 

ocessione des Edicti sub justo clypeo gelitten“; 

Urt. 50 eine Declaration des Redintegrationg-Edictd vom 24. Sep: 
tember 1726.°) 

) Der Zuſammenhang läßt wohl vermuthen, daß es fich bei ſolchen Ere- 

eutionen meift um rüdftändige Steuern oder Steuerftrafen handelte. 

2, „Wegen Unterfuhung der verjchwiegenen fteuerbaren Weder.“ Mil. 

CCM. IV. III. Cap. I. Wr. 42. 

3) Ein Drud ift nicht befannt. 
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51. 

[Herftellung des freien Eommercii.] 

Weilen vom freien Commercio Handel und Wandel, ja bie 
Nahrung des Landes dependiret und die allgemeine Erfahrung 
zeiget, daß Diejenigen Lande, wo jolches am meiften floriret, auch 
an Reichthum und Weberfluß, wie auch Nahrung und Menge 
derer Unterthanen vor anderen den Vorzug führen, dagegen bei 
biefiger Provinz fich zeithero geäußert, daß nad) erfolgtem Verbot 
auswärtiger Tücher, Zeuge und anderer Sachen ſich ratione com- 
mereii ein jo ausnehmender Abfall gefunden, daß die angrenzende 

Braunfchweigische, Hildesheimifche, Sächfische, Anhältiiche und andere 
Lande, womit dieſes Fürftentum Hin und wieder durchjchnitten und 
umgeben, auch die benachbarten Eleinen Städte, als Blandenburg, 
Helmstedt und Schöningen, mebjt denen nächſt gelegenen Harz- 
Ortern, welche jonften faft alle ihre Waaren von Halberftadt ge- 

holet, und vor fich faft feinen Handel geführet, fi nicht nur von 
bier gänzlich weg gewöhnet, fondern auch allen Handel dergeſtalt 
an fih und ihre Jahrmärkte gezogen, daß vor jetzo ein Helm 
ftedtifcher oder Blandenburgifher Kaufmann mehr Waaren, als 
zwei bis drei biefige auf dem Lager aufzumweifen; als wird um 
allergnädigite Herftellung der Freiheit der Commercien mit fremden 
Tüchern, Zeuge, Kupfer, Mejfing, Glas und anderen Saden ver- 
mitteljt Aufhebung der bisherigen Monopolien und Handels-Zwangs 
allerunterthänigft angejucht. 

52. 

[Berbot der Woll-Ausfuhr.) 

Da auch das Verbot der Ausfuhr der allhier im Lande ge- 
wonnenen Wolle denen gejamten Ständen und Unterthanen ratione 

des hiefigen weit geringern Preiſes zu egalen Präjudiz gereichet, 
anbei auch fich verjchiedene Umftände und Bedenflichfeiten, auch 
ratione de3 interesse publici eräußern, als: 

1. daß bei dem jchlechten Preife gar viele aus ihrer ge- 
wonnenen Wolle, zum Präjudiz des Kauf-Handels und der Königl. 
Acciſe fich jelbften Zeuge machen zu lafjen, veranlafjet werden; 

2. daß bei dem freien Woll-Handel von denen Schäffern und 

Suhrleuten von dem gewonnenen Gelde gewöhnlich zum Profit des 
9* 
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Publici nicht wenig wiederum angeleget und confumiret zu werden 
pfleget, diefer Zugang der Nahrung und Acciſe aber nach bisheriger 
Berfafjung meift zurücdgeblieben; 

3. daß in denen Sächſiſchen und anderer auswärtigen Landen, 

wo die freie Ein- und Ausfuhr der Wolle geftattet, ein ungleich 
mehreres von denen Fabriquen als hiefiger Orten profitiret, auch 
in diefer Provinz nach dem ergangenen Berbot feine andern und 
befiern, als die ſonſt gewöhnliche Zeuge nebjt geringen Futter— 
Tuche fabriciret und der Abgang der Acciſe durch den Nugen der 
biefigen Fabriquen jchwerlich erjeget wird; 

4. daß, wenn gleich bei der Woll-Arbeit ſich einiger Abfall 
eräußern follte, dennoch nach hiefiger Landes-Bejchaffenheit bei dem 
gewöhnlichen Flachs-Segen es niemand leichtlich an Arbeit, wann 

er nur folche verlanget, fehlen, die bisherige Verfafjung auch nur 
gar wenigen Woll-Berlegern noch zur Avantage gereihen möchte, 
dagegen bei denen mehrefien Zeug. und Futter-Tuch-Machern fich 
biß dato gar geringe oder feine Verbejjerung ratione ihrer Nah— 
rung und Vermögens gefunden; — 

Als bitten Status um landesväterliche allergnädigfte Verfügung: 
daß die Freiheit des Wollhandels und der Ausführung hiefiger 
Wolle in benachbarte Lande zu geftatten, oder doch jelbige, wann 
fie im Lande ohnentbehrlih, allhier nad) dem Preife der Benach— 
barten zu bezahlen. — 

Urt. 53 führt die Uebelftände aus, die fi) aus der gegenwärtigen 
Handhabung der das Salzweien betreffenden WBorjchriften ergeben, und 

erſucht um eine königliche Declaration zur Aufhebung des Salzzwanges. 

VI Bolizei- und andere Saden. 

Urt. 54 fordert die Anfertigung einer Polizei-Ordnung, auf den 
Fuß der Magdeburgifchen, nebſt Überlaffung der Bau: und Polizei-Sachen 

zu Beforgung der Gerichts-Obrigkeiten sub Directione Regiminis. 

Art. 55. enthält eine Reihe von Wünfchen, die wir nur furz be= 
zeichnen. Sie betreffen: 

1. die Reparatur der Landſtraßen auf Kojten der Zoll-Herren; 
2. die Ubjtelung der neuen polizeilihen Kundſchaften und Geburts— 

Briefe für Handwerfsgejellen und Lehrlinge; 
3. die Aufhebung des Zwanges zur Haltung der Magdeburgijchen 

Sntelligenz-Bettel; 

4. die Publicirung und Innehaltung der Poſt- und Brief-Taren; 
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5. die Abftellung der erelufiven Privilegien von Künſtlern; 
6. die Freilafjung der Korn-Ausfuhr; 
7. die Egalifirung der Gerade und des Heergewettes; 
8. eine Declaration wegen Zunftmäßigfeit der Gerichts-Diener; 
9. die freie Verabfolgung der Erbichaften nah Sadjen; 

10. die Annahme der in Kurs gebliebenen Münzforten ohne Auf: 
geld bei den föniglichen Kaſſen; 

11. die Freiheit zu auswärtigen Heiraten und Reifen; 
12. des Münz- Recht des Domcapiteld® und des Magiftrats zu 

Halberftadt. 

Art. 56 verlangt Remedur der Beichwerden wegen des Salpeter- 
Edictd vom 30. Martii 1729.') 

Art. 57 fordert Abftellung oder „billigmäßige“ Einrichtung der 
combinirten Marine-Recruten- und Chargen-Kaſſen, fowie Aufhebung des 
Beitrages zum Potsdamer Waifenhaufe. 

Urt 58 bezieht fi) auf die Jagdverordnungen. Er fordert: 
1. Aufhebung der Schonzeit für das durchftreifende Wild, 
2. Abjtellung der Hegung der „Tannen-Hirſche“?) im Hadel. 

5l. Bravamina der cleve-märfifchen Stände. 

Weſel. 4. September 1740.]°) 
St.⸗A. Düffeldorf. Nitterfchafts-Regiftratur, C. 4. B. N. 2. — D. D. Dem König überreicht 

Wefel, 4. September 1740. 

Cantonſyſtem. — Behördenwejen. — Erbentage. — Landtage 

(Steuerbewilligung). — Steuerdrud. — Lehnsjadhen. — Wahl der 
Magiftrate. — Mühlenzwang; Salzregal; Bergweien. — Handels- 

fadhen. — Berjhiedene andere Landesverwaltungsfaden. 

Allerdurchlauchtigſter zc. 
Mit E 8. M. allergnädigfter Erlaubniß müſſen Eid und 

Pflichte halber Dero getreue clev-märfijche Landſtände in aller- 

tiefefter Submijfion dasjenige, wodurch dieſe beide Länder nun 

2) Ein Drud nicht befannt. 

Damhirſche. 
3) Die Cleveſchen Stände hatten ſich von Cleve, wo der Huldigungslandtag 

gehalten wurde, am 24. Auguſt nad Wejel begeben, um dem König bei feiner 

Durchreije ihre Aufwartung zu machen. Ein paar Tage jpäter gejellten ſich auch 

die Märkfiihen Stände dazu. Der Generaladjutant Oberſt dv. Hade hatte auf 

eine Anfrage der Stände geantwortet: „Ihro Majeftät ſei mit feinen Geremonien 
gebient, Sie wäre auch nicht gerne angetreten, bejonders von fo vielen Perſonen, 
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einige Jahren her jehr hart gebrüdet worden, allerunterthänigft 
fürzlih anzeigen und demnächſt in allerrejpectuenjefter Devotion 
bitten: 

1. Daß die widerwillige Werbunge und die vor einige Jahren 
eingeführte Werbe-Cantons allergnädigjt eingeftellet, wie imgleichen. 

2. Das freie Commercium retabliret, die Uccife auch auf dem 

alten Fuß, wie Diejelbe vor anno 1714 eingenommen gewejen, 

wieder gebracht; 
3. Der vor einigen Jahren eingeführter Mühlenzwang, aud) 

die verfolgends bei dem Mühlenwejen veranlaßte Bejchwerden in 
puncto des verhöheten und in der Grafichaft Mark bis faft auf 
die Halbicheid vergrößerten Mulfters und neuerlich geforderten 
Staubmehls, auch eingezogenen Handquerlen und Grützmühlen ab- 
geftellet, jodann 

4. die jogenannte Taration und Peräquation der Länder nic) 
fortgefeget, auch) die nun an die 80 Fahren gewährte generale 
Landes-Matricul weiter beibehalten, damit jolchergeftalt der augen- 
ſcheinlicher Ruin vieler deren Unterthanen vermieden werden möge; 

5. Daß das Herzogthumb Kleve und die Grafichaft Mark 

fambt Nebenquartieren von denen höchſtbeſchwerlichen Zuſchubs— 
gelderen für des Prinzen Friederichs Hoheiten Regiment ad 53,626 Rblr., 

wie auch für die Provinz Pommern ad 23,625 Rolr. befreiet; 

doch wolle er jehen, ob er ihnen eine Audienz verichaffen könne”. Der König fam 

am 29. Auguft in Wejel an; die Stände bejchlofjen nun, um eine Audienz nad)- 

zufuchen, wobei jeder Stand einen Deputirten abordnen jollte. Da der König 

am 1. September, ald er von der Wachtparade zurüdfem, unpäßlid; geworden 

war und fich gleich in fein Gabinet zurüdgezogen hatte, jo fam es zu der bereitd 

geitatteten Nudienz an diefem Tage nicht. Much am 2. September wollte der 

König noch niemand fprechen, und am 3. war er zu bejchäftigt, um die Deputirten 

zu empfangen. Erjt Sonntag den 4. September fand die Audienz ftatt, wobei 

ftatt des erfranften Directord3 der Cleveſchen Nitterichaft (v. Driesberg) der Graf 

v. Gronsfeld das Mort führte, Er überreichte die Sravamina der Etände, bie 

ber Stönig entgegennahm und in die Taſche ftedte. Der Empfang war font 

gnädig. Der Graf v. Gronsfeld und der Landdroft von Witten wurden zur föniglichen 
Tafel „invitiret“. Auf eine Anfrage der Stände lieh ihnen der König zur Antwort 

geben, jie möchten fich micht länger in Wejel aufhalten, jondern nach Eleve zurück— 
lehren und den Landtag zu Ende bringen. 

(Aus einem Protofoll v. 25. Aug. bis 4. Sept. 1740 Düffeldorf. St.-W. 
Clev. Ritterſch. Neg. C. 2. B. Nr. 6.) 
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6. Die in diefen clev-märkifchen Landen feftgefegte drei Col- 
legia: Regiminis, Justitiae et Camerae, auf dem in denen Land» 
tagsrecefjen derer Jahre 1660 und 1661 gnädigit beliebtem Fuß 
herſtellet; 

7. Zur Beſetzung dererſelben feine als eingeborene Landes— 
finder emploiret; 

8. Keine in dem Ritterſtand zu adelichen Officien admittiret 
werden, als die ſich mit acht rittermäßigen Quartieren und einem 
Nitterfiß von 6000 Rolr. aufs wenigfte bei dem Nitterftand vorhin 
qualificiret; 

9. Die Dröfte zur Wahrnehmung ihrer Bedienungen, auch 
Genuß ihrer vorhin gezogenen Emolumente retabliret; 

10. Die qualificirte eingeborene Ritterbürtige, mit Ausfchließung 
aller anderer, ingefolge derer Landtagsrecefje hierzu allein admittiret; 

11. Keine Combinationes derer Richter- und Schlüterei-, auch 
andern Bedienungen verjtattet; 

12. die Prozeßordnungen vom Jahr 1669, 1670, wie auch 
Reviſions- und Procefordnung von anno 1695 und 1713 retabliret; 

13. Die mit denen Jurisdictionen belehnte Bajalli wider den 
Einhalt ihrer Lehnbriefen nicht bejchweret und, was diefem zuwider 
in dem Edicto vom 28. Sanuarii 1736!) verordnet worden, 

remediiret; 
14. Bemelte, mit denen Jurisdictionen belehnte Vaſalli bei 

dem Praesidio et Directorio auf denen Erbentagen manuteniret;?) 

15. Keine ungewilligte Steuern aufgejchlagen, die gewilligte 
auch nicht durch militärische Erecution, fondern von denen Re— 
ceptoribus durch die Amtsboten beigetrieben werden mögen; 

) Scotti Nr. 1233 (Bb. 2. ©. 1160 ff.). Das Ediet bezweckt „Wbftellung 
der bei den cleve-märfifchen Privatjurisdictionen, zur Beeinträchtigung ber landes- 

herrlichen Gerechtiame und zum Nachtheil der Föniglichen Unterthanen einge» 

fchlichenen Mißbräuche“. Wegen der Einzelheiten müflen wir auf den Tert felbit 

berweijen. 

2) Nach einer Berorbnung der Kriegs- und Domänenfammer, lebe 
31. Mai 1732 (Scotti Nr. 1148, Bd. 2, ©. 1120) jollten fünftig die Erbentage 

von einem Mitglied der Kriegd- und Domänenfammer dirigirt werden. Gegen 

dieje Neuerung ift wohl die Beſchwerde gerichtet. 
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16. Der anfänglich nur auf 5 Jahren geforderter, diesmalen 
aber ſchon zwiichen die 20 und 30 Jahren gewährter höchſtbe— 

ichwerlicher Lehncanon allergnädigft aboliret; 
17. Die Lehn-Succeffiones und Tara derer Heergeweide, auch 

Iurium cancellariae nad} der alten Objervanz reguliret; 
18. Die etwahe committirte Lehnfehler allergnädigit condoniret; 
19. Die zu denen Jagden berechtigte bei dem Exereitio der- 

felben nach dem alten Herkommen manuteniret; 
20. Die Einreifung derer auf dem Lande angebaueter, dem 

Publico Höchft jchädlicher Hitten allergnädigft befohlen; 
21. Die von denen gemeinen Heiden und Gründen ohne 

Conſens derer hierzu Berechtigten abgegrabene Länder und gemachte 
Zuſchläge nun wiederumb eröffnet und leßtbefagten reftituiret, auch 

dergleichen Abgrabungen und Zufchläge fürs Fünftige allergnädigjt 
inhibiret; 

22. Das Boftwejen auch dergeftalt reguliret werden möge, 
daß die einheimische Fuhrleute auch ihre Koft zu gewinnen nicht 
verhindert werden. 

23. Die Duisburgiche Iutelligenz- Zettuln auch niemanden, der 
folche nicht nöthig zu haben vermeinet, zugemuthet ; 

24. Die wider das alte Herfommen zum merflichen Bejchwer 
derer Unterthanen jo Häufig nun einige Jahren her geforderte 
Dienftfuhre abgeftellet, in specie aber 

25. die in diefen Ländern nie erhörte, vor wenig Jahren erjt 

eingeführte unentgeltliche Beifahrung derer Baumaterialien zu denen 
Domanialgebäuden gänzlich ceffiren; 

26. Die Bürger in denen Städten, wo folches herbracht, zur 
jährlihen Wahl ihrer Magiftraten wieder admittiret, diefe aber zur 
Wahrnehmung ihrer Functionen nah dem altem Herfommen zu— 

gelafjen; 
27. Die Acciſe auf dem platten Lande wider das ausdrüdliche 

Edictum de anno 1687 und undenflichen, in der Grafſchaft Marf 

hergebrachten Objervance nicht extendiret, weilen an deren Plaß 
des platten Landes Eingejefjene ihre jo hoch gehende Contributiones 
bezahlen müſſen, gefölglic) 

28. die von dieſem Wccijebeitrag vor dieſem befreiet gewejene 

weiter hiervon frei bleiben, die Ritterbürtige in specie aber in 



Eleve-märfiihe Gravamina. 137 

dieſem und andern Stüden bei ihren erhaltenen Privilegien 
manuteniret; 

29. Die Einquartierung folchergeftalt reguliret werde, daß 

jolche denen Unterthanen nicht allzu bejchwerlich, Frembde und Be- 
nahbarte auch dadurch nicht behindert werden mögen, in dieſe 
Länder ſich häuslich niederzulaffen; 

30. Die mit denen Benachbarten vor diejem errichtete Com— 
mercien-Tractaten nach allergnädigitem Befinden venoviret; 

31. Die dem Bublico höchſt nachtheilige Monopolia ver- 
ſchiedener Waaren abgejtellet; 

32. Die Wehrzölle und ungewöhnliche Weggelder, Licenten 
und Zölle von Waaren, jo von einer Stadt in die andere oder 

von einem Ambt in das andere gehen, auch bei dem Zollweſen vor 
einigen Jahren dem altem Gebrauch zumider veranlagte Verände— 
rungen und Verhöhungen eingeftellet, mithin diejenige Städte, welche 
eine illimitirte Freiheit auf gebrochene und ungebrochene Waaren 
gehabt, zur Wiederemporbringung der faſt ganz darniederliegenden 
Schiffahrt und Handlunge in diejelbe herftellet, in specie aber 

33. der neulich im Cleviichen eingeführte Viehe-Licent ad 
10 Rolr. per Stüd gänzlich aufgehoben; 

34. Die getreue clev-märkiiche Landftände bei der freien Dis- 
pofition ihrer in denen Landtagsreceſſen ihnen accordirten Stände- 
gelder fürs fünftige, wie vorhin, weiter manuteniret; 

35. Die Landtagszehrungen an Pla derer hiervor für Cleve 
und Marf allergnädigft verordneten 4000 Rolr. jedesmalen, nachdem 
die Zandtage kurz oder lang währen, wie vor Diefem von dem 
Lande vergütet werden; 

36. Dasjenige, was in der. Örafihaft Marf contra edietum 

de anno 1636 in puncto des eingeführten Salz-Regalis veranlafjet 
worden, abgejtellet, da8 Salz-Commercium in dem Herzogthumb 
Cleve aber, wie bisher, frei bleiben möge; 

37. Das Bergweien in der Grafichaft Mark nach dem in der 
alten Bergordnung feftgeftelleten Fuß beritellet, auch das diejem 
zuwider in der neuen Bergordnung fich befindliche abgeftellet, 
ſchließlich auch 

38. die getreue Landftände und jämbtliche Unterthanen bei 
dem übrigem Einhalt derer Landtagsrecefien de annis 1660, 1661 
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und 1664, auch allen ihren wohlhergebrachten Gerechtigfeiten, altem 
Herfommen, Begnädigungen, Privilegien und königlichen Reverjalen 
fürs fünftige allergnädigft gefchüget und gehandhabet werden mögen. 

Öleihwie nın E. 8. M. allerhöchjites wahres Intereffe mit 
derer Länder Wohlfahrt aufs genauefte verfnüpfet ift, fo getröften 

eingangs erwähnte getreue clev-märfifche Landſtände ſich einer aller- 
gnädigjter landesväterlicher Erhörung und erfterben in allertiefejter 
Submijfion ꝛc. 

E. 8. M. allerunterthänigfte getreue Landftände aus Ritterſchaft 
und Städten des Herzogthumbs Kleve und der Graffchaft Marf. 

52. Bericht des General-Directoriums (II. Departement). 

Berlin, 8. September 1740. 
Mundum, gez. Görne, Happe. — Gen.“Dir. Hurmärk. Kammer, Zit. VI. Wr. 4. Vol. 1. 

Kriegs- und Domänenräthe jollen feine Nebencommijjionen 
übernehmen. 

Des höchſtſeligen Königs Majeftät haben bereits in anno 1725 
befohlen, daß fein Rath bei der Hiefigen Krieges: und Domänen- 
fammer zu dejto beijerer Beobachtung feiner ordinären Functionen 
Nebencommiffiones von andern Collegiis übernehmen follte. 

Da nun foldhem zeithero nicht allerdings nachgelebet, jondern 
einigen Membris von ein= und andern Gollegiis ohne des General- 
Directorii Borwiljen Commiffiones aufgetragen worden, €. 8. M. 

Dienst und höchſtes Intereffe aber erfordert, daß gedachte Räthe 
ſich der Inſtruction gemäß auf die beim Collegio ihnen obliegende 
Functiones ohne Unterlaß appliciren und, jo viel möglid, mit 

allen Nebencommilfionen verichonet bleiben, wann folche ihnen nicht 
etwa von E. K. M. immediate allergnädigft aufgetragen werden, 
jo haben unter verhoffter E. K. M. allergnädigften Genehmhaltung 
wir obige Drdre reiteriret und zu Höchderofelben Bollziehung 
bierbeigeleget. 

Die erwähnte Ordre fam vollzogen zurüd am 24. September 1740, 
Sie trägt dad Datum des 8. September 1740 und findet fi abjchriftlich 
in R. 9. X. 1. b,, gebrudt bei Mylius CCM. Cont. I. 1740 Nr. 49. 
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55. Labinetsordre an den Etats-Mlinifter von Rochow.!) 

Wefel, 10. September 1740.?) 
R. 96. B. 22. — Abſchrift. 

Beitungdberichte der Kammer-Präjidenten. 

Da Ich von denen in den Provinzien vorfallenden Merk: 
würdigfeiten aus denen Zeitungsberichten des General-Directorii jo 
jehr ſpäte Nachricht erhalten, fo befehle Ich Hierdurd, daß Ihr 
insfünftige alles dasjenige, was im Cleviſchen und Mindijchen fo- 
wohl in oeconomieis als fonften etwa merfwürdiges paſſiret, wohin 
insbejondere die Witterung in denen Saat- und Erntezeiten, im» 
gleichen der Anjchein derer FFeldfrüchte im Herbſte und Frühling 
mit zu rechnen, an Mich immediate berichten follet; wobei es fich 
aber von jelbjt verftehet, daß Ihr Sachen, jo der Mühe werth find, 
ſchreiben, mit Bagatellen aber Mich nicht incommodiren müffet. 

54. Labinetsordre an das General-Directorium. 

Wefel, 1. September 1740.°) 
R. 96. B. 22. — Abſchriftlich. 

Kein Syftemmwedjel in der Kammer- und Kafjenvermwaltung. 

Sr. 8. M. in Preußen ꝛc. ift glaubwürdig hinterbracht, daß 
verichiedene Dero Kafjen-Bediente, auch wohl gar einige Membra 
derer Krieges- und Domänenfammern jelbjt in denen Gedanken 

ftehen follen, als ob Höchjtdiejelben von denen bisherigen Gameral- 

Principiis und Verfaſſungen bei denen jämptlichen Kaſſen abgehen 
und Ihnen indifferent fein lafjen würden, ob die Domänen- und 

Contributiong-, auch andere dergleichen Präftanda zu rechter Zeit 

bezahlet, bei denen Acciſen, Licenten und in Adminiftration ftehenden 

Böllen viel oder wenig einfommen werde. Da Sie aber hierunter 
ganz anderer Meinung find und bei denen von Dero in Gott 
ruhenden Herren Vaters Majeftät in Kammer- und SKafjenfachen 

Präſident der Mindenichen und Cleviſchen Stammer. 

2) Kanzleinotiz: „In simili an den Nammer-Präfidenten von Ribbed in 

Halberitadt, an die Kammer-Präjidenten von Platen, von Werner und den Chef- 

Bräjidenten von der Dften“. 

, Eine andere Abjchrift des Stüdes (Gen.-Kaff.-Dep., Gen. 8.) trägt das 

Datum „10. September“. 
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gemachten Einrichtungen, fowohl überhaupt als auch infonderheit 
wegen promter Bezahlung derer Pachtgelder, Contribution und 

anderer Präftationen, auch eracter Beitreibung des Acciſe-, Licent- 
und Zollwejens es jchlechterdinges gelaffen und darüber mit allem 
Ernst gehalten wiffen wollen, als machen Sie ſolches Dero Ge- 
neral= 2c. Directorio hierdurch in Gnaden befannt, mit dem aller- 
gnädigften Befehl, die ſämptlichen Krieges- und Domänenfammern 
jowohl als alle Kafjen-Bediente hierunter forderfamft zu defabufiren 
und fie hingegen auf das nachdrücklichſte dahin anzuweiſen, auch 
jelbft mit dahin zu jehen, daß ein jeder in feinem Poſten mit ge- 
bührender Eractitude und Sorgfalt jein Devoir thun und der ihm 
ertheilten Inftruction bei Vermeidung höchſter Föniglichen Ungnade 
überall ein vollfommenes Gnügen leisten müfjen. 

55. Cabinetsordre an das GBeneral-Directorium. 

Weſel, II. September 1740. 
R. 9%. B. 22, — Abſchriftlich. 

Drdnung in den Kafjen! Keine Rüdftände zu dulden! 

©. K. M. in Preußen zc. haben aus dem eingejandten Do- 
mänenfaflen-Ertracte erjehen, daß bis Zrinitatis 1740 annoch über 
280000 Thaler bei allen Departements überhaupt in Reſt find. 
Wann Ihnen aber diejes gar jehr befrembdet, um jo mehr, da das 

Erucis-Quartal, dals] auf den neuen Etat von Trinitatig 1740 bis 

dahin 1741 zum erften Male wieder bezahlet werden ſoll, nahe 
vor der Thüre ijt, als befehlen Sie aud) Dero General-Directorio 
hierdurch in Gnaden, zugleich aber auch alles Ernjtes, die nad)= 
drüdliche Verfügung an die Srieges- und Domänenfammern ohne 
Zeitverluft ergehen zu laffen, daß die Refte fofort beigetrieben und 
längftens zwifchen hier und Michaelis ohnfehlbar eingefandt werden 
müffen. Falls auch in einigen PBrovinzien behuef der Anjchaffung 

de Samen» und Brotfornes vor die Unterthanen oder jonft aus 

denen Renteien etwas vorgeichofjen fein follte, jo wollen S. 8. M., 

daß die Kaſſen deshalb jofort wieder in Nichtigkeit gefeget und 

insfünftige zu rechter Zeit über alle Vorfälle berichtet, die erforder: 
lihe Gelder erbeten und alle Melange mit denen Kaffen auf das 

jorgfältigfte vermieden werden joll. 
nen 
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56. Bericht des Beneral-Directoriums mit Pöniglicher Randverfügung. 

Berlin, 13. September 1740. 

Wiedereingefommen 25. September 1740. 
R. 94. IV, La. 18. 

Das General-Directorium und die Bevölferungspolitif des Königs. 

Auf eine Anfrage des General: Directoriums vom 13. Dezember 1740 

(Mund. gez. Görne, Happe), ob nicht dem Sohne eines Weißgerbers aus 
Bollnow, der als Handwerksburfche außer Landes gewandert ijt und 
Gelegenheit hat, eine reiche Wittwe zu heirathen, erlaubt werden könne, 
fi außer Landes zu feßen, verfügt der König eigenhändig am Rande: 

Das Directorium foll leute ins landt zihen und nicht hinaus 
Schufen das Seindt rechte Nerfche und ridiculle anfragen fie 

Sollen fi nicht unterftehen mit dergleichen wiederzufom[men]. Fr. 

57. Gravamina der Mindenfchen Stände (Prälaten und Ritterfchaft.?) 

14. September 1740. 
R. 32. Nr. 51. 

Eantonpflidht. — Eapvalleriegeldber. — Domänenwirthſchaft. — 

Juſtiz. — Ständijhe Rechte. — Landräthe. — Adlige Privilegien. — 

Berihiedene Landesverwaltungsangelegenheiten. 

Die Stände danken für die Beftätigung der Landesprivilegien?) 
(namentlich Homagialreceß von 1650 und Reinebergijcher Receß von 1667) 

um fo mehr, „je mehr eine Zeit der Jahre her unfere Jura und Privilegia 

geſchwächet, mithin der ganze Adel, welchen die größeften Fürſten fonjten 

vor die Ehre des Landes achten, in einen faft verächtlichen Zuftand ges 

jeget worden‘. 
Das Land ift in fehr große Armut geratben. Um fo mehr begrüßen 

die Stände den Grundfag des Königs, eine „ferme Harmonie’ zwiſchen 
den Sutereffen der Majeftät und des Landes berzuftellen. „Und gewiß, 
wie ift es auch möglich, daß Dero Revenües ftabil fein, und Dero Armee 
in beftändigen guten Stande unterhalten werden fann, warn nicht vorab 
das Land wieder aufgeholfen und Dero wahres Intereſſe in der Eonfer- 
vation der Unterthanen feſte gejeßet wird?“ 

Sn erfter Linie recurriren die Stände auf den Punct der Werbung 
nnd der Reiterverpflegung, den fie bereit3 unterm 12. Sept. 1740 dem 

I) Weberreicht von den Deputirten v. d. Horft und Frederking. 

3) Bergl. Nr. 42. 
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General: Directorium vorgetragen haben. Der König hat — heißt es in 
diefem Gejuh — „die gewaltfame Werbung und die dabei vorgefallenen 
Bladereien‘‘ bereit3 verboten. Sie wünfchen, daß dies durch ein öffent- 
lihe3 proclama befannt gemacht würde und daß die „Hausjigende und 
Anerben derer Städte” vom Soldatenjtande gänzlich) befreiet und die 
Städte von aller Werbung gänzlich erimirt würden. Das würde um jo 
mehr im Intereſſe der Peuplirung des Landes liegen, als Minden auf 
allen Seiten von Gebieten umgeben ift, in denen die Unterthanen „von 
aller Werbung befreiet“ leben. 

Die Reuterverpflegungsgelder, die fich mit dem Augment für das 

Sonsfeldiche Regiment auf 24822 Rthlr. belaufen, find ganz unerjchwinglich 
ohne dauernden Ruin des Landes, zumal nad dem Mißwachs und Bieh- 
fterben der legten Jahre. Es wird flehentlidy gebeten fie dem Lande wieder 

abzunehmen. — Die Contribution, ordinäre und ertraordinäre, beträgt 

ſchon 1?/, des Normaljaßes, im ganzen 75426 Rthlr. gegen 3730 Riblr. 
im Jahre 1619 und 5118 während des großen Krieges. Die Stände 

bitten in Anbetracht der jchlechten Zeiten um eine Remiffion wie 1712. 

Sie beflagen ſich ferner über die Erhöhung des Preijes für Bier 

und Branntwein bei den Nemterbrauereien. Der Bauer müfje bei feiner 
ſchlechten Koſt hin und wieder einen Schlud Branntwein oder einen Trunf 

Bier zum Labſal haben, wenn er ſich nicht der rothen Ruhr und andern 
Krankheiten ausjegen wolle. Auch wird über Untauglichleit des Gebräues 
der Yemter öfter geklagt. Am beiten wäre es freilich fchon, wenn der 
König das Brennen und Brauen in feinem Domanium gegen eine leid- 
lihe Abgabe wieder frei gäbe. 

Die Pahtjummen bei den Domänen find zu hoch. Das geht auch 

das Intereſſe der Stände an; denn ſeit 20 Jahren ift vieles zu den Do— 

mänen gezogen worden, was früher nicht dazu gehört hat, und das Land 
trägt alfo mehr als früher dazu bei. Alles in allem geht mehr Geld aus 
dem Lande, als bereinfommt. Die Güter werden dadurch entwerthet. 
Früher wurden fie „zu 2—2!/, Procent verkauft“, jetzt ind fie „kaum 

zu 5 Procent mehr auszubringen“. 

Es wird ferner geklagt über die vielen Zoll- und Wegegelder, die 
die Bauern bezahlen müfjen, von Amt zu Amt, oder in den Städten; 
fie, die doch die Wegebefferung leiften müſſen. 

Sehr übel jieht ed mit der Auftiz aus. Die Gehälter bei der Re— 

gierung find nicht ausreichend. Ohne eine ausreichende Bezahlung der 
Richter ift aber feine unparteiiiche und gejchwinde Juſtiz zu erwarten. 
Handel und Wandel leiden unter diefem Zuftande: jchleunige und uns 

parteiifhe Juftiz ift erforderlih, wann Commercia floriven jolen. Man 
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möge die der Regierung entjremdeten Gehälter ihr wieder zuwenden und 
was noch nöthig fei, aus der Domänenlafje ergänzen. Die Pächter laffen 
auf den Aemtern die Juſtiz nach ihrem Wohlgefallen adminiftriren; fie 

müßten bezüglich der Juſtizverwaltung unter die Aufſicht der Droften 

geftellt werden. Zur Bejeitigung der aud dem Bublicum zur Laft fallenden 

Zurisdictiongstreitigfeiten zwijchen Regierung und Kammer wäre eine neue 

Verordnung nöthig, zu der die Stände mit ihren monitis gehört werben 

müßten. Die verächtliche Behandlung der Advocaten müßte aufhören; bei 
den Gerichten ſehe man jegt meiſt nur noch junge Stümper, „welche ihre 
Unwiffengeit mit Rabenlifterei verkleiftern”“ und den Leuten nur das Geld 

aus der Taſche ziehen. 

Die Stände haben nah ihren Privilegien das Recht der Steuer- 
bewilligung. „Wir müſſen aber leider Hagen, daß unter voriger Res 
gierunge bei allen Erhöhungen, insbejondere der Anlage der Reuter:Ber- 

pflegungsgelder, Ausichreibungen der ertraordinären halben Monate oder 

Vergütung der Durchmarchen, wir nicht gefraget worden, wodurd) es alſo 
nothwendig gejchehen müfjen, dab das Land über alle Maßen prägrapiret 
worden, vorab da die Kriegeskammer beftändig faft mit lauter fremden 
Perfonen, fo des Landes nicht Fundig, beſetzet geweſen.“ Sie bitten zu 
verfügen, daß in Zukunft in ſolchen Fällen „zuvorderit mit und deliberiret 

und ein Schluß gemachet werde”. 

Unter der vorigen Regierung find — wider die Privilegien — 
Lehnserfpectanzen und adliche Chargen, wie Droftenbedienungen, auf die 
der Adel des Landes das nächjte Recht hat, außer Landes vergeben worden. 
Die Stände bitten, daß künftig ihr Näherreht und das jus indigenatus 
auch bei bürgerlihen Bedienungen mehr beobachtet werde. 

Nah dem Homagialreceß follen aus dem Corpus der Stände 

3 Landräthe fein. Es find jet aber nur zwei, und fie haben aud nicht 
das ihnen zulommende Gehalt, fondern der Landrath v. Red nur 50 Rthlr,, 
der Landrath v. Korff nur 150 Rthlr. Stände bitten, daß die Landraths— 
gehälter nad) dem alten Etat wieder hergeftellt werden. Ferner, daß den 
Landräthen Sig und Stimme in der Kriegs- und Domänenfammer ges 
geben werde. Seht Hagen die Landräthe, daß fie von der Sammer wie 

Subalterne behandelt würden; was doc einem alten Edelmann höchſt 

fenfible fein müſſe. Säßen die Landräthe in der Hammer, fo könne alles 
viel fürzer abgethan werden, und viele contestationes fielen weg. 

Gegen die Receſſe werden die Leute des Adels ꝛc. zu Baufrohnden 
herangezogen, ohne daß man den Mdel fragt. Die Stände verlangen, daß 

mit ihnen vorher darüber Deliberation gepflogen werde. 
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Die Brüchtentage auf dem Lande follen den Adlichen notificirt werden, 

damit fie dort für ihre Leute intercediren können. Das ijt feit Jahren 
unterlaffen worden, und die Leute bejchweren ſich über zu harte Strafen. 
Die Stände bitten, einen Regierungsrath neben dem Kriegsrath dabei zu— 
zuziehen, zumal die wenigjten Kriegsräthe jtudirt hätten, „die Bejtrafung 
der geringen delictorum Hingegen öfters eben jo gründliche Beurtheilung 
erfordert wie die der. großen.“ 

Daß die Eigenbehörigen (auch die adlichen) bei ihrer Verheirathung 
den „Beamten“ für Abnahme des Huldigungseides einen Thaler geben 
müffen, wird allgemein als jehr hart und befchwerlich empfunden. Stände 
bitten es zu verbieten. 

Trogdem „die adlichen Provinzialslandesftände in Teutfchland aller- 

wegen von Zöllen frei jind“, hat man von „Lavaliers” aus den ums 

liegenden Provinzen „von ihren Sachen, jo fie aus dem Fürjtentyum Minden 

holen”, Zoll gefordert. Die Mindenjhen Stände werden per jus repres- 

saliorum ebenjo behandelt. Stände bitten, daß „die auswärtigen Brovinzial- 

Landesjtände” nad wie vor von allen Zöllen frei fein möchten. 

Das odiöfe Abſchoßrecht jole nach früheren Declarationen nur 
jure repressaliorum gelten; doch habe man das nicht beobachtet. Stände 

bitten die Declaration durch Reſeripte zu erneuern. 
Sie beklagen ſich, daß ihnen in den legten Jahren viele Mahlgäſte 

entzogen und zum föniglichen Zwangsgemahl mitgelegt worden find, aud) 
freie Leute, und jogar die ganze Stadt Lübbede. Sie bitten dieje Be— 
jchwerden durd eine gemijchte Commifjion aus Regierung und Kammer 
unterfuchen und Acta ad extraneos verjenden zu lafjen. 

Stände bitten, daß fie von ihren Häufern, Höfen und Stiften inner: 
halb der accisbaren Städte nicht zur Acciſe herangezogen werden mögen. 

Sie bitten um Befreiung von den neuerlich aufgelegten Lehnpferde- 
geldern. 

Sie verbitten den Zwang bezüglich des Antelligenzzetteld, der nur 
eine neue Art von Contribution. fei. 

Sie bitten die Schulden der landſchaftlichen Kaffe durch die Acciſe— 

überſchüſſe zu tilgen (nach einer früheren Refolution vom 3. Novbr. 1689). 

Sie bitten, dur eine aus Regierung und Kammer anzuordnende 
Commiſſion das Münzwefen unterfuchen zu laffen, wobei um fo mehr mit 

Borfiht verfahren werden muß, als das Land ganz von fremden Gebiet 
umgeben ijt. — 

Nachträglich baten Prälaten und Ritterſchaft des FürftentHums 

Minden in einer Eingabe vom 21. Sept. 1740 (gez. d. d. Horft, Freder- 

fing) noch darum, daß ihnen die Dispofitionsgelder zu den landſchaftlichen 
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Ausgaben, die durch Refolution vom 9. Dec. 1691 auf 100 Rthlr. 
monatlich beftimmt, nachher aber auf die Hälfte veducirt worden, wieder 
auf die frühere Höhe gebracht würden, da die Landſchaftskaſſe jonft in 
Schulden gerathe. 

Das Geſuch ift durch Reſcript des Generaldirectoriums vom 
18. Oct. 1740 (Eonc. gez. Biered) mit Hinweis auf die im Lande berrjchende 
Theurung und die „schlechten Zeiten” überhaupt abgelehnt worden; die 
Supplicanten wurden auf „beſſere Zeilen“ vertröjtet. 

58. Bravamina der Ravensbergifchen Stände. 

[1740.] 
Gez. dv. Ledebur, v. Stebingl, dv. Hörde. — St. 9. Münfter, Ravensb. Landſtände Nr. 416. 

Union mit Minden. — Steuerverwaltung. — Juſtiz. — Militärlaften. 

Domänenpahtwejen. — Mühlenzwang, Salzregal x. — Zölle — 

Allodification. — Ständifhe Bedienungen ꝛc. 

Die Stände gratuliren im Eingang dem König zum Regierungs- 
antritt; fie danken für die Beſtätigung ihrer Reverjalien, insbefondere auch 
des jus indigenatus und jchreiten dann zur Vorftellung der Landes— 

bejchwerden. 
Diefe Beichwerden richten fih in erſter Linie gegen die Union mit 

Minden, die 1719 vorgenommen worden iſt. Die Stände bitten, dieſe 

Union wieder aufzuheben und alles auf den alten Fuß berzuftellen, in— 
fonderheit alfo in Bielefeld wieder eine eigene Regierung und ein eigenes 
Eonfiftorium zu errichten und aud) die Landesfafje wieder von der Min: 
denfhen Kammer zu trennen und unter das Condirectorium der Stände 
zu ftellen. Die alten Gebäude feien in Bielefeld noch vorhanden; die 

Koften für die Mindenfchen Behörden fönnten nad der Trennung ver— 
ringert werden, und was über das dadurch Erjparte hinaus noch erforder: 
li fei, werde das Land gerne aufbringen. Der einzige Vortheil der 
Combination fei eine Koftenerfparnis für die Behörden gewejen: diefer 
Bortheil aber werde weit überwogen durch die Nachtheile, die das Land 
davon gehabt habe. Die Reifen zu dem Gericht in Minden hätten große 
Koften und viel Zeitverſäumnis verurfacht; bei Localbejichtigungen und 

Beugenverhören an Ort und Stelle feien die Gerichtsfoften auf das vier- 

fache geitiegen. Ebenſo verhalte e3 ſich mit den Ehe- und geiftlichen Sachen 
binfichtlih des Konfiftoriums; die Geiftlichen Hätten oft, wenn jie in 
amtlichen Angelegenheiten nad) Minden vorgeladen worden wären — 
abgejehen von den Koſten, die das verurſacht Habe — ihre Amtspflichten 
(Seelforge, Spendung der Sacramente an Schwerfranfe 2c.) verſäumen 

Acta Borussica. VBehördenorganifation VI. 10 
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müffen, worüber fie bereit3 früher vorftellig geworden. Was aber die 
Kaſſenverwaltung anbetreffe, jo habe das Land früher immer Geld gehabt, 
bei richtiger Abführung der Contribution, und troßdem den Ständen zur 
Beftreitung ihrer Ausgaben 1000 Rthlr. überwieſen worden wären, wovon 

der Syndicus der Ritterfchaft 330 Rthlr. Salarium erhalten Hätte. Fett 
feien den Ständen diefe Mittel bejchnitten worden auf 400 Rthlr., womit 
fie unmöglich ausfommen könnten; das Gehalt des Syndieus fei ganz 

geftrihen worden, und dennoch fei die Grafjchaft immer in Schulden, 
und es habe zur Ausichreibung von Ertramonaten der Eontribution ges 

griffen werden müfjen, die eimfeitig ohne Zuziehung der Stände erfolgt 

jei und dem Lande ftarf zur Laſt falle. 

Ueber die Juſtizſachen bemerken die Stände, 

daß jeither dem, als jelbe denen Pächteren auf dem Lande 

mit auvertrauet und überlaflen worden, !) dieſe öfters in denen 

Rechten gar nicht erfahren gewejen, wodurch dann gejchehen, daß 
die für ihnen angebrachte Sadjen entweder gar nicht abgethan oder 
doch von einer Zeit zur andern fo wohl verzögert und hingehalten, 
immitteljt aber die Gerichts Sportuln nicht vergeiien, jondern viel- 
mehr durch die neuerlich zum Theil aufgefommene jo genannte 
Accidenz-Gelder, welche ein jeder Unterthan, jo nur das allerge- 

ringſte vorzutragen Hat, bezahlen muß, Ddergeftalt gemehret und 

vergrößert worden, daß vormals lange jo viel das ganze Kollegium 
von denen Partheien nicht befommen, als jetzo ein Pächter allein 

genießet, jo würde es denen Unterthanen ein großes Soulagement 
fein, daferne es Ewr. Königlichen Majeftät zc. gefallen möchte, ver- 
mittelft Retablirung der alten Collegiorum die Cognition in Juſtiz— 
Sachen denen Pächtern, welche ſich zum Theil bis in dieſe Stunde 
kanm von denen Unterthanen eins jprechen laſſen wollen, gänzlich) 

zu unterfagen und auch in dem Stück alles wieder auf den vorigen 
Fuß jegen zu laffen. 

Es folgen dann die Befchwerden über die Militärlaft: 

Es find bishero alle und jede ohne Anjehung ihres Standes, 
Vermögens, Profeſſion und Statur, fie haben Klein oder Groß, 

Geſund oder Brefhaft, Belibere und Anerben derer Bauernhöfe 
oder ledige Perſonen jein mögen, zu Kriegesdienſten gemöthiget, ja 
jogar die Kinder in der Wiegen mit denen Päſſen nicht verjchonet 

| !) Das war 1722 gefchehen. Culeman) Navensbergiiche Merkwürdigkeiten 

1747; 1. ©. 124. 
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worden, und zwar vornehmlich aus der Urjache, um von denen 
Bemittelten eine anjehnlihe Summa Geldes nad) der andern zu 
erlangen, und wenn jchon verjchiedene fich ein- oder mehrmalen 
abgefaufet, find fie doch aufs Neue enrolliret, um ein abermaliges 
Löjegeld von ihnen zu ermächtigen. 

Dieſes Hat die junge Mannjchaft veranlaffet, aus der Graf: 

ichaft zu weichen und in denen benachbarten Herrichaften entweder 
das ihrige zu verzehren, oder auch vor die bloße Koft ohne Lohn 
zu dienen, Dagegen in dieſer Grafjchaft fich allentHalben der Mangel 

an Leuten hervor gethan, jo daß die Aeder nicht recht beitellet, 

die Nebenwohnungen nicht mehr verheuert werden mögen, ja ganze 
Meierhöfe beim Abgang der Wehrfeiten und Anerben wüſte liegen 

müſſen. Wer noch einen Thaler übrig gehabt hat, oder jeiner 
liegenden Gründen wegen im Lande geblieben, ift durch die große 
Summen, die er von einer Zeit zur andern, theils vor ſich, theils vor 
jeine Kinder, theil® vor feine Anverwandten, um von den Krieges— 
dienten befreiet zu fein, erlegen müfjen, ruiniret und die Armuth jo 
allgemein geworden, daß man wenig wohlhabende Leute mehr antrifft. 

Nun Hat zwar diejes verderbliche Unwejen durch Ewr. König— 
lichen Majeftät hohe Sorgfalt auf erlaſſene nachdrüdliche Verord- 

nungen!) eine ziemliche Halte befommen, wo wir für allerunterthänigft 
danken; gleihwoHl jtehen noch verichiedene in denen Gedanken, daß 
wer nur zum Kriege geſchickt, es jei ein MWehrfefter und Anerbe, 
eines bemittelten Mannes Sohn oder nicht, ſich nach al$ vor davon 
nicht eximiren fünne, ohnerachtet mancher doch der Republique aud) 
auf eine andere oder befjere Art würde dienen mögen, hiernächit 
auch die Erfahrunge gezeiget hat, daß zu Ewr. Königlichen Ma- 
jeftät zc. Herren Groß- und Herren Elter-VBaters Zeiten, da nur 

Freiwillige angenommen worden, es Dero Allerdurchlauchtigften 
Haufe niemalen an formidablen Armeen gefehlet, welche fich durch 
ihre Bravoure und tapfermüthige Aufführung vor allen anderen 
Nationen, zu der Preußen und Brandenburger unjterblichen Nach- 

ruhm, dijtinguiret haben. 
Wie nun Ewr. Königlihen Majejtät mit einem von Leuten 

und Einwohnern jehr entblößeten Lande unmüglich etwas gedienet 
jein kann, gleihwohl nicht zu hoffen, daf die bereits Entwichene 

2 1) 3.8. vom 4. Juni 1740. Vgl. Ranfe ©. W. 2728, 281; M. Lehman, 

Hiſt. Zeitichr. 67, 280. 19° 
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ſich ehender wieder einfinden werden, bevor fie eine binlängliche 

Sicherheit erhalten Haben, wider ihren Willen zum Militair-Stande 
nicht forciret zu werden, vielmehr zu befürchten, daß von Zeit zu 
Zeit die noch übrige fich gleichfalls retiriren und ihr Vermögen in 
die benachbarten Provinzien transportiren dürften; als jtellen wir 

zu Ewr. Königlihden Majeftät. ferneren landesväterlichen Er— 
wägung: Ob nicht aller Zwang gänzlich abzujtellen und diejenigen, 

jo zum Striege feine Luſt haben, mit der Enrollivung zu ver- 

ſchonen jein. 

Bezüglich der Cavalleriegelder wünſchen die Stände die Wiederher- 

ftellung des früheren Zujtandes: Natuvalverpflegung ftatt der Geldabgabe. 

Sie bitten ferner um Abſchaffung des Mühlenzwanges, um Ab— 

jtellung des Grundfahes, alle Handlung in die Städte zuzieben, und um 
Wiederzulafjung der Handwerker auf dem Lande; um Abſchaffung des 
Salzmonopols, um Wiederherftellung der Erlaubnis des Bierbrauens für 
die „Hauslente” auf dem Lande. 

„Nun ift zwar nicht ohne, — ſchließt diejer Abjchnitt — wasmaßen 

die Beiten fi binnen fünfzig Jahren fehr geändert, jo daß heut zu Tage 
ein Landesherr mit demjenigen Quanto, welches vor Alters auf denen 

Landtagen verwilliget worden, unmüglich ausfommen kann, fondern die 
Unterthanen gegenwärtig ein Mehrers als vorhin contribuiren müſſen, 
wenn anders der Endzwed aller Republiquen, nämlid die Königliche und 
Fürftlihe Dignität und Würde benebjt der allgemeinen Sicherheit und 
Glüdjeligfeit der Untertanen erreicht werden fol. Wir würden alfo 

Ewr. Königliche Majeftät zc. mit diefen Punkten fo bejchwerlid fie auch. 
fein, keineswegs behelligen, daferne nur der Profit, welcher aus der Con— 

ceſſion folher Monopolien und Pachtungen erwartet wird, in allerhödjft 

Derofelben Rente-Kammer fliegen möchte. So aber ijt nichts notorifcher, 

als dag Ewr. Königlihe Majeftät ꝛe. faum die Hälfte davon, das übrige 
aber die Pächter befommen, welche ſich damit bereichern, dagegen die 
Untertanen darunter leiden und verarmen.“ 

Die Stände beflagen ſich weiter über die Maßregeln der Münz— 
politi, Wegen Reduction der Münzen fei in dev Verordnung vom 
18. März 1672 feftgejegt, daß dergleichen ohne AZuziehung der Stände 

nicht folle vorgenommen werden. 
„Deme ohngeachtet aber find vor einigen Jahren auf Veranlaſſen 

der Mindifchen Krieges: und Domänen-Kammer die fo genannte Peter: 
männden, von welchen jedoch eine gewiſſe Summe in Cleviſch- und 
Märkiſchen bis in diefe Stunde im denen berrjchaftlichen Kaſſen jogar 
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genommen werden, verrufen. Es ift auch fothanes Edict unterm 
21. Martii 1740 erneuert und zugleich fait alle laufende Geld-Sorten 

jogar ab» oder umb ein großes herunter gefeget worden. Ob es nun fchon 
in thesi feine Richtigkeit bat, daß fein Land glüdlicher fei, ald in welchem 
ſich lauter gutes Geld befindet, jo ift doch in hypothesi, und jo viel dieſe 
Grafſchaft betrifft, insbejondere zu erwägen, daß diefelbe von verſchiedenen 
Provinzien, als dem Lippefchen, Paderbornifhen, Münfterifchen, Ritt: 

bergifhen, Rhedaiſchen, Dsnabrüdifchen enclaviret fei, wo dergleichen 
Münzen ohmweigerlih genommen werden. Dahero gereichet die Re- 
duction bejagter Münze-Sorten diejer Grafſchaft zu feinem Vortheil, 
fondern veranlafjet nur, daß die Auswärtige, welche vorhin mit denen 
hiefigen Eingejeffenen negotiiret haben, fich zu denen Benachbarten wenden, 
und dafelbjt dasjenige kaufen, welches fie vormals aus dieſer Graffchaft 
zu erhandlen gewohnt geweſen.“ 

Dafjelbe Habe man bei der Erhöhung des Zolles verfpürt, „da 
nemlih die frembde Kauf: und Fuhr-Leute, anftatt fie vorhin diefe 
Grafſchaft paffiret, diejelbe nach der Hand gemieden und einen Umbweg 

genommen haben, wodurd dann nicht allein das Commercium fehr gelitten, 

die Nahrunge geſchwächet und denen Benachbarten, zum unmwieberbring- 
lihen Schaden Ewr. Königlihen Majeftät ze. getreuen Untertanen, zu: 
gewendet worden, jondern es haben auch die Pächter, welche das ihrige 
dabei gleichfald empfunden und einen ziemlichen Abgang au Zoll ver 
jpüret, fi an die von Adel wieder erholet und felbe anmuthen wollen, 
ihren Zuwachs und Einkünfte zu verzollen und zu veraccifen, wozu fie 
doch Einhalt3 ihrer Privilegien und des beftändigen Herfommens nicht 
verpflichtet fein”. Um Abänderung alles deſſen wird gebeten. 

Ueber die Lehnsallodification äußern fi die Stände folgender- 
maßen: 

„Da auch wegen der Lehen verordnet, daß die Vaſſalli gegen Ab— 

gebung eines jährlichen Canonis jene als ein Allodium pro futuro be- 
figen möchten, jo Haben zwaren verjchiedene diefe Ordination willigft 
acceptiret, doch aber aud andere ihre Bedenklichkeiten dabei gefunden, 

weswegen wir dann allerunterthänigft bitten, Ewr. Königliche Majeſtät 
wollen geruhen, es in Dero Vafjallen Willen zu ftellen: ob fie bejagten 
Ganonem übernehmen und dagegen das Feudum, jedoch citra praeiudicium 
der Lehnsfolger, als ein Allodium behalten, oder aber ihre Güter sub 
nexu feudali belaffen wollen, und fodann von obgemeldten Canone be— 

freiet bleiben, anbei denen eritern eine ſolche Verſicherung zu geben, Die 
da Hinlänglich fei, fie von aller Sorge zu befreien, daß ohngeadhtet des 
Canonis die Güter, wenn fie dereinft auf den Fall ftehen, eingezogen 

und denen Allodial-Erben genommen werden möchten.“ 
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Ein weiteres Gravamen betrifft die Einziehung ſtändiſcher Be— 
dienungen: 

Seit Menſchengedenken habe die Ritterjchaft einen Land-Commiſſarius 
und 4 Deputirte gehabt, welhe am 19. März 1678 nebſt den Droſten 
ihre Anftruction erhalten hätten und im Ravensbergiſchen Steuer-Regle- 
ment vom 9. Zuli 1692 beftätiget worden feien. „Es iſt aber feither 

einigen Jahren das Land-Commiſſariat nebjt einen Deputirten, welchen 
legteren Status e gremio ermwählet, wider das Herkommen und die alte 

Obſervanz eingezogen worden“. Diefe Bedienungen feien aber unter den 
„adlihen Chargen“ die wicdhtigiten gewejen, und von bejonderem Nutzen 
vario respeetu „welches zu fpecifieiren allhie zu weitläufig fallen würde“; 

die Stände bitten daher um ihre Wiederheritellung. — 

Aus den nachfolgenden Ausführungen Heben wir nur noch die 

Gonftatirung der Thatfache hervor, daß der Werth der Güter jeit den 

letzten 20 Fahren -auf die Hälfte gejunfen fei: ein Gut, das 30 Rthlr. 
getragen, jei früher faum für 1000 Rthlr. zu befommen geweſen, während 

es jegt für den halben Preis ansgeboten werde, ohne daß fich ein 
Käufer finde. — 

Die Stände fchliegen mit dem Ausdrud der Hoffnung auf eine 
gnädige Fönigliche NRejolution. — 

Bon einer Beantwortung der Gravamina iſt Feine Spur vorhanden. 

59. Kauenburgifhe Candesbeſchwerden. 

Kauenburg, 19. September 1740. 
Gen-Dir. Rommern, Lauenb.Bütowſche Kreisfachen Nr. 1. 

Grenzen zwijchen ritterichaftlidem und Domanialbefig. — 

Gantonpflidt ꝛe. — Grenzbewahung. 

Aus den bei dem Huldigungslandtage zu Lauenburg durch „laudum“!) 

des „Seymicks“ vorgetvagenen Landesbefchwerden notiren wir folgende 

Punkte: 

1. Die Ritterſchaft bittet um eine Commiſſion zur Feſtſetzung der 

Grenzen zwiſchen den Amts- und adlichen Dörfern ſowie zur Regulirung 
der Weide- und Holzgerechtigkeiten, weil im vorigen Jahre von den Amts— 
Holzwärtern zwei Edelleute „dieſerwegen“ erſchoſſen worden ſind. 

2. Sie bittet um Befreiung von der Cantonpflicht, die um ſo 
härter drückt, als das Land einer „leichter Escadron“ zugewieſen iſt und 

1) Abſchied, vom Landtagsmarſchall, (diesmal ein Herr dv. Weyher) aus— 

gefertigt, unterſchrieben und beſiegelt. 
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deshalb Feine und große Leute genommen werden. Das ohnehin fchon 

menfchenarme Land wird dadurch und durch das „Uebertreten“ der Canton— 
pflichtigen nach Polen noch mehr entvölfert. 

3. Sie bittet um Wufhebung oder wenigftens Serabfegung der 
Uccife in den Städten, in denen die Bürger während der leßten Re— 
gierung beinahe auf die Hälfte zufammengefchmolzen find, Die Armut 
in den Städten jchädigt auch das platte Land. 

4. Die Grenzbewahung nad Polen zu ausſchließlich durch die 
adelichen Bauern, je 2"Mann bei mehr als 50 Schlagbäumen, ift eine zu 
große Laft. Städte und Aemter möchten mit dazu herangezogen werben. 

5. Den Chefs der Regimenter möchte befohlen werden, den Edel- 

feuten hinfort nicht mehr ihre Söhne zu nehmen, damit fie etwas Ordent— 
liches lernen könnten, um St. Majeftät auch im Civilſtande zu dienen. 

60. Hu dent General-Patent vom 24. September 1740.) 
Aus verichiedenen Aftenftüden. 

Gompenzconflict zwijhen dem Generafdirectorium und dem Etats» 

minifterium in der Frage der Städtepripvilegien. 

Das General-Directorium hatte unterm 15. Juli 1740 ein Circular 

erlaſſen, wodurd die fämtlichen Magijtrate und Städte angewiefen wurden, 
die Confirmation und Renovation ihrer vathhäuslichen und ſonſtigen 

Verfaſſungen, Rechte und Privilegien nach Aufhebung der Lehnskanzlei beim 
Seneraldirectorium nachzufuchen. 

Diejes Circular theilte der Hofrath Sellentin,?) ein Mitglied der 
Geh. Kanzlei, dem Miniſter v. Arnim mit (2. Sept.), indem er die Zus 
ftändigkeit des General-Directoriums beftritt und dem Minifter anheim- 
jtellte, was für Maßregeln er dagegen ergreifen wolle. „Ich ſollte ja 
nimmermehr meinen — ſchließt das Schreiben — daß ſich das Etats: 
minifterium und das Departement der auswärtigen Affairen bei dergleichen 
Eingriffen allezeit passive halten werde. Endlich würde das General: 
Directorium alles nach ſich ziehen und dem Minifterio nichts als die 
onerosa und odiosa zum Theil laffen, wobei die Geheimte Kanzlei Hunger 

leiden müßte.” ?) 

1) ‚Wodurch die vorher ertheilten Privilegia und Conceſſiones confirntiret 

werden.” Mylius CCM. Cont. I. 399 f. (1740 Wr. 51). 

2) Carl Auguſt Sellentin, Hofrath und Geheimer Gecretarins, zugleich 

Obergerichtsrath beim franzöfiichen Obergericht. 

R9.m_.L. 
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Arnim antwortete darauf (2. Sept. 1740) Folgendes:!) 

Mas kann man anders von einem Collegio erwarten, welches 
binnen fo kurzer Zeit auf den höchſten Gipfel der Autorität ge— 
jtiegen, welches fich in jeiner Hoheit faft vergißt und welches gleich 
einem rapiden torrent alles mit ſich wegnimmet, was ihnen be= 
gegnet! 

Es gehöret eine große Bejcheidenheit dazu, umb ſich favente 
fortuna in gewiffe Schranfen zu erhalten. , 

Nicht allein Individuis, jondern aus ganzen Gollegiis will es 
bisweilen an der Mäßigung gebrechen. 

Daß aber der Neid feinem Nebenmenjchen wohl Schaden 

thun, nicht aber allemal den dabei verhoffeten Vortheil zu erjagen 
vermögend jei, jondern auch gar wohl einen Budel ſchießen Fönne, 
ſolches wird der copeilihe Anjchluß befräftigen. Man Hat fi 
wohl vorgejehen, mir jo wenig die allerunterthänigfte Anfrage als 
die allerhöchſte Anwort zu communiciren. 

Die erwähnte Beilage ift nicht vorhanden. Sie beitand wahr: 
jcheinlic in den Abjchriften einer Immediatanfrage des General-Directoriums 

und einer darauf ergangenen königlichen Gabinetsordre in dieſer An— 
gelegenheit, von welchen Stüden wir nur duch die Erwähnung in einem 
Schreiben des Generaldirectoriumd an das auswärtige Departement vom 
24. Sept. 1740 Kenntniß haben,“ das als Antwort auf eine Zujchrift 

des leßteren vom 3. Sept. 1740°) in eben derjelben Sache erging. Das 

Wefentlihe daraus ift die Entjcheidung des Königs, daß die in Frage 
jtehenden Urkunden nicht einzeln und unter Gebührenaufwand confirmirt 

und rvenovirt werden follten, fondern daß ihre Betätigung dur ein all- 

gemeined Edict erfolgen folle, ohne daß den Inhabern dadurd Koften 
erwüchfen. So entgingen die Sporteln alfo der Kanzlei des General: 
directoriums ebenjo wie der Geheimen Kanzlei. 

Uebrigens äußerte fih das General- Directorium in dem eben 
erwähnten Anwortfchreiben an das auswärtige Departement vom 24. Sep: 

tember 1740) jehr empfindlich über den von dieſem wenigſtens ange- 
deuteten Vorwurf, daß es beabjtchtigt habe, der Geh. Kanzlei etwas zu 

entziehen, was ihr gebühre, um die Einkünfte der eigenen Kanzlei zu 
erhöhen; oder daß gar die Kanzlei des General-Directoriums der eigent- 

i) R. 9.0.1. 
2) Die Daten jind nicht überliefert. 
3) Nicht vorhanden. 

4 Sen.-Dir. Kurmark Beſtall.Sach. Tit. III. Varia Nr. 3. 
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liche Urheber jener Eicularverfügung gewejen jei. Die Competenzfrage 
bezüglich der Cognition über den Inhalt der Städteprivilegien will das 
General-Directorium nicht erörtern; doch wird fie mit einigen Bemerkungen 
gejtreift, welche aus der Anjchauung fließen, daß diefe Dinge nicht zu den 
ſog. publica oder Landeshoheitsjachen gehören, jondern „in die große 
innerlihe Regierungsöconomie des Königs laufen,” wie denn auch das 

Generaldirectorium, nicht das Departement der publiquen Affairen, dem 
König über die mafienhaften Gravamina der Städte, die damals einliefen, 
zu berichten Hatte: eine Arbeit die man — wie ironisch erflärt wird — 
dem Departement gern überlafjen werde, wenn es in der Lage wäre, das 

Seneral-Directorinm von einem wefentlichen Stüd feiner Auftruction zu 
dispenjiren. 

Die fragliche Angelegenheit jelbjt wurde durch Patent vom 24. Sep: 
tember 1740 (gegengez. von den Miniftern des General-Directoriums) 
gemäß ber Entjcheidung des Königs geordnet. Vgl. Miylius CCM. Cont. I. 
399 f. (1740 Nr. 51). 

61. Labinetsordre an das General-Directorium. 

Potsdam, 26. September 1740, 
R. 96. B. 22. — Abſchriftlich. 

Kurze und deutliche Berichte! 

©. K. M. haben bereits verjchiedentlich erinnert, daß die An— 
fragen und Borftellungen des General-Directorii nicht jo weitläuftig 
gemacht, jondern kurz und deutlich gefaffet werden jollen. Da 
aber dieſes dennoch nicht gejchiehet, vielmehr faft noch täglich viele 
undeutlihe und mit unnöthigen Hiftorischen Erzählungen angefüllete 
Anfragen einfommen, mit deren Durdlefung Sie die Zeit ver- 
derben müſſen, jo befehlen Höchitdiefelben Dero General-Directorio 
hierdurch nochmals in Gnaden, die erpedirende Secretarien dahin 

anzuweijen, auch jelbit dahin zu ſehen, daß insfünftige die Vor— 
ftellungen und Anfragen nad Dero Intention und Drdre einge- 
richtet werden müſſen, widrigenjalls Sie veranlafjet werden dürften, 
eine jolche einfommende weitläuftige Anfrage höchiteigenhändig, fo 
wie fie fein muß, zu faffen und ihnen dergeftalt die Möglichkeit, 

folche kurz und doch deutlich einzurichten, zu zeigen. 
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62. Tabinetsordre an den Etatsminifter v. Grumbkow.!) 

Charlottenburg, 27. September 1740. 
R. 96. B. 22. — Abſchriftlich (Eircularordre). ®) 

Für ein Plus bei der Aemterverpahtung zu jorgen, als Ausgleich 

für die Remiſſionen x. 

Da in diefem Jahre durch das Viehfterben, Mißwachs und 
andere Unglüdsfälle, jo Hin und wieder in denen Provinzien ſich 
begeben, Meinen Etat ein anfehnliches abgehen dürfte, jo follet 
Ihr allen Fleiß amwenden, daß bei denen im Fünftigen Jahre 

etwan vorkommenden neuen Nemterverpacdhtungen durch ein billiges 
und natürliches Plus jothaner Abgang erjeget werden möge, als 
wodurd Ihr Euch bei Mir jehr recommendiren werdet. 

65. Jmmediatbericht des Etatsminifters von Brand. 

Berlin, 28. September 1740. 
Rt. 122. 3a. 30. Mundum. 

UmbildungdesConseilFrancais: das „Franzöfiihe Oberdirectorium“; 

deijen Jnftruction. 

Rien ne eontribuerait davantage au bien et l’aceroissement 

des colonies francaises. comme aussi a la prosperite des manu- 

factures que sl plaisait à Votre Majeste de remplacer les 

membres du Conseil francais, dont la plupart sont morts,°) par 

d’autres sujets &claires, entendus, capables de bon conseil et en 

qui la nation ait de la confiance,. et de confirmer les instructions 

dudit Conseil ainsi qu'elles sont rapportees ei-apres.*t) ‚Jose 

proposer A V. M. comme tres propres à ce dessein: 

1, Rhilipp Otto von Grumbkow, Oberpräfident aller pommerichen Collegien. 

2, anzleinotiz: „Im simili an den Etats-Minifter von Rochow, Präſident 

der clevischen und mindenjchen tammer], Chef-Präfidenten von der Dften, [fur 

märfifcher Rammerpräjident|, die Präjidenten von Nibbed !Halberftadt|, von Platen 

Magdeburg] und von Werner [Cüftrin]. 

3) Der Berliner Ndreffalender auf das Fahr 1740 weit (S. 49) außer 

dem Präſidenten (v. Brand) beim Conseil Francais folgende Mitglieder auf: 

Hofrath Sellentin (als Protofollführer), 3 Commercienräthe oder Manufactur- 

Inſpectoren (d’Alencon, Sarry, Feriet) zwei von den Nevilionsräthen (Ruat, de 

Campagne) und den fgl. Bibliothefar Gaultier de la Uroze. 

) Es ift die vom König dollzogene und unten mitgetheilte Jnftructton. 
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le sieur Jordan, !) 

le conseiller de Milsonneau, ?) 
le conseiller de Dorville,?) 
le major Humbert,?) 
le conseiller ecel&siastique Achard#) 

et le conseiller de cour et de commerce Ruppert.®) 

Il depend de Votre Majeste si, pour le plus grand avan- 

tage des colonies francaises, Elle veut bien ratifier pour cet 

effet, l’ordre et les instructions ei-jointes. 

Königliches Marginal:®) „bon Fr.“ 

Instructions du Grand-Directoire frangais?) 

Frederie par la gräce de Dieu, Roi de Prusse etc. etc. etc. 

Ayant resolu de remplir les places vacantes des conseillers 

de votre college, qui sont decedes depuis son &tablissement et 

qui n’ont point encore &t& remplaces, et ayanf nomm& pour cet 

effet le sieur Jordan, les conseillers de notre Chambre de justice 
de Milsonneau, de Dorville, le major Humbert, le conseiller ec- 

elesiastique Achard et le conseiller de cour et de commerce 

Ruppert, nous vous le notifions par les presentes et vous ordon- 

nons de les admettre à la deeision des affaires qui seront du 

ressort de votre college. Et, afin que vous sachiez au juste, 

les uns et les autres, quelles sont les fonctions de vos charges, 

nous avons estim& necessaire de renouveler et &tendre les in- 

structions qui vous ont été donnees par le fen Roi de glorieuse 

memoire, ainsi qu'il suit. 

I. 

Nous voulons et il nous plait que vous vous assembliez 

un jour de chaque semaine, tel que vous le fixerez vous-memes, 

) Der befannte Freund des Königs. 

2) Fammergerichtsrath. 

3) Ingenieur-Major. 

4 Wohl Francois Achard, franz. Obergerichtsrath, Bruder des Predigers. 

5) Nicht näher befannt. 

6) Eine Fönigliche Ordre vom jelben Datum, gegengezeichnet Brand, macht 

den Genannten die Bejtallung bekannt, weilt fie an, wöchentlich ein- bis zweimal 

zufammenzufommen und im übrigen jich nach der folgenden Anftruction zu richten. 

7) Abichrift. 
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et toutes les fois que notre ministre, en qualit& de president 

dudit Grand-Directoire, le trouvera & propos, à l’exception de 

ceux qui seront obliges d’etre absents par les fonctions de leurs 

autres charges et autres empächements lögitimes. 

II. 

Et comme nous voulons conserver en entier tous les privi- 

leges et toutes les immunites accordees aux refugies francais 

par nos pred6cesseurs de glorieuse m&moire, nous confirmons 

l’etablissement de votre college, sous le nom du Grand-Di- 

rectoire francais, comme un college perpetuel et dont nous 

voulons que la durée &gale celle des colonies memes. 

ILL, 

Voulons et entendons que toutes les requetes qui nous seront 

presentees, soit par quelqu’une de nos colonies en general ou 

par quelqu’un des particulierss qui la composent, vous soient 

renvoyees pour les examiner mürement, et, en cas que les griefs 

vous paraissent mal fondes, vous en avertirez les int6resses avec 

douceur; mais, si les griefs des colonistes vous paraissent fond6s, 

nous voulons que lorsque les affaires sont de nature à ne pouvoir 

etre decidees par vous seuls, mais à devoir etre communiquees 

à notre Conseil d’Etat ou bien ä notre Directoire-general, le 

chef du Grand-Directoire francais en confere de bouche avec 

ces tribunaux superieurs. La resolution qui sera ainsi prise 

conjointement avec notre Conseil d’Etat ou notre Directoire- 

general, sera donnee aux colonistes par un deeret du chef du 

Grand-Directoire francais, qui en fera faire l’expedition à notre 

Chancellerie Francaise. Et, au cas que l’on ne püt s’accorder, 

vous nous ferez votre tres-humble rapport pour recevoir notre 

deeision immediate sur les points en contestation, 

IN: 

Nous vous autorisons par ces presentes à pourvoir au 

remplacement des charges francaises, ainsi que l'a fait ci-devant 

le Commissariat francais,!) et à regler tout ce qui concerne 

1) Die frühere Bezeichnung für Conseil frangais. 

— nn 
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l’Etat-genöral francais,') en admettant pour cet eflet à vos 

assemblöes nos commissaires dudit Etat et le trösorier francais, ?) 

qui pourront vous donner à ce sujet les informations n&cessaires, 

et demandent notre approbation immediatement dans les cas 

dans lesquels vous devez vous adresser à nous. 

V. 

S'il arrive qu'une pension vienne à vaquer 'sur Vletat fran- 

cais, nous voulons que vous examiniez les requötes de ceux qui 

demanderont d’en ätre pourvus, sans avoir aucun &gard & l’ap- 

parence des personnes, et nous ordonnons qu'au cas que la pen- 

sion soit attach6e A une charge civile, elle soit accordée aux 

offieciers eivils qui ne sont pas encore égalés aux autres, et que 

l’on en dispose pour le bien et le maintien de la justice et de 

ceux qui s’y emploient. Mais, pour ce qui concerne les pensions 

de gräce, nous voulons et il nous plait qu’elles soient donnees, 

preferablement à tous autres, aux officiers réformés qui. n’ont 

pas de quoi vivre, et à d’autres personnes de l’un et de l’autre 

sexe qui sont en necessite, et, apres que chacun aura librement 

donn& son avis, nous voulons que votre relation soit dressee 

suivant la pluralit@ des voix. 

v1. 

Quant aux petits presents et aumönes destinses aux ouvriers 

et autres personnes necessiteuses, nous vous autorisons et donnons 

plein pouvoir d’en disposer depuis 10 R. jusqu’& 30 R. et de 

les faire payer sur le reliquat de l’Etat-general francais, sans 

quil soit necessaire de nous demander à cet égard notre appro- 

bation, de quoi nous vous dispensons par ces prösentes. Vous 

vous souviendrez n&anmoins que notre intention royale est une 

fois pour toutes que la distribution se fasse en faveur de ceux 

qui se trouvent dans les besoins les plus pressants. 

VII. 

Nous voulons aussi que, pour nous informer de l'état de 

nos colonies francaises, il soit fait d’annee en anne une liste 

1) Gewöhnlich franzöfifcher Civil-Etat genannt. 

2) Hofrat de Renonard. 
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exacte de toutes les personnes dont elles seront eomposees, pour 

en faire ensuite la comparaison avec celles qui ont &t& faites les 

autres annees, et nous vous en commettons le soin. 

VII. 

S’il arrive que quelques colonies tombent en deeadence, 

nous vous ordonnous d’en examiner les causes et l'origine, et 

vous en ferez ensuite votre trös-humble relation, afin que nous 

puissions y remedier. 

IX. 

Ördonnons pareillement que, lorsqu'il se trouvera parmi 

nos refugies des entrepreneurs de plantation de müriers, vous leur 

pretiez toute sorte de support et d’assistance. Ft nous vous 

chargeons du soin d’en «tablir encore tant aux environs de notre 

capitale de Berlin que dans les autres villes de nos Etats. 

X. 

Nous apporterons aussi tout ce qui dependra de nos soins 

pour menager les interets des familles eonsiderables par leur 

naissance, par leur bien et par leur merite, et nous voulons 

que vous y concouriez @galement. Vonlons aussi que vous fassiez 

tous vos efforts et que vous pensiez à des moyens efficaces pour 

en attirer de celles qui souffrent encore pour cause de religion 

ou «wi, étant refugies dans d’autres Etats. pourraient esperer 

de plus grands avantages dans les nötres, 

XI. 

S'il arrivait ainsi que des artistes et des manufaeturiers 

francais etrangers voulussent s’etablir dans nos Etats, on que 

ceux qui y sont deja etablis, eussent envie d’v 6tablir de nou- 

velles manufactures, nous vous ordonnons de leur accorder tous 

les secours dont ils ont besoin, et nous commettons en partieulier 

a nos inspecteurs de commerce et à nos conseillers le soin 

d’en dresser les projets pour vous en faire leur rapport, sur 

lequel vous nous ferez votre tres-humble relation. 

Et comme nous n’avons rien autant A coeur que de con- 

tribuer au bien et ä V’utilit@ de nos colonies francaises en general 

et de faire ressentir en particulier aux necessiteux l'effet de 
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notre celömence royale, nous sommes persuades que vous aurez 

soin de faire valoir les refugies aussi bien que ceux de chacun 

d’eux en partieulier, soit pauvre soit riche, sans avoir aucun 

egard personnel, et nous esperons que chacun de vous se con- 

duira de maniere A en pouvoir rendre compte tant devant Dieu 

que devant nous. 

XI. 

Enfin, nous voulons, pour r&compenser les peines et les 

travaux de notre Grand-Directoire francais, que chaque membre 

ait le titre et le rang de conseiller prive, en vertu des ordres 

par lesquels nous les aurons appeles à travailler dans ledit 

(Grand-Direectoire francais. Nous ordonnons aussi, et il nous plait 

que les conseillers de commerce que nous avons admis et ad- 

mettons, dans la suite, dans ce corps, jouissent des leur entree 

dans ce college du rang et du titre de conseillers de cour, mais 

ils ne siegeront et ne signeront les rapports qui nous seront 

faits, qu’apres nos autres conseillers de notre Grand-Directoire 

francais. 

En temoignage de «uoi, nous avons signe les presentes 

instructions et y avons fait apposer notre sceau de gräce. 

Donne à Berlin, ce 28 de septembre 1740, 

Bereidigung des neuen Collegiums durch Brand 25. October 1740 

(Protokoll ebenda); Beitallungen vom felben Datum. Bier, wie überall in 
den Acten, iſt die Sache jo aufgefaßt, daß der König „aus dem fran— 
zöftfchen Gonfeil ein Ober-Directorium zu formiren für qut befunden babe, 

dem das Prädicat „Grand-Direetoire“ begelegt“ worden jei. 

64. Königliher Erlaß an das „Wirkliche Geheime 
Etats-Mlinifterium“. 

Sign.!) Berlin, 18. October 1740. 
Abſchr. R. 9. X. 1b, (WeinreihssPrivatacten), 

Commiſſion zur Juftizreform. 

Der König befiehlt, daß die den Miniftern dv. Marjchall und von 
Arnim und den Geheimen Räthen Wahrt, Mylius, Weinreih, v. Lyncker 

1) Alſo feine Cabinetsordre. Vgl. Stölzel Rechtsverwaltung II. 143. Anm. 3. 
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und. Biegler aufgeiragene Commiffion zur Unterjuhung der von dem 
Etatsminifter v. Eocceji bei dem Zuftizwejen gemachten neuen Einrichtungen!) 
ihren Fortgang haben ſolle. Das Staatsminifterium joll das Weitere 
veranlafjen. 

Bon der Tätigkeit der hierdurch wiederhergeftellten Juſtizcommiſſion 
geben drei (ebenda befindliche von Weinreich geführte) Conferenzprotofolle, 

vom 12, und 19. November 1740 und vom 4. März 1741 Kunde. Da— 
nad) ward in der erften Sigung der Entwurf eines Bagatell-Edictes?) 
und einer Verordnung wegen der Procuratoren?) endgültig feitgeftellt und 
zur föniglihen Vollziehung befördet, ferner die Herftellung eines neuen 
Sporteledictes befchlofjen, welches zu den Grundfägen von 1725 znrüd- 

fehren follte, endlich den Advocaten und Procuratoren aufgegeben, wegen 

der Vergleichs-Commiſſionen zu berichten, was fie dabei für Mängel und 

Gebrechen bemerkt hätten. Ein ſchon früher bejchloffenes Reſeript, von 
allen AJuftizcollegien Bericht darüber zu verlangen, was fie in Folge der 
neuen Edicte und NReglements an den Auftizordnungen zu verbefjern für 
nöthig fänden, ward jegt zur Ausfertigung gebracht. — In der zweiten 
Gonferenz (19. November 1740) ward außer Erledigung mehrerer For— 
malien namentlih der Beſchluß gefaßt, in dem Sporteledict die durch 
Ediet vom 19. März 1717 und die Gonftitution vom 3. September 1718 *) 

abgejchafften Succumbenzgelder wiedereinzuführen, den Appellationgeid aber 
zu bejeitigen. In Betreff des „Eonftitutionivens“5) wurde dem Geh. 

Nath Ziegler überlaffen, im Einvernehmen mit den Kammergerichtsräthen, 
Hoffiscalen und Advocaten eine Declaration zu der Eonftitution von 1725 

zu entwerfen, dahin „daß das Gonftitutioniren zwar auf gewiſſe Weije 

beizubehalten, aber allein auf die Formalia processus zu rejtringiren, zu 
dem Ende gewiſſe Regeln zu jegen und jolche mit Erempeln .. . zu 
iluftriren, dahingegen alle® andere, was ad merita causae gehöret oder 
facta begreifet, . . . durch Memorialien jchriftlih anzubringen wäre”. 

I) Bergl. Stölzel a. a. ©. II. 130 f. und unfere Einleitung. 
2, Nr. 79. 

3, Mr. 78. 

#, Myl. CCM. 11. 1, Nr. 154 u. Nr. 174. 

5) So nannte man das durch die Gonftitution vom 3. September 1718 

(Myl. CCM. II. 1, Nr. 174) eingeführte Verfahren, das, durch ein declara- 

toriiches Reſeript vom 17. Mai 1719 (ebenda Nr. 186) neu eingejchärft, durch 

die Declaration vom 29, April 1721 (ebenda Nr. 205) wieder eingeichräntt, 

endlich durch die große Verordnung vom 16. April 1725 (ebenda Nr. 229) in 

der Hauptfache wiederhergeftellt worden war. Bergl. Stölzel a. a. D. II. 72. 

88. 90. 101. 
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In der Eonferenz vom 4. März 1741 kam es zu fachlichen Beſchlüſſen 
nicht. Die Declaration wegen des Conftitutionirens war noch nicht ange: 
fertigt worden; die Mehrzahl der Commiflionsmitglieder hielt dafür („ohne 
dab weder Propofition noch Umfrage darüber geſchehen“), daß man es 
damit überhaupt bis zur Revijion der Kammergerichtsordnung anftehen 
laſſen könne. 

Weiteres iſt über die Thätigkeit der Commiſſion nicht befannt.') 

65. Labinetsordre an das General-Directorium. 

Berlin, 19. October 1740. 
R. %. B, 38. — Abſchriftlich. 

Berichterjtattung über Unglüdsfälle. 

Da ©. K. M. aus verfchiedenen jeithero eingefommenen Bor- 
jtellungen und Berichten angemerfet, daß aus denen Hier und da 
in denen Provinzien ſich begebenen Unglüdsfällen jogleich eine 
Generaljache gemacht und wohl gar Dinge, jo ganz feine Connerion 
zufammen haben, mit einander vermenget werden wollen, jo machen 
Sie Dero General-Directorio hiedurch in Gnaden bekannt, wie Sie 
wollen, daß dieferhalb inskünftige, infonderheit bei denen von denen 
Krieges- und Domänenfammern einlaufenden Relationen, alle Be- 
hutſam- und Vorfichtigkeit gebrauchet und felbigen nicht jo jchlechter- 
dings getrauet und ohne vorhergängige gemauere Erfundigung 
darauf fofort weiter berichtet werden joll; geftalt auf den all, 

da jolches ferner gejchehen möchte, Höchſtdieſelben ohufehlbar werden 
dafür Halten müfjen, daß die vorfommende Sachen entweder nicht 
gehörig eingefehen oder der Dienft nicht mit gebührender Attention 
beobachtet werde. 

66. Labinetsordre an das General-Directorium. 

Ruppin, 20. October 1740. 
Eigenhändiger Zufab des Königs: R. 94. IV, La, 18. 

Verwarnung für das General-Pirectoriumt. 

Unter eine Ordre, welche von Marſchſachen handelt, jchreibt Der 

König, ohne Beziehung auf deren Anhalt: 

i) Bergl. indefjen Nr. 77 und 85. 

Acta Borussien. Behörbenorganifation VT, ’ 11 
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„Sie Sollen mihr forderfamft wegen die Remissions!) ein- 
ſchiken und nicht jo faul jeindt nicht So viel reifen fondern mehr 
arbeiten auf das bei Sachen dar es jo höchſt nöhtig ift das prompte 

hülfe gejchihet ſolches nicht verſäumet wirdt aber fie deliberiren 
heüte was fie jchon vohrgeftern heten thun Sollen. Dießes ift 

vohrs erfte eine erinerung fie Sollen fi inacht nehmen das es 
nicht Schlimer Kömt. Friderich.“ 

67. Cabinetsordre an das General⸗Directorium. 

Ruppin, 21. October 1740, 
R. 96. B. 33. — Abſchriftlich. 

Saumjeligfeit des General-Directoriums. 

S. K. M. haben zwar bishero von Zeit zu Zeit gehoffet, es 
würde Dero General-Directorium die Berichte wegen des dies— 
jährigen Mißwachſes und andere in denen Provinzien ſowohl bei 
denen Beambten als Unterthanen ſich begebener Unglüdsfälle ge- 

bührend einjenden und dabei die deshalb zu ertheilende Remiſſiones 
nah Pflicht und Gewiſſen in Vorſchlag bringen, umb dadurch die 
Berihtigung derer Pacht: und Contributionsrefte zu befördern und 
alle Kafjen, wenigitens wegen des verwichenen Jahres, endlich 
einmal in Richtigkeit und Ordnung zu jeßen; da aber ſolches bis 
dato nicht gejchehen, ohmerachtet die Unterjuchungen vor der Ernte 

vollbradht und folglich alle dazu gehörige Nachrichten vorlängft ein- 
gefommen jein müfjen, jo können Sie nicht umbhin, dieferhalb Ihr 

Miffallen und Unzufriedenheit Dero General-Directorio hiedurd) 

zu erfennen zu geben und demjelben diefe Dero Dienſt und dem 
wahren Beten des Landes jo nachtheilige Verzögerung nachdrücklich 
zu verweilen, zugleich aber auch alles Ernftes und bei Vermeidung 

Dero höchſten Ungnade zu befehlen, die gemeldete Berichte ohne 
fernern Anftand mit einem gründlichen pflichtmäßigem Gutachten 

wegen derer zu accordirenden Erlafjungen einzufenden, weil S. 8. M. 

hierunter durchaus nicht länger nachjehen, fondern die Etats und 
Kafjen außer Confuſion gejeget wifjen wollen. Da auch Höchſt— 

diejelben bejorgen, daß es im bevorftehendem Frühjahr hier und 

) Vergl. Nr. 67. 
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da an Brod- und Samenkorn wiederumb ermangeln werde, jo 
wollen Sie nicht zweiflen, es werde das General-Directorium die 

deshalb nöthige Unterfuchungen in Zeiten veranlaffen und dafür 

mit äußerfter Attention jorgen, daß es an Korn nirgends fehlen 
möge und denen Nothleidenden zu vechter Zeit die nöthige Hülfe 
geleiftet werden fünne. Uebrigens wollen S. 8. M. einer eracten 

Befolgung diefer Dero ernften Willensmeinung von Dero General- 
Directorio Si) umb jo gewiſſer verjehen, da Sie ſolche bereits 
gejtern höchſt eigenhändig declariret!) und demjelben im Verbleibungs- 
fall daher eine jehr Schwere Verantwortung zuwachſen würde. 

Am 25 October (Rheinsberg) jehreibt der König an Boden:?) 

Ic habe den Remiffions- Anschlag von dem Directorio gejehen. 

Das iſt fehr Stark, und find die Domänen noch nicht dabei. Be— 

rihte Er auf Pflicht, was das vor eine Konnerion hat! 

68. Labinetsordre an den Beneral-Fiscal Uhden. 

Ruppin, 21. October 1740. 
R. u6. B. 22. — Nbichriftlich. 

Beſſere Aufficht der Fiscale auf die Verfäufer von Lebensmitteln! 

S. K. M. in Preußen ꝛc. haben bishero wahrgenommen, daß 
bei der Polizei zu Berlin und überall die Fiscäle ſehr jchlecht ihr 
Devoir tun, indem auf die Hebervortheilungen der Bäder, Fleiſcher, 
Wein: und Bierjchenfer und dergleichen gar nicht Achtung gegeben 
wird, da doch dadurd das Bublicum und injonderheit die Armen 
bedrudet werden. Höchftdiejelben befehlen alſo Dero General- 

Fiscal Uhden jo gnädigft als ernftlich, Seine Pflicht hierbei beffer 
zu beobachten und die ihm untergebene Fiscäle nachdrücklich an— 
zuhalten, daß fie bei diefer angelegenen Sache nicht jo fchläfrig 
verfahren, jondern jcharf auf die Contravenienten bei der Polizei 

invigiliven, damit Die ergangene viele Gefege gebührend und jonder 
Anſehung der Perſon beobachtet werden müſſen. 

Auf Bericht Uhdens vom 24. October approbirte dev Künig eine 

von dem Generalfiscal entworfene Verordnung, die die Fiscale im ange- 

denteten Sinne näher anwies (Vergl. C.“O. an Uhden, Rheinsberg, 29. Oe— 
tober 1740. R. 96. B. 22). 

I, Vergl. Nr. 66. 
2, Nach eigenhändiger Nandjchrift des Königs abichr. R. 96. B. 33. 

11* 
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Ein Nefeript an Uhden aus dem Geh. Rath (Locceji?) vom 
27. Dctober 1740 (Mylius Cont. I, Nr. 57. p. 411/12) regelt, offenbar 
in Beantwortung von Vorſchlägen des Generalfiscals, die Modalitäten 
der fiscalifhen Polizeiaufficht des Näheren. Die Ailiftenz des Gou— 
vernements wird zugefagt. Die von Uhden vorgefchlagene Berichter- 

ftattung der Polizeiorgane an die Fiscale wird ebenfo abgelehnt, wie der 
Vorſchlag, daß der Magiftrat über die Beltrafung der angezeigten Fälle 

den Fiscalen Mittheilung machen jolle, und daß regelmäßige Conferenzen 
zwifchen dem Oftieium Fisei, der Kriegs- und Domänenfammer und dem 
Gouvernement angeordnet werden möchten. Nur eine außerordentliche, 

befonders motivirte Gonferenz wird als zuläffig bezeichnet, um etwa all: 
gemeine Grundfäße feitzuftellen. Näberes über den Berlauf diefer Ver— 

bandlungen ift nicht befannt. 

Die Polizeiauflicht der Fiscale ift dann durch Eircularrefcript vom 
18. Jan. 1741 aud) auf die Provinzen ausgedehnt worden: Mylius Cont. II. 

Nr. 6. p. 5/6. (Auch Stettin. St. A., Staatskanzlei Tit. XXT. Wr. 2915.) 

69. Labinetsordre an den Etats-Minifter von Cocceji. 

Ruppin, 25. October 1740. 
R. %. B. 22. — Abſchriftlich. 

Die Anfragen aus dem Juftiz-Departement furz und bündig 

zu faſſen! 

Da Ic bei denen Anfragen, welche zeithero aus dem Juſtiz— 
Departement an Mich gekommen, wahrgenommen habe, daß bie 
mehreiten davon jehr weitläuftig und mit Anführung vieler un— 
nöthiger Umbftände abgefafjet worden, Sch aber will, daß alle der- 

gleichen Anfragen ganz Furz, jedoch deutlich, aufgejeget und Feine 
andere Umbftände als nur Diejenigen, worüber eigentlich Meine 

Decifion erfordert wird, darin Far geleßet werden follen, jo habt 
Ihr dieje Meine Willensmeinung denen jämptlihen Miniftris 
oberwähnten Departements zur fchuldigen Achtung in Meinem 

Namen befannt zu machen, Eures Ortes aber auch dahin zu jehen 

und darauf zu halten, daß die in ſolchem Departement erpedirende 

Seeretarien ſolches wohl obſerviren müſſen. 
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70. Labinetsordre an die Berliner Fiscale. 

Rheinsberg, 28. Dctober 1740. 
R. 96. B. 22. — Abſchriftlich. 

Die Fiscale auf ihre Pflicht der Suborbination unter dem General- 
Fiscal vermwiejen. 

©. 8. M. in Preußen zc. haben mißfällig wahrgenommen, 
daß einige von Dero Berlinfchen Fiscälen ihr Devoir bishero 
Ihläfrig gethan und fich der gehörigen Subordination entzogen; 
wannenhero Sie denenjelben Hierdurch jo gnädigft als alles Ernftes 
befehlen, denjenigen, was Dero General-Fiscal ihnen zu Beobachtung 
des föniglichen Dienftes und Handhabuug der Gefege und Verord- 
nungen committiren und aufgeben wird, jederzeit jonder Raifonniren 
ein promptes Genügen zu leiften, auch ihm von allen unter Händen 
habenden fiscaliichen Sachen jedesmal pflichtmäßigen Napport zu 

thun, welchenfalls [!] Höchftdiefelben genugiame Mittel finden werden, 
fie zur Raiſon zu bringen. 

71. Cabinetsordre an die Halberftädtifche Kammer. 

Rheinsberg, I. November 1740. 
R. 96. B. 22. — Abſchriftlich. 

Eine Verfügung der Kammer betreffend Menderung mit den 
Kammer-Advocaten aufgehoben. 

©. KM. in Preußen haben auf die in Abjchrift anliegende 
Borftellung derer unterfchriebenen Advocaten zu Halberftadt!) aller- 
gnädigjt rejolviret, daß ſowohl wegen der darinnen angeführten 

Gründe als auch fonften aus bewegenden Urjachen die von Dero 
Halberftädtiichen Krieges: und Domänenkammer gemachte Verfügung 
wegen Beftellung bejonderer Kammer-Advocaten mit Ausſchließung 
derer bisherigen wieder aufgehoben werden und denen fämptlichen 
dorten bereits beftelleten Advocatis nad) wie vor frei bleiben joll, 
ihre Brarin auch bei der Krieges- und Domänenfammer zu treiben 
und die Juftitiariate bei denen Aemtern uach bisheriger Obfervanz 
zu reipiciren, allermaßen ©. 8. M. nicht gemeinet jeind, zu ge: 
ftatten, daß durch oberwähnte Aenderung die Anzahl derer Advo- 
caten per indirectum vermehret, noch daß die bisherigen ohne 

) Nicht erhalten. 
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zureichende Urjache dadurd aus ihrem Brode gejeget werden jollen. 
Wornach gedachte Kammer ſich allerunterthänigft zu achten und das 
gehörige deshalb zu verfügen hat. Sollte inzwiſchen nurgedachte 
Kammer Höchit triftige Urjachen anzuführen haben, warum es bei 
der jegigen Obfervanz nicht verbleiben könne, wollen ©. 8. M. 
ihren Bericht darüber erwarten, jedennod) aber jonder wichtige Ur— 
jachen damit nicht behelliget fein. 

72. Cabinetsordre an das „Beheime-Raths-Lollegium“. 
Rheinsberg, 3. November 1740. 

R. 9%. B. 33. — Abſchriſtlich. 

Berichterftattung in Juſtiz- und geiſtlichen Saden. 

©. 8. M. haben bishero bemerfet, daß verjchiedene von denen 
in Juſtiz- und geiftlichen Sachen eingelaufene VBorftellungen oder 
Anfragen nicht mit gehöriger Präcifion, fondern unnöthig weit- 
läuftig abgefafiet find. Höchftdiejelben befehlen alfo Dero Ge— 
heimen-Rath3-Eollegio nochmals!) in Gnaden, die Eoncipienten an- 
zuweifen, daß fie dergleichen Erpeditiones ſonder überflüffige 
Meitläuftigfeit und ganz kurz und deutlich abfaffen müſſen. 

75. Bericht des General-Directoriums (I. Departentent). 
Berlin, 4. November 1740. 

Mundum, gez, Biered, Happe, Boden, R. 9. IV. La. 18. 

Ctatsüberichreitung bei der Cüftriner Kammer. 

Die Neunmärfiche Krieges: und Domänenfammer ftellet vor, 
daß in denen leßteren zwei Jahren viele von ihren unterhabenden 

Aembtern pachtlos, auch die dortige Provinz mit jo mannigfaltiger 
Noth Heimgefuchet worden, daß zu deren Unterjuchung öftere und 
weitläuftige Commiſſiones angejtellet werden müfjen, woher es denn 

gejchehen, daß wiederum 864 Rthlr. 19 Gr. mehr, als geordnet, 
zu Diäten ohnumgänglich verwendet und ausgegeben werden müfjen, 
und bittet die Kammer dahero, daß, gleichwie E. K. M. in Gott 

ruhenden Herrn Vaters Majeftät bei ſolcher ertraordinären Arbeit 
allemal gethan, Höchitdiejelbe ebenfalls fothane zu viel ausgegebene 
Diäten aus dem Landrentetüberichuß accordiren möchten: welches 
auf E. K. M. allergnädigften Refolution beruhet. 

Vergl. Nr. 69. 
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Eigenhändiger Randbeſcheid des Königs. 

Eingefommen 12. November. 

„ih Sol Dieten gelder ausgeben, die provintz ift Auiniret 
und der Prefident Samt die Krigs Nähte Sollen mihr noch be- 
ftehlen? nein aber Künftig früjahr mus aus dem Directorium eine 
ordentliche Commiflion hin, der Prelident!) mus Wek gejaget werden 
und dar mus gange Neüe anftalten gemacht werden Fr“ 

74. Bericht des General-Directoriums (III. Departement). 

Berlin, 5. November 1740. 
Mundum, gez. Viered, Happe, Boden, R. 94. IV. La, 18. 

Defect bei einer Salzkaſſe in Halle. 

E. K. M. geruhen, Sich hiedurch allerunterthänigft vortragen 
zu laſſen, wasmaßen bei angeſtelleter Abrechnung der hieſigen Ober— 
Salzkaſſe mit der Halliſchen Salzrentei eine von den Salzkaſſen zu 
Halle in großer Unrichtigkeit gefunden worden, indem ein anſehnlicher 
Reſt von 6871 Thaler dabei nicht nachgewieſen werden können. 

Wir haben nun der Kammer aufgegeben, daß ſie für Herbei— 
ſchaffung dieſes Defects ſofort Sorge tragen ſoll. 

Weilen auch E. K. M. Intereſſe erfordert, daß dieſe Sache 
ohne Anſtand unterſuchet und in Richtigkeit gebracht werde, ſo 
finden wir nöthig, daß jemand aus der Magdeburgiſchen zc. Kammer 
nach) Halle gefandt werde, und werden wir hiernächft nach gejchehener 
Unterfuchung von dem Verlauf der Sache allerunterthänigjt weiter 
zu berichten nicht ermangeln. 

Eigenhändiger Randbejheid des Königs. 

Eingefommen 11. November. 

„Die Unterfuhung Solte fleifiger gefchehen dar iſt nichts als 
die Negligenee vom Directorio Schuldt dran, und Wan die hern 
Minilters auf Ihre gühter Ligen Stat das fie in die affairen ar- 
beiten. quot bene notandum Fr.“ 

1) Präſident der Cüſtriner Kammer war damals v. Werner. Vergl. Nr. 95. 

(S. 186 f.) 
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75. Immediat-Beriht Urnims. 

Berlin, 9. November 1740. 

&oncept. — R. v. O. 1. 

Lehnsgebühren. 

Des höchſtſeligen Königs Majeſtät Haben anno 1713 von 
denen bei damaligem casu magno in denen Provinzien gefallenen 
jämmtlihen Lehnwaaren und Erpeditiong -» Gebühren . . . der- 
geftalt disponiret, daß drei Viertel davon dem zeitigen Lehns- 
Director und Monti pietatis, ein Viertel aber denen, jo die Er- 
peditiones verrichten, zufließen jollten. Ob nun wohl jeko nad) 
aufgehobener Lehnbarkfeit das meifte davon ceffiret, jo Habe dennoch 
alferunterthänigft anfragen jollen, was E. K. M. wegen derer 
etwan noch übrig gebliebenen Lehne und davon fallenden Lau: 
demial-Geldern und Emolumenten allergnädigft zu befehlen geruhen 
möchten. 

Der König ertheilt Arnim darauf zur Antwort durch Cabinetsordre 
d, d. Rheinsberg, 11. Nov. 1740: 

„wie wegen der zeither gewefenen jchlechten Jahre die Umftände 

dererjenigen, jo ſolche Koften fonjten erlegen müßten, dergeftalt beflommen 

jein, daß ihnen dergleichen Ausgaben nicht wohl anzumuthen.” „Dahero 
Ich dann will, daß fie deshalb vor diejes Mal nichts geben follen.“ 

Arnim ftellt darauf vor (13. Nov. 1740), es fei nirgendivo außer 

in Dinterpommern die geringſte Difficuliät gemacht worden, die fälligen 
Gebühren abzutragen: von einigen Regierungen fei die Quote für das 
Lehnsdirectorium bereits eingefandt worden. Den unvermögenden pom— 
merjhen Bafallen fünne ja noch Aufſchub gegeben werden. Der Bericht 
ſchließt: 

„Was E. K. M. befehlen, das laſſe ih mir alles gefallen, nur 

muß anzeigen, daß ich als zeitiger Lehns-Director nicht einen Pfennig an 
Beſoldung zu erhehen habe, obgleich ſonderlich bei dem jüngſt vorge— 
fallenem casu magno an vielen Verrichtungen, jo aus allen königlichen 
Landen ſich allhier concentriret, es nicht gefehlet.” 

Der König antwortete lakoniſch durch Cabinetsordre d. d. Rheins: 
berg, 15. Nov. 1740: er babe erfehen, was Arnim vorftellen wollen: 
„Ich will aber, daß Ahr ihnen die Gelder wieder zurüdjenden follet”. 
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76. Königliches Marginal zum Bericht des General-Directoriums 
vom 9. November 1740. 

Wiedereingefommen I. November 1740. 
R. 94. IV. La. 18. 

König und General-Directorium. 

Auf eine Anfrage des General-Directoriums (IV. Dep.) vum 9, Nos 

vember 1740 wegen Berichtigung von Domänen-Raufgeldern!) antwortet 
der König am Rande: 

„Das habe ich aus Welel Schon befohlen aber die Herren?) 
werden es vieleicht damahlen nicht beobachtet haben. Fr.“ 

77. Königlihe Ordre an Marfchall und Arnim?) 

Rheinsberg, 12. November 1740.%) 
Eoncept von Weinreichs Hand ohne Unterfhrift in dejien Privatacten fol. 106. R. 9. X. 1, b, 

Beränderung bei der Commiſſion zur Juftizreform, 

Da der König bemerkt bat, daß die Auftizverbejjerungscommiffton 
in der geraumen Zeit feit ihrer Einjegung (unter der vorigen Regierung) 
gar nichts zu Stande gebracht habe — „ohne Zweifel, weil die weitläuftige 
Eireulation der Sahen unter den geſamten membris des Geheimen Raths— 
Eollegii allzulangen Aufenthalt verurfachet hat“ —, fo hat er gut ge 

funden, die Direction des Werkes - fortan Marfchall und Arnim allein 
aufzutragen, nach Maßgabe der erften deshalb ergangenen Cabinetsordre 
vom 10. Mai 1739, dergeftalt, daß die beiden genannten alle Verord— 

1) Es handelt ſich um den Ankauf des jondershaujenichen VBierteld des Amtes 

Bennedenftein im Hohenfteinschen (Kreis Klettenberg). Vergl. Yeonhardi, Preußiiche 

Monardie IV, 1. ©. 545. 

2) Im Original unterftrichen. 

A, Marichall und Arnim waren die beiden mit der Reviſion der Aujtiz« 

verordnungen beauftragten Minijter. Vergl. Nr. 64. 

#) Stölzel erwähnt dieje Ordre a. a. D. II. 144, Anm. 2. mit der Be— 

merfung, der König jcheine fie nicht vollzogen zu haben. Soviel aud auf den erjten 

Blid dafür zu jprechen jcheint, jo halten wir doch das Gegentheil für wahricheinlich. 

Daß man es mit einem Concept Weinreichs (nicht etwa mit einer Abſchrift) zu 

thun Hat, ift wegen der ganzen Form der Niederichrift, namentlich aber wegen 

der Gorrecturen, außer Zweifel; auffällig ift nur das Datum „Heinsberg, 

d. 12. November 1740*, da eine derartige Datirung im Stil einer eigentlichen 

Gabinetsordre fein würde, während doch wohl faum anzunehmen ift, daß Eoncepte 

zu einer jolchen von einer dem Föniglichen Gabinet ganz fremden Stelle ausgehen. — 
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nungen, die in Saden der Juſtizveränderung ins Yand oder an die 
Eollegia ausgehen follen, ausschließlich unter ihrer Kontrafignatur zu des 
Königs Genehmhaltung und Vollziehung einzufenden haben. 

Dagegen wäre es durchaus nicht befremdlich, wenn dem König von der Commiſſion — 

natürlich mit Bericht — ein Concept zu einer jog. „Föniglichen Ordre“ überreicht 

worden wäre. (Dieje Form Hatte auch das Commifforiale vom 4. Juni 1739 

und das vom 18. Det. 1740, vgl. Nr. 64.) Die Stilifirung des Stüdes ent- 

ipricht einer ſolchen Form durchaus; nur pflegt die Datirung bei dieſer zu 

lauten: „Signatum Berlin“ 2c., weil die Ausfertigung in der Geheimen Kanzlei 

ftattfand. Much ift dabei in der Regel Gontrafignatur eines oder mehrerer 

Minifter üblih. — In den „Minüten“ findet fich das Stüd nicht, was natürlich 

auch nicht zu erwarten ift, wenn es nicht eine eigentliche Gabinet3ordre war. 

Das Commiſſions-Protokoll v. 12. Nov. 1740 (vgl. Nr. 64, ©. 160) beginnt: 

„Des pp. von Marſchall Ere. zeigete an und proponirte, daß, nachdem das neue 

Commifforiale von K. M. eingelaufen, es anjego darauf antommte, wie nunmehro das 

Werf anzugreifen? Res.: Borerft noch nach dem vorigen modo zu verfahren“. Un— 

möglich kann dieſer Paſſus auf das in Nede ftehende Stüd gedeutet werden. Biel» 

mehr iſt er wahrfjcheinfich auf die „Ordre an das Geh. Etatd-Minifterium” vom 

18. October (Nr. 64) zu beziehen, die formell ungenau, aber dem Sinne entiprechend, 

als ein Commiſſoriale bezeichnet wird. Nach der Situng mag man fich noch 

nachträglich zu der Aufjegung des in Nede ftehenden Entwurfes entſchloſſen haben, 

der mit den übrigen in der Gonferenz verhandelten und zur föniglichen Voll— 

ziehung eingereichten Sadyen, natürlich von einem Bericht begleitet, and Cabinet 
geichicht wurde. 

Für die Vollziehung aber jcheint uns die Erwähnung in dem Protofoll der 

Konmiffionsconferenz vom 19. November 1740 zu fprehen. Dort heißt es: 

„4. ward das neue Commifjoriale an die beiden Herren Minijtros von Marichall 

und von Arnim Ere. dur ein Notificationsichreiben dem Geheimen Staats- 

Collegio befannt gemadt“. Daß bier unter dem „neuen Gommifjoriale* nicht 

iener frühere Erlaß an das Staatsminifterium vom 18. October gemeint fein fann, 

verfteht ſich von jelbit. Daß es jich aber andererieits bei einer fürmlichen „Noti— 

fication“ nicht um Mittheilung eines Entwurfes, jondern um Belanntmachung 

einer vollzogenen, perfect gewordenen Berordnung handelt, Tiegt in der Natur 

eines ſolchen Actes begründet. 

Uebrigens ift in demſelben Protofoll unter Nr. 1. und 2, der Beſchluß 

enthalten, zwei Declarationen (die über den Bagatellprozei und über die Pro- 

euratoren, Nr. 78 u. 79 unferer Sammlung), welche gleichfalls unterm 12. No— 

vember von der Commiſſion zur föniglichen Vollziehung eingereicht worden waren, 

nunmehr (nach erfolgter Bollziehung) in den Drud zu geben, wozu die Notification 

unieres Stüdes eine parallele Maßregel darftellt. Für die Bollziehung unjerer Ordre 

ipricht endlich auch, daß dieje Stüde lediglich von Marichall und Arnim contrafignirt 

jind und daß die Plenarfikungen des Geh. Raths für die Juſtizreviſionsſachen feit 

diejer Zeit aufgehört haben. Auch die Kabinet3ordre vom 27. November 1740 

(Nr. 85) Hat es lediglich mit Marichall und Arnim zu thun. 
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78. Declaration der Derordnung vom 50. December 1737 wegen 
einiger in das Kammergericht eindringenden Unordnungen. 

Berlin, 12. November 1740. 
Gegengezeichnet von Marihall und Arnim. Driginaldrud, R. 9. X. 1. b. -- Abgedrudt 

bei Mylins CCM. Cont, I. Rr 68. 

Neben den Advocaten wieder Brocuratoren zugelajien. 

Die Verordnung vom 30. December 1737') hatte in 8 8 bejtimmt, 
dab die Procuratoren während der Sefjionen ſich des Kammergerichts 
enthalten ſollten. Da ſich aber herausgeſtellt hatte, daß es bei dieſer 

Einrihtung den Parteien ſowohl wie den Procuratoren ſchwer falle bie 

Proceſſe zu befördern, fo wird der $ 8 der Berordnung dahin declarirt, daß 
1. die beftellten Brocuratoren bei den Kammer: und anderen Ge- 

richten während der Verhöre und Vorträge neben den Advocaten wieder 

zugelajfen werden jollen, 
2. doch fo, daß fie weder mit Räthen noch mit Advocaten dabei 

communiciren dürfen, vielmehr 
3. die Advocaten fich entweder von den Clienten jelbft oder von 

den Procuratoren vor der Sigung gründlich informiren laffen müfjen. 
4. Die Procuratoren jollen ſich außer demjenigen, was ihnen die 

Advocaten auftragen, weder in noch außer Gericht nicht des geringiten 
anmaßen. 

5. Sie haben nur vor Gericht den Advocaten zur Hand zu gehen und 
6. den Verkehr zwiichen ihnen und den Parteien, namentlich in 

den Formalien, zu vermitteln. 

79, Declaration des Edicts von Bagatellfachen. 

Berlin, 12. November 1740, 
Ausfertigung und Uriginaldrud, gegengezeichnet von Marſchall und Arnim. R. 4. X. 1. b. 

Abgedruckt bei Mylius CCM, Cont. 1. Ar. 62. 

Herabjegung der Werthgrenze für Bagatelliachen. 

Das Edict vom 24. Februar 1739,2) durch welches, wie dem König 
borgetragen worden, „der heilfame Zweck nicht allerdings erreicht” worden 
jei, wird dahin declarirt, daß zwar bei Streitobjecten von 10 Thlr. Werth 
oder darunter fein fürmlicher Prozeß zu verftatten, fondern die Sache 

bei den Untergerichten durch den Oxtsrichter, bei den Obergerichten durch 
eine vom Bräfidenten zu ernennende Commiſſion mündlich und ohne 

1), Myl. CCM. Cont. I. 1737. Nr. 75. Sp. 107. (gg3. Broich). 
2) Myl. CCM. Cont. I. Nr. 10 (ggz. Eocceji). 
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Schriftfäge nad) Recht und Billigfeit und ſoweit es thunlich durch Güte 
auszumachen fei, daß aber in Recdtshändeln, deren Object 10—50 Thlr. 
beträgt, den Parteien bei den Untergerichten freiitehen, bei den Ober: 
gerichten obliegen foll, fich eines recipirten Wdvocaten zu bedienen; die 
Gebühren follen hierbei */, reſp. '’, der fonft üblichen betragen. Im 
Uebrigen bleibt es bei den Beltimmungen der allgemeinen Juſtizordnung 
„vom 12. Juni“ 1713.°) 

80. Labinetsordre an den Etats-Miniſter von Diered. 

Rheinsberg, 14. November 1740. 
R. ®%. B. 33. — Abſchriftlich. 

Abwejenheit des Minifters von Berlin. 

Ich ertheile Euch zwar die gebetene Permiſſion, alle 14 Tage 
nah Bude?) zu gehen, aber Ihr müſſet alle Gonferenztage das 

Directorium befuchen, um nichts in Euren Departements und denen 
Generalfahen [zu] verfäumen. Denn in Eurer Abwejenheit bei 
Eurer vorigen Reife ift nicht alles jo prompt bejorget worden, wie 

es Sein foll, weil es jcheinet, daß andere fich gleichfalls bei der 
Abwesenheit derer Miniftres im Dienft relachiren. Dahero eine 
gute Aufficht und der Nachdrud nöthig ift, wenn die Affairen nicht, 
wie gewöhnlich, auf die lange Banf geihoben werden follen. 

8. Labinetsordre an den Etats-Minifter von Görne. 

Rheinsberg, 14. November 1740. 
R. ®. B. 22. — Abſchriftlich. 

Mißhelligkeiten zwiichen dem Wräfidenten Grumbkow und der 
Kammer in Stettin. 

Ich habe Euren Bericht vom 8. diejes?) erhalten und daraus 
gerne eriehen, daß Ihr die Beſchwerden, jo der Präfident von 
Grumbfow und die Membra der Kammer gegen einander haben, 
dergeftalt applaniret, daß Ich damit nicht behelliget werden darf... 

1) Sie, Gemeint ift wohl die allgem. Juftizordnung vom 21. Juni 1713 

(Behördenorganifation I. S. 525). 

2) Buckow, two Viered begütert war. 
>) Nicht erhalten. Ueber die Angelegenheit ift jonft nichts befannt. 
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82. Cabinetsordre an den Etats-Miniſter von Blumenthal. !) 
Rheinsberg, 21. November 1740. 

R. 96. B. 22. — Abſchriftlich. 
Erlaß der Ehargen-Gebühren verweigert. 

Blumenthal hatte fich beim König dafür verwandt (11. Nov.), daß 
drei theils neu angeftellten teils in der Bejoldung erhöhten Kriegs: uud 
Domänenräthen feines Departements (unter ihnen befindet fich dev jpätere 

Minifter v. Schlabrendorff) die Recruten- und Stempelgelder erlajjen würden. 
„Ich kann Euch aber — refolvirt der König — bierunter vor diejes 

Mal nicht gratificiren, fondern fie müſſen bezahlen und denfen, ala ob fie 
die Befoldung und Zulage jo viel jpäter erhalten hätten.” 

83. Labinetsordre an den Etats-Mlinifter von Kunheim.?) 
Rheinsberg, 22. November 1740. 

R. 96. B. 22. — Wbichriftlich. 
Bewegungen in der. Preußiſchen Regierung über eine 

föniglidhe Ordre. 

Ich Habe ungerne aus Eurem Schreiben vom 11. diejes ver- 
nommen, was für Bewegungen über Die left von Euch ertrahirte 
Drdre vom 13. October”) in der Regierung und ſonſten entjtanden; 
weil Ihr aber nicht klar herausgehen noch jemand in specie be- 
Ichuldigen wollet, es Meine Sache aud) nicht ift, Mich immediate 
in dergleichen Dingen einzulaffen, jo habe Sch möthig erachtet, 
jonder Communication Eures Schreibens die abichriftlihe Ordre an 
das Departement der geiftlihen Sachen ergehen zu laſſen,“ woran 

!) Bräfident der litthauiichen Kammer in Gumbinnen. 

2) Mitglied der Preußiichen Regierung, hatte fpeziell das geiftliche De- 

partement. 

3, Abſchr. R. 96. B. 22. Es war darin erflärt worden, daß der König 

außer den Beränderungen im Kirchenweſen, die durch die Verordnungen bom 

20. Juli und 26. Auguſt 1740 getroffen worden waren (Wicdergeftattung der 

Iutheriichen Geremonien, vergl. Mylius Cont. I. 349/50, 367/68, 3. bezw. 29- 

Zuli 1740) feine weiteren Ummwälzungen beabfichtige, namentlich nicht die Auf- 

hebung der 1734 und 1735 für Preußen erlajienen Verordnungen und Neglements 

(vergl. Arnoldt, Ausführliche zc. Hiftorie d. Königsb. Univerfität II. Beilagen 

Nr. 26, 33, 34, 37, 39, 43). 
9 Abſchr. R. 96. B. 22. (22. Nov. 1740). Die „heillamen Verordnungen 

von 1734 u. 1735“ (namentlich wohl die Einführung der Univerſitätszeugniſſe für 

Candidaten des Schul- und Predigtamts) werden darin nochmals beftätigt; Negie- 
rung und Eonfiftorium in Preußen find zu ihrer Befolgung und zur Bewahrung 

guter Harmonie anzuweiſen. 
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Ihr Euch auch Fünftig Halten müfjet, wann Ihr was mehreres 
vorzustellen haben werdet, immaßen Ich bedenklich finde, auf eines 

oder des andern Handbriefe Gabinetsordres an die Regierung zu 

ertheilen, wodurd die Unruhe mehr befördert als gehemmet wird, 
jondern es ift beſſer, daß alles ordentlich den rechten Weg gehe. 

84. Labinetsordre an den Etats-AMlinifter von Strünckede.!) 

Rheinsberg, 25. Hovember 1740. 
R. añ. B, 38, — Abſchriftlich. 

Don gratuit der Stände von Cleve-Mark für den Minifter. 

Ich Habe mit VBerwunderung aus Eurem Schreiben von 

15. huj. erjehn, daß Ihr Euch von denen Elev- und Märkischen 

Ständen ein Don gratuit a 2000 Rthlr. geben lafjen. Weil ch 

e3 aber bei denen dortigen jo jchlechten Zeiten, wobei das Land 
einige Jahre bei Ueberſchwemmung und Mißwachs, auch Viehſterben 
jo ein vieles erlitten, ganz nicht billig und raifonnable finden fann, 
noch außer ihren oneribus dergleichen [extralordinäre Laften zu 

verurjachen, jo fann Ic es nicht approbiren, fondern Ihr jollet 

ſolches Geſchenk gunereusement ausschlagen. 

35. Labinetsordre an die Etats-Miniſter v. Marichall und v. Arnim.?) 

Ruppin, 27. November 1740,?) 
Abſchr. R. 9. X, 1. b. (Meinreichd Rrivatarten). 

Eocceji und die Commiſſion für Auftizreform. 

S. K. M.... Haben Bedenken getragen, das beifommende 

projectirte Edict?) über abermalige Aenderungen im Juſtizſachen, 

weshalb Sie noch nichts befohlen, zu vollenziehen; vielmehr jollen 
Dero würflich geheime Etatsminiftri von Marichall und von Arnim 

nicht allein die Urjache der Aenderungen, auch wie die Sache big 
1725 geweien und was nachgehends anders geſetzet worden, deutlich 

!) Bräfident der Gleveichen Regierung. 

2) Vergl. Nr. 77 und Wr. 

9) Es Handelt ſich um den Entwurf des Edictesd wegen der Sportelordnung, 

welches unterm 28. December 1740 publicirt worden ift. Bergl. Mylius CCM. 

Cont. I. Wr. 72. 
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anzeigen, ſondern auch alles mit Dero Etatsminifter von Kocceji 
überlegen, welcher auch darüber bejonders jein Bedenken beifügen 
muß. Uebrigens ſoll es in dergleichen Juſtizſachen allezeit der- 
geftalt gehalten und nichts Einfeitiges veranlafjet werden. 

In einem von Weinreich entworfenen (über 14 Spalten langen) 
Smmediatbericht follte von der Juſtiz-Commiſſion die Veränderung im 
Sportelwejen, welche den Hauptinhalt des in Rede ftehenden Edictes bildet, 

näher begründet werden. E3 wird darin ausgeführt, wie die früheren 

Sportelordnungen niemals Anlaß zu Klagen gegeben hätten, wie aber, 
nachdem einestheild durch die Konftitution von 1725 zuerft beim Kammer: 
gericht, dann in den Provinzen der Grundjag der Mündlichkeit eingeführt, 
anderntheil3 durch die neuen Sportelordnungen (vom 26. Januar 1726, 
6. März und 20. Auguft 1738 2.) die Taren für gerichtliche Expeditionen 
und Berrichtungen ſtark heruntergejegt worden feien (auf "/,—!,, des 
früheren Sages) „ein allgemeines Wehllagen und Seufzen“ ſowohl der 

Näthe, Richter und Aſſeſſoren, als injonderheit der Subalternbedienten, der 
Advocaten und Procuratoren angegangen fei, die jih einen bedeutenden 
Theil ihres Unterhalts dadurch entzogen jähen und um fo mehr Grund 
zur Bejchwerde hätten, weil fie in ihren Bejtallungen auf diefe Emolumente 
vertiefen wären und mit Rüdjicht darauf ihre VBedienungen titulo oneroso, 

durch Abfindung mit der Recrutenkaſſe, erworben hätten. Durch dieje Be- 
fchneidung der Gebühren würde auf der einen Seite die Corruption, auf 
der andern die Prozeßſucht befürdert, die königlichen Stempel: und Acciſe— 
einkünfte gejhädigt, die Yuftizbedienten gegenüber andern Beamtenklaffen 
zurüdgejegt, und das alles, ohne daß bei dem früheren Zuſtande die 
Sporteln, zumal im Vergleich mit andern Ländern, bejonders hoch geweſen 

wären oder zu Klagen der Landjtände wegen Ueberjegung der Parteien 
Anlaß gegeben hätten. Es wird daher Wiederheritellung der Ordnung, wie 
fie 1725 gewefen, vorgejchlagen und der abgelehnte Entwurf nochmals zur 

Bollziehung eingereicht. Der König werde es nicht ungnädig vermerken, 
dag man für vergeblich gehalten, mit Cocceji darüber zu communiciren, 
da diefer, der die unglüdliche Neuerung mit den Sporteln aufgebracht, ſich 
jegt nicht felbjt werde widerjprechen wollen. Ueberhaupt glaube man, daß 
die Commiſſion nichts Erfpriegliches leiften könne, wenn fie über die 

Aenderungen, die fie an den von Cocceji früher getroffenen Einrichtungen 

vornehmen wollte, bejtändig mit ihm ftreiten, feine Meinungen widerlegen 
oder den König wegen der ſonſt nöthigen Entfcheidungen behelligen müßte. — 
Die Aufhebung der Appellationseide und die Wiedereinführung der Succum— 
benzgelder feien hinzugefügt worden, weil die erjteren zu vielen Meineiden 
geführt hätten, die letzteren aber freventlichen Appellationen am beſten einen 
Riegel vorfchöben. 
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Dieſer Bericht!) ift jedoch wahrjcheinlich gar nicht zur Ausfertigung 
gelangt. Wie aus den Ucten hervorgeht, hatte Eocceji der Geheimen Kanzlei 

befohlen, die vom König vollzogenen und gedrudten Verordnungen vom 

12. November über die Bagatellfahen und die Wiederzulaffung der Pro- 
curatoren (darunter alfo nicht das in Rede jtehende Edict) vorläufig noch 

nicht abzufchiden, da ev mit Marihall und Arnim bei der nächiten Staats- 

rathsfigung noch erit darüber ſprechen wollte. Die Sigung fand am 
5. December jtatt. Arnim theilt über die Auseinanderjegung mit Cocceji 

dem an der Theilnahme verhinderten Marfchall mit, Eocceji habe fich be- 

jchwert, daß ihm von den Edicten feine Communication geſchehen fei, im 

Uebrigen aber erklärt, daß er nicht gemeint fei die Bublication zu hemmen; 
der Wiederherjtellung der ehemaligen Sportelfäße würde er — nad) feiner 

Erklärung — ebenfalls nicht entgegen fein, nur bäte ev als Chef der Juftiz 
um vorherige Mitiheilung des entworfenen Ediets. Falls nun dieſen 

Worten zu trauen fei, jo würde, meint Arnim, „alle Fehde ein Ende“ 

haben umd der Bericht an den König nicht nöthig fein; es werde genügen, 

das Sporteledict noch einmal vorzulegen und Goccejis Zuftimmung beizu— 
fügen. Won der „lieben Conjtitution“ babe er auch mit Cocceji geſprochen, 
doch jchiene dieje „ein Augapfel zu fein, an welchem Niemand taten ſoll“. 

Bielleicht gebe fi die Sache mit der Zeit; durch eine glimpflicde Einigung 

werde der gemeinen guten Sache mehr gedient fein, als durch eine öffent 
lihe Kriegserklärung. 

Den abermals vorgelegten Entwurf fcheint der König dann ohne 
Weiteres vollzogen zu Haben. Das Edict ift mit dem Datum des 
28. December 1740 veröffentlicht worden?) — übrigens ohne Gegenzeichnung 
Coccejis. 

Was überhaupt Coccejis Zuziehung zu den Arbeiten der Commiſſion 

anbelangt, jo befagt das Protokoll der Conferenz vom 4. März 1741(ſ. S. 160) 
darüber: „Uebrigens kam zwar auch discussive dor, ob man nicht künftig 
den Etatsminifter Freiheren von Gocceji mit zu denen Conferenzien in« 
pitiren follte? ward aber a potiore dafür gehalten, daß, weil derfelbe 

nicht mit zur Commiſſion gebörete, fondern mit ihm nur communiciret 

werden jollte, genug fein würde, wann man ihm dasjenige, was von der 

Commiffion vorher vefolviret worden, communicirte, ob ev etwas dabei zu 
erinnern hätte, und ihm dabei anheim ftellete, ob ex folches allenfalls in 

einer Eonferenz mündlich oder aber fchriftlich der Commiſſion eröffnen wollte.” 

1) Das durcheorrigirte Concept trägt weder Datum, noch Unterichrift, noch) 

Erpeditionävermerf, was freilich bei Dielen „Privatacten” allein noch nichts be- 

weijen würde. 

2, Myl. COM. Cont. I. Nr. 77. 
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86. Cabinetsordre an den Geh. Finanzrath von Rohwedel. 

Ruppin, 28. November 1740, 
R. 96. B. 33. — Abſchriftlich. 

Rohwedels Pläne: Statijtif. 

Ich Habe aus Eurer Vorftellung vom 22. Ddiejes?) erjehen, 
was hr für Gedanken heget, umb vernünftige und practicable 

Mittel auszufinden, Meine Unterthanen in einen bejjern Zuftand 
zu jeßen. Es iſt dieſes eine jehr angelegene und nüßliche Occupation, 
wann zumalen der Effect mit der guten Abficht correjpondiret. Ob 
aber eine dergleichen zuverläjfige Balance der im ganzen Lande 
einfommenden und ausgehenden Waaren, auch des roulirenden 
Geldes völlig herauszubringen, auch daraus die wahren Mittel der 

Verbeſſerung ermeſſen werden können, diejes wird fich Euch jelbft 
zeigen, wann Ihr daran zu arbeiten Zeit und Gelegenheit haben 
werdet.d) Ihr werdet indejjen wohl thun, wann Ihr etwas nüß- 
fiches dabei zu bemerfen meinet, daß Ihr jolches mit dem General» 

Directorio gründlich überleget und derer andern Meinung gleichfalls 
in Erwägung ziehet, weil es gewiß eine wichtige Sache ijt, eine 
Réforme von vielen bereit gejuchten vergeblichen Dingen, wobei 

der geringite Umbftand öfters obstacula machen kann, unternehmen 
zu wollen. 

87. Aus verfchiedenen Actenftüden. 

November und December 1740. 
Gen.:Dir. Dftpreußen. Kämmtereibediente. Königsberg vol. 13. 

Beftellung eines Oberbürgermeifters in Königsberg ti. Br. 

Der Königsberger Magiftrat hatte gemäß dem ihm zuftehenden 
Wahlrecht nach dem Tode des Oberbürgermeifterd, Tribunalraths von 

1) Der Geh. Rath Wilhelm dv. Rohwedel, den der König noch von jeinem 

Curſus bei der Küftriner Kammer her fannte, beim Negierungsantritt Kammer— 

director in Küftrin, dann unterm 11. Auguſt 1740 zum Geh. Finanzrath beim 

I. Departement des General-Directoriums ernannt, hatte dem König, wie aus dejien 

Antworten hervorgeht (3. B. 30. Eept. 1740, R. 96. B. 22) ſchon mehrfach Berichte 

und Denfichriften über Verwaltungsangelegenheiten zugejandt. 

2) Nicht erhalten. 

3) Eine derartige Statiftif hat der König jpäter zur Grundlage jeiner 

Wirthichaftspolitif zu machen geincht. Es ijt dies unjeres Wiſſens die erite An— 

regung dazu. 

Acta Bornssien, Behördenorganiſation VI. 12 
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Müllenheim, 1740 den Bürgermeifter Schröder zu defjen Nachfolger ge- 
wählt. Die Kriegs: und Domänenkammer (Lesgewang, Rojey) war nicht 
für die Beftätigung diefer Wahl. Sie wies darauf Hin, daß bei den vielen 

Verſchwägerungen im Raths-Collegium ein Mann aus anderen Kreifen dazu 
genommen werden müſſe, um die Autorität aufrecht zu erhalten, und fchlug 

den Capitän v. Boyen vor, der bisher Berwejer des Hauptamtes Preußiſch— 

Markt war. Das General:-Directorium aber hielt den v. Boyen nicht für 
„ſuffiſant“ zu dem Poften und jah feinen Grund ein, weswegen die Wahl 

des Magiftrats nicht beftätigt werden follte. Nur verlangte es von dem 
Magiftrat dafür eine Zahlung an die NReerutenfaffe von 1000 Thalern. 

Es iſt nicht erfichtlich, ob das General-Directorium dabei aus eigenem 

Antriebe oder nad Anweijung des Königs handelte. Das lektere dürfte 
wahrjcheinlicher fein. — Der Königsberger Magiftrat erklärte ſich zu der 

Zahlung bereit; inzwiſchen aber hatte ji) der preußiſche Reſident in 

Danzig, Geh. Rath v. Ferber, mit einem Angebot von 2000 Rthlr. zu 
der Stelle gemeldet. Auf Bericht des General-Directvoriums darüber 

(17. Nov. 1740) entschied fich der König für Ferber, der ſich zugleich er- 
boten Hatte, ſich mit 20000 Rthlr. im Lande anfällig zu machen. Indeſſen 

hinſichtlich dieſes leßteren Wunctes, auf den der König offenbar Gewicht 
legte, konnte Ferber der Hammer micht die nöthige Sicherheit anweifen; 

und was das Angebot zur Recrutenkaffe betraf, jo hatte auch der Kriegs— 

rath Stolterfotd von der Königsberger Kammer ein foldyes in gleicher 
Höhe gethan. Das General-Directorium bielt jedoch beide nicht für ge- 

eignet, einem jo bedeutenden Poſten vorzufteben, von dem „aleichfam das 
Wohl und das Weh einer jo anjehnlichen Handelsjtadt mit dependiret,“ 

und jtellte dem König anheim (9. Dec. 1740), ob er nicht lieber die Wahl 
de3 Königsberger Magiftrats beitätigen wolle, vorausgefegt, daß diefer 
ih zu demjelben Angebot für die Necrutenfaffe (2000 Rihlr.) bereit 

finden ließe. Diejen Antrag genehmigte der König durch Marginal zu 

dem Bericht, und Schröder wurde Oberbürgermeifter, nachdem der Ma: 
gijtrat die 2000 Rthlr. an die Recrutenkaffe bezahlt hatte. (Mefer. vom 
16. Dec. 1740.) 

88. Cabinetsordre an die fünf dirigirenden Miniſter des 

General-Directoriums. 

Berlin, 5. December 1740. 
Ausf. V. Der. Fa. 1. Ar 1. 

MWetjungen für die Zeit der Abmwejenheit des Königs. 

Nachdem Seine Königliche Mäjeftät in Preußen, Unſer aller- 
gnädigfter Herr, gemüßiget worden, auf einige Zeit eine fichere 
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Neije!) vorzunehmen, wodurch diejelben in etwas behindert werden 

möchten, auf die Beranlafjung des General-Ober-Finanz-strieges- 

und Domainen-Directorii acht zu nehmen, jo ermahnen, erinnern 
und befehlen höchjtdiejelbe die ſämmtliche dirigirende Miniftres Dero 
General-Directorii hierdurch fo gnädig als alles Ernſtes, in Sr. Kgl. 
Majeftät Abwejenheit alle bei deren Departements vorkommende 
affaires mit vollfommenen Fleiß, Treue und Eifer vor Dero Dienft 

zu bearbeiten und ſich darunter in feinem Stüd zu relachieren, viel- 
mehr nit jo mehrerer attention darauf zu Halten, damit alles in 

guter und gehöriger Ordnung gebe, nichts verfänmet und alles jo 

tractieret werde, wie es die allergnädigit erteilte Inſtruction des 

General= Directorii, auch Sr. Königl. Majeftät ordres und in- 
structiones erfordern. 

Bejonders follen diejelbe bei Vermeidung jchwerer Berant- 
wortung wohl darauf arbeiten, daß die Kaſſen in recht guter Ord— 

nung bleiben und bei jolchen die Domänengefälle jowohl als die 

Contributions- und Mecifegefälle zur gejegten Zeit prompt und 
richtig einfommen müſſen und der Etat gehalten werden müſſe, wie 

dann deshalb Höchitdiejelbe von feinen andern Nemilfionen vor der 

Hand etwas willen wollen, jondern absolument prätendieren, daß, 

nachdem Sie denen Provinzien ein jo confiderables Nemiifions- 

quantum auszahlen laſſen, es auch in diefem Jahr dabei fein Be— 
wenden haben, die Quartals hiergegen prompt einfommen und die 
Etats erfüllet werden jollen. Mehr höchſtgedachte S. Kgl. Ma- 
jeftät Befehlen demnach obgedachten Dero Ministris. ſich hiernad) 

striete zu achten, die Departementsräthe zu gehörigen Fleiß und 
exactitude gehörig anzuhalten und mit Hintanjegung aller Paſſionen 

und Nebenabfichten vor Sr. Kgl. Majeftät Dienft und Intereſſe 

treulichht zu arbeiten, als welches höchjtdiejelbe gegen ihnen mit 

befondern Gnaden erfennen, hiergegen aber auch denenjenigen, jo 
etwas negligieren jollen, ohnausbleiblich jehr Schwer fallen werden. 

! Am 2. December war der König von Rheinsberg nach Berlin gelommen. 

Mährend am Hofe rauichende Feitlichkeiten jich drängten, wurden die Truppen in 

Marſch geiebt und die dDiplomatiichen Vorbereitungen für den Beginn der Cani— 

pagne getroffen. Am 13. December früh hat der König Berlin verlaſſen, um jich 

zur Armee zu begeben. 

12° 
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89. Bericht des General-Directoriums. 
Berlin, 4. December 1740. 

Mundum, ger. Görne, Viered, Happe, Boden. — Gen. Dir. Kurmarl. Tit. CXV. Stadt Berlin, 

Seet. 1, Coloniſtenſachen. 1. Franzoſen in Berlin. Ar. 1, 

Stellung des franzöfiihen Polizei» Directors in Berlin. 

Auf geichehene Borftellung des Conseil Francais haben 
E K. M. accordiret, daß der Hofrath Feriet in des verftorbenen 
Dalencon Pla als Polizei-Director, der Ober-Gerichtsrath Dalencon 
aber al? Senator bei hiefigem Magiſtrat beftellet [werde]. 

Letzterer beichweret ſich: 
1) daß der Feriet mit dem Rang und Platz, ſo der Dalençon 

nach dem Burgermeiſter gehabt, nicht content ſein und er gleich 

nach dem Präſidenten ſitzen wolle;!) 
2. wie das Conseil Francais verlange, daß in allen Polizei— 

Sachen, jo die Franzojen mit beträfen, zur Entſcheidung an jelbiges 
referiret jollte werden. 

Diefe Gefinnen laufen gegen alle bisherige Objervanz und 
jowohl von des Königes Friedrich des I. als des höchſtſeligen 
Königes Majeftät gemachte Berfafjung, auch der dem General: 

Directorio ertheilten Inftruction, nad welcher das Polizeiweſen 
ohne Unterjchied der Einwohner dem Magiftrat, die Ober-Direction 
aber der Kammer und dem General x. Directorio committiret und 

wegen der Franzöfiichen Golonie zwei Membra von ihrer Nation 

im Magiftrat gejeget worden. ?) 
Da E K. M. uns nun befohlen, über die einmal fejtgejeßte 

Principia zu Halten, und wir demnach vermuthen müſſen, daß Hier- 

unter auch nichts neues, jo ohnedem zu vielen Weitläuftigfeiten 

Anlaß geben dürfte, introduciret werden ſoll, jo ift unter E. K. M. 
hoffentlichen allergnädigiten Approbation beiliegendermaßen ſowohl 
die Kammer al3 dag Conseil Francais dieferhalb inftruiret. *) 

1) Huber dem Stadtpräjidenten (v. Neuendorff) gab es in Berlin 4 bis 

5 Bürgermeifter. Einer davon hatte wohl damals jchon das Rolizei-Departement. 

2) Nämlich der Polizei-Director und ein Rathmann. Die Combination der 

franzöftichen mit den deutichen PRolizeibehörden und ihre Unterftellung unter das 

General-Kommillariat geht namentlich auf eine Verordnung vom 9. Januar 1715 

zurüd (R. 9. D. 8). 

3) Die Beilage ift nicht erhalten. Ahr Inhalt geht aus dem Tert hervor. 

Nach einem Kanzleivermert ift das eingereichte Reſeript vom König vollzogen 

worden. (Bgl. auch CD. v. 31. März 1742.) 
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90. Labinetsordre an den Kanmer-Präfidenten von Werner. (Cüſtrin.) 

Berlin, 6. December 1740. 
R. %, B. 22. — Abſchriftlich. 

Denunciationen wider den Präjidenten. 

Ih Habe Euer Schreiben vom 29. November erhalten und 
daraus erjehen, was Ihr wegen der von denen dortigen Kießern 
gegen Euch angebrachten Klagten bitten wollen, daß ſolche möchten 
bejtrafet werden. Da Ich aber bei dem Antritt Meiner Regierung 
denen Untertdanen frei gelaffen, fi immediate bei Mir melden zu 
dürfen, jo finde ich bedenklich, diefe Leute dafür anfehen zu laſſen. 

Ihr könnet Euch nur diejerhalb zufrieden ftellen und wie Jch von 
Eurer Probité und Eractitude und Fleiß vollkommen verfichert bin 
und dahingegen jedesmal verbleiben werde ac. 

91. Labinetsordre an das General-Directoriun. 

Berlin, 15. December 1740. 
Abſchr. Gen.-Dir. Bomm, Ti. XXVIII. Nr. 6. 

Keine Adjunctionen, 

Der König will, wie er bereits ausdrüdlich erklärt hat, feine Ad— 

junctionen ertheilt willen und hofft mit dergleichen Anfragen künftig ver: 

Ichont zu werden. 

92. Edict in Juftisfachen. 

Berlin, 28. December 1740. 
Gegengezeichnet S. v. Marihall, G. D. dv. Arnim. Ausfertigung und Originalbrud R. 9. X. 1. b. 

Abgedruckt bei Myliu® CCM. Cont. I. 1740. Nr. 77. 

Sportelwejen. — Suceumbenzgelder. — Appellationseid. 

Um den Lamentationen der Auftizbedienten abzuhelfen, hat- der 

König bejchloffen, die feither ſtark gefürzten Gerichtsiporteln wieder auf 
den Fuß von 1725 zu fegen; doch wird unter Androhung von Strafe der 

Erwartung Ausdrud gegeben, dag die Auftizcollegien alle ungebührliche 
Ueberfegung der Parteien vermeiden werden. 

Zugleich werden die durch Edict vom 19. März 1717 und on: 

jtitution vom 3. September 1718 abgeſchafften Succumbenzgelder wieder 
eingeführt, dagegen die Appellationseide, „welche blos zum Mißbrauch 
göttlichen Namens geſchehen“, aufgehoben. 
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95. Protofoll einer Lonferenz der dirigirenden Mlinifter 

des General-Directoriunis. 

5. Januar 174. 
Gejchrieben von Manitius, unterzeichnet von Marichall. V. Dep. Fach 1. Wr. 1. 

Abgrenzung des Gejchäftsfreijes des V. Departements gegen die 
Rrovinzialdepartements. 

Da wegen einiger beim V. Departement bishero vorgetragenen 
und erpedierten Sachen ratione formalium, verfchiedene Zweifel 
vorgefommen, jo haben jämtliche dirigierende Herren Ministri fid) 

folgender Geftalt hierunter vereiniget. 

1. Sollen alle ſchon im Lande befindliche Arten von Hand— 

werfer, Manufacturiers und Künftler, auch deren Vermehrung oder 

Verminderung, deren Etabliffement und Beneficierung nad) denen 

Königl. Edictis, deren Transportierung oder Verſetzung aus einer 
Kgl. Provinz oder Stadt nach der andern, deren Streitigfeiten in 

Gewerks- und Brivilegienfachen, deren Dispenjation von Wander- 
jahren, auch 2egitimation der unehelid) geborenen Lehrjungens und 
Handwerfsfranen ꝛc. und dahin einfchlagende Sachen, Relationes 
und Memorialia, nad) wie vor bei denen vier eriten Departements 

allein von deren Membris vorgetragen, deeretiert und erpediert, 

auch die Koncepte davon von dem dirigierenden Minijter des V. 

Departements micht mit gezeichnet werden. 
2. Dagegen hat das V. Departement fih nur mit Anjegung 

und Etablierung derjenigen Sorten von Handwerfern, Manufaeturiers 

und Künftlern, dergleichen im Lande noch nicht befindlich find, zu 
bemühen und aus fremden Landen herein zu ziehen, auch dafür zu 
jorgen, daß ihnen die verjprochene beneficia würklich angedeihen 

mögen, weshalb davon der Bortrag, Decretierung und Expedition 
bei dem V. Departement gejchehen, auch die Concepte von dem 

dirigierenden Ministro dieſes Departements allein revidieret werden 
ſollen. 

3. Wenn einige Aceiſe-, Licent- oder Zollſätze in favorem 
commercii und denen inländiichen Mamufacturen und Fabriquen 

zum Beſten erhöhet oder vermindert werden jollen, fo muß der 
Vortrag davon zwar bei dem V. Departement gejchehen, jedoch muß 
derjenige dirigierende Minifter, zu deſſen Departement die Provinz 

gehört, worin die Aenderung vorgenommen werden joll, nicht nur 
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bei dem Vortrage gleich andern mit zugegen und davon confentiert 
jein, jondern auch die Koncepte von einem membrum jeines De- 
partements mit gezeichnet und von ihm felbft zugleich nebſt dem 
dirigierenden Ministro des V. Departements revidiert werden. Die 
Erpedition davon gejchieht beim V. Departement. 

4. Was in Gold» und Silber-Fabriques, Lagerhaus: und 
‚sreienwaldjchen Wlaunwerfsjachen beim &eneraldirectorio vorzu— 
tragen nötig jein möchte, ſolches wird allein beim V. Departement 
vorgetragen, Decretiert und expediert, aud) die Eoncepte davon von 
dem dirigierenden Ministro des V. Departements allein revidiert. 

94, Schriftwechfel zwifchen Podewils und Ilgen. 

Berlin, 9. Januar IA. 
Alle drei Schreiben vom jelben Datum und eigenhändig. — R. 9. Lu 12. 

Argwohn wegen der Berjhwiegenheit der Geheimen Kanzleibeamten. 

[Podewils an Ilgen.] 

. .. Anbei kann nicht umbhin, Ew. Wohlgeboren meine Soup— 
çons zu entdeden, jo ich gegen die Verſchwiegenheit unfrer Kanzlei 

habe. Ich ſehe mit Verwunderung nicht allein das Circulär- 
Refeript, jo an alle unjere an auswärtigen Höfen befindliche 
Miniftros wegen der ſchleſiſchen Erpedition ergangen, von Wort zu 
Wort in der Hamburgifchen Zeitung überſetzet,) jondern auch des 
„Memoire sur les raisons qui ont determine le Roi de faire 

entrer ses troupes en Silesie*?) in einiger von den hiefigen frembden 

Miniftern Händen, obgleich jelbiges nur faum vor 8 Tagen an Die 
füniglichen Gefandten an auswärtigen Höfen, und zwar mit expreſſen 
Befehl, ſolches nod) zur Zeit niemand in extenso zu communiciren, 
abgegangen. Dahero es aus der Hiefigen Kanzellei communiciret 
jein muß, und weil ich Herrn Rolle?) und Riejent) aufgegeben, zu 

) Ein Eremplar der betreffenden Nummer der Hamburgifchen Zeitung hat 
und hier nicht zu Gebote geitanden. Der Tert bedarf aucd wohl faum einer 

Erläuterung. 

2) Vergl. Kojer, Preuß. Staatsichriften unter Friedrich II. Bd. 1. ©. 74 ff. 

3) Friedrich Wilhelm Rolle, Geheimer Kanzliſt. 

* Bartholomäus Rieſe, Geheimer Kanzlift. 
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defto prompterer und gejchwinderen Erpedition die Herren Nagel, !) 
Braunsberg?) und andere in der Geheimen Kanzellei, jo accurat 
franzöfiich jchreiben, zu Verfertigung der Copeien von ſolchem Me: 
moire zu employiren, jo fann ich nicht leugnen, daß der Verdacht 
bei mir auf die legtere Fällt, weil ich Heren Rolle und Rieſen feine 
Indiscretion zutraue. Weilen num Höchft nöthig, dergleichen jchäd- 
lihen Practiquen bei Zeiten vorzubauen, jo bitte dienftlich, eine 
geichärfte Verordnung aufzujegen, kraft welcher der Geheimen 

Kanzellei aufgegeben und nochmals ernftlich eingebunden wird, bei 
Strafe der infamen Cajjation, ja Leib» und Lebensftrafe niemand 

in der Welt von demen zu Expedition der Auswärtigen Affairen 

gehörenden Sachen, fie mögen jo geringe fein, wie fie wollen, ohne 

vorhero erhaltenen exprejien Befehl oder Erlaubniß das aller- 
geringjte weder schriftlich noch mündlich zu commumniciren. Herrn 
Rolle und Riefen muß auch mündlich aufs jchärfeite eingebunden 
werden, zu denen ihmen zu erpediren adrejlirten jecreten Sachen 

niemand anders aus der Kanzellei zu laffen, wenn ich) es nicht 
expreſſe befehlen werde, auch niemand in die Goncepte ſehen zu 

lafjen, weil ich mit VBerwunderung vernehmen müfjen, daß des 
Herrn Grafen Algarotti Verſchickung nah Turin,?) welche S. K. M. 
jo jehr jecretiret, gleichfall3 zu transfpiriren anfänget, indem der 
Herr Obrifter von Keyſerlingk öffentlich legthin davon bei mir ge— 
ſprochen, ob ich gleich alles gethan, umb ihm folches zu contra= 

dieiren. 

Sch geitehe ganz gerne, daß wenn das secretum dergeftalt 
in unfern Sangelleien zu transipiriven anfänget, alles verloren ift, 

und ich Plichtens halber es Sr. K. M. werde anzeigen und mit 
der Zeit zur SpecialsInquifition bringen miüfjfen. Wie unglüdlic 
aber ſich diejenige machen werden, welche man decoupriren dürfte, 
jtehet leicht zu erachten. Ew. Wohlgeb. werden dahero wohl thun, 

wenn Sie auch mündlich jämbtliche Kanzellei-Verwandte desfalls in 

meinem Namen aufs ernjtliche verwarnen, weil ſonſt ein Exempel 

ftatuiret werden dürfte, darin fich alle andere jpiegeln werden. 

1) Juſt. Onirin. Nagel, Kanzlift bei der Seh. Kanzlei. 

2) Karl Benjamin Braunsberg, Geh. Kanzliſt. 

) Vergl. Bolitiiche Gorreipondenz Friedrichs d. Gr. I. 146, 149, 198, 206. 
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Ilgen an Podewils.] 

Die von E. Exc. mir zu entiverfen anbefohlene Drdre er- 
folget unterthänigft hiebei.') 

Sch nehme mir die Freiheit, E. E. zu gleicher Zeit unter: 
thänigjt und, wann ich mich der Ausdrüdung bedienen darf, auf 
das inftändigfte zu bitten, daß Sie geruhen wollen, ohne längeren 
Anftand eine jcharfe Unterfuchung bei der Geheimten Kanzlei an— 
jtellen zu laſſen, damit die Untreue bejtrafet, ehrliche und redliche 

Diener aber beruhiget und außer allem Argwohn gefeßet werden 
mögen; wie ich dam, jo viel mich insbejondere betrifft, gerne be- 
fenne, daß, woferne auf mich nur der geringste Soupcon geworfen 
werden jollte, mich jolches bis in den Tod betrüben würde, da ic) 
gewiß und mit Wahrheit jagen kann, daß wegen einer an St. 

K. M. und Dero föniglihem Haufe begangenen Untreue mein Ge— 
wiſſen mich meines ganzen Lebens halber nicht beißet. 

Wie der Hamburgifche Gazetier zu dem Eircular-Rejeript ge— 
fommen, jolches wird Herr Deftinon?) zweifelsohne leicht decouvriren 
fönnen, wann E. E. ihn darüber zu vernehmen gnädigft gut finden, 

Das „Memoire sur les raisons“ 2c. habe ich erft heute früh 
zum erjten gejehen, da E. E. mir jelbiges gnädigjt zugejandt. 

Sp viel aber die geheime Schikung betrifft, To ift meines 
Willens in der Geheimten Kanzlei davon niemand etwas befannt 
gewejen als dem Herren Geheimten Rath Boderodt,?) denen Herren 

Roll und Riefe und mir, und muß alſo nothwendig einer von uns 
vieren die Sache ausgebracdht haben, woferne der Herr von Keyſer— 
lingt jelbige nicht von dem weggereijetem Miniftro jelbft oder bei 
Hofe erfahren. 

Eine Ordre an gedachten Herrn von Keyſerlingk, daß er nebjt 
behöriger Secretirung der ganzen Sache feinen Autorem nennen 

müſſe, würde hoffentlich alles eclaireiren, alsdann auch ſich ver- 

) Das von Podewils gezeichnete Concept der vom 9. Januar 1741 da— 

tirten Ordre an die Geheime Kanzlei befindet jih R. 9. L. 12. Da der Inhalt 

gegenüber der obigen Angabe des Minifters nichts Bemerkenswerthes darbietet, 

nehmen wir von der Wiedergabe des Stüdes Abftand. 

?, Der preuftiche Nefident in Hamburg. 

3 m Departement der auswärtigen Affairen. Bergl. Koſer, Staats— 

ichriften I. Einleitung ©. XXIV. 
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muthlich ergeben, ob auch im dem Föniglichen Cabinet jelbit das 
seeretum der Gebühr nad) beobachtet werde. 

Sch werde es vor die größefte Gnade von der Welt rechnen, 
wann E. E. dergleichen Drdre zu veranlaffen geruhen. 

[PBodewils an Slgen.] 

E. Wohlgeb. können fich diejerhalb vollenfommen tranquilli— 
jiren, weil mir nie in den Sinn gekommen, dieſelben jo wenig als 
jemand anders, der die Feder in den Expeditionen unſeres De- 

partements führet, einiger Indiscretion zu joupconniren, gejchweige 
denn zu bejchuldigen; ob aber diejenige, jo die Eopien, abjonderlich 
von dem „Memoire sur les motifs“, verfertiget, nicht Urſach fein 

jollten, daß folcyes jemand von denen hier ammwejenden auswärtigen 

Miniftris zugefommen, das ift eine andere Frage, und kann nicht 

Ichaden, daß die angegebene jcharfe Verordnung an die Kanzellei— 
Bediente ergehet. E3 würde aud dem Herrn Deftinon aufgegeben 
werden fünnen, fich bei dem Hamburger und Altonaer Zeitung» 
Schreiber zu erkundigen, woher fie die Abichrift des Gircnlär- 

Nejeript3 wegen Sr. 8. M. Ichlefiichen Entreprije erhalten. Den 

Herrn Obrilten von Keyſerlingk wegen des Herrn Algarotti jecreten 
Verſchickung zu conftituiren, würde abfonderlich bei defjelben igigen 

Abreife zur Armee nicht practicabel fein, auch gar zu großes Auf: 
jehen verunfachen. 

95. Labinetsordre an den Kammer-Präfidenten von Werner (Lüftrin). 

Hauptquartier Dttmachau, 14. Januar 174. 
R. 96. B, 22, — Abſchriftlich. 

Reviſion der Kaſſen. 

Ich gebe Euch auf Euer Schreiben vom 3. dieſes!) in Ant— 
wort, daß Ich zu Euch zwar das Vertrauen habe, Ihr werdet die 

unterhabende Kaſſen in Richtigkeit haben; aber deswegen muß Euch 
nicht befrembden, wenn das General-Directorium jemanden ab— 
ſchicket, um ſolches zu unterfuchen, ?) denn wenn, nach Eurer Aus: 

!, Nicht vorhanden. 

*) Bergl. die Drohung vom Anfang November 1740. Nr. 73. (2. 167). 
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jage, alles richtig ift, jo muß folches zu Eurem Ruhm ausschlagen, 

und habet Ihr jolchergeftalt weder heimliche noch öffentliche Miß— 
günftigen zu fürchten. Ich zweifele nicht, Ihr werdet ferner nad) 
Euren Pflichten thun und Mir Anlaß geben, zu zeigen, wie jehr 

Ich ſei ꝛc.) 

96. Labinetsordre an das General-Directorium. 

Hauptquartier Ottmachau, 24. Januar ICH. 
Ausfertigung. ErD. ans caffirten Acten des Gen.Dep. 

Wegſchaffung des liederlihen Geſindels und fremder Bettler. 

S. K. M. x. haben auf allerunterthänigjte Vorftellung Dero 
Berliniichen Armen » Directorii- Commilfion refolviret, daß eine 

Seneralvifitation?) zu Berlin und im Lande zur Wegichaffung des 
liederlichen Geſindels und der frembden Bettler gehalten und die 
legtern zur Noth mit schlechter Kleidung, auch etwas Zehrgeld ver- 
jehen und über die Grenzen geichaffet, mithin zur Abweilung der— 
gleichen jchädliche Leute an denen Thoren bejjere Aufficht, jo auch 
an denen Grenzen zu beobachten ift, gehalten werden foll. Höchſt— 
diejelben befehlen aljo Dero General: x. Directorio allergnädigit, 

deshalb das nöthige zu verfügen und mit dem Gonvernement zu 
concertiren. 

97. Aus einem Circularrefeript an alle Regierungen. 

Berlin, 25. Januar I74. 
Auf Spezialbefehl: Eocceil, Sotter, Broih. Mut. CCM. Cont. IL Nr. 7. ip. 55). 

Der Geh. Juftizrath als Forum für Civilklagen gegen richterliche 

Berjonen. 

„Weil wir wahrgenommen, wie wenig Recht in den Provinzien 
gegen die Präfidenten und Räthe zu erhalten jtehe: jo haben Wir die 

1) Die Unterfuchung, von der Näheres nicht befannt it, hat offenbar zu 

Sunften v. Werners geendigt. Durch Cabinetsordre an das General-Directorium 

v. 19. März 1741 verleiht ihm der König die mittlere und niedere Jagd in vier 

preußischen Treldmarfen. Vergl. auch die gnädige Cabinetsordre v. 22. Mai 1741. 
Nr. 104. 

2) Dergleichen „Seneralvijitationen“ find immer wieder von Zeit zu Zeit 

in einzelnen Provinzen, namentlich auch im den weltlichen, angeordnet worden. 

Militär- und Civilbehörden wirkten dabei regelmäßig zujammen. Wir erwähnen 
dieje Dinge im Folgenden nicht mehr. 
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Berfaffung gemachet, daß denen Creditoren freiftehen folle diejelben ent— 

weder in ihrem Foro oder bei dem Geheimen Juſtizrath allhier zu bes 

langen.” 

98. Aus dent fchlefifchen „Landesdiartum“, 

Januar bis December 174. 

Seript. hist. Siles. V. 50 ff. 

Verhandlungen des Feldkriegscommiſſariats mit dem ftändiichen 

Ausſchuß über die Einrihtung des Steuerweiens. 

Die Anfänge der neuen Steuerverwaltungsorganijation Schlejiens 
liegen in den Berhandlungen des Feldfriegscommiffariats’) mit dem Aus: 
ihuß der Stände, dem Conventus publieus, jeit dem Anfang des Jahres 

1741. Dieſe Verhandlungen liegen gedrudt vor in dem jog. „Landes: 
diarium“, Herausgegeben von Stenzel in dem Scriptores hist. Siles. 
V. 50 ff. 

Wir heben daraus bier nur diejenigen Acte hervor, die für die 

neue Organifation der Berwaltung von bejonders hervorragendem In— 
tereſſe find.?) 

1) Bon der Beitellung dieler auferordentlichen Behörde, die während Des 

Krieges Die Verpflegung der Armee und die Verwaltung des eroberten Landes zu 

leiten hatte, bat fi in den Aeten feine Spur gefunden. Nur gelegentlich er- 

fahren wir einzelnes. Die Chef des Treldfriegscommiffariats find Die Geh. 

Finanzräthe dv. Neinhardt und v. Münchow aus dem General-Directorium. 

Außerdem gehört dazu der General-PBroviantmeiiter Geh. Finanzrath Deutich 

und wohl noch einige Näthe, jedenfalls noch eine Reihe von jubalternen Gehülfen. 

Die Kaffe führte der Kriegsrath Köppen. Ueber die Kanzlei und den Berfehr 

des Rublicums mit derjelben vergl. Korns Sammlung der Edicte für das Hz, 

Schlefien 1741 Nr. 27. Eine ordentliche Negiftratur jcheint nicht vorhanden ge» 

weſen zu fein. — Aus den Mitgliedern des Feld-Kriegscommiliariats find einige 

der jpäteren Beamten der ſchleſiſchen Verwaltung übernommen worden. 

2) Vergl. ſonſt noch Stenzel S. 51 (Korns Edictenfammlung 1741 Nr. 5): 

Aufforderung zu den Verhandlungen mit dem Feldkriegscommiſſariat (20. Ja— 

nuar 1741); ferner Stenzel ©. 55 f. Korns &d.-S. Nr. 7): Vorläufiges Fort— 

beitehen des Conventus publiens (24. Januar 1741); Stenzel ©. 64 (ftorn Nr. 10); 

Korn Wr. 11 (C.O. an das Gen-Feld-Kriegscommiſſariat wegen des General» 

Steuer-Amts); Stenzel ©. 74 (Kom Wr. 15): Erflärung v. 25. Februar 1741; 

Korn Nr. 27: Edict v. 1. Juni 1741, betr. den Verlehr des Bublicums mit der 

Kanzlei des Gen. Feld-Nriegs-Kommiffariats (Erpeditionsgebühren 2c.). 
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Breslau, 29. October 1741.) Das Feldfriegscommifjariat theilt 
dem „ehemaligen“ eonventus publicus der Fürften und Stände in Nieder- 

ichleften nah Maßgabe einer königlichen Weifung vom 25. d. Mts. mit, 
daß der König eine andere Steuerverfafjung einrichten und die Finanz: 
verwaltung bejunderen Behörden anvertrauen werde. Der conventus 
publicus und das jtändifche General-Steueramt werden daher aufgehoben. 

Unterm 27. October 1741 Hatten die niederſchleſiſchen Fürften und 

Stände um Bejtätigung ihrer VBerfaffungen und Privilegien gebeten, „jedoch 
nicht anders, als durch eine neue allergnädigite Verleihung“. (S. 170.) 

Darauf wurde ihnen unterm 31. October 1741 (S. 185 f.) in der her: 

kömmlichen Form die Betätigung ihrer Privilegien zugejfagt, doch mit der 
(Schon früher gebrauchten) Clauſel: „infoweit jelbige ihnen ſelbſt und der 

allgemeinen Wohlfahrt, auch wahren Jutereſſe und Aufnehmen zuträglic 

und damit compatible zu jein erfunden werden möchten“. — 

Bon hervorragender Wichtigkeit find die Erklärungen des Königs 

gegenüber den zur Audienz entbotenen Notabeln am 8. Nov. 1741, nad) 
der Aufzeichnung eines Obrenzeugen (S. 182 ff.) Es Handelt ſich dabei 
um folgende 6 Buncte: 1. Religiöfe Toleranz: es wird erflärt, es ſei 
feine evangelifche Reaction zu befürchten. 2. Es werden 2 AJuftizcollegien 
niedergefeßt werden, eins zu Breslau, eins zu Glogau; fie werden grund- 
jäglich mit Schlefiern bejcht werden. 3. Desgleichen zwei Finanzcollegien 
an denjelben Orten, bei denen aber Schlefier zunächſt nicht gebraucht 
werden fünnen. 4. Eine neue Contributionsclaflification fol „binnen Jahr 

und Tag“ durchgeführt werden. In den Kreifen Schwiebus und Dels 

jol der Aufang gemacht werden. Nac ihrer Vollendung wird Unver— 
änderlichfeit der Steuern zugeſichert. 5. Die Landaccife wird abgeſchafft 
werden; an ihre Stelle ſoll eine Nahrungsiteuer treten. 6. Zur Abftellung 
der unordentlihen gewaltfamen Werbungen wird das Cantonſyſtem ein- 

geführt werden. — 

Das Programm der neuen Finanzverwaltung enthält die Bropofition 

vom 19. Dec. 1741 an die zu diefem Zweck zufammenberufenen Landes: 

älteften und Deputirten (S. 195 ff.). Es handelt ſich insbefondere um 

die Neuordnung des Contributionswejens. Ueber die Einrichtung der 
Kriege: und Domänenfammern, der Oberſteuerkaſſen, der landräthlichen 

Kreife ſ. S. 199-205. Eidesformel der Landräthe S. 194 ff. 

1) S. 172 f. Bergl. Korns E&d.-©. Nr. 62. 
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99. Jmmediat-Bericht von Podewils. 

Berlin, 6. Februar ICH. 

Mundum. — R. 9. J. 3. 

Bordes Einführung in die Geheimniſſe der auswärtigen Politif. 

29 

Mon nouveau collegue Mr. de Boreke!) dont j'ai envoyé 

la patente comme ministre d’Etat a la signature de V. M., 

a assiste, suivant ses ordres, aujourd’ hut a la conference pour 

la premiere fois, et comme il est plein de zele et de fidelite 

pour son service et que je suis persuad‘ que le seeret ne court 

aueun risque entre ses mains, je soumets à la haute penetration 

de V. M. si le bien de son service n’exige pas qu’on le met au 

fait de tout, non seulement pour qu'il sache le fil des affaires 

mais aussi, en cas d’accident qui me ponrrait arriver, si je de- 

vais tomber malade, ol tout resterait pendu au eroe, si quélqu'un 

n'est pas informe de tout comme moi. 

D’ailleurs, tous les ministres etrangers, sachant que V. M. 

la place dans le departement ol je suis, lui parlent aussi 

onvertement qu’a moi, et les affaires qui se traitent chez nous, 

à celles de FEmpire pres, dans lesquelles le ministre d’Etat 

de Broich travaille d@ja, comme V. M. le sait, demandent assez 

en general le secret, pour qu'il soit fort diffieile de distinguer 

celles qui en ont beson, d’avee les autres qui doivent etre ega- 

lement ménagées. 

‚J’aurais done, en tout cas, pour ma direction besoin des 

ordres preeis de V. M. sur quelles affaires Elle me defend 

speeifiquement de ceommuniquer avec Mr. de Borcke, si Elle 

n’agrce pas les remonstrances que j'ai pris la liberte de lui faire 

sur la eonfidenee et communieation entiere ei-dessus. 

Am 4. Februar 1741 theilt Podewils auf einem Zettel der Geheimen 

tanzlei mit, der König habe ihm geftern mündlich befiohlen, daß für den Geh. 

Finanzrath Caspar Wilhelm dv. Borcde (bisher Miniftre plenipotentiaire am Wiener 

Hofe) das Ratent als Wirfl. Sch. Etats- und Kriegsminiſter ausgefertigt werden 

ſolle — was dann unter dem Datum des 7. Februar geichteht. Ein Gehalt ift in 

der Beltallung nicht erwähnt. — Es ift eine Quittung über die Zahlung von 

200 Rthlr. Necrutenjura vorhanden. — Weber Borde, der als Erjag für Thulemeier 

anzujehen tt, vgl. Nojer, Staatsjchriften I. Einleitung ©. XXIV. 
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Königliher Beſcheid, am Rande aufgezeichnet durch den Cabinets— 
jecretär Schumacher. 

Ruppin, 7. Februar 1741. 

„Je vous en parlerai de bouche dans pen de jours.“ 

Am 16. Februar!) fragt Podewils beim König an, wenn ev befeble, 

daß Borde vereidigt werden ſolle — da dies doc) noch vor der Abreife 
des Königs werde gejchehen müſſen. Der König reſolvirt 17. Februar (Rand: 

notiz): „Morgen frühe, und jollet Ihr den Eid mitbringen.” So acichah 

es (Aufzeichnung von Podewils, 18. Febr.). 

100. Labinetsordre an das General-Directorium. 

Berlin, 12. Februar 174. 
Ausf, Schumacher. V. Dep. Fach 1. Ar. 1. 

Erflärung über den IImfang der Befugnijie des V. Departements. 

Demnah Se. Könige. Majeftät in Preußen, unſer aller- 
gnädigfter Herr, wahrgenommen, daß bei Dero General-Ober- 
finanz= ꝛc. Directorio einiger Zweifel entjtanden, was vor Sachen 

zum Bortrage und Expedition des errichteten V. Departements 
eigentlich gehören, jo Haben Höchjtdiejelben für nötig erachtet, nach 
Maßgebung Dero ergangener Cabinetsordre von 27. Juni a. prae- 

teriti, auch der dem Würklich Geheimen Etatsminiſter v. Marſchall 

deshalber erteilten Inſtruction von gleichen Dato, nochmals feit- 
zuſetzen und zu declarieren, daß 1. alle Gommercienfachen und was 

zu deren Aufnahme und Berbejferung gehöret, 2. alle Manufactur- 
jahen und wie folche, wenn fie bereits etablieret find, verbefjert 

oder die noch fehlende errichtet und eingeführet werden jollen, aud) 

die dazu dienliche expedientia, 3. die Sachen von Herbeiziehung 

und Etablierung der fremden müßlichen oder bemittelten Leute zu 
dem obgedacdhten V. Departement gehören und daſelbſt ordentlich 
vorgetragen, decretieret und expedieret werden ſollen, wobei alle 

jolde Materien mit denen übrigen membris des General-Directorii, 
in specie mit demjenigen Departement, wozu die Provinz gehöret, 

allemal gehörig überleget und comcertieret werden müflen. Mehr 

1) Die vorliegende Abichrift des Schreibens /R. 9. J. 3) hat offenbar fälich- 

licher Weile das Datıım des 6. Februar. 
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höchitbefagte Se. Königl. Majeftät befehlen aljo Dero General- 
Directorio allergnädigft, fi darnach allerunterthänigft zu achten. 

Durch Babinetsordre an das General-Directorium d. d. Berlin, 

16. März 1747 (Abſchr. V. Dep. Zah 1. Nr. 1) verfügte der König, 

„dak von mun an die Coloniftenfachen und was dahin einjchläget, nicht 

mehr unter allen Departements des General-Directorii vertheilet bleiben, 

jondern Hinfüro lediglih vom V. Departement mehrgedachten General« 

Directorii reipiciret, die deshalb einfommende Berichte an foldyes zur 
Erbrehung adrefliret, dajelbjt gehörig eraminivet und ſodann in pleno 

vorgetragen, auch daranf das Erforderliche angegeben und bejorget 

werden ſoll“. 

101. Cabinetsordre an die Etatsminiſter Görne, Viereck, Boden. 

Schweidnis, 17. März 174. 
Ausfertigung. R, 94. IV. La. 18. 

Koncentration aller Seldmittel. 

Bei denen jegigen Umständen und wegen der großen und 

vielen Ausgaben, jo Mir jeo vorfallen, erfordert es die ohnum— 
gänglihe Nothdurft, daß ſowohl die vrdinären Revenües des 

Yandes, jo viel nur menſchmöglich ift, prompt eingezogen, als aud) 

die ausitehende Reſte beigetrieben, auch die Beltände in denen 

Provincialkaſſen aufgeräumet und eingejandt werden. ich befehle 

Euch demnach hierdurch jo gnädig als alles Ernftes, Sonder den 

geringften Anftand die Berfügung zu thun, daß die Fämbtlichen 

Krieges- und Domänenkammern, insbeiondere aber die von Preußen, 

Pommern, Eleve, Minden und Halberjtadt, wicht nur ihre ordinäre 
Krieges: und Domänen-Präftanda zur gelegten Zeit prompt und 

richtig jonder einige Nachficht einfenden, fondern auch die noch aus— 
jtehende Reſte binnen einer gewiſſen, doch kurzen Zeit beitreiben 

und zu denen Generalfajlen, wohin fie gehören, jchleunig abjenden 

jollen. So viel die baaren Geldbeftände derer Kammern anbetrifft, 

weiche ihnen bis daher gelajjen worden, fo finde Ich nöthig, daß 

denen jämbtlihen Kammern davon nur ein weniges und nichts 
mehr gelaifen werde, ala was etwa die höchſte und ohmumgängliche 

Nothwendigkeit erfordert; das übrige alles aber joll ſogleich und 

binnen einer Zeit von vier, höchjtens ſechs Wochen zu denen Ge— 
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neralfaffen ſonder Einwenden eingezogen werden. Ich zweifele 
demnach nicht, ein jeder von Euch werde jeiner Pflicht nad) Hier- 
unter diefe Meine Intention zu erreichen fich beſtens angelegen fein 
lafjen, auch ſich durch Berzögerung nicht [in] die Gefahr jeßen, 
Mir deshalb rejponfabel und gerecht zu werden. 

102. Cabinetsordre an das Derwefer-Amt zu Erofjen. 

Schweidnis, 20. März ICH. 
R. 9%. B. 23. — Abſchriftlich. 

Machtſpruch in einer Rehtsiade. 

Dı © 8. MM... . nidt wollen, daß Dero Obriſt— 

lientenant von Löben Kalkjteinfchen Regiments anjeßo, da er im 

Begriff ift, Durch Berfaufung der Güter feinen Creditoribug ihre 
Forderungen rechtlich zu bezahlen, durch unnöthige Executiones ge- 
drüdet und in Schaden gejeßet werde, jo befehlen Sie Dero Ber: 
wefer-Amt zu Erofjen, die in deſſen Gut Schonefeldt eingelegte 

Erecution jogleic wieder aufzuheben und den Ereditor Kaufmann 
Günther fo lange zur Geduld zu verweilen, bis er den vorhabenden 
Berfauf feiner Güter zum Stande gebradit. 

105. Labinetsordre an den Lapitän der Schloßwache zu Berlin. 

Ohlau, 17. April ICH. 
Or.»Ausf, mit Cabinetsfiegel (Eichel). ED. aus cafj, Net, Gen.Dep. 

Treſorſachen. 

Befiehlt, den Etatsminiſter von Boden und den Geheimrath Lauten— 

ſackt) ſowie den Kriegsrath Cämmerer?) nebſt den Leuten, die fie bei ſich 
haben, auf Vorzeigung dieſer Ordre jedesmal in den großen königlichen 
Treſor aus: und eingehen zu laſſen, um darin das vom König Aufge— 
tragene zu verrichten. 

) Babinetöjecretär des Königs, vergl. Hüffer, Die Beamten des älteren 

preuß. Cabinets, Forichungen zur brandenburgiicdyen und preußiſchen Geich. V. 

157 ff. insbejondere ©. 162. 

2) Vereidigung des Sriegd- und PDomänenrath3 Cämmerer wegen jeiner 

Bedienung beim Trejor und der Kronprinzlichen Kaffe 13. Zuli 1740. 

Acta Borussica. Vehörbenorganifation VI. 13 
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Gleiche Ordres d. d. Hauptquartier Selowig 19. März 1742 

(Boden, Cämmerer), Uden 2. Sept. 1742 (Boden, Cämmerer, Fredersdorf), 

Berlin 13. Jan, 1742 (diefelben), Lager bei Budin 31. Auguft 1744 
(Boden, Cämmerer). 

104. Cabinetsordre an den Kanımer-Präfidenten von Werner (Cüftrin). 

22. Mai 1741. 
R. 9. B. 38. — Abſchriftlich. 

Urtheil des Königs über feine Amtsführung. 

Ich habe aus Eurem Schreiben vom 13. dieſes!) Eure ge- 

thane Borftellungen erjehen, und wie Ich jederzeit von Eurer Treue 

und Fleiß wohl zufrieden, fo ftelle Euch [!] auch außer Zweifel, Ihr 
werdet damit beftändig continuiren und Mein in Euch gejeßtes 
Vertrauen unabläffig zu unterhalten bemühet fein. An der prompten 
Einfaffirung der Domänengefälle und fo viel möglichen jchleunigen 

Remittirung folcher Gelder an der Generalfaffe iſt Mir jehr gelegen, 
und Habt Ihr alfo Euch wohl nicht befrembden zu laſſen, wann 

Sch Euch darüber preffiret, wie Ihr denn darauf ferner unabläffig 
zu arbeiten und nicht geftatten müſſet, daß fich ein- oder anderer 
von den Bedienten oder Pächtern darunter reladire. Ihr könnet 

verfichert fein, daß Ich Eure Application und Treue diftinguiren 

und Euch bei vorkommenden ©elegenheiten überzeugende Marquen 
Meiner föniglichen Gnade und Propenfion geben werde. 

105. Labinetsordre an den Etats-Minifter von Viereck. 

Im Lager bei Hermsdorf, 15. Junt 174. 
R. 96. B. 23. — Abſchrijtlich. 

Erlaubniß zur Badereife. — Vertretung. 

Ih will auf Eure Borftellung vom 6. dieſes Euch die ge- 
betene Permiſſion, nach dem Pyrmonter Brunnen zu gehen, gerne 
accordiren, nur könnet Ihr ſolche Neife nicht eher antreten, als bis 
der Wirklich Geheimte Etat3-Minifter von Happe?) wiederum allda 

N Nicht erhalten. Vergl. Nr. 95. 
2) Vgl. Nr. 107. 
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angefommen und feine Departementsarbeit wieder übernonmen 
haben wird; alsdann Ich auch gejchehen laſſe, daß der Geheimte 
Etat3-Minifter von Marfchall Euer Departement rejpiciren möge. 

106. Cabinetsordre an das „Departement der geiftlichen Affairen“. 

Im Lager bei Hermsdorf, 15. Juni 174. 
R. 96. B. 23. — Abſchriftlich. 

Rüge wegen Nichtbefolgung eines königlichen Befehls. 

©. K. M. in Preußen 2c. Haben mit ganz bejonderem Be— 
frembden vernommen, daß Dero Departement der geiftlichen Affairen 
ji) beifommen laſſen, in der Pfarre zu Lentzke, der Cabinetsordre 
vom 18. April als auch der allerhöchjteigenhändigen Reſolution 
entgegen, den Stockfiſch zu introdueiven, den Thielen aber zur 
Geduld zu verweilen. Allerhöchſtgedachte S. K. M. find von 
ſolchem ſeltſamen Verfahren de? Departements ſehr übel zufrieden, 

behalten Sich auch vor, daljelbe zu feiner Zeit darüber zu hören, 
befehlen aber inzwilchen alles Eruftes und bei Bermeidung höchſt 
unangenehmer Berordnungen, die aus eigenen Gefallen veranlaßte 
Sutroduction des Stockfiſch ſogleich zu cafjiren, den Candidatum 

Thielen dahingegen zu introdneiren und zu dem ruhigen Befig der 
Pfarre zu Lentzke zu geftatten. 

107. Labinetsordre an den Etats-Miniſter von Bappe. 

Breslau, 16. Juni ICH. 
R. 96. B. 23. — Abſchriftlich. 

Conferenzen mit dem Feldcommijjariat. 

Sch habe aus Eurem Bericht vom 9. dieſes!) vernommen, daß, 
nachdem Ihr mit dem Feldcommiſſariat alles wegen der hiefigen?) 
Magazine und Defonomiewejens verabredet, Ihr Eure Rückreiſe 

nad) Berlin an verwichenem Montage axtreten und unterwegens 
die Magazine in Eroffen, Frankfurt und Cüſtrin eraminiven wollen. 

Es ift folches gut, und zweifele Ich nicht, Ihr werdet nunmehro 

1) Nicht erhalten. 

2) d. h. der ſchleſiſchen. Happe war in Breslau gemweien. 
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bei Eurem Departement fleißig arbeiten, auch unabläffig dafür 

forgen, daß nebſt richtiger Beitreibung derer Revenüen auch in- 

Jonderheit die Sache wegen baldigen Transports des in Rußland 
und fonften eingefauften Getreides nad Stettin völlig zum Stande 

gebracht werden möge. 

108. Labinetsordre an den Kammer-Präfidenten v. Werner (Lüftrin). 

25. Juni 1741. 
e R. ®. B. 23. — Abſchriftlich. 

Nicht ohne Zuziehung des Kammer-GCollegiums zu handeln! 

Es ift Euch erinnerlich, was für eine Qabinetsordre de dato 

Grottfau den 29. Maji!) Ihr damals an die Neumärkfiche Kammer 
ertrahiret. Wann Sc aber vernehme, daß Ihr die an Euch er— 

gangene Ordres wegen Einkauf des Getreides und Fonrage der Kammer 
nicht publiciret, die Gelder alleinig disponiret und die Kontracte, 
wenn Ihr ſolche gejchloffen, derielben allein zur Unterjchrift vor- 

legen laſſen, ſonder Commumnicirung derer Acten, und aljo Diele 

Sache als ein Euch allein coınmittirtes feparates Werk tractiret und 

dann ſolches nicht mit der Kammer-Inſtruction und Verfaſſung 
harmoniret, als ſollet Ihr insfünftige zu Beibehaltung guter Ord- 
nung der bejagten Kammer von allen erforderlihen Acten die 

nöthige Communication tun, um jelbige in den Stand zu jeben, 

mit Euch zur Befolgung Meiner Willensmeinung eifrig zu arbeiten 

und den prompten Transport des Getreides und der Fourage zu 

bejchleunigen. 

109. Aus einem Bericht der Llevefchen Kammer. 

Cleve, 5. Juli 174. 
Gens®ir. Cleve. XVI. I. 2. 

Die Schöffengerichte im Cleveſchen. 

Ob die Gerichtsſchöffen in den Cleveſchen Städten von der Re— 

gierung oder (da fie zugleich rathhäusliche Functionen auszuüben hatten) 

) Die angezogene Cabinetsordre iſt in den Minüten nicht vorbanden. 

Vergl. Nr. 110 und 145. 
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von der Kammer zu vereidigen feien, bildet den Gegenftand eines zwifchen 
dem Departement de3 Auswärtigen und dem General-Directorium in den 
Jahren 1740 und 1741 geführten Schriftenwechjels. Das Departement 
des Auswärtigen ftellte fi auf den Standpunet der Regierung, die die 

richterliche Qualität der Schöffen als die Hauptfache anjah, während bie 

rathhäuslichen Verrichtungen nur ein Mecefforium feien; das General: 
Directorium behauptete in Webereinftimmung mit der Hammer das Ent: 

gegenfeßte, und jchlug vor, die Vereidigung durch beide vorgefeßte Behörden 
für den richterlichen und den rathhäuslichen Dienjt vorzunehmen, — was, wie 
es jcheint, gejchehen ift (?). — Als bemerfenswerth mag noch aus einem 
bei Gelegenheit dieſez Streites erftatteten Kammerbericht (vom 3. Juli 1741) 
hervorgehoben werben, daß notorifch die gerichtliche Thätigfeit der ordent- 
lihen (aus Richter und Schöffen bejtehenden) Gerichte äußerſt bejchränkt 
war, daß vielmehr weitaus die meiften Prozeſſe extrajudicialiter vor dem 

Magiftrat (dem Bürgermeifter, den Rathmännern und den Schöffen in 
ihrer Qualität als rathhäuslicher Bedienter) entjchieden wurden, und zwar 
aus dem Grunde, weil hier die Juſtiz Eoftenlos war, während bei dem 

eigentlichen Gerichtsverfahren ziemlih Hohe Gebühren bezahlt werden 

mußten. 

110. An den Etats-Minifter von Boden. 

Bei Strehlen, 8. Juli 174. 
R. »6. B. 23, — Abſchriftlich. 

Mißhelligkeiten zwiihen dem Präfidenten von Werner und der 

Eüftriner Kammer. 

Ich remittire hierdurch) an Euch, was der Neumärkiche Kammer: 
Präfident von Werner unter dem 30. vorigen Monats wider den 
Director der Kammer Buffen als auch denen übrigen Räthen des 

Eollegii bejchwerend angezeiget.!) Ich ſehe ſehr ungern, wenn ſich 
dergleichen Kleinigkeit?) und Uneinigkeit zum Präjudiz Meines 

Dienstes und Interefje in denen Collegiis ereignet, und befehle Euch 
derowegen, diefe Sache zu unterfuchen und darımter dem Befinden 
nach zu remediren, anbei aber zu verhüten, daß es nicht zum 

Eclat oder unangenehmen Suiten, woran Ich feinen Gefallen habe, 
kommen möge. 

1) Nicht erhalten. Bergl. Ar. 108. 

2?) ©o! (Kleinlichfeit?) 
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IN. Bericht des General-Directoriums. 

Berlin, 21. Juli 174. 
Gen.Dir. Magdeburg. Tit. VI. Wr, 18. 

Landrathöbeitellung im Magdeburgiichen. 

Das General:Directorium berichtet an den König über die Wicder: 
bejegung der Stelle des verftorbenen Landraths im Saallreife dv. Paulowsky, 
21. Juli 1741: es nennt drei Bewerber, von denen der erfte jchon 1738 

gegen Erlegung von 300 Rthlr. zur Recrutenkafje die Anwartichaft auf 
die nächſte vacant werdende Landrathsftelle, es fei in welcher Provinz es 
wolle, erhalten hatte, die beiden andern 1000 bezw. 300 Rthlr. offerirten. 

Zu einem von diefen, dem Magdeburgifchen Kriegg- und Domänenrath 

v. Schomberg (der 1000 Rthlr. bot), bemerkt das General-Directorium, 
daß er auch in dem Kreiſe augefeffen fei, „wie fonft nad) denen bisherigen 

Principiis die Landräthe fein ſollen“. 
Der König Hatte fchun vor dem Eintreffen des Berichts, durch 

Cabinetsordre an das General-Directorium, im Lager bei Strehlen 
24. Juli 1741, die Stelle an Schomberg übertragen. 

Schomberg ift nad längerer Amtsfürung wegen „Malverfationen“ 
auf Grund eines Erkenniniffes des Criminalcollegiums vom 6. Mai 1754 

caffirt umd zu 2jähriger Feſtungsſtrafe verurtheilt worden. !) 

12. Baureglement für die Kurmärkifche Kriegs: und 
Domänenfammer. 

Berlin, 26. Juli 174. 
Gedrudt bei Mylius CCM. Cont. I. 

Neue Einrihtung des Bauweſens in der Domänenverwaltung 

| der Kurmarf. 

Das Reglement ordnet das Bauweſen bei den kurmärkiſchen Aemtern 

(mit Einſchluß des vom Amtskirchenrevenüen-Directorium reſſortirenden 

1) Schomberg war zugleich) Bürgermeifter von Halle und Mitglied der 
Halleihen Stammerdeputation geweſen. Er hatte außer dem Landrathögehalt 

(300 Rthlr.) noch in der erfteren Eigenjchaft 400, in der andern 200 Rthlr. bezogen. 

Zu feinem Nachfolger ernannte der König den Geh. Rath dv. Taubenheim. 

Das General-Directorium ſchlug in einem Bortrage vom 29. Juni 1754 (Cone.) 

dem König vor, daß Taubenheim gleichfalls Sik und Stimme bei der Deputation 

fammt dem Gehalt von 200 Rthlr. zuerlannt werden möge. Der Nönig entichied 

jedoch durch Kabinetsordre, Potsdam 3. Juli 1754 (Nusf.), daß der neue Land— 

rath zwar Sitz und Stimme bei der Deputation, nicht aber das Gehalt von 

200 Rthlr. aus der Stadt-Kämmerei haben jolle, weil der König bejondere Ab— 

fihten damit habe. — Beitallung für Taubenheim 4. Juli 1754 (Gone.). Gen.» 

Dir. Magdeburg. Tit. VI. Nr. 13. 
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Kirhenbaues) im Auſchluß an ein früheres Reglement vom 10, Fe: 

bruar 1724 (Mylius CCM. IV, IL, 3, Nr. 19). Wir heben bier unter 

Beifeitelafjung der eingehenden technifchen Vorſchriften nur dasjenige her— 
aus, was ſich auf die Ordnung des Dienjtes bezieht. 

Zum Berftändnis muß im voraus bemerkt werden, daß bei der 
Kurmärkiihen Kammer eine bejondere Commiffion für das Domänen: 

Bauweſen beftand (der jog. „Turmärkifche Aemterbau“), zuſammengeſetzt 
aus 2 Baudirectoren, 2 Baninfpectoren und 2 Baufchreibern. Im 

Collegium der Kammer felbjt hat außerdem ein Oberbaudirector (Stolze) 
das Specialdepartement der Baufachen. 

Das Reglement jchreibt nun Folgendes vor. Alle Beamten und 
Zollbedienten!) follen bei Strafe alljährlich vor Ablauf des Monats No- 

vember Defignationen an die Kammer einjenden über die in ihrem Bezirk 
nothwendigen Bauten und Reparaturen. Der Präfident fammelt fie und 
jtellt fie dann dem Rath zu, der in dem SKammercollegium das Bau— 
departement hat. Diefer conferirt darüber mit den localen Departements: 
räthen und inftruirt danach die Baubdirectoren und Bauinfpectoren, Die 
dann im März die Aemter bereifen müſſen, um an Ort und Stelle die 
nöthigen Befichtigungen vorzunehmen. Es jcheint, daß die gefamten 

Aemter des Furmärkifchen Kammerbezirk3 für diefen Zwed in zwei locale 
Departements getheilt waren, von denen jedes einem Baubdirector und 

jeinem Gehülfen, dem Bauinjpector, bejonders unterjtand. Es wird in 

dem Reglement hervorgehoben, daß die Inſpectoren ſich auch der Arbeit 
in dem anderen (als ihren eigentlichen) Departement nicht entziehen dürfen, 
wenn der Dienjt es fordert, daß fie dabei mitwirfen. Das Refultat dieſer 
Reifen und Befichtigungen (über die ordentlich Protofoll zu führen ift) 
find die Pläne und Anfchläge von den nothwendigen Bauten und Re— 
paraturen, die von den weiterreifenden Beamten von jedem Belichtigungsort 
aus an die Kammer zu fenden find. Dort werden fie eingehend geprüft 
von dem Rath, der das Baudepartement Hat, unter Zuziehung der localen 
Departementsräthe. Der leitende Gefichtspunft dabei iſt nicht nur der 
der techniſchen und wirthichaftlichen Zwedmäßigfeit, jondern namentlicd) 

aud) die „Moderation“ der Koften. Dann wird von der Kammer unter 
wejentlihem Einfluß des Präfidenten der Bau-Etat für das nächſte Jahr 
aufgeftellt. Die in dem Normal-Etat der Klammern für Bauzwede aus- 
geworfene Summe darf dabei nicht überfchritten werden; fie foll fogar im 
Lauf der Zeit verringert werden. Nur bei ungewöhnlichen Unglüdställen, 

Es ift wohl vorzugsweis an die Bedienten bei den Waflerzollftätten zu 

denken, die auf das beim Waſſerbau Nothwendige mit zu fehen haben. 
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Feuer: und Wafferfchaden u. dergl, bewilligt der König einen Zuſchuß 
aus der Extraordinarienkaſſe. 

Die Aufftelung des Bau-Etats muß vor Eintritt des Winters be— 
endet fein, damit noch rechtzeitig die Verfügungen wegen Anweifung von 
Holz aus den königlichen Forften (wo im Herbit das Schlagen beginnt) 
und wegen Anfhaffung der Baumaterialien erfolgen können. Im einzelnen 
ift das die Sache der Baudirectoren und Bauinjpectoren. Soweit die 
Bauten nicht unter unmittelbarer Leitung der königlichen Behörden aus: 
geführt werden (mas offenbar die Ausnahme ift), haben die Baubeamten 

geeignete Unternehmer heranzuziehen, mit denen fie auf Grund der von 
der Kammer fejtgeftellten Einzelanfchläge die Contracte ſchließen. Es wird 
ihnen bei Strafe der Caſſation unterfagt, fi dabei von den Unternehmern 
„Accidenzien“ verfprechen oder zahlen zu laſſen. Grundfäßlicd verboten 
ift es, daß die Generalpächter (Beamten) in irgend welcher Form, direct 

oder indirect, an diefen Bauunternehmungen fich beteiligen. 

Mit Eintritt des Frübjahrs gehen dann die Baudirectoren und 
Inſpectoren wieder in die Aemter, um an Ort und Stelle die Aufficht 

zu führen, die Zahlungen zu vermitteln (die aus der „Rentei“ geleiftet 
werden) und die fertigen Bauten zu prüfen und abzunehmen. Es wird 
als Grundſatz aufgeftellt, daß jeder Bau, wenn es irgend möglich ift, in 
dem Jahre, in dem er unternommen worden ift, auch beendet wird. 

Die Bau-Directoren und -Inſpectoren find alſo einen großen Theil 

des Jahres auf Dienftreifen. Sie erhalten dabei Diäten, die aber in 
diefem Reglement nicht normirt werden (wohl 16 Gr. für den Tag). 
Zur Erfparung von Diäten wird den localen Departementsräthen auf: 

gegeben, bei ihrer Bereifung der Aemter auch auf die Banangelegenheiten 
ihr Augenmerk zu richten, damit fie die Kammer darüber informiven können. 

Die eigentlihen Birreaugefchäfte in Bauangelegenheiten beforgen 

die beiden Baufchreiber, die gewiſſermaßen eine bejondere Bau-Kanzlei 
bilden. Ihnen liegt die gefamte Erpedition ob, namentlich die Abfaſſung 
der Contracte, die Führung der Rechnungen, die Haltung der Regiftratur. 
Der eine ift infonderheit für die Rechnungen, der andere für die Re: 

giftratur verantwortlich. Sie ftehen unter der allgemeinen Direction des 
Kammercoflegiums und unter der befonderen des vortragenden Bauraths 
in der Sammer. 
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13. Refolution für das General-Directorium. 

Im £ager bei Strehlen, 28. Juli 1741. 
R. 96. B. 23. — Abſchriftlich. 

Kammer-Director Eellarius als Schriftſteller. 

Der König ertheilt dem General-Directorium auf deſſen Borftellung 
zur Refolution, „daß, wenn des Kammer:Directoris Gellarii in Drud 

gegebenes Buch!) wohl gejchrieben ift, er ſchon davon feinen Profit haben 
werde und aljo es feines praemii gebraude”. 

114. Cabinetsordre an den Geh. Finanzrath Hanff. 

29. Juli 174. 
Abſchr. R. W. B. 28. 

Neubejegung einer Nathsftelle im General-Directorium. 

Der Geh. Finanzratd Werner?) im IV, Departement des General: 

Directoriums ftarb Anfangs Juli 1741. Das General:Directorium fchlug 
an feiner Stelle unterm 4. Juli 1741 den bisherigen Geh. Secretarius 
Dubram zum Geh. Finanzratd vor. Der König übertrug indeffen den 
Bolten dem Schwiegerfohn des verftorbenen Geh. Raths Hille, dem Kriegs: 
und Domänenrath Hanff ans der Neumärkifchen Kammer durch Cabinets: 

ordre v. 10, Juli 1741 „mit allem was dazu gehöret” (Gen.Dir. Kur: 

mark Tit. I. Nr. 2). 

Am 29. Juli 1741 erliceh der König an Hanff aus dem Lager 

bei Strehlen folgende Cabinetsordre (R. 96. B. 23): 

Ih Habe Euer Danfjchreiben vor das Avancement erhalten 
und daraus erjehen, daß Ihr um drei Monat Urlaub bittet. Ihr 
jollet aber mit Euren Sachen ein Ende machen und gleich nad) 
Berlin gehen, um Euren neuen Bolten anzutreten, oder Ich werde 
veranlafjet, jolhen einem andern zu geben. Vorſpann befommet 

) ebenfalls die 1741 zu Magdeburg erfchienene Schrift: „Nachricht von 

dem Stapelreht der alten Stadt Magdeburg, gegen Benjamin Leuber“. Ueber 

ihre Bedeutung vergl. Schmoller, Studien über die wirthichaftliche Woliti. 

Friedrichs d. Gr. und Preußens überhaupt von 1680—1786, im Jahrbuch für 

Geießgebung, Verwaltung u. Bolfswirthichaft, N. F. Bd. 8, Jahrg. 1884, ©. 1022 

(Studie VI.) u. Bd. 10, Jahrg. 1886, ©. 709 ff. (Studie X). 
2), Friedrich Adam Werner war 1738 an Stelle Reinhold dv. Werners, der 

damals Kammerpräfident in Cüftrin wurde, als Geh. Finanzrath ins General« 

Directorium berufen worden. Er war früher Kriegs- u. Domänenrath in Halber- 

ſtadt gemejen. 
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Ihr auch nicht, da der Weg bis Berlin kurz ift und es der Mühe 
nicht Tohnet, Ihr auch allenfalls Eure Sahen mit ganz geringen 
Kosten zu Waller dahin transportiren laffen fünnet. 

Zu dem Tractament der Stelle gehörten: 100 Rthlr. aus der 

Mansfelder Steuerkaffe, 100 Rihlr. aus der Invalidenkaſſe, 300 Rihlr, 
aus der Aſcherslebenſchen Kämmerei, 450 Rihlr. aus der General-Do: 
mänen:Kaffe, außerdem Futterkorn für zwei Pferde (4 Wſp. 8 Scheff. 
Roggen) aus dem Berliner Stadtmagazin. Diefer letztere Naturalbezug 
wurde durch E.D. v. 29, Aug. 1741 (Lager bei Reichenbach) dem Geh. 

Rath. Truzettel angewiefen, auf Bejchwerde Hanffs und Bericht des 
Generals Directoriums deswegen aber duch ED. v. 29. Nov. 1741 
(Berlin) zwijchen beiden getheilt. — Hanff ift in der Stellung bis zu feinem 
Tode, Februar 1774, thätig geweſen. 

15. Marginalentfcheidung des Königs zu einem Bericht des 

General-Directoriums vom 29. Juli ICH. 
R. 9. IV. La. ı8. 

Keine Minifterintriguen bei Anftellungen! 

An Stelle des ald Geh. Finanzratd ind General-Directorium be: 

rufenen Kriegs- und Domänenraths Hanff!) in Cüſtrin hatte der Präfident 

v. Werner den Steuerrath Züllich beim König in Borfchlag gebracht; der 
König hatte durch Kabinetsordre v. 23. Juli 1741 vom General-Directorium 
Bericht darüber erfordert (R. 96. B. 23). 

Hierauf berichtet das General-Directorium (T. Dep.) am 29. Juli 1741 
(Mund. gez. Görne, Happe, Boden, Marſchall, R. 94. IV, La, 18), die 

Neumärkiſche Kammer ſei zureichend beſetzt, die Acciſe- und Commiſſariats— 
ſachen würden von jedem Departementsrath neben den Aemterſachen wahr: 

genommen, und es bedürfe des Züllich nicht, der auch aus feinem Kreiſe 
nicht gut abfommen fönne. Eventuell wird zur Wiederbefegung der 
Stelle der überzählige Kriegsrath Windelmann empfohlen; in erjter Linie 
aber wird beantragt, die Hanffſche Befoldung (550 Rthlr.) zwiſchen diefem 

und dem Kriegsrath und Bürgermeifter Cammann zu theilen, außerdem 

von der Liebeherrjchen Beſoldung einem Kanzliſten 100 Rthlr. zu gewähren. 
Der König enticheidet am Nande: 

„es bleibet bei meiner order das übrige Seind ficfaquereien 

von die Ministres ihre Creaturen zu plafliren Fch“ 
„Zällich Sol die Stelle mit die 550 Rthlr. haben.“ 

i) Vergl. Nr. 114. 
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116. Cabinetsordre an den Geheimen Sinanzrath von Rohwedel.!) 

Im Lager bei Strehlen, I. Auguſt ICH. 
R. 96. B, 23. — Abſchriftlich. 

Zur Ruhe verwiejen. 

S. K. M. in Preußen 20. haben die abermalige Vorftellung 
Dero Geheimten Finanzrath von Rohwedels vom 31. Juli?) mit 
Befrembden erhalten und ertheilen darauf zur Anwort, daß er die 
Rechthaberei und das Brocelfiren unterwegen laffen oder wiffen 
folle, daß der Sprung von Berlin nah Spandau nicht weit fei. 

117. Königlicyes Marginal zu einem Bericht des General-Directoriums. 

17. Auguft ICH. 

R. 9. IV, La. 18, 

Nohmals die Minifterintriguen. 

Um 17. Auguft 1741 berichtet das General-Directorium (I. Dep.) 
(Mund. gez. Görne, Happe, Boden, Marihall): Es habe dem König am 
21. März bei Meberreichung des Neumärkifchen Domänenetats vorgejchlagen, 
das vacante Gehalt des früheren Kriegs: u. Domänenraths v. St. Paul 

unter den Director Buffe und die Räthe v. Red und Liebeherr zu theilen, 
was der König durch ceigenhändige Veifchrift genehmigt habe. Am Tage 
darauf babe der König dur Kabinetsordre befohlen, das Gehalt zur 
Berforgung Sammanns zu verwenden, babe jedoch danach den Kammer: 
etat gemäß dem früheren Vorſchlage vollzogen. Man habe nun Cammann 
dur die am 29. Juli vorgefchlagene?) Vertheilung des Hanffichen Ge— 

balt3 befriedigen wollen. Da aber der König dies abgelehnt Habe, jo bliebe 
nichts übrig, als daß Buſſe und Red auf ihre Zulagen verzichtelen und 
diefe nebft der auf Liebeherr entfallenen und durch deffen Dimiffion 

erledigten Summe dem Cammann zugewandt würde, 

Der König bemerft am Rande: 

„Fikfakreien und Ministerintrigen Caman Sol das Tractement 
haben oder ich Werde Meine autoritet gebrauchen. Fch.“ 

1) Vergl. Nr. 86; außerdem die Bemerkungen in der Einleitung dieſes Bandes. 

(S. Regifter s. v. Rohwedel.) 
2) Nicht vorhanden. — Worauf fich die Ordre bezieht, ift nicht zu ermitteln 

gewejen. 

3) Bergl. Nr. 115. 
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18. Bericht des General-Directoriums (II. Dep.). 

Berlin, 24. Auguſt 174. 
Mund., gez. Görne, Happe, Boden. R. M. IV, La. 18. 

Das General-Directorium und der Erjak der Militärpferde. 

Auf Anjuchen des Fürften von Auhalt Hat das General-Directorium 

in der Hoffnung föniglicher Genehmhaltung verfügt, daß 20 Pferde zum 
Erjaß bei dem Corps d’Artillerie geliefert werden follen. 

Der König refolvirt in margine (eingek. 7. Sept. 1741): 

„Sie Sul der Teüfel holen wohr Sie ohne Meinen Spetzial 

befel eine Klaue anfaufen wer die ferde beftellet Hat mach Sie 
begahlen. Fch.“ 

19. Bericht des General-Directoriums (II. Departement) mit 

föniglichem Marginal. 

Berlin, 24. Auguft 174.) 

Mundum, gez. Wörne, Happe, Boden, Marihall. R. 94. IV, La. 18. 

Das Seneral-Directorium und die Tarifpolitif des Königs. 

Sn anno 1739 ift denen Weinhändlern in Städten zum Bejten 

verordnet worden, daß die Fuhrleute aus Franken und andern 

Drten feine Weine zum Berfauf mehr einführen follen. Die Er: 
fahrung hat aber gewiefen, daß die Acciſe und Zölle dabei nicht 
profitivet, Hingegen dem Commercio der Unterthanen dadurch ge- 

ſchadet worden, indem dieſe Fuhrlente vorhin bei ihrer Retour 
viele inländische Waaren, als Salz, Tobaf, Honig, Wachs, trodene 
und gepöfelte Fiſche, Federn, Hirichftangen, auch wollene und 
andere im Lande fabricirte Wauren mit zuriidgenommen und das 
meiste Geld wieder im Lande gelaffen. 

Bei E K. M. fragen wir alfo allerunterthänigft an, ob dag 
obgedadhte Verbot aus denen angeführten Urlachen wieder aufs 
gehoben werden jolle. 

Der König entjcheidet eigenhändig am Rande: 

„wen Wein eingeführet würd leiden die brauers Wint Wint 

es Sol beim alten bleiben, noch dartzu Sol alles Meklenburgifche 

- 

) Zurückgekommen 7. September. 
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und Schwedilche Korn Starf Impoltiret werden, alle Säffiche 

Wahren Impoltiret Suma was fremde ift umb Unfern eigenen Debit 

zu faworifiren. Wohr ich zurüfe Kome in berlin So wirdt gros 

Lermen werden wohr nicht alle fremde Sachen butter Stof und 
wahren Stark Impoftiret Sein Sch“ 

120. „Inſtruction vor die Steuerräthe und Commissarios locorum 

. in Hiederfchleften.” 

Breslau, I. September 1741. 

Alter Sonderdrud im Brest. St.-NR., MN, Pars. J. Sect. 1. Ar. 19. 

I. Allgemeine Dienftftellung. I. Wohnſitz und Dienftreijen. II. Auf— 

jiht über die Acciſe- und Zollbedienten. IV, Gautionen Derjelben. 

V. Kaſſenviſitationen. VI. Allgemeine Eontrolle der Unterbeamten. 

VII. Berfahren bei Wccije»Defraudationen. VII. Behandlung der 

nicht geſchloſſenen Borftädte IX. NAder- und Bichjteuer in den 

Städten; Beranlagung der Gärten. X. Der Calculator. XI. Das 

Stempelpapier. XI. Die Strafgelder. XII. Tabellen vom Aceiſe— 

ertrag. XIV—XVTI. Bollweien: Einnehmer und Controlleur; Defrau- 

dationen; Zolljchreiber. XVII—XIX. Sorge für die Aufnahme von 

Handel und Gewerbe; die Landesproduction; die Manufacturen., 

XX. Beauffihtigung der Rathscollegien: rathhäusliche Reglements. 

XXI—XXVI PBolizeiwejen: Lebensmitteltaren; Braumejen; Bejeitigung 

der Strohb- und Schindeldäher; Baupolizei; Feuerlöſchweſen; Brüden- 

und Wegebejjerung; Maß und Gewicht. XXVII. Einguartierung. 

XXVIII. Armenmweien. XXIX. Disciplinariihe Aufiiht über Die 

Lebensart der Bürger. XXX. Nuffiht über die ftädtiihe Yuftiz. 

XXXI— XXXIV, Die ſtädtiſche Kämmerei-Wirthichaft: Bejigdocumente; 

Verpachtungen; Wirthſchaftsverbeſſerungen; Urbarmachungen. 

XXXV. Städtiſches Rechnungsweſen. XXXVI. Rathhäusliche Re— 

giſtratur. XXXVII. Steine Ausgaben ohne königliche Spezialordre 

zu dulden. XXXVIII. Allgemeine Dienſtanweiſungen. 

Demnach Se. Königl. Majeftät in Preußen ꝛc. nöthig gefunden 
und befohlen haben, Dero in denen Fürftenthümern des Herzog- 
thum Niederjchlefiens zu beftellende Steuerräthe und Commissarios 

locorum mit behöriger und zulänglicher Iuftruction verjehen zu 
lajjen, jo verordnen Allerhöchftdieielben allergnädigjt und generaliter 
biemit, daß vor der Hand ımd bis auf weitere Ordre die Aufficht 

der niederjchlefiichen Städte unter 4 Steuerräthe vertheilet und 
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jedem davon, fo viel es thunlich, ein Viertheil zu feinem Departement 
geleget, auch dieſe Special-Departements nächſtens requliret, jelbige 

auch auf eben die Weile bearbeitet werden jollen, als in der Chur— 
und Neumark geſchiehet. Demnach 

T. 

Ein jeder Krieges- und Steuerrath die ihm anvertrante Städte 

ordinaire des Jahres über zweimal bereijen umd, wenn er dazu 

feine gewiſſe Zeit und Termine jedes Orts halten kann, jeine Au— 
funft denen Magifträten vorhero in Zeiten befannt machen und 
diefe dahin inftruiren muB, joldhe denen Bürgern und Eimwohnern 
bekannt zu machen, damit ein jeder, der etwas zu Flagen und an— 

zubringen Hat, ſich einheimiſch Halten, alsdenn bei ihm einfinden, 
dafjelbe entweder mündlich oder fchriftlich vortragen und anzeigen 
fünne; welche auch Commissarius loci, jofort, weil er in loco, 
jedesmal prompte zu hören, zu Beiparung neuer Kommiffion und 

Koften die nöthige Information einzuziehen und kraft folcher ihm 
bejtändig obliegenden und hiermit aufgetragenen Commilfion Die 
Sadje gütlich beizulegen fi) bemühen, in deren Entjtehung aber die 
Sache ordentlid ad protocollum zu nehmen und davon feine aller: 
unterthänigfte Nelation zur Decifion abzuftatten hat. 

Wie denn auch bei der Krieges- und Domänenfanmter, außer 
etwa Juſſiz- und Prozeßſachen, Feine eher angenommen noch darauf 
verordnet werden joll, wenn nicht joldye vorhero vom Commissarius 
loei umterfuchet und darüber jein Bericht und Gutachten eingejfandt 
it. So viel dergleichen Supplieata dem zuwider annod) einlaufen, 
jolfen fonder Decret und Erpedition an den Commissarium loci 

gejandt werden, der nad obigem Inhalt verfahren muß, maßen 
diefe Verfaffung bei allen Rathhäuſern und Städten ſofort befannt 

gemachet und introduciret, auch denen Aecciſe-, Zoll- und andern 

füniglichen Bedienten, daß ihnen ſolches mit angehet, bedeutet 
werden jolle. 

Was nun Commissarius loci in ein- oder ander Stadt bei 
feiner Anweſenheit tractiret und verrichtet, darüber muß er ein 

ordentliches PBrotofoll und nöthige Acta halten und formiren und 

nach denen bier beigefügten Puncten') wenigftens alle halbe Jahre 

einen Ertract daraus formiren und bei der Krieges- und Domänen- 

', Dieje ‚Puncte“ fehlen in der Vorlage. 
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fammer übergeben und darauf!) die möthigen NRefolutiones ge— 
wärtigen, mithin dadurch ſich juftificiren, daß er feinem Officio und 

Obliegenheit überall ein gehöriges Genüge geleiftet habe. Worbei 

II. 

Sufonderheit nöthig gefunden und hiermit verordnet wird, 
daß Commissarius loei nach aller Möglichkeit feine beftändige 
Wohnung in einer mitten in dem ihm anvertrauten Sreije belegenen 

Stadt erwählen jolle, damit diejenigen, jo ihm zu ſprechen oder 
Klagen anzubringen Haben, nicht mit weiten Reifen und großen Stoften 
incommodiret werden. Er muß auc ohne befondere fpeciale Ber- 

milfion von der Kammer feine auswärtige Reifen vornehmen, 
ſondern ſich beftändig in feinem Kreiſe aufhalten. Sobald nun 

Commissarius loci feine bejtändige Wohnung erwählet und feine 

Bereifung der Städte antritt, muß er fich insbefondere nach dem 
bisherigen Zuftand des Acciſe- und Steuerweiens dafelbjt erkundigen, 

von jeder Stadt die daſelbſt gewöhnliche publique Anlagen und 

Gaben eraminiren, davon jechsjährige Exrtracte machen und über- 
legen, ob und wie die Häujer- und andere Steuern abgejchaffet, 
auf die Conſumtion geleget, einfolglich das Ereditwejen derer Städte 
durch Herjtellung des wahren Werthes der?) Häufer in die Höhe 
gebracht, die alten Steuerrefte niedergejchlagen, die currenten eraminiret 
und, fo viel möglich, beigetrieben werden mögen. 

IM. 

Wann Bedienungen bei der Acciſe und dem Zoll vacant 
werden, jo muß er davon jogleich berichten und zu Beſetzung der— 

jelben ehrliche und geichidte Leute, welche im Schreiben und Rechnen 
geübet find, in Vorſchlag bringen und womöglich auf Perſonen 
reflectiren, fo in Sr. 8. M. Striegesdienften geftanden, maßen 

Allerhöchſtdieſelben allergnädigft wollen, daß auf ſolche Perſonen 
beſonders gejehen, jedoch aber feine in Vorſchlag gebracht nod) 
angenommen werden jollen, welche feine gute Conduite oder Die 
zu der vacanten Bedienung erforderliche Gapacität nicht befigen. 
In die von dem Commissario loci diejerhalb abzujtattende Nelation 
muß er zugleich des Kandidaten Vor» und Zunamen, Alter, Vater: 

) Vorlage: dadurch, jedenfalls Druckfehler. 

2) Vorlage: die. 
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land [legen], ob er in Sriegesdienften, unter welchem Charater und 
wie lange, gejtanden, oder womit er fich ſonſt bishero ernähret 
habe, ob er die zu der vacanten Bedienung erforderte Capacite 

befige, aud) [ob] er die erforderte Kaution bejtellen fünne. Wobei zu- 
gleich dahin mit gefehen werden muß, daß die Caution, wo möglich, 
in der Provinz geftellet werde, durchaus aber müſſen feine Cautiones 

angenommen werden, jo etwan mit denen in andern Herren Ländern 

belfegenen Immobilibus geftellet werden wollen. Und wie 

IV. 

© K. M. allergnädigſt wollen, daß auch die Controleurs 
für die Kaffen mit refponfabel fein, jo ſetzen und verordnen Sie 

hiermit allergnädigft, daß der Einnehmer die Kaution fo hoch als 
ein zweimonatlicher Ertrag der Accife des Orts [ftellen), der Con— 
troleur aber mit allem dem Seinigen und feiner Frauen Eingebrachten 
generaliter haften folle. 

Die von den Zollbedienten zu ftellende Kautiones aber wollen 
S. K. M. nah eines jeden Orts Umjtänden befonders reguliren 
und feitjegen lajjen. 

Sollte aber jemand, der entweder die nöthige Capacität nicht 

hätte oder mit der Caution nicht Fortfommen Fünnte, zum Einnehmer 

verordnet werden, jo wollen S. 8. M. nicht allein nicht ungnädig 

empfinden, ſondern verordnen vielmehr ausdrüdlich, daß der Com— 
missarius loci joldjes bei der Strieges- und Domänenfammer, ehe 
derjelbe vereidet und ihm die Kaffe übergeben wird, gebührend vor- 
jtelle, auf welchem Fall alleine, und ſonſt nicht, Sie denfelben, wenn 

die Kaffe Schaden leiden follte, ex nexu und aufer Verantwortung 

lafjen wollen. Es muß aber 

V. 

Commissarius loci, jo oft er ſeine Städte ordinär bereifet, 
auch wohl bei etwa habendem Verdacht, daß es bei der Kaffe nicht 
richtig zugehe') und der Einnehmer gegen feiner, das Commissarii 
loci, ordinären Bereifung die Kaſſe mit fremden Gelde in richtigen 
Stand zu jegen fuche, ſolche ertraordinär und ganz unvermuthet 
vifitiren und überjchlagen und zu den Ende fich, jobald er die Bift- 

) Vorlage: zuftche. 
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tation vornehmen will, die Schlüffel von der Kaffe geben laſſen, als- 
denn das Manual nachjehen und ausrechnen, wie viel in cassa jein 
mitffe, was für Extraordinaria eingefommen oder an Pfändern 

deponiret worden, und fodann die Cassa Öffnen und das Geld nad)- 
zählen, jedoch mit zum Abzuge und Ausgabe bringen, was etwa an 
Reiten ausftehet, zum Stempelpapier, Karten, Bau ꝛc. ex cassa vor— 
gejchoffen worden; worgegen jedoch) das Stempelpapier und die 

Karten, auch) die über den Bau erhaltene Quittungen vorgezeiget 
werden müfjen. Finden ſich Unrichtigkeiten bei der Kaffe, jo muß 
Commissarius loei durchaus nicht durch die Finger fehen, jondern 
jolches jofort der Krieges- und Domänenfammer anzeigen und von 

derjelben die Nefolution, wie es mit dem Rendanten gehalten 
werden joll, gewärtigen. Hiernächſt lieget 

VI. 

Dem Commissario loci ob, bei ſeiner Bereiſung genau zu 
eraminiren, ob der Einnehmer und Gontroleur, jener das Manual 
und diefer die Controlle ordentlich, reinlich und alleine führe, alle 
Tage abichliege, beide mit einander collationiven und die den Tag 

eingefommene Gelder nachzählen und in das Tage-Regiſter tragen; 
ob die monatlich eingefchiekte Extracte mit dem Manual und diejels] 
mit der Controlle in quanto accordiren; ob die ad cassam gene- 
ralem fließende Gelder gehörig abgeführet und darüber die Quittung 
erhalten worden; ob die ratione der Neu-Anbauenden, Bauten und 

andere Abgaben in Ausgabe gebrachte Gelder wirklich bezahlet und 
darüber die Duittungen vorhanden; ob der Einnehmer die Aceiſe— 
Stunden des Morgens von 8 bis 11 und des Nachmittagd von 
2 bis 5 Uhr ordentlich Halte, denen Aeccifanten freundlich begegne, 
fie prompte abfertige; ob an denen Thoren- Pladereien veritbet 

werden (al3 worüber er Magiftratum und Deputirte der Bürger: 
haft zu vernehmen); ob der Gontroleur die Thore und die 

Mühlen fleißig vifitire und die Unter-Bediente zu ihrer Devoir 
anhalte. Er, Commissarius loci felbjten, aber muß die Thore und 
Mühlen zuweilen vifitiren und eraminiren, ob die Thorfchreiber ihre 
Thor- und Mühlen-Regifter ordentlih und reinlich führen, Die 
ihnen zugetheilte Thorzettel richtig berechnen, mit Inſtruction, 
Bilitir-Eifen und Siegeln verjehen find und ob fie nad) ihrer In— 

Acta Borussica. Behördenorganifation VI. 14 
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ftruction ordentlih verfahren und die Bifitation der einfommenden 
Wagens, Körben, Butten ꝛc. gehörig vornehmen, die Accifanten aus 
mahnen, alles richtig anzugeben, oder ob ſie ihnen vielmehr auf den 
Dienft lauern, um nur Contrabande zu machen; ob fie auch von 
den einfommenden Acciſanten Geſchenke und Bictualien annehmen 
und Dagegen mit ihnen durch die Finger fehen, und ob etwa 

Avenües!) und Scluppwege zur Stadt und Dammmühlen vor: 
handen, welche er, wenn fich welche befinden, zumachen laſſen, 

vorbero aber von denen dazu erforderten Koften die ' Anfchläge 
anfertigen und darüber die Decharge fuchen muß. Sollten aber 

vi. 

Bon denen Necife-Bedienten einige Defraudationes entdedet 

werden, fo muß er durchaus nicht gejtatten, daß die Sache von 
ihnen allein abgemachet und die Defraudanten von ihnen und nad) 
ihrer Willkür geftrafet werden, fondern er hat fie dahin anzuhalten, 

daß bei entdedter Defraudation die Sache ad protocollum ge— 

nommen, der Defraudant mit feiner Verantwortung Hinlänglich 
gehöret und an ihm zur Decifion eingefandt werde. Sollten aber 
dabei bejondere Umftände concurriren und auf den Einnehmer Der 

Verdacht fallen, daß er bei der Unterfuhung Animofitäten geheget 
oder auch, daß die Denumnciaten?) um eine nähere Unterfuchung 

anhalten, fo muß er die Sache bis [zu] feiner Ueberkunft anftehen 
und allenfalls die in Beichlag genommene Waaren, falls fie dem 
baldigen Berderben unterworfen, denen Denunciaten gegen De— 
ponirung des Werthes abfolgen fafjen; bei feiner Ueberfunft aber 
muß er die Sache felbjten gehörig ad protocollum vernehmen und 
entjcheiden oder allenfall® davon mit Einfendung des Protocolli 

und Beifiigung jeines pflichtmäßigen Gutachtens an die Strieges- 
und Domänenfammer berichten. Sollten 

VIII. 

Die Vorſtädte ohne beſondere große Koſten nicht geſchloſſen 
werden können, ſo muß er die darin wohnende Bürger und Ein— 
wohner auf ein proportionirliches Holzgeld, auch ratione der kleinen 

| i) Vorlage: Avenires, 

2, Vorlage hier und unten: Denunciant. 
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Conſumptibilien, e. g. Butter, Käfe, Grüße, Gartengewächs zc., 
auf etwas gewifjes ſetzen und monatlich abforderu, die Schladht- 
und Mahl-Accife aber befonders und bei jedesmaliger Vorkommen— 
heit bezahlen und berechnen lafjen; er muß aber mit der Zeit, fo 
viel e3 immer möglich, dahin Tehen, daß in den ungefchlofjenen, 
Borftädten die Branntweinbrenner, Bäder, Materialiften und andere, 

jo ftarfe Hantierung und Handel treiben, weggejchaffet und in die 
Stadt zu ziehen angehalten werden, durchaus aber nicht geftatten, 
da auf denen Vorſtädten dergleichen Perſonen fi von neuem 
etabliren und anjegen. Sollten aber gegenwärtig ſchon auf den 
ungejchlofjenen VBorftädten fich Branntweinbrenner befinden, jo muß 
er ihnen durch den Eontroleur die Blaſenköpfe verfiegeln und, wenn 
fie brennen wollen, wjeder entfiegeln und fodann fleißig Acht 
haben Taffen, daß nicht mehr abgebrannt werde, als veraccifet 
worden. Und wie | 

IX, 

© K. M. noch allergnädigft verordnen werden, wie es in 
Zukunft mit der Handwerker, Aecker- und Heu, auch Viehſteuern 
vom Zugvieh gehalten werden fol, fo muß jedody von dem 

Molkenvieh die Steuer nad) den vorgefchriebenen Sägen erhoben, 
nicht minder die in und vor den Städten belegene Gärten durch 
den Controleur [mit] einem Deputato des Magiftrats überjchlagen, 
die Superficies herausgebracht und ſodann ein ordentliches Garten- 

Cataſtrum angefertiget, zur Approbation eingejandt und ohne Unter- 
ſchied, ob es Baum- oder Kichengärten find, im guten Lande von 
2) ... 1 den,®) im mitteln Zande von 4... 1 den, im 

ichlechten Lande von 6... . 1 den. gefordert und berechnet werden, 
dagegen aber die in folchen Gärten gewonnene Früchte accifefrei 
einpaffiren. 

X. 

Der dem Commissario loci zugegebene Calculator foll und 
muß an dem Orte, welchen er, der Commissarius loei, zu feiner 

) In den Lücken jcheint eine Flächenmaß-Angabe zu fehlen, etwa „[] R.“ 

2) den. — Denar, eine in Schlefien übliche Kleinmünze, wovon 360 auf 

einen Keichöthaler geredinet wurden. 
14* 
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Wohnftätte erwählet Hat, gleichmäßig wohnen, die Regiftratur in 

Ordnung Halten und darüber ein Nepertorium anfertigen; Damit 
aber die Rechnungen bei Zeiten formiret und abgenommen werden 
fünnen, jo hat er zu veranftalten, daß nad) Ablauf eines jeden 
Quartals die Nccife-Mannalia, Acciſe- und Thorzettel und was 
ſonſt zur Nachlegung erfordert wird, dem Galculatori zugefandt 
werden, mithin derielbe aufs längfte binnen 6 Wochen nach Ablauf 
des Jahres mit der Nachlegung fertig fein und die Bereifung zur 
Abnahıne der Rechnung vorgenommen werden könne. Sie müſſen 

aber beide zugleih die Städte bereijen, ſodann die aufgefundene 

Defecte nachjehen und nachtragen lafjen, den völligen Abſchluß der 

Nehnung formiren und hiernächſt jolche zu Rathhaufe in Gegen- 
wart des Magiftrats und der Stadtdeputirten abnehmen und darüber 

das Attejt ertheilen laffen. Und wie 

XI. 

© 8. M. allergnädigft wollen, daß Hinfünftig zu denen 
Memorialien und vorfommenden Erpeditionen fein anderes als mit 
dem preußijchen Adler geftempeltes Papier, auch feine andern als 
gejtempelte Karten gebrauchet werden jollen, jo muß Commissarius 

loci dahin fehen, daß, jobald nur erft das Stempelpapier im Lande 

eingeführet fein möchte, der Einnehmer jederzeit Stempelpapier und 
und SKarten von allerhand Sorten vorräthig habe, zu welchem 

Ende er ſich alsdenn von denen Stempelfammern einen hinläng— 

lihen Vorrath kommen laſſen und davon die Städte verlorgen 

muß, mit Ablauf eines jeden Quartals aber muß er fi den Ex— 

tract, wie viel von jeder Sorte verlofet worden, nebſt dem Gelde 

einfenden lafjen, don Hauptertract anfertigen und folchen nebjt dem 

Gelde, nad) Abzug 6 per cento (wovon dem Commissario loci die 
Hälfte und dem Einnehmer die Hälfte zugeeignet wird), an Die 

Stempel-Stafje einjenden, nad Ablauf des Jahres aber die Haupt- 
rechnung formiren und ſolche zur Zeit der abzulegenden Accije- 

Rechnung mit juftificiren. Gleihmäßig müſſen 

XI. 

Mit Ablauf eines jeden Unartals die Ertracte von den auf- 
genommenen Straf:Protoeollis eingefandt, daraus die Haupttabellen 
angefertiget und in den erjtern angezeiget werden des Denumnciaten 
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Namen, warum und wie hoch er in Strafe gefeget worden, mithin, 

wie viel das Quartal durch an Strafen eingefommen fei. Es follen 
aber alle einfommende Strafen folgendergejtalt verrechnet und ver- 
theilet werden. Bon 1 Thle.: 

zur königlichen Acciſe, jo sub. tit. re 
zu verrechnen . . . . . — Thlr. 12 Gr. 

dem Commissario lei . : : 2 2 — 3 „ 

. ME een a BD, 
< MEDRERDIENE 3 3 ee I ; 

„ Benuncinten. - - 2 2 2 2 2 „ 4, 
denen Armen » 2 2 000 — ,„ 1, 

Summa 1 Thlr. — Gr. 

XI. 

Längftens binnen 14 Tagen nad dem Ablauf eines jeden 
Jahres muß Commissarius loci von einer jeden Stadt eine General- 

Tabelle des ganzen Wccife-Ertrages nach denen Capitibus anfertigen, 
jolchen gegen das vorige Jahr balanciren, unter bejondere Co— 
lumnen das entjtandene Plus oder Minus anzeigen und binlängliche 
Raifons anführen, woher jolches entjtanden, in fine aber die Haupt- 
Balance nad) allen Capitibus anfertigen, damit erjehen werden 
fann, wie viel überhaupt von jedem Capite und von dem ganzen 

Kreife eingefommen, und ſolche Tabelle längftens binnen 3 Wochen 
nad) dem Ablauf des Jahres an die Kammer einfenden. So viel 

XIV. 

Das Bollwejen betrifft, muß Commissarius loci darüber gleich- 
falls genaue DObficht Haben und dahin jehen, daß denen Föniglichen 
Zoll-Reglements überall nachgelebet und dabei überall verfahren 
werde, wie es in den vorigen Paragraphis ratione der Accife ver- 
ordnet und fetgefeget worden; vor allen Dingen aber muß Com- 
missarius loci dahin jehen, daß die Zolleinnehmer und Zoll-Con- 
troleurs die geordnete Caution bejtellen, die Zollftunden des Vor— 
mittagg von 8 bis 11 und des Nachmittags von 2 bis 5 Uhr 
richtig Halten, die Zollanten höflich begegnen und prompt abfertigen, 
feine Pladereien verüben, noch mehr an Boll erfordern, als Die 
Zollſätze es beſagen; Feine andere als gedrudte Bollzettel gebrauchen, 
die Arbeit in des Einnehmers Behaufung conjunetim verrichten, alle 
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Tage Sowohl das Manual als die Kontrolle abjchliegen, die Summa 

des eingefommenen Geldes in das Tage-Regifter tragen, das ein— 
gefommene Geld nachzählen und in den Zollkaſten, als wozu 

jowohl der Einnehmer ala der Gontroleur jeder einen bejondern 
Schlüffel haben muß, legen und eraminiren, ob das Manual mit 
der Gontrolle und das Geld mit beiden einftimmig fei; mit dem 
Schluß des Monats das Manual völlig ſchließen, den Ertract ans 
fertigen und folchen an die Krieges=- und Domänenfammer einfenden. 
Mit dem Schlufje des Jahres muß er fi) von jedem Zollamt einen 
fummarifchen Ertract von der Einnahme, wie viel das Jahr durd) 
an Consumo-, Essito-!) und Transito-Zoll eingefommen, einfenden 
laſſen, folchen gegen das vorige Jahr balanciren und vom Plus 
und Minus Hinlängliche Raifons anführen, in fine aber von allen 
Bolläntern eine Hauptbalance nad; benannten Capitibus anfertigen, 
damit erfehen werden kann, wie viel an Zoll überhaupt einge: 
fommen fei. Wegen Nachlegung und Abnahme der Zollrechnung 
muß überall, wie bei der Acciſe verordnet ift, verfahren werden. 

Damit aber 
XV. 

Allen Zoll: Defraudationen um fo viel mehr vorgebeuget 
werde, jo hat er die Zolle und Polizei-Berenter dahin zu inftruiren 
und anzuhalten, daß fie ſich beftändig auf der Straße finden laſſen 
und Acht haben, ob die Fracht: und Fuhrwagens auch die ordinäre 
Zollſtraßen liegen laffen und Dagegen zum Nachtheil des königlichen 
Zoll-Intereſſes Schleifwege fuchen. Sollte er aber vermerken, daß 
die Zoll und Bolizei-Ausreuter mit den Fuhrleuten conniviren, To 
hat er davon ſogleich zu berichten, damit ſolche gewiljenloje Ber: 
jonen weggejaget md beſſere an ihre Stelle gefeßet werden. 

Damit aber 
XVI. 

Dei dem Eingange alles richtig angegeben und verzoflet 
werde, jo hat Commissarius loci die Zollfchreiber dahin mit zu 
vereiden und zu injtruiren, daß fie auf das fünigliche Zoll-Regale 
ein wachlames Auge haben und feinen aus dem Thore pajfiren 

laffen, der nicht feinen Zettel über den richtig abgetragenen Zoll 
produciren könne, über die einfommenden Frachtwagen aber ein 
ordentliches Negifter halten zu laſſen. Wie aber 

Bu 1) Vorlage: Efficto. 
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XVII. 

Eines jeden Commissarii loci Hauptabſicht dahin gerichtet 
werden muß, daß Sr. 8. M. allerhöchites Interefje je mehr und 
mehr vermehret und das Laud in guten Flor gebracht werde, jo 
muß er auch feine beftändige Sorge fein laſſen, wie im Lande 

"Handel und Wandel, als die einzige Quelle, wodurd Länder und 
Städte belebt und glüdjelig gemachet werden, vermehret und ge« 
befjert, die Benachbarten in das Land gelodet und fremder Handel 
hereingezogen werde; dahero er darüber mit verjtändigen Kaufleuten 
correspondiren, zu obigem allen Vorjchläge thun und alles dasjenige 
aus dem Wege zu räumen fuchen muß, was dem Handel Hinderlic) 
fein und die Angrenzenden abjchreden und abhalten fünnte, ihr 
Commercium und Gewerbe in und durch Hiefige Lande zu treiben. 
Er muß aber aud) 

XVIH. 

Dahin mit jehen, daß von denen Saden, jo im Lande ge- 

bauet und erzielet werden, ein Weberfluß gewonnen werde, damit 
nicht allein der Einwohner davon feine Nothdurft habe, ſondern 
auh den Benachbarten etwas überlaffen, mithin, wo möglich, 
wenigjtens ein Drittel mehr an Geld in das Land gezogen als für 
fremde Waaren herausgefchaffet werde. 

XIX. 

Auf die Manufacturen muß er fonderlich wohl Acht haben 
und dahin fehen, daß folche mehr und mehr excoliret, gute Woll- 
und Leinarbeiter angejeget, daß denen Tuchmachern die Schau: 
Ordnung jährlih einmal und denen angehenden Meiftern, wenn 
fie recipiret werden, vorgelefen, darüber mit Nachdruck gehalten, 
denen Tüchern das gewöhnliche Blei alfo angejchlagen werde, daß 
es nicht abgenommen werden könne; daß es denen Manufacturiers 
an der nöthigen Spinnerei nicht fehle, die Tuchmacherftühle durch 
die Gewerfsälteften behörig vifitiret und verordneter Maßen ein- 
gerichtet, die Walfmühlen in gutem Stande erhalten, die Tuch— 
bereiter mit gutem Handwerfszeuge verfehen und denen Tuchmachern 
ihre Tücher billigmäßig von denen Kaufleuten bezahle, den armen 
und ſich zu nähren Luft Habenden Tuchmachern Arbeit und Verlag 
gejchaffet und gute Färbereien angeleget werden. Damit aber aud) 
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XX. 

Solches alles und was in Polizei- und Stadtſachen zu regu— 
liren nöthig iſt, in ſeiner Abweſenheit wohl beobachtet werde, ſo 
muß Commissarius loci dahin mit allem Fleiß ſehen, daß die 
Raths-Collegia von denen darin ſich befindlichen unnützen, faulen 
und dem Trunk ergebenen Perſonen geſäubert und, weil mehr auf 
das Wohlſein des Publici als auf Eines Privat-Intereſſe geſehen 
werden muß, dagegen gewiſſenhafte, arbeitſame, dem Publico zu 
dienen tüchtige, ſonderlich aber zum Consul dirigens et Proconsul 

feine andere als Literati und zu denen übrigen Perſonen geſchickte 
Kaufleute, aber jedoch wenigftens jolche Berjonen angenommen und 

beftellet werden, welche in Polizei, Oekonomie- und Rechnungs: 
jachen Erfahrenheit haben. Wie ihm denn auch hiermit aufgegeben 

wird, für jeder derer unter feiner Inſpection ftehenden Stadt ein 

rathhäuslich, auch ein Polizeis, Feuer, Gajien-, Baus, Brau- und 
Servis-Reglement, dito eine Holz- und Acker-Ordnung zu entwerfen 
und zur allergnädigften Approbation einzujenden. Auch muß 

XXI 

Commissarius loci dahin mit allem Ernfte ſehen, daß in 
denen Städten eine gute Polizei eingerichtet, die Brod-, Bier- und 
Fleiſch-Taxen in feinem Beifein gemachet, das Bräuen wohl tractiret, 
geſchickte Mälzer und Brammeifter, welche Erfahreuheit haben, gutes 
Malz zu machen, auch gutes Bier zu bräuen, angenommen, die zur 
Stadt gehörige Krüge conjerviret, die abgekommene wieder herbei: 
gebracht, die Brauhäufer für Feuersgefahr in Sicherheit geſetzet, 
die überflüffige nach) und nad eingezogen und nur ein jolcher 
Numerns beibehalten werde, wodurd die Stadt und Die dazu ge— 
hörige Dörfer mit möthigem Bier Hinlänglic) verforget werden 
können. 

XXII. 

Die in denen größern Städten vorhandene Feuerneſter und 

Schindel-, auch Stroh- und Rohrdächer muß Commissarius loei, 

ſobald der Frieden hergeſtellet und alles in den Städten in Ord— 
nung fein wird, wo es möglich, auch abzuſchaffen ſuchen und dahin 
fehen, daß durchgehends in denen Städten die Dächer mit Ziegeln 
gededet und zu dem Ende an den Orten, wo Heiden vorhanden 
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und das Holz um civilen Breis zu erhalten ift, Ziegeljcheunen an— 
geleget, mithin die Baumaterialien wohlfeil erhalten und dadurch 
der Bau facilitiret werde. 

Die Feine Städte und offene Marktfleden werden damit billig 
verichonet und jelbigen ihre Schindeldächer noch zur Zeit gelaffen. 

XXIH. 

Wann jemand in den Städten einen neuen Bau vornehmen 
will, fo muß Commissarius loci fid) von dem Haufe eine Zeid)- 
nung übergeben laſſen und dahin fehen, daß darinnen commode 
Wohnungen und eine Soldatenfammer, wo möglich, nad) der Straße 
zu, angeleget, die Schwellen wenigjtens einen Fuß über das 
Straßenpflafter gebracht, die Schornfteine maffiiv aufgeführet, 
Darren und Blajen unter Gewölbern gejeget und die Dächer mit 
Ziegel beleget werden. Sollten auch Baugrenzitrittigfeiten in denen 
Städten vorfallen, jo muß Commissarius loci folhe mit dem Ma— 

giftrat jeden Orts unterfuchen und, wo möglich, in der Kürze ab: 
thun oder, im Fall ein und das andere Theil dabei micht zu 
acquiesciren vermeinte, die Sache ordentlid; ad protocollum hören, 
von dem ftreitigen Orte eine Zeichnung aufnehmen lafjen und davon 
an die Strieges- und Domänenfammer pflichtmäßig berichten. 

XXIV. 

Muß Commissarius loci ohne einigen Anftand dahin trachten, * 
daß an allen Orten große Feuer- und einfache, wie es der Zuftand 
derer Kämmereien leidet, Schlangenfprigen, nicht minder die übrigen 
jowohl publique als Privat-Feuerrüſtungen an Wafferfüfen, Schleifen, 
Handjprigen, lederne Eimer, Feuerleitern und Haken angejchaffet 

und im guten Stande erhalten; wo möglich, Wafferleitungen an- 
geleget, fonft aber Brummen in Hinlänglicher Anzahl gegraben und 
mit Blumpen verjehen, die Schwengelbrunnen abgejchaffet werden. 

Da aud) 
XXV. 

In denen Städten des Herzogthums Schlefien die Straßen, 

Brüden und Wege nicht in gar gutem Stande befindlich find, To 
muß Commissarius loei mit der Zeit dahin trachten, daß die Straßen 

gut gepflaftert und der Mitteldamm in denen Hauptitraßen 
wenigitens 2 Ruthen breit, mit einem guten Gewölbe verjehen, in 
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den Nebenftraßen aber fo breit, ald es immer der Raum zulafjen 
will, gemachet, die Brüden und Wege aber in gutem Stande gejeßt 
und erhalten werden. 

XXVI. 

Auch muß Commissarius loci verfügen und dahin ſehen, daß 

in denen Städten richtiges Maß, Ellen und Gewicht angeſchaffet 
und gehalten, feine andere als zinnerne geaichte Maße und geaichte 
Sceffel, Megen und Ellen vorhanden jein und geführet werden. 
Er muß es aber dabei nicht bewenden laſſen, jondern felbjten öfters 
Proben machen und eraminiren, ob derjenige aus dem Magiftrat, 
welchem die Aufficht über Elle, Maß und Gewicht aufgetragen 
worden, feinem Officio ein gehöriges Genüge geleiftet. 

XXVII. 

Wann Einquartierung in denen Städten iſt, muß er dieſelbe 

und die künftigen Servisanlagen nebſt dem Magiſtrat und De— 
putirte der Bürgerſchaft jelbjt reguliren und machen und dahin 

jehen, daß die Anlagen nad) eines jeden Bürgers Nahrung und 
habenden PBertinentien angefertiget, Feiner überjehen, Dagegen auch 
feiner überleget und, wenn es ja die unumgängliche Nothwendigfeit 
erfordert, daß jemand ftärfer, als ihm zu tragen gebühret, beleget 
werden müßte, ihm dagegen die VBergütigung ex cassa oder einige 
Hülfsbetten gegeben werden. Sollte aber die Garnijon ein mehres 
prätendiren’ und erheilchen, als durch die Einquartierungs= und 
Ordonnanz-Reglements fejtgefeget worden, fo muß er folches zu 
remediren ſuchen und deshalb mit denen Commandeurs derer Com— 
pagnien und Regimentern correspondiren, im nöthigen Fall aber 
davon an die Krieges: und Domänenfammer berichten. 

XXVIII. 

Auf das Armenweſen muß Commissarius loci nicht minder 
guter Ordnung zu ftiften Abficht Haben und dahin jehen, daß die 

muthwillige Bettler abgejchaffet und in die anzulegende Arbeits- 
häufer gebradjt, die wahren Armen verpfleget und in die anzu— 
legende Armenhänjer und Hospitäler gebracht, denenjenigen, jo noch 

im Stande find, etwas zu verdienen, Arbeit gejchaffet, die monat= 
lichen Armen-Eollecten bejorget und allenfalls eine Anlage auf die 
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Bürgerfchaft gemadyet werde. Es muß aber Commissarius loci 

bei Regulirung des Armenwejens wohl eraminiren, wodurch diejer 

ober jener in Armuth gerathen, ob daran eine liederliche oder ver- 
ichwenderifche Lebensart oder erlittener Brand, Krankheit und 
andere ihm zugeftoßene Unglücksfälle Schuld fein, maßen im erjtern 
Fall der Arme zwar nicht verlaffen, aber ihm jedoch nur joviel 
als zur höchſt kümmerlichen Lebenserhaltung erfordert wird, Denen 
andern aber jo viel, daß fie dabei einige Ergößlichfeit haben Fünnen, 
gereichet werden muß. 

XXIX. 

Muß Commissarius loci ſich nach der Lebensart derer Bürger 
genau erkundigen, die dem Soff, Müßiggang und anderer lieder- 
lichen Lebensart ergebenen Perfonen in pleno vorfordern lafjen, 
ihnen ihre lafterhafte Aufführung zu Gemüthe führen, den ihnen 
daraus erwachlenden Schaden, ſonderlich die im Alter ihnen treffende 
Armuth vorftellen, fie zu einer guten Conduite und daß fie ihr 
Brod ehrlich zu erwerben fuchen, auch etwas zur Nothdurft im 
Alter beilegen jollen, anmahnen md, wenn folches alles nicht 
fruchten will, folche Perfonen aus der Stadt jchaffen, auch allen- 
falls nad) dem Zuchthauſe bringen laffen. Aulangend 

XXX. 

Das Juftizweien, fo wollen S. 8. M. allergnädigft, daß die 
Commissarii locorum wegen ihrer jonft Habenden vielen Arbeit ſich 

damit nicht in specie committiren jollen; jedoch müfjen fie genaue 

Erkundigung einziehen, ob Magiftratus dabei legal verfahre, die 
Procefje, um nur viele Gerichtsjportelm zu ziehen, auf die lange 
Banke ziehe, um Geſchenke oder Freundjchafts willen das Recht 
beuge, den Armen nicht höre, ſondern unterdrücde, und, wenn fie 

jolches bemerken, den Magiftrat dahin anweijen, daß derjelbe jedes» 

mal nach Pflicht und Gewiſſen Handeln folle. Zu weldem Ende 
Commissarius loci zu Zeiten die Gericht3-Protocolla nachzuſehen 
und, wenn Magiftratus fich nicht weifen laſſen will, die Acta mit 
feinem Bericht an das Juftiz.Collegium einzufenden, Macht und 
Freiheit haben foll. 

In specie muß Commissarius loci genaue Erfundigung ein- 
ziehen, ob bei Subhaftation, Auction ꝛc. die Magiftratsperfonen 
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jelbft mitbieten und die andern Käufer abjchreden, mithin die Im— 

mobilia zu ftarfer Kränkung derer Pupillen und Creditoren wohl: 
feil an fich zu bringen fuchen, welchem Uebel auf alle erfinnliche 

Art vorgebeuget und darauf vom Commissario loci ein wachſames 
Ange gehalten werden muß, maßen, obwohl denen Rathsperjonen 
nicht wohl verwehret werden fann, Immobilia und andere Sachen 

auch bei Subhaftationen und Auctionen käuflich an ſich zu bringen, 
fie jedoch nur per tertium und ohne zu melden oder befannt zu 
machen, daß es für ihnen gejchehe, bieten laſſen müfjen. 

XXXI. 

Die Documenta und Gerechtſame des Rathhauſes und der 

Stadt, auch die Grenzen und Feldmarfen muß Commissarius loci 

fich wohl befannt machen und dahin jehen, daß fie bei ihren Ge— 
rechtfamen erhalten, die Grenzen der Stadt nicht gejchmälert, von 
Beit zu Zeit mit Zuziehung derer Nachbaren erneuert, die hangende 

Srenzftrittigfeiten zu Ende gebracht, mithin der Rath und Bürger- 
ſchaft in Ruhe und Frieden gefeget und erhalten werde. Beireffend 

XXXII. 

Die dem Rathhauſe und der Kämmerei zuſtehende Güter und 
andere Bertinentien, jo muß Commissarius loci dahin fehen, daß 

folche öffentlih an den Meiftbietenden auf ſechs folgende Jahre 
verpachtet, vorhero aber die Länder und Wieſen vermejjen, davon 

ökonomische Anschläge gemacht, zur Approbation eingejandt, 
Lieitations-Termine angefertiget und duch Proclamata und Die 
Intelligenzzettel oder Aviſen gehörig bekannt gemachet werden. 

Es wollen aber ©. 8. M. und befehlen jo gmädig als ernſtlich, 
daß die Magiftratsperfonen feine Kämmereigüter pachtweife an ſich 
bringen follen, weil dadurch die Kämmerei-Revenües geichmälert 
und andere Perſonen abgejchredet werden, mehr zu bieten, als fie 
jonft thunm würden, wann feiner aus dem Magiftrat mit bietet. 

Es muß aber aud) 

XXXIII. 

Commissarius loci bei denen Kämmereigütern Verbeſſerungen 

zu machen ſuchen, zu dem Ende die etwa vorhandene wüſte Aecker 

und Brücher durch Räumung und Ziehung des Grabens urbar zu 
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machen fuchen, wo es thunlich, neue Vorwerfer, Schäfereien, Baum- 

und Küchengärten, Sarpenteiche, Mahl- und Schneidemühlen (im 
Tall darwider nicht jemand ein jus prohibendi babe), Ziegel— 
ſcheunen und dergleichen anlegen und dadurch die Revenües derer 
Kämmereien verbefjern. Sollten aud) 

XXXIV. 

Auf denen Stadtfluren Brüder und Lücher vorhanden fein, 
fo muß gleihmäßig dahin getrachtet werden, ſolche zum Beſten der 
Bürgerjchaft urbar zu machen, wozu aber jedod die Bürgerjchaft 
die Koften ertragen muß. 

XXXV. 

Die Arbeit bei dem Nathhaufe und der Stadt muß Com- 
missarius loci unter die Raths-Membra nach eines jeden ihm bei- 
wohnenden Capacität eintheilen und dahin jehen, daß ein jeder 
dasjenige, was ihm aufgetragen worden, getreulich verrichte; daß 

diejenigen, welchen Rechnungen zu führen übergeben werden, jolche 
ordentlich und reinlid führen, ohne Aſſignation des Raths-Collegii 
nichts auszahlen, mit dem Ablauf des Jahres ſolche Schließen und 
alfo in Ordnung und Wichtigkeit jegen, daß fie längftens binnen 
zwei Monaten nad) dem Scluffe des Jahres abgenommen werden 
fönnen. Es muß aber Commissarius loci die Kämmerei- und alle 

Stadtrechnungen bei feiner erjten Bereifung felbjten in Gegenwart 
des Magiftrats und der Stadt-Deputirten abnehmen, Einnahme 
und Ausgabe öffentlid; vorlefen, die etwan vorkommende Defecte 
redreifiren und nachtragen und, wenn alles in Ordnung und Richtig: 
feit gejeget worden, die Rechnungen quittiren und dem Rendanten 
ein Eremplar zu feiner und der Seinigen Sicherheit quittiret zurück— 
geben, ein Eremplar an die Krieges: ımd Domänenkammer ein— 
jenden und ein Exemplar bei der rathhäuslichen Negiftratur ver- 
wahrlich behalten lajjen. 

XXXVL 

Die rathhäusliche Regiftratur muß Commissarius loci jogleid) in 
Drdnung bringen und darüber ein Repertorium, auch das Urbarium 
und Inventariun Curiae anfertigen lafjen und von denen Teßtern 
beiden ein Gremplar au die Krieges- und Domänenfammer ein- 
ſenden. 
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XXXVII. 

Ohne Special- königliche Ordre oder den jährlichen Etat muß 

bei keiner Kaſſe, auch ſelbſt nicht bei den Kämmerei-Revenües etwas 

ausgegeben noch vom Commissario loci in Rechnung paſſiret, 
jondern defectiret werden. Wenn auch mittelft föniglicher Ordre 
jemanden einiger Borfchuß gezahlet wiirde, jo muß es dennoch 
jonder zulänglide Caution nicht gejchehen, aud) jedes Jahr, To 
lange der Vorſchuß ausjtehet, in Rechnung unter ein abfonderlic) 
Gapitul fortgetragen werden. Wer darmwider handelt, ſoll bei ent- 
ftehendem Ausfall der!) Kaffe den Schaden ex propriis bezahlen. 

XXXVIII. 

Letztlich und insgemein muß Commissarius loci über obige 
ſpeciale Puncte alles dasjenige treulich und fleißig beobachten, was 

der königlichen Kaſſen und der Kämmerei, auch Städte Beſtes und 

Aufnahmen befördern und hingegen derſelben Schaden und Nach— 

theil behindern kann, auch ihm ſonſt vermöge derer bereits publicirten, 

auch noch erfolgenden königlichen Edieten, Reglements und Ver— 
ordnungen ſammt und ſonders [nach] feiner theuren Eidespflicht 

oblieget, maßen er dafür mit ſeinem Hab', Ehr' und Gut haften 

und Sr. K. M. reſponſable bleiben, auch künftighin, inſoweit es 

nöthig ſein wird, ſeines weitern Verhaltens halber von Zeit zu 

Zeit ferner inſtruiret werden ſoll. 

121. Bericht des General-Directoriums (IV. Dep.) mit königlichem 

Marginal. 

Berlin, 17. September 1741. 
Mund., gez. Biered, Happe, Boden, Marichall, R. 9. IV. La. 18. 

Amt und Bejoldung. 

Das General:Directorium fchlägt auf Antrag der Halberjtädtiichen 

Kriegs: und Domänenlammer den Wdvocaten Teuber zum Hoffiscal vor. 
Derfelbe habe fich erboten, 100 Thaler zur Recrutenkaſſe zu zahlen und 

fo lange umfonjt zu dienen, bis einer der übrigen Fiscale abgebe. 
Den letzteren Paſſus hat der König unterjtrichen und dazu am 

Rande bemerkt: 

) Vorlage: Die, 
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„Das ift ein Schelm ein ehrlider Man Dinet und Nähret 
Sih Seiner Beloldung, ein Schelm aber frächt nicht nach Be— 
joldung und lebet vom betrug“ 

„Sie Schlagen lauter Schufts zu fiscale vohr, darzu mus 
Man feine andern leite Nehmen als welche von einer general er- 
fanten Ehrlichkeit fein Fch.“ 

122. Cabinetsordre an den Etats-Miniſter von Rochow. 

Im Lager bei Neiße, 25. September 1741. 
R. 9%. B. 28. — Abſchriftlich. 

Verweis für einen nahläjjigen Yandrath. 

Es gereichet Mir zu befonderem Miffallen, daß der Geheimte 

Rath von Red!) die zwei Wiürttembergjche Grenadier-Compagnien 
nicht feiner Schuldigkeit gemäß jelbft durd) das Hannöverjche ge— 
führet, jondern ſolches durch feinen Schreiber wollen verrichten 
lafjen; daher es denn gefommen, daß ſolcher von den Hannöverjchen 
Commifjariis nicht angenommen werden wollen, folglich auch die 

etappenmäßige Verpflegung fo jchlecht gewejen, daß die Leute häufig 
"defertiret, auch jonften Dejordres beim Commando vorgegangen. 
Ihr Habt ihm folches, wenn es an dem ift, auf das fchärfefte zu 
verweilen und ihm dabei anzudenten, daß, wenn er noch einmal 

dergleichen Negligence beginge, Ich ihn nebſt der Kafjation davor 
ſcharf anjehen würde. 

123. Derhandlungen über die Huldigung in Breslau. 

2. October bis 7. Movember 1741. 

Aus verſchiedenen Metenftüden. 

Schlejiihe Huldigungsangelegenbeiten. 

Der Geheimrath Eichel fchreibt an Podewils, Lager bei Kalted, 

2. October 1741, Abends um 8 Uhr:?) 

Der König habe ihm foeben befohlen Folgendes an Podewils zu 
melden: der König wolle, „daß nunmehro die jämbtlichen Landesftände 

1) Gemeint ift jedenfalls Wilhelm Chriftian v. d. Ned auf Stodhauien, 

Geh. und Negierungsrath in Minden, zugleich auch Landrat in einem der 

Mindenfchen Kreife. 

2) Eigenhändig. — R. 46. B. n. 154. Vol, I. 



224 Nr. 123. — 2. October 1741 ff. 

und Vaſallen aller und jeder zu Niederfchlefien behörigen Fürftenthümer 
und Herrfchaften inclusive Monjterberg und des Dijtrictes bis an die 
Neiße gewöhnlicher Maßen gefordert und bejchieden werden follten, den 

31. diefes Monates zu Breslau, es fei in Perſon oder aber durch ge- 
nugſam dazu Bevollmächtigte, ohmausbleiblich [zu erjcheinen], um fodann 
des Königs Mäjeftät zu huldigen und duch Ablegung der gewöhnlichen 
Eidespflichten fich verbindlich zu machen“ Der Minijter möge die Eita- 
tionen bejorgen und überhaupt alles Nothwendige reguliren. „Es follte 

zugleich auch reguliret werden, daß alle zu Breslau alsdenn ſich einfindende 

Bafallen und Stände notiret, die wider Verboffen aber ausbleibende an- 

gefchrieben würden, damit hiernächſt wider letztere das gehörige ergehen 
könnte.“ 

Podewils verlangte (in einem nicht erhaltenen Schreiben) nähere 

Information über einzelne Puncte. Eichel erwiderte darauf, „im Lager 

bei Friedland“ 6. October 1741,') er habe deswegen beim König an— 
gefragt; der König habe darauf zur Antwort ertheilt: 

Daß, jo viel den 1. Puncet anbetrifft, Höchjtdiefelbe die 
Huldigung in Perſon einnehmen wollten. 

Ad 2, die Anrede Nameus Sr. 8. M. an die Stände zu thun, 

wirden E. E. wohl übernehmen. j 

Ad Stiam Wollten S. K. M. jo bald, als c& möglich, das 
Geremoniel erwarten, wie es bei denen vorigen Huldigungen ge- 
halten worden, alsdenn Sie Sich darüber declariren würden. 

Ratione des angejegten Tages zur Huldigung haben des 

Königs Majeftät mir geantwortet, daß, da Sie hiernächſt wichtigere 
Sachen zu thun Hätten, Sie ohnmöglich von dem angejegten Tage 

des 31. dieſes Monates abgehen noch ſolchen prorogiren fünnten. 
Was die abwejende vornehme Bajallen anbetrifft, jo haben Höchſt— 

gedachte S. K. M. Sich dahin ausgelafjen, daß Sie den Herzog 
Admimiftrator von Württemberg, ?) ingleichen den Grafen von 

Münnich,?) da diefelben jo weit entfernet wären, wegen ihres Außen— 

bleibens nicht chicaniren noch ſchwer fallen würden; wie Sie dann 

1) Ebenda. 

2, Carl Friedrich Herzog zu Württemberg und Ted, damals Adminiſtrator 
und Obervormund des unmiündigen Herzogs. Das Württembergiiche Hans war 

Befiber der ſchleſiſchen Fürſtenthümer Oels und Dels-Bernitadt. 

3; Der befannte ruſſiſche General-Feldmarſchall, der die freie Standes- 

herrſchaft Wartenberg beiah. 
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auch mit denenjenigen, welche feinen Verdacht von Renitenz oder 
Beratung auf fich Hätten, ſchon in die Gelegenheit jehen würden. 
Wegen der Fürften von Lobfowiß!) und Wuersperg?) aber und 
anderer, welche einer Nenitenz ſoupçonniret werden fönnten, jo 

hätte man nur zu bejorgen, daß ihnen die Infinnation der Citation 
gehörig und par estafette geſchehe. Stelleten folche fich alsdenn 

in dem angefegten Termine nicht, e8 fei nun jelbjt oder durch 
gnugſam bevollmädtigte, jo würden ©. K. M. eine feine Zeit 
abwarten, ob jelbige an Höchftdiejelbe ihr Aufenbleiben wegen des 
kurzen Termins entjchuldigen und ſich annoch praestanda zu präftiren 
verbinden wirden; auf diefen Fall würden des Königes Majejtät 
jehen, was denen Umftänden nach zu thun fei, anderergeftalt aber 

Sie jowohl wegen ihres ungehorjamen und nicht entjchuldigten 
Außenbleibens und da die Zeit der publicirten Avocatorien gegen 
Ende dieſes Monates überdem zu Ende laufen würde, deren Güter 

und Vermögen ohne weitere Umjtände einziehen lafjen würden ... 

Wegen de3 Geremonielld richtete Podewils folgende Immediat— 
anfrage an den König, Berlin 8. October 1741:?) 

Puncte wegen der bei der allgemeinen Landes— 
huldigung in dem Herzogthum Niederjchlefien zu objer- 
virenden Geremonierm und anderer dabei vorfonmenden 
Umbftände, worüber Str. 8. M. allergnädigfte Refolution 
unterthänigft ausgebeten wird. 

1. It die legtere Zandeshuldigung, jo von einem Herzoge in 
Schlefien in höchfter Perjon aufgenommen worden, Anno 1611 im 
Monat Detobris zu Zeiten des Königes Matthias zu Ungarn und 
Böhmen zu Breslau in Gegenwart hochgedachten Königes gejchehen, 
derjelbe auch vor der Stadt von denen jchlefiichen Fürften und 

Ständen durch einen Öffentlichen Einzug empfangen und eingeholet 
_ worden, dahero unterthänigſt angefraget wird: 

ob diefer Einzug und jolenne Einholung vor (Königl. Refolution:) 
diejesmal ceffiren joll? „Cessat.“ 

) Beliger des Herzogthums Sagan. 

2) Beliger des Fürſtenthums Münfterberg. 

3) Abjchrift, mit Beiichriften des Königs („Mündliche allergnädigite Re— 

jolutiones“, aufgezeichnet im Lager bei Friedland 11. October 1741). R. 46. B. 

Nr. 15a. vol. 2. 
Acta Borussien. Behörhenorganifation VI. 15 
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2. Was den Ort der Huldigung aubetrifft, ift jelbige Damals 
auf der Burg gehalten worden, jo aber anjego nidyt mehr vor- 
handen, und dahero wohl nunmehro auf dem jogenannten Fürften- 
faal auf dem Hiefigen Rathhanſe wird vor fich gehen müſſen. 

Worauf S. K. M. allergnädigft zu rejolviren geruhen werden: 
„But, auf dem 1) Ob der große Fürftenfaal auf dem 

großen Fürſten- Rathhauſe dazu genommen, auch 
faal.“ „Ad 2) iſt 2) Derjelbe in Ermangelung anderer 

nicht nöthig, aus- 
gejchlagen zu wer- 
den.“ 

„Iſt gleichfalls 
ohnnöthig.“ 

Menbles mit rothem Tuch ausgeſchlagen, und, 
3) Wie gewöhnlich ein Thron, 4 Stufen 

hoch, nebſt einem Dais und Fautenil von 

rothem Sammet mit goldenen Trejjen und 
Frangen zu dieſer Geremonie verfertiget werden 

ſoll? 

3. Hat der Biſchof von Breslau zuerſt die Huldigung knieend 
geleiſtet und nach demſelben die ſchleſiſche damalige Fürſten ſolches 

gleichfalls a parte knieend gethan. Dieſen ſeind die Prälaten nebſt 

dem Domcapitul, gleichfalls beſonders knieend, in der Huldigung 
gefolget. 

Die Standesherren haben wieder a parte, ſtehend, endlich 
aber die ganze Witterichaft und Deputirte der Städte zufammen, 
ſtehend, geichworen. 

S. K. M. werden aljo zu befehlen geruhen, wie es wegen 
dieſes Punets anjego gehalten werden, und 

ob die Deputirte des Bifchofs, der Fürften, im- 
gleichen der Prälaten und des Domcapituls, 
gleichfalls Enieend die Huldigung verrichten Sollen; 

aud), ob diejelbe Ordnung, die Anno 1611, 
da jedes Corps bejonders geſchworen, anjeßo 
ebenfalls objerviret und, wie es Damals ge— 
ſchehen, jedes Corpo durch einen oder zwei be- 

jonders dazu zu beftellende Marichalle zur Huldigung aufgeführet 
werden ſolle? 

4. Sind bei der Anno 1611 in höchjter Gegenwart des Zandes- 
herren gehaltenen Huldigung die ſämmtlichen Fürften und Stände zwei 

Tage hinter einander tractiret, die Fürften und Vornehmſte an die könig— 

liche Tafel gezogen und die andern an andere Tafeln placiret worden. 

„Ja.“ 

„Gut, jedes Corps 
beſonders.“ 
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Dahero gefraget wird, wie ©. K. M. es 
halten befehlen, und 
ob Höchjtdiefelbe in Dero Quartier Dero könig— 
liche Tafel etwa auf 40 Couverts ferviren, 

die andern aber, deren Anzahl fich Leicht 
über 200 Berjonen erftreden möchte, auf dem 

Nathhaufe oder in andere Häufer ein oder zwei 
Tage tractiren laffen wollen? 

5. Ob eine Huldigungspredigt den Sonn— 
tag vor der Huldigung in allen evangelijchen 
Kirchen in der Stadt gehalten, in den fatholifchen 

aber eine darauf eingerichtete Collecte abgelefen 
werden joll? 

6. Ob nicht jo eiligft als immer möglichft 
von dem hieſigen Medailleur Medaillen, fo auf 

die Huldigung eingerichtet, gepräget und unter 

die Deputirte der Stände ausgetheilet werden 
jollen ? 
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bierunter anjetzo zu 

„But, wegen dieſer 
Tafel werde Sch bei 
Meiner Ankunft in 

Breslau Selbit be- 
fehlen.“ 

„But, am Huldi- 

gungstage, jo wie 

es in Berlin und 

in Königsberg ge= 

halten worden." 

„But.“ 

„But, ohngefähr 
vor 4000 Rthlr.“ 

Ueber welches alles Sr. K. M. allergnädigften Befehl jo bald 
als möglich unterthänigſt erwarte. 

Die Anfrage wurde mit den Marginalreſolutionen an Podewils 
zurückgeſandt. Eichel begleitete ſie mit folgendem Schreiben: 

Am Lager bei Friedland, 11. October 1741.) 

Der Minifter werde aus den füniglichen Refolutionen erfehen „twie 

S. K. M. alles Embarras und eitelen Geremonien entohniget fein, die 
hohe Beijtlichfeit aber nebſt dem DREBFMRANDE in der bergebrachten Sub: 

mijlion erhalten wollen.“ 

Das Schreiben fährt dann fort: 

Ich habe zugleich bei Sr. K. M. über diejenige Puncte, welche 

E. E. in Dero gnädigen Zujchreiben berühret, bejonders angefraget 
und auf den Punct, wer von den Ständen auf die Anrede bei der 
Huldigung antworten ſoll, zur Antwort erhalten, daß ©. K. ‚M. 

diefes E. E. Dispofition lediglich überließen, doch am convenabeliten 

) Eigenhändiges Mundum. — R. 46. B. Nr. 154. Vol. 2. 
15* 
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hielten, daß jolches entweder von dem Deputato des Biſchofs von 

Breslau oder, wann dergleichen nicht geichidet würde, von dem 

Landeshauptmann von Oels nomine feines Herrn geſchehe. Was 
da3 anno 1611 objervirte Geremoniel anlanget, da der böhmijche 
Hoffanzler dem Könige Matthias das heilige Evangelium vorgeleget, 
worauf die Privilegia der Fürften und Stände bejchworen worden, 

jo habe angeftanden, bei Sr. K. M. deshalb anzufragen, einestheils 
deshalb, weil ich zum Voraus weiß, daß Höchftdiefelbe Sid) zu 
dergleichen eigentlich vor Fatholiiche Prinzen nur gehörigen Actum 
nimmermehr rejolviren werden, anderntheils weil die jegigen Um— 
ſtände mit denen damaligen gar nicht quadriren, da ſowohl S. K. M. 

mit der böhmischen Lehnskanzelei gar nichts zu Schaffen Haben wollen, 
als auch die Mequifition von Niederichlefien nicht jowohl jure 

hereditario oder durch Zuthun derer Stände, jondern jure belli 

befommen und es aljo wie ein durch Dero Schwert und Bogen 
erworbenes Land anjehen; nicht zu gedenfen, Daß in anno 1611 
die große Präjudicialfrage, ob die Kron Böhmen ein Erb- oder 
MWahlreich wäre, noch nicht ausgemachet war. Und da übrigens ich 

vollenfommen verfichert bin, daß, wenn die Stände, wie nicht zu 

zweifeln, vor der Huldigung eine Afjecuration wegen ihrer Privi— 
legien fordern werden, S. K. M. alsdenn in das von E. E. be- 

rührte Temperament jehr gerne entriven werden, ſo Habe aud) 

deshalb ©. K. M. anzufragen Anftand genommen. 
Ju einem Immediat-Bericht, Breslau 12. October 1741,') fragt 

Bodewils beim König wegen der Faſſung des Huldigungseides insbejondere 
nod über folgende zwei Puncte an: 

1) Si dans le formulaire du serment les Etats doivent le 

preter à V. M. avec le titre de „jouveräner und oberjter Herzog 

von Niederjchlefien und übrigen Fürſtenthümern bis an die Neike*. 
2) Si par rapport aux successeurs de V. M., dont on fait 

ordinairement et nommement mention dans un serment de l'hom— 

mage, on doit noınmer apres Messeigneurs les frerers de V. M,, 

les margraves Ses cousins et les deux margraves de Franconie, 

avec leurs enfants mäles et, au defaut de tous les mäles de la 

maison de Brandebourg, Mesdames les princesses soeurs de 

V. M. et leur posterit@ suivant l’ordre de suceession. 

N) Mundum. — R. 46. B. n. Iba. Vol. 1. 



Die Huldigung in Niederjchlefien. 299 

Er fügt Hinzu: 

Il y a une loi fondamentale dans la maison de Brandebourg 
etablie par fen le roi Frederie I, et confirmee et etendue par 

feu le roi Frederie Guillaume, pere de V. M., en vertu de la- 

quelle toutes les acquisitions doivent éêtre incorporees à la cou- 

ronne en faveur des successeurs mäles, pour soutenir d’autant 

mieux la grandeur de la maison,!) et, outre cela, il y a encore 
une consideration qui parle en faveur de la succession de cette 

nouvelle conquete pour les mäles et les plus proches cousins de 

V. M., ce?) quil faut regarder cette acquisition, quoique due 

uniquement à la valeur et à la prudence de V. M., comme un 

equivalent pour Juliers et Berg, auxquels pays V. M. a renonce 

pour Elle et Ses successeurs en faveur de la garantie de la 

France de cette conquete. 

Der König erwiderte darauf: 
Mündliche Refolution, aufgezeichnet durch wine: Im Lager bei 

Zülge, 16. October 1741.) 

(Zu 1]: „Gut, aber anftatt der Worte »bis an die Neiße« 
muß es beißen: »und Dero Diftriet, oder Territorium, über Die 
Neiße«“. 

[3u 2]: „Gut.“ 

Am 17. Detober 1741 jchreibt Eichel noch einmal an Bodewils 

über einige die Huldigung betreffende Buncte:®) 

Ih babe [dabei] Gelegenheit genommen, Str. K. M. dasjenige 
zu binterbringen, was €. E. mir wegen des aufgefundenen Fauteuil 
zu jchreiben geruhet, auch wegen des Dais nochmalen anzufragen; 
da dann Höchftdiefelbe jolchen accordiret. Als ich auch bei diefer 
Gelegenheit des rothen Ausjchlages Erwähnung that, antworteten 
des Königs Majeftät, es würde folches nur in das Geld laufen 
und eine ohnnütze Depenfe fein, deren Unterlaffung bei denen 
Ständen gar leicht durch die Kürze der Zeit entjchuldiget werden 
fünnte. Als ich nun erwiderte, daß jolches eine Depenje von 
2 a 300 Rthlr. fein dörfte, jagten des Königs Majeftät weder 

9 Vergl. das Edict v. 13. Auguſt 1713 bei Myl. CCM. IV, II, 3 Wr. 13, 

©. 161/62 ff. 
2, So die Vorlage; es ift wohl c'est zu leſen. 
3) Eigenhändiged Mundum. — R. 46. B. Nr. 15a. Vol. 2. 
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Nein noch Ja dazu, fo daß, woferne ich wühte, wie viel dergleichen 

other Ausſchlag des jogenannten Fürftenfaals Foften dörfte, ic) 
wohl übernehmen wollte, deshalb noch einen Verſuch zu thun. 

Sch habe bei diefer Dccafion erinnert, daß woferne ©. K. M. 

wegen der bevorftehenden Belagerung von Neiß etwa nöthig fänden, 
den Huldigungs-Terminum zu prorogiren oder joldhen durd) einen 
dazu bevollmächtigten werrichten zu laſſen, es nöthig jein dörfte, 

folhes in Zeiten zu Ddeclariren, damit erjteren Falls bei denen 
Huldigungsmünzen das nöthige objerviret, anderen Falls aber die 
erforderliche Vollmacht vor Dero Deputandum ausgefertiget werden 
könnte; haben Hödjitdiefelbe mir pofitivement geantwortet, daß es 
bei dem angejegten Termin des 31. diejes verbliebe, Sie auch den 
Huldigungs-Actum in Perfon wahrnehmen wollten, da e8 der erfte 
wäre, und die Stände ſolches jonjten vor eine Indignation oder 

Mepris anjehen dörften. 

Das Projet der Huldigungsmedaille ift jonften approbiret 
worden; die Huldigungsrede aber haben ©. K. M. wegen Mangel 
der Zeit noch nicht gelejen, jondern mir folche als morgen wieder 
vorzulegen befohlen. Mit E E. guädigen Erlaubnig muß ich 
lagen, daß folche dergeftalt wohl ausgearbeitet finde, daß nicht den 
geringften Zweifel hege, wie S. K. M. jolche mit vieler Zufrieden: 
beit lefen und approbiren werden. — 

Den approbirten Entwurf der Rede fandte Eichel am 25. Oct. 1741 

an Podewils zurüd.!) Nur den Schlußpaffus: „der Höchſte aber wolle 
jelbjt ein Fräftiges Fiat dazu fprechen“ it in dem Manufcript von der 
Hand des Königs durchitrihen worden. — 

Wir fügen bier noch einen Ammediat-Beriht von Podewils, Bres- 
lau 20. October 1741,2) über den Modus der Huldigung einiger fürft- 
licher Perſonen und fonftiger nicht ausichlieglih unter der fchlefifchen 
Landeshoheit des Königs ſichenden Vaſallen hinzu, ſammt der Entſcheidungen 
des Königs darüber. 

Le sieur de Dresky, plenipotentiaire du comte de Münnich, ®) 

vient de me remettre un memoire dans lequel il marque qu'il 

1) Schreiben von dieſem Datum. R. 46. B. Wr. 15a. Vol. II. 

2) Mundum. — R. 46. B. n. 15a. Vol. II. 

3, Ritter Hanns Chriftoph v. Dresfy u. Merkdorff auf Ober-Ctradamb 

und Paulwitz, Landeshauptmann der dem ruifischen General-Feldmarichall ale 

v. Münnich gehörigen freien Standesherrichaft Wartenberg. 
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a publie a Wartenberg la lettre de convocation de Votre Ma- 

jeste pour l’acte d’hommage et qu'il est tres persuade que ledit 

comte ne fera nulle diffieult® de Lui preter ’hommage pour la 

seigneurie de Wartenberg de la maniere que V. M. l’ordonnera; 

mais que, le terme fixe pour cet acte &tant trop court pour 

recevoir à cet effet les ordres et les pleins pouvoirs requis, il 

supplie V. M. de lui accorder à ce sujet un delai convenable et 

de lui faire connaitre en m&äme temps de quelle maniere Elle 

souhaite que le comte s’acquitte de ce devoir., 

Le meme cas arrivera, sans doute, à l’egard du cardinal 

de Sinzendorf, comme &veque de Breslau, du duc administrateur 

de Württemberg, comme duc d’Oels, et de celui de Bernstadt,!) 

du prince de Lobkowitz, comme duc de Sagan, et de celui 

d’Auersperg, comme duc de Münsterberg. 

Il plaira done à V. M. de me faire savoir Sa volonte: 

1) Si Elle veut bien accorder au comte de Münnich le 
delai que son plenipotentiaire demande, et pour combien de temps? 

2) Si V. M. souhaite que ledit comte vienne en personne 
Lui preter hommage pour la seigneurie de Wartenberg, malgre 

l’eloignement oü il se trouve, et le mauvais etat de sa sante, 

ou si Elle Se eontente qu'il s’acquitte de ce devoir par depute? 

3) Si, en ce cas, V. M. veut le recevoir Elle-m&eme ä Berlin 

on en donner la commission & Son gouverneur ä Breslau ou & 

quelque autre college qu’Elle y etablira pendant Son absence? 

4) Ce qu’Elle ordonnera à l’egard de ’hommage que doivent 

preter le Cardinal et les autres princes vassaux des ducs sou- 

verains de la Silesie: si V. M. exige qu'ils le pretent a Sa per- 
‘sonne à Berlin, ainsi qu’ont fait A Vienne, le duc d’Oels en 

l'année 1648 et en celles de 1659 et 1675 les ducs de Liegnitz, 

de Brieg et de Wohlau? 

Sur quoi jattends en toute soumission les ordres de V.M., 

afin que je sois en état d’en instruire sans delai les deputes des 

princes susdits, en cas qu'ils me les demandent. 

I, Zwei Linien des herzoglichen Hauſes von Württemberg beſaßen in Echlejien 

die Fürftentgümer Dels und Dels-Bernitadt, 
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Eigenhändige Marginalien des Königs: 

[3u 2):] „par plenipotenliaire“. 

Zu 3):] „Aa berlin“. 

[Zu 4):] „eux memes“. 

Der Termin der Huldigung wurde doch noch verſchoben. — Um 
5. November erftattete Podewils feinen Schlußbericht in diefer Angelegen- 

beit. Der Bericht ſelbſt ift nicht erhalten, aber eine Beilage,!) in der 
die Ordnung der ſtändiſchen Gorpora bei der Huldigung bejtimmt wird. 
Es war ein Borfchlag, der dem König zur Approbation unterbreitet wurde. 
Wir laffen ihn Hier im Wortlaut folgen: 

Ordre avec lequel les differents corps des Etats 

de Silesie pretent le serment de fidelite dans l’hom- 

mage solennel quils rendent à leur souverain, qui autrefois 

dans de pareilles eer&monies etait assis sur le tröne et couvert. 

1. Les plenipotentiaires et deputes du cardinal de Sinzen- 

dorf, eveque de Breslau, prince de Grotkau et de Neisse, comme 

premier prince feudataire de Silesie, pretent le serment de fide- 

lit& au nom de l’eveque A genonx aux pieds du tröne, en mettant 

trois doigts sur la poitrine. 

2. Les plenipotentiaires et deputes des autres princes 

feudataires de Silesie, comme ceux du duc de Württemberg, 

pour Oels, Bernstadt, celui du prince de Lobkowitz, pour Sagan, 

et celui du prince d’Auersperg, pour Münsterberg, pretent en 

corps le serment de fidelite à genoux aux pieds du tröne avec 

les trois doigts leves. 

3. Les 3 nommes Standesherren, comme le comte de Mal- 

zahn, pour la seigneurie de Militsch, le comte de Hatzfeldt, 

pour celle de Trachenberg, le comte de Schönaich, pour celle de 

Beuthen, pretent le serment en personne et en corps debout. 

4. Les chanoines du grand chapitre de Breslau, les abbes 

mitres, les fürftlide Prälaten, deputes des chapitres et abbayes 

et les chefs des ordres ecelesiastiques prötent le serment A ge- 

noux aux pieds du tröne avec trois doigts sur Ja poitrine. 

5. Les deputes des prineipautös de Schweidnitz, Jauer, 

Glogau, Breslau, Liegnitz, Brieg, Wohlau, Grotkau et Neisse, 

1) Mund. R. 46. B. e. Wr. 15a. vol, I. 
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d’Oels, de Sagan et Münsterberg et des seigneuries de Warten- 

berg, Militsch, Trachenberg et Beuthen, les soi-disants Status 

minores et Burglehn pretent ensemble le serment debout. 
6. Les d&putes des magistrats et des bourgeoisies de toutes 

les villes des susdites prineipautes pretent le serment en corps 

et debont. 

Mündliche Refolution des Königs, aufgezeichnet durch Eichel: 

Breslau, 5. November 1741. 
„Sehr gut.“ 

Die Huldigung fand am 7. November vor dem König perfönlic) 
ftatt. — Actenmäßige Bejchreibung im „Triumph von Sclefien“. Bres- 
lau (Korn) 1742, 

Bergl. auch Landesdiarium, Script. hist. Sil. V. ©. 182.') 

124. Cabinetsordre an das General-Directorium. 

Im £ager bei friedland, U. Dctober 174. 

Abſchrift. — Brest. St.-W. P. A. III. 9a. Vol. I. 

Einrihtung der Kammern in Sclejien. 

Nachdem S. K. M. in Preußen ꝛc. aus dem allerunter- 
thänigften Bericht Dero General ꝛc. Directorii vom 3. Diejes?) er- 
jehen Haben, was vor Subjecta dafjelbe zu denen in der Nieder- 
ichlefie zu errichtenden Krieges: und Domänenfammern vorichlagen 
wollen, Höchftdiejelbe aber gewillet fein, eine dieſer Krieges- und 
Domänenfammern zu Breslau und die andere zu Glogau zu 
etabliren, fo haben S. K. M. allergnädigft refolviret, daß bei der 

Breslanfchen Krieges: und Domänenkammer der bisherige Krieges- 
rat) Baron von Löben aus der Königsbergichen Kammer zum 
Directore beftellet, zu Membris aber die vorgejchlagene Kriegesräthe 

1) Bon neueren Darftellungen fei hier nur genannt die von Grünhagen, 

Friedrih d. Gr. und die Breslauer (1864), S. 208 ff. 

2) Der Bericht ift erhalten (Bresl. St.-M. P. A. III. 9a. vol. I.); von 
feiner Mittheilung kann Abftand genommen werben, da fich der weſentliche Inhalt 

aus der obigen Gabinetsordre ergiebt. 
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Werner, Fuchs und Steudener!) gefeßet werden follen. Bei der 
Glogauſchen Kriegs: und Domänenkammer foll der p. Bufje?) zum 

Directore gejeßet und der p. Schwargenberg®) und Bugerust) ala 
Membra placiret, in des Dingeljtedt?) Stelle aber, als welchen 
S. K. M. Hierzu nit optiren, ein anderes tüchtiges Subjectum 
vorgeichlagen und geſchicket werden. 

Höchſtgedachte S. K. M. wollen, daß Dero General-Directorium 
vorgedacdhten Directoribus und Räthen folches jonder einigen An— 
ſtand befannt machen und ihnen danebjt ernftlich aufgeben foll, daß 

ein jeder von ihnen ſich auf das allerforderfamfte nach [!] dem ihm 
affignirten Ort einfinden müffe. 

Die eigentliche Einrichtung dieſer Krieges- und Domänen- 
fammern und was zu einer jeden von denen niederjchlefiichen Fürften- 

thümern gehen foll, jolcdes werden ©. K. M. Dero General- 
Directorio nächſtens befannt machen. Da es aber aud die 

Nothiwendigkeit erfordert, daß eine jede diejer Krieges: und Do— 
mänenfammern mit einem Bräfidenten verjehen werden, imfalls [!] 

S. 8 M. bei Dero jegigen andern Geſchäften Sich noch nicht 
determiniret haben, jo Haben Höchſtdieſelben allergnädigjt rejolviret, 
daß ad interim und bis Sie Sich desfalls näher determiniren 

werden, der Geheime Finanzrath von Reinhardt das Bräfidium der 
Breslaufchen Krieges: und Domänenkammer übernehmen, der Ge: 
heimte Finanzratd von Mündow aber das von der Glogauſchen 
führen foll, wobei jedoch einem jeden von ihnen fein bisheriger 
Toften im General-Directorio nach als vor conferviret und vor— 

!, Aus der Mindener, Magdeburger und Kurmärkiſchen Kammer. — An 

Fuchs’ Stelle wurde bei der Magdeburgiihen Kammer fein neuer Rath angeftellt; 

vielmehr wurde fein bisheriges Gehalt (480 Rthlr.) „um diejenige membra, jo 

feine Bejoldung haben, in ihrer Arbeit aufzumuntern“, unter zwei andere Mit- 

glieder der Kammer vertheilt (Burghof 340 Rthlr., Leyſer 140 Rthlr.). — (Bes 

richt des General-Diretoriums v. 4. Dec. 1741 mit zuftimmendem füniglichen 
Marginal: Gen.-Dir. Magdeb. V., fir.» u. Dom. R. Nr. 21.) 

2, Bisher Director bei der Neumärkiſchen Kammer. 

3) Richtig: Schwargenberger, bisher Kriegs- und Steuerrath in der Briegnip. 

9) Richtig: Buggäus, bisher Kriegd- und Domänenrath bei der Bommer- 
Ichen Kammer. 

5, ftriegd- und Domänenrath bei der Halberſtädtiſchen Kammer. War 

bom General-Directorium vorgeichlagen worden. 
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behalten wird. Uebrigens wird es Sr. K. M. fehr angenehm fein, 
wann Dero General-Directorium wegen der bei denen allhier zu 
errichtenden Kammern nod fehlenden Membrorum andere gute 
und geſchickte Subjecta, welche zwar noch nicht in Kammern ges 
feffen, jedocd) aber von Kammer-, Acciſe- und Steuerjahen Er: 
fahrung haben, in Vorjchlag bringen wird,!) als welches Sie von 
Dero General-Directorium baldmöglichſt erwarten wollen. Höchſt— 
gedachte S. K. M. befehlen demnach Dero General» ꝛc. Directorio, 
wegen vorjtehenden allen das erforderliche fonder einigen Zeit: 
verluft zu bejorgen. 

125. Cabinetsordre an das General-Directoriunt. 

Im £ager bei friedland, 11. October 174. 
Abſchrift. — Brest. St». P. A. TIL 28h. Vol. I. 

Steuerräthe in Schleiien. 

©. K. M. in Preußen ꝛc. haben Dero General: ꝛc. Directorio 
aufgegeben, 2) Derojelben drei recht tüchtige und gejchidte, auch 
routinirte Steuerräthe vorzuschlagen, welche bei Einführung der 
Acciſe in denen niederjchlefiihen Städten, auch bei Einrichtung 
derer Kämmerei- und Bolizeifahen mit Succeß gebrauchet werden 
fönnen; es hat auch Höchitderojelben gedacdhtes General-Directorium 
zu joldem Behuf die drei Steuerräthe Ernft, Burchard und Wiß- 
mann hierzu vorgefchlagen, welches diejelbe, da Sie dieſe Leute 
nicht Selbft kennen, infoweit gefchehen lafien. 

) Dazu Hatte ſich das General-Directorium in dem Bericht vom 3. d. Mts. 
erboten, mit dem Bemerfen, daß ohne Nachtheil des königlichen Dienftes nicht 

mehr als die vorgejchlagenen Räthe aus den Kammern weggenommen werden 

fönnten. — 

Unterm 17. October 1741 berichtet das General-Directorium (Mund., gez. 

Biered, Happe, Boden, Marichall. Brest. St.-W. P. A. II. 9a): Der Befehl 

vom 11. d. Mts. wegen der bereit3 ernannten Mitglieder der Breslauer und 

Slogauer Kammer jei ausgeführt worden. Weiter werden borgejchlagen: der 

ſtriegsrath Katſch von der Kurmärliſchen Kammer, der Secretarius Meinders don 

der Halberftädtiihen Kammer, der Auditenr Brand vom Kaldfteinichen Kegiment 

(ein Sohn des Kammerraths zu Wufterhaufen), der ſich jchon einige Jahre auf 

das Cameralweſen applicirt habe. 

Eine Rejolution, von Eicheld Hand am Rande aufgezeichnet, verweift die 

Angelegenheit an das Feld-Commiſſariat. ® 

2) Diejer Befehl ift nicht erhalten. 
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Wann aber ©. K. M. zu Dero bejonderm Mißfallen ver- 
nehmen müſſen, daß vorgedadhte drei Subjecta ſchon längſt wie 

jchlechte Arbeiter und als Leute von geringer Gejchidlichfeit be- 
fannt fein, welche bei einer ſchon eingerichteten Sache unter be— 
ftändiger Handleitung einer Kammer redlich noch übertragen werden 
fünnen, zu denen hiefigen Abfichten aber feinesweges die erforder- 
lihe Solidite Haben, und dann Sr. 8. M. Intention bei Ein— 
führung der Acciſe und Einrichtung der rathhäuslihen Sahen in 
den niederjchlefiichen Städten gar Ichlecht erreichet werden würde, 
wenn ſolche nicht durch vecht tüchtige und capable Leute bearbeitet 

werben jollten, als haben Höchſtdieſelbe allergnädigft refolviret, 
daß in Pla vorgenannter Leute Derofelben drei andere tüchtige 
und routinirte Subjecta, welche die erforderlihe Capacité befigen, 
das ganz neue Werk allhier mit Solidite einrichten und bearbeiten 
zu können, und die dabei Begriffe von Manufacturen und Com— 
mercienfachen haben, forderjambit vorzujchlagen, auch fonder An 

ftand anhero zu fenden, deren bisherige Stellen alsdann durch 
andere Subjecta, welche gute Hoffnung von fich geben, wieder er- 
jeßet werden müßten. 

126. Labinetsordre an die Geheimen Sinanzräthe von Reinhardt 

und von Münchow. 

Im Lager bei Friedland, U. October ICH. 

Ausfertigung. — Brest, St. P. A. III 9a. Vol, I, 

Einrihtung der Verwaltungsbehörden in Schlesien. 

Nachdem IH aus Eurem unterm . .) dieſes abgeitatteten 
Berichte erfehen habe, wie daß Ihr die von dem General-Directorio 
hierher vorgefchlagene Stenerräthe Ernft, Borhard und Wismann 
nicht von der Capacité haltet, dasjenige, was Ic wegen der nieder— 

Ichlefiihen Städte intendire, auszurichten, jo wird Euch die ab- 
Ichriftliche Anlage mit mehrern zeigen, was Sc deshalb an das 

Generale x. Directorium ergehen laſſen, und daß Sch befohlen 

habe an deren Stelle andere und recht gejchidte Subjecta anhero 
zu jenden.?) 

i) Lüde, der angezogMe Bericht ift nicht erhalten. 

9, Vergl. Nr. 125. 
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Ich will Euch Hiebei freigeben, daß Ihr Euch mit dem Geh. 
Finanzrath Deutſch zuſammenthun und Mir allenfalls und zu Ge- 
winnung der Zeit drei andere Leute, welche Ihr von der Gapacite 
und von dem Gewichte haltet, denen hHiefigen Städten mit Succe3 
vorzuftehen, vorschlagen möge. Wobei Ihr jedoch mit in Be— 
trachtung nehmen müfjet, daß ſolche Leute vorzuichlagen find, welche 
zwar alle erforderliche Capacité befigen, welche aber auch injoweit 

von ihren bisherigen Posten entbehret werden fünnen, daß durch 
deren Verfegung nicht andere Inconvenienzien entftehen. Es ijt 
diefes die Urjache, warım Ich den Kriegs- und Steuerrath Lenk 
nicht von der Lithauischen Kammer nehmen darf, weil diejes der 
einige in folcher ift, fo das Accife- und Stadtwejen verjtehet, daß 

aljo, wenn Ich ſolchen dort wegnehme und anhero verjegte, Ich 
beforgen muß, daß Mir daher vieler Schaden entjtehen und ge= 
dachte Sachen dajelbft in Confufion gerathen würden. Dergleichen 
Umftände Ihr dann bei Vorfjchlagung derer Hiefigen Steuerräthe 
mit in Confideration ziehen müfjet. 

Mas vor Directores und Membra das General» 2. Directorium 
zu denen in der Schlefie zu etablirenden Kriegs: und Domänen 
fammern in Vorſchlag gebracht und was Ich darauf rejolviret habe, 
werden Euch die abjchriftlihen Anlagen mit mehreren zeigen; !) 
welchem Ich nur Hinzufüge, daß Ich es nicht ändern Fann, als daß 
Ih Euch beiden das Interims-Präfidium derer hiefigen Kriegs— 
und Domänenkammern auf der Art, wie in gedachter Meiner Re— 

jolution?) enthalten, auftragen müffen, in Betracht daß Ihr nicht 
nur Zeit währender Eurer Anwejenheit zu Breslau eine genaue 
dee von denen Hiefigen Landen und deflen Zuftande und Ber- 

fafjung erhalten, fondern auch, daß Euch zugleich am eigentlichjten 
befannt ift, wohin Meine Intention mit der biefigen neuen Ein- 
richtung gehe. Daher ich dann nicht zweifele, Ihr werdet Eud) 
deffen gerne unterziehen und nach Eurer Mir genugſam befannten 

Treu und Derterite alles dasjenige bejtens ausrichten, was zu Er— 
reihung Meines Zweds dienſam und nötig iſt, wohergegen Ihr 
Euch Meiner Gnade und Piotection, auch fernerer Verſorgung 
verſichert halten könnet. 

1) Bergl. Nr. 124 u. 125. Abſchriften diejer beiden Stücke waren der 

Gabinetsordre beigefügt. 

2) Nr. 124. 
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Da es auch nothwendig ift, daß nunmehro ein ordentlicher 
Plan gemachet werde, was zu einer jeden Kriegs» und Domänen- 
fammer geleget werden joll, und was vor Rendanten, Secretarien 
und andere Subaltern-Bediente bei einer jeden dererjelben bejtellet 

werden müſſen, jo Habt Ihr in Zeiten ein Project davon zu ent- 
werfen, um ſolches Mir, wann ch es verlangen werde, einfenden 
zu können. 

Weil auch das hiefige Landes-Steuerwefen auf einen ganz 
anderen Fuß, als es bisher der Fall gewejen, gejeßet werden muß, 
jo erfordert es gleichfalls die Nothwendigfeit, daß in denen Hiefigen 

Streifen ordentliche Zandräthe, wie joldde in anderen Meinen Pro— 
vinzien find, gejeget und bejtellet werden müſſen; daher Ihr auch 

hierauf in Zeiten denken, einen ordentlihen Plan davon machen 
und Mir demnächſt ſolche Subjecta aus denen hiefigen adelichen 
Landeseingejeffenen vorjchlagen müfjet, von deren Treue, Gapacite 
und guten Begriffen man ſich veriprechen fan, daß, wenn fie 
nur allererft die nötige Informationes erhalten und mit Hinlänglicher 
Snftruction verjehen fein werden, fie alsdann Meine Intention zu 

Meinem Dienft und Intereffe und zum Bejten des Landes und 
derer Unterthanen erreihen und ausführen werden. 

Ferner befehle Ich, daß Ihr nunmehro einen ordentlichen 

und jpecifiquen Etat von allen und jeden Bejoldungen, welche bis 

daher aus denen Landesreveniten und anderen Kaſſen denen Be— 
dienten, es mag jo viel oder jo wenig jein, al® es wolle, bezahlet 

werden, ertrahiren und fertigen lafjen und Mir ſodann einjenden 

follet, damit Ich Mich ſodann determiniven könne, was davon denen 
Krieges und Domänenkfammern, wie auch dem zu  beftellenden 

Ober-Appellationsgerichte, desgleichen den Regierungen, wie aud) 
denen Steuer- und Landräthen und übrigen Bedienten anzumeijen 
und was davon Hinfüro ceifiren fünne. 

127. Labinetsordre an das Feldfriegscommiflariat. 

Im Lager bei Friedland U. Drtober IT. 
Aust. Bretl. St.“A. MR, Pars, XII. Wr. 47. Gedeudt bei Preuß Friedrich d. Gr. 3, 473 und 

bei Lehmann Preußen u. d. kath. Kirche IT. 32. - 

Eonjejiion der ftädtijchen Bedienten. 

Set „als Norm und principium regulativum” feft, daß fortan die 

Stellen der erſten regierenden Bürgermeifter fowie der Syndici und 
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Kämmerer in den miederjchlefifchen Städten überhaupt nicht anders als 

mit Evangelifchen bejegt werden follen, während die Katholiken fich mit 
dem zweiten Conſulat und mit den Rathsherrnſtellen begnügen müſſen. 

Diefe Beltimmung fol geheim gehalten werden: nur das Feldfriegs- 
commifjariat und die zu errichtenden Kriegs: und Domänenfammern follen 
darum wiſſen. 

Der König zweifelt nicht, daß ſich mit der Zeit genug evangelifche 

Schleſier für diefe Stellen finden werden: follte das aber im Anfang noch 
nicht der Fall fein, jo find Evangelifche aus andern Provinzen, namentlich 
aus der Nachbarſchaft Schlefiens (Eroffen, Züllichau) anzuftellen, 

128. Reinhardt und Münchow an Eichel. 

[Breslau], I. October 174. 
Eoncept von Müncdows Hand. — Brest. St.U. M.:M. P. 1. Seet. 1 Ar, 2. Vol, I. 

Beitellung der Kammern in Echleiien. 

Ew. Wohlgeboren werden nicht ungütig nehmen, daß wir der— 
jelben bei Dero überhäuften Arbeit mit unferm Schreiben bejchwer- 
lich fallen. 

Wir haben nah Sr. 8. M. Befehl und Intention den Plan 
zu denen neuen Einrichtungen und Die dahin gehörige Puncte ent- 
worfen und Halten denfelben bis zu weiterer Ordre in Bereitichaft. 

Weil aber auf baldiger, hinlänglicher und tüchtiger Beſetzung 
der Kammern alles ankömmt, ſo haben wir auf foldye Leute ge— 

dacht, welche Gejchidklichkeit Haben und dennoh in Sr. 8. M. 
Landen gemiffet werden fünnten. Nach der Drdre vom 15.,') welche 
heute eingelaufen, haben wir, fo wie auch an ſich ſelbſt höchſt 
nöthig, einige ung befannte geſchickte Schlefier angejeget und von 
jeder Kammer einen befondern Plan nur bloß zu E. W. gütigen 
Beurtheilung Hierbeifügen wollen;?) wobei wir gehorfamft erinnern: 

1. Daß zu Bejtreitung der zu einer jeden Kammer gelegten 
Sachen die Anzahl der vorgejegten Membra und Bedienten von 
Anfang umb fo viel umentbehrlicher, als Städte und Land ganz 
von neuem eingerichtet werden muß und dazu eine faft beftändige 
Neije und Abweienheit der Membrorum erfordert wird. 

!) Dieſe Orbre ift nicht erhalten. 

2) Bergl. die Beilage am Schluſſe dieſes Stüdes. 
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2. Daß wir die Bejoldung gleich mit in Borjchlag zu bringen 
uns umnterwinden, ift darumb gejchehen, weil uns befannt, wie 

theuer e3 in diefem Lande zu leben und daß alle Bedienten den 

dritten Theil ihrer Bejoldung ganz zu Quartier und Holz ver» 
wenden müſſen. E. W. ijt ſelbſt befannt, was übeln Folgen es 

unterworfen, wenn die Leute nicht zu leben haben und aljo ent- 
weder auf ımerlaubte Art fich zu erholen oder, auftatt auf des 
Königs Dienft, nur anf ihre Verbefferung und Verſetzung gedenfen. 
Diejenigen, Jo aus anderen Brovinzien fommen follen, kommen 

ohnedem wider ihren Willen, und Diejenigen, welche aus dieſem 
Lande vorgeichlagen, haben wenigftens jo viel, wo nicht mehr 
verdienet. 

Das Tractament Dero fünftigen Bräfidenten werden ©. K. M. 

hoffentlich wohl jo, als Dero Dienjt es erfordert, zu determiniren 
geruhen. 

3. Der Krliegsrath/ Graf von Schwerin, welcher im Magde— 
burgfchen die Defonomie gelernet, ift bei dem Gommiffariat zu 
Magazinfachen employiret worden. Er ift an fich recht gut, zu 

einer neuen Kammer aber noch nicht genug routiniret; dahero ge— 

horjamft gebeten wird, demjelben in Magdeburg oder fonft an 
einem anderen Drt in der Stelle eines abgegangenen zu einer 

Beſoldung behülflich zu fein. 
4. Wird zu höherer Ueberlegung auheimgegeben, ob es nicht 

gut wäre, Erofien und Züllihau zur Glogaufchen Kammer zu 
legen weil es dahin näher als nad Cüſtrin und die jchlefiiche Nechte 
in diejen Fürftenthiimern üblih. Dagegen könnten von der Chur— 
märkiichen Kammer Neuenhagen und Cottbus, welche ohnedem in 
der Neumark liegen, der Eüftrinjchen Kammer zugegeben werden. 

Wir haben, wie E. W, Selbſt gütigjt erachten werden, bei 
diefem allen nicht die allergeringiten Abfihten, jondern haben E. W. 

nur zu Dero Gebrauch und Nachricht diefe unjere ohnmaßgebliche 

Borichläge vorjtellen wollen und bitten gehorjfamft, ung hochgeneigt 
wiſſen zu laſſen, falls dergleichen hierbeifommender Plan gefordert 
werden follte, welches Schema wohl am eriten agreiret werden möchte. ') 

) Nämlich: das Slogauer oder das Breslauer Schema i?:} — Daß für jede 

der beiden Kammern noch Eventualvorichläge gemacht werden wären, iſt micht 

wahricheinlich. — Vergl. die Beilage am Schluß diefes Stüdes, 
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Was unjere Perſonen anlanget, jo müfjen wir ung lediglich 
Sr. 8. M. Befehl und Dispofition überlaffen, in der Zuverficht, 
daß, wann unfer unfäglicher Chagrin und Arbeit nicht, jedoch unfere 
Refignation recompenfiret werden möchte. 

E. W. empfehlen wir uns zu beharrlicher Gemwogenheit und 
Freundſchaft und verbleiben mit bejonderer Hochachtung ꝛc. 

Beilage. )) 

I. Blan zu Beitellung einer Kammer zu Glogau, 

wozu geleget werden könnte: 

1. das Fürſtenthum Liegnig, 

2; * Glogau, 

3. Wohlau, 

4. „ Sagan, 

Br Jauer, 

b. Standeögerrfchaft Militſch, 

7. " Trachenberg, 

8. — Carolath. 

Hierzu gehören 35 Städte und 8 Aemter. 

Ferner muß bei dieſer Kammer bearbeitet werden: alle Contributions-, 

Aceiſe- und Steuerjahen, Zolliachen und dazu gehörige Proviant-, Polizei-, Com- 

mercien-,, Manufactur-, Städte und Stämmereifahen; Wemter-Juftizjachen; alle 

Grenz- und Jagdſachen; Marſch- und Einguartierungsjachen; Privilegien» und 

Judenſachen. 

Perſonal:) Tractament: Rthlr. 

1. Präſident. — 

2. Director Buſſe, agreirt .. de N 
3. Ober⸗Forſtmeiſter von Mincwits bi Fe a ar a a SD ler Sar- 

) Son den 3 bei den Acten befindlichen Plänen gehört offenbar nur der 
erfte, den wir hier folgen lafjen, zu dem obigen Stüd. Er betrifft nur die 
Slogauer Kammer. Die Vorſchläge für Breslau find nicht erhalten. — Das 
zweite Stüd: „Plan zur Beftellung einer Kammer in Breslau“ möchten wir nad) 
näherer Prüfung einem früheren Stadium der Verhandlungen zuweilen, von dem jonft 
feine Nachrichten erhalten find; ebenjo das dritte Stüd: „Plan zur Veftellung einer 
Kammer in Liegnitz“. Dieie beiden Stüde gehören offenbar zujammen und geben 
Beugniß von der Eriftenz eines früheren Planes, nach dem die Sitze der beiden 
Kammern nicht Glogau und Breslau, fondern Liegnig und Breslau fein jollten. 
Die darin benannten Perjonen waren zur Zeit des obigen Schreibens zum Theil 
längſt vom König abgelehnt worden. Für die damaligen Pläne Keinhardts 
und Münchows bemeilen alio diefe Stüde nichts. Da fie aber jonft nicht ohne 
Interefje find, jo haben wir den Inhalt ſummariſch zuſammengefaßt und eine 
Notiz darüber am Schluffe diejes Stüdes Hinzugefügt. 

Acta Borussiea. Behördenorganifation VI. 16 
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Näthe. 
1) von Maſſow 

2) Bugäus, agreirt 
3) Hildebrandt, von der Stettinichen Yamımer 

4) Lüttkens, von der Pommerſchen Kammer 

a Machnitzki, AJuftitiarius, ein Schleſier 

Naſſau, ein Schlejier 

a Eichmann 

Büchel, als — 

Steuerräthe. 
1) Klotz, | werden aus den Ncciiegefällen ſalarirt, 

2) Göldel, | A 600 Rthlr. jährlich. 

2 Galculatores A 200 Rthlr. 

1 Kammer-Fiscal 

Kanzelei. 

Secretarien & 400 Rthlr. 

2 Regiftratores à 300  „ 

2 Journalifien a 250 „ 

8 KRanzeliften äà 200 „ 

2 Calculatores à 300 

2 Kanzleidiener a 150 „ 

Bei der Landrentei. 
1) Landrentmeifter, — — 

2) Rajlierer . 

a Ktafjenichreiber . 

4) Kafjendiener 

5) DOfenheizer ! 

Strieges- und Oberſteuerlaſſ⸗ 

1) Einnehmer Fiebich 

2) Kaſſierer und Controleur 

3) Kajlenichreiber . 

4) Kafiendiener 

Baudepartement. 

1) Baudirector Heedemann 

2) Bauinjpector 

3) 2 Landmeſſers à 200 Rust 

4) 1 Bauſchreiber 5 

Be 

12 

400 

400 

300 

Der Plan für die Breslauer Kammer iſt nicht erhalten. — 

Nach einem früheren Plan dachte man daran, neben der Breslauer 

Kammer eine ſolche in Liegnitz einzurichten. 

Rthlr. 

800 
800 

800 

800 

800 

800 
800 

300 

1600 

600 

1600 

1572 

1672 

1400 
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Die eritere follte die Fürftenthümer Breslau, Brieg, Münfterberg, 
Schweidnig, Jauer, Oels und die Standesherrichaften Militſch und 
Wartenberg umfafjen, die legtere die Fürftenthümer Liegnig, Glogau, 
Wohlau, Sagan und die Standesherrihaften Carolath und Trachenberg. 

Ale Salzſachen von Niederfchlefien follten bei der Breslauer Kammer be- 

arbeitet werden. Für jede Kammer war ein bejonderer Präfident in 
Ausfiht genommen, der Breslauer mit einem Gehalt von 2400 Rthlr., 

der Liegnitzer mit einem folhen von 2000 Rthlr. Für den erfteren Poſten 
war der Kriegsrath dv. Löben aus Preußen oder der Director v. Stolg 
aus der Udermark, für den zweiten v. Borck aus Pommern oder v. Katt 
aus Magdeburg vorgejchlagen. Als Director in Breslau wird aufgeführt 
Kriegsrath Uhl aus Stettin (1500 Rthlr.), in Liegnig Landrath v. Bird: 

hol aus der Neumark (1200 Rihlr.). Bei der Breslauer Kammer ferner 

Oberforjtmeifter v. Mindwig (Bejoldung aus den Forftgefällen) und 5 

Käthe mit je 800 Rthlr. (v. Thile aus Berlin, Leng aus Litthauen, 

Steudener aus Berlin, Graf v. Schwerin, v. Sehnig, fchlefiicher Landes: 
ältefter, außerdem vd. Arnold als AJuftitiarius (1200 Rthlr.), Frande als 

Salzdirector (Befoldung aus der Salzkafje), Wittih als Acciſe- und Boll: 
director (Gehalt aus der Accifekaffe), Wende ald Yandrentmeifter. Bei der 
Liegniger Kammer gleichfalls ein AYuftitiarius (v. Füldener), 5 Räthe 
(Lüttfens aus Pommern, Hildebrandt aus Bommern, Eihmann aus Preußen, 
v. Naſſau aus Sclefien, dv. Maſſow), alle jehs mit je 700 Rthlr. Gehalt, 
außerdem ein Yandrentmeifter (Windelmann aus der Neumark). Steuer: 

räthe follen fein im Breslauer Bezirk: Coulon aus Züllichau und 
Oppermann aus Cleve; im Liegniger Bezirk: Klo und Unfried aus der 
Kurmarf. Die Kanzlei befteht bei der Breslauer Kanımer aus 4 Se: 
eretarien zu je 400 Rthlr., 2 Regiftratoren zu je 300 Rihlr., 2 Four: 
naliften zu je 250 Rthlr., 8 Kanzliſten zu je 200 Rthlr., 3 Ealculatoren 

zu je 300 Rthlr., 2 KRanzleidienern zu je 150 Rthlr.; bei der Liegniger 
Kammer aus 3 GSecretarien zu 350 Rtihlr., 2 Regiftratoren zu 300, 
2 Kournalijten zu 200, 6 Ranzliften zu 200, 2 Galculatoren zu 200, 
2 Ranzleidienern zu 150 Rihlr. Bei der Kaffe der Breslauer Kammer 
ift der Landrentmeifter Weyde mit 800 Rthlr. angeſetzt, außerdem 
1 Kaſſirer zu 400 Rthlr., ein Kafjenfchreiber zu 200 Rthlr., ein Kajjen: 
diener zu 100 Rihlr.; bei der Kaffe der Liegniger Kammer Landrent- 

meifter Windelmann mit 600 Rthlr., ein Kaſſirer mit 200, ein Kaſſen— 

jchreiber mit 100, ein Kafjendiener mit 60. Beim Baudepartement 

der Breslauer Kammer Baubdirector Heedemann mit 400 Rthlr., Baus 

infpector Vater mit 300 Rthlr., ein Conducteur mit 200, ein Baufchreiber 

mit 300 Rihlr.; in Liegnig: Bandireclor Mahiftre mit 400 Rihlr., ein 

16* 
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Bauinfpector mit 300, ein Baufchreiber mit 300, ein Landmeſſer mit 
200 Rthlr. Endlih in Breslau zwei, in Liegnig 1 Dfenbeizer mit 
je 50 Rthlr. 

129, Jmmebdiat:Beriht von Reinhardt und Münchow. 

Breslau, 18. October I741. 
Gorrigirtes Munbum, ges. Reinhardt. — Bresl. St.«A. P. A. III. 9a. Vol. I. 

Beſetzung der [hlejiihen Kammern. 

Nah Ew. Königl. Majejtät Ordre vom 15. diefes') follen 
wir zur Breslau: und Glogauſchen Kammer:[Ar]beit?) ſechs tüchtige, 
gefheute und capable jchlefische eingeborne Leute zu Räthen in 

alleruntertHänigften Vorſchlag dringen, auch dabei auf [gujte?) Se- 
cretarien denken. 

Bisher haben wir derer erften nicht mehr als 5, nämlich 
einen von Naffan, einen von Sänig, dem fürftlich Delfiichen Rath 
Walter, ferner einen Namens Bännewig und Machnitzky“) ausfindig 
machen fünnen; wovon bei der Breslaujchen Kammer ohnmaßgeblich 
zwei, nämlich der Bännewig, als ein erfahrener Deconom, und der 
Walter, jo bisher als Megierungsrath zu Dels geftanden, in 
ſchleſiſchen Rechts- und Kammerjahen wohl erfahren und zum 
Zuftitiario füglich gebraucht werden könnte, ſich am beften jchiden, 
auch über die bereit benannte 3 Räthe Fuchs, Werner und 
Steudener, da der Frande und Wittih auch mit in der Kammer 
arbeiten müſſen und dadurch ein Rath gejparet werden kann, 

mehrere Arbeiter bei ermelter Breslaufchen Kammer überflüffig jein 

dürften. 

Die 3 andern, als Naſſau, Sänitz und Machnitzky, aber 
würden in der Glogaufchen Sammer, erjtere beide als wirkliche 
Krieges: und Domänenräthe, leßter aber, der Machnitzky nämlich, 
zu Aemter-, Juftiz- und andern Landesverfaſſungsſachen gute Dienfte 

thun können. Sämmtliche find aus Niederichlefien bürtig, evan— 
geliicher Religion und uns als geſchickte und redliche Leute an— 
gerühmet worden. 

1) Nicht erhalten; vergl. ©. 239. 

2), Abgefrefiener Rand. 

9) Machnitzky ist der Berfajier des Negifterbandes zu der jog. Bradyvogelichen 

Sammlung jchlefiicher Privilegien, Statuten und Sanctionen. 
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E. KM. ftellen wir allerunterthänigjt anheim, ob Sie ſolche 
approbiren und wir dieſe 5 Perfonen zu Räthen in den uns zu 
formiren aufgegebenen Blau zu beeden Kammern mit anfegen follen. 
Sollten E. 8. M. den Amtshauptmann von Mindwig zum Ober— 
forftmeifter, wozu er fi am bejten ſchicket, agreiren wollen, jo 
wären die 6 vorzufchlagen allergnädigit befohlene Schlefier voll. 

Wegen der Secretarien und Unterbedienten zu dieſen beeden 
Kammern haben wir bereits eine Collection und werden die Per— 
fonen, deren gar viele auch ſchleſiſche Landeskinder feind, in ge— 
dachten Plan ohnmaßgeblih mit anjegen. 

130. Jmmediatberiht Reinhardts. 

Berlin, 12. November 174. 
Conc. Bredl. St.-U. P. A. III. 9a. vol. 1. 

Einrihtung der Breslauer Kriegd- und Domänen-Hammer. 

Zur Bejegung der Breslaufchen Kammer haben €. K. M. 
bereit? den Baron von Löben zum Director und die Kriegesräthe 
von Fuchs, Werner und Steudener benannt. Weilen aber unter 
6 Kriegesräthen im der Arbeit nicht auszufommen, über das auch 
noch einer zu den Domanial-Fuftizfachen unumgänglich nöthig ift, - 
jo weiß zu denen 3 Kammer-Räthen feine andern in Vorjchlag zu 
bringen, als den 

1. Oppermann aus leve, ') 
2. einen, Namens Hoffmann, jo ein Schlefiischer Deconomus 

und bisher alle fürftl. Delsnifche Domainen adminiftriret, 

3. dem Legationg-Rath von Podewils, jo zum Finanzweſen gar 
große Luft bezeuget und mit der Zeit darin gar wohl reüffiren wird. 2) 

Zum Kammer-Juftizratd aber einen Schlefier und in denen 
Landesrechten und Gewohnheiten geübten Mann, Namens Walter, 
jo Schon als Regierungsrath zu Dels geftanden, und zum Domänen- 
Fiscal den ehemaligen Ober-Amts-Advocat Gallaſch aus Breslau. 

Zum Rendanten bei der Krieges-Kaſſe den p. Köppen, bei ber 

Domainen-Kaffe aber den p. Weyden, weil jelbige die erforderliche 
Kaſſenwiſſenſchaft und Routine, auch hohe Kaution zu machen haben. 

1) Bisher Kriegd- u. Steuerrath. 
2) Wohl Dtto Friedrich v. Podewils, ein Vetter des Minifterg, der jpätere 

Gejandte im Haag und in Wien. 
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Wegen des Münfterbergiichen und Neiffischen Diftrict3 wird 

auch noch ein Steuerrath erfordert, wozu ich zwar feinen alten 
routinirten vorzujchlagen weiß, dennoch aber den Auditeur Gaufen, 
welcher, da der Schwarzenberger wegen Leibesjchwachheit nicht 
fonımen kann, auch Fünftig uoch nicht placiret ift, zuzulehren 
gedächte. 

Zur Kanzlei- und Kaſſenarbeit werden unumgänglich er— 
fordert: 4 Secretarien, 2 Regiſtratores, 2 Journaliſten, 8 Kanzliſten, 
2 Nechenmeifters, 2 Kaffen-Buchhalters, 2 Kaffirer, 2 Kaſſen— 
Schreiber, 2 Kafjendiener, 2 Baumeifter, 3 Landmeifter, 2 Kanzlei— 
Diener, 1 Dfenheizer vor die Kammer, 3 dergleichen vor die 

Kaſſenſtuben. 
Mit wenigern Leuten wird die Kammerarbeit ohnmöglich zu 

beſtreiten. 
Wenn aber ſolche an einem ſo theuren Ort wie Breslau mit 

zulänglichem Unterhalt verſehen werden, können ſie auch die Arbeit 
wohl beſtellen und E. K. M. allergnädigſte Intention dadurch 
überall erreichet werden. 

Was E. K. M. vor einen Ober-Forſtmeiſter zur Breslauſchen 
Kammer zu beſtellen geruhen möchten, darüber erwarte ebenmäßige 

allergnädigſte Ordre weilen ich dazu keinen, ſo forſtmäßig wäre, vor— 
zuſchlagen weiß. 

131. Immediatbericht Muͤnchows. 

Breslau, 12. November 1741. 
Eigenhändiges Concept. — Bresl. St. MR, Pars J. Sect. I. Nr. 10. Vol. L 

Beſetzung der Glogauer Kammer.) 

E. Majeſtät haben allergnädigſt zwei Räthe zur Glogauſchen 
Kammer ernannt, wovon der eine Namens Schwartzenberger wegen 
feines kränklichen und armſeligen Zuftandes feine Verſetzung ſehn— 
lichſt verbittet. 

Wann nun nad E. M. Befehl alles baldigjt in Ordnung zu 
ſetzen höchſtens wünſche und zu den vielen Bereifungen der Aemter, 

Städte und Kreiſer E. M. zulängliche und gefchickte Arbeiter aller- 
gnädigſt accordiren werden, jo bitte allerunterthänigit, den Krieges— 

1) Bol. den Plan ©. 241. 
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rath Hildebrand aus Pommern, Eichmann aus Preußen, einen 
Namens Maſſow und einen der hiefigen Wirthichaft wohl erfahrnen 
Namens Nafjau allergnädigft zu agreiren. 

Zum Juftitiario bei der Kammer habe einen Namens Mach— 
nitzky, zum Landrentmeifter den Churmärkiihen Bau-Rendanten 
Putjchel!) und zum Ober-Steuereinnehmer einen Namens Fiebich in 
alferunterthänigften Vorſchlag bringen wollen. Beide lebtere, 
worauf jehr vieles anfümmt, find im Stande, die erforderte Kaution 
zu beftellen. 

Wollen überdem E. M. den von Mindwig, welches der einzige, 
welcher allhier den Holzhandel verftehet, zum Ober-Forſtmeiſter 
agreiren, jo würde diejes Kammmer-Collegium fo befeget fein, daß 
damit E. M. Intention erhalten werden fünne. 

Nächſt diefen werden E. M. allergnädigft genehm halten, daß 
4 Secretarien, 2 Regiftratores, 2 SFournaliften, 8 Kanzeliften, 
2 Galculatores, bei jeder Kaffe ein Controleur, 1 Kafjenfchreiber, 
1 Kafjen- und 2 Stanzeleidiener, 3 Bedienten zum Baudepartement 
ud 2 beftändige Landmeſſer bejtellet werden. 

E. M. werden allergnädigft ferner approbiren, daß, weil in 
Glogau Fein ander Fünigliches Haus als dasjenige, worinnen io 
der p. von Schwerin und Fünftig der Gouverneur wohnen wird, 

daß zu Menagirung der Koften, wie fonft auch in Dero übrigen 
Landen, die Kammer, Regiftratur und Kaſſen und zu dereo be- 
Ständigen Aufficht des Präfidenten Wohnung auf dem Schloß ge— 
nonmen werde. 

152. Königlicyes Marginal auf Bericht des General-Directoriums vom 

8. November 1741. Wiedereingefommen 14. Hovember 1741. 
R. 91. IV. La. 18. 

Das ichlefiiche Departement. 

Auf eine Anfrage des General-Directoriums (Il. Dep.) vom 8. No— 

vember 1741 (Mund., gez. Görne, Viereck, Happe, Boden), ob die Ge— 
bälter für den Feldmarjchall Grafen v. Schwerin als Gouverneur von 
Neiße und für den Oberft v. Hautcharmoy als Kommandanten von Brieg 
aus der General-Kriegskaſſe bezahlt werden follten, entjcheidet der König 

am Rande: 

1) &o. Sonſt Püſchel; vgl. ©. 242. 
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„Aus Schlefien müfjen die Sclefiihen Gouverneurs, und 
Comandanten betzahlet werden ich bin jegunder der Dirigirende 
Minifter vom Schlefifchen Departement bis es in ordnung ift. 

Fch.“ 

155. Cabinetsordre an das Feld-Uriegs-Commiſſariat. 

Berlin, 15. Hovember 174. 
Ausf. (Eichel). Breit. St.-W. P. A. IV. Ba. vol. 1. 

Berliner Eonferenzen zur Ordnung des ſchleſiſchen Juſtizweſens. 

Nachdem S. K. M. in Preußen, Unfer allergnädigiter Herr, 
in Gnaden entjchlojfen find, nunmehro wegen Bejtallung derer 
Juſtiz-Collegiorum in Nieder-Schlefien das Erforderliche zu re— 
guliven und zu dem Ende gerne jehen werden, wann die zu Diejen 
Collegiis choiſirte Präfidenten Schönaih und Graf Reder nebjt 
einigen andern der dortigen Berfaffung Fundigen Leuten, wozu 
S. 8. M. einer von Heugel und ein gewifjer Rath Walter unter 
andern recommandiret worden, felbjt anhero nad) Berlin kommen, 
um mit den biefigen Miniftris vom Juftiz- Departement in Con— 
ferenz zu treten und das Nöthige bis zu ©. K. M. Approbation 
reguliren zu fünnen, als befehlen Höchtdiefelbe Dero Feld-Krieges— 
Commifjariat hierdurch in Gnaden, jolches gedachten Schönaich und 

Neder in Hocderojelben Namen nicht nur bekannt zu machen, 
jondern überdem auch entweder obgenannten von Heugel und 
Walter oder auch ſtatt deren zwei andern in denen dortigen Handels— 

und Juſtizſachen wohl erfahrenen und vernünftigen Leuten aufzu- 
tragen, mit den allerforderjambiten anhero nach Berlin zu kommen 
und den Conferenzien wegen Regulirung derer Sujtiz-Collegiorum 
beizumwohnen. 

Das FFeldfriegscommifjariat erwidert darauf, 26. November (Concept 
von Arnolds Hand), daß die nöthigen Schritte getan worden feien. 
Einen v. Heugel, welcher die erforderliche Capacität in Juſtiz- und Landes— 
jadhen bejäße, habe man bisher nicht ausfindig machen können; dem Rath 
Walter ſei die Separation der Niederjchlefiihen Archivacten von den 

oberjchlefiichen aufgetragen worden, um daraus die Breslauer und Glogauer 

Kammerregijtratur zu formiren, ohne die man mit der Kammerarbeit nicht 

vorwärts komme. An Stelle der genannten werden „zwei in fchlefischen 

Raths-, Juſtiz- und Landesſachen wohl erfahrene und bereits in Juſtiz— 
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collegiis viele Jahre geſeſſene Leute“ vorgejchlagen, nämlich der ehemalige 
Fürftlih Delsiche NRegierungs- Director v. Füldener und der frühere Glo— 

gauer und Breslauer Aſſiſtenzrath v. Friedenberg. Beide hätten fich durch 

Schriften im Lande befannt gemadht!) und feien in Theorie und Praris 
wohlgeſchickt. Der v. Friedenberg fei zwar römifch-Fatholifch, „dabei aber 
nicht bigott, noch incomportable“. Dieſe feien veranlaßt worden, fi nad 

Berlin zu begeben. Wolle aber der König Leute vum Herrenftande, fo 
würden der Graf v. Berg zu Herrendorf und der Graf v. Arco in Be— 
tradjt fommen, die beide ald Oberamtsräthe in Breslau gejtanden hätten, 

römifchFatholifch feien und große Reputation von Gejchidlichfeit und 
legalits für fich hätten. 

Der Fürft von Schönaich-Carolath empfiehlt, in einem wahrjcheinlich 
an Cocceji gerichteten Schreiben vom 24. Nov. 1741, den Geh. Rath 
Fchrn. v. Arnold?) (‚que je connais pour un homme fort entendu dans 
les affaires du pays et de l'impartialit& et de l’integrite duquel je puis 

repondre‘‘) zu den Berliner Conferenzen über die Ordnung des ſchleſiſchen 
Juſtizweſens zuzuziehen. 

Das Gabinetsminiftertum (9. dv. Podewils) ftellt in Folge diefer 
Anregung einen dabingehenden Antrag beim König durch Ammediatbericht 
vom 30. Nov. 1741. Die im Entwurf beigefügte königliche Ordre vom felben 
Datum, deren Vollziehung durd) den König bezeugt ift, befiehlt Arnold, fich, 
fobald e8 immer möglih, und wofern feine Gegenwart beim Feldfriegs- 
commiffariat nicht unumgänglich nöthig fei, auf den Weg zu machen und 
fich bei dem Gabinetsminifterium zu melden. 

Arnold, der den Befehl am 9. December empfing, meldet am 

10. December von Breslau aus, er fei wegen der noch jchwebenden Re- 
gulirung des Contributionsweſens für 1742 auf 8—10 Tage beim Feld: 
Commifjariat noch unentbehrlih. Sobald aber dies Steuerfyitem regulirt 

1) Friedenberg hat einen Tractatus de Silesiae juribus geichrieben, 2 Bde. fol. 
Breslau 1738 u. 1741; außerdem bejigt das Breslauer Staatsarchiv von ihm eine 
bandichriftliche Sammlung von Verordnungen unter dem Titel: Codex Silesiacus, 
in 14 Bbdn. fol. — Füldener jchrieb: 1. Bio- et Bibliographia Silesiaca. Breslau 
1731. 4°. 2. Hiftorifche und rechtliche Anmerkungen über da Compendium Pan- 
dectarum juris Lauterbachio-Schützianum. Breslau 1727—31. 2 voll, 3. Samm- 
lung einiger zur Erläuterung Schlefifcher und anderer Hiftorien dienenden brieflichen 
Urkunden und Nachrichten. Breslau 1738. 4%. Außerdem erwähnt Thomas, Hand» 
buch der Litteraturgeichichte von Schlejien (1824) von ihm ein handjchriftliches Jus 
publicum vetus et novum in Silesia in 2 Theilen. 

2) Arnold (wohl der im Schlefiihen Almanad 1741 auf ©. 79 u. 89 er» 
wähnte oh. Theodor dv. Arnold auf Petersdorff, gräfl. Schönaich'ſcher Amtsver- 
wejer der freien Standeöherrichaften Carolath und Beuthen) war damals jeit 10 
Monaten beim. Feld-Commiſſariat als Geh. Juſtizrath mit 1200 Rthlr. Gehalt 
angejtellt und hatte namentlich das ganze Juftiz-Departement zu bejorgen. 
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und den auf den 18. December nach Breslau einberufenen Deputirten 

der Fürftenthiimer publicirt fein werde, werde er feinen Augenblid ver: 

ſäumen, fich nach Berlin zu begeben. 

134. Gutachten des Landesälteften von Fürft!) auf 

Anfragen des Juftiz-Departements.?) 

17. Hovember 174. 
Mundum. — R. 46. B. 205. 

Einrihtung des Juftizweiens in Schlesien. 

1) Ob in einem jeden Fürftenthum noch ein Ruftizcollegium 
jubfiftire oder ob fie alle aufgehoben fein? 

R. Bei den Erbfürftenthümern find fie alle aufgehoben, bei 

den fürftlichen Regierungen aber, Neiß,- Dels, Sagan, und den 
freien Standesherrichaften beftehen fie annoch und jollen, wie man 
jagt, auch bleiben. 

2) Ob es nöthig fei, ein befonderes Jujtizcollegium in 
jedem Fürſtenthum beizubehalten, oder ob nicht vielmehr 
einige zufammengezogen und unter eine Regierung ge- 
bracht werden können? 

R. Ad primum membrum quaestionis 2. negative, ad se- 

cundum membrum affirmative; wobei aber zu bedenfen, 

1. daß die Fürſtenthümer nicht zu weit von einander entlegen, 
2. nicht diverje Landsordnungen, Statuta, Willfüren oder 

Jus consuetudinarium haben; 
3. daß ſolches wohl pro futuro practicabel aber pro prae- 

senti jehr jchwer; 
4. unzählige priora. die jowohl in prima als secunda in- 

stantia liegen blieben, nad der vorigen Verfaſſung abzuthun 
und Darzu eines jedes PBrotocolla und Ardive vonnöthen, davon 
theil® aus dem Lande geführet, theil® sine inventario in confuso 

in andere Orte transferiret und einer bejonderen neuen Regiftratur 

vonnöthen haben. 

i) Marimilian Ferdinand Frhr. v. Fürſt und Kupferberg, Yandesältefter 

im Fürſtenthum Breslau (Vater des ſpäteren Juſtizminiſters, 

2) Das Schriftſtück trägt feine Unterſchrift. Die Autorichaft des älteren 

Fürft, der bei den Vorberathungen wegen Einrichtung der fchlefiichen Juſtizver— 

faffung eine hervorragende Rolle geipielt hat, wird nahe gelegt durch die Hand— 

ichrift, die augenscheinlich die feines Sohnes, des Geheimen Raths von Fürft, ift. — 

Die Fragen find eingerüct, die Amvorten durch R. angedeutet. 
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5. Vor allen Dingen ift höchſt nöthig, von eines jeden Fürften- 
thums Berfaffung einen genauen Entwurf zu machen, fowohl wegen 
des Juſtiz- und Gameralwelens als auch des status politiei et 
contributionalis, dazu die Haupt-Privilegia, vorigen Regierungs— 
und Amts:Inftructiones erforderlich, was vor judicia particularia, 
ob Föniglide Manngerichte, Zaudengerichte, judicia pupillaria, 
Lehnskanzeleien darinnen mit befindlich, ob diefe unter das Juſtiz— 
colleginm oder durch ein bejonderes Departement sub praesidio 
eines Oberjuftizrath8 zu adminiftriren. 

3) Und wenn ſolches practicabel, ob nicht zwei Regierungen 
genug jein? 

R. Ad 3tium fann von niemanden, der eine rechte Einficht hat, 

anders als negative eingerathen werden; zum wenigftens jollten 
drei Regierungen jein, als: zu Breslau, Jauer oder Schweidniß 
und Glogau, nebjt jeden Drtes gemachten Zuſchlag. Wobei zu 
merfen, daß 

1. man e3 unmöglich nach der Landkarte nehmen kann, weil 

feine Proportion wegen vielerlei Urfachen herausfommt; 

2. ein anders mit dem contributionali, ein anderes mit dem 

Auftizwefen und dem statu politico, folgbar die Concluſion nicht 

richtig: wo zwei Kammern find, müjjen auch nur zwei Regie- 
rungen jein; 

3. die Trennung des Fürſtenthums Jauer von Schweidnik 
und Zufchlagung nad Glogau Fast impracticabel jcheinet, wegen 

vieler mit näheftem anzuführenden gründlichen Umftände, doch aber 
quoad contributionale noch möglich einzurichten. 

4) Ob nicht das Appellationsgericht, jo bisher in Prag 
gewejen, nach Breslau transportiret und demfelben zu— 

gleich da8 Departement des Oberamts beigeleget werden 
fünne? 

R. Ad 4tum; Diefes ift auf alle Weiſe practicabel und zugleich 
höchſt nöthig und heilſam; anſonſt verfiele man wieder in Die 
vorigen unglüdlichen Zeiten und Verzögerungen außer Landes; und 

wird fi von felbjten zeigen, was hineingehöret. 

5) Wie viel Räthe und Bedienten bei einem jeden Collegio 
nöthig fein? 
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R. Ad 5tum: Ohnmaßgeblich bei einem jeden Juftizcollegio 6 ohne 

die Chefs, bei dem Dber-Appellationstribunal und Dberamt aber 
8 ohne die Chefs; wegen der Bedienten aber zur Regiftratur und 
Kanzelei ift e8 unmöglich, zum Voraus zu determiniren, bis man 
weiß, was vor Departements zu einem jeden werden gezogen 

werden. 

6) Was die Bedienten ehmals in jedem Fürſtenſthum] 
vor Bejoldung gehabt haben? 

R. Ad 6tum; Diefer Paſſus ift mir unbekannt, kann aber theils 
aus der Kammer Archiv, welche Bejoldungen und Deputaten ge- 
geben, theils aus der Fürftenthümer Domeſtical-Rechnung, welche 
durchgehende zum Commiſſariat geſchickt worden, gar leicht extractive 
erfahren werden. 

7) Ob nicht eine bejondere Lehnsfammer in Prag wegen 
der ſchleſiſchen Lehne gewejen? 

R. Ad 7mum negative, weil wenig Lehne in Schlefien, außer 
unter dem Bischof im Glogauifchen und Fürſtenthümern Schweidnit 
und Sauer, welche aber ihre ordentliche Lehnskanzelei und ganz 
deutliche Privilegia darüber Haben, in der That aber effectum 
allodialem genießen, wie jolches das gejtern an meinen Sohn!) 
hinausgeſchickte Buch und Fünftige ordentliche Deductiones von den 
Jauriſchen Ständen zeigen werden. 

8) Würde wohl höchſtnöthig jein, eine richtige Sportel- 
Ordnung zu entwerfen, jowohl vor die Regierungen 
ald das Appellationsgericht und Dberambt, in specie 
wegen der Lehnsſportuln? 

R. Ad Svum: Diejes wird ohnfehlbar gejchehen, wenn die Sa— 

laria von Ihro Majejtät werden ausgeworfen fein, und wäre zu 

wünſchen, daß ſolche ergiebig, denn ſonſten Hilft die Sportel-Ord- 
nung nicht viel, wie Ddiejes die vorhergehende Exempel durch die 
viele Steigerungen klar beweilen. Mit denen Lehnsjportuln zu 
Schweidnig hat es feine Richtigkeit; wie viel und wohin fie ver— 
wendet worden, wird auch mit ehiſtem hinausgejchidt werden. 

) Das würde nach der obigen Bermuthung der Geh. Kath v. Fürſt, der 
ipätere Juftizminifter, fein (1741 zum Geh. Juſtiz- und Tribunalsrath ernannt). 
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NB. Es muß eine Specification beigeleget werden, was in 
Prag vor eine Belehnung oder vor ein jedes Ritter— 
pferd ift bezahlet worden. 

R. Ad NB. Nach Prag ift niemals etwas gezahlet worden, und 
hier zu Lande wird ordinaire auch nichts gezahlet, außer im 
Schweidnigfchen findet fich eine Spur davon, welches umftändlicher 
wird berichtet werden. 

9) Und weil S. 8. M. an den Landesverfaffungen nichts 
ändern werden, jedoch alle Mißbräuche abgejchafft haben 
wollen, jo werden die Herren Stände wohl thun, wenn 
fie alle Grief3 gegen die Juftiz zufammenbringen und 
parat halten wollen, damit diejelben im ihrer Gegenwart 
eraminiret, abgethan und Sr. 8. M. zur Approbation 
zugefertiget werden fünnen. 

10) Es würde nicht undienlich fein, wenn ein Deputatus 
aus jedem Fürſtenthum ſich parat hielte, daß er nad) 
erhaltener Nachricht ſich ſofort in Breslau einfinden 

fünne, weil die Zeit jehr kurz werden dürfte. 

R. Den 9. und 10. Paſſum wird man auf alle Weife bejorgen; 
nur wünjcht man, daß die Anfchaffung oder Citation vorhero durch 
das Commifjariat gefchehe und die proponenda beigelegt werden, 
damit die Stände in allem gefaßt erjcheinen und den allerhöchſten 
föniglichen Befehl deſto beſſer und jchleuniger erfüllen können, 

155. Denffchrift eines Ungenannten.!) 

D. D. [November 1741]. 
Mundum. — R. 46. B. 205. 

Vorſchlag zur Einrihtung der Gerichtöverfafiung in Scleiien. 

Kurze Beurtheilung, daß das Herzogthum Nieder- 
Ichlejien nicht Lediglich durch zwei egale Juftizcollegia 
gouverniret werden könne. 

1) Als Berfafjer fönnte einer von ben beiden Geh. Räthen v. Füldener oder 
v. Friedenberg vermuthet werben, die den Gonferenzen in Berlin beigewohnt haben. 

Die Handichrift bietet feinen ficheren Anhalt. 
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1) Sind die Procefje in diefem weitläuftigen und volfreichen 

Lande zu Häufig und bejonders jo viele concursus ereditorum, daß 
bei zwei Regierungen, wenn auch täglich Seffiones gehalten würden, 
ſchwerlich alles bejchleuniget und befürdert werden dürfte. 

2) Wirde die Transferirung der Archiven und Stanzleien 
aus denen Fürſtenthümern, wo bisherige Regierungen gewejen, nad) 
Breslau und Glogau vielen Schwierigkeiten, Unkoſten und Unord- 
mungen unterworfen fein, zu gejchweigen, daß die Acta jeden Fürften- 
thums bejonders afjerviret, Folglich unterjchiedene Gewölber in 

Beichlag genommen und auch verjchiedene Negiftratores zu jeden 
Fürſtenthums Sachen bejtellet werden müßten. 

3) Hat jedes Fürftenthum feine befondere Statuta, Ordnungen 

und modum procedendi. welche fürnehmlih zu Anfange und bis 
zu Eudigung der bereit3 Laufenden Proceſſe beobachtet werden 

müßten, bis durch eine allgemeine Landes- und Proceßordnung 

nach und nad) alles reguliret würde. 
4) Haben die Fürſtenthümer Scweidnig und Sauer einerlei 

Landesrehte ımd -Drdnungen und find bishero beide zufammen 

unter einer Regierung geflanden und Haben folglid eine Kanzlei 
und Archiv gehabt; dahero fie ohne eine unvermeidliche Konfufion 

nicht nach dem jegigen Plan jepariret werden fünnen. 
Daß alfo aus vorftehendenm ohnmaßgeblich zu des Landes 

Wohlfahrt und Sr. K. M. Intereſſe zu concludiren wäre, daß 

wenigstens drei Regierungen oder Auftizcollegia, nämlich) 

1. zu Breslau, vor das Fürſtenthum Breslau und Brieg, 
2. in Nauer, vor die Fürftenthiümer Scweidnig, Jauer und 

Liegnitz, 
3. in Glogau, vor das Fürſtenthum Glogau und Wohlau, 

errichtet und jedes derſelben mit 1 Praeside, 1 Directore und 

4 bis 6 Rüthen bejeget werden möchte. 
Weil aber diefe Negierungen oder Juftizcollegia als die erjte 

Inſtanz der Landitände und Fürſtenthums-Inwohner ebenfo wie 
die fürftlihen und jtandesherrlichen Regierungen in Neiße, Delße, 
Miünfterberg, Sagan ꝛc. confideriret werden müſſen, da fajt in 

allen Brocejjen, Zeugenverhören, befonders aber in Concursproceſſen 

fie concurrenten jurisdietionen haben und einander die Hand bieten 

müſſen, jo iſt es nicht möglich, die Sache ſo zu fallen, daß fie zu— 
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gleich die Appellations-Inſtanz repräfentiren jollten. Dahero un- 
umgänglich nöthig ift, daß über diefe fünigliche Juftizcollegia und 
über die fürftlihen und ftandesherrlihen Regierungen und Ma— 
giftrate ein DOber-Juftizcollegium und Tribunal ohnmaßgeblih in 
Breslau errichtet werden und demfelben zur Beobachtung aufge- 
tragen werden möchte: 

1) die Oberaufficht in allen Juftizjachen, 
2) die Bublicationes aller königlichen Verordnungen, 
3) die publica, ecelesiastica und religiosa, 

4) die polnische und andere Grenzangelegenheiten, 
5) die criminalia und diesfalls von denen Unter-Juftanzien 

juchende Belehrungen, 
6) die Appellationes und Recurſus von allen Regierungen, 

Magiftraten und Untergerichten, 

7) die Supplicationes an ©. 8. M., um ſolche gutachtlic) 
zu begleiten, 

8) die restitutiones in integrum, 
9) die Ertheilung der Moratorien, worüber die Unter-In— 

ftanzien vorhero gutachtlich berichten müſſen, 
10) die Revifionsgefuche, 
11) die querelae nullitatis und 
12) de denegata justitia, 

13) die Differentien der statuum minorum, der fürjtlich- und 
Itandesherrlihen Wittiben zc., 

14) die Oberaufficht über die Land- und Mannrechte, Zwölfer-, 

Bauden- und PBupillar-Judicia, 
15) die Direction des Ober- und Fürftenrechts 

und andere dergleichen Sachen, welche nach der bisherigen ſchleſiſchen 
Rechtsverfaffung weder in zwei Collegia füglich vertheilet, noch 
auch den erſtern Inſtanzien und jogenannten Regierungen aufge- 

tragen werden fünnen, weil ſonſt die größten Gonfufiones und 
Jujufticn daraus erwachjen würden, welches alles ſonnenklar 
verificiret und per speciales casus erläutert werden fünnte. 

Daß alfo unumgänglid ein Obercollegium oder Tribunal mit 
6 oder 8 Aſſeſſoribus und unter denjelben zwei bis drei Re— 
gierungen mit 4 & 6 Wffefforibus, jedes aber mit 1 Präfide 
und 1 Directore zu conftituiren, jo des Landes Wohlfahrt als 
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Sr. M. des Königes Intereſſe erfordert; worinnen alle patriotifche 

Gemüther und welche den statum Silesiae nur etwas fennen, 
[d’Jaccord jein werden. 

136. Denkſchrift des Geheimen Raths von Arnold. !) 

D. D. [Hovember 1741]. 
Mundbum. — R. 46. B. 205. 

Zufammmenjegung der beiden Oberamtsregierungen. 

1; 
Die Fürftenthiimer Schweidnig und Jauer fünnen zwar in 

Contributionsſachen, nicht aber in Juftizangelegenheiten von ein- 
ander abgelondert werden, weil fie einerlei Rechte, Ordnungen, 
Proceſſe und Archiv haben; dahero entweder Sauer nebſt Schweidnig, 
Breslan und Brieg bei dem Breslauiichen Oberambte und Glogau, 
Liegnig und Wohlau bei dem Glogauischen Oberambte bleiben follten: 
oder es wären die 4 fleine Fürſtenthümer Breslau, Liegnig, Brieg 
und Wohlau und die 3 große Fürftenthümer Schweidnig, Jauer 
und Glogau zujammenzuziehen. 

Die natürliche Lage aber zeiget, daß das erite Schema prac- 
ticabler ift, weil die Stände im Schweidnigifchen, Hirſchbergiſchen zc. 
allzu weit und zum Theil bis 20 Meilen von Glogau abgejondert 
wären; dahero fie jelbft allerunterthänigit gebeten, fie unzertrennet 
bei dem Breslauischen Departement zu conjerpiren. 

2. 

Weil in der bisherigen Oberambts-Regiftratur jebo die Kriegs— 
caſſa ift, jo wird vor diefe ein ander Ort und 3. E. das General- 

Stenerambt anzuweilen fein, weil die Gewölber, jo jetzo die Kriegs— 
cafja innen hat, nicht entbehret werden können. 

3. 
Das ehemalige Oberambts-Archiv ift in denen unter dem 

Kaufmannshauſe gemietheten Gewölbern befindlid. Weil nun 

vorjego auch die Archive von der Breslauifchen, Schweidnigifchen 
und Briegiichen Regierung nach Breslau gebracht werden müſſen, 

) Das Schriftſtück ift ohme Unterschrift. Die Nutorichaft Arnolds ergiebt 

jih ans der Handichrift. 
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überdem im Oberambtshaufe nur ein Seffionszimmer befindlich ift, 
da doch das Collegium fich zuweilen theilen und in etlichen Zimmern 
Seifiones und Kommiffiones Halten, auc) einige Vorzimmer vor die 
Barteien haben muß, jo wird nöthig jein, daß die Miethung des 
Kaufmannshaufes ex cassa universi continwiret und in folchen 
Zimmern auch die Wohnung dem Oberpräfidenten eingeräumt werde, 
wie ſolche vorhin der Graf von Schaffgotih") gehabt. 

157. Labinetsordres an das General-Directorium. 

Potsdam, 17. Hovember, Charlottenburg, 20. November 174. 
Gen.sDir. Aurmarl, Tit. X, Nr, 3, 

Befepung einer Deihhauptmannsftelle im Kreije Lebus. 

Durch Gabinetsordre, Potsdam, 17. November 1741 (Ausf.), wird 
dem General-Direclorium aufgetragen für die durch Verſetzung des Kriegs- 
raths dv. Puttkamer vacant gewordene Stelle eines Deihhauptmanns zu 

Cüſtrin (reis Lebus) „etliche alte und vernünftige von Adel” vorzuschlagen, 
aus denen der König einen wählen wolle. 

Bevor dies gejchieht, theilt aber eine Cabinetsordre, Charlottenburg, 
20. November 1741 (Ausf.), dem General-Directorium mit, daß der König 

dem Oberbürgermeifter von Cüſtrin, Kriegsratd Cammann, auf fein Anz 
juchen die Stelle übertragen habe. ”) 

158. Patent des Schlefifchen Feld-Kriegscommiffariats. 

Breslau, 20. November 174. 
Korn Sictenſammlung 1741, Nr. 71. 

Regulierung der Werbung in Scleiien. 

Der König Hat die Werbung in Schlefien bergeftalt zu reguliren 
und einzufchränfen befohlen, daß nicht nur überhaupt feine Erefje dabei 

) Hans Anton Graf von Schafgotich, der frühere Director des Oberamts. 

2) Sammann ftarb 1755. Die Kurmärfiihe Kammer brachte in feiner 

Stelle den Bürgermeifter Kirchheim zum Deichhauptmann in Vorſchlag. Der 

König verlieh jedoch die Stelle laut Gabinetsordre, Potsdam, 29. Juni 1755, dem 

wegen Kränklichkeit verabichiedeten Lieutenant v. Rabenau, dem auch (Cabinetsordre 

an Katt 26. Juli 1755) die Gebühren deswegen erlafjen wurden. 24. März 1756 
verlangte der König von dem Küftriner Kammerpräjidenten von Rothenburg 

Borichläge darüber, wie das mit der Stelle verbundene Gehalt aufgebefjert werden 

fönne, um dem v. Rabenau zu helfen. (G.-D. Kurmarf Tit. X. Nr. 3.) 

Acta Borussica. Behördenorganifation VI. 17 
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vorgehen, fondern auch insbejondere feine Leute von Kondition oder 
Mitteln, aud die von ihren Gapitalien leben, ingleichen Feine Kaufleute, 
Kiünftler, Manufacturiers, Paſſagiers, wie auch Feine angeſeſſene Bürger 
und Unterthanen angeworben werden follen. Bei Zuwiderhandlungen fol 
man fi an die näher bezeichneten Stellen wenden um Remedur zu er— 
langen. 

Durch Patent v. 25. Dec. 1741 wurde, um die Furcht dev Be— 
völferung vor der Werbung zu bejeitigen, die viele aus dem Lande trieb 
und andere abhielt hineinzufommen, die gewaltfame Werbung und En- 
rollirung in Niederjchlefien überhaupt verboten. (Korn 1741, Nr. 80.) 

Wiederholt und auf die gefamten jchlefiichen Lande ausgedehnt durch 
Patent v. 15. Aug. 1742, (Korn 1742, Nr. 46.) 

139. Labinetsordre an den Geheimen Rath Lellarius.!) 

20. Movember 1741. 

R. 96, B. 23, — Abſchriftlich. 

Eonferenzen mit dem Feldeommiſſariat und den Kaufleuten wegen 

des ſchleſiſchen Handels. 

Ich Habe aus Eurem Bericht vom 14. diejes?) erjehen, was 
Ihr anbefohlener Maßen von dem Zuftande der Breslauifch- und 
ſchleſiſchen Commercien, deſſen [!] bisherigem Bedrud und denen 
Mitteln, jolden wieder aufzuhelfen, vorgeſtellet. Nun bin ich zwar 
mit Euch gleicher Meinung, daß die angezeigte Mittel nothwendig 
find; weil Ihr aber nur en general darüber raijonniret und Ich 

nöthig finde, daß alles en detail ausgearbeitet, mit vernünftigen 

und redlichen Kaufleuten überleget und infonderheit angezeiget werde, 
1. bei welden Waaren in specie die Zölle und Acciſen herunter-* 
geieget und wie der Dadurch vermuthliche Abfall diefer Revenuen 
erfeßet, 2. auf was Weile und mit was Präcautionen ein freier 
Handel verftattet und die jchädlihe Monopolia verhütet, 3. durch 
was Mittel die Kaufmannjchaft animiret werden fönne, mehrere 
Sortiment? von fremden Waaren anzujchaffen, 4. auch denen 
Frembden ihre Waaren nad) Billigfeit zu bezahlen, ferner 5. diejen 

I) tammterdirector in Magdeburg; in bejonderer Million nach Schlefien 

geſandt. — Die in dem vorliegenden Stüd angeordneten Konferenzen find als 

Borläufer des ſpäter eingerichteten Commterciencollegiums zu Breslau zu betrachten, 

weshalb jie hier berüdjichtigt werden müſſen. 

2, Nicht erhalten. 
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die Retourwaaren in gleichem Preiſe, als ſolche in Leipzig gelten, 
zu laffen, 6. und wie und mit was Borficht es einzurichten, daß 
die Polen, Rufen, Armenier, Siebenbürger bei der Bollfreiheit 
ihrer zum Berfauf einzubringenden Waaren fonder Bejorgung der 
Defraudationen gelafjen werden können; 7. da eine Egalifirung des 
Zolles und Xccife mit dem Leipziger Fuß Eurer Meinung nad) 
nicht anzurathen ift, wie es denn eigentlich anzurichten fei, daß das 
auswärtige Commercium beftehe und verbeffert werde, fonder Be— 
Ichwerde der Negotianten; 8. endlich, was vor Mittel vorzufehren, 
daß mehr Garn im Lande verarbeitet und mehrere Weber hHinein- 
gezogen werden: fo will Ich aus diefen Urjachen, daß Ihr nod) 
dajelbjt bleibet, alles obige mit dem Feldcommifjariat und denen 
Handelsverftändigen reiflih überlegen und Mir jodann einen deut— 
lien, en detail ausgearbeiteten Plan punctweife zur finalen Re— 
folution einfenden jollet.") 

140. Königliche Ordre an das Feld-Kriegscommiffariat. 

Berlin, 25. November 174. 
Brest, Staatdardh. M. R, IX, 12, vol. 1. Abſchrift. 

Beftellung von Zandräthen in Niederjchleiien. 

Se. Kgl. M. in Preußen ze. Unfer zc. haben aus bewegenden 
Urſachen refolviret, die bisherige ſämmtliche Landes-Nelteften in 
Dero Herzogthum Nieder-Schlefien, in dem Fürſtenthum Neuß?) und 
Grottfau und in Dero Diftriet über der Neuß, ihrer Dienfte und 
gehabten Landesverrihtungen in Gnaden zu erlafjen, welches ihnen 
jelbft um jo weniger zuwider jein wird, weil der größte Theil bei 
theils ſchon hohen Alter und ohne eine ausgemadhte Bejoldung zu 
haben, der Landes- Angelegenheiten halber ihre eigene Wirthichaft 
bisher öfters verfäumen müſſen. 

Dahingegen wollen Höchſtgedachte S. K. M., daß das ganze 
Herzogtum Niederjchlefien, die Fürftenthümer Grottfau und Neuß 
nebft Dero Diftriet über der Neuß nach der von demenfelben ge- 
machten Eintheilung derer zwei Haupt-Departements, als des zu 

) Die ſachlichen Berhältniffe find’ in dieſer Publication nicht weiter zu 

verfolgen. 
?, So wird in der Regel ftatt Neiſſe geichrieben. 
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Breslau und des zu Glogau, in ordentliche Kreiſe vertheilet und 
davon jeder mit einem anderweitigen Landes-Aelteſten, einen Ein- 
nehmer und zweien Ausreutern oder Landes-Dragonern verjehen 
werden folle, und weil bei diefem jowohl, als allen übrigen, Dero 
Abfiht und Tandesväterlihe Vorſorge bejtändig auf das wahre 
Beite Dero getreuen Stände und Unterthanen gerichtet, jo haben 
diejelben die Zertheilung der Kreiſe dergeftalt rejolviret, daß fein 
Kreis allzu groß fei, fondern füglich von einen Landrath, einem 
Einnehmer, zweien Wusreutern oder Land-Dragonern beftritten 
werden könne, auch ein ſolcher Ort zur Kaſſe benannt werde, 
wohin die Contribuenten aus dem Kreiſe nicht allzumeit zu reifen 
haben, fondern mit Bequemlichkeit dahin allmonatlid) das Con— 
tributionsquantum abführen können. 

S. K. M. haben auch ferner, um Dero getreuen Ständen noch 
mehrere Marquen Dero Vertrauen und Bropenfion zu erzeigen, 
allergnädigft rejolviret, daß fein anderer Laudes-Aelteſter, als ein im 
Kreife wohl angeſeſſener von Adel beftellet werden folle. 

Und da nachfolgende von Adel entweder allerhöcjitdenen- 
jelben entweder ſelbſt befannt, oder doch wegen ihrer Capacität 
und Ehrlichkeit angerühmet worden, fo agreiren und bejtellen Höchſt— 
diefelben zu Landes-AÄlteſten: 

Am Breslauijhen Departement. 

Fürſtenthum Breslau: 

P 1. den Baron von Trach auf Saegewiß, 
Im Neumark» und Ganthiichen Kreiſe | 2. den von Poſer auf Rudersdorf, 

Im Namslauiſchen Kreife 3. den von Münſterberg auf Wilkau. 

FürftentHum Brieg: 

Am Briegiichen Kreiſe 4. den von Frandenberg. 

Im Ohlauiſchen Kreife 5. den von Berg auf Breulau. 

| i : 6. den Baron von fittlig, den eltern, 
Im Strehlen- und Nimptichen Kreiſe — 7. den von Saenih. 

Im Kreuzburg- und Pitſchenſchen Kreiſe 8. den Baron von Kittlig, den Jüngern. 

S f 2. den Baron von Pring, 
Fürftenthbum Grottfauu. Neuß | 10. den Baron von Sirahhwitz. 

J f 11. den Baron von Dyhr auf Reiſewitz, 

Fürſtenthum Deld u. Bernftabt l 12. den von Lemberg auf Wildau. 

. 13. den Kammerherrn von Eckwricht, 
Fürſtenthum Münfterberg 14. den von Pfeil. 

Fürſtenthum Schweidniß 15. den Baron von Zedlig auf Kopsdorf. 

Im Striegauichen Kreiſe 16. den von Seydelig auf Pfaffendorf. 
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Im Landshut und Poldenhaynfchen 

Kreiſe 
Im Reichenbachſchen 18. den von Heyde auf Habendorf. 

In der Standesherrſchaft Wartenberg 19. den von Prittwitz auf Pauswitz. 

Im Glogaufhen Departement. 

Fürftentbum Slogan: 

Im Schwiebußiichen Kreiſe 

Im Grünebergſchen Kreiſe 

Im Freuſtädtſchen nebſt der Herr- 

ſchaft Carolath 

Im Svoprottauſchen 

Im Glogauſchen 

Im Gurauſchen 

Fürſtenthum Sagan: 

Im Saganſchen Kreiſe 7. den von Seelſtrang auf Gladisgorb. 

Fürſtenthum Wohlau: 

Im Steinau- und Raudenſchen Kreiſe 8. den vun Kreckwitz auf Bilewiſe. 

Im Wohlauſchen, Herrnſtädtſchen, | 

Wintzigſchen, Ritſchenſchen und 9. den von Tſchammer auf Dahſe. 

dem Pogliſchen Halt 

In denen Standesherrſchaften Trachenberg: 

17. den Baron von Schweidnitz. 

. den von Hohendorf auf Steutſch. 

. den von Naſſau auf DOchel-Hermödorf. 

. den von Haugwitz auf Großen Bohran. 

. den Grafen von Logan. 

. den Baron von Stoſch auf Grödip. 

. den Baron von Steutih auf Schmögerle. Dom m- m — 

Im Trachenbergfchen Kreiſe 10. den von Lüttwitz. 

Fürſtenthum Liegnip: 
Im Liegnitzſchen 11. den Baron von Haack auf Reichen. 

Im Goldberg- und Haynauſchen 12. den von Packiſch auf Leyersdorf. 

Im Lübenjchen 13. den von Schweidnig auf Klein-Sirchen. 

FürftentgHum Sauer: 
Im Jauerſchen Kreije 14. den von Reibenitz auf Leipe. 

Im Bunpfau- und Löwenbergichen 15. den Baron von Glaubig auf Sirgwitz. 

Im Hirichbergichen 16. den von Zeblik auf Kaufung. 

Das TFeld-Kriegscommiffariat hat vorftehende Landes-Aelteften 
fofort zu verpflichten, zu ihren Aemtern und insbefondere zur Kaffe 

anzuweifen und mit gehöriger befonderer Inftruction dergeftalt in 
Beiten zu verfehen, daß fie mit dem 1. Januar ihr Amt antreten 
und in die Uctivität gejeget werden. 

Damit auch die Landes-Aelteften mit defto mehrern Fleiß 
ihren Diensten vorftehen und fich dabei aller jetzo ihnen nicht aus— 
gemachten Zugänge enthalten, jo ſoll einen jeden derjelben jährlich 
ein fire Salarium von 300 Rthlr., montlih mit 25 Rthr. aus 

der SKreisfaffe, und wenn fie auf Gommiffion der Kammern in des 
Landes Angelegenheiten reifen, täglich 2 Rthlr. Diäten gereichet 
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werden, wogegen fie aber auch nicht mit Bauerpferden, fondern mit 
ihren eigenen und auf ihre Koften reifen müfjen. 

Sollte es fi ja finden, daß Hier und da ein Kreis zu weit- 
fäuftig wäre und nicht füglich von einem Landes-Aelteſten bejtritten 
werden fünnte, jo wollen S. K. M. gejchehen Iafjen, daß in ſolchem 

aus den Mitteln der Ritterjchaft noch ein zweiter Zandes-Weltefter 
ohne Unterfchied der Religion in Vorſchlag gebracht werde, jedoch 
muß derjelbe bis zum Abgang des erftern ohne Gehalt dienen. 

Außer dem Landes-Welteften in jedem Kreife follen die Kreis- 
Eingefefjenen einen Mari: Commifjarium und 2 Deputirte aus 
ihren Mittel wählen und bei der Kammer confirmiren laffen. 

Wann diefe durch ihren bezeigten Fleiß und gute Intention 
für ©. 8. M. Dienft und des Landes Belten fi) recommendiret, 

jo joll bei vorkommenden VBacanzien für andern auf fie reflectiret, 
auch bei denen in Landes-Sadhen von der Sammer ihnen aufge- 
tragenen Gommijfionen ihnen 2 Rthlr. an Diäten täglich gereichet 
werden. 

Nächſt diefen muß das FFeld-Commifjariat in jeden vorge- 
dachten Kreiſe ſofort tüchtige und des Landes kundige Kreis-Ein- 
nehmer bejtellen, welche, ohnerachtet der Landes-Aelteſte für die 
Kaffe jtehen muß, dennoch feine !] der Einnahme proportionirte Caution 
beftellen muß. 

Einen jolhen Einnehmer follen jährlid‘ 240 Rthlr., monatlich 
mit 20 Rthlr., aus der Kreis-Kaſſe bezahlet werden. 

Denen bei jeden Kreiſe von nenen zu beftellenden Ausreutern 
oder Land-Dragonern aber, welche ein Pferd Halten müſſen, follen 

monatlih 8 Rthlr. gereichet werden, und bei diejen allen in Aus- 
gabe ein Mehrers nicht paffiren. 

Sleihwie nun S. K. M. allergnädigft wollen und befehlen, daß 
hierunter überall das Nöthige jofort verfüget und insbefondere 
ohne den geringften Anftand alles dergeftalt eingerichtet werde, daß 
mit dem 1. Januar des Fünftigen Jahres die Einnahme und Aus- 
gabe bei den fämmtlichen Kreiskaſſen in volltommene Ordnung und 
Richtigkeit gefeget werde, jo ift dennoch Dero allerhöchfte Intention, 
daß von gedachten 1. Januar an alle Städte, Dörfer und Fleden, 
welche in einen der jpecificirten Kreife liegen, ohne Ausnahme, es 
mögen dieſelben bijchöfliche, Capitels-Dörfer zc. fein oder denen 
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Standesherren und Statibus minoribus gehören, zu feiner andern, 
als der Kaffe ihres Kreifes, monatlich das ausgejchriebene Steuer» 
Quantum bezahlen jollen. !) 

41. Cabinetsordre an das Feld-Kriegescommiflariat. 

Berlin, 27. November 1741. 
Ausfertigung. — Breslau St.“A. P. A, III. 9a, Vol 1, 

Einrihtung der Krieg3- und Domänenlammern zu Breslau und 
Glogan. 

Nachdem Se. Königl. Majeftät in Preußen ꝛc. nöthig finden, 
daß nunmehro mit allem Erufte an die [!] Errichtung der zu Breslau 
und Glogau zu etablirenden Krieges» und Domänenfammern ge— 
arbeitet und alles in die Verfaſſung geftellet werde, damit jede 
diefer Krieges: und Domänenfammern fogleih mit Anfang des 
1742. Jahres in feine [!] wirkliche Wetivität geleßet werden möge, ?) 
jo haben Höchſtgedachte S. 8. M. Sich dasjenige vortragen lajien, 
was von Dero Feld-Friegescommiffariat desfalls zeithero aller- 
unterthänigft vorgejchlagen und eingelandt worden, auch nur ge» 
dachtes Dero Feld-Kriegescommiſſariat darauf mit nachjtehender 
allergnädigfter Rejolution verjehen wollen, und zwar: 

1. Hat das Feld-Kriegescommiffariat aus denen Beilagen 
sub A und sub B°) zu erjfehen, was eigentlich von denen nieder- 
jchlefifchen Landen und Provinzien zur Breslaufhen Kammer und 
was zur Glogaufchen Kammer gehören fol. Nach welchen 
Defignationen jede dieſer Krieges- und Domänenfammern ihre Arbeit 

1) Bergl. das Notificatorium vom 22. December 1742 Korn (T) Nr. 77 
S. 179 ff. — Die Bereidigung der 35 Landräthe fand am 20. December ftatt. Bol. 

Seript. hist. Siles. V. 194. — Ebenda die Eidesformel. — Die Inftruction vom 

19. Dec. 1741 ſ. unter Nr. 147. 

2) Vergl. Nr. 144. 
3) Danach gehören zur Breslauer Kammer: Der Grottfauiiche Diftrict 

bis an umd über die Neiße, einſchließlich der Städte Neiße und Schurgas, foweit 

das preufifche Gebiet jenjeits der Neiße reicht; ferner die Fürſtenthümer Münfter- 

berg und Brieg, der Namslauſche Kreis, die Herrichaften Wartenberg, Mebzibor, 

Goſchütz, Oels, die Stadt Breslau ſelbſt nebft dem FürftenthHum und Schweibnig. 

Zur Glogauer Kammer: Die Fürftenthümer Jauer, Liegnib, Wohlau, Glogan 

nebjt der Herrichaft Beuthen, Sagan, Schwiebus, Trachenberg, Militich. 
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einrichten und die darin befindliche Kreiſe, Aembter, Städte und 

Dörfer nah Sr. K. M. allergnädigiten Intention bearbeiten muß. 
2. Aus was vor Membris und Bedienten jede nur erwähnte 

Krieges- und Domänenkammer bejtehen und was jeder dererjelben 
an jährlihem Tractament auf den Etat bekommen foll, folches ift 
in dem Salarien-Etat sub C et D) von ©. 8. M. Selbſt re> 

guliret worden, nad) welden danı die darin benannte Bediente zu 
ihrer Function anzuweijen find. 

Es haben auch ©. 8. M. an Dero General- ꝛc. Directorium 
die Drdre ergehen laffen, daß die zu gedachten Kammern von neuem 

gefommene Subjecta, als der Oppermann aus Cleve, Hildebrand 
aus Bommern, Eihmann aus Preußen und der Göldel, ſogleich 
beordert werden jollen, ohnverzüglich dahin zu gehen; denen übrigen 
Membris und Bedienten, welde S. 8. M. theils vorhin ſchon, 
theil® durch diefen Salarien-Etat agreiret haben, müſſen die Ge— 
heimen Finanzräthe von Reinhardt und Graf von Münchow als 
ad interim bejtellte Chefs Ddiefer beiden Krieges- und Domänen» 
fammern folches befannt [machen], mit der Aufgabe, daß jeder von 
ihnen fich Höchftens gegen den 15. nächſtkommenden Monats De- 
cembris zu Glogau oder zu Breslau, zu was vor Kammer er nämlich) 
gehöret, einfinden und ſich geſchickt und fertig halten müfje, um ſowohl 
in Pflicht genommen zu werden, als jeine refpective Function anzutreten. 

3. So viel die vorgejchlagene Rendanten bei ber Strieges- 
und Domänenfafje der Breslaufchen Kammer anbetrifft, da declariren 
©. K. M., daß Sie Dero Kriegesrath Köppen?) zu einer [!] ander> 
weitigen Emploi ausgejehen haben und derjelbe dannenhero die 
Fonction eines Ober-Empfängers bei der zu etablirenden Breslau 

Ihen Kammer nicht übernehmen fann. Inzwiſchen er feine jetzo 

I) Diefe Beilagen find leider nicht erhalten. — Aus einem Immediat- 

bericht von Münchow, Breslau 3. Dec. 1741 (Brest. StA. MR. I, 10 Vol. I.) 

erfährt man, daß der bei der Slogauer Kammer angeſetzte Kriegs- und Domänen 

rath Lütdens damals noch in bejonderem Auftrage in Böhmen fich befand. 

Mündom reclamirte ihn; der König aber wies feinen Antrag ab mit der Be- 

gründung: „Er hat importante Geldfachen zu thun“. Es erhellt weiterhin aus 

den Ncten, daß Lütdens in Böhmen geftorben ift, ohne jeinen Boften in Glogau 

wirklich angetreten zu haben. 

2, Köppen, der damals außer der Feld-Kriegskaſſe wohl nocd die jchlefiiche 

General-Steuerkafje führte, ift jeit 1743 (neben Richter) als Kriegszahlmeifter in 
Berlin thätig‘ 
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unterhabende Kaſſe auf den Fuß wie bishero bis ultimo Decembris 

diefes Jahres continniren, bejonders aber die Feld-Kriegskaſſe fo 

lange behalten [joll], bis S. 8. M. dieferwegen ein anderes zu 
verordnen geruhen werden. 

Was aber den zur Domänenfaffe vorgejchlagenen p. Weiden !) 
anbetrifit, da Haben ©. 8. M. Dero bewegende Urfachen, warum 
Sie denjelben zu diefer Kaffe nicht agreiren, ſondern wollen, daß 
derjelbe in jeinen bisherigen Fonctionen -ftehen bleiben joll, zumalen 
der Krieg nocd nicht geendiget und aljo diefer Weide in der Con— 
nerion derer Sachen, worin er bei dem Feld-Kriegescommiſſariat 
gebrauchet worden, noch ferner arbeiten und bleiben muß. 

Wann aber dagegen nöthig ift, daß die Kaſſen mit Rendanten 
verjorget werden, und Sr. 8. M. 2 Subjecta genannt worben, 

welche dem äußerlichen Verlaut nach die erforderliche Qualitäten zu 
Nendanten haben jollen, als nämlich der ehemalige General-Steuer- 
einnehmer Bär?) und dann einer Namens Adelung zu Breslau, 
welcher vordem die Gelder erhoben, jo dem Banquier Schreyvogel 
wegen feines dem vorigen Kaijer gethanen Vorſchuſſes aus denen 
Ichlefiichen Steuern angewiejen worden, jo befehlen S. 8. M. Dero 
Feld-Kriegescommiſſariat hiedurch, mit dem foderſamſten zu be- 
richten, ob die beide Leute von dem Willen und Gapacität fein, ge- 
dachte Kaffen als Rendanten zu übernehmen, und jeder desfalls 
eine Gaution bis 10000 Thaler von Immobilibus ftellen Kann, 
da dann der eine als Ober-Empfänger, der zweite aber als Do— 
mänen -Landrentmeifter beftellet werden könnte; welches alles 
©. K. M. der pflihtmäßigen Belorgung Dero Feld-Commiſſariats 
überlafjen und deſſen Borjchlag und Bericht deshalb zur aller- 
gnädigften Approbation bejtmöglichft erwarten.?) 

) Wohl Carl Ludwig Wende, früher Gecretär und Calculator beim 

Nechnungsdepartement der Kurmärfiichen Kammer. 

2) Ehrift. Anton dv. Beer wird in dem „Schlefiihen Almanach auf 1741” 

al3 „General-Steuer-Einnehmer der Fürften und Stände im Herzogthum Ober— 

und Nieder-Schlejien" erwähnt. 

3) In einem Immediatbericht, Breslau 24. December 1741, (Mund., Brest. 

St.“A. P. A. III. 9a.) meldet Reinhardt dem König: Der ehemalige General- 

Steuerdirector Baer [!] habe ſich geweigert in königliche Dienfte zu treten; er habe 
daher nach de3 Königs Befehl vom 15. den Adelung verpflichtet, zweifle aber, 

daß Ddiejer, der von dem Yandes-Steuer- und Rechnungsweſen nicht den geringiten 

Begriff habe, dem damit verknüpften ungemeinen Detail gewächſen jein werde. 
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4. Weilen auch die Arbeit bei denen zu etablirenden Kammern 

unter die Dirigentes und Membra in gewille Departements ver- 
theilet werden muß, damit jeder genau wiffe, was er zu thun habe, 
jo wollen S. K. M., daß Dero Geheime Finanzräthe von Reinhardt 
und Graf von Münchow, jeder die Departements der feiner Auf: 

jicht anvertrauten Kammer, gehörig vertheilen und den Plan davon 
zur allergnädigiten Approbation einfenden fol.  Geftalt dann 
ratione der Städte und Steuerräthe ein gleiches gejchehen muß. 

5. Und da bei der Breslaufchen Kammer noch fein Ober: 
Forſtmeiſter ernannt worden, als foll Dero Feld-Commiffariat mit 

dem forderjamften einen tüchtigen qualificirten und des Holz- und 
Forftwejens verftändigen Schlefiihen von Adel dazu in Vorſchlag 
bringen. Wegen des einen bei der Breslauſchen Kammer noch 
fehlenden Steuerraths joll das Feld-Commiſſariat gleichfalls forder- 
ſamſt Vorjchläge thun, damit ſolcher Platz bejeget und die nöthige 
und gute Einrichtungen in Ermangelung der erforderlichen Arbeiter 
nicht aufgehalten werden. Ob und bei welcher Kammer der be- 
fannte Landmeſſer Schubert als Landmefjer zu engagiren und zu 
beftellen, darüber wollen S. 8. M. gleichfalls des Feld-Com— 
mifjariats pflichtmäßigen Bericht erwarten. 

6. Wann au S. K. M. Dero Feld-Tommiffariats gethanen 
Borjchlag wegen der zu beftellenden Landräthe allergnädigft agre= 
iret und deshalb die Anlage sub E!) allergnädigft vollzogen, and) 
den geichehenen Borjchlag wegen der bei den Kreiskaſſen feitzufegen- 
den Tractamenter bejage Beilage sub F*) accordiret haben, als hat 
das Feld-Commiſſariat auch ſolcherwegen das erforderliche zu be— 
forgen. Bei welchem Articul S. 8. M. noch aus höchfteigener Be- 
wegung rejolviret haben, ftatt des ſonſt beliebten Charakter von 
Landrath e8 bei der Benennung von Landesälteften zu laffen. Wie 

Zum Rendanten bei der Domänenrentei wiſſe er an Ort und Stelle feinen auf- 

zufinden; einen Ungeübten anzulernen werde ihn allzujehr hindern. Er bittet 

daher um Ueberlaſſung des bisherigen Kaſſirers bei der Kurmärliſchen Domänen- 

rentei für diejen Roften. — Der König genehmigt den Antrag durd das beige» 

jebte Marginal: „guht 
Fch.“ 

1) Nicht erhalten. Bgl. Nr. 140. 

2) Nicht erhalten. Vgl. Nr. 140. 
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dann auch wegen der Ausreuter es bei der in Schlefien ſonſt be- 
fannten Benennung von Land-Dragoner verbleiben joll. 

7. Wegen der Eidesformeln mit welchen die Dirigentes ge— 
dachter Krieges- und Domänenfammern ſowohl als die Membra und 
übrige Bediente derer zu etablirenden Krieges- und Domänen- 
fammern zu belegen, haben ©. 8. M. Dero General-Directorio 
aufgegeben, die gewöhnliche Formularia an Dero Feld-Kriegescom- 
mifjariat zu fenden und demnächſt bei Einweifung folder Kammern 
nach Belchaffenheit der dortigen Umftände davon Gebrauch zu 
machen. Gedachtes Feld-Kriegescommiſſariat muß zugleih dahin 
jehen, damit ein jeder bei dieſen Kammern wohl inftruiret [werde], 
was er zu thun babe, wie dann auch hiernächft auf eine vollftändige 
Inftruction vor jede Kammer zu feiner Zeit gedacht werden muß. ') 

8. Was etwa die zu etablirende Kammern zu einigen höchit 
nothwendigen Ausgaben, als Schreibmaterialien, Porto und der— 
gleichen, annoch nöthig haben, davon hat das Feld-Kriegescommiſſariat 
nächjtens zu berichten. UWeberhaupt aber muß bei denen Ausgaben 
fehr wirthlich hausgehalten und nichts weiter angejeget werden, als 
was die alleräußerfte Nothwendigkeit erfordert. 

9. Damit auch alles mit nächſtem in feiner Ordnung kommen 
möge, jo müſſen dieje Krieges» und Domänenfammern ihre erfte 
Arbeit fein laſſen, von allem ordentliche Etat3 zu machen und ſich 
dergeftalt zu inftruiren, damit ſowohl von denen Membtern und 

Domanial-Gefälen ald von denen Krieges- und Steuer-Revenues 
richtige Etat? angefertiget und folche gegen Trinitatis fommenden 
Jahres dergeftalt ausgearbeitet find, damit aus jelbigen gegen jolche 
Beit ein richtiger und ganz zuverläffiger jowohl Srieges- ala 
Domänen-Etat von jeder Kammer formiret und bei dem General- 
Etat der nöthige Gebrauch davon gemachet werden fünne. 

10. So viel die Breslaufche Kammer anbetrifft, da joll der 
p. von Reinhardt vorfchlagen, wohin jelbige zu Breslau nebſt den 
Kafjen am füglichjten angeleget werden fünne;?) wegen der Glogau— 

1) Bon ſolchen AInftructionen für die Kammern hat fich aller Nachforichungen 

ungeachtet feine Spur gefunden. Es jcheint, daß die Abficht, dergleichen zu er- 

laſſen, nicht zur Ausführung gefommen ift. 
2) Reinhardt berichtet, Breslau 2. December 1741, daß für Dad neue 

Kammercollegium zu Breslau das Haus, wo jonft die Schlefiiche Kanımer und das 
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Shen Krieges- und Domänenfammer aber ift S. K. M., daß joldhe 
nebft den Kaffen auf dem Sclofje zu Glogau, und zwar entiveder 

in der unterften oder in der dritten Etage angeleget werde [wohl 
zufrieden), inmaßen ©. K. M. die mittelfte Etage diejes Schlofjes 
vor fih und dan vor den Gouverneur des Drts zur Wohnung 
vorbehalten.) 

Die Koften, fo deshalb und zur Einrichtung der Zimmer zur 
Kammer und zu denen Kaſſen erfordert werden, müſſen mit aller 
Menage angejchlagen und der Anjchlag davon zur Approbation ein- 
gejandt werden. 

Was übrigens mehrgedachte Gemeime Finanzräthe von Rein— 
Hardt und Graf von Münchow zur guten und foliden Einrichtung 

diejer Eollegiorum vorzuftellen nöthig finden, folches wollen ©. K. M. 

mit dem forderjamften erwarten, und zweifeln Höchjtdiejelbe nicht, 
nur gedachte beide Geheime Finanzräthe werden das allergnädigjte 
Vertrauen, welches mehrhöchſtgedachte S. K. M. in Ddiejelben ge- 
jeßet, dergeftalt erfüllen, damit diefe Kammern ein Mufter guter 

Archiv geweſen, geräumig genug fei und daß es nur einiger Meiner Reparaturen 

bedürfe. Der König billigt zunächſt feinen Borjchlag, die Behörde dahin zu ver» 

legen durch Marginal: „guht ch.” Dann Hat er aber Hinzugefügt: „in das 

Haus wohr der Gr. Kleiſt gemwohnet hat das mihr gehöret Fch.“ 

Unter demjelben Datum reicht übrigens Neinhard aud noch einen Entwurf 

des Siegels für die Breslauer Kammer ein, der bon König approbirt wird. 

(Berl. St.-A. MR. P. I. Sect. 1. Nr. 2.) 

1) Durch Cabinetsordre an Münchow, Berlin 9. December 1741 

(Ausf. Brest. St.-W. M.-R. I, 10 vol. I.), bat der König jeine Willensmeinung 

über Dielen Punct folgendermaßen näher erffärt und verändert: 

„sh habe Euch hierdurch befannt machen wollen, daß Ich wegen der in 

Glogau zu etablirenden Krieges und Domänenfammer rejolviret habe, ſolche auf 

dem Schloß dajelbft dergeftalt anzulegen: nämlich in der mittelften Etage ſollen 

die Kammern und Zimmer vor Mich bleiben, um, wenn Ich dahin fomme, ſolche 

bewohnen zu fönnen An der unterften Etage ſoll vor den Gouverneur eine 

Wohnung gelaffen, das andere alles aber vor die trieged- und Domänenfammer 

bleiben, um darin die Audienz, Gommilftonftube, Kanzelei, Regiftraturen und 

Kaſſen anzulegen. Die dritte Etage bleibet vor das Ober-Amt und Gonfiftorium, 

welches dajelbit die nöthigen Zimmer haben joll. Ahr habt hiernach alles einrichten 

zu laſſen, audy desfalls mit dem Obriften von Schwerin Münchowſchen Regiments 

de concert zu gehen.“ 
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Drdnung, Nichtigkeit und Aeccuratefje werden mögen; wobei bie- 
jelben gleich von Anfange Her alle Präcaution nehmen und den 
Zuſchnitt dergeftalt machen müjjen, daß die Sachen bei diejen 
Kammern mit gehöriger Verfchwiegenheit und fecret tractiret werden, 
und daß nicht die vorfommende Sachen, Drdres, Nejcripte und Ver— 
ordnungen jedermann propaliret, fondern niemanden eröffnet und 
communiciret werden, als allein denen, welchen es zu willen 

nöthig ift.") 

I) Bei dem Mangel der Beilagen diejer Gabinetsordre, die den Perjonal- 

beitand der beiden Kammern feſtſetzen, ericheint e8 angezeigt, nach der Anftanzien- 

Kotiz auf das Jahr 1743 den Beſtand diefer Behörden anzugeben, wie er gegen 
Ende bes Jahres 1742, aljo ein Jahr nad) der Einſetzung etwa, fich darftellte. 

Es ift die frühefte Nachricht, die wir davon Haben. (Die in Haymanns Kriegs- 

und Friedensarchiv V 397 und 401 abgedrudten „Etats“ der beiden Kammern 

wiederholen lediglich die Angaben der genannten Jnjtanziennotiz.) 

Danach beitand die Kriegs- und Domänenfammer zu Breslau (außer dem 

damald nad Reinhardts KRüdberufung jchon zum Chef beider Kammern und 

zum Etatöminifter ernannten Grafen v. Münchow) aus den beiden Directoren und 

Geh. Räthen, Alerander Samuel Frhr. v. Löben und Arnold Heinrich vd. Aufien, 

dem Oberforftmeifter (für beide Kammerdepartements) Georg Friedrih v. Mind- 

wig, und folgenden Räthen: Joh. Marcus Frande (Director über die Salz» 

gefälle im Herzogthum Schleſien und der Grafihaft Glatz), Jean Pierre d’Alencon 

de Monteau, Friedr. Carl v. Werner, Joh. Ernft Steubener, Martin Henning 

v. Wittich (Ober-Zoll- und Accije-Director im Herzogthum Schlefien und der Graf- 

ſchaft Gab), Joh. Friedr. Opperman, Ernft Friedr. Hagen, Anton Balthafar 

Walther (AJuftitiarius), Ephraim Hoffmann, Ehriftoph Erdmann v. Najjau, 

Joh. Friede. Deutih, Ernſt Heinrih Hänel (Hof und Poſtrath). — Die 

Kanzlei beftand aus 4 Secretarien, 3 NRegiftratoren, 2 Journaliſten, 8 Kanzliſten, 

3 Eopiften, 3 Kanzleidienern. — Bei der Kammer practicirten in den Rechtöjachen 

10 Abvocaten und 9 PBrocuratoren. 

Die Kriegs- und Domänenlammer zu Glogau beftand (außer dem Chef- 

Präſidenten) aus den beiden Directoren und Geh. Räthen, Chriftian Buſſe und 

Lewin Carl Bugäus, dem Oberforftmeiiter v. Mindwig (j. o.) und folgenden 

Räthen: Joh. Bernhard Lübeck, Joh. Adam Hildebrand, Eugenius Reichsgraf 

v. Schwerin, Chriftlieb v. Maſſow, Carl Ludwig Schwargenberger, Hein— 
rich Gottlieb Machnitzky (Juftitiar). — Die Kanzlei beftand aus 4 Secretarien 

2 Secretarien und Regiftratoren, 2 Journaliſten, 8 Kanzliften, 2 Nanzleidienern. — 

Es practicirten in Rechtsiachen bei der Kammer 15 Advocaten und 2 Brocuratoren 

Agenten.) 
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142. Denffchrift des Magdeburgifchen Hof: und Eriminalraths Grone.!) 

Magdeburg, 27. Hovember 1741. 
Orig. R. 92. Cocceji Rr. 8. 

Mißbräuche bei der Magdeburgiichen Regierung. 

Seit der Publication des Edictes vom 28. December 1740,?) daß 
es bei den im Sabre 1725 üblich gewejenen Sportelordnungen bleiben 
jolle, habe die Hanzlei der Magdeburgifchen Regierung die Parteien ärger 
als jemals überjeßt, indem fie jenes Edict einfach dahin interpretirt hätte, 
„daß die vorige abusus und Exceſſe wieder freigegeben wären“. 

Da der Eercretarius des Holzfreifes, Schröter,?) ein membrum 
eollegii mit fei, der Hofrath Reuſſen“) aber an Nappius?) einen Patron 

babe, fo könnten diefe beiden alles durchtreiben; fie hätten e3 denn auch 

dahin gebracht, daß ein neuer Erecutionsverwalter, Namens Kühnemann, 
ohne Roth angenommen worden fei, welcher zur Erfenntlichkeit alles thue 
was fie haben wollten, „wodurd) es geichiehet, daß die Barteien simpliciter 

von der Discretion der Kanzelei dependiren, und allerhand Exceſſe vor- 
gehen”. 

Indem man die Lift gebrauche, nur die Parteien zu erequiren, er: 
prejje man theils von den Unwiſſenden, was die Advocaten nicht bezahlen 
würden, theils laſſe man fie, wenn der Advocot gewifienlos fei, noch 

einmal bezahlen, was diejer bereits bezahlt habe. 
Mit der Adminftration der Juſtiz gehe es fo fchlecht wie je. 

Um 9 Uhr fange das Collegium kaum an jich zu verfammeln, Da 
das Eonftitutioniren bis nad 10, aud wohl gegen 11 Uhr währe, könne 
faum ein ordentliches Verhör vor ſich gehen. 

Sehr zu beklagen fei es, daß der Präfident®) krank und jeit ?/, Jahren 
nur 2 Tage auf der Regierung gewefen fei; dadurch ſei das Directorium an 
den älteften Rath, Frhrn. v. SöhlentHal gefommen, und weil diefer der Sache 
nicht gewachjen fei, dirigire Nappius durch ihn. Diefer ftede ſich hinter 

1) Für Cocceji beftimmt.. Wie aus dem Begleitichreiben des Berfaffers 

hervorgeht, hat er diejem öfters derartige Nachrichten zufommmen Taffen. Er will 

hier „nur die vornehmften Gebrechen des jeßigen status turbulentissimi verzeichnen“ 

und überläßt es dem Minifter, zu beurteilen, wie Abhülfe zu jchaffen jei. 

2) Bergl. Nr. 92 und Mylius CCM. Cont. I. Nr. 77. 

+, Karl Ludwig Schröter, Regierungsrath und Regierungsjecretarius. 
# Joh. Hermann Reuſſen, Hofrath, Lehn- und Regierungs-Secretarius, 

Mitglied der fgl. Societät der Willenichaften zu Berlin. 

5) Joh. Tobias Nappius, Negierungsrath und Bürgermeifter der Altjtadt. 

6) Karl Friedrich dv. Dacheröden, Negierungs- und Eonfiftorial-PBräfident 

und wirflicher Kammerherr. 
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ale Sahen und Barteien und made feinen Elienten zu Gefallen ein 
jus incertum, beſonders wenn feine Schwiegerjöhne als Advocaten mit der 
Sade zu thun Hätten. Merfe er, dab ein Memorial übergeben werden 
folle, jo nehme er vorher die Acten mit nach Haufe, damit die Sache 
nicht eher, al3 bis er gegenwärtig, zum Vortrag fommen könne. Komme 
die Sache vor, jo ſage er, man folle ibm das Memorial nur geben, er 

habe die Acten zu Haufe und werde fie ſammt dem Memorial mitbringen. 
Merke er, daß er einmal mit feinem Votum nicht durchdringen werde, fo 
nehme er Acten und Memorial wieder mit nad Haufe unter dem Bor: 
wande, daß er fie noch einmal genau nachjehen wolle, und warte fo lange, 

bis etwa einmal der, welcher ihm zuwider gewefen, nicht anwefend jei. 

Dadurch würden die Procefje merklich aufgehalten. Uebrigens werde es 
noch ärger werden, da der v. Söhlenthal auf einige Wochen beurlaubt 
jei und in diefer Zeit Nappius das völlige Directorium bekomme. — Im 
Eonfiftorium made er die tolliten Händel. Denn da außer ihm felten 
mehr als zwei Regierungsräthe zugegen feien,!) er aber in feinem und 
feiner Schwiegerfühne Intereſſe eben darum deſto fleißiger exfcheine, 

fo Hänge alles von feinem Willen ab, indem die Geiftlihen von den 
Nechten nichts verftänden, und er, wenn er etwas durchtreiben wolle, jo 
lange damit warte, biß die andern beiden Regierungsräthe, oder einer 
davon, binausgingen. 

Das Contumaciren gejtatte man bei der Regierung vorjchrifts- 
widriger Weife an einem Termin nicht früher, als bis es 12 Uhr ge- 

ihlagen Habe, was die Proceſſe verlängere und eine ungefegliche 
Begünftigung der contumaces einfchließe. Bei den Berhörsterminen ge- 
ftatte man alle Allotria. Dft würden mit dem Dictiren zwei und mehr 

Stunden verbraudt und die Advocaten könnten nad) Belieben eine Sache 
verichleppen. 

145. Protofoll der erften Conferenz in den jchlefifchen Juftiz- 

Angelegenheiten. 

Actum Berlin den 8. December 174. 

Einridtung der ſchleſiſchen Juftizperfafjung. 

Niederichrift von Arnims Sand. R, 46, B., Ar. 357. Gez. Eocceji, Arnim. 

In praesentia des Herrn Fürften von Beuthen Hochfürftl. 
Gnaden, des Herrn Grafen von Weder Hochgeboren, des Herrn 
von Füldner und des Herrn von Friedeberg. 

") Votum et sessionem im onfiftorium hatten eigentlich alle Regierungsräthe. 
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Die Conferenz eröffneten die beiden Etatsminifter von Cocceji 

und von Arnim mit dem Antrage, wasmaßen ©. K. M. unfer 

allergnädigfter Herr uns nur benannten Wirfl. Geheimen Etats» 
miniftris am geftrigen Tage in einer befondern Audienz zu erkennen 
gegeben, daß, gleichwie Höchſtderoſelben die Glüdfeligfeit Dero ge- 
treuen Untertdanen in denen ohnlängft conquetirten ſchleſiſchen 

Landen auf alle Weile und Wege zu befördern bedacht wären, alfo 
hätten dieſelbe auch die Juſtiz als eine der vornehmſten Grund— 

jäulen des Staats Ffeineswegs außer Attention gelajjen, vielmehr 
aus eigener höchſt gerechten Bewegnüß Nachfolgendes ordnen und 
befehlen wollen. 

1. Daß alle bishero etwa in alten und neuen Zeiten in Schlefien 

ſubſtituirte Gerichtsbarfeiten, 3. E. das jogenannte Fürftenrecht, das 

Dberamt zu Breslau, die Landeshauptmanneien zu Schweidnig, 

Sauer, Brieg, Glogau, Wohlau, Liegnig und Breslau, nicht minder. 
das Manngericht, das Zwölfergericht, das Zaudengericht, das Ritter: 
recht c., jo in der höchſten Landesheerichaft Namen gehalten jein 
möchten, aufgehoben fein und mit dem Ausgang diejes Jahres gänz- 
lich celjiren jollen. 

2. Dabingegen Seiner Königl. Majeftät Wille dahin ginge, 
daf gleich mit dem Aufange des 1742. Jahres, anftatt der ſup— 
primirten vielen Jurisdictionen, die Landesjuftiz durch zwei zu in— 
jtituirende Oberamtsregierungen zu Breslau und Glogau adminiftriret 
werde. Gejtalt denn zu der erftern die Fürftenthümer Breslau, 
Schweidnig, Jauer und Brieg, imgleichen die Namslauiſche Didcefis 
gejchlagen, zu der zweiten aber die Fürftenthiimer Glogau, Wohlau 

und Liegnig geleget werden follen. 
3. Jegliche dieſer Oberamtsregierungen jolle mit nachfolgenden 

Membris bejeget, und zu derjelben Dienft dabei beftellet werden 
a) Ein obrifter oder erjter Präfident. 
b) Ein zweiter oder Vicepräfident. 
c) Ein Director. 

d) 6 Oberamts-Regierungsräthe. 
e) Ein Tarator oder Botenmeifter nebjt denen nöthigen Ge— 

richtsboten, etwa 4 an der Zahl. 
f) 4 Secretarii, von welchen zwei das Archiv in specie zu 

reipieiren haben. 
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g) 6 Eanzelliften. 
h) 24 Advocaten. 

Die Erecutiones würden denen Zanddragonern füglich mit zu 
demandiren jein, jo daß es der Beltellung befonderer Landreuter 
oder Erecutoren nicht bedürfen würde. 

4. Sleihwie Seine Königl. Majeftät ratione derer obriften 
hochanſehnlichen Herrn DOberamtsregierungs-Bräfidenten fich bereits 
dahin erfläret, daß des Herren Fürften von Carolath Hochfürſtl. 
Gnaden diefen hohen Poſten zu Breslau, des Herrn Grafen von 
Nedern Hocgeboren aber jelbigen zu Glogau befleiden follten, 
alfo würden Allerhöchftderofelben uns oben benannten Miniftrig 
auch nad gnädigiten Gefallen befannt machen, welche Perſonen zu 
denen übrigen Präfidenten, Directoren und Räthen beftellet werden 
jollten; immittelft würden Seine Königl. Majeftät bei Erwählung 
derer Subjectorum feine Acht auf den Unterfchied der Religion 
haben, jondern von Evangelijch- und Römiſch-Katholiſchen ohne 
Anjehung des Glaubens, ſolche Subjecta zu erkiefen wifjen, von 
deren Gejchiclichkeit und Redlichkeit Sie verfichert wären. 

5. Und da die mancherlei Rechte und Gewohnheiten, welche 
in denen verjchiedenen Fürftenthümern, Standesherridaften, Weich- 
bildern und anderen Gerichten bishero üblich geweien, nichts anders 
als Confuſion und Irrungen bei der neuen Einrichtung caufiren 
fönnten, fo wollen Seine Königl. Majeftät, daß ſobald immer 
möglih ein Jus certum, mithin ein allgemeines durchgängiges 
ſchleſiſches Landrecht, verfaflet und publiciret werden ſolle. Die 

beiden Dberamtsregierungen müſſen demnach diejes wichtige Werf 
(wobei vielleicht da8 neuverfaßte preußische Landrecht mutatis mu- 
tandis pro norma dienen und mit Nußen gebraucht werden fünnte) 
forderjamft zur Hand nehmen und nad) vollbrachter Arbeit jolches 
unverzüglich zur Revifion und Allerhöchiten Approbation einfenden. 

Interim aber und bis dieſes Werf zu Stande fommt, kann es 
wohl nicht anders fein, als daß die vorfommende Sachen nad) 
jeglihem Fürftentfum ꝛc. hergebrachten Recht und Gewohnheiten 
entjchieden werden müſſen. 

6. Ratione modi procedendi wollen Seine Königl. Majeftät 
es vor der Hand beim alten lafjen, zumal dem Bernehmen nad) 
hierunter Feine jonderliche Discrepanz bei denen ſchleſiſchen Judiciis 

Acta Borussica. Behörbenorganifation VI. 18 
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vorhanden fein fol, leben aber der allergnädigften Zuverficht, daß 
die Dberamtsregierungen fi) beftens angelegen fein laffen werden, 
die Procefordnungen successu temporis je mehr und mehr zu 
verbeſſern. 

7. Die Gerichtsgebühren oder ſogenannte Sportuln belangend, 
geht Seiner Königl. Majeſtät Intention dahin, daß ſolche von denen 
anweſenden Herrn Deputirten der Landſtände und übrigen Rechts— 
gelehrten zum Beſten des Landes revidiret und die Mißbräuche 
dabei abgeſtellet werden mögen, im Uebrigen aber ſelbige ſämmtlich 
wie ſie erhoben werden, in eine Kaſſe fließen und das Einkommende 
quartaliter unter denen Räthen und Officianten in supplementum 

ihrer Beſoldungen juxta proportionem geometricam und nachdem 
einer mehr oder weniger zu arbeiten hat, dijtribuiret werden jollen. 

8. Bei denen anjego rechtsanhängigen Proceſſen will e8 zwar 
das Anfehen gewinnen, als ob felbige dadurch merklich removiret 
werden dürften, weil die Archive weggeführet worden, allein es 
wird das Meifte aus denen Manualacten ganz füglich zu fubftituiren 
fein, wenn nicht etwa die litigirenden Parteien es felbit zuträg- 
licher erachten möchten, die Wiederherftellung des Friedens abzu- 
warten. 

9. Bon denen bei denen Dberamtsregierungen ausgejprochenen 
Sentenzien geht die endliche Appellation unmittelbar ans hieſige 

Dber-Appellationsgericht, ala dem oberjten Tribunal in Seiner Kö— 
nigl. Majeftät Künigreihen und Landen, welche Verfügung daun 
denen Herrn Fürften und Ständen um fo weniger bejchwerlich 
dünfen fann, da jelbe bishero die Appellationen und PBrovocationen 
mit faft unerfchwinglichen Koften, Ungelegenheit und Gefahr nad) 
Wien und Prag bringen müſſen, an deffen Stelle fie mit viel 
weniger Koften promte und unparteiifche Juftiz, worin ſich weder 
favor nod) odium religionis mijchet, allhier werden erlangen Fönnen. 

10. Die Fürftenthümer, worinnen eigene Regierungen etabliret, 

ingleichen die Standesherrjchaften, welche mit Fürjtenthümern gleiche 
Jura haben, bleiben bei ihren wohlhergebrachten Gerichtsverfaflungen. 
Nur daß nad eingeführtem allgemeinen Landrecht fie fich defjelben 
bei Dero Gerichten ebenmäßig mit Ausſchließung aller widriger 
Gewohnheiten werden bedienen, nicht minder die Appellationen ang 
biefige DOber-Tribunal, glei) wie jolhes von denen Dberamts- 
regierungen geichiehet, gehen müfjen 
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Und da Seine Königl. Majeftät die dem Herrn Grafen von 
Neichenbach gehörige Herrihaft Gojhüg zur Würde einer Standes- 
berrichaft zu erheben, allergnädigft geruhet, jo würde bei Höchft- 
derofelben anzufragen fein, ob diefe nunmehrige Standesherrichaft 
intuitu derer Gerichtöverfaffungen mit denen übrigen älteren 
Standesherrichaften zu parificiren fei. 

11. Die Jurisdietio eriminalis wirde nicht allein bei denen 

hohen königlichen Gerichten, fondern auch derer Herren Fürſten, 
derer Standesherrn und übrigen Jurisdictionen nad) der bisherigen 
usance weiter verwaltet. Jedennoch behalten Seine Königliche 
Majeftät fih) das Jus aggratiandi, mitigandi et exasperandi ex- 
presse bevor, dahero dann, wenn etwas Peinliches gegen die In— 
quifitos erkannt werden möchte, jedesmal ante executionem sen- 
tentia cum actis zur höchſten königlichen Confirmation eingefandt 
werden müſſen .. .?) 

144. Jmmediatbericht Reinhardts und Mlünchows. 

Breslau, 10. December 174. 
Gigenhänbiges Concept Reinharts. — Breit. St.“A. P. A. TIT. 9a. Vol, I. 

Notificationd-Patent wegen Einrihtung der Kammern in Sclejien. 

Da Em. Königl. Majeftät dur Dero Ordre vom 25. No- 
vember*) die Beftellung zweier Krieges- und Domänenfammern in 
Niederfchlefien numehro allergnädigft fejtgefeget und derjelben völlige 
Einrichtung darin vorgejchrieben, diefe Verfaſſung aber in hieſigen 
Landen dergeftalt unbekannt, daß, wenn dem Publico diejerhalb 
nicht einige Nachricht und Information gegeben werden jollte, die 
zu jothanen Gollegiis gehörige Sachen, welche bei der vorigen Re— 
gierung bei mehr denn vier- bis fünferlei Collegiis und Com— 

miffionen tractirt worden, gleichjamb in der Irre Herumbgehen und 
von den fünftigen Provinzial-Collegiis von einem zum andern ge- 
wieſen, einfolglic; dem Lande und defjen Einwohnern dadurd) gar 

) Die Beftimmungen über die geiftlichen Angelegenheiten, die ben Schluß 
bilden (Art. 12—14), find bei M. Lehmann, Preußen und die Fatholiiche Kirche 

Bd. II, ©. 41 (Nr. 60) gedrudt. Wir nehmen daher von deren Abdrud hier 

Abftand. 
2) Hier fcheint ein Irrtum jeitens der Berichterftatter vorzuliegen, der aud) 

die Datirung des Notificationspatentes beeinflußt hat. Die angezogene Ordre des 

Königs ift nicht vom 25., jondern vom 27. November (j. oben Nr. 141). 

18* 
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große Beichwerden, denen Collegiis jelbft aber gar leicht Gelegen— 
beit zu Collifionen gegeben und gelafien werden dürfte, jo haben 
E. 8. M. allergnädigften Intention, diejes alles zu verhüten, nicht 
zuwider zu fein vermeinet, wenn wir ein unmaßgebliches Batent 

entwürfen, umb diefe neue Verfaſſung dem Bublico Hinläng- und 
deutlich befannt zu machen, dadurch auch zugleich zu effectuiren, 
daß die Fünftige Collegia die Landesgejchäfte in guter Harmonie 
und Drdnung bearbeiten und ein jedes wilfen möge, wasvorlei 
Affairen von feinem Reſſort fein oder nicht. Wobei wir uller- 

unterthänigft mit anführen, daß zu dieſen Krieges- und Domänen 
famnter-Collegiis nichts weiter gezogen, al® was in €. K. M. 
Ehurmärkichen Krieges- und Domänenfammer dazu gehört und ge= 
widmet if. Sollten E. 8. M. die Emanirung dieſes Patents 

durch Dero höchſte Vollziehung bald allergnädigft approbiren, würde 
ſolches noch vor Ausgang dieſes Jahres gedrudt und alfo mit 
Anfang des fünftigen bei den neuen Collegiis alles in guter Ord— 
nung angefangen werden können. 

Der eingereichte Entwurf ift, wie es jcheint, vom König ohne 
weiteres vollzogeu worden. 

Das Notificationspatent wegen Einrichtung der beiden Kriegs— 
und Domänenfammern in Schlefien (Kom 1741, Nr. 72.) d. d. Berlin 
25. Nov. 1741 giebt außer einer allgemeinen Motivirung der Einrichtung 
ein Verzeichnis der Diftricte, die zu den beiden Kammern, der Breslauer 
und der Glogauer, gehören, jowie einen Furzen Inbegriff der Sachen, die 
zum Reſſort diefer Behörden gehören. Der Geift, in dem die neuen 
Behörden inftruirt worden find, wird in allgemeiner Weile angedeutet. — 
Am Schluß wird noch denjenigen Zandeseinwohnern, die fich durch müßliche 

Erfindungen auszeichnen werden, eine Belohnung verfprochen. 

145. Bericht des General-Directoriums. 

Berlin 12. December 174. 
Mundbum, gez. Görne, Biered, Happe, Boden. — Gen.-Dir. Neumark. Beftallungen 2. 

Beſetzung der Kammer-Directorftelle zu Eüftrin. 

Nachdem E. KH. M. Dero Cüſtrinſchen Kammer-Director 
Buſſe nach) Glogau verjeget, fo hat der Präfident von Werner den 
allerunterthänigjten Vorſchlag gethan, daß fein Director wieder 
bejtellet, Jondern am Bla deſſen 2 Kriegesräthe genommen werden 
möchten. 
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Run Haben E. 8. M. Hödjftjeliger Herr Vater bei allen 
Kammern Directores angefeget, in welcher Ordnung es auch von 
E. K. M. allergnädigit gelafien worden. Im Fall es alfo bei 
diefem Caſu auch jo continuiret werden joll, bringen wir zwei 
tüchtige Leute, als den jüngern Kriegesrath Thielen?!) bei hiefiger 
Kammer, der die Sachen vollfommen inne hat, und den Cüſtrinſchen 
Kriegesrath Red, der in dortigem Collegio der ältejte ift und nicht 
minder Capacit& Hat, zur Wahl allerunterthänigft in Borjchlag. 

Dafern aber E. 8. M. auf des p. von Werner? Meinung 
in Gnaden reflectiren, jo würde unſers ohnmaßgeblihen Ermefjens 
die Beftellung Eines Kriegesraths genug fein, wozu wir joldhenfalls 
den Cautius, Generalpächtern des Amts Peig, wegen feiner Tüchtig- 
feit allerunterthänigft vorjchlagen; das zu menagirende Tractament 
aber fünnte alsdenn unter die übrige Näthe, die zum Theil jehr 
ſchlecht falariret jein, vertheilet werden- 

Königlides Marginal: 

„8 Mus ein Director Sein der dem Werner die Stange 
hält dan er exjtravagiret dan und wan Fch“ 

Boden hielt für bedenklich, die beiden Candidaten, von denen der 
König keinen nominirt, und die er ſomit ſtillſchweigend abgelehnt habe, 
wieder in Vorſchlag zu bringen. Görne erklärte ſich damit einverſtanden, 
daß neue Vorſchläge gemacht würden: „nur muß depreciren, daß nicht 
etwa Steuerräthe oder Regimentsquartiermeiſters mögen unter die Com— 
petenten kommen, ſondern routinirte Cameraliſten“. Bei ſeinem Departe— 
ment wiſſe er feinen, es müſſe deun der Sprenger in Pommern fein. Auch 
Viereck weiß feinen vorzufchlagen. Happe nennt v. Ratte aus der Magde— 
burgifchen Kammer, Boden Schönholg aus der Bommerfchen und Fuchs 
aus der Halberftädtiichen Kammer, die er als zwei „habile Männer” be- 
zeichnet; allenfalls fomme auch Geh. Rath v. Außen in Betracht, der mit 
feiner Stellung bei der Cleveſchen Kammer nicht zufrieden fei. 

Demgemäf berichtete das General-Directorium am 12. Januar 1742, 
man nehme die Entjcheidung des Königs fo auf, als wolle er außer den 
beiden zuerft genaunten Candidaten (deren Namen wiederholt werden) noch 

mehrere vorgeichlagen haben. Es werden vorgefhlagen Außen, Katt, 

Schönholg. Der König wählte Katt.?) 

1) Der ſchon ©. 78 erwähnte Carl Gottfried v. Thile. 

2, Heinrich Chriftoph v. Katt, der ipätere Kammerpräfident und Miniiter. 

Vielleicht ein Sohn des früheren, 1723 eingetretenen Magdeburgiichen Kammer» 

präfidenten Chrijtoph v. Katt. Bei Iſaacſohn III, 408 jind die beiden zuſammen— 
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Deſſen Beftallung zum Kammerdirector 23. Januar 1742. 

Auf Bitte Katts und auf Immediatvortrag des General-Directoriums 
wurden ihm, da er ſich in feinem Gehalt nur wenig verbefierte (von 762 
Rthlr. auf 924 Rthlr.), die 130 Rthlr. Gebühren an die Chargen- und 

Stempelfafje erlaffen (12. April 1742). 
Bereidigung im General-Directorium 12. April 1742, 

146. Cabinetsordre an das Feld-Kriegscommiffariat. 

Berlin, 19. December 174. 
Ausfertigung. — Breöl, St... P. A. III. 9a. Vol. 1. 

Die Schlejiihen Kammern follen jchleunigft conftituirt werden. 

Se. Königl. Majeftät in Preußen ꝛc. befehlen Dero Feld— 
frieges-Commifjariat hierdurch, allen denenjenigen, welche zur Bres— 
laujchen oder Glogaufchen Krieges- und Domänenkammern geſetzet 
worden und noch nicht angefommen feind, auf das jchleunigfte be- 
fannt zu machen, daß, woferne fie nicht in Zeit von acht Tagen 
oder höchſtens vor Ablauf des Jahres an Ort und Stelle, wohin 
fie gefeget worden, fein würden, Sr. 8. M. davon Bericht ge— 
ſchehen und fie ohnfehlbar caffiret fein jollten. 

Verfügung des Kammer-Directors Buffe. 
22. December 1741. 

Notificetur fämmtlichen noch abwejenden Membris Collegiorum 
Camerae, Subalterns und Kafjen-Bedienten zu ihrer Achtung. 

147. Inſtruction für die Landräthe des Herzogthums Yliederfchlefien. 

[19. December 1741.] 
Bresl. Staatsarch. M. R. IX, 12. vol. I. Concept, ohne Datum und Unterjchrift.‘) 

Pflihten und Befugnifje der Landräthe: Kontributiond- und 

Marſchſachen, Eonjervation der Unterthanen, Wegepolizei xc.; rei 

beputirte und Slreistage. 

Nachdem S. K. M. in Preußen ꝛc. zu beſſerer Beforgung der 
Militair- und Steuer-Sachen, wie auch des allgemeinen Beſten 

geworfen worden. — Näheres über den jüngeren Katt iſt nicht bekannt; daß er 

Commandeur und Ritter des deutſchen Ordens war, wird mitgetheilt in den Neuen 

Geneal-hiſt. Nachrichten 13, 102, 

1) Das Datum ergiebt fi) aus einem Schreiben defjelben Actenbandes. 
Wenn in der fpäteren Inftruction dom 17. März 1778 eine Inſtruction „von 

1742° erwähnt ift, jo ift das ungenau. Die ebenda erwähnte von 1743 bezieht 
ſich auf die oberichlefiichen Landräthe. 
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vom platten Lande Dero Herzogthums Nieder-Sclefien die Land- 
räthe beftellen lafjen, diejelbe auch dafür bereits verpflichtet worden, 
fo werden fie zuforderjt auf die desfalls ergangene und künftig 
emanirende PBatentes, Refcripta und Verordnungen, wie auch auf 
die von ihnen geleiftete Pflicht gewiejen, ſolchen überall nachzu— 
fommen und dahin zu fehen, daß, foviel an ihnen ift, Darunter 
nicht8 verabfäumet, fondern alles gebührend zum Effect gebracht 
werden möge. Und wie 

1 

Der Landräthe Verrihtung vornehmlich darin beftehet, daß 
die zum Krieges-Etat gehörige Contributiones in denen Streifen be= 
hörig ausgejchrieben, Jubrepartiret, beigetrieben und zur Ober-Steuer- 
Kaſſen abgeführet werden; fo müſſen fie über diejenige Verordnungen 
und Berfafjungen, nad welchen das Steuerweien in denen ihnen 

anvertrauten Kreifen eingerichtet ift, mit Nachdruck halten und dabei 
allerwege auf die Kreis-Einnehmer ein wachſames Auge haben, daß 
diejelbe ihrer geleifteten Pflicht und der ihnen beſonders gegebenen 
Inftruction aufs fleißigfte nachkommen, und damit bei der Kafjen 
gute Nichtigkeit gehalten und alle Eonfufion vermieden werde, 
müffen fie öfters ohnvermuthet die Kaffe vifitiren, die Bücher und 
den Beftand nachjehen, auch welchen Tag fie folches vorgenommen 
und wie fie alles befunden, ad protocollum nehmen, auch folches 
in des Rendanten Kafjenbuche notiren, allermaßen fie bei fich er- 
äugenden Defect refponfabel bleiben und ihren Regreß an Die 
Neceptores nehmen müfjen. 

2. 

Damit aber die Einnehmer im Stande fein fünnen, die Steuern 

von denen Contribuenten richtig einzufaffiren und zur Ober-Steuer— 

Kafjen zu rechter Zeit abzuliefern, müſſen die Landräthe auf deren 
einfommende Reft-Specificationes nicht nur die Reftanten moniren 
und zur Bezahlung anhalten, jondern auch Die Morosos der Kammer 
zu rechter Zeit anzeigen und nad erhaltener Verordnung wieder 
diejelbe ohne einziges Anfehen der Perfon mit der Erecution verfahren. 

3 

Gleichwie aber die billigfte Praeftanda unerträglich, die 
Erecutions-Mittel vergebens und umſonſt adhibiret werden und die 
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Alfignationes vor die Königl. Regimenter endlich umnbezahlet bleiben, 
wenn nicht die Contribuenten bei dem Bermögen erhalten werden, 
nad) welchen fie zu denen gemeinen Landes-oneribus angeleget 
worden, als müſſen die Landräthe dahin jehen, daß feine unerlaubte 
Eollecten, Bladereien und andere landesverderblihe Eractiones 

wider diejelbe weder von den Geiftlichen, noch von Militair- oder 
Eivil-Bedienten angeleget und ausgeübet werden, viehveniger müſſen 
fie gejtatten, daß die Gericht3-Obrigfeiten ſelbſt wider ihre Unter— 
thanen dergleichen vornehmen oder derjelben Weder, Wiejen und 
gemeine Pertinentien, auch andere zur Eonjervation der Unterthanen 
dienende Nußungen jchmälern oder geringere wider der Unterthanen 
Willen vertaujchen und folchergeftalt die Unterthanen entfräften. 
Wann aber dergleichen von denen LZandräthen entdedet oder bei 
ihnen denunciret und geflaget wird, müſſen fie fi) davon aufs 

Senauefte zu informiren und nach Befinden ſolche Bedrüdungen 
abzuftellen juchen, allenfalls davon an die Kammer berichten und 
deren Aſſiſtenz gewärtigen. 

4, 

Desgleichen müſſen fie bejorgt fein, daß die bäuerlihe Hufen, 
Höfe und andere Pertinentien, welche einige Gericht3-Obrigfeiten 
an fich gezogen, mit Unterthanen wieder bejeßet, jo lange aber 
folches nicht geichehen, die Herrichaften angehalten werden, von 
ſolchen Fundis und Nutzungen nicht nur die Contribution, Tondern 
auch alle übrige gemeine Laften an Einquartierung, Abfuhren und 
andern nachbarlichen Dingen, fo wie der Bauer felbjt, mitzutragen 
und davon zu entrichten, auch durchaus nicht geftatten, daß fernerhin 
das Rusticale gejchwächet, nod einige Bauerhöfe von denen Herr: 
Ichaften eingezogen, wüfte gemachet oder unbewohnt gelaffen werde, 
geftalt ©. 8. M. und dem Universo felbft an Herrichaften und 
Unterthanen höchſtens daran gelegen, daß das Land mit vielen 

Unterthanen bejeget und bewohnet und dadurch einen jeden der 
Beitrag zu denen Landes-oneribus erleichtert werde. 

5. 

Wann nun jolhergeftalt die Contribuenten im Stande ge= 
feßet und erhalten werden, daß fie Praeftanda praeftiren und Die 
Kaljen alle Monat die ausgefchriebene Contributiones richtig ein— 
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ziehen können, fo Haben die Landräthe ferner zu bejorgen, daß 
darans die Königl. Ober-Steuersflaffe oder die von derjelben an 
die Regimenter ausgeftellete Aſſignations zu rechter Zeit befriediget, 
nicht weniger, was ad Salaria und Ertraodinaria nad) dem jähr- 
lichen Etat ausgefeget worden, bezahlet werde. Und zwar kann 
der Einnehmer jogleih nad dem 25. eines jeden Monats, was 
ad Salaria, wie auch zu Schreib-Materialien, ausgejeßet worden, 
gegen des Empfängers Quittung ohne einer fernern Ajfignation oder 
Verordnung zu gewärtigen, auszahlen, wegen des Poſtgeldes und 
Botenlohns aber müſſen alle Monat deutliche Specifications von 
dem Einnehmer formiret oder joweit es thunlih, von denen Poſt— 
ämtern eingezogen, mit Quittungen beleget, von dem Landrath 
wohl eraminieret, auch nad) befundener Richtigkeit zur Bezahlung 
affigniret werden. Wegen der Diaeten find von denenjenigen, 
welchen ſolche gezahlet werden follen, zuforderft richtige Diaria, aus 
welchen deutlich zu erjehen, was in herrfchaftlichen höchſt nöthigen 
Angelegenheiten täglich verrichtet worden [vorzulegen], worauf jolche 
Diaeten von den Landräthen gleichfalls ajfigniret werden, und zwar 
denen Landräthen, Deputirten und Marſch-Commiſſariis, wenn fie ihre 
eigene Pferde zum Borjpann nehmen, täglich 2 Rthlr., ſonſt aber 
bei der Unterthanen Vorſpann nur 1 Rthlr., dem Land-Phyſico, 
wenn er in SKreisangelegenheiten auf des Landrath oder der 
Kammer Drdre reijet, täglich 1 Rthlr. und freies Vorſpann von 
denen Unterthanen. 

Ferner bleibet zu der Landräthe Affignation, was an Praemiis 
vor getödtete Wölfe und Raubthiere nad) der bisherigen Objervanz 
zu bezahlen ift, jedoch muß zuforberjt mit glaubwürdigen Atteftatis 
und jonft vor denen Landräthen dociret werden, daß der Wolf in 
demjelben Sreife, wo das Praemium gefordert wird, wirklich ge= 
tödtet worden, auc wie, von wem und am welchen Ort jolches 
geichehen. 

Bei allen dieſen ertraordinairen Ausgaben ift die genauefte 
Menage zu Halten und das in dem Etat dazu ausgejehte Quantum 

im geringften nicht zu überjchreiten; follte aber wegen vorfommender 
vielen ertraordinairen Berrichtungen mit dem tat wegen Der 
Diaeten und Botenlohn nicht auszufommen fein, muß davon an 
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die Kammer bejonders berichtet und ohne derjelben Verordnung 
über den Etat bei Strafe doppelter Erftattung nichts affigniret noch 
ausgegeben werden. 

Was aber die Nemiffiones von Brand» und Hageljchaden, 
die Vorſpanne und Marſchkoſten anlanget, davon find Die 

Liquidationes zur Kammer einzufenden und follen diejelben bei der 
Dber-Steuer-Kafien bezahlet werden. Es müſſen aber 

6.1) 
Die Landräthe bei vorfallenden Marjchen fi auf? genauefte 

nach den Königl. Marjch-Reglements?) und wegen eines jeden be- 
jondern Marſches etwa erhaltene [!] Verordnungen aufs Genauefte 
achten, die Marjchroute, wenn fie nicht von der Kammer vorge= 
ichrieben worden, mit denen benachbarten Zandräthen concertiren, 
folde dem Commandeur des Regiments bei Zeiten entgegenjchiden, 
wenn der Landrath jelber nicht abfommen fann, den [!] Marſch-Com— 
miffario committiren, das Negiment in dem legten Nachtlager auf 
der Grenze zu empfangen, nach erhaltener Lifte vom Regiment die 
Duartierbillet3 an die Commandeurd der Compagnien und Es— 
quadrons ausstellen, denen [!] Herrichaften, Gerichts-Obrigkeiten, 
Schulzen und Gerichten, wo die Nachtquartiers zu treffen, davon 
in Zeiten avertiren, was zur Berpflegung des Regiments und zur 
Beförderung des Marjches gehöret, veranftalten, in jedem Nacht: 
quartier mit deiten Commandeurs über das, was fie nach der Dr- 
donnance haben jollen oder font empfangen, richtig liquidiren und, 
wenn die bei ſolchen Marſch etwa vorgefallene Erceffe von dem 
Commandeur redrejfiret worden, und eher nicht, demfelben über das 
Berhalten, imgleihen ob und welchergeftalt alles bezahlet worden 
oder nicht, das gewöhnliche Atteſt ertheilen. 

T 

Dbiges alles Haben die Landräthe zu obferviren, wenn auch 
ein ganz unvermutheter Marjch vorfallen jollte, ehe fie deshalb 
bejonders von der Kammer mit Ordre verjehen werden fönnten, 

gleihwie fie aber bei einem ihnen ordentlich befannt gemachten 

1) In der Vorlage find nachträglich die SS 5 u. 6 zujammengezogen und 
ift dann weiter fortlaufend numerirt worden. 

2) Marjchreglement vom 1. März 1743 bei Korn Wr. 9, ©. 14 ff. 
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Mari jowohl von dem Eingang des Regiments in die Provinz 
und jeden Kreis deſſelben, als auch von dem Fort: und Ausgang 

an die Kammer fleißig berichten und die Liquidationes einfchiden 
müjjen, fo haben fie jolches joviel mehr zu beobachten, wenn der- 
gleichen unvermuthet und jchleunig vorfallen follte und dazu die 
nähere Inftruction von der Kammer zu gewärtigen, wobei die Zand- 
räthe fich allewege derer Marſch-Commiſſariorum Affiftenz und Höchft- 
benöthigften Falls auch derer Deputirten des Kreifes bedienen können. 

8. 

Wegen der Marjch- und andern Abfuhren müſſen fie fich 
nach denen deshalb erhaltenen bejonderen Reglements!) aufs Ge— 
nauefte achten und injonderheit die Vorgejpann bergeftalt reguliren 
und anlegen, daß fein Kreis vor den andern, noch ein Dorf vor 
das andere Ppraegraviret werde. Hiernächſt find diefe Abfuhren, 
welche bei Marjchen gegeben werden, jogleich in jedem Nachtquartier, 
diejenige aber, welche auf Königliche oder Kammer-Päſſe zu thun 
monatlich zu liquidiren und die Liquidationes zur Kammer einzufenden. 

2. 
Wegen der NRemiffion von Brand» und Hageljchaden müfjen 

die Zandräthe gleichfall3 nad) denen desfalls bejonders erhaltenen 
Reglements?) achten und vornehmlich dahin jehen, daß, fobald ihnen 
dergleichen Unglück angezeiget wird, Dajjelbe entweder von ihnen 
felbft oder von einem Deputirten des Kreiſes aufs Genauefte unter- 
fuchet, der würfliche Schaden ausfindig gemachet, und davon an Die 
Kammer berichtet werden. Meilen aber 

10. 
Der mehrefte Brandichaden daher zu entftehen pfleget, daß 

mit dem Feuer jehr fahrläffig umgegangen, die Feuer-Stellen zu 
rechter Zeit nicht vifitiret noch die Defecte abgeftellet, die Feuer: 
NRüftungen weder hinlänglich abgejchaffet noch in guter Ordnung 
gehalten werden, fo müfjen die Landräthe hierüber insbejondere ein 
wachſames Auge Haben, die Contravenienten zu ihrer Schuldigfeit 
anhalten und bei entjtehender?) Parition davon an die Kammer 

1) Borfpannreglement vb. 29. December 1742 bei Kom ©. 434 (Nr. 75). 

2, Verjchiedene einander ergänzende Remiffionsreglements von 1743 bei Korn 

v, 122 ff. 
3) d. h. mangelnden. 
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berichten, fonft aber ihre Sorge dahin mit gerichtet fein laſſen, daß 
die eingeäjcherte Gebäude jobald immer möglich) wieder errichtet 
und dem Berunglüdten nicht nur allein die accordirte Remiffion 
aus der Kreisfaffen, fondern auch die gefegliche Hilfe aus der 
Feuer-Societät zu rechter Zeit angedeihen möge. 

11. 

Auf die Straßen, Wege und Stege müſſen die Landräthe 
gleichfalls vigiliren, daß jede Gerichtsobrigkeit und Gemeine auf 
ihrer Feldflur und in denen Haiden, auch wer fonft diefelben zu 
unterhalten ſchuldig ift, in guten und pafjablen Stande erhalten, 

hingegen die von böfen Leuten gemadhte Schlupf- und andere 
ſchädliche Nebenwege abgejtellet werden, damit nicht nur Die 
Königliden Truppen bequem und ohngehindert marjchiren, das 
Gommercium befördert, die Communication eine® Ortes mit dem 

andern unterhalten, Defrandationes der Königlichen Zölle verhütet 
und der Häufige Einbruch der LZandjtreicher, des Diebes-, Zigeuner: 
und andern lofen Gefindels und fremden Bettler gehemmet werden 

möge, geitalt dann die Land-Dragoner in ihren Beritt auf Die 
Wegebefjerung mit jehen, davon an die ihnen vorgejegte Landräthe 
und dieſe Hhinmwiederum, wenn ihre an die Contravenienten abge= 

laffene Erinnerungen nichts fruchten wollen, an die Kammer zu 
berichten haben. 

12. 

Derer Deputirten des Kreiſes und des Marſch-Commiſſarii 

Hilfe und Beiftand Haben die Landräthe fich nicht anders, als im 
Kothfall und bei vorfommenden nöthigen Unterfuchungen, wozu fie 
jelber nicht abfommen können, oder welche fie nach vorfommenden 
Umſtänden jelber nicht erpediren dürfen, zu bedienen und ihnen 

dazu die nöthige Iuftruction und Commilfion zu ertheilen und zwar 
dem Marſch-Commiſſario vornemlich in Marſch-Sachen, denen De- 

putirten aber in andern Sreisgefchäften. Mit diefen Deputirten 

muß er auch die jährliche Contributions-Rechnung längftens binnen 
6 Wochen nach Verlauf des Jahres bei der Kreiskaſſen revidiren 
und jolche wegen ihrer Richtigkeit mit denenjelben atteftiren, hier— 
nächit mit denen Belägen zur Kammer einjenden und vor derfelben 

in dem Darzu angefegten Termino juftificiren. 
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13. 

Derer Kreis-Bediente haben ſich die Landräthe nicht anders 
als zum Dienjt S. 8. M. und zum Beften derer Kreis-Eingefefjenen, 
wie es eines jeden bejondere Inftruction und Bejtallung im Munde 

führt, zu gebrauchen und diejelbe zu ihrer Schuldigfeit anzuhalten, 
vornemlich aber, daß fie: 

1. Der Kreije Phyficum, jobald fich etwas von anſteckenden 

Seuchen oder Krankheiten unter Menfchen oder Vieh jpüren Läfjet, 
dahin zu gehen beordern, die Bejchaffenheit des Uebels durch 
Dbductiones oder jonften gründlich zu unterfuchen, convenable Mittel 
zu verordnen und davon zu berichten. 

2. Daß der Kreis-Einnehmer feine Nacht ohne Vorwiſſen 
und Erlaubniß des Landraths von der Kafje jei, jondern diefelbe 
feiner Juftruction gemäß fleißig nnd getreulid) reſpicire, mit andern 

den Zandrath eigentlich angehende |!) Kreisverrichtungen aber nicht be- 
ſchweret und [die] Kaffe dadurd) in der Richtigkeit zu Halten verhindert 
werde- 

3. Daß die Land-Dragoner monatlich zweimal den Sreis be- 
reiten, dabei zugleich die Monitoria und Erecutiones zu Berichtigung 
der Contribution beftellen, die Contraventiones wider Königliche 
Edicta entdeden und von jedem Beritt dem Landrath Ichriftlich und 
pflichtmäßig rapportiren. 

14. 
Die Eonvocation und Berjammlung der Kreis-Eingefeffenen 

müffen die Landräthe nicht anders veranlafien, als wenn fie dazu 
von der Kammer Drdre erhalten, bei der Verfammlung jelbft aber 
haben fie denen Ständen die Proponenda, jo ihnen zuforderft, 
wenn fie nicht geheim gehalten werden dürfen, per eirculare zu 
commumiciren, nochmals jchriftlich vorzulegen, alles mit denenjelben 
reiflih zu erwägen, den gefaßten Schluß deutlich ad protocollum 
zu bringen und ſolches von fämmtlihen Gegenwärtigen unter- 
ichreiben zu laſſen. Denjenigen Ständen, welche felber nicht er- 
ſcheinen können, bleibet zwar frei, durch eine anftändige nnd dazu 
genugjam bevollmächtigte Perfon der Verſammlung beizumohnen, 
e3 müfjen aber Mandatarii ihre Vollmacht des Morgens, ehe die 

Sejfion genommen wird, dem Landrath produeiren und wegen ihrer 
Admiffion Befcheides gewärtigen. 
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15. 

Und ob zwar bei der Deliberation auf des einen oder andern 
Diſſenſus nicht zu reflectiren ift, jo muß doc, wenn die Sache 
von bejondrer Erheblichkeit ift, und die Stände in ihrer Meinung 
getheilet fein, der Schluß per majora ausgemadet und die Bota 
darüber, jedoch jo gejchwinde und kurz als möglid, von dem Land: 
rath cofligiret werden, welchen er zulegt jein eigenes, [das] die Kraft 
eines zweifachen Voti haben joll, beizufügen Hat. Solche Vota 
find aber nicht collective ſondern specifice mit Benennung des 
Botanten Name [!] ad protocollum zu verzeichnen. Wie denn aud) 
diefes in allen denjenigen Sachen und Angelegenheiten, worüber 
nad der Kammer Drdre votiret werden joll, zu objerviren und 
wenn das Brotocollum gejchloffen, daflelbe bei der Kreis-Regiftratur 
zu verwahren, die Abjchrift aber mit Bericht an die Kammer von 
dem Landrath einzujenden ift. 

16. 

Solchergeſtalt müſſen auch alle übrige PBrotocolla, jo die 

Kreisangelegenheiten betreffen, ingleichen die einfommende Königliche 
Refcripta, Verordnungen, Edicta, und was darauf verfüget, ge= 
handelt oder berichtet worden, nach denen Materien gejammlet, 
behörig rubriciret und in eine ordentlihe Negiftratur gebracht 
werden, damit man ſich in allen Fällen daraus informiren, und, 

wenn ein neuer Landrath beftellet wird, derjelbe über die gemachte 
Einrihtungen Halten und das angefangene Werk continuiren könne. 

17. 

Im Übrigen müſſen die Landräthe dahin ſehen, daß allen 

und jeden Königlichen Edietis und Verordnungen, welche durch fie 
in ihren Kreiſern publiciret worden, striete nachgelebet werde, 
widrigenfalls fie jowohl davon, als von allen übrigen vorfallenden 

Merkwürdigkeiten und Beränderung in ihren Kreifern nad) der 
deshalb erhaltenen bejonderen Jnftruction an die Kammer fleißig 
zu berichten haben. ') 

) Bum Behuf der monatlichen eitungsberichte, die von den ftanımern bezw. 

deren Präſidenten zu erftatten waren. 
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148. Cabinetsordre an das General-Directorium. 

Berlin, 29. December 171. 
Aust. Sen.sstafl.-Dep. Gen.Dom.«“Kaſſe, Bejolb, Nr. 37. 

Gehalt für Reinhardt und Mündom. 

© K. M. in Preußen ıc. haben rejolviret, daß, da die beiden 
Geheimen Finanzräthe von Reinhardt und Graf Münchow, fo lange 
fie das Präſidium bei denen beiden jchlefiichen Kammern führen 
werden, auch dasjenige Gehalt, jo vor die Präfidenten der rejp. 
Kammern auf den jchlefijchen Kammer-Etat angefeget worden, ge- 

nießen jollen; dahergegen joll das Tractament, welches fie ala 
Geheime Finanzräthe bekommen, ad interim ceffiren und bei der 
General-Domänenkaſſe befonders afjerviret bleiben, bis ©. K. M. 

deshalb weiter disponiren werden. Wannenhero Sie Dero Ge- 
neral= zc. Directorio hierdurch in Gnaden anbefehlen, folcherwegen 
das gehörige zu verfügen. !) 

149. Protofoll der Berliner Lonferenz in den fchlefifchen 
Juftizangelegenheiten. 

Berlin, den 29. Dezember 1741. 

Bon Arnims Hand, R. 46, B, Ar, 257 gez. Eocceji, Arnim. 

Schleſiſche Juſtizverfaſſung. 

In Gegenwart: 1. Des Herrn Fürſten von Carolath Hoch— 
fürftl. Gnaden. 2. Des Herrn Grafen von Redern Ercellenz. 
3. Des Herrn Grafen von Berg Ercellenz. 4. Des Herrn Ge- 
heimen Juſtizraths Freiheren von Arnold. 5. Des Herrn Landes- 
älteften Freiherrn von Fürſt. 6. Des jüngern Herrn Baron von 
Arnold. 7. Des Herrn von Füldner und 8. des Herm von 
Friedeberg. 

Abſeiten der von Seiner Königl. Majeſtät, unferen [!] aller— 
gnädigften Herrn zu Regulirung der neuen Juftizverfaffung in 

1) v. Reinhardt Hatte bisher an Tractament gehabt 1701 Rthlr. (1101 

aus der Gen.-Dom.-Kafje, 600 aus den Berliner Hccije-Wage-Geldern), dv. Münchow 
1000 Rthlr. (200 aus der Gen.-Dom.-faffe, 400 aus der Kturmärkiſchen Rentei, 

50 aus der Mansfeldichen Oberſteuerkaſſe, 50 aus den Neumärfichen Streifen, 

300 aus der Startenfammer). 
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Schleſien niedergefehten Commiffion ift gut gefunden, den am 8. hujus 
ad protocollum genommenen Antrag!) punctatim durchzugehen, 
um zu vernehmen, ob gegenwärtige Herren Fürften und Stände zu 
deſto beflerer Erreihung des von Seiner Königl. Majeftät inten- 

dirten heiljamen Zwecks vieleicht annoch eins und das andere bei- 
zutragen oder zu erinnern haben möchten. 

Ad I et II. Laſſen Fürften und Stände des Herzogthums 

Schlefien die Königl. höchſte Verfügung im tiefjter Submiffion und 
Gehorſam fich zwar allerunterthänigjt gefallen, vermeinen aber dabei 

dennoch, daß Seine Königl. Majeität es in Ungnaden nicht ver- 
merfen wirden, wenn fie wegen eines und des andern Umftandes, 
fonderlih wegen Beibehaltung des Fürſtenrechts, allerdemütigjte 
Vorftellung immediate thun würden. 

Ad III. Nach reifer der Sachen Erwägung ift rejolviret, daß 
Commissio in der an Seine Klönigl. Majeftät zu erjtattenden Re— 

lation den Antrag thun wolle, wasmaßen es die unumgängliche 

Nothwendigkeit erfordere, daß bei der Breslauijchen Oberamtsregierung 
zehn, bei der Glogauſchen Hingegen acht Räthe bejtellet würden. 

Ad IV. Fit nichts zu erinnern. 

Ad V. Dieje Seiner Königl. Majeftät hohe Abfichten wären 
dem ganzen Lande eriprießlich, man wirde mit diefem wichtigen 
Werk?) um fo viel eher zu Stande kommen, wenn aus denen Ober- 

amtsregierungen gewiſſe Membra deputiret würden, welche unge- 
ſäumt Hand anlegeten, dem Collegio von dem Succeß ihrer Arbeit 

von Zeit zu Zeit, jo wie fie mit denen Gapitibus und Titulis 

fertig werden, Rapport erftatteten, jich im Collegio eines gemein- 
jamen Schluſſes vereinigten, über die wichtigften Puncte mit Fürſten 

und Ständen Communication pflegeten, und endlich die ganze Com— 
pilation zur Genfur und Confirmation nacher Hof einjendeten. 

Interim und ehe diejes allgemeine Werk zum Stande füme, müßte 

das Recht freilich nach eines jeglichen Orts bisherigen Statuten 
und Gewohnheiten adminijtriret werden. | 

Ad VI. Die hödjftnöthige Prozefordnung”) wird der Herr 
Geheime AJuftizrath Freiherr von Arnold alsbald entwerfen, Die 

1) Vergl. Nr. 143. 
2, C8 handelt ſich um den Entwurf eines ſchleſiſchen Landredts. Ein 

jolcher ijt übrigens nicht zu Stande gefommen. 

3, Eiche unten Nr. 172. 
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Kurmärkiſche Kammergerichtsordnung de Anno 1709, in ſo weit 
ſelbige ad statum Silesiacum applicable, zum Fundament nehmen 

und das Project der Commiffion zur weiteren Veranlaſſung über- 
reichen. 

Ad VII. Auf gleiche Weife wird mit der Sportulordnung 
procediret werden. 

Ad VII. Die meiften ad processualia gehörige Negiftraturen 
möchten wohl vorhanden fein, einfolglih ex hoc capite der Lauf 
der Juſtiz nicht removiret werden; da aber dem Vernehmen nad 
quoad deposita judieialia fi hier oder da merfliche Fehler einge- 
Ihlihen Haben follen, jo würden beide DOberamtsregierungen eine 
von dero erften und vornehmften Sorge jein lafjen, alle dergleichen 

Mängel zu redrejfiren, die Depofitarios zur Berantwortung zu 
ziehen und zu unnachläßiger Reftitution des etiva in proprios usus 

Verwandten anzuhalten 2c., auch ratione futuri alle dergleichen 
Mißbräuche durch fleißige Aufficht Torgfältig zu vermeiden haben. 

Ad IX, Die Uppellatione® von denjenigen Judiciis, welche 
der Dberamtäregierung unterworfen, gehen an dieje, qua Judicium 

immediate superius, von da aber und wann summa appellabilis 

vorhanden (welche auf 1000 fl. oder 666 Rthlr. 16 Gr. feitzuftellen), 
fann an das Ober-Appellationsgericht zu Berlin gleihwie von allen 
andern in prima instantia bei ermelter DOberamtsregierung aus— 
gejprochenen Sentenzien praesupposita summa appellabili provociret 

werden, wojelbft dann hiernächſt annoch eine Inſtanz per modum 
supplicationis übrig ift. 

Formalia appellationis anlangend, werden folche in der von 

dem Geheimen Juſtizrath Freiheren von Arnold zu entwerfenden 
ſchleſiſchen Proceßordnung umjtändlich an- und ausgeführet werden. 

Nur ift vorläufig anzumerken, daß wenn die an das Tribunal 
etwa eingewandte Appeflation daſelbſt praevia consueta re-et 
eorrelatione angenommen worden, der Appellant nach PBroportion 
des objecti litis 20, 30, 40 bis 50 Rthlr. in cassam succum- 

bentiae, anbei die Tribunalurtelsgebühren à 40 Rthlr. sub poena 
desertionis deponiren müffe. Hoc facto bleibt direetio processus 

bei denen Oberamtäregierungen, und wenn in causa mit 4 Säßen 
concludiret worden, jo feind acta integra praevia inrotulatione in 

originali nebjt oben benannten Urtelsgebühren wohl in Wachslein- 
Arta Borussien. Behörbenorganifation VT. 19 
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wand oder Käftchen einzupaden, auf der Poſt sumptibus appel- 
lantis and Tribunal zum Spruch einzufenden, nicht minder von 
beiden Theilen mandatarii ad audiendam sententiam und was 
darauf weiter zu beobachten fein möchte, allhier mittelft gehöriger 
Bollmadjt zu beftellen. 

Ad X. Fällt nichts zu erinnern vor. 
Ad XI. Auch nichts, nur daß bei Führung derer Criminal- 

procefje die Königl. Preußiſche Eriminalordnung!) pro norma ge: 
nommen werden muß. 

Ad XII, XIII et XIV. Diejem allen wird da3 qua Eecle- 

siastica zu publicirende Reglement hinlänglich Ziel und Maaß fegen. 

Ad XV. Und da fchließlich leicht zu erachten ftehet, daß bei 
diefer jo fehr prejfirten Interimsverfaffung unmöglich alles und 

jedes jo genau eraminiret und exhauriret werden mögen, fo behalten 

Seine Königl. Majeftät ſich expreß bevor, nad) näherer der Sachen 
Erfundigung und befundenen Umftänden eins und das andere zu 
erläutern, zu verbefjern, oder gar zu ändern und demmächft das 
feftgeftellte dem neu anzufertigenden Codicill als ein beftändiges 
Geſetz mit einzuverleiben. ?) 

150. Cabinetsordre an die Etatsminifter Cocceji und Arnim. 

Berlin, 30. December ICH. 
Ausfertigung. — R. 46. B. Nr. 257. 

Beftellung ber Oberämter in Schleſien. 

Nahdem S. K. M. ꝛc, nunmehro diejenigen Perſonen Aller: 
böchftjelbit ernennet haben, aus welchen [die] in Niederjchlefien, zu 
Breslau fowohl als zu Glogau nächit zu etablirende Dberämbter 
oder Regierungen beftellet werden follen, als haben höchitgedachte 
©. K. M. Dero Wirklich Geheimen Etatsniniftris von Cocceji und 

1) Rom 8. Juli 1717, bei Mylius CCM. II, 3, Nr. 32. 

?) Arnim ftellt, indem er das von ihm entiworfenene Brotofoll an Cocceji 

zur Durchſicht und Vollziehung Sendet, dem Großkanzler und den Deputirten an« 

heim, ob in jolchen Fällen „wo es an der summa appellabili ermangelt, es auch 

nicht etwan jura betrifft, welche allerdings appellable bleiben”, denen, die ſich 

durch eine Sentenz der Ober-Amts3-Negierung für beichwert halten, nicht leuteratio 

zugeltanden werden könnte? 
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von Arnim in. denen Anlagen sub A und B!) die Defignationes 
davon zur Nachricht und Achtung zufenden, dabei auch noch zugleich 
beclariren wollen, daß zu denen annoch offen gelaffenen zweiten 
Bräfidenten» oder Director:Stellen derofelben von nurgedachten 
Dero Etatsminiftris von Gocceji und von Arnim zwei tüchtige und 
geſchickte Subjecta von Hiefigen Landesfindern vorgeichlagen und 
diefelbe auf Sr. 8. M. allerhöchſten Dienft und Intereffe zu jehen 
befonders inftruivet werden ſollen. 

Was die bei diefen Collegiis erforderliche Subalternbediente 
betrifft, da laſſen S. K. M. Dero Etatsminiftris von Cocceji und 
von Arnim eine Lifte sub C!) zufertigen von denjenigen, jo fid) 
dazu employiret zu werden gemeldet haben, mit Befehl, nebſt Zu- 

ziehung derer beiden hier befindlichen Präfidenten die gejchidtejten 
daraus zu wählen und zu denen reſp. Functionen zu beftellen. 

Die Lifte sub D) zeiget mit mehrern, wie viel dergleichen Subaltern- 
bedienten bei jedem Collegio erfordert werden. Wegen der nod) 
nicht bejegten Stellen bei denen dort zu etablirenden Confiftoriis 
erwarten ©. K. M. gleichfall® mehrgedachter Dero Etatsminiftres 
von Cocceji und von Arnim WVorſchläge], als welche Stellen zwar 
mit Schlefifchen eingebornen, jedennoch treuen, geſchickten und fried- 
liebenden Subjecti8 bejeget werden jollen. Da auch die Appel- 
latione® von mehrermeldeten Dberämtern anhero an das hieſige 
Dberappellationsgericht gehen follen, fo wollen ©. 8. M. auch 
deshalb die erforderliche Borjchläge nächjtens erwarten. 

Anlagen. 

A. 

Dejignation dererjenigen Berjonen, aus weldhen das Oberamt zu 

Breslau beftehen ſoll. 

Eriter Präfident der Etatöminifter Fürſt von Carolath. 

Zweiter Präfident — — — 

Director Baron don Arnoldt. 
1. Oberamtsrath von Kittlig. 
2. # von Franckenberg. 
8. u von Seydlitz oder, im Fall derjelbe mit Tode abgehen 

joflte, der von Schweinitz. 

) Wir geben die Anlagen am Schluß dieſes Stückes. 
19* 
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4. Oberamtsrath von Langenau. 

5. * von Schmiscal. 

6. r von Wurtz. 

Eonfiftorium: 

Erſter Eonfiftorialrath der Inſpector Burg zu Breslau. 

Zweiter Eonfiftorialrath der Prälat zu St. Matthias. 

Noch 2 weltliche Räthe, welche Sr. K. M. annoch vorgejchlagen werden 

follen. 

B. 

Defignation dererjenigen Perfonen, aus welden das Oberamt zu 

Glogau beftehen foll. 

Erſter Präfident der Etatöminifter Graf von Reder. 

Bweiter Präfident — — — 

Director — — — 
1. Oberamtsrath von Biebran. 

2. u von Faldenhan. |!) 

3: J von Guttſchreiber. 

4. ” von Wiejen. 

5. F von Matuſchka. 

6. z von Woſtrofsky. 

Eonjiftorium: 

1. Ein geiftlicher Confiftorialrath evangelifcher Religion. 

2. Ein geiftlicher Eonfiftorialrath Fatholischer Religion aus denen Prälaten. 

Noch 2 weltliche Eonfiftorialräthe, welde alle Sr. K. M. annoch vorzu- 

ſchlagen jeind. 

C. 

Zählt 14 Secretäre, 30 Kanzelliſten und 2 Kanzleidiener auf. 

D. 

Beim Breslauſchen Oberamte. 

4 Secretarien, 1 Regiſtrator, 1 Taxator, 6 Kanzelliſten, 1 Kanzleidiener, 

1 Aufwärter. 

In simili beim Glogaufhen Oberambte. 

Wie fügen bier noch die undatirten Salarien-Etat3 Hiezu, die 
in den Acten jich unmittelbar hinter dev Cabinetsordre vom 30. Decem: 
ber 1741 finden. 

I. Salarien-Etat des Oberamtes zu Glog an. 

Rthlr. 
1. dem Erſten Präſidenten. 44000 

2. dem Zweiten Präſidenten. 2800 

3. dem Kanzler oder Directori. . . .. 3800 

4. denen 3 erſten Oberamtsräthen ä 500 Rihir. 00 

5. denen 3 übrigen Oberamtsräthen a 400 Rthlr. . » . 1200 
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Rthlr. 

6. denen 4 Gecretariis a 218 en. GE a ———— 

7. dem Regiftratori . . . ee Re de 
8. dem Taratori . . . — 

Bekömbt ſein Gehalt and denen Sporteln, über weide er "die 
Rechnung führet. 

9. denen 6 Kanzliften & 85 Atblr. . > 2 2 2 nenne. DIO 

10. dem Kanzleidiener. 64 

11. dem Aufwärlter. 30 

10 076 

Dem Eonjiftorio: 

1. dem erjten geiftlichen Affeffori . . . 300 
2. dem zweiten geiftlichen Afjeffori, jo aus den Tao 

PBrälaten . . . j 

3. denen 2 weltlichen Affeffores N 400° 1 ei. A —1400 

Dem fiscalijhen Ambte: 

1. dem Advocato fisei, welcher die Dienfte ald Generalfiscal 

verrichtet und jowohl beim Oberambte al3 bei der Krieges— 

und Domänenfammer feine Function reipiciret . . . . 800 

2. denen 2 Fiscalen, jedem a 150 Ahle. . .» » 300 1100 

Summa 12576 

I. Salarien-Etat de3 in Breslau zu errihtenden Oberamtes. 

Rthlr. 

1. dem Erſten Bräfidenten . » © 2 2 2 2 2 nn 45000 

2. dem Zweiten Bräfidenten - » >» 2 2 2 2 nenn. 800 
3. dem Kanzler oder Directori. . . .. 800 

4. denen 3 erſten Oberamtsräthen ä 600 Rthir. re are AR 

5. denen 3 andern Oberamtsräthen ä 500 Ahle. . . 153500 

6. denen 4 Secretariis A 218 Athle. . 2 2 2 nenn. 8722 

7. dem Regiſtratorrrrrrri300 
8. dem Taratori . . . — 

Nota. Belömmt ſein — aus venen Sporteln, über 

welche er die Rechnung führet. 

9. denen 6 Kanzliften ä 85 — et ee ABO 

10. dem Kanzleidiener . . . — a a a a ee ee 3 64 

11. dem Aufwärteerr.. 30 

11676 

Dem Conſiſtorio: 

1. dem Conſiſtorialrath, Prälaten zu St. Matthieas.400 

2. dem Conſiſtorialinſpeetor Burg zu Breslau . .». » » . 400 

3 . denen 2 weltlichen Räthen a 500 Rthlr. . . ». - . . 1000 1800 
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Das Offieium Fisei: 

1. dem Advocato fisei, welcher die Function eines General» Rthlr. 

fiscals reſpiciret und ſowohl beim Oberambte als bei der 

Ktrieged- und Domänenkammer arbeittee 6800 

2. denen 2 andern Fiscalen a 150 Atbir. . . » » 300 —1100 

Summa 14576 

151. Immediat-Bericht der Etatsminifter v. Locceji und v. Arnim, 

[Berlin,] 30. December 174. 
Eigenbändbiger Entwurf Eoccejis mit beffen Unterfchrift. — R. 46. B. Nr. 257, ') 

Einrihtung des Juſtizweſens in Sclejien. 

E. 8. M. Drdre zufolge haben wir mit denen allhier an- 
weſenden Ständen?) das Benöthigte wegen Einrichtung der Juſtiz 
concertirt. Es finden fi) aber noch einige Umftände, worüber wir 
zuforderft E. 8. M. allergnädigfte Rejolution ung ausbitten müſſen, 
und welche wir allhier beizufügen die Freiheit nehmen. 

Unterdeffen Haben wir alles jchon dergeftalt präparirt, daß 
es jego lediglich von E. K. M. Ordre dependirt, ob diejelbe einen 
Tag, an welchem die Juftizcollegia ihren Anfang nehmen follen, zu 
determiniren geruhen wollen. Wir werden davor jorgen, daß die 
Inftruction, wie auch das Notifications-Patent gegen ſolche Zeit 
fertig werden follen. 

Zur allergnädigften Rejolution. 

I. Ob der Graf von Reichenbach, (deſſen Herrichaft Goſchütz 
zur Standesherrfchaft erhoben worden) nunmehro eine eigene Re— 
gierung, wie die andern Standesherren, anordnen könne. 

1. Ob €. K. M. dem Papſt noch einige Gewalt in Nieder- 
ichlefien zuftehen, und ob aljo das General-Bicariatamt im Namen 

des Papſtes erercirt und ob, NB, von dem bifchöflichen Amt in 

Breslau die Appellationes an den päpftlichen Nuntium gehen follen, 
oder aber: ob, wie in E. 8. M. Hiefigen Landen, das General- 

1) Eine Abſchrift wurde am 30. December 1741 an Arnim zur Mit- 

zeichnung und eventnellen Veränderung gejandt. Das Mundum ift nicht erhalten. 

Vergl. 158. 

2) Die zu den Berliner Conferenzen berufenen ichlefiichen Edelleute; vgl. auch 

Nr. 153, ©. 301. 
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Bircariatamt im Namen E. K. M. erercirt und die Appellationes von 
dem bijchöflichen Amt, NB, an das hiefige Tribunal gehen jollen.!) 

III. ®eil €. 8. M. ung befohlen, zwei cordate und gelahrte 
Leute zu Directoren vorzuschlagen, fo haben wir den Geheimden 
Rath von Nüßler?) und den Sriegsratd Böhmer aus AInfterburg 
tüchtig darzu befunden, und dependirt e8 von E. K. M. Drdre, 

welcher zu Breslau und welcher zu Glogau dirigiren foll. 
IV. € 8. M. Haben auch befohlen, daß wir einen General- 

fiscal nad) Glogau ausfuchen follen. Wir glauben, daß der Ge- 
heimde Regierungsrath Koenen von Cleve oder Regierungsrath 
Lucanus von Halberjtadt darzu die behörige Kapacität haben. 

V. Da auch bei einem jeden Oberamt 24 Advocaten erfordert 
werden, jo dependirt e3 von E. K. M. Drdre, was vor Subjecta 

diejelbe darzu benennen wollen. 
VI Ferner müfjen bei jeden Dberamte 6 Boten beſtellet 

werden, welche ein Kleid, einen filbern Schild und etwas Befoldung 
zu empfangen pflegen. 

VII Weil E. K. M. 2 Sclefier in das Tribunal geſetzet, ?) fo er— 
warten wir E. K. M. Drdre, was diefelbe vor Beſoldung haben Sollen. 

VII. € wird auch ©. 8. M. Dispofition anheimgeftellet, 
was diejelbe denen geiftlihen und weltlichen Confiftorialräthen, 
welche nicht im Oberamt fihen, vor Befoldung zuwenden wollen, und 

IX. ob nicht auch ein Secretarius, Regiftrator, 2 Kanzeliften 
und zwei Boten daſelbſt beftellet werden follen. 

X. Weil aud) bei einer jeden Regierung 4 bi8 5 Stuben ge- 
heizt werden müfjen, jo werden E. 8. M. eine gewiffe Onantität 
Holz darzır zu determiniren geruhen. 

XI Allen Collegiis pflegt auch ein gewiffes Quantum vor 
Bapier und Schreibmaterialien affignirt zu werden. 

XI. Weil E 8. M. einem jeden Generalfiscal 3 Unter- 
fiscale zugeben wollen, jo fragen wir allerunterthänigjt, ob und 
was diefe vor Bejoldung haben follen. 

Die kirchlichen Angelegenheiten werden hier nicht näher verfolgt; vgl. 
darüber M. Lehmann: Preußen und die fatholiiche Kirche, namentlich Bd II. — 

Die Litteratur bei Koſer, Friedrich d. Gr. I, 6287. 

2), Kammergerichtsrath und Geh. Juſtizrath; vgl. unten ©. 307. 

3), Einer davon ift Earl Joſeph Frhr. d. Fürſt, der jpätere Juftizminifter; 

ein zweiter ift thatjächlich nicht angeftellt worden. 
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XII. Weil fein Haus, wo die Collegia zufammenfommen und 
jo viele Archive verwahrt werden fünnen, vorhanden, jo wird ge- 
fragt, wo die Gollegia zuſammenkommen follen. 

XIV. Ob nicht auch die Fleine Strafen von 1 bis 5 Thaler, 

welche denenjenigen Ddictirt werden, die die Juftiz verzögern oder 
wider die Ordnung handeln, in die Sportulnfafje gelegt werden 
jollen. 

XV. Weil auch die beide Regierungen und das Conſiſtorium 
ein filbern Siegel haben müſſen, fo dependirt es von E. K. M. 

Drdre, ob diefe Siegel auf den Fuß, wie die dortigen Kriegs- und 
Domänenkammern haben, verfertiget werden jollen. 

XVI Es ijt bishero ein Streit gewejen, ob die Standes- 
perfonen und die von Adel, welche in Breslau wohnen, unter der 
Stadt vder E. K. M. Oberamts FJurisdicetion ftehn ſollen. Es 
wird nöthig jein, auch dieſes zu decidiren. 

XVII. Schließlich haben die Deputirten injtändig gebeten, ob 
es €. 8. M. gefallen möchte, noch einige Räthe mehr in Die 
Collegia zu feßen, weil nicht ohne ift, daß die große Menge der 
Proceſſe durch 6 Näthe nicht wohl bejorget werden fünnen, jondern 

die Juftiz wider E. K. M. Intention vielmehr verzögert werden 
dürfte. 

152. Münchows Anſprache an die Räthe bei Eröffnung des 

Glogauer Kammercollegiuns. 

[2. Januar 1742.) 

Eigenhändiges Eoncept, Bresl. St, MR. Pars 1. Sect. I, Rr. 10. Vol. 1." 

Geift der NKammercollegien in der preußiihen Monardie und 

insbejondere in Schhlejien. 

Str. Königl. Majeftät unfer allergnädigfter Herr haben 

währender Dero allerwichtigften und größten Beichäftigung, ſelbſt 

zur Zeit eines ganz Europa beunruhigenden Krieges, an dieſem 

1) Die Breslauer Stadtbibliothef bewahrt einen gleichzeitigen Separat- 

abdrud diejer Rede. Bergl. auch Haymanns „Geſammlete Nachrichten und Do» 

cumente den gegenwärtigen Zuftand Schlefiens betreffend“ III, 238. 
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Orte eine Krieges: und Domänenkammer beftellet, welches allen 

denenjenigen, jo dazu ernannt, jelbjt der Wichtigkeit ihres Amts 
überzeugen muß. 

Es ift uns insgeſammt der Zwed unjerer Beftellung befannt. 
Diejenigen, welche bereit3 vorhin zu denen uns bevorftehenden 

Berrihtungen gebrauchet, wiſſen, daß nicht alleine die Vermehrung 
der föniglichen Einkünfte, jondern vornehmlich das wahre Beſte 
des Landes, deſſen Glüdjeligkeit, die Vermehrung: der Einwohner, 
die Aufnahme des Handels und Wandels, die Ordnung in den 
Städten und auf [dem] platten Lande unfer beftändiges Augen- 
merf fein müſſe. 

Diejenigen, welche noch nicht gedienet, haben bereit? von Be- 
Ichaffenheit unjeres Dienftes die Erfahrung, daß wir ohne alle 
Nebenabfichten ſowohl des Königs als des Landes Beſte, nicht nad) 
unferer Bequemlichkeit, fondern nad) unferen äußerften Kräften und 
Vermögen befördern müſſen. 

Wir alle werden unjeres Verhaltens halber an der Gerechtig- 
feit, an dem unermüdeten Fleiß des Königes ein Mufter und an 
feinen fräftigen Verordnungen die Richtſchnur unjerer Arbeit finden. 

Sch zweifele nicht, werthften Collegen und Freunde, daß Gott 
einem jeden unter uns die Gemüthsbefchaffenheit gegeben Habe, 
darinnen ein wahres Bergnügen zu finden, nicht alleine unjeren 
täglichen Obliegenheiten ein äußerliches Genüge gethan zu haben, 
jondern vielmehr, daß fein Tag, ja, wenn es möglich, feine Stunde 
hingegangen, worinnen wir nicht wirklich dem Könige einen Dienft 
gethan oder, einerlei, dieſes Landes, für welches er feine geheiligte 
Berjon, eine jo fürtreffliche Armee und jo vieles Gould gewaget, 
wahres Befte auf eine uns jelbft überzeugende Art befördert Haben. 

Wer ein folches Vergnügen wirklich kennet, wird mit mir 
geitehen, daß man auch alleine darinnen die Belohnung aller 
Dienfte finden und ein ſolches billig höher als ein etwas reid)- 
licheres Ausfommen und einige äußerliche Vorzüge jchägen könne. 

Es muß über dieſes das Vertrauen, welches ©. 8. M. in 
uns bei Einrichtung dieſes Werks jetet, uns zu ganz bejonderm 
Fleiß, Treue und Ehrlichkeit aufmuntern. 

Laſſen Sie uns, werthiten Freunde, auf das Beſte eines jeden 
der Einwohner und aller überhaupt unermüdet gedenken; nicht 
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alleine die Klagden eines jeden, er ſei, wes Standes und Religion 
er wolle, mit Langmuth, Geduld und Freundlichkeit anhören, jondern 
denenfelben ſelbſt, injoweit e8 möglich, durch unfere genaue Unter— 
juchung zuvorfommen. 

Wir wollen dem Könige nichts vergeben, wir wollen vielmehr 
nah allen unjern Kräften und Bermögen die Vermehrung und 
orndliche Beftreitung feiner Einkünfte juchen, aber auch dabei nie= 
malen Anftand nehmen, die wahre Noth des Landes vorzuftellen und 
dabei allen Nebenabfichten entjagen. 

Dazu aber, werthſten Freunde, gehöret u daß wir zuvor 

alles gründlih, und nicht nad) gemeinen Vorurtheilen unterjuchen. 
Wir haben hiebei für andern Dienern der Großen dieſer 

Welt diefes voraus, daß der unjrige gerecht, glüdlich und von großer 
Einsicht ift und uns in unferm Zweifel Dadurch ſelbſt mit helfen kann. 

Wohl ung, wann wir, vielleicht über kurz, mit aufgehobener 
Stirne, unbejudelten Herzen und Händen jenem frommen Könige 
nachjprechen können: „Herr, Du weißt, wie aufrichtig ich für Dir 
gewandelt habe“, und mit dem legten Richter des Volkes Israel: 
„Siehe, Hier bin ich; anwortet wider mich vor dem Herrn und 
feinem Gejalbten, ob ich jemand habe Gewalt oder Unrecht gethan? 
ob ich von jemandes Hand ein Gejchenfe genommen habe und mir 
die Augen blenden Laffen ?“ 

Diejes, wenigjtens meinem Begriff nad), ift die Bejichaffenheit 
ehrlich denfender Gemüther. 

Bei meinem ſchweren Amte it mein einziger Troft, daß id) 
feſt überzeuget bin, mit feinen andern als dergleichen zu thun zu 
haben. 

Ih kann nicht leugnen, daß, wenn bei dem großen Mangel 
der ehrlichen und gejchieten Leute mich das Unglück betroffen, nicht 
Mitarbeiter von jo großer Hoffnung zu haben, ich bei meinem 
ohnedem nach jo vieler betrübten und großen Arbeit jehr nieder- 
geichlagenen Gemüthe mich lieber und ganz gewiß des Dienftes 

loszumachen und mit überaus geringem Vermögen mid) in der 
Einjamfeit zu behelfen geluchet, als unter uns durch Eigennuß, 
Mißnelligkeit, bejondern |!] Abfichten und Nachläffigkeit, nur einen 

Augenblid des Königs Dienft und des Landes Beſtes verjäumet 
zu jehen. 
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Unter mannigfaltigem Troft aber und der Hoffnung, jo ich 
babe, ift auch diejes, daß ich weiß, Sie werden bei denen Ihnen 
aufgetragenen Sachen es nicht bewenden laſſen, jondern von felbft 
auf des Königs Dienft zu Erhaltung mehrer Ordnung gedenken 
und mir darinnen zu Hülfe fommen. 

Einem jeden wird freiftehen, feine Meinung zu fagen, ja ich 
beihwöre Sie, unter feinerlei Vorwand damit zurüde zu halten. 

Insbeſondere erſuche ich Sie, meine werthften Kollegen und 
Freunde, mir ja nicht zu verhehlen, wann Sie wider mich felbft 
oder meiner [!| Meinung etwas zu erinnern finden. 

Ich bitte zum voraus, meine Fehler zu überjehen, von welchen 
ih wenigftens glaube, daß fie niemalen mit Vorſatz wider des 
Königs und des Landes Beſte geichehen follen; als welcherwegen 
wir uns ifo verbinden wollen, uns alle im geringften nicht zu 
überjehen. 

Sollte fich jemand finden, welcher wegen feiner Veränderung 
mißvergnügt wäre und nicht jein genugfames Ausfommen zu haben 

vermeinte, jo will ich hiermit denjelben erinnert haben, daß ihm 
jolches nicht zu einem Vorwand gereicht, feiner Schuldigfeit fich 
auch nur im geringsten zu entziehen oder fich wohl gar verbotener 
Unterhaltungsmittel zu gebrauchen. 

In diejem einzigen all würde ich mich nicht enthalten fünnen, 
deſſen Umbjtände noch unglüdlicher zu machen und feiner übeln 
Aufführung und daraus folgenden übeln Gewiſſen meinerſeits nach 
einigen vergeblichen mündlichen und jchriftlichen Erinnerungen ein 
übeles Begegenen entgegenzufegen und mich, jedoch nur alleine in 

diefem Falle, der Autorität zu bedienen, welde ©. 8. M. zu Dero 
Dienft mir beigeleget haben. 

Ich bin aber vollfommen verfichert, daß Diefes unter ung 

fi) nicht zutragen, fondern Eigennutz, Nachläffigkeit, Neid und 
fonft jo gewöhnliche und dem Dienft jo nachtheilige Mißhelligfeit 
von dieſer heute Gotte und dem Könige gewidmeten Stelle werde 
verbannet fein. 

Diefes muß ich nur noch anführen, daß ich das Glück habe, 
den König und ingbefondere dejjen Zuneigung zu dieſem guten 

Lande in etwas mehr als meine hochgeehrten Herren zu kennen. 
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sh kann alſo verfihern, daß wir niemals fehlen werden, 
wenn wir Demjelben die Wahrheit nad) Beichaffenheit der Sachen 
und unferes ihm geleifteten Eides jagen werden. 

Wir werden vielmehr von feiner Gerechtigkeit und Gnade 
Erfenntlichfeit, und, wann uns auch dieſes durch unvermutbete 

Zufälle, ohne jeiner [!] Schuld, durch Uebelgefinnte zurüde gehen ſollte, 
jo werden wir dennoch wenigftens ein gutes und über alles gehende 
Beugniß unferes Gewiſſens zu hoffen Haben. 

Sp lange Sr. 8. M. gefallen möchte, mir dieſes anjehnliche 
Collegium anzuvertrauen, werde ich nad) meiner Schuldigfeit den 
größten Theil der Arbeit und der Verantwortung willig über mic) 
nehmen; weil ich aber dabei die Sachen alle überjehen und darin 
das Nöthige erinnern muß, jo wird das vernünftige Ueberlegen und 
der umermüdete Fleiß meiner bochgeehrten Herren Collegen dieſes 
in weiterer Ordnung bringen und zur jchleunigen Ausfertigung 
befordern. 

Das Gute, fo daraus entjprießen möchte, werde ich nicht mir, 
fondern Ihnen beilegen, mich aber höchſt glüdlich ſchätzen, wann 
wir überall Sr. 8. M. Befehl ein Genüge thun und die Ordnung 

Dero übrigen Ländern zwifchen hier und Trinitatis erhalten. 
Nach diefer mir hieraus zu erwachjenden Zufriedenheit wird 

die erſte und vollfommenfte fein, wann ich meiner hochgeehrten 
Herren Vertrauens und Gutheit mich würdig machen, Diejelben 
aber nach Dero Berdienften in kurzem belohnet ſehen und dazu 
jelbft nach meinem geringen Vermögen etwas beitragen fann. 

Ich bin verfichert, daß der Herr Director über dasjenige, was 

ih anzuführen die Ehre gehabt, mit mir gleich denfet. Und da 
wir einerlei Zweck haben und haben müfjen, To zweifele ich nicht, 
daß dadurd die in einigen Collegiis Sr. 8. M. Dienft jo nad): 

theilige Uneinigfeit werde vermieden und entjtehenden Falls ihr 
durch ihn jelbft zuvorgefommen werben. 

Wann ein hochgeehrtes Kollegium diefes an ihm erfennen 
wird, jo wird dafjelbe nicht ermangeln, defjen wohlmeinenden Er- 
innerungen zu folgen und ihn in meiner Abwejenheit jtatt meiner 
anzufehen. 

Was übrigens einem jeden von uns insbejondere obliegen 

möchte, werden S. K. M. durch bejondere Inftructionen ung be» 
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fannt machen, zumalen die auf andere Kammern gerichtete Inftruction 
nicht allerdings auf diefe Provinz applicable ift.!) 

Denen hochgeehrien Herren bei den Kafjen, SKanzelei und 
Bau-Departement Habe ich noch eine ganz bejondere Accurateſſe, 
Fleiß, Verjchwiegenheit und deren Eid überall gemäßes Betragen 
beitens zu recommandiren und diefelben insbejondere für das jchänd- 
lihe Geldwuchern, Beſtechungen und Pladereien zu verwarnen. 

Dagegen ich dann deren Verbefjerung auf alle Art und Weije 
und gewiß mehr als die meinige mir werde angelegen fein lafjen. 

155. Jmmebdiat-Dorftellung der Schlefifchen „Stände".?) 

Berlin, 2. Januar 1742. 
Mundum, gez. Chriſtoph Ernft von Sommerfeld und Faldenhain, Mar Ferdinand von Fürft, 

Samuel Conſtantin Frhr. von Arnold, — R. 46. B. Nr. 257. 

Einrihtung des Schleſiſchen Auftizweiens. 

E. 8. M. treugehorjamften Stände von Niederjchlefien ver- 
fichern allerunterthänigft, daß fie vor ihr größtes Augenmerk Halten, 
E. K. M. allerhöchſte Befehle auf das gemauefte zu befolgen und 
nicht3 vorzunehmen, was Dero allerhöchſten Intereſſe zuwider wäre. 
Da nun in denenjenigen Buncten, welche Dero Wirklich Geheime 
Etatsminiftri von Cocceji und von Arnim ung proponiret haben, 
verjchiedenes enthalten, weldes bei anderweitiger Einrichtung 
E. 8. M. allerhöchſten Intereſſe im mindeften nicht zuwider wäre 
und dennoch dadurch dieſe uralte Berfaffungen, auch hergebrachte 

Freiheiten, Rechte und Gewohnheiten, ja größtentheil® auch der 
Wohlitand Dero fürftlichen, ftandesherrlichen und ritterlihen Va— 
jallen erhalten würde, jo werden €, K. M. in feinen Ungnaden 

vermerfen, daß wir uns unterftehen, nachjtehendes zu Dero aller- 
höchſten Einficht und Decifion zu Füßen zu legen. 

1. Nachdem nämlich eines derer vornehmften Prärogativen des 
Landes Schlefien ift, daß defjelben Fürften, bejonders in realibus, 

fih vor feinen Richter außer Landes geftellen und nur vor dem 
eingejegten Ober- und Fürftenrechte ihre rechtlihe Handlungen und 

Procefje vollführen dörfen, anerwogen ihnen, Fürften, an Dero 
Hoheit nacdhtheilig zu jein erachtet worden, mit ihren Bajallen und 
anderem niederem Adel vor einerlei Foro zu geftehen, fo iſt zeit- 

Solche Inſtructionen haben ſich nicht gefunden; vgl. ©. 267, Anm 1. 

2), Es jind die zu den Berliner Gonferenzen berufenen „Deputirten“; vgl. 

Nr. 151, ©. 294, 296. 
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hero üblich gewefen, daß zu ſolchem Ende ſolches Ober- und Fürften- 
recht alljährlich in denen deshalb eigens ausgefegten halben Jahres- 
zeiten ausgejchrieben, auch bei vorhandenen Materien wirklich 
gehalten worden, wozu die fürftlichen und ftandesherrlihen Häufer 
nebjt anderen Ständen, welche jolches zu befigen befugt, ihre Ab- 
geordneten, ohne dem Lande die mindeiten Unkoften zu machen, 
auf ihre eigene Depenjen dahingeichicdt, aud bei demjelben der 
Dbrifte Hauptmann, wenn er ein Fürſt gewejen, präfidivet oder bei 

Abgang und Abwefenheit dejjelben ein wirklich regierender ſchleſiſcher 
Landesfürſt das Präſidium [als] Subjtituirter geführe. Solchem— 

nach werden die niederjchlefiichen treugehorjamften Bafallen und 
Inwohner mit allerunterthänigjtem Dank erkennen und ihnen zu 
nicht kleiner Aufmunterumg gereichen, daß, da der von E. K. M. 
ernannte Präfident vom Breslauifchen Oberambte ein Fürſt iſt, 

alfo unter deſſen Präfidio das Ober: und Fürftenrecht noch ferner 

unverruct beibehalten würde. Diefem fürftlichen Präfidi fünnte ohne 
gehorjamfte Mafgebung von E. K. M. allergnädigft demandirt 
und ihme personalissime delegiret werden, Namens E. K. M. 
die Publicationes Dero allergnädigjten Willensmeinung, Standes- 
erhöhungen, ingleichen monitorialia ad promovendam justitiam an 
die fürftlihe Regierungen und ſämbtliche Landesämbter zu erlaſſen. 

2. Weilen die zu jchleuniger Beförderung der Juftiz einmal 
eingerichtete Manngerichte, Zwölfer, Zauden- und SHofgerichte 
zeithero zu Erleichterung derer Aembter und Negierungen gewejen 
und vornehmlich durch diejelben die Erecutiones vollzogen worden, 

fie au) dem Lande weder überhaupt noch denen Parteien in denen 
meilten FürftentHümbern nicht die mindeſte Beſchwerung gemachet, 
fondern vielmehr zu Erlangung fchleuniger Juſtiz und bei denen 

actibus voluntariae jurisdietionis zu jehr großem Vortheil gedienet, 
alfo würden die niederſchleſiſchen Inwohner über dererjelben gänz- 

lihe Aufgebung ſehr bejtürzt fich befinden, daß dahero das aller- 
unterthänigjte Vertrauen von ihnen geheget wird, es werden diefelbe 
vielmehr noch fernerhin beibehalten und nad E. K. M. allerge- 
rechtejten Abfichten modificiret werden. Und gleichwie 

3. das Land Schlefien mit vielen Millionen preeibus nad) 

einem eigenem in demſelben zu conftituirenden Ober-Appellations- 
Tribunal immerfort gejenfzet, wohin die in demſelben bei allen 
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Sudiciis, jo in eivilibus als militaribus verhandelte Proceſſe zur 
endlichen Decifion verſchicket werden möchten und nicht außer Landes 
gehen dörften, jo würden fie, jchlefiiche gefammte Inwohner, ganz 
ohnbefchreiblich durch die allermildefte Gewährung eines folchen im 
Lande bejtellten Hohen Ober-Appellations-Tribunals confoliret 
werden, allermaßen 

4. bei ihnen ebenfall® die allerunterthänigfte Zuverficht ob- 
waltet, es werden E. K. M. von Selbjt nad) Dero allererleuchte[t]ften 
Einficht allergnädigft befinden, nicht nur die beiden Juftizcollegia zu 
Beitreitung und Ausrichtung des Juſtizweſens und förderſamer Ab— 
fertigung derer Parteien mit jo vielen Membris, als wegen derer 
häufigen Sachen, bejonders bei dererjelben zeithero bejchehenen 
Aceumulienng erforderlich, bejegen, jondern auch 

5. die allergerechtefte Vorjehung thun zu laffen, wormit, dem 
in Schlefien zeithero fürgewejenen Brauche nad, bei allen Dicafteriis 
die Ajjefjores aus dem Herren- und Nitterftande jeder vor denen 
bürgerliden Standes-Ajjefforen den Vorjig und Rang haben mögen. 
Und nachdem 

6. E K. M. Dero treugehorjamften Bajallen in Nieder» 
Ichlefien bereits die allergnädigt geichöpfte Rejolution allerduldreichit 
zu erfennen gegeben, wasmaßen ermelte Juftizcollegia außer einem 
Ertraneo jonft mit lauter ſchleſiſchen Landeskindern befeßet werden 

jollten, ſolchemnach getröften fi die treudevoteften Stände von 
Niederjchlefien ankerfeſt ſowohl jothanen Soulagements, als daß die 
Stifts-Canonicate in Schlefien ihren Privilegien gemäß gleicher: 
maßen an diesfällige Einwohner werden noch fernerhin vergeben 
werben, wie meiftens zeithero bei ihnen bejchehen. 

7. Bird es €. 8. M. allerhöchiten Einficht anheimgejtellet, 
ob es nicht vorträglicher wäre, daß Allerhöchjtdiefelben ein oder 
zweien Subjecti8 des jchlefiichen Adels die Ausarbeitung des fchle- 
fiihen Landrechts committirten, welche das in denen verjchiedenen 
Fürftenthümbern üblich) gewejene Recht auf einen gewiffen Fuß 
durch ganz Niederjchlefien fegten und, was in denen jchlefischen 
Rechten nicht decidiret oder müßlic) befunden wäre, durch das 
Preußiſche Landrecht jupplirten; welche Ausarbeitung ſodann denen 
DOberämbtern zu Beifegung ihrer Nemarquen zugejchidet werden 
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fünnte; und nachden hierüber die Autores wiederum ihre Auskunft 
gegeben, jo müßte ſolches Werk allererjt zu E. 8. M. allerhöchſten 
Approbation eingejandt werden. 

8. Wofern auch E. K. M. allergnädigft nicht befindeten, daß 
das Dber-Appellations- Tribunal in Schlefien conjtituiret würde, fo 
wird E K. M. zeithero gegen Dero treugehorjamfte Bafallen in 
Niederichleften bezeigte Gnade auch dadurch vergrößert werden, 
wenn E. K. M. allergnädigft erlaubten, daß die ans Ober-Appel- 
lations-Tribunal remittirende Acten poftfrei paſſiren jollen, weil 

die Parteien ohmedies nicht mit wenigen Unfoften die Appellationes 
werden verrichten müfjen. 

9. Können E K. M. allerunterthänigfte Stände von Nieder: 
Ichlefien nicht bergen, daß fie zeithero die Confiftoria in Breslau, 
Liegnig, Brieg, Wohlau, Dels und Bernitadt vor ihr größtes 
Kleinod gehalten, welches diejelben mit unjäglihen Unfoften bei 
Schließung des Wejtphäliichen Friedens erworben und zeithero unter 
fatholifcher Landesherrichaft nicht unter geringer Anfechtung er- 
halten haben; fie bitten demnach allerunterthänigjt, ihnen folche nicht 
nur fernerhin noch zu gejtatten, jondern über diefes in Breslau 
und Glogau noch zwei Confiftoria zu conftituiren, unter welche alle 
die Fürſtenthümber gezogen würden, welche zeithero mit keinen 
Eonfiftoriis verjorgt gewejen. Und weil 

10. ſich bishero verjchiedene Streitigkeiten zwiſchen beiderfeits 

Neligionsverwandten in Sirchenangelegenheiten hervorgethan, Die 
Geijtlichfeit utriusque religionis da3 Armuth jehr mit der taxa 
stolae prefjet, jo wird €. K. M. allerhöchften Ermefjung anheim- 

geftellet, ob dieſelben nicht gut befinden möchten, zu Erhebung 
dejjelben und um das gemeinjchaftliche Vertrauen unter beiderjeits 

Religionsverwandten wieder herzuftellen, eine Commiſſion ex gremio 
derer füniglichen Oberämbter zu beftellen, welche fodann ermeldete 

Beichiwerden entweder gütlich beilegen oder zu E. 8. M. aller- 
höchſten Decifion einſchicken Könnten, ſonſt nicht minder von diejer 
Commijfion gleichfalls die Stolä-Tarordnung wieder in den Stand 
gejeßet werden könne, daß die Parteien nicht fernerhin deshalb fi 
zu beichweren Urjachen Haben möchten. 

11. Bitten Dero treugehorſamſten Stände allerunterthänigit, 

zu erlauben, daß zu Abkürzung derer Criminalprocefie in causis 
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arduis ihnen vergönnet würde, bei dem Ober-Appellations-Tribunal 
zu Breslau ſich belehren und ſodann das Urtheil erequiren zu 
lafjen, weil durch die allzu lange Verzögerung ſowohl die Gerichts— 
obrigfeiten als Gemeinen in jehr große Unkoſten gefeget werden, 
da doch nad) dem zeithero in Schlefien eingeführten Brauche die 
Gerichtsobrigkeiten faft gar feine fructus jurisdietionis haben. 

12. Und da auch unſere vorige Landesobrigfeit zu Steuerung 
derer Raubereien und Landesbejchädiger denen Ständen das Stand- 
recht erlaubet haben, fo würden E. K. M. allergnädigit deter- 
miniren, ob zu Berhütung der Unficherheit im Lande jolches nicht 
fernerhin von Zeit zu Zeit zu geftatten wäre. 

Gleihwie nun die E. 8. M. allerunterthänigft abgelegten 
theuren Pflichten erfordern, diefe Umftände Allerhöchftderofelben in 
allertreueften Devotion fußfälligſt anzuzeigen, alfo getröften die 

treugehorjamften Bajallen und Stände des Herzogthumbs Nieder- 
ſchleſien fich Hierinfalls zuverfichtlichft der allermildeiten Erhörung. 

15%. Zwei Jmmediat-Berichte von Pobdewils. !) 

Berlin, 2. Januar 1742. 
Goncepte, gez. H. v. Bobewild. — R. 46. B. Ar, 257. 

Schleſiſches Fürſtenrecht. — AJuftiz-Behörden in den Mediatfürjtien- 

thümern. 

I. 

Les princes et seigneurs de Silésie supplient tres instam- 
ment V. M. de leur conserver le tribunal qu’ils appellent „Fürsten- 

recht“, 

Nous avons examin& la chose avee toute l’attention ima- 

ginable, le ministre d’Etat de Cocceji et moi, et, apres avoir 

pese toutes les circonstances, nous osons representer tres hum- 

blement A V. M., 
1° que la conservation de cette ombre de prerogative et 

de tribunal ne pr&judicie en aucune maniere à Ses droits et in- 

terets. 

1) Beiden Berichten liegt ein von Coccejis Hand in deuticher Spracde 

geichriebener Entwurf zu Grunde. Es jcheint, daß Cocceji zuerft die Abjicht 

hatte, jelbjt darüber an den König zu berichten. 

Acta Borussica. Bebörbenorganifation VI. 20 
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2° Qu'il ne coüte pas un sol ni à V. M. ni au pays. 

3° Que, F’Oberamt en ayant la directjon, il ne saurait s’y 

passer rien qui füt contraire aux intentions de V. M. 

4° Quiil ne decide pas en dernier ressort, l'appellation 

restant toujours ouverte à V. M. 

5° Que ce tribunal s’assemble très rarement et que depuis 

16 ans il ne s’y est fait auenne procedure. 

De sorte que V. M. pourrait à peu de frais obliger infini- 

ment les Etats de Silesie en leur laissant cette ombre de 

distinetion et en nommant pour chef un prince, 

‚J’attends en toute soumission les ordres de V. M. lä-dessus. 

II. 

Les principautès mediates de la Silesie ayant des régences 

partienlieres, il est de la derniere necessite d’y &tablir un 

„Oberaufseher“, qui veille à l’administration de la justice dans 

ces prineipautes à la publication des ordonnances de V. M. et 

a la conservation de Ses regaux. 

La chose ne serait sujette A aueun inconvenient ni depense, 

s'il plaisait A V. M. de charger de cet emploi le prince de 

Schönaich comme chef president de "Oberamt de Breslau. 

V. M. ordonnera à ce sujet ce qu’Elle jugera à propos. 

155. JImmediat-Bericht Coccejis und Arnims. 

Berlin, 2. Januar 1742. 
Mundum. — R. 46. B. Wr. 257, 

Bejegung der höheren Stellen bei den jchlejiihen Juftizcollegien. 

GE K. M. Haben uns die Lifte derer Oberamts-Bedienten 
allergnädigft zugefertiget;') wir werden nicht ermangeli, die Be— 
jtallungen vor Ddiejelbe ausfertigen zu lafjen, auch ihnen den Tag, 
welden E. 8. M. zur Introduction beftimmen werden, Fund zu 
machen. 

1. Unterdeſſen haben wir allerunterthänigft anfragen follen, 

ob diefe Räthe dem in E. 8. M. Landen gewöhnlichem Eramini 
und Broberelation unterworfen fein follen, weil das Weh und 

1) Mergl. Nr. 150 (30. December 1741). 
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Wohl diejes Landes von denen Rüthen dependiret und daher die 
höchſte Nothwendigkeit erfordert, von deren Gefchidlichfeit verfichert 
zu fein. Auf welden Fall wir denenfelben von hier aus einige 
Acta zu Verfertigung der Proberelation fofort zufertigen wollen. 

2. E. 8. M. Haben auch allergnädigit befohlen, daß wir zu 
denen zweien offen gelafjenen Präſidenten- oder Directoren-Stellen 
zwei Landeskinder in Borjchlag bringen jollen. 

Da wir nun ſchon zwei hiefige Landesfinder, den von Nüßler!) 
und Böhmer,?) in Vorſchlag gebracht, fo dependiret e3 von E. K. M. 
allergnädigften Rejolution, wie Sie es mit denenjelben gehalten 
wifjen wollen. 

3. Weil auh E. 8. M. noch nicht von der Director-Stelle 
in Glogau disponiret, auch ung diejerwegen nicht? committiret haben, 
jo erwarten wir nähere Drdre, wer diefe Stelle befleiden joll. 

4. Schließlich Haben E. K. M. Drdre zufolge wir mit denen 
beiden Bräfidenten die Subalternen aus denen von E. 8. M. uns 
zugefandten Liften ausgefucht, zugleich aber auch diejenige, welche 
man uns als die tüchtigfte angegeben, zu denen noch nicht bejeßten 
Stellen bei dem Eonfiftorio in Borjchlag bringen jollen; wovon 
wir die Specification?) zu E. K. M. allergnädigften Approbation 
hierbeifügen jollen. 

Königliche Marginalien: 

Bu 1: „ift guht“ 
Zu 2, erſter Abjag: „2 jo Habile läute wie Sie Sie nuhr 

Wien“ 
Zweiter Abſatz, ad: „Nüßler und Böhmer“: „ift guht“ 

Bleinotiz von der Hand Eidhels: 

Zu 2: „Nüßler nach Breslau.“ 

!) Ueber das Leben des damaligen Kammergerichtsraths v. Nüßler handelt 
Büſching, Beyträge zu der Lebensgeſchichte denkwürdiger Berjonen. Halle 1783. 

I. 239. fi. 
2) Ein Sohn des Halliihen Profefiors Juft. Henning Böhmer. 

3) Die ESperification Tiegt bei. Bergl, Nr. 150 ©. 291. Wir notiren aus 
derjelben nur noch die Namen der Eonfiftorialräthe: für Breslau: von Lüttichau 

und Brüfamph, für Glogau: PBrimarius Lepin, Prälat Baron Lange, von Roth» 

kirch, Pannewitz. 
20* 
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156. Aus einer Labinets-Drdre an Reinhardt. 

Berlin, 2. Januar 1742. 
Abſchr. R. 96. B. 24. — Dedgl. Brest. Et.-W. P. A. III. 9a. Vol. I. 

Keine Mafregeln, die zur Muswanderung drängen! 

Ich verhoffe, Ihr werdet nunmehro mit Einrichtung der 
dortigen Krieges- und Domänenfammer den Anfang gemachet und 
alles jo disponiret haben, wie es Mein wahrer Dienft erfordert; 
wobei Ih Euch aber nochmalen reconmendire, feine Dinge anzu— 
fangen, wodurd die Leute aus dem Lande zu gehen Gelegenheit 

nehmen müſſen, maßen ich fonft folches von Euch allein fordern 

werde. Meine Intention ift, das Land an Leuten auf alle Weife 

zu vermehren und deren Nahrung zu befordern, welches Ihr Euch 
zum Principio dienen laſſen jollet.?) 

157. Immediat Bericht Reinhardts. 

Brelaus, 3. Januar 1742. 
Eigen. Gone. Brest. St.“A. P. A, II. 9a. 

Einführung der Breslauer Kammer. 

Em. Königl. Majeftät haben allergnädigft befohlen, daß die 
in Niederjchlefien geftiftete Kriegs» und Domänenfammern gleich 
mit Anfang diejes Jahres eingewiefen und die dazu benannte Ars 
beiter in Activität gejegt werden follen. 

Geftern und Heute ift dieſes alles in Anfehung der Bres- 
lauifchen Kriegs- und Domänenfammer von mir allerunterthänigft 

bewerfjtelliget und ſowohl Director, Näthe, Kaſſen- und Stanzlei- 
bediente nmebjt und von mir in Pflicht genommen und was zum 
Arrangement der Stanımerarbeit und der darinnen zu haltenden 
Drdnung dienet und erfordert wird, alles zum Protofoll verzeichnet 
und veranftaltet worden, 

!) Einer Gabinet3ordre an den Generalmajor du Moulin vom jelben 

Datum (R. 96. B. 24) hat der König die folgende eigenhändige Nachſchrift 
hinzugefügt: 

„vons ne vous donnez point l’autorit@ qui vous revient; il se fait des 

excès eriants ä Breslau! Sachez que vous en röpondrez de votre fortune et 

de votre honnenr, si vous n'y rem«diez incessamment. ‚Je ne venx point 

qn’on me ruine le pays; vous pouvez faire des reerues, sans commettre des 

violences et sans troubler le commerce.“ 
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Außer den Kriegsräthen Alengon und Oppermann, fo, wie 
fie mir geftern gemeldet, unterwegens anhero zu reifen begriffen, 

und den beiden noch fehlenden Steuerräthen Eihmann und Eger, 
wie auch dem von Ew. Kgl. Majeftät noch nicht benannten Ober- 
forftmeifter und dem Domänen-Rentmeifter ift alles, was zu Be— 
arbeitung des Kammerweſens gehöret, beifammen gewefen. 

Sobald ich num nicht mehr durch die Feld-Commiſſariatsarbeit 
diftrahiret werde und die noch fehlende Bediente habe, Hoffe ich in 
furzer Zeit mit der Arbeit beffer zu avanciren als bis[hero] 
möglic; gewejen. Ew. Kgl. Majeftät geruhen nur das allergnädigfte 

Vertrauen in mich zu jegen, daß alles, was zu Dero höchſten In— 
terejje und zuverfichtlichen foliden Einrichtung des ad interim mir 
anvertrauten Departements gehöret, mit äußerfter Treue, Sorgfalt 

und Wachſamkeit durchgehends werde objerviret und darunter auch 
nicht das alfergeringfte werde vergeifen, noch weniger aber ver- 
jehen werden. Und wenn der fonft Hin und wieder delabrirte 
Zuftand einiger Kreife den Succeß derer einzuziehenden Landes- 

Neveniten nicht hemmet,!) werden ſolche wenigſtens aus Mangel 
der Anftalten dazu nicht zurücbleiben und Ew. Kgl. Majejtät die 
Früchte Dero Siege mit der Zeit in größerer Muße ſammeln 
fünnen, als man anigo, in der großen Unordnung, worin fich faft 
alles noch befindet, vorauszujegen oder zu verfichern im Stande ift. 

158. Cabinetsordre an Locceji und Arnim. 

Berlin, 5. Januar 1742. 
Ausfertigung. — R. 46. B. Nr. 257. 

Einrihtung der niederihleiiihen Oberämter und Eonjiftorien. 

Auf den Bericht vom 30. December 1741 (j. Nr. 151) ertheilt der 

König Folgendes zur Refolution: 

Daß, Toviel zuforderft den Tag anbetrifft, an welchem Die 
Suftizcollegia in Niederjchlefien ihren Anfang nehmen follen, Höchſt— 
diefelbe hierzu den nächſtkommenden 1. Februarii benennen wollen, 
in der Hoffnung, es werde gegen ſolcher Zeit alles deshalb erforder: 

liche hinlänglich präpariret fein. 

i) Die Lefung ift bei der außerordentlich ſchwer zu entziffernden Echrift 

nicht ganz zweifellos. 
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Was hiernächſt die angefragte Puncte anlanget, da werden 

Ad 1 S. 8. M. wegen der zur Standesherrichaft erhobenen 
Herrſchaft Gojchüg gerne fehen, daß, woferne es nicht von Der 
ohnumgänglihen Notwendigkeit ift, in derjelben eine eigene Re— 
gierung zuzulaffen, es damit im statu quo verbleibe, allermaßen 
S. K. M. die Multiplicirung der Inftantien in Schlefien gerne, 
fo viel e3 nur immer möglich ift, er wiſſen wollen. 

I ee ae ee N le Ei un 
Ad 3. Zu den annoch vacanten Directorat-Stellen agreiren 

S. K. M. den p. von Nüßler bei dem Breslanfchen Oberambte 
und den p. Böhmer bei dem zu Glogau. Und da bei dem 

Slogaufchen DOberambte die zweite Präfidentenftelle noch nicht be— 
jeßet ift, jo wollen S. 8. M., daß Derofelben 3 & 4 dazu ge- 
ſchickte Subjecta in Vorſchlag gebracht werden follen, um fodann 
einen Daraus zu wählen. 

Ad 4 Wird der p. Lucanus zu Halberjtadt zum General: 
fiscal zu Glogau agreiret. 

Ad 5. Die bei jedem Dberambte zu beftellende 24 Advocaten 
betreffend, da jollen mehrgedachte Etatsminiftres von Cocceji und 
von Arnim fich mit denen beiden Dberambtspräfidenten zuſammen— 
thun und dazu tüchtige, gejchidte und cordate Subjecta ausfuchen 
und benennen, welche jodann von Sr. 8. M. wegen confirmiret 
werden müſſen. 

Ad 6. Die 6 Boten bei einem jeden Oberambte follen beftellet 
und jedem nebſt einem leide und überfilberten Schilde ein jähr- 
liches Gehalt ausgemachet werden. Wozu dann alte Unterofficiers 
und Soldaten, jo des Schreibens und Lejens erfahren, genommen 
werden fünnen. 

Ad 7 Werden ©. K. M. die Befoldung vor die beiden 
Schlefier, welche in das Hiefige Tribunal gefeget werden follen, 
ausmachen, fobald Derojelben 2 geſchickte, redlihe und capable 

U in Vorſchlag gebrad)t fein werden.?) 

I Die Entſcheidung bezüglich des zweiten Punctes (Ordnung des 

Kirchenweſens) ift gedrudt bei Lehmann, Preußen und die Fatholiiche Kirche, 

Theil 2, Nr. 72 (Publ. a. d. Pr. Staatsarch. Bd. X, 50). 

3) Bl. S. 295, Anm. 3, 
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Ad 8, 9 und 12 Haben Se. K. M. beſage anliegenden Etats!) 
das nöthige bereits veguliret, wobei es fein Verbleiben Hat. 

Die noch fehlende, To geiſt- als weltliche Confiftorialräthe 
müſſen Sr. 8. M. nächſtens vorgejchlagen werden. 

Eines befonderen Seeretarii, Negiftratoris, auch Kanzeliften 
und Boten vor jedes Confijtorium wird es vor der Hand nicht ge— 
brauchen, da ſolches alles von den Subalternen des Dberambtes 
mit beftritten werden kann. 

Ad 10 und 11 wird das erforderliche auf den Srieges- und 
Domänenfammer-Etat3 reguliret werden. 

Ad 13. Wegen der Häufer, wo die refpective Oberämbter zu— 
jammenfommen jollen, haben S. 8. M. bereits reguliret, daß 
jolches von Seiten des Breslaufchen Oberambtes in dem jogenannten 
Dberamtshaufe zu Breslau, zu Glogau aber auf dem Sclofje in 
der dritten Etage gejchehen foll.?) 

Ad 14 Agreiren ©. 8. M., daß die fleinen Strafen von 1 bis 

5 Thaler, welche denenjenigen dictiret werden, Die die Juſtiz ver- 
zögern oder wider die Ordnung handeln, zur Sportelfafje fließen 
mögen. 

Ad 15. Von denen vor die Oberämbter erforderlichen Siegel 
jollen die Etatsminiftres von Cocceji und von Arnim forderfamft 
eine Zeihnung machen laſſen und jolde Str. K. M. zur Appro- 
bation einfenden, die dann ſolche fertigen laſſen wollen. 

Ad 16 Ratione des bisherigen Streites, betreffend die Juris: 
dietion über Die Standesperjonen und die von Model, welche in 
Breslau wohnen, jo becidiren S. K. M. ſolchen dahin, daß ge— 
dachte Standesperjonen und von Adel in civilibus unter der 
immediaten Jurisdiction des Oberambtes zu Breslau ftehen follen, 
in Polizei-, Steuer:, Acciſe- und andern dahin gehörigen Sachen 
aber unter die [!] dortige Krieges: und Domänenfammer. 

) Nicht erhalten. Bergl. aber Nr. 150. 

2) Der Chef-Präfident der Oberamtsregierung zu Glogau, Graf v. Reder, 

hatte eine Dienftwohnung im Schloffe gewünjcht (2. Jan. 1742). Durh C.O. v. 

5. Jan. erflärte ihm der König, daß im Schloffe noch die Kriege» u. Domänen» 

fammer untergebracht werden müfje und aljo kein Raum jei, er werde jchon noch 

eine andere Wohnung ausfinden (R. 96. B. 25). 
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Ad 17 Wollen es die Umftände jebo nicht leiden, daß 

S. KM. die Anzahl derer Dberamtsräthe vermehren, und jeind 
Höchſtdieſelbe perfuadiret, daß, wenn jeder von ihnen fleißig, treulich 
und mit gehöriger Gejchidlichfeit arbeitet (als wozu fie bejtellet 
werden), alsdenn die angejegte Zahl derer Membrorum Hinlänglic) 
genug ift, alles zu beftreiten. 

Sollte indeß mit dem erfolg der Zeit es ohnumgänglich 
nöthig fein, den numerum derer Räthe zu vermehren, werden 

©. K. M. zu feiner Zeit das nöthige desfalls disponiren. 
Nahdem auh bei Sr. 8. M. Dero Wirklich Geheimer 

Etats», ꝛc. Miniftre Graf von Podewils bejage der abjchriftlichen 
Anlage’) fowohl wegen derer Fürſtenthümer und Herrichaften, welche 
mediate Regierungen zu Halten befugt fein, ingleichen wegen des 
jogenannten Fürftenrechtes einige Vorftellung gethan Hat, jo haben 
©. 8. M. darauf allergnädigjt refolviret, auch hierunter Dero ge— 
treuen niederjchlefiichen Landesjtänden eine Marque Dero aller- 
gnädigften PBropenfion und Wohlwollens zu geben, und dahero zu 
approbiren, daß, fo viel das jogenannte Fürſienrecht angehet, jolches 
jonder Präjudiz Sr. 8. M. Rechten und Interefje beibehalten und 

confirmiret werde: jedoch mit der Condition, daß das Dberambt 
die Direction davon haben und die Appellationes von den deecisis 
des FFürftenrechtes an S. K. M. offen bleiben müſſen. 

Sp viel die mediate Regierungen anlanget, da foll es gleich— 
fall3 dahin gerichtet werden, daß die Appellationes davon immediate 
an das Tribunal nach Berlin ergehen. Dem Oberambte aber wird 
die DOberaufficht über vorgedadhte Regierungen per modum com- 

missionis dahin aufgetragen, daß ſolches über die Adminiftration 
der prompten und ohnparteiiichen Juſtiz invigilire, auch auf die 
Beobachtung derer zu publicirenden Edicte, ingleichen auf die Con— 
jervation derer föniglichen Rechte, Prärogativen und Regalien Acht 
habe. Bon welcher Einrichtung dann denen Föniglichen Srieges- 
und Domänentammern behörige Nachricht zu geben ift, als welchen 

diejenigen Affaires, fo beſage des bereit3 publicirten Edictes?) zu 
ihrem Reſſort gehören, verbleiben müſſen. 

1) Es find die Jmmediatberichte vom 2. Januar gemeint: Nr. 154. 

2) Das Notificationspatent vom 25. November 1741 (Korn 1741, Nr. 72); 

vgl. ©. 276 (Nr. 144). 
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Und da auch endlich des Fürſten von Carolath Liebden bei 
Sr. 8. M. immediate nod die. in Abſchrift anliegende Puncta, 
die Berfaffung des Juſtizweſens in der Schlefie betreffend, unter- 
thänigft eingefandt Haben, ') jo agreiren ©. K. M. 

Ad 1. Daß aus denen angeführten Urſachen nebſt dem 
Fürſtenthum Schweidnig und [Brieg] das Jauerſche in Juſtiz- und 
Eonfiftorialjachen bei dem Breslaufchen Oberambte verbleiben follen. ?) 
In Landes, Contribution- und Steuer-, auch übrigen zur Krieges- 
und Domänenfammer behörigen Sachen bleibet es bei der jchon 
gemachten Einrichtung. 

1) Die — übrigens umdatirte — Denkichrift ift abjchriftlich erhalten 

(R. 46. B. 257.); von ihrer Mittheilung kann jedoch Abftand genommen werben. 

Den wejentlichen Inhalt erjieht man aus dem Tert der obigen Cabinetsordre. 

2) Der erfte Bunct der Garolathichen Denkſchrift conftatirt, da die Fürften- 

thümer Schweidnik und Jauer zwar im contributionali, nicht aber im Juſtiz— 

wejen von einander getrennt werden könnten, weil fie „einerlei Rechte, Procefjual- 

Acta, Archive und Berfafjungen“ hätten, welche fich nicht theilen ließen. Die 

Zufammenlegung von Jauer und Schweidnig war übrigens jchon in dem Protokoll 

bom 8. Dec. 1741 (Nr. 143) in ganz bderjelben Weije, wie oben, angeordnet 

worden. Man muß aljo annehmen, entweder, daß die Garolathiche Denkſchrift 

vor dieſen Termin fällt, (mas nicht eben wahrjcheinlich ift), und daß dem König 

bei der obigen Verordnung die inzwiichen bereit3 ergangene Entjicheidung nicht 

gegenwärtig war, ober, daß zwilchen bem 8. December und dieſer Verordnung 

ein Verſuch gemacht worden ift, eine Trennung der beiden Fürftenthümer in ber 

AJuftizverwaltung, entiprechend der Trennung in ben Sammerbezirfen, herbei» 

zuführen. Den Niederichlag eines ſolchen Verjuches, von dem jonft nichts befannt 

ift, darf man vielleicht in der folgenden Defignation jehen, die in dem Actenbande 

R. 46. B. Nr. 257 als Anlage neben die obige königliche Reſolution geheftet 

worden if. Sie ift von derjelben Hand geichrieben, wie die Kabinetsordre und 

die beiden andern Beilagen (die beiden Jmmebdiatberichte von Podewils und die 

AImmediatvorftellung des Fürften Carolath), gehört aber offenbar nicht ald Beilage 

zu unjerer obigen Cabinetsordre, deren Jnhalt fie vielmehr widerſpricht. Sie 

ftellt wohl das (uns jonft unbekannte) Project dar, dag — im Gegenjaße zu den 

Erflärungen vom 8. December 1741 —, die beiden Fürftenthümer Sauer und 

Schweidnig in der Juftizverfafjung trennen, Kammer- und Oberanıtsbezirfe ganz 

gleich machen wollte, und gegen das ſich die Eingabe von Schönaich-Tarolath in 

ihrem erften Bunct richtet. (Ob nicht vielleicht die Dejignation der Carolathichen 

Vorſtellung beigelegen Hat? in der Borftellung jelbjt deutet allerdings nichts darauf 

hin.) Die Defignation jelbft lautet folgendermaßen: 



314 Nr. 158. — 5. Januar 1742. 

Ad 2. Hat es bei demjenigen fein Bewenden, was ©. K. M. 
deshalb bereit3 oben verordnet haben;!) die Kriegeskaſſe aber muß 
in vorgedachtem Oberamtshauſe noch jo lange bleiben, bis die 
Krieges: und Domänenfammer deshalb andere Veranftaltung zu 
machen im Stande fein wird. 

Ad 3 et 4. Wollen S. 8. M. geichehen laſſen, daß, woferne 

die bisherige Miethe vor das neben dem Oberamtshaufe belegene 
Kaufmannshaus?) aus der Sportelfaffe?) erfolgen und bezahlet 
werden kann, solche alsdenn auf den bisherigen Fuß continuiret 
werde, auch daß alsdann des Fürſten von Garolath Liebden Sid) 
der Zimmer, welche der Graf Schaffgotich in vorgenannten Haufe 
bewohnet, beziehen [fo!] mögen. *) 

Ad 5. It Sr. 8. M. allergnädigfte Intention, daß Dero 
Wirklich Geheimer Etatsminiftre von Cocceji felbften nad) Glogau 
und Breslau gehen, daſelbſt die neuen Oberamtscollegia mit ge- 

bührenden Solemnitäten introduciren und felbige ordentlich einrichten 
jol. Wie er dann aud) die Fähigkeit derer Räthe durch ein ge- 

Dejignation derer zum Breslauiſchen Oberambte gehörigen 
Provinzien. 

Grottkauſcher Diſtriet bis an und über die Neiße, inclusive der Stadt 

Neiße und Schurgas, joweit Sr. K. M. Territorium noch jenjeits der Neiße gehet, 

Fürftentgum Münfterberg, Brieg, Namslauſcher Kreis, Herrichaft Wartenberg, 

Meiebohr, [Medzibor?], Goſchütz, Dels, Breslau nebft dem Fürftenthum, Schweidnitz. 

Deiignation derer zum Gloganichen Oberamte gehörigen 

Provinzien. 

Fürſtenthum Jauer, Liegnitz, Wohlau, Glogau nebſt der Herrſchaft Beuthen, 

Sagan, Schwiebus, Trachenberg, Militſch. 

1) Im zweiten Punet ſeiner Denkſchrift hatte Fürſt Carolath vorgeſtellt, 

daß die von der Kriegskaſſe belegten Räume des Oberamts für die Oberamts— 

regierung und jpeziell jür die Depofitenfajfe gebraucht würden, und hatte gebeten, 

die Verlegung der Kriegskaſſe zu veranlafien. 

) In den Gemwölben der unteren Etage lagen die Acten des Oberamts; 

in der oberen Etagen hatten bisher Neinhardt und Münchow gewohnt. Das 

Haus gehörte der Kaufmannicaft. 

3) Garolath hatte um Erlaubnif; gebeten, die Miethe wie bisher „aus den 

Landesrevenüen“ bezahlen zu Dürfen. 

I) Die einzige entiprechende Dienftwohnung hatte der Kammerpräfident 

erhalten, 
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wöhnliches Eramen und durch einer Proberelation Erforderung 
indagiren, demnächſt die Collegia inftruiren und alles in feinen 

Train und Ordnung fegen muß.*) 

Ad 6 und 7. Wollen S. 8. M. der in Vorſchlag gebradhten 
Umfegung des p. Matufchka nicht entgegen fein, woferne jolche auf 
eine convenable Weile geihehen kann.) Nachdem aber der p. von 

Füldener?) in des bei dem Glogaufchen Dberambte angejegt ge— 
wejenen und nachher mit Tode abgegangenen von Biebran Stelle 
allergnädigft ernannt worden und dem Verlaut nach dieſer von 
Füldener bei dem Breslaufchen Departement mit mehreren Succeß 
arbeiten dörfte, als ſeind S. K. M. zufrieden, daß derſelbe zu 
Breslau employiret und in defien Stelle hergegen der von Wurk 
oder ein anderer nad) Glogau gefeßet werde. 

Ad 8. Was endlich die Ablegung des gewöhnlichen Juraments 
anbetrifft, welche des Fürften von Carolath Liebden und der Graf 

von Reder als Etatsminiftres und Präfidenten derer Oberämbter 
zu thun Haben, fo ift Sr. 8. M. allerhöchſte Intention, daß jolches 
in Dero hiefigem Geheimen Raths-Collegio gejchehen jol. Die 
übrigen Membra derer respective Dberämbter und Konfiftorien 
werden dur Sr. 8. M. Etatsminiftre von Cocceji und nurgedachte 

Präfidenten, wann die Oberämter introduciret werden, in gehörige 
Pflicht genommen.*) 

Schlieklihen befehlen S. K. M. Dero Etatsminiftris von 
Cocceji und von Arnim hierdurch annoch in Gnaden, in gründliche 
Ueberlegung zu nehmen, ob nicht hiernächft und zu feiner Zeit eine 
ſolche Einrichtung mit denen Advocatis bei diefen Dberämbtern ge— 

machet werden fünne, daß die Gebühren, welche fie jonften von 
denen Barteien befommen, zur Sportelfajje fließen müfjen, daher- 

! Der 5. Runct der Karolathichen Denkſchrift enthielt eine Borftellung und 

Bitte hinfichtlich diefer Maßregeln. 

2) Matuſchka war in die Gloganer Oberamtsregierung gejebt worden und 

wollte gern nach Breslau, wo er früher beim Oberamt gewejen war. Carolath 

ſchlug vor, an feiner Stelle Wurg oder Sendlik nach Glogau zu verſetzen. 

3) Fürft Carolath hatte (unter Bunct 7 feiner Denkſchrift) für den Fall, 

dab der König die Zahl der Näthe bei der Breslauer Oberamtsregierung noch 

vermehren wolle, dv. Füldener und v. Saurma bvorgeichlagen. 

# Bunct 8 der Carolathſchen Denkjchrift enthielt eine Anfrage deswegen. 
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gegen einem jedem Advocato aus ſolcher Kaffe ein gewiffes und 
hinlängliches jährliches Gehalt ausgemacdjet werde. Welches mehr: 
gedachte Dero Etatsminijtres in reifliche Erwägung zu nehmen und 
übrigens wegen vorftehenden allen das gehörige zu beforgen Haben. 

159. Jmmediatbericht Keinhardts. 

Breslau, 7. Januar 1742,') 
Conc. Brest, St. P. A. 111. 9a. vol. 1. 

Unciennetätsjtreit bei der Breslauer Kammer. 

Als ich vorgejtern den Kriegsrath d’Alencon in Pflicht ge: 
nommen und denielben feinen Plag in Kammer-Eollegio mach denen 

Räthen, welche bereit3 in andern SKrieges- und Domänenfammern 
gejeflen, angewiejen, hat er jolchen nicht anders, als mit der Re— 

fervation annehmen wollen: wenn E. K. M. nämlich ihn nicht bei 
feinen anno 1727 als Orangiſchen Tribunalsrath erhaltenen Ad— 
junctiong- Patent auf feinen verftorbenen Vater geichüget und nad) 

jolcher Anciennität, wornach er der Zweite nach dem Director 
werden müßte, in der p. Kammer placiret wifjen wollten. 

Die andern Käthe find über diefes des d'Alençon Anfinnen 
jchwierig und jagen, daß fie theils 10 und mehrere Jahre als 
wirflihe Kriegsräthe, D’Alencon aber niemals als Drangifcher 
Tribunalsrath, jondern des Herren Markgrafen zu Schwedt Hoheit 
gedienet, auch in dem von E K. M. vollzogenen Breslaufchen 
Kammer-Salarien-Etat nad) fie placiret worden. 

Ich habe gemeinet, darinnen ein Temperament zu finden und 
ihn, d’Alencon, vor die Sriegesräthe Walther und Hoffmann zu 
placiren, er provoeiret aber lediglih auf E K. M. allergnädigften 

Ausſpruch, um welchen ich dann auch Hiermit allerunterthänigft 
will gebeten haben. 

Der König entjcheidet durch Cabinetsordre d. d. Berlin, 13. Ja— 
nuar 1742 (Ausf. ebenda), dab d’Alencon den von ihm beanfpruchten 

Rang im Collegium als der Zweite „aus bewegenden Urſachen“ haben folle. 

„Wie es dann Iediglich dabei verbleiben und die andern nicht 
dagegen raiſonniren jollen, bei Vermeidung Meiner jchwerjten 

Ungnade.“ 

5) 1741 in der Borlage ift ein Schreibfehler. 
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160. Aus der Beftallung für den Juftitiar bei der Breslauer 
Kammer, Kriegs: und Domänenrath Walther. 

Berlin, 8. Januar 1742. 
Cone., gez. don Reinhart, von Zoeben. Bresl. St.⸗A. P, A, III. 9a. vol, 1. 

Dbliegenbeiten eines jchlejiihen Kammerjuftitiars. 

Dem Beitellten (Anton Balthafar Walther, bisher fürſtlich Dels- 
nifcher Regierungsrath) liegt ob ... 

infonderheit die bei Unferer Breslaufchen Krieges- und Do- 
mänen-Kammer vorkommende Juftize, Gränz-, Jagd», Forft-, Brau— 
und andere Hoheitsjachen, wie auch die Cautiones und alles, wobei 
es ſonſt auf die Bejorgung der Rechte anfömbt, mit unabläffiger 
Sorgfalt, Application und Eifer mitrefpiciren, folche, jo oft der- 
gleihen vorfallen, mit allem Fleiß eraminiren und erwägen, feine 
Meinung und Votum hierüber nach feinem beften Wiffen und Ge- 

willen frei eröffnen, bei allem, fo ihm Hierbei aufgetragen wird, 
allemal das wahre Necht und Billigfeit zum Fundament und 
Augenmerk nehmen, deme gemäß ohne allen Eigennug oder andere 
Nebenabfihten und ohne einiges Anjehen geradedurd verfahren 
und darin Niemandem zu Liebe oder zu Leide etwas Widerrechtd- 
liches fentiren, thun oder verhängen, über Unjere Inftructiong, 
Edicte, Reglements, Verordnungen und Decifiong-Refcripte, wie 
auch über die bisherigen landesüblichen Gejege und gute Gewohn- 
heiten bis auf anderweitige Dispofitiones aufs Genauefte mithalten 
und eifrigft daran zu fein, daß ſolche von Federmänniglich eract 
objerviret und die ontravenienten darunter wieder zu ihrer 
Schuldigfeit gebracht und refpective deshalb denen Berfaffungen 
und Rechten gemäß gebührend angeſehen und jolchergeftalt in allen 
Dingen nad) unjerer Inftruction und von Zeit zu Zeit erlaffenden 
Ordres gutes Recht und Ordnung beftändig erhalten, Unjer höchſtes 
Intereſſe und die Eonfervation Unserer Unterthanen befördert werde. 

Er joll auch durchgehende ſich nach Unjerer der Krieges- und Do- 
mänenfammer ertheilten Inftruction!) und was ihm nad) jelbiger 

1) Bon einer ſolchen Anftruction iſt jonft feine Spur vorhanden. Daß die 
Abſicht beftand, eine jolche zu erlafjen, tritt mehrfach in den Acten hervor; fie 

icheint indefjen nicht zur Ausführung gefommen zu fein. (gl. ©. 267.) Die Er- 

wähnung in dem obigen Tert dürfte auf das Beijpiel anderer Beftallungen für 

Kriegs- und Domänenräthe zurüdzuführen jein. 
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zu verrichten oblieget, in allen Puncten und Clauſeln aufs Ge- 
nauefte achten, und worinnen Wir Uns aud außerdem feiner Dienfte 
werden gebrauchen wollen, ſich willigft und pflichtmäßig dazu em— 

ployiren laſſen, ꝛc. ꝛc. 
Das Gehalt Walthers betrug 600 Rthlr. 

161. Eonferenzprotofoll.!) 

Berlin, 8. Januar 1742. 
Bon Arnims Hand, gez. Cocceji, Arnim. R. 46. B. Ar. 257, 

Negelung der ſchleſiſchen Juftizangelegenheiten. 

Praesentibus 

. Des Herrn Fürften von Carolath Hochfürſtl. Gnaden. 

. Des Herrn Graf von Nedern Ercellenz. 

. Des Herrn Geheimen Juſtizraths Freiherrn von Arnold. 
. Des Herrn Landesälteften Freiherrn von Fürſt. 

. Des älteren Herrn Baron von Arnold. 

. Des Herrn von Füldner. 

. Des Herrn von TFriedeberg. 
8. Des Herrn von Sommerfeld. 

Nachdem von Seiner Königl. Majeftät einige nähere Er- 
Härungen, das fchlefiiche Juſtizweſen betreffend, 2) eingelaufen, fo 
ift derjelben Inhalt bei der am heutigen Tage concertirten Con» 

ferenz befannt gemachet und nach Anleitung höchjtbefagter Königl. 

Entichliefung anbei eines und das andere zu diefem Negotiv ein— 
ſchlagende verabredet worden. 

1. Seine Königl. Majeftät haben allerhöchſt rejolviret, daß 

das jogenannte Fürftenrecht, jedoch jonder Präjudiz Seiner Majeftät 

hohen Rechten und Intereffen, und mit Vorbehalt des Necurjes von 
denen ausgejprochenen Sentenzien an Seine Königl. Majeftät, bei- 
behalten werden folle. 

.1OO0PADD- 

1) Das folgende Stück ftimmt in der Hauptiache mit dem Anhalt der 

Gabinetsordre vom 5. Januar (Nr. 158) überein. Bon entiprechenden Streichungen 

haben wir abgejehen, um die Lesbarleit des Tertes nicht zu gefährden. Eine 

Bergleichung der beiden Stüde ift auch imfofern lehrreich, als fie zeigt, welche 

Modificationen die Minifter hier und da den königlichen Befehlen gegenüber für 

erlaubt und nöthig befunden haben. 

) Bergl. Ar 158. 
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Zum beftändigen Ober-Fürftenrechts-Präfidenten feind des 
Fürft von Carolatd Hochfürftl. Gnaden benannt. 

2. Seine Königl. Mojeftät wollen auch, daß die Appellationen 
von denen Mebdiatfürftenthümern und mit denenjelben gleiche Jura 
genießende Standesherrichaften nicht an die Oberamtsregierungen, 
fondern immediate an das hiefige Dberappellationstribunal gehen 
jollen, dabei aber jedoch die Dberanfficht über dortige Regierungen, 
ingleichen die Publicationen derer Edicte denen beiden Oberamts— 
regierungen zu Breslau und Glogau per modum commissionis von 
Seiner Königl. Majeftät aufgetragen werden, wie ſolches in den 
zu erlafjenden Intimationsedict mit mehrern ausgeführet werden wird. 

3. Die zur Würde einer Standesherrichaft erhobene Gräfl. 
Reichenbachiſche Standesherrfchaft Goſchütz Hat fich aller dieſer 
Prärogativen mit zu erfreuen, zumal der Zweifel, als wenn durch 
Anlegung einer Regierung die Inftanzien vermehret werden möchten, 
hinweg fällt. 

ME a a ae a ee a a a ei 

5. Bei nur benannten Conſiſtoriis follen nad) legt einge» 
laufener Drdre, außer denjenigen Membris Regiminis, welche die 
Herrn Bräfidenten dazu jedesmal delegiren werden, als bejtändige 
Gonfiftorialräthe bejtellet werden: 

Zu Breslau. An geiftlihen: 1. der Herr Prälat zu St. 
Matthiae, 2. der Inſpector Burg; an weltliden: 3. der von 
Lüttichau, 4. der Brücdampf. 

Zu Slogan. An geiftlihen: 1. der Prälat und Dompropft 
Dafelbft Freiherr von Zange, 2. der. Baftor prim. Lepin; an welt- 

lichen: 3. der Baron von Arnold senior, 4. der von Rothfird auf 
Alt-Kranz. 

Wie und wann die onfiftorialieffiones gehalten werden 
jollen, ſolches wird provisionaliter occasione der Introduction 

reguliret und in der demnächft zu publicirenden Confiftorialordnung 
feftgeftellet werden. 

6. Secretarios und andere Unterbediente finden Seine Königl. 
Majeftät nicht nöthig bei denen Confiftoriis zu beftellen, in Be- 

1) Punct 4 (Ordnung ded Kirchenweſens) gedrudt bei Lehmann, Preußen 

und die Fatholiiche Kirche, Theil 2 Nr. 76. (Publ. a. d. preuß. Staatsard). X, 53.) 
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tracht dieſe Yunctionen von denen Dberamtsfecretären 2. gar 
füglih mit verwaltet werden fünnen. 

7. Und da Seine Königl. Majeftät gerne fehen, daß die 
Berwaltung der Juſtiz nicht länger ausgefegt, jondern womöglich) 
die beiden Oberamtsregierungen und Gonfiftorien primo februario 

eröffnet werden möchten, jo werden des von Cocceji Ercellen;z, 
welche zur Introduction diefer Hohen Collegiorum allergnädigft be- 
nennet worden, nicht jäumen, fich, jobald es fein kann, dahin auf 
den Weg zu machen, desgleichen auch die illuſtren Herrn Chefs und 
übrige denominirte Membra ihrer Seits nicht unterlaffen wollen. 

8. Nach Sr. Königl. Majeftät hohen Intention, Toll aud) 

aufs jorgfältigjte vermieden werden, daß Feine ungefchiete Membra 

bei denen Dberamtsregierungen einjchleihen mögen, zu dem Ende 

die bereit? in Vorſchlag gefommene oder auch die hiernächſt ſich 
dazu einfinden möchten, eine Proberelation ex actis proprio marte 

zu machen und daß ihnen niemand dazu behilflich gewefen, in den 
Eid zu nehmen, ingleihen dem Examen fich zu unterwerfen, oder 
zu deſiſtiren fih nicht entbrechen können. Sintemal diejenigen, 
welche bei dem tentamine nicht vor tüchtig erfannt werden, Die 
Burüdweifung gewiß zu gewärtigen haben würden. 

9. Seine Kgl. Majeftät können fich zu dato noch nicht ent- 
Ichließen, den Numerum derer Räthe bei denen Oberamtsregierungen 
zu vermehren, daher es denn in die Wege gerichtet worden, Daß 
die beiden weltlichen Eonfiftorialräthe qua Assessores mit in denen 
Negierungen arbeiten follen. Bu der annoch fehlenden zweiten 
Präfidentenftelle zu Glogau, haben des Herrn Grafen von Redern 
Ercellenz drei Membra in Borjchlag gebracht, Pannewig, von 
Thielow und Lechtrig, wobei Seiner Königl. Majeftät anzuzeigen 
fein wird, daß der Pannewitz fein Edelmann, es auch fich nicht 
Ichiefen würde, daß der Böhmer unter ihm dienen müßte. 

10. Das Officium Fisei verwaltet nach Anleitung ihrer Be— 
jtallungen und Inſtructionen zu Breslau und zu Glogau an jeg— 

lihem Orte ein Oberfiscal umd zwei Unterfiscale. Zu denen 
erjteren Haben Seine Königl. Majeftät den p. Glorin und den 
p- Lucanus ernennet, ratione derer Unterfiscale werden annoch ge— 
ſchickte Subjecte aufgejucht und Höchften Orts in Vorjchlag gebracht 
werden. 
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11. Bei Gelegenheit der vorfeienden Introduction und da 
man die Competenten am beften kennen lernen kann, jollen die 
tüchtigften Subjecte et qui bonae famae sunt, ausgejuchet und Die 
von Seiner Königl. Majeftät determinirte Anzahl derer Advocaten 
daraus bejtellet werden. 

12. Eben alfo fol es auch mit denen Boten gehalten und 
dazu alte Unterofficiere und Soldaten genommen werden; dieſe be— 
fommen außer dem von Seiner Königl. Majeftät determinirten Lohn 
die gewöhnlichen Meilengebühren. 

13. Der Botenmeifter oder Tarator verrichtet die Infinmationen 
binnen denen Städten Breslau und Slogan; von dergleichen werden 
2 Ggr. gegeben, welche aber in die Sporteltafje fließen und aus 
welcher der Botenmeifter demnächſt einen proportionirten Lohn erhält. 

14. Des Kanzleidieners dürfte man wohl entrathen können, 
dahingegen ift ein Amtspfänder unentbehrlich, welder dann mit 
dem vor jenen ausgeworfenen Fixo bejtellet werden folle, wobei 
demfelben annoch die Erecntionsgebühren zufließen. 

15. Die Memorialien werden bei dem Regiſtrator präſen— 

tiret, das Präjentatum darauf geſetzet, richtig jpecificiret und jothanes 
Berzeihnig noch felbigen Abend zur Distribution dem oberſten 
Herrn Bräfidenten, oder in deſſen Abwejenheit dem zweiten Prä- 

fidenten u. |. w. übergeben. 
16. Die Erpeditiones gejchehen bei denen Oberamtsregierungen 

nomine Regis wie denn auch die supplicata ad Regem zu richten. 
17. Ratione curialium, derer fi) die Oberamts-Regierungs— 

fanzlei zu bedienen haben wird, ſoll die nöthige Iuftruction erfolgen. 
18. Die neuen Siegel werden in eine Zeichnung gebradt, Sr. 

Königl. Majeftät zur Approbation präfentiret, allhier verfertiget und 
bei der Introduction denen Herren Oberjten PBräfidenten überreichet. 

19. Bei jegiger Beltellung derer Dberamtsregierungen iſt 
zwar nicht auf die Anordnung zweier Bänfe reflectiret worden, 
inmittelft verftehet fih doch von jelbft, daß ſowohl in als außer 
denen Gollegiis die Bürgerlichen dem Herrn» und Adelsſtande 
weichen müffen, wenngleich fie etiwa eher als diefe votum et sessi- 
onem erhalten haben möchten. 

20. Zu Breslau jollen die Sessiones in dem dafelbit befind- 
lihen Oberamtshaus, zu Glogau aber auf dem Schloß im dritten 

Acta Borussica. Behörbenorganijation VI, 21 
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Stock oder Etage gehalten, dafelbft auch die Archive verwahret 
werden. 

21. Die von dem Herrn Geheimen Juftizratd Baron von 

Arnold ad amussim der Kurmärkiſchen Kammergerichtsordnung von 
anno 1709 entworfene jchlefiiche Procefordnung wird nad) ge— 
ſchehener Revifion gehörig publiciret werden. 

22. Eine nöthige neue ECriminalorduung will der Herr von 
Sommerfeld nah Anleitung der Königlihen allhier publicirten ent- 
werfen und ad revisionem präfentiren. 

23. Ratione summae appellabilis, derer Succumbenzgelder 

und derer ans hiefige Tribunal einzujendenden Urtelsgebühren, ift 
gut gefunden, den lebtgefaßten Schluß in etwas zu modificiren, 

und wird davon das Nöthige in dem Jutimationgedict publiciret 
werben. !) 

162. Cabinetsordre an die Miniſter des General-Directoriuns. 

Berlin, 9. Januar 1742, 
? Goncept von Eichel. R. 96. 411. A. 

Bei Meinungsverjhiedenheiten Entiheidung durch den König. 

©. K. M. in Preußen 2c. haben allergnädigft refolviret, ein- 

vor allemal Hierdurch feitzufegen, daß Hinfüro, wenn Dero dirigirende 
Miniftres bei dem General» ꝛc. Directorio fih über eine Sade 
nicht vergleichen und in Sentiments vereinigen können, ſolche des- 
Halb nicht Tiegen bleiben, noch ausgejeget [werden], noch weniger 
ein oder der andere dirigirende Miniftre obligiret fein joll, folche 
wider fein Sentiment zu unterjchreiben, jondern es foll darüber zu 
Sr. 8. M. höchſten Decifion angefraget und ſodann auf einen 
gebrochenen Bogen das Sentiment dererjenigen Miniftres, jo fich 
darüber conformiren, gejeget, auch von ihnen unterfchrieben werden; 
auf der andern Seite des Bogens, gegenüber, aber joll der Miniftre, 
jo diffentiret, fein Sentiment ſetzen und bejonders unterjchreiben: 
worauf dann ©. 8. M. refolviren werden. Es müſſen jolche 

Borftellungen aber überhaupt jehr deutlich und mit möglichiter 
Kürze gefaffet werden. 

i) Vergl Nr. 182, 
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163. Eabinetsordre an den Geheimen Finanzrath von Reinhardt. 

Berlin, 9. Januar 1742. 

R. %. B. 4. — Abſchriftlich. 

Sequeftration der Graf Münnichſchen Güter. 

Da befannter Maßen bei der jüngfthin gejchehenen Revolution 
in Rußland!) den Generalfeldmarfhall Grafen von Münnich und 

dejjen Familie die Fatalité mit betroffen, daſelbſt arretiret und zur 
Inquifition gezogen zu werden, diefes aber in gewiffer Maße feine 

Wirkung auf die in Schlefien belegene, dem Grafen Münnich zu- 
ftändig gewejene Herrichaft Wartenberg mit Haben könnte, als finde 
Ich nöthig, Euch deshalb dahin zu inftruiren, daß Ihr aljofort 
jemanden aus den Mitteln der Kammer expresse dahin abjenden 
jollet, welcher dieje Herrichaft Namens Meiner in Befit nehme 
und eine ordentlihe Sequeftration einrichte, die baar darin be- 
findliche Herrjchaftliche Gelder ſogleich an fi) nehme und folche zur 
Nentei in Breslau abliefere, auch die Beranftaltung made, daß 
alle davon fallende, dem Grafen Münnich font gehörige Revenües 
vor Mich berechnet, Mir auch davon mit Ende jedes Monates ein 
Ertract unter der Adrefje an den Geheimen Rath Eichel eingejandt 
werde. Wegen der etwa vorräthig gewejenen Gelder muß genau 
indagiret und wohl eraminiret werden, daß davon nicht etwas von 

denenjenigen, welche die Adminiftration Davon gehabt, unterjchlagen 
werde, und müſſet Ihr darauf ſowohl als auf die künftige Se— 
queftration ein wachſames Auge mit haben, damit alles ordentlich 
und richtig gehe. Die vorhandene Gelder jowohl als die, jo des- 
halb Fünftig einfommen werden, follen bei der Nentei zu Breslau 
eingezogen, doc nicht mit andern Gefällen meliret, jondern be— 
jonders unter dem Titel von Schatullgeldern berechnet, alle Biertel- 
jahr aber an gedachten p. Eichel eingejandt werden. Uebrigens 
jollet Ihr von der Sache feinen &clat machen, jondern alles vor- 
jtehender Maßen jonder bruit, jedoch ohne die geringste Zeit zu 
verlieren, einrichten, au Mir baldmöglichſt Euren Beriht davon 
erftatten. 

Eliſabeth Petrowna auf den Thron gelangte. Bergl. darüber Karge, die 
ruffiichöfterreichiiche Allianz von 1746 und ihre Vorgeichichte, S. 5 ff. (1887). 

21* 
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Eine ähnlide Cabinetsordre erging unter demjelben Datum an den 
Kurmärkiſchen Kammer: Bräfidenten von der Uften, wegen des Amts 

Biegen in der Kurmark, das ebenfalls an Münnich verlichen worden war. 

164. Eidesformel für die fchlefifchen Oberamtsregierungs-Präfidenten. 

9. Januar 1742. 
Eigenbändiger Entwurf Goccejis. — R. 46. DB. 857. 

Pflichten der jchlejiihen Oberamtsregierungs-Präfidenten. 

Da auch S. K. M. mic zu Dero perpetuirlichem Oberfürften- 
recht3-Präfidenten, wie auch zum obriften Präfidenten Dero Amts— 
regierung und Gonfiftorii zu Breslau 2c., nicht weniger vi dele- 
gationis specialis zum Oberaufſeher derer Mediatfürftenthimer 
Grottkau (bi8 am und über der Neiße, inclusive der Stadt Neiße 

und Scurgas, jo weit Sr. 8. M. Territorium noch jenjeit der 
Neiße gehet), Minfterberg und Dels, nicht weniger derer Standes— 
berrichaften Wartenberg und Gofchüß bejtellet haben 2c.,') jo gelobe 
und jchwöre ih, dak id auf Sr. K. M. Tandesherrliche Jura gute 
Achtung geben, denen mir anvertrauten Collegiis fleißig beiwohnen, 

in denen bei jothanen Collegiis vorfommenden Sachen nach meinen 
beten Wiffen und Gewiſſen ohne Anfehung der Perjon, was recht 

und gleich ift, jprechen und ſich !] davon weder durch Gejchenfe 

noch Gaben, noch jonft durch einigen Eigennug oder andere Abficht 
abwendig machen Tafjen, die Geheimniffe des Collegii und derer 
Näthe vota niemand offenbaren, die ſämmtliche Bedienten aber zu 
ihrer Schuldigfeit anhalten wolle. Insbeſondere aber gelobe ich, 
bei dem Confiftoriv dahin zu jehen, daß Sr. K. M. allerhöchſte 

Gewalt in geiftlihen Sachen auf feine Weife von Auswärtigen oder 
Einheimischen gefränfet, noch derielben präjudicirt werde; daß unter 
denen geiftlichen Perfonen, wie auch bei Kirchen und Schulen gute 
Ordnung gehalten, die SKtirchengüter und amdere pia corpora wohl 
adminiftrirt werden und überall ein chriftliches gottieliges Leben 

) In der Glogaujchen Formel lautete der Eingang: „Da auch S. K. M. 

mich zu Dero obriften Präfidenten Dero Amtsregierung und Gonfiftorii in 

Glogau 2c., nicht weniger vi delegationis specialis zum Dberauficher derer 

Mediatfürjtenthümer und Standesherricaften Sagan, Carolath, Trachenberg und 

Militſch beftelfet haben“, 
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geführet und alles Aergernuß verhütet, auch ſchließlich eine gute 
Harmonie zwiſchen denen Evangelijchen und Katholifchen, auch denen 
darbei bejtellten Lehrern und Predigern dergeftalt beobachtet und 
cultivirt werde, daß feiner von dem andern geläftert, angefeindet 
und gedruct werde. 

Schließlich gelobe ich, die mir vi specialis commissionis auf: 
getragene Dberaufficht über die Mediatfürftenthümer und Standes- 
herrſchaften mit aller Sorgfalt zu verwalten und dahin zu fehen, 

daß überall von denen Medintregierungen gute Justiz adminiftrirt 
und Sr. 8. M. Untertanen durch unbillige Gewalt nicht unter- 
drüdet werden.) 

165. Gemeinfchaftlice Immediatberichte Coccejis und Arnims. 

Berlin, I0., U. Januar 1742. 
R. 46 B. 257. 

Schleſiſche JZuftizangelegenheiten. 

Eocceji und Arnim ſchlagen in einem gemeinfchaftlichen Immediat— 
beriht vom 10. Januar 1742 (Mundum) als Mitglieder des Tribunals 
in Berlin zur Wahrnehmung der jchlefiischen Sahen „den jungen Baron 
Fürſt“ und „den von Heugel” vor. Der erjtere habe ſchon ein Jahr in 

Berlin gearbeitet und fei ein gejchikter Dann, der andere jolle gleichfalls 
Gapacität haben, werde fich aber zuvor dem Eramen und der Probe: 
relation unterwerfen müffen. Der König genehmigt die VBorjchläge durch 
das beigejegte Marginal: „gubt Sch.” (Zurüd 13. Januar). 

Ebendiefelben machen in einem Bericht vom jelben Datum Bor: 
ichläge für die Stelle eines zweiten Bräfidenten bei der Oberamtsregierung 
in Glogau (v. Thilo, dv. Ucchtrig, Baron Roth, Graf Logau, „welches 
alles nejchicdte Leute fein follen“) ſowie für die Confiftorien in Breslau 
(v. Lüttihau, Brühlampff) und Glogau (Primarius Lepin, Prälat Baron 
Lange, Baron Arnold IL, v. Rothlich). Für die erjte Stelle wählt der 
König laut eigenhändiger Beiſchrift den von Uechtritz; die übrigen Vor— 
gejchlagenen genehmigt er; desgleichen den Schlufantrag des Berichts, daß 
die weltlihen Eonfiftorialräthe auch zugleich als Ertraordinarien bei der 
DOberamisregierung nöthigenfalls mithelfen follen. 

I) Darunter von Coccejis Hand die Bemerkung; „Diefen Eid hat der Fürft 

von Garolath, Hans Carl, und der Graf Carl Albrecht von Reder heute unterm 

9. Januarii 1742 in dem Geheimden Kath abgejchiworen“. 
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Am 11. Januar fragen die beiden Minifter wegen des Gehalts von 
Fürſt an. Der König antwortet durch Kabinetsordre d. d, Olmütz 

29. Januar 1742, (Ausf.), derfelbe müſſe dieferhalb noch in Geduld ftehen, 
da er (der König) für ihm wie für die übrigen in Berlin noch zu be: 
ftellenden jchlefifchen Bedienten biernächft die Gehalte „unter eins” zu 
reguliren gefonnen fei. (Bergl. Nr. 182, ©. 365.) 

166. Schriftwechfel zwifchen dem Königlichen Cabinet und dem 

Etatsminifter v. Happe. 

12. Januar — 21. Juni 1742. 

Gen.-Dir. Kurmart, Tit. CXV, Sect. v, 1 (Generalia) Nr. 11. vol. I. 

Reform der Rolizeiverwaltung in Berlin: das Polizei-Directorium. 

Immediatberiht Happes, Berlin, 12. Januar 1742.') 

Der Kriegesrath Kircheifen?) hat mir zu erfennen gegeben, 
wie E. M. ihm die Aufficht über das Bolizeiwefen allhier ins- 
bejondere aufgetragen; zweifelsohne iſt E. M. Intention, daß er 
zu dem Ende mit einer nöthigen Inftruction verjehen werde. So— 
wohl zu bejjerer Arrangirung der Polizeiſachen als des rathhäus- 
lichen Wejens überhaupt ift bereit von dem Geheimen Finanzrath 
von Reinhardt und mir ein Reglement entworfen, jo aber wegen 
vorgefallenen Hinderniffen noch nicht zum Stande getommen,’) und 
da es wegen der abwejenden Räthe mir bei dem II. Departement 
an Hülfe gebricht, fo frage ich allerunterthänigft an, ob E. M. 
etwa befehlen, daß die Geheimen Räthe von Hymmen!) und 

!, Eigenhändiges Concept. 

2, Carl David Ktircheiien, einer der 5 VBürgermeifter Berlins. Vergl. über 

ihn [König] hiſtor. Schilderung Berlins V, 40; Iſaacſohn, Geſch. d. preuß. 

Beamtenthums III 277 f.; Act. Bor. Seideninduftrie, Regifter; Ballhorn, das 
Polizeipräfidium zu Berlin. (1852) — Kircheiſen ift der Bater des befannten 

Juftizminifters unter König Friedrih Wilhelm II. 

3, Wohl der Entwurf zum rathhäuslichen Reglement, (Geh. St.-W., Gen.- 

Dir. Kurmarf, Tit. CXV, Stadt Berlin W. Nr. 10), von dem Schmoller Zeitichr. 

f. preuß. Geſch. XII, 425 ipricht. 

) Reinhard v. Hymmen, Geh. Rath und Director ber kurmärkiſchen 
Kammer, 
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Zordan,!) auch Krieges: und Hofräthe Kircheifen und Morbeliug?) 
mit mir den gemachten Plan nochmals durchgehen und, was zu 
Etablirung einer befjeren Polizei, auch Einrichtung des Rathhaufes 
dienen möchte, zu E. M. allergnädigiten Decifion einjfenden follen. 
Weil auch die Armenjahen zum Theil mit in der Polizei ein- 
ſchlagen und ſonderlich die nöthige Mittel, umb die übermäßige 
Bettelei abzuftellen, ergriffen werden müſſen, die Unterhaltung der 
Armen aber Hauptjählih im Departement des Etatsminifter von 
Brand?) einichläget, fo würde er dieſes Punctes halber mit zur 
Commiſſion zu concurriren haben. 

Cabinetsordre an Happe, Berlin, 16. Januar 1742.*) 

Da es an dem ift, daß wegen der bisherigen fchlechten Auf- 
fiht bei dem Polizeiweſen Ich rejolviret Habe, darunter eine 
Uenderung zu maden und einem aus dem biefigen Magiftrat die 
befondere Direction und Aufficht aufzutragen, wozu Ich dann den 
Kriegesrath und Bürgermeifter allhier Kircheifen wegen jeiner Mir 
angerühmten Derterite, Droiture und Activité choifiret habe, als 
finde IH möthig, Euch Meine deshalb führende Intention zu 
fernerer Bejorgung und Ausfertigung des benöthigten dahin be- 
fannt zu machen, daß 

1. gedachter Kircheiſen die bejondere Direction und Aufficht 
des ganzen Polizeiweſens durch ganz Berlin haben und folches mit 
rechtichaffener Treue und ohnermüdetem Fleiß bejorgen foll. 

1) Charles Etienne Jordan, der befannte Gejellichafter der Königs, jeit 

1740 Geh. Rath beim franzöfiihen Oberdirectorium. Vergl. Allg. Deutjche 
Biographie (Th. Hirſch) 14, 504 ff. Ueber die Rolle, die er bei der Reform ber 

Berliner Polizei» und Armenverwaltung geipielt hat, findet fih in Ranffts 

Genealogijchehiftoriichen Nachrichten XI, 1001 die Notiz: „Ihm und feinen An— 

ichlägen hat Berlin die neue Einrichtung der Polizei zu danken, und daß ein 

Arbeitshaus für die muthrwillige Bettler eingerichtet worden”. — Zum Mufter 

hat die Einrichtung des Polizeiwejend in Parid gedient, die Jordan von feinen 
Neijen her fennen mochte. Bergl. aud [König] Verſuch einer Hift. Schilderung ꝛc. 

Berlins V, 39 ff. (1798). 
2) Vielmehr Mirdelius: Mitglied des furmärkifchen Confiftoriums, Slirchen- 

und Schulrath. 

3) Departement der geiftlihen Sachen. 
9 Ausfertigung. 
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2. Behält derjelbe feinen Rang, Sig und Stimme in dem 
hiefigen Magiftrat nach als vor, doh muß das Polizeiwejen fein 
Haupt Departement und Arbeit fein. Es ftehet ihm frei, wenn 
Polizeifachen von einiger Bedenklichkeit vorkommen, jolde in dem 
Magiftrats-Collegio vorzutragen und dieſes darüber zuforderft zu 

confultiven; ihm aber lieget Hauptfächlid) die Erörterung und Ver— 
fügung folder Sadjen auf, dahergegen er auch Hinwiederum vor 
alles reipondiren muß. 

Wann der Magiftrat in Polizeifachen was zu erinnern oder 
zu verordnen nöthig findet, muß jolches niemalen fonder Vorbewußt 
und Genehmbaltung des Polizei-Directoris gefchehen; wie dann 
auch alle Decrete alsdann von ihm beforget und unterjchrieben 
werden müſſen, Damit nicht eines gegen das andere laufe und er 
ala maitre de police von allem wiffe und alles dirigire. 

Hingegen foll der Magiftrat und deſſen Dfficianten und 

Unter-Bedienten ihm in allem hierunter affiftiren und letzere in— 
fonderheit jchuldig fein, alles dasjenige, jo er ihnen in Bolizeifachen 
auftragen und anbefehlen wird, ohne einigen Anftand und Wider- 
rede bei Strafe der Caſſation auszurichten. 

3. Alle Polizeifachen jollen nicht en forme eines ordentlichen 
Proceſſes tractiret, jondern kurz und gut nah Recht und Billigfeit 
abgehandelt und ausgemacet werden. Es müfjen demnach auch 
feine Sporteln desfall® genommen werden. 

4. Wann der Polizei-Director worüber anzufragen nöthig 
findet oder desfalls etwas vorzuftellen Hat, jo ſoll ſolches nicht 
mehr an die Krieges: und Domänenfammer allhier (ala welde 
wegen Berlin von den Polizeiſachen dispenfiret wird), jondern 
immediate an das General-Directorium gefchehen, bei welchem Ihr 
und der Etats-Minifter von Boden den Vortrag davon haben und 
dahin ſehen follet, daß der mehrgedachte Volizei-Director ſchleunig mit 
Reiolution verfehen und, wo es möthig, nachdrücklich affiftiret 
werde. Sollte in ein oder andern Fällen die Affiftance der Krieges- 
und Domänenfanmer nöthig fein, jo müfjet Ihr deshalb die Ver— 
fügung thun. 

5. Ueber die in Polizeiſachen gemachte Verfügung muß nad)- 
drüdlichjt gehalten und darunter Feine Perfon angejehen werden. 

Sp müfjen aud die Verordnungen in ſolchen Sachen jchleunigft zur 
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Erecution gebracht, alle Betrügereien, Beftehungen und Geld— 
jchneidereien aber jcharf verboten und, wann fi auch nur ein 

Verdacht davon äußert, A la rigueur unterfuchet und, wann fich 
dergleichen finden, auf das eremplarischfte und empfindlichite be- 
ftrafet werden. 

6. Das Gouvernement fol inftruiret werden, in Bolizeifachen 
feine Unterfuchungen vorzunehmen noch etwas zu verhängen, jondern 
vorhero fih mit dem Polizei-Director darüber zu concertiren. 
Wohl aber joll das Gouvernement dem Bolizei-Director auf feine 
Requifition in allen Stüden affiftiren. Daß Barticulier-Officiers 
in Bolizeifachen was verhängen oder zu thun fich unternehmen 
wollen, wird als eine Sadje, fo ohnedem wider die Ordnung und 
den dem Gouvernement fchuldigen Refpect läufet, verboten und von 
dem letztern durchaus nicht gelitten werden, jondern jogleich re= 
drejfiret werden. 

7. Der Bolizei-Director Hat in Polizeifachen die Aufficht über 
die ganze Stadt, ohne Unterjcheid, ob es teutfche oder franzöfijche 
Einwohner oder andere Leute fein, und releviret vorgedachter 
Maßen nur von dem General-Directorio. 

8. Ueber die Polizeiftrafen müfjen richtige Protocolla gehalten 
und bejondere Rechnungen geführet, auch der Exrtract von diejen 

dem General-Dirertorio mit Ende jedes Monates unter des Polizei: 
Directoris Unterfchrift eingegeben werden. 

9. Dem General-Fiscal bleibet ohnbenommen, die Straf- 

Protocolla abzufordern und einzujehen; wann aber bderjelbe in 
BVolizeifachen etwas zu erinnern oder vorzuftellen nöthig hat, muß 
folches zuforderft bei dem Polizei-Director, erfordernden Falls aber 
bei dem General-Directorio gejchehen und derfelbe dem Befinden 
nach darauf forderfamft bejchieden werden. 

10. Des Bolizei-Directoris vornehmfte Bemühung muß mit 
fein, dahin zu forgen, daß die Victualien, Denrées, infonderheit das 
Holz um einen jo viel möglichft [!] wohlfeilen Preis verfaufet, auch 
legteres, jo viel nur gejchehen fann, im Preiſe herunter gefeßet 
werde, wobei ihm das General-Directorium durch eine gute Ein- 
rihtung wohl affiftiren muß, damit dergeftalt Frembde Hereinge- 
zogen und wegen der Wohlfeiligfeit derer zum Leben nöthigen 

Suden ihre Revenües Hier zu verzehren angelodet werden, Fa— 
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bricanten und Manufacturiers aber um jo befjer beftehen können. 
Wann das Getreide, um einen hohen Kornpreis zu erhalten, zurüd- 
gehalten oder die Zufuhre nach der Stadt gehindert werden will 
oder auch die Beambte fih unternehmen wollen, dasjenige Vieh, fo 
fie alleine in das Land zu bringen bevechtiget fein, aus eigennüßigen 
Abfichten außer Landes zu verkaufen, fonder daß die Stadt Berlin 

mit der gebührenden Proviſion von einen billigen Preis verjehen 
werde, jo ſoll der Bolizei-Director folches keinesweges zugeben, 
ſondern deshalb dem General-Directorio gebührende Vorſtellung thun, 
diefes aber demfelben darunter alfiftiren, damit der Zwed, jo Ich 

habe, Berlin wegen jeiner Wohlfeiligfeit den Frembden angenehm 
zu machen und die Manufacturiers zu fonteniren, erhalten werde. 

11. Es lieget ihm auch ob, auf alle Weife darauf zu denfen, 
daß das ohnverſchämte Gafjenbetteln, ingleichen die Workäuferei 

und das Haufiren abgeflellet werde. 

12. Agreire Ich, daß Ihr eine ausführliche Iuftruction vor 

mehrerwähnten PolizeisDirector entwerfet und Mir zu Meiner 
Approbation und Vollenziehung einfendet, welches aber forderfamft 

geichehen und damit nicht nad) dem vorigen Schlenter trainiret werden 
muß; wobei vorjtehendes alles mit zum Grunde dienen muß. Ich 
bin auch zufrieden, daß die Geheimen Räthe von Hymmen und 
Jordan, ingleihen die Krieges- und Hofräthe Kircheiſen und Mir: 
delins, wie auch der General-Fiscal Uhde zugezogen werden, um 
den gemachten Plan nochmals durchzugehen. Es muß aber ein 
Ende damit gemachet und die Sache unter feinem Prätert aufge- 
gehalten noch viele Wochen darüber gearbeitet und conferiret werden. 

13. Da die Armenfachen mit in das Polizeiwerk einjchlagen, 
jo fann der Etatöminifter von Brand über diefen Punct mit zu— 

gezogen werden. Ihr jollet aber verhindern, daß nicht durch viele 

Schwierigkeiten die Sache retardiret werde, maßen Jh Mich 
darunter auf Euch repofire und nicht geftattet willen will, daß die 

Sache ins Lange gezogen oder durch Propofitiones, welche die 
Umftände der Zeiten noch nicht leiden wollen, ins Steden gebradht 
werde, zumalen da alle Sachen in ihrem Anfange nicht ganz voll- 
fommen jein fönnen, fondern eine gut gemachte Anftalt die andere 
zuwege bringet, daß man endlid) ganz zum Stande kommet. 
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Immediat-Beriht Happes, Berlin, 20. Februar 1742.1) 

Heberreiht zur königlichen Approbation: 1. die Anftruclion für 
den Bolizeidirector, 2. eine neue Höferordnung, „zur Steurung der un— 
erlaubten Bor: und Auffäuferei, wodurd die Waaren und Bictualien 

vertheuert worden,“ 3. eine mit dem Gouvernement vereinbarte Ber: 

ordnung wegen der Hölerei treibenden Soldaten und deren Frauen. 
(„Ueber die Weiber, wann fie bürgerliche Nahrung treiben und contra- 

veniren, behält der Polizei-Director die Yurisdiction, über die Soldaten 

aber wird ein judicium mixtum angeordnet”) 4. eine Inftruction für 
24 commissaires de quartier, die „zu befferer Aufficht und Beobachtung 
des Reglement3” unumgänglich erforderlich find; die Stadt wird zu dem 
Zwed in 24 Quartiere geheilt. („Diefe Leute follen insbejondere auf 
Handel, Wandel und Hantierung eines jeden Einmwohners Acht geben, 
Leute von übler Aufführung, Tiederliches Gefindel und Bettler zur verdienten 

Strafe anzeigen, dem Befinden nad) auch in Arreft nehmen, weil es nicht 
thunlih, daß der Polizei-Director ohne dergleihen Hülfe alles allein 

überjehen Tönne.“) 5. Eine Verfügung an den Präfidenten v. Neuendorff 
über feine fünftigen Amtspflichten: 

„Der Präfident von Neuendorff hat fich bishero wie ein Burgemeifter 
aller rathhäuslichen Sachen en detail unterzogen, die Intentionift aber gewefen, 

daß er nur etwa wie ein Commissarius loci zu E. K. M. Intereffe Achtung geben 
follte, ob und wie der Magijtrat allen ergangenen Verordnungen nachlebe. 

Wie nun die Polizeifachen dem Kriegsrath Kircheifen insbefondere 
aufgetragen, fo befommt jener Seit und Gelegenheit, bei der hieſigen 
Krieges: und Domänenfammer, wovon er Membrum ift, auch 600 Thaler 
Tractament hat, der Anftruction gemäß zu arbeiten, 

Und da duch das von mir gefertigte Reglement, welches in gar 
furzem erfolgen wird, folche Berfehung gefchehen, daß einem jeden Burge— 
meifter fein Departement angewiefen wird, alles alfo in Ordnung tractiret 
werden muß, jo befommt die Kammer, welcher es ohnedem an Leuten 
jehr fenlet, einige Hülfe, uud kann der von Neuendorff die jo nöthige 

Bereifung der Städte fürnehmen, welches aus Mangel der Räthe in mehr 
als Jahr und Tag unterlaffen worden.“ 

Der Bericht fährt dann fort: 

Der Bettelei wird Hoffentlich zu fteuern fein; es werden 
Meſures genommen, daß die Fremde abgehalten und die vom platten 
Lande dafelbft unterhalten werden müffen. Für die Einheimijche 

1) Concept. - 
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iſt der Borfchlag, ein Arbeitshaus aufzurichten; den Plan concertire 
ich mit dem von Brand und dem Armen-Directorio.') 

E. K. M. werden zweifelsohne allergnädigft für genehm Halten, 
daß die dazu erforderte Gelder aus denen Intereſſen des Capitals, 

jo zum Findelhaufe deftiniret gewejen, genommen werden, Diele 
Anordnung wird die Bettler ehr abhalten und der Unterhalt jo viel 
eben nicht koſten, weil viele, jo eingezogen werden möchten, durch 
Spinnen und andere Arbeit ihr Brod ziemlich verdienen können, 

Das Detail der Sade ift etwas groß, dahero damit noch 
nicht fertig worden; indefjen werden die Gafjen ziemlich gefänbert, 
und lafje ich die Bettler wegnehmen. 

In der Inſtruction für den Bolizei-Director hat die Reinigung 
der Gaffen demſelben nur en general aufgegeben werden fünnen, 
weil die Gafjenkarren unter dem Gouvernement ftehen. ©. 8. M. 

glorwürdigiten Andenkens Haben zu befjerer Ordnung ſolche zwar 
dem Magiftrat einmal untergeben wollen, es ift aber nachhero 
unterblieben. Umb nun diefe ganze Einrichtung des Polizeiweſens 
im Stände zu bringen und darin zu erhalten, werden noch un: 
umgänglich nicht allein die vorerwähnte 24 Commissaires de quartier, 
jeder wenigjtens mit 50 Rthlr. Bejoldung, desgleichen 1 Bolizei- 
meifter mit 200 Rthlr., auch 3 PBolizeidiener mit 180 Rthlr. zu— 
ſammen umd 1 Regiftrator mit 40 Rthlr. jährlich Tractament, ins- 
gefammt 1620 NtHlr- erfordert. 

Bei denen großen Schulden, worin die Kämmerei ſich befindet, 
kann das Geld aber daraus nicht erfolgen. 

Wollten E. 8. M. allergnädigit geruhen, bei Ddiejer neuen 
Berfaflung, jo gewiß ihren Nuten Haben muß, Dieje Gelder ad 

interim und nur auf wenige Jahre aus dem Ueberfhuß der Accife 

reichen zu laffen, jo würde bei genauerer Unterjuhung der rath- 

1) Das Berliner Armendirectorium war eine Fönigliche Behörde, die unter 

der Oberleitung des geijtlichen Departements ftand. Director war der Geheime 

rath vd. Piper (von der Ober-Rechenfammer), ordentliche Mitglieder der Geh. 

Poſtrath v. Scharden, ein Rath vom Kiegsconfiftorium, einer vom Magiſtrat, ein 
als Hofrath Titulirter, 4 Geiftliche und ein Franzöfiicher Commercienrath. Außerdem 

wurden Deputirte vom Magiftrat und den Stadtverordneten zum Serviswejen, 

Aerzte, Hospital» |nipectoren, Prediger und Schufmeifter zugezogen. Die Be- 

hörde hatte einen Secretär und eine Kaſſe. 
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häuslichen Revenüen und Ausgaben ich Hoffentlich Mittel finden, 
dieſe Bejoldungen der Accife bald wieder abzunehmen. 

Babinetsordre an Happe, Znaim, 6. März 1742.1) 

Der König endet die eingereichten Expeditionen vollzogen zurüd. 

sch approbire auch jehr, daß bejage der Inſtruction vor den 
p. Kircheifen demfelben die Aufficht über die Fiacres mit beigeleget 
worden, wie fich denn außer ihm niemand weiter davon meliren 
fol. Ich finde auch zu befjerer Ordnung nöthig, daß die Gafjen- 
farren hinfüro nicht von dem Gouvernement zu Berlin dependiren, 
ſondern gleichfall3 unter der Aufficht und Dependenz des Maitre 

de police Kriegesrath Kircheifen ftehen jollen, damit folcher den 
ganzen Begriff des Polizeiweſens dafelbft unter fid) habe, Hergegen 

auch vor alles deshalb repondiren müſſe. Den &ouvernement 

mache Ich ſolches vorläufig befannt, Ihr aber follet alles weitere 
deshalb bejorgen. 

Was die Beftellung der Commissaires des quartiers anlanget, 
fo ift folche jo nützlich als notwendig, woferne Leute dazu ge- 
nommen werden, die fleißig, vernünftig, vigilant und incorruptibel 
jeind. Bor folche aber ift ein Tractament von 50 Thaler jährlich 
zu wenig, woferne fie ihr Devoir rechtichaffen thun, und nicht bei 
ſolchem geringen Gehalt ihre Fonction als ein Nebenwerf tractiren 
ſollen. Dahero Jh der Meinung bin, daß es bejjer fein werde, 

vorerft nur 12 Commissaires des quartiers zu beftellen, capable 
und ehrliche Leute dazu zu nehmen und jedem von ihnen vorerſt 
jährlich 100 Thaler zu geben, bis bei ruhigern Zeiten fich die Ge— 
legenheit findet, jowohl deren Gehalt zu verbejjern als auch er— 
fordernden Falls ihren Numerum zu vermehren, worüber Ich dann 
Euer pflihtmäßiges Sentiment erwarten und jodann wegen aller 
vorgejchlagenen Gehalte rejolviren werde. 

Die Rothwendigkeit eines Arbeits: und Zuchthauſes jehe Ich 
jehr wohl ein, Ich finde auch vorerjt den von Euch dazu vorge- . 
Ichlagenen Fonds, nämlich die Intereffen des Capitals, welches zum 
Findelhauſe deftiniret gemwejen, am bequemften; Ihr ſollet Mir 
aber vorhero noch melden, ob dergleichen Capital bereits wirklich 
vorhanden, wie hoch die Summe defjen fich betragen, woher folches 
ausgezahlet worden, wo jolches jego befindlich, auch ob jolches, und 

!) Ausfertigung. 
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wie viel davon, auf Iuterefjen ausgethan worden; wie viel Interefjen 
einfommen, wer die Adminiſtration diefer Gelder bisher gehabt, 
und wozu die Intereſſen bis anher verwandt worden? Ich werde 
Euch ſodann Meine finale Erklärung befannt machen und recom- 
mendire Euch nochmalen, um [!] eine recht geſchickte und vernünftige 
Einrihtung von dem Polizeiweſen in Berlin zu machen, fo wie es 
die Umftände dieſes Ortes erfordern, und damit folcher dadurch 
jedermann angenehm gemachet und in mehr und mehr peupliret, 
mithin in befferen Flor gebracht werde. 

Bei denen Bolizeiftrafen finden Sch noch zu erinnern, wie 

dag Meine Intention nicht ift, daß durch die neue Polizei-Ein- 
rihtung eine neue Pladerei der Leute gemachet und nur darauf 
gedacht werden joll, viel Strafen einzufriegen, jondern es müſſen 
alle Inconvenienzien und Mißbräuche durch eine gute Einrichtung 
und genaue Aufficht coupiret und redrejfiret werden, welches nun 

zwar nicht ohne Beifügung und Determinirung gewifjer Strafen 
gefchehen kann, es muß aber auch Hierbei in modo nicht gefehlet 
noch das Hauptwerk daraus gemachet werden, viel Gtrafgelder 
einzuziehen und die Polizei-Bediente zu bereichern, fo wie es vorhin 
wohl gejchehen jein mag. 

Schließlichen iſt Meine Intention, daß Ihr nebjt dem Ge- 
neral:Directorio auch auf eine beffere Einrichtung des Bauwefens 
zu Berlin denken follet, damit ſolches gleichfalls aus feiner bis— 
herigen Unordnung gezogen und in ſolche Berfafjung gebracht 
werde, wie cd die Natur der Sache und eine vernünftige Ein- 
rihtung erfordert. Worüber Ich dann zu feiner Zeit Euren Bericht 
erwarten will. 

Zwei Jmmediatberidhte Happes, Berlin, 17. März 1742.1) 

I. 
Auf E K. M. allergnädigfte Ordre vom 6. dieſes Monats 

berichte allerunterthänigft, daß bei Entwerfung des Plans wegen 

der allhier zu beftellenden Commissaires de quartier ich mit dem 
Kircheifen und andern des Magiftrats pflichtmäßig überleget, wie 
viel derfelben, umb alles in guter Ordnung zu halten, nöthig fein 
würden, Man Hat aber wegen Weitläuftigkeit der Stadt gemeinet, 
daß unter 24 nicht auszufommen fein würde. Gewiß ift wohl, 

1) Eoncepte, zum Theil eigenhändig. 
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daß, je beſſer fie jalariret werden, je mehr kann man von ihnen 
fordern; aber auch mit 100 Thaler Tractament kann Feiner ohne 
Nebengewerbe auskommen; welcher Urjachen halber und umb Die 
Depenfen jo viel möglich zu menagiren, find für jeden mur 
50 Thaler in allerunterthänigften Vorſchlag gebracht. Der Kirch— 
eifen und der Magiftrat haben mir ihr anderweitiges Bedenken 
geben müfjen, und erhellet aus der Anlage,!) welcher ich mich con- 
formire, daß unter 18, wovon die in der Stadt mit 100 Thaler, 

die in denen Vorftädten aber mit 50 Thaler jährlich jalariret werden 
fünnten, nicht auszulommen; welches zu E K. M. allergnädigften 
Entſchließung allerunterthänigſt anheimitelle. 

Was den zu Etablirung eines Armenhauſes von mir allerunter- 
thänigft vorgefchlagenen Fonds aus denen vorhin zum Findlings- 
hauſe deftinirten Geldern anbelanget, jo haben des höchftieligen Königs 
Majeftät anno 1740 107000 Thaler überhaupt aus Dero Trejor an 

da3 Armen-Directorium bezahlen laffen. Das Armen-Directorium 
hat diefe Gelder nach und nach auf Zinfen zu 5 per Gent ausgethan 
und gebrauchet die Intereſſen mit zu Unterhaltung der Armen. 

Wann nun dur) die neue Arrangements fowohl die fremde 
Bettler außer Landes gehalten, als ein jeder auf dem platten Lande 
jeine Armen jelbft verjorgen muß und, was noch übrig ift, meift 

bier ins Arbeitshaus zur Arbeit angehalten wird, fo kann nicht 
anders fein, als das Armen-Directorium befömmt weniger Armen 
zu ernähren; dahero meines wenigen Ermejjen die Intereffen von 
dieſem Eapital, jo weit fie nöthig fein werden, wohl zum neuen 
Etablifjement angewandt werden fünnten. 

Sobald E. M. allergnädigfte Rejolution erfolget, kann alles 
in kurzem eingerichtet werden. Ein Haus in der Friedenftraße?) 
it bereit8 dazu auserjehen und Manufacturiers, jo denen Leuten 
Urbeit geben wollen, melden fich ebenfalld. Es beruhet alfo nur 
auf E. M. Ordre, ob das Armen-Directorium nad dem gemachten 
Plan zum Werfe jchreiten ſoll. 

II. 
Auf E K. M. allergnädigfte Ordre, daß die hieſige Gaffen- 

farren Hinfüro gleichfalls unter der Aufficht und Dependance des 

1) Nicht erhalten. 
2) Wohl Friedrichsſtraße. 
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Maitre de police Kircheiſen ſtehen fjollen, habe Sofort mit dem 

Gouvernement das nöthige concertiret. 
Der Kircheiſen ift auch bereit3 dazu angewiejen, und wird 

demjelben den erjten nächjtkünftigen Monats alles, was zu diefem 
Werk gehöret, übergeben werden. 

Weil dabei in ein- und anderm Stüd eine Nenderung nöthig, 
jo bin im Begriff, deshalb eine bejondere Inftruction vor den 
p. Kircheiſen zu fertigen, weldhe zu E. 8. M. allergnädigften 
Approbation mit nächſtem überjenden werde. 

Bishero Hat der Fortificationsbau-Mdjutant Thoje neben feiner 
Function die Aufficht über die Gajjenfarren, auch die dahin ge- 
hörige Gelder zu berechnen gehabt, hergegen aber auch fein ganzes 
Tractament, & 18 Rthlr. monatlich aus diefer Kaſſe gezogen. 

Es iſt aber nöthig, daß dazu ein eigener Menfch bejtellet 

werde, der tagtäglich) die Gaſſen durchreite, auf das Gaſſenfuhrwerk 
Acht habe und Rendant von der Kaſſe fei. 

Damit num inzwifchen der p. Thoje anderweitig mit Tracta- 
ment verfehen werden möge, ohne daß E. K. M. Kaffe dadurch 
hargiret werde, jo bringe mit dem Gouvernement in allerunter- 
thänigiten Borichlag, da ihm derer bei dem nummehro zum Theil 
rafirten Wall, auch jonjten beim Fortificationsbaumwefen allhier be- 
ftellt gewejenen und nun nicht mehr nöthigen Aufjeher Tractantenter, 
fo ebenjo viel, als er io Hat, betragen, aus der Fortificationsbau— 
Stafje künftig gegeben werden. 

Im Fall E K. M. folches allergnädigft agreiren, kömmt die 
desfalls möthige Verordnung an das hiefige Gouvernement hiebei. 

Sabinet3ordre an Happe, Tribau, 12. April 1742.') 

Antwortet auf die Berichte vom 17. d. Mts: 

Daß in denen vorgejchlagenen 18 Quartiers ebenjo viel 
Commilfaires des quartiers angejeget und nach Eurem Projet ja- 
lariret werden mögen, folches approbire Ich, und werdet Ihr dahin 

jehen, daß darunter Meine dabei führende Intention erreichet werde. 

Was das Arbeitshaus anlanget, jo muß folches je eher je lieber 
im Stande fommen, und wird Euch Meine deshalb Leghin ertheilte 
Nejolution inzwischen zugefommen fein. Ich laſſe Mir auch ge- 

) Ausfertigung. 
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fallen, daß zu Bejtreitung der übrigen Koften die von dem zum 
Findlingshauſe deftinirten Fonds fallende Interefjen mit employiret 
werden, zumal dadurch die Armenhäufer nothwendig Toulagiret 
werden und fie an denen zu menagirenden Ausgaben dasjenige 

wieder nachkommen müflen, was fie von ſolchen Intereſſen bisher 
mit dazu verwandt haben. 

Immediatberiht Happes. Berlin, 21. Wpril 1742.)) 

Berichtet, er Habe „unverzüglich ſolche Anftalten gemacht, daß längſtens 

über vierzehn Tagen alles gewiß en train fein wird“. „Einige Unter: 

bediente bei der Polizei müfjen theils wegen ihrer ſchlechten Aufführung als 
hohen Alters anderswo placivet werden. E. M. werden allergnädigjt er: 
lauben, daß ich tüchtige Leute, und zwar unter denen abgedankten Unter: 

officieren, wann welche darunter befindlich, dazu ausſuche“. 

Durch Cabinet3ordre an Happe, Chrudim, 3. Mai 1742?) 
erflärt fid) der König einverjtanden mit dem Borjchlag des Minifters und 
überläßt alles weitere feinem „choix und savoir-faire.“ 

Am 9. Mai berichtete Happe nocd einmal über Einrichtung des 
Arbeitshaufes und fandte die nöthigen Expeditionen zur Unterfchrift ein. 

Der König erklärte ſich einverftanden und fandte die Expeditionen voll- 
zogen zurüd durch Cabinetsordre an Happe, Kuttenberg 21. Juni 1742,°) 

Die Inftruction für den Kriegsrath und Bürgermeifter 
Kirheifen als Bolizeidirector von Berlin wurde publicirt mit dem 

Datum: Berlin, 20. Februar 1742.%) 

Es ſchließt fi daran die Inſtruction für die commissaires 

des quartiers in den föniglihen Refidenzien [Berlin]. Berlin, 

20. Februar 1742.) Wir heben daraus nur das Folgende hervor: 

Die jetzt neu angeftellten Commissaires de quartier find Polizei- 

erecutivbeamte, die unter dem Polizeidirector jtehen (50 Rthlr. Gehalt). *) 

», Eigenhändiges Concept. 

2) Ausfertigung. 
3) Abſchr. R. 96. B. 25. 

9 Myl. CCM. Cont. II. s. a. 1742 Nr. 8. (Sp. 67/58 — 67/68). 
5) Orig. Gen.-Pir. Kurmark Tit. CXV Sect. v. 1 (Gen.) Nr. 11 vol. I. 

Gedrudt: Myl. CCM. Cont. II. s. a. 1742 Nr. 6. (Sp. 51/2—55)6). 

6, Der Paſſus wegen des Gehalts ift geblieben, obwohl der König anders 

verfügt hatte. Die meiften Commiffarien waren zugleich Handwerker, Gaftwirthe, 

Barbiere, Materialiften u. dergl.; das Amt ift übrigens eine Nachbildung der 

Rarifer Commissaires des quartiers. 
Acta Borussica,. Behördenorganifation VI. 22 
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Sie haben über Beobachtung der Polizeiverordnungen zu wachen, Bettler 
und lüderliches Gefindel durd die Bettelvögte aufgeben und nad) dem 

Kalandshof bringen zu laffen, für Ruhe und Sicherheit zu jorgen, den 
Höferei- und Haufirhandel zu beauffichtigen, über Reinhaltung der Strafen, 
Inftandhaltung der öffentlihen Brunnen und der Feuerlöfchgeräthe zu 
wachen, bei Feuersbrünften auf dem Plage zu fein ꝛc. Sie müſſen die 
Einwohner des Quartierd fennen, Neuanziehende dem Bolizei-Director 

melden; aus den öffentlichen Gafthäufern werden die Fremden dem Polizei: 
Director direct gemeldet. Außerdem Meldezwang für alle Einwohner. 

Die 1620 Rthlr., welche zur Bejoldung der neuen Polizeibeamten 
in Berlin erforderlih waren, wurden laut Kgl. Ordre an das General- 
Directorium, gegeben zu Berlin 20. April 1742, vorläufig aus dem 
Ueberſchuß der Xecifefaffe in Berlin bezahlt, da die Kämmerei zur Be— 
zahlung nicht im Stande war. 

Durch Eabinetsordre an den Gouverneur von Berlin, Gen.:eld- 

marſchall dv. Glafenapp und den Gen.Lieutenant v. Sydow, d. d. Pots- 
dam, 8. Det. 1742, wird dem Gouvernement gegenüber nochmals declarirt, 
daß alle Bolizeifaheu in Berlin, auch wenn fie Soldatenweiber beireffen, 
lediglih zur Jurisdielion des WBolizeidirectord gehören und daß dem 

Gouvernement Feine Einmifhung gejtattet ijt.") 

167. Cabinetsördre an den Geheimen Finanzrath von Reinhardt. 

Berlin, 12. Januar 1742. 
R. 96. B. 24. — Abſchriftlich. 

Anweifung in Sahen des ſchleſiſchen Handels. 

An der Retablirung des früheren Handels nad Brieg, infonderheit 
des Viehhandels, ift dem König viel gelegen. Ilm alle Hindernifje weg- 
zuräumen bat er bereitS dem Oberjten v. Hautcharmoy aufgegeben, jede 
Moleftirung der Handelsleute durch die Garnifon zu verhüten. An 
Reinhardt fendet er eine Denkjchrift des Brieger Bürgermeiſters Schaffrath 
darüber zur Ueberlegung mit der Kammer, Die Ordre fließt: 

Ih recommendire Euch nochmalen die Confervation derer 
Untertdanen und die Aufrechterhaltung und Verbefferung des Com— 
mercii, auch derer Leinenmanufacturen, als die Seele des dafigen 
Landes, wie Ihr desfalld denn Euch von allen, ja auch den ge= 
ringften Umftänden gründlich informiren und zu dem Ende mit 

1) Mylius CCM. Cont. II. s. a. 1742 Nr. 27. 
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Kaufleuten, Negotianten und Fabricanten von allerhand Drten 
öfters jprechen und alle Umftände von ihnen indagiren, davon aber 
jodann einen recht vernünftigen Gebrauch machen müſſet. 

168. Immediatbericht von Podewils. 

Berlin, 15. Januar 1742. 

Munbum. — R. 46. B. n. 15. d. 

Huldigung in der Grafihaft Glatz. 

J’ose felieiter tres respeetueusement Votre Majeste de la 

eontinuation des sucees glorieux de Ses armes par la reddition 

de la ville de Glatz.!) 

Je ne manquerai pas de faire expedier, suivant les ordres 

de V. M., les patentes pour la convocation des Etats de la 

comte de Glatz pour Fhommage à rendre à V. M, et les avo- 

catoires pour les vassaux de la même province. 

Mais V. M. voudra bien me faire savoir auparavant Ses 

volontes sur les articles suivants: 

1. Si Y’hommage doit ötre rendu à V. M. dans la ville de 

Glatz m&me? 

2. Quels doivent être les commissaires qui le recevront du 

nom de V. M,? 

3. Sil’on ne doit pas laisser un terme de quatre semaines 

depuis la date de la publication pour tous les vassaux et sujets 

de la comt& de Glatz, afin qu’ils puissent se rendre à l’endroit 

oü l'hommage se fera? 

4. Si le terme pour les avocatoires doit être de deux mois, 

comme on a fait par rapport à la Basse Silesie? 

Des que V. M. m’aura donné Ses ordres sur ces points, je 

ferai incessamment expedier tout ce qwil sera necessaire lä- 

dedans. 

1) Die Uebergabe war am 9. Jan. 1742 erfolgt; am 13. d. Mis. jchrieb 

Eichel darüber (von Berlin aus) an Podewils. In diefem Schreiben, wurde dem 

Minifter auch der Befehl des Königs zur Vornahme der Huldigung übermittelt. 

{R. 46. B. Wr. 15. d.) 

22* 
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Mündliche Refolution des Königs, aufgezeichnet durch Eichel: 
Potsdam, 14. Januar 1742, 

„Der General von der Infanterie Prinz Leopold von Anhalt.“ 
„Das übrige alles gut.“ 
Avocatorien und Convocations- Patent vom 14. Sannar 1742. 

Huldigung zu Glatz 29. Januar 1742 (Protofoll); alles ebenda. 

169. Königlihe Ordre an die Kriegs: und Domänenfammer 

zu Breslau, 

Berlin, 15. Januar 1742. 
Dr-Ausf. gegengez. H. v. Podewils. Brest. St-M. P. A. IV. 3a. 

Eocceji mit Einrihtung der jchlejiihen Juftiz beauftragt. 

Der Hammer wird mitgetheilt, daß der König den Wirklichen Ge— 
heimen Rath v. Cocceji) nach Schlefien habe abgehen laffen, um das 

Auftizwejen dafelbjt in Gang und Ordnung zu bringen und die allda 
verordneten Auftizcollegia einzuführen, mit dem Befehl, demfelben zu Be- 

werfitelligung der ihm aufgetragenen Commiſſion alle Beförderung und 
Vorſchub widerfahren zu lafjen. 

Am 10. Januar 1742 meldet Eocceji dem König, daß er am 20. d. Mies. 

von Berlin abzureifen gedenfe, um die Oberamtsregierungen in Glogau und 

Breslau einzuführen und bittet zu diefem Zwed um einen Vorſpannpaß zu 
2 Wagen von 12— 14 Pferden hin und zurüd. — Der König bewilligt einen 
ſolchen „auf 12 gute Pferde“ durch Cabinetsordre d. d. Berlin, 12, Januar 1742. 

Cocceji fam am 24. Januar 1742 in Breslau an, ließ feine An- 
funft überall befannt machen und befchied den Geh. Rath Frhrn. von 

Arnold zu ſich. Mit diefem vertheilte er dann die von Berlin mitge- 
brachten Acten zur PBroberelation für die neu anzuftellenden Mitglieder 
der Oberamtsregierung.?) 

Zu Anfang eines von Coccejis Hand abgefaßten Protofolls vom 
31. Januar 17423) heißt es: 

t) Bisher waren die jchlefiichen Auftizangelegenheiten durch Cocceji und 
Arnim gemeinschaftlich beforgt worden; der fpecielle Auftrag an Cocceji zur Ein- 

führung und Einrichtung der ichlefiichen Juftizcollegien ift in der Gabinetsordre 

vom 5. Januar 1742 (Nr. 158, ©. 314, ad 5) enthalten. An der Gonferenz 

vom 8. Januar wurde dem fchleitichen Deputirten Mittheilung davon gemacht. 

(Eonferenzprotofoll Abi. 7, Nr. 161, ©. 320.) 

2) Aufzeichnung von Goccejis Hand R. 46. B. Nr. 257. 

3) R. 46. B. 205. Vol. I. 
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Nachdem S. K. M. die Juftiz in Dero fonveränen Herzogthum 
Niederjchlefien zu reguliven ſſich entjchloffen und dahero mich, den 
Geh. Etatsminifter von Cocceji dahin beordert und die Einrichtung 
zu bewerfftelligen mir committivet haben, jo würde es wohl nöthig 
gewejen jein die Herren Stände zu verfammeln und deren Gut- 
achten über alles umd jedes zu vernehmen. Weil aber der con- 
ventus publieus aufgehoben und alfo feine Stände eigentlich mehr 
vorhanden jein, fo Habe ich die allhier anweſenden ehemalige 
Landesältefte aus jedem Fürſtenthum privatim erfuchen lafjen fich 
bei mir einzufinden um mir ihr Gutachten in einigen Stüden zu 
eröffnen. 

170. Kotificationspatent.!) 

Berlin, 15. Januar 1742. 
Bollz. Mund,, gegengez. occeji, Arnim. R. 46. B. 257. Driginaldrud Brest. St. A. P, A. IV. 3a. 

Abgedrudt bei Korn 1742 Nr. 6. 

Einrichtung des Juſtizweſens in Niederſchleſien. 

Als Hauptmotiv der Veränderungen in der Juſtizverfaſſung wird 
angeführt die Confuſion, die aus der Vielfältigkeit der Jurisdictionen ent- 

jtanden ſei und die damit zufammenhängende Langwierigfeit der Proceffe. 

1) Einen Entwurf zu dem Notificationspatent wegen Einrichtung des 
Auftizweiens in Schlefien theilt Eoeceji unterm 12. Januar 1742 an Arnim zur 

Reviſion mit. Den Wortlaut des furzen zwiſchen beiden darüber geführten 

Schhriftwechjels j. bei Lehmann Preußen u. die fatholische Kirche II. 54 (Nr. 78 

u. 79). Ebenda ift auch (II 56 ff. Nr. 83) der das Kirchenweſen betreffende 

Theil des Patentes mit den Aenderungsvorichlägen Arnims abgedrudt. Die Be- 

merfungen des Ießteren zu dem übrigen Theil des Patents find ohne principielles 
Intereſſe und betreffen meist nebenfächliche Puncte, die Cocceji ohne Anjtand den 

Wünſchen Arnims gemäß änderte. Von ihrer Mittheilung kann daher abgejehen 

werden. Außer an Arnim theilte übrigens Cocceji den Entwurf auch an den 

Grafen dv. Podewils mit, der ihn am 23. Januar 1742 zurüdjendet, ohme auf den 

Inhalt einzugehen, nur mit der furzen Bemerkung, er zweifle nicht, daß Cocceji 

denjelben bereit3 zur föniglichen Unterichrift befördert haben und wegen der 

Publication das Nöthige an Ort und Stelle bejorgen werde. (R. 46. B. Nr. 257.) 

Das Notificationspatent wurde zur föniglichen Bollziehung eingejandt mit 
gemeinjchaftlihem Immediatbericht von Gocceji und Arnim vom 16. Januar 1742, 

Auf die Einrichtung des Generalvicariats und des bifchöflichen Amtes wird darin 

bejonders aufmerfiam gemacht. (Eigenhändiger Entwurf Coccejis, zur Reviſion 

an Arnim geichict und von diejem gezeichnet; Mundum ebenda.) 
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Das Fürftenrecht ſoll, jedoch wur in causis realibus der Mediat- 
fürftentHümer und Standesherrfchaften, auch weiterhin verjtattet und 
zweimal jährlih unter Direction der Breslauer Oberamtsregierung und 
unter dem Präfidium des Fürften von Carolath, als perpetuirlichen Ober: 
Sürftenrechts-Präfidenten, gehalten werden; Recurs an den König ift vor: 
behalten, Alle Streitigkeiten der Fürjten und Standesherren, die nicht ſolche 

causae reales betreffen, gehören vor die Oberamtsregierungen (SS 1 und 2). 
Statt der bisherigen Yandeshauptmanneien, des Mann und Zwölfers 

Gerichts, des Zaudenrechts, des Ritterrechts und der Dorfgerichte follen 
zwei Oberamtsregierungen in Breslau und Glogau errichtet werden; die 
erjtere für die Fürftenthümer Breslau, Schweidnig, Jauer und Brieg, die 

legtere für die Fürſtenthümer Glogau, Wohlau, Liegnig. Deren Bu: 
fammenfegung wird generell vorgeichrieben. ($$ 3—5.) 

Die Mediatfürſtenthümer und Standesherrjchaften, bei denen be— 
fondere Regierungen bejtellt find, jowie die Stadt Breslau bleiben bei ihren 

Gerichtsverfafjungen. Doc) ftehen fie unter Aufficht dev Oberamtsregierungen, 
die in ihrem Bezirk auch die Edicte in Juſtizſachen publiciren (SS 6, 7). 

Die fog. status minores, Burglehne und alle übrigen mit Juris: 
dictton beliehenen Landſtände und Stadtmagiitrate follen bei ihrer Juris— 

diction in Civil und Criminalſachen gejchügt werden; doch find „wann 
eine Lebensjtrafe oder etwas Beinliches erfannt wird“, die Aeten zur 

Confirmation an den König einzufchiden. Die YUppellationen gehen an 
die nächfte Oberamtsregierung. ($ 8.) 

Bon den Oberamtsregierungen müſſen im erjter Anftanz alle die 
Recht nehmen, die bisher in personalibus et realibus vor den höchſten 

Landesgerichten geftanden, auch Adeliche und Standesperfonen, die in der 
Stadt wohnen; in Accifer, Steuer: und Polizeiſachen jtehen dieſe jedoch 
unter der Kriegs: und Domänenkammer, in Hänferfachen zu Breslau 

unter dem Stadtgeriht. (S 9.) 

„Die Jurisdiction diefer Oberamtsregierungen ift in genere in allen 
causis fundiret, welche nicht an Unfere Kriegs: und Domänenfammer nad) 
dem Edict vom 25. Novembris 1741 verwiefen oder Unfern Eonfiftoriis 
überlajjen find. Dahero gehören dabin alle causae civiles, tam persunales 
quam reales, alle causae criminales, feudales et fiscales, in specie wann 

super jure patronatus et decimarum, super stupro, alimentis et restitu= 

tione dotis geftritten wird, nicht weniger causae academicae,“ ($ 11.) 
Un fie geben alle Appellationen von den Lrtheilen der status 

minores, Burglehne, Magiftrate ꝛc. (& 11.) 
Bon den Oberamtsregierungen geben die Appellationen an das 

Tribunal zu Berlin. Summa appellabilis 500 Rthlr., es fei denn, daß 

der Appellant arm ift, oder eine nmullitas insanabilis vorliegt. ($ 12.) 
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Succumbenzgelder (20-50 Rthr.) und ein Sportelguantum (20—40 Rthlr.) 
find im Voraus zu hinterlegen. ($ 13.) Die Inftruction des Appellations- 
procejjes haben die Oberamisregierungen; die inftruixten Acten werden ans 
Tribunal gefandt. ($ 14.) Gegen das Tribunalsurtheil darf das remedium 
supplicationis ergriffen werden (nach Erlegung der gewöhnlichen 100 Rthlr.), 
aber nur dann, wenn nicht mehr als zwei Inſtanzen vorbergegangen find: 
mehr als drei Inſtanzen werden nicht verjtattet. (F 15.) Die Bublication 
einer befonderen Appellationsordnung wird in Ausficht geftellt. ($ 16.) 

Bon den Gerichten der Mediatfürjtenthümer, Standesherrichaften 
und der Stadt Breslau gehen die Appellationen unmittelbar an das 
Tribunal. Summa appellabilis 100 Rthlr. ($ 17.) 

Die geiftlichen Sachen der evangelifchen Untertdanen, (d. 5. die, 
„weldhe den geiftlihen Staat angehen und zum Aufnehmen der Religion 
gereichen, als: Aufficht über die Prediger, Kirchen und Schulen, Erami- 
nirung der Prediger, deren Confirmation und Introduction, item Ehefachen 
u. dergl.“) jind befonderen Confiftorien zu Breslau und Glogau anvertraut, 

die aus der Oberamtsregierung unter Zuziehung eines Fatholifchen Prälaten, 
eines evangelifchen Geiftlichen und zweier weltlicher Eonfiftorialräthe beftehen, 
und an einem befonders ausgemachten Tage zufammenfommen. Wppellation 

an das Tribunal zu Berlin und remedium supplicationis. ($$ 18—20.) 
Das Fürftenthbum Oels und die Stadt Breslau bleiben bei ihren 

Gonfiftorialverfaffungen. Appellation ans Tribunal zu Berlin ($ 21). 

In den übrigen Fürftenthümern und Standesherrichaften, die bisher fein 

eigened Conſiſtorium gehabt Haben, gehören die geiftlihen Sachen vor 
die Eonfiftorien zu Breslau und Glogau. ($ 22.) 

Das geiftlihe Generalvicariat wird „in den Stüden, welche ihrer 

Natur nah dahin gehören”, beftätigt und den Fatholifchen Unterihanen 

völlige Gewiffensfreiheit verjtattet, wogegen fid) der Generalvicar in feinen 
Schranken Halten und ſich Feine Jurisdiction über Batronatsrechte, Zehnten 
und Priefterteftamente, auch nicht über Hospitäler anmaßen fol. Ein 
befonderes Reglement hierüber wird in Ausſicht gejtellt ($ 23). 

Das bifchöfliche Amt wird „bis auf fernere Verordnung” in feinen 
Functionen beftätigt, „jedoch dergeitalt, daß es blos über causas mere 
ecelesiasticas cognosciren und dahero von allen causis civilibus, wann 
fie auch Schon einen Geiſtlichen angeben, abftrahiren muß”. (Auch hierüber 
wird ein Reglement in Ausficht geftellt). (S 24). 

Die Appellationen von dem bifchöflihen Amt gehen an das Tribunal 

zu Berlin, welches nad den prineipiis catholicae religionis entſcheiden 
muß (S 28). 

Ehejahen gehören, wenn ein Theil evangelifch ift, vor die evan- 

gelifchen Konfiftorien (5 26). 
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Ehedispenje find von den Satholifen beim „Oberamt“ („Ober= 

gericht”) nachzufuchen (S 27). 

Evangelifhe Gutsbefiger dürfen evangeliihe Schulen einrichten, 
Katholifche Obrigkeiten müſſen ihren evangelifchen Untertanen einen 
evangelifchen Schulmeifter, jedoch auf Koſten der Gemeinde, verjtatten und 

ihm eine Wohnung anweijen. ($ 29.) 

171. Aus verſchiedenen Actenftücen. 

15. Januar bis 2. März 1742. 

Gen«Dir. Magdeb. IV., 4. — R. %. B. 24. 

Boden Nachfolger von Cellarius als 1. Kammer-Director 

in Magdeburg. 

Nah dem Tode des ältejten Sammerdirectord zu Magdeburg, 
Eellarius, fchlug der Präfident von Platen vor (15. Jauar 1742), fortan 

nur einen Director in der Perſon des zweiten Directors Kögeler zu be- 
jtellen und dafür eine neue Rathsſtelle (für Stegemann) zu jchaffen. 

In diefem Sinne ſcheint Happe an den König berichtet zu haben. 
Der König erklärte jedoch durd) Cabinetsordre an Happe, Olmüß 30. Ja— 
unar 1742 (R. 96. B. 24), das fei nicht „von feiner Inclination“, und 
verlangt Vorſchläge zur Wiederbefegung des Directorpoftend. — Die 

weiteren Verhandlungen jind nicht befannt. 
Der König befahl ſchließlich, wie Happe 2. März 1742 den 

dirigirenden Miniftern des General-Directoriums mittheilt, durch Cabinets— 
ordre an diefen, daß der Geh. Rath von Boden!) zum Director bei der 
Magdeburger Kammer mit dem Gehalt von Gellarius (850 Rthlr.) be— 

1) Friedrich Auguft dv. Boden, der Sohn des Minifters, jeit 22. Nov. 1733 

Kriegs- u. Domänenrath bei der Magdeburgiihen Kammer, 13. Dec. 1741 zum 

Geh. Rath ernannt. Seine Beftallung als Kanımerdirector ift vom 3. Mär; 1742 

(Eone. gez. Happe). — Boden verdankte die Stelle nicht feiner Tüchtigfeit, fondern 
der Nüdficht auf jeinen Vater. Er galt für faul und unfähig. Die fpäter noch mit» 

zutheilenden Conduitenliften gaben ihm ein ſehr ſchlechtes Zeugniß. — Es jcheint, 

daß er von vornherein kränklich war; er nahm fehr häufig Urlaub. Als er 1752 

twieder einmal um 6 Wochen Urlaub zum Gebrauch des ihm von den Merzten 

angerathenen LYauchftädter Bades bat, bewilligte der König den Urlaub wohl 

(ED. Potsdam 24. Juni 1742), aber mit der Mafgabe, daß der Patient nicht 

außer Yandes nad Lauchitädt, jondern vielmehr nach Freienwalde gehen ſolle. — 

1759 bat Boden Kränflichfeitshalber um feinen Abichied. Der König er- 

Härte ihm denjelben „jchr gern“ accordiren zu wollen, in Betracht, daß er „zeit 

hero wenig oder gar feine Dienfte von ihm gehabt“ und aljo an ihm „nichts 

verliere”. (E.-D. an das General-Directorium, Breslau 2. März 1759. Ausf.; 

vergl. Schmoller im Jahrbuch fiir Gejeßgebung ꝛc. X, 38.) 
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ftellt werden folle. An Bodens Stelle wurde der Steuerrath Stieber') 
zum Kriegs- und Domänenrath, an defjen Stelle einer Namens Sobbe 
zum Steuerrath ernaunt. 

172. Immediatbericht Coccejis und Arnims. 

Berlin, 16. Januar 1742. 
Mundum. — R. 46. B. Rt. 257. 

Borläufige Procehordnug für Schlejien. 

Es fein bei jedem Fürſtenthum befondere Procefordnungen 
bishero geweſen, welche, wann fie beibehalten würden, bei denen 
neuen Dberamtsregierungen viele Confufiones verurjachen dürften. 

Wir haben derowegen gut gefunden, eine allgemeine Proceß- 
ordnung in allen Fürftenthümern einzuführen, und Haben zu dem 

Ende mit Bewilligung der fchlefifchen Deputirten?) die Hiefige 

Kammergerichtsordnung zum Fundament gejeget,- dDiefelbe aber nad) 

der jchlefiichen Verfaſſung eingerichtet. 
Wir haben alfo allerunterthänigft anfragen follen, ob wir 

diefe Procekordnung interim und bis eine vollftändige Ordnung 

verfertiget werden fan, in €. 8. M. Namen in Schlefien * 

liciren jollen.®) 
Eigenhändiger Randbeicheid des Königs: 

„guht dh" 

I) Stieber ift jpäter (1749) zum Geh. Finanzrath befördert worden. 

3) Vergl. Nr. 151, 153, 161. 
3, Ein Eremplar diefer Procehordnnung, die das Datum des 30. No» 

vembers 1741 trägt, hat fih in den Acten nicht gefunden. Der einzige und 

befannt gewordene Drud findet jih in dem Anhang zu Haymans Kriegs- und 

Friedensarhiv (1744) ©. 9—142. Ein Bergleid) mit der Kammergerichtsord- 

nung vom 1. März 1709 (CCM. IL I. Nr. 119, p. 357/58 ff.) zeigt, daß fie fich 
fehr eng, 3. Th. wörtlid, an dieje anichlieht. Die Titelfolge ftimmt in beiden 

im ganzen überein; nur einige Abweichungen find zu notiren. Die jchlefiiche 

Proceßordnung enthält 59 Titel, die Kammergerichtsordnung nur 55. Tit. 5 der 

Schl. Pr.-D. Handelt nicht, wie der entiprechende Titel der K.G.O., von den 

Protonotarien (die es in Schlefien nicht gab), fondern von den Gecretarien, die 

nur einen Theil von den Functionen jener ausüben und mit den Secretarien 

der K.G.O. nicht völlig gleichbedeutend jind. in Theil der Geichäfte, die den 

Kammergericht3-Protonotarien obliegen, wird bei den jchlefiihen Oberamtsre— 

gierungen durch beiondere Regiftratoren beforgt (Tit. 6 der Schl. Pr.-D.), bie es 
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173. Cabinetsordre an die Breslauer und Glogauer Kriegs: und 
Domänenfammer. 

Berlin, 16. Januar 1742. 
R. 96. B. 25. — Nbjhriftlich. 

Die jchlefiihen Kammern und bie Necrutenfaiie. 

©. KM. in Preußen 2c. haben nunmehro in Gnaden refol- 
viret, daß von allen denen Patenten und Sachen, fo nad) dem 

beim Kammergericht nicht gab. Der „Botenmeifter* ift in Schlefien zugleich 

„Taxator“ (Tit. 8). Beiondere „Amtspfänder” (Sch. Pr.-D. Tit. 9), bejondere 

„Kanzleidiener” (Schl. Pr.O. Tit. 10) fennt die K.-G.O. nicht. Den „Kanımer- 

gerichtsboten“ enjprechen die ſchleſiſchen „Oberamts-Boten“. Der Titel 16 der 

8.-6.-D.: „von den Kammergerichts-Procuratoren“ ijt in der Schl. Pr.-O. aus— 

gefallen: es gab bei den Oberamtsregierungen nur Advocaten; die neben diejen 

in öfterreichiicher Zeit fungirenden „Agenten“, die etwa den Procuratoren ent» 

iprechen würden, jcheinen ftillichweigend bejeitigt worden zu fein. Die Beftimmungen 

über die Gericht3verfafjung find das am meiften Eigenthümliche der Sch. Pr.-O.; 

die Vorſchriften über das Procehverfahren weichen nicht erheblich von Denen der 

KG.«O. ab, insbejondere ift von den Neformgedanfen Coccejis bier nichts zu 

jpüren. Die ſchleſiſche Bejonderheit befundet fid) mehr nur nad) der negativen 

Seite, durch Fortlaffung gewiffer, beim Kammergericht (und auch jonft in den alten 

preußijchen Provinzen) eingebürgerter Inftitutionen. So fehlen 3. B. im Tit. 31 

der Schl. Pr.-D.: „de processu ordinario“ (F.«G.O. Tit. 30) die Beitimmungen 

über das (beim Kammergericht und auch ſonſt fehr häufig angewandte) Verfahren 

„loco oralis“ und „ad protocollum“; bei der Aufzählung der Beweisarten wird 

der Titel 34 der 8.-G.-D.: „Bon dem Beweisthunm durch positiones und respon- 

siones und denen Eiden dandorum et respondendorum* in der Schl. Pr.-D. 

ganz Übergangen. Der Titel 53 der 8.6.-D.: „Won denen remediis extra- 

ordinariis“ fehlt in der Schl. Br-D.; ftatt defien handelt hier ein bejonderer 

Titel (52) „von dem remedio revisionis“; außerdem it ein eigener Titel (54) 

„von Declaration derer Sentenzien” binzugefügt. Nach dem Titel „von der 

Erecution der Urtheile” (Schl. Pr.-D. 55, K.eG.O. 54) folgt in der Sch. Pr.-O. 

Tit. 56: „Wenn bei Vollftredung der Erecution oder jonft viel Ereditores con» 

curriren, wie Dabei verfahren werden ſoll“ eine Concursordnung in 60 Paragraphen 

und mit angehängten Formularen, die in der K.G.O. fehlt, und die bei den 

häufigen Concurjen in Schlefien bejonders nöthig ericheinen mochte; ferner Tit. 57: 

„Bon dem processu possessorii summariissimi“, Tit. 58: „Bon Jnjurienſachen 

und wie Darinnen procediret werden jolle* (beide in der K.G.«O. nicht vorhanden). 

Der Schlußtitel: „Von Haltung dieſer Gerichtsordnung“ ſtimmt dann wieder 

überein. — Die wejentlihe Bedeutung der neuen Proceßordnung befteht aljo, wie 

in dem obigen Bericht ſchon gejagt ift, darin, daß nunmehr in Schlefien ein- 

heitliche Borjchriften über das gerichtliche Verfahren an die Stelle der bisherigen 

localen Bejonderheiten traten. Eine Reform des Verfahrens im Sinne Coccejis 

bedeutete Sie nicht. Vielleicht deswegen ſuchte Cocceji ihr einen interimiftiichen 

Charakter beizulegen. ’ 
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1. Januarii erpediret worden, die gewöhnliche Necruten- und 

Stempelgelder erleget werden jollen. Und ob zwar Allerhöchit- 
diefelbe noch zur Zeit folche einfommende Jura bei den fchlefiichen 
Kammern eingenommen und berechnet wiſſen wollen, jo befehlen 
Sie dennod; Dero Breslaufchen und Glogaufchen Krieges und 
Domänenkammern hierdurch in Gnaden, die behörige Anſtalten, 
jede ihres Drts, zu machen, daß ſolches mit guter Ordnung ges 
ihehe. Zu welchem Ende dann von gedachten Kammern eine be— 

fondere Lifte pflichtmäßig zu fertigen und einzufenden, von allen 
denen Sachen, welche in Schlefien zur Zeit des Feld-Commiſſariats, 
und alfo bis den 1. Januarii 1742, expediret worden, und von 
welchen Recruten- und Stempel-Jura erleget werden müſſen, wie 
viel davon baar eingefommen, wo jolces gehoben und berechnet 
worden umd was noch rejtire; welchem eine Specification beizufügen, 
was vor Sachen ausgefertiget worden, jo jonjten Reeruten-Jura 
erlegen müffen, wovon aber ©. K. M. dispenfiret haben. Hier: 

nächſt fol vom 1. Janunarii an eine bejondere Lifte von allen der- 
gleichen Sachen gefertiget, und gegen Eude eines jeden Monats 
eingejandt werden, was an Recrutengelder einfommen jollen, was 

eingefommen ılmd was rejtire. 
Der Reerutenfafien-Stempel joll Hinfüro hier in Berlin bei 

der Recrutenkaſſe aufgefeget, die Ordres auch wegen Dispenjation 
der Necruten-Jurium an die hieſige Recrutenfaffe ergehen, Die 
Erpeditiones felbft aber an gedachte ſchleſiſche Kammern ertradiret 
und die Einhebung der Jurium, worüber feine Dispenjation vor— 
handen, von ihnen beforget werden. Gedachte Kammern haben 
demnach über alles, jo vbjtehet, genau zu halten, mit dem hiefigen 
Necrutenfaffen-Directorio über Sachen, davon fie nicht hinlänglich 
informiret, zu correjpondiren, über die Necrutenfafjen-Gelder eine 

abfonderliche Rechnung führen zu laſſen und alles dergeftalt zu 
beforgen, daß ihnen daher Feine Verantwortung entjtehe. 

174. Cabinetsordre an den Geh. Finanzrath von Reinhardt. 

Berlin, 16. Januar 1742. 
R. 96. B. 24. — Abſchriftlich. 

Einrihtung der Verwaltung in Glaß. 

Da Euch bereits befannt fein wird, wie der Allerhöchite 
Meine Waffen dergeftalt gejegnet, daß ohnlängft auch die Stadt 
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Glatz fich ergeben und der Feind felbige den Meinigen bi auf das 
Schloß eingeräumet hat, Ic auch bereits befohlen Habe, daß binnen 
einer Zeit von vier Wochen Mir die Stände jowohl ala das Land 
huldigen ſoll,) jo ift es nunmehro nöthig, daß Ihr jemanden aus 
der Kammer dahin jchicket, der fich nach den einentlihen Umständen 
und Beichaffenheit diefer Kammer erfundige, alles nad) unferer Art 
einzurichten anfange, dabei auch die eigentlichen Grenzen diefer 
Provinz zu erfahren fuche und wegen der Kafjen gute Verfügung 
mache; wie Ihr dann hierzu jemanden nehmen müfjet, der vorhin 

ihon in einer Meiner Krieges- und Domänenfammern geſeſſen und 
welcher der Sachen gewachſen ift. 

175. Labinetsordre an den Kriegsrath Kircheifen. 

Berlin, 16. Januar 1742. 
R. »6. B. 24. — Nbichriftlid. 

Politiihe Polizei. 

Nahdem Ich Euch bereits die Direction und Aufjicht des 
biefigen Bolizeiwejens anvertrauet, Meinem Etats-Miniftre von 
Happen aber aufgegeben habe, die desfalls nöthige Inftruction und 

übrige Ausfertigungen zu bejorgen, jo Habe Ich ſolchem vorerſt 
weiter nichts als nur dieje jecrete Inſtruction zuzufügen, daß Ihr 
bei Gelegenheit der Aufficht über das Polizeiwefen unter der Hand 
und ganz ohnvermerkt auf die frembden und auswärtigen Miniftres 
mit Achtung geben laſſen follet, wer etwa bei ihnen aus- und ein- 
gehet und mit was vor Bediente allhier diejelben in öfterm Umgange 

leben, au) ob etwa Subaltern-Bedienten ans den Stanzleien oder 
fonften dergleichen zu ihnen gehen. Solltet Ihr dergeftalt etwas 
erfahren, jo Habt Ihr Mir folches im Bertrauen zu melden, da 
Ihr dann verfichert fein könnet, daß Sch alles beitens zu menagiren 

ſwiſſen) und Euch niemalen im geringften exponiren werde. hr 
jelbft miüfjfet aber dieſe Meine Ordre forgfältigft menagiren und 

geheim Halten. 

) Berge. Nr. 168. 

2) Vergl. Nr. 166. 
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176. Immediat-Bericht von Locceji und Arnim. 

Berlin, 17. Januar 1742. 

Mundum, R. 46. B. Ar, 257, 

Die zweiten Präjidentenftellen in Breslan und Slogan. 

Der dv. Nüßler!) Ddeprecire die Charge eines zweiten Präfidenten 
bei der Oberamtöregierung in Breslau;?) der zum zweiten Präfidenten in 
Glogau in Ausficht genommene v. Uechtritz fei geftorben. An des erjteren 
Stelle wird der Geh. Rath v. Benedendorff vorgeſchlagen, den der König 

1) Bergl. Nr. 155. 
2) Der Hammergerichtsrath dv. Nüßler lehnt in einem in den ergebenften 

Ausdrüden abgefahten Schreiben an Cocceji d. d. Neife, 27. Dec. 1741, (in 

welchem er zugleich zu Neujahr gratulirt und einige Neuigkeiten mittheilt) die 

ihm zugedachte Stelle al3 Director bei der Oberamtsregierung in Breslau danlend 

ab; er habe in Breslau erfahren, „daß jehr wenig Avantage dabei gewejen jein 

würde, da es dajelbft ungemein theuer und mit denen 800 Rthlrn. niemand aus— 

fommen Tann, die Sportuln aber eine ungewiffe Sache find; wie denn auch die 

Director» oder Kanzlerftelle von jehr jchlechter Eonfideration in Breslau ift; und 

da ja doch von uns aud ein zweiter Präjident in das Collegium geſetzt werden 

joll, mir jehr hart fallen würde, wenn vielleicht unter einem jungen Präfidenten, 
mindeftens der unter mir in Collegiis geſeſſen, zu jigen kommen jollte, und will 

ich Herrn Ufrichen, welchen man dazu von Breslau aus vorgejchlagen, die Ehre 

und das Glüd gerne gönnen, gehorjamft bittend, dab Em. Hochfreiherrl. Exe. bei 

anderweiter Gelegenheit ſich meine Wenigfeit in Gnaden empfohlen Tafien jein 

wollen”. 

Cocceji jandte den Brief an Eichel (4. Jan. 1742) mit der Bemerkung, 

daß der Kanzler Bismard zu Güftrin und der Geh. Rath Benedendorff zwei 

grundgelehrte und zur Direction fähige Leute jeien und fügt Hinzu: „jo habe ih 

Em. Wohlgeboren gütiger Ueberlegung anheim geben wollen, ob Diejelbe einen 
von diejen beiden Leuten nach Breslau vorzujchlagen für gut finden möchten“. 

Eichel bedauert jehr (Zettel vom 4. Januar), daß die Sache nicht mehr 

res integra jei. Diejen Morgen habe der König Nüßler zum Director bei der 

Oberamtöregierung in Breslau genehmigt; [vergl. Nr. 155] er jehe nicht ab, wie 

jolches nunmehr zu ändern fein werde. 

Nüßler wandte fih an den König ſelbſt. Im einem Poſtſeript zu einem 

$mmebdiatbericht d. d. Neiße 12. Januar 1742 ftellte er vor, daß ein Präfident in 

Breslau, „an einem jo theuren Orte,” unter 2000 Thlrn. mit feiner Familie 

nicht ausfommen könne. Zugleich jchrieb er an Eocceji in diefem Sinne, ihm 

anheimftellend, ob er ihm nicht fein bisheriges beſonderes Gnadengehalt von 
500 Rthlr. belafien und aus den Sporteln ein Firum von 700 Rthlr. zulegen 

wolle, jo daf die 2000 Rthlr. voll würden: alsdann wolle er die Breslauer Stelle 

annehmen. Darauf ging indes Cocceji nicht ein. 
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durch ein beigeſetztes „guht“ bejtätigt; aus dem drei für Glogau präfen- 
tirten Candidaten (v. Tilo, Graf Logau, Baron Roth) wählt der König 
den Baron Roth.) 

Die Nachricht vom Tode des dv. Uechtritz (die auf dem Grafen 
Berk zuridging) ftellte jich als faljch heraus. In Schlefien angelommen 

hörte Eocceji, daß derjelbe wieder aufgelommen jei und noch lebe. Unter— 

defien hatte ſich der Baron Roth eingefunden und verlangte introdueirt 
zu werden. Cocceji fragte in einem Immediatbericht d. d. Breslau 
2. Februar 1742 beim König an, wer von beiden introducirt werden Tolle. 

Der König entjchied für Roth, „da der Gefundheitszuftand des v. Uechtritz 

jo ſchlecht ſei'. (Cabinetsordre d. d. Olmütz 5. Febr. 1742. Ausf.)?) 

177. Reſcript auf Specialbefehl an die Pommerſche Kammer.’) 

Berlin, 20. Januar 1742. 
Concept, gez. Görne, Viereck, Happe, Boden, — GenDir. Pommern. Tit. XXVIII. Wr, 2. Vol. J. 

Specialinſtruetion für die Pommerſche Kammer. 

Friedrich König in Preußen ꝛc. Wir haben nöthig gefunden, 
zu mehrer Ordnung und prompterer Beforderung Unfers Dienjts 
bei Eurem Collegiv Euch über folgende Puncte Hierdurch näher zu 

inftruiren. 

) Er war 17 Jahre beim Neichshofrath thätig geweſen. 

2) Die Krankheit des v. Uechtritz beitand in einer Verlegung am Fuße, 

die er ich bei ber Huldigung in Breslau zugezogen hatte. Die Nachricht von 

jeinen Tode bezeichnet er felbit al3 eine Ausftreuung, durch die man feine An— 

ftellung habe Hindern wollen. Er hatte jich durch frühere Widerjeplichkeit gegen 

den König im Intereſſe Defterreihs, in deſſen Dienjten er ftand, hervorgethan. 

Der Graf Hendel dv. Donnersmark (Leo Marimilian), der ihn empfohlen hatte, 

bezeichnet dies als „eine gute und nicht dverwerfliche marque“ und empfiehlt ihn 

wiederholt (Brief v. 8. Febr. 1742). Uebrigens ift in den Acten ein in jehr er- 

gebenen Ausdrüden abgefahter Gratulationsbrief des v. Uechtrig an den Baron 

v. Roth, feinen Gomwetitor, vorhanden (13. Febr. 42). 

3) Der Inhalt beruft in der Hauptiache auf einer Denkichrift, die der 

Ktammerdirector von Aſchersleben am 16. Kanuar 1742 einreichte und die in 

einer Conferenz der Ddirigirenden Minifter und der Näthe des 1. Departements 

ein paar Tage darauf verhandelt wurde. — Ob mit den obigen Anordnungen 

auc der Befehl des Königs an den Oberpräfidenten dv. Grumbkow zujammenhängt, 

vom 6. Januar 1742, er jolle „mit dem forderjamiten” nach Berlin fommen, weil 

ihn der König zu Sprechen verlange, (R. 96. B. 24) mag dahingeftellt bleiben 

Bergl. unterm 5. Juli 1742. 
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[Führung des Journals.) 

1. Soll ein Journalift zu Führung eines accuraten Journal 
von Den eingefommenen Sachen und was darauf von demjenigen, 
welchem fie zugejchrieben, decretiret ift, beftellet und ſolchem Jour— 
naliften jährlih 60 Rthlr. zur Befoldung von dem Ueberſchuß 
Unferer pommerjchen Kaſſen gereichet werden, mit der Berficherung, 
daß bei jeinem verjpürten Fleiß weiter vor ihn gejorget werden 
joe. Es wird Euch aljo überlaffen, Dazu einen tüchtigen 
Menschen anzunehmen, welcher in der einen Colomne feines Journal 

die eingefommene Sachen, in der zweiten die Neferenten, welchen 
fie zugejchrieben, und im der dritten, was darauf decretirt worden, 
mit Beifügung der Datorum richtig verzeichnen muß; zu welchem 
Ende demjelben die Concepte, jobald fie in der Kanzlei mundirt 
find, zum Eintragen Hingegeben, jobald aber folches geichehen, zur 
Regijtratur abgeliefert werden jollen; geftalt denn auch monatlid) 
gleich der Refcripten-Defignation eine Specification aller einge- 

fonmenen und jonft angegebenen Sachen, wie und welchergeftalt 
fie expediret, aubero eingeſandt werden muß, damit man die fleißige 
und unfleißige Arbeiter daraus beurtheilen fünne. 

[Präjentiren und Zuidhreiben der Einläufe.] . 

2. Die eingefommene, von dem Uberpräfidenten präfentirte 
und den Räthen zugefchriebene Sachen find dem Directori zum 
Durchlejen zuzuſchicken, welcher jolcde dem Journaliſten alsdann 
jofort zum Eintragen zuftellen, dieſer aber felbige denen Referenten 
entweder im Gollegio vorlegen oder unter Couverts an fie jchiden 
joll, und müſſen jolche den Tag darauf vorgetragen werden. Im 

Fall aber weder der Departementsrath noc der Eorrefent gegen» 

wärtig wäre, jo ijt der Director verbunden, vor die Erpeditiones 
zu jforgen. Es jollen auch die eingefommene Sachen nur von dem 
Oberpräfidenten, wenn er in loco ift, und nicht etwa durch Krank— 
heit behindert werden möchte, oder von dem Pirectore oder, wofern 

aud) diejer abwejend wäre, fodann nur von dem älteften anmwejenden 
Rath, nicht aber von andern Räthen oder Bedienten präjentirt und 
jemand zugejchrieben werden. 

[Supplicationen.] 

3. Habt Ihr zu verfügen, daß die Supplicanten ihre Bor» 
jtellungen in duplo übergeben müſſen, damit entweder auf das 
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Duplicat das angegebene Decret erpedirt und folchergeftalt zurüd- 
gegeben oder auch allenfalls, wenn darüber Berichte abzuftatten, 
jelbigen nach Befinden das Duplicat der Vorftellung beigefüget 
werden könne. 

[Eollegialiihe Behandlung der Geſchäfte. 

4. Ohne vorherigen Bortrag im Collegio ſoll nichts decretirt 

werden, und muß, wenngleich der Oberpräfident oder die Directores 
abwejend wären, jolcher Bortrag dennoch gejchehen, mithin darüber 
ein Schluß von dem ältejten und übrigen anmejenden Näthen ge- 

hörig gefaſſet werden, damit die Sachen ſich nicht häufen noch liegen 
bleiben mögen. 

|Decretur und Erpedition.] 

5. Wenn die Sadhen vorgetragen, müfjen die Decrete darauf 
fofort gejeget und von dem Re-, auch Correferenten unterjchrieben 
oder gezeichnet, jodann aber von dem ältejten Secretario die Er- 

pedition und daß jelbige von demjenigen, welchem fie oblieget, ohne 
Zeitverluft gehörig geichehe, unter des Kriegsraths d'Arret Direction 
beforget werden, als welcher leßtere die Aufficht über die Kanzlei 
haben joll, damit bei der Ausfertigung und weiteren Beforgung 
der Saden Unſerer Willensmeinung gemäß mit gebührender 

Promptitude verfahren werde. Es foll aber kein Negiftrator eine 

bejondere Expedition haben, ſondern fein Augenmerk nur auf die 

Negiftratur richten und felbige in guter Ordnung Halten. 

[Revijion der Erpeditionen.] 

6. Die Concepte jollen die Seeretarien ſogleich vorlegen oder 
in Couverts herumbjchiden, und zwar zuerjt dem Decernenten, 
welcher jelbige jodann dem Correferenten, diefer aber dem Directori 

zufendet, von welchem fie an den Chef des Collegii gelangen, und 
gejchiehet folchergeftalt die Reviſion nur von ittgedachten Chef, 
Directore, auch Re- und Eorreferenten, ohne daß die übrige Mem— 
bra die Concepte mit unterschreiben dürfen, als welches die Sachen 
zu lange aufhalten würde. Wenn auch die Sachen mundirt find, 
jollen fie zuerft dem Referenten zur Unterfchrift zugejchidet werden. 

[Beichleunigung der Erpeditionen.] 

7. Die Erpeditiones müjlen, wie es fich von felbft verftehet 

und jowohl vorhin bereits vielfältig als auc) in diefer Verordnung 
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ad 5 wiederholentlich befohlen ift, jedesmal jchleunigft gefchehen, 
damit die Sachen in Zeiten und nicht allererft kurz vor Abgang 
der Post zur Revifion und Unterfchrift vorgeleget werden mögen; 
wie denn auch diejenige Sachen, jo Bormittags nicht fertig werden 
fönnen, des Nachmittags in die Häufer zur NRevifion und Unter: 
Schrift zu bringen find. 

[Amtsverfhwiegenbeit.] 

8. Habt Ihr Unferer Willensmeinung gemäß darüber zu 
halten, daß die bei Euch vorfommenden Sachen, ſonderlich diejenige, 
jo von Wichtigkeit find, nicht propalirt, jondern mit gehöriger Ver— 
ſchwiegenheit tractirt, auch feine Acta ohne Vorwiffen des Chefs 
oder des Directoris oder des Eollegii ausgegeben, auch fonft alle 
eingefchlichene abusus abgejtellet werden. Wenn aber die De- 
partementsräthe oder auch die Secretarien zu den Expeditionen 
Anteaecta gebrauchen, jo verjtehet fih von jelbit, daß ihnen felbige 
unweigerlich abgefolget werden müſſen. 

[Der Commissarius loei.] 

9. Habt Ihr zu Vermeidung unnöthiger Weitläuftigkeit zu 
verfügen, daß die Magiftrate, wie auch die Acciſe-, Zoll- und 
andere ftädtijche Bediente fi in ihren vor Euch gehörigen Sachen 
zuvorderft bei dem Commissario loci melden müffen und diefer 

jelbige jodann nad) vorheriger Eramination mit feinem  pflicht- 
mäßigen Bericht und Gutachten an Euch jchide, e8 wäre denn, daß 
dabei bejondere Umbſtände vorfämen, welche erforderten, daß 

ichleunigft reeta von den Magiftraten, auch Acciſe- und Zollämtern 
an Euch berichtet werden müßte, welchenfalls fie jedoch davon auch 
fogleih ein Duplicat an den Commissarium loci, dafern es nicht 
wider ihm felbft läuft, zu jenden haben; wie fie denn auch an den— 
jelben alle acht Tage ihre Zeitungsrelationes ſchicken müfjen, damit 

diefer daraus die an Euch einzufendende Zeitungsberichte fertigen 
und abftatten könne. 

[Departement des Kriegsraths Uhl.) 

| 10. Der Kriegsrath Uhl foll, jo oft es nöthig, die Städte 
bereifen und, was dajelbjt zu Unſerm Interefie, wie auch zum 

gemeinen Beften zu beobachten vorfommt, imgleichen, wie die ein- 

gefchlichene Mißbräuche zu redreifiren, zum Brotofoll nehmen, 
Acta Borussica. Behördenorganifation VI. 23 
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mithin Euch ſolch Bereifungsprotofoll mit feinem pflichtmäßigen 

Öutachten übergeben, auch die Abnahme und Berichtigung der noch) 
zurüdjeienden Acciſen- SKämmereis, Services, Gewerksladen- und 

anderer Rechnungen, imgleihen die jährliche Anherofendung der 
ſtädtiſchen Sachen, als der hiſtoriſchen Tabellen und anderer Nach— 

richten, befordern, auch mit BZuziehung der Departements- und 
Steuerräthe bejorgen, daß in den Städten, wo noch feine ordent- 
lihe Kämmerei-Etats find, felbige gemachet werden; zu welchem 

Ende er hiermit von dem Memter-Departement Ddispenfirt wird, 

damit er umb foviel eher im Stande fein möge, das vorerwähnte 
zu bewerfjtelligen. 

[Die Departementsräthe.) 

11. Sollen die Departementsräthe jährlih im jedem Amt 

Gerichtstage halten und jolches vorher von den Kanzeln abfündigen, 
auch das Protokoll bei den Gerichtstagen durch) den Amts-Actuarium 
führen laſſen und jelbiges in duplo an Euch einjenden, damit auf 
das eine Exemplar decretirt, auch das andere damit ftimmig ge= 
machet, mithin das eine dem Beamten zu feiner Achtung zugefandt, 
das andere aber bei Eurer Regijtratur aufgehoben werden möge. 

Bei folhen Gerichtstagen wollen Wir ohne Unterfcheid alle Klagen 
angenommen willen, und muß dasjenige, was unter verhoffeter 

Approbation abgemachet iſt, auch, wie folches geichehen, ſowohl 
als das, was zu Eure Decifion ausgefegt geblieben, in dem Pro— 
tofoll richtig verzeichnet und über dasjenige, was noch abzumachen 
ift, die Decifion von Euch forderſamſt ertheilet werden. Die Attejte 
der Prediger, daß die Publication gejchehen, find den Protokollen 
beizufügen.) 

Im Fall ſich nun fände, daß bei jolchen Gerichtstagen auch 

falihe und ungegründete oder unnöthige Klagten mit angebracht 
wirden, fo müſſen diejenige, welche jolches thun, Fonderli wenn 
fi) dabei eine Malice äußert, dafür beftrafet werden. 

’) Hier folgte in dem Concept noc der Einjchub: „wie denn auch auf 

gleidye Art von dem Commissario loci wegen der in den Städten vorfommenden 

Stlagten zu verfahren ift“; er wurde geftrichen, in Folge der Bemerkung von 

Viereck: „Diefes kann meines Erachtens cejfiren, umb denen Magiftraten nicht 

alle Autorite zu nehmen”. 
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Da es auch in verjchiedenen Aemtern annoch an approbirten 
und verpflichteten Amtsactuarien fehlen foll, jo Habt Ihr deshalb 
Borjchläge zu thun. 

[Obliegenheiten der „Beamten“.] 

12. Seder Beamter muß den Zuftand der Unterthanen jeines 
unterhabenden Amts kennen, wofern er fich bei den Eramine des 

Departementsraths oder wenn er jonft darüber befraget wird, nicht 
rejponfable machen will. Wenn er aljo davon genugfame In— 
formation Hat und bei dem Zuftand der Leute eben feine Verände— 

rung vorgekommen, ift zwar das Öftere Herumbreifen nicht allemal 
nöthig, jedoch muß er jowohl auf die Wirthichaft der Unterpächter 
bei den Vorwerkern, als auch wie die Unterthanen ihren Höfen und 
Wirthichaft vorftehen, ein wachſames Auge haben und fonderlic) 
wegen der lebteren die Schulzen öfters befragen, auch, jo oft es 
erfordert wird, die ablocirte Vorwerker und Dörfer bereifen und 
das nöthige bejorgen. 

[KRaffencuratel.) 

13. Sowohl bei der Ober-Steuerfafje ala bei der Landrentei, 
ſollen beſondere Kafjencuratores fein und ohne deren Unterjchrift 
nicht8 ausgezahlet werden; indejjen bleibet doch auch die Kaſſen— 

vilitation. Im erjten Jahr jollen die beide ältefte Membra Eures 
Eollegii die Kafjencuratel haben und in dem nächften Jahr darauf 
die beide folgende und fo weiter, damit alle Membra von den 

Kaſſenſachen eine rechte Idee und Hinlänglihe Information be— 
foınmen mögen. | 

Vebrigens muß den Departementsräthen, jedem von feinen 
Aemtern, ein Ertract beim Ablauf jeden Monats gegeben werden, 
was die Aemter noch reftiren, umb wegen prompter Beitreibung 
der Reſte das nöthige zu bejorgen. 

[Unlage der Eapvalleriegelder.] 

14. Habt Ihr die Fourage- oder Cavalleriegelder-Anlage 
durch ein paar Unparteiiiche aus Eurem Mittel genau und pflicht- 
mäßig unterfuchen zu lajjen, ob etwa anfänglich dabei ein Verſtoß 
vorgegangen und worin jelbiger bejtehe, auc) woher im vorigen Jahr 
beim Amt Colbaß mehr an Cavalleriegeldern eingefommen, als 
defjen Quantum beträgt, nunmehro aber das Surplus ceffiret. 

23* 
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[Eonduitenliite.] 

15. Soll alle Jahr eine Konduitenlifte wegen der dortigen 
Kammerbedienten pflichtmäßig an Unfer General- ꝛc. Directorium 
eingefandt werden. 

[Sißungsprotofoft.] 

16. Das Protokoll, jo täglich) bei Euch geführet wird, muß 

alle Tage foliirt und geheftet, auch, wenn der Monat zu Ende ift, 
die gefammte Brotofolle von demselben eingebunden oder zuſammen— 
geheftet, dasjenige aber, was darin angegeben ift, jedesmal auf das 

Ichleunigfte erpedirt und auf die Concepte gejeßet werden: „vide 

Brot.-Buh vom Monat... , fol... .“ 

[Baumejen.] 

17. Müſſet Ihr alle Sorgfalt und Fleiß pflichtmäßig au- 
wenden, zu Unferm Intereſſe bei dem Bauweſen eine gute Ordnung 

einzuführen und es in ſolche Verfaſſung zu feßen, daß dasjenige, 

was unumbgänglich nöthig, mit möglichiter Menage nach vorher 
gefertigten genau= und richtigen Ueberjchlägen, auch darauf erfolgter 
Approbation ohne Anftand tüchtig und auf eine dauerhafte Art 
gebauet oder nach der Veranlafjung repariret, auch die Rechnungen 
darüber ſofort nad vollführtem Bau gejchloffen und juftiftcirt 
werden, und wird.Euch überlaffen, wenn Ihr es nöthig findet, dem 

Kriegsratd Dames nur einen Heinen Kreis nahe bei Stettin zur 
Aufficht und Bejorgung der Bauten zu übergeben, damit Ihr ihn 

bei NRevidirung der Bauanjchläge und Anfertigung der Bau-Etats 
mit zuziehen, auch nach Befinden zu Unterfuchung eines oder andern 
der übrigen Baubedienten Wirthichaft gebrauchen könnet; wobei 
Euch dann auch frei bleibet, den erſten Baujchreiber zum Land- 
banmeifter zu beftellen und den zweiten Baufchreiber immer bei 
Euch zur Hand zu haben; wofern unjer Dienft bei den Bauten 
durch die Landbaumeiſter in ihren Sreifern, ohne daß die Baus 

jchreiber dabei jein, gehörig bejorget werden fann. 

[Dienftreglement für die Amtsbanern.] 

18. Da Uns auch Hinterbracht worden, daß die Bauern in 
den Memtern bei der igigen Berfaffung wegen der Dienfte jehr 
mitgenommen werden, jo foll der Director von Aſchersleben ein 
neues Dienftreglement gehörig entwerfen und damit eine Probe in 
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einem Ant machen, dabei auch einige Departementsräthe und aus 
verfchiedenen Wemtern die Beamte mitzuziehen, umb ihnen deſto 
eher eine Idee davon zu machen; wovon Wir fodanı Euren Be- 
richt, auch zugleich das Project des neuen Dienjtreglements zur 
Approbation anhero erwarten. hr Habt auch mit der Regierung 
wegen TFeitjegung eines gewiljen Lohns für der Bauern-Dienft- 
gefinde zu concertiren, damit der Bauer nicht mehr in feinem Lande 
und Mift dem Knecht Korn anftatt des Lohns ſäen dürfe, als 
wodurch der erjtere jehr zurüde fommt. Es wird aber diejes ein 
Generalwerf im ganzen Lande fein müfjen; weshalb Ihr nach ge: 
haltener Eonferenz mit der Regierung mit Beifügung derjelben Gut- 
achten zu berichten Habt, wie Ihr das Werf zu faſſen vermeinet.!) 

[Domänenwirthichaft.] 

19. Sollen bei den Amtsvorwerfern ordentliche und richtige 
Ausfaat- und Einjchnittregifter, imgleichen von den Amtsbrau= und 
Branntweinbrennereien gleichfall3 accurate Regiſter des Bier- und 
Branntweinszugs, wie auch deſſen Debits gehalten werden; wornad) 
Ihr aljo das nöthige an alle Beamte zu verfügen habt, mit der 
ernftlihen Verwarnung, daß derjenige Beamte, welcher beim Ablauf 
ſeiner Pachtjahre nicht ſolche richtige Brau- und Branntwein- 
brennereiregifter vorzeigen würde, den ſechsten Theil feiner Caution 
verluftig fein und jelbiger zu milden Sachen angewendet werden jolle. 

[&renzregulirungen.) 

20. Wollen Wir vors künftige von der Regierung allein ohne 

Eoncurrenz eines Deputati aus Eurem Mittel feine Grenzregulirung, 
wie bei des von Pleß Gut Ivenack gefchehen, vorgenommen wifien, 

und Habt Ihr, Unfer p. von Grumbfow, alfo als Chef der Re— 
gierung diejes derjelben befannt zu machen umd bei derjelben zu 
verfügen, daß Hinfüro in dergleichen Fällen von ihr mit Euch, der 
Kammer, zeitig vorher communicirt werde. 

[General- und Unterpädter.] 

21. Müffen die Departementsräthe beforgen und ernftlich 
darüber halten, daß zwifchen den Generalpächtern und ihren Unter— 

1) Mir haben die Angelegenheit hier nicht näher zu verfolgen. Zu er— 

heblichen Veränderungen kann es damals noch nicht gefommen fein. Bergl. Hintze 

in den Forichungen zur brandenb. u. preuß. Geſch. Bd. X. ©. 275 ff. 
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pächtern ordentliche fchriftliche Contracte wegen der Afterpacht zu 
Vermeidung der Geld freſſenden Procefje, welche daraus entjtehen, 

wenn es bloß bei der mündlichen Verabredung bleibet, errichtet 
werden; und wenn jodann dennoch zwifchen den General» und 
Unterpächtern Disput entjtünde, joll der Departementsrath ſelbigen 
in der Kürze, jedoch auf der Parte Koften, nad) Recht und Billig: 
feit, ſolchem ſchriftlichen Contracte gemäß jchlihten und davon an 
Euch zur Approbation berichten. Ihr habt aljo wohl darauf Acht 
zu geben, daß Diefer Unferer Ordre genau nachgelebet werde und 
Ihr Euch widrigenfalls nicht ſelbſt Schwere Verantwortung zuziehet. 

[Revijion der Amtsrechnungen.] 

22. Die Revifion der Amtspachtrechnung, imgleichen der 
Eontributiong- und Amtsbaurechnungen joll im Amt vom De— 
partementsrath, die Abnahme und völlige Zuftification folcher Rech— 
nungen aber bei Euch geichehen, und müſſen die Departementsräthe 
bei der Revifion, jonderlich bei den Belägen der Baurechnungen 
wohl eraminiven, ob die Arbeiter ihren verdungenen Lohn bekommen 
und die Quittungen ihre Nichtigkeit Haben, auch der Unterthanen 
Duittungsbücher nachjehen, ob fih auch etwa darin einige Un— 
richtigfeit wegen der Contribution und Amtsgefälle oder wegen ber 
denen Unterthanen accordirten Remiffionen, Bejat-, auch Brod- 
getreide-, Vorſpann-, Baufreiheits- oder anderer Vergütungsgelder 
finde und die Unterthanen dabei gelitten haben; gejtalt denn auch 
die Departementsräthe bei Ablauf jeden Jahres mit den Beamten 
einen fürmlichen Abjchluß wegen ihrer Pachtgelder machen, jelbigen 
an Euch einichiden und darin nachweilen follen, was der Beantte 

abgeführet Habe, auch wie viel er noch reftire und was er etwa 
nach denen bereit$ gemäß den prineipiis regulativis geſchehenen 
Unterfuchungen und gemachten Ausarbeitungen annoc zu fordern 
habe, damit darnac) das nöthige regulirt und allenfalls davon 

anhero berichtet, mithin in Zeiten alles in Nichtigkeit gebracht 
werden möge. 

[Aecije in Lanenburg-Bütomw.] 

23. Wegen der Berfaflung bei der Acciſe im Lauenburgijchen 
und Bütowſchen wollen Wir Euch hiernächſt befonders bejcheiden.!) 

1) Darüber hat fich Näheres nicht gefunden. 
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Ihr Habt Euch alſo nad; allen vorjtehenden Buncten genau zu 
achten und diejer Verordnung überall prompt nachzuleben. 

178. Bericht des General-Directoriums (I. Dep.) 

Berlin, 27. Januar 1742. 
Mund. gez. Goͤrne, Viered, Happe, Boden. R. 91. IV, La, 18, 

Das General-Directorium und die Tarifpolitif des Königs. 

Bor einigen Jahren fei, um den Conjum von Bier gegen den des 
Landweins zu begünftigen, die Accife auf Landwein von 5 auf 12 Grofchen 
erhöht worden. Der Bierconfum fei dadurch nicht gehoben, wohl aber der 
Weinbau in der Neumark ganz ruinirt worden. Um diefen wieder empor- 
zubringen wird vorgefchlagen, den alten Acciſeſatz von 5 Grofchen per 
Eimer wiederherzuftellen. 

Der König entjcheidet am Rande: 

„Der Einheimische Wein Sol 2 gr. accife geben, der aus— 
ländifche aber 12. Das Directorium mus wohl eben durftig ge= 
wejen Sein, das es um Wohlfeillen Preis des weines bei Zeiten 
forget. Fch.“ 

179. Cabinetsordre an den Geheimen Finanzrath von Reinhardt. 

Dlmüs, 30. Januar 1742. 
R. 96. B. 24. — Abſchriftlich. 

Einrichtung der Verwaltung und des Steuerwejens in der 
Grafſchaft Glap. 

Es ift Mir aus Eurem Bericht vom 25. diefes") jehr lieb zu 
erjehen gewefen, daß Ahr aus der Breslaufchen Kammer ſogleich 
eine Commiffion nach Glatz abgefertiget habet, um das dortige 
Finanz», Steuer- und Kammerwefen zu unterfuchen und einzurichten ; 
wie Ihr dann auch wohl gethan habet, wegen der dortigen Höl- 
jungen den Oberförfter Wiegand mit dahin zu fchiden. 

Wann dorten wiederum gute Salzquellen aufgefunden werden 
fünnten, wäre jolches [eine] höchſt confiderable Sache, wornach man 
fi) dahero wohl erkundigen muß. Es ift demmächft auch nöthig, 
daß dorten ein befonderer Commissarius loci beftellet werde, um 
über das Xccife und Steuerwejen die Hand zu Halten, wiewohl 
Ih von denen mehreften in gedachter Graffchaft Glatz befindlichen 

I, Nicht erhalten. 
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Heinen Städtchen davor halte, daß es beffer fein werde, ſolche auf 
Stenren zu laſſen, und feine Acciſe darin zu introduciren, weil 
durch Ießtere wenig!) aufkommen börfte. 

180. Labinetsordre an den Geheimen Rath von Blocdymann. ?) 

Dlmüß, 5l. Januar 1742. 
R. 96. B. 24. — Abſchriftlich. 

Einrichtung des ftädtifchen Weſens in Breslau. 

Ich habe den Einhalt Eures Schreibens vom 21. diefes?) mit 
mehrern erjehen und bin infoweit davon fehr zufrieden; was aber 
die Beitellung derer Rathsglieder ſowohl als eines neuen Syndici 
anbetrifft, fo muß jolches bei der nunmehro etablirten Krieges- und 
Domänenfammer in Erwägung genommen und von joldher dem- 

1) In der Vorlage folgt nody „dadurch“. 
2, Johann Chryſoſtomus Blochmann, geb. 27. Januar 1696, F 23. De- 

cember 1752, als Erbherr auf Logau und Haugsdorf, war gebürtig aus Löwen- 

berg i. Schl. und jcheint früh in preußiiche Dienfte getreten zu fein. Er war 

1741 Kriegd- und Domänenrath bei der Cüſtriner Kammer, als ihn der König 

nach Schlefien berief, um die ftädtifche Verwaltung in Breslau nad dem Mufter 

der reformirten Stadtverwaltung der alten Provinzen umzugeltalten. Er wurde 

zum Geheimen Rath und zum Magiftratsdirector von Breslau ernannt, eine 

Eharge, die der des Berliner Stadtpräfidenten entſprach. Am 28. Sept. 1741 

wurde er von Reinhardt und Münchow in dies Amt eingeführt. Die Rede, die 
Reinhardt dabei hielt, fowie die Entgegnung Blochmanns findet fi in einem 

alten Drude auf der Stabtbibliothel zu Breslau und in Haymanns Kriegs- und 

Friedensarchiv II. 94. u. 290. Reinhardt Hebt „die fo gnädige und von etwas 

gewöhnliche® ganz unterjchiedene Art“ hervor, „womit Sr. Kgl. Majeftät das in 

den Herrn Directorem gejebte Vertrauen jowohl gegen ihn jelbjt als gegen uns 

Commiffarien allergnädigft zu erfennen gegeben“. Er verweilt darauf, daß der 

Breslauer Magiftrat im weſentlichen in feiner bisherigen Verfaſſung gelaffen 

worden fei, während er in den andern jchlefiichen „Hauptſtädten“ gänzlich um— 

geitaltet wirde (vergl. Kriegs- und Friedensarchiv II. 37. 44. 652. IV. 250. 

V. 85); daß hier in Breslau durch die Beitellung eines Magiitrats-Directors 

eine ähnliche bejondere Berfaffung eingeführt werde wie fie in den beiden andern 

Haupt» nnd Rejidenzftädten, Berlin und Königsberg, beſtehe. Als die Hauptab- 
ficht bei der neuen Einrichtung tritt die Befreiung der Stadt von ihrer damaligen 

ftarfen Schufldenlaft hervor. — Blochmann hebt in feiner Anwort befonders hervor, 

daß er ein geborner Schlefier jei. Er fcheint fich ipäter einer gewiſſen Popularität 

erfreut zu haben; übrigens galt er als Freund der Poeten und beichüßte bie 

Litteratur in Breslau, ſcheint auch felbft geiftliche Lieder gedichtet zu haben. 

3, Nicht erhalten. 
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nächft berichtet werden. Es erfordert diejes nicht nur Die gute 
Drdnung, jondern Meine jetige hieſige Beichäftigungen wollen 
nicht leiden, mich anjegt mit dem Detail der Sachen zu vccupiren. 
Die endliche Berichtigung eines ordentlihen Kämmerei-Etat3 und 
eines dazu erforderlichen Corporis bonorum ift hochnöthig; daher 
Ihr alles darımter nunmehro zu bejchleunigen und jodann der 
Krieges- und Domänenfammer einzureichen habet. 

Blochmann förderte dem König das Werk nicht vajch genug. Als 
er Anfang April einige Lachſe für die königliche Küche überfandt Hatte, 
fieß ihm der König (Wiſchau 6. April)') für dieſe „Marque von Attention“ 
danken und fügte Hinzu: 

Ich würde aber gerne gejehen Haben, wenn Ihr zu gleicher 
Zeit von befjerer Einrichtung des dortigen Kämmereiweſens ge— 
Ichrieben, und muß Ich faſt glauben, daß der Magiftrat von denen 

Kämmereigefällen annoch nad; wie vor disponiret.?) 

181. Bericht des General-Directoriums. 

Berlin, 31. Januar 1742. 
Aus caſſ. Acten Eleve J. Mund. gez. Görne, Biered, Happe, Boden, 

Steuerräthe in Eleve-Mart. 

Nachdem der Mörfifche Steuerrath Oppermanu, der zugleich Acciſe— 
infpector in Eleve gewejen, an die Breslauifche Kammer verjegt worden 
ift, fchlägt das General-Directorium vor, einen befonderen Acciſeinſpector 
in der Berfon des bisherigen Wecifeinjpectors zu Emmerich zu ernennen, 
an defjen Stelle ein Auditeur vom Bordichen Regiment treten könne, mit 
den Steuerräthen im Eleve- und Märfifchen aber eine neue Einrichtung 
zu treffen und die Städte anders unter fie zu vertheilen: v. Schad joll 
aus der Grafſchaft Mark nach Wefel, Gazali nach Cleve verjegt werden, 
Hermann die Städte weſtlich des Rheins oberwärt3 befommen; an Schads 
Stelle wird der Kriegsrath und Quartiermeifter Dohnafchen Regiments 

Göring in Vorſchlag gebradt. Die Befoldungen find dergeftalt geregelt, 
daß den föniglihen Kafjen feine neuen Ausgaben erwachjen. 

Der König genehmigte die Anträge durch eigenhändiges Marginal: 

„guht“. 

) R. 96. B. 25. 
2) Ueber die Breslauer Stadtverwaltung, die mir hier nicht weiter ver- 

folgen, vergl. HSarneder, Beiträge zur Geich. der Berfaffung und Verwaltung 

ber Stadt Breslau von der preußiichen Befignahme bis zur Einführung der neuen 

Städteordnung, Liegnig 1864, (Programm), und Markgraf Geſch. der Stadt 

Breslau, 1880. 
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Die Vertheilung der clevesmärkifhen Städte unter die 4 Steuerräthe 

erhellt aus dem folgenden Plan, der dem Berichte beigefügt war.) 

Dftfeiten Rheins: Kriegesrath von Schad: 
1. Weſel, 6. Iſſelburg, 
2. Duisburg, 7. Dinsladen, 
3. Embrich, 8. Sevenaer, 
4. Rees, 9. Ruhrorth, 
5. Bolten, 10. Schermbed. 

Weitjeiten Rheins oberwärts: Stenerrath Hermann: 

1. Grefeld, 5. Kanten, 

2. Meurs, 6. Sonsbed. 
3. Orfoy, 7. Kervenheim, 
4. Büderich, 8. Uden. 

Weſtſeiten Rheins unterwärts: Kriegesrath Gazali: 
1. God, 5. Cleve, 
2. Cranenburg, 6. Griethaufen, 
3. Öennep, 7. Grieth, 
4. Huiffen, 8. Calcar. 

Su der Grafihaft Mark an des Kriegesraths von Schad Pla: 

Kriegesrath Göring. 

182. Aus den Berichten, Protocollen und anderen Aufzeichnungen 

über die Einführung und Jnftruction der neuen Oberamtsregierungen 
in Breslau und Blogau. 

2. Februar bis Mitte März 1742. 

R. 46. B. Nr. 257, 258, 259, — Bresl. St. P. A. IV, 3. 

Smmediatberidhte Coccejis über die Einrichtung der ſchleſiſchen 

Oberamtsregierungen. — Einzelne organijatorijche und 

procefiualiiche Beftimmungen. — Perjonalien. 

Cocceji meldet duch Smmediatberiht vom 2. Febr. 1742, daß er 
am 1. d. M. die Introduction der Juftizcollegien in den Fürjtenthümern Breslau 
und Glogau vorgenommen habe, in dem er zugleich das Protokoll darüber?) 

N, Undatirt, in den Acten irrthümlich unter 1748 eingeheftet. 

2Protokoll über die feierliche Einführung der Breslauer und Glogauer 

Oberamtsregierung am 1. Februar 1742 Morgens zwiſchen 8 und 9 Uhr im 

Oberamtszimmer zu Breslau durch Gocceji, unterzeichnet dv. Benedendorff, im 

Brest. St.“A. P. A. IV. 31, Am jelben Tage wurden Präfidenten und Näthe 

von Cocceji vereidigt. Die Eidesformeln Haben eine jehr einfache Faſſung. Be— 
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nebft dem Notificationspatent!) einfendet. „Ew. K. M. werden allergnädigft 
erlauben derojelben zu melden, daß das ganze Land mit der von Dero- 
jelben aus eigener Bewegung gemachten glüclichen Einrichtung vollkommen 
zufrieden fei.“ Er werde noch 14 Tage in Breslau bleiben, um die 
Proceffe in Gang zu bringen, und dann nach Glogau gehen, um aud) dort 
den Bräfidenten und Räthen die nöthigen Inftruetionen zu geben. 

Ein zweiter Immediatberiht Coccejis vom felben Datum?) 
trägt Folgendes vor: 

Bei dem Eonfiftorium zu Breslau habe fein einziger von Präfidenten 
und Räthen jemals in einem geiftlichen Gericht gefeffen, jo daß niemand 
vorhanden ſei, der von geiftlihen Sadhen und dem modus procedendi in 
ſolchen die geringite Wifjenfchaft habe. Um diefem Mangel abzuhelfen 
ſchlägt Eocceji vor, dem v. Blocdymann,?) der bei dem Breslauer Stabt- 
Eonfiftorium die geiftlihen Sachen dirigire und ſchon in Cüftrin eine 
völlige Kenntnis von Gonfiftorialjahen erlangt habe, das Directorium 
über da3 Breslauer Confiftorium mit anzuvertrauen, zumal derfelbe dies 
Amt zum Beiten de3 Landes ohne Befoldung oder Intereſſe gern über- 
nehmen werde. 

Der Antrag wurde genehmigt durch mündliche Entfcheidung des 
Königs (aufgezeichnet von Eichel) mit dem Beifag: „nur muß diejes ihm 

merfenswerth ericheinen daraus die Veränderungen, die Eocceji an dem Concept 

vornahm: an der Stelle, daß der Schwörende „Sedermann ohne Anjehen ber 

Perſon gleiches Recht ſprechen wolle“ Hat Gocceji Hinter „Perſon“ eingeichaltet 

„und der Religion”; am Schluß, wo es heißt, daß ſich der Schwörende jo ver- 

halten wolle, „wie ich es gegen Gott und meinen allergnädigften König zeitlich und 

ewig zu verantworten gebenfe”, hat er hinter „König“ eingejchaltet „und das Land“. 

Die Rede, die Cocceji bei Diefer Gelegenheit hielt, ift, ebenjo wie die Dank— 

und Schlußworte des Directors von Benedendorff, gedrudt in Haymanns Kriegs— 

und Friedensarchiv (auch u. d. T.: Gejammelte Nachrichten und Documente den 

gegenwärtigen Zuſtand des Herzogthums Schlefien ꝛc. betreffend) II 666 u. 649. 

Cocceji führt in feiner furzen Anſprache den Gedanken aus, daß Gerechtigkeit und 

Religion die beiden Grundjäufen der gejellichaftlihen Ordnung feien: die eine 

ihaffe ein äuferliches, die andere ein innerliches Band unter den Menjchen; fie 

fiherten die Menjchen durch die Furcht vor dem zeitlichen und vor den ewigen 

Strafen vor den offenen und den heimlichen Gewaltthätigfeiten. Es ift gewifler- 

maßen eine rationale Begründung de3 engen Bujammenhanges zwiſchen ben 

DOberamtöregierungen und den Gonfiftorien, die als die Organe der Gerechtigkeit 
und der Religion betradjtet werden. 

i) Nr. 170, 
2) Mundum R. 46. B. Nr. 257. 

3, Vergl. Ni. 180, ©. 360. 
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nicht von feinen rathhäuslichen Verrichtungen abhalten, welches feine 

Haupt: Affaire ift, warum ev nach Breslau gejchidet worden“. (Quartier 

Gurein, 8. Februar 1742). — 

Cocceji berichtet ferner an den König von Breslau aus, 10. Fe— 
brurar 1742, daß die zum DOberamtsrath bezw. Conſiſtorialrath daſelbſt 

in Ausfiht genommenen v. Franckenberg und v. Rothkirch die Stellen 
deprecirten.. An deren Stelle Ichlägt er den von Friedenberg und den von 

Lechner vor, beides „fehr tüchtige und in praxi erfahrene Leute”. Wenn 
diefe Sache geregelt ſei, Habe er in Breslau nichts mehr zu thun und 
werde mit dem Ende der fünftigen Woche nach Glogau gehen. !) 

Unter demfelben Datum reicht er zugleich dem König die Lifte der 
24 ſchleſiſchen Advocaten, die er angewiefenermaßen mit den Chef: 

Präfidenten zufammen ausgefucht habe, zur Approbation ein. 

Unter dem gleichen Datum bittet er endlih um Feitfegung einer 

Bejoldung für die bei jedem Oberamtsgericht zu bejtellenden 6 Boten, die 
außerdem noch die Kleidung und ein überjilbertes Schild empfangen follen; 
zugleich meldet er, daß er bei den dortigen Regimentern feine Leute fir 
die Botenftellen befommen habe. — Der König befiehlt durch Cabinets— 

ordre d. d. Znaym 23. Febr. 1742, (Ausf.) wenn fich bei den ſchleſiſchen 
Regimentern Feine Leute zu den Botenftellen fänden, jo follten andere 

Leute dazu genommen werden, Wegen des Tractaments und der Kojten 

der Kleidung fordert er Bericht von Cocceji. — Cocceji berichtet, Slogan, 
4. März 1742, bei den Kriegs-und Domänentammern in Schlefien habe 

der König den Boten 84 Thlr. inclufive der Kleidung ausgejegt. Ob 
nicht den Boten bei den Regierungen dafjelbe bewilligt werden folle? das 
würde für 4 (!) Boten bei jeder Regierung 256 Thlr. jährlich ausmachen. 
— Auf dem Etat wurden die 4 Boten zu Breslau fowie zu Glogau mit 
36 Rthlr. Tractament angefegt. — Wegen der Kleidung berichtet Cocceji 
auf Befehl vom 8. April 1742 unterm 21. d. Mits., daß beim General: 

Directorium und den Kammern darauf 20 Rthlr. gerechnet würden. Der 
König bewilligte für die Oberämter das Gleiche laut einer Aufzeichnung 
d. d. Chrudim 2. Mai 1742. 

Zugleich mit den Immediatberichten vom 10. Februar 1742 fragt 

Eocceji bei Eichel über verfchiedene Puncte an, bezüglid) deren er noch 

1) Chriftoph Hermann dv. Rothkirch u. Sebig entichuldigt ſich in einem 

bei den Aeten befindlichen Schreiben mit „verichiedenen Umständen“ (5. Febr. 1742) 

— Bon Frandenberg ift nichts Näheres befannt. — Friedenberg (wohl der oben 

erwähnte, vergl. ©. 241) und Lechner finden fich in der bei der Eröffnung auf» 

geftellten Mitgliederlifte (f. ı.) jo wenig wie Franckenberg und Rothlirch. 
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feine königliche Entſcheidung erhalten Hat: 1. Ob nicht die Grafſchaft 
Glatz dem Breslauifchen Oberamtsfiegel beigefügt werden folle? 2. wegen 
der Antroduction des Grafen von Faltenhayn,!) „der weder die jura noch 

Latein verſtehet“ 3. wegen des Geh. Raths v. Blohmann Zuziehung zum 

Breslauer onfiftorium,?) 4. wegen des Gehalts der beiden neuen 

Tribunalsräthe:?) wenn ein folches nicht ausgemacht wirde, wolle der 
alte Baron v. Fürft feinen Sohn rappelliven. 5. Theilt er mit, zu Kanz— 
lijten habe er in Breslau Feine tauglichen Subjecte gefunden und deshalb 

„zwei Berlinifche ſchöne Hände“ dazu ausgeſucht. 

Am 25. Februar 1742 meldet Cocceji von Glogau aus dem König, 
daß num auch die Oberamtsregierung zu Glogau mit zwei Bräfidenten, dem 
Director und 3 Räthen wirklich introducirt fei. Die drei übrigen vom 

König ernannten Räthe und der eine Conſiſtorialrath hätten jedoch die 
Stellen deprecirt. Er fchlägt daher an deren Stelle zu Oberamtsräthen 
v. Rothenberg, dv. Paunwitz, dv. Maufhwig und zum Confiftorialvath den 
Auditeur Rüdiger vom Münchowſchen Regiment vor, welches die ge— 
Ichidteften Leute feien, die er habe finden können. 

Darauf erfolgte zunächſt feine Antwort. Unterm 9. März wieder: 
holt Eocceji feine Vorſtellung. Der König approbirte (nah Aufzeichnung 
der mündlichen Rejolution durch Eichel) zu Selowi am 23. März 1742 
die drei zu Oberamtsräthen VBorgejchlagenen; bezüglih der Conſiſtorial— 
rathsjtelle aber endſchied er: „der Auditeur ſoll nicht fein, fondern der 
Better des Generalmajord v. Derjchow, welcher von deſſen Regiment 

dimittiret worden“, 
In feinem Begleitberiht vom 9. März meldet Cocceji noch, daß, 

nachdem die Glogauer Regierung mit Inſtructionen verjehen worden jei 

und die Audienzen, denen er felbjt einige Wochen durch beigewohnt, in 
Gang gebracht worden feien, dafelbjt nichts weiter zu veranftalten fei. 

Er werde daher mit des Königs Erlaubnis in einigen Tagen nad Berlin 
abreifen und feine Function dafelbjt wieder antreten. 

Um 1. März jendet Cocceji dem König von Glogau aus die 
Siegel für die beiden ſchleſiſchen DOberamtsregierungen zur Approbation 
ein und fragt an, ob fie in Berlin oder in Schlefien geſtochen werden 
jollen. — Der König refolvirte darauf mündlich (nad) Aufzeichnung 

Eichels): „recht gut, approbire” (Selowig 15. März 1742). — Eocceji 
wandte jih num zunächſt an das General-Directorium, das jedoch ablehnte, 

N Bergl. Nr. 183, 
?) Bergl. oben ©. 363 f. 
3) Vergl. ©. 295. 326. Es blieb bei einem, Fürft. Er befan das ge- 

mwöhnliche Tribunalsrathsgehalt aus den „großen“ fchlejiichen Sporteln. (CD, 

v. 7. Aug. 1742, R. %. B. 24.) 
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fih mit der Sache zu befafjen, mit Hinweis darauf, daß ihm der König 
befohlen habe, in jchlefifchen Sachen nichts zu verfügen (18. April 1742); 

alsdann an Münchow, der (1. Mai 1742) erklärte, daß er dazu feinen 

Fond beſitze. Auf einen weiteren Bericht Eoccejis, der nähere königliche 
Drdre hierüber erbat (8. Mai 1742), antwortete der König nur durch das 

Marginal: „ist gubt“. Den Borfchlag Coccejis (vom 8. Juli), die 
61 Rthlr. 9 Big. für Stehung der Siegel aus der Sportelfaffe der beiden 

Dberamtsregierungen zu bejtreiten, genehmigte der König durch Cabinets- 
ordre d. d. Charlottenburg, 16. Juli 1742, Darauf erließ Cocceji die 

entfprecheuden Berfügungen an die Oberamtsregierungen. 

Nachdem die Dberamtsregierung zu Breslau!) am 1. Februar 
feierlich eingeführt worden war, wurden in einer Reihe von Situngen 

vom 3. bis zum 16. Februar 1742, denen Cocceji beimohnte (die Protokolle 
von feiner Hand gefchrieben in einem bejonderen Bande R. 46. B. 258) 
die grundlegenden Einrichtungen theil® programmatijch erörtert, theils 
wirklich zu Stande gebradt. Dazu gehört vor allem die neue Proceß— 
ordnung, die auf Grund der Kammergerihtsordnung von 1709 entworfen 

worden war und nad) und nad im Collegium berathen und approbirt 

wurde (auch die Monita der Kammern vernahm man darüber?), ferner 

I, Bei den Ncten findet ſich folgende Lifte über das Perſonal der Ober- 

amtsregierung zu Breslau 1742: 

Name: Charakter: Beſoldung: 

1. Hans Carl Fürſt von Garolath Eriter Präfident 5000 Rthlr. 

2. Carl Friedrich von Benedendorff Zweiter Rräfident 800 „ 

3. Johann Theodor Frhr. von Arnold Director 120 „ 

4. Johann Ehryjoftomus von Blochnann Zweiter Director beim 

Conſiſtorio — 

5. Ernſt Friedrich Frhr. von Kyttlitz Oberamtsregierungsrath 600, 

6. Rudolph Frhr. von Matuſchka do. 60 „ 

7. Johann Jacob von Füldner do. 60 

8. Ludwig Wilhelm don Langenau do. 500  „ 

9. Der Prälat von St. Matthias Daniel Fo- 

jeph Schlecht Eonjiftorialrath 400 „ 

10. George Sigismund von Lüttichau do. 500 
11. Johann Friedrich Burg do. 400 

12. Johann Bernhard Gloxin Generalfiscal 800 

Herner 4 Secretarien mit je 218 Rthlr., 2 Hoffiscale mit je 150 Nthir., 

ein Regijtrator mit 300 Nthlr., ein Tarator (ohne Bejoldung), 6 Kanzliften mit 

je 55 Rthlr., ein Amtspfänder mit 64 Nthlr., ein Kanzleidiener mit 30 Rthlr., 

4 Stanzleiboten (ohne Bejoldung). 

2) Bergl. Wr. 172. 
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der Plan eines Landrechts, die Ordnung des Hypotheken- und Depofiten- 
wejens, jowohl in Breslau felbjt wie in den Fürſtenthümern, die unter 
der Oberamtsregierung ftehen follten, der Entwurf eines Depofital-Edictes, 
einer Tarordnung für Landgüter, einer Stolgebührenordnung, die Ver: 
theilung der Gefchäfte unter die Secretäre und Kanzlijten, die Feftftelung 
der Titulaturen, die Bejtimmungen wegen Publication der Edicte x. Die 
Advocaten wurden befonders vorgenommen und ermahnt; ihnen wurden 
die Gebühren bejtimmt, gedrudte Vollmachten vorgefchrieben. Das 
Collegium hatte jährlich eine Proceptabelle nad Berlin einzujchiden; die 
Advocaten halbjährlid. Ueber die Appellation, Revifion, Actenverſendung 
erfolgten nähere Declarationen zu dem Notificationspatent, Einige Mit- 
glieder des Gollegiums mußten fi vor demfelben einem Eramen unter: 
werfen (Zangenau, Legner, Lüttichau jowie der für Glogau beftimmte 
Arnold), wobei fie „theils ſehr wohl, theils ziemlich beftanden“. Den 

Fürjtenthümern und Städten wurde aufgegeben, ihre Statuten und Ge— 

wohnheiten einzufenden, damit diefelben dem zu entwerfenden Landrecht 
eingefügt werden könnten; die Landräthe wurden erjucht, wegen vacant 
gewordener oder vorausjichtlich bald werdender Lehen zu berichten. Die 
Regiftraturen in den Fürjtenthümern wurben revidirt, die das Oberamt 
angehenden Acten nad Breslau geſchafft; desgleichen die Depofiten. Eine 
Aufnahme der beftehendeu Kirchen, Gnadenkirchen und Bethäufer wurde 
veranftaltet; es ward feitgefeßt, daß ohne Einwilligung des Patrons und 
der Gemeinde und ohne causae cognitio feitens des Conjiftoriums neue 

Bethäuſer nicht verftattet werden follen. In den Sreifen ſollen Pres- 
byterien und Inſpectoren nach Maßgabe der kurmärkiſchen Presbpterial- 
ordnung eingerichtet werden; die Einrichtung wird dem Oberconfiftorialrath 
und Inſpector Burg übertragen.) Der Eonjiftorialdirector dv. Blochmann 

wird beauftragt, eine Confiftorialordnung zu entwerfen 2c. 2c. 

Einige bejonders intereffivende Puncte find im Folgenden aus- 
gezogen worden: 

Schleſiſches Landredt.] 

Weil auh S. K. M. befohlen, ein gewiſſes Landrecht zu 
verfertigen, jo ift verabredet worden, daß das Breslaufche Oberamt 
die materiam obligationum und die criminalia verfaffen und das 

Preußische Landrecht zum Grunde ſetzen follen, welches der Präfident 
von Benekendorff, der Director von Arnold und der von FFüldener 
übernommen, und folche unter fich zu diftribuiren [!]. 

1) Weber die Umfrage, die der DOberconfiftoriafratb Burg zunächſt ver— 

anftaltete, vergl. die „Beneralfragen“ in Haymanns Kriegs- und Friedensarchiv V, 78. 
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Dem DOberamt zu Glogau wird die materia jurium in re zu 
elaboriren aufgetragen, welches dem Directori von Böhmer und 
dem DOberamtsrath von Woſtrowsky committirt worden. 

[Kanzler bei den geiitlihen Stiftern.] 

.. . Hierbei ift vorgefommen, daß die geiftlichen Stifter ſich 
einen Kanzler Halten, da fie eine jurisdietionem ordinariam haben. 
Dahero verabredet worden, daß nicht an dieſe geregte!), fondern?) 
wie an andere Yurisdictionsherren geichrieben werden joll. 

[Appellation und Revijion.] 

Es iſt in dem Notificationg-Patent enthalten, daß, wenn die 
Summe über 500 Rthlr. betrifft, die Appellation nad Berlin gehen 
jolle,°) Hingegen unter dieſer Summa das beneficium revisionis 
jtattfinde. Es ijt daher bejchlofjen worden, daß das beneficium 

revisionis intra decendium geſucht und, wann demſelben deferirt 

wird, zugleid; terminus ad justificandum angefegt werden und 
hiernächft von dem Oberamt gejprochen werden fol. Es müjjen 

aber andere Referenten bejtellet werden und die vorige Neferenten, 

wenn Schriftlich verfahren worden, fi des voti enthalten. Wann 

jemand auch gegen dieſes Reviſions-Urtheil ſich gravirt befindet 

1) D. h. die Kanzler. 

2) Wohl zu ergänzen: „an die Stifter”. 

3, An das Oberappellationsgericht (Tribunal). Es wurde jebt beſtimmt, 

(Tit. 53 $ 11 der Procefordnung) daß die Publication der bei dieſem Gerichts- 

hof ausgeiprochenen Sentenzen nicht von ihm jelbit, jondern bei den ſchleſiſchen 

Dberamtsregierungen gejchehen ſolle. — Später iſt darin eine Aenderung vor— 

genommen worden, über die hier eine Furze Notiz Hinzugefügt werden mag. 

An einem offenbar für Coceeji beftimmten Auflag vom 29. Mai 1742 

erörtert Arnim die Schwierigkeiten, welche jih aus diejer Beftimmung, ergeben 

würden. Es jei zu fürchten, daß den Parteien die Sentenzen vor der Publication 

fund würden; werde eine Declaration verlangt, jo gerathe man in Berlegenpeit, 

da das Tribunal die Acten bereits fortgeichidt habe und den Oberamtsregierungen 

die rationes decidendi unbekannt jeien; um über Zulaſſung der Supplication zu 

urtheilen, müßten die Aeten wieder an das Tribunal geſchickt werden, woraus fich 

Verzögerungen und neue Koſten ergäben. 

Cocceji erfennt in einem Schreiben an das Tribunal vom 4. Juni Die 

Berechtigung diejer Bedenten an und verfügt durch Reſeript an die beiden Ober- 

amtöregierungen vom jelben Datum, daß die Urtheile beim Ober-Nppellations- 

gericht publicirt und die Aeten nicht eher, als bis der ganze Proceß geendigt, 

zurüdgejcidt werden jollen, (Eigenh. Gone. R. 46. B. 205.) 
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und die Summe über 100 Rthlr. oder jura betrifft, jo foll das 
beneficium restitutionis ftattfinden und Acta an eine Juriften- 
facultät verſchickt werden. 

[Inftanzenzug von den PBatrimtonialgerichten direct an bie 

Oberamtsregierungen.] 

Es ift vorgefommen, daß nach den Hiefigen Berfaffungen, 
wenn von einem Edelmann oder Magiftrat in denen Mebdiat- 
Fürſtenthümern und defjen Urtel appellirt wird, der Zug, warn 
die Sache unter 200 Rthlr. gewejen, an die Mediat-Regierung 
gegangen, und, wenn ſolche Sade in der Güte nicht verglichen 
worden, find die Acta nad) Prag eingefandt worden; wenn fie aber 
über 200 Rthlr. betroffen, ift die Appellation ohne Zug nad) Prag 
gegangen. Weil nun die Koften in dergleichen Fällen überaus 
ſchwer fallen dörften, jo ift verabredet worden, daß die Acta in 
beiden Fällen Fünftig an das Oberamt verwiejen werden follen. 

lEinijhränfung der Advocaten-Gebühren.] 

Damit die Advocaten auch nicht in infinitum die Parteien 
mit Gebühren überjegen fünnen, jo ift feitgejegt, daß fie bei 
mündlichem Verfahren (worunter auch zu rechnen, wann die Sachen 
loco oralis!) verwiefen werden) nach der Audienz 2 Rthlr. nehmen 

und, wann die Sache zur fchriftlichen Deduction verwiejen wird, 
in jeder Inſtanz 10 Rthlr. vorjchußweije fordern und annehmen, 

viel weniger von ihnen borgen fünnen. Sie müſſen aber bei der In— 
rotulation alle ihre Gebühren, jowohl judiciales als extrajudiciales, 

ordentlich fpecificiren und, was fie voraus empfangen, berechnen; 

und, im Fall fie ein mehrers, als in der Ordnung angejegt ift, 
jpecifieiren werden, fol das ganze Quantum der Sportulfaffe zu- 
erfannt werden. 

[Beauffihtigung der Advocaten: Collegium Advocatorum.] 

Beil Sr. K. M. daran gelegen, zu wiſſen, wie die Adwocaten 
ihre Procefje führen, fo follen diefelben angewiefen werden, nad) 
beigelegtem Formular alle Halbe Fahre eine Specification ihrer 
Procefje einzugeben, weldye von dem Oberamt eraminirt und nad)- 
hero nad) Hof eingeſchickt werden jollen. 

1) Bergl. Nr. 172, Anmerkung 3. (S. 346). Das Verjahren ift aljo auch 

in Schlefien nachträglich eingeführt worden. 

Acta Borussica. Behördenorganifation VI. 24 



370 Nr. 182. — 2. Februar 1742. 

Es joll auch ein Collegium Advocatorum beftellet werden, 

welche auf die Conduite der Advocaten Achtung geben und denen 
jüngern, welche einen casum zu proponiren haben, mit ihren con- 
siliis an die Hand gehen follen. 

Die gefammten Bejchlüffe diefer Konferenzen ſammt anderen Dient- 
anweifungen wurden zu einer vorläufigen nftruction für die Oberanıts- 
regierung zu Breslau!) zufammengefaßt, von der fi Bruchjtüde (teils 
unter R, 46. B. 258 theild Bresl. St.-W. P. A. IV. 31.) finden. Weder 

in Breslau noch in Berlin iſt ein vollftändiges Eremplar davon, Hand- 
jchriftlich oder im Drud, zu finden gewejen. Nach den vorhandenen 
Bruchjtüden zu urtheilen, find die reformatoriſchen Maßregeln des Codex 

Friderieianus in ihren wichtigften Puncten durch diefe Inſtruction noch 
nicht angeordnet worden (jo 3. B. micht die zwei Senate, nicht das 
Eonjtitutioniren, nicht die neuen Anweijungen für die Advocaten). Wir 
theilen daher im Folgenden aus diefen Bruchſtücken als Probe nur die 

Inftruction für die Präfidenten und den Director mit. 

Memoriale für den DOber-Bräfidenten, Präfidenten 
und Directorem bei der Breslauifhen Ober-Amts-Re— 

gierung.”) 
1. Muß der Ober-Präfident fi) des Montags, Mittwochs 

und Freitags präciie um neun Uhr auf der Nathituben einfinden 

und vor ein Uhr nicht weggehen. 
2. Der Ober-Präfident führet das Directorium bei der Bres- 

lauischen Ober-Amts-Regierung und contrafignirt alle Verordnungen 
alleine und zwar defjelben Tages, da ihme jolche vorgelegt werden. 

Er bejorget ferner, daß diefünigliche Jura und landesfürftliche Herr- 
lichkeiten in denen immediaten und mediaten Fürſtenthümern ohn— 
gefränfet bleiben; daß die Räthe und Subalternen in specie aber 
die Fiscale und Beamten ihr Amt vorgejchriebenermaßen verrichten; 
daß die Landes» und Proceß-Ordnungen genau beobachtet und die 

Suftiz einem Jeden ohne Anjehen der Perſon adminiftriret, auch 
Niemand mit Sportuln überjeget werde. 

3. Die ihnen eingelieferte Memorialia, wie auch die zum Ur— 

thel liegende Acta muß er fofort unter die Räthe diftribuiren und 
dahin jehen, daß ſolche in der gejegten Zeit vorgetragen werden. 

1) Nicht identiich mit der Procehordnung v. 30. Dec. 1741. (vgl. Nr. 172). 

2) Concept mit Korrecturen Coccejis. Bresl. &t.-W. P. A. IV. 31. 
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Wie er denn auch die einlaufende Reſeripta fofort dem Collegio 
publiciren, und wann Bericht erfordert wird, auf deſſen Bejchleuni- 
gung dringen fol. 

4. In dem Collegio muß er die Einigkeit zu unterhalten 
juchen Jedem ein freies Votum verftatten und dahinjehen, daß feiner 
dem andern außer der Ordnung obloquire. Im Uebrigen aber jtehet 

ihme frei, einen Theil von feinem Departement, in specie die Diftri- 
bution derer Memorialien, dem zweiten Präſidenten zur überlafjen. 

5. Der zweite Bräfident!) führet in Abwejenheit des Ober— 
Bräfidenten defjen Vices und Hat das Siegel. 

6. Hanptlächlich aber haben ©. K. M. demſelben Ihre landes- 
herrliche Jura auf feine Pflicht gebunden und werden Sie Sid) diefer- 
wegen vornehmlich an ihn Halten, wenn etwas wider Dero wahres 
Intereſſe bei der Ober-Amts-Regierung oder ſonſten veranlajjet 
werden joflte. 

7. Bann super protracta vel denegata justitia geflaget wird, 

muß er die Acta jelber zu der Hand nehmen, ſolche nachjehen und 
in pleno daraus referiren. 

8. Alle Mißbräuche, welche bei der Regierung einjchleichen, 

muß er notiren und auf deren Remedur antragen. 
9. Alles, was zu Beförderung der Juftiz gereichen fanıı, muß 

er fleißig anmerken, bei Ende eines jeden Jahres feine Objervationes 

dem Collegio übergeben, welches ſolche nebft ihrem Gutachten nad) 
Hofe einſchicken joll. 

10. Bor allen Dingen aber muß er davor forgen, daß mit denen 
deponirten Geldern wohl umgegangen und vor deren Sicherheit behörig 
gejorget und überall nad) dem Reglement verfahren werde. *) 

11. Der Director führet in Abwejenheit der beiden Präfidenten 

das Directorium umd forget in Breslau hauptſächlich davor, daß die 

I) Eine bejondere Inſtruction für den zweiten Bräfidenten dv. Benedendorff aus 

dem Januar findet ſich abichriftlidh R. 46. B. Nr. 257. und enthält in der Haupt- 

fache diefelben Punkte, die in der obigen Inftruction eingefchärft werden. Be 

ſonders wird hervorgehoben, daf der König Benedendorff „bauptjächlich dieſerwegen 

in Die Oberamtöregierung zu Breslau gefeßet, dab er auf Dero landesherrliche 

Jura Acht geben, auch das Juftizwejen auf den Fuß, wie in Sr. Kgl. Majeftät 

übrigen Landen, jeßen und in Ordnung zu halten jchuldig fein ſolle“. 

2) In dieſem Punect hat Benedendorjj jeine Pilicht gröblich verlegt, was 

ipäter zu jeiner Abjegung geführt hat. 
21* 
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Eriminalia mit behörigen Fleiß tractiret, die Proceſſe beichleuniget und 
die Inquifiten nicht wider die Gebühr beſchweret oder durd) über- 
flüffige Koften ruiniret werden. Dahero derjelbe eine befondere Obficht 
auf den General-Fiscal und deffen Subalternen Haben und alle Wochen 
fi die Specification derer Eriminal-Saden und wie weit ſolche ge- 
fommen zuftellen lafjen muß.!) Hauptjächlich aber muß er davor jorgen, 

daß, wenn gegen die Membra Collegii ex capite debiti oder font 

Klage geführt wird, er den Proceß dirigire, Nichts ohne fein Vor— 
wiſſen darin decretirt oder erpedirt werden möge, allermaßen er 
davor rejponfable fein und wenn ihm darin einige Verhinderung ge— 

macht werden jollte, an ©. 8. M. immediate Bericht erftatten muß, 
geftalten dann, wann die Parteien super protracta vel denegata 

justitia Magen und nad Avociren der Acta fich finden follte, daß 
zu viele und weitläuftige Dilatoria verftattet und unnöthige Jneident- 
Puncten nicht coupirt worden, er davor ftehen ſolle und joll der Proceß 
alsdann an das Geheime Juftiz-Collegium verwiefen werden.) 

12. Der Director muß auf die Depofita,?) aud) befonders auf 
die Conduite derer Secretarien, Regiftratoris und ſämmtlichen Kanzlei— 
Berwandten Achtung geben und dahin jehen, daß fie fich in ihren 
Schranken Halten und ihrer Inftruction überall nachleben, infonderheit 
aber die Regiftratur in guter Ordnung gehalten werde. 

Die Einrihtung der Glogauer Oberamtsregierung fand in 
ähnlicher Weife wie die der Breslauer in einer Anzahl von Situngen 
jtatt, denen Cocceji beimohnte. Die von ihm gefchriebenen Protokolle 
darüber reichen vom 22. Februar bis zum 12. März 1742,% Die feier- 

lihe Einführung und Bereidigung des Perſonals geſchah am 23. Fe 
bruar.®) 

Aus der Beltallung für die Oberamtsregierungsräthe zu 

Glogau theilen wir den folgenden Paſſus mit, der von Cocceji (ald Nr. 3) 
bejonders aufgezeichnet worden ift: 

(Nr. 3.) Hauptſächlich muß er fich feines Eides wegen An- 
nehmung der Gejchenfe wohl erinnern. Welcher Rath fich unter- 

!) Der folgende Sab ift von Coccejis Hand nachträglich zugefügt worben, 

3) Vergl. Wr. 97 (S. 187). 
3) Bergl. 8 10. 
) R. 46. B. 259. vol. T. 

5) ©. Anm. 1 auf ©. 373. 
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ftehen würde, per directum vel indireetum einiges Präſent, unter 
was vor Prätert es fei, e8$ mag pro promovenda oder pro bene 

administrata justitia offerirt werden zc., von einer Partei an- 
zunehmen, derfelbe joll mit Verluft feiner Ehren caffirt, auch wegen 
feiner ferneren Beftrafung ratione perjurii immediate an ©. 8. M. 
berichtet werden. 

Bann ein Rath Geld von einer Partei gelehnet, joll er in 
deſſen Sache bei 10 Ducaten Strafe vor jedes Mal fich des De- 
cretirens und Voti enthalten. 

In der Seffion joll er feine Memorialien oder Acta leſen oder 

Decreta und Sentenzen jchreiben, jondern die Sachen zu Haus lejen 
und arbeiten, fein Decret aber und Sentenz oder Votum jederzeit, 
auf einem befondern Bogen gejchrieben, mit fi) bringen, im übrigen 
aber auf die Vorträge fleißig Achtung geben. 

1) Protokoll ebenda. — Bei den Acten befindet fich die folgende Lifte von 

dem Berjonal der Glogauer Oberamtöregierung 1742. 

Name: Eharafter: Beſoldung: 

1. Carl Albrecht Graf von Reder Erſter Präſident 4000 Rthlr. 

2. Hans Friedrich Freiherr von Roth Zweiter Präſident 800 „ 

3. Carl Auguft Böhmer Director 800 „ 

4. Nicol. Gottlieb Jojeph von Woſtrowski Überamtöregierungsratb 500 „ 

5. Ernft Siegmund Graf von Falckenhayn Mr 500 „ 
6. Heinridy Siegfried von Wieje 5 400 „ 

Die drei übrigen find noch nicht benennet. 

7. Johann George Baron v. Langen, Dompropft Konjiftorialrath 300  „ 

8. Samuel Conftantin Baron von Arnold ö 400  „ 

9. Johann George Löbin, Paftor primarius 

evangel. relig. 8 300  „ 

Der vierte ift noch nicht bemennet. 

10. Johann Heinrich) Lucanus Generalfiscal 800  „ 

11. bis 14. 4 Gecretarien zu je 218 Rthlr. = 872 „ 

15. 1 Regiftrator 300 „ 

16. 1 Tarator. Bekommt feine Bejoldung aus der Sportelnfafie. 

17. bis 22. 6 SKanzelliften zu je 85 Rthlr. = 60 „ 
23. 1 Amtspfänder 64 „ 

24. 1 Kanzelleidiener 2 „ 

25. bis 28. 4 Kanzelleiboten — „ 

29. Friedrih Wilhelm Bingert Fiscal 10 „ 

30. Johann Ehrenfried Bertram F 150 „ 

4 Landadvocaten, 17 Oberamtdadvocaten. 
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Mittheilenswerth exjcheint ferner noch die folgende Inftruction 
für den Generalfiscal in Ölogau. ©logau, 9. März 1742.1) 

1. Der Generalfiscal muß auf alles dasjenige, was Sr. K. M. 

Interefje angehet, ein wachſames Auge haben, damit folches von 
niemand, er fei, wer er wolle, gefränfet werde. 

2. Er muß, wenn super denegata vel protracta vel male 

administrata justitia bei denen Untergerichten oder Mediat-Fürſten— 
thümern geflaget wird, fich genau mad denen Sachen erkundigen 

und folches bei der Oberamtsregierung angeben. 

3. Infonderheit muß er darauf Achtung geben, daß die Edicta 
und Landesverfaffungen wohl beachtet werden. 

4. Hauptjächlich aber muß er davor forgen, daß das Polizei: 
wefen in denen Städten in einem guten Stande erhalten werde. 

5. Er muß fi die bei dem Oberamt dictirte Strafen wohl 

befannt machen und nach denen KHurmärkiihen Berfaffungen vor 
deren Beitreibung forgen, auch zu dem Ende dem Gollegio ein 
Project übergeben. 

6. Er muß dahin ſehen, daß die Unterfiscäle ihr Amt thun, 

und fi) daher alle Wochen Rapport thun laſſen, was fie gethan 

haben. Im übrigen muß er fi) nach der künftig zu publicirenden 
Fiscalatsordnnung in allen Stüden requliren. 

7. Die Unterfiscäle müffen dasjenige, was ihnen von dem 

Eollegio aufgetragen wird, in specie aber die Inquifitiones, fleißig 
beforgen und prompt erequiren. 

8. Sie müſſen auf die Erhaltung der Edicten fleißig Achtung 

geben. 

9. Kein fiscalifcher Bedienter ſoll ſich unterſtehen, ohne Vor— 
wiſſen des Gollegit eine General- oder Special-Inquiſition zu ver- 
anlaffen, jondern, wann ihme etwas denuneiret oder per famam 

fund wird, joll er ſolches mit allen Umständen dem Collegio nebit 

feinem Öutachten, ob die Öeneral-Inquifition ftatthaben könne, an— 
zeigen und Verordnung erwarten. 

1) Gezeichnet Cocceji. — R. 46. B. Nr. 259, vol. I. — Der Generalfiscal 

ift Lucanus. 



Einführung der ſchleſiſchen Oberamtsregierungen. 375 

10. Es follen die Fiscäle von denen Strafen, welche rehtlic) 
erfannt werden, den zehenden Theil haben, welcher jederzeit, ehe er 
zur Straffafje geliefert, abgezogen werden foll. 

11. Damit aber auch die Fiscäle die Unterthanen nicht ohne 
Roth und rechtliche Urfachen zu veriren Gelegenheit haben, fo foll 
derjelbe, warn Fiscus fuccumbiret und in die Unkoften condemniret 
wird, joldje ex proprüs erlegen. 

12. Im Uebrigen werden die fiscaliiche Bedienten auf Die 
neue Conſtitution!) vertiefen. 

183. Immediatbericht Coccejis. 

Breslau, 2. Februar 1742. 
Mundum. — R. 46. B, Wr. 257, 

Beitellung eines ungelehrten Richters. 

E. 8. M. Haben den Grafen von Falfenhayn zum Ober: 
amtsrath in Glogau allergnädigft benennet, er hat auch feine Probe- 
relation wirklich eingeliefert.) 

Er gejtehet aber jelber, daß er ſich niemalen auf die Juſtiz 
appliciret Habe, und daher gewünjchet Hätte, bei einem andern De- 
partement feines Lebens Unterhalt zu erhalten. 

Nun vermeinet er, daß E K. M. von feinen Umftänden 
völlig informiret wären und ihm dieſen Pla als eine Gnaden— 
Charge wegen jeiner erlittenen vielen Fatalitäten accordirt hätten, ohne 
welche er mit feiner Famille nicht jubfijtiren könnte, Es dependiret 
aljo von E. K. M. Drdre, ob dieſer Graf Falkenhayn annoch in 
Glogau introduciret werden jolle. 

1) Es ift nicht Har. was darunter veritanden wird. Eine neue Juſtiz— 

ordnung? An der Procchordnung vom 30. Dec. 1741 ift von den Fiscalen nicht 

die Rede. Oder die (Art. 6.) in Ausficht geftellte Fiscalatsordnnung ? 

2, Falkenhayn Hatte fi am 26. Januar an den König gewandt mit der 

Bitte, e8 möchte ihm dad Eramen erlaffen werden. Der König antwortete ihm 

durh E.-D., Olmütz 31. Januar 1741 (R. 96. B. 24.): er wolle ihm jonjt „alle 

Marguen feiner gnädigen Bropenfion“ geben, aber von der bei den Juftizcollegien 

einmal etablirten Methode fünne er nicht abgehen. Falkenhayn möge ſich nur 

dem Eramen unterwerfen: es werde „nicht rigoureufer jein, als es die Umſtände 

erforden“. Vergl. Nr. 182, ©. 369. 
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„Mündlihe allergnädigfte Refolution“, von Eichel am 
Rande aufgezeichnet. 

Quartier Gurcin, 8. Februar 1742, 

„gut,“ 

Falkenhayn wurde darauf bei der DOberamtsregierung zu Glogau 
introducirt, doch nahm er eine bejondere Stellung infofern ein, als ihm 

fein Votum verstattet, feine Commiſſionen angewiefen und fein Antheil 
an den Sporteln gewährt wurde. Wahrſcheinlich auf VBeranlafjung 
Falfenhayns befiehlt der König Coceeji durch Tabinetsordre, Potsdam 
2. November 1742 (R. 96. B. 24), diefer Ausnahmeftellung ein Ende zu 

machen und Fallenhayn in allen diefen Puncten fo zu jtellen wie die 

andern Räthe des Collegiums. Auf die Frage feiner Qualification wird 

dabei nicht eingegangen. Einwendungen dagegen jollen nicht angenommen 
werden. 

184. Immediatbericht der Breslauer Kammer. 

Breslau, 3. Februar 1742. 
Concept gez. von Reinhardt, von Loeben. — Brebl. Ste⸗A. M.R. P. A. IIL 23. h. Vol. L 

Schleſiſche Steuerräthe. 

E. 8. M. finden wir uns gemöthiget, allerunterthänigft zu 
hinterbringen, wie wir durch das Außenbleiben der hierher deftinirten 
Steuerräthe Eichmann und Egers in der Einrichtung des Aceiſe-, 
Zoll- und Kämmereiweſens ohngemein aufgehalten werden.!) 

Nun ift es zwar des Egers Schuld nicht, daß er noch nicht 
angefommen, indem er durch eine unvermuthete plößliche und ge= 
fährliche Krankheit, gemäß des Zeugniffes der Preußiſchen Kammer, 
jo lange aufgehalten worden, daß er nicht chr als den 30. Ja— 
nuarii von da abreifen Fönnen; wo fi) aber der Eichmann aufhalte 
und ob er fommen werde ober nicht, davon haben wir nicht die 
allergeringfte Nachricht befommen können, wiſſen auch feinen andern, 
jo routinirt wäre, vorzujchlagen, wenn er garnicht fommen follte.?) 

! Bergl. Nr. 141, ©. 264, 266. 
2) In einem Bericht vom 6. März 1742 (ebenda) erwähnt das Breslauer 

Kammerpräfidium, dab Eger inzwiichen eingetroffen jet; von Eichmann wüßte 

man dagegen noch immer nichts. — Er ift in Schlefien überhaupt nicht erichienen 

und, wie aus einer Cabinetdordre vom 27. März 1742 hervorgeht (R. 96. B. 24.) 

bimittirt worden, 
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Wann aber diejer Platz befett, jo Hoffen wir im Stande zu 
fein, mit diefen drei Stenerräthen auszukommen und das glaßifche 
Acciſeweſen dadurch ſchon mit zu beftreiten, umb fo mehr, da 
E. 8 M. allerhöchftielbft ermefjen, dag in den paar Keinen und 
offenen Marktfleden die Steuer-Collecten mit mehrerm Bortheil 
als die Accifen anzubringen, wir auch aus diefem Grunde der- 
gleichen Fleden und fogenannte Städte dem platten Lande, umb 
dejto weniger Urfache zu Klagen zu Haben, daß ihme durch Die 
Separation der Städte vom platten Lande allzuviel zur Laft falle, 
gelaffen und die Accife in faft feine andere als geſchloſſene Städte 
eingeführet haben. 

185. Cabinetsordre an den Geheimen Finanzrath von Reinhardt. 

Olmütz, 5. Februar 1742. 
R. 9%. B. 24. — Abſchriftich. 

Unzufriedenheit des Königs mit Reinhardt. 

©. 8 M. ꝛc. kommen zu Dero befonderem Mißfallen in Er- 
fahrung, wie daß, ohnerachtet diefelbe zu wiederholten Malen, jo 
mind» als fchriftlich, befohlen Haben, daf denen Ständen und 
Unterthanen derer Derter, welche in Niederfchlefien durch den Krieg 
im vorigen Jahre am meiften gelitten und welche durch den Ge— 
heimen Kriegsrath Lautenſack unterfuchet werden müfjen,?) die von 

Sr. 8. M. accordirte Remiffion und Hülfe zum Voraus befannt 
gemachet werden follte, dennoch folches nicht gejchehen noch ge= 
dachten Ständen und Unterthanen etwas rechtes und zuverläffiges 

wiſſend gemachet worden. 

Es jeind S. K. M. jehr übel zufrieden, daß Dero Ordres 
und Befehle nicht beſſer nachgelebet und alles mit Nondhalance 
tractiret werden will; dahero Sie ſolches dem Geheimen Finanzrath 
von Reinhardt jehr verweilen und Dero Befehle mit mehrerer 
Promptitude auszurichten hierdurch anbefehlen, widrigenfalls jolches 
von ohnangenehmen Suiten fein wird. Es wollen auch ©. K. M. 

2, Der Cabinetsjecretair des Königs, don deſſen außerorbentlicher Miſſion 

in Schlefien im Folgenden öfter die Rede jein wird. Vergl. namentlich) auch 

Ar. 186 u. Nr. 190. Von den Papieren Lautenjads ift leider bis auf geringe Reſte 

(j. u., 1743) nichts erhalten. 
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forderjamft willen, was auf die Ordre wegen obgedadhter Remiffion 

veranlafjet worden und ob Anftalten gemachet feind, damit die 
durch den Krieg ruinirte Untertanen wieder aufgeholfen werden, 
auch ob die Stifter und Klöfter, jo ihren Unterthanen aufgelfen 
jollen, davon ſchon avertiret jein und wirkliche Anftalten dazu ge- 
machet Haben, allermaßen Sr. 8. M. nod zur Zeit nicht das 
geringfte davon berichtet worden, jo doch, wenn Dero Abfichten 
befordert und das Beſte des Landes gehörig beforget würde, ſchon 
längſtens geſchehen jollen. 

186. Cabinetsordre an den Geheimen Finanzrath Graf v. Münchow. 

Dlmüs, 4. Februar 1742. 
R. 96. B. 24. — Abſchriftlich. 

Zufriedenheit des Königs mit Münhows Amtsführung. — Unter» 

ſtützung durch Lautenjad. 

Ich habe mit Vergnügen aus Eurem Schreiben vom 17. 
voriges!) erſehen, daß Ihr Euch Meinen Dienſt bei dem dortigen 
Kammerweſen rechtichaffen angelegen jein lafjet und dabei zugleich 
wegen Beuplirung des Landes und Flor des Commercii die nöthige 

Borjorge zu Erhaltung Meiner Tandesväterlicen Intention traget. 
Da Ihr auch in Erfahrung gekommen jeid, daß in dem Jauerfchen 
darunter ein Abgang vermerfet wird, fo habt Ihr jehr wohl gethan, 
daß Ihr fogleich felbft dahingegangen feid, um die Urjach dejien 
gründlich zu erfahren und allen Inconvenienzien vorzubeugen. 

Wann es aber an dem ift, daß Ihr nicht füglich anjeo von 
der Kammer viel abwefend fein fünnet, fo habe Jch dem Geheimen 
Rath Lautenfad?) committirt, jogleih nad) dem Jauerſchen und 
nad) Hirjchberg zu reifen, die Urfachen des Verfalls des Commereii 
daſelbſt gründlich und genau zu unterfuchen, alles wohl zu eraminiren 
und gegründete und folide Vorſchläge zu thun, wie dem Berfall 
des Handels fchleunigft abzuhelfen, der Depeuplirung des Landes 

vorzufommen, auch Die etwa weggegangene Leute wiederum in das 
Land zu bringen. Ihr follet deinnach mit gedachten p. Zautenfad 

1) Nicht erhalten. 

2), Bergl. S. 377 Anm 2. 
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desfalls correfpondiren, ihm auch in allem, wo es nöthig, affiftiren, 
damit Meine Intention erreichet werde. 

187. Arnim an Cocceji. 

Berlin, 4. u. 19. Februar 1742. 
Eigenhändig. — R. 46. B, Wr. 257. 

Arnim über die jchlejiiche Juftizeinrichtung. 

[4. Februar] Ew. Hochfrhrl. Excellenz danfe mit dem ver- 
pflichteftem [!] Gehorfam vor hochgeneigte Mittheilung einiger Nachricht 
von dem Succeß des jchlefiihen Introductionsgefchäfts und was 
dahin gehöre. Ich würde gewiß nodum in seirpo juchen wollen, 
wann gegen alles dasjenige, jo Ew. Exc. bishero dabei höchſt 
weislich verordnet haben, etwas zu fagen mich unterfinge. Die 
mit vieler Borfichtigfeit veranftaltete Convocation einiger derer 
Angefehenften im Lande, 2) umb mit felbigen die Sportulordnung zu 
reguliren, werden hoffentlih S. 8. M. nicht mißbilligen. Auf 
diefe Art und mittelft der genommenen PBräcaution wird das Wert 
auf einen feften und inconteftablen Fuß gejeßet, dem pruritui 
litigandi wird durch Mbforderung derer vom Lande felbjt beliebten 

Taren ein Zügel angeleget, zum höchſt möthigen Unterhalt derer 
Suftizbedienten wird auf Koften derer litigirenden Theile ohne 
weitere Bedrudung des Landes die Bedürfnig absque strepitu col- 
lectiret, und, endlich, gleichtwie derjenige, welcher Auftern eſſen will, 
den Appetit mit einer hohen Accife büßen muß, alfo ift e8 auch 
mit der Billigkeit gar wohl zufammenzureimen, daß Diejenigen, 
welche fi mit ihren Widerfachern nicht vergleichen wollen, zur 
Buße etwas in die Sportul-Cafja legen müffen; wobei aber noch 

wohl zu beobachten fein möchte, daß man die condemnationem in 

expensas nicht jo gar leichte, wie gemeiniglich zu gejchehen pfleget, 

verabjäumete. 

Die hier gewefene jchlefiiche Herren?) haben es wohl vermuthet, 
daß viele von denen zu Dberamtsregierungs-Räthen in Vorſchlag 
gefommenen Candidatis die Feuer- und Wafjerprobe verabjcheuen, 

mithin lieber dem zugedachten Emploi venuntiiren würden. Tant 

2) Vergl. Nr. 159 ©. 341. 

3), Die Deputirten zu den Gonferenzen. Bergl. Nr. 151, ©. 29. 266. 
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pis pour eux, et tant mieux pour le public! Dem gelehrten 

Sclefien wird es dennod) an würdigen Membris auf ihren Ge— 
richtsftühlen nicht ermangeln. " 

Wegen einer auszumerfenden Befoldung vor die beiden 
ſchleſiſchen Zribunalsräthe Haben meo scitu ©. 8. M. Sid zu 
dato noch nicht determiniret ... . .') 

[19. Februar] E. Exc. danfe ganz gehorfamft vor ander: 
weitige hochgeneigte Communication desjenigen, jo feithero bei der 
neuen Einrichtung des Juftizwejens vorgefallen. So frembde denen 
Herren Sclefiern die notable Veränderung vor der Hand dünken 
möchte, fo wohl werden jelbige nad) Verlauf 2 & 3 Jahren fi 
Dabei befinden. Der Fiſchmarkt hat zwar zu Berlin debitiren wollen, 
ob fei eine fürmliche Protejtation gegen alles, was noviter vor— 
genommen worden, a Statibus eingeleget; ich habe aber folder 
Sade nicht glauben können, und zwar dieſes umb fo weniger, da 
fein conventus publicus mehr ftatuiret wird, einfolglich die Gelegen- 
beit, dergleichen abzufaffen, von ſelbſt hinwegfället.?) 

Schließlich wünſche von Herzen, daß E. E. nad glüdlid) 
zurücke gelegten Dero vorhabenden wichtigen Geſchäfte vergnügt, 
wohl und geſund retourniren mögen! 

188. Derhandlungen über den Erlaß eines ſchleſiſchen Reſſort— 
Reglements. 

4. Februar bis Ende Juli 1742. 
Aus verſchiedenen Actenftüden, 

Abgrenzung der Jurisdictionscompetenzen zwiſchen den jchlefiichen 

Kammern und den Oberamtöregierungen. 

Cabinetsordre an Eocceji, Olmüß, 4. Februar 1742,') 

Damit zwijchen denen miederichlefiichen Oberämbtern und 
Krieges: und Domänenfammern der anderer Orten font gewöhn— 

1) Bergl. ©. 365 Anm. 3. — Das Weitere gedrudt bei Lehmann, „Preußen 

und die katholische Kirche”, IL. 64. Nr. M. 

2) Hier folgen heraldiiche Ausführungen über die auf den Oberamtäfiegeln 

anzubringenden Wappen, die wir bei Seite laſſen. 



® 

Schleſiſche Juſtizverfaſſung. — Entwurf eines Reflortreglements 381 

lihe und Meinem Dienft nachtheilige unnüße Streit» und Schrift- 
wechjel bejtändigft vermieden werde, fo befehle Ich Hierdurch, daß 
Ihr Euch mit denen Chefs und Präfidenten folder Collegiorum 
zufammenthun und nach Maßgebung des Edictes wegen Etabliffement 
der Krieges- und Domänenfammern alles gleich dergeftalt feſtſetzen 
und reguliren follet, damit ausgemachet bleibe und jedes Collegium 
wiſſe, was von feinem Nefjort ſei oder nicht, und daß desfalls fein 
Disput vorfalle. 

So viel insbejondere auch die Liegnitzſche und Briegifche 
Stiftsgüter anbetrifft, da jege Ich feſte, daß die Oberämbter ſich 
von den Rechnungen und Oekonomie dererjelben nicht meliren, 
jondern folches, wie alle Oeconomica, jo Mich oder die Kämmereien 

intereffiren, denen Krieges- und Domänenfammern überlaffen follen.?) 

Eocceji machte unterm 9. Februar den beiden Kammern Mittheilung 
von diefem föniglichen Befehl, indem er zugleich eine Denkſchrift mit- 
fandte, die dem zu entwerfenden Reglement als Grundlage dienen follte, 
In diefer Denkfchrift Hat er zunächſt dasjenige, was über die Beftimmung 
der Jurisdictionsgrenzen bereit gejeglich feſtſtand, (namentlih den Anhalt 
der Verordnungen von 1713 und 1715)°) ſyſtematiſch zufammengefaßt und 
dann eine Reihe ftreitiger Puncte, wie fie ihm augenblicklich gegenwärtig 

waren, hinzugefügt. Die Kammern gaben über dieſe legteren Puncte ihre 
Meinung ab (Antwortjchreiben vom 13, Februar 1742); in einer gemein- 
ſchaftlichen Conferenz vom 14. d. Mts. wurde befchloffen, mit Berüd- 
fihtigung diefer Erklärung, „die überall billig befunden worden, einen 

) Ausfertigung, geichrieben von Eichel. — R. 46. B. Nr. 204. B. 

2) Die Anregung zu diejer Gabinet3ordre war von Münchow ausgegangen, 

ber in einem (micht erhaltenen) Jmmediatberiht vom 18. Januar 1742 auf die 

Nothwendigkeit einer Abgrenzung der Befugnifie zwiichen der Glogauer Kanımer 

und der dortigen Oberamtö-Regierung bingewiejen hatte. Der König machte ihm 

dur E.-D. vom 4. Februar 1742 Mittheilung von der an Cocceji ergangenen 

Weifung. — Uebrigens jand eine Correſpondenz zwiſchen Eocceji und den beiden 

Kammern über die Frage der Yurisdictionsregulirung ſchon anläßlich der Aus- 

arbeitung der ſchleſiſchen Proceßordnung jtatt, 2.—5. Februar 1742. Was dabei 

herausfam, ift aber nicht von erheblicher Bedeutung (Concept Coccejis 2. Febr. 1742 

R. 46. B. Nr. 204 B. ÜEbenda Antwort der Bresl. Kammer vom 5. Febr. — 

Protofoll der Brest. Kammer vd. 5. Febr. Brest. St.A. P. A. III 9a. vol. I.) 
3) Vergl. Bd. I. Nr. 170, Bd. IT. Nr. 86. 
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Entwurf des Reglements auszuarbeiten. occeji ſetzte nun eigenhändig 
24 Buncte auf, die in furzen Andeutungen den ganzen Inhalt des Re— 

glements fkizzirten; danach wurde ein ausführlicher Entwurf verfertigt, 
den Cocceji dann noch vielfach veränderte. Zu diefem Entwurf über- 

gaben mun aber die Kammern eine ausführliche „Erimmerung“, die in 
vielen Puncten abweichende Anfichten vertrat. Die Differenz war 

offenbar größer, als Cocceji erwartete, der wohl auf eine fchnelle Ber: 
ftändigung gerechnet Hatte. Es ift ein von Cocceji geſchriebenes Concept 
zu einem undatirten und jedenfalld nicht zur Expedition gelangten Imme— 

diatbericht vorhanden (R. 46. B. 204, B.) des Inhalts, daß der Minifter 

fi) mit den beiden Kammern über alle jtreitigen Buncte bezüglich der 
Abgrenzung der Competenz zwijchen Regierungen und Klammern geeinigt 
habe und den auf diefer Vereinbarung beruhenden Entwurf gemeinjchaftlich 

mit den Präfidenten dem König zur Genehmigung vorlege. Statt defjen 
ftand man nun thatjächlich vor der Eventualität, über eine Anzahl von 

Differenzpuncten die Entjcheidung des Königs anrufen zu müſſen. — Die 
abweichenden Anfchauungen Münchows insbefondere gehen aus dem 

folgenden Schreiben des Präfidenten an Cocceji hervor, mit dem er ihm 

die „Erinnerungen“ der Kammern überfandte.') 

Ich zweifele nicht, daß Ew. Ercellenz in diefer Sachen ein 

ſolches Temperament finden werden, daß durch das vorhabende 

Neglement nicht mehr Kollifiones zu befürchten, als ohne dafjelbe 

entjtehen fönnen, zumalen das Notifications-Batent, worauf wir 

alle verwiefen, ſchon Hare Maaß umd Ziel giebet.?) Dagegen aber 
in dem projectirten Reglement ein fehr vieles Ddisponiret worden, 
welches erjterem ſowohl al3 der Berfaffung der übrigen föniglichen 

Landen ganz zuwider ift. 

) Das eigenhändige Concept Münchows (Brest. St.-%W. MR. T. Nr. 26. 

vol. I.) ift undatirt, muß aber wohl in den Anfang März 1742 geſetzt werden 

(die Anwejenheit Coecejis in Slogan wird noc werancgeſett der Entſchluß vom 

9. März war noch nicht gefaßt). 

2, Münchor meint das Notificationspatent wegen Einrichtung der Kammern 

vom 25. Nov. 1741 (gedrudt bei Korn, 1741 Nr. 72, — Vergl. Nr. 144). 

Daflelbe rechnet zum Reſſort der Kammern: „die and denen Föniglichen Amts» 

Jurisdietionen, Gontracten, Cautionen derer Pächtere, füniglichen Domänen- und 

immediaten Amtsunterthanen, auch in Bolizei-, Commercien-, Nccis- und Steuer— 

Sachen, ingleichen rathhäusliche Kanımern oder Kämmereien, Städte und deren 

Communen und Revenües entipringende Proceſſe und ſummariſch zu verhandelnde 

Necht3angelegenheiten”. (N. a. O. ©. 167.5.) 
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Daß der Reſſort und die Vorzüge der jchlefischen Kammern 
fih weiter als andere erjtreden jollen, kann Ew. Ercellenz Die 
Ehre Haben, jchriftlich zu zeigen.!) 

Ew. Ercellenz aber werden jelber hochgeneigteft finden, daß 
in dem Broject denen Kammern nicht einmal dasjenige gelafjen, 
was doch in Königlichen Landen durd) das Reglement de anno 1725) 
und darauf erfolgten vielen Declarationen denenfelben zugetheilet 

worden. Es find Niemandem befjer, als Em. Ercellenz, die Be— 
ftimmungen der übrigen Königlichen Lande und dererjenigen Per— 
fonen, Sahen und Actionen, jo zu den ehemaligen Märkifchen 
General-Commiffariat und in dejjen Stelle gefegten Kammern ge- 
höret, befannt, dahero ich auch der Hoffnung gelebet, da Ew. 
Ercellenz geruhen werden, die hiefigen Sachen wenigftens auf den 
Fuß der Chur-Mark faffen zu Taffen, worumb ich denn allenfalls 

hierdurch annoch gehorjamft bitte, oder anheimftelle, ob es nicht 
allenfalls bejjer, es nur ohne Reglement jchlechterdings bei dem 
Notifications-Patent zu laſſen. 

Ich Habe zu meiner Betrübniß aus dem Project wahr- 
genommen, daß es fcheinet, als wann das Präjudicium der Ober- 
Ant3-Rammer?) „in camera non est justitia“, bei io ganz ver- 
änderten Umbjtänden und da ©. 8. M. die igigen Kammern die 
höchste Landes-Collegia nennen, annoch ftatthaben ſolle. Wann es 
bei dem Project bleiben jollte, fo würden S. K. M. die drei Juftitiarios, 
den Protonotarium und übrige Juftizbedienten der hiefigen Kammer 
füglich menagiren fünnen. 

Bon Ew. Ercellenz höchſtvernünftigen Einficht bin ich voll- 
kommen perjuadiret, und Hoffe, dab dadurd noch alles auf ſolchen 
Fuß werde gejeget werden, daß man alle dem Dienft jo nachtheilige 
Eollifionen und Schriftwechjel, auch denen ſonſt unvermeidlichen 
vielen Declarationen mit einmal zuvorlomme. 

Für den Nachmittag Fündigte Münchow am Schluß des Schreibens 
feinen perfönlihen Befuch bei dem Minifter an (am Vormittag war er 
durch Sigungen verhindert geweſen). In der perjönlichen Verhandlung 

) Die Fönigliche Ordre, auf die Münchow ſich Hier offenbar bezieht, ift 
uns nicht befannt. 

2) Myl. CCM. II, I Nr. 231. 
d) So jchreibt Münchow. Gemeint ift offenbar: DOber-Amt3-Regierung. 
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mag der Entichluß gefaßt worden fein, auf den Münchow in einem Billet 

an Gocceji vom 9. März!) hindeutet: nämlich ein Gutachten der kur— 

märlifhen Kammer über die ftreitigen Fragen einzuholen, ſtatt, wie 
Münchow ſich ausdrüdt, „d’importuner le roi sur des aflaires, qu'il traitera 
sans donte avec peu de consequence*, 

Mit Schreiben von Glogau 9. März 1742?) theilen denn auch 

Coccejij und Münchow der Furmärkifchen Sriegs- und Domänenlammer 
den Entwurf des fchlefifchen Neglements mit, damit dieje bei den einzelnen 
Paragraphen anmerfe, wie es dort gehalten werde. Die Kammer jendet 
den fo gloffirten Entwurf des Reglement mit Schreiben vom 20. März 
zurüd, Wir laffen denfelben bier folgen. 

Entwurf eines Reffortreglements für die Schlefifchen 

Juſtiz- und Berwaltungsbehörden mit Anmerkungen der 

Kurmärkiſchen Kammer.?) 

Friedrich König in Preußen 2c. und fouverainer Herzog in 
Nieder-Schlefien zc. thun hierdurch fund und männiglich zu willen: 

Nachdem Wir nunmehro in Unſerm jouveränen Herzogtdum Nieder- 
Schleſien zwei Juftiz.Collegia und zwei Krieges- und Domänen» 
Kammern errichtet, jo finden Wir zugleich nöthig, die Departements 
diefer Collegiorum genau zu Ddeterminiren und Dadurd allen 

Gollifionen, wodurch Unfer Dienft nur verfäumet und Wir mit un— 
nöthigen Klagen behefliget werden würden, vorzufommen. 

Bemerlungen der Kurmärfiiden Entwurf des Reglements. 

Kammer. 

1. Gerichtsſtand der Berwaltungsbeamten.] 

ads 1. Wann ein Membrum s 1. Demnah ordnen und 
der Churmärkiſchen Krieges: und wollen Wir, daß zu derer Ober: 

Domänenfammer undandereunter Amts-Regierungen, Jurisdiction 

derfelben ftehende Bediente ra- und Gognition privative gehören 

tione offieii angeflaget und be- jollen, wann ein Membrum der 
langet werden, jtehen die Sachen Strieges- und Domainen-Kammer, 

1) R. 46. B. Rr. 204. B. 

2) Brest. &t.-W. MR. I. 26. vol. I. 
3) Brest. St.“A. MR. I. Wr. 26. vol. 1. R. 46. B. 204. B. Die oben 

erwähnten „Erinnerungen“ der jchlefiichen Kammern deden fich dem inne nad) 

faft vollfommen mit den Bemerkungen der Kurmärfiichen Kammer, jo daf wir 

von ihrer Mittheilung Abftand nehmen können. Nur bei $ 22 Haben wir, als 

bei einem ſpeeifiſch jchlefiiche Angelegenheiten berührenden Buncte das Botum 

der Breslauer Kammer (jtatt des hier fehlenden der Kurmärkiſchen) eingeſetzt. 
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zur Decifion der p. Kammer, ihre 
übrige Reale und Berjonal- 
Sachen aber gehören zur Decifion 
des hiefigen Kammer» Gerichts 
oder reſp. Alt- u. Udermärkifchen 
Ober-Gerichte, welche auch, im 

Fall ein delietum commune be— 
gangen worden, darüber zu cog— 
nosciren haben. 
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item Jagd-, Poſt- und Boll- 
Bedienten, Beamten und Andern, 

welche auf Rechnung figen, außer 
ihren Amts-Functionen, actione 
personali, al3 ex cambio, mutuo, 
emtione ete., oder auch actione 
reali wegen ihrer eigenthümlichen 
Güter oder in foro rei sitae be- 
langet werden. 

Im Fall auch weiter Der- 
gleichen Bedienten extra officium 
ein delietum commune begehen, 
als wenn fie wegen Injurien, 

Todtſchlags ꝛc. belanget worden, 
jo gehöret die Sache vor Die 
Juſtiz-Collegia. 

Wann aber dieſe Bedienten 
und Beamten wegen ihrer Function 
und Antsverrichtungen und da— 
mit verfnüpften Gehalt bejprochen 
oder Dieferwegen zur Berant- 
wortung gezogen werden, jo muß 
die Sache denen Krieges- und 
Domänen- Kammern überlaſſen 
werden. 

[2. Streitigfeiten zwijchen Amtsunterthanen.] 

ad $ 2. Wann zwijchen Chur- 
Märtiihen Aınts = Untertanen 
wegen Erbichaft, Erbäder, mutui 

und dergleichen Streit vorfällt, 
hat das Amt in erjter Inſtanz 

die Eognition und wird von defjen 

Abjchieden an die p. Sammer 
appelliret, welche dabei vor Die 

Erhaltung der Güter und der 
Unterthanen in allen vorange- 
führten Fällen zu jorgen hat. 

Acta Borussica. Vehördenorganijation V]. 

s 2. Wann zwiſchen Amts— 
Untertanen in puncto der Erb- 
Ihaft, Erbäder, mutui und der- 
gleichen Streit vorfiele und Die 

Amts-Unterthanen von des Amts 
Urtel appelliren, gehört die Sache 
vor die Ober-Memter. Es muß 

aber in dergleihen Sachen fein 
Ichriftliches Verfahren verjtattet 
werden. Wann aber zwijchen 

Amts-Unterthanen in puneto der 

25 
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Huth, Trift und Grenzen, An— 

nehmung, Bejagung und Redinte- 

gration der Höfe, Ausreißung 
der gemeinen Anger, Devaftirung 
des Holzes und anderer ad sta- 
tum  oeconomieum gehörigen 
Sachen Streit vorfiele, jo gehen 
die Appellationes an die p. 
Kammer. 

[3. Streitfahen zwijhen Beamten und Unterthanen.] 

ad 8 3. Die zwijchen denen 
Beamten und Untsunterthanen 
vorfallenden Streitigfeiten ge— 
hören jchlechterdings zur Recherche 

und Dijudicatur der p. Kammer, 
welche dahin zu jeden Hat, daß 
beiden ohne Weitläuftigfeiten ge— 

holfen, aud) von denen Beamten 
überall gute Juſtiz adminiftriret 
werde. 

s 3. Wann zwiſchen denen 

Beamten und denen Unterthanen 
Streit entjtehet und der Beamte 
3. E. ex mutuo oder alia actione 

personali, auch wegen übler Ad- 

miniftration der Juſtiz Delanget 
wird, gehöret die Sache vor die 

Ober-Nemter. 
Wann aber wegen Amts— 

Saden Klage geführet worden, 
ala 3. E. wann ein Unterthan 

über die Dienfte Elaget, Freiheit 
von feinem Gut prätendiret ꝛc. 

bleibet die Cognition bei denen 
Krieges- und Domänen-Kammern. 

[(4. Streitſachen zwiſchen Stadtmagiſtraten und ſtädtiſchen 

Unterthanen. 

ad $ 4. Alle rathhäusliche 

Deconomie-, Kämmerei-, Stadt-, 

Policei-, Gemeinheit3- aud) das 
Amt der rathhäuslichen Bedien- 
ten concernirenden Sachen ge= 

hören allein zur Cognition und 

Dijudicatur der p. Kammer. 

s 4. Gleiche Bewandniß Hat 
es, wann ein Magiftrat in denen 

Städten von denen Unterthanen 
in Saden, weldje die rathhäus- 
lihe Deconomie nicht angehen, 
verflaget oder von defjelßen Ur— 

tel appelliret wird. 

5. Streitjahen zwiſchen den Mediatftädten und deren Obrigfeiten.] 

ad 8 5 Gognosciret ebenfalls 
Die pP. Kammer bei Mevdiat- 

8 5. Wie es dann auch, wann 

zwilchen denen Mediat-Städten 
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Städten in allen Sachen, welde 

die Adminiftration der Stadtgüter, 
ingleihen Handwerks-Privilegia, 
Aceiſe, Schoß, Commercia, Po— 
lizei, Eollecten und andere Ab— 
gaben betreffen. 

und deren Obrigkeit Streit ent- 
ftehet, alfo gehalten werden ſoll, 

wann es nicht die Adminiftration 
der Stadtgüter, Handwerfs-Pri- 
vilegia und Bolizei-Sachen be- 
trifft. 

[6., 7. Streitfahen zwiſchen dem Adel oder den Städten einerjeitd 

und den Aemtern oder deren Unterthanen andererjeits. 

ad 8 6. In denen Fällen, ob 

Amts-Untertdanen Beklagte jein 
und das Amt in erfterer Juftanz 
cognosciret hat, gehen die Appel: 
lationes an die p. Kammer. 

ad 5 7. Wann zwiſchen Aem— 
tern und Städten, auch Aemter— 
Gemeinen und gemeine Bürger: 
ſchaft, ingleichen mit Amts=Unter- 
thanen wegen der Grenze, Huth, 
Trift oder anderer Gerechtigkeit 
ein Nechtsftreit vorfällt, gehöret 
die Unterfuchung und Entjcheidung 
zur Sammer; dafern aber einer 
von Adel dabei concurrirte, ges 
höret die Sache allhier in der 
Chur-Mark zu des Geheimen 
Suftiz-Raths Eognition; in denen 

übrigen Königlihen Provinzien 
würde nach dem Juftiz-Reglement 
de anno 1713 durd ein colle- 
gium mixtum aus denen Re— 

gierungen und Kammern Die 
Sade unterfuht und ent» 
jchieden, und wird jothanes colle- 

gium mixtum aus egalen Mem- 

bris beider Collegiorum formiret. 

Ss 6. Bann die von Adel und 

Städte oder deren Unterthanen 
wider Amts-Unterthanen flagen, 
fo gehen die Appellationes von 
denen Amtsbejcheiden an die 
Ober-Aemter. 

8 7. Wann zwiſchen denen von 
Adel, Städten oder deren Unter- 
thanen mit denen Memtern oder 

deren Unterthanen wegen Der 
Grenze, Huth, Trift, oder anderer 

Gerechtigkeit halber ein Nechts- 
jtreit entftiinde, gehöret zwar die 
Cognition vor die Ober-Aemter; 
e3 muß aber jederzeit, wann die 
Sade zum Haupt-Spruch in- 

jtruiret ift, und ein Deftnitiv- 

Urtel abgefaffet werden joll, 

denen Krieges- und Domänen- 

Kammern Nachricht von dem 
Termino nebjt Communication der 
Acten ertheilet werden, welche, 

wann fie es nöthig findet, ihren 
Suftitiarium deputiren kann, um 

der Audienz und Nelation bei: 
zumwohnen und fein Botum zu 

ertheilen. 

ro ie 
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[8. Streitjahen wegen Zollgeredhtigfeit und Zollcontravention.] 

ads 8. Soviel die Königlichen 

Zölle betrifft und was damit aud) 

in Bollfachen mit denen Boll 

Bedienten nur einigermaßen con— 
ner iſt, gehören felbige zur 

Gognition der p. Sammer pri- 
vative; jollte aber mit einen Zand- 

ſtand die Frage, ob er zur prä- 

tendirten Zoll-Gerechtigkeit oder 

Befreiung von Zöllen befugt, vor— 

fallen, jo wäre diejelbe hier bei 

dem Geheimen Juſtizrath und in 
denen Königlichen Provinzien vor 

einem eollegio mixto zu erörtern. 

8 8. Bann ein Landftaud, 

welcher neuerlich Zölle anleget 

oder die ihm verliehene Zoll-Ge— 
rechtigfeit zu weit ertendiret, in 
Anspruch genommen wird, ge— 

höret die Sache vor die Ober- 
Nemter. 

Was ader die Einrichtung der 
Zölle betrifft, wie auch die Be- 

ftrafung der HZoll-Defraudanten 

und anderer dabei vorfallenden 

Erejien, in specie die Injurien, 

fie mögen von Erimirten evo— 
miret jein oder andern, jo gehöret 
die Gognition privative Denen 
Strieges- und Domänen-Kammern. 

[9., 10. Streitjadhen wegen Domänen und Regalien.] 

ads 9. Wanı iiber die Gered)- 

tigkeit felbjt und die quaestionem 

an controvertiret wird, gehöret 

die Sache in der Chur-Marf vor 
dem Geheimen Juſtiz-Rath, in 

denen übrigen Provinzien aber 

zur Erörterung eines collegii 
mixti, wohin denn auch Die 

Unäftionen über neu anzulegende 

Bergwerfe, item des Königlichen 
Antheils von Zehenden, Muthung 

und dergleichen, wobei noch erſt 
die quaestio an cum fisco zu 
erörtern, gehören würden. 

ads 10. Werden die bei Berg- 
werfen inter privatos oder jura 

privatorum entjtehende Streitig- 

fetten vor Denen ordentlichen 

Suftiz-Collegiis erörtert. 

s 9. Wann Jemand wegen 

eines Domanialgutes, item wegen 

prätendirten Negalien, als Berg— 

werfsgerechtigfeit, Jagd, juris 

alluvionis ete. belanget wird, 

muß die Sache Dei denen Ober- 
Aemtern decidiret werden. 

s 10. Wann auch bei Berg- 

werfen blos über Bergportiones 

und eines oder des andern daran 

habendes Recht inter privatos 

geftritten wird, gehöret die Sache 

zu der Ober-Aemter Cognition. 
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[11. Streitigfeiten wegen Baujadhen.] 

ad 8 11. Die Baujachen in 
Berlin gehören vor einer be— 
jonderen Commiſſion, von welcher 

an das Kammer-Gericht appel- 

liret wird; außerhalb Berlin ge- 
hören felbige vor jedes Drts 
Obrigkeit; dafern jedod) ein Theil 
bei dem ertheilten Abſchied nicht 
acquiesciren wollte, ift regulative 
verordnet, daß intra decendium 

appelliret, darauf über die Gra- 

vamina ad protocollum verfahren 
und diejes nebjt einem Abriß von 
dem Commissario loci zur De: 
ciſion an die p. Kammer einge- 
jandt werden folle. 

[12. Jurisdietion 

ad $ 12. Die Cognition über 
Jagdverbrehen gehören in- 
distinete zur Sammer, wann 
aber de jure venandi Streit ift, 
erfennet darüber der Geheime 
Juſtiz-Rath; im denen übrigen 
Königl. Provinzien aber ein col- 
legium mixtum. 

$ 11. Die Baufachen, wann 
novum opus nunciirt wird oder 
ratione servitutis ete. Streit ent- 

jtehet, gehören zu der Cognition 
der Ober-Aemter. 

über $agdvergehen.] 

$ 12. Wann ein Bürger oder 
einer von Adel wegen Jagdver— 
brechens in feinem eigenen Ge— 
hölze vom Ober-Amts- oder dem 
Kammer-Fiscal belanget wird, 
muß die Sache bei denen Ober: 
Hemtern im Cognition gezogen 
werden. 

Wann aber Jemand wegen 
dergleichen in denen Königlichen 
Hölzern verflaget wird, ſoll die 

Prävention ftatt Haben dergeftalt, 
daß demjenigen Collegiv die Co- 
gnition zuftehen jolle, bei welchem 
die Sache zuerft denunciret worden. 

[13—15. Privat-Streitjahen der Beamten mit ihren Unterpächtern 

oder Bürgen.] 

ad $ 13. Die zwifchen einem 
Haupt: und Unterpächter vor— 

8 13. Wann ein Beamter einen 

Unterpächter hat und von dieſem 
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fallenden Streitigkeiten in Anz 

jehung der Unterpadt und was 

damit conner, gehören zur Er- 
Örterung der p. Kammer. 

ad $ 14. Wird der Cavent 
nicht leicht angegriffen, wann ein 

Beamter oder ein berechnender 
Diener solvendo ift; den Regreß 
fonften würde er vor des Be— 

amten foro ordinario vel do- 

micilii vel rei sitae ſuchen fünnen. 

ad $ 15. Gehöret vor des 
Rück-Bürgen feinem foro ordinario 
vel domicilii vel rei sitae., 

2. Februar (bis Ende Juli) 1742. 

hiernächft ex capite evictionis 

und aljo ex contractu belanget 
wird, item 

8 14. wann ein Beamter oder 
ein auf Rechnung figender Be— 
dienter der Kammer jchuldig bleibt 
und der Cavent erequiret worden, 

fo ftehet dem Caventen frei, den 

Beamten vor denen Ober-Amts— 
Negierungen zu belangen und 
dafelbft feine Indemnijation zu 
ſuchen. 

8 15. Wann dieſer Cavent 

einen Rück-Bürgen hat und nach— 
dem er zur Bezahlung vor den 

Beamten angehalten worden, 
feinen NRegreß gegen den Rüde 
Bürgen nehmen will, gehöret die 
Sadje vor das Ober-Amt. 

116. Grenzjadhen.] 

ad S 16. Die Landesgrenzen 

werden auf Immediat-Com— 

milftones durch Membra der p. 

Sammer, wobei die Herrn Ober: 

Forſtmeiſter jeder Zeit zugezogen 
werden, reguliret und ijt in der 

Alten-Mark ein befonderer Grenz— 
Rath; die Grenzen zwifchen dem 
Amte und einer Stadt werden 
durch die p. Kammer feſtgeſetzet; 
wann dabei einer von Adel con= 

curriret, muß es Hier durch den 
Geheimen Auftizrath, in den 
übrigen PBrovinzten aber per col- 
legium mixtum gejchehen. 

s 16. Die Regulirung der 
Landesgrenzen gehöret vor Die 

Dber- Aınts- Regierungen, wie— 
wohl jedesmal einer aus der 
Kammer der Commiffion mit bei= 

wohnen muß; welches auch ſtatt— 
haben joll, wann zwijchen einem 
Ant und einem von Adel oder 
anderen Stadt die Grenzen ftreitig 
jein. 
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[17. Arreft auf Bejoldung königlicher Bedienter.] 

ad 5 17. Der Arreft auf Kö— 
nigliche Bedienter Bejoldungen 
wird bei dem Kammer-Gerichte 
geſucht; ſelbiges requiriret deshalb 
die p. Kammer und ſetzet ter- 
minum justificandi an, notificiret 

darnächſt auch der Kammer, was 
erfannt worden. 

s 17. Waun ein Arreft auf 
eines Königlichen Bedienten Be- 
foldung gebeten wird, kann zwar 
das Ober-Amt den Arreſt er- 
fennen, es muß aber alsdann die 
Krieges» und Domänenkammer re- 
quiriret werden, den Arreſt zu ver— 
hängen, welcher hiernächft bei dem 
Dber-Amt juftificiret werden foll. 

[18. Judenjaden.] 

ad $ 18. Die Juden in hie— 
figen Refidenzien ftehen jchlechter- 
dings in Schuldfahen, jo nicht 
100 Thaler importiren, unter 
[einer] befonderen Commiffion, in 
Wechjel- und mehr importirenden 
Saden aber unter des Kammer: 
Gerichts [Eognition] und die außer 
denen Refidenzien wohnende Juden 
unter jeden Orts Obrigfeit. 

In Privilegienſachen ftehen fie 
unter der p. Kammer. 

$ 18. Die Judenfachen, wann 

fie in Wechſel- und andern, fo- 

wohl Civil» ala Criminal-Sachen, 
belanget werden, jollen an Die 
"Dber-Nemter verwiefen werden. 
Die übrige in Unfern Schlefiichen 
Landen wohnende Juden aber 
fein vor jedes Orts ordentlichen 
DObrigfeit in prima instantia in 
jothanen Fällen zu belangen. In 
ihren Privilegien-, Schuß, Ge— 
werbe- und Hiermit verknüpften 
Saden aber ftehen fie nad) dem 
Edict vom 29. November!) unter 
der Kammer Eognition. 

[19. Streitigfeiten in militärifchen, öconomijhen und Bolizeifaden.] 

ad 8 19. et verba: 

„Wann aber oecasione“ 

Wann zwifchen Gewerbs-Ge— 
nofjen unter ſich oder mit denen 
Gewerfen Streit entjtehet, z. €. 
ob einer zum Meifter anzunehmen, 
ein Meifterftüd zu machen ſchul— 

2 2 Das Sahresdatum fehlt in der Vorlage. 
Wahricheinlich ift das Notificationspatent vom 25. November 1741 nicht befannt. 

gemeint (vergl. S. 382, Anm. 2). 

s 19. Mle militärische, 
öconomiſche und Polizei-, in 
specie Acciſe- und Eontributions= 

jachen bleiben bei denen Krieges— 
und Domänen-Kammern, weldes 
auch ftatthaben joll, wann wegen 
einiger praegravationes dieſer— 

Ein entfprechendes Edict iſt 
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dig, aus dem Gewerk zu ſetzen zc., 
weilen es dabei jederzeit auf De— 

claration und Interpretation der 

Privilegien und Edicten pflegt 
anzufommen, werden dergleichen 
Sachen bei der Kammer cognos— 
ciret und Ddecidiret, wie danı ©. 

K. M. ſolches per reseriptum 
regulativum fejtgejeget haben. 

Jr. 188. — 2. Februar (bi8 Ende Juli) 1742. 

wegen inter privatos gejtritten 
wird. Unter dem Bolizeiwejen 
werden auch die Feneranftalten, 

Gaſſen- und Pfflaſterſachen, 
Markt-, Brunnen-, Laternen- und 
Armenweſen, Fleiſch- und Brod— 
taxen, Maaß, Elle und Gewicht, 
desgleichen die Unterhaltung der 
Wege, Brücken und Bäume be— 
griffen. 

Item alle Commercien-, Ma: 

nufacturs, aud) Marſch-, Einquar- 
tierungs- und Broviantjachen, 
ingleichen das Etablifjement der 
Colonien und die Regulirung der 
ihnen zuftehenden SFreiheiten, nicht 
weniger alle Gewerfsfachen, deren 
Privilegia und Einrichtungen be— 
treffend, auch warn unter ganzen 

BZünften und Gewerfen Streitig- 
feiten entjtehen, welche aus denen 
Privilegiis entjchieden werben 
müffen. 

Wann aber occasione derer 
in Bolizeis, Gewerfs- oder 
öconomiſchen Sachen ergangenen 
Edicten und ertheilten Privilegien 
inter privatos ein Streit ent— 
ftehet und die Verordnung Far 
ift und feiner Interpretation ge— 
brauchet, jo gehören die Sadjen 
zu der Ober-Aemter Cognition. 

Wann die Verordnung, wo— 
rüber inter privatos Streit ent- 

jtehet, dunkel ift, fo müſſen die 
Suftiz:Collegia zuvörderft daraug 
mit dem Gollegio, zu deffen De- 
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partement das Edict oder Privi- 
legium gehöret, fchriftlich oder 
mündlich conferiren. 

[20. Streitigfeiten wegen der Brau- und Schanfgeredhtigfeit 

zwiihen Adel und Städten einerjeits und den Memtern andrerjeits.] 

ad $ 20. Nah der Brau— 

Eonftitution, dem Königlichen Re— 
glement de anno 1715 und nach— 

hero verjchiedentlich ergangenen 

Verordnungen werden alle und 
jede Braufahen von der p. 
Kammer inftruiret und tractiret, 

bei welcher dann auch derjenige, 
welder in einer Gerechtigkeit, 
die er absque titulo nicht haben 
fann, ſich fundiret, fich qualificiren 

und Recht nehmen muß. 

S 24. Wann wegen der Brau— 

oder Schanfgeredhtigfeit zwischen 
denen Städten und denen Be— 
amten, von Adel oder andern 

Streit entjtehet und Jemand fid) 
diefes Rechts neuerlich anmaßen 
wollte, fünnen Unfere p. Kam 
mern Inhibition ergehen laſſen; 
wann aber der Beflagte feinen 
Titulum dociren will und fich zu 
deſſen Ausführung erbietet, jo 
ſoll derjelbe bei denen Juſtiz— 

Collegiis darüber gehöret werden. 
Es muß aber derjenige, welcher 
neuerlich zu brauen oder zu ſchenken 
angefangen, fid) big zum Austrag 
der Sachen deſſelben enthalten. 
Gleichwie aljo diejes nur von 
denen, ſo neuerlich zu brauen an— 
gefangen, zu verjtehen ift, alfo 

fünnen Diejenige, welde ſchon 
einige Jahre in possessione des 

Brauens gewejen, wann ihnen 
vom Fisco lis moviret wird, nicht 
aus der Poſſeſſion gejeßet werden. 

In beiden Fällen aber muß 
die Sache im Beifein eines De- 
putati aus der Srieges- und Do- 
mänen-Sammer decidiret werden. 

Was aber die Einrichtung des 
Brauweſens und dabei vorfallende 

Streitigkeiten, wann ſolche zwischen 
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zweien Bürgern, aud) einer Stadt 
mit der andern fich enthalten, be= 

trifft, Jo müffen dergleichen Sachen 
lediglich in die Krieges= und Do- 
mänen-Kammer verwieſen werden. 

21. Rathhäusliche Sachen. 

ad $ 21. Gleichwie alle rath— 
häuslihe Bediente durch die p. 
Kammer angenommen und be- 

jtellet werden, jo werden jelbige 

dabei auch vorher probiret und 
eraminiret. 

Die General-Bejorgung des 
Juſtizweſens gehöret ebenfalls zur 
p. Kammer; jollte aber in einer 
Specialfache, darinnen an das 
Kammer-Gericht provociret werden 
fann, wider die Ordnung und 

Suftiz verfahren fein, fo jtehet 

demfelben frei, jolches zu ahnden. 

$s 21. Die rathhäusliche 
Deconomie, inforderheit die Käm— 
merei-Sachen und Die darauf 
haftende Proceſſe, der Städte 
Creditweſen, die genaue Beobad)- 
tung der Dieferwegen zu ver— 
fertigenden Comipetenz,!) item Ab— 
nahme der Rechnung, bleiben 
der Krieges- und Domänen- 
Kammern Kognition privative 
vorbehalten. 

Was aber das rathhäusliche 
Juſtizweſen, das Eramen und 
Gonfirmation derer dahin ge— 

hörigen Juftizbedienten, anbetrifft, 
jolde gehören zum Departement 
der Ober-Aemter. 

[22. Ziegniger und Brieger Stiftögüter.] 

ad $ 22. Zu diefem Artikel be- 

merkt die Breslauer Kammer:?) 

Haben S. K. M. bereits durch) 
eine beiondere Drdre declariret, 

daß alle Deconomica der Stifter 

für die Kammer gehören jollen. 

Da nun die Befoldung derer 
Bedienten die Deconomie und 
Nevenues eines Stift? allerdings 
betrifft, jo würde dem Ober-Amte 

s 22. Was insbejondere die 

Liegnigiiche und Briegifche Stifts- 
güter angehet, da jeßen Wir fefte, 
daß die Ober-Memter fi) von 

der Deconomie und Rechnung 
derjelben nicht meliren, ſondern 

joldjes, wie alle Deconomica, Die 
Uns und Unfere Kämmereien 

angehen, der Krieges- und Do— 

mänen-Kammer überlaſſen müſſen. 

1 Competenzen nannte man damals die für die ftädtifchen Bedürfniffe, 

injonderheit auch zur Schuldentilgung, aus den Weberichüffen der Acciſe den 

ſtädtiſchen Kaſſen überwiejenen Beträge. 

2) Siehe die Anmerkung 2 auf © . 384. 
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bei diefem $pho weiter nichts 

rejerviret werden können, als das 

Eramen und Beftallung derer 
auf den Etat ftehenden Pro— 
fefforum, wie auch aller derer- 
jenigen, jo bei der Academie ohne 

Befoldung dienen wollen. 
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Dahingegen die Beitellung und 
Eonfirmation derer Profeſſorum 
und übrigen Bedienten, wie auch, 

was deren Amt und Function 
betrifft, denen Ober-Aemtern zu 
reſpiciren verbleibet. 

[23. Allgemeine Anweijungen.] 

$. 23. Gleihwie nun Unſern 

Dber-Memtern gewifje Schranken 
hierdurch angewiejen worden, 
binnen welchen fie ſich Halten 
müffen, alfo jollen auch Unjere 

Krieges und Domänen-Kammern 
fih aller Sachen, welche blos die 
Juſtiz betreffen, gänzlich enthalten 
und in dergleihen Saden feine 
Verordnungen an die Beamten 
ergehen laffen, jondern fie müfjen 
die Klagen ab= und an die Re— 
gierungen verweifen, welche Er- 
citatoria veranlafjen, auch dem 
Befinden nad) in puncto dene- 
gatae vel protractae justitiae 
die Sachen an fi nehmen und 
darin, denen Rechten nad), ver- 
abjcheiden können. 

[24. Erecution gegen Beamte wegen PBrivatichulden.] 

ad 8 24 Wann bei dem 

biefigen Kammer-Gerichte wider 
Königliche Beamten oder andere 
auf Rechnung figende Bediente 
Erecutiones vorgenommen werben 
follen, muß joldjes nach denen 

Königlichen Verordnungen ohne 
Unterfchied, ob die Schuld vor 
oder nach der Pacht oder König— 

Ss 24. In denen Fällen, da 
wegen einer vor der Verpachtung zc. 

contrahirten Schuld eine Ere- 
eution gegen die Beamten, Kam— 
mer⸗, Poſt-, Jagd-, Zoll-Be— 

dienten (wo kein Verluſt der Ehre 

oder des Vermögens zu beſorgen) 
vorgenommen werden müßte, in— 

ſonderheit aber, wann Wechſel— 
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lihe-Geld-Einnahme contrahiret 
worden, bei der p. Kammer ge= 
meldet und angefraget werden, 
ob die Erecution ohne Gefahr 
und Nachtheil des Königlichen 

Intereffe gefchehen könne; da 
denn die p. Kammer ſolche Die- 
pofitiones zu machen pflegt, daß 

eines Theil vor der Königlichen 
Kaſſen Sicherheit dabei gejorget, 
anderen Theils auch die Juftiz 
nicht aufgehalten werde. 

Erecution veranlafjet wird, ſoll 
der p. Kammer blos Nachricht 

Davon gegeben, die Eprecution 
aber dadurch nicht aufgehalten 
werden. 

Wann aber die Sache ſo be- 
Schaffen, daß gedachte Bedienten 

durch beſorglichen Verluſt ihrer 

Ehre und Güter außer den Stand 
gefeket werden dürften, daß fie 

ihr Amt nicht mehr nad) wie vor 
vorftehen könnten, alsdenn muß 

denen Collegiis, worunter gedachte 
Bedienten Stehen, zeitig davon No— 

tification gefchehen, damit Die 
Collegia davor Sorge tragen, 
dag ©. K. M. Dienft und In— 
terefje darunter nicht den geringsten 
Schaden leide; und muß die Exe— 
cution bis zur erfolgten Antwort 
juspendiret werden. 

Was die Schulden betrifft, 
welche die Beamten, Kaſſen-Be— 

diente 2c. währender Pacht oder 
stante officio gemadht haben, da 
foll feine Execution ohne vor— 

hergehende Anfrage veranlaffet, 
jondern diejelbe bis zur erfolgten 

Anwort juspendiret werden und 
müfjen diejenige, welche die con- 
ditionem ihres debitoris wiffen, 

ſich ſelbſt imputiren, daß fie nicht 
bejfere Präcaution genommen 
haben. Es wird aber die Kammer 
von jelbjten davor forgen, daß 

jothane Erecution nicht ſchwer 

gemacht und der Lauf der Juſtiz 
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gehemmet, mithin dergleichen Be— 
dienten außer dem Gommercio 

gefeget werden, in mehrer Er- 
wägung, da die Strieges- und Do- 
mänenfammern wegen der Pacht— 
gelder zureichende Sicherheit haben 
[müffen] oder wenigjtens bei An— 
tretung der Pacht ſich jolche be- 
ftellen zu laſſen jchuldig fein. 

Durch Schreiben d. d. Glogau 13. Mai 1742') dankt Münchow 
Cocceji für die Mittheilung „der Buncte zum Fünftigen Reglement zwifchen 
den Sammer: und Auftizcollegiis“.?) Er werde danach) ein ordentliches 
Reglement entwerfen laſſen und Cocceji zur Mit-Contrafignatur zufenden. 
„Es haben zwar die Sachen fi noch in fo weit geändert, daß jeit E. E. 
Adreife S. K. M. befohlen, daß die Landeshoheit und, wie es ©. K. M. 

Selbjt genannt, jura regis von den Kammern unter mic) beftritten werden 
jollen; man wird fi) auch aber hierinnen leicht vereinigen und darinnen 
nah ©. 8. M. allergnädigiten Intention alles feftfegen können“ ... 

„Für die hochgeneigte Erinnerungen, daß die hiefige Kammern ſich 

nicht mit allzu viel Juftizfachen bejchweren mögen, bin gar fehr verbunden; 
alleine, da ©. K. M. die hiefigen Kammern auf einen ganz anderen Fuß 
als diejenigen Dero übrigen Erbländer etabliret, jo werde ich auch mir 
müſſen gefallen laſſen, die denenjelben obliegende Arbeit und das dazu 

gehörige Reſſort zu verjehen und Acht zu haben, daß dabei nad) Sr. K. M. 
Intention jo wenig das Haupt: als Nebenwerk verfäumet werde.“ ®) 

1) Eigenhändig R. 46. B. Nr. 257. 

2) Was das für Puncte waren, geht aus dem (ganz ijolirt erhaltenen) 

Schreiben nicht hervor. Es kann fich aber nur um Veränderungen handeln, wie 

fie durch die Bemerkungen der Kurmärkfijchen Kammer zu dem Coccejiichen Ent- 

wurf nahe gelegt worden waren. Gocceji jcheint ſich dem Gameralftandpunct 

vorläufig anbequemt zu haben. 

3) Den Heft des Briefes, der mit dem Reglement nichts zu thun hat, 

deuten wir nur nebenbei an. 

Die Vocation der Profefjoren zu Liegnig, erflärt Münchow, überlajje er 

Goeceji allein. Die Beitellung ‚der übrigen Bedienten und die Annehmung der 

Fundatiſten habe der König gelegentlih dem Grafen Hendel, ihm jelbft und der 

Stammer aufgetragen. " 

Schließlich eine Warnung, den Erlaf der Concurs- und Hupothefenordnung 

nicht zu übereilen: „un reglement pareil, publi& avant la paix, renversera 

toute la noblesse de ce pays-ei!* 
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Auf Anordnung Mündows brachte der Glogauer Juftitiar, Kriegs— 
und Domänenratd Machnitzky, den Entwurf des Reglements unter weit: 
gehender Berüdjichligung der von der Kurmärkiſchen Kammer gemachten 

Bemerkungen in eine neue Faſſung, die er unterm 20. Mai 1742 dem 
Minifter überſandie. Münchow lieh fie dann aucd noch (Decret vom 

22. Juli 1742) dem Kriegs- und Domänenratd Walther (Auftitiar bei 

der Breslauer Kammer) zur Begutachtung zuftellen. Die 3 Spalten 
füllenden Bemerkungen Walthers enthalten feine Gefichtspuncte von größerem 
Intereſſe, ſondern meist nur Zuſätze oder genauere Beitimmungen von 

jpecififch juriftiich-formalem Character. Münchow verfügte dazu am 

Rande: „zu reponiren“, 

Der Entwurf ift dem König nicht zur Bejtätigung vorgelegt worden; 
doch fcheint es, daß er einer Verabredung zwifchen Eocceji und Münchow 
gemäß vorläufig als Richtſchnur zur Abgrenzung der Competenz zwijchen 
den Kammern und den Oberamtsregiernngen in Schleſien gebraucht wurde, 

und daß es dabei geblieben iſt, jo lange Gocceji das jchlefiiche Juſtiz— 
departement verwaltete, d. h. bis Ende 1743. 

189. Protofoll einer Situng der Breslauer Kriegs: und 

Domänenfanmer. 

Actum Breslau in camera, 5. und 7. Februar 1742. 
Original, atteflirt vom Stanzleidirecter Heuſer. — Brest, St. A. P. A. TIL 9a, Vol. 1. 

Vereinbarung mit Münchow über gewijje Berwaltungsgrundjäße, 

Praesentes: Geh. Ober-Finanzrath und Kammerpräſident von 

Neinhardt, Geh. Rath und Kammerdirector Baron von Löben; 
Kriegs- und Domänenräthe: d'Alençon, Fuchs, Wittih, Oppermann, 
Walther. 

In einer unterm heutigen dato mit des Herrn Geh. Ober- 
Finanzraths und Kammerpräfidenten Grafen von Münchows Hod)- 

gebornen gehaltenen Konferenz ift über nachjtehende Puncte verabredet 
und beliebet, and) feite gejeßet worden: 

1. Daß, da die von einer Königl. hochlöblichen hiefigen Ober- 
Amtsregierung commummicirte 2 Capita der Auftizordnung') durch— 
gegangen und dabei alles wohl erwogen worden, die jowohl ratione 
fori competentis derer zu der hiefigen Breslaufchen als Glogauſchen 

Strieges- und Domänenfammer gehörigen Herrn Räthe, Bediente 

1) Bergl. Nr. 172, 182, (2. 366), 188, (S. 381, Anm. 2). 
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und Beamte oder worüber jonjt einige Collifiones und Irrungen 
entftehen könnten, gemachte Anmerkungen eum relatione der Ober- 
Antsregierung communiciret werden follte.!) 

2. Wegen Einhebung der Acciſe in denen Eleinen Städten 
ift beliebet und fefte gejeßet, daß diejenigen Städte, wofelbft die 

Acciſe jährlich fih nicht auf 500 Athlr. betragen, ſolche auch vorhin 
zur Indiction?) gezogen geweſen, imgleichen die Vorſtädte, fo ohne 
große Koften nicht zu Schließen, dem Contributiong-Gataftro des 
platten Landes einverleibet und dahingezogen werden fünnten; es 
wäre danı, daß die Vorſtädte und derjelben Einwohner fo nahe 

an den Thoren der Städte belegen, daß fie gleichſam Eine Stadt 
ausmacheten, alsdenn fie nothiwendig unter die Accife gezogen werden 
müfjen, weilen ſich jonften alle Handwerfer aus der Stadt in die 
Borftädte ziehen würden. 

3. Anlangend die Regulirung derer Kreis-Etat3 vor die Land— 

räthe, jo iſt dabei vor dem Kreis-Phyfico monatlih 8 Rthlr. und 
vor den |!] Kreisjchreiber jährlih 50 Rthlr. an Gehalt ausgemachet 
worden. 

4, Wegen Vergütung des Borjpanns, Nemiffionen, imgleichen 
des vor die Kreisftener-Einnehmer zu geftattenden Quittungsgrofchen 
ift rejolviret, daß 1) vor die Vorſpanne 3 Ggr. pro Meile vom 

Pferde zu vergüten, 2) das quantum remissionis noch nicht fefte 
zu jegen, jondern, was im Etat übrig bliebe, dazu zu nehmen, 

und würde dem hieſigen Kammer-Collegio dasjenige, jo bei der 
Glogauſchen Kammer deshalb bereits veranlajjet, communiciret 
werden; wie denn auch 3) denen Sreisftener-Einnehmern an Quit- 
tungsgrojchen von jedem Dominio monatlid 1 Ggr. und von einer 
ganzen Gemeinde gleichfalls 1 Ggr. gegeben werden folle. 

5. Wegen der Sanzleidiener Kleidung ift beliebet, vor jeden 
20 Rthlr. jährlich im Etat auszujegen. 

6. Betreffend die Bezahlung des Gehalt? vor die Herren 
Räthe und übrige Bediente bei denen Kammern, fo jollte der Etat 
deshalb von Trinitatis bis zu Trinitatis, immittelft eine Rückrech— 

1) Die Berathungen über die Abgrenzung der Yurisdictionscompetenz 
zwiichen Kammern und Oberamtsregierungen find kurz darauf in eine andere 

Bahn gelenft worden. Bergl. Nr. 188. 

2), D. h. zu der allgemeinen Beitenerung des Landes. Näheres darüber in 

der Einleitung zu diejem Bande. 
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nung a 1mo ‚Januarii an bis ultimo Maji ce. formiret, denen 
Herren Räthen das Tractament von Luciä bis Neminiscere ge> 
zahlet und die Sperial-Etats vors künftige Jahr ausgearbeitet, and) 

die Etat der Strieges- und Ober-Steuerkaſſe nach dem erhaltenen 
föniglihen General-Etat reguliret werden; wie denn auch) 

7. Die Bejoldung derer Landräthe nicht specifice im Etat, 

jondern nur überhaupt unter der Landesnothdurft mit aufgeführet 
und in Ausgabe gebracht würde. 

Continuatum, 7. Februar. 

Da in der heutigen continuirten Conferenz das Protocollun, 
jo wegen Einhebung der Aceiſen Sowohl hier in Breslau als übrigen 
niederschlefiichen Städten in der mit einigen Kaufleuten vorhin ge- 
haltenen Gonferenz [gehalten,] in pleno vorgetragen und die darin 
vorfommende Acciſe- und Zollſätze feſte gejeßet, fo joll das erwähnte 
Brotocollum der Glogauſchen Kammer, um mit der hiefigen darin 
de concert zu fein, abſchriftlich communiciret werden. 

Sp ift gleichfalls verabredet, die General-Etats nicht eher zur 
königlichen Approbation einzujenden, bis beide Kammern folche ein- 
ander communiciret und darunter einig jein werden. 

Ferner ift verabredet, daß die Anjchläge der Aemter, obgleich 
die Vermefjung derjelben noch nicht völlig geichehen, dennoch re— 
guliret und das nöthige darin ausgearbeitet werden Tolle. 

190, Cabinetsordre an den Geheimen Rath von Reinhärdt. 

Hauptquartier Groß-Bitifch, 11. Februar 1742. 
R. 96. B. 25. — Abſchriftlich. 

Neinhardt und die Unterjuhung des Zuftandes Sclejiens durch 

Lautenjad. 

Es hat die Stadt Zobten ſich mittelft beifommenden Memorials 

wegen nöthiger Aufhelfung bei Mir gemeldet. Da Jh nun gleich 

anfänglid” darauf bedacht gewejen, denen ſämmtlichen Ständen 

Meines Herzogtdums Schlefien, jo durch die Striegstroublen her— 
untergefommen oder vor andern gelitten, unter die Arme zu greifen, 
aud ihre Umbftände durdy den Geheimen Rath Lautenſack unter- 

ſuchen und, was zu ihrem Sonlagement vor der Hand nöthig, 
determiniren, Euch aber ſolches zur Publication zufertigen lafien, 
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jo kann Ich nicht begreifen, warumb Meiner deshalb reiterirten und 
prejlanten Ordres ungeachtet damit annoch unverantwortlicher Weile 

zurüdgehalten werde und die nothleidende Stände dadurch nod) 
völlig niedergejchlagen, Ich aber in Meiner dabei führenden Abficht 
Mid aufgehalten ſehe. Ich befehle Euch alfo nochmals!) alles 

Ernjtes, Meine Ordres darunter zur Erecution zu bringen. 

191. Hwei Immediatberichte Coccejis. 

Glogau, 25. Februar und 2. März 1742. 
R. 46, B. 257, — Mund, beat. Gone. 

Anftellung eines in der Brüfung ſchlecht beftandenen Oberamts- 

Regierungsrath®. 

Eocceji meldet dem Könige, Glogau 25. Februar 1742, der zum 
Oberamtsrath in Breslau ernannte Baron dv. Seidlig?) habe zwar eine 
Proberelation eingefandt, die nicht fonderlich gerathen fei, fich aber bisher 

nicht zum Eramen geftell. Er fragt an, ob demfelben nicht ein Termin 
dazu gejeßt werden jolle, was durch des Königd mündliche Rejolution 

(aufgezeichnet von Eichel, Znaym 4. März 1742) gutgeheißen wird, 

Am 2. März meldet Cocceji weiter, Seydliß habe fih nun endhich 
zum Eramen geftellt. Nach dem Bericht der Breslauer Regierung habe 

er zwar einen „guten natürlichen Begriff“, ermangele aber zur Zeit nod) 
der nötigen prineipia juris, wie denn auch feine Relation nicht ſonderlich 
geratben ſei. Er fragt an, ob er introducirt werden und welchen Plaß 
er im Collegium Haben folle. Ex prätendire als Geh. Juſtizrath den 
ersten, während die Eollegen ihm nach der Zeit feiner Introduction den 
legten zuweiſen wollten.”) 

Die Antwort des Königs ift nicht vorhanden. Unterm 16. April 1742 

refceribiren die Juftizminifter „auf Specialbefehl* an die Oberamtsregierung, 
daß Seidlig bei derjelben zu introduciren fei, und zwar mit dem Rang 

als legter unter den Räthen. (Breslauer St.-W. P. A. IV. 31.) 

) Vergl. Nr. 185. 

2, Kulins Sigismund Frhr. v. Seidliß u. Gohlau. 
3) Dies ſchlug Benedendorff in einem Bericht vom 27. Febr. vor. Uebrigens 

fagt er von ihm: „Er ijt zwar ein jchlechtes Subjectum, ich glaube aber doc, 

da wir ihn werden annehmen müſſen“. R. 46. B. 258. 

Acta Borussica. Behördenorganifation VL. 26 
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192. Podewils an Arnim. 

Dlmüsß, 26. Februar 1742. 
Munbum mit eigenhändigem P. S. — R, 46, B, Wr. 257. 

Reſſort der Juftiz- und geiftlihen Sachen für Schleſien. 

Aus E, E. Hochgeehrteften Schreiben vom 14. d. Mts.!) habe 
ih erſehen, wasmaßen bei Derofelben nach meiner Abreife von 
Berlin verschiedene ſchleſiſche Memorialia in Juſtiz- und geiftlichen 
Sachen eingeliefert worden. 

Da ich nun bei meinen jegigen Umbjtänden die Reſpieirun 
diefer Gefchäfte unmöglich beſorgen kann, jelbige auch ſonſt, jo 
viel das Juſtizweſen anbetrifft, zu meinem Nefjort nicht gehören, 
jo nehme ich mir die Freiheit, E. E. gehorfamft zu erjuchen, die- 
jelbige, bi8 S. K. M. dieferhalb eine anderweitige Verfügung treffen 
möchten, conjunetim mit des Wirklich Geheimten Etats- und Krieges— 
miniftri Herrn von Gocceji Exc., welche bei Einlangung diejes ſonder 
Zweifel Schon wieder in Berlin fein werden, gütigjt zu übernehmen 
und deshalb das bemöthigte durch den Geheimen Secretarium 

Lamprecht, welchem die Schleſiſche Erpedition unter Direction des 
Wirklich Geheimten Etats- und Gabinetsminiftiri Herrn von Borde 
Erc. ad interim aufgetragen ift, ausfertigen zu laffen. 

Ic zweifele nicht, daß E. E. ſowohl als wohlgedachten Herrn 
von Cocceji Exc. jo viel weniger Bedenken tragen werden, Sid) 
diejer Beichäftigung zu unterziehen, als jelbige eine natürliche Folge 
derjenigen Commiſſion zu fein jcheinet, weldhe Ihnen zu Negulirung 
der Juſtiz- und geiftlihen Saden in Schlefien von unſers aller- 
gnädigften Königs und Herrn Majeftät aufgetragen worden. 

E. E. werden mich auch überdem dadurch befonders verbinden, 
und ich werde Hinwiederum bei allen Gelegenheiten zu erfennen 
geben ıc. P. 8.3) 

Dürfte ih mir wohl die Freiheit nehmen, E. E. das Intereſſe 
der Frau Hofgerihtsräthin von Podewils, gebornen von Wallenrodt, 
in Preußen wegen ihres bei dem Preußischen Juftizdepartement in 
Berlin Habenden Proceſſes“) pro justitia gehorfamft zu recommandiren? 

", Nicht erhalten. 
2) Eigenhändig. 

3) Die Revifion von den Urtheilen des Königsberger Tribunals ging formell 

an die Perjon des Königs und wurde im Staatsrath entſchieden, nachdem das 
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195. Cabinetsordre an den Generalmajor von Wallrave. 

Hnaim, 2. März 1742. 
R. ®%. B. 24. — Abſchriftlich. 

Die Bifhöflihe Regierung will einen Landtag berufen. 

Es ift allerdings eine anmaßliche Neuerung, wenn die dortige 
biichöflihe Regierung, !) befage Eures Schreibens vom 23. diejes, ?) 
ſich anmaßen wollen, einen Landtag zu convociren, ohne dazu von 
Mir autorifiret zu fein. Ihr müſſet auch dergleichen Zufammen- 
fünfte nicht erlauben und der bijchöflichen - Regierung durch einen 
Abgeſchickten, ohne deshalb etwas jchriftliches auszustellen, nur 
mündlich poliment infinuiren laſſen, daß Ihr dergleichen Con— 

vocationes weder geftatten noch zulaffen könntet, wofern Euch die 
Regierung nicht einen expreſſen Befehl von Mir producirte. Sie 

möchten alſo dergleichen einftellen und unterlaffen, jonften Ihr 
dagegen Eure Mefures nehmen müßtet, womit Ihr die Regierung 
jedoch gerne verjchonen möchtet. Ihr müfjet auch von der ganzen 

Sache und was deshalb vorgefallen, auch von Mir Euch befohlen 
worden, der Kammer zu Breslau — geben. ®) 

194. Eabinetsorbre an Arnim. 

Znaim, 5. März 1742. 

fammt zwei Immediatberichten Arnims 

vom 12. und 15. März 1742. 
Ausf. bezw. Goncepte R. 9. L. 12. 

Beihleunigung der Erpeditionen bei der Geheimen Kanzlei 
und überhaupt. 

I. 

|Cabinetsordre an Arnim, Znaim, 3. März 1742.) 
Se. Königl. Majeftät ꝛc. Haben bereit3 vor geraumer Zeit 

Dero Flügel: Adjutanten Lieutenant von Kahlen das erledigte 
Waldowfche Lehn Gottberg in der Neumark allergnädigft conferiret, 

Berliner Ober-Appellationsgericht per modum commissionis die Aeten bearbeitet und 
ein Votum abgegeben hatte (vergl. Mylius C.C.M. IL, IV. Nr. 62, Reſer. vom 
9. Nov. 1731). Das betreffende Decernat im Staatsrath wird als das „preußiiche 
Departement” bezeichnet. 

’, Zu Neiße. 
2, Nicht erhalten, 
3) Auch im Fürſtenthum Glogau war furz vorher der Verſuch gemacht 

worden, einen Landtag abzuhalten. Auch dort war der König dagegen eingeichritten. 
26* 
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auch deshalb fchon Tängftens die Ordre an Dero Etats-Minifter 

von Arnim, das gehörige deshalb zu verfügen, ergehen laſſen. 

Wann aber deshalb noch Feine Expedition zu Dero Unterjchrift und 

Bollenziehung eingejandt worden, Höchftdiefelben auch ſchon in 

anderen Fällen mehr angemerfet, daß, wann fie jemanden eine 

Gnade oder Benefice erwiefen haben, die Ausfertigung des er- 
forderlichen bei der Geheimen Kanzlei jo ſehr nachläjfig und faum- 
jelig gejchehen, daß ſolches allererft nach Verfließung vieler Zeit 

zur Unterjchrift eingefommen und daher öfters ſowohl diejenigen, 
welhen ©. 8. M. eine Gnade accordiret, in Zweifel gerathen, 

ob es aud dabei fein Perbleiben haben würde, als auch 
S. 8 M. Selbft Sic) der vorgefallenen Umftände gang von 
neuem erinnern müjjen; wie aber Höchjtdiefelbe der Geheimen 

Kanzlei in folcher Nachläjfigkeit länger nachzufehen nicht gemeinet 
find, vielmehr die bei foldyer vorfommende Saden prompt aus- 
gefertiget wifjen wollen, als befehlen Sie Dero Wirklich Geheimten 
Etat3-Minifter von Arnim hiedurch in Gnaden, ſofort die Verord- 
nung zu thun, daß obermeldete Expedition wegen des Lieutenants 
von Kahlen jonder den geringften Verzug zur Unterfchrift ein- 
gejandt werden müſſe, Sondern auch [!] vor das fünftige bei der Ge- 
heimen Kanzellei die Veranftaltung zu machen, daß alle Saden, 
infonderheit die, welche auf königliche Ordres zu erpediren find, 
höchitens binnen Zeit von acht Tagen erpediret und ausgefertiget, 
auch zur Unterjchrift eingefandt werden müſſen. 

Seftalten dann S. K. M. hierdurch ein- vor alleınal declariren, 
und als ein Geſetz feftjegen, daß derjenige Etat3-Minifter, welcher 
eine königliche Drdre nicht binnen acht Tagen, a die insinuationis, 
zur Musfertigung bejorget haben wird, davor Einhundert Ducaten 
Strafe verfallen [!] fein fol, derjenige expedirende Serretarius oder 
Kanzellift aber, welcher die ihm aufgegebene Expedition nicht fertig 
gefchaffet Haben wird, daß ſolche in Zeit von acht Tagen zur 

füniglichen Unterfchrift abgehen kann, foll eines Jahres Gehalt 
verluftig jein und felbiges der Invalidenkaſſe de facto anheimfallen. 
Mehrhöhftgedahte S. K. M. Defehlen demnach Dero Etats- 
Minifter von Arnim hiedurch allergnädigft, das nöthige folcher- 
wegen zu verfügen, auch hiernach die Regierungen, Confiftoria und 
übrige Landesgerichte zu inftruiren, als bei welchen ein gleiches 
geschehen und beobachtet werden fol. 
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II. 

[Arnim an den König, Berlin, 12. März 1742.] 

Auf die von dem FFlügel-Adjutanten Lieutenant von Kahlen 
angebrachte Beichwerden haben €. 8. M. in ungnädigen Terminig 
unterm 3. hujus an mich zu referibiren geruhet, die Ausfertigung 
über das demjelben geichenfte Waldowſche Lehngut Gottberg ohne 
den geringften Berzug zu E. K. M. allerhöchiten Unterfchrift ein- 
zuſenden. 

Es betrübet mich ſolches um ſo mehr, da meine einzige Be— 
mühung von je an dahin gegangen, E. K. M. meine allerunter— 
thänigſte Dienſte mit aller Ponctualität und Accurateſſe zu leiſten, 
und muß ich E. K. M. hiemit allerunterthänigſt anzeigen, daß auf 
die allergnädigſte Orde vom 15. Januarii c., welche den Tag darauf 
erhalten, vor den p. von Kahlen unterm 20. ejusdem, mithin vier 
Tage nachher, das nöthige bereits ausgefertiget und zu E. K. M. 
allerhöchſten Vollenziehung gefandt worden fei, auch feitdem im der 
Kanzelei unterjchrieben fertig gelegen, folglich es nur daran gefehlet, 
daß Impetrant darnach fragen und felbige auslöfen laſſen dörfen. 

Und jo gehet es bei fehr vielen, daß fie die expedita unausgelöft 
liegen laſſen. 

IH. 

Arnim an den König, Berlin, 15. Mär; 1742.] 

Ew. Königl. Majeftät habe auf die ungegründete Beſchwerden 
des Flügel-Adjutanten Lieutenant von Kahlen meine Rechtfertigung 
unterm 12. hujus allerunterthänigft eingefandt, und falls aud) 
diesmal etwas verjäumet haben möchte, welches doc gottlob nicht 
gefchehen, jo würden €. 8. M. es mir doc allergnädigft zu 
Gnaden halten, in Betracht ich in Abwefenheit des p. von Broichs 
und des von Gocceji derielben Departements nebjt dem wmeinigen 
beforgen muß, einfolglich gar ausnehmend viel Arbeit iiber mir habe. 

Bann übrigens E. K. M. in der allergnädigften Ordre vom 
3. diejes zugleich befehlen: die generale Verfügung zu machen, daß 
alle, befonders aber die auf E. K. M. allerhöchfte Cabinetsordres 
zu erpedirende Sachen binnen acht Tagen ausgefertiget und zur 
allerhöchften WBollenziehung eingefandt werden jollen, jo muß 
E 8 M. hiemit allerunterthänigft vorftellen, daß ſolches nicht 
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füglich bei allen Sachen werde gefchehen können, ob es wohl dies— 
mal bei des p. von Kahlen Sadje angegangen, da ich von derjelben 

Bewandniß bereits völlige Nachricht ex actis gehabt, fintemalen die 

meiften petita derer DOfficiers, auch anderer, dergeftalt bejchaffen, 

daß, ohne vorhero ante acta genau nachgefehen oder der Re— 
gierungen Bericht darüber erfordert zu haben, mit Fundament und 
völliger Gewißheit nichts veranlaffet werben kann, welches doch 
E K. M. von mir und Dero andern Miniftris mit Recht fordern. 

Wannenhero E. K. M. näheren Befehl mir dieferhalb aller- 
unterthänigft erbitte. 

Der Anhalt diefes näheren Befehls ift nicht bekannt: jedenfalls blieb 
e3 bei den Anordnungen der Cabinetsordre vom 3. März. Nad dem 
Inhalt diefer Cabinetsordre ergingen vom Geh. Staatsrath wie vom Ge— 
neral-Directorium aus Circular-Reſeripte an die untergeordneten Stellen 

vom 17. März und 6. April 1742. 

195. Immediatbericht Coccejis. 

Glogau, 3. März 1742. 
Mundum, — R, 46, B. Wr, 258, 

Behandlung der Sporteln bei den ſchleſiſchen Oberamtsregierungen. 

E. K. M. Haben wegen der Kanzleifportuln Sich allergnädigit 
erfläret, daß, weil jedem Bedienten feine Bejoldung ausgemachet 
wäre, diejelbe feine neue Befoldungen fich daraus zueignen könnten. !) 

E 8. M. werden allergnädigft erlauben, daß ich meinen 
Pflichten nach vorzuftellen mich erfühne, 

1. daß hier nur von denen Fleinen Sportuln?) die Frage 
fei, welche die Näthe und Subalternen vor ihre Mühe, als vor 
Sentenzen, Commifftonen 2c. und vor die Erpeditiones erhalten 

ı Bon diejer Erflärung des Königs ift ſonſt nichts befannt. Mit dem in 

den alten Provinzen bisher üblichen Syſtem der Sportelberechnung, wonach in 

jedem einzelnen Falle derjenige das Geld befam, der die Arbeit geleiftet Hatte (aljo 

namentlich der Referent), war jchon durch die Beitimmung im Abjat 7 des Pro— 

tofolls vom 8. November 1741 (S. 274) gebrochen worden, wenn aud) darin 

zugleich nody) an dem Maßſtab der thatſächlichen Arbeitsleiftung feitgehalten wurde. 

2) Der in Schlefien herkömmliche Unterſchied zwiſchen den Meinen und 

den großen Sporteln wird Hier nicht ganz Mar. Bloße „Kanzleiiporteln* find 

die „Heinen Sporteln“ nicht, wie jchon der Tert zeigt: die Urtheils- und Com— 

millionsgebühren für Die Näthe gehören mit dazu. Mean verſteht darunter viel- 

mehr alle eigentlichen Gerichtsiporteln. 
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und welde in allen €. 8. M. Regierungen und Kammern dem 
Collegio gelaffen werden. 

Die große Sportuln,!) welde ein importantes Quantum 
ausmachen, werden E. 8. M. ohnedem befonders berechnet, wovon 
das Collegium nichts befommt. 

2. So haben E. 8. M. in dem beiliegenden Etat?) Selbft 
allergnädigft verordnet, daß der Taxator aus der Sportulnfafje 
bejoldet werden jolle; daher nothwendig ein Quantum vor Ddiefen 
ausgeworfen werden muß. 

Es bitten beide Collegia auf das beweglichfte, daf — dieſe 
kleine Sportuln gelaſſen werden möchten, weil es wahr ift, daß 

die Räthe und vornehmlich die Secretarii und Kanzelliſten bei 
denen geringen Befoldungen an folchen theuren Dertern ohnmöglic) 
jubfiftiren fünnen und €. 8. M. Dero gerechte Intention, eine 

gute und incorruptible Juſtiz im Lande zu erhalten, jonft ſchwerlich 
erreichen werden. 

„Mündliche allergnädigfte Refolution“, am Rande aufgezeichnet von 
Eichel: 

Selowitz, 15. März 1742. 
„Sehr gut, accordire.” 

Nah der von Cocceji am 13. Juli 1742 gebilligten Repartition 
der „KRanzleifporteln“ bei der. Breslauer Oberamtsregierung follten er— 
balten: der zweite Bräfident und der Director jeder jährlich 400 Rthlr., 

die Käthe je 300 Rthlr., die Secretarien je 200 Rtihlr., der Regiftrator 
100 Rthlr., der Tarator 250 Rthlr., die Kanzliften je 133 Rthlr. 8 Gr., 
der Kanzleidiener 40 Rthlr. Außerdem waren 400 Rthlr. zur Hausmiethe 
für den erften Präfidenten, 200 Rthlr. für die (Miethe der) Regiftratur- 

1) Unter den „großen Sportuln” verftand man in Schlefien die — zum 

Theil an Stelle der Lehnsiporteln tretenden — Abgaben beim Beligwechjel an 

den Sandgütern, Verpfändungen und Einlöfungen ꝛc. Cie betrugen 3. B. in 

Liegnig, Brieg und Wohlau 4—8 pro Mille des Güterwerthes, waren aljo recht 

bedeutend. Dieje großen Sporteln wurden herfömmlicher Weiſe für den jouveränen 

Herzog von Schlefien berechnet; die Gerichte hatten feinen Antheil daran. Bergl. 

die fog. Bradhvogelihe Sammlung der jchlefishen Privilegien, Statuten und 

Sanctionen (aus öfterreichijcher Zeit) III 750 und anderöwo. 

2) Bergl. Nr. 150 ©. 392. 
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gewölbe beftimmt. Bei unzureichenden Beträgen follten die Subalternen 
vorgehen. ’) 

196. Jmmediatbericht Coccejis. 

Glogau, 7. März 172. 
Mundum. — R. 46. B. 205a. vol. 1. 

Commissarii perpetui in Schleſien. 

Schon bei den Berliner Conferenzen 1741/42 kam in Erwägung, 

daß die beiden Oberamtsregierungen jchwerlid im Stande fein würden, 
alle gerichtlihen Handlungen in ihrem Bezirke ſelbſt zu bejorgen, und 
daß es gut fein würde, in den reifen und Weichbildern anftatt der in 
alten Zeiten vorhanden gewejenen Sreishauptlente und der erſt eben 
damals aufgehobenen Hof, Mann: und Baudengerichte, commissarii 

perpetui zu beftellen, welche theils die Acte der freiwilligen Gerichtsbarfeit, 

{heil andere von den Oberamtsregierungen ihnen bejonders zugewiefene 
Saden in dem ihnen untergebenen Bezirk bejorgen jollten. Doch war 
die Zeit damals zu kurz, um etwas Beſtimmtes darüber feitzufeßen. *) 

Bald nad feiner Ankunft in Schlefien verfammelte Eocceji (laut 

Protokoll vom 31. Januar 1742, R. 46. B. 205a. Vol. I.) anftatt der 
abgejchafften Stände die ehemaligen Landesältejten um fi”) und traf 

mit ihnen eine vorläufige Feftjegung über die Befugniſſe der zu bejtellenden 

Gommiffarien. Dieſelben werden bier als „Landesältefte” bezeichnet; in 
jeder „Provinz“ *) ſoll deren einer ſammt einem Stellvertreter und einem 
Secretär fungiren. Auch über die feftzufegenden Sporteln wurde verhandelt. 

Unterm 25. Februar ſandte Eovcceji ein Project von der Berfaffung 
der Commiffionen an die Stände der Fürftenthümer Glogau, Liegniß, 

2) Das Princip der Sportelkaffe, wie fie jpäter allgemein eingerichtet worden 

ift, als einer föniglichen Kafje, aus der die Gehälter der Richter nach feſtbe— 

ftimmten Säßen ergänzt wurden, liegt dieſem Modus der Vertheilung der Sporteln 

offenbar jchon zu Grunde. 

2) Aus einer Denfichrift Fürfts vom 9. Juli 1745. R. 46. B. 205. vol. II. 

Actenmäßige Belege find jonft darüber nicht vorhanden. 

3) Vergl. Nr. 169, ©. 341. Es waren dv. Sommerfeld aus dem Schweidnik- 
ichen, Graf Schafgotih aus den Fürſtenthümern Schweidnig und Sauer, Landrath 

Schr. v. Zedlig aus dem Fürſtenthum Schweidnig, Frhr. von Fürſt (d. ältere) 

aus dem Breslautichen, Frhr. v. Kittlip aus dem Briegichen, dv. Jeutha aus dem 

Jauerſchen. Aus Liegnig und Glogau war niemand da. Wegen der Gtadt 

Breslau außerdem Geh. Kath v. Blochmann. 

) Zu verftehen find wohl die alten Fürſtenthümer. 
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Wohlau, fowie an die von Breslau, Brieg, Schweidnig, Jauer mit dem 
Erjuchen, dasjenige, was etwa noch dabei zu erinnern fein möchte, bei- 
zufügen, damit er dem König darüber Vortrag zu halten im Stande jei. 
Zugleich erſucht er fie, eine Repartition der reife zu machen, in denen 

Commiſſarien etablirt werden follten, wobei einige Kreiſe combinirt werden 

fünnten, ferner eine Lifte der zu Commiffarien und Secretarien geeigneten 
Perſonen für jeden Kreis aufzuftellen; für die erjte Kategorie würden die: 
jenigen Gavaliere, die Jura ftudirt und ſchon in Affairen gebraucht worden, 
zu der zweiten tüchtige Rechtsperſonen, wie Syndici, Stadtſchreiber oder 
auch Advocaten in Betracht kommen. 

Bevor jedoch noch die Antworten der Stände (Landräthe) einge: 
troffen waren, fandte Eocceji mit Immediatbericht d. d. Glogau 7. März 1742 

eine von ihm entworfene „Suftruction vor die Commiſſarios“ zur könig— 
lihen Vollziehung ein, indem er zur Erläuterung nur Folgendes hin- 
zufügte: 

„Es fein viele Sachen, welche die Oberamtsregierungen jelber nicht 
verrichten können, fondern durch Commiſſarios auf dem Lande erpediren 

laſſen müfjen, als Taxationes der Güter, Abhörung der Zeugen, Ber: 

fiegelung der Erbichaften, Rechnungsabnahmen ıc. Es haben daher beide 
Eollegia den Vorſchlag gethan,) daß in einem jeden Fürſtenthum einige 
geichicdte und befannte ehrliche Leute zu beftändigen commissariis geſetzet 
werden möchten, welchen dergleichen commissiones gegen einige geringe 
von denen Parteien zu entrichtende Diäten aufgetragen werden könnten.“ 
Das werde zur VBeichleunigung der Juſtiz, zur Verringerung der Koften 
und zur Wohlfahrt des Landes gereichen. 

Die Jnjtruction, die das Datum des 9. März 1742 trägt, kam 
am 2. April vollzogen zurüd., 

Sie wurde durch Berfügung Coccejis vom 12. April d. Is. den 
beiden Oberamtsregierungen zugefertigt, um fie durch den Drud zu 
publiciren und über die Ausführung zu wachen. Dennoch und obwohl 
auch die demnächſt eingefegten Commifjarien in ihren Beftallungen auf 

dieje Inftruction verwiejen wurden, ift deren Publication doch unterblieben, 
theils weil von Geiten der Stände die ganze Einrichtung mehrfach 
beanstandet wurde, ?) theils und vornehmlich weil die Oberamtsregierungen 
ſowohl als aud die Stände verfchiedene Aenderungen der Anftruction 

ı In den Acten ift darüber fein Beleg vorhanden. Jedenfalls waren die 
Dberamtsregierungen, wie ihre ſpäteren Monita zeigen, mit den Einzelheiten des 

Coccejiſchen Projectes feineswegs überall einverftanden. 

2) Bergl. Nr. 205. 
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vorichlugen. Die Breslauer Oberamtsregierung fandte ihre Borftellungen 
unterm 30. Mai 1742 ein; Cocceji ließ diefelben der Glogauer Ober: 
amtsregierung mitteilen, und diefe legte unterm 7. December 1742 ein 
von dem eriten in vielen Stüden abweichendes Project vor, erhielt aber 

darauf zur Refolution, daß fie ihre Vorſchläge in Form von Zufäßen zu 

der geltenden Inſtruction wiederholen jolle. Die Sache blieb längere 
hindurch liegen. Erjt eine Eingabe der Commiffarien von Liegnig und 
Wohlau, die um eine Inftruction baten, vom 1. Februar 1745, veranlaßte 

ein Epreitatorium an die logauer Oberamtsregierung, die nun am 
19. Februar d. Is. ihren Bericht erjtattete. Auf Beranlaffung Arnims 

(Cocceji war damals abwefend) arbeitete nun Fürft mit Berüdfichtigung 

der eingereichten Monita von Ständen und Oberamtsregierungen, fowie 

auf Grund feiner eigenen Einficht in die jchlejifhen Berhältniffe im 
Anſchluß an die alte AJuftruction eine neue aus, unter dem Titel „Con— 

jtitution wegen derer im dem jouveränen Herzogthum Schlefien auf dem 
Lande etablirten Commissariorum perpetuorum und deren Verrichtungen”, 

die feinem Antrage gemäß zunächſt den Oberamtsregierungen und den 
Commiſſarien jelbjt zur Begutachtung mitgeteilt und dann mit geringen 
Henderungen zur föniglichen Bollziehung eingereicht wurde, Dieſe erfolgte 
unterm 22. Juli 1747, unter Öegenzeihnung Arnims. Die Conftitution 
wurde demnächſt in Glogau gedrudt, befindet ſich aber weder in der 
Kornſchen noch in der Myliusfhen Sammlung. Wir behalten uns vor, 
in Berlaufe diefer Publication das Nöthige darüber mitzutheilen. Hier 
mag fchließlih nur noch darauf Hingewiejen werden, daß unterm 15. 

Auguſt 1750 nochmals eine Revifion der Inſtruction erfolgt ift.') 

197. Jmmediatbericht von Podewils. 

Dlmüs, 15. März 1742. 
Eigenbändiges Mundum. — R. 46. B. n. 74a. 

Beftellung eines Juftizminifters für Schlejien. 

Comme les collöges de justice en Silesie, aussi bien que 

d’autres qui en matiere de justice se trouvent obliges d’avoir 

recours à Berlin, ne savent A quel ministre s’adresser pour en 

faire Je rapport à V.M. ou faire expedier les ordres necessaires 

et convenables läa-dessus aux susdits colleges, V.M. voudra bien 

nommer un ministre du departement de la justice qui doit etre 

1) R. 46. B. %0da. vol. I-IV. 
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charge de cela à Berlin, pour qu’on en puisse informer les 

colleges de justice qui sont A Breslau, ces sortes d’affaires etant 

entierement hors de ma sphere. 

Mündliche RefolutiondesKönigs, aufgezeihnetdurh Eichel: 
Selowig, 17. März 1742. 

„Der Etatsminiftre von Cocceji muß deshalb alles an die 
anderen Gollegia beforgen und einrichten.“ 

198. Königliche Drdre an fänmtliche Kriegs: und Domänenfammern.!) 

Berlin, 14. März 1742. 
Abſchr. Gen. Dir. Geldern VL 2, — Mol. CCM. Cont. 1. s. a. 1742 Rr. 9, 

Recrutenfajie. 

Um das Auffchwellen von Rejten bei der Recrutenkaſſe zu verhüten 
wird verordnet, daß fortan niemandem eine Erpedition, wovon Recruten— 
gelder entrichtet werden müſſen, von der Geh, Kanzlei des General- 
Directoriums verabfolgt werden fol, bevor nicht die Gebühren entrichtet 
find oder die Bejcheinigung der Befreiung beigebracht worden ift. Werden 
die Erpeditionen bei Exiheilung von Chargen, Bejoldungen und dergl. 
nicht innerhalb 4 Wochen ausgelöft, jo follen fie nichtig fein und zu der 
betreffenden Gnade eine andere Berfon vorgefchlagen werden. 

199. Cabinetsordre an das General-Directoriun. 

Hauptquartier Selowiß, 19. März 1742. 
Ausfertigung. — Gen.Dir. Gen.“Dom.Kaſſe (2). 37. 

Münchow Präfident bei den ſchleſiſchen Kammern, — Neinharbt 

zurüdberufen. 

Se. Königl. Majeftät in Preußen zc. machen Dero Generals ꝛc. 
Directoriv hiedurch allergnädigft befannt, wie Diefelbe aus be— 
wegenden Urfachen rejfolviret haben, Dero Geheimen Finanzrath von 
Reinhardt von der ihm bisher aufgetragenen Direction der Bres— 
laufchen Krieges: und Domänenfammer in Gnaden dergeftalt zu 
dispenfiren, daß derjelbe wiederum nach Berlin zurücgehen und in 
feiner Fonction bei dem Generale x. Directorio wie vorhin 
arbeiten foll; wohergegen Sie Dero Geheimen Finanzrath Grafen 

!) Auch an die Geldriiche Commiſſion und an den Etatsminifter v. Grumbkow 

als Oberpräfidenten der pommerſchen Eollegien. 
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von Miünchow zum Chef und Bräfidenten der beiden jchlefiichen 

Krieges- und Domänenfammern mit Beilegung des Charakters von 
Wirklich Geheimten Etats-Miniftre ernennen, und wollen, daß der— 
jelbe jowohl bei der Breslaufchen Krieges: und Domänenkammer 
als bei der zu Glogau das Präfidium führen und beiderjeits Col— 
legia ſolchergeſtalt an ihn, als ihren Chef, verwiejen fein follen. 

Sp viel demnächſt das Gehalt vor jelbigen anbetrifft, ſo 
wollen Se. Königl. Majeftät, daß gedadjter Graf von Münchow 
über dasjenige Tractament, To er als BPräfident der Glogaufchen 
Kammer bejage Etats bisher geniehet, noch dasjenige, jo dem 
Präfidenten der Breslaufchen Kammer laut Etats gebühret, be: 
fommen und folches vom nächitinftehendem 1. Aprilis an erheben 
joll; wohergegen der Geheime Finanzrath von Reinhardt dasjenige 
Gehalt, jo er vorhin bei dem General» ꝛc. Directorio gehabt, von 
ſolcher Zeit an wieder befommt ꝛc. 

Die Ordre an Münchow ſelbſt ift nicht erhalten. Seine Beftallung 
zum „Wirklihen Geheimen Rath“ erfolgte 28. März 1742, Olmütz.!) 

Münchow meldet 27. März 1742,7) nachdem ihn der König „bei 
beiden Niederſchleſiſchen Kommern gejeßet“, jo werde er demnächſt (von 
Glogau) nach Breslau gehen und über den dortigen Befund berichten. 

Er bittet um Erlaubnis, immer 3 Wochen im Breslauer und 8 Tage im 
Glogauer Departement ſich aufhalten zu dürfen. 

Der König genehmigt das durch das Marginal: „iſt recht“. 

200. Königliche Dröre an den Präfidenten und die Mitglieder 

der Oberamtsregierung zu Breslau.) 

Olmütz, 26. März 1742. 
Ausf.; gegengez. Bodewils. Breit, St.“A. P. A. IV. 2a. vol. 1. 

Eoeceji ſchleſiſcher Juftizminifter. 

Nachdem wir gut und nöthig gefunden, zu Rejpicirung des 
Suftizwefens im unferm fouverainen Herzogthum Niederfchlefien bei 

unjerem füniglichen Hoflager zu Berlin einen befonderen Miniftrum 
zu bejtellen, welcher die per recursum oder auf andere Weile dahin- 

i) Eonc., gez. Podewils. R. 46. B. n. 74a. 
2, Mund. Bresl. St.A. M.R. P. I. Sect. 1. Nr. 1. vol. I. 

3) Die Ordre an Cocceji jelbft ift nicht erhalten. 
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gelangenden ſchleſiſchen Suftiziachen annehme und befindenden Um— 

ftänden nach, entweder an die Collegien, wohin jelbige gehören, 
remittire, oder auch unjerer höchſten Perſon unterthänigft vortrage, 

die darauf auszufertigende Verfügungen veranlaffe und contrafignire 

und überhaupt alles dasjenige beobachte und bejorge, was zu 
Unterhaltung des ungefränften Laufs der Gerechtigkeit und Reme— 
dirung der etwa dabei vorgehenden Unordnungen und Mißbräuche 
erfordert werden möchte; umd wir denn folches Departement unjerm 
Wirklich Geheimen Etats- und SKriegesminifter dem von Kocceji 
aus befonders gnädigem Zutrauen zu feiner uns befannten Inte— 

grität und Geichidlichkeit aufgetragen; jo fügen Wir Euch folches 
hierdurdy) in Gnaden zu willen und Habt Ihr Euch darnach ge- 
horfamft zu achten und nicht alleine ſelbſt alle diejenigen Berichte 
und Gutachten, welche von Euch erfordert werden, oder Ihr ſelbſt 
an uns gelangen zu laſſen nöthig finden möchtet, an gedachten 
p. von Cocceji zu adrefjiren, fondern aud) die particulieren fürſt— 
fihen und ftandesherrichaftlichen Regierungen und Kanzleien, wie 

nicht weniger die Privaten, wenn welche etwa mit Eurem Vor— 
wiffen in ihren Nechtsangelegenheiten an uns recurriven wollten, zu 
avertiren, daß folches von Ihnen gleihmäßig beobachtet werde. 
Hieran verrichten Euer Lbd. und Ihr, was unſere gnädigfte und 
ernftlihe Willensmeimung ift und wir verbleiben Ener Lbd. mit 

Freundfhaft und guten Willen wohlbeigethfan und Euch mit 
Gnaden gewogen. 

201. Cabinetsordre an den Etats-Mlinifter Graf von Münchow. 

Selowit, 27. März 1742, 
R. 96. B. 24. — Abicriftlic. 

Negimentsquartiermeijter und Auditeurs erjt zu Secretären, dann 

zu Räthen bei den Kammern zu maden. 

Die Breslauiche Krieges- und Domänentammer Hat in bei- 
fommender Vorftellung!) in des nach Schlefien deftinirten, nunmehro 
aber Ddimittirten Steuerrath Eihmann?) Stelle zwei Subjecta, 

) Vom 6. März 1742 (Bresl. St.-W. M. R., P. A. TIT. 23h. vol. 1). 

2, Näheres über dejjen Dimiſſion nicht befannt. Vergl. Nr. 184. 
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Kifewitter und Krujemard,!) vorgeichlagen, davon Sch den Kieſe— 
witter gewählet, woferne er jonjten die Fähigkeit und Geſchicklichkeit 
befiget, daß ein tüchtiger und activer Stenerrath aus ihm gezogen 
werden fann, als worüber Ihr ihn zu tentiren habe. ch jehe 
es nicht gerne, wenn dergleichen rohe Leute jogleic zu Fonctionen 
fommen, worinnen fie ſchon andere in Ordnung halten und in- 
ftruiren ſollen. Indeß ift es vor der Hand nicht zu ändern, und 

wirde es gut fein, wann die bei den Kammern ftehende Secretarii 
und Unter-Bediente fich rechtichaffen dahin evertuirten, daß man 
jolche demnächſt zu Steuer- oder Kriegesräthen emploiren, hergegen 
die Negimentsquartiermeifter oder Auditeurs in deren Stelle wieder 
zu Secretairen gebrauchen könnte, bis fie ſich Habilitiret und Die 
nöthige Connaiſſances angeichaffet hätten, um jodann weiter bei 

Gelegenheit avanciret werden zu können. 

202. Aus verfchiedenen Actenſtücken, infonderheit Kgl. Refcript 

vom 28. März 1742. 
Stettiner Ste»A. Borpomm, Comm.«Vbd. Tit. IT, Nr. 24, Tit. IV, 5, 18. Tit. XVIIL C. Br 4. 

Sandräthe und Marihcommiijarien in Borpommtern. 

Auf der Berfammlung der Borpommerfchen Landräthe zu Stettin 

am 9. December 1741 wurde vorgetragen, daß bei den häufigen Märfchen 
in der legten Zeit fich gezeigt habe, daß die Landräthe die Marſchſachen 

nicht bejorgen könnten, ohne die eigentlihen Landesſachen darüber zu 

vernachläffigen. Es wurde befchlofjen, wie in früheren Zeiten einen Kreis— 
deputirten als Marfchcommiffar zu erwählen.?) Eine dahingehende Bor: 
jtellung überreichten die Stände unterm 5. März 1742. Am 28. März 1742 

erfolgte die Rejolution durch Kgl. Refeript an die Kammer. Es wurde 

dadurch approbirt, daß im jedem vorpommerjchen Sreife ein Marſch— 

commiflar erwählt werde, der nur Diäten und freie Fuhren, aber fein 

Gehalt Haben jol. Auch fol er mur in Abweſenheit des Landraths 

gebraucht werden, damit dem Lande nicht doppelte Diäten zu Laft fallen. 

1) Der erite der beiden Genannten war Regimentsquartiermeijter, der 

andere Auditenr. 

2) Eigentlih war früher neben dem Marichcommifjar noch ein bejonderer 

Kreisdeputirter vorhanden geweſen; doc nahm man von der Beitellung zweier 

Perſonen Abjtand. Die Marſchſachen und die Streisfachen überhaupt waren in 

Borpommern den Yandräthen erjt nach der preuhiichen Erwerbung aufgetrage 

worden. 
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Der ftändiiche Agent in Berlin trug Bedenken, die Eremplare des 
Refcripts für die Stände ſelbſt auszulöfen, da die Kanzlei dafür 36 Rthlr. 

verlangte. Es fcheint in der That auch nicht zur Auslöfung gefommen 
zu fein. 

Ob die Institution der Marfchcommiffare in diefer Form ins Leben 

trat, ift nicht zu jagen. Es finden fich weiter feine Spuren davon. 

205. Königliher Erlaß an die Recrutenkaſſe. 

Sign. Berlin, 29. März 1742. 

Mit königl. Namendunterichrift ohne Gegenzeihnung. Abſchr. Gen.Dept. Tit. III. Nr. 8. 

Befreiung von den Recrutengeldern. 

Anläplich der Beitallung des Geh. Finanzraths Hanff wird allgemein 

verfügt, daß die Geheimen Finanzräthe des General-Directoriums von 
Erlegung der Recrutengelder befreit fein jollen. 

Die gleiche Verfügung zu Gunſten der Geheimen Secretarien und 

übrigen Subalternen beim &eneral-Directorium durch Königlichen Erlaß 
an die Recruten- umd Stempelfafe vom 21. April 1744 (ebenda abjchr). 

Durch Refeript des General-Directoriums auf Specialbefehl d. d. 
Berlin 8. December 1745 (Cone., gez. Viered, Happe, Boden, Marſchall, 
Blumenthal, ebenda) wird diefe Freiheit von Erlegung der Recruten- und 

Stempelgelder als felbftverftändlich auch auf die dirigirenden Minifter des 
Seneral:Directoriums ausgedehnt. 

204. Labinetsordre an den Etats-Mlinifter von Brand. 

Selowis, 51. März 1742. 
Abſchrift der Cabinetöfanzlei. — Gen.Dir. Kurmart. Tit. CXV. Sect. v. 1. (Gem.) Mr. 11. vol. 1. 

Keine Abjonderung der franzöjiihen PBolizei-Direction in Berlin! 

J'aurais &t& bien aise, si vous eussiez defer& de semblables 

affaires qui regardent la police et dont vous me parlez dans 

votre lettre du 10 de ce mois,!) à mon directoire general, au 

ressort duquel elles appartiennent proprement. C'est aussi par 

cette raison et pour couper court aux diverses instances dans 

ces sortes de matieres, comme aussi pour mettre en ex&eution 

!) Brand Hatte in einem Immediatbericht von diefem Datum (ebenda) 
darauf angetragen, dab der franzöfiiche Rolizeidirector in Berlin (geriet) nach 

wie vor befugt jein folle, die Berfügungen, die „die franzöfiiche Nation“ beträfen, 

mit zu unterzeichnen und die Erecutionen und Citationen durch den franzöfiichen 

huissier vornehmen zu laflen. 
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avec plus de promptitude les arrangements necessaires au main- 

tien d’une bonne police, que j'en ai charge privativement le 

conseiller de guerre Kircheisen, comme maitre de police;!) car 

plus que les opinions sont nombreuses et les instances multiplees, 

plus qu’on eimente la confusion et le dereglement. En conse- 

quence de ce prineipe, je trouve bon que Feriet excceute sous 

la direetion du p. Kircheisen tout ce que celui-ci lui indiquera, 

et il m’importe, au reste, fort peu si les sommations se font 

par un huissier francais ou allemand, pourvu que tout soit 

dirig& par le grand-direetoire et ledit Kircheisen, que j’ai auto- 

rise pour cela partieulierement, et que Feriet mette en ex&eution 

promptement et sans eontradietion les ordres qui lui parviendront. 

205. Immediatvorſtellung der Stände des Fürftenthums Glogan. 

Glogau, 5. April 1722. 
Mund. — R. 46. B. 205, vol. I. 

Gegen Einrihtung der commissarii perpetni, für Beibehaltung 
des Bauden- und Mannrecdtes. 

Die ſämmtlichen Landräthe des Fürſtenthums Glogau bitten, daß 

man fie in Anbetracht der befonderen VBerfaffungen ihres Landes mit der 

Einführung der commissarii perpetui verfchonen möge. Vielmehr möge 
man e3 bei der bisherigen Berfaffung laffen, wonad die den Commiſſarien 

zugewiejenen Berrichtungen theils (wegen ihrer Wichtigkeit) dem föniglichen 

Amt oder den dazu delegirten Ständen, theils (wo es ſich um Beſitzver— 
änderungen bei HYaudengütern handle) den Banden, theil® den Landes— 
ältejten (an deren Stelle die Landräthe getreten), theils den von den Ständen 

jelbjt erwählten Beiftänden oder Schiedsrichtern, theils (wie alle Teudalia, 

fisealia, poenalia, criminalia und actiones injuriarum, die erimirte Ber: 

jonen beireffen) dem Mannrecht, deſſen Vorfig der Landeshauptmann oder 
dejien Verwejer geführt, und das im Namen des Landeshern Recht ge- 

jprochen, theil® endlich der umentgeltlihen Afjiftenz guter Freunde über: 
lafjen gewejen wären. Man möge das titulo oneroso erlangte, bloß um 
der honneur willen ohne Remuneration quartaliter ſitzende Mannrecht 
und das in einigen reifen übliche Zaudenrecht ebenſo beibehalten, wie 
man dem Grafen Schafgotfch feine erb-hofrichterliche Befuguiß gelafjen habe.?) 

) Bergl. Nr. 166. 

2) Pas war in der Inſtruction für die Commifjarien vom 9. März 1742 

(vergl. ©. 409) ausdrücklich feitgejegt worden; es iſt auch jpäter dabei geblieben. 

Die erbhofrichterliche Befugniß dedte fich im wejentlichen mit der der Commifjarien, 
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Der König remittirte das Geſuch an Eocceji, der es 21. April an 
die Slogauifhe DOberamtsregierung zurückſandte mit dem Beifügen, daß 
der König fi) über die Conduite der Glogauiſchen Stände nicht genugſam 
verwundern könne. Einer der unterjchriebenen Landräthe (v. Stoſch) 
babe ja früher im entgegengejegten Sinne berichtet, und die ganze Ein- 
rihtung fei doch auf Soflicitation der jchlefiichen Stände veranlaft worden. 
Man müſſe annehmen, daß das ganze Geſuch aus dem Bejtreben einiger 
interefjirter Stände hervorgehe, das Mann- und Zaudengericht beizubehalten. 

Davon wolle aber der König durchaus nichts wiſſen. Fänden daher die 
Glogauiſchen Stände die Commifjarien nicht müglich, ſo wolle ihnen der 

König dieſes beneficium nicht obtrudiren und überlaffe ihnen in diejem 
Falle, alle die betreffenden Acta bei der Oberamtsregierung vornehmen 
zu lafjen, umd ſich die dadurch entjtehenden Unkoſten, denen gerade die 
Einrihtung der Kommiffarien vorbeugen folle, felbjt zur Laſt zu legen. 

In ähnlichem Sinne wie die Glogauer Landräthe hatten ſchon am 
12. Januar 1742 die Stände des Kreiſes Strehlen um Beibehaltung 
der alten Landhofgerichte nach Maßgabe einer piaſtiſchen Auftruction von 
1599 gebeten. Desgleichen deprecirten unterm 29. Juni 1742 die Stände 
der Weichbilder Goldberg und Haynau die Einführung ftändiger Com: 
mifjarien mit der Begründung, daß ihnen dadurd höhere Koſten erwachjen 
würden. Auch die Stände des Kreiſes Freiftadt baten 2. September 1742, 
man möge fie mit den Commiſſarien verjchonen, indem fie fich erboten, 

alle diefen überwiefenen Acte, wenn fie von der Oberamtsregierung dazu 
autorifirt würden, unentgeltlich, wie früher gejchehen, ſelbſt verrichten zu 
wollen. Die Ritterfchaft des Sprottauifchen Kreiſes ſchließt ſich in einer 
Eingabe vom 29. Auguft 1742 den Vorftellungen der Glogauifchen Land— 
räthe an und bittet, den Landrath oder andere Stände des Freies mit 
den Befugniffen der Commifjare zu befleiden. Es wird bier namentlich 
betont, daß durch die Einrichtung der Commifjarien „alle alte Berfaffungen 
und wohlhergebrachte Freiheiten“, welche beifubehalten der König „jederzeit 

allergnädigftslandesväterlih die Hoffnung gegeben“, gänzlih aufgehoben 
würden, daß das alte Recht und die Autorität der Stände gefchmälert, 
die Landräthe zu den Commiſſarien im fchädlichen Gegenjag gebradt, 

„das jo theuer erworbene und höchſt privilegirte” Mann: und Baudenredt 

jowie die Hofgerichte außer Wirkſamkeit gejegt würden. 

Alle diefe Vorftellungen wurden in der Hauptjache abſchlägig be= 
ſchieden. Auf die Eingaben der beiden leßtgenannten Sreife entwarf 
Cocceji zunächſt ein Antwortfchreiben an die Glogauer Oberamtsregierung 
(16. Nov.), das mit ſcharfen Worten „das Befremden“ des Königs über 

die „impertinente Art“, mit der die Stände die Beitellung der Com: 
Acta Bornssica. Behördenorganifation VI, 27 
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miffarien deprecirten, zu erkennen giebt. Doc ſcheint das Schriftſtück 
nicht zur Erpedition gelangt zu fein. Unterm 24. November ward der 
Glogauer Regierung aufgegeben, die Beftellung von Commifjarien in den 
beiden Kreiſen Freiftadt und Sprottau ungefäumt zu bewirken. Doch wird 
noch befonders darauf Hingewiejen, daß dazu durchaus Feine Landräthe ge- 
nommen werden follen, wie denn auch die jchlefifchen Kriegs- und Do- 

mänenlammern gebeten hätten, dieje mit Nuftizaufträgen zu verjchonen; 
wüßten die Stände fonft niemand vorzufchlagen, fo habe die Negierung 

zwei Gommiffarien ex oflieio zu beftellen.!) Daß die Commiffarien ihre 

Bunctionen gratis verrichteten, wolle man gerne gejchehen laſſen. 

206. Jmmediatbericht Münchows. 

Glogau, 7. April 1742. 
Brest. Staatdard. M. R. IV. 1. vol. IL Mundum. 

AUbjendung eines Commiſſars auf die Leipziger Meſſen. 

Euer Majejtät ift allerhöchſt jelbit bekannt, daß der große 
Bortheil der Leipziger Mefje durch Dero jchlefiiche Lande und durch 
das polnische Commercium verurjachet worden. 

Unter verhoffender Ew. Majeftät allergnädigften Approbation 
habe ich zu gedachter jeßo ganz nahe bevorftehender Leipziger 
Mefje einen vernünftigen und ehrlichen Mann abgeſchicket, umb 
unter der Hand und insgeheim Erfundigung einzuziehen: 

1. Welche ſchleſiſche Waaren am meiften Debit gehabt und 
welchergeftalt jolcher zu vermehren jei. 

2. Welche Waaren die Polen am meiften davon nehmen und 
welchergeftalt ihnen ſolche in Schlefien wohlfeiler und ebenfo gut 
zu verichaffen fein. . 

Zu Erreihung Ew. Majeftät allergnädigften Intention und 

für das Commercium diefer Lande wäre nicht undienlich, wenn 
dergleichen Unterfuhung auf allen Leipziger Meffen fürgenommen 
und darauf demjenigen, fo dem Schlefiichen Commercio nachtheilig, 
fogleic) vorgebeuget werden könnte. 

Wann Ew. Majeftät es allergnädigft erlauben, fo wollte ich 
hierzu zwei verftändige und zuverläffige Kaufleute gebrauchen und 

) So geihah es in der That. Bericht der Glogauer Oberamtöregierung 
v. 20. März 1743. 



Commiſſare auf der Leipziger Meſſe. — Schleſ. Depofitalordnung. 419 

von deren Unterfuhung jeder Zeit meinen allerunterthänigften 
Bericht abftatten. 

Ew. Majeftät kann ich allerunterthänigft verfichern, daß ſodann 
in Kurzen fich eine merkliche Berbefjerung diefer Lande finden wird, 
und daß, wann ferner die biefigen Zölle gut adminiftriret und nie- 
malen verpachtet werden, fi) zu Ew. Majeftät und des Landes 
Beten die Schlefische Kaufmannſchaft ein jehr vieles verſpricht. 

Diefe bei der Leipziger Meſſe vorgejchlagene Unterfuchung 
wird nicht die allergeringfte Koften verurfachen. Es wird aber 
dabei wegen der jo höchſt nöthigen Verfchwiegenheit erfordert, daß 
die abzuſchickende Kaufleute mit einem Eide beleget werden, welchen 
dann diejenigen, jo ich in Vorſchlag Habe, willig ablegen werden, 
wann Ew. Majeftät nur aflergnädigft gefällig, in einem Befehl an 
mich zu declariren: 

Daß der oder diejenigen, welche zu wahrer Berbefjerung des 
ſchleſiſchen Commercii ſich gebrauchen laffen, und dazu vernünftige 
und practicable Vorjchläge thun, Ew. Meajeftät namentlich genannt 

und jodann für der Ihrigen Wohlfahrt und Beförderung ganz be— 
fonders geforget werden joll. 

„Mündliche allergnädigfte Refolution“: 
Neutomifchel, den 15. April 1742. 

„ehr gut“ 

207, Schlefifche Depofitalordnung.") 

Berlin, 9. April 1742. 
Gedrudt bei Korn. 1742, 59-60, 

Depojitenverwaltung in Schlejien. 

Die bisherige im Herzogthum Schlefien eingeführte Depofitalordnung 
ift mit Rückſicht auf die Bedeutung des gerichtlichen Depofitenwejens für 
die Wohlfahrt vieler Landeseinwohner erneuert, erläutert und vermehrt 

worden. 
Die Hauptgefihtspuncte des Geſetzes find folgende: 

1) Ueber die geichichtliche Entwidelung des Depoſitenweſens in Preußen 

vergl. Odebrecht in der AJuriftiichen Wochenichrift 1840, ©. 829 ff. 
27° 
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Gerichtlih deponirt werden ſowohl die unter Rechtsſtreit befind- 
lichen Gelder als foldhe von Perſonen, die unter Bormundichaft und 

Guratel ftehen.) Doc ſoll dabei nicht auf den Nuten der Depofitare, 

jondern lediglih auf den der Intereſſenten gejehen werden, daher dieſe 

auch nicht gezwungen werden dürfen, wider ihren Willen zu deponiren, 
Die Depofitalfaffen find bei den Oberamtsregierungen, den Miediat: 

ämtern, den fürftlichen und jtandesherrlichen Regierungen, den Magiftraten 

und Untergerichten an möglichft feuer: und diebsficherer Stelle aufzube— 
wahren; die Verwaltung findet bei den DOberamtöregierungen durch drei 
Perſonen ftatt: den zweiten Präfidenten, den Director und einen Secretär, 
von denen jeder einen Schlüffel zu der dreifach verjchlofienen Kaffe führt. 

Die deponirten Gelder jollen fo bald und fo ficher als möglich 

angelegt werden, zu 5—6 Procent, und zwar nur auf Beſchluß des ganzen 
Gollegiums, nicht dur die Depofitare auf eigene Hand. Gerichts: und 
Ranzleibediente dürfen weder jelbjt noch durch Dritte von den bei ihrer 
Behörde deponirten Geldern etwas entleihen; desgleihen die Kaffen- 

rendanten. Ueber den Modus der Wusleihung beſtehen nähere Be- 

ftimmungen. 
Alle Vierteljahr find die Bücher abzuſchließen und Ertracte von 

dem Zuſtand der Kafje anzufertigen; am Ende jedes Jahres ift vor dem 
ganzen Kollegium ordentlich Rechnung zu legen;?) außerordentliche 
Bifitationen der Kaffe find zuläſſig. Die Stadtmagiftrate und Unterge- 
richte haben alljährlih die Rechnungen an die Oberamisregierungen zur 
Prüfung einzufenden. 

Bei der Ein und Rüdzahlung von Depofiten erhalten die mit 
deren Berwaltung beauftragten Depofitare !/, Procent zum Douceur; 

derjelbe Saß darf auch von den ausgeliehenen Gapitalien und den dafür 
bezahlten Binfen genommen werden, mehr aber unter feinerlet Vorwand. 

Dei Obligationen, Mobilien u. dergl. ermäßigt ſich die Zählgebühr auf 

1, Procent. Verſiegelte Depofita extra litem (namentlich Mündelgelder zc.) 
zahlen feine Gebühr. Die königlichen Stiftsämter zu Liegnig und Brieg 
nehmen nach alter Gewohnheit Depofiten ohne Gebühr an. Die Nüd- 
zahlung der deponixten Gelder hat in denjelben Münzforten, in denen jie 
eingeliefert worden find, zu erfolgen. 

1i) Eine ftrenge Scheidung zwiſchen den eigentlihen Judicial- und den 

Rupillar-Depofitid wie in der Depofitalordnung von 1783 (TI. 6. 7.) wird nicht 

gemacht. 

2, Offenbar beziehen ſich dieje Beftimmungen nur auf die Oberamts- 

regierungen. 
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208. Refeript des Juftizdepartements. 

[Berlin], 12. April 1742. 
R. 46. B. 205 a. Vol. 1. 

Beitellung der föniglihen AJuftizräthe in Schlejien. 

Durch Refcript des Zuftizdepartements vom 12. April 1742") werden 
den beiden Oberamtsregierungen mit der Juftruction für die commissarii 
perpetui vom 9. März zugleich auch die von den Landräthen eingefandten 

Liſten der zu Commiffarien geeigneten Perſonen zugefertigt, um entweder 
die Borgefchlagenen, wenn fie die gehörige Capacität befäßen, zu betätigen, 
oder wenn man befjere Leute wüßte, dieſe zu beſtellen. Es wird dabei noch 
bejonders dem Wunſche Ausdrud gegeben, daß der ehemalige Landes: 
ältejte dv. Fürſt eine Stelle al3 Commifjarius annehmen möge, „weil ex 

wegen feiner Redlichfeit und Capacität Sr. 8. M. ſchon vorhin befanut 
ist“. Landräthe jollten nicht dazu genommen werden, weil dieſe jchon 
mit andern Arbeiten überladen feien, und die Kammern fich bereits be— 
ſchwert hätten, daß man denfelben noch Auftizcommiffionen aufbürden 

wolle. Seien in einem Kreiſe Feine geeigneten Subjecte vorhanden, jo 
fünnte auch aus einem benachbarten Kreife ein Commiſſarius genommen 
werden, wenn er nur in Schlefien angefeffen fei und nicht zu weit ent— 
fernt wohne. Die Sreife follten foviel wie möglich zufammen gezogen, 
aber doch fo eingerichtet werden, daß die Unterthanen die Justiz nicht 
allzumweit fuchen müßten. Die von den Regierungen ausgejuchten Com: 
mifjarien jollten duch die Präfidenten in Eid und Pflicht genommen 
werden, 

Die von der Oberamtsregierung zu Breslau vorgenommenen Be— 
ftellungen wurden unterm 27. October 1742, die der Glogauer D.-A.-Re: 
gierung unterm 6. April 1743 durch das Quftizdepartement genehmigt 
(Concepte, gez. Cocceji). (Zugleich) waren auch die Secretäre und die 
Erecutoren beftellt worden.)?) Wir notiren bier die reife mebft den 
Namen der beiden Commifjarien. 

J. Departement Breslau. 

1. Kreis Breslau und Neumarkt: Baron dv. Siersdorff, v. Taubadel. 

2. „  Namslau und Wartenberg: v. Saliſch, v. Siegroth. 
3. „ Kreuzburg u. Pitſchen: Baron v. Kottulinsky, v. Goetz-Wolkowitz. 
4. „ Strehlen und Nimptſch: v. Schickfuß auf Rankau, v. Reder. 

5. „ Brieg und Ohlau: v. Logau, dv. Tſchirsky auf Johnsdorf. 

1) Conc., gez. Cocceji; Coccejis eigenhändiges Decret dazu iſt auch von 

Arnim gezeichnet. — Vergl. übrigens zu dem ganzen Stück Nr. 196. 

) R. 46. B. 205 a. vol. I, II, III. 
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6. Kreis Jauer: v. Eike, Baron v. Nichihofen. 

7%. „» Hirſchberg: Graf v. Karrowath, v. Mauſchwitz. 

8 „ Bunzlau und Löwenberg: dv. Jeutha, Graf Reder auf Holftein. 

In den Kreifen Schweidnig, Landeshut und Bolfenhain hat Graf 
Schafgotſch, im Kreife Reichenbach Hr. dv. Heyde das Amt jure hereditariv.!) 

II. Departement Ölogan. 

1. Kreis Slogan und Guhrau: v. Rothlirh auf Wiejebenne, dv. Lemberg 
auf Tſchirnitz. 

2. Kreis Freiftadt und Sprottau: dv. Gladis auf Groß: und Wüften- 

Dobritfch, Frhr. v. Arnold auf Groß-Bohrau. 

3. Kreis Grünberg und Schwiebus: von Hock auf Deutſch-Kaſſel, von 
Sommerfeld auf Wildau. 

4, Erjter und zweiter Liegnigjcher Kreis: Frhr. v. Würz auf Gr.-Difig. 

5. Dritter Liegnigfcher und Lübenfcher Kreis: v. Schweinihen auf 
Spröttichen, v. Schweinig auf Straupih. 

6. Kreis Goldberg und Haynau: Frhr. dv. Roth auf Nieder-Wdelsdorf, 

v. Kottwig auf Scierau. 

7. Kreis Wohlau und Steinau: Giller auf Hammer, H. C. v. Stoſch 
auf Ober-Dammer. 

8. Kreis Rauden und Winzig: v. Kredwig auf Kliſchau, v. Milich auf 

Dualwiß. 

9. Kreis Herrenftadt und Rügen: Fehr. v. Haugwig auf Tſchiſtey, von 
Haugwig auf Kotlewe. 

Die Beftallungen diefer Commiffarien (R. 46. B. 205a. Vol, IIL) 
find eine Bariation der herkömmlichen Auftizbejtallungen ohne bemerkens— 
werthe Befonderheiten. Die Charge wird darin als die eines Föniglichen 
„Land-Juſtizraths“, bezeichnet. Durch Cabinetsordre an Cocceji d, d, 

Magdeburg 18. Zuni 1743 (Ausf. ebenda Vol. IL.) vejolvirte der König 
„aus bewegenden Urſachen“, daß der Titel der Commiffarien fortan nicht 
„Lande und (sic) Juſtizrath“ fondern „nach ihrer eigentlihen Function“ 
blos „Juſtizrath“ lauten folle, was durch Refeript vom 22. Juni ange: 

ordnet wurde. Sie hatten den Rang glei) nad) den Räthen der Re— 
gierungen und Kammern. Die herfümmlichen Gebühren für die Bejtallungen 
wurden ihnen erlaſſen. 

' Bergl. Nr. 205, ©. 410, Anm. 2. 
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209. Labinetsordre an den Etats⸗Miniſter von Eocceji. 

Triebau, 12. April 1742. 
R. 96. B. 25. — Abſchriftlich. 

Präfident und Director bei der Dber-Amtsregierung in Glogan. 

Ich will, daß bei dem Dber-Ambte zu Glogau es auf dem- 
jelben Fuß als bei dem zu Breslau gehalten werde und der zweite 
Präfident und in deſſen Abwejenheit der Director alle ausgefertigte 
Sachen mit zeichnen joll; wie dann auch alle Eoncepte von denen 
beiden Präfidenten und dem Directore revidiret und unterfchrieben 
werden müllen.?) 

210. Eabinetsordre an das General-Directorium. 

Tribau, 12. April 1742. 
R. 9%. B. 85. — Abſchriftiich. 

Beränderungen bei der Kurmärkiſchen Kammer. 

Nachdem S. 8. M. in Preußen zc. nöthig erachtet, bei Ab— 
wejenheit unterfchiedener Räthe aus Dero Churmärfifchen Krieges— 
und Domänenkammer folche mit einigen andern tüchtigen Subjectis 
zu verjehen, und diejerhalb in Gnaden rejoloiret, daß der Geheime 
Kriegsratd von Schmettan derjelben zum Zweiten Directore, der 
Kriegsratd Gwallig aber als ein beftändiges Membrum beigefeßet 
werden jollen, jedoch dergeftalt und alſo, daß fie ihre bisher ge- 
habte Gage behalten und fich darmit bis zu einer in der Kammer 
fi ereignenden Vacanz begnügen müfjen, als befehlen Allerhöchit- 

diejelbe Dero General» ꝛc. Directorio hiedurch allergnädigft, das 
erforderliche darumter zu bejorgen. 

2U. Inftruction für die Polizei- und Zollausreuter im Blogaufchen 
Departement. 

Glogau, 13. April 1742. 

Inftructton für die Landdragoner defjelben Departements. 

Blogau, 17. April 1742. 
Korn, Ed.S. 1742, Nr. 24, 

DObliegenheiten der Bolizei- und Zollausreuter und der Land- 

dragoner in Scleiien. 

Die Bolizeiausreuter find „zur Verhütung der Contraventionen und 
zu Wiederherftellung des Polizeiwefens* in Stadt und Land beftellt. Sie 

1) Bergl. Nr. 182, ©. 365. und unter Nr. 216, 
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ftehen unter der Kriege: und Domänenfammer und empfangen ihre 
ipeciellen Anweifungen von den Landräthen und commissariis locorum ; 

auf Anfordern von Gorporationen oder Privatleuten dürfen fie feine 

Erecutionen oder dergl. Handlungen vornehmen. In der Regel haben 
fie fi) bei Erecutionen auf dem Lande erjt bei den Gerichtsobrigfeiten 
zu melden, die ihnen Afliftenz leiften müffen; find diefe aber felbjt bei der 
Sade intereffirt (4. B. wo es fih um Unterfuchung wegen unerlaubten 
Berlags der Kretſcham, oder um die Duldung von Landhandwerkern 
handelt), jo haben fie blos dem Schulzen des Dorfes Anzeige zu machen. 
Ihre Gebühren bei Erecutionen werden bejtimmt, PBladereien hierbei wie 

überhaupt ftreng verboten. 

Die Kreife find monatlich mindeftens einmal zu bereiten, Es ift 

dabei zu fehen auf Beobachtung der Garn-, Schleier, Leinewand: und 
Tuchordnung, der Borfchriften bezüglich der Wegebefferung, der Räumung 

der Oder, des Haufirens in Land und Stadt; es ift zu controlliren, ob 
rohes Leder und andere verbotene Waaren ausgeführt, ob verrufene Münzen 

eingebracht werden; es ift zu achten auf Vor- und Aufkäuferei von Ge- 
treide und Bictualien, auf Maß und Gewicht, auf Zigeuner, Diebe und 

Räuber, Beltler und Bagabunden. Gebrauch ungejtempelter Karten, 

Mißbrauch des Vorfpanns ift anzuzeigen. Namentlich) gehört auch die 
Gontrolle des Braumwefens und des Bier- und Branntweinſchanks auf dem 
Lande zu den Amtspflichten der Bolizeiausreuter; desgleichen die Bifitation 
der Mühlen. Endlich haben fie auf Acciſe- und Zolldefraudationen ihre 
Aufmerkjamfeit zu richten, namentlich auch gegenüber Haufirern, Kaufleuten, 
die von Mefjfen kommen, Biehhändlern, die die Viehmärkte bejuchen. 
Strafen zu dietiren ift der Polizeiausreuter nicht befugt; angehaltene 
Saden darf er nicht länger als 24 Stunden bei fi) behalten. Er muß 

ein Journal von feinen Berrichtungen führen und an feine vorgefeßte 
Behörde!) einfenden. Alle Obrigfeiten haben ihnen Aſſiſtenz zu leiten. 

Neben diefen Polizei: und Zollausreutern giebt e3 noch Yanddragoner 

al3 Erecutivorgane der Verwaltung. Eine Inſtruction für die Landdragoner 
des Glogauer Departements vom 17. April 1742 findet fich im Brest. 
St.A. M.R. IX., 12. vol, I. in 18 Xrtifeln. Das Amt ift aus der öfter: 
reihifchen Zeit übernommen worden. Die Landdragoner find nur für 
das platte Land bejtellt, nicht, wie die Polizeiausreuter, fir Stadt und 

Land. Sie ftehen ausſchließlich zur Verfügung des Landraths, während 
die Bolizeiausreuter vornehmlich Organe der commissarii locorum find. 

1) Als jolche ift Hier außer der Kammer nur der Steuerrath (commissarius 

loei), nicht der Landrath, erwähnt, wie das auch in der Kurmark berfümmlich war. 
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Sie haben zweimal monatlich) den Kreis zu bereiten; zu ihren Obliegen- 
heiten gehören namentlich die Monitorien und Erecutionen in Contributions— 
jahen (während die Polizeiausreuter namentlich die Intereſſen der Acciſe— 
behörde wahrzunehmen haben); auch die Veranftaltungen wegen Feuersgefahr 
haben fie zu controlliven; im übrigen find fie verbunden, in der Auf: 
fiht über Polizeicontraventionen den Polizeiausreutern zu afliitiren und 
Haben concurrirende Befugnifie mit diefen. Marſch- und Borfpannjachen 
gehören zu ihren bejonderen DObliegenheiten. Auch fie hängen von 
niemandem als ihrer vorgejeßten Behörde ab und dürfen ſich von Privaten 
zu Erecutionen und dergl. nicht gebrauchen laſſen. Auch fie haben fich 

bei Erecutionen und Bifitationen erft bei der Geridhtsobrigkeit des Orts 
zu melden, die ihnen Wififtenz zu leiften verbunden if. Auch für fie 
werden die Gebühren genau vorgefchrieben; Pladerei iſt ihnen ftrenge 
unterfagt, Nüchternheit noch befonders zur Pflicht gemacht. Wegen ihrer 
näheren Information über das, was ihnen im einzelnen Falle zu thun 
obliegt, werben fie an den Landrath gewiefen. Es ſcheint in jedem Kreiſe 
zwei ſolche Landdragoner gegeben zu haben. 

212. Cabinetsordre an das General-Directorium. 

Ceitomiſchl, 15. April 1742. 
R. 96. B. 25. — Abſchriſtlich. 

Beitungdberichte der Kammer-Präjidenten. 

Der König communicirt dem General-Directorinm einen Zeitungs: 

bericht de3 Bommerjchen Rammerdirectors v. Afchersfeben, mit dem Befehl 
„allen Bräfidenten der fämmtlichen Krieges: und Domänenfammern auf: 
zugeben, einen ebenjo kurz gefaßten deutlichen Bericht alle Monate an 
©. 8. M. immediate einzufenden“. 

Vom General-Directorium wurde nun zunächſt folgende Circular- 
verfügung an die fämmtlihen Kammerpräfidenten entworfen, mit dem 
Datum des 19. April 1742, gez. Görne, Happe, Boden.!) 

Frideric König ꝛc. Demnach Wir Allerhöchitfelbft in Gnaden 
refolviret haben, daß alle Bräfidenten Unjerer jämmtlichen Krieges- 
und Domänenfammern einen kurz gefaßten und deutlichen Bericht 
von dem, was in ihrer Provinz und Nachbarichaft vorfällt, als z. E.: 

1. Die Acciſe hat pro Februario a. c. fo und fo viel Plus, 
fowohl [gegen] voriges Jahr als gegen den Etat getragen. 

1) Abſchr. aus caflirten Acten des III. u. IV. Dep. Bd. VI. 
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2. Yuf das Reminiscere-Quartal ift fchon jo und fo viel 
nad) Berlin gejandt. 

3. Die Ober-Steuerfaffe hat den vorigen Neft von fo und 
jo viel Rthlr. bereit3 bezahlet. 

4. Das Getreide im Felde ftehet gut, das Wetter ift jebo 
gelinde, von Krankheiten höret man nichts. 

5. Die Benachbarten ziehen viel Getreide aus Hiefigen Landen. 
Das Getreide gilt der Scheffel jo und jo viel, — und andere 
dergleichen Umbftände, jo Unjere Attention meritiren, alle Monate 
an Unfere höchſte Perfon immediate einfenden follen, als Habt Ihr 
Euch Eures Drtes gleichfalls hiernach alleruntertHänigft zu achten 
und ſolches dergeftalt zu bewerfitelligen. 

Dei der Unterfchrift entipann fich folgender Meinungsaustaufch der 
Minifter über die Einrichtung der Zeitungeberichte: 

Happe bemerkt: 

Addatur in denen Ordres an die Churmark und Magdeburg 
nad) dem 5. Punct: 

6. Das Commercium fommt aus diefer oder jener Urſache 
in Aufnahme oder Abfall. 

7. Bei der Einnahme der Acciſe ift in diefem Jahre oder 

Monate plus oder minus; addantur die Urfachen. 

8. Die Beamten bezahlen die Quartale richtig, oder nicht. 
9. Die Contributiones laufen richtig ein, oder nicht. 

10. Bon denen bequartierten Städten laufen feine Stlagten 
über die Garnifon ein. 

11. Die Zahl der Einwohner vermehret fich, oder nicht. 

12. Die Departements-Räthe thun ihr Devoir, oder nicht; 
bereifen die Städte und Aemter, oder nicht. 

Boden: 

Diejes ift auch bei Cleve mit zu inferiren. 
Görne: 

Ich hätte das geringſte Dubium nicht, daß S. K. M. nicht 
ſollten von allem umſtändlich informiret werden, wenn nur in der 

Ordre nicht ſtünde, daß ebenſo kurz und deutlich ſolle referiret 
werden, welches bei ſo vielen Puncten, die theils die Präſidenten 
nicht ſelber wiſſen können, ſchwer fallen wird; jedoch will erſt einen 

ordremäßigen Verſuch machen und erwarten, wie ©. K. M. Die 
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Ertenfion anderer Kammer-Präfidentens werden genommen haben: 
alsdenn noch allemal nachfolgen fann, zumal in der General-Ordre 
clausula salutaris „und andere Umftände mehr“ ꝛc. ſchon ftehet. 

Biered: 

Weilen S. 8. M. in der Cabinets-Ordre vom 15. April den 
Bericht quaest. vornehmlich wegen der Kürze und Deutlichfeit ein- 
gefolget wiffen wollen, jo würde meines Ermefjens überhaupt 
bedenklich fein, fichere Articulos, und zware eine größere Zahl, pro 
forma perpetua vorzujchreiben, Hingegen ficherer fein, den Bericht 
abſchriftlich ſonder Namen einer jeden Kammer zu commmmniciren, 
mit der Anzeige, daß felbiger wegen feiner Kürze und Deutlichfeit 
Sr. 8. M. allergnädigfte Approbation gefunden, mithin Selbige 
befohlen, daß jämmtliche Krieges: und Domänenfammern einen 
ebenjo furz gefaßten und deutlichen Bericht alle Monate einfenden 
jollten. Da dann jelbige auch von der Aufnahme des Commercii, 
dem Plus und Minus der Acciſe, der erfolgenden guten Zahlung 
von den Beamten und Contribuenten, ab- oder zunehmenden Ein- 
wohnern, Einquartierungsvorfommenheiten und Fleiß oder Nach— 
läffigfeit der Departements-Räthe und was fonjt erhebliches vorfället, 
successive dag nöthige zu inferiren haben. 

Happe: 
Qui bene distinguit, bene docet. Ich glaube, des Königs 

Intention fei, daß nur alle abzuftattende Berichte kurz in Puncten 
gefafjet werden follen, und weil die 5, worüber Herr von Ajchers- 

leben referiret hat, fo bejchaffen, daß der König wenig oder nichts 
von dem Zuftande der Sachen dadurch erfahren kann, fo finde 

nöthig, daß denen WBräfidenten weitere Anleitung gegeben werde, 
wie und was fie zu berichten haben. 

Des Herrn von Viereck Excellenz werden die Ordre nur 
oeulo fugitivo haben anjehen fünnen, weil in nigro et rubro 

der Kammerpräfidenten allein, und nicht der Kammern gedacht wird. 
Was andere Dirigentes ratione ihres Departements verfügen 
wollen, jtehet in Dero Gefallen. 

Biered: 

Sch befenne, das Wort „Präfidenten“ nicht vegardiret zu 
haben. Im übrigen bleibe respectu meines Departements bei 
meiner Meinung. 
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215. Cabinetsordre an den Geheimen Rath von Blochmann.!) 

Ehrodin, 20. April 1742. 
R. W. B. 25. — Nbichriftlich. 

Mahnung zu entihiedenem Durchgreifen in dem Breslauer 

tämmereiwejen. 

Ihr wiljet, daß Ich jederzeit ein gutes Vertrauen zu Euch 
gehabt und dad Ih Euch allein aus der Urſach nad Breslau 
gejeget, umb dorten einen redlichen, activen und fleißigen Mann 
zu Haben, der vor Meinen Dienft und Intereſſe treulich jorgete, 
den Magiftrat in Ordnung bielte und deſſen unerlaubte ehmalige 

Liderte und umordentlihe Haushaltung mit der Stadt: und 
Kämmerei-Revenües coercirte. Ich muß aber zu Meiner bejondern 
Befrembdung Sehen, daß bis daher alles in dem ordentlichen 
Schlenter geblieben, die Kämmerei- und Stadt-Revenüed mit, wo 

nicht gleicher Unordnung, doch nicht viel beſſer als wie vorhin von 
dem Magiftrat adminiftriret, die Unterfuhung der Revenües nicht 

zu Stande gebradt, noch der Kämmerei-Etat verfertiget und Mir 
eingefandt worden. Es ift Mir nicht jo gar unbekannt, was vor 

Ausgaben bishero aus der Kämmerei hier und da gejchehen, Die 
Abfichten davon find Mir auch nicht unbewußt, und werden fich 
alle zu feiner Zeit durch eine Unterfuchung entdecken. Ich will 
Euch aber hiedurch nochmalen wohlmeinend erinnert haben, von 
dergleichen Manteltragen auf beiden Schultern abzuftehen und 

Euren Dienft mit zele, Fleiß und ohne allen Nebenabfichten, die 
doch am Ende vor Mir fich nicht cachiren Taffen, zu thun, auch 
den jo lang verjprochenen Kämmerei-Etat zum Stande zu bringen 
und der Kammer einzureichen, ſonſten es Mir leid thun wird, 
wann Meine gute Hoffnung, fo Ich von Euch geichöpfet, nicht 
erfüllet und Sch zu andern Mejures gezwungen werden würde. 

Bedenfet dabei, daß Mein Dienft und das bonum publicum folches 
erfordert, und betraget Euch jo, daß Ich, wie bisher, aljo auch 
ferner fein fünne ꝛc. 

') Der Magiftratsdirector von Breslau. Vergl. Nr. 180, ©. 360, in— 

jonderheit Anm. 2. 
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214. Jmmediatberiht Münchows. 

Blogau, 21. April 1742. 
Bresl. Staatdard. M. R. IX. 130. Mundum. 

DQualification der Landräthe in Schlejien. 

Da E M. mir allergnädigft befohlen, über des Breslanfchen 
Dberamtsrath von Frandenberg Geſuch, welcher mit den Landrath 
im Greugburgifchen erfeget werden [!] will, zu berichten, jo muß da— 
gegen allerunterthänigft anzeigen, wie diefer Franckenberg nicht die 

nöthige Wiſſenſchaft und dasjenige, was zu einem Landrath höchit 
nöthig erfordert wird, befiße. 

E. M. werden die Gnade haben, die Landrath-Stellen, worauf 
viel anfommt, feinen andern, als geſchickten, wohlgefinnten Leuten 
zu conferiren. 

Es ift ohnedem eine meiner größten Befümmerniß [I], daß im 
Breslauifchen Departement die Landräthe nicht jo, wie es wohl jein 
follen, eingefchlagen und daß ich mich dafelbjt noch werde genöthiget 
jehen, € M. zu Erhaltung Dero Dienftes umb ein und andere 

Veränderungen zu bitten.!) 
Refolution des Königs, am Rande aufgezeichnet vom Babinets- 

Secretär Geh. Rath Eichel: 

Chrudim, 2, Mai 1742, 

„ſehr gut.“ 

215. Jmmediatberiht Münchows. 

Glogau, 21. April 1742. 
Brest. Staatsard. M. R. IX. 1. vol. I. Concept. 

Beihwerden des jchlejiihen Adels über Heranzichung 

zur Contribution. 

E. M. Haben mir der Glogaufchen Landräthe Memorial, 
worin fie umb Befreiung der Steuern von den Nitterfigen Anz 
juhung thun, zum Bericht allergnädigft remittiret. 

Ich muß darauf E. M. anzeigen, wie e8 an dem, daß die 
hiefigen Edelleute weit Schlechter als die in E. M. Erblanden ftehen, 
ala welche von den WRitter-Adern gar feine Contribution geben, 
dahingegen allhier jowohl der Fürften, Geiftlihen als Edelleute 

1 Bergl. ©. Of. 
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Adler durchgehends denen Steuern unterworfen find. 3 ift diejes 
aber jchon von Anfang her dergeftalt eingeführt worden, und ob 
zwar einige Stände unter voriger Negierung fich öfters dagegen 
bejchweret, jo Hat dennoch dabei Feine Menderung gemachet werden 
fönnen, indem, wenn Die Edelleute. feine Steuern geben follten, 

entweder der Zandesherr die Hälfte feiner revenus verlieren würde, 

oder es müßten jolche die Unterthanen und Bauern übertragen, 

welches legtern aber ohne ihren Ruin und VBerwüftung des Landes 
gänzlich ohnmöglich. 

Sch Habe demnach nach Befchaffenheit der Hiefigen Umbftände 
eine Nejolution für die Landräthe zu E. M. allergnädigften Unter: 
Schrift entworfen und, unter Berhoffen der allergnädigften Appro- 

bation, der gedachten Landräthe Fleiß in promter Beitreibung der 
diesjährigen Steuern dieſer Departements gerühmt, weil mir be- 
fannt, daß zu E. M. Dienſt nichts mehr und befjer, als Dero aller- 
gnädigſte Zufriedenheit animiret.!) 

216. Schriftwechfel des föniglichen Labinets mit Münchow u. Locceji. 

28. April — 6. Juli 1742. 

Uneinigfeiten im Präfidium der Glogauer Oberamtöregierung. 

Smmediatberiht Münchows, Glogau, 28. April 1742.) 

Sch würde mich nicht unterftehen, E. M. mit den Angelegen- 
heiten und der allzufehr über Hand nehmenden Uneinigfeit bei den 
hiefigen Ober-Amt zu behelligen, wann es nicht zu weit ginge und 
dadurch ſelbſt E. M. Unterthanen und das Land litte. Diefe 
Eonfideration alleine veranlafjet mid, E. M. allerunterthänigft zu 
bitten, denen beiden Bräfidenten, Grafen von Neder und von 

Nothen, nachdrücklich aufzugeben, durch ihre Uneinigfeit den Lauf 
der Juſtiz nicht zu hindern und die Sachen und Parteien aufzuhalten, 

I) Der Entwurf zu diejer Nejolution liegt bei. Sie ift vom König gebilligt 

worden umd am 2. Mai an die Yandräthe abgegangen. ihren wejentlichen In— 

haft erfieht man aus dem Bericht Münchows. 

2) Eigenh. Entwurf Münchows. Brest. St.-WU. M. R. I. Sect. IT. n. 22, 

vol. Il. Das Concept ijt vom 25. April datirt. Das obige Datum des mundirten 

Berichts ergiebt fi aus der Kabinetsordre vom 9. Mai 1742. 
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fondern vielmehr fich beiderfeitß nach den von den p. von Cocceji 
ihnen unter den 10. Martii gegebenen Reglement ſowohl in der 
Unterfchrift als fonft aufs Genanefte zu achten. 

Der König erwiderte darauf durch Cabinetsordre d. d. Ehrudim, 
9. Mai 1742,') 

Es ift nöthig, daß dergleichen je eher je lieber coupiret werde, 
daher ich den Etats-Miniftre von Cocceji aufgetragen habe, ſelbſt 
dahin zu gehen und Alles zu eraminiren und abzuthun. hr aber 
habt wohlgethan, Mich von den Borgefallenen zu avertiren. 

Wohl zugleich mit dem Bericht Münchows war folgende Immediat— 
Eingabe des Grafen Reder, Erſten Präfidenten der Glogauer Oberamts- 

regierung,?) beim König eingelaufen. 

Ew. Königl. Majeftät jehe ich mich höchſt gedrungen, aller- 
unterthänigft zu berichten, daß der Zweite Präfident des mir aller- 

.gnädigft anvertrauten Oberambts, von Roth, feinen Dienft nicht 
nur mit folcher Negligence angefangen, daß viel Klagen dieferhalben 
bei mir eingelaufen, jfondern auch bei öffentlicher Seſſion eigen- 

mächtiger Weife fein Ambt niedergeleget und jeit vier Wochen ſich 
umb feinen Dienft nicht weiter befümmert, jo daß ich dem Directori 
Böhmer alles übergeben müffen, welcher auch jein Devoir als ein 
treuer Diener von E. K. M. und zu meiner größten Satisfaction 
gethan. 

Es hat der Zweite Präfident es dabei nicht bewenden laffen, 
fondern, da ich auf wenig Tage auf mein Gut gereifet, fich wieder 
auf dem Oberambt eingefunden, alle meine Drdres geändert und 

eine völlige Zerrüttung in dem Collegio zu erweden gefucht. 

Da nun diefer Mann €. K. M. wahren Dienft mehr hindert 
ala befördert und lauter Dejordres machet, jo bitte E. K. M. 

allerunterthänigft, diefe Sache durch jemand, wozu ich Dero Wirf- 
lichen Etats- und SKriegesminiftre Grafen von Mündow in unter- 
thänigfter Maßgebung in Borjchlag bringe, unterfuchen zu laffen, 
mich bei meiner von Dero Etatsminiftre von Cocceji im Namen 
E. 8. M. erhaltenen Inſtruction allergnädigft zu jchügen und mich 
von diefem unruhigen Mann zu erlöjen, davor ich Tebenslang in 
allertiefefter Submiffion fein werde zc. 

1) Ausf. Bresl. St.⸗A. M. R. I. Sect. II. No, 22, vol. 1. 
29. D. [Ende April 1742]. Abſchr. R. 46. B. Nr. 259, vol. I. 
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Mit Bezug bierauf erging folgende Cabinetsordre an Cocceji, 
Ehrudim, 9. Mai 1742:)) 

Ihr werdet aus der abjchriftlihen Anlage?) mit mehren er- 
jehen, was vor Klagten der Präfident des Glogauſchen DOberambtes 
Graf von Reder wider den zweiten Präfidenten, Rothen, führet; 
Ich Din auch ſonſten benachrichtiget worden, daß die Uneinigkeit 
diefer beiden Bräftdenten jo weit gehet, daß Meine Untertdanen und 

das Land darunter leidet. Ich will demnach, daß Ihr diefe Miß— 

helligfeiten je eher je lieber jelbit unterfuchen und demjenigen, welcher 
an ſolchen ſchuld zu fein gefunden wird, jcharfe Weifung thun, 
dabei alles fo einrichten follet, daß gute Ordnung, Friede und 
Harmonie bei ſolchem Collegio erhalten werde und Meine Unter- 
thanen darumter nicht leiden dörfen. Es foll auch derjenige, welcher 
an gedachten Mißhelligkeiten ſchuld ift, die jämbtliche Koften ſolcher 
Unterfuchung tragen, und jelbige aus feinem Gehalt bezahlet werden. 
Solltet Ihr auch finden, daß etwa die Differenz der Religion der 

Grund von ſolchem Hader jei, jo müſſet Ihr beide Theile darunter 
ſehr wohl bedeuten, allermaßen Ich nie zugeben werde, daß jemand 

feiner Religion wegen bedrüdet werde. Ich verlaffe Mich Hierunter 
auf Eure Treue und Derterite. 

Eocceji berichtete darauf gegen Ende Juni:*) 

E. 8. M. Ordre zufolge bin ich den 12. Juni alldier*) au- 
gekommen, habe)] die Unterfuchung den 20. abjolvirt und denjelben 

Tag Acta dem Baron Roth zu feiner Beanwortung zugejandt. 

Nachdem diefer die Acta über 8 Tage bei fich behalten, Hat 
er mir geftern durch beiliegendes Billet notificirt, 

1. daß er feine Dimiffion bei E. K. M. geſucht habe und 

id) daher 
2. in der ganzen Commiſſion anftehen möchte. 

Es scheint, daß diefer Mann die Commilfion zu evitiren 
fuche, weil ich noch zur Zeit nicht anders finden kann, als daß er 

die einzige Urfache der bisherigen Mißhelligkeit ift. 

) Ausfertigung. — R. 46. B. Wr. 259. vol. I. 

2) Die hiervor mitgetheilte |mmediateingabe des Grafen dv. Weder. 

3) Ammediatbericht Goccejis. DO. D. Eigenh. Concept. — R. 46. B. 
Wr. 259. vol. 1. 

1) In Slogan. 
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Unterdefjen muß ih E. 8. M. meinen theuren Pflichten nad) 
anrathen, diefem Baron Roth die verlangte Dimijfion zu ertheilen, 
weil jonft nimmermehr die Ruhe und Ordnung bei dem Collegio 
wird retablirt werden. 

Dann ob e3 diefem Mann fon nicht an Capacität fehlet, 
jo ift er zugleich dennoch jehr confus, weitläufig, negligent und 
darbei Hautain, der ſich mit niemand im ganzen Kollegio 
comportiren kann, einfolglich fich zu nichts weniger als zu einem 
Präfidenten jchidt. 

E 8 M. Haben fo viel geichicdte Leute in Dero Ländern, 
daß Diejelbe diefen Plaß leicht befjer erjegen Fönnen, und wann 
ih € K. M. dergleihen Mann, der den preußiichen Proceß ver- 
fteht, vorjchlagen darf, jo will ich vor dejjen Conduite und vor Die 

Drdnung im Collegio ftehen. 
An einem Poſtſcript (gleichfalls eigenh. Concept, o. D.) beantragt 

Eoeceji, den Baron von Roth in die Koſten zu verurtheilen und ihn diefe, 
wenn er durch Entlafjung fein Gehalt verliere, ex propriis bezahlen zu laſſen. 

Gabinetsordre an Eocceji. Breslau, 6. Juli 1742.) 

Nachdem Ich den Einhalt Eures vorläufigen Berichtes, den 
Slogaufhen Dbderambts-Präfidenten Baron Roth betreffend, mit 
mehrern erjehen, jo habe Jh vor nöthig gefunden, um der Sache 
in der Kürze und jonder weiteren Eclat abzuhelfen, den gedachten 
von Roth die gebetene Dimiffion zu accordiren, jowie Ich folches 
dem Glogaufhen Dberambte in der Anlage?) befannt gemachet 
habe; wobei derjelbe Euch die wegen Eurer Hinreije nad) Glogau 
und Zurüdreife nach Berlin gehabte Unkoſten erftatten fol. 

Es fann damit die in diefer Sahe Euch aufgetragene Com— 
miſſion geendiget fein. Inzwiſchen ift es nöthig, daß Ihr vor 
Eurer Abreiſe den Etatsminifter Graf Röder in Meinem Namen 

mit behörigem Nachdrud zu erinnern [!|, daß derjelbe Hinfüro ein gutes 
Comportement mit denen, welche mit ihm zu thun Haben, führe, 
ohnparteifche und redlihe Juſtiz adminiftrire und fi) vor allen 

Emportements und paffionirtem Betragen, welche zu Hader und 
Mipnelligkeiten Gelegenheit geben oder einen Verdacht von Partei: 

1) Ausfertigung. — R. 46. B. Nr. 259. vol. 1. 

2) Eabinetöordre dom felben Datum (Abfchrift, ebenda). Diejelbe enthält 

ſonſt nichts bemerlenswerthes. 

Acta Borussica. Behördenorganiſation VI. 28 
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lichkeit machen fünnen, ſehr Hüte, allermaßen dergleichen feinem 

Charakter und der Charge, jo er befleidet, nicht nur unanftändig, 
fondern auch Mir höchſt unangenehm fein würde. Insbeſondere 
habt Ihr denjelben wohl zu erinnern, daß er denen ihm und dem 
dortigen Oberambte vorgefchriebenen Reglements und Verordnungen 
ohnverbrüchlich nachkommen und, jolchen zuwider etwas vorzunehmen 
oder folches nicht zur Obſervanz zu bringen, ſich niemals beifallen 
lafjen müjje; wie er denn alle Sachen collegialiter tractiren und 

niemalen vor fich allein etwas handlen oder vejolviren muß. 

Womit dann diefe Sache abgethan fein ſoll und Ich alsdenn 
nichts weiter davon Hören noch wifjen will. 

Zu der durch Dimittirung des Baron Roth erledigten zweiten 
Präfidentenftelle jollet Ihr Mir 2 oder 3 recht tüchtige, cordate und 
redlihe Subjecta, welche ſchleſiſche Landeseingejejlene und von 
Dualite fein müſſen, in Vorſchlag bringen, damit Ich aus ſolchen 
einen wählen fann. 

Durch verfchiedene Cabinetsordres d. d. Breslau 24. September 1742 
befahl der König, daß Roth fortan nicht mehr vor der Glogauer, fondern 

vor der Breslauer Oberamtsregierung jeinen Gerichtsjtand haben folle.!) 

217. Jmmediatberiht Müncdows (P. S.). 

Glogau, 4. Mai 1742. 
Brest, Staatsarch. M. R. V. 16. vol. I, Mundum. 

Kirhenbau zur Peuplirung des Landes. 

Nah der avantageufen Lage E. M. Schlefihen Lande und 
bei den Religions-Zwang der benachbarten Provinzien können die 
biefigen jogleicdh einen großen Bortheil haben und dahin bemittelte 
Leute gezogen werden, wann E. M. allergnädigft gefällig, auf der 
Pohlniſchen Gränze: 1. zu Wartenberg, 2. zu Namslau und auf 

der Böhmiſchen Gränze: 1. zu Silberberg, 2. zu Münfterberg, 
evangelijche Kirchen erbauen zu laifen. In den zwei erjteren müßte 

Böhmisch und in denen zwei legteren Pohlniſch geprediget werden. 
E. M. faun ich allerunterthänigft verfichern, daß nicht alleine 

alsdann ich viele frembde Evangelifche und bemittelte Leute in 
diefen Städten etabliren werden, jondern es werden auch alle 

1, Ebenda. 
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Sonntage in diefen 4 Kirchen über 7 mille frembde Menfchen 
fommen und in diefen accifebaren Örtern durch die Confumption 

des Bier und Branntweins große Nahrung und Bortheil jchaffen. 
Die Kirchen dürfen nur ganz Schlecht und ohne Thurm er- 

bauet werden, wobei ich dann denen Catholiquen infinuiren wollte, 
daß man aus Gondescendance für ihnen diefe Kirchen ohne Thurm 
erbauet; und ſolchergeſtalt würde eine Kirche durch die Banke nicht 
mehr als 2 mille Rthlr. und alle zujammen 8 mille Rthlr. Eojten 
fünnen, Denen Brieftern aber würde eine gute Befoldung und 
ohngefähr 400 Rthlr. und allen Vieren 1600 Rthlr. auszumachen 
jein, zumalen ich täglih finde, daß man durch dergleichen Art 
Leute ein Vieles zum Zweck ausrichten kann. 

False E. M. nicht allergnädigft finden, daß diefer Vorjchlag 
noch zu zeitig jei, jo wollte E. M. einen Fond zu diefen Unkosten 
in Vorſchlag bringen und demnächſt noch alles in diefem Jahre 
bejorgen. 

Königliches Marginal: : 

„guht das ift raisonabel und Kan Steinen Menfchen Mißfallen“. 

218. Aus verfchiedenen Actenftücden. 

6. Mai 1742. 
R. 46. 

Huldigung in Schleſien ſüdlich bei Neiße. 

Der Generallieutenant dv. d. Marwig (der in Vertretung Schwerins 
damals in Neiße fommandirte) wurde am 6. April 1742 beauftragt, Die 
Huldigung in dem Diftriet füdlih der Neike, den der König bejegt hielt, 
zu Neiße einzunehmen. Convocationspatent v. 9. April. Die Huldigung 
fand am 6. Mai Statt. Die Koften der Regalirung des Adeld und der 

Städtedeputirten (387 Rihlr. 10 Gr.) wurden Marwig auf Bericht von 

Podewils vergütet aus den Einkünften eben jenes Diftricetds. Der bei der 
Regulirung der Grenze mit beſchäftigte Geh. Rath v. Nüßler!) afliftirte dem 
General v. d. Marwig in der eigentlichen Arbeit, die dem Huldigungsact 
boranfging. 

i) Bergl. ©. 295. 307. 
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219. XWotificationspatent an die Unterthanen der Graffchaft Glatz. 

Breslau, 25. Mai 1742. 
R. 46. B. 173. A. Gedrudt in der Kornſchen Sammlung Jabra. 1742 ©. 855. Nach dem Dripinal 

wiederabgedbrudt bei Lehmann, Preußen u. d. kath. Säirche II, 112. Wr. 138, 

Gerichtsſtand der Grafſchaft Glatz. 

Die Unterthanen der Grafſchaft Glatz werden in Juſtiz- und geiſt— 
lichen Sachen unter die Oberamtsregierung und das Conſiſtorium zu 

Breslau gejtellt, von wo fie die Appellation an das Tribunal zu Berlin 

fowie das remedium supplieationis genießen jollen. 
Mittyeilung an die DOberamtsregierung und das Lonfiftorium zu 

Breslau vom felben Datum. 
Mittheilung an Eocceji desgl. R. 46. B. 257, 

220. Cabinetsordre an den Etats-Minifter von Happe. 

Im Lager bei Bresjczy, 50. Mai 1742. 
R. 96. B. 25. — Abſchriftlich. 

Urlaub zur Brunnenkur. 

Ich accordire Euch hierdurch jehr gerne die in Enrem Schreiben 
vom 22. dieſes gebetene Bermiffion, auf Eurem ohnweit von Berlin 

gelegenen Gut!) die Brunnenfur zu gebrauchen, und bin perfuadiret, 
Ihr werdet Eure Anftalten dergeftalt machen, daß inzwijchen in 

Meinem Dienſt nichts verfäumet werden möge. 

221. Un den Etats-Miinifter Graf von Münchow. 

Im Lager bei Brzezy, 30. Mai 1742. 
R. 9%. B. 24, — Abſchriftlich. 

Sautenjads Mijfion. 

Sch befehle Hierdurch, daß, nachdem der Geheime Striegsrath 
Lautenfak?) die ihm von Mir aufgetragene Commiffion wegen der 
ſchleſiſchen Manufactur- und Commercienſachen ausgerichtet Hat, 
Shr Euch mit demjelben deshalb zujammenthun, was auf Euren 
Bericht in ſolchen Sachen von Mir rejolviret worden, fidel come 
municiven, alles mit jolchem wohl und reiflich überlegen und ſodann 
beiderjeit$ einen gemeinfchaftlihen Bericht desfalld an Mich er- 

1) Wohl Lanfe bei Bernau. 

2) Bergl. Nr. 185, 186, 190. 
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statten follet. Wenn dieſes gefchehen und folchergeftalt diefe Sache 
geendiget jein wird, alsdenn will Ich, daß gedachter Geheimer 
Kriegesrath Lautenfad alle und jede Aembter und Domänen- 
Pertinenzien in Niederjchlefien, auch im Glagifchen unterfuchen, 
deren jebigen Zuftand eraminiren und Mir demnächft nach und 
nad jeine Berichte desfalls abjtatten fol. Dahero Ihr Eud) 
darnach zu achten, ihm alle Nachrichten, fo er Hierzu verlanget, 
ohnmeigerli zu commmmiciren, auch ihm darunter auf alle Art 
und Weije beftens an die Hand zu gehen habet. Es ijt folches 
vor Meinen Dienst, und habe Ich es aus eigener Bewegung 
refolviret, auch um jo nöthiger gefunden, als Euch ſolches felbft 
bei Euren jegigen vielen Bejchäftigungen fehr zu Hülfe fommen wird. 

Sm wejentlichen dafjelbe wird dem Geh. Kriegsrath Lautenſack durch 
Eabinetsordre vom felben Datum!) mitgetheilt. Der König äußert feine 
Zufriedenheit mit Lautenſacks Berichten über die ſchleſiſchen Manufacturs 
und Commercienfachen und findet, daß er „die Sachen fehr wohl einfehe”. 
Bei der Unterfuchung der Domänen fol in Ueberlegung genommen werden. 
ob nicht überall mit Nuten die Verpachtung einzuführen fei. 

Bon dem gemeinfchaftlichen Bericht Münchows und Lautenfads ijt 
feine weitere Spur vorhanden. Vergl. aber Nr. 226. 

222. Jjmmediatberidyt Mlünchows. 

Breslau, I. Juni 1742. 
Mundum, Brest, St.A. M.R. P. XIL Nr. 4. vol. I. 

Kämmereiweien der jchlejiihen Städte, insbejondbere Breslaus. 

Münchow überreicht den Breslauer Kämmerei-Etat, den er felbjt 
mit Hülfe zweier Sriegsräthe ansgearbeitet hatte, zur Föniglichen Voll 
ziehung. An Ueberſchuß blieb dabei zur Dispofition des Königs die 

Summe von 16912 Rthlr. Den Antrag Münchows, aus diefer Summe 
dem SKammerdirector v. Loeben, „welcher ein ehrlicher und fleißiger 

Menſch“, eine Zulage, etwa von 800 Rthlr. zu gewähren, damit er das 
Tractament anderer Hammerdirectoren erhalte und „bei feinen betrübten 
Umftänden und gänzlich niedergefchlagenen Gemüthe etwas encouragirt” werde, 
wies der König ab durch das Marginal: „nichts“. Die Etats der übrigen 
Kämmereien beider Departements fowie der Stifter Liegnig und Brieg 
verfpricht Münchow bald zu fchiden; es werde fich dabei ein confiderabler 
Zuwachs der königlichen Revenüen ergeben. Er verfihert den König zum 

i) R. 96. B. 24. 
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Schluß, daß im Glogaufchen Departement feit dem 1. Januar und im 
Breslauifchen feit feiner Ueberfunft dahin „Fein Thaler von den Magiftraten 

willfürlid; ausgegeben werden“ könne. 

Der König beanftandete einige Ausgabepoften in dem Etat, fo 
4090 Rthlr. „Für den Marſtall“. Am Rande des Berichts bemerkte er: 

„Die Domainen müßen ebenfall® recht ordentlich verpachtet 
werden, dann ijt ein großer plus zu Hoffen. Bei die Cämmerei 
zu Breflau muß auch noch ein Mereres ſich finden wann alles in 
order ift.“ 

225. Immediatbericht Münchows. 

Breslau, den 5. Juni 1742.) 
Brest. Staatsard. M.R. VI 1. vol. I, Eigenh. Goncept. 

Das Gedeihen der Städte und der Militarismus in Scleiien. 

E M. werden mir zu Gnaden Halten, daß ich allerunter- 
thänigit vorftelle, wie Allerhöchſtdieſelben nicht ſowohl in dieſem 
Sahre als in den folgenden von den einträglichen und confiderablen 

Nevenus Dero glorieufen Eonquete und der dabei gemachten Ver— 
beijerung den Nußen ſehen werden. 

Es find einige Städte, deren Acciſe fih ifo ſchon täglid) 
aufnehmen und welde ihrer Lage und Commercio nad gar jehr 

und dadurch jelbit das ganze Land verbefjert werden muß. 
Ih habe nach der nunmehr erhaltenen Kenntniß vom Lande 

in der Beilage?) diefe Städte zu dem Ende fpecificiret, damit E. M. 
allergnädigft geruhen möchten, denen Regimentern, welche darinnen 
in Garnifon kommen, allergnädigit und insbejondere ernſtlich zu 
befehlen, weder durch Werbung der Fremden und Bürger, noch 

Manufacturieurs |!) und deren Bedienten, noch auch auf andere Art 
der Stadt in einigen Stüden zur Laft zu fallen. 

Diefes muß E. M. noch ganz fürnehmlich wegen der Stadt 
Liegnig bitten, von welher E. M. allergnädigft wahrnehmen 

1) Der Minifter nahm den Bericht mit nach Glatz und überreichte ihn dem 

König am 27. Juni 1742 perjönlich. 

2) Als „Städte, bei welchen auf das Kommercium und Fabrifen Attention 

zu machen,“ führt Münchow auf: 1. Breslau, 2. Brieg, 3. Liegnitz, 4. Hirſchberg, 

5. Landeshut, 6. Schmiedeberg, 7. Greiffenberg, 8. Grünberg, 9. Herrnftadt. 
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werden, wie jehr bei gehöriger Attention und Douceur dieſelbe fich 
in Kurzem zum großen Nachtheil der Niederlaufig aufnehmen werde. 

224. Regulativ vom 5. Juni 1742.!) 
Brest, St.“A. M.R, I, 26. vol. I. 

Abgrenzung des Bejchäftsfreijes der Geheimen Kanzlei von dem 

der ſchleſiſchen Kammerfanzleien. 

Prineipia regulativa, 

wornad) zu beurtheilen, was vor Erpeditiones Münchow bemerkt 
von der Königlichen Geheimen Kanzlei, und dazu: ad verb. 
welche [von dem General» Finanz und Do- „und“bittezufeßen: 
mänen-Directorio] ausgefertiget werden müflen. von dem Grafen 

von Münchow. 
1. 

Gleichwie das Königliche große Gnaden-» Münchow: ad 1 
Siegel der Königlichen Geheimen Kanzlei pri- Habe nichts zu er— 
vative anvertrauet ift, jo bleiben auch derjelben innern. 
alle und jede Erpeditiones, woran erwähntes 
Siegel gehänget werden muß, als Standes- 
erhöhungen, Incolat, Confirmationes der Prä- 
laten und der WPrivilegiorum, wie auch neue 
wichtige und in den statum publicum ein= 
ihlagende Privilegia, Lehns-Verleihungen und 
andere dergleichen Sachen blos und allein vor— 
behalten. 

2. 

Bon denen Expeditionen aber, welche mit 
dem ordinairen Königlichen Infiegel bejtärfet zu 

N) Dem jchlejischen Regulativ, das unter dem obigen Datum erlaffen worden 
ift, Tiegt ein Entwurf zu Grunde, der die Abgrenzung des Gejchäftsfreifes der Geh. 

Kanzlei und des General-Directoriumsd zum Mufter nimmt. Der Tert befjelben 

ift von Münchow mit den nöthigen Aenderungen verjehen worden. Die ange- 
ftrichenen Stellen des Tertes find durch edige Klammern angedeutet worden; bie 

Bemerkungen Münchows ftehen daneben. — Der Entwurf jcheint auf der Bor- 

ausjegung zu beruhen, daß die jchlefischen Kammern unter das General-Directorium 

geftellt werden würden. Unverſtändlich bleibt dabei freilich die S. 440 Anm. 1, 

hervorgehobene Stelle. 
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Mündow: bitte 
zu fegen: von dem 
von Miünchow. 

Münchow: 
Münchow. 

von 

Münchow: könnte 
die angeſtrichene 
Paſſage ohnmaß— 
geblich wegbleiben. 

Münchow: dieſe 
werden von den 

Kammern beſtellet 
und geſchiehet da— 
ſelbſt die ganze 
Expedition, folg— 

lich würden auch 
daſelbſt die Con— 

firmationes wohl 
verbleiben müſſen. 
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werden pflegen, wird von dem [&eneral- Finanz: 
Directorio] und aus deſſen Kanzlei alles das— 
jenige ausgefertiget, was directe unter defjen 
Eognition und Aufficht gehöret, als die Be— 
ftallungen aller derjenigen Aemter, welche jeiner 
Zurisdiction unterworfen find, wirkliche Krieges: 
und Domänen-Räthe, Landräthe, Steuerräthe, 

commissarii loci, Accis-Inſpectores, Controlleurs 
und übrige Bedienten, Secretarien und Kanz— 
liften bei denen Krieges= und Domänen-Kammern 
und andern denenfelben fubordinirten Kanzleien, 
Mari, Land» und andere Commiljarien, 

Amtleute und Zollbedienten, ingleichen der 

Bürgermeifter, Rathmänner und übrigen Bes 
dienten in den Städten, in summa aller derer- 

jenigen Bedienungen, welche privative von 
gedadjtem [Directorio] dependiren, wie nicht 

weniger die Brivilegia, jo Gemeinden oder 
Barticulairen in Handlungs-, Bergwerks-, Ma: 
nufactur= und andern unter dejjen Reſſort ge— 

hörigen Materien ertheilet werden. Hiervon 
werden allein ausgeichloflen die Geheimen 
Krieges: Räthe, woraus erwähntes General- 

Directorium formiret wird], welche ihre Be— 
ftallungen, wie folches auch in Berlin gefchiehet, !) 
jedesmal aus der Königlichen Geheimen Kanzlei 
zu empfangen haben, ingleichen die Beſtallungen 
und [Eonfirmationes der wirklichen Rathsglieder) 
der Stadt Breslau, weil jelbige iura ducalia 

hat umd folglich dergleichen Erpeditiones nicht 
anders, al® in statum publicum einfchlagend, 
confideriret werden fünnen. 

!, Dieje Ausdrudsmeije Scheint darauf zu deuten, daß 

unter dem General-Directorium, von dem bier die Nede 

ift, eine andere Behörde als das General-Directorium in 

Berlin veritanden werde. Hat man etwa daran gedacht, 

ein bejonderes Directorinm für Schlefien zu jchaffen? 



Geh. Kanzlei und Minifterial-Kanzlei in Schlefien. 

3. 

Dafern aber Jemand von obbenannten und 

andern dem [General-Finanz-Directorio] unter: 
worfenen Berfonen mit einen höhern oder andern 

Character, als feine wirkliche Bedienung mit ſich 
bringet, befleidet würde, jo empfänget er fein 
Batent diefes Characters halber aus der König— 
lichen Geheimen Kanzlei, aus welcher alle die- 
jenige Patente, welche einen bloßen Titel con» 
feriren, allein ausgefertiget werden müſſen. 

4, 

Gedachte Geheime Kanzlei behält auch 
die Ausfertigung der Beftallungen vor alle Hof-, 
Juſtiz- und geiftlihe Bedienungen, Collationes 
der Beneficien, Confirmationes und Vocationes 

der geiftlichen und academifchen, auch Schul: 

Bedienten, Receptiones der Stipendiaten, wie 
auch Lehns- und übrigen Saden, jo vor Die 
Cognition der Ober» Amt3- Regierungen und 
DOber-Eonfiftorien gehören. 

5. 

Weil der Juden Schutz theils in den 
statum publicum einſchläget, theils vor das 

Reſſort des General» ꝛc. Directorii gehöret, jo 
ift conveniret worden, daß die den Juden zu 

ertheilende Schußbriefe zwar in der Geheimen 
Kanzlei nad) vorläufiger Communication [mit 

- dem Generale x. Directorio] gefertiget, die 
Kanzlei-Gebühren aber zwijchen derjelben und 
dem legtern gleich getheilet werden jollen. 

Oder liegt nur eine Ungeichidlichfeit im Ausdrud vor? 

. Auffällig ift auch der Titel „Seh. Kriegäräthe“ für die 

Mitglieder der in Rede ftchenden Behörde, während die 

Mitglieder der General-Directoriums in Berlin befannt- 

lich „Seh. Finanzräthe“ heiken. 
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Mündow: von 
Mündow und 
denen Kammern. 

Münhow: . Der 
Juden Privilegia 
werden nad ©. K. 
M. ausdrüdlichen 
Befehl in denen 
Kammer-Kanzleien 
expediret. Es wer— 
den auch in ganz 
Schleſien nicht 
mehr als zwei der- 
gleichen Brivilegia, 
eines für die Bres- 

lauſche und eines 
für die Glogauifche 
Sudenjchaft aus— 
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gefertiget werden; 
das erjte ift bereits 
erpedirt. 

6. 

Eben dafjelbe ſoll auch beobachtet werden, 
wann Beftallungen vor ſolche Bedienungen aus: 
zufertigen vorfallen, welche theils in das Zuftiz-, 

theils in das Finanzweſen einschlagen, jedod) 
die Juftizämter in den Landftädten davon aus- 

Münchow: von genommen, welche des [General- ꝛc. Directorii] 
Münchow. Beſorgung lediglich überlaſſen werden. 

7. 

Münchow: hiermit Beiderſeits Chefs werden mit allem Fleiß 
bin vollkommen dahin ſehen, daß von ihren Untergebenen dieſen 
einig. Prineipiis genau nachgelebet und feiner dem 

andern desfalls den geringiten Eingriff thun 
dürfe, gejtalt fie denn auch die bieferhalb von 
denen Subalternen an fie zu bringende Klagen 
nach ſolchen Principiis ſummariſch zu unter- 
fuchen, und wann Jemand den andern darunter 

zu nahe getreten zu haben befunden wird, 
demjelben zur Nefufion des zur Ungebühr Em- 
pfangenen ohne Weitläuftigkeit anzuhalten er- 
bötig find. 

Nach den Bemerkungen Münchows wurde das Regulativ für 
Scälefien abgeändert. Das von Podewils und Münchow gezeichnete 
Driginal trägt das Datum des 5. Juni 1742, 

225. Jmmediatberiht Münchows. 

Breslau, 9. Juni 1742. 
Eigenhändiges Eoncept. — Brest. St.-Y. M.-R. Pars 1. Sect. 1. Nr. 10. Vol. L 

ECommercien-Conferenzen bei der Breslauer Kammer. — Perſonal— 

veränderungen bei den ſchleſiſchen Kammern. 

E. Majeftät haben in der Ordre vom 8. April!) wegen eines 
hiefigen Commercien-Collegit allergnädigft Erwähnung gethan, daf 

') Nicht erhalten. 
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dergleichen bei dem Mangel der geſchickten Leute, welche vom 
Commercio einen gefunden Begriff hätten, nicht von jonderlichem 
Succes fein werde. 

E. M. werden allergnädigit erlauben, daß ich anzeige, wie 
ich ſelbſt diefer allerunterthänigften Meinung jei, und dahero ftatt 
eines unnüßen Commercien-Gollegii verfüget, daß alle Monat die 
Kaufmannjchafts-Eljteliten fi) mit mir und zweien aus der Kammer 
zweimal zufammenthun und, was dem Commercio Hinderlich oder 
vortheilhaftig vorgefallen, eraminiren, umb darauf fofort und ohne 

Weitläuftigfeit das nöthige zu verfügen. 
Ich kann aber nicht in Abrede fein, wie E. M. es Selbſt 

allergnädigft anführen, daß die Membra der hiefigen Kammer, 
welche jonft recht gut, noch nicht genugfame Connaiſſance vom 
Commercio und dahero Aitention genug auf das Fleinere Detail, 
wovon das größere dennoch dependiret, haben fünnen. 

Da jedennoc aber nunmehro höchſt nöthig ift, daß ich das 
Land und Städte bereije, ſelbſt mit den Leuten fpredje und Nach— 
Recherchen anftelle, auch überdem ohnumbgänglich öfters in Glogau 
jein muß, jodann aber ein Mann von Erfahrung und Douceur 
noch wohl allhier erfordert würde, fo werden E. M. mir zu Gnaden 
halten, wann ich nur noch zu Dero wahren Dienft ei [!] einzigen, 
Allerhöchſtdenenſelben nichts koſtenden Vorſchlag thue. 

Es beſtehet ſolcher darin, daß E. M. den Geheimen Rath 
von Außen,) welcher vorhin jo verſchiedene Jahre von des höchſt— 
jeligen Königs Majeftät in den holländifchen Commercien- und 
Münzjachen gebrauchet, von Glogau als Bice-Director anhero ver— 
jegen und ihm das hiefige Ober-Forftmeifter-Tractament accordiren, 
zumalen bei den hiefigen jo geringen SForften der Glogaujche 

Ober-Forſtmeiſter umb jo viel ehr beide Departements rejpiciren 
fünnte, als E. M. ohnedem einen geſchickten Dberjäger, den 
Wiegand, allergnädigft bejtellet. In E. M. Landen träget das 
Revier eines einzigen LZandjägers zu Liebenwalde mehr, als ganz 
Schlefien jemals an Forjtgefällen einbringen kann. 

Wollten E. M. diejes allergnädigft approbiren, jo würde die 
hiefige Kammer auch jo bejeget fein, daß bei beftändiger genauen 

und fcharfen Aufficht alles mit derjelben zu machen; es würden 

u Bergl. ©. 269. Anm. 1. — Auſſen war früher Kriegs: u. Domänen» 
rath in Cleve geweſen. 
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überdem einige jüngere Näthe von den Qumieres des Außen in 
Commercien- und Münzſachen profitiren, in des Außen Pla nad) 
Glogau aber der Kriegesrath Lübeck, welchem ohnedem ganz Schlefien 
befannt, aus Pommern verfeget werden können. 

Unter verhoffender allergnädigften Genchmhaltung babe ich 
beiliegende Drdre wegen Berjegung des Lübeck an das General: 
Directorium entworfen. 

Die Refolution auf diefen Bericht fehlt. Es fteht aber aus einem 

jpäteren Immediatbericht Münchows (vom 30. uni 1742, Brest. St.:W. 
M.R. 1, 10, vol. I) fowie aus den Inſtanzien-Notizen feit, daß der Geh. 

Rath v. Außen in die Breslauer und der pommerfche Kriegs: und Do— 

mänenrath Lübeck in die Glogauer Kammer verjegt worden find. 

226. Immediatberiht Münchows. 

Breslau, 9. Juni 1742. 
Brest, Staatdarh. M. RK. F. V. 16. vol, I. Munbum. 

Art der Beneficien für Einwanderer. 

Diejenige Relation, welche der Geheime Rath Lautenjad 
wegen des Gebürg-Commercii abgejtattet, Hat derjelbe zuvor mit 
mir durchgegangen, wie ih ihm dann auch meinen Bericht und 
E. M. Nejolutiones vorhin Schon communiciret habe. 

Da nun feine Vorjchläge mit den meinigen meift durchgehends 
übereinfommen, E. M. auch darnach Dero allergnädigfte Rejolutiones, 
welche jeßo zur Erecution gebracht worden, ertheilet, jo Fann ic) 
bei gedachter Relation des Geheimten Rath Lautenfad vorigo nichts 

weiter erinnern, außer bei den Schluß derjelben: 
1. Wie mir etwas bedenflih fürfomme, noch zur Zeit durd) 

ein offentliches Edict die Manufacturiers und jonderli aus der 
Lauſenitz anhero zu ziehen, zumalen man Thon unter der Hand 
dazu gelangen kann. : 

2. Haben € M. bereits allergnädigjt declariret, was für 
Freijahre Allerhöchitdiejelben denen Frembden accordiren wollen, 

wobei ich e3 allergnädigft zu laſſen bitte, zumalen denen Fremb— 

den Geld, Materialien und Baufoften zu verſprechen viele Aus- 
gaben erfordern und fodann nur allerhand unnütze und fchlechte 
Leute in Hoffuung des baaren Geldes in das Land gezogen würden. 
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Dahingegen ohnedem tüchtige Leute ſowohl in Anſehung der Re— 
ligions-Freiheit als der zu hoffenden guten Nahrung zu erhalten 
fein werden. 

Bei der Erwähnung von Geld ac, fchreibt der König an den Rand: 

„nein das gehet nicht an“, zum Schluß des Berichts: „4 frei 
jahre und Relions freiheit aber bargeldt nicht. Sch“ 

227. Cabinetsordre an den Geheimen Kriegsrath Lautenfad. 

U. Juni 1742. 
R. 96. B. 24. — Wjchrifttlic. 

Erlaubnif zur Badereije. — Schleſiſche Miſſion. 

Ih habe Euer Schreiben vom 25. voriges!) erhalten und 
accordire Euch die darin gebetene Permiſſion, zu Retablirung Eurer 
Gefundheit den Pyrmonter Brunnen an Ort und Stelle oder wo 
Ihr es vor Euch am convenableften findet, zu gebrauchen. Ich 
hoffe, Ihr werdet in einer Zeit von ſechs Wochen damit fertig fein, 
alsdenn Ihr wieder nach Sclefien reifen und Euch der Euch an— 
getragenen Unterſuchung derer ſämmtlichen jchlefiichen Domänen 
unterziehen, auch damit von denen importanteften Wembtern im 
Glogowſchen Departement den Anfang machen und ſolche jodann 
im Breslaufchen continwiren müfjet, bis endlicd die Umftände und 

die Sicherheit e8 leiden will, folche auch im Glatziſchen vorzunehmen.?) 

228. „Inftruction vor die Contributions-Einmehmer der zum 
Breslaufchen Departement gehörigen Kreife.“ 

Breslau, 15. Juni 1742. 
Abjcrift. — Brest. St-A. P. A, M. 17. f. 

Kajjenverwaltung in den Kreijen. Einziehung und Abführung 

der Steuern. 

g; 
Zuvörderft wird der Einnehmer auf die von Str. Königl. 

Majeftät in Preußen ꝛc. in Militär- und Contributionsfachen bis 

i) Nicht vorhanden. 

2) Vergl. Nr. 221. 
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bieher ergangene Patente, Reſeripta und Verordnungen verwiejen, 
und Hat er ſolchen und was diejerhalb ferner verordnet werden 
möchte, überall gehörig nachzuleben, auch dahin zu forgen, daß, 
jo viel au ihm ift, darumter nichts verabjäumet, jondern alles ge- 

hörig zum Effect gebracht werde. Und wie 

2. 

Des Einnehmers Verrihtung vornehmlich darin beftehet, daß 
er die zum Kriegs-Etat gehörige Kontribution feines Kreijes ein- 
hebe und berechne, fo muß derjelbe jeines Orts infonderheit über 

diejenige Veordnungen und Berfafjungen, nach welchen das Con— 

tributiongwejen in dem ihm anvertrauten Kreiſe eingerichtet ift, mit 
gebührendem Ernft und Nachdruck mit halten und zu dem Ende 

ſolche ſich aufs genauefte befannt machen. 

3. 

Seine Einnahme reguliret er nad) dem Boftulato des Feld— 
Krieges: Commifjariat® pro anno 1742 und bis ultimo Maji 1743, 
auch wie das ſeinem Kreije davon zufallende Gontingent nach dem 

Brincipio der Indiction auf ſämmtliche Contribuenten repartiret 
und biernähft von Sr. K. M. approbiret worden. Damit man 
aber deſto mehr von Nichtigkeit der Rechnungen verfichert jein 
fönne, jo müſſen die approbirten Anlagen des Kreiſes und Subre- 

partition des Dorfs unter Unterjchrift des Landraths bei der Ein- 
nahme zum Belage der Rechnung producivet werden. Weilen auch 
in der ganzen Contributions-Verfaſſung Ddiejer Lande vom 1. Ja— 

nuar cr. eine gänzliche Beränderung gemachet und dieſes und 
folgende Jahre mit dem vorigen gar feine Gemeinschaft mehr haben 
jollen, inzwifchen aber doch die vorherigen Refte auf erfolgender Ber- 

ordnung beigetrieben und behörig berechnet werden müſſen, jo muß 
zwar der Einnehmer auf Verordnung dergleihen Reſte von 41 
und vorhin in Empfang nehmen, darüber aber eine ganz befondere 
Nehnung führen. Sollte künftig und auf das 1743fte Jahr ein 

anderes principium contributionis genommen werden, wird ihm 
jolches durch den ihm vorgejegten Landrath befannt gemacht werden. 
Die Ausgabe pro 42 geichiehet nach dem jährlichen Etat der: 
geftalt, daß die Salaria allemal nach dem 25. eines jeden Monats 
bezahlet und folche Post für Poft mit Duittungen beleget, dieſe 
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aber nach dem Edict von Stempelpapier eingerichtet fein. Die 
Nemiffiones, Abfuhren, Marjchkoften und andere Ertraordinaria 
werden auf Ajfignation der p. Kammer aus der Ober-Steuerfajje 
denen Contribuenten vergitiget oder an die Assignatarios bezahlet, 
das zur Ober-Steuerfaffe aber dejtinirte Quantum muß höchſtens 
und allerlängftens gegen den 15. des nächjtfolgenden Monats an den 
Dber-Empfänger mit der Poft oder, wo ſolche in loco der Kafjen 
nicht vorhanden, mit einem ſicheren Boten unter Begleitung eines Land- 
dragoners zur nächften Poſtſtation geliefert und anhero eingeſchicket, 
davon aber auch zugleicd an die Breslaufche Srieges- und Domänen 
fammer mit Einjendung des monatlichen Ertracts berichtet werden. 

4. 

Und da zu vermuthen, daß die ad extraordinaria auf den 
Etat ausgejegte Gelder nicht alle Monate aufgeräumet werden 
dürfen, fo find diefelben bei der Kafjen bis auf der Kammer nähere 

Verordnung im Beftande zu Halten, ſolche aber bei dem Ertract 
beim Schluſſe deutlich nachzuweijen, damit, wenn fich in folgenden 
Monaten mehr Ausgaben ad extraordinaria finden follten, als der 
Etat bejaget, folche durch den gefammelten Beſtand beftritten werden 
mögen. Wenn aber hingegen bejtändig mehr dergleichen Ausgaben 
ſich finden follten, als in dem Etat darzu angefeget worden, kann 
zwar der Einnehmer die Ajfignationes des Landrathes jo weit be- 
zahlen, als der Fonds darzu Hinlänglich ift, nach Ablauf des Jahres 
aber muß er von diejenige, jo nicht bezahlet werden können, die 
Specification dem Landrath zuftellen, welcher davon an die Kammer 
zu berichten und Verordnung zu gewarten hat, aus weldhem Fonds 
diefe mehrere Exrtraordinaria bezahlet werden follen. Außer den 
firirten und auf dem Etat ftehenden Bejoldungen müſſen alle 
übrige auf dem Etat zur Ausgabe ftehenden Poſten mit Ajfignation 
des Landrath3 und Quittung desjenigen, jo fie empfangen, beleget 
werden. Die Screibmaterialien, Copialgebühren, Briefporto und 
Botenlohn müfjen nicht ander® als auf einer vom Landrath 
atteftirten und affignirten Defignation bezahlet und das Porto mit 
Atteften des Poſtamts oder denen Couverten beleget werben. 

5. 
Ueber vorerwähnte Einnahme und Ausgaben hat er nach den 

ihm gegebenen Formularien ein Journal oder Kaſſenbuch und ein 
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Manual zu Halten, welche er mit jedem Jahre anfangen und mit 

Ablauf dejjelben jchliegen, Hiernädhft feine Hauptrechnung fogleich 
daraus formiren, ablegen und mit den erhaltenen Aifignationen 
und Quittungen juftifieiren muß, damit folchergeftalt bei der Kaffe 

feine Confufion enftehe, alle Einnahme und Ausgabe, jo oft eg 
von dem Landrath oder Departementsrath gefordert wird, auch der 
ganze Zuftand der Kaffe ohne Weitläuftigfeit gefunden werden 
fünne. Wobei denn 

6. 

Auf das jchärffte und bei ohnfehlbarer Caffation verboten 

wird, mit den Kaffengeldern zu negotiiren, Verkehr zu treiben, noch 
Privat» oder auch nur des Einnehmers eigene Gelder zur Kaffe zu 
nehmen und dieſe mit jenen auf einigerlei Weife zu meliren. 

Wenn folches bei einer Kafjen-Bifitation befunden werden follte, fo 
ift der Einnehmer nicht allein folcher fremden Gelder verfuftig, 

fondern er foll auch noch überdem für einen jeden Rthlr. 8 Gar. 
Strafe erlegen. 

7. 

Damit aud bei einer öfters jelbjt aus der Kammer Mitteln 
zu veranlaffenden Kaflen-Bifitation die Kreisgelder gleich an einem 
Ort beifammen befunden und nicht erft in differenten Spinden 

oder Laden aufgefucht werden müſſen und man deſto gewiffer jei, 

daß folche nicht mit andern Geldern meliret, jo joll in denen 

Streijern, wo es noch nicht gejchehen, ein eigener eiferner, mit zweien 
Schlöfjern wohl verjehener Kaften augejchaffet und darinnen feine 
andere als die zur Kreisrehnung des Einnehmers gehörige Gelder 
aufbehalten, diefer Staften aber aus dem Titel Insgemein bezahlet 
werden. 

8. 

Dumit aber ferner der Einnehmer die erforderten Ausgaben 
beitreiten und die Ober-Steuerfaffe auch die von derjelben auf die 

Specialfafjen ajfignirte Negimenter befriedigen könne, muß derjelbe 
feine Zeit und Gelegenheit verſäumen, noc einige Mühe jparen, 
von jedem Contribuenten fein monatlich Contingent allemal gegen 
den 25. eines jeden Monats völlig einzufaffiren; dahero ihm zwar 

erlaubet fein kann, wöchentlich drei gewiſſe Tage zu Halten, darin 
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er die einfommende Gelder annehmen muß, wenn aber auch außer 
jolhen Tagen fi einige melden follten, ihre Schuldigfeit ab» 
zuführen, hat er jolche damit feinesweges, am wenigften aber die- 
jenigen abzuweijen, von welchen fonft die Bezahlung fchwer zu 
erhalten oder welche wegen Entlegenheit des Drts und anderer 
Umftände halber auf die gejegte Tage fo accurat nicht eintreffen 
fünnen. 

9. 

Was nun folchergeftalt gegen den 25. oder Höchftens bis zum 
legten Tag des Monats nicht eingefonmen, davon muß er gegen 
den 1. des mächftfolgenden Monats die Rejt-Specification an den 
ihm vorgejegten Landrath übergeben, welder darauf die Land- 

dragoner mit Ordre erfuchet, folche Nefte durch Ankündigung der 
Erecution beizutreiben. Wann nun Hierauf die Bezahlung gegen 
den 10. des Monats nicht erfolget, muß der Einnehmer den 
monatlihen Kaſſen-Extract ohne fernern Anſtand nad) dem er- 

haltenen Formular verfertigen, die Neftanten und was jeder reftiret 
deutlich jpecificiren und nebſt dem Gelde dergeftalt abjchiden, daß 

jolhes, wie im $ 3 gemeldet worden, längstens gegen den 15. bei 
der Kammer und der Dber-Steuerfaffe eingefommen jein könne, 

widrigenfalls derjelbe jedesmal in 4 Rthlr. Strafe verfallen fein 

joll; und wird jodann die Kammer den Landrath weiter inftruiren, 
welchergeftalt wider die Neftanten, welche auch nach dem 10. des 
Monats und bis zu Einlangung der p. Kammer Erecutiong-Drdre 

nicht bezahlet, durch die Landdragoner oder Soldaten die angedrohete 
Execution wirklich vollenftredet werden folle. Und damit auch der 
Landrath von dem Zuſtande der Kaffe völlig informiret fein möge, 
hat er demjelben eben dergleichen Ertracte und Reft-Specification 

gegen den 15. des Monats einzufenden. 

10. 

Wenn die Gefälle zur Contributionsfaffe abgeführet werden, 
muß der Nendant feine verrufene Münzſorten, bei Berluft derfelben 

und Erjtattung des alsdann fehlenden, annehmen, den richtigen 
Empfang aber nicht nur in das Kaſſenbuch und Manual, jondern 
auch in der Kontribuenten Duittungsbücher mit Anzeigung des 
Jahres, Monats und Tages, auch mit Benennung derer Perjonen, 

Acta Borussiea. Vehördenorganifation VI. 29 
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welche die Contribution zur Kaſſe gebracht, nach dem erhaltenen 
Formular deutlich eintragen, ſolche Quittungsbücher aber nicht mit 
jedem Gontribuenten, fondern mit jeder Gemeine und Herrichaft 

halten; und unter dem Quanto, was die Gemeine abgeführet, iſt 
dasjenige, was von dem Kirchen-, Pfarr- und Scul-Gründen zu 
entrichten jein möchte, mit zu rechnen und darüber in der Gemeine 
Buche zu quittiren. Die Gontribution aus denen Dörfern muß 

“ allezeit wenigstens von zweien Deputixten und wohl Angejejjenen 
aus der Gemeine zum Kreiſe abgegeben, in de3 Dorfs Quittungs— 

buch aber die Sorten, worinnen das Geld bezahlet, ausdrücklich 
benannt werden. 

11. 

Desgleihen Hat er alle und jede accordirte und abfchreibende 

Remilfiones und Vergütungen, e. g. an Marjchkoften, Fuhren, Bau- 

freiheiten, Hagel- und Brandichaden und dergleichen, in gedachten 
Duittungsbücdern zu notiren, dergeſtalt, daß daraus Ddeutlicd zu 
erjehen, wie viel die Nemiffion oder Vergütung ausmache, wofür 
jie ertheilet und was denen Unterthanen dafür abgejchrieben worden. 

12. 

Muß der Einnehmer fein Geld annehmen, wobei nicht des 
Dominii und der Gemeine Uuittungsbucd) produeiret wird, daß 
darüber ſofort quittiret werden fünne. Den Gontribuenten auf 

einem Zettel oder gar nicht zu quittiren, wird dem Einnehmer bei 
Strafe eines monatlichen Gehalts verboten. 

13. 

Wenn das Duittungsbuch verloren gegangen, muß daſſelbe 
zwar mit aller erfinnliden Bemühung wieder ausfindig gemacht 
werden; damit aber inzwilchen der Gontribuent vder die Kaſſe da— 

durch nicht in Unordnung gefeßt werde, muß der Einnehmer des 
Dominii oder der Gemeine ihr Debet und Credit des currenten 
Jahres auf einen Bogen Bapier, fo wie es in dem Quittungsbuche 

geftanden, aus feinem Manual extrahiren, folches denen Contribuenten 

ftatt des Duittungsbuches zuftellen und Die gelieferte Präſtanda 
darin jo lange eintragen, bis das Jahr zu Ende und ein Quittungs— 
buch angejchaffet worden, oder das alte fich wiedergefunden, auch 
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fowohl auf dergleihen Zettel ald in dem ordinären Quittungsbuch 
paginam des Manuals unten bemerken und jederzeit die Quittungen 
mit eigener Hand unterschreiben. 

14. 

Muß der Einnehmer von denen Kontribuenten nicht das aller- 
geringfte an Doucenr, Zahl-, Satisfactions-, Remiffions-Geldern 

oder es haben Ddiejelben Namen, wie fie wollen, fordern oder 

nehmen.  Dahingegen aber und weil demjelben oblieget, Die 
abgeführte und reftirende Kontribution in der Kontribuenten 

Quittungsbücher richtig einzutragen, ein ordentliches und mühſames 
Kreis-Manual, worinnen die Gontribution nebſt den Tagen und 
von wen fie gehoben, einzuführen, auch darinnen die Remifjiones 
und andere approbirte Abgänge zu jpecificiren und in denen ge- 

dachten Uuittungsbüchern zu annotiren, insbefondere aber bejtändig 
auf Vermehrung der Eontribuenten und prompter Abführung der 
Ktreis-Dnerum und beftändiger Ordnung der Kaffe bedacht jein muß, 

wird außer der im Salarien-Etat ihm ausgemachten monatlichen 
Bejoldung von jedem Dominio monatlih 1 Ggr. und von jeder 
Gemeine eben jo viel, und nicht ein mehreres, zu nehmen verjtattet; 

diefes müſſen die Dominia und Gemeinen ohne Abkürzung der 
Steuern dem Einnehmer allmonatlich bezahlen, auc) ein jedes Do- 
minium und Gemeine ein eigenes eingebundenes Quittungsbuch 

halten. 

15. 

Das monatlih einfommende Steuergeld muß der Einnehmer 
allemal auf die ältefte reftirende Monate oder fo viel darzu er» 
fordert wird, annehmen und abjchreiben, alfo auf einen neuen 

Monat nicht quittiren, bis die vorhergehende völlig berichtiget 
worden. 

16. 

Die einen jeden Tages eingenommene Gelder joll der Kreis— 
Einnehmer fogleich fortiren, nachzählen, in eine beiondere Kaſſe 
legen und mit feinen andern, auch nicht mit feinen eigenen Geldern 
meliren. Nach denen Sorten muß er ferner dieſe Gelder und 

infonderheit diejenige, welche zur Ober-Steuerkaſſe eingefchidet 
29* 
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werden jollen, zu 10, 15 und 20 Thaler in Tüten tüchtig ein- 
paden, verfiegeln und die Sorten, das Gewicht und die Kaſſe drauf 
notiren, aus welcher das Geld geliefert wird, e. g.: „20 Rthlr. 
1!/, Stüd 1 4. 3 Loth. N. Kreiskaſſe“. 

11; 
Außer diefen Tieget dem Einnehmer ob, dem Landrath in 

allen Kreisverrichtungen zu affiftiren, die Kaffen- und Kreis-Re— 
giftratur in beftändiger Ordnung zu Halten und darüber ein Journal 
und Repertorium zu führen, insbefondere aber ſich die Verfafjungen 
des Kreiſes wohl befannt zu machen und bei den Anlagen dem 
Landrath fleißige hülflihe Hand zu leiten. 

18. 
Zur Sicherheit der Kaffe muß Nendant eine Hinlängliche, 

entweder durch eigene Immobilia oder durch einen annehmlichen 
Caventen mit unbejchuldeten Gütern oder Gründen geftellete Caution 
behörig anschaffen und fic überall fo verhalten, wie feine abgelegte 

Eidespflicht erfordert und einem getreuen und accuraten Kreis-Ein— 

nehmer zuftehet und gebühret. 

Königl. Preußiſche Breslaufche Krieges- und Domänenfammer. 

229. Cabinetsordre an den Etats-Miniſter Graf von Münchow. 

[Im Lager bei Kuttenberg] 21. Juni 1742. 
R, 96. B. 24. — Abſchriftlich. 

Mündom zur Audienz nad Glab beichieden. 

Weil Ih Euch bereits in Glatz zu ſprechen verlange, jo will 
Sch, daß Ihr den 27. diefes dorten fein und Meiner daſelbſt ein— 

warten ſollet. ch will aber, daß Ihr Feine große Equipage und 
nicht$ weiter al3 nur Einen Wagen mitnehmen follet. 

P.;8. 
Ihr Tolfet die Nachrichten und Cataftra von Oberſchleſien 

mitbringen, damit Ich en gros daraus fehen fann, was diejes Land 

bisher in FFriedenszeiten getragen hat, und Meine Mefures darnach 
nehmen kann. Ihr müſſet auch den Breslaufchen Etat, desgleichen 

die General- Balance vom gänzlichen Ertrag beider ſchleſiſchen 
Kammern von Glogau und zu [!] Breslau bei Euch haben, 
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230. Cabinetsordre an den Etatsminifter von Boden. 

IIm Lager bei Kuttenberg] 21. Juni 1742. 
R. 96. B. 24. — Abſchriftlich. 

Boden zur Revifion der ſchleſiſchen Rehnungen 

nad Breslau beſchieden. 

Ih will, daß Ihr gegen den 7. Julii auf ein paar Tage 
nad) Breslau fommen jollet, um Euch von denen Berechnungen, 
welche die ſchleſiſchen Steuerfaffen mit der General-Kriegesfaffe 
haben, genau zu informiren und einen zulängliden Begriff von 
allem zu machen, damit darunter fein Verſtoß geichehe. 

231. Cabinetsordre an die Etats-Mlinifter von Görme und 

von Marfchall. 

Charl. [?],!) 1. Juli 1742. 
R. 96. B, 25. — Concept. 

Einrihtung des Poſtweſens in Schlejien.?) 

. .. Anlangend fonften das ſchleſiſche Poftwejen überhaupt, jo 
habe Sch bewegender Urfachen halber refolviret, vorerft und bis 
Ich vor gut finden werde, alle jchlefiiche Finanzfachen mit denen 
biefigen Ober-Collegiis zu combiniren, jolches auch von der bis— 
herigen Aufficht und Direction des General-Poftambtes dergeftalt 
zu erimiren, daß von Trinitatis diejes Jahres an folches unter der 

Direction und Aufficht des Etat3-Miniftres und Bräfidenten Grafen 
von Münchow und derer beiden dortigen Krieges- und Domänen- 
fammern jtehen und von deren Direction und Aufficht nad denen 
dortigen ihnen am beiten bekannten Umftänden lediglich dependiren foll. 

Welchem zufolge dann nit nur alle fchlefiiche Poſtämbter 
und Bedienten dahin verwiejen werden müſſen, jondern es jollen 
auch, von Trinitatis diefes Jahres an zu rechnen, die von Schlefien 
auffommende Poſt-Revenües nicht mehr zur General-Poſtkaſſe 
fließen und [!] nad Breslau zu der daſelbſt zu errichtenden 
ſchleſiſchen Poſtkaſſe eingefandt und abgeliefert werden, als aus 

1) Die anderen Cabinetöordres von dieſem Datum tragen als Ort Neiße. 
2) Bergl. Stephan, Geſch. der preuß. Poſt (1859) I. 207, und das ältere 

Wert von Matthias, Darftellung des Poſtweſens in Preußen I? (1817) ©. 31. 
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welcher von gedachter Zeit an alle Ausgaben der ſchleſiſchen Poſt— 

ämbter beftritten werden jollen. 
Damit auch jemand fei, welcher unter der Direction des Etats- 

Minister Graf Münchow und der jchlefischen Krieges: und Do- 
mänenfammern die beſondere Aufficht über die dortigen Poſtämbter 

habe und an welchen die monatlichen Bojt-Ertracte, Rollen und 

jährliche Rechnung eingefandt, eraminiret und abgenommen werden 
fönnen, jo babe Ich den Bolt-Commifjarium und bisherigen Poſt— 

meilter zu Lühnen, Hänel,!) dazu ernannt und bejtellet, al$ welchem 

Ich ein bejonderes Tractament deshalb ausgeſetzet, auch wegen 

deifen jowohl als wegen der Poſtkaſſe und anderer deshalb zu 

machenden Beranftaltungen das nöthige bereit$ an den Etat3- 
Minifter Grafen von Münchow befohlen habe. 

Was von Trinitatis dieſes Jahres an von jchlefiichen Poſt— 

Revenües bei der General-Poſtkaſſe eingejandt worden, muß baar 
an den Etat3-Minifter Graf Münchow nach Breslau remittiret, auch 

alle dazu gehörige Rechnungen, Extracte und Belege und jo weiter 
an jolchen überjandt werden. Uebrigens muß diefe befondere Ein: 

rihtung nicht von der Wirkung fein, daß das jchlefiiche Poſtweſen 

al3 eine ausländische oder unter einer auswärtigen Puiſſance 

ftehende Sache angejehen werde, vielmehr habe Ich zu Euch ſowohl 
als dem ganzen General-Boftambt des allergnädigite Bertrauen, 
Ihr und gedachtes General: Boftambt werdet vielmehr den Tchlefischen 

Poſtſachen in allen Stüden die Hand bieten und alles jo einrichten, 

daß die Poftcourfe mit denen hiefigen in guter und gehöriger 
Connerion bleiben und alles zur Beforderung Meines Intereſſe 
und der Damit verknüpften Aufnahme des Commercii gereichen 
möge; wie dann das General-Poftambt erforderlichen Falls mit 
dem Etat3:Minifter Graf Münchow und mehrgedadhten Kammern 
fleißig correjpondiren, auch denenjelben, wo es nöthig ift, befteng 

affiftiren muß. Ihr Habt das gehörige hiernach zu bejorgen. 

!) Hänel Hatte jeit 1734 die Yeitung des Poſtweſens in den weitlichen 

Provinzen als „Poſtinſpector“ unter der Aufficht des General-Koftants, an das 

er möchentliche Berichte einzujenden hatte. Vergl. Stephan a. a. D. I. 205. 
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252. Aus den Acten über die Einrichtung und die Thätigkeit 
der fchlefifhen Claffificationscommiffion. 

1. Juli 1742 ff. 
Brest. St.⸗A. M.R. P. IX. Rr. 1, vol. I-XT. 

Einfegung der Clajjificationgcommifiion. — Hauptcommifftion und 
jubdelegirte Eommifjarien, deren Jnftruction und Thätigkeit. — 

Das Patent wegen der fünftigen Eontributionsperfafjung von 1743. 

— Die Revifionscommisfion und deren Thätigfeit bis 1744 (Thile) 
und weiter bis 1748. — Das Edict über Nidhterhöhung der 

Eontribution von 1748. 

Die jchlefifhe Klaffificationscommiffion, wie fie im Anfang des 
Jahres 1742 beftellt wurde,t) beitand aus drei Mitgliedern: dem Geh. 
Kriegsratd von Außen von der clevifhen Kammer, dem altmärfifchen 
Landesdirector dv. Jagow und dem Kriegs- und Domänenratb C. ©. von 

Thile von der furmärkifchen Kammer. Außen wurde, nachdem der Kriegs— 
rath Lütdens von der Glogauer Kammer geftorben war, auf Antrag 

Münchows, der damals, Ende Januar 1742, nur mit zwei Räthen in 
Glogau war, weil die andern zur Einrichtung der Aemter abwejend fein 
mußten, an defjen Stelle an die Glogauer Kammer verjegt;?) feinen Platz 
bei der Clafjificationscommiffion mußte der Geh. Kriegsrath v. Ziegler, 
damals AJuftitiar bei der furmärfifchen Kammer, einnehmen.?) 

Die Klaffificationscommiffion fam ſchon vor Mitte Januar 1742 

in Breslau an und ging nah den Anweifungen Mündows gleih ans 
Verf. Zunächſt wurde der Kreis Schwiebus vorgenommen. 

Münchow berichtete dem König, Glogau 9, März 1742, der Erfolg 
der Probe fei jo gut gewefen, daß nicht nur alle Prägravationes gehoben, 
fondern auch in diefem fchlechtejten und Heinften Kreife noch 1783 Rthlr. 
mehr als früher herausgebracht worden ſeien. Er fchlägt vor, nach den 

ſelben Grundfäßen nunmehr den Münfterbergichen Kreis vorzunehmen, 
was der König laut Marginal genehmigte.) Weiterhin beantragt er, 
wenn auch diefe Probe zur Zufriedenheit ausgefallen fei, die Unterfuchung 

1) Thile erhielt jeinen Auftrag am 29. Dec. 1741 (MWidmungsvorrede zu 

jeinem Buche: „Nachricht von der furmärfiichen Contributions- und Schoß-Ein— 

richtung“ ꝛc. 1768. Dieje Vorrede enthält überhaupt ſchätzenswerthe Nachrichten 

über die Thätigkeit der Claſſificationscommiſſion, und Thiles insbejondere). 

2) Immediatbericht Münchows, Glogau 26. Jan. 1742, mit fünigl. Rand- 

enticheidung. Brest. ©t.-%. M.R. I. 10. vol. I. 

3) C.O. an das General-Directorium, Znaim 24. Febr. 1742 (R. 96. B. 24). 

4) Thatfächlich ift ftatt des Münfterbergichen der Frankenſteinſche Kreis der 

Gegenſtand der Probe geweſen. 
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in einem fo fchleunigen Tempo über das ganze Land fortzufegen, daß fie 
noch in dem Jahre beendigt werden fünne. Dazu würde aber nöthig jein, 

daß in jedem der beiden fchlefiihen Departements je drei ſolche Com: 
miffionen auf einmal eingejegt würden. Das Werl würde dadurch be— 
jchleunigt werden, ohne daß größere Koften entjtünden. Der König 

rejolvirte darauf (nach Eichel! Aufzeichnung) Selowig 20. März 1742: 
„biejes wäre zu wünſchen. Wo will man aber die erforderliche Leute 

dazu hernehmen, auf deren Penetration und Gejchidlichfeit man fich ver- 
laffen fann? Da er (Münchow) jego beide Kammern unter ji) hat, fo 

überlafje Ich ihm fulches zu reguliren und hoffe, ev werde alles jo machen, 

daß Ich davon zufrieden fein kann.“ 

Münhow entwarf nun, nachdem die Commiſſion ihre Arbeit im 
Srandenfteinjchen Kreife verrichtet hatte, zwei Inftructionen für die neu 
anzuordnenden Commiflionen, eine für die jog. Hauptcommiſſion und eine 

für die fubdelegirten Commiffarien, und reichte fie dem König mit Bericht 
vom 22. Juli 1742 zur Beltätigung ein. Der König approbirte alles, 
was er darin vorjchlug. 

Wir geben im Folgenden den Wortlaut der Anftruction für die 
Klaflifications-Haupteommiffion, nach dem von Münchow erſt am 28, Juli 
gezeichneten Concept!) d. d. Breslau 1. Juli 1742, 

Inſtruction vor die Claſſifications-Haupt-Commiſſion, 

denen Geheimen Striegesräthen von Ziegler 

und von Thile.?) 

Breslau, den 1. Juli 1742.°) 

Nachdem S. K. M. gleich bei dem Antritt der Regierung 
Dero jonverainen Erbherzogthums Nieder-Schlefien große Klagen 
über die Ungleichheit im Steuerwefen angebracht und die enorme 

I) Eigentlih Mundum, doch jpäter an einigen Stellen corrigirt und daher 

als Concept zurüdbehalten. 

2) v. Jagow war ſchon im Mai abberufen worden, vergl. die Vorrede des 

eitirten Thileſchen Buches. 

3 Das vom König vollzogene Mundum ift nicht vorhanden. Thile giebt 

a. a. D. an, die Inſtruction der Commiſſion ſei vom 27. Juli 1742 gemejen. 

Dies ift aud das Datum der vom König vollzogenen Ausfertigung der Inftruction 

für die jubdelegirten Commiffarien (ſ. u.). Es ift jehr wahrſcheinlich, daß beide 

zugleich herausfamen. Das Datum der vom König vollgogenen definitiven Aus— 

fertigung der obigen Juſtruction wird alfo wohl, wie Thile angiebt, auf den 

27. Juli anzuſetzen jein. 
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Disproportion,!) jo in der Indietion, als dem Haupt- Fundament 
der Collection geftedet, überflüjfig angezeiget worden, jo haben 

Höchftdiefelben fofort Dero landesväterlihe Sorgfalt dahin gerichtet, 
wie diefen Querelen auf einen beftändigen Fuß abgeholfen und der 
jelbjtredenden Billigfeit gemäß die gemeine Laften Fünftig mit 
gemeinen Schultern getragen werden möchten. Und als Höchitged. 
S. 8. M. befunden, daß die in denen vorigen Zeiten zu Hebung 
der in der Indiction ſteckenden Prägravation eingeführte verjchiedene 
modi collectarum den beäugten heilfamen Zweck nicht erreichet, 
jondern vielmehr das Steuerweien in größere Verwirrung, Die 
Contribuenten aber in eine beftändige Ungewißheit ihrer Abgaben 
gejeget, jo Haben Diefelben nach reiflicher Ueberlegung, was in 

diefem Stüd zum gemeinen Beften Dero fouverainen Erbherzogthums 
dienen könne, jchon im Anfange diefes Jahres gut gefunden, eine 
bejondere Commiſſion anzuordnen, welche fi mit Dero in Nieder- 
Sclefien etablirten Krieges» und Domänen-Kammern über gewifje 
Glaffifications-Prineipia regulativa vergleihen und darnach eine 
doppelte Probe im Schwibufischen und Frankenſteiniſchen Streife 
anlegen jollen, um deſto mehr verfichert zu fein, daß durch den 
erwählten Plan die jo höchſt nöthige billige und erjprießliche Gleich— 
heit in dem Steuerwejen zu erhalten jei. 

Da nun Ddiejelben dermalen zum Stande gebradht und man 
alle Urfache zu Hoffen Hat, daß der Zwed weiter nicht gefehlet werde, 
wann man die Klajfification des ganzen Landes nach denen feſtgeſetzten 

Prineipiis fortjegen lafje, jo haben Allerhöchſtgedachte S. K. M., um 

denen gegründeten Querelen Dero getreuen Niederfchlefiichen Ständen 
und ſämmtlichen Unterthanen deſto eher abzubelfen, fort die mit der 
wahren Wohlfahrt de3 Landes genau verfnüpfte Gleichheit im 

Steuer-Beitrag deſto mehr zu befördern, ferner allergnädigft gut 
gefunden, unter der Direction Dero Geheimten Etats- und Krieges— 
Ministri, auch Chef-PBräfidenten der Schlefiichen Kammern, Grafen 

von Münchow, verjchiedene Commiſſiones in denen Kreifen beider 

1) Beiſpiele diejer „Disproportion“ giebt Thile an der angeführten Stelle. 
So waren die Güter des Fürſt von Carolath im FFreiftädtiichen Streife, die einen 

jährlichen Neinertrag von 20000 Rthlr. geben, mit einem Ertrag von nur 

3245 Rthlr. angejeht, während ein Gut des Herrn von Stnobelsdorff im jelben 

Kreije (Herwigsdorf), das 4500 Rthlr. jährlich eintrug, mit 4000 Rthlr. in der 
Indietion ftand. 
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Schleſiſchen Departements auf einmal anzufeßen und mit nöthigen 
Inftructionen zu verjehen, wornach diefelben gefambter Hand und 
auf gleihen Fuß das Claſſifications-Geſchäfte ungeläumt anfangen, 

mit aller Vorfichtigfeit und mit Zuziehung zweier Kreis-Deputirten!) 
fortjegen, und fo viel immer möglich, beichleunigen follen. 

Damit aber durch dieſe Vertheilung der Arbeit nicht etwa die 
im ganzen Lande auf einen gleichen Fuß feitgejegte prineipia 
alteriret werden und daraus unvermerkt eine abermalige Dispro— 
portion entjtehen möge, fo haben S. 8. M. weiter allergnädigft 

refolviret, eine Haupt-Commilfion in Breslau anzuordnen, durch 
welche der p. Graf von Münchow insbejondere alle von denen 
Claſſifications-Commiſſariis aus denen Kreifern einlaufende Aus— 

arbeitungen nach denen fejtgejegten Principiis revidiren, auch wo 

dagegen von einem oder anderm procediret jein möchte, corrigiren 
und die Subdelegatos näher inftruiren laſſen kann. Und wie Sie 

Dero Geheime Kriegesräthe von Ziegler und von Thile, als 
welchen legtere Sie diejen Character hiermit allergnädigit conferiren?), 
in Anjehung ihrer bishero müglich geleisteten treuen Dienften hierzu 

auserſehen, alfo haben Sie auch fernerhin zu Demenjelben das 

allergnädigfte Vertrauen: 

1. daß fie mit allem erforderten Fleiß, Application und Der- 

terität die Bearbeitung des Steuer-Cataftri bejonders in dem 
Fürſtenthum Breslau und dazu gehörigen Weichbildern con— 
tinuiren werden. Dabeneben aber haben jie 

2. die von denen jubdelegirten Commifjariis eingefandte und ihnen 
zugejtellte Steuer-Cataftra auf deren Accurateſſe und Richtigkeit 
fi die Fünftige Kontributions- Anlage gründen muß, genau und 
mit aller Sorgfalt zu eraminiren, auch mit der Inftruction der 

Subpdelegirten, jo ihnen hierbei des Endes communiciret wird’) 
und mit denen feftgejegten Prineipiis regulativis zu conferiren 

und wann fie eine Difcrepauz finden, dem Grafen von Münchow 

ı) Schon durh E.-D. Znaim, 24. Febr. 1742 (R. 96. B. 24.) Hatte der 

König befohlen, in jedem Kreife „zwei erfahrene, von der Nitterichaft ermählte 

von Adel“ mit zuzuziehen. 

Thile war bisher nur einfacher Kriegs- u. Domänenrath gewejen. 

3) Wohl ein Beweis dafür, dab das Mundum diejer Anftruction nicht ein 

früheres Datum trug, als das des 27. Juli 1742. 
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Anzeige zu thun, damit nach vorhergegangener genugjamer 

Ueberlegung und Communication diejelbe jofort fünne geändert, 
die Subdelegati darnad) näher inftruiret und der uniforme 
Anschlag im ganzen Lande beibehalten werden. Und obgleich 

3. S. 8. M. zu denen fubdelegirten Commiffionen das aller- 
gnädigfte Vertrauen haben, daß fie in einer fo wichtigen Sache, 

wobei des gefambten Landes Wohlfahrt nicht wenig intereffiret 
ift, mit aller Circumfpection, Treu und Redlichkeit ihrem beften 

Willen und Gewijjen gemäß zu Werfe gehen werden, jo befehlen 
Ste dennod) der Haupt-Commilfion auf den unvermutheten 
Tall, da fie etwa bei der Revifion eine oder die andere widrige 

Conduite veripüreten, davon jofort dem p. Grafen von Münchow 

Part zu geben, damit derjelbe in S. K. M. allerhöchſten Namen 
den oder dieſelbe Subdelegaten ihrer abgelegten Eidespflicht 
ernftlich erinnern, zu bejjerem Verhalten jcharf anmahnen und 
dem Befinden nach allenfalls an Dero höchjte Perſon zur un— 

ausbleiblichen rigoureuſeſten Ahndung berichten fünne. 

Was demnächſt das Werk ſelbſt und die Reviſion der Sub— 
delegirten Claſſifications-Arbeit betrifft, ſo wird 

. die Haupt-Commiſſion generaliter auf die ihnen zugeſtellete 
Special-Inſtruction derer ſubdelegirter Commiſſarien verwieſen 

und da darinnen ſchon ſpecialiter die Principia regulativa feſt— 

geſetzet ſind, ſo muß die Haupt-Commiſſion dahin ſehen, daß 

die Subdelegati ſich aller Orten darnach in ihrer Arbeit genau 

achten, und weiter nichts Arbitraires ſtatuiret werde. Gleichwie 
num ſolchergeſtalt 

. quoad objeetum contributionale Sr. K. M. allergnädigſte In— 
tention dahin gehet, daß alle im Kreiſe und in jedem Orte 

befundene liegende Gründe und davon abſtammende Nutzungen, 

Hebungen und Einkünfte, fie gehören ad fundum rusticalem 
oder dominii, indistincte als contribuable angejehen werden 
follen, aljo find Sie auch 

. feinesiweges gemeinet, jo wenig Dero eigene Kammerämbter und 

Güter, als die bijchöfliche Stifte- und andere geiftliche Güter 
oder die jonjt bis hierher unverfteuret gebliebene Gründe ferner- 

hin von der allgemeinen Landesfteuer frei zu laſſen. Damit 
aber dennoch 
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7. denenfelben in ihrem hergebrachten Rechte dadurch fein Nad)- 
theil zugezogen und den Befigern zu gegründeten Klagen Anlaf 
gegeben werde, fo wollen ©. K. M. aus denen in der Special- 
Suftruction weitläuftiger enthaltenen Gründen dabei folgende 
Eynofur und Moderation gehalten wiffen. 

[Folgen eine Anzahl von Fällen, in denen Steuerbefreiung bei 
Uemtern und GStiftern ftattfinden foll.] 

Damit nun diefe differente objecta contributionis nicht con— 
fundiret werden, jo muß die Haupt-Commijfion bei Revifion 
derer Streis-Glaffificationen ihr bejonders Augenmerk darauf 
richten und dahin jehen, daß diefen vorgejchriebenen Maßregeln 
von denen subdelegatis commissariis genau nachgelebet werde. 

8. Sind zwar ©. K. M. in Anjehung des modi collectarum der 
beftändigen Meinung, daß die neue Claffification nach denen feſt— 

gejegten Principiig alleine Stand greifen foll. Es leidet aber diefer 
Saß dennoch feinen Abfall bei denen bijchöflichen Stifts- und 
andern geiftlihen Gütern, welche ihrer Bofjejfion oder Privi- 
legien halber nur nach dem Ertrag der ehemaligen Zandesaccije an— 
gejchlagen werden, maßen diefelbe nicht, wie die übrigen Con— 

tribuenten mit dem nach denen generalen principiis feftgefegten 
neuen modo elassificationis getroffen werden und daher fein 
Beichwer führen können, wann fie nach Vorſchrift der In— 
ſtruction nebſt dem Necis-Ertrag auch nach Proportion der 

ehemals würklich abgeführten geiftlihen Steuern zu gleicher 
Zeit angeichlagen werden. 

Es hat dahero auch hierüber die Haupt-Commiffion zu halten 
und zu jorgen, daß dieſe Steuer nirgends übergangen, jondern 
inftructionsmäßig eruiret und mit in Anschlag gebracht werde. 

Jedoch verfteht es ſich von jelbit, daß dahingegen diejenigen 
geiftlihen Güter, welche nach denen generalen prineipiis zur 
Glaffification gezogen werden, gleich allen übrigen contribuablen 

Gütern mit diefen und allen andern modis colleetarum ver- 

Ichonet bleiben müfjen. Im Uebrigen foll 

9. die Haupt-Commiſſion allen Fleiß anwenden, die ankommende 

jubdelegirten Commifjarien von dem ganzen modo procedendi 
ausführlich zu informiren und ihnen nach der guten connaissance, 

jo fie jhon von dem Klajfifications-Gefchäft haben, von dem 
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der Inſtruction beigelegten Formulari deutliche und Elare Be— 
griffe beizubringen, maßen auf dafjelbe S. K. M. ein vor 
allemal die Haupt» und Specialcommiffiones hierdurch wollen 
verwiejen haben, und find die Subdelegati insbefondere an- 

zujegen, daß fie fich alle erdenflihe Mühe geben, durch ihre 
Zocalunterfuchungen die in denen Befunds-Tabellen ſich grün 
dende JIndivudual-Ausfaat herauszubringen, maßen daraus das 
Fundament der fünftigen Subrepartition und Hebung aller 
Barticulier-Uuerelen zu nehmen it; wiewohl S. K. M. gerne 
zufrieden find, daß die Ausrehnung des Individualertrages zu 
Menagirung der Zeit, Ausweis des Formulars, vor der Hand 
ausgeſetzet bleibe und nur vorerſt der Generalertrag ausge- 
rechnet werde. 

S. 8. M. verliehen fich hierbei überhaupt von dieſer an- 
geordneten Haupt-Commilfion, daß fie wie in dem eben jeßt 

erwähnten, alfo in allen andern Stüden die Beförderung und 
Beichleunigung des Glaffificationg= Werkes ſich äußerft und 

pflihtmäßig werden angelegen fein laffen, wogegen auch Dero 

Königl. Gnade diefelbe fich verfichert Halten fann, und werden 

S. K. M. zu befjerer Betreibung diefer Sachen ihnen] zwei Se- 
cretarien, einen Galculatorem und einen Gopiiften verwilligen, 
auch) denen zur Haupt-Commifjfion ernannten Commifjariig, 
denen Geheimen Krieges-Räthen von Ziegler und von Thilen 
nad) dem Churmärkiſchen von Höchjtderofelben bereits appro= 
birten Fuß ihre Diäten und denen Secretarien und Calculatoren 
jedem Ein Rthlr., dem Copiiften aber 16. Ggr. Diäten aus— 
zahlen laſſen.!) 

Die Inftruction für die fubdelegirten Commiffarien, die 
das Datum des 27. Juli 1742 trägt,?) enthält in großer Ausführlichkeit 

!, Der Pafjus bezüglich der Diäten Tautete in der urjprünglichen Faſſung 
anderd. Das obige ijt eine Correctur. Münchow hätte für die Commiffarien 

gern höhere Diäten durchgejeßt; eine Kabinet3ordre an die jchlefiichen Kammern, 

Olmütz 2. Februar 1742 (R. 96. B. 24.), hatte jedoch entichieden, dab die Mit- 
glieder der Claſſificationscommiſſion nur die gewöhnlichen Diäten befommen follten; 

aud) die Anmweifung von freier Wohnung, Feuerung 2c. durc den Magifirat zu 

Breslau, die Anfangs vorgejehen war, fcheint jpäter auf Schwierigkeiten geflohen 

zu jein, jo daß die Stelle ungejchrieben werben mußte. 

2) Abſchr. Brest. St.⸗A. M.R. IX. 1, vol. I. 
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(19 enggefchriebene Folivfeiten) die Grundſätze, nad) denen bei der 

Claffification verfahren werden fol. Wir geben daraus nur den Ein: 

gang, die drei erjten Urtifel und den Schluß. Das Uebrige iſt nur von 
ſteuertechniſchem Intereſſe. 

Demnach bishero nicht alle Onera publica des platten Landes 
des jonverainen Herzogthums Nieder-Schlefien seeundum indietionem, 
als dem bisherigen Haupt-Fundamente der Land-Stener-Collecte, 

aufgebracht, jondern zum Theil auch auf dem platten Lande durd, 
die Aceciſen berbeigejchaffet worden, einfolglih dazu alle unver- 
ſteuerte, ſowohl ſeß- als unſeßhafte Einwohner, überhaupt aljo 
Reiche und Arme concurriren müfjen, jo gehet S. K. M. unſers 

allergnädigften Herrn Intention auch dahin, daß nach der zu Ber- 
hütung vieler falſchen Eide, Unterjchleife und insbejondere der 
unverantwortlien Tandkundigen Wladereien aufgehobenen -Dorj- 
accife und andern Neben-Collecten des platten Landes, ein Jolcher 

modus eolleetandi errichtet werden möge, nad) welchem alle und 

jede DObrigfeiten, Untertanen und Einwohner des jonverainen 

Herzogthums Nieder-Schlefien dergeftalt herbeigezogen werden, damit 

ſolche dem bisherigen Brincipio nah ohne Ausnahme dazu in 

older Maße concurriren mögen, wie es die Kondition eines Jeden 

jeiner Umftände zum Behuf eines proportionirlichen Beitrages mit 

ſich bringet. 

Wann mn die Indiction auf feinen folhen Fuß ruhet, nad) 

welchem die Landeslaften, nehmlich die aufzubringende Gontribution 
jo proportionirlich getragen worden, als ©. 8. M. ces doch zu 

Vermeidung der enormen Prägravation und zu Grreihung der 
Wohlfahrt Dero treugehorſamſten Unterthanen nach Tandesväter- 
liher Intention wünſchen, jo haben Höchjtdielelben bereits nad 

glücklich eingenommener Landes-Huldigung Dero Allergnädigften 

Willen per Protocollum vom 19. Decembris 1741) denenfelben 
allergnädigit zu erfennen gegeben und intimiren laßen, das ver: 
fallene Contributionswejen durd; Kommiljarien, foviel nur menſch— 
möglich, in eine erfprießliche Gleichheit bringen und feſtſtellen zu 

laßen, zu dejien befjerer Bewürkung auch unter dem Bräfidio Dero 

1) Gedrudt in dem Pandesdiarium von 17412, herausgegeben von Stenzel 
in den Scriptöores rerum Sileriacarum V. ©. 197 ff. 
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würflihen Geh. Etats- und Krieges-Miniftri des Grafen von 

Münchow als Chef-Präfidenten beider Kriegs- und Domänen- 
Kammern zu Breslau und Glogau eine bejondere Haupt-Commilfion 
in Breslau conftitwiret und darzu Dero Geheime Kriegesräthe von 
Biegler und von Thile allergnädigft ernennet mit dem allergnädigjten 

Befehl, daß zu Beichleunigung des Werkes jelbiges an verjchiedenen 
Orten zugleich angegriffen und zu dem Ende in verichiedenen 

Fürftenthümern und Kreiſern des jouverainen Herzogthums Nieder- 

Schleſien noch bejondere fubdelegirte Commiſſiones beftellet, jo durch) 
vorerwähnte Commiffion im deme, was ihnen zu verrichten oblieget, 
inftruiret werden jollen. 

Nun beftehet das objectum commissionis diefer fubdelegirten 
Commiſſarien hauptfächliih darin, daß fie von jeden ihnen an- 
gewiejenen Kreiſe ein ſolches neues Steuer-Bataftrum verfertigen, 
worauf der modus eontribuendi fid) gründet, deshalb fie alle und 

jede Objecta eontributionalia nad) ihrer Qualität und Quantität 
zu bejchreiben und darinnen einzutragen haben, damit darauf nad) 
ihrer befundenen Eigenjchaft eine proportionirliche Steueranlage 

gemachet werden fünne. | 
Es werden dahero die jubdelegirte Glaffifications-Commiffarii 

nicht nur von dem Würfl. ꝛc. Grafen von Münchow in die Streife, 
welche fie folchergeftalt unterfuchen und cataftriren jollen, einge- 

theilet, fondern auch, wie fie die Arbeit jelbjt zu Erfüllung diejer 

ihrer Inftruction anzugreifen haben, durch die Haupt-Commijfion 
unterrichtet werden, und haben ©. K. M. das Bertrauen zu ihnen, 
daß jie 

1. bei Bearbeitung obgedadhten Steuer-Cataftri vor allen Dingen 
dahin jehen werden, wasmaßen e3 bei dieſen Klaffifications und 
darauf fi gründenden Steuerwerfe vornehmlih darauf an— 
fomme, damit alles treu, redlih und gewifjenhaft zugehe, be— 
jonders aber die zu Errichtung des Gataftri zu beobachtende 

Regulae directivae genau beobachtet werden, dahero ©. K. M. 
die Jubdelegirten Commifjarien 

2. nachdrücklich ermahnen laſſen, fich ihrer abgelegten Eidespflicht 
bejtändig zu erinnern und ſolcher nach ihren beſten Wilfen und 
Gewiſſen ein ſolches ſchuldiges Genüge zu leiten, daß niemanden 
um einiges Intereſſe, weder aus Liebe, Gunſt oder Freundichaft 
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etwas nachgeiehen, noch aus Feindfchaft zu Leide etwas Un— 
gebührliches weder wiljentlich nod) vorfäglich aufgebürdet, fondern 
bierinnen Gott und Die Gerechtigkeit jammt der Liebe des 
Nächten vor Augen behalten, bei Reichen und Armen ohne 
einzigen Reſpect der Perſonen durchgehends verfahren und fie 

jonften in dieſer ihnen amvertrauten Verrichtung ſich alfo 
getreulich und aufrichtig verhalten werden, wie fie es vor dem 
Allerhöchjiten, vor ©. K. M. und jedermänniglich zu verant- 
tworten getrauen, damit der Zwed ihrer Beftallung, nemlich 

das wahre Beite des Landes und deſſen Glückſeligkeit in einer 
gerechten Beitragung derer Steuern nach ihren äußerſten Kräften 
und Bermögen erreichet werde. 

Es verordnen demnah ©. K. M. daß 

3. die jubdelegirten Commiſſarien nicht nur in zweifelhaften Fällen 
ihre Dubia umständlich und nebft ihrem ausführlichen Gutachten 
an den pP. Grafen von Münchow bringen, damit dieſer nad) 

genugfam gepflogener Weberlegung fie durch die Haupt-Com— 
milfion Hinlänglich über ihre Anfragen belehren und bejcheiden 
lafien fünne, jondern auch an denjelben ihre Dperationes von 
14 zu 14 Zagen einjchiefen und im Uebrigen ſich nach denen 

‚darauf erfolgenden Refolutionen und Berfügungen auf das 

Genaueſte achten jollen. 

4—15. — — — — — — — — — — — — —- — — — 

Damit nun 

16. dieſes ganze Werk deſto beſſer betrieben und zum Stande ge— 

bracht werden fönne, fo verwilligen S. K. M. jeder jubdelegirten 

Commiſſion einen Serretarium und einen Galculatorem und 
wollen denen Commifjariis jedem täglich 2 Nthlr., dem Secretario 

1 Rthlr. und dem Calculatori 16 Ggr. Diäten auszahlen lajjen, 

wobei S. 8. M. nicht zweifeln, daß fie allerjeits zu Erfüllung 
Höchftderofelben Dienjtes und Dero Unterthanen Wohlfahrt fic 

alle Mühe geben, mithin S. K. M. allergnädigfte Intention 
bewürfen werden, als im welchem Fall fie Höchſtderoſelben 

Königl. Gnade und nad vollbrachter Commiſſion eine ohnfehl- 
bare Avantagierung wegen ihrer geleifteten und ferner zu 

leiftenden Dienfte zu gewärtigen haben. 
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Die Namen der fubdelegirten Commiſſarien find in der Inſtruction 
nicht genannt. Die Borfchlagslifte, die Mündow mit Bericht vom 
22. Juli 1742 dem König einreichte, ift nicht vorhanden. Zur Ergänzung 
diefer Lüde kann eine Tabelle vom 22. Januar 1743 dienen, aus der die 
Namen und der Wirfungsfreis der Commiffarien für den Februar 1743 
zu erfehen find, und die wir bier anfügen. ') 

Nach diefen Anftructionen traten nun die Commiffionen in Thätig- 
feit. Bon den beiden Hauptcommiffarien entfaltete Thile die bei weitem 
größere Thätigkeit. Ziegler erjcheint nur felten in den Acten und fcheint 
ihon 1743 abberufen worden zu fein.®) 

Der König drängte auf jchnelle Förderung der Arbeit; feine Un 
geduld wurde durch die häufigen Beſchwerden des Adels?) noch verftärkt. 

Durch Eabinetsordre, Potsdam 27. Nov. 1742, verlangte er von Münchow 

Nachricht darüber, wie weit man ſchon gefommen fei; in feinen Monats- 
und Quartalberichten follte der Minifter fortlaufend darüber Rechenſchaft 
geben. Münchow verficherte, Glogau 12, Dec. 1742, daß er ſich unabläfjig 
bemübe, die Sache bis Trinitatis zu Ende zu bringen. Wie difficil die 
Arbeit fei, werde der König daraus entnehmen, daß der Buftand eines 

») (Bresl. Staatsarh. M.R. IX. 1. vol. 2 Unlage B. zum Cchreiben 
Münchows an die Kammer d. d. Breslau 22. Januar 1743.) 

Im Februario werden bearbeitet und claffificiret von folgenden Com- 

missariis: 

1. Kr. Grüneberg: Sriegesräthe v. Unfried, dv. Bibra, dv. Knobelsdorf, 

Böhmer. 
2. fir. Striegau: Kriegesräthe dv. Eronhelm, v. Hein. 

3. fir. Löwenberg: Kriegesräthe v. Zeblig, Soja. 
4. fir. Deld-Trebnig: Landrath dv. Mafjau, v. Napmer. 
5. fr. Steinau: Zandrath dv. Ziegler, v. Leppin. 

6. Fr. Wohlau: Landrath dv. Elöner, Faber. 

7. Kr. Jauer: Sriegesrath Lanius, Oberamtmann Fiedler. 

8. Kr. Militfh: v. Jagau sen., Gruber. 

9. Kr. Glogau: v. Gruttichreiber, dv. Jagau jun., Schmidt. 
10. Kr. Liegnig: Landrath v. Sad, Bauer. 

11. Kr. Reichenbach: Geh. Rath v. Latorff, Oberamtmann Witticheibe. 

12. Kr. Boltenhain: Kriegesrath v. Hattorff, v. Packiſch. 

13. Kr. Grottfau: Kriegedrath v. Pfuel, v. Schmidcal. 

14. fr. Namslau: Kriegesrath v. Schendendorff; Kr. Goldberg: Striegeö- 

rath John. 

15. Kr. Guhrau: Kriegsrath dv. Hohberg, Milies. 

2) Bergl. auch Thiles Angabe a. a. D. 

3) Vergl. Wr. 215. 
Acta Borussica. Behörbenorganifation VI. 30 
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jeden Edelmanns, Bauern und Einwohners der Dörfer befonders unter- 

juht und in vielen Dörfern 3—400 Leute abgehört werden müßten. 

Trogdem würden jeßt täglich 40—45 Dörfer abjolvirt; es feien aber in 

Niederfchlefien überhaupt viertehalbtaufend. — Zugleich bat der Minijter 

den Geh. Rath Thile (12. Dec. 1742) „inftändigft und auf das angelegent- 
lichjte”, „alles in der Welt zu employiren,“ damit die laffification gegen 

- 

den 5. Februar zu Stande käme. 

Wie befannt, find die Vorarbeiten der öfterreichifchen Blaffifications- 

commifiion jeit 1721 benugt worden. Auf das Materielle der Steuer: 

einrichtung kann bier nicht eingegangen werden. E3 mag genügen, auf 
die Daritellungen bei Ranke,) Grünbagen,?) Sojer,?) Bakrzewstit) zu 
verweiſen. 

Auch Oberſchleſien und die Grafſchaft Glatz wurden in dieſe 

Claſſificationsarbeit mit einbezogen. 

Unterm 17. April 1743 veihte Münchow dem König feinen Ent- 
wurf zu einem Patent wegen der Gontributionsverfaffung ein, das ver- 

Öffentlicht werden jollte, „um die jchlefifchen Lande einigermaßen zu 
raffuriren“. Er entjchuldigt ſich, daß es „etwas weitläufig“ und „ein 

Gallimatias“ zu fein ſcheine; aber er babe fich nach der Denkungsart 
der Schleſier richten müffen. Er bittet, daß ſich der König vor der Unter: 
zeihnung den Inhalt ausführlich möge vortragen laffen; denn die Sache 

jet von Wichtigfeit. — Der König billigte den Entwurf im großen und 
ganzen. Nur zwei Stellen wünſchte ev unterdrüdt zu fehen. Die eine 
enthielt die Verfiberung für die Stände, daß weder Militär: noch Civil: 

bedienten von ihnen weiter etwas abfordern follten. Dieſe Stelle kam 

dem König „ehvas gezwungen oder doch überflüſſig“ vor. In der anderen 
Stelle war davon die Rede, daß den Kriegs: und Domänenfammern 

die Auflicht über die Sporteln der Juftizcollegien und Kanzleien aufge: 

tragen fei und daß das officium fisei unter Aufficht der Kammern darauf 

vigiliven folle. Dem König jchien, dab diefe Claufel allerhand Mißhellig— 

keiten unter den Lollegien verurfachen und den Oberämtern Anlaß zu 
der Klage geben würde, als ob man fie den Kammern fubordiniren wolle. 

Undererjeits würden die Kammern dadurch von ihren Hauptverrichtungen 
abgeführt und in Sachen verflodhten, die gar nicht von ihrem Reſſort 

jeien. Die ganze Paſſage jollte daher weggelaffen werden. — Nach einer 

Schleſien unter Friedrich d. Gr. 

8, Friedrich d. Sr. J. 397 ff. 

) In Echmollers Staats- und ſocialwiſſ. Forſchungen VII. 2. Seft. 

©. W. 2728 ©. mal. 
= 
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vom königlichen Cabinet umgeſchriebenen Faſſung, die der König unter— 
zeichnet, aber ohne Siegel und Datum überſandte, iſt dann das „Patent 

wegen der künftigen Contributionsverfaſſung im Erbherzogthum Schleſien 
und demſelben incorporirten Grafſchaft Glatz“ d. d. Potsdam 23. April 1743 
gedruckt worden (Korn Wr. 17, ©. 53ff.). Vom 1. Juni 1743 ab ſollte 
die neue Stenerverfaffung in Kraft treten. 

An die Stelle der Claſſificationscommiſſion trat num eine Revifions- 

commiffion, die die zahlreichen einlaufenden Befchwerden prüfen jollte. 

Sie beitand aus dem Geh. Rath dv. Thile als Vorfigenden und 6 ſub— 

delegirten Commifjarien (v. Maſſow, vd. Pfuel, v. Jagow, Soja, Grube, 

v. Zedliß), von denen zwei in Glogau, die übrigen 4 ſamt Thile ſelbſt 

in Breslau ihren Sig haben follten. Die eine Commiſſion erhielt einen 
Secretär, einen Calculator, einen Copiiften, die andere das Doppelte diejes 

Kauzleiperſonals. Die Revijion war in der Hauptfache als eine formale 
gedaht. Bon fachlichen Veränderungen kam namentlich die Moderation 
der Klerus und die Beitimmung des fog. Nahrungsgeldes der Grund: 
befiglofen in Betracht. Locale Revifionscommiflionen follten nur aus— 

nahmsweije verftattet werden. Mit dem Monat März des Jahres 1744 

jollte die Nevifionscommiflion aufhören. 

So ift es auch gefchehen. Bon da ab erjcheint Thiles Namen 
nicht mehr in den Xcten. Die weitere Rectification der Lontribution 
übernahmen nunmehr die Kammern, die dazu befondere Conmiſſarien 

beftellten, um nach Sreifen die ganze Anlage noch einmal zu prüfen, 
diesmal, wie e3 fcheint, rein nad) formalen, namentlich rechnerifchen Ge— 
fichtspuncten, wie denn als Gommifjar der Glogauer Kammer ein Cal- 

eulator fungirte. 

Bei der Anwejenheit des Königs zu Breslau im September 1748 

fonnte Münchow ihm perfönlich vortragen, daß nunmehr mit der Claſſi— 

fication und deren Revifion alles in Ordnung gebradjt ſei. Er machte 
den Borjchlag, um allen Befürchtungen wegen einer Fünftig etwa vor— 

zunehmenden Erhöhung der Steuern, mit denen die Gegner der preußischen 

Herrichaft die Gemüther in Schlejien allarmirien, die Spihe abzubrechen, 

ein Edict zu erlaffen, in welchem ausdrücklich verſprochen werden jollte, 
feine Erhöhung des Steuerfußes vorzunehmen und auch die in Zukunft 

zu machenden Meliorationen nicht zur Contribution heranzuziehen. Durch 
E.:D. d. d. Breslau 7. Sept. 1748 erhielt Münchow den Auftrag, ein 
ſolches Edict zu entwerfen. Diefes „Edict, daß die Contribution im 

Herzogthum Schlefien weder durch fernere Rectificirung der Catajtorum, 

noch weniger wegen vorgenommener Meliorationen, und am allerwenigjten 
30* 
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durch Erhöhung des Diviforis, jemalen gefteigert oder erhöhet werben 
folle”, erfchien mit dem Datum Neiße d. 10. Sept. 1748.') 

233. Labinetsordre an das Beneral-Directorium, 

Breslau, 5. Juli 1742. 
Ausfertigung. — Gen.Dir. Bommern. Tit. II. Ar. 2, 

Veränderungen bei der Pommerſchen Kammer. 

Se. Königl. Majeftät in Preußen ꝛc. haben aus höchfteigener 
Bewegung und Derofelben beiwohnenden Urſachen?) allergnädigft 
refoviret, bei Dero Pommerſchen Krieges- und Domänenkammer 
einige Veränderung dahin zu machen, daß Dero Etat3-Miniftre und 

1, Korn 1748, 211 ff. 
2) Unter diefen (nirgends näher bezeichneten) Urfachen für die Berände- 

rungen bei der Bommerjchen Kammer, die durch die obige Gabinetsordre getroffen 

werden, fpielte wohl die Hauptrolle ein Defect, der im Jahre vorher bei ber 

Stettiner Accijefafje entdedt worden war und über den uns einige vereinzelte 

Gabinetsordres aus der Minütenfammlung (R. 96. B. 23.) unterrichten. 

Der Kammerdirector dv. Ajchersleben, der (ald Nachfolger Hilles) im Ja— 

nuar 1741 jeinen Poften in Stettin angetreten hatte, hatte Defecte des Nccije- 

einnchmers Lanius in Höhe von 1753 Rthlr. entdedt und dem König Anzeige 

davon gemacht (C.O. dv. 17. Jan. n. 7. März 1741). Der König beauftragte 

Boden, die Sache unterjuhen zu laſſen (E-D. v. 7. März 1741); der Geh. 

Finanzratd Schmalz aus dem General-Directorium wurde zu dieſem Zwecke nach 

Stettin gejandt und fand die Anfchuldigung begründet; Lanius wurde cafjirt 

(E.-D. an das General-Directorium v. 29, Juli 1741). 

Die Angelegenheit hat offenbar dazu beigetragen, die Unzulänglichfeit 

Grumkows den Mugen des Königs offenbar zu machen. Er ſchrieb ihm 

(12. Moi 1741): Er habe ſich bisher auf feine pflichtmäßige Vigilanz auf die 

Kafienbedienten verlaffen: „Ihr könnt Euch alſo leicht vorftellen, wie jenfible Mir 

diefer Vorfall fein müſſe, und kann ch nicht umbhin, Euc alles Ernftes zu 

erinnern, vors künftige dieferhalb auf Eurer Hut zu fein und die Kaſſen in be- 

höriger Ordnung zu halten, auch den Bedienten nicht den freien Lauf zu laſſen, 

wo Ihr Euch nicht anders Meinem unausbleiblichen Reſſentiment erponiren wollet.“ 

Zugleich war dadurd ein geipanntes Verhältniß zwiichen Grumbkow und 

Aicheröfeben geichaffen worden, das wohl den Dienſt ungünftig beeinflußte. 

Aſchersleben hatte jchon am 1. Mai 1741 dem König feine Bejorgniß vor per- 

ſönlichem Verdruß aus der Sache geäußert; der König hatte ihn (E.-D. vom 

12. Mai 1741) feiner kräftigſten Protection verfichert. Die Neibungen ſcheinen 

aber nicht aufgehört zu haben. Am ihnen lag wohl die nächſte Urjache zu der 

durd die obige Ordre getroffenen Veränderung. 
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Dberpräfident von Grumkow von nun an von aller Arbeit bei der 
Krieges- und Domänenfammer ganz umd gar dispenfiret fein und 
nur allein bei der dortigen Regierung präfidiren und arbeiten foll; 
wohergegen Höchitdiefelbe den bisherigen Director der Kammer, 
den von Wichersleben hinwiederum zum Bräfidenten der Pommer— 
ſchen Krieges- und Domänenfammer ernennen und beftellet mwiffen 

wollen, !) wie dann auch derjelbe zu jeiner Bejoldung als Präfident 
dasjenige Gehalt befommen joll, was gedachter Etatsminiftre von 
Grumckow bis anhero als Präfident bei der Krieges: und Domänen- 
fammer befommen;?) zum Directore gebachter Kammer aber foll 

2) An Wichersleben jchrieb der König durch E.-D. v. 20. Juli 1742 

(R. 96. B. 24): „Ich habe zu Euch das gnädigjte Vertrauen, Ihr werdet es 

dabei weder an Treue nod Eifer und Application fehlen lafien, jondern Euer 

Gewiſſen, Meinen Dienjt und des Landes Wohlfahrt ftet3 zum Augenmerk haben, 
wobei Ihr Euch allezeit Meiner mächtigen Protection verfidhern fünnet. Sonften 

wiſſet Ihr bereits, daß Ich nad) Eurem VBorjchlage den p. von Thile zum 

Kammer-Director gemacht; mit dem Morent aber gehet es nicht an, und fann 

Ich nicht eine Kammer von Leuten, die gute Kenntniß haben, entblößen, um ſolche 
in eine andere zu jeßen, two fie vom Lande und deflen Verfaflung nichts wiſſen.“ 

2) Ueber die Vertheilung des Gehalts entjtand Streit zwijchen Grumbfom 

und Wichersleben. Das General-Directorium hatte in einem Bericht vom 

17. Juli 1742 das Gehalt, dad Grumbkow als Kammerpräjident genofjen, auf 

2022 Rthlr. beredynet, darunter 528 Rthlr. aus der Landrentei und 360 Rthlr. 

aus der Acciſe von Lauenburg, Bütow und Tempelburg (der Reſt jeiner Bejoldung 

betrug nod 1655 Athlr. 16 Gr... Grumbfow forderte nun aber für fich bie 

528 Rthlr. aus der Landrentei, die feiner Anficht nach zur Oberpräfidentendharge 

gehörten, und die 360 Rthlr. aus den Nccijefafien von Lauenburg, Bütom, 

Tempelburg, weil er dieſe in feiner Eigenjchaft als Dberhauptmann genöffe. 

Auf einen Bericht des General-Directoriums deswegen (20. Sept. 1742) 

entichied der König durch eigenhändiges Marginal, daß die erjtere Summe für 

Achersleben ſei, daß aber Grumbkow die zweite behalten ſollte. Der Streit war 

jedod damit nicht zu Ende. Die Bommerjche Kammer ftellte beim König un— 

mittelbar vor (10. Dec. 1742), dat Grumbfow die 360 Rthlr. aus den Hccije- 

fajjen nicht in feiner Eigenichaft als Oberhauptmann, fondern als Kammerpräfident 

genojjen hätte und fie daß daher Ajcheräfeben zufämen. Eine Cabinet3ordre an das 

Generaldirectorium d. d. Berlin 25. Dec. 1742 entichied, daß, falls die Bezüge 

wirflih zur Bejoldung des Kammerpräfidenten gehörten, es recht und billig jei, 

daß nicht Grumbkow, fondern Nichersleben fie erhielt. Das Generaldirectorium 

entwarf einen für Aſchersleben günftigen Bericht an den König, hielt ihn jedoch 

auf Beranlaflung des Minifters v. Boden zurüd, weil die Cabinet3ordre jchon 

deutlich genug ſei. Inzwiſchen hatte fih, da noch immer feine Enticheidung cr» 
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Sr. 8. M. ein tüchtiges und gefchicdtes Subjectum in Vorſchlag 
gebracht werden. !) 

Bann auch ©. 8. M. in Erfahrung gefommen feind, daß 
fih bei der Stargardichen Salzkaſſe, ingleihen bei der Regen— 
waldiſchen Acciſe wiederum ein Betrug und Unrichtigfeit hervor- 
gethan, fo wollen Höchftdiejelbe, daß diefe Sachen nad) aller Schärfe 
erantiniret, der Stargardjche Salzinjpector aber, ingleichen der 

Negenwaldiiche Aecifeinfpector nach Berlin zur Hausvogtei gebracht 
und ihnen dafelbjt der Proceß gemachet werden fol. Mehrhöchſt— 
gedachte S. K. M. befehlen demnach Dero General-Ober- Finanz, 
Krieges- und Domänen-Directorio hierdurch in Gnaden, fi) darnad) 
allerunterthänigft zu achten und das erforderliche ſolcherwegen überall 
zu verfügen.?) . 

folgt war, Aſchersleben perjönlih an den König jelbit gewandt, und dieſer ent» 

ſchied durch Cabinetsordre an das Beneraldirectorinm d. d. Berlin 20. März 1743, 

daß die 360 Nthlr. an Nichersieben gezahlt werden jollten. 

Grumbkow tar, wie man aus dem Scriftiwechjel erjicht, reich begütert, 

Nichersieben nicht; es verdient vielleicht Erwähnung, daß Nichersleben in der 

Sache mit feinem Dußfreunde, dem G. FR. v. Nohmedel correipondirte und 

dab dieſer (der übrigens die Abficht hatte, die 360 Rthlr. erft nach Grumbkows 

Tode Nichersleben zuzumenden) den von dieſem erhaltenen Brief den Miniftern 

mitteilte. 

1) Dem Befehl des Königs aufolge macht das Generaldirectorium unterm 

17. Juli 1742 Vorichläge zur Wiederbefeßung der durch Aſcherslebens Beförde— 

rung erledigten Stelle eines HKammerdirectord. Es ſchlägt in erjter Linie den 

Geh. Kriegsrath v. Thile bei der Kurmärfiichen Kammer, Cohn des verftorbenen 

Geh. Finanzraths dv. Thife vor, erwähnt aber, daß bei der Rommerjchen Kammer 

die Räthe Uhl und Schönholtz als ältefte Mitglieder in Betracht kämen. Der 

König wählte durch eigenhändige Beiſchrift Thile. — Deſſen Beltallung vom 

22. Juli 1742. — (Starb 23. Juni 1745 in Folge eines Echlaganfalls.) — 

Uebrigens sollte die Pommerihe Kammer damals nach einem Antrag Görnes, 

den der König durd ED. v. 17. Juli 1742 genehmigte (R. 96. B. 25.) „durch 

Beifügung einiger quten und geſchickten Arbeiter” in einen befieren Stand geſetzt 
werben. 

2, Mit Nüdficht auf die fpäteren Unordnungen bei der Pommerjchen 

Oberfteuerfaffe verdient hervorgehoben zu werden, daß Grumbkow nach feiner 

Entlafjung 1742 ängſtlich bemüht war, wegen feiner Amtsführung als Kammer— 

präjident eine formelle, umfafiende Decharge zu erhalten. Die Generalfaflen waren 
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254. Departementsvertheilung bei der Magdeburger Kammer. !) 

Berlin, 7. Juli 1742. 
Eoncept, gez. Happe. — Gen.-Dir. Magdeburg. Tit, III. Nr. 18. vol. 1. 

Specielle Zunctionen der Directoren und Räthe bei der Magde— 

burger Kammer. 

1. Director Kögeler. 
Generalia in allen Städte» und Steuerfahen. Nevidiret Die 

Ober-Steuer- und Domänenfafje mit dem Director von Boden, hat 
darbei zum Departement die Städte Magdeburg, Neuftadt, Suden- 
burg. Thut den Bortrag in Bergwerfsfadhen und in Salzjachen 
vom Hälliichen Siedewerf und präfidiret im Brau-Directorio zu 
Magdeburg. 

Amt: Möllenvogtei. 

2. Director von Boden. 

Generalia in allen Domänenfachen, revidiret mit dem Director 
Kögeler die Ober-Steuer- und Domänenfaffe, Hat den Vortrag von 
denen Schönebedichen Salzſachen und in Abweſenheit des p. Kögelers 
den Vortrag in Bergwerfs- und Hälliichen Salzfachen; revidiret 
auch die neuen Pachtanjchläge und thut davon den Vortrag in 
Collegio und bereijet, jo ofte es erfordert wird, Die Aemter. 

3. Kriegesrath Richter. 

Städte: Seehaufen, Obisfelde. 
Aemter: Ampfurtd, Schermofe, Dreileben, Sommerjchenburg. 
Hat specialem curam der Salz= und Bergwerfsjachen. 

4. Kriegesrath von Häjeler. 

Bejorget die Ober-Steuer- und dazu gehörigen Kajjen. 

bon dem mit ihrer Nepifion beauftragten Geh. Fin.-Rath v. Rohwedel richtig 

befunden worden (obwohl ſich jpäter herausftellte, daß feit 1741 Fehler in den 

Rechnungen der Oberfteuerfaffe fi befanden!,, Dies — meinte Grumbfom — 

genüge: er könne als Kammerpräfident nicht für alle Specialkaſſen verantwortlich 

gemacht werden. Er deutet an, daß jeine „Feinde* ihm in dieſer Hinficht gern 

Unannehmlichfeiten bereiten möchten. Das Generaldirectorium gewährte ihm 

jedoch feine allgemeine Decharge, ſondern bejchied ihn dahin, daß die Ueberficht 

über die ganze Kaſſenführung fi erſt im Laufe der Zeit erreichen lafie. Werde 

alles richtig befunden, fo wiirde das die beſte Decharge für ihn jein. 

1) Wegen der zu bejtellenden Gorreferenten follte no von der Kammer 

berichtet werden. Ein derartiger Bericht ift nicht vorhanden. 
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5. Kriegesrath Pleßmann. 
Städte: Wollnirftädt, Neuhaldensleben. 
Aemter: Wollmirftädt, Hillersleben. 

6. Kriegesrath Greinert. 

Städte: Wangleben, Egeln; und Hat den Bortrag in Boll: 

und Wegebefferungsfachen, item alle Militaria nebjt dem Krieges— 
rath Stieber. 

Aemter: Alvensleben, Wangleben, Egeln, Ummendorf. 

7. Kriegesrath Müller. 
Städte: Halle, Neumarf und Glaucha. Konnern, Lobechun, 

Alesleben. 
Aemter: Giebichenftein, Petersberg, Stiftsjchreiberei, Brachwiß, 

Alt- und Neubeejen. 

8. Kriegesrath Cellarius. 
Bejorget die Domänen-Rentei und darzu gehörigen Kafjen. 

9. Kriegesrath Burghof. 

Städte: Ludenwalde, Lohburg, Görtzke, Modern, Genthin. 

Reſpiciret die Coloniftenjachen, hat specialem curam mit dem 

p. Richter in denen Salze und Bergwerfsjachen und revidiret mit 
demjelben die Schönebeckſchen Salzkaffen-Ertracte. 

Aemter: Lohburg, Alten-Plato mit Bergzau, Derben und 
Ferchland. 

10. Kriegesrath Leyſer. 
Reſpiciret die Jagd- und Grenzſachen. 

11. Kriegesrath Beaufort. 
Stadt: Acken. 
Aemter: Acken und Brumby. 

12. Kriegesrath Nappius. 
Städte: Saltze, Schönebeck, Frohſa. 
Und hat als Baucommiſſarius den Vortrag von Bauſachen 

in der Stadt Magdeburg. 
Amt: Schönebeck. 

13. Kriegesrath Bittorff. 
Städte: Sondau und Jerichau. 
Aemter: Sondau, Jerichau, Roſenburg, Athensleben, Helfta. 



Magdeb. Kammer. — Münchows Heirathsplan. — Anscultatur. 473 

14. Kriegesrath Stieber. 
Städte: Burg, Calbe, Heymersleben, Staßfurth, Mansfeld, 

Lembach, Schraplau, Gerbitedt. 
Aemter: Ealbe, Gottesgnaden, Rothenburg, Wettin, Staffurth, 

Burg. 
15. Kriegesrath Stegemann. 

Reſpiciret das Juftiz-Departement. 

235. Cabinetsordre an den Etats:Minifter Graf von Münchow. 

8. Juli 1742. 
R. 96. B. 24. — Abſchriftlich. 

Heirathsconſens verweigert. 

Tout port& que je me sens à vous donner des marques de 

ma bienveillance royale, je dois neaumoins vous dire en r&eponse 

a votre lettre du 30 du mois passe que, quoique en toute autre 

occasion je ne vous aurais jamais refuse la permission de vous 

marier, les eirconstances du temps sont maintenant telles et le 

travail pour regler le tout dans la Silesie comme il faut est si 

grand qu’il demande absolument toute votre application, et, par 

cons&@quence, il me semble impossible que vous puissiez partager 

votre temps entre les occupations dont vous &tes charge, et 

entre les soins qu’une famille demande. Je ne doute done 

nullement que vous n’attendiez avec plaisir jusqu’ä un temps 

plus convenable pour y penser. Aussitöt que les affaires de la 

Silesie seront tout-A-fait réglées et en bon train, je vous accor- 

derai volontiers mon consentement et contribuerai par la A vos 

plaisirs de bien bon coeur.!) 

236. Cabinetsordre „an den von Alvensleben“. 

Potsdam, 23. Juli 1742. 
R. 96. B. 25. — Abſchriſtlich. 

Auscultatur bei den Kammern. 

S 8. M. in Preußen zc. lafien dem von Alvensleben auf 

feine Vorſtellung vom gejtrigen Dato, worin er, ihn zum chur— 

ı) Bielleicht hat dieje Fönigliche Ordre enticheidend in das Lebensichidjal 
Münchows eingegriffen: die beabjichtigte Heirath ift nicht zu Stande gefommen; 

nad) Ausweis feines Teftaments ift Münchomw unverheirathet geftorben. 
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märkifchen Kriegs: und Domänenrath zu beftellen, gebeten, hiermit 
zur Antwort ertheilen, daß er erit das Metier eines foldhen Raths 
lernen und alfo zuvor Auscultator werden müßte. 

257. Jmmediatberiht Münchows. 

Glogau, 24. Juli [1742]. 
Eigenbändiges Mundum. — Brest. &t.-@. M.R. Pars 1. Sect. I. Nr. 10. Vol. 1. 

VBice-Director bei der Glogauer Kammer. 

Da ih nunmehro heute wiederumb von hier über die vor— 
nehmſten Städte Niederjchlefiens nach Breslau reifen muß und 
E. M. mir jo angelegentlicher Dienft ohnumgänglich erfordert, daß 
währender meiner Abwejenheit die Sachen beim hiefigen Collegio 
nebjt dem Directore noch von einem revidiret werden, fo bitte 
allerunterthänigft, allergnädigft zu erlauben, daß jolches von dem 
Kriegesratd Bugäus, als Vice-Director, geichehen dürfe. 

Königliches eigenbändiges Marginal: 
„gubt Sch.“ 

2358. Labinetsordre an Locceji. 

Potsdam, 24. Juli 1742. 
Ausf. R. 46. B. 173. A. Gebrudt bei Lehmann, Preuß. u. d. kath. $. II. 138. 

Auftizwejen der Grafſchaft Glatz. 

Die Grafſchaft Glaß, die in Finanzſachen unter der Breslauer 
Kammer, in Juſtiz-, Lehn- und Gonfiftorialfahen unter der Breslauer 

Dberamtsregierung fteht, wird bezüglich der mere ecclesiastica der Aufficht 
des Cardinals Sinzendorff als Generalvicars aller römiſch-katholiſchen 
Kirchen und Gemeinden in ſämmtlichen königlichen Landen unterſtellt. 

Zugleich wird für die Glatzer Juſtiz-, Lehn- und Conſiſtorialſachen der 

bisherige Landrat im Glagifchen, v. Pannwitz, zum Rath bei der Ober: 
amtsregierung in Breslau ernannt (mit 500 Rthlr. Gehalt aus der 
Sportelfaffe); er fol ausnahmsweife von dem Eramen und der Probe: 

relation dispenfixt fein. 

Bom König an Müncomw mitgetheilt durch Cabinetsordre vom 
jelben Datum (Or.) mit der Bemerkung, daß der König den von Münchow 

an Pannwig Stelle vorgejchlagenen Landrath dv. Planig beftätigt habe, 
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worüber er feine Sutention noch näher erklären werde, und mit der 
Weifung, daß Pannwig die landräthlichen Obliegenheiten noch jo lange 
wahrzunehmen babe, bis Planitz angefommen fein und das Amt an— 
getreten Haben werde. !) 

239. Jmmediatberiht Münchows. 

Jauer, 29, Jult 1742. 
Eigenbändiges Concept. — Brest. St.-A. M.R. P. I. Sect. I. Wr. 6. Vol. 1. 

Ein Rath in Breslau zur Bearbeitung der oberſchleſiſchen 

Kammerſachen. 

Ew. Majeſtät haben mir allergnädigſt geſaget, daß dieſelben 
in dieſem Jahre noch feinen Kriegesrath zu Bearbeitung derer ober— 
ſchleſiſchen Sachen jalariren wollen. 

Damit nun bierunter E. M. Intention, zugleich aber auch 
einigermaßen Ordnung in diefem confufen Lande und die Sicher— 
heit E. M. Nevenus erhalten werde, jo Habe allerunterthänigst 
bitten wollen, des Herrn Deutichen älteften Sohn, welcher ala Se- 

cretarius bei legterm Feld-Commiſſariat gearbeitet und von felbigem 
jehr gerühmet wird, in die Breslaufche Kammer zu Bejtreitung der 

Dberfchlefiihen Sachen allergnädigft zu ſetzen. Es muß derjelbe 
diejes Fahr ohne Bejoldung dienen, und werden E. M. fodann 
wohl die Gnade Haben, zu erlauben, daß er in Fünftigem Jahre 
aus den oberjchlefichen Nevenus gleich anderen Sriegesräthen eine 
Bejoldung erhalte. 

Der König genehmigte den Antrag durch Cabinetsordre, Potsdam 

7. August 1742 (Ausf. Brest. St.-U. M.R. P. I. Nr. 6 vol. I.) mit der 
Bemerkung: 

Ich mache Mir die Hoffnung von ihm, er werde fich feinen 

Vater zum Modell nehmen und fich) äußerſt appliciren, um Mir 
mit gleicher Treue, Fleiß und Derteritö zu dienen, als diefer Mir 
beftändig her gedienet hat. 

Gehalt befam Deutſch vorläufig nicht. 
An den Geh. Finanz-Rath Deutjch, der für die Anſtellung diejes feines 

älteften Sohnes dankte, fchrieb der König durch Cabinetsordre, Aden 

30. Yug. 1742 (R. 96. B. 25.), er zweifle nicht, Deutſch werde auch 
jeinen jüngeren Sohn ebenmäßig zu feinen Dienjten anziehen, und er 

werde ihn dann ebenjo verjorgen. 

I) Brest. St.-X. M.R. P. J. Wr. 21. 
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240. Cabinetsordre an das General-Directorium. 

Charlottenburg, 31. Juli 1742. 
Re 96. B. 4. — Abſchriftlich. 

stnobelsdorff Ober-Baudirector. 

S. K. M. in Preußen 2c. haben aus höchfteigener Bewegung 
allergnädigft rejolviret, dem von Knobelsdorff!) den Character vom 

Sürintendanten aller königlichen Sclöffer, Häufer und Gärten, 

wie auch vom Directeur en chef aller Bauten in denen ſämmtlichen 
königlichen Provinzien beizulegen, und wollen zugleich, daß demſelben 
nicht nur das erforderliche Patent deshalb jonder Erlegung einiger 
Recruten-, Stempel: noch Kanzlei-Jurium ausgefertiget, jondern 
auc) jolches denen ſämmtlichen Krieges: und Domänenfammern und 
andern Coflegiis, wo jolches vonnöthen, intimiret und die Bau— 
Bedienten an ihn mit verwiejen werden jollen. Wenn auch könig- 
lihe Bau-Bediente abgehen, muß ihm joiches jederzeit gemeldet, 

die anzunehmende aber befage der deshalb vorhin ſchon ergangenen 

Drdre von ihm wegen ihrer Tüchtigfeit zuvor eraminiret und 
approbiret werden; wie dann derſelbe gleichfalls, jo oft er wegen 
der Baujahen dem Genereral-Directorio etwas vorzuftellen oder 
mit ſolchem fonften darüber zu conferiren nöthig haben wird, die 

Freiheit haben ſoll, dafjelbe im General-Directorio mündlid) vor- 
zutragen und zu conferiren, als in welcher Abficht ihm wegen der 

Bauanjtalten und was zur Berbefjerung des Bauweſens etwas 

beitragen kann, Siß und Stimme in dem General-Directorio mit 
accordiret wird. Höchitgedachte S. K. M. befehlen demnach Dero 
General» xc. Directorio hierdurch in Gnaden, jolcherwegen das ge= 
hörige überall zu verfügen. 

Circularordre deswegen an fämmtliche Kammern (abſchr.) Gen.-Dir. 

Mind.Rav. Tit. IX. Nr. 1. 

1) Weber Stnobelsdorff vergl. Manger, Baugeichichte von Potsdam (1789) 

(namentlih ©. 617), Preuß. Friedrich d. Gr. I. 61, 76, 267. III. 324. Ferner 

Allg. deutiche Biographie 16, 305 ff. und Wilhelm v. Knobelsdorff, Georg 

Wenceslaus d. Knobelsdorff, der Baumeister u. Freund Friedrichs d. Gr. Berlin 1861. 

Schon durd ein Gircular-Rejeript an jämmtliche Kammern vom 2. Ja— 

nuar 1742 (Gen.-Dir. Minden-Ravensb. Tit. IX. Nr. 1.) war befohlen worden, 

daß alle Baubediente fich vor der Anftellung bei bem Hauptmann dv. Knobelsdorff 

melden jollten, „Damit derieibe fie wegen ihrer Capacität ſondire“. 
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241. Reglement für die Berliner Baucommifjion. 

Berlin, I. Auguſt 1742. 
Gebrudt bei Mylius, ©. C.M. Cont. II. Sp. 71/72. Mit Siegel u. Königl. Unterjchrift, 

Gegengez. Happe, Boden. 

Wiederheritellung der Baucommijjion. 

Bu prompter Entjcheidung der bei Bauten unter Nachbarn und 
font entjtandenen Streitigkeiten und zur Beförderung des Anbaues in 
den Refidenzen wird die frühere!) Baucommiljion wieder hergeftellt. 

Sie fol unter der Direction des 2, Departements des General: 

Directoriums ftehen und wird zufammengejeßt aus folgenden 5 Mitgliedern: 
1. Geb. Rath Krug von Nidda, 2. Kammergerichtsrath Schwark, 3. Kriegs: 
rath Dietrich (Baudirector), 4. Baurath Erasmi, 5. Hofrath Wadenroder. 

Die Bauftreitigfeiten jind von ihr ohne procefjualiiche Weitläuftigfeit 

in möglichfter Kürze zu entjcheiden; Appellation ans Kanmergericht iſt 
geitattet (mit Suceumbenzbuße); aber feine weitere Inſtanz. 

Belihtigungen zur Abwendung von Streitigkeiten gehören mit zu 
den Obliegenbeiten der Commiſſion. 

Eine Sporteltare ijt beigefügt. 
Durch königliche Ordre vom 6. Auguſt 1742 (gegengez. Görne, 

Happe) wird die Inſtruction den Mitgliedern der Commiſſion überjandt, 

zugleich mit dem Befehl, fi am 15. d. Mis. zur Ablegung des Eides 
auf dem General-Directorium einzufinden. 

242. Immediatbericht Coccejis. 

Berlin, I. Auguft 1742. 
Mund. R. 46. B. Nr. 74. b. 2. 

Ein neuer zweiter Bräfident bei der Glogauer Oberamtöregierung. 

Der König bat befohlen, zwei oder drei tüchtige, cordate und red: 
fihe Subjecte aus dem jchlefifchen Adel zu der Stelle eines zweiten 

Präfidenten bei der Glogauer Oberamtsregierung vorzuſchlagen. Cocceji 
bat troß aller Mühe nur einen dazu geeigneten Mann finden können, 
den Grafen dv. Frankenberg, und der hat die Stelle deprecirt. Cocceji 
ihlägt daher vor, wie in Breslau einen „preußifchen Rechtsgelehrten” 

zum 2ten Präſidenten zu nehmen, weil auf diefen die ganze Direction ber 
Juſtiz antomme und er alſo „den furzen preußifchen Proceß“ aus dem 

1) 1739 aufgehoben: Bergl. Cabinetdordre an den Gen.-Lient. v. Glaſenapp 

u. Gen.-Major d. Sydow v. 4. Sept. 1739 bei Mylius, C.C.M. Cont. I. Nr. 35, 

Sp. 283/84. 
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Grunde verfichen mühe. Er jchlägt dazu den Director v. Böhmer vor. 

An defien Stelle fünne der Oberamtsrath v. Woſtrowski zum Director 

ernannt werden; und wieder an deſſen Stelle fünne ein Scylefifcher von 

Adel zum Obheramtsrath ernannt werden, „weil fich viel leichter ein quter 

Math, als ein guter Präfident finden wird“, 

Der König genehmigte den Vorſchlag. 

245. Die Juftizminifter an die dirigirenden Miniſter des General- 
Directoriums. 

Berlin, 4. Auguft 1742. 
Abſchrift.“ Das Driginal war gezeichnet: Gocceii, Broich, Arnim. — R. 9. J. 8. 

Seneral-Fiscal Uhde und das Ober-Tribunal. 

Die Juftizminifter theilen nach ftattgchabtem Vortrag im „Beheimten 

Etatsrath“ den dirigirenden Minijtern des General-Direcloriums einen 
Bericht des Tribunals mit, in dem fich diefes gegen die Vorwürfe?) des 
Seneralfiscals Uhde vertheidigt. Sie bemerken dazu Folgendes: 

Gleichwie nun Daraus erhellet, daß das Kollegium überall 

legaliter hierunter verfahren, aljo fönnen wir uns über des Ge— 
neral:Fiscal Uhden impertinenten Antrag und eigennügige Abfichten 
nicht genug verwundern. 

Ein Hochlöbl. General- ꝛc. Directorium wird wohl hoffentlid) 
. zu dem Tribunal, welches aus 12 befannten gelehrten und ehrlichen 

Leuten beftehet, das Bertrauen haben, daR diejelbe die Jura bejjer 

als der Generals Fiscal verftehen und dahero keinen fiscalifchen 
Aufjeher nöthig Haben. 

Um fo viel weniger, da wir bishero jchlechte Proben von des 

General-Fiscale Jurisprudenz gejehen, vielmehr derjelbe die ihm 

ı Von Podewils am 17. December 1743 an Eocceji überjandt und von 

dieſem am 18. mit den beiden (in den Anmerkungen twiedergegebenen) Randichriften 

zurüdgeichicdt. Das Actenſtück ſpielt ein Rolle in dem damals zwiichen Arnim 

und Gocceji ausgebrocenen Streit, deſſen Urſache die inzwiſchen erfolgte Er- 

nennung Uhdens zum Mitglied des Geh. Juſtizraths war. Vergl. die Stüde 
vom 3. Dec. 1743. 

2, Handichrift Coccejis (18. Dee. 1749): „Der Uhde hat bei dem General- 

Directorio vorgegeben, daf das Tribunal auf das interesse fisci nicht genug 

Attention hätte und daher nöthig wäre, daß derjelbe in das Collegium geſetzt 

werde umd einen praeceptorem abgeben jollte.“ 
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fo angelegentlih aufgetragene Berfertigung des figcalifchen Re— 
glements viele Jahre bei fich liegen laſſen und bis dieſe Stunde 

nicht eingeſchicket hat. 
Der Geheimte Nat Duhram!) war ein ganz anderer Mann 

als Ddiefer Uhden und ift wegen feiner großen Meriten in das 
Tribunal, nachdem er lange Jahre vorher ſchon General-Fiscal 

gewejen, gejeget worden. Unterdeſſen haben fich auch bei dieſes 
großen Mannes Zeiten jo viel Inconvenienzien hervorgethan, daß 
©. K. M. nad) der Zeit bedenklich gefunden, einen General-Fiscal 
votum et sessionem in denen Collegiis weiter zu ertbeilen.?) 

Es ift auch unſers Ermefjens ganz incompatible, daß ein 
Fiscal, welcher zugleich pars ift, als judex denen Relationen bei- 
wohnen follte, da er nach allen Rechten, wenn causae fiscales vor- 
fommen, billig abtreten müßte. 

Wir können auch feinen Effect davon abjehen, weil ja feiner 
Anwejenheit ohneradhtet die majora würden gelten müfjen und 
dahero defjen Gegenwart ohne Nußen fein dürfte Im übrigen 
würde es wohl dem Geheimen Juſtiz-Rath, dem Tribunal und 
Kammergericht Sehr empfindlich fallen, wenn man nur vermuthen 
jollte, daß fie, da fie Sr. K. M. mit Eid und Pflichten verwandt 

fein, etwas wider das Interefje Sr. K. M. zu veranlafjen capable 
wären und daher einer fiscalifchen Aufficht nöthig hätten. 

EE. EE. geruhen, Sid) in den cas zu jegen, wie es Dero- 
jelben gefallen würde, wann diefer General-Fiscal Sr. K. M. vor- 
tragen wollte, daß es nöthig wäre, daß er bei dem Gencral- ꝛc. 

Directorio votum et sessionem haben möchte, damit er dahin fehen 
könnte, daß Sr. K. M. Interefje bei diefem Collegio wohl beobachtet 
werde. Die ganze Intention dieſes General-Fiscals gehet bloß 
und allein dahin, unter diejem nichtigen Prätert Geheimter Rath zu 

werden, welches er jchon zu verjdiedenen Malen jehnlich gejuchet, 
aber nicht erhalten können. 

1) Wilhelm Duhram, Generalfiscal. Bergl. über ihn Iſaacſohn Geſch. 
d. preuß. Beamtenthums III, 25. 67; Stölzel Nechtäverwaltung II, 41. 73; 

Breyfig der Procei gegen Eberhard Dandelman (Schmollers ftaats- u. jorial« 

wiſſ. Forſch. VII, 4) ©. 47. 
2), Randichrift Eoccejis (18. Dec. 1743): „Dieſes gehet alles auf die fiscalia 

welche er refpiciren wollen, und wie er pars et judex gemweien wäre.” 
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244. Cabinetsordre an Mlünchow. 

Potsdam, 7. Auguſt 1742. 
Breslauer Staatsarch. M. R. VI. 1. vol. 1. Ausfertigung. 

Der Wohlftand der Städte und der Militarismus in Schleiien.') 

Mein lieber Wirklich geheimer Etats- und Krieges-Minifter 

von Münchow. Die Bemühungen, jo Ihr amwendet, in denen 

dortigen Provinzien mehrere Einwohner hereinzuziehen und wovon 
Ihr Mir unter dem 27. Juli eine Probe mit dem Fürftenthum 
Liegnig gegeben,?) gereichen Mir zu befonders gnädigen Wohlgefallen. 
Ihr werdet Euch aber hauptſächlich darauf befleißigen müffen, wie 

Ihr gute Gapitaliften und fonften Leute, die capabel find und 
Force haben, Manufacturen zu pouffiren, ins Land ziehen möget. 
Sch werde Euch darunter in allem die Hand bieten und foll ſolchen 

Leuten nichts im Wege geleget werden, wie Ihr denn unter andern 

aus beitommender Abichrift”) erfehen werdet, was vor eine reiterirte 

und gejchärfte Ordre IH an die dortige Negimenter wegen ihres 
Betragens gegen die Bürgerichaft ergehen lafjen und follet hr 
Mir allemal frei anzeigen, wann derjelben nicht volltommen nad)- 
gelebet wird. 

245. Cabinetsordre an den General-Lieutenant von Geßler, 
Beneralmajor von Maſſow und Dberft de Hautcharmoy. 

Potsdam, den 7. Auguft 1742. 
Brest. Staatsarch. M. K. VI. ı. vol, I. Abſchrifi. 

Militair und Bürgerihaft in Sclefien. 

Mein lieber General-Lientenant von Geßler. Ich finde 
nöthig Euch hierdurch jo guädig als alles Ernftes zu erinnern, daß 

Ihr der Stadt Liegnig (Grünberg und Herrnftadt, Brieg) weder durd) 
Werbungen der dahin kommenden Fremden und Weifenden, ala 
auch der dortigen Kaufleute, Bürger, Manufacturiere, Fabricanten 

und deren Bedienten oder Gefellen noch ſonſten auf einige andere 
Art in einigen Stüden zur Laft fallen, jondern jolche mit aller 

Doucenr und Beicheidenheit tractiren follet, wie Ihr dann bei der 
Einquartirung feine Ercefje geftatten noch zulaffen müſſet, daß die 

i) Vergl. Nr. 223. 

2, Darüber ift nichts Näheres befannt. 

3, Vergl. Nr. 245. 
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Bürger von denen Officiers oder Soldaten übel tractiret oder 
rude begegnet werden. Wenn Sch auch die Berfaffung gemachet 
habe, daß alle Revenües der Kämmerei in Liegnig nad) Abzug der 
nöthigen Ausgaben Mir berechnet werden müjjen, jo habt Ihr Euch 
darnach zu achten, mithin, wenn Ihr etwas, jo jonften aus der 
Kämmerei zu machen wäre, nöthig findet, deshalb an die Srieges- 
und Domänenfammer nad) Glogau zu jchreiben, indem die Kämmerei 
fonder Drdre der Kammer nichts ausgeben darf. 

246. Labinetsordre an den Etats-Mlinifter von Cocceji. 

Charlottenburg, 9. Auguft 1742. 
R. 96. B. 24. — Abſchriftlich. 

Gegen die Schulbhaft eines Bauern. 

©. K. M. ꝛc. ertheilen Dero Etat3-Minifter von Cocceji auf 
jeine Vorjtellung vom 6. diejes!) wegen des Bauern Falcken bier- 
durh in Antwort, daß es fchlecht eingejehen ift, wenn man von 
einem armen Bauer wider alle Möglichkeit 700 Thaler durch das 
Gefängniß erzwingen will. Wenn alle Dero Bauren auf foldhe 
Art dergleichen bezahlen jollen, jo würden die Feſtungen und Ge— 
fängniffe volfreich werden, die Dörfer aber wüſte fein. Und wollen 

demnach Höchitdiejelbe, daß jonder alles Raifonniren gedachter 
Bauer auf freien Fuß geftellet werden foll; wie denn Höchjtdiejelbe 
alles Ernftes verbieten, in diefer Sache mit weitern Borftellungen 

behelliget zu werben. 

247. Labinetsordre an den Etats-Mlinifter von Cocceji. 

Charlottenburg, 10. Auguft 1742. 
R. 98. B. 24. — Abſchriftlich. 

Eovcceji und der Oberforftmeifter von Hertefeldt. 

Die abjchriftlihe Anlage?) wird Euch mit mehrern zeigen, 
was ber Dber-Forftmeifter von Hertefeldt bei Mir allerunthänigft 
vorgeftellet. Ich finde es vor jehr unbillig, daß diefem Menjchen 

0) Nicht erhalten. 
9) Nicht vorhanden. 
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die ihm zuftändige Revenües vorenthalten werden, und habt Ihr 
alfo dahin zu fehen, daß er nicht dhicaniret, fondern vielmehr mit 
Aufhebung des angelegten Arrejtes die Sache vor denen Kollegiis, 
wohin fie gehöret, jonder daß Ihr Euch vor Eure Perfon davon 

meliret, ausgemachet werde. Wie Jh dann aud will, daß die 
Sache wegen des vielleiht aus Webereilung gejchriebenen Briefes, 
nachdem der von Sertefeldt Ddeclariret, Euch dadurch an Euren 
Ehren, Aembtern, Chargen noch Perſon nicht injuriiren oder zu 
nahe getreten wollen [!], nur niedergefchlagen und von beiden 
Theilen nicht weiter gerühret werden fol; allermaßen hr von 

jelbften erfennen werdet, daß es bejjer fei, unter Verwandten der- 

gleichen Dinge gleich im Anfange zu unterdrüden, als das Publicum 

damit zu unterhalten. Wie ich dann auch nichts weiter davon 
wiffen und weder von dem einen nod dem andern desfalls be- 
helliget jein will. 

248. Labinetsordre an den Etats-AMlinifter von Kunheim. 

Potsdam, 20. Auguſt 1742. 
R. 9, B. 25. — Abſchriftlich. 

Antwort auf Bericht wegen Reform des preußiſchen Schulmwejens. 

J’ai bien recu votre lettre du 14 de ce mois,!) avec la 

relation allemande touchant le sucees de l’etablissement des 

ecoles dans la Prusse, que le bon Dieu a beni sous votre 

direction. Je m’en rejouis, connaissant Tutilite de cet arran- 

gement, et je me flatte que ce pays en ressentira les suites. 

Vous pouvez compter que j’y tiendrai toujours la main. 

249. Cabinetsordre an den Dber- Jägermeifter Graf von Schlieben. 

Potsdam, 20. Auguft 1742. 
R. 96. B. 24. — Abſchriftlich. 

Ernennungen von Forfibeamten durch den König. 

Ich vernehme zu Meiner bejonderen Befrembdung, daß, Da 

Ich aus eigener Bewegung und ohne jemandes Einrath darüber 

) Nicht erhalten. Der angezogene Bericht findet fih in den einjchlägigen 

Acten des Geh. Staatsarchivs nicht, weder im Concept noch als Mundum. Ueber 

die Bedeutung der ojtpreußiichen Schulreform orientirt jeßt am beiten Pariset 

Etat er l'Eglise sous Frederie-Guillaume I. (p. 458—485), wo aud bie 

geſammte Litteratur angeführt it. 
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gehabt zu Haben, den Feldjäger Borftorff zum Hofjäger in Berlin 
und den Heejen zum Landjäger ernennet und bejtellet habe, die— 
jelben dennoch nicht nur zu ſolchen ihren Functionen noch nicht 
vereidet worden, jondern daß man wohl gar fich gegen ſolche be— 
drohentlic; äußern wollen, wie fie es vielleicht zu regrettiren haben 
jollten, daß jolde aus Meiner Wahl zu diefen Bedienungen ges 
fommen. Ich will das legtere vor jeßo nicht releviren, ſondern 
nur jo viel davon hier erwähnen, daß Sch diejenigen, welche Ich 
aus Mir am beten bekannten Urjachen zu gewifjen Bedienungen 
ernenne und employire, wider jedermann zu mainteniren den Willen 
und die Kraft habe; Euch aber befehle Ih Hierdurch, fofort die 
Beranftaltung zu machen, daß gedadhter Borftorff ſowohl als der 

Heeſe ſonder einigen Zeitverluft und ohne einige Einwendung 
wegen der ihnen gegebenen Bedienungen in Eidespflicht genommen 

und gehörig beftellet werden, auch dawider in feinem Stüde beein- 
trächtiget werden jollen. 

250. Cabinetsordre an den Etats-Minifter von Happe. 

Potsdanı, 20. Auguſt 1742. 
R. 96. B. 24. — Abſchriftlich. 

Geheimer Finanzrath von Reinhardt. 

Ich finde es gegründet, wie Ihr in Eurer Borjtellung vom 
18. diejes!) meldet, daß Ihr ein capables Membrum haben müſſet, 

um in denen Servis- und Einquartierungsfachen zu arbeiten; weil 
Ich aber zweifele, daß Ihr es in diefen Sachen mit dem Geheimen 
Finanzrath von Neinhardt?) treffen werdet, jo wird es Mir lieb 

jein, wann Ihr einen andern dazu vorjchlaget. 

1, Nicht erhalten. 

2) Reinhardt war von feinem Breslauer Poften wieder ins General» 

Directorium zurüdverjegt worden. Er hatte ſich in der Sikung vom 21. Mai 

von dem Breslauer Nammercollegium verabichiedet, indem er zugleich in einem 

fangen Bortrage (in 43 Puncten) Recenjchaft von feiner Amtsführung ablegte 

und die Präfidialgeihäfte an Münchow übergab. (Brest. St.-W. P. A. II, 

9a. vol. 1.) 
31* 
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251. Bericht der Neumärfifhen Kammer 

vom 23. Auguft 1742. 

GensDir. Bomm. Tit. XXXV, Nr. 42. 

Die Neumärktiihe Kammer und die Banernpladerei durch Beamte. 

Auf ein Nefeript vom 20. August 1742, das in Folge der Cabinets: 
ordre vom 7. Auguſt 1742) die Kammern in fcharfen Ausdrüden anwies, 

die Pladerei der Amtsbauern durch die Beamten fleißiger zu verhüten, 

verantwortet ſich die Neumärfiiche Kammer in einem Bericht vom 

23. August 1742, in dem weitläufig ausgeführt wird, daß diefe Hammer 

ſich bereits vorher alle Mühe gegeben babe, dergleichen Pladereien zu 

verhüten, und daß bei ihr in den legten Jahren feine Bejchwerden vor: 

gefommen feien. 

Der KHammerdirector dv. Katt, der erſt vor Furzem nah Cüſtrin 
verjegt worden war,?) hatte den Bericht nicht unterjchrieben und be= 

gründete dies in einem Separatvotum einmal dadurch, daß eine derartige 
Verantwortung auf ein generelles Gircularrejeript unftatthaft jet, ferner 

aber auch durch Zweifel an der Nichtigkeit der Behauptung, daß in der 

Neumark feine Beihwerden über die Beamten vorgefommen feien. Er 

jei zu furze Zeit im Collegium, um „fo positive und hardie“ verfichern 

zu fünnen, daß die Beamten feine Pladereien vorgenommen. Doc fünne 
er fagen, daß bei feinem Furzen Hierſein viele Bauern über das harte 
Berfahren der Beamten bittere Klagen geführt hätten, wovon die Unter: 

juhungsprotofolle nur noch nicht beim Collegium übergeben worden feien, 
jo in Quargichen und Neudamm, und auch im Collegium ſei öfter gejagt 
worden, der Erifenius wäre ein Bauernplader. Die Unterfuhung des 
Geh. Finanzraths v. Beggerow im Amte Reetz babe gezeigt, wie der 
Beamte Sydow dort die Bauern gequält habe, Schon damals fei der 
Kammer eine ungnädige Erinnerung zu Theil geworden. Eine jcharfe 
Mahnung fünne auch jegt nichts ſchaden (25. Auguft 1742). 

Der Hammerprälident dv. Werner begleitete diefe Ausführungen mit 

Stoffen, die hauptſächlich den Zwed verfolgen, jeden Schein der Eonnivenz 

mit Bauernpladern feinerfeits entjchieden abzulehnen. 

Das General: Directorium Hat ſich nicht mäher in der Sache 
geäußert. 

2) Gedruckt bei Stadelmann II. Nr. 26 (S. 253 ff). 
2) Vergl. Nr. 145, ©. 277. 
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252. Aus verfchiedenen Actenftüden. 

Juli und Auguſt, befonders 24. Auguſt 1742. 
Stettiner Neglerungsardiv, Tit. Landräthe. 

Landrathsbeitellung in Pommern. 

Die Bommerjche Kammer berichtet 19. Juli 1742, daß der Landrath 

des Voriger Kreiſes v. Küſſow geftorben ſei. Sie habe den Kreisver— 
wandten aufgegeben jemanden für die Neubefegung der Stelle vorzufchlagen. 

Die Senioren des Kreiſes verfammelten ſich 31. Juli in Stargard 

und fchlugen drei Perſonen vor, von denen der Hauptmann v. Roſey auf 
Hafelbufc zum Landrath ernannt wurde (fgl. Reſer. 24. Aug. 1742). 

Roſey wurde, wie ſchon vorher der Landrath v. Schulenburg, von 
der Regierung „eigenmächtig“ verpflichtet ohne Mitwirkung der Kammer.) 

255. Derfügung Münhows an die Breslauer Kammer. 

Breslau, 27. Auguſt 1742. 
Mundum. — Brest. St.«A. MR. P. A. TIL 28. h. Vol. L 

Steuerräthe in Sclejien. 

Einem hochlöblichen Eollegio ift zur Genüge befannt, und er- 
giebet fich folches bei den ankommenden Sachen und täglichen 

Vorträgen genugſam, daß die Städte des biefigen Departements, 
die Acciſe, Zölle, rathhäuslihe und Polizeiſachen noch nicht in 
erforderliher und gehöriger Ordnung jein; wie denn, um unter 
andern nur etwas anzuführen, nicht einmal fichere Principia wegen 
der in den ungefchloffenen Vorjtädten zu etablirenden firen Acciſe 

genommen und von feinem einzigen Rathhaufe ordentliche Salarien- 
Etat3 gemachet, jondern bei allegirten beiden Sachen und hundert 
andern ganz woillfürlich verfahren wird. Da nun jolches daher 
rühret, daß theils die Städte nicht gar gut eingerichtet, Die Be— 
dienten inftruiret und unter genugfamer Aufjicht gehalten werden, 
anderntheil® aber eine Hochlöbliche Krieges» und Domänenfammer 
zu Bearbeitung aller diefer Sachen und der dazu erforderlichen 
Attention nicht mit genugjamen Steuerräthen verliehen gewejen, 
©. 8 M. aber auch darunter dem Hodlöblichen Collegio aller: 
gnädigft zu Hülfe gefommen, jo wird es nunmehro nur darauf 

I) Vergl. das fgl. Neicript vom 9. Dec. 1742. 
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anfommen, daß die Arbeit unter die Steuerräthe gehörig vertheilet, 
ein jeder recht angewiefen und demnächſt mit Ernft darauf gehalten 
werde, daß er feinem Devoir ein Gnügen thue. 

Die Vertheilung der Städte commmmicire biebei, jo wie ich 

fie entworfen, einem hochlöblichen Collegio, und würde, wenn ſolches 

damit einig, ſofort denen Steuerräthen davon Nachricht zu geben 
und ihnen befannt zu machen fein, daß fie zwifchen hier und dem 
10. Septembris ſich unter einander die Negiftraturen und Acten der 
ihnen zugejchriebenen Städte übergeben, fodann aber fofort ihre 

Städte von neuem bereifen und nach denen ihnen vorgejchriebenen 
Indagandis?) unterjuchen müfjen. 

Damit auch diefes mit dejto mehr und befferm Nutzen geichehe 
und die Steuerräthe recht lernen können, wie fie die Unterjuchung 
anftellen und die Sachen angreifen müffen, jo wird ferner nöthig 

fein, daß die Herren Sriegesräthe von Wittih) und Oppermann 

einige derer vornehmſten Städte ſelbſt bereifen und in Gegenwart 

des Commissarii loei nach denen Indagandis unterjuchten. 
Es könnte folhemnah dem Herm Kriegesrath von Wittich 

in des Wernidens Städten, als zu Schweidnig und Landeshut, dem 

Herrn Kriegesratd Oppermann aber in des Egers Städten Die 

Unterjuhung von Brieg und Neiße, in des Planitz Städten Glatz 

und in des Kieſewitters von Dels die Unterfuhung dergeftalt auf- 
getragen werden, daß der Herr Kriegesrath v. Wittih gleich nad) 

der Zahlwoche der bevorjtehenden Mefje abginge, der Herr Krieges» 

rath Oppermann aber gleich nach des p. v. Wittihs Netour nad 
die ihm angewiejene Städte reifete, um in denfelben die Accifez, 

BZoll-, Kämmerei- und Bolizeifachen aufs gründlichſte zu unter: 
juchen. 

Wenn ein hochlöbliches Collegium biebei mit mir einig, jo 

erfuche deshalb forderfamit das nöthige zu verfügen, und, da noch 

ein Kreis-Galculator fehlet, jo bitte zugleich einen recht geichidten 
und rontinirten Menschen aufzufuchen und ausfindig zu machen. 

Neue Vertheilung der Steuerräthe Breslaufhen Departements. 

1. Der Stenerrath von Mittich, \ 2 
Salculator Grunow, wohnet zu Breslau und hat an Städten: 

1. Breslau, 2. Ohlau, 

3. Neumark. 

1) Siehe die Beilage. 



Die Stenerräthe deö Breslauer Departements. 

. Der Steuerrath Wernide, 

Ealculator Phot, 
1. Schweidniß, 

2. Landshut, 

3. Liebau, 

4. Ober⸗Giersdorf, 

5. Reichenbach, 

. Der Steuerrath Eger, 

Calculator Witmann, 

1. Brieg, 

2. Strehlen, 
3. Grottfau, 

4. Neihe, 

5. Frankenſtein, 

6. Nimptich, 

‚ Der Steuerrath Kiefewitter, 

Calculator Eger, 
1. Wartenberg, 

2. Mebzibor, 

3. Pietſchen, 

4. Ereugburg, 

5. Conſtadt, 
6. Namslau, 

. Der Steuerrath von Planig, 

Galculator . . ..) 
1. Glatz, 
2. Habelichwerbt, 

3. Wünfchelburg, 

4, Neurode, 

5. Landed, 

. Steuerrath Liebherr, 
Ealculator Wegener, 

1. Oppeln, 

2. Neuftadt, 

3. Leihwig, 

. Steuerrath Göße, 

Calculator Schulße, 

1) üde. 

1. Ratibor, 

2. Crapitz, 

3. Koſel. 
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N wohnet zu Schweibnig, hat an Städten: 

6. Schomberg, 

7. Striegau, 

8. Schösborf, 
9. Boltenhayn, 

10. Freiburg. 

} wohnet zu Brieg, hat an Städten: 

7. NReichenftein, 
8. Sifberberg, 

9. Wartha, 

10. Ottmachau, 

11. Münfterberg. 

} wohnet zu Oels und hat au Städten: 

7. Bernftadt, 

8. Dels, 

9. Faftenberg, 

10. Trebniß, 
11. Zuliusburg. 

wohnet zu Glatz und hat an Städten: 

6. Mittelwalde, 

7. Reinerz, 

8. Lewin, 

9. Wilhelmsthal. 

wohnet zu Oppeln und hat an Städten: 

4. Ober⸗Glogau, 

5. Falkenberg. 

wohnen zu Ratibor u. haben an Städten: 

4. Gleiwitz, 

5. Sorau. 
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Beilage. 
Indaganda, 

wonah die Steuerräthe im Breslaufchen Departement bei der 
zweiten Bereifung der Städte ihrer Inſpection die Unterſuchung 
anzuftellen und wornac die Bereifungs-Protocolla zu formiren.!) 

Tit. L 

Bei Uccife, Zoll und Biergroſchen. 

1. Wie viel Bedienten bei der Acciſe beftellet und zu welcher 
Beit fie beftellet; ob, an wem und wie viel fie dafür bezahlen 

müſſen; was fie vorhin bedienet. 
2. Ob der Einnehmer, und wie hoch Kaution gemachet. 
3. Wie er und der Controleur und übrigen Unterbedienten 

fi in ihrem Amte verhalten; ob fie auch jelbft Accife geben. 
Producatur ihr Bud). 

4. Ob die Thorbücher von den Eontroleurs mit den Manualien 
der Einnehmer gehörig collationiret und die Manualia bei Revifion 
der Kaffe mit den Acciſe-Zettuln, der Accifanten Bücher und der 
Kaufleute Specification zujammengehalten, imgleichen ob die Con- 

trolle richtig geführet, der Einnehmer das Manual und der Eon- 

troleur die Controlle mit eigener Hand gejchrieben habe. 
5. Ob die Nccije-Bedienten Connerion und Gewerbe in der 

Stadt Haben oder wohl gar bürgerliche Nahrung treiben. 
6. Wie status cassae befunden; welches mit allen Umftänden 

ad protocollum zu nehmen. 
7. Ob Refte bei der Acciſe vorhanden, und wo ſolche her- 

rühren. 

8. Ob die ftrafbaren Caſus unterfuchet, darüber ein gebundenes 

Protofoll gehalten; ob die Strafen alle eingefommen, auch wie 
ſolche vertheilet worden. 

9. Ob auch gejtempelt Papier vorhanden, imgleichen ge= 
itempelte Karten, und wie viel davon in Quartalen debitiret worden. 

10. Wo die Xccife eingehoben werde, und ob die Kaffe in 
Sicherheit ſei. 

1) Brest. St.-V. MR. P. A. III. 23. h. Vol. I. Bergl. die Inſtruction 
für die Steuerräthe in Schlejien, Nr. 120. Vergl. auch Schmoller in der Zeitichr. 
f. preuß. Geſch. XI; 552. 
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11. Ob Receptores die Regiftratur und einlaufende Verord— 
nungen in gehöriger Ordnung halten. 

12. Wie der Mccije-Ertrag ſich in den letztern Monaten ver- 
halten, bei welchen Capite ein Plus oder Minus, und was defjen 
Urſache gewejen. 

13. Ob nach PBroportion der Einnahme genugfam Korn zum 
Scharren-Baden conjumiret. 

NB. Hiebei muß eine Tabelle aller Einwohner der Stadt und 
2. ein Ertract, was im vorigen Jahr zum Haus» und Scharren- 
Baden verfteuret, beigeleget werden. 

14. Wie die PVifitationes der ankommenden Wagen und der 
anfommenden und durchgehenden Boten obferviret werden. 

15. Wie und wo die Bifitationes der Material- und Kram- 
waaren gejchehen. 

16. Ob der Poftmeifter auch zu verfteunrende Waaren ohne 
Borwiljen der Acciſe folgen laffe, und wie es mit den PBaqueten 
in den Briefen |!] gehalten werde. 

17. Wie die Waaren, jo mit der Poſt anfommen, verfteuret 

werden, und ob jolches nad) dem arbitrio des PBifitatoris gefchehe. 

18. Wie es mit der Aufficht in den Mühlen gehalten werde. 

19. Ob wegen Nichtigkeit der Malzjäde und Kuffen in denen 
Mühlen öfters Proben gemachet werden. 

20. Ob die Schlädhter und Feld-Viſitatores bei der Acciſe 
vereidet. 

21. Wie es mit Verſteuerung der durchgehenden Waaren ge- 
halten werde; ob die Acciſe davon gleich bei der Entröe bezahlet 
und hiernächft wieder vergütiget werde. 

22. Ob und was für die Paffirzettul gefordert werde. 

23. Wie es mit der Ausſaat-, Vieh-, Heu- und Handwerks— 
fteuer gehalten werde. 

24. Ob aud die Revifivn diefer Neben-Steuer-Anlagen, und 
wie jolche gejchehen. 

25. Wie viel von den Handwerkern und Kramern auf dem 
Lande au firirter Accife einfommen. 

26. Ob die Avenues zur und aus der Stadt und zu den 
Mühlen wohl verwahret und die Defraudationes überall vermieden 
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werden können. Ob die VBorftädte, und die nicht unter der Con— 
tribution ſtehende Einwohner, jo nicht von der Aceciſe überjehen 
werden können, in eimen Acciſe-Anſchlag vder auf ein gewifjes 
Quantum geleßet. 

27. Ob in den Thoren Bfänder angenommen werden, und 
wie e3 damit gehalten werde. 

28. Ob und wie ofte wöchentlich die Thor-Regifter mit den 
Munualien und Zettuln collationiret werden. 

29. Db zu Beforderung des Aceiſe-Intereſſe etwas anzuzeigen. 

30. Ob die Accife-Bedienten mit Inftructiones verjehen, jolche 
gut inne haben; ob die Thorichreiber Bifitir-Eifen haben und fie 
ſolche brauchen. 

31. Ob wider die Accife-Säße, wider die Bifitationes, Strafen, 

Pladereien oder Aufenthalt und Unbeicheidenheit der Bedienten 
geflaget werde, und worin folches eigentlich bejtehe. 

32. Ob firirte Mccife von dem Handel auf dem Lande ein- 

fomme. 
33. Ob und wie viel von den Jahrmärkten der in der Nähe 

belegenen nicht accijebaren Fleden einfomme. 

34. Ob fi jemand und unter was Vorwand von der Accije 
erimire. 

Bom Zoll. 
1. Ob und wie hoch der Zoll-Einnehmer Kaution gemachet. 
2. Wie die Zoll-Einnahme allhier controllivet werde, 
3. Wie Status der Zollfafje befunden. 
4. Wenn gegen vorigen Monat ein Minus, woher folches 

rühret. 

5. Welche Derter eigentlich zum Diftriet dieſes Zolles gehören. 
6. Ob die Strafen gehörig berechnet und deutliche Protocolla 

darüber geführet werden, und wie die Strafen vertheilet. 

7. Was der Polizei» und Zoll:Bereuter in legterm Monat 
vor fteafbare Caſus angezeiget habe, und ob derjelbe fein Devoir thue. 

8. Wer den Biergrojchen einnehme, ob bei folcher Einnahme 

alles richtig zugehe, die Rechnunge in Ordnung fein und welcher» 
geftalt ſolche controlliret werden. 

9. Welchergeftalt die Zoll-Einnahme ohne Beſchwerung des 
Commercii zu verbeilern. 
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Tit. IL 

Bei den Polizei- und Stadtjachen. 

. Worin der Stadt hauptjächliche Nahrung beftehe. 

.Ob folche zu- oder abnehme. 

. Woher jolches gejchehe. 

. Wie ſolchem zu remediren. 

. Wie viel Häujer in der Stadt. 

. Wie viel Familien, wie viel Seelen. 

.Ob alle Häufer der Stadt mit Leuten bejeget, oder wie 

viel und woher diejelben ledig jtehen. 
Ob die Häufer alle in gutem baulichen Stande oder den 

Einfall drohen, und welche. 
8. Ob noch wüfte Stellen vorhanden, und woher es fomme, 

daß fie nicht bebauet werden. 
9. Ob die Schwengelbrunnen abgejchaffet. 
10. Ob noch Scheunen in der Stadt. 
11. Ob der Stadt in ihrem Brau-Urbar Eintrag gejchehe, 

wie und wenn. 
12. Was diefelbe eigentlich für Dörfer zu verlegen habe. 
13. Wie viel dahin in legterm Jahre an Bier und Brannt— 

wein gegangen. 
14. Ob ein Reihbrauen "in der Stadt oder indistinete ge= 

brauen werde. 
15. Ob in der Stadt eine Brau-Ordnung oder Brau— 

Reglement ei. 
16. Wie viel Kaufleute in der Stadt wohnen, wohin und 

womit diejelben handeln und wie ihnen zu ihrem Commercio nod) 
mehr zu helfen jei. 

17. Was für Handwerker in der Stadt fein; welche am meiften 

Nahrung haben, und wie folche noch zu vermehren fei. 
18. Wie viel Manufacturiers vorhanden; ob bei dem Tuch: 

machergewerf eine Schau-Ordnung und in oder bei der Stadt cine 
gute Walfmühle fei; wo die fabrieirte Wollen-Waaren Hin ver- 
faufet werden und welchergeftalt diefe Fabrique in mehrer Auf: 
nahme zu bringen. 

19. Ob in der Stadt ein Lein- und Garnhandel ei, und 
wie jolhem aufzuhelfen. 

ob OD — 

-] 
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20. Was für Bürger fich feit dem leßtern Jahre etabliret, 
wie viel dagegen, und warum, tweggezogen. 

21. Db es etwa an ein» oder dem andern Handwerker fehle, 
welcher ſich allhier nähren könne. 

22. Ob die Meifter zureichende Gefellen Haben. 

23. Ob ordentliche Wochenmärfte gehalten werden. 

24. In was für Stande die Jahrmärkte und ob ſolche durch 
viele und was vor Frembde befuchet werden, ob diejelben darauf 

mehr bringen oder Holen, und was fie für einheimijhe Waaren 
und Productiones mit ſich zurüde nehmen. 

Ob nicht, und auf welche Zeit, mehrere Jahrmärkte anzulegen. 

25. Ob das Standgeld auch leidlich, und die Frembden da— 
durch nicht allzu jehr mitgenommen werden. 

26. Ob überhaupt in der Stadt mehr frembde Waaren ein- 
gebracht werden als ausgehen. 

27. Wie es mit Ellen, Maß und Gewichte bejchaffen. 

28. Ob und wie viel Gelder, auch zu welchem Behuef in der 
Stadt annod) colligiret werden. 

29. Ob die Bürgerfchaft mit dem Magiftrat in Proceß ftehe. 

30. Ob eine Feuer-Ordnung vorhanden, die Feuer-Viſitationes, 
und wie ofte, geichehen, und wie es dabei befunden. 

31. Ob und wie viel Feuerrüftungen, und ob folche in gutem 

Stande. 

32. Was mit dem Armenwefen für Einrichtung gemachet jei, 
und ob dabei noch etwas zu beiiern. 

33. Ob und wie viel, auch an wen, die Stadt-Commune 
etwas jchuldig fei. 

34. Welchergeftalt man ſolche Schulden zu tilgen vermeine. 

Tit. III. 

Bei rathhäuslichen Sachen. 

1. Welchergeftalt Magiftratus bejeget und ein jeder feinem 

Amte vorjtehe,; was er vorhin gewejen; ob, was und wen er für 

Erhaltung der Bedienung etwas gegeben; wie viel ein jeder an 
Beſoldung und Emolumentis Habe. 
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2. Ob die rathhäuslihe Kämmerei-Rechnungen abgenommen, 
status causae eraminiret und wie fich die Einnahme und Ausgabe 
von legtern bishero befunden. 

3. Db der Kämmerer tüchtige und hinlängliche Caution beftellet. 
4. Ob das Hypothefenbuch und die Negiftratur in Ordnung. 
5. Ob jchleunige Juſtiz adminiftrivet oder darüber geflaget werde. 
6. Ob nicht übermäßige Sportuln genommen und wie viel 

für Gewinnung des Bürgerrecht? genommen werde. 
7. Ob Magiftratus mit einem rathhäuslichen Reglement ver- 

jehen und von denen Membris ein jeder ein ordentliches De— 

partement habe. 

8. Ob und wie viel Schulden die Kämmerei habe, und was 

Dagegen verjchrieben fei. 
9. Ob dazu landesherrlicher Conſens ertheilet worden. 
10. Welchergeftalt diefe Schulden bezahlet werden fünnen. 
11. Ob das Rathhaus Kämmerei-Pertinenzien veräußert, jo 

wieder zu reluiren. 
12. Ob das Rathhaus wegen einiger ihm zuftehenden Jurium 

Proceß habe und wie e8 damit ftehe. 
13. Ob die Kämmerei-Güter in einem ordentlichen Inven— 

tario beichrieben, ein rathhäuslicher Etat formiret. 
14. Wie mit denen Depofiten-Geldern gewirthichaftet werde 
15. Ob die Kämmerei-Pertinenzien verpachtet, und wie. 
16. Wie mit der Haide gewirthjchaftet werde. 
17. Ob Magiftratus nod) Accidentien außer der im Salarien- 

Etat ausgemachten Bejoldung nehine.') 

254. Königliche Marginalien zu Porftellungen des 

Magdeburger Confiftoriums. 

Auguſt 1742. 
R. 9. IV. La. 18 Start veritümmelt. 

König und Eonjiftorium. 

Der König hatte, gemäß den populationiftiichen Tendenzen der 
Berordnung vom 3. Juni 1740,2) durch einen Erlaß an Regierung und 

1) Am Rande zugejegt: „Nota. Ob wegen Verbeſſerung ber ämmerei- 

güter noch etwas vorzuſchlagen.“ 

2) Vergl. Nr. 6. 
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Eonfiftorium zu Magdeburg den Befehl ergehen fallen, daß der ver- 
wittweten Qemde zu Salpfe geftattet werben folle, fidy mit ihres veritorbenen 

Mannes Brudersfohn zu vereheliden. Regierung und onfiftorium 
reichten dagegen eine Vorftellung ein, die ſich auf das göttliche Verbot 
einer ſolchen Ehe (Lev. XVII, 14 u. XX, 20) berief und das auf 

Anſuchen der Betheiligten erlafjene Rejeript für dolos erſchlichen erklärte. 

Der König jchrieb an den Rand diefer Vorftellung einige Be— 

merlungen, die durch Beihädigung des Randes ftark verftiimmelt worden 

find. Sie beginnen mit dem Saße: „das Conſiſtorum [Seindt Epels]”, 
und fchliegen mit dem folgenden Befehl: „ich als Wicarius Jesu eristi 

und Ergbifchoff zu Magdeburg befehle, das Sie Ehlich zufammen gegeben 
werden. Friedrich.” 

Auf eine nochmalige VBorftellung des Konjiftoriums bat der König 
in dorso mit wenigen Strihen einen Ejelsfopf gezeichnet mit der Unter: 

ſchrift: „Conſiſtorialgeſicht“. 

255. Zwei Cabinetsordres an die Cleviſche Regierung. 

Weſel, 6. und 7. September 1742. 

R. 9%. B. 24. — Abſchriſtlich. 

Einihränfung des Supplifenmweiens. 

I. 

[6. Sept] ©. K. M. in Preußen 2. befehlen Dero Cle— 
viichen Regierung Hierdurch in Gmaden, die nöthige Verfügung zu 
thun, daß forthin niemand fich weiter unterftehen ſoll, vor Die 

Unterthanen und dafige Landeseinwohner ein Memorial, es jei 
jolhes an S. 8. M. jelbjt gerichtet oder aber an die Landes» 
collegia, aufzuſetzen, als nur allein gejchworene Advocati und 

Brocuratores; wie dann, wann außer diefen fich jemand unter- 
nehmen ſollte, Memorialia aufzujegen, oder ſolche jonder eines 

Advocati oder Procuratoris Unterfchrift einzugeben, der Concipient 
ſolches Memorials jedesmal 5 Thaler Strafe erlegen foll. 

II. 

[7. Sept.) ©. K. M. in Preußen ꝛc. befehlen Dero Cle— 
viſchen Regierung hierdurch in Gnaden und zugleich alles Ernſtes, 
allen Advocaten und Procuratoren bei Vermeidung einer Strafe von 
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10 Rthlr. zu unterfagen, daß feiner von ihnen ein Memorial auf- 
jegen joll, worinnen gebeten wird, eines Bauern Sohn oder Bruder 
derer Kriegesdienſte zu erlafjen. 

256. Cabinetsordre an den Surintendanten von Knobelsdorff. 

Potsdam, 15. September 1742. 
R. 96. B. 24. — Abſchriftlich. 

Verweis wegen Säumniß. 

Ich bin nicht zufrieden, daß bei Meiner Ankunft allhier Ich 
vernehmen müſſen, wie Ihr die Zeichnung von dem Haufe allhier, 

jo Ih Euch vor Meiner Abreife zu machen befohlen, aflererft vor 
ſechs Tagen hierhergefchidet Habet. hr hättet ſolches weit befjer 
bejchleunigen fjollen, da Ihr wiſſet, daß Ih Meine Sachen gerne 

prompt ausgerichtet jehe, und will Ich Hoffen, daß ſolches Hinfüro 
eracter geichehen werde, damit Ich nicht Urſach Habe, deshalb Meine 
Empfindlichkeit zu zeigen und mit dem Hauſe, welches Ich Euch in 
Berlin zur Wohnung gegeben, eine Wenderung zu machen. 

Eigenhändiger Zuſatz: 

„SH komm Mein Tage nicht mit Ihm aus der Stelle, Er 
erecutiret nichts, wie ch es haben will, und iſt faul wie ein 

Artilleriepferd.* 

257. Cabinetsordre an den furmärfifchen Kamımer-Präfidenten 

von der Diten. 

Potsdam, 15. September 1742. 
R. 96. B. 24. — Ubſchriftuich. 

Anweiſungen zur Beuplirung des Landes. 

Da Meine Hauptabficht nunmehro mit dahin gerichtet ift, Die 
Wohlfahrt, Nahrung und Gewerbe Meiner Untertanen, imgleichen 
die Peuplirung des Landes beſtens zu befördern, jo habe Ih Euch 
zu Eurer Verhaltung nachjtehendes befannt machen und Eud) 
deshalb dahin inftruiren wollen, daß zuförderft Ihr und die Kammer 
durchaus nicht weiter geftatten jollet, daß einige Beamte, wie bisher 

gefchehen, die Bauren und Unterthanen pladen, übel tractiren und 
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ausſaugen und unter allerhand jcheinbaren Präterten ruiniren, aud) 

wohl gar von Haus und Hof jagen. Es ift folches eine ganz mög- 

lihe Sache, bei welcder die Pachtungen und die Beamte gar wohl 
beftehen können, woferne die Kammer behörige Attention auf die 
Eonfervation derer Untertanen hat und fich nicht aus unerlaubten 
Urſachen oder Nebenabfihten davon detourniren läſſet. Nächſtdem 
jollet Ihr Eure Attention mit dahin richten, daß. das Land mehr 
und mehr peuplivet und Leute aus fremden Landen dahin gezogen, 
auch die Dörfer, fonderlich bei Berlin herum und zwijchen Potsdam 
und Berlin, mehr und mehr angebauet werden. Die Baumaterialien 
werdet Ihr nad) Erhaltung eines Anfchlages, was foldhe often 
werden, geben; ſodann will Ich dergleichen neu anbauenden oder 
anfommenden fremden Leuten 6, 8 bis 10 Freijahre von allen 
oneribus accordiren; fie und alle ihre Leute, jo fie mit fich bringen, 
follen auch von aller Werbung gänzlich frei fein. Wann Fa— 
bricanten darunter, welche Waaren oder Sachen fabriciren, der— 

gleihen in unfern Landen bisher noch nicht gemachet worden, jo 
will Sch ſolchen die Freiheit geben, daß fie auch auf dem platten 

Lande wohnen und dajelbft fabriciren können; es verftehet ſich 
aber diefes nur von Waaren und Zeugen, dergleichen bisher in 
unfern Städten noch nicht fabriciret werden. 

Ihr müſſet aber diefe Meine Abficht und Conditiones nicht 
nad) dem bisherigen Ichädlihen Gebrauch durch gedrudte Patente 
oder einen öffentlihen Ausruf bekannt machen, als welches zu 
nicht8 anders dienet, als nur die Nachtbaren [aufmerkffjam zu 
machen], auf der Hut zu fein, um es zu coupiren, daß foldhe ihr 

Domicilium nicht verändern können, jondern es muß folches durch 
treue und gejchidte Leute auf denen Grenzen mit einer abdroiten 
Art befannt gemachet werden, damit fich jolches unter der Hand 
divulgire und alsdenn, wenn nur erjt ein Anfang gemachet ift, ein 
Fremder den andern nach fich ziehe. Ich verlaffe mich Hierunter 
auf Eure Mir befannte Derxterite, Treue und Savoir-faire und 

werde Euch deshalb bei Meiner Retour aus Schlefien mündlich 
und weitläuftiger jprechen. 
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258. Labinetsordre an Podewils. 

Breslau, 21. September 1742. 
R. 52, Nr. 69. 

Befegung der Magdeburgijchen Regierungspräfidentenftelle — 

Magdeburgiiche Bajallen in fremden Dienften. 

Der Magdeburgifche Regierungspräfident von Dacheroeden fei ge- 
ftorben.) „Da Eud) nun bewußt ift, wie daß Jch gerne ein oder anderen 
von denen qualificirten und bemittelten Vaſallen, weldje bisher in aus— 
wärtigen Dienften ftehen, wiederum in die Meinige bringen möchte, und 
diefer vacante Poſten Gelegenheit geben könnte, einen derer Afjeburgs, 
Beltheim, Alvensleben oder anderen Vafallen, fo in fremden Diensten 

feind, wieder in das Land zu ziehen und zu placiren, jo habt Ihr jolches 
mit den Miniftre® vom Juflizdepartement zu überlegen und Mir dem 
nächſt Eure Vorſchläge deshalb zu thun.“ 

Bald darauf (3. Nov.) hat der König „aus eigener Bewegung“ 
den Geh. Juſtiz- und Zribunalsrath Edlen v. Plotho zum Regierungs— 
präfidenten in Magdeburg ernannt.?) Ueber die genannten Bafallen Hatte 

Podewilz 4. Det. 1742 folgendermaßen berichtet: 

Solder allergnädigften Drdre zu jchuldigfter Folge müſſen 
wir hierdurch zuvorderft allergehorfamft berichten, daß, fo viel 
erftlih den von Aſſeburg betrifft, E. K. M. Sich allergnädigft 
erinnern werden, wasmaßen Sie auf des Königs von Schweden 
und des Landgrafen Wilhelms zu Heſſen-Caſſel Inftanz demjelben 
allergnädigft erlaubet haben, in Hejfiichen Dienften zu bleiben. 

Der von Veldheim ift zwar Kammerjunker bei dem Herzog zu 
Braunfhweig-Wolfenbüttel, thut aber feine Dienfte, jondern lebet 
auf feinen zum Theil in dortigen Landen belegnen Gütern und 
fommt nach Hofe, wenn er will, verlanget auch, jo viel ung wifjend 
ift, gar nicht, fich zu dergleichen oder einem andern Civilambt zu 
engagiren. 

Bon denen von Alvensleben aber befinden fi) zwar ver- 
ſchiedene dermalen in churbraunfchweigichen Dienften, unter welchen 
jedoch allein entweder auf den dortigen Geheimten Kammerrath, 

ı) Ein Irrthum des Königs. Dacheroeden Tebte noch; er ift erft am 

28. Sept. geftorben. Podewils macht in feiner Anwort auf den Irrthum auf- 
merfjam. (28. Sept.) 

9) Mittheilung an Eocceji durch C.O. dv. 3. Nov. 1742. (R. 96. B. 24.) 

Acta Borussica. BVehördenorganifation VI. 32 
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Viceberghauptmann und Commifjfarium im Mecdlenburgjchen oder 
aber auf den Oberhauptmann und Droft zu Burgsdorff zu reflectiren 
fein dürfte, weil die übrigen noch junge Leute find. 

Ob nun E. K. M. allergnädigft wollen, daß dem Legations- 
rath Langſchmid zu Hannover!) aufgegeben werden folle, den einen 
oder andern von beiden darüber zu fondiren, deshalb erwarten wir 
Dero fernern allergnädigften Befehl in tieffter Submiſſion, müffen 
aber dabei zugleich allerunterthänigft anzeigen, daß bei der ob- 
gedachten vacanten Regierungspräfidenten- Function zu Magdeburg 
fih nur eine Regierungsraths-Befoldung von 500 Rthlr. befindet, 
indem bie vorhin derjelben beigelegt gewejene Gage von 1000 Rthlr. 
davon weggezogen, auch von 9 vor die Räthe gewidmeten Bejol- 
dungen nur nod 4 übrig gelaffen worden, von denen der ver- 

ftorbene von Dacheröden eine genofjen. 
Königlihe Refolution, nad Eicheld Aufzeichnung (Potsdam 

9. October): 

„But.“ 
Decret (16. October): 

„Es könnte nunmehr an den p. Langfchmid dieferhalb ge— 
Ichrieben werden.“ 

259. Inftruction für den Etatsminifter Grafen von Münchow. 

Breslau, 24. September 1742. 
Audi. — Bresl. St, MR. P. I. Sect. 1, Ar. 1. Vol, 1. 

Beftenerungdgrundfäge. — Erfüllung des Etats. — Schuldenmwejen. 

— Magazinverwaltung. — Berichte, Kafſſenabſchlüſſe ꝛc. — Heran« 

ziehung Fremder. — Blacirung von Capitalien. — Militaria — 

Landgüter. — Bajallen. — Paliſſaden. — Etat für 1743. — 
Schleſiſche Privatſchulden. 

1. 

Der Etatsminifter Graf von Münchow muß ſich angelegen 
ſein laſſen, den ihm gegebenen neu formirten Schleſiſchen Etat 
richtig zu erfüllen, und daher anjetzo durch eine exacte Repartition 
auf die geiſtlichen Stifter und Klöſter ſowohl als auf die von Adel, 
ſo ihre Güter zwar hier im Lande haben, aber in Wien, Mähren 
oder in Böhmen wohnen, die Auflagen ſo einrichten, daß dadurch 
dieſen Leuten ſchwere Onera aufgetragen werden, hergegen die 

N Preußiſcher Reſident daſelbſt. 
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niederſchleſiſchen Stände, welche in preußifchen Dienften feind, in- 
gleichen die in Schlefien wohnhaft und vor Sr. K. M. gut inten- 
tioniret feind, jo viel möglich ift, gefchonet werden. 

Abſonderlich Hat der Etatsminifter Graf von Münchow bei 

diejer Indiction Darauf zu reflectiren, daß die Abgaben nicht ſowohl 
auf die Bauren und im Lande angejejfene Unterthanen fallen, 
fondern nur allein auf die frembde und übelgefinnete Stände. 

2. 

Um das neue Etatöquantum fo viel leichter herauszubringen, 
hat der Etatsminiftre Graf Münchow auf die Berbefferung der 
Kämmereirevenites, derer Accifen und derer Zölle infonderheit zu 
arbeiten, auf daß, was etwa auf einer Seite ausfället, auf der 
andern Seite wieder einfommen möge und daß er alfo das Etats- 
quantum richtig erfüllen könne. 

3 

Die noch als Reſte ausftehende oberfchlefiiche und glaßijche 
Schulden muß er mit dem Geheimen Finanzrath Deutich') eraminiren 
und Ddergeftalt liquidiren, daß man damit zu einem gewiffen und 
fiheren Quanto fonıme, jo hiernächſt noch abgeführet werden muß. 

4. 

Wegen der jchlefiichen Magazine joll der Etatsminifter Graf 
Münchow vornehmlich alles fo bejorgen, daß die Magazine zur 
convenablen Zeit einen gewiſſen Theil daraus verfaufen, damit das 

Mehl oder Getreide darin nicht dumpficht oder mulfericht werde, 
und ſoll von den daher einfalfirten Geldern das Quantum des 
Magazins wieder erfüllet werden. 

Uebrigens joll er an ©. 8. M. fleißig wegen bes Korn— 
preijes im Lande Bericht erjtatten, damit, wenn ber Sornpreis zu 
hoch gehet und das Getreide zu viel gilt, alsdenn aus denen 
Magazinen fo viel verfaufet werde, als es nöthig ift, um den 
Kornpreis zu balanciren. Worüber er aber zuvor allmal bei 
Sr. 8. M. anfragen und Dero Approbation und Drdre darüber 
gewärtigen joll. 

2) Deutſch war zufeßt der Chef des Feld-Kriegscommiſſariats in Schlefien 

gewejen. 

32* 
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5 

Es foll der Etatsminifter Graf von Mündhow an ©. 8. M. 

alle acht Tage einen Rapport abjtatten, worinnen fürzlih alle Um— 
ftände vom Lande, von denen Domänen, von den Accifen und von 

alfen Revenües detailliret werden müſſen. Alle drei Monate aber 
foll er einen richtigen Kaſſenabſchluß dabei einjchiden, woraus 
deutlich zu erjehen, was einfommen follen, was eingefommen- ift, 
was reftiret, was ausgegeben worden und wie viel im Beſtande ift. 

Diefem Kafjenabjchluß ſoll nod ein aparter Ertract beige- 

füget werden, von den 200000 Rthlr. Nemiffionsgeldern, Bau— 

foften und dergleichen Ausgaben, jo im Etat ftehen; welcher Ertract 
jo eingerichtet fein muß, daß angejeget wird: Die Einnahme von 
Remijfions- und dergleichen Gelder beträgt fi in dem Quartal... 
jo viel, die Ausgaben, wovon das Detail sub litera A hierbei 

erfolget, betragen fo viel, alfo plus oder minus ausgegeben, jo viel. 
Ueberdies joll der Etatsminifter Graf Münchow alsdenn auch 
deutliche Ertracte nebit denen Balancen von denen Acciſen, wie 

auch Zollertracte einfenden. 

6. 

So viel als wie es fi nur thun laffen will, ſoll der Etats- 
minifter Münchow zufehen, durch Emifjaires, Patente oder andere 
faifable Mittel aus Sachſen, Böhmen und gar jelbft aus Wien 
noch mehr Leute anhero in das Land zu ziehen, als Yabricanten, 
Manufacturiers und allerhand Leute, die nüßliche Arbeit machen. 
Welches dann auch zum Anbau der Städte Neiß und Brieg jehr 
dienlich fein wird. !) 

7. 

Wegen Placirung einiger Capitalien muß der Etatsminiſter 
Münchow wifjen, wie viel Capitalia und gegen was vor Procent, 

1) Am 3. Nov. 1742 berichtet Münchow, er habe, um dieſem Punct feiner 

Inſtruction Genüge zu leiften, einen Commiffar nach Sachſen und der Laufik 

geichidt, der Land und Leute gut fenne und aus der Gegend von Pittau auch 

ihon einen Bericht gejandt habe, der günftige Ausfichten eröffne Er reicht 

zugleich dem König den Entwurf eines Patents wegen der Einwanderer-Beneficien 

ein. Es ift vom König vollzogen und mit dem Datum des 6. Nov. 1742 publirt 
worden. Es ift identiſch mit dem bei Kom 1742, ©. 206 gedrudten. (Das 

Datum „2. Nov.“ in der Ueberſchrift ift ein Drudfehler.) 
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auch in wie viel Zeit unterzubringen feind, und muß er davon 
berichten. Doch foll er feine Vorjchläge deshalb thun, woferne die 
Capitalia nicht genugfam gefichert jeind. 

8. 

Wegen der Negimenter muß der Etatsminifter Münchow 
darauf Halten, daß die Landräthe und die Landleute denen Officiers 
in der Werbung nicht zuwider, jondern vielmehr behülflich fein. 

Wohergegen ©. 8. M. dem General Marwig erpreffe Ordre ge- 
geben haben, darauf zu Halten, daß von denen NRegimentern feine 
Ercefje committiret werden, oder, baferne dergleichen gejchehen, daß 
ſolche redreffiret und beftrafet werden. 

9, 

Wenn im Lande Güter zu verkaufen feind, jo foll der Etats- 
minifter Graf Münchow fi darnach erfundigen, ob der Ankauf 
derjelben profitabel oder nicht, auch wie viel Intereffen davon 
praeter propter zu ziehen wären, und Sr. 8. M. nachgehends 
davon berichten. 

10. 

Wollen S. K. M. eine accurate Lifte haben 
1) von allen denen von Adel, welche bier im Lande allein 

und fonften nirgend mit Gütern angejeffen feind und die in 
frembden Dienften ftehen, 

2) von allen denenjenigen, welde zugleih in Schlefien und 
in der Königin von Hungern Länder Güter haben. 

11. 

Es Tieget eine große Menge Baliffaden im Oppeljchen, welche 
im vergangenen Winter dajelbft gehauen worden, um die Stadt 

Breslau damit zu paliffadiren. Es foll daher der Etatsminifter 
Münchow eraminiren, ob es vortheilhafter ift, folche Paliffaden Hier 
um die Stadt fegen zu laſſen, auch Ratibor und Oppeln damit 
zu palifjadiren, oder ob es avantageufer, folhe ganz und gar zu 
verfaufen. 

12. 

Wegen der neuen Einrichtung, davon dem Etatsminifter 
Mündow der Etat gegeben ift, Hat derjelbe Zeit zu arbeiten, bis 
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im künftigen Monat April und bis zur Meffe, alsdenn aber der 
ganze Etat vor das Jahr 1743 zur Vollenziehung nebſt allen 
Nachweifungen und Eclairciffements, jo S. K. M. dabei verlangen 
fönnen, fertig fein muß. 

13. 

Es foll übrigens der p. von Münchow auch eine befondere 
Lifte von allen auf dem Lande haftenden Schulden, welche Bar- 
ticulier8 zu fordern haben, machen laffen, dergeftalt daß S. K. M. 
daraus fowohl die Namen derer, jo zu fordern haben, ala auch) 
alle Umftände folcher Forderung Mar und deutlich daraus erjehen 
fünnen. 

Mehrhöchſtgedachte S. K. M. befehlen demnach Dero Wirklich 
Geheimen Etatsminifter Grafen von Münchow Hierdurch in Gnaden, 
fi) nad) vorftehendem allen wohl zu achten und jelbigem eigentlid) 
und genauft nachzufonmen. 

260. Refeript „auf Pönigl. Specialbefehl“ an die Breslauer 

Dberamtsregierung. 

Berlin, 6. October 1742. 
Mund, gez. Cocceji, Bobemwild, Brest. St.«A. P. A. IV, 2a. vol. I. 

Eigenmädtigfeiten der Breslauer Oberamtsregierung in 

NRegalienjadhen. 

Tadelt in ſcharfen Worten, daß die Oberamtsregierung eigenmächtig 
Moratorien ertheilt habe, was zu den Regalien gehöre, und zwar gegen 
den Haren Wortlaut der neuen Procekordnung, in der vorgejchrieben fei, 
dab Moratorien nur unter gemwiffen Bedingungen auf Bericht des Col» 
fegiums, aber durch königliche Entjcheidung verftaitet werden ſollen. Das 

Collegium wird aufgefordert fich deswegen zu rechtfertigen. 
Ein ähnliches Refeript erging unterm gleihen Datum an Beneden: 

borff: weil er vornehmlich in der Abficht über die Oberamtsregierung 
gefeßt ei, um auf die genaue Befolgung der königlichen Verordnungen 
und auf die Gonfervation der königlichen Rechte zu jehen, jo jolle er in 

diefem Sinne feines Amtes walten, widrigenfall® man die Verantwortung 
von ihm fordern und fich deshalb lediglih an ihn Halten werde. — 

Das Concept eines Beriht3 von Benedendorff vom 17. Dct. 1742 

(ebenda, ſtark befchädigt) erwähnt des obigen Falles nicht, fondern ver- 
breitet jich über andere Anfchuldigungen gegen das Collegium, die Eigen: 
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mächtigfeiten in Regalienfachen betreffen. Es Handelt fi) dabei 1. um 
die Beihuldigung, daß das Collegium eigenmächtig neue Advocaten an— 
gefegt und ſich dafür 8, 12—15 Rthlr. Confirmationsgebühren habe 
zahlen laſſen; dies erflärt Benedendorff für eine baare Erfindung — 
2. um die Conceſſion neuer Bethäufer ohne Immediatanfrage. Dies fei 
ein alter, früher fchon gerügter Fall. 3. um die Erlaubniß für bie 

Zundatiften von Liegnig, ihre Penſion an einem anderen Orte zu ver- 
zehren; hierzu fei das ollegium durch einen föniglichen Befehl vom 
4. Juni autorifirt geweſen. Das Gerücht wegen einer eigenmächtigen 
Theilung der Sportelfaffe halte ja die vorgejegte Stelle felbit für 
unrichtig. 

261. Verfügung Münchows an die Breslauer Kammer. 

Blogau, 9. October 1742. 
Mund. gez. Gr. v. Müuchow. Bresl. St⸗A. P, A. II. 9a. 

Uebereinftimmung der Principien bei beiden jhlejijhen Kammern. 

Zur Einführung uniformer Principien bei den Kriegs- und Do— 
mänenfammern in Breslau uud Glogau finde er höchſt nöthig, daß alle 
von einem Collegium erlaſſenen Eircularia und auch nur einigermaßen 
in generalibus feftgefegte Brincipien dem andern communicirt würden; er 

erſucht, folches in allen Fällen zu beobachten. 

262. Labinetsordre an den Kammer-Präfidenten von Afchersleben 
zu Stettin. 

Potsdam, 9. Dctober 1742. 
R. 96. B. 34. — Abigeiftlic- 

Furcht vor heimlidhen Feinden. 

Ich Habe aus Eurem monatlihen Rapport vom 20. voriges 
Monats!) erjehen, wie Ihr in Sorgen ftehet, daß Eure heimliche 

Widerwärtigen in Stettin gegen Euch hie und da was anzubringen 

juchen werden. Ihr dürfet aber nur gerade gehen und thun, was 
Mein Dienft und Ordre ift, jo Habt Ihr Euch vor nichts zu 
fürchten, fondern Meiner königlichen Gnade und höchften Protection 
Euch gewiß zu verfichern. 

1) Nicht erhalten. Bergl. Nr. 233. 
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263. Labinetsordre an den Dberft von Bredow u. Oberftlieutenant 

von Schwerin. 

Potsdam, 10. October 1742. 
R, 96. B. 24. — Abſchriftlich. 

Militärifhe Commiſſion zur Unterfuhung wider einen Beamten 
wegen Bauernpladerei. 

Nachdem bisher in dem Magdeburgijchen Lande faft überall 
von den harten PBroceduren, mit welchen der Beambte zu Athens- 
leben, der Kammerath Benide, wider die Amtsunterthanen ver- 

fahren, geiprochen worden, und daß derjelbe theild durch erorbitante 
Dienfte, wozu er die Unterthanen mit aller Härte obligiret, theils 
durch allerhand Griffe und Concuffiones dieſelben dergeftalt mit- 
genommen, daß jolche nicht nur jehr zurüdgelommen, jondern auch 
einige von ihnen dadurch in die Umftände gefeget worden, daß fie 

das Ihrige mit dem Rüden anjehen und [fi] im Lande herum— 
treiben müfjen, wider welche Proceduren auch gedachte Unterthanen 
feine Hilfe finden können, da gedachter Benide allemal die Mittel 
zu finden gewußt haben joll, daß entweder die Leute nicht gehöret 
oder doch auf die lange Bank umgetrieben und ihnen niemalen 
recht geholfen worden, als habe Ich Mich genöthiget gejehen, er- 
meldeten Beniden ſelbſt hierher kommen, ihn arretiren und Die 
Sache gründlich unterfuchen zu laffen, um jo mehr, als Ich denen 
Kammern vorhin Schon jcharf verboten habe, denen Beambten nicht 
weiter zu geftatten, daß ſolche ihres ohnerlaubten Intereffe wegen 
die Unterthanen ruiniren oder verjagen dürften; wobei Ic denen 
Kammern zu willen gethan, daß, wenn Ich auf Meinen Reifen 
dergleichen Klagten erfahren würde, Ich die Sache ſelbſt eraminiren 
und dem Befinden nach dergleichen Beambte davor anjehen lafjen 
würde. Da Ih nun, um in des p. Benniden Sache recht Hinter 
die Wahrheit zu fommen, Mein Vertauen auf Euch gejeßet habe, 
fo committire und befehle Ih Euch hierdurch, vorermeldete Klagten 
wider den p. Benniden pflihtmäßig und gründlich zu unterjuchen, 
nicht zweifelnd, Ihr werdet Euch angelegen fein laffen, recht auf 
den Grund zu jehn und ohne einige Confideration noch Neben- 

abfihten Mir die reine Wahrheit hiernächit dergeftalt berichten, 
wie e8 Eure Pflicht gegen Mich erfordert. Ich ſchicke Euch zu, 
dem Ende dasjenige Memorial hierbei, welches die Gemeine zu 
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Löderburg, ein zum Ambte Athensleben gehöriges Dorf, übergeben 
hat, von denen darin angeführten Umftänden Ihr den Anfang 
machen und jolche genau eraminiren ſollet. Woferne es nöthig 
wäre, von einen oder anderen Umftänden nähere Nachricht zu haben, 

jo jollen Euch jolche auf Euer Anzeigen verfchaffet werden.’) 

264. Labinetsordre an Arnim. 

Charlottenburg, 18. Dctober 1742. 
Ausf. — R. 9. L. 18. 

Beihleunigung ber Erpeditionen, 

Nachdem Ich bisher wahrgenommen, daß ohnerachtet meiner 
reiterirten Ordre wegen Befchleunigung derer Erpeditionen?) auf 
Drbdres, jo von Mir immediate fommen, dennoch folches nicht fo 
ftricte obferviret worden, als wiederhole Ich vorgedachte Meine 
Drdres nochmalen hierdurch, daß, wann ch etwas verorbnen oder 
befehlen werde, ſolches binnen acht Tagen erpediret und zur Unter- 
ichrift eingejandt werden muß, widrigenfalls ich die darauf gejeßte 
Strafe von 100 Ducaten irremiffiblement beitreiben laſſen werde. 

Ihr Habt ſolches gehöriger Orten nochmalen befannt zu machen 
und zu erinnern. 

Darauf eine neue Eircular-Berfügung vom 22. October 1742. 

265. Immediatbericht Münchows. 

Breslau, 20. October 1742. 
Conc. Brest. St⸗A. M.R. I, 2. Mr. 25a. 

Berlegung ber fürftbifchöflichen Regierung von Neiße 

nah Ottmadhan. 

Der Eardinal habe auf fein Drängen, er möge zum 1. Januar 
jeine Regierung verfprochenermaßen von Neiße wegnehmen, fich dazu 
bereit erflärt, zugleich) aber um die Erlaubniß gebeten, biefelbe in Dtt- 
madhau zu etabliren, da er an feinem andern Ort im Stande fei, den 
Räthen ihr Deputat an Holz u. dergl. zu liefern. 

Der König giebt feine Genehmigung durch abinet3ordre von 
24. Oct. 1742.°) 

— —— 

1) Den weiteren Verlauf der Angelegenheit verfolgen wir hier nicht. 

2) Vergl. Nr. 194. 

8) (Ertract ebenda. 



506 Nr. 266-269. 21.29. Oetober 1742. 

266. Labinetsordre an die Minifter des Juftiz-Departements. 

Charlottenburg, 21. October 1742. 
CCM. Cont. 11. (1742) Rr. 29. 

Procehtabellen. 

Den Miniftern vom Juftizdepartement wird befohlen, mit Anfang 
jedes Jahres eine Tabelle von allen Procefjen im Lande mit Angabe der 
Dauer und der Zahl der in dem vorhergehenden Jahren abgemadhten 
Procefje an den König einzufenden. 

Entiprechende Verfügung der Minifter an die Gerichtshöfe vom 
22. Oct. 1742. 

Erneuert und näher beftimmt 18. Nov. 1743, (Ebenda s. a. 1743 
Nr. 48.)") 

267. Schriftwechfel des Königs mit Cocceji. 

23. October ff. 1742. 
R.9.X. 1.6. 

Nothwendigfeit der Juſtizverbeſſerung. 

Durch Labinetsordre d. d. Potsdam 23. October 1742 (Ausf.) 
überjendet der König dem Etatsminifter v. Cocceji ein Memorial der ver- 
wittweten GeneralsLieutenantin v. d. Golg mit dem Bemerfen: 

Wie es das Anjehen Hat, da faft feiner im Lande zu feinem 

Recht kommen Fann, aljo habet Ihr jo viel mehr Urjacdhe, ſowohl 
in dieſer als allen andern Euch vorkommenden Rechtsſachen alles 
anzuwenden, damit die täglich überhandnehmende Klagen über die 
ſchlechte und langwierige Juftice im Grunde und prompte gehoben 
werden. 

Eocceji berichtet darauf,?) daß dem Könige vor allem daran liegen 
müffe, die wahren Urfachen de3 Verfalls der Juſtiz zu erfahren nebſt 
Mitteln zu deren Verbeſſerung und fragt an, ob nidyt der König ihm 
einige Mitglieder der Kriegd- und Domänenkammern, der Landichaft und 
des geiftlichen Departements zuordnen wolle,?) damit man gemeinjchaftlich 
einen Plan entwerfen könne, wie die Juſtiz auf einen foliden Fuß zu 

ſetzen ſei. 
Eine Antwort des Königs darauf iſt nicht ergangen.“9 

1) Bergl. Ordre v. 11. Nov. 1717. (C.C.M. II. I. Nr. 164.) Decla- 
ration v. 29. Det. 1725. (C.C.M. II., IV. Nr. 8.) j 

3, Das eigenhändige Concept ift undatirt. 
3) Vorichläge bezüglich geeigneter Perjonen fügte Eocceji in einer Beilage 

Hinzu; doc ift dieje nicht erhalten. 
+) Vergl. Eoccejis Bericht v. 2. Juli 1743, 
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268. Refeript auf Pöniglichen Specialbefehl an die Oberamtsregierung 
su Breslau, 

Berlin, 27. October 1742. 
Mund, gez Gocceit, Arnim. Brest. St». P, A. IV, 2. vol. I. 

Thätigkeit der Dberamtsregierung zu Breslau. — 
Die Commissarii perpetuni. 

Man habe aus der eingefandten Specification der bei dem Collegium 
in der erften Hälfte des Jahres abgethanen Sachen mit Befriedigung den 
Fleiß und Eifer dejjelben erjehen und Hoffe, daß es damit fortfahren 
werde. Künftig ift bei Ausgang eines jeden Jahres in derfelben Weije 

und nad demfelben Schema wie in den übrigen Provinzen eine genaue 
Lifte von den vorhandenen Procefjen einzureichen. 

Ein P. 8. dazu erklärt, daß man gegen die im Departement der 
Behörde beftellten Commissarii perpetui, Gecretarien und Eprecutoren 
nichts zu erinnern habe und im Bertrauen darauf, daß das Collegium 
Leute von der gehörigen Integrität und Gejchidlichkeit gewählt haben 
werde, diefelben beftätige; die vacanten Stellen find noch zu bejegen. 

269. Labinetsordre an das General-Directorium. 

Berlin, 29. October 1742. 
Ausf. Gen.=Dir. Forſtdep. Ben. Tit. IL. Rr. 55. 

Neue Einrichtung des Feldjäger-Corps. 

Der König hat beichlofjen, aus den bisher vorhandenen 110 Feld— 
jägern ein befonderes berittenes Feldjäger-Eorps von 60 Gemeinen und 
3 BVorgefegten formiren zu laffen, das unter dem Oberſt und Hofjäger: 
meifter Grafen v. Hade fteht, und deſſen Verpflegungs-Etat dem Gencral« 
Directorium mitgetheilt wird. Die dazu jährlich nöthigen 6120 Rihlr. 
follen theis aus den fortfallenden Tractamenten für Barforcejagdbediente zc., 
theild aus den Ueberſchüſſen der Forftetats gededt werden. Die 47 Mann, 

welche von den bisherigen Feldjägern in Wegfall kommen, follen vorerjt 
bei allen Förſtern, die ihrem Dienft nicht mehr vollfommen vorftehen 
fünnen, untergebracht werden und ihnen gegen Wohnung und Soft, wie 
fie die Förfter leiften können, affiftiren; doch Haben fie feine Anwartſchaft 
auf den Förfterpoften, follen vielmehr zur Ergänzung des Feldjägercorps 
dienen. rledigte Föriterbedienungen follen aus den Leuten, die beim 
Feldjägercorps gedient haben, bejegt weden; und zwar ift dem König 
vorher darüber Bericht zu erftatten, Auf dem Sägerhof in Berlin jollen 
für die Feldjäger ausreichende Stallungen angewiefen werden; aucd eine 
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Stube, wo ſich beitändig einige Feldjäger aufhalten müſſen, um zur 
Ueberbringung von Briefen und Depejhen an den König (in Potsdam) 
bereit zu fein. 

270. Denkſchrift des Geh. Kriegsraths Cautenſack. 

Breslau, 30. October 1742. 
Breil, St.“a. M.R. 

Bericht über den Zuftand Oberſchleſiens. 

Des Königl. Preuß. Würfl. Geheimden Etats- und Kriegeö- 
Ministri, Herrn Grafen von Münchow Excellence, habe ich hier- 
dur von meiner Neife in Oberfchlefien einen kurzen Bericht nebft 
Beifügung meiner pflichtmäßigen Gedanken über ein und andern 
Punct gehorfamft abzuftatten nicht ermanglen wollen.!) 

1. Habe ich auf gedachter meiner Reife von Oppeln aus an 
der polnischen Seite die Städte Groß-Strehlis, Toft, Tarnowig, 
Beuthen und rückwärts Gleiwig; jo dane an der deutjchen Seite 
Ratibor, Kofel, Klein-Glogau und Neuftadt berühret. 

2. Generalement habe ic) ſowohl in Städten, al® auf dem 
Lande fehr verarmte Unterthanen und eine große Misere angetroffen, 
und da fo wohl obgemeldete, als alle übrige Städte, wann das 

einzige Neuftadt ausgenommen wird, nicht das allergeringfjte vom 
Commercio haben, fondern mehrentheils vom Yeldbau und der 
wenigen bürgerlichen Nahrung leben müſſen, die Erndte aber in 
diefem Jahre, befonders im Wintergetreide, durchgängig ſehr ſchlecht 
ausgefallen, jo wird allem Anfehen nach gegen fünftiges Frühjahr 
das Elend allenthalben noch größer und vornehmlich an der pol= 
nifchen Seite der Landmann in die allerbetrübteite Umftände ge- 
jeget werden. 

1) Auch an den König erftattete Lautenfad Berichte von feiner Bereifung 

Schleſiens; fie find jedoch nicht erhalten. Ron dem obigen Bericht jagt ber 

König in einer E.-D. an Lautenfad vom 6. Nov. 1742: „Ihr habt jehr wohl 

gethan, daß Ihr dem Etats-Minifter Grafen von Münchow Eure Gedanten über 

den jeßigen Zuftand von Oberſchleſien communiciret habet, und trage Jch feinen 

Zweifel, es werde derfelbe zu Beforgung Meines wahren Dienftes und zur Con— 

jervation Meiner Unterthanen darauf gebührende Reflerion machen und weiter 

darnach arbeiten.” (R. 96. B. 24.) Uebrigens jollte Lautenjad jeine Bereifungen weiter 

fortjegen und injonderheit für die Unterbringung böhmijcher Emigranten jorgen. 
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3. Ich jehe es bei jo geftalten Sachen vor eine Unmöglichkeit 
an, daß aus dem Lande das zum Neißiſchen Feſtungsbau aus- 
gejchriebene Quantum erfolgen, und die deshalb aufgenommene 
Capitalia zu der bejtimmten Zeit wieder werden abgeführet werden 
fünnen. 

4. Es läſſet fich ferner hieraus leicht urtheilen, in wie weit 
die arıne Unterthanen vors zukünftige Jahr zum Abtrag der Steuern 
im Stande fein werben, und falls ihnen vom Junio 1743 an 

nicht wenigftens noch eine halbjährige Remiffion angedeihen follte, 
fo wird die Erfahrung zeigen, daß die leere Häufer in Städten 
und die Wüftungen auf denen Dörfern fich in großer Anzahl ver- 
mehren werden, welches ich um jo gewiſſer bejorge, da die meiften 
Grundobrigfeiten jelbjt arm und verjchuldet, folglich nicht im Stande 

- find, ihre Unterthanen durch reelle Hilfe zu conferviren. 

Die Städte betreffend, fo ift 

5. Oppeln duch den großen Brand in Anno 1739 ganz 

ruinivet, und find gegenwärtig noch 54 Plätze und Häufer, fo nod) 
nicht retabliret, welches hauptſächlich daher rühret, daß die Stadt 
bei denen eingefallenen Troublen, weder die Brand-Freiheitsjahre, 
noh das ſonſt übliche Brand-Subfidium aus der Landes-Saffe 
genofjen und bei den SKrieges-Unruhen noch dazu fat am meiften 
gelitten hat. 

Der Bürger ift durchgehends arm, und da der mehrefte Theil 
fonft vom Branntweinbrennen und der Brauerei, auch viele von 

dem Weinſchank ihr nothdürftiges Brod gehabt, anigo aber durch) 
die hohen Accijefäge der Debit gejchwächet wird, jo verlieret auch 
der Bürger an feiner Nahrung und wird in fi von Tage zu 
Tage ärmer, wie dann auch verjchiedene ſowohl das Branntwein- 
brennen als den Weinſchank aufgegeben Haben, und fommt zu 
diefem allen noch Hinzu, daß der Bürger bei der ftarfen Ein» 
quartierung fein Haus, wie vor dem, nicht nußen kann. 

Der Servis ift zwar bei meiner Anwejenheit durch den Herrn 
Kriegesrath von Liebeherr!) reguliret, allein ich bin gewiß, daß die 
Bezahlung defjelben nicht erfolgen werde. 

1) Steuerrath und commissarius loci. 
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Die Kämmerei hat wenig Revenües, hingegen an 19000 Thlr. 
ſchleſ. Schulden, wovon die Zinſen ohne Anlagen nicht abgeführet 
werden können. 

6. Groß-Strehlig ift eine Mediat-Stadt, dem Graf Colonna 
gehörig, und zwar ein gejchloffener, aber zugleich ein ſehr ſchlechter 
Drt, im welchem auch die mehrejten Einwohner ſich vom Brannt- 
weinbrennen und dem wenigen Aderbau kümmerlich nähren. Der 
Kriegesratd von Liebeherr, welcher mit mir an diefem Orte zu— 
gleich gegenwärtig war, wird vermuthlich bereit$ berichtet haben, 
ob e3 profitable jein werde, alldier die Acciſe zu introduciren, als 
worüber ich demjelben meine Meinung eröffnet. 

Die Kämmerei bat fein Bermögen, aber bis 4000 Thlr. 

ſchleſ. Schulden; indeffen da doc über die Schlechte Wirthichaft der 
Magijtrats-Perfonen verjchiedene Klagen geführet wurden, jo wird 
hoffentlich mehrgedachter Herr Kriegsrath auch Ddiejerhalb Die 
nöthige Unterfuhung angeftellet, und darüber gehörig referiret 
haben. 

7. Das Städtchen Toft, dem Graf Kottulinsky gehörig, ift 
wohl der allereleudefte Ort in Schlefien. 

Es ftehen hier jchon 20 Häufer leer, und die übrigen find 
alle jo ruinös, daß die armen Leute nicht truden darin liegen 
können. 

Dieſer armſelige Ort iſt auf 5000 Thlr. ſchleſ. indictioniret, 
da Groß-Strehlitz nur auf 2000 Thlr. in der Indiction ſtehet, ob 
feßteres gleich größer ift, und ift eben Diefes der Grund des Ruins 
diefes Drts, und die Urjach, daß folder an 16000 fl. Steuerrejte 
und eine unmöglich abzutragende Schuldenlaft Hat. 

Es Hat fat das Anjehen, als ob diefer Ort ratione der 
Indiction von der Grundobrigfeit prägraviret worden, welches 
von der Rectifications:Commiffion zu feiner Zeit wohl befonders 
zu attendiren fein würde. Es lieget allhier eine Esquadron von 
den Hodigifchen Hujaren, und hat die Bürgerjchaft, da ſolche ein- 
gerüdet, um denen Bferden Stallung zu Schaffen, ihr Vieh zum 
Theil vors Thor jagen und gar verftoßen müſſen, welches ihr 
Elend vermehret. 

Ich bin der Meinung, es werde vor des Königs Dienft un- 
umgänglich nöthig fein, auf eine baldige Veränderung mit diefer 
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Garnifon zu gedenken, denn, wenn folches nicht gejchehen jollte, 
wird die Garnifon und Bürgerjchaft zugleich entweder verhungern, 
oder aus Dejperation nad Polen laufen, und die Stadt ftehen 
laſſen. Bei diefen Umftänden wird die Einführung der Acciſe 
allhier wohl von jelbft ceffiren, ob der Ort gleich ſonſt gejchlofien ift. 

8. Tarnowitz ift ein offener vor dem occasione der Berg- 
werfe juccejfive bis auf 300 Häufer angebaueter und dem Graf 

Hendel zugehöriger Ort. Weil aber die Bergwerfe jchon feit vielen 
Sahren her in großen Abfall gefommen und auch jonft die Nahrung 
abgenommen bat, fo find auch allhier jchon vor dem neulichen 
Brande 61 Wüftungen gewejen, und da iko 54 Wohnitellen ab- 
gebrannt, fo dürften dadurch die Wüftungen ſehr vermehret werden. 

Es giebet jonft noch einige wohlhabende Leute allhier und hat dag 
ehemalige polniſche Salz-Regotium dieſem Drte ein anfehnliches 
zugetragen: Es wird auch dafür gehalten, daß die Bergwerfe noch 
bi8 dato gute Ausbeute geben würden, wann nur folche durch 
Sadjverftändige wider in gehörigen Gang gebracht werden fünnten, 
ala woran es zeithero gefehlet. Der Magiftrat, welcher bis dato 
halb aus evangelifchen Membris beftehet, war daneben der Meinung, 
daß die Verſtattung einer evangelifchen Kirche, als warum fie 

bereit angefuchet hätten, wegen derer in dem benachbarten Polen 
häufig vorhandener Evangelijchen, welche fich hierher halten oder 
wohl gar niederlafien würden, die Wiederaufnahme des Orts 
merklich befördern Fönnte. 

Die Stadt ift an fi, als eine fogenannte freie Bergſtadt, 
nicht indictioniret, außer das Rathhaus und die bürgerliche Aecker 
mit 945 fl., fie ift aber doch durch die Rauchfangfteuern und Bei- 
träge zu denen Domesticis des Landes ziemlich mit angegriffen 

worden, wozu die Mißhelligkeiten zwijchen dem Landeshauptmann 
Graf Hendel und denen hHiefigen Grafen ein vieles contribuiret 
haben joll. 

Wann e8 möglich wäre die Accife hier zu introduciren, würde 
die fönigliche Kafje ohnfehlbar dabei profitiren. Die allhier liegende 
Esquadron Hufaren wird meines Erachtens wohl hier gelafjen 
werden fünnen. 

9. Beuthen gehöret befanntermaßen mit der ganzen Herr— 
Ihaft dem Landeshauptmann Graf Hendel, hat io nur 123 be- 
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wohnte und 16 leere Häufer, nebjt 22 wüften Stellen, und ift 
doch incl. der Aeder auf 6015 Thlr. indictioniret. Die Leute 
find durchgehends gang verarmet, und führen über den Grafen 
1. wegen de facto abgenommener Yeder und Wieſen, Mühlen, jo 

die Communion bis dato übertragen müßte; 
2. wegen angelegter Braufrüge vor denen Stadtthoren, wordurch 

der Stadt Braunahrung ganz abgefallen, und 
3. wegen eingenommener Juden, jo das Wenige von dem Handel 

in der Stadt an ſich gezogen ꝛc. 
große Bejchwerde, und da diejer Fleine Drt 2 Esquadrons Hufaren 

im Quartiere hat, über welche jehr geflaget wird, fo muß jelbiger 
vollends zu Grunde gehen. 

Die Stadt ift ſonſt gejchlojjen, und ift aljo die Einführung 
der Acciſe practicable, wann nicht die Unterfuchung causas quare 
non an die Hand geben wird. 

10. Die Stadt Gleiwig ift ein Fleiner, durch Feuer einigemal 
nad einander ruinirter umd mit 131 Häufern ſehr ſchlecht wieder 
angebaueter Ort, in welchem fich würflih an 100 Wüftungen be- 
finden, welche die bewohnte bis dato beftändig übertragen müſſen, 
und ift dieſer elenden Stadt Judictions-Duantum 12675 Thlr. 
ſchleſ, daher deren jährliches Steuerquantum incl. der Acciſen 
zuweilen auf 3 bis 4000 fl. angelaufen, worauf fie aber an 
noch über 8000 fl. reftiret, ohmerachtet fie zu deren Beltreitung 
nah und nach an 26886 Thlr. ſchleſ. an Gapitalien aufnehmen 
müßen. 

Indeffen da doch die Kommunion einige, und bis 2500 fl. 
nad) der Angabe fich belaufende Revenües Hat, bei deren Ad— 
miniftration vielleicht eines und das andere zu verbeffern fein wirb, 
jo möchte wohl nöthig fein, die Unterfuhung und Einrichtung des 
rathhäuslichen Wejens jobald als möglich vorzunehmen, jedoch wird 
ſolche durch einen Wirth geichehen müfjen. 

Wegen der eingeführten Acciſe wird allhier gleiche Beſchwerde, 
wie zu Oppeln geführet, und aus obigen Umständen ift leicht zu 
erachten, ob die Stadt 2 Esquadrons Hufaren im Quartiere 
halten könne? 
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11. Was die Städte Ratibor, Kojel, Klein-Glogau und Neu— 
ſtadt betrifft, welche ich auf meiner Reife dieſſeits der Oder 
vornehmlich berühret, jo werde ich nicht nöthig Haben von 
deren Zuſtande etwas zu melden, indem Ew. Excellence dieſe 
Städte jelbft bereifet und wie es in ſolchen ftehet, gehört und ge- 

jehen Haben. Sie find alle verjchuldet, und wird zu Tilgung 
derer Passivorum eine befjere Wirthichaft bei denen Rathhäufern 
jehr nöthig fein. 

Bor die Stadt Neuftadt wird ſich in diefem Stück am erften 

Hülfe finden, weil jelbige anjehnliche Pertinenzien und über ito 
16500 fl. jährliche Einkünfte Hat, welche ſich bei einer guten 
Einrihtung um ein merfliches verbeffern werden. Daß hiernächft 
die Stadt wegen des Garn-Negotii eine bejondere Attention meritire 

und auf Mittel zu denken jei, daß dieſer Handel allhier conferviret 
und nicht in die benachbarte mährische Provinzen gezogen werden 
möge, folches ijt Ew. Excellence gleichfall® bekannt genug, uud 
wäre zu wünjchen, daß auch ratione der Einquartierung diefe gute 
Stadt eine Erleichterung erhalten Fönnte, welches nunmehro, da 
dem Vernehmen nad die Stadt Ziegenhals in diefjeitige Landes— 
gränze gefallen, möglich zu machen fein würde. 

12. Uebrigensg gebe Ew. Excellence zu näherer Erwägung 

ich gehorjamft anheim, ob es nicht gut und rathjam jein werde in 

denen kleinen Städten, wo die Acäciſe bereits eingeführet ift, oder 
noch eingeführet werden wird, die Zarif-Säße, injonderheit vom 
Braumalze, Brandweinſchrot und denen eingehenden ſchlechten 
Weinen zu vermindern? Ich bin der gewiffen Meinung, daß, 
wann auch die Süße auf ?/, heruntergejeget würden, der König 

eben fo viel und vielleiht noch mehr als io bei denen hohen 
Sägen bekommen werde, wo Hingegen, wann es damit continuiret, 
ber Debit von Zeit zu Zeit difficiler und weniger werden, folglich 
die Nahrung ſich immermehr ſchwächen und mithin der. König 
effectivement bei der Accije verlieren müffe. !) 

1) Außer dieſem Bericht ift aus den Bapieren Lautenjads von feiner fchle- 

ſiſchen Miffion nichts VBedeutendes erhalten. In welchem Geifte er feine Aufgabe 

erfahte, geht daraus zur Genüge hervor. Auf die Einzelheiten felbft gehen wir 

nicht näher ein. 

Acta Borussica. Behörbenorganifation VI. 35 
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271. Derfügung Müncows an die Breslauer Kammer. 

Breslau, I. November 1742. 
Mundum. — Brest. St. P. A. III. Pa. Vol. I. 

Bemerfungen bei Vertheilung der rüdftändigen Kammer-Arbeit. 

Einem hochlöblichen Collegio iſt befannt und findet es fich 
alle Tage, wie theils durch die überhäufte große Arbeit, theils 
aber durch die bisherige Art derfelben, aller unſerer gemeinjchaft- 
lihen Bemühungen ohngeadhtet die allerwichtigite Sachen zurüd, 
unabgemachet und ſonder Endichaft noc zur Zeit verbleiben. 

Inzwiſchen find verschiedene diefer Suchen von folcher Be— 
ichaffenheit, daß durch deren ferneren Aufenthalt wir alle nicht nur 
die größefte Berantwortung zu bejorgen haben, fondern wir auch 
gar leicht in eine ſolche Verfaffung gerathen fünuten, daß bei Ver- 
ftreihung mehrerer Zeit wir niemals herauskommen dürften. 

Ich Stelle demnach einem bochlöblichen Collegio dienftlih an— 
heim, ob es nicht gut jei, daß ſämmtliche diefe annoch unausge- 

machte Sachen unter uns dergeftalt vertheilet würden, daß davon 
ein jeder zur fchleunigen Endjchaft derjelben einige bejonders über- 
nehmen . . .-. 

[Folgt eine BVertheilung der reftirenden Saden unter die 
einzelnen Kammermitglieder nach allgemeinen Rubrifen.] 

Sch weiß allzu wohl, daß bei ein- und anderem diefer Puncte 
jih noch Schwierigkeiten finden möchten; ich bitte aber auch nichts 
mehr, als daß nur ein jedweder nach der ihm beimohnenden be- 

fannten Gapacite und Eifer vor Sr. 8. M. Dienst dasjenige thun, 
was ihm möglich, um jchleunig zum Zweck zu gelangen, wenigftens 
darin das nöthige von Tag zu Tag im Collegio zu erinnern und 
anzugeben und, daß es wirklich erpediret werde, unabläffig beliebig 
zu bejorgen. 

Da ich auch ferner angemerfet, daß bishero den Fortgang 
der Arbeit nicht wenig behindert, daß die Vertheilung der De— 

partements nicht eben jo gewejen, daß ein jeder darin fo, als es 

wohl jein jollen, arbeiten fünnen, jo bin ich io im Begriff, hierin 
eine neue Vertheilung zu entwerfen, und dabei vollfommen ver— 
fichert, daß jodann meine werthefte Herren Collegen ihre Departe- 
ments Dergeftalt bearbeiten werden, daß ein jeder das feinige als 
fein Eigenthum anſehe und nicht eher ruhe, als bis darin alles 
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und jedes ansgemachet und bei den Aemtern, Städten und Kreis— 
fafjen die noch fehlende Ordnung und vollfommene Richtigkeit ein- 
geführet worden.!) 

272. Königliche „Refolution“ für das Beneral-Directorium. 

Potsdam, I. November 1742. 
R. 96. B. 25. — Abſchriftlich. 

feine Zeriplitterung vacanter Gehälter bei den Kammern! 

Aufrücken nad der Anciennetät. 

Anläßlich einer Anfrage des General-Directoriums, betreffend die 

Bertheilung eines bei der Neumärkiichen Kammer vacant gewordenen 
Gehalts von 500 Rthlr. unter Mitglieder des Collegiums in Form von 
Gehaltszulagen, erklärt der König, das gehe ganz gegen feine und des 
hochſeligen Königs Willensmeinung: 

Bielmehr wollen Sie und jegen hiedurch nochmals fefte, daß 
bei dergleichen entjtehenden Bacanzen wegen der Gehälter feine 
Bertheilung ftatthaben, ſondern die Membra nad) ihrer Anciennete 
rüden follen, dergeftalt daß, wenn ein älterer Rath bishero weniger 
Tractament gehabt als der abgehende, jener ſodann das höhere 
vacante Tractament befomme, hingegen des ältern Raths bisheriges 
Gehalt ein anderer, der weniger als er gehabt, erhalte und jo 
weiter; da dann das am Ende zurücbleibende geringfte Tractament 
vor den neuen vorzufchlagenden Rath übrig bleibet, bis diefer auch 
fünftig ascendiret, damit aljo die im Etat einmal determinirte Ge- 
hälter nicht alteriret noch unter allerhand fcheinbarem Borwand 
vertheilet werden mögen. Höchſtgedachte S. K. M. befehlen aljo 
Dero bejagtem General-Directorio allergnädigft, ſich hiernach ein— 
vor allemal zu achten. 

5.—1?. November 1742. 
Breöl, St.“A. M.R. I. 26. vol. I. und R. 46. B. 204. B. 

Eompetenzconflicte zwifhen Kammern und Oberamtsregierungen 

in Schleſien. 

Münchow an Eocceji Breslau, 5. Nov. 1742, Theilt eine 
föniglihe Ordre an die ſchleſiſchen Oberamtsregierungen vom 16. October 

N) Bergl. Nr. 309. 
33* 
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d. Is. mit, duch welche befohlen wird, daß die Confirmation der ſchle— 
ſiſchen Aebte, Prälaten und anderer Geiftliher und überhaupt alle jura 

regalia und alles was die superioritatem territorialem concernirt, von 
den fchlefifchen Kriege: und Domänenkammern refpiciret werden ſolle,) 
und conftatirt, daß die Oberamtsregierungen feit einiger Zeit verjchiedene 
Eingriffe in die von den Schlefifhen Kammern hie und da unjtreitig 
relevirenden jura patronatus gelhan, ja, daß ſchon dann und wann im 

Geh. Staatsrath dies und jenes, was zum WPatronat der Schlefiichen 
Kammern gehöre, vorgetragen worden ſei. Er bittet Cocceji, diefe Miß— 
bräuche abzuftellen. 

Eocceji antwortet, Berlin, 17. November 1742: Bon der mit- 
getheilten Ordre jei ihm nichts befannt geweſen; es werde fich doc em- 
pfehlen, daß dergleihen Verordnungen zur Verhütung von Collifionen 
ihm jofort mitgetheilt würden. Bon Eingriffen der Oberamtsregierungen 
in die Befugnifje der Kammern wife er nichts und bitte um Angabe 

ipecieller Fälle. Er Habe die Oberamtsregierungen angewiefen (Reſeript 
vom 17. November 1742),°) die Schranken ihrer Inſtructionen nicht zu 

überjchreiten, insbejondere auch in dem Punct der Beftätigung von 
Prälaten ꝛc. 

Was aber den hiefigen Königl. Geheimen Etat3-Rath und 
die darüber geführte Klagen angehet, als ob bei genannten Staats» 
rath ein und anderes, jo zum Batronat der ſchleſiſchen Kammern 
gehöret, aus Verſehen oder auf Anfuchen eigennügiger Brocuratorum 
abgethan worden, fo habe ich Ew. Excellenz dienſtlich melden wollen, 
daß bei dem Geheimen Etats-Minifterio Feine fchlefiihe Sachen 
vorgetragen oder abgethan werden, fondern die Geheimen Etats— 
räthe unterjchreiben blos die ausgefertigte Verordnungen, welche 

ih, wann mir Durch Gabinetsordres die Erpedition aufgetragen 

wird, allein angebe, im Uebrigen aber der jchlefiichen Kanzlei?) über- 
lafje, zu wejjen Erpedition die Sachen gehören, weilen diefelbe 
unter des Geheimen Etats- und abinet3-Miniftri Grafen von 
Podewils Ercellenz Direction ſtehet. 

Daferne aber Sr. Ercellenz Ihrem Departement dadurch prä- 
judiciret zu fein erachten follten, ftelle ich Dero Gutbefinden lediglich 

anheim, ob Sie deshalb bei S. K. M. auf ein ander Arrangement 

1) Abſchrift beiliegend. (Gedrudt bei Lehmann, Preußen u. d. fath. Kirche 
II. 197. Nr. 218.) 

2, Abjchriftlich in R. 46. B. 204. B. 
3) Offenbar als ein bejonderes Departement der Geh. Kanzlei aufzufafjen. 
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antragen oder auch, wie es in Anſehung dergleicyen Expeditionen 
fünftig zu halten fei, mit der ſchleſiſchen Kanzlei allhie concertiren 
wollen, maßen ich dabei nicht die allergeringite Abfichten noch 
Intereffe Habe und mir ganz gleichgültig fein fann, wo und bei 
wen die Erpeditiones gefchehen. 

274. Labinetsordre an Locceji und Arnim. 

Potsdam, 7. Yovember 1742. 
Abſchr. R. 96. (Minüten) Bb. 24. Ausf. R. 52. Ar. 69. 

Adlige Bank. — Präſidenten bei den Juftizcollegien. 

Der König hat Plotho!) zum Präfidenten der Magdeburgiihen Re- 
gierung ernannt und ihm Tractament und Emolumente feines Borgängerd 
Dacheröden?) bewilligt. Wegen feines bisherigen Gehalts und der Ber- 
fügung darüber follen die Wörefjaten berichten. Die Cabinetsordre 
fährt fort: 

Uebrigens müſſet Ihr dahin fehen, daß der bei denen Juſtiz— 
collegiis vordem eingeführte Unterfcheid zwifchen der adelichen und 
unadelichen Bank wohl objerviret und zu erfterer recht gejchicte 
und capable Leute genommen werden, aus welchen ch, wenn 
Präfidenten bei denen Juftizcollegiis, es fei zu Berlin oder in den 
Provinzen, abgehen, allemal wieder recht capable Leute zu Prä- 
fidenten nehmen Fann.?) 

275. Cabinetsordre an den Magdeburgifchen Regierungs-Präfidenten 
von Plotho. 

Potsdam, 7. Hovember 1742. 
R. 96. B. 24. — Abſchriftlich. 

Mahnung beim Amtsantritt. 

Plotho Hat fih beim König wegen der ihm übertragenen Magde- 
burger Regierungspräfidentenftelle bedankt. Der König hat ihn bei dieſer 

Gelegenheit 

i) Bisher Geh. Juſtiz- und Tibunalsrath in Berlin. Bergl. Nr. 258. 

2) Vergl. Nr. 258, ©. 497 Anm. 1. 
8, Vergl. Stölzel a. a. O. II. 157. — R. 9. J. 6. fteht nur ein Ertract 

aus der obigen Cabinet3ordre. 
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nur noch erinnern wollen, daß Ihr bei folcher Function Euch 
als ein treuer Diener von Mir und als ein ehrlicher Mann be— 

tragen und beitändig darauf arbeiten jollet, daß bei dem Collegio, 

welchem ich Euch vorjege, eine rechtichaffene und prompte Justiz 

adminiftriret, denenjenigen, welche fich bei diefem Collegio der Rede 

nad) ein rechtes Handwerk daraus gemachet, Leute zujammen zu 

hängen, die Elienten herumzuführen und dur Commiſſiones oder 
Proceßkoſten gänzlich zu enerviren, das Handwerk geleget, mithin 
mehrermeldetes Collegium von der Blame, fo bisher darauf ge- 
legen, befreit werden möge. 

Bon Eurem bisherigen Tractament zu Berlin werde ch 
disponiren, !) dahergegen Ihr zu Magdeburg dasjenige Gehalt und 

die Emolumenta jo und auf demjelbigen Fuß, wie es Der ver- 

itorbene p. von Dachröden gebabt, befommen follet. — 
Am 29. December meldete Plotho feine Ankunft in Magdeburg und 

berichtete zugleid, er babe dort bei der Regierung alles in der größten 
Unordnung gefunden. Der König erklärte ihm durch C.O. v. 5. Dec. 1742 

(R. 96. B. 24.), das befremde ihn gar nicht: 

Ich Habe Euch aber deshalb das Präfidium aufgetragen, in 
dem allergnädigiten Vertrauen, daß Ihr darauf arbeiten jollet, 

damit dorten einmal wieder eine rechtichaffene und prompte Yuftiz 
adminiftriret, eine gute Ordnung eingeführet und denen bisherigen 
Iniquitäten ein Ende gemachet werde. Thut alfo Euer Devoir wie 
ein ehrlicher Mann und jeid alsdann verfichert, daß Ich jederzeit 
jein werde ıc. 

276. Eabinetsordre an das General-Directorium. 

Potsdam, 9. November 1742. 
Ausf, Gen.Dir. Tit. XXXV. Rr. 42. 

Judicia mixta in Domänen- und Jagdprocejiien. 

Der König bat refolvirt, „daß Dero Pommerſche Regierung in 
allen jowohl bei felbiger bereits fchwebenden als auch fünftig noch vor: 

N) Durch Cabinetsordre vom 31. Dec. 1742 (R. 96. B. 25.) erflärt der 

König dem Minifter v. Arnim: „Ich habe aus Eurer Vorftellung vom 29. diejes 

Monats vernommen, was wegen der durch Beforderung des p. von Plotho er- 

ledigten Bejoldung Euch zu Ohren gefommen; Mir ift aber von dergleichen An— 

trag, wie Mir folder VBejoldung wegen geichehen fein fol, nicht® mwiffend, und 

werdet Ihr aljo daraus abnehmen, daß Ihr nicht nöthig habt, binfüro wegen 

alles Hörenjagen ſogleich an Mich zu fchreiben“. 
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fommenden Sachen, welche Dero königliche Domänen und Regalien be- 
ireffen, fernerhin nicht mehr für ſich allein procediren, fondern folches 
jederzeit mit Vorwiſſen Dero dortigen Krieges: und Domänenfammer und 
de concert mit felbiger thun, aud jo oft in dergleichen Sachen Verhöre 
vorfallen, ein membrum gedadter Kammer mit dazu gezogen werden und 
alsdann nad) feiner anciennete feinen Sig und Stimme in der Regierung 
haben ſoll“. Dem General-Directorium wird aufgegeben, das Nöthige 
deswegen zu beforgen und namentlih auch dahin zu fehen, daß die bei 
der Regierung ſchon viele Fahre hängenden Grenz, Jagd» und Forſt— 
Procefje „mit mehreren Ernſt und Eifer, wie bisher gejchehen” getrieben 
und zu Ende gebradjt werden.!) 

277. Zwei Cabinetsordres an den Etats-Miniſter von Happe. 

Potsdam, 14. November, Berlin, 4. December 1742. 
R. 96. B. 24. — Abſchriftlich. 

Ein Plan zur Reorganifation der Dber-Rehenfammer. 

[14. Nov.) Es ift Mir um jo viel angenehmer, aus Eurer 
Borjtellung vom 11. diefes?) zu erfehen gewefen, daß Ihr darauf 
bedacht feid, die Verfaffung mit denen beiden Rechenfammern auf 
einen befjern Fuß zu bringen, als Ich aus verjchiedenen Umftänden 
ihon längftens foupgonniret Habe, daß es dabei an guter Ein- 
rihtung und gehöriger Ordnung fehlen müffe. ch werde jolchen 
Euren Entwurf binnen 14 Tage erwarten, und wird eg Mir lieb 
jein, wann Ihr nebjt andern, injonderheit mit dem Etats-Minifter 
von Boden darüber vertraulih communiciret und Euch amiablement 
deshalb concertiret, da Ich es Euch dann zu einer bejondern Merite 
rechnen werde, daß Ihr unter allen am erjten darauf bedacht ge- 
wejen, gemeldete beide NRechenfammern in eine nügliche Verfaſſung 
zu bringen. Ich werde auch vor Erhaltung Eures Berichtes nicht 
von der vacanten Stelle des Tiefenbahs?) noch von defjen Gehalt 

disponiren, ſondern vorerjt Eure Vorſchläge einwarten. 

!) Bei der Regierung jchwebten damals nad einer bei den Acten befind- 

lichen Specification 18 PBrocefje wegen Grenzitreitigfeiten zwijchen Domänen und 

Edelleuten (meift auf Klage eines SKammeranmalts begonnen) und 29 Procefie 

wegen Jagdübertretungen und Jagdgerechtigkeiten, auch faſt ausichlieglich gegen 

Edelleute und auf Klage eines Fiscals (de „Jagdraths“). 

2) Nicht erhalten. 

3) Der Geh. Rath v. Tiefenbah von der Oberrechenfammer war furz 

vorher geftorben. 
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[4. Dec] Ih Habe aus Eurem Bericht vom 1. diejes!) 
zwar erjehen, wohin Eure Vorjchläge wegen anderweiter Einrich- 
tung der biefigen Dber-Rechenfammer gehen; da aber folche zu 
viele Veränderungen in fich fallen, die Ich vor der Hand nicht 
goutiren kann, jo ſoll es darunter mit gedachten Rechenkammern 
noch bei der jetigen Verfaſſung gelafjen werden und Ihr nur da— 

rauf bedacht fein, zu der vacanten Stelle gejchidte und tüchtige 
Subjecta in Vorfchlag zu bringen, als worüber Ihr Euch im Ge- 
neral-Directorio concertiren follet.?) Inzwiſchen e3 nurgedachten 
General-Directorio an Mitteln nicht fehlen kann, ermeldete Rechen» 

fammern zur guten Ordnung anzuhbalten. 
Weder in den Acten des General-Directoriumd noch in denen der 

Dberrechenfammer jelbjt ijt über diefen Plan etwas enthalten. Die ein- 
ſchlägigen Acten des königlichen Cabinets find verloren gegangen. Bergl. 
übrigens s, a. 1744. 

278. Labinetsordre an das General-Directorium. 

Potsdam, 14. November 1742. 
R. 96. B. 24. — Abſchriftlich. 

Eijerner Bejtand bei den KHajjen der Kriegd- und Domänenlammern. 

S. 8. M. haben mit mehren erjfehen, was Dero Generals x. 
Directorium unter dem 8. Diejes®) betreffend die neugeordnete 

Einrihtung wegen der Forftüberjchüffet) vorläufig melden wollen; 
und wie e8 Höchjtderojelben zu allergnädigitem Gefallen gereichet, 
daß ermeldetes General-Directorium bereits die gehörige Verfügung 
gethan, damit Die gegen den Etat bis Trinitatis 1742 fich findenden 
orftüberjchüffe von denen Kammern deutlih und pflichtmäßig nach— 
gewiefen und dasjenige, was ©. 8. M. hierunter fonften noch zu 
verordnen vor gut gefunden, beobachtet werden müſſe, jo wollen 

Höchftdiefelbe ermeldete Nachweifung nad dem vorgefchriebenen 
Schemate baldmöglichft und forderjamjt erwarten. Was die eiferne 

ı) Nicht erhalten. Der Inhalt der Vorichläge ift nicht befannt. Vergl. 

übrigens 1744, 10. März. 

2) Die Tiefenbach’iche Stelle ift nicht wieder bejeßt worden, Vergl. 1744. 

3, Nicht vorhanden. 

4), Das Mejentlichite diefer neuen Einrichtung geht aus den folgenden Aus- 

führungen des Tertes hervor. Näheres darüber ift und nicht befannt geworden. 

Die Kammern hatten die Forftüberichüffe bisher zur Ausfüllung von Fehlbeträgen 

im Gebiete anderer Verwaltungsziveige gelegentlidy verwandt. 



Kafjenwejen bei den Hr.- u. Dom.-Hammern. — Oberjchlefien. 521 

Beftände anbetrifft, welche denen Krieges: und Domänenfammern 
zu prompter und richtiger Abführung der Quartale gelaffen werden 
müffen, jo werden S. 8. M. fi darüber näher declariren, wenn 
zuforderſt vorermeldeter Ertract eingelommen fein wird. Damit 
aber ſolches mit Beſtande determiniret werden könne, ala wollen 

Höchitdiefelben, daß Dero General-Directorium vorher auch alle 
übrige Geldbeftände, welche außer denen Forſtüberſchüſſen noch bei 
jeder Kriegs- und Domänenkammer bis Trinitatis 1742 befindlich 
fein, deutlih und jpecifigquement anzeigen und nachweifen foll; 
aledann S. K. M. Sich declariren werden, wie viel jeder Kammer 
davon zum jährliden eijern Beſtande verbleiben und wie Hoch 
ſolcher feftgeftellet werben joll; allermaßen e3 die Nothwendigfeit 
fowohl als die gute Ordnung ohnumgänglich erfordert, daß die 
Nenteien aus der bisherigen Berwidelung jo vieler Vorjchüffe ge- 
feget und in ſolche Nichtigkeit gebracht werden, daß man felbige 
zu jeder Zeit deutlich und klar überjehen könne, welches bisher, da 
fo vielerlei Boten unter einander geworfen worden, nicht möglich 
gewejen. Uebrigens verjehen fih ©. 8. M. zu Dero General- 
Directorio, daß, wann daffelbe einen Bericht wegen bes einer jeden 

Krieges- und Domänenktammer zu laffenden eijern Beftandes er- 
ftatten wird, [es] fich nicht fchlechterdinges auf dasjenige, jo bie 
Kammern deshalb fodern, verlaffen, jondern jelbjt wohl einjehen 
und genau beurtheilen wird, was einer jeden Kammer eigentlich vor 
ein Beftand zu laffen, damit Höchftderofelben aladann ein folider 
und pflihtmäßiger Vorſchlag deshalb gejchehen könne. 

279. Notificationspatent an die Oberfchlefifchen Unterthanen.!) 

Berlin, 17. November 1742. 
Vollz. Mund., gegengez. Cocceji, R. 46. B. Nr. 258. Wbgedrudt bei Korn 1742. Nr. 65, 

Lehmann Nr. 239. 

DOberichlejien der Breslauer Oberamtsregierung bezw. dem 

Eonjiftorium unterftellt. 

Die oberſchleſiſchen geiftlihen Sachen, foweit fie zur weltlichen 

Aurisdiction gehören, werden an das Eonfiftorium, die Rechtsſachen an 

1) Auf Immediatvorftiellung der beiden Präfidenten ber Breölauer Ober- 

amtöregierung vom 10. Nov. 1742 befiehlt der König Eocceji durch E.-D. d. d. 

Potsdam 15. Nov. 1742, ein Patent über die Regelung des oberſchleſiſchen Juftiz- 
weſens außsfertigen zu laffen. Eine mündliche Anweiſung jcheint vorhergegangen 

zu fein. (R. 46. B. Nr. 258.) 
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die Oberamtöregierung zu Breslau verwiefen, nah Maßgabe des Noti- 

ficationspatents vom 15. Januar 1742. Mppellation an das Tribunal 

und remedium supplicationis werden ausdrüdlicdh gewährleiftet. 

Die oberſchleſiſchen „Stände“ jtellen in einer Eingabe (praes, 6. Ja— 

nuar 1743) beim Suftizdepartement vor, daß fie durch die Unterftellung 

unter die Breslauer Oberamtsregierung „in die äußerſte Bekümmerniß 

verjegt” jeien, da viele arme Landfafjen, wenn fie um weniger Thaler 
willen 20—30 Meilen nad) Breslau reifen und fi dort Tage lang 

aufhalten jollten, in Verfolgung ihres Rechts gehindert würden. Sie 

bitten, Oberjchlefien gleichfalls mit einem Juftizcoflegium zu verjehen oder 

e3 bei den hergebrachten, titulo oneroso erworbenen Inſtanzen zu laffen. 

Eocceji communicirte die Eingabe Podewils mit dem Gutachten, fie 

werde wohl an den König geichict werden müſſen. Podewils räth, dann 

einen kurzen Begleitbericht aufzufegen, den er, obwohl die Sache zu 
Eoccejis Departement gehöre, mit unterfchreiben wolle. Noch beſſer aber 
würde es fein, die Stände an den Fäniglihen Commiſſarius zur ober- 
Ichlefifchen LYandeshuldigung, General v. d. Marwiß, zu verweijen, weil 

deſſen Borjtellung beim Könige „mehr Ingreß“ als die ihrige finden 
würde, So geſchah es durch Mefeript Coccejis vom 11. Januar.!) 

280. Ordre „auf königlichen Specialbefehl” an den Breslauer 

Stadt-Director Geheimen Rath von Blochmann. 

Breslau, den 24. November 1742. 
Bresl. Staatdarh. M.R. V. 28. vol. 1.) 

Abzug von Einwohnern, namentlich wohlhabenden, aus Breslau 

zu verhüten. 

Seiner Königlichen Majeftät Geheimten Rath und Directori 
des Magiſtrats der Schlefischen Haupt-Stadt Breslau ift allbereits 
vorhin bekannt, wasmaßen Seiner Königlihen Majeftät landes— 
väterlide Intention dahin gerichtet, daß wie alle jchlefiiche Städte 
überhaupt, aljo und abjonderlich die Stadt Breslau von Zeit zu 
Zeit in mehrere Aufnahme kommen und fonderlicd) mit bemittelten 

) Vergl. den Ammediatberiht Münchows vom 25. Auli 1743, 

2) Auf dem unvolljogenen Mundum die Notiz: „muß umgeichrieben 

werden“, auf dem gleichlautenden Concept der Erpeditionsvermerf: „abgegangen 

den 29. November 1742. Die Abänderung kann aljo den Wortlaut des Tertes 

nicht betroffen haben. 
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fremden Einwohnern vermehret werden möge, wie hingegen auf 
das allerjorgfältigite verhütet und alle nur mögliche Praecautiones 
genommen werden follen, daß niemand, am wenigften aber ein an- 

gejejjener Bürger oder Kaufmann, außerhalb Landes ziehe. 

Wann dergleichen, joviel die Stadt Breslau und unter des 
Breslauſchen Magiftrats Eingeſeſſene betrifft, nur intendiret werden 

oder fich wohl gar zutragen follte, jo befehlen Seine Königliche 
Majeftät ermeldtem Dero Geheimten Rath und Directori von 
Blochmann, daß derjelbe ſolchenfalls jofort und ehe noch dergleichen 
Entſchluß zum Effect gebracht wird, davon der Krieges- und Do- 
mänen-Kammer Anzeige und dabei gewöhnliche Vorfchläge zu thun, 
wie der Abzug eines ſolchen Einwohners am füglichiten zu ver- 
Hindern, derfelbe im Lande zu conjerviren und zu Fortfegung feiner 
Nahrung zu encouragiren fei. 

Welches dann der Geheimte Rath von Blochmann fürs 
Künftige auf das genauefte und pflichtmäßig zu beobachten Hat. 

Immaßen derjelbe, wann Jemand aus der Stadt Breslau 

oder auch aus des Breslauſchen Magiſtrats Jurisdiction außer 
Landes ziehen, er aber jolches nicht in Zeiten angezeiget Haben 
jollte, dafür refponfable und zu haften Tchuldig ift. 

Bis fpäteftend zum 6. December foll übrigens Blocdymann der 
Kammer Bericht darüber erftatten: 

„Ob und wer feit Anfang diefes Jahres an Bürgern und Ein- 
wohnern aus der Stadt Breslau und derſelben Yurisdicton fi außer 

Landes begeben?“ wobei auf alle Umftände des Weggezogenen und 
namentlich auf die Motive des Abzugs Rüdjicht zu nehmen ift. 

Diejer Bericht Blodmanns ift nicht erhalten. 

281. Cabinelsordre an Happe. 

Potsdanı, 26. November 1742. 
Ausfertigung. — Gen.Dir. Magdeburg. Tit. V. ſtriegs- und Domänenräthe Nr. 14. 

Neubejegung einer Kriegd- und Domänenraths-Stelle, 

Auf die Nachriht vom Tode des Kriegs- und Domänenraths 

Richter zu Magdeburg befiehlt der König, vom General:Directorium aus 
Borichläge wegen eines Nachfolgers zu machen. 

Es müfjen Mir aber nicht allerhand fchlechtes Zeug unter 
einander, jondern tüchtige Subjecta vorgefchlagen werden, Die 
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Capacité haben, den Poſten, in welchen einer von ihnen gejeßet 
werden joll, vorzuftehen, allermaßen das General-Directorium Mir 
davor rejponjabel bleiben muß. — Ihr jollet auch die Sache dahin 

dirigiren, daß über die Bejegung erwähnter Stelle nicht ohnendliche 
mehrentheild fruchtlofe Conferenzien bei dem &eneral-Directorio 

gehalten werden, fondern daß Mir der zu erwartende Borjchlag 
je eher je lieber gejchehe, mithin die Stelle nicht lange vacant bleibe. 

Der Oberſt von Bredow babe ſich für den Auditeur feines Res 
giment3 verwandt; man jolle diefen beim General-Directorium eraminiren 
lafjen, ob er die dazu gehörige Capacität befiße. 

Das General-Directorium ſchlägt in feinem Beridt vom 12, De- 

cember 1742 den Halberftädtifchen Kammerfecretär Meinerts vor, der beim 
Eramen am tüchtigjten befunden fei. Der Auditeur (Krufemarf) eigne 
fi) mehr für den Poſten eines Steuerraths; es wird vorgefchlagen ihm 
den durch Mogfelds Tod in der Graffchaft Mark erledigten Bolten zu 
übertragen. Der König genehmigt beide Vorjchläge. 

Beitellung für Meinerts 14. December 1742 (440 Rthlr.) (Conc. 

ge3. Happe).') 

232, Cabinetsordre an den Kammer-Präfidenten von Werner. 

Charlottenburg, 30. November 1742. 
R. 96. B. 24. — Abſchriftlich. 

Verſchiedene Anmweijungen. 

Der König hat aus dem lebten Zeitungsbericht de3 Kammer: 
präfidenten mit Genugthuung erjehen, daß bei den Acciſen und Böllen 
fi) ein Plus Herausgeftellt hat; es würde ihm aber lieb gemwefen fein, 

wenn er auch die Urfadhen davon erfahren hätte. — Die Berichtigung der 
Kaffen und die Eintreibung der Reſte folle er ſich angelegen jein laſſen, 
„da Ihr wohl wifjet, daß, fu. lange diejes nicht gefchehen ift, Ihr nicht 

ohne Veranwortung bleibet“. Er warnt den Präfidenten, auf das noch 
nicht genügend beftätigte Gerücht einer Peſt in Ungarn Hin vorzeitig 
Mafregeln anzuordnen, die den Handel mit Polen ftören Fönnten: er 

jolle darin im Einverftänduiß mit den jchlefifhen Kammern vorgeben, 

!) Meinert3 wurde 20. April 1750 wegen faljcher Denunciation durch 

Urtheil des Eriminal-Senats zu 2monatlichen Feitungsarreft verurtheilt und „gänz- 

lich dimittirt“. Die Stelle erhielt dann der Auditeur Nöthing vom Regiment Alte 

Schwerin laut E.-D. an das Gen.-Dir., Potsdam 26. Mai 1750. Beitallung 
27. Mai 1750. (Cone. Boden.) 
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Diejenigen von denen jungen von del, welche Luft zu 
Militärdienften Haben, jollet Ihr Mir nur fleißig fchiden; wann 
aber einige von ihnen bei der Kammer zu arbeiten Inclination 
bezeigen, jo müſſen folche erft zu Berlin Auscultatores werben, 
damit fie erjt begreifen, was es heißet, bei der Kammer zu arbeiten. 

285. Schriftwechfel Coccejis mit dem König. 

1.—7. December 1742. 
R. 46. B. 2052. Vol, Il. 

Commissarii perpetui in Oberſchleſien. 

In Folge einer Anregung feitens der Breslauer Oberamtsregierung, 
der die Verwaltung der Juſtiz in Oberfchlefien anvertraut war, fragt 
Eoecceji in einem Ammediatberiht vom 1. December 1742 (Lone, gez. 
Eocceji) an, ob nicht in Oberfchlefien ebenfo wie in Niederjchlefien com- 
missarii perpetui angeordnet werden follten, was dort wegen der Ent- 
fegenheit der Orte noch nöthiger jein würde. 

Der König antwortet dur abinetsordre d. d. Berlin 4. De: 
cember 1742 (Wusf.): Cocceji möge zuvörderſt näher berichten, wo der: 
gleichen commissarii perpetui in Niederfchlefien angeordnet worden feien? 
was fie zu thun haben ſollten? aus was für Subjecten fie bejtehen und 
wie fie falarirt werden follten? 

Eocceji erwidert auf diefe Fragen in einem Immediatbericht vom 
5. December:?) 

Ad 1. Daß in einem jeden Kreis ein folcher Commiſſarius 
gejegt worden. 

Ad 2. Diefem Commifjario werden von denen Oberamts— 

regierungen alle Commiſſiones auf dem Land aufgetragen, als Ver— 
fieglung der Erbichaften, Berfertigung der Inventarien, Immijfiones 
und Uebergebung der Güter, Aufnehmung der Teftamenten und 
dergleichen. 

Welches von einer unentbehrlihen Notwendigkeit ift, weil 
die wenige Dberamtsräthe folhe Commifforien nicht ſelbſt über» 
nehmen, dieſe auch ohne große Koften nicht dahin reifen Fönnen. 

Ad 3. Der Commifjarius wird aus denen im jedem Kreis 
angejefjenen Schlefiihen von Adel genommen, welder [!] vorher 
eraminirt und jolchergeftalt zu denen Juftizjachen angezogen wird. 

— Eigenh. Cone. 
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Ad 4. Diejer Commifjarius befommt feine Bejoldung, ſondern 

an etlichen Orten erpediret er alles gratis, an etlichen Orten nimmt 
er von denen Parteien 1 big 2 Thlr. Diäten... 

Er fragt zum Schluß noch einmal an, ob der König dergleichen 
Commifjarien, die weder Rang noch Befoldung haben follten, auch in 
DOberjchlefien anordnen laſſen wolle. 

Der König antwortet, nachdem er auf diefe Weife erfehen, „was 
e3 mit der vorgejchlagenen .. .. perpetuirlichen Commiſſion eigentlich 
vor Bewandnif habe“, durch Cabinetsordre d. d. Berlin 7. December 1742 
im bejahenden Sinne, worauf Eocceji die nöthigen Weifungen an die 
Breslauer Oberamtsregierung erläßt (11. December 1742). 

284, Jmmebdiatberiht Münchows. 

Breslau, I. December 1742.') 
Brest. Staatsarh. M. R. VI. 9a. Eigenh. Concept. 

Buziehung von Kaufleuten bei den Berathungen über jchlejiiches 

Eommercienwejen. 

Da zu E. M. Dienſt höchſt nöthig fein will, daß ich nicht 
alleine täglih von allen, jo Hiefigen Commercio nachtheilig oder 
zuträglich, zuverläffige Nachricht einzuziehen im Stande fei, ſondern 
auch fürnehmlih, daß ich in Zeiten avertiret werde, wann einer 
oder der andere Kaufmann übelgefinnet und intentioniret fein möchte, 

den Handel und fein Geld mit der Zeit außer Landes zu ziehen, 
jo bin ich auf die Gedanken gekommen, daß für der Hand am 
füglichften zu Ddiefen Zweck zu gelangen fei, wann ich aus jeder 
Art der hiefigen Handlungen einen der Vornehmften über erwähnte 
Puncte ſelbſt mit einem Eide E. M. verbinden könnte. Die 
vanité aud) felbjt der bemittelften Leute, welche allhier gerne Titel 
haben und ſolche noch Honorabler Halten, wenn fie geichtworen, 
fommt hierbei jehr zu ftatten. 

Wann ſolchemnach E. M. allergnädigft approbirten, daß: 
1. der Kaufmannselſte Hilfcher, 2. einer Bachaly, 3. Renner, 

4. von Förſter, 5. von Walter, 6. Horgelin und 7. einer namens 
Toll, der die großen Fabriken in Neuftadt hat, über beiliegende 
Puncte als Commercien-NRäthe verpflichtet werden, fo Hoffe ich, 

in dieſer angelegentlichen Sache vollkommen zu reuffiren. 

u) Vergl. 28. December 1742. 
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PBuncta, worüber einige der vornehmjten jchlefiihen Kaufleute 
als Commercienräthe zu verpflichten. 

1. Alles jofort anzuzeigen, was fie fowohl ihren Handel, als 
auch überhaupt den jchlefiichen Commercio Nachtheiliges in- und 
außerhalb Landes in Erfahrung bringen. 

2. Jeder Zeit anzuzeigen, wann fie zu Verbeſſerung des 

Handels und des ganzen Kommercii überhaupt etwas Nüpliches und 
Bortheilhaftes ernten. 

3. Wann fie in Erfahrung bringen, daß Jemand zum Nach— 
theil des Commercii fich außer Landes begeben oder fein Geld aus 
dem Handel ziehen wollen, ſolches jofort zu melden. 

285. Bericht des General-Directoriums. 

Berlin, 4. December 1742. 

Mundum, ges. Görne, Biered, Happe, Boden, — Gen.Dir. Oftpreußen. RangeSaden. 4. 

Rangitreit zwijchen den adligen Amts-VBerwejern in Preußen 

und den Steuerräthen. 

Die Königsbergiche Krieges- und Domänenfammer berichtet, 
daß es vor E. 8. M. Dienft beffer jei, wenn nad) des höchſtſeligen 
Königes Majeftät Berordnung von 1739 die Steuerräthe in 
Preußen bei Commiſſionen mit den adlichen Amts-Verweſern nad) 
der Anciennete rangirten, als wenn nach der Regierung feitden 
gethanen, auch in gewiffer Maße bereit3 approbirten Vorſchlag die 

Berwejer durchgehende den Vorſitz bei Commiffionen Haben und 

jelbige dirigiren follten, indem die Steuerräthe jodann in Domänen- 
und Steuerfachen dabei nicht mit ſothanem Effect E. K. M. Intereſſe 
wirden wahrnehmen Fönnen. 

E. 8. M. werden alſo allergnädigft zu befehlen geruhen, ob 
es bei der Anciennete bleiben joll. 

Königlihes eigenhändiges Marginal: 

„e8 Sol beim alten bleiben Fch“ 
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286. Labinetsordre an den Etats-Mlinifter Graf von Münchow. 

Berlin, 4. December 1742. 
R. 9. B. 24. — Abſchriftlich. 

Baron von Matujhla und General von Marwig. — Allgemeine 

Anmerkung über die Shlejier im Dienft. 

Es hat Mich befrembdet, daß Ich jüngftgin von dem General 
von Marwig vernehmen müſſen, wie er mit dem Dber-Amtsrath 
Baron von Matujchfa in der Huldigungsfah@ von Oberſchleſien 
nicht aus der Stelle fommen könnte, da derjelbe nicht nur auf alle 

Weife zu decliniren gefuchet, mit ihm deshalb zu conferiren, jondern 
auch durch fein Betragen genugiam am Qage geleget, daß er bei 

diefer Sache mehr thun als dem General von Marwig ajfiftiren, 
vielmehr ſich die Direction des ganzen Huldigungswerfes per in- 
directum zueignen wollen. Ic bin von diefem Verfahren erwähnten 

Baron von Matuſchka um jo mehr jurpreniret worden, als Ich 
Mih von ihm promittiret Hatte, er würde als ein vernünftiger 
Mann, da Ich ihn aus eigener Bewegung zu diefer Sache doifiret, 

. alles nad) Meiner ihm genugjam befannt gewejenen Intention be- 
arbeitet Haben; da Ich aber nunmehro fehe, wie Ich in Meiner 
Meinung und guten Vertrauen gefehlet, jo habe Sch rejolviren 
müffen, denfelben von mehrermeldeter Commiſſion zu dispenfiren 

und ftatt feiner zu gedachter Sache den Bräfidenten von Beneden- 

dorf zu ernennen, welchem Ich dann annoch den Kammer-Director 
Baron von Löben beigefüget habe, um den oberjchefiichen Ständen 
bei der Huldigung wegen der fünftigen Zandes-Onerum die gehörige 
Infinuatiönes thun zu können. Ich habe Euch dahero alles diejes 
hierdurch befannt zu machen nicht anjtehen wollen; dabei Ich will, 
daß Ihr obermeldetem Baron von Matuſchka zu erfennen geben 
jollet, daß Ich von feinem Betragen gegen ben General von 
Marwig nicht zufrieden jein könnte und daß es in unferm Dienft 
gar nicht der Gebraud wäre, fid) gegen einen Mann von dem 
Charakter, als mit welchem der General von Marwig bekleidet ift, 
jo wie er, der Matujchka, gethan, zu bezeigen und fich ein mehrers 
Pouvoir anmaßen [zu] wollen, als ch jemanden zu geben vor 
gut finde. 

Ih kann Hierbei nicht umhin, gegen Euch die Reflerion zu 
machen, wie Sch finde, daß viele von denen Schlefiern anfänglich 
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fehr inquiet fein, zu Bedienungen und Aembtern zu gelangen, daß 
aber, wenn dieſelbe hernach wirklich gebrauchet werden jollen, fie 

ſodann difficil zu contentiren fein und es in vielen Stüden nicht 
recht mit ihnen fort will. Ich Hoffe jedennoch, daß es fich mit 
der Zeit auch in diefem Stüd mit ihnen geben und jelbige fich in 
unjere Ordnung befjer zu ſchicken lernen werben. 

287. Aus verfchiedenen Actenftücen, 

namentlich Refcript vom 9. December 1742. 
Stettin. Reg.⸗Arch. Kricgsarch. Tit. IX. Lit. d. Wr. 49. 

2andräthe und Hammer in Bommern. 

Zwifhen Regierung und Sammer in Stettin war 1742 die 
Befugniß zur Beftallung und Bereidung der Landräthe ſtreitig. Die Re— 
gierung Hatte die Landräthe v. Schulenburg und dv. Roſey (nach dem 
Ausdrud des kgl. Refcripts) „eigenmäctig” in Pflicht genommen. Die 
Kammer führte darüber Beſchwerde und es erging ein königliches Refeript 

vom 9. December 1742 (gez. vom König, gegengez. Görne, Biere), nad) 
welchem die Landräthe Hinfort bei der Kammer verpflichtet werben follten; 
der Regierung wurde verboten fich fünftig dergleihen Eingriffe in das 
Kammerrefjort zu erlauben. Die Regierung gab fich nicht damit zufrieden, 
jondern berichtete ihrerſeits darüber unterm 18. Januar 1743, erhielt 
aber vorläufig feine Reſolution. Nun follte ein neuer Landrath (von 
Glaſenapp) vereidigt werden. Die Kammer war nicht im Befig der Eides- 
formel und bat ſich deren Mitteilung von der Regierung aus. Die Re- 
gierung verweigerte diefelbe mit Hinweis auf die noch ausftehende Be— 
fcheidung ihres Berichts. Die Kammer erbat darauf die Eidesformel vom 
Generaldirectorium, erhielt aber zur Antwort (23. März 1743), fie möge 
nur eine Eidesformel nach dem Anhalt der Bejtallung entwerfen, zumal 
die alte nicht mehr auf die jegigen Umſtände quadriren möchte. Die 

Kammer ließ ſich jedoch nunmehr die für die kurmärkiſchen Landräthe 

gebräuliche Eidesformel mittheilen. Gegen deren Anwendung vemonftrirten 

indeffen die Vorpommerfchen Stände 12. Mai 1743, indem fie die alte 

Eidesformel von 1614 producirten; fie verlangten zugleich, daß die Ver— 
pflihtung der Landräthe bei der Regierung gejchehe, die nad der Re— 
gimentsverfaffung von 1654 das Collegium status provinciale fei, wovor die 

Gerechtfame der Landftände und Privilegia der Ritterſchaft ausſchließlich 
gehörten, fomit auch die Verpflichtung der Landräthe, die die Landesjura 
wahrnehmen und vertreten müßten. 

Acta Borussica. Behördenorganifation VL 34 
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Die alte Eidesformel verpflichtet die Landräthe, neben dem Beſten 

des königlichen Haufes das „diejes geliebten Vaterlandes“ wahrzunehmen, 

darauf zu fehen, daß über die Landesprivilegien, Gerichts- und andere 
Zandesordnungen feitiglih gehalten und Niemand wider Recht und 
Billigkeit bejchweret werde. Der Obliegenheiten als Marſchcommiſſar, als 
Steuer- und Bolizeibehörde (wie in dem furmärkifchen Eide) ift nicht aus- 

drücklich gedacht. Die Kammer bejhloß diefe alte Eidesformel fünftighin 
weiter anzumenden. 

288. Berichte des General-Directoriums. 

13. u. 31. December 1742. 
Gen.sDir. Magdeburg, HKammerbediente, 

Statt eined Angebots zur Recrutenfajje wird Ablegung einer 
Prüfung von einem Kammer-Auscultator verlangt. 

Das Generals-Directorium berichtet an den König 13. Dec. 1742, 
daß ein Canonicus in Magdeburg!) Namens Oſchütz nad abjolvirten 
Studien um Beftallung als Wuscultator bei der Magdeburger Kammer » 
mit dem Prädicat als Hofrath?) bitte und 100 Thaler zur Recrutenkafje 
offerire. Das General-Directorium empfiehlt das Geſuch, da zur Zeit 
fein Auscultator bei der Kammer vorhanden ſei und der Ofchüß ſich auch 
zu Seeretärdienften bereit erklärt Habe. (Mund.) 

Der König rejolvirt in margine: „er Sul Fein geldt geben man 
mus Ihn erfaminiren ob er dazu gejchidt iſt“. 

Der Kammerpräfident v. Platen eraminirte darauf den Oſchütz und 
fand, daß er „einen offenen Kopf” Habe und gute Hoffnung auf nügliche 
Dienfte gebe. Bas General-Directorium berichtet dem König dies 
31. Dec. 1742, indem es zugleih das nöthige Reſeript an die Kammer 
und die Beitallung des Oſchütz als Hofrath zur königlichen VBollziehung 
beifügt. Der König vollzog jie. 

289, Königliches Refcript. 

Berlin, 15. December 1742. 
Arnim auf Sp.sBef. Mylius C. C. M. Cont. II. 8. a. 1742 Nr. 37. gez.: Cocceji, Gotter. 

Gehaltsabzugsverfahren. 

Es wird verfügt: „daß, wenn ein in Zöniglichen Dienften Stehender 
die ihm zuerfannte fiscalifche Strafe zu bezahlen nicht vermag, ſolche ihm 

1) Vom Gapitel St. Sebaftian, deſſen Probit Prinz Leopold Marimilian 
von Anhalt-Deffau, deſſen Decan der Hammerbdirector v. Boden war. Die Ca- 

nonicate der Magdeburgijchen Stifter waren meift in den Händen bürgerlicher 
Honoratioren. 

2) Der Hofrathötitel wurde öfter an untergeordnete Beamte verliehen, 

meiſt gegen entiprechende Zahlung zu Necrutentaffe. 
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(ftatt der Ummandlung in Gefängnißſtrafe) nah und nad von feinem 
Tractament oder feinen Sporteln abzuziehen“. 

290, Cabinetsordre an den Etats-Miinifter Grafen von Münchow. 

Berlin, 17. December 1742. 
R. 96. B. 24. — Abfcriftlid. 

Strafverjegung eines ſchleſiſchen Steuerraths. 

Ihr werdet aus dem in Mbjchrift anliegenden Bericht des 
Generalinajors von Berjode!) erjehen, wie jchlecht und indigne ſich 
der nach Oberjchlefien gefegte Kriegesrath von Liebeherr?) betragen. 
Ihr werdet jelbjt begreifen, wie es nöthig jei, diefen rohen und 
fih jo ohnvernünftig betragenden Menjhen von dort weg und 
anderswohin zu fegen, damit defjen Function nicht ridichl gemachet 
und Meinem Dienft [in] folhem neu conquetirten Lande gejchadet 

werde; dahergegen Ihr auf ein tüchtig Subject denken müffet, auf 
defien Conduite, Verſtand und Treue Ihr Euch verlaffen und 
Staat machen fünnet. 

291, Eircularerlaß der Univerfitätscuratoren. 

Berlin, 17. December 1742. 
R. 9. F. 2a. 

Akademiſche Cenjur. | 

Anläßlich eines in Halle vorgefummenen Falles erjuchen die Cabinets- 
minifter (Podewils, Borde) die 3 Minifter, denen die cura universitatum 

aufgetragen war (Eocceji, Brand, Marfchall) unterm 24. November 1742, 
eine Verfügung an ſämmtliche Univerfitäten und Gymnaſien zu erlaffen, 
daß an bdenfelben überall, wo es bisher noch nicht geſchehen, gewiſſe 

Genforen beftellt werden follen, welche die Buchdrudereien und die Buch— 
läden fleißig vifitiren und fonft alle mögliche praecautiones nehmen follen, 
damit nichts, was gegen Sr. 8. M. Perfon, Staat und Intereſſe verjtößt 
oder andern Buifjancen verfleinerlich ift, gedrudt werden dürfe, 

Die betreffenden Minifter erklären fich auf Coccejis Vorgang damit 
einverftanden (auch Arnim u. der Geh. R. Reichenbadh haben das Decret 

N) Nicht erhalten. 

2, Commissarius loci; vergl. ©. 509, Anm. 1. 
34 * 
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bom 10. Dec. 42 gezeichnet, Arnim wohl in Bertretung des fehlenden 
Brand). 

Unterm 17. Dec. ergingen Cireularerlaffe entjprechenden Inhalts an 
alle Univerfitäten und Gymnaſien. 

292, Cabinetsordre an das General-Directorium. 

Berlin. 25. December 1742. 
R. 9. B. 24. — Abſchriftlich. 

Aufſicht über die Wirthſchaft der ftädtifchen Kämmereien.!) 

©. 8. M. x. Haben zeithero angemerfet, daß auf Die 
Kämmereien derer Städte in den jämmtlichen Provinzien nicht 

genugfame Attention genommen und die mehriften dererjelben nicht 
anders angefehen worden, als ob es Particulier-Güter wären, davon 
die Commissarii locorum und die Magiftrate faft willfürlic) dis— 

poniret, ohne entweder gar feinen Etat iiber Einnahme und Aus— 
gabe zu haben oder aber doch fonder ſich daran zu binden. 

Gleichwie aber S. K. M. dergleichen weiter nachzufehen nicht 
gemeinet feind, vielmehr alle und jede Kämmerei-Revenües derer 
Jämmtlihen Mediat- und Jmmediatftädte von der erjten Stadt an 
bis zur legten und geringften, dergejtalt adminiftriret wiſſen wollen, 
wie es ſich mit dergleichen publiquen zum Bejten derer Städte und 

Bürger errichteten Fonds gebühret: als befehlen Höchjtdiejelbe Dero 
General-Directorio hierdurch allergnädigft, Hinfüro nicht nur jelbft 
mehr Attention auf die Kämmerei- und Städtefachen zu haben, 
jondern auch die Kriegs- und Domänenfammern mit Ernft und 
Nachdruck dahin zu inftruiren und anzuhalten, daß folche Die 

Kämmereijachen nicht mehr mit der bisherigen Gleichgültigfeit trac- 
tiren, fondern Solche mit eben der Treue und Sorgfalt anjehen 

müſſen, als ob es wirkliche, Sr. K. M. Selbjt zuftändige Revenües 
wären. Es wollen Höchſtdieſelbe daher, daß die Kämmerei-Re— 
venües ex officio und ſonder denen Städten deshalb große Koſten 
zu machen, durch die Strieges- und Domänenfammern auf das ge- 
naueſte recherchiret, bei denenjenigen, wo noch gar Feine Etats jeind, 

) Vergl. 3. Dec. 1743: Gircularordre an die fir.» u. Steuerräthe. (Bei- 
träge zur Finanzlitteratur in den preuß. Staaten. Stüd 7. Bd. II. ©. 630— 50. 

Vergl. dazu Schmoller 3. f. pr. Geſch. und Landesf. XL, 522). 
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richtige und ordentliche Etats über Einnahme und Ausgabe gemachet, 
bei denen aber, wo dergleichen Schon vorhanden, auf das accuratefte 
revidiret, fämmtlich aber von Sr. 8. M. autorifiret und demnächft 

genaueft beobachtet werden follen. Alle diefe Etats follen ohne 
Exception nächjtfommenden. Trinitatis fertig fein, als welches denen 

Kriegs- und Domänenfammern bei einer namhaften Strafe aufzugeben 
ift. Sodann follen ſolche Etat3 alljährlid von denen Kammern 
ordentlich vevidiret und es in allen und jeden Stüden damit jolcher- 
geftalt gehalten werden, wie es mit denen andern Domänen- und 
Krieges-Etats gehalten wird. Diefe Etats jollen jodann auch ohne 
höchſt wichtige Urſachen und jonder allerhöchſte Approbation nicht 
überjchritten noch jemanden, es jei wer es wolle, einige willfürliche 
Dispofition darüber gelaffen werden. Wie es übrigens mit ber 
Nichtigkeit der Kämmereien, Bifitation der Kafjen und Einjendung 
derer Quartal-Ertracte, auch mit Abnahme der Kämmereirechnungen 
zu halten, jolches wollen S. 8. M. der pflichtmäßigen Bejorgung 
des General-Directorii überlafjen. 

295, Jmmediatberiht Münchows. 

Blogau, 28. December 1742. 
Bresl. Staattarh. M.R. VI. 9a. Eigenh. Concept. 

Eommerciencollegium zu Breslau. 

E. M. Haben meinen allerunterthänigften Vorſchlag wegen 
Beitallung und Vereidung einiger der reichiten und anfehnlichften 
Kaufleute als Commercienräthe!) allergnädigft unterm 8. December 
approbirt.2) 

Damit nun biebei ferner E. M. Dienft und heilfamer End- 
zweck erhalten werde und Allerhöchftdiefelben von allen, fo im Lande 
vorgehet und dem Commercio zum Beften und NachtHeil geichehen 
fönnte, zuverläffige Nachricht erhalten, alles Widrige gleich abge- 
jtellet und das Vorteilhafte eingeführet werden fünne, die Com— 
mercienräthe auch jehen, daß es hiermit ein rechter Ernft ſei und 
ein jeder, Armer und Reicher, mit feinen Vorſchlag gehöret werden 

I) Bom 1. Dec. 1742 j. Nr. 284. 

2, Die Cabinetsordre ift nicht erhalten. 
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folle, jo bin der ohnvorgreiflichen allerunterthänigiten Meinung, 
daß diefes alles am füglichften durch eine jeden Monats auf einen 
gewiifen Tag zu haltende Conferenz mit erwähnten Kaufleuten ohne 
alle Unkoften und ohne denen fonft mit den Commercien-Eollegiis 

verknüpften Weitläuftigfeiten gejchehen könne. 

Ich habe auch dazu in der Beilage ein Reglement!) entworfen, 
welches E. M. zur allergnädigiten Vollenziehung allerunterthänigft 

überreiche, zugleich aber bei diejer Gelegenheit mich noch unterftehe, 

in allerunterthänigften Vorſchlag zu bringen, ob E. M. nicht aller- 
gnädigft gefällig, den Ober-Empfänger zu Mansfeld, Sriegesrath 
Hagen, welcher in Contributions-, fürnehmlich aber in Commercien- 

Sachen ganz bejondere Erfahrung und Connaiffance und daneben 
die in Schlefien erforderte Douceur befiget, mit dem Kriegsrath in 
der Breslauer Kammer von Fuchs, weldyer dagegen das zu einem 
Nendanten erforderte ordentlihe und äußere Wejen hat, aller- 
gnädigft zu verwechjeln. Lebteren würde insbeiondere auch damit 
geholfen, weil er in Mansfeld die Seinigen hat und in Schlefien 
nicht auszufommen vermeinet; von erjteren aber fann E. M. nod) 
allerunterthänigft verfichern, daß ich ihn auf der vorigen Leipziger 
Meſſe zu Zittau, Baugen, Troppau und zur itigen Leipziger Neu— 
jahrsmefje jchon mit ſehr großen Nuten gebrauchet. 

Der König hat den Vorſchlag genehmigt. 

294, Münhow an die Breslauer Kammer. 

Blogau, I. Januar 1743. 
Breslaner Staatdarh. M.R. IX. 12. vol. 1. Concept. 

Pladereien durch die Landdragoner. 

Einem hochlöblichen Collegio kann ich nicht unangezeiget laſſen, 
wie ich leider von allen Eden und Drten ber von den Land-Dra— 
gonern, auch Land-, Zoll- und Polizei-Bedienten ganz unverant- 
wortliche Pladereien hören und vernehmen muß, daß diefe Kerls 
nad) eigenem Belieben die Erecutiones verrichten und Contrebande 

machen, die confiscirte Sachen nachhero denen Leuten, wann fie 

!) Bergl. 15. Jan. 1743, Nr. 297. 



Schleſ. Landdragoner; Clev. Stände; Conſiſtorialproceſſe. 535 

beſtochen worden und mit Gelde abgefunden, nach eigenem Gefallen 
wiedergeben. 

Ich muß dannenhero ein hochlöbliches Collegium ganz in— 
ſtändigſt erſuchen, ohne Anſtand per Circularia allen Land- und 
Steuer-Räthen auf das Schärfeſte anzubefehlen, daß ſie auf dieſe 
zum höchſten Nachtheil des Königlichen Intereſſe und zum Ver— 
derben des Publici gereichende Malversationes und Schelmereien 
äußerſt vigiliren laſſen und zu Abſtellung derſelben alles anwenden, 
auch ſobald einer oder der andere darunter betroffen wird, ſofort 
an die p. Kammer davon zu berichten, anderergeſtalt aber und da 
beſagte Land- und Steuer-Räthe dawider nicht alle mögliche Prae- 
cautiones und genaue Aufficht gebrauchen würden, fie jelbft für der- 
gleichen rejponfable jein follten. 

295. Befeript des General-Directoriums an die Llevefchen Stände. 

Berlin, 3. Januar 1743. 

Conc. gez. Boden. G.-D. Eleve CXII, 54. 

Dienftliher Berlehr der Stände mit den Behörden. 

Durh eine Verordnung vom 20. März 1742 waren die Eleve- 
Märkiſchen Stände angewiefen worden, fortan Borftellungen beim 
König (d. h. auch bei den Behörden) nur wit Unterjchrift der beiden 
Directoren einzureihen. Die Stände führen darauf in einer Eingabe 
vom 18. December 1742 (die wieder nur von den Syndicis unterfchrieben 

ift) aus, daß die Unterfchrift der Syndici nad) altem Brauch genüge und 
diefer Brauch ein integrivender Beftandtheil der vom König beftätigten 
ftändifchen Gerechtſame fei. Das General-Directorium antwortet darauf 
3. Januar 1743, daß es bei der Verfügung bleibe, 

296, Labinetsordre an das Conſiſtorium zu Berlin. 

Berlin, 4. Januar 1743. 
R. 96. B. 26. — Abſchriftlich. 

Eonfiftorialproceije. 

Das onfiftorium Hat am 1. Januar einen Bericht eingereicht mit 
einer Procektabelle vom vergangenen Jahr. Der König erflärt darauf, 
es jcheine ihm noch zu viel zu fein, daß 132 Prozeſſe übrig geblieben 
feien; „und da ©. 8. M. der Meinung feind, daß alle dergleichen Con— 
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ſiſtorial-Proceſſe gar füglich nah Recht und Billigfeit in der Kürze ab- 
gemachet werden fünnen, jo befehlen Sie Dero biefigem Confiftorio hier 
durch jo gnädig als alles Ernſtes, alle vorermeldete Sachen kürzlich, und 
zwar durch Vergleiche oder rechtliche Sprüche, nächſtens auszumachen, 
aud der Procefje halber es überall dahin einzuleiten, daß beim, Gott 

gebe, glüdlihen Abſchluß diefes Jahres nicht mehr als etwa höchſtens 
30 Proceife übrig bleiben mögen“. 

297, Reglement für das Breslauer Commercien-Collegium. 

Berlin, den 15. Januar 1743.!) 
Bredl. Staatsarh. M.R. VI. 9a. Bom Könige vollzogen, gegengez. Münchow. Abſchrift. 

„Reglement wonach bei denen Breslauiſchen Commercien- 
Eonferenzien jih zu adıten.“ 

Demnach aus landesväterlicher für die Aufnahme des ſämmt— 
lichen jchlefiichen Commercien tragender Sorgfalt Wir allergnädigjt 
gut gefunden, in Unferer getreuen Stadt Breslau ein Commercien- 
Eonferenz-Collegium aufzurichten, welches alles dasjenige, fo zu 
Erweiterung der Commerciorum dienlich und vorträglich fein möchte, 
reiflih erwägen und zu Abftellung aller zu deſſen Hinderniß ich 
einjchleichenden Mängel und Gebrechen gleich Anfangs und da 
ſolchen noch abgeholfen werden kann, pflichtmäßige Vorjchläge thun 
joll, und dann Wir zu fothanen Conferenzien die nöthigen Räthe 

allbereit allergnädigft denonimiret, jo haben Wir diefelbe und ver- 
meldtes Gommercien-Conferenz-Collegium mit nachfolgender In— 
jtruction und Reglement allergnädigft verjehen zu laffen der Noth- 
durft erachtet. Zuvörderſt 

1; 

Soll diefes Commercien-Conferenz-Collegium den ten Tag 
jeden Monats in Unferem Königlichen Kammerhaufe zu Breslau 
ordentlicher Weife morgens um 10 Uhr ohn weiteres Erfordern fich 
verjammlen und bis um 1 Uhr Seffion halten. Falls jedoch 

2 

Unjer Schleſiſcher Würflicher Geheimer Etats- und Krieges- 
Miniftre oder die Breslaufche Krieges und Domänen-Kammer, als 

1) Bergl. Nr. 293. 
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unter welcher allein und jonft Niemanden diejes Collegium ftehet, 

nöthig erachten jollte, außer bemeldten regulären Sejlion extra 
ordinem dajjelbe ganz oder theils Membra defjelben zu convociren, 
jo Haben fich diejelben auf beftimmter Zeit und Stunde gebührend 
einzufinden und die zum Beſten des Commercii zu verhängende 
Deliberationes nicht leicht zu verabjäumen. Es jollen aber 

3. 

Sowohl bei denen ordentlichen als außerordentlihen Con— 
ferenzien regulariter ajffiltiren zwei von Unjeren jchlefifchen würk— 
lichen zc. Miniftre zu ernennende Membra der Krieges- und Do- 
mänen-Kammer, davon Weltejter den Borfig und unter ihn Die 

Direction hat, ferner derjenige, jo aus der Glogaufchen ꝛc. Kammer 
dazu gefordert werden möchte, nächjtvem ſämmtliche von Uns aller- 
gnädigft denominirte würflihe und verpflichtete Commercienräthe 
und ein von Uns dieſes Behufs zu beftellender Secretarius, welcher 
das Protocoll führet, zugleich aber auch vices eines Regiftratoris 
und Banzelijten verfiehet. Hätte 

4, 

Jemand von der Breslaufchen Kaufmannjchaft oder auch aus— 
wärtiger Regotianten, Manufacturier8 oder wer es wäre, Armer 

oder Reicher, etwas Nugbares zu Verbefferung des Commercii oder 
Abwendung einigen Nachtheild bei diefen Commercien-Conferenzien 
den 5ten eines jeden Monats mündliche oder jchriftliche Bropofitiones 
zu thun, jo ſoll er damit nicht nur admittiret und ad protocollum 
gehöret, jondern auch, falls nach verhängeter Unterjuchung des 
Proponenten Borjchläge würflih nugbar erfunden werden jollten, 

ſodann fich derfelbe Unſerer Königlichen Gnade zu erfreuen Haben 
und nad vorfommenden Umftänden avantagiret werden. 

Weilen auch an Erweiterung der Manufacturen und des 
Handels der afjociirten Gebirg-Städte Uns und dem Lande jelbft 
merklich und ein jehr Vieles gelegen und wir auf diefelben ein bes 
jonderes Augenmerk gerichtet wiſſen wollen, jo wird 

5. 

Uns zu allergnädigften Gefallen gereichen, wann ermeldte 
afjociirte Handelsftädte zwei erfahrene Negotianten aus ihren Mittel 
erwählen und vorjchlagen, welche auf gleichen Fuß, als es darin 
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bei dem Commerciencollegio voriger Landesregierung gehalten worden, 
der Gebirg-Städte Beftes beforgen und denen Commercien-Con— 

ferenzien mit ihrem Gutachten mündlich oder fchriftlich von Zeit zu 

Zeit nad) ihrer Convenance ajfiitiren können, allermaßen Wir 
fothane Deputatos zu Unſeren Würflichen Commercien-Räthen mit 
Sit und Stimme gleich) denen übrigen zu ernennen allergnädigft 
nicht abgeneigt jeind.!) Damit aber die bei Verhängung dieſer 
Commercien-Gonferenzien von Uns führende zu wahren Nußen des 
Landes abzielende allergnädigfte Intention und Endzwed deſto ge= 
wiffer erreichet werde, jo jollen 

6. 

Die denenjelben beimohnende würkliche Commercienräthe alles 
dasjenige, was zum wejentlichen Nuten oder Abwendung Unferes 
und des Landes Nachtheil gereichen mag, nad ihrer Erfenntniß, 
beiten Wiffen und Gewiſſen offenbaren, in denen darüber zu 

pflegenden Deliberationen ihren eigenen Privat-Nugen dem gemeinen 
Beiten Feinesiveges vorziehen, ihre Meinung bejcheidentlich ohne 
alle Bitterfeit deutlich vorbringen, die Deliberanda verjchwiegen 
halten, davon im Geringſten nichts, weder an Fremde noch die 
Shrigen etwas propaliren und allenthalben gegen Uns, Unfer König» 
liches Haus und das Baterland ſich aljo verhalten, wie es ihre zu 
leiftende Eidespflicht erheifhet und Unfer gnädigftes Bertrauen 
desfalls in fie gejeßet ift. 

7. 

Was nun folhergeftalt in denen Conferenzien ad protocollum 

genommen worden, allermaßen der Secretarius alles erheblid vor- 
bringen und eines Jeden Gutachten mit angeführten Urfachen deutlich 
nieder zu jchreiben Hat, daraus joll des nächjtfolgenden Tages bei 
Unferer Krieges- und Domänen-Sammer von denen der Conferenz 

beigewohnten Deputatis derjelben der Vortrag gejchehen und noch 

N) Durch Kabinet3ordre an Podewild, Berlin 15. Januar 1745 (Ausf. 

R. 46. B. Nr. 74f.) wird erflärt: Der König hat aus bewegenden Urſachen 

rejolvirt, den 3 Kaufleuten aus dem jchlefiichen Gebirge, Prengel zu Greifenberg, 

Glaffey zu Hirichberg, Fiſcher zu Landshut den Charakter als wirkliche Com— 

mercienräthe mit Sitz und Stimme beim Breslauer Commercien-Eollegium zu 
ertheilen. Der Minifter hat das Nöthige deswegen zu veranlajjen. 
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felbigen Tages das Nöthige darauf veranlaffet und von ber Krieges- 
und Domänen-Kammer jederzeit in dergleichen Sachen eine prompte 
Erpedition bejorget werden. Falls nun 

8. 

Diefe Unfere Commercienräthe, als Unfer allgnädigftes feites 
Bertrauen desfalls in fie gefeget, vorgefchriebenermaßen ihrer Pflicht 
und Dbliegenheiten ein Genüge leiften und gegen Uns, Unjer 
Königlices Haus und das Vaterland allerwege treulih und pa— 
triotijh handeln werden, fo wollen Wir ihnen ſammt und ſonders 

mit befondern königlichen Gnaden wohl beigethan verbleiben und 
ihren für Unfer und des Landes Beſtes bezeugenden Eifer gegen 
fie zu erfennen unvergeffen bleiben. Damit aud) 

9. 

Scließlihen unter denen anjegt von Uns allergnädigft deno- 
nimirten Commercienräthen felbft über die Anciennität und Borfig 
einiges Mißvernehmen nicht entftehe, geftalt derjelben Patente unter 
gleihem Dato expediret worden, jo ordnen und wollen Wir, daß 
diefelbe nach der Zahl ihrer habenden Jahre und Alters fich ran- 
giren, die Künftig von Uns etwan zu ernennende Commercienräthe 
aber nad dem Dato ihres Patent? recipiret werden und bei der 
Eonferenz Si nehmen, im übrigen fich diefe Unfere wirkliche 
Commercienräthe des Ranges nad) die zwei älteften Breslauifchen 
Raths Herren zu erfreuen haben follen. Und Ietlid wird 

10. 

Unfer Miniftre der Schlefiihen Affairen Hierdurch dahin an- 
gewiefen, daß er dahin ohnabläffig fehe, daß Unfrer hiebei habender 
Zweck erhalten und diefem allen aufs Genauefte nachgelebet werde. 

Urkundlich haben Wir dieſes Reglement und Inftruction höchſt- 
eigenhändig vollzogen zc. 

Aus der Eidesformel für die Wirfliden Commercien- 
Sonferenzräthe zu Breslau. 

Bresl. Staatsard. M. R. VI. 9a. 

Ich N. N. ſchwöre u. — — — — — — — — — — — 
beſonders aber in Sachen das Commercium des ſouveränen Erb— 
herzogthums Schleſien überhaupt und vornehmlich der Stadt 
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Breslau angehend, bei denen darob zu verhängenden Conferenzien 
jowohl wie dafjelbe meinem Ermefjen nach verbefjert und erweitert, 
als auch dejjelben Nachtheil, es gejchehe gleich derjelbe, wann, von 
wem und welcher Gejtalt er wolle, gehindert werden könne, treu 
und redlich eröffnen und anzeigen, auch, da ich wohl ermefje, daß 
©. 8. M. und dem Lande nadıtheilig, falls die in der Stabt 
Breslau etablirten Kaufleute einige ihre Capitalia aus dem Handel 
ziehen, und fich felbjt außerhalb Landes begeben follten, in jolchem 
Fall, was ih davon innen werde, bei dem jchlefiichen würflichen 
Geheimbden Etats: und Krieges: Miniftre unter der Hand nach— 
rihtlih anzeigen, alles was mir Geheimes amvertrauet werden 
möchte, fowohl auch den Inhalt diejer Eidespflicht verjchwiegen 
halten, nicht eröffnen, fondern mit mir in die Todesgruft nehmen, 
von diefem allen aber mich weder durch Gefchenfe, Gift noch Gaben, 

Freund- oder Feindſchaft noch irgend einigen Privatnutzen oder 
Nebenabficht abhalten laſſen, auch mich überhaupt, foviel an mir 
ift, alfo verhalten wolle, ala es einem redlichen, gejchidten Com— 
mercienrath und Königlichen Diener eignet und gebühret, auch dieſe 
meine geleiftete theure Pflicht es von mir erheifchet und erfordert. 

298, Jmmediatberiht Münchows. 

Glogau, 24. Januar 1743. 
Brest. Staatsarch. M.R. IX. 12. vol. L Mundum. 

Beitellung von Landräthen in Oberichlejien. 

E. M. habe wegen Bejtellung der Landräthe in Oberjchlefien 
bishero meinen allerunterthänigften Bericht nicht erftattet, weil ich 
in den Gedanken geftanden, daß es nöthig, daß zuvor die Hul- 
digung gejchehe. 

Weil inzwifchen aber es mit bderjelben ſich noch etwas zu 
verziehen jcheinet,") und ohne Bejtallung der Landräthe jo wenig 

in den Contributions-Sacen, Ablieferung der Recruten und Publi— 
eirung der Edicte als jonften in einem andern Stüd zur Ordnung 
zu gelangen, fo kann nicht länger anftehen, zu E. M. allergnädigften 
Approbation die Vertheilung der Kreife und wie ſolche mit Land- 

) Bergl. Nr. 315. 
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räthen zu befegen, zu überreichen und dabei allerunterthänigft an— 
zuführen, daß die beiden allerzuverläffigften und gejchieften [!], jo nur 
aufzufinden gewefen, beim Leobjhüger und Beuthenfchen, als den 
beiden Grenzkreifern, angefeget habe, wie dann der zum Leobſchützer 
Kreife in Vorjchlag gebrachte Landrath Freiherr von Morawigfy 
eben derjenige ift, welchen der General-Major Graf von Dohna 
bei E. M. ausgebeten hat. 

Sobald E. M. allergnädigfte Approbation erfolget, jollen die 
Landräthe verpflichtet und inftruiret werben. 

Nachweiſung, 
welchergeſtalt Oberſchleſien in Kreiſer zu theilen und welchergeſtalt ſolche 

mit Landräthen zu beſetzen wären. 

Nr. | Kreis. | Landrath. Kreisfafle zu 

1. Der Beuthenfcher Kreis Der von Rimoltomsfy | Beuthen. 

2.1 „ Pleßſcher . „ Graf von Solms Pleß. 

3.| Leobſchützer, wozu gehöret | „ Frhr. von Morawitzky Leobſchütz. 

das Antheil von Jägersdorf, von 

Troppau und ber Katjcher Diftrict 

4.1 Der Ratiboricher, dazu gehöret Ros- | , 

lauer und Oderbergſcher Diftrict 

5.| Der Tofter, dazu gehöret der Schla- | , 
wenßiger und Gleiwiger Kreis 

von Schimondfy Ratibor. = 

Baron von Stechom | Tofte. = 

6.| Der Lubliniger Kreis „ bon Roufik . [Rublinig. 

7.| „ Strehliger „ „ bon Larijd Strehlig. 

8.| „ Coſeler u „ von Schulgendorff | Eojel. 

9. „ Neuftäbtihe „ dazu gehöret | „ Graf von Röder auf 

Glogauer und Zülger Kreis Dobber Neuftadt. 

10. | Der Oppeliche Streis „ bon Waliped Oppeln. 

11.| „ Roſenbergſche Kreis „ bon Blacdya Rojenberg. 

Der König approbirte die Vorjchläge Münchows duch das Mar- 
ginal: „guth Friedrich“. Unterm 13. Februar 1743 wies Münchow die 
Breslauer Kammer an, die neuen Landräthe nach Breslau zu fordern, 
fie zu verpflichten und zu inftruiren. Demnächſt follte auf die Anftellung 

tüchtiger Kreiseinnehmer Bedacht genommen werden. 
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299, Scriftwechfel zwifchen Locceji und Münchow. 

25. Januar bis 6. März 1743. 

Bresl. St. A. M. R. P. 1. Sect. 1. Nr. 2. 

Rangftreit zwiihen Kammern und Eonfiftorien in Schlefien. 

Anläßlich einer Befchwerde der Breslauer Kammer über die Faſſung 
eines Edictes, in dem die Kammern den Eonfijtorien nachgejegt worden 

waren, fommt es Januar bis März 1743 zu einem Schriftwechjel zwijchen 
Münchow und Cocceji, in dem die Frage erörtert wird, ob den Con- 
fiftorien (oder vielmehr den Oberamtöregierungen, zu denen fie gehörten) 
oder aber den Kammern der höhere Rang zulomme. occeji behauptet, 
dag das Rangverhältuiß in Schlefien nicht anders wie in den übrigen 
Provinzen aufgefaßt werden könne, wo nad alter Gewohnheit die Re- 

gierungen und Juftizcollegien den Kammern vorangehen. Münchow macht 
dagegen geltend, daß die Kammern in Schlejien eine bejondere Stellung 
hätten, indem fie unmittelbar unter dem Könige ftänden, während die 
Auftizcollegien dem Geheimen Rathe unterftänden. Dies letztere leugnet 
Eocceji: die Direction der fchlefiihen Juftizangelegenheiten fei ihm vom 
König perfönlih aufgetragen worden; nur zu feiner Sicherheit trage er 
fie im Geheimen Rathe vor. Dem gegenüber weiſt Münchow darauf hin, 
daß aber doch die ſchleſiſchen Juftizcollegien dem Obertribunal in Berlin 
untergeordnet feien. Cocceji ftellte anheim, eine Anfrage an den König 
zu richten. Dies fcheint jedoch unterblieben zu fein. Jeder blieb wohl 
bei feiner Auffafjung. 

300. Reſcript der Pommerfhen Kammer an die Dorpommerfchen 

Landftände. 

Stettin, 26, Januar 1743. 

Stettin. Reg-Ach. Tit. IX. Lit. d. 

Beitellung eines vorpommerfhen Landrath3. 

Dem Landrat des Randowſchen Kreifes von Ramin ift auf fein 
Anfuhen der Abjchied erteilt worden. Die vorpommerſchen Landftände 

werden von der Kammer angewiejen (26. Yan. 1743), eine geeignete 
Perfönlichkeit zum Nachfolger vorzufchlagen. Sie bringen zwei Candidaten 
in Borjhlag, von denen der Hauptmann von Sydow zu Blumberg zum 
Landrat ernannt wird. (Bergl. Reſer. vom 2. Febr. 1743.) 
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301. Cabinetsordre an das General-Directorium. 

Potsdam, 31. Januar 1743. 
R. 96. B. 36. — Wbhriftlic. 

Geh. Rath von Ziegler Juftitiar beim General-Directoriumt. 

Nahdem S. K. M. ꝛc. aus dem allerunterthänigiten Bericht 
Dero General-Directorii vom 29. diejes das Ableben des Geheimen 
Finanzrath Wahrt, welcher bisher den Vortrag von Juftizjachen im 
General-Directorio gehabt, vernommen und zugleich erjehen haben, 
was vor Subjecta zu Wiederbefegung diefer Stelle Derofelben 
vorgejchlagen worden, jo haben Höchjtdiefelbe aus jolchen den Ge— 
heimen Rath von Biegler agreiret und wollen allergnädigft, daß 

ſolchem ſowohl der Vortrag als die Direction aller bei dem Ge— 
neral- 2c. Directorio vorfommenden Juſtizſachen anvertrauet werden, 

derjfelbe auch dahergegen dasjenige Gehalt, jo der verftorbene 
p. Warth gehabt, hinwiederum befommen jol. Wann aber aud) 
ermeldeter p. von Ziegler noch zur Zeit in Schlefien mit der 
Claſſifications-Commiſſion befchäftiget ift und von folcher nicht 
füglich abgezogen werden fann, als wollen höchſtgedachte S. K. M., 
daß der p. von Ziegler bis zu Endigung ermeldeter jeiner Com- 
mijfion in Schlefien bleiben und das Juſtizweſen bei dem Ge— 

neral-Directorio inzwifchen durch ein oder zwei Geheime Finanzräthe, 
jo der Rechte kundig feind, reipiciret werden joll. 

Biegler bat durch Vorjtellung vom 2. Febr. beim König unmittelbar 
um die erledigte Stelle. Der König erklärte ihm, daß er fie ihm bereits 
„aus eigener Bewegung“ übertragen habe. „Sch will — fügt er hinzu — 
von Euch hoffen, Ihr werdet durch rechtfchaffenen Fleiß, Redlichkeit und 
Integritö das gute Vertrauen, fo Jh in Euch gejeget, beftändig unter: 
halten und Eure Pflicht wie ein ehrlicher Dann und treuer Diener ohne 

Nebenabfichten obferviren; und werde Sch Euch demnächſt bei Eurer 
Ankunft noch mit einer befondern und fecreten Inſtruction deshalb ver- 
ſehen.“!) — Möglichite Bejchleunigung der ſchleſiſchen Commiſſion wird 
anempfohlen.?) 

Die Vertretung Zieglerd während feiner Abweſenheit wurde durch 
C.O. v. 19. Febr. 1743 (R. 96. B. 26.) derart geregelt, daß die Juſtiz— 
ſachen beim 2. Departement duch den Geh. Finanzrath Manitius, bei den 

9 Dieſe „ſecrete Inſtruction“ hat ſich nicht gefunden. 

2) R. 96. B. 26. 
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übrigen Departements durch einen der dazu gehörigen Geh. Finanzräthe, 
„jo der Rechte kundig iſt“, bearbeitet und vorgetragen werden follten. 

502. Schriftwechfel Loccejis mit dem föniglichen Labinet. 

4., 9. Februar 1745. 
B. 52, Nr. 69. 

Beſetzung der Magdeburgifchen Regierung. 

Ammediatberiht Eoccejis v. 4. Februar 1743. (Conc.)!) 
Der Präfident von Plotho fchlägt vor, daß noch drei von Adel in die 
Magdeburgifche Regierung gefegt werden möchten. „Da aber ſchon 9—10 
Räthe in der Regierung vorhanden, welche, wann fie ihr Amt ihun wollen, 

mehr als zu viel fein, überdem dergleichen neue und unerfahrene Räthe 
dem Eollegio wenig Nußen ſchaffen können, jo jehe ich nicht ab, wozu 
noch mehr Räthe angenommen werden follen.“ Stellt die Entſcheidung 
dem König anheim. 

Gabinetsordre an Eocceji, Potsdam 9. Febr. 1743. (Ausf.) 

Der König hat „auf Coccejis Borjtellung“ [!] refolvirt, daß nach Plothos 
Vorſchlag noch drei von Adel als Räthe in die Magdeburgifche Regierung 
gefegt werden follen, aber ohne Gehalt. Uebrigens hat Eocceji dahin zu 
jehen, daß dazu gejchidte, fleigige und ehrliche Leute genommen werden. 

3505. Cabinetsordre an das General-Directorium. 

Potsdam, 15. Februar 1743. 
R. 96. B. 26. — Abſchriftlich. 

Abgrenzung des Departements der Judenſachen. 

Der König remittirt an das General-Dirctorium einen Bericht des 
Etatöminifters dv. Broich über Anfegung einer Judenfamilie zu Driefen 
in der Neumark, und zwar im Intereſſe des Tuchhandels. 

„Was den Umftand wegen der Unterfchrift des p. von Broichs be- 
trifft, da befrembdet es ©. K. M. allerdinges, daß dergleichen Sachen, 
wie die Ertheilung neuer Juden: Privilegien feind und die überdem eine 

Verbeſſerung des Handels zur Abficht haben follen, durch ermeldeten Dero 
Etat3-Minifter von Broich zur Anfrage gebracht werben, allermaßen es 
ichlechterdings zum Reſſort des General-Directorii gehöre, wann von 

1) Das Mundum ded Berichts mit Marginal von Eichel Hand („gut, 

nod 3 von Adel, aber ohne Gehalt“). R. 94. IV. La. 18. 
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Kammern Anjegung[en] neuer Juden-Familien gefuchet werden, die Sache 
gründli zu eraminiren, alle Umftände mit Ueberlegung zu dijudiciren 
und fodann mebjt beigefügtem Gutachten S. K. M. darüber anzufragen, 

auch nach der darauf erfolgten Rejolution das weitere zu beforgen; wo— 
gegen der p. von Broich wegen der zu feinem Departement mit habenden 
Judenſachen dasjenige nur objerviren und im Train und Ordnung er- 
halten muß, was der Judenfchaft wegen bereits rejolvivet und geordnet 

worden. So viel aber obermeldete Sachen felbft betrifft, fo erachten 
©. 8. M. überhaupt dem Lande fowohl als dem Commercio ſchädlich 
und machtheilig zu fein, ohne gar befonders triftige Urſachen mehrere 
Juden-Famillen, als bereits fein ſollen, anzuſetzen, auch denenfelben einigen 
Handel mit Tuch oder Wolle zu geftatten; wie dann die Judenſchaft 
darunter feinen befondern Faveur meritivet.” 

Ueber den gegenwärtig vorliegenden Fall bat das General-Direc- 
torium zu berichten. 

30%. Denkſchrift eines Unbekannten. 

Ohne Datum. 16. Februar 1743.]') 
Stettin. St.-M. Hinterpommerjcher CommunalsBerband, Tit. V. Sect. 2. Spec. Nr. 5. 

Vorjhlag zur Einrihtung eines ftändiihen Landesdirectoriums in 

Stettin an Stelle der vierteljährlihen Landräthe-Berjammlungen. 

Es iſt befannt, daß bis anhero quartaliter ein Terminus 

Repartitionis von der Königlichen Kriegs: und Domänen-Kammer 
angefeßet, und jo dann mitteljt einer Conference mit den Hinter- 
pommerjchen Land-Ständen das Quantum Contributionis fefte ge- 
feget worden. Dazu werden dem Herfommen nad 5 Land-Räthe 
aus den Kreijen, als einer von Brälaten, 2 von der Nitterichaft, 

und 2 von den Jmmediat-Städten verfchrieben; hierzu kommen 
noch 3 außerordentliche Landräthe, als 2 von der Ritterihaft und 
einer von den Städten, welche Subitanei genannt werden. Bor 
die 5 verjchriebene Landräthe werden in den Repartitions-Poſten 

quartaliter 125 Rthlr., und für der Subitanei Diäten, den Tag 
a 2 Rthlr., inter communia mit angeleget; item den ordinarien 
Land-Räthen vor 2 Reifetage à 2 Rthir.; Summa 10 Rthlr., welche 
legtere 10 Rthlr. daher ihren Urjprung nehmen, weil die Landräthe 

1) Unterm 16. Februar 1743 dom General-Directorium der Bommerjchen 

Kammer, unterm 6. März von dieſer ben Landräthen zur Begutachtung mitgetheilt. 
Acta Borussica. Behörbenorganifation VI. 35 



546 Nr. 304. — 16. Februar 1743. 

vor diefem nad) Stargard, jego nad Stettin, mithin weiter reifen 
müffen. Dieſe nad) PBroportion der Sreifer fi alle Jahr ab- 
wechlelnde Landräthe koſten alfo dem Lande jährlih an Diäten 
748 Rthlr. . . .. i) 

Dieſe bisherige Verfaſſung hat der Erfahrung nach folgende 
Inconvenientien mit ſich geführet: 
1. Haben alle wichtigen des Königs Dienſt und die Wohlfahrt des 

Landes betreffende, obgleich Eil erfordernde Angelegenheiten 
usque ad Terminum Repartitionis verſchoben werden müſſen, 

aus welchem Verzuge mancherlei Nachtheil und ſchädliche Folgen 
entjtanden fein. Dieſe bat auch nicht durch die jo genannte 

Subitanea reipicirende SLandräthe verhütet werden fönnen, 
maßen jelbige eben wie die übrigen abwejend geweſen, und 
ſich ohnedem feinesweges bemächtiget gefunden, ohne Rück— 
jprache mit den Kreijern etwas Schlüßliches zu veranlafjen. 

2. Wenn die verjchriebenen Landräthe den weiten Weg hieher 
thun müſſen, jo iſt öfters im ihren Kreilen an Marjch- und 

TFourage-Angelegenheiten etwas eilige® und ſehr nöthiges vor- 
gefallen, welches wegen Abweſenheit des Landraths verfäumet 
und dadurch eine große Unordnung verurfacht worden. ° 

3. Zeigen die bei den Repartitions- Tagen gehaltene Protocolla, 
daß öfters feiner von den verjchriebenen adelichen Landräthen, 

jondern nur ein Subitaneus gegenwärtig gewefen, die übrigen 

aber wegen ihrer Bequemlichkeit, jchlechter Jahreszeit und Weite 
des Weges ausgeblieben fein, deifen ohngeachtet doch die obigen 
a 25 Nthlr. firirte Diäten gezogen haben. 

4. Wann die Landräthe auch zureifen, jo ergiebet doch die be- 
trübte Erfahrung, welche geringe Wiſſenſchaft in Landes-, 
fonderlih Hufen» und Contributions-Sachen den meijten bei- 
wohne, welches injorMerheit daher jeinen Urſprung nimmt, 

daß die Landräthe bei Repartitions-Tagen jährlich abgewechſelt, 
und dadurd außer Stande gejeget worden, in einer beftändigen 

Gonnerion der Landes- und Contributions-Sachen zu bleiben, 
voraus, da ihnen die in dem Landes-Archivo befindliche Nach— 
richten ermangeli. 

) Die nochmalige Ipecificirte Ausrechnung laſſen wir fort. 
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5. It e8 eine theure, den Landjtänden durch den Landtagsbeicheid 
und Regiments-Berfaffung de anno 1654 eingejchärfte Pflicht, 
überall ein wachfames Auge zu haben, daß bei den Juſtiz— 
Collegis Recht und Gerechtigkeit gehandhabet, den Königlichen 

allergnädigften Verordnungen und den Landesgelegen nach— 
gelebet, die Procefje verfürzet, die theils blutarme Klienten 
nicht durch gewinnfücdhtige Advocaten bis auf das Mark aus- 
gefogen und dadurch außer Stande gejeget werden, Seiner 
Königlichen Majeftät die jährlichen Pflichten abtragen zu können. 
Wie wenig aber dieſe Landes-Berfaffung und deren erfreulicher 
Endzwed bishero bei Abweſenheit der Landftände zur Würk— 
lichfeit gefommen, davon redet die lebendige aber bedauernd- 
würdige Erfahrung. 
Dieje in der Wahrheit gegründete und einen jeglichen, welcher 

des Königs Interefje und das Land Tiebet, in die Augen leuchtende 
Inconvenientien können mit einmal durch folgende Einrichtung 
gehoben werden: 
1. Würde hier in Stettin ein bejtändiges Directorium anzurichten, 

und folches denjenigen aufzutragen jein, welchem es fonften 
zuftändig ift. Diefer Landes-Director könnte in dem Lande 
Ichaftshaufe wohnen, und abjeiten des Landes alles dasjenige 
beobachten, was bishero mit vielen Weitläufigfeiten tractiret 
werden müſſen. 

2. Ob nun zwar jothanes Landes-Directoriun eigentlich dem 
Dom-Dechanten des Camminſchen Capituls zuftehet, ihm folches 
auch, wann er im Lande anwejend und die dazu erforderlichen 
Eigenjchaften beſitzet, gelaffen werden müßte, jo würde fich 
doc an deſſen Perſon jo genau nicht zu binden, jondern, wann 
fih ein Mangel bei demjelben eräugnete, von den Ständen ein 
anderer gejchidter Landrat ans dem Mittel der Prälaten und 
Nitterichaft zu Seiner Königlihen Majeftät allergnädigiten 
Approbatian allerunterthänigft vorzufchlagen fein. 

3. Könnte vor wie nad) der Terminus Repartitionis quartaliter 

ausgejchrieben werden, gegen welche Beit die Landräthe ihre 
etwanige Desideranda dem abwejenden Landes-Directori ein: 
Ihiden künnten. Das Bureifen der Landräthe wäre ſodann 
nicht mehr nöthig, jondern das Landesdirectorium müßte mit 

35* 
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ihnen in beftändiger jchriftlicher Conference ftehen und dahin 
forgen, daß in wichtigen Landesangelegenheiten der Kreijer 
Sentiments, fo bishero gejchehen, eingeholet würden. 

. In Termino Repartitionis träte das Landes-Pirectorium mit 

der Königlichen Krieges- und Domänen-Kammer in Conference, 

damit Sodann das Quantum Contributionis feft geleßet werden 

fönnte. 

. Wann es die Nothwendigfeit erforderte, daß einige Landräthe 

dem Termino Repartitionis beiwohnen wollen, jo könnte ihnen 
jolches freiftehen und fie Davor die gewöhnliche Diäten & Tag 
2 Rthlr. erheben. 

. Das Landes-Pirectorial-Gehalt fünnte von den obbenannten 
748 Rthlr. formiret, und dürfte jährlich nicht mehr denn 252 Rthlr. 

addiret werden, damit ein Landes-Director mitteljt folder 
1000 Rthlr. feinen nöthigen Unterhalt hieſelbſt haben, und die 
diefem offieio anflebende Ausgaben beftreiten könnte. Welche 
Zulage der 252 Rthlr. das Land um joviel weniger merken fanır, 

da auf 25mille Pf. monatlich die Hufe noch nicht voll '/, 
von einem Pfennig trifft. 

. Die Landräthe, welche bishero die firirten Diäten befonmen 
haben, fünnten fich über den Verluſt diefer Gelder auch nicht 

bejchweren, theils weil fie alle Jahr abgewechſelt, aljo daß 
einen jeglichen unter ihnen die Reihe nicht oft getroffen, theils 

auch, weil die etwas weit Entlegene von ihre Reiſe- und 
Behrungs-Koften doch nicht Haben ausfommen fünnen. 

. Würde dem anmwejenden Landes-Director Votum et Sessionem [!] 
in der Königlichen Regierung, Hofgericht und Conſiſtorio aller- 
gnädigft zu bewilligen fein, um auf das Königliche Interefie, 

Gerechtſame des Landes und Abkürzung der Brocefje ein wach: 
james Auge haben zu fünnen. 

Die Stände fprachen fich einftimmig gegen das Project aus. (Be: 
richt vom 21. Auguſt 1743.) Die Neuerung unterblieb. 
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305. Münhow an die Breslauer Kriegs: und Domänen-Kammeer. 

Breslau, 22. Februar 1743. 
Brest. St.U. P. A. III. 9. a 

Berjönliher Secretär Münchows. 

Der Minifter erklärt, da er bei feinen ſich häufenden Verrichtungen 

und der vielen Schreiberei noch einen Menſchen unumgänglich nöthig 
babe, jo babe er den Piſtorius, der bisher bei der Glogauer Kammer als 

zweiter Journalijt geitanden, angenommen nnd werde demfelben zu feinem 
nöthigen Unterhalt etwas von den SGiegelgeldern, ſoweit diefelben zureichen 
würden, anweifen laffen. Es werde ihm lieb jein, wenn die Kammer 

dermaleinft für defjen anderweitige Placirung forgen werde, da er ja doch 
in königlichen Pflichten bleibe. 

Die Kammer erwidert (27. Febr.) fie werde nicht ermangeln dem 

Wunſche des Miniſters zu entjprechen. 

Unterm 25. Auguft 1745 theilt Miünchow den beiden Kammern 
mit, ex finde nöthig den Piftorius, trogdem derfelbe ſchon bei der Glogauer 
Kammer verpflichtet worden fei, noch befonders als Kammer-Secretarius 
vereidigen zu laffen, was auch dazu dienen werde, daß derjelbe, wenn er 
bei dem Minifter nicht genügend befchäftigt fei, in deſſen Gegenwart bei 
den Sitzungen den erpedirenden Secretären Hilfe leiften fünne. 

Die Breslauer Kammer meldet am 26. Auguft: wegen Bereidigung 
des Piſtorius und feiner Aufführung unter den Sammerfecretären im 
Adrekfalender jei das Nöthige verfügt worden. 

306. Cabinetsordre an den Etats-Minifter von Happe. 

Potsdam, 22. Februar 1743. 
R. 96. B. 26. — Abſchriftlich. 

Urlaubsertheilung. 

Ich accordire Euch hierdurch den gebetenen Urlaub, auf zwei 
Tage nach) Eurem Gute zu verreifen, wie Ich Euch dann wegen 
der in Eurer Borftellung angeführten Urſachen die Permijfion er- 

theilen will, daß Ihr zuweilen und wenn Eure Umftände es er- 
fordern, zu Ende der Woche auf einen Tag dahin reifen möget, 
um Eure Angelegenheiten dajelbjt zu bejorgen, jedoch unter der 
Condition, daß dadurch niemalen in Meinem Dienjte etwas ver- 
jäumet werden müffe. 
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307. Labinetsordre an das General-Directorium. 

Potsdam, 23. Februar 1743. 
Abichr. R. 9. L. 12. 

Alter der Secretarien und Kanzliften. 

Der König hat wahrgenommen, daß bei den Kanzleien „ganz junge 
und aufgefchoffene Leute” zu Secretarien oder Kanzliſten angenommen 
werden, „von welchen man die erforderliche Discretion und Fleiß nicht 
gewärtigen kann“. Fortan ſoll dazu niemand genommen werden, der 

nicht wenigften 24—25 Jahre alt iſt. 

Danach Refcript an die ſämmtlichen Kriegs: und Domänentammern 
und an die Geldriihe Commiſſion, d. d. Berlin, 27. Februar 1743.') 

Das General-Directorium machte auch dem Departement der aus: 
wärtigen Angelegenheiten Mittheilung davon, durch welches das Nöthige 
bei der Geh. Kanzlei veranlaßt wurde. 

308. Labinetsordre an das General-Directoriun. 

Potsdam, 23. Februar 1743. 
R. 96. B. 26. — Abſchriftlich. 

Domänenwirthſchaft. 

Sr. K. M. in Preußen ꝛc. iſt es zwar aus denen Deroſelben 
bisher eingeſandten Special-Aembter-Etats derer Provinzien lieb zu 
erſehen geweſen, daß nach denen ſolchen beigelegten Haupt-Balances 
en gros kein minus, ſonders vielmehr plus geweſen. Da aber 

Höchſtdieſelbe zugleich wahrgenommen haben, daß bei verſchiedenen 
Special-Aembter-Etats, ſonderlich von Pommern und Neumark, 

hier und dar theils bei der Einnahme ein ſtarkes minus, theils bei 
der Ausgabe ein beträchtliches plus geweſen, ſonder daß in denen 

hinter den Etats angefügten Balances einige recht valable Urſach 
angezeiget worden, noch daß S. K. M. Sid) erinnern fünnten, daß 

Derojelben deshalb einiger Bericht davon geichehen fei, wie jolches 
die hiebei zurüdfommende Neumärfifche Balance, die Special-Etats 
von Friedrichswalde und von Ueckermünde nachweiſen, fo wollen 
Höchftdiefelbe zwar hoffen, daß denen Kammern von Dero General- 

Directorio wohl nicht geftattet werden wird, vor ſich oder aud aus 

1) Abſchr. Gen.-Dir. Geldern VI. 2. 

9 R. 9. L. 12, 
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legeren Urjachen weder die Einnahme zu verringern noch die Aus— 
gabe zu vergrößern, jondern daß, wenn pachtlos werdende Nembter 
unterfuchet und neue Etats oder Anſchläge davon gefertiget werden, 
ermeldete Kammern jedesmal davon einen ausführlichen Bericht 
an Dero General- ıc. Directorium werden erjtatten müffen, dieſes 
hergegen jolchen Bericht nach allen feinen Umjtänden gründlich 
einjehen und weder ein minus bei der Einnahme noch ein plus bei 
der Ausgabe geftattet werde, wo nicht jehr wichtige und höchſt 
prägnante Urjachen dazu vorhanden feind, allermaßen ©. K. M. 
genugjam bdeclarivet haben, daß Sie zwar feine windige Einnahme 
Haben, aber Dero Domänen auch nicht verfchlimmert, jondern viel- 
mehr durch Fleiß und Induſtrie jolide verbefjert wiſſen wollen. 

Wie e8 aber dennoch damit noch nicht genug ift, jondern S. K. M. 
Selbſt davon wijjen wollen, wenn bei einen Etat entweder bei der 
Einnahme ein merklicher Abſatz oder bei der Ausgabe ein. Zujag 
gejchehen muß, jo wollen Sie, daß Derojelben auf ſolche Fälle 

von Dero General» ꝛc. Directorio darüber jedesmal Bericht er- 
ftattet und, ehe dergleihen Alteration eines Etats genehmiget wird, 
Dero Approbation darüber eingeholet werden joll, wonächſt dann 
in der Balance ſolches Etat3 das Datum der königlichen Appro— 
batiom jederzeit mit beigejeget werden muß... . 

[Folgen einige Specialpuncte aus den diesjährigen Wemter-Etats, 
über die der König nähere Auskunft verlangt.) 

309. Münhow an die Breslauer Kammer. 

Breslau, 24. Februar 1743.1) 
Mundbum, gez, Münchow. — Brest. St.“A. P. A, III. 11b. VoL I. 

Neue Vertheilung der Arbeit und der Departements. 

Nachdem diejenige Bertheilung der Arbeit und der De- 
partements bei hiejiger hochlöblichen Kriegs- und Domänenkammer, 

1) Eine ähnliche Verfügung war an die Glogauer Kammer bereits unterm 
20. Dec. 1742 ergangen. Die Departementövertheilung im Glogauer Bezirf 

wird unten mitgetheilt. Die Verfügung jelbft (eigenh. Cone. Münchows, Brest. 

&t.-W. M. R. I, 1. Wr. 16a. vol. I.) hat ber für die Breslauer Kammer als 

Borlage gedient und ftimmt mit ihr großentheils wörtlich überein. Die ſachlichen 

Abweichungen, wie fie durch die bejonderen Berhältnifie bei der Glogauer Kammer 

bedingt waren, find principiell ohne Bedeutung. — Bergl. übrigens Wr. 271. 
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welhe von Anfang deren Errichtung gemachet, theils wegen der 
beim Collegio nachhero gejchehenen Veränderung, theils aber und 
fürnehmlich wegen der von Bejchaffenheit unjerer Verrihtungen im 
abgewichenen Jahre eingezogenen mehrern Nachricht einige Ab- 
änderungen erfordert, jo hat nöthig fein wollen, hierüber beiliegende 
anderweite Dispofition und Einrichtung fürs fünftige zu entwerfen. 

Die Attention, der Fleiß, der Eifer, die gute Harmonie und 
das Defintereffement, mit welchen bishero bei diefem huchlöblichen 

Eofllegio alle Sachen ohne jonften nicht ohngewöhnliche Nebenab- 
fihten bearbeitet und welchen allein der Succès unjrer Verrich— 
tungen und der Anfang zu einiger Ordnung der hiefigen Pro— 
vinzien zuzuichreiben, giebet mir das vollfommene Vertrauen, ein 
hochlöbliches Collegium werde nicht allein auf gleichen Fuß in der 

Arbeit fortfahren, jondern auch daß ein jedes deſſen würdiger 
Membrorum dem ihm zugetheilten Departement dergeftalt vorftehen 
werde, daß darin in allen Stüden Sr. 8. M. Dienft und eine 
vollfommene Ordnung erhalten werde. 

Bei der ohnedem jo guten Dispofition, bei der Erfahrung 
und Application meiner wertheiten Herren Collegen find alle meine 

feine Erinnerungen, welcde ich bei diejer neuen Vertheilung Der 
Departements zum etwanigen Verhalten bei fünftiger unjerer Arbeit 
machen könnte, überflüjfig, zumalen ich verfichert, daß die Herren 
Directores auf einen ordentlichen, ferieufen und actenmäßigen Vor— 
trag wohl Acht Haben, auch mit der größten Attention und Fleiß 

ingfünftige alle Concepte revidiren und ſowohl quoad stylum und 
der Deutlichkeit als ſonderlich quoad rem alles genau nachzujehen 
und nöthigenfall® des Herrn Decernenten anderweiten Vortrag zu 
erwarten, Die Sache befundenen Umftänden nach zu ändern, auch 
dann und wann in einem und andern Fall Acta ſelbſt nachzujehen 
und zu collationiren geneigt jein werden. 

Es wird auch ohne mein Erinnern bei jothanen Goncepten 
nicht außer Acht gelaffen werden, mit zu eraminiren, ob das Decret 
oder auch die Erpedition zu lange liegen geblieben, nicht weniger, 
ob wider die Natur der Sachen etwas oder wider das Reglement 

‚zu viel an Sportuln angejeßet worden, imgleichen ob die Re— 
mijfiones 2c. notiret und gehörig zu Buche getragen, 
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1. Die ganze Verfafjung des Collegii und die demjelben dabei 

überhaupt obliegende Verrihtungen jowohl als was von denen Ge— 
neralien jeder der Herren Pirectorum insbejonder übernommen, 
werden diejelbe ohne Zweifel als ihr eigen anfehen und jich ferner 
angelegen fein laſſen, daß allen und jeden Sachen, welcher wegen 

ein hochlöbliches Collegium ich erſuche, falls Sr. 8. M. Dienft und 
dem damit verfnüpften Beten des Landes nicht zuwider und unrecht 
erachtet worden [!], auf das promptefte nachgelebet werde. 

2. die Herren Krieges- und Domänenräthe werden gleichfalls 
von ſelbſten zu dem einem jeden numehro [!] ausgemachten Departement, 
wann ich jagen darf, fich vecht affectioniren und ſolches auf gewiſſe 
Maße als ihr Eigenthum und dergeftalt anjehen, daß, wann darin 

nicht nur eines und das andere, jondern durchgehends alles bei 
Kreifern, Aecifen, Zöllen, Polizei, Rämmereilachen, auch Aemtern 

zur vollkommenen Ordnung gelange, ihnen fürnehmlich davon die 
Satisfaction und Ehre bleiben und ihre Arbeit dadurch weniger 
werde. Und wie 

3. jothaner jo vergnüglichen Ordnung eines Departements 

fürnehmlich der Ausfall beim Etat, alle Refte und Vorjchüffe und 

fodann die Pladereien und Infolentien der Unterbedienten zuwider, 

jo werden fie folchen entweder zuvorzufommen oder jelbigen aud) 

abzubelfen ſich ohnabläſſig bemühen. 

4. Meiner wertheſten Herren Collegen jo guten Abfichten 

wird die öftere Bereifung der Departements und deren Unter: 

ſuchung nach denen Indagandis und wobei diejelben fich von ihren 
Untergebenen und allen Einwohnern befannt, beliebt und Vertrauen 
machen werden, hierunter jehr zu Statten kommen. 

5. Ob zwar meift jedem meiner Herren Collegen einige Ge— 
neralia zugetheilet worden, fo verfteht ſich folches dennoch nur 
regulariter von fochen Sachen, welche nicht eigentlid in ein De- 

partement allein einjchlagen. 

Sonften und da bei der beglüdten Verfaſſung diejes Collegii 
ein jeder der Herren Departementsräthe allen Sachen, jo in ihren 
rejp. Departements vorfallen können, genugjam gewachien, jo würde 
auch alles, was daraus einfommt und in feinen andern Einfluß 

haben möchte, einem jeden Rath des Departements zu adrejfiren fein. 
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Wann jedoch eine Sache aus einem andern Departement dein- 

jenigen, jo das Generale derjelben Hat, zugejchrieben würde, fo 
wird ein hochlöbliches Collegium gut finden, daß ſolche Sache für 
den Vortrag mit dem Rath des Departements concestiret und hier: 
nächſt das Concept von ihm mitgezeichnet werde, zumalen in einem 

Departement, wofür deſſen Rath fürnehmlich reiponjable, wohl 

regulariter nichts verfüget werden muß, wovon derſelbe nicht 
Wiſſenſchaft habe. 

6. Ein hochlöbliches Collegium wird bei vorftehendem PBuncte 

ferner mit mir darin einig fein, daß folder nur dahin zu verftehen, 

wann nicht aus bejonderen Urſachen einem oder dem andern, auch 
‚außer feinem Departement, etwas zugefchrieben wird, als weld)es 

jowohl erpediret als allen von denen Herren Directoribus zu 
Sr. 8. M. Dienjt gethanen wohlmeinenden Erinnerungen auf das 
promptefte nachgelebet werden wird. 

7. Wann in Abwejenheit oder Krankheit die aus dem De— 
partement einfommende Saden nicht von deſſen Rath bearbeitet 

werden können, fo wird ein hochlöbliches Collegium vermuthlich 
auch darin mit mir einig fein, daß es regulariter folgendergeftalt 
gehalten werden fünnte, daß 

1. H. Kriegsrath d’Alencon und 
2. 9. Kriegsrath von Werner, 

1. 

2. 

. Kriegsratd Steudener und 

. Kriegsrath Wittich, 

. Kriegsrath Oppermann und 

. Kriegsrath von Hagen, 

. Kriegsrath Walter und 
. Kriegsrath von Nafjau, 

. 9. Kriegsrath Deutſch und 
2. Der neue Rath 

jih in vorberührten Fällen fubleviren und einer der zwei Herren 

des abwejenden Arbeit übernehme. 

8. Da auch ein Hochlöbliches Collegium mit mir gut ge= 
funden, in den Vortragstagen eine Menderung zu machen und fejt- 
zujegen, daß 

FT TFT TE TER 

1 

2 

3, 

2 

1 
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2 Die Herren Directores 

3. 9. Kriegsrath Frande Montags 
4. 9. Kriegsrath d’Alencon und 
5. H. Kriegsrath von Werner Donnerftags 
6. H. Kriegsrath Steudener 
7. H. Kriegsrath Wittich 

1. 9. Kriegsrath Oppermann 
2. H. Kriegsrath von Hagen Dienftags 
3. 9. Kriegsrath Walter * 
4. H. Kriegsrath von Naſſau 
5. H. Kriegsrath Deutſch Freitags 
6 . Der neue Rath 

und mithin ein jeder nur zwei Tage wöchentlich proponire, jo wird 

dafjelbe auch wohl, jo wie ich, dabei fürnehmlich die Abficht gehabt 
haben, daß man fich defto mehr und zuverläffiger dazu präparire, 
fih nicht allzu fehr auf das Gedächtniß verlaſſe, jondern bei einer 

jeden Sade Acta adhibire, nicht nur den Einhalt des Memorials 
ablefe, fondern nad) eraminirten Aeten jederzeit kürzlich originem 
der Sache anführe und darauf der Herr Neferent zuerjt jein Votum 

abgebe. 

Und wann ferner auf diefen Fuß und jonjt beliebte Maße 

die Cito und Citissime ohne Ausnahme bei der allererjten Seifion 
vorgetragen und noch deufelben Tag angegeben, alle andre Sachen 
aber, welche Montags und Dienftags einfommen, nad) der gemachten 
Einrihtung Donnerftags und Freitags, die vom Donnerjtag und 
Freitag aber Montag und Dienftag vorgetragen und decretiret und 
ferner nicht nach 9 Uhr ins Collegium gefommen und nicht, ehe 
die vorgenommene Sachen abgethan, weggegangen wird, jo wird 
gewiß alles, was in einer Woche eingefonmen, abgemachet und 

eines hochlöblichen Collegii Intention in prompter und folider Er- 
pedition der Sachen erhalten werden Fönnen. 

9. Die Rechnungsabnahme und die Expedition der noch be- 
ſonders aufgetragenen Verrichtungen wird noch ſonder dem den 
Mittwoch und Sonnabend füglich gefchehen können. 
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562 Nr. 310—312. 27. Februar — 7. März 1743. 

310. Cabinetsordre an den Kammer-Präfidenten von Afchersieben. 

Potsdam, 27. Februar 1743. 
R. 9%. B. 26. — Abſchriftlich. 

Hat fih um Werbungs- und Eonjiftorialjahen nicht zu fümmern. 

Euren Zeitungsbericht vom 20. dieſes!) Habe ich erhalten und 
bin Ich infoweit davon zufrieden; da ch aber verfchiedene frembde 
Dinge, als Werbungs-, Confiftoriale und andere Sachen darin 
meliret finde, jo wird es Mir lieb fein, wann Ihr Euch mit der- 

gleichen Hinfüro nicht weiter befanget, indem Euch Eure Function 
bei der Kammer genugjam Arbeit giebet, daß Ihr Euch von mehrern 
zu meliren weder Zeit noch Urſach habet :c. 

3. Cabinetsordre an Locceji.?) 

Potsdanı, 2. März 1743. 
Abſchr. R. %. Minüten Bd. 97. 
Juſtizverſchleppung. 

Der Lieutenant v. Roebel bat ſich wegen Juſtizverſchleppung in 
dem Proceh, den er wegen des Gutes Ringenwalde mit dem Marfgrafen 
Carl von Schwedt?) führt, beim König beflagt. Der König befiehlt 

Eoveceji, dahin zu ſehen, daß die Sache ohne ferneres Chicaniren und 

ohne Anfehen der Perſon abgemacht werde. 

312. Bericht des General-Directoriums. 

Berlin, 7. März 1743. 
Mundum, gez. Görne, Viered, Happe, Boden. — Gen.-Dir. Kurmart. Tit. CXV. Stadt Berlin. 

Seet. i. Goloniftenfahen. 1. Franzoſen in Berlin. Wr. 2, 

Sammlung der Beftimmungen für die franzöſiſche Colonie. 

Ew. Königl. Majeftät haben dem Wirklich Geheimen Etats- 
rath von Brand allergnädigit anbefohlen, daß wegen des von dem 

Geheimen Rath de Campagne zu publicirenden Ertracts von denen 

I) Nicht mehr vorhanden. 

2, Vergl. Hymmens Beiträge zur jurift. Litter. 4, 112. Preuß., Friedrich 

der Gr. 1, 310. (Einer der Fälle, die von Einfluß auf die Einleitung der Juſtiz— 

reform geweſen find.) 

3) Daß diejer der Gegenpart war, ergiebt jich aus einer Qabinetsordre an 

den Lieutenant v. Noebel vom jelben Datum. (R. 96. Minüten 27.) 
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das franzöſiſche Colonieweſen betreffenden Neglements und den 
Berordnungen der darin mit zu inferirenden Finanz-, Polizei- und 
Magiftratsfachen halber mit ung conferiret werden folle.!) 

Wir berichten darauf allerunterthänigft, wie wir die Publi- 
cation fothanen Extracts, unter ©. 8. M. Hoffentlichen aller: 
guädigiten Approbation, um foviel bedenklicher halten, da ein ſolches 
gar leichtlih von denen franzöfifchen Einwohnern als neue Gejeße 
angelehen, allerhand Diviſions unter den alten und neuen Ein— 
wohnern verurfachen und von dem p. de Campagne viele Dinge 
ertrahiret werden bürften, die durch nähere Verordnungen ſchon 
geändert oder aufgehoben worden, welches im Lande viele Confufion 
und Collifion zwijchen denen Collegiis und Gerichten verurfachen 
[möchte], da fonderlich die Neglements, fo die Franzöſiſche Eolonie 
angehen, in dem von dem Geheimen Rath Mylio publicirten Werke, 
worauf er ein Privilegium von 20 Jahr erhalten, in teutſch- und 
franzöfilcher Sprache, wo nicht bereit alle enthalten, doch in der 
noch dauernden Continuation deſſelben alle mit eingeführet werden 

und die denen franzöſiſchen Coloniften verfprochene Privilegia denen» 
jelben ohnedem jchon befannt genug find, wie wir ein jolches 
ermeldetem p. von Brand ausführlid; remonftriret haben. 

Indeſſen ftellen E. K. M. wir in tieffter Erniedrigung anheim, 

was Sie darunter etwa allergnädigft zu verordnnen geruhen wollen. 

Königlihe Randentiheidung: 

„Sp Sol ihm die Publication verbohten Sein cd.“ 

) Der Minifter dv. Brand als Chef bes franzöfiichen Oberdirectoriums 
hatte am 10. Januar 1742 beim König angefragt, ob der Ertract der franzöftichen 

Neglements, an denen de Campagne auf Veranlaſſung des Staatsraths jeit 

Fahren arbeite, gebrudt werden dürfe. Der König antwortete darauf durch das 

Marginal: „Gut. Es foll aber in Polizei» und Magiftratsfachen mit dem Ge- 

neral-Directorio und in Juſtizſachen mit dem dv. Arnim zupörderft conferiret 

werden“. (Abfchr. Gen.-Dir. Kurmark CXV. Stadt Berlin Sect. 1. Eoloniften- 

ſachen. 1. Franzoſen in Berlin Nr. 2.) 

36* 



564 Nr. 313—315. 11.—18. März 1743. 

313. Labinetsordre an das General-Directorium. 

Dotsdam, I. März; 17453. 

R. 96. B. 26. — Abſchrijtlich. 

Beihränfung des Ertraordinariums bei der Königäberger Kammer. 

Nahden S. 8. M. in Preußen ꝛc. bei Ratification des ohn- 
längft eingejandten Königsbergiichen Krieges- und Domänenfanmer- 

Etats wahrgenommen haben, wie daß auf ſolchem außer dem Poſt 
von 59283 Rthlr. an Aembterausgaben noch 

1. An Bau» und Meliorationsfoften in denen 

Aembtern. 12000 Rthlr. 
2. Ad extraordinaria ete.. 99965 „ 

3. Zu allerhand Behuf bei den Nemtem . . 6400 „ 
4. für Sriegesfuhren denen Amtsunterthanen 250 „ 

In allem 120865 Rthlr. 

zur Ausgabe angejeget ſeind, Höchſtdieſelbe aber ſolches Quantum 
A proportion des Extraordinarii, fo vor alle andern Brovinzien, 

Lithauen ausgenommen, ftehet, jehr Hoc finden, mithin perfuadiret 
jeind, daß wenn mit obermeldeten Geldern gebührend gewirth— 

ihaftet wird, die Kammer nicht nur mit einem geringelrin Quanto 
ausfommen und dennoch alle erforderliche Ausgaben beftreiten kann, 

fo haben höchſtgedachte S. K. M. allergnädigit refolviret, daß von 
fommendem Trinitatis an die Königsbergiche Kammer vom er— 
meldeten Quanto der 120865 Rthlr. die Summa von 90865 Rthlr. 
zur pflichtimäßigen Dispofition und Beitreitung derer Ausgaben, 
wozu fie deſtiniret jein, behalten, die übrigen 30000 Rthlr. aber 
zu Sr. 8. M. alleiniger Dispofition dorten befonders ausgejepet 

bleiben und jonder Dero Befehl und eigenhändig unterjchriebene 

Drdre nicht das geringjte davon disponiret noch ausgegeben werden 
joll. Uebrigens joll auch Sr. K. M. eine Defignation eingelandt 

werden, wohin vorermeldetes Ertraordinarium in dem Jahre von 
Trinitatis 1741 bis dahin 1742 ausgegeben und berechnet worden. 

Mehrhöchſtgedachte S. K. M. befehlen demnach Dero Ge— 

neral-Directorio hierdurch in Gnaden, ſolcherwegen das gehörige zu 

verfügen, auch den Etat von 1743—1744 allenfalls noch jolder- 
gejtalt einzurichten. 
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314. Cabinetsordre an den Etats-Mlinifter von Arnim. 

Potsdam, 12. März 1743. 
R. 96. B. 97. — Abſchriftlich. 

Vertretung Coccejis. _ 

Da der Etat3-Minifter von Cocceji anigo verreilen muß, !) 

jo jollet Ihr jo lange jein Departement überhaupt und injonderheit 
wegen Schlefien übernehmen. 

315. Aus verfchiedenen Actenftücen, 
betreffend die Huldigung in DOberfchlefien. 

18. März 1745. 
R. 6b. 15. vol. IL. II. II. 

Huldigung in Oberjdhlejien. 

Die Huldigung in Oberjchlefien wurde vom König bald nad) dem 
Friedensſchluß, ſchon vor Vollendung der Grenzregulirung auf die Bahn 
gebradt. Auf Vorftellung von Podewils gab der König nad), daß man 
noch wohl eine Woche warten fünne; doch ſolle alles vorbereitet werden, 
damit es nachher deſto jchneller gehe (Bericht und Marginal v. 4. bezw. 
5. Dct. 1742). An des Königs Statt follte die Huldigung einnehmen 

der Gouverneur von Breslau, General v. d. Marwig mit einem Gehülfen 

aus dem Civilbeamtenthum. Marwitz dachte an Nüßler, der ihm fchon 

bei der früheren Huldigung in Neiße zur Seite gejtanden hatte,?) oder 

an den Hammerdirector v. Auffen. Der König bejtimmte jedoch (Marginal 
zu Bericht von Podewils v. 20. October) den Breslauer Oberamts— 

regierungsrath Frhr. von Matuſchka. Matuſchka war nun aber mit der 
untergeordneten Rolle, die er neben Marwiß zu fpielen hatte, nicht zu— 

frieden. Er wollte die Verfügungen mit ihm gemeinfchaftlich zeichnen 
und unterhielt Verbindungen mit dem Wdel, die dazu beftimmt waren, 
jeinen perjönlichen Antheil bei dem Huldigungsgefhäft zu vergrößern. 
Das Verhältniß zwiichen ihm und Marwig wurde jchlieglich jo jchlecht, 

daß die Gejchäfte darunter litten, Marwitz bejchwerte fich bei Podewils 

und dann beim König ſelbſt. Matufchfa wurde von der Commiſſion 

dispenfirt; an feine Stelle trat der NRegierungsdirector dv. Benedendorff. 

(ED. 3. Dec. 1742.) ?) 

) Es hat ich micht feftitellen Taflen, wohin und im welchem Auftrage. 

Die Vertretung Hat jedenfall® micht lange gedauert. (Vergl. Lehmann Preußen 

u. d. fath. Kirche II, Nr. 295, 30. März.) 

2) Bergl. Nr. 218. 

3, Vergl. Nr. 286, 



566 Nr. 315. — 18. März 1743. 

Was die Formalitäten anbetrifft, jo Hatte Podewils, um allerlei 

Schwierigfeiten zu vermeiden (e3 handelte ſich namentlih um den Modus 
der Huldigung durch den Abgefandten des Fürften von Lichtenftein, defjen 
Beſitz 3. TH. in dem preußifchen Antheil lag) den Vorſchlag gemacht, daß 
die Huldigung durch Marwig ohne alle Geremonie vorgenommen werden 
möge (25. Dct. 1742). Aber der König Hatte in margine des Berichts 
entjchieden: „Non, il faut qu’il recoive ’hommage comme moi et que 
tout se pratique de m&me que lorsque jai été a Breslau. On peut 

transporter à Neisse le dais de Breslau, qui n’est pas une grande 

depense, et je donnerai 600 écus de ma bourse pour donner à diner 

à ces messieurs. Le depute du prince de Lichtenstein peut venir fort 

bien ici pour preter l’hommage.“ Thronhimmel und Fauteuil von der 
Breslauer Huldigung waren aber inzwijchen verfauft worden. Das be- 
richtete Bodewild am 30, October, und nun entjchied der König: „qu’il 
prenne donc l’hommage sans eer&monies“. Auf die gleichzeitige Anfrage 
von Podewils, wie Marwig fich verhalten folle, wenn, wie das Gerücht 
befage, der Fürft von Lichtenftein den König um Erlaß des Huldigungs- 
eides bitten werde, animwortet der König: „Si le prince de Lichtenstein 
ne me pröte hommage, je lui confisque ses terres, ou s’il ne le veut 

pas, il n’a qu’a me les vendre.*“ Aus Vorſicht ließ ſich Podewild vom 
König noch einmal beftätigen, daß dieſer perſönlich die 600 Rthlr. aus 
feiner Schatulle geben werde. Die Summe erfcheint jehr Kein, wenn 
man erfährt, daß es fi) um die Regalirung von 700 Deputirten handelte. 

Was die Anfrage betrifft, jo hatte der König, wie man aus dem 
obigen erficht, fhon im October Neiße in Ausficht genommen. Auf einen 

Beriht von Podewil® vum 15. December 1742 entſchied er ausdrüdlich, 
daß von Oppeln wie von Ratibor und Neuftadt abgejehen werden müſſe, 
weil dort wegen Sleinheit der Orte und wegen der Verwüſtungen des 
Krieges feine hinreichende Unterkunft für die Stände zu jchaffen fein würde. 
Die Huldigung müſſe zu Neiße gefchehen. Man folle den Ständen vor= 
jtellen, daß ihnen das nicht zum Präjudiz gereichen werde. 

Schwierigkeiten machte noch die Frage, in welcher Form die Bifchöfe 
und Standesheren zur Huldigung citirt werden follten, deren Sig außer- 
halb der preußifchen Monarchie lag und die dem öſterreichiſchen Staats- 
verbande angehörten. Es handelte fi namentlich um den Biſchof und 
das Domkapitel zu Olmüg, wegen der Herrſchaft Katfcher und um den 
Fürſten von Lichtenftein wegen der Befigungen in dem preußifchen Antheil 
von Troppau und Jägerndorf. Man hatte Anfangs vor, fie als folche 

(Bifhof v. Olmüß, Fürſt von Lichtenftein) und nicht als einfache Vaſallen 
zu citiren,. Man hörte aber, daß die Königin von Ungarn und Böhmen 
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alsdann 3. B. den Cardinal dv. Sinzendorff und die Mitglieder des Dom: 
fapitels von Breslau, die Gitter in ihrem Antheil von Schlefien befaßen, 
in gleicher Weife als Bifchof und Domkapitel zur Huldigung eitiren werde; 
und der König beforgte, „daß dergleihen Mifchung zu verjchiedenen 
Snconvenienzien Gelegenheit geben möchte,“ die er doc; lieber vermeiden 
wollte. Er bejtimmte daher (Marginal Eichel3 zu Bericht von Podewils 
15. December 1742, C.O. an Marwig 16. December, E.-D. an Podewils 
15. December 1742), dak man den Bifchof von Olmütz und den Fürften 
v. Lichtenftein (und Troppau) nicht in diefer Eigenfchaft, fondern nur 
als einfache Vaſallen laden und ihre Bertretung geftatten ſolle. Doch 
müſſe Oejterreichifcher Seit? das gleiche in Bezug auf den Cardinal und 
das Breslauer Domkapitel beobadhtet werden; man möge fi mit der 
Troppauer Regierung darüber verftändigen. Bierzehn Tage fpäter holte 
Podewils, der in der Sache eine Note an den Gefandten in Wien richten 
wollte, noch ein Gutachten Eoccejis ein. occeji erklärte (31. Dec. 1742): 
Eine jede contrahirende Buiffance habe in ihrem jchlefiichen Diftrict die 
völlige Souveränetät. Es könne daher der Fürft von Lichtenftein, weil 

er als Fürft in dem Antheil der Königin von Ungarn bleibe, nicht vom 
König von Preußen zur Huldigung citirt werden; wegen der Güter, die 
er im preußifchen Antheil habe, fünne er nur als vasallus oder possessor 

eitirt werden. Ebenſo verhalte ed ſich mit dem Bifchof und dem Dom: 
fapitel von Olmütz. Podewils erfärte ſich ganz einverftanden damit. 
Indeſſen ift Schließlich doch nicht danach verfahren worden. Am 8. Fe 
bruar 1743 meldete Podewils dem König, der Cardinal von Sinzendorff 
fei durch das DOberamt von Troppau zum dortigen Fürftentag geladen 
worden; er fönne denjelben nicht anders als in feiner Eigenſchaft als 
Fürſt bejchiden, und könne fich auch nicht fernhalten, ohne feinen Rechten 

und jeinem Kammergute empfindlich zu ſchaden. Er bitte daher um bie 
Erlaubniß feinen Deputirten fenden zu dürfen „als Fürſt und Beſitzer 
des unter der Königin von Ungarn ꝛc. Botmäßigfeit gehörigen Antheils 
des Fürſtenthums Neiße”. Podewils befürwortet das, da den Rechten 

des Königs dadurch nicht präjudicirt werde. Der König entjchied nad) 
Eichels Aufzeihnung am Rande: „Gut. Aber es muß gleich die Ver— 
anftaltung gemachet und der General Marwig inftruiret werden, daß er 
die im Defterreichifchen wohnende Vaſallen auf gleihen Fuß citire“. 

(Potsdam 9. Februar 1743.) 

Am 16. Februar 1743 erging eine Weifung in diefem Sinne 
an Marwig bezüglich des Bifhofs von Olmüß und des Fürften von 

Lichtenftein. Die Vertretung durch Deputirte wurde auch diefen zus 
geitanden. 



568 Nr. 316, 317. — 19., 20. März 1743. 

Die Huldigung fand am 18. März 1743 zu Neiße ſtatt. Marwig 

jandte den Bericht darüber ſammt einer furzen Bejchreibung des Hergangs 
unterm 31. März ein. Er meldete dabei, da der Bifchof von Krakau, 

der ein paar Güter in dem preußifchen Oberſchleſien beſaß, ordnungs— 

mäßig geladen, aber nicht erichienen fei, und daß er die Gründe, durch 
die er fi) von der Huldigungpflicht wie von der Kontribution für befreit 

erachte, jchriftlih ausgeführt habe. Diefe Gründe, bei denen es ji 

namentlich um eine Obfervanz feitens der bisherigen fatholifchen Landes— 
herren Handelte, wurden von Cocceji, der den Fall zu begutachten hatte 

(24. Mai 1743), als Hinfälig bezeichnet. „Ob aber — ſchließt fein 

Gutachten — wegen diefer geringen Sache zuträglich fei, jich mit dem 
Biſchof von Krakau zu brouillicen, jolches muß ich höherem Ermefjen 
anheimſtellen.“ Es fcheint, daß man der Sache weiter feine Folge ge: 
geben bat. — Am übrigen berichtete Marwig, daß der Huldigungseid 
von den Ständen „mit vollfommen frohem Muthe” abgelegt worden fei, 

und daß man „aus allem Bezeigen der Stände foviel wahrnehmen und 
ficher Schließen” könne, daß der König fi von ihnen des Gehorfams und 
ewiger Treue verjehen könne. 

316. Bericht des General-Directoriums (IV. Departement). 

Berlin, 19. März 1743.) 
Mundum, gez. Görne, Biere, Happe, Boden. R. 94 IV. La, 18. 

Das General-Pirectorium und die Militaria. 

Zu Verhütung des Ausfalls bei dem Mindenfchen Etat haben 
E. K. M. unterm 29. Januarii und 26. Februarii a. c. die Ver— 

ordnung an die Mindenjche Krieges: und Domänentammer, daß 

die mit Höfen angefeffene, auch die zur Miethe außer der Erercier: 

zeit auf dem Lande wohnende und von demfelben fich nährende 

Soldaten, imgleihen diejenige, jo bei ihren Eltern ala Snechte 
dienen, wenn fie außer ihrem Soldatendienft Exceſſe begehen und 
ſolches nicht Schlägereien find, als worüber das Regiment zu 

cognogciren Hat, von dem Brüchtengericht beftrafet werden follen, 
allergnädigft agreiret?) und mit Dero allerhöchiten Unterschrift voll- 
zogen. Weil nun nöthig fein will, denen Commandeurs ded Prinz 

Dieterihihen Negiments und Beaufortichen Bataillons ſolches 

1) Zurüdgelommen 4. April. 

2) Eonft nicht befannt. 



Seneral-Directorinm und Militaria. — DOber-Nechenfammer. 569 

gleichfalls zu notificiren, fo fommen die Drdres darüber zu E. K. M. 
allerhöchiten Vollziehung allerunterthänigſt hierbei. 

Der König entjcheidet am Rande: 

„nein Sie Sollen bei den Regimentern bejtrafet werden 
welde Sie nah dem Stap im Areſt bringen laßen, dar verhören 

und nad) Soldaten Manier beftrafen Sollen. die Herren Miniftres 
bleiben beim Tintfas und laßen die Naße aus alle Militaria warum 

ich Sie allerfeits eriuche!) Sch“ 

317. Cabinetsordre an das ÖGeneral-Directorium. 

Berlin, 20. März; 1743. 
Dr.:Ausf, ED, ans caſſ. Act. Gen.sDep. 

Ober-Nehenfammer. 

Der König lehnt die vom General-Directorium vorgeſchlagene Ber: 
theilung de3 immer noch vacanten Tieffenbachſchen Gehaltes?) ab, befiehlt 

vielmehr, „daß die memhra gedachter Rechenfammer, welche mit geringen 

oder feinen Gehalte verjchen feind, nach ihrer Anciennets rüden follen“, 

fo daß Reeſe in das Tieffenbachſche Gehalt, Kanngießer in das Neefefche, 
Hennert in das Kanngießerſche einrüdt.®) 

1) Als das General-Directorium unterm 9. December bejjelben Jahres 

eine Anfrage an den König richtet bezüglich der Beltrafung eines Bürgers aus 

dem Wavensbergiichen, der megen Hurerei zu einer Geldftrafe verurtheilt worden 

war und fih dann, um diejer zu entgehen, beim Prinz Dietrihichen Negiment 

hatte anmwerben lafjen, rejolvirt der König in margine: „Was hat das Pirectorium 

mit meine Musquetier zu thun?“ — und jeßt, nach einem farkaftiichen Seitenblid 

auf die Lebensführung mancher Minifter Hinzu: „Diejenigen die jelber nicht reine 

jeind, die wollen meine Musgquetierd verdammen?“ 

2) Koh. Chrift. dv. Tiefenbach, Geh. Rath bei der Ober-Rechenkammer, ges 

ftorben 1742 (?1. Zu feinem Poſten hatte ſich der Kriegsrath Tielfau gemeldet, 

der jhon 8 Jahre ohne Bejoldung bei der Ober-Nechenfammer arbeitete. Wahr- 

icheinfidh hatte das General-Directorium in dem nicht erhaltenen Bericht vom 

18. März vorgeichlagen, das Tieffenbachſche Gehalt zwiſchen ihm und einigen 

anderen Räthen zu vertheilen. Er ilt erft nach dem Tode des Geh. Raths Sobbe 

(durch Marginal zum Bericht des Generaldirectoriums v. 28. Auguft 1743) mit 

Gehalt angeitellt worden. Der Sohn des hier erwähnten Tieffenbach, Chrijtian 

Ludwig, Hof- u. Griminalrath, wurde laut E.-D. v. 14. Nov. 1742, gegen Er- 

fegung don 2000 Thlr. zur NRecrutenfaffe, zum Geh. Rath bei der Ober-Rechen- 

fammer an Stelle des fur; vorher veritorbenen Geh. Raths Bod beftellet. 

3, Reeſe und Sanngieher werden im Adrehfalender an erfter und zweiter 

Stelle beim I. Dep. der Ober-Nechenfammer genannt, Hennert an dritter Stelle 

(nad Piper und Sobbe) beim II. Departement. 
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„Was die Kombinirung der Rechenfammer!) und die Conftituirung 
der beiden ältejten Räthe zu Directoren, auch die dabei zu machende 
Arrangements anlanget,” das will der König der pflichtmäßigen Bejorgung 
des General:Directoriums überlaffen.?) 

318. Cireularordre an die Kriegs- und Domänenfammern. 

Berlin, 27. März 1743. 

Mylins CCM. Cont. II. 4. a, 1743 Wr. 15. 

Unvereinbarfeit jtädtijcher Aemter und ländlicher Auftitiariate. 

Den Magiitratsperfonen in den Städten wird bei Verluſt ihrer 

ftädtifchen Memter verboten, bei benachbarten Edelleuten und Domänen- 

pächtern die Stelle eines Auftitiard, Verwalters, Bormundes oder Advocaten 
zu befleiden, weil fie dadurch in Colliſion mit den ftädtifchen Intereſſen 

gerathen können, 

319. Cabinetsordre an alle Regimentscommandeure in Schlefien.?) 

Breslau, den 27. März 1745. 

Bresl. Staatsarch. M. R. XII. 31a. Abichrift. 

Mitaufſicht der Regimentscommandeure auf Die 

Polizeiangelegenheiten. 

Ich befehle Hierdurch, daß Ihr jowoH! als die Commandeurs 
des Negiment3 in der Garniſon, wo dafjelbe ftehet, mit Acht Haben 
follet auf dasjenige, was in Polizei-, Acciſe- und andern der— 

gleichen Sachen vorfällt, jedoch nicht weiter als nur dergeftalt, daß, 
wann hr darunter was bemerfet, jo Meinen Dienjt und Intereſſe 

binderlich ift oder falls joniten in dergleichen Saden Unordnungen 
oder Defraudationes vorgehen, Ihr ſolches am den Etats-Miniſtre 
Örafen von Münchow melden und demfelben jolches zu weiterer 
Beranlafiung bekannt machen ſollet. Es wird Eud) ermeldeter 

1) Bisher zerfiel die Ober-Rechenkammer in 2 Departements, von denen 

das eine ald Sriegs-, das andere ald Domänen-Nechenfammer bezeichnet 

wird. Geit 1744 find beide vereinigt, dv. Piper und Reeſe erfcheinen als 1. u. 2, 

Director, 

2) Vergl. Nr. 277 und unter dem Jahre 1744. 

3) „Gavallerie, Infanterie, Hujaren.“ 
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Etat3-Miniftre Graf von Münchow nächſtens einige Puncte ſchriftlich 
zufertigen, worauf Ihr diejerhalb Eure Attention zu richten habt. 

Un Mündomw mitgetheilt durch Cabinetsordre d.d. Neiße, 29. März 1743, 

320. Cabinetsordre an den Etats-Mlinifter von Börne. 

Berlin, 5. April 1743. 
R. &. B. 26. — Wbichriftlich. 

Urlaubsertheilung. 

Aus denen in Eurem Schreiben vom 3. dieſes angeführten 
Umftänden accordire Ich Euch ſehr gerne die gebetene Permilfion, 
auf vier Wochen nach Eurem Gute bei Brandenburg zu gehen, um 
ſowohl Eure PBarticulier-Angelegenheiten zu bejorgen, als auch die 
Umftände wegen der bewußten Canal-Arbeit!) näher einzujehen 
und zu reguliren, auch demnächſt davon ferner an Mich zu referiren. 

321. Cabinetsordre an das General-Directorium. 

Potsdam, 7. April 174. 
Abſchrift. — Sen.-Dir. Gen.Dep. Tit. XXXIII. Hafens und Etats⸗Sachen. Nr. 10, 

Beneral-Kriegsfajje und Kurmärkiſche Ober-Steuerfajie. 

Nahdem Sr. Königl- Majeftät in Preußen ꝛc. allerunter- 
thänigft vorgetragen worden, wie es zu mehrer Richtigkeit und 
Drdnung bei der General-Kriegeskaſſe dienen würde, wann Die 
damit bisher verbunden gewejene Churmärfifche Contributionskaſſe 
davon jepariret und eine ganz bejondere Kaffe von diefer formiret 

würde, höchſtgedachte S. K. M. jolches zu agreiren nicht abgeneigt 
find, fo befehlen Sie Dero General-Directorio hiedurch in Gnaden, 
einen Plan zu formiren und einzujenden, wie diefe Churmärkſche 

Dber-Steuerfaffe am beften einzurichten jei und was vor Gehalte 
dazu ohmumgänglic erfordert werden; worauf dann ©. K. M. 
Sich näher darüber erklären werden. ?) 

1) Es ift der Bau des Plaueihen Kanals gemeint, eine Angelegenheit, mit 
ber Görne, wohl auch in jeiner Eigenjchaft als Beſitzer von Plaue, jpeciell be- 

auftragt war. Bergl. Nr. 342. 
7) Die Acten geben feinen Aufichluß über die weitere Entwidelung der Sache. 

Eine bejondere kurmärkiſche Oberfteuerkaffe jcheint erft 1748 eingerichtet worden zu 
jein. Sie erjcheint im Adreßkalender zum erften Male 1749. Bgl. übrigens Nr. 346. 
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522. Immediatbericht des Labinetsminifters von Podewils. 

Berlin, 7. April 1743. 
Mundum. — R. 30. Nr. 191. Vol. 11. 

Huldigung in Hinterpommern und der Neumark. 

Sur ce que Votre Majeste m’a ordonne eoncernant l’'hom- 

mage de la Poméranie et de la Nouvelle-Marche,!) jai U’honneur 

de Lui representer: 

Que, pour ce qui est de la portion de la Pomeranie an- 

terieure, conquise sur la Suede, l’acte d’hommage a été solen- 

nellement célébré & Stettin le 2 d’aoüt 1740, mais, quant A la 

Pome£ranie eiterieure et la Nouvelle-Marche, on s’est contente 

d’y faire preter le serment de fidelite et d’obeissance aux 

vassaux, en renouvelant le fief, aussi bien qu'aux magistrats, 

bourgeois et autres sujets dans les villes et à la campagne, et 

de recevoir le Handschlag des ecclesiastiques, afın d’eviter que 

la couronne de Suede ne pretendit assister par des deputes A 

’hommage solennel et de s’y faire preter lhommage eventuel. 

Ce fut aussi la raison pourquoi le feu Roi n’a jamais voulu 

recevoir solennellement Vhommage dans ces deux provinces, bien 

qu’a son avenement à la eouronne les Suedois, par leur guerre 

d’alors avee la Russie et le Danemark, fussent dans une situation 

tout aussi triste qu'àâ present, si elle ne l’etait pas davantage. 

Il est certain d’ailleurs que la Suede est extremement attentive 

A conserver ces droits à cet égard, et lorsqu’en 1740 on indiqua 

l’hommage de Ja partie conquise de la Pomeranie A Stettin, la 

rögence de Stralsund ne tarda point, dans la supposition qu’on 

allait le faire preter a toute la Pomeranie eiterieure, de r&server, 

à tout &venement, les droits de la couronne de Suede par une 

protestation expresse; sur laquelle on ne pnt s’empecher de 

repondre alors au sieur de Rudenschoeld que, ne s’agissant ä 

present que de Stettin et de son distriet, a l'éard desquels la 

1) Der König hatte durch C.O. an Podewils, Berlin 5. April 1743 

(Ausf. R. 340 Nr. 191 Vol. II.) befohlen, die mit Nüdficht auf die ſchwediſchen 

Aniprüce bisher noch immer ausgeſetzte Huldigung in Hinterpommern und Neu— 

marf nunmehr vornehmen zu faflen, ohne dak Schweden dabei irgendiie in 

Betracht käme, da er die Zeitverhältniſſe dazu für bejonders günftig hielt. — 

Bergl. Ar. 42, ©. 83, 
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Suede avait renonce à toutes ses pretentions, elle n’etait plus 

en droit d’y intervenir, mais que, des qu'il serait question de 

recevoir l’hommage de la Pomeranie eiterieure et de la Nouvelle- 

Marche, on aurait soin de se concerter avec elle läa-dessus. 

Le droit de ladite couronne de concourir à l’hommage en question 

se fonde effectivement sur des traites de paix solennels, et la 

France l'a garanti. Si done V. M. voulait, dans les conjonetures 

presentes, prendre la chose haut à la main et ne pas admettre 

les deputes suedois à Tacte d’hommage, Elle peut compter pour 

sür que non seulement la regence de Stralsund protesterait 

d’une maniere solennelle contre un pareil acte, mais que, de 

plus, les Suedois r&clameraient, sans doute, la garantie de la 

France et allegueraient l’exemple de l’aieul de V. M. qui encore 

qu’il eut train Yaffaire pres de douze ans, pour 6pier un 

moment favorable, fut pourtant oblige, & la fin, d’admettre les 

deputes suedois A l’acte d’hommage des deux provinces sus- 

mentionces. 

D’ailleurs, V. M. ne retirerait, au fond, aucun fruit de 

labsence ou de l’exelusion des deputes de la Suede, vu que 

cette couronne, quoique maintenant hors d'état de faire valoir 

son droit, ne laissera pas de le sauver et d’en conserver la 

vigueur par le moyen des protestations, au lieu qu’en poursuivant 

la methode dont on a usé jusqu'ici, ee droit s’oublie peu à peu 

et se detruit, à la fin, par le non-usage. 

Apres tout, l’acte d’hommage n’est qu’une simple eer&monie, 

qui causerait de nouvelles depenses A'V. M., aussi bien qu'au 

pays, sans qu'il lui en revint le moindre avantage, V. M. étant 

deja suffisamment assuree, par les serments de vasselage et 

d’obeissance, de la fidelite de Ses sujets dans les deux provinces. 

En tout cas, on pourrait, si V. M. le trouve bon, ordonner 

aux regences de Pome£ranie et de la Nouvelle-Marche: 

Que, comme V. M. avait des raisons pour ne pas faire 
proceder ä& un acte d’hommage solennel dans ces provinces, 

lesdites regences eussent soin d’ordonner successivement et sans 

eclat ce qui pourrait manquer encore pour suppleer au defaut 

de l’acte en question, ainsi que cela s'était pratiqu& au com- 

mencement du regne du feu Roi. 
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Mon devoir ne me permettant pas de cacher à V. M. les 

considerations susmentionnees je les soumets avec une profonde 

resignation & Ses hautes lumieres et j’ex&cuterai fidelement ce 
qu'il Lui plaira de m’ordonner lä-dessus. 

„Mündliche allergnädigfte Rejolution”, (aufgezeichnet am 
Rande durch Eichel, Potsdam, 9. April 1743): 

„Recht gut, und er jolle die Ordres an die Regierungen nad) 
diefem Vorſchlag ausfertigen lafjen.“ 

Das geſchah. — Unterm 23. April 1743 berichten die Cabinets— 
minifter (Podewils und Borde, Mund. R. 30 Nr. 191 vol. ID: die 
Neumärkifche Regierung Habe ihren Bericht eingefandt, „ou elle marque 

que des l’annde 1740 elle a fait pröter serment de fidelite separ&ment 

& tous les corps et à toutes les personnes qui seraient obligees de le 

preter dans un acte d’hommage formel, de sorte que V. M. pouvait 

Se passer sans inconvenient de cette cérömonie, la fidelit& de tous les 
sujets de cette province Lui etant dejü suffisamment assuree par toutes 

les precautions qu’on a prises.“ 

Der König meinte dazu (nah Aufzeichnung Eichels, Potsdam, 
25. April 1743): „Recht gut.” 

Bon Pommern hatten die Minifter nur geſagt, es werde dort ver- 
muthlich ebenjo gemacht worden fein. Einen Bericht habe die dortige 

Regierung noch nicht eingejandt. 

Die Stettiner Regierung hatte aber inzwijchen unterm 20. April 1743 
bereits ihren Bericht erjtattet.”) 

Danach find an die Städte, die Beamten und die Geiftlichen in 
Dinterpommern die von oben approbirten Circularien abgegangen. 
Magiftrate und Bürger haben die eidlichen Huldigungsreverfe unterfchrieben 
und eingefandt?), die Beamten Haben von Schulen, Müllern 

Bauern, und anderen Amtseinwohnern und Unterthanen die Unterthänig- 
feitspflicht anfgenommen und dem König abjtatten laffen. Den Synoden 
find die approbirten Formulare (Angelobung der Treue) zugefandt und 
von jämmtlichen Geiftlichen ftatt des ſonſt gewöhnlichen Handſchlags 
unterjchrieben worden. 

Was die Nitterfchaft und ihre Zehen betrifft, jo haben nur die— 
jenigen, denen ob mortem patris in casu minori ſolches gebühret, zur 
Abjtattung der Lehuspflicht ſich geftellt, welches nur wenige find; die andern 
haben intra annum muthen und darnächſt gefchlechterweife zu Abftattung 

2 Lehnpflicht und Empfang der Inveſtitur vorgefordert werden ſollen 

Stett. St.A. Hinterpommern, Huldigungsſachen 1740, 3 Volumina. 

2Sie ſind geſammelt in Vol. 3 de3 eben citirten Actenſtückes. 
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durch Refeript vom 4. Auguft 1741 ift aber verfügt worden, daß die Ritterichaft 

von allen Lehnspräftandis diesmal befreit und nur zur Muthung vers 
pflichtet fein folle, worauf Muth- und Bigilanzichein zu ertheilen feien. 
Das ift gejchehen. Die Abftattung der Lehnpflicht, renovatio investiturae 

und Ertheilung neuer Lehnsbriefe ijt noch nicht erfolgt. 

Was die geforderten Vorſchläge anbetrifft, jo meint die Regierung, 
daß es bezüglich der übrigen Untertanen an dem Gejchehenen genug fei. 

Die Lehnleute aber könnten gejchlechterweife vorgefordert werden, um ben 

Lehnseid und zugleich den Unterthänigfeitseid zu leiten, die Erneuerung 
der Inveſtitur und der Lehnbriefe zu empfangen. Die Geſchlechter fönnten 

fih dabei durch Deputirte vertreten laſſen, um Koſten zu fparen. 

Darauf wurde verfügt durch fönigliche Ordre vom 4. Juni 1743 
(Bodewils, Borde): Bon einer Convocation der Hinterpommerfhen und 
Camminſchen Stände nad) Stettin folle Abjtand genommen werden: ftatt 

deſſen folle eine Barticulär-Huldigung per modum commissonis borges 
nommen werden wie bei Antritt der legten Regierung, mit aller Behut- 
jamfeit und ohne „Ombrage” zu erregen. 

Eine weitere föniglihe Ordre vom 6. Auguft 1743 (Podewils, 
Borde) verfügt Näheres: Grumbkow und der Lehnsfeeretär Director von 

Dreger follen die Commiſſion übernehmen. Die Städte find verpflichtet 

ihnen freie Quartier zu liefern, aber nichts weiter. Sie erhalten Bor: 
fpann. Die Bafallen Haben als Recognitionsgebühr dem Kanzler 
2 Rthlr., dem Secretär 1 Rthlr. zu bezahlen; alle andern Auflagen und 
Zaren fallen fort. Die Erneuerung der Lehnbriefe bleibt bis zu bejonderen 
Bällen in den Familien ausgejept. 

In diefer Weife gefhah die Huldigung vom 2.—30. September in 
Greifenberg, Eöslin, Stolpe. (Bericht der Commiffare v. 16. Det. 1743), 

Eine große Zahl von Bafallen erfchien dabei nicht. Sie wurden mehrfach 

gemahnt und endlich wurde figcaliih und nach dem Lehnrecht gegen fie 
vorgegangen. (1745.) 

Bezüglich der ſog. Redemtionsgelder, die die Immediatſtädte von 
altersher zu bezahlen verpflichtet waren in dem Fall, wo die Huldigung 
nicht von dem Landesheren perfönlid, fondern durch Commiſſare ein» 
genommen wurde (wegen der erjparten Kojten), ſowie wegen der jonft 

gewöhnlichen Geſchenke verfügte eine Fünigl. Ordre vom 20. April 1744 
(Podewils, Borde), daß nach der Veränderung der ftädtifchen Verfaſſung 
unter der vorigen Regierung davon nicht mehr die Rede fein fünne, da 
die Magiftrate an ihre Competenz:Etat3 gebunden feien, in denen für 
dergleichen Fälle nichts ausgeworfen jei, und da fie iiber das Kämmerei— 
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Vermögen nicht mehr jchranfenlos disponiren fünnten; die Mittel der 
Städte würden auch beifer zur Beltreitung der ordentlichen öffentlichen 

Ausgaben und zur Bezahlung der Schulden verwendet, 

323. Labinetsordre an den Etats-Mlinifter von Kappe. 

Potsdam, 9. April 1743. 
R. 96. B. 26. — Abſchriftlich. 

Unaufriedenheit des Königs mit Happes Beiorgung 

der Militärjaden. 

Ich kann Euch nicht verhalten, wie Ich ganz nicht zufrieden 

bin, daß, obſchon Ich die Berichtigung derer noch rücftändigen 
Marjchliquidationen öfters erinnert und befohlen, dennoch daran 

nichts geſchehen ift und dielelben vielleicht noch in eben derſelben 

Ungewißheit ftehen, als joldhe an dem Tage, da fie von denen 
Kammern und Landräthen eingefandt worden, gejtanden haben. 

Wann aber dadurch nicht nur die General» und Specialfaffen in 
bejtändiger Unrichtigfeit bleiben und diejenigen, fo aus denen Marſch— 
liquidationen zu fordern haben, des ihrigen zur Ungebühr entbehren 
müſſen, auch wohl gar dadurch) Gelegenheit nehmen, mit ihren 

currenten Abgaben zurüdzuhalten, unter dem Prätext, fie hätten 
noch mehr aus den Marichliguidationen zu fordern, als fie ſchuldig 
wären, jo will Ich, dab dergleichen Confufionswerf aufhören foll, 

und babe zu dem Ende dem Sriegsrath Cämmerer!) befohlen, die 

feit vielen Monaten Schon im Kleinen Treſor geftandene und zu 

Bezahlung der Marjchkoften mit dejtinirt gewejene 66189 Athlr. 

an den p. Richter?) jofort auszuzahlen; Euch aber befehle Ich hier- 
durch, daß Ihr mit allem Ernſt darauf arbeiten jollet, damit die 

Sade wegen der Marjchliquidationen ohne weiteres Lamentiren 
ausgemachet und zu Ende gebracht werden müſſe; wie Ih Mic 
denn, wenn ſolches nicht bald gejchehen jollte, an Euch, als dem 
bisherigen Dirigenti des Militär-Departements, halten und deshalb 

rejponjabel machen lafjen werde. 

Sonſten verjehe Mich hierbei zu Euch, daß Ihr gedachte 
Marichliguidationes nicht obenhin und nur in calculo eraminiren 
lafjen, fondern pflichtmäßig dahin jehen werdet, daß alles darin 

wohl eingejehen, die von denen Liquidanten öfters angelegte enorme 

I) Beim Treſor angeftellt. Vergl. Nr. 103. 

2) Kriegszahlmeiſter. (General⸗Kriegskaſſe). 
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Preife der gelieferten Fourage und Strohes heruntergefeget und 
moderiret, alle faux fraix retrandiret und an Diäten fo wenig, 

ala nur möglich ift, pajfiret werde. 
Und wie Ich dem General-Directorio bejage der unter dem 

geftrigen Dato ergangenen Ordre aufgegeben Habe, wegen der 
66000 Rthlr., fo Ich auszahlen laſſe, die Beranftaltung zu machen, 
daß davon die Unterthanen dererjenigen Provinzien oder Kreiſe, jo 
das meilte zu fordern Haben, infonderheit aber, wo es zu Be— 
richtigung derer General-Kafjen am nöthigjten ijt, vor andern be- 
friediget werden ſollen, jo wiederhole Ich jolches gegen Euch hierdurch 
nochmalen und zweifele nicht, Ihr werdet nad) Eurer Mir befannten 
Derterite darauf arbeiten, daß alles nad Meiner Willensmeinung 
zur Execution gebradt und abgethan werde. 

Eine Gabinetsordre an Happe, Potsdam, 15. April 1743 (R. 96. 

B. 26) äußert jich in derfelben Ungelegenheit folgendermaßen: 

Ih Habe aus Eurem Berichte vom 13. diejes!) mit mehrern 
erjehen, welchergeftalt Ihr die bisher noch nicht berichtigte Marjch- 
liquidationsſache entſchuldiget. Ich Habe gegen alles nichts zu er- 

innern, jondern nur dieſes zu jagen, daß es mir fehr angenehm 
fein wird, wann dieſe fo lang gedauerte Liquidations ſache] einmal 
in gehörige Richtigkeit gejeget und bald zu Ende gebradjt werden 
wird. 

324. Labinetsordre an Cocceji. 

Potsdam, 13. April 1743. 

Juſtiz- und Berwaltungddepartement in Schleiien. 

Außfertigung. — R. 46. B. Nr. 258. 

Ih will, daß, wenn Hinfüro Sachen in jchlefischen Landes» 
angelegenheiten, jo in das publicum einfchlagen, zu Eurer Beforgung 
vorfommen und bei folchen nicht höchſt periculum in mora ijt, Ihr, 
ehe etwas deshalb ausgefertiget wird, mit dem Etatsminifter Grafen 
von Münchow darüber communiciren und auf deſſen Sentiment 

bierunter mit Reflexion nehmen follet.?) 

1) Nicht erhalten. 

9) Bezieht ſich wohl hauptſächlich auf die Angelegenheiten der fatholijchen 

Kirche. Bergl. Lehmann Br. u. d. fath. K. II, 275. 
Acta Borussica. VBehörbenorganifation VI. 37 
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325. Labinetsordres und Berichte. 

15. April bis 22. Juni 1743. 

Abgang des Eleve-Mindenjhen Kammerpräjidenten v. Rochow 

und Wiederbejegung feiner Stelle, 

Aus verſchiedenen Actenftüden, 

Cabinetsordre an den Etat3-Minifter von Boden. 
Potsdam, 15. April 1743.) 

Ih Habe Euch Hierdurch zu eröffnen nicht länger anftehen 
wollen, wie Ich feit geraumer Zeit her das Betragen des Etats— 
Minifter und Cleviſchen Bräfidenten von Rochow?) dergeftalt ge— 
funden Habe, daß Ich daraus nicht anders urtheilen kann, als ob 
derjelbe dorten zu dienen feine Luft Habe und fich deshalb faft in 

allen Stüden widerfinnig und verbrießlich bezeige. Da Ih nun 
nicht gewillet bin, demjelben hierunter zuwider zu fein, als habt 
Ihr Mir an deſſen Stelle einige andere capable und gejchidte 
Subjecta zu Präfidenten vorzufchlagen, damit Ich daraus wählen 
und dann Meine Intention declariren könne. 

Gabinetsordre an das General-Directorium Potsdam, 
18. April 1743.) 

Der König ift zwar mit dem Dienft des Etatsminifterd und 
Präfidenten der Llevifchen und Mindenfchen Krieges- und Domänen- 
fammern, dv. Rochow, nicht unzufrieden geweſen und würde gern gejehen 
haben, daß deſſen Gefundheitszuftand ein längeres Verbleiben im Dienfte 
gelitten haben würde. Da er aber Krankheit halber nicht recht im Stande, 
feiner Function dergeftalt wahrzunehmen, wie e3 die dermaligen Umftände 
bei den beiden Kammern erfordern, jo hat der König refolvirt, ihn von 
der Function in Önaden zu dechargiren und an feiner Stelle den bis: 

herigen Director der Königsbergifchen Kammer du Rofey zum Präfidenten 
der Kammern zu Gleve und Minden zu ernennen.) Das General: 

1) R. 96. B. 26. — Abſchriftlich. 

2) Friedrih Wilhelm dv. Rochow, feit 1738 Präfident der wejtfälifchen 

Kammern (Eleve-Marf und Minden-Navensberg) und Wirkl. Geh. Etats- und 
Kriegsminifter. Starb 1764. 

3, Aus. Caſſ. Met. Cleve. Abichr. ED. an das Gen.-Dir. III. Dep. Sammelbb. 

# Die Ernennung wird der Mindenjchen Kammer mitgetheilt durch fönigl. 

DOrdre dom 22, April 1743 (Gen.-Dir. Minden Tit. III. Nr. 1.) Bas Original 

der Beitallung du Roſeys zum Präfidenten der Mindenjchen Kammer vom jelben 

Datum ebenda (nady dem hergebrachten Wortlaut; Gehalt 1900 Athlr.; vollzogen 

aber nicht gejiegelt). Jedenfalls ift die VBeftallung du Roſeys nicht perfect geworden, 

da er ablehnte. 
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Directorium Hat Vorſchläge zu machen zur Neubefegung der dadurch 
vacant gewordenen Königsberger Stelle. 

Das General-Directorium fragte bei dem zur Zeit in Blaue fich 
aufhaltenden Görne ala Chef des J. Departements an. Er antwortet 

am 25. April, er wilje feinen, wovor er repondiren könne, maßen bei 

herannahendem Alter des Präfidenten der Director ein ganzer Mann 
jein müfje und diefe Kammer weitläufiger fei ald andere. Das Einfachſte 

fei wohl, nad) der Unciennetät beim Collegium zu gehen; wolle man 
„Landesleute” Haben, jo komme der Cleveſche Kammerdirector Geelhaar 
und der litthauifche Kammerdirector dv. Bredow in Betraht. Doc werde 
er ſich allen Vorfchlägen fügen. Die Entlafjung Rochows bezeichnet er 

übrigens als „Caſſation“. 

Das General-Directorium (T. Dep.) ſchlägt in einem (nicht abge: 
fandten) Bericht vom 2. Mai 1743 (Mund. gez. Biered, Happe, Boden) 
dem Könige vor: 1. den Gumbinnenfchen Kammerdirector von Bredow, 
2. den Magdeburgifchen Kammerdirector Kögeler, 3. den Mindenſchen 
Kammerdirector vd. Beſſel. Marſchall, der in Vertretung des abwefenden 
Görne die Direclion des I. Departements führte, wollte, ald der Bericht 
zur Unterfchrift an ihn gelangte, nicht die Verantwortung übernehmen und 

ſchlug vor, ihn auh an Görne zur Unterfchrift zu fenden. Doc ver- 
einigte man fich in der nächſten Sigung über den folgenden 

Bericht des General-Directoriums (I. Departement). 
Berlin, 7. Mai 1743.!) 

Nachdem E. K. M. allergnädigjt befohlen, daß in des zum 
Clev- und Mindiichen Kammerpräfidenten benannten von Roſey 
Pla einige gejhidte Subjecta zum Directore bei der Künigs- 
bergiichen Kammer vorgejchlagen werden jollen, jo haben wir dem 
Wirklich Geheimen Etatsrath von Görne davon Nachricht gegeben, 
um uns jeine Meinung wifjen zu lafjen. Derfelbe hat feinerjeits 

den Öumbinnenjchen Kammerdirector von Bredow, den Cleviſchen 
Kammerdirector Geelhaar oder einen ans der Königsbergiſchen 
Kammer nad) der Unciennete, welches der Geheime Rath Cupner 
fein würde, in Vorſchlag gebracht. 

Bei dem Director Geelhaar müſſen wir noch allerunterthänigft 

anführen, daß er von der Elevifchen Kammer nicht wohl entbehret 
werden kann und ein geborner Preuße ift. 

1) Mundum, gez. Viered, Happe, Boden, Marſchall. R. 9. IV. La 18. 

37* 
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Sonft Haben wir unſererſeits annoch den Magdeburgifchen 
Kammerdirector Kögeler und den Mindijchen Kammerdirector von 
Befiel vorichlagen und übrigens E. K. M. allerhöchſte Refolution 
erbitten wollen. 

Eigenhändige Randentſcheidung des Königs Wieder— 
eingefommen 8. Mai.) 

„Bredan Sol in Gumbinnen Prelident werden aljo mus ich 

ihn dar laßen, Gelhar Kene ich nicht und aus der Pr: Camer dient 
es nicht das Dort einer Direeter Wirdt, ich mus dar einen rechten 
Hardien Tüchtigen Kerel haben, der Schohn geheirathet ift, und 
dorten Keinen anhang haben Kan, und der Meine orders Sonder 
Einwendung exlecutiret. Sch“ 

Das General-Directorium jchlägt zu der Stelle eines Kammer: 
Directors in Königsberg nad) Zurückweiſung feiner eriten Candidaten 

befohlenermaßen zwei neue vor (13. Juli 1743), nämlich den Kriegs- und 

Domänenrath Kellner von der Kurmärkifhen Kammer und den Kriegs— 
und Domänenrath Uhl von der Bommerjchen Kammer; der König wählt 

den erjteren, erflärt aber (nach Marginal von Eicheld Hand) den Kellner 

erjt vorher fprechen zu wollen (15. Juni 1743). 

Die Ernennung Kellners erfolgte durh E.-D. an das General: 

Directorium d. d. 7. Juli 1743.') 

Kellner erhielt bei der Unterredung aeheime mündliche Jnftructionen 
des Königs, die nicht befannt geworden find. (Ueber den Ausgang feiner 

Dienjtlaufbahn vergl. die Actenftüde des Jahres 1745 und 46.) 

Gabinetsordre an den Kammer-Director du Roſey, 

Botsdam, 9. Mai 1743.?) 

Da Ic mit Befrembden aus Eurem Schreiben vom 2. diejes?) 
erjehe, wie daß Ihr denjengen Posten, wozu Ich Euch aus eigener 
Bewegung ernannt habe, Depreciren wollet, fo fann Ih Euch 
darauf nicht verhalten, wie Ihr entweder diefen Poften annehmen 

müſſet oder nicht länger in Meinem Dienft bleiben fünnet. Ach 

will demnah Eure endliche Entichliefung auf die eine oder auf 
die andere Art erwarten. 

ı, Gen.Dir. Oftpr. Beltall.-Sacen. 

R. 96. B. 26. — Wbichriftlich. 
3) Nicht erhalten. 



Nammerdirectoren d. Roſey, Kellner; Präfident v. Loeben. 581 

Gabinetsordre an das General-Directorium, Potsdam, 
23. Mai 1743.) 

S. 8. M. x. Haben refolviret, daß dem Director der 
Preußijchen Kriegs- und Domänenfammer du Roſey die Dimiffion 
ertheilet werden joll; wannenhero Sie Dero General-Directorio 
hierdurch in Gnaden anbefehlen, folcherwegen das gehörige aus— 
fertigen zu lafjen. 

Durch Cabinetsordre d. d. Hundsfeld, 22. Zuli 1743 (Ausf.) wird 
dem General-Directorium mitgetheilt, daß der bisherige Director bei der 
Breslauer Hammer, Baron von Loeben, zum Bräfidenten der Mindenfchen 
Kammer ernannt fei, mit dem Befehl das Erforderliche deswegen zu ver- 
fügen. — Bejtallung Loebens vom 30. Juli 1743 ebenda (Cone.). — Gehalt 

1900 Rthlr. vom 1. Auguft an. — Bereidigung in Berlin 23. Det. 1743 
nad) der hergebrachten Formel. — Nach Berlin war Loeben mit einen 
Borfpannpaß auf 24 Pferde gelommen. Das General-Directorium be— 

antragte einen ſolchen auch für die Weiterreife nad) Minden, in Anbetracht 
der fchlechten Wege. Der König entjchied, daß 8 Pferde genug feien 
(Potsdam, 14. November 1743, Eichel). — Der Erlaß der Recrutenjura 
wurde auf Anfuchen Zoebens vom General-Directorium beim Könige be- 
antragt; ob er zugeftanden ijt, erhellt nicht, — Am 1. December 1743 trat 

Eoeben fein Amt in Minden an. 
Die Stelle eines Kammerpräfidenten in Eleve blieb vorläufig unbeſetzt. 

326. Labinetsordre an den Etats-Miniſter von Blumenthal. 

Potsdam, 19. April. 1745. 
R. 96. B. 26. — Abſchriftlich. 

Zufriedenheit des Königs. — Der Sohn. 

Ich Habe den Einhalt Eures Berichtes vom 9. diejes!) er- 

halten, und wie Ich in allen Stüden von Eurem in Meinem Dienft 

bezeigten Fleiß, Treue und Dexterité fehr zufrieden bin, fo habe 
Ich Euch folches Hierdurch in Gnaden zu erkennen geben, auch 
Meiner gnädigen Reconnaiffance deshalb verfichern wollen. 

Daß nad) dem Abſchluß der Hauptrechnung de anno 1742 
durch genaue und pflichtmäßige Wirthichaft noch ein Beſtand über 
den Etat von 46000 Rthlr. geblieben, ift Mir fehr lieb zu ver- 

i) R. 96. B. 26. — Abſchriftlich. 
2) Nicht erhalten. 
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nehmen gewejen; Ich agreire auch gerne, daß daraus Die zu Ber: 
beſſerung des Landes und des Etats erforderlide Ausgaben 
genommen werden; Da aber nad) Eurem Bericht noch 20000 Rthlr. 
zu Meiner Dispofition bleiben und von Mir eingezogen werden 
fönnen, jo Habt Ihr zu veranftalten, daß ſolche von der dortigen 

Kammer zu Meinen eigenen Händen übermacdet werden müſſen. 
Ihr follet Mir jonften noch melden, wie hoch Ihr vermeinet, daß 

durch vorermeldete Ausgaben der Etat von 1744—1745 verbejjert 
werden dörfte. 

Sclieflihen habe Euch hierdurdy befannt machen wollen, daß 

Ih Euren Sohn, den Gapitän, vom du Monlinihen Regiment 
weg und bieher nach Potsdam genommen, aud zum Prinz Hein- 
richſchen Regiment verfeget Habe. Die Haupturfache, warum Ich 
ſolches gethan, ift, daß Dderjelbe Hier in mehrerer Aufſicht jein, 
mithin behindert werden wird, Euch vor das Fünftige weiteren 
Chagrin zu machen.) 

527. Münchow an die Breslauer Kammer. 

Breslau 24. April 1745. 

Mundum, — Bresl. St. P.A. III. 9a. vol. IL. 

Contributions-, Aceiſe-, Judenſachen. 

Einem hochlöblichen Collegio iſt bekannt, wie unter ver— 
ſchiedenen uns obliegenden Verrichtungen jetzo die allerpreſſanteſte 

1. die völlige Einrichtung der Contributionsſachen, ſo daß 

ſolche künftigen Monat dem Lande publiciret werden können; 
2. die Regulirung und Feitiegung des neuen Acciſe-Tarifs, 

fonderlich aber desjenigen, jo bei der hieſigen Accife vom künftigen 
1. Junii an eingeführet werden joll; 

3. die Regulirung des Judenwefens in Hiefiger Stadt. 
Nachdem nun 

quoad Imum die Haupt-Claffifications-Commiffion mir ver- 

fichert, wie fie mit ihrer Arbeit fo weit gefommen, daß künftigen 
Sonnabend alles zum Schluß gelangen umd mit der neuen Woche 

1) Worum es ſich handelte, geht, wern auch nur ganz im allgemeinen, 

aus den beiden Gabinetsichreiben an Blumenthal hervor, die fih R. 96. B. 26. 

unter den Daten des 5. Januar und bes 12. März 1743 finden. Wir haben 

hier feinen Anlaß, näher darauf einzugehen. 
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die Conferenzien zu wirklicher Feſtſetzung des Gontributonsquanti 
jeden Kreifes und Hebung der dabei noch vorfommenden Dubiorum 
angefangen werden könne, jo erjuche ein Hochlöbliches Collegium 
ergebenft, nunmehro mit mir zu diefer Hauptjache, jo das Funda— 
ment unjers ganzen Etats ift, fich abzumüßigen und, fall es mit 
mir darunter einig, zu fothanen Conferenzien fo lange, bis wir mit 

der ganzen Sade fertig, den Dienftag und Freitag feftzufegen, 
dagegen aber und damit die currente Arbeit nicht zurücbleibe, den 
Mittwoch und Sonnabend zum Bortrage zuſammen zu fommen. 

Weil aber auch 
ad 2dum zu gleicher Zeit die Acciſeſachen nicht außer Obacht 

gelaffen werden fünnen und diejenigen aus einem hochlöblichen Eol- 
legio, welche bei den Eontributions=Conferenzien nicht affiftiren, folche 
indefjen füglih eraminiren fönnen, fo communicive zu dem Ende 

hiebei dasjenige, was bishero zum Voraus fowohl von dem 
H. Geh. Rath von Klinggräff!) als H. Kriegsrath von Wittih) in 
diefer Sache aufgefeget worden — — — — — — — — — 3) 
mit dienjtlidem Erjuchen, nunmehro diejes alles gleichfall3 durch- 
zugehen und aufs genauefte vorläufig zu eraminiren, damit wir 
jogleih nach vollendeten Contributions-Conferenzien uns auch an 
die Acciſeſachen machen fünnen. 

Es würde mir jehr lieb fein, wann die Herren Sriegsräthe 
von Wittih und Oppermann fich alle diefe Sachen fofort aus— 
führlich befannt machen, die Herren Directore auch, wann es Die 
Beit leidet, jolche vorläufig mit durchgehen wollten. Was letzlich 

3. die Judenjachen anlanget, jo haben der Herr Geh. Rath 
von Wußen*) übernommen, nad) vorhergegangener nochmaliger 
Eraminirung ber Acten einen Beriht an ©. 8. M. aufzufeßen, 
und ziveifle ich nicht, es werden diejelbe jolches neben Dero ordinären 
vielen Arbeit annoch gütigft bejorgen, damit wir, wann es möglich), 
mit dieſen drei Hauptfachen in dem Lauf des Monats Maji gänzlich 
zum Stande fommen fünnen, als wodurch unjre Arbeit in den 
fünftigen Jahren ohngemein wird erleichtert werden. 

i) Berliner Accijedirector. 

2) Commissarius loci für Breslau. 
3, Folgt die Aufzählung der bz. Arbeiten. 

4, Kammerdirector. 
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328. Cabinetsordre an den Etats-Minifter von Boden. 

Potsdam, 25. April 1743. 
Aus caffirten Acten, Gen,s®ir. Cleve 1. 

Anftellung eines Kriegs- und Domänenraths in Eleve. 

Der Minifter foll den Baireuther Kammerrath Michaelis, der um 
ein Amt angehalten hat, auf feine Gefchidlichfeit in Kammer: und Finanz- 
ſachen prüfen und dem König davon Bericht erjtatten. — 

Eine Kabinelöordre, Potsdam, 9. September 1743, genehmigt die 
Anstellung des Michaelis als Rath bei der Kleviihen Kammer mit 
417 Rthlr. Gehalt. 

329. Labinetsordre an den Etats-Minifter von Arnim. 

Potsdam, 25. April 1743. 
R. 9%. B. 26. — Abſchriftlich. 

Verweis wegen Berfäumniß einer Ausfertigung. 

Ich Habe mit jo vielem Befrembden als Mißfallen wahr- 
genommen, daß die hiebei zurück kommende Bejtallung vor den 

Fürften von arolath zum Erjten Bräfidenten der Schlefiichen 
Dber-Amts-Regierung zu Breslau nur allererft jego unter Eurer 
Eontrafignatur zur Unterfchrift eingefandt werden wollen, da doch 
das Ober-Amt bereit3 über Jahr und Tag errichtet ift; Ich geitehe, 
daß Mir diefe unverantwortlihe Nachläffigkeit der Kanzlei höchſt 
empfindlich ift, am welcher Ihr dadurd) mit Theil genommen habt, 

daß Ihr diefe Erpedition To fchlechtweg contrafigniret habt, ohne 
vorher nachzufragen, durch weſſen Schuld felbige erjt über Jahr 
und Tag zur Unterschrift gebracht worden, welches Ihr Mir dann - 
durch einen beigelegten Furzen Bericht anzeigen jollen. Ich muß 
Euch alſo ſolches ernstlich verweilen, der Kanzlei aber follet Ihr 
eine fcharfe Neprimande deshalb geben und derjelben in Meinem 
Namen andeuten, daß, obwohl diejenigen, durch deren Negligence 
diejes grobe Verjehen gefchehen, eine rigoureufe Ahndung verdienet 
hätten, Ich dennoch ihnen vor dieſes Mal Gnade vor Recht wider: 
fahren lafjen, jedoch dabei erpr&s haben wollte, daß die Kanzlei 
der ihr dieſer Beftallung wegen ſonſt zuftehenden Jurium verluftig 
gehen und jolche ad pias causas fallen jollten; wonächſt Ihr der 

Kanzlei in Meinem Namen andeuten jollet, daß, wann fie Hinfüro 
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ſolche und dergleihen Erpeditiones nicht mit gehöriger Promptitude 
bearbeiten würde, fie auf gleiche Art jedesmal derer davon fallenden 

Emolumenten verluftig gehen jollte. Ihr habt auch die gehörige Ver- 
fügung zu thun, daß darüber A la rigueur gehalten werden müſſe. 

Auf eine Vorftelung Arnim: vom 26. d. Mis. erflärt der König 
durch Gabinetsordre, Potsdam, 28, April 1743:1) 

Wann der Secretarius Lamprecht Schuld daran ift, jo muß 
die Kanzlei ſich an felbigen deshalben Halten und an den, ber jo 
lange gezaudert hat. Ich Strafe fie nicht, daß in der Erpebition 

etwas verjeheu gewejen, fondern bloß deswegen, daß das Batent 
fo exceſſiv fpät zu Meiner Unterfchrift gefommen. 

‚330. Cabinetsordre an den Etats-Minifter von Marfchall. 

Potsdam, 3. Mai 1743. 
R. 96. B. 26. — Abidhriftlih. 

Verfahren bezüglich der Anerbietungen zur Recrutenfajje. 

Da Meine Intention ift, daß, wann in denen Provinzien 
Chur- und Neumark, Pommern, Magdeburg, Halberftadt, auch) 
Minden, desgleichen endlich auch Preußen, Bedienungen vacant 
werden, welcherwegen Dfferten zur Recrutenkaſſe geichehen, ſolche 
nicht fo ſehr hoch, als wohl ſonſten gejchehen ift, heraufzutreiben 
und dabei nicht fowohl auf ein hohes oblatum, als auf die Tüchtig- 
feit und Nedlichkeit derer Leute, jo fich dazu angeben, gejehen 
werden foll; dahergegen, warn in dem Clevifchen und der Orten 
Offerten zur Recrutenkaſſe geichehen, die Höchftbietenden aus ber 
Urfahe angenommen werden follen, weil es mehrentheild® Frembde 
oder Ausländer feind, welche dergleichen ambiren: als babe Ich 
Euch folches hierdurch zu Eurer Inftruction befannt machen wollen, 
auf daß, weil Ihr doc in allen dergleichen Fällen, wenn oblata 
zur Recrutenkaſſe vor Bedienungen gefchehen, es ſei bei dem Ge— 
neral-Directorio oder ſonſten, concurriren müfjet?), Ihr alsdenn die 
Saden nad) diefer Meiner Euch befannt gemachten Intention ein- 
lenfen könnet, fonder daß es nöthig ift, diefe Ordre publique zu 
machen. 

1) Abſchr. R. 96. B. 27. 
2) Bergl. Nr. 14. 
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351. Bericht des Präfidenten von Lesgewang und des 
Directors von Rofey.!) 

Königsberg, 6. Mai 1743. 
Ausfert, — Gen. Dir. Preuß. Kammer-Bachen Ar. 17. 

Gejihtspuncte bei der Departementseintheilung. 

Emw. Königl. Majeftät haben vermöge Drdre vom 11. No- 
vembris 1735 Die von uns damals eingejandte Eintheilung der 
Departements in Gnaden approbiret. Es find nun faſt 8 Jahr 
verfloffen, daß die jegigen Räthe ihr zu der Zeit erhaltenes De- 
partement vefpiciret, und wäre alfo nun wohl nöthig, wiederumb 
eine Aenderung vorzunehmen. 

Da aber feit Anno 1740 der Präfident von Wjchersleben und 
der Director Baron von Loeben von hier weggefommen, der Krieges- 
rath Waga verftorben, die beiden Galculatores, der Striegesrath 
Arendt und Kriegesrath Paſcha, jo man mit Nußen, infonderheit 
den erjten, der der polnischen Sprache mächtig, hier gebrauchen 
fönnte, anderwärts placiret worden, wir aber, unjeren auf Eid 
und Pflicht vielfältig gethanen Vorftellungen ohngeachtet, an deren 
Stelle, jonderlih an Räthe welche befommen, jo theil® der Arbeit, 
theils der Art, die Sachen zu tractiren, gar nicht fündig und folglich 
erft in die Routine fommen müſſen, fo haben wir billig Bedenfen 
getragen, eine Veränderung mit denen Departements vorzujchlagen, 
und das umb jo viel mehr, da wir noch immer Hoffnung gehabt, 
es wirden E K. M. noch endlich allergnädigft rejolviren, wegen 
Weitläuftigfeit und Größe der polnijchen Aemter uns noch 2 Räthe 
zu accordiren; die beiden Kriegesräthe Stolterfoth und Rieger aber 

liegen uns beftändig an, ihnen ihre bisher gehabte Departements 
in denen polnischen Memtern, fo wegen der Größe der Aemter, 
Armuth der meilten Untertanen und daher zu |!] entjtehenden vielen 
Ausfalls fie in viele Verantwortung und große Befümmerniß ſetzet |!) 
und weshalb fie befürchten, in übelen Credit bei E. 8. M. zu 
fommen, endlich mit andern zu verwechjeln. Nun ift es an dem, 
daß dieſe beide Räthe Urfach zu doliren Haben, dann nicht allein 
find die Aemter zu groß und zu weitläuftig und dahero bejchwerlich, 
jondern es verurfachet auch der Schlechte Zuſtand der meilten 

) Bon der Preußiichen Kriegs- und Domänen-flammer. 
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Bauren, fo faft nicht vermögend find, den geringſten Unglüdsfall 
zu übertragen, jo daß feine Poft abgehet, wo nicht zugleich einige 
Berichte abgeichicket werden, worinnen Geld vor Bejagvieh, Sub- 
fiftenzgetreide, Futter oder Niederichlagung der Reſte gefordert wird, 
viele penible Unterfuchungen, und wenn denn bei aller Arbeit auch 
alle Präcaution dabei gebrauchet ift, jo kann es dennoch nicht 
fehlen, daß dergleichen Berichte bei E. 8. M. Hoflager unangenehm 
fein und ſowohl den Rath des Departements als das ganze Col- 

legium in üblen Credit jegen müſſen. 
Wir willen uns aber nicht zu helfen und find auch nicht im 

Stande, Hinlängliche Borichläge zu thun; denn ob wir zwar hart 
halten, daß die beiden Räthe länger ihre bejchwerlichen Departements 
behalten follen, fo muß es doch damit entweder vor der Hand noch 
in statu quo bleiben, oder aber es müſſen E. K. M. befehlen, 
daß die Kriegesräthe von Retzdorff und Schlemüller mit ihnen 
wecdhjeln, dann die beide ältefte Räthe Eupner und Lilienthal haben 
ſchon polnische Departements gehabt, und der Kriegesratd Meyer 
fann wegen der Militaria fein entlegene® Departement befommen, 
wohingegen der Nieg, da ihm der Rechnungsrath Morentz ſchon in 
feinem Departement zur Hülfe gegeben worden, fein bisheriges 
Departement behalten fanı. Wir müfjen alles E. K. M. aller- 
gnädigiten Decifion überlaſſen. 

Das General-Directorium referibirte 28. Mai 1743 (Concept ge= 

zeichnet Görne), die Berichterftatter möchten die Einrichtung fo machen, 

wie fie es dem föniglichen Intereſſe angemefjen fänden, 
Nah dem Tode des Kriegd: und Domänenrath3 Lilienthal (No: 

vember 1743) jchlugen Lesgewang und der Director Kellner vor, den von 
Wegnern (der als ein fleifiger Arbeiter gerühmt wird) in die vacant ge— 
wordene Stelle einrüden zu lafjen, das Lilienthalfche Departement aber 

Nieger und das Riegerſche Wegnern zuzumeifen. 
Thatfächlich behielt aber Rieger das polnifche Yemter-Departement 

(Aemter Dfterode, Hohenftein, Neidenburg, Soldau, Willenberg, Ortels- 

burg, Mensguth) bis 1746, wo auf Niegerd wiederholten Untrag durch 
Refcript vom 17. März 1746 (Cone., gez. Blumenthal) die oben erwähnte 
Beränderung angeordnet wurde. 

Danach gejtaltete fi die Departementsvertheilung bei der Preu- 
Bifhen Kammer folgendermaßen. !) 

9) Der Entwurf ift durch Nefeript auf Specialbefehl vom 6. Mai 1746, 
Eone. gez. Blumenthal, genehmigt worden. 
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1. Referent: Der Geheime Rath Eupner. 

Uemter: Caymon, Friedrichsgraben, Kalthof, Yabiau, Laufischken, 

Mehlaufen und Neuhauſen. 
Städte: Labiau. 
Hat dabei den Vortrag in Licent-, PBroviant und allen Magazin: 

ſachen, auch wegen des Holzichlagd und der Königsberger Holzlämmerei. 

Eorreferent: Der Kriegesrath Schlemüller. 

2. Referent: Kriegesrath von Unfried. 
Sämmtlide Bauſachen. 
Gorreferenten: Feder Rath in feinem Departement. 

3. Referent: Kriegesrath Krüger. 

Alle Uccifes, Kämmerei- und Polizeis, Commercien: und Manufactur: 

fachen in fämmtlichen Landjtädten. 
Eorreferent: Kriegesrath Bilder. 

4. Referent: Kriegesrath Stolterfoth. 

Hemter: Behlenhof, Dollitedt, Liebemühl, Liebjtadt, Marienwerder, 

Mohrungen, Preuſch-Holland, Preufh: Mark und Riejenburg. — Deutſch— 
Eylau und Schönberg adelic. 

Städte: Biſchofswerder, Deutſch-Eylau, Freiftadt, Garnſee, Liebe— 

mühl, Liebſtadt, Marienwerder, Mohrungen, Mühlhauſen, Preuſch-Holland, 
Rieſenburg, Roſenberg und Saalfeld. 

Correferent: Kriegesrath von Retzdorff. 

Verſieht zugleich die Salzſachen mit dem Kriegesrath Katſch. 

5. Referent: Kriegesrath Staffelſtein. 

Alle Mühlenſachen, das Elbingſche Territorium, auch was durch— 
gehends den Waſſerbau an der Weichſel und Nogat, dem Friedrichs— 
graben ꝛc. betrifft. 

Gorreferenten: Feder Rath in feinem Departement. 

6. Referent: Kriegesrath Rieger. 

Aemter: Caporn, Dirſchkeim, Fiſchhauſen, Friedrichsberg, Grünbof, 

Kragan, Laptau, Lochſtedt, Balmniden, Roflitten und Schaaken. 
Städte: Fifchhaufen und Pillau. 
Außerdem das Bernfteinwejen, die Koloniften:, Ranzelei- und Re: 

giftraturfachen. 
Eorreferent: Kriegesrath von Wegner. 

7. Referent: Kriegesrath von Retzdorff. 

Hemter: Angerburg, Barten, Bartenjtein, Lögen, Sehejien und 
Sperling. — Neuhof adelid). 
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Städte: Angerburg, Barten, Bartenftein, Drengfurtd, Lößen und 

Sensburg. 
Correferent: Kriegesralh Morentz. 

8. Referent: Kriegesrath Hintzke. 

Alle Contributions- und Ober-Steuerkaſſenſachen, wovon er zugleich 
Curator iſt, desgleichen Militaria, Marſch- und Servisſachen. 

Correferenten: Kriegesräthe Meyer und von Wegner. 

9. Referent: Kriegesrath Meyer. 
Henter: Balga, Brandenburg, Karben, Karſchau, Kobbelbude, 

Preuſch-Eylau und UÜderwangen. 

Städte: Kreuzburg, Domnau, Friedland, Heiligenbeil, Landsberg, 
Preuſch-Eylau und Zinten. 

Correferent: Geheimer Rath Cupner. 

Außerdem Militaria, Servis-, Marſch- und Ober-Steuerkaſſenſachen, 
wovon er zugleich mit Curator iſt. 

Correferenten: Kriegesräthe Hintzle und von Wegner. 

10. Referent: Kriegesrath Nitze. 
Aemter: Großhof und Kleinhof (Tapiau), Natangen, Petersdorf, 

Taplacken und Waldau. 
Städte: Allenburg, Tapiau und Wehlau. 
Correferent: Kriegesrath Meyer. 

11. Kriegesrath Schlemüller. 
Aemter: Arys, Drygallen, Johannsburg, Rhein, Raſtenburg und 

Schippenbeil. — Gerdauen und Nordenburg adelich. 

Städte: Arys, Bialla, Gerdauen, Johannsburg, Nicolaiken, Norden— 
burg, Rhein, Raſtenburg und Schippenbeil. 

Correferent: Kriegesrath Stolterfoht. 
Iſt zugleich Kaſſeneurator von der Landrentei. 

Correferent: Kriegesrath Morentz. 

12. Referent: Kriegesrath von Wegner. 
Aemter: Hohenſtein, Mensguth, Neidenburg, Ortelsburg, Oſterode, 

Soldau und Willenberg. — Gilgenburg adelich. 
Städte: Gilgenburg, Hohenſtein, Neidenburg, Ortelsburg, Oſterode, 

Paſſenheim, Soldau und Willenberg. 
Correferent: Kriegesrath Rieger. 
Beide haben gemeinſchaftlich die Militaria und Marſchſachen. 

Correferenten: Kriegesräthe Hintzle und Meyer. 
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13, Referent: Kriegesrath Morentz. 
Hemter: Ezychen, Lyck, Oletzko, Bolommen und Stradaunen. 
Städte: Lyd und Margrabowa. 
Eorreferent: Kriegesrath Stolterfoht. 
Iſt zugleich mit Kaffencurator von der Landrentei. 

Eorreferent: Kriegesrath Schlemüller, 

14. Referent: Kriegesrath Bilder. 

Berfieht die Königsbergfche Accife als Director und bat dabei den 
Bortrag in Kämmerei-, Polizei, Manufactur: und Commercien-, auch 
Judenſachen dafelbit. 

Eorreferent: Kriegesrath Krüger. 

[15.] Kriegesrath von Werner. 
Alle Juſtizſachen und Revijion der Cautionen. 
Gorreferenten: Jeder Rath in feinem Departement. 

332. Lircularordre an die Kriegs und Domänenkammern. 

Berlin, 9. Mai 1745. 
MRylins C. C. M. Cont. II. =». a. 1743 Nr. 22. 

Garnijonpolizei. 

Den Garnifon-Commandeuren ift aufgegeben worden, auf die Acciſe— 

und Polizeifahen zugleih mit Acht zu haben. Wird in folden Sachen 
von ihnen etwas an die Kammern gemeldet, jo haben dieſe Rüdficht 

darauf zu nehmen.) 

355. Departements-Dertheilung bei der Kurmärfifchen 
Kriegs: und Domänenfammer. 

16.°) Mai 1745. 

Goncept mit Gorrecturen, gez. Kappe und Reinhardt. — Kurmark. Kammer. 

Tit. VI Nr. 1. fol. 301—309, 

Kammerdepartements. 

Der Präfident von der Dften 
Erbriht und präfentiret alle einfommende königliche Drdres 

und Rejceripta, wie auch die eingefommtene Berichte und Supplicata, 

I, Vergl. Nr. 319. 
2) Datum der Erpedition. Das Decret Happes, welches die Mundirung 

befiehlt, ift vom 7. Mai, das Concept des begleitenden Reſcripts an die ſtur— 

märfiiche Kammer vom 8. Mai, doc; erft am 14. von Happe revidirt. 
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vertheilet jolche unter die Membra nad) denen Departements, forget, 
daß alle und jede Sachen gehörig und fchleunig vorgetragen, ex— 
pediret und abgethan werden, revidiret alle Concepte, gejtalt ohne 
deſſen Vorwiſſen und Zeichnung nicht das geringfte, wann er zu= 
gegen, abgehen, auch bei feiner Abwejenheit in vorfommenden Ver— 
pachtungen und andern Sachen von Wichtigkeit ohne ihm nichts 
geichlojien, jondern zuförderft mit demjelben darüber concertiret 
werden muß. Revidiret dabei mit denen Kammer-Directoribus und 
dem Geheimten Rath von Scharden, als Kafjen-Euratoribus, Die 
Kaffen und forget fürnehmlich dahin, daß die jährliche Special- 
und Generaletatd nicht weniger von denen in jedem Jahre pachtlos 
werdenden Aemtern meue richtige Anschläge in Zeiten gefertiget, 
die Rechnungen in denen gejegten Terminen abgeleget, auch ſonſten 

überhaupt Sr. 8. M. Inſtruction und Dero allerhöchſten Drdres 
gebührend machgelebet werde; wie er denn auch überdies der Land- 
venteis und andern Hauptrechnungen allemal beiwohnet. Fürs 
nehmlich aber hat der Präſident dahin zu jehen, daß die vier 
Seffionstage in der Kammer, al® Montag, Dienftag, Donnerftag 
und Freitag, richtig gehalten und der Vortrag praecise um 9 Uhr, 
es jei der Präfident zugegen oder nicht, wein nur einer derer 
Directoren gegenwärtig, nad) der Ordnung angefangen, ordentlich 
fortgejeget, und bis 12 oder 1 Uhr in nicht unterbrochener Suite 
dauren und vor fich gehen müfje; wie dann in dem täglich zu 
haltenden und nachhero gewöhnlich einzufendenden Seſſions-Proto— 
collo deutlich und pflichtmäßig zu notiren, ob der Vortrag ordnungs- 
mäßig gejchehen und damit vorgejchriebener Maßen der Anfang 
gemachet jei oder nit. Im übrigen hat er dahin zu fehen, daß 
alle königliche Nejeripta und Drdres ordentlich publiciret, in pleno 

vorgelejen und folches gehörig ad protocollum verzeichnet werde. 

Die Geheimten Räthe und Kammer-Directores 
von Hymmen und von Schmettau 

revidiren alle oncepte und contrafigniren felbige, ehe fie 
dem Bräfidenten vorgeleget werden, wie denn auch ohne deren Ne- 
vifion, wenn fie gegenwärtig, feine Exrpeditiones abgehen müſſen; 
wobei jie vornehmlich dahin zu fehen, daß feine Sachen beim Col- 
legio liegen bleiben, als weshalb fie es an fleißiger Erinnerung 
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nicht ermangeln laſſen müſſen. Außerdem haben fie die Generalia 

in Aceiſe-, Manufactur-, Zoll- und Commercienfachen, jo wie jelbige 

ihnen von dem Präſidenten zugeichrieben werden, wie auch Die 
Militaria und was der ganzen Provinz angehet und zu feinem 
bejondern Departement gezogen werden kann. Bornehmlich haben 
diejelbe, jo viel möglich, Nentei- und alle übrige Nebenfaffen mit 
Zuziehung des Geheimten Rath von Scharden alle vierzehn Tage 
zu vifitiren, müſſen auch der Nenteirehnungsabnahıne beimohnen, 
die quartaliter einfommende Gontributiongfaffenertracte mit Zus 
jiehung eines jeden Raths, zu defien Departement jelbige gehören, 

aufs genauefte eraminiren und übrigens die zum Öftern nöthige 

Bereifung der Städte und Memter übernehmen, wie fie denn auch 
in Abwejenheit des PBräfidenten von der Often das Präfidinm bei 
der Kammer führen. 

Wegen der Bereifung wird hiemit befonders noch angeordnet 
und fejtgefeßet, daß dabei die Directores ihre Anftalt jo machen, 
daß fie beide jährlich alle Hauptjtädte derer respective Steuerräthe 
bereifen und fich darin in folder Maße theile, daß e. g. wenn der 
p. von Hymmen Prenzlau, Frankfurt, Ruppin, Potsdam, Fürften- 

walde bereijet hat, der p. von Schmettau Brandenburg, Rathenow, 

Stendal, Perleberg, Wittſtock ꝛc. bereijet, alle beide aber dadurch 
die Wirthichaft, welche die Magifträte und Commissarii locorum 
in ihren Kreifen führen, erploriren und eines jeden Gapacite und 
Application daraus beurtheilen und, ob alles in richtiger Ordnung 
fei und gehalten werde, zu wiſſen im Stande fein mögen. 

Bertheilung derer Aemter unter die respective Oberforft- 
meifters und welche zu eines jeden Diftricet gehören, als darin fie 
alle Jagd:, Forft- und Grenzſachen rejpiciren: 

Der Geh. Finanzrath und Landjägermeifter 

Graf von Schwerin. 

1. Badingen, 2. Bielenthal, 3. Brüffow, 4. Chorin, 5. Köpenid, 
6. Fahrland, 7. TFehrbellin, 8. Freienwalde, 9. Goldbed, 10. 

Gramtzow, 11. Königshorft, 12. Landsberg, 13. Löhme, 14. Lehnin, 
15. Liebenwalde, 16. Lindow, 17. Lödenig, 18. Mühlenhof, 19. 
Neuenhagen, 20. Nauen, 21. Neuftadt an der Dofje, 22. Oranien— 
burg, 23. Potsdam, 24. Rüdersdorf, 25. Nuppin, 26. Sarmund, 
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27. Schönhaufen, 28. Spandau, 29. Trebbin, 30. Vehlefang, 31. 
Wittſtock, 32. Wriegen, 33. Zechlin, 34. Zehdenid, 35. Binna, 
36. Boflen. 

Der Oberforftmeijter Haft. 

1. Beestow, 2. Cottbus, 3. Fürftenwalde, 4. Frauendorf, 
5. Golkow, 6. Lebus, 7. Sachſendorf, 8. Stansdorf, 9. Storfow, 
10. Wollup, 11. Bellin. 

Der Dberforftmeifter von Bornftädt. 

1. Urendfee, 2. Burgftall, 3. Diesdorf, 4. Neuendorf, 5. Salz- 
webdel, 6. Tangermünde, 7. Biefar, 8. Lenzen, 9. Eldenburg.!) 

Die Oberforftmeifter rejpiciren in denen ihnen beigelegten 
Diftrieten alle Jagd-, Forft- und Grenzjachen, jedoch dergeftalt, 
daß fie vorhero daraus mit denen membris collegii, in derer 

Yemter-Departements folche mit laufen, communiciren. Die Bor- 
träge gefchehen in pleno collegii, worauf die Decreta abgefafjet und 
die darnach erfolgende Expeditiones von denen Oberforjtmeiftern 
mit revidiret und unterfchrieben werden; auch haben fie, wenn 

jelbige in Berlin gegenwärtig, fonderlich des Freitags, als welcher 
expresse zun Vortrag der Forft- und Jagdſachen beftimmt, denen 
Seifionibus beizumwohnen; wenn fie aber abwefend, werden in 
Forftjachen die Decreta und Holz-Aifignationes von der Kammer 
beforget, von welchen leßtern jedoch allemal, wenn die Sachen von 
Importance und nicht etwa ganz current oder durch königliche 
Reſeripta verordnet, ihnen. fchriftlich Nachricht gegeben wird; wie 
fie dann die Holzmärfte mit denen Departementsräthen jederzeit 

bereifen und conjunctim die Sachen abthun müſſen. 
Die Auffiht über die Brenn- und Bauholzmagazine über- 

nimmt der p. Graf von Schwerin insbefondere mit dem Geh. Rath 
von Scharden und beforget mit diefem, was zur Aufnahme der 
Magazine, auch richtiger Unterhaltung der Kaſſen nöthig ift. 

Das Juftizdepartement 

und was dazu gehörig rejpiciren der Geheimte Rath von Roden- 
berg und der Kriegesrath Eltefter. Auscultator Gieſeke. 

1) Die Sorften von Lenzen und Eldenburg blieben nad) jpäterer Verfügung 

bei dem Departement deö Grafen von Schwerin, wie bisher. 

Acta Borussica. Behörbenorganifation VI. 38 
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Haben darneben die Revifion derer Cautionen, auch General- 
Pacht- und anderer Contracte, welche im Beijein derer ‚respective 

Departementsräthe geichehen, auch insbejondere auf die Ordnung 
derer Kammerregiftraturen zu fehen. Zu denen Berhören wird 
bejonders der Dienftag und Sonnabend ausgejeßet; wenn aber eine 
Sade zum Spruch inftruiret ift, jo muß, wenn es thunlich, der 
Vortrag davon nad Beichaffenheit in pleno gejchehen und ein 
collegialifcher Schluß abgefaffet werden, es wäre denn, daß es 

Saden, worüber die Rechte allein ſprechen und welche nicht vor 
legaler Publication der Sentenz propaliret werden müſſen, auf 

weldhen Fall Acta und die Sentenz cum rationibus dubitandi et 
deeidendi ante publicationem dem Präſidenten zuzujenden find. 

Weil auch insbejondere Sr. 8. M. Intention und erniter 
Wille ift, daß die Unterthanen mit unnöthigen weitläuftigen Pro— 
cefjen feinesweges aufgehalten noch enerviret werden, jo haben vor- 
gedachte Juftitiarii dahin pflichtmäßig zu jehen, daß ſowohl bei der 
Kammer als von denen Beamten in denen Nemtern die Leute nicht 

aufgehalten und durch Entridhtung vieler Sportuln mitgenommen 
werden, jondern fie haben ſich dahin zu befleißigen, daß ſolche jo 
viel als möglich kurz und ſummariſch oder durch einen billigen 

Vergleich abgethan werden. 

Das Berlinifche Acciſe-, Zoll-, Commercien- und 

Manufacturwejen 

verfiehet der Geh. Rath von Klinggräff in Folge feiner bejondern 

Inſtruction als Necijedirector und ftattet über die deshalb vor- 
fommende Sachen feinen Bericht der Kammer ab, muß aud, fo 

viel ihm möglich, andere ftädtiiche Sachen, jonderli die in das 
Manufactur- und Commercienweſen einjchlagen, mit übernehmen. 

In Berlinichen Acciſe- und Zollſachen aber muß er beim 
Collegiv feinen Vortrag thun, ſich auch dabei des Votirens ent- 
balten,*) da inzwijchen allenfalls zu Erläuterung der vorfommenden 

1) Durch Gabinetsordre an das General-Directorium d. d. Potsdam, 

5. October 1743 (Ausf. ebenda) wurde befohlen, daß Klinggräff in den Berliner 

Acciſe- und Zollfacdhen den früher bei der Hammer gehabten Vortrag behalten 

und daß ihm freibleiben folle, in ſolchen Sachen fein Votum mit zu geben. Die 

Beltimmung in der Pepartementsvertheilung follte danach geändert werden. 
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Saden von gemeltem Reſſort ihm doch freijtehet, das möthige zu 
erinnern und allenfalls fchriftlih ad acta zu geben. Sollte aud) 
der Kriegesrath Schemmel abwejend oder frank jein, muß ber Geh. 
Rath von Klinggräff indeſſen fein Departement mit verjehen, jowie 

dem erjten ein gleiches oblieget, wenn leßterer verjchidet oder frank 
wird. 

Das Baudepartement 

wird von denen Sriegesräthen Stulg und Dietrich verjehen; als 
wobei fie fi) nach dem unterm 26. Julii 1741 emanirten Bau- 

reglement!) ſowohl für ihre eigene Perſonen als was die Unter— 
bedienten betrifft, in allem striete zu achten haben. Eraminiren 
mit jedem Rath in feinem Departement die Anfchläge, jo dieje mit 
unterfchreiben, und Haben insbefondere zujammen genau darauf 
Achtung zu geben, daß die Subalternen, als Bau-Inſpectores und 
andere zum Bauwejen angenommene Bediente, denen Beamten 
nicht unnöthiger Weile aufm Hals liegen, die Zeit verderben und 

vergebliche Diäten ziehen, wie dergleichen gar öfters bishero ge: 

ichehen. 

Die monatliche Baufafjen-Abjchlüffe und Nachſehung derer 
baaren Beftände müſſen diejelbe gleichfalls nicht verabjäumen und 

unterlaffen; jedoch wohnet joldhen der Geh. Rath von Scharden 

und SKriegsrath Gregory allemal mit bei, und wenn aud) einer von 
denen Kriegsräthen Stolt oder Dietrich abwejend, jo muß der 

gegenwärtige des abwejenden Wrbeit mit übernehmen und bei 
ichwerer Verantwortung darumter nichts verabjäumen. 

Das Salzdepartement Hiejelbjt?) und von der 

ganzen Provinz 

beobachten die Kriegesräthe Schemmel und von Gerlach mit dem 

Kriegesratd Balencampff, und muß Teßterer wenigjtens in der 
Woche zweimal denen Kammer-Sejfionibus bewohnen und mit dem 
KriegesratdH Schemmel wegen des Salztonnen- und Stabholzes, 
auch nach Schönebek zu liefernden Brennholzes conferiren, auch 

beide Acht haben, daß die jährliche Vifitationes der Salzhäufer und 

N Vergl. Nr. 112. 
2; D. h. in Berlin. * 

38 * 
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Salzbeftände durch die Commissarios locorum zur geordneten Zeit 
geichehen mögen und -die Protocolla eingefandt werden; imgleichen 
müffen fie conjunetim die Gautiones derer Salzbedienten bejorgen. 

Der p. Balencampff Hat alle Jahr einen befondern Salzetat 

zu entwerfen und folchen, wie ingleichen die monatliche Salzertracte 
der p. Kammer einzureichen. 

Bertheilung derer Städte, Nemter und Kreijer unter die 

übrigen Krieges- und Domänenräthe.!) 

1. Geheimer Rath von Scharden. 
Zu feinem Departement gehören: 
Aemter: 1. Mühlenhof, 2. Mühlenbed, 3. Miühlenamt, 4. 

Schönhaujen, 5. Brenn» und Bauholzmagazin. 
Kreis: Nieder- Barnim. Landrath: Etatsminifter von Mar- 

ſchall. 
Stadt: Charlottenburg. Steuerrath: von Klinggräff. 

2. Geheimer Rath von Neuendorff. 
Zu ſeinem Departement gehören: 
Aemter: 1. Rüdersdorf, 2. Spandau, 3. Cöpenick, 4. Oranien— 

burg. 

Kreis: DOber-Barnim. Landrath: Albrecht Siegmund von 
Barfus. 

Städte: 1. Neuftabt-Eberäwalde, 2. Bernau, 3. Spandau, 

4. Strausberg, 5. Oranienburg, 6. Cöpenick. 
Steuerrath Katſch. 
Auscultator: Hagemeifter. 

Der Geh. Rath von Scharden revidiret als Kaffencurator die 

monatliche Renteir, Bau- und Holzmagazin-Ertracte, jedoch leßtere 
mit denen Sriegesräthen Stolg und Dietrich, welchen Reviſionen 
der Kriegesrath Gregory insbejondere mit beimohnen muß. 

Die Bejorgung der Brenn» und Bauholzmagazine concertiret 
er mit dem Landjäger-, auch Oberforjtmeifter Graf von Schwerin. 

Der Geh. Rat von Neuendorff rejpiciret das ſämmtliche 

Berliniiche Serviswejen aus fpecieller Commijfion, wie auch das 

!) Je zwei auf einander folgende Räthe correferiren einander gegenjeitig 

in ihren Departements. 
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Berlinijche Coloniftenwefen und was bei legern und bererjelben 
edictmäßigen Beneficien und Freiheiten zu eraminiren und reguliren 
nöthig iſt. 

3. Geheimer Rath Diedhoff. 
Zu ſeinem Departement gehören: 

Aemter: 1. Arendſee, 2. Diesdorf, 3. Salzwedel, 4. Tanger- 
münde, 5. Neuendorf, 6. Burgjtall. 

Kreis: Altmärkifches Kreisdirectorium, wovon Director Sieg- 
fried Werner von Jagow. 

Städte: 1. Stendal, 2. Gardelegen, 3. Salzwedel, 4. Tanger- 
münde, 5. Seehaufen, 6. Djterburg, 7. Werben, 8. Arendſee, 

9. Ealbe, 10. Apenburg, 11. Begendorf, 12. Bismard, 13. Arneburg. 

Steuerrath Cramer. 

4. Kriegesrath Gwallig. 
Zu feinem Departement gehören: 
Aemter: 1. Eldenburg, 2. Lenzen, 3. Wittftod, 4. Goldbed, 

5. Zechlin, 6. Fürſtenwalde. 
Kreis: Priegnitziriſches Kreisdirectorium, wovon Director 

Alerander Ehriftoph von Platen. 
Städte: 1. Perleberg, 2. Pripwald, 3. Havelberg, 4. Kyritz, 

5. Wittenberge, 6. Wilsnad, 7. Putlitz, 8. Meyenburg, 9. Lenzen, 
10. Wittftod, 11. Fürftenwalde. 

Steuerrath: Gaufe. 
Auscultator: von Kleift. 

Diefes Departement refpieiret cunjunetim das Buhnen- und 
Deichweien an der Elbe, in der Alt-Marf und Priegnig. 

5. Kriegesrath Schemmel. 
Zu jeinem Departement gehören: 
Kreife: Havelland und Lauenburg. Landrath: Chriftoph von 

Brieft. 
Städte: 1. Brandenburg, 2. Rathenow, 3. Botsdam, 4. Berlin, 

5. Frankfurt. 
Steuerräthe: Kati, Cramer, Senning, Neubauer, Marconnay. 

6. Kriegesrath von Gerlach. Kriegesrath Kriele. 
Zu ihrem Departement gehören: 
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Henter: 1. Ruppin, 2. Lindow, 3. Neuftadt an der Doſſe, 
4. Vehlefantz, 5. Fehrbellin, 6. Nauen. 

Kreis: Ruppin. Landrath: Caspar Otto Ehriftoph v. Rohr. 

Städte: 1. Neu- und 2. Alt-Ruppin, 3. Rinow, 4. Fehrbellin, 
5. Sriefad, 6. Lindow, 7. Aheinsberg, 8. Neuftadt an der Doſſe, 
9. Nauen, 10. Wufterhaufen, 11. Gremmen. — Berlinijche Servis- 

jachen. 
Stenerrath: von Marconnay. 
Auscultator: Wegely. 

Die Kriegesräthe Schemmel und von Gerlach reipieiren außer 
obigem Specialdepartement and die Generalia in Acciſe- und Po— 

lizeijachen, jedocdy mit Zuziehung des Departementsraths von eines 

jeden Städte, und bejorgen die monatlich, quartaliter, halbjährig und 
jährlicd; abzuftattende Berichte; Haben überdies den Vortrag aller 
Salzſachen mit dem Kriegesrath Valencampff conjunetim. 

7. Kriegesrath Kellner. 
Zu feinem Departement gehören: 
Aemter: 1. Zehdenid, 2. Badingen, 3. Gramtzow, 4. Brüffow, 

5. Lödenis, 6. Ehorin, 7. Biejenthal, 8. Liebenwalde, 9. Freien- 
walde. 

Kreis: Udermärfifches SKreisdirectorium, wovon Director Jo— 

aim von Holzendorff. 

Städte: 1. PBrenzlow, 2. Straßburg, 3. Templin, 4. Anger- 
münde, 5. Zychen, 6. Schwedt, 7. Vierraden, 8. Greifenberg, 9. 
Zehdenid, 10. Brüffow, 11. Biefenthal, 12. Freienwalde. 

Steuerrath: Gerber. 

8. Kriegesrath von Happe. 

Zu feinem Departement gehören: 

Aemter: 1. Landsberg, 2. Neuenhagen, 3. Wriegen, 4. Löhme. 

Städte: 1. Landsberg, 2. Wriegen, 3. Oberberg, 4. Jochims— 
thal, 5. Liebenwalde, 6. Granſee. — Berlinijche Serpiswefen. 

Steuerrath: Gerber. 
Auscultator: Maguſch. 

9. Kriegesrath Limmer. 

Zu deſſen Departement gehören; 
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Aemter: 1. Beejefow, 2. Storfow, 3. Stansdorf, 4. Herr- 
ihaft Wurfterhaufen, infoweit felbige mit der Kammer in Connerion 
jteht, 5. Cottbus, 6. Sylow, 7. Königshorft. 

Kreife: Beesfow und Storfow. Landrath: Freiherr von 
Hohnitädt. 

Städte: 1. Beeskow, 2. Storfow, 3. Mühlrofe, 4. Buchholg, 
5. Teupiß. 

Steuerrath: Senning. 

10. Kriegesrath von Görne. Kriegesrath Höpfe. 
Zu derer Departement gehören: 
Aemter: 1. Zellin, 2. Wollup, 3. Golgow, 4. Sachſendorf, 

5. Lebus, 6. FFrauendorf. 

Kreis: Lebus. Landrath: Philipp Ludwig Ewald von Rohr. 
Städte: 1. Lebus, 2. Seelow, 3. Müncheberg. 

Steuerrath: Senning. 
Auscultator: Mundt. 

Dieſes Departement rejpiciret überdem bejonders das Buhnen- 
und Deich-, auch Grabenwejen an der Oder und Spree. 

11. Kriegesrath Beichow. 
Bu feinem Departement gehören: 
Aemter: 1. Saarmund, 2. Zoffen, 3. Trebbin, 4. Potsdam, 

5. Potsdamſche Brauerei, 6. Fahrland. 

Kreis: Teltow. Landrath: Hans George von Otterjtedt. 
Städte: 1. Saarmund, 2. Zoſſen, 3. Trebbin, 4. Mitten- 

walde, 5. Belig, 6. Treuenbriegen. 
Steuerrath: Neubauer. 

12. Kriegesrath Katich. 
Bu feinem Departement gehören: 

Aemter: 1. Zieſar, 2. Lehma, 3. Zinna. 
Städte: 1. Priterbe, 2. Ziefar, 3. Werder, 4. Teltow. 

Steuerrath: Neubauer. 
Yuscultator: von Schlegel.!) 

i) Nach anderweitiger Beförderung des Kriegsraths Stellner wurde die De- 

partementsvertheilung jchon im December 1743 wieder geändert. 
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Notandum. 

Damit auch die Auscultatores zum Dienft Sr. 8. M. und 
nach eigentlicher Abficht derſelben Juftitution zugezogen und zur 
Arbeit mit Präcifion Habilitivet werden mögen, fo jeind felbige 
denen Departementsräthen zu ihren Special- Arbeitsdepartements 
zugegeben worden, damit ermeldte Auscultatores zur Arbeit an- 
geführet und dergeſtalt inftruivet werden mögen, daß, jo ofte ein 
Departementsrath abwejend oder frank, ber bei feinem Departement 
ftehende Auscultator in den ledigen Plab trete, ihme des Ab- 
wejenden Sachen vom Präfidio zugejchrieben, der Auscultator ſodann 
jelbige vortrage, die Reſolutiones darauf mit den Correferenten des 

abwejenden Raths decretire, mitzeichne, auch, wenn Gommiffiones 
im Departement vorfommen, ein ordentlihd Commiffiong-Fournal, 

wie bei allen vorfallenden Bereilungen auch gejchehen muß, Halte, 
folches jederzeit bei der Kammer mit übergebe und [!] daraus ge- 
urtheilet werden fünne, was und wie bei denen Commilfionen ge— 
arbeitet werde: damit man nicht nur erjehen möge, ob und wie fi 
diefe Auscultatores zum Dienst appliciren und anſchicken, jondern 
auch durch derfelben Beihülfe die Kammer-Depäches prompt erpediret, 
darin fein Stillftand gemachet, alfo die Entfchuldigung der ab- 
wejenden Räthe und dadurch entftehende Aufenthalt derer Affairen 
gänzlich wegfalle und folche in einem ununterbrochenen Gange ver- 
bleiben und aus feinerlei Vorwand liegen bleiben mögen. 

Wann der Auscultator des respective Departements mit einem 
feiner Departementsräthe verreifet, muß dem hiergebliebenen De— 

partementsrathe ein Auscultator eines andern Departements, wovon 
beide Räthe gegenwärtig, in des abwefenden Departements-Aug- 
cultatoris Platz treten und des verreijeten Raths currente Sachen 
mit dem zu Haufe gebliebenen Eorreferenten oben vorgefchriebener 
Maßen bearbeiten, und ein folches immer jo gehalten werden, fo 
lange die Departements wegen Abwejenheit derer Näthe nicht 
camplet und die dazu gehörige Sachen bearbeitet und depechiret 
werden müſſen. 
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334. Königlicyes Mandat. 

d. d. Berlin, 25. Mai 1743. 

Korn 1743. Ar. 25. (S. 85—95.) 

Bublication der Edicte in Schleſien. 

Aus den ſehr umfangreihen Ausführungen diefes Edictes heben 

wir nur die folgenden Puncte hervor: 

Die Publication der Edicte liegt in Schlefien den Kriegs: und Do- 
mänenftammern ob. Wenn die Oberamtsregierungen, Conſiſtorien oder 
Mebdiatregierungen etwas zu publiciren nöthig finden, jo haben fie es zu 
diefem Zwed an die Kammern zu übergeben. 

Die Kammern ihrerfeits haben den Oberamtsregierungen, Con: 
fijtorien, fürftlihen Regierungen die Edicte per modum communicationis 
mitzutheilen. 

Zur Publication bedienen fi die Kammern der Land» und Steuer: 
räthe. Ausnahmsweiſe publiciren fie Edicte auch direct den „Beamten“, 
Generalpächtern oder Adminifiratoren der Domänen, den Magiftraten, 

den Bojtämtern, den Zolle und Xccifebeamten, den Salzfactoreien. Edicte 
die von den Kanzeln publicirt werden müſſen (was Teineswegs die all- 

gemeine Regel ift) find den Oberconfijtorien und dem bifchöflichen Bicariat- 
amt in der nöthigen Anzahl zuzufertigen. 

Land» und Steuerräthe haben die Edicte in ihren Streifen zur 

Publication zu bringen. In den Landfreifen werden fie jedem Dominium 
(Gutsherrichaft) und jeder Gemeinde (Schulzen und Gerichte) durch die 
Landdragoner zugefertigt. Die Butsherrfchaften oder deren Bertreter 
haben dafür Sorge zu tragen, daß alle nicht zur Dorfgemeinde gehörigen 
Inſaſſen des Dominiums mit dem Edict befannt gemacht werden (3. ®. 
die Pfarrer); der Gemeinde ift es Sonntags von den „Gerichten“ vor— 
zulefen und in der Gerichtsftube anzufchlagen. — Die Steuerräthe ver: 

jenden die Edicte durch die Poſt an die unter ihnen ftehenden Magiftrate, 
Zoll- und Wecifeämter, Salzfactoreien. Die Polizei-, Zol- und Salz: 
Ausrenter müfjen ein Buch befigen, in dem alle für ihre Amtsführung in 

Betracht fommenden Edicte gefammelt find. 

Die Zahl der nöthigen gedrudten Eremplare ift für jeden reis 
feftzuftellen; bei fchriftlihen Verfügungen find von den unteren Stellen 
Abjchriften zu nehmen. 
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355. Entſcheidung des Königs auf Dortrag Münchows 

vom 26. Mai 1745. 
Brest, St.-@. M.R. 1, 1. Wr. 6. vol. 1. 

Urlaubsgejuch des Breslauer Kammerdirectors. 

Münchow berichtet, Breslau 26. Mai 1743, der Breslauer Kammer: 

director, Geh. Rath von Augen, bitte um Urlaub nad Cleve auf 2 Mo: 
nate, um feine Familie und feinen Hausrat von da abzuholen. Der König 

entjcheidet durch eigenhändiges Marginal: „er fol bis im Herbſt gedult 
haben Fch.“ 

356. Königliche Entſcheidung auf Vortrag des General-Directoriums 

vom 31. Mai 1745. 
Gen. Dir. Neumärk. Zandräthe Nr. 4. 

Beftellung eines neumärkfiihen Landraths. 

Im Kreife Cottbus war nad) dem Tode des Neumärkifchen Landes— 

directord und Landraths von Loeben 1743 der ihm adjungirte von Panne: 
wig als Landrath gefolgt. Die Ritterfchaft des Kreifes wünfchte, daß diefem 
der gewefene Oberftlieutenant von Buggenhagen zur Seite gelegt werde, um 
ihn in dem ausgedehnten Kreife bei Marſchſachen und dergl. unterftügen 
und ſich jelbjt dabei von den Amtsgejchäften gehörig unterrichten zu können. 

Auf Bortrag des General-Directoriums dom 31. Mai 1743 ge: 
nehmigt der König die Bejtallung Buggenhagens, die unterm 13. Juni 1743 
erfolgt. (Conc. gez. Görne, Marfchall.) !) 

557. Drei Nachweiſungen über fchlefiiche Sinanzangelegenheiten. 

O. D. [Etwa 1. Junt 1745.] 
Brest, St.⸗A. P. A. III. 9a. vol. 1. 

Ertrag der Aceiſe in Niederjchleiien, in Oberſchleſien; 
j das jchlefiihe Dispojitionsquantum. 

I. Balance von denen Acciſen in beiden Departement 

big Trinitatis 1743. 

Sollen tragen | werden hoffent-| - 
Nr.| Die ſämmtliche Acciien gemäß Etat lich tragen Iſt alſo Plus 

Rthlr. Gr. Pf. Rthlr. Gr. Pr. | Rthlr. Gr. Pf. 

1.]Bei dem Breslauiichen De- Rn; | 

partement . . 2. .[264836 28 — 1270836 23 | — | 6000, — — 

2.| Bei dem Gloganiihen De- | | | | | 

partement . 2... .[127672 16 | — |129672. 16 — | 2000 | — 

[392509 15 | — 400509 15 — | 8000. — | — 
', 1749 jtarb Pannewitz u. Buggenhagen trat in jeine Stelle ein (Gehalt 300 Rthlr. 

und 100 Scheffel Deputatforn, „altfottbuffer Maß“). (Reſer. v. 11. Sept. 1740). 
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II. Specification der Aceiſe, jo die oberichlejiihe Städte 

bis Trinitatis 1743 hoffentlih nod tragen werden. 

Nr. Rthlr. Gr. Bf. 

JI =: © 029.00: en ee ee 720 — — 

2.1 Gleiſwſlizz.. 600 — 

DE Krappitizzz. 660 — — 

4.1 Lejobſchizzzz.— 976 — — 
5.1 Neu er rer RI — — 

BIER - - 2 En Er 411496 — — 
7. 1 Ober⸗GOlogaaaaa. 722 13 6 

8.1 Ratiborr . . . . 2 2 441411200 — — 

DI Com. 2 a a Er a rn ee 1 630 — — 

Summa | 849613) 6 
Worüber aber ©. K. M. anjeßo nidyt disponiren fünnen, indem Nller- 

höchitdiejelben bereits darüber disponirt haben denen im Kriege Berunglüdten 
zum Beſten. 

IIl. Rahmweijung wieviel aus den Etats bis Trinitatis 1743 

am Dispojitiond-Quanto in Sclejien bleibt. 

Nr. Refe, Gr, Bi, the, Or, Pi. 

Gemäh i der € 4. M.  allerunterthänigft 
vorgelegten Detaild machte das Dis- 

poſitions-Quantum bei beiden Kammern 

folgende Summe aus: 

Bei der Breslaufhen Kammer . . . . M0O3530 4 7 

Bei der Glogaujchen Kammer. . . . . 124255) 8 — 

ı 21527785 12: 7 
Hiervon fommen noch abzuziehen: 

1.] wegen der jequejtrirten Güter | 

beim Breslaufhen . : » 3000 | 

beim Slogauihen -. » » » ....2000 | 5000 — — 

2.| Haben S. K. M. auf das Glogauſche Dis- | 

pofitiönd-Quantum bereits ———— 

aſſignirt. . 6370 14 — | 11370 14 — 

Bleiben zur Dispofition — — —1416414 22 7 

als: 

bei der Breslauſchen Rthlr. Gr. Bf. | 

Kammer. . . . 400530 4 7 

bei der Glogauichen | 

Kammer. . . . 115884 18 — 

516414 22 7 
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538. Derhandlungen zum Erlaß des Remiffionsreglements 

für Schlefien. 

Berlin, I. Juni 1745. 
Brest. St.“a. M. R. Pars IX. Wr. 28. vol. 1. 

Motive beim Erlaß: der König, Yautenjad, Münchow. 

Unterm 27. Auguſt 1743 überreicht Münchow dem König zur 

Upprobation den Entwurf eines NRemiffionsreglements für Schlejien, wozu 
ein großer Hagelfchlag die Veranlaſſung gegeben hatte. „Ob nun zwar 

diefes — heißt es in dem Bericht — fo eingerichtet, daß hauplſächlich 
Em. Majejtät Kaſſen dadurch profpiciret wird, fo Hat es auch dennoch den 

Nutzen, daß ein jeder Contribuent im Lande jelbjt wifje, was er in jedem 
Fall zu befommen babe, mithin nicht, wie wohl anderer Orten geſchiehet, 

in Hoffnung einer größeren Remifjion die Contribution zurüde behält und 
dadurch zu feiner und der Kaſſen Unordnung in Reſt verbleibet.” 

Der König erwidert durch Cabinetsordre, Potsdam 9. Sept. 1743 
nad der Empfangsbeftätigung: „da nun die Sache von Wichtigkeit iſt, 

und darauf die Confervation des Landes großentheild mit ankommt, fo 
habe ch die dabei vorfommenden Buncten erwogen und Meinen Geheimten 

Kriegsrath von Lautenfad committiret feine Meinung darüber zu eröffnen. 
Wie Ich nun felbige überhaupt nad) der Sachen Beichaffenheit und zur 

Erreihung des guten abgezielten Endzwecks nicht unerheblich zu fein er— 
achte, aljo Habe Ich Euch Hierbei diefe feine Erinnerungen communiciren 
wollen, und follet Ihr fjelbige mit Bedacht eraminiren und Mir Euer 

darüber hegendes Sentiment forderfamft zu erfennen geben, damit ge: 
dachtes Reglement jo viel zuverläffiger abgefafjet werden könne“. 

Lautenfat war für eine weitere Ausdehnung des Begriffs der Un— 
glüdsfälle, bei denen Remifjion einzutreten habe, und überhaupt für eine 

weitergehende Fürforge (Denkſchrift vom 8. Sept. 1743 ebenda). 
Münchow erkannte in einem Jınmediatberiht vom 5. October 1743 

die Berechtigung diefer Gefichtspuncte an; nur wies er darauf bin, daß 

bei deren Anwendung der für Remiffionen ausgeworfene Fonds ſchwerlich 

ausreihen werde. Er beantwortete die Erinnerungen Lautenfads in einer 
befonderen Denkſchrift. Der König ließ fi) daraus (wohl von Lautenjad 

ſelbſt) umſtändlich Vortrag hun und erwiderte dem Minifter durch 

Babinetsordre, Potsdam 30. Dclober 1743: „Nun ift es zwar vet und 

gut, daß Ihr, joviel nur immer möglich ift, auf die Menage bedacht jeid. 

Alein da bei diefer Sache die Abficht lediglich dahin gehet, die Contri— 
buenten bei vorkommenden Unglüdsfällen thätlich zu foulagiren und fie 

daduch im Stande zu erhalten die Landes-onera prompt und richtig ab- 
geben zu können: fo halte ich auch dafür, daß diefer Zweck nicht erreichet 
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werden würde, wenn ein ftarfer Mißwachs, imgleichen die Verderbung 
derer Feldfrüchte und des Wiefenwachfes durch langwierige Näſſe nicht 
ebenjowohl als der Hagelfchlag und die Ueberfhwemmung attendiret 
werden follte, wie denn audy die bei großen Biehjterben von Eud in 

Borihlag gebrachte Remifjion dem Unterthanen wenig oder garnichts 
helfen könnte.“ Es werde aljo nöthig fein, das Reglement auch auf die 

beiden erwähnten Arten von Unglüdsfällen auszudehnen, und bei Vieh— 
fterben die Vergütung mindejtens auf !/, des Schadens zu jegen. Der 
König glaubt, daß der accordirte Remiffionsfond fchon hinreichend fein 
werde, auf folche Weife „den unglüdlihen Untertanen einigermaßen mit 
Effect unter die Arme zu greifen“. 

In diefem Sinne wurde der Entwurf umgearbeitet und dem König 
mit Immediatbericht Münchows vom 16. November 1743 zur Vollziehung 
überreiht. Er ift dann vom König vollzogen und mit dem Datum des 
1. uni 1743 veröffentlicht worden. !) 

Die Breslauer Kammer interpretirte fpäter (1754) das Reglement 
derart, daß nicht bloß Mißwachs wegen andauernder Näſſe, fondern 

Mißwachs überhaupt zu vergüten fei.?) 

Die Unzulänglichkeit des Fonds machte ſich doc öfters bemerkbar. 

339. Labinetsordre an den Etats-Minifter von Brand 
und Präfidenten von Reichenbach. 

Berlin, 5. Juni 1743. 
R. 86. B. 27. 

Schnellere Erpedition! 

©. 8. M. x. finden nöthig, Dero Geiftlihem Departement 
bei Zurüdjendung der beifommenden Erpedition?) zu erinnern, was- 
geftalt die Ordre deshalb jchon vor geraumer Zeit ergangen. Wie 
es nun Höchitderojelben befrembden muß, daß dergleichen Sachen 
jo langjam gehen und ausgefertiget werden, alfo befehlen fie noch- 
mals, darinnen bei denen Kanzeleien und fonften eine Aenderung 

zu machen und feftzujegen, daß, wenn eine Cabinetsordre in denen 
zum Departement gehörigen Saden ergangen und längftens in Zeit 
von vier Wochen nicht desfalls die gehörige Ausfertigung ge— 

i) Korn V, 122 ff. 

2) Brest. St.-W. Ebenda vol. 11. 
3) Es ift nicht befannt, worum es fich handelt. 
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ſchehen, ſodann jedesmal derjenige, fo diejes verfäumet, es ſei der 

Rath oder Sceretarius, 50 Ducaten Strafe ad pias causas bezahlen 
joll, zumalen mehrhöchſtgedachte S. K. M. durchaus nicht weiter 
die bisher jo vielmal objervirte Negligence dulden wollen, 

340. Cabinetsordre an die Kaufmanns-Xelteften zu Breslau. 

Tharlottenburg, 8. Juni 1745. 
R. 96. B. 27. Abſchrutlich. 

Zurückweiſung eines Geſchenks durch Münchow. 

Ich vernehme aus Eurem Schreiben vom 1. dieſes, wie Ihr 
zwar über Meines Etats-Miniſtre Grafen von Münchow Landes— 

Direction und Conduite fehr zufrieden feid, aber Euch doch be- 

ichweret, daß er ein ihm von Euch angebotenes Präfent nicht 
annehmen können. Ich approbire aber jein Berfahren, und thut 

Ihr am beften, wenn Ihr das Geld Dehaltet und zum andern _ 

Behuf employiret. Zum wenigjten habet Ihr ein Erempel, daß 

Ich Meinen Leuten niemals gejtatten werde, das Land auszujangen, 
da ein jeder fich mit feinen Appointements begnügen muß. 

541. Labinetsordre an den Etats-AMlinifter von Armin. 

Charlottenburg, 9. Juni 1745. 
R. 96. B. 27. — Abichriftlich. 

Commiſſion zur Entiheidung eines NRedtsitreits. 

Da Ich aus bewegenden Urſachen rejolviret, Euch nebit denen 

Generalmajors Grafen von Truchſeß und von Hade die Com— 
mijfion zu ertheilen, die zwijchen der verwittweten Kämmererin 
von Brand und dem Stat3-Miniftre von Brand obwaltende Streitig- 
feit zu unterfuchen und rechtlich abzuthun, jo jollet Ihr das Com— 

mifjoriale zuforderft in gehöriger Form ausfertigen laſſen. Sch 
habe in Euch das bejonders gnädige Bertrauen gejeget, Ahr werdet 
Eurer bekannten NRedlichkeit und Dexrterite nad) dahin fehen, daß 
die von Brand nicht nach eingerijiener Uſance chicaniret, Tondern 

die Sache kurz und gut abgemachet und beigeleget werde, welches 
denen Parteien müglicher ijt als ein langer und koſtbarer Proceß. 
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3542. Labinetsordre an das General-Directorium. 

Charlottenburg, 10. Juni 17453. 
R. 9. B. 27, — Abſchriftlich. 

Special-Commiifion zum Planejhen Canalbau. 

Da ©. 8. M. nunmehro die Unternehmung des Ganalg 
von der Havel in die Elbe feſtgeſetzet, ſolches aber ein Werk ift, 

welches in der Erecution Einigkeit, Fleiß und Promptitude erfordert, 
fo haben Sie in Gnaden rejolviret, Dero Wirflich Geheimen Etats- 
Miniftre von Görne die jpeciale Direction und Bejorgung aller 
dabei vorkommenden Sachen aus bejonders gnädigem Vertrauen 
aufzutragen und ihn zu auctorifiren, nicht nur alle vorfommende 
prefiante Sachen prompte abzuthun, ſondern auc zu dem Ende, 

jo oft es nöthig ift, an Ort und Stelle zu gehen, um das erforder- 
liche zu veranjtalten; zu welchem Behuf Sie ihm einen freien Vor— 
Ipannpaß auf ein Jahr ertheilen wollen.) Höchſtbeſagte S. K. M. 

machen aljo alles dieſes Dero General- x. Directorio in Gnaden 
befannt, mit dem Befehl, ſich gleichfalls daruac) zu achten und das 
nöthige deshalb zu veranlajjen. 

343. Bericht des General-Directorium (I. Dep.). 

Berlin, 14. Juni 1745. 
Mund, gez. Biered, Boden, Marſchall. R. 9. IV. La. 18, 

WAdijunctionen verboten. 

Ein abgedanfter Trompeter vom Garabinier-Regiment bat beim 
König um die Adjunction auf die Pojtwärterjtelle in Genthin gebeten; 

der König hat das Immediatgeſuch an das General-Directorium vemittirt. 

Das General-Directorium macht darauf aufmerlfam, daß der König fonft 
feine Adjunction ertheilt wiſſen wolle, jtellt aber anheim, ob er fie in dem 
vorliegenden Falle gewähren wolle. 

Eigenhändige Randentjcheidung des Königs (wieder eingefommen 
23. Juni): 

„wie Seindt meine orders wegen adjunctions? haben die herren 
Schon vergefen das ich von feine adjunetion wißen wil? Fch.“?) 

!) Vergl. Nr. 320. 
2) Vergl. Nr. 91. 
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344. Cabinetsordre an das General-Directorium. 

Potsdam, 15. Juni 1745. 
Abſchr. Gen.⸗Dir. Oftfr. Tit. 17, Nr. 4. 

Dfficiere als Inhaber von Amtshauptmannicaften. 

Fu Zukunft fol ein Officier, der eine Amtshauptmannjdaft!) Hat, 

in dem alle, daß er ein Regiment befommt oder feine Dimiffon erhält 

oder „auf eine ungnädige Art aus dem Dienft kommt“, im Genuß der 
Amtshanptmannfchaft nur auf bejondere Eonfirmation des Königs bleiben. 

545. Labinetsordre an das General-Directorium. 

DPotsdanı, 15. Juni 1745. 
R. 96. B. 26. — Abſchriftich. 

Anftellung der Forftbedienten in Djtpreußen. 

©. K. M. in Preußen 2c. haben angemerfet, wie Derofelben in 
vieler Zeit niemalen einiger Bericht geichehen, daß in Preußen ein 

Förfterdienjt vacant geworden wäre, und muthmaßen Diejelbe dahero, 
daß, da es faſt unmöglich ift, daß in etlichen Jahren von einer ſolchen 

Menge von FForjt-Bedienten, als in Preußen jeind, nicht ein- oder 
der andere abgehen jollte, dergleichen erledigte Bedienung, jonder 
e3 vorher Sr. 8. M. zu melden, wieder vergeben werde. 

Hödjitdiefelbe befehlen dannenhero Dero General» x. Direc- 

torio hierdurch in Gnaden, wegen vorerwähnter Umftände genauere 
Erfundigung einzuziehen, übrigens aber die Beranftaltung zu machen, 
daß, wenn in Preußen bei einem oder dem andern Departement 
Forſt-Bedienten, fie jein jo hoch oder jo gering fie wollen, abgehen, 
jolches, wie es ohnedem denen bisherigen Berfafjungen gemäß ift, 

Höchftderofelben gemeldet und ſolche Vacanz ſonder Dero aller- 
höchſten Approbation nicht wieder bejeßet werden dürfe. 

346. Labinetsordre an das General-Directorium. 

Potzdam, 16. Juni 1745. 
R. 96. B. 27. — Abſchriftlich. 

Der fünftige Ober-Empfänger bei der kurmärkiſchen Oberjteuerfafie. 

©. K. M. ꝛc. haben in Gnaden rejolviret, daß Dero Hofrath 
Weikmann,?) welchen Sie zur künftigen Ober-Empfänger-Bedienung 

I, Die ojtfriefischen Drofteien fielen jpäter unter dieſelbe Vorſchrift. 

2) In den Adreßkalendern nicht aufgeführt und jonft nicht befannt. Der 

erite, 1749 erwähnte Oberempfänger der kurmärkiſchen Oberjteuerfafje ift der Hofrath 

Zimmermann, der übrigens füher nicht bei der General-Kriegskaſſe nachweisbar iſt. 
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bei Dero Churmärkiſchen Ober-Steuerkaſſe!) deftiniren, die Freiheit 
haben foll, bei Dero Geheimten Rath Richter?) in denen Sachen, 
jo die Churmärkiſche SKreis- und Landesitenren betreffen, mitzu— 

arbeiten, um fich zu ſothaner Ober-Empfänger- Function in allen 
dazu nöthigen Affairen zu routiniren, und befehlen Sie dahero Dero 

General- ꝛc. Directorio allergnädigft, das nöthige folherhalb forder- 
jamft zu veranlafjen. 

547. Cabinetsordre an das General-Ditectorium. 

Potsdam, 16. Juni 17453. 
R. 9%. B. 26. — Abſchriftlich. 

Baumwejen bei den Kammern. 

Nachdem S. K. M. ꝛc. in fihere und zuverläffige Erfahrung 
gefommen jeind, wie daß mit dem zum Bauen in denen 
Aembtern accordirten Freiholz jehr negligent und jchlecht umge— 
gangen wird, da einestheils die Bau-Bedienten bei Fertigung der 
Bau-Anjchläge jo leichtſinnig und reibe [!] umgehen, daß fie ohne 
rechtichaffene Recherche ein weit mehreres anfegen, als eigentlich zum 
Bau gebrauchet wird, anderntheils aber diejelbe alsdenn fo liederlich 
mit dem Holze Haushalten, daß fie das zu den Bauten accordirte 

Holz jogleich jchlagen lafjen, ohne daran zu gedenken, ob auch der 
Ban wegen anderer Umftände in ſolchem Jahre geſchehen Fan, 

daraus dann entjtehet, daß das niedergejchlagene Holz ein, zwei, 
auch wohl mehr Jahre in denen Forſten beliegen bleibet und guten- 
theils verfaulet oder zu dem Gebrauch, dazu es deſtiniret worden, 
unbrauchbar wird; höchſtgedachte S. K. M. dergleichen pflichtver- 
geſſenen Mißbrauch mit den ohnehin von Zeit zu Zeit weniger 
werdenden Holzungen [aber] nicht ferner geftattet willen wollen: 
als jegen und befehlen Höchjtdiefelbe hierdurch jo gnädig als alles 
Ernites, daß, wann Hinfüro die BausBedienten Anfchläge von 
Aembter- und andern Bauten eingeben werden, jolche nicht jo 
Ihledthin von den Krieges- und Domänenfammern angenommen 
und die Ajfignationes zum Holze darauf gejuchet werden ſollen, 

1) Vergl. Nr. 321. 

2) Kriegszahlmeiſter, Vorfteher der General-Kriegskaſſe, mit der die kur— 

märkiſche Oberſteuerkaſſe damals noch verbunden war. 

Acta Borussica. Vehörbenorganijation VI. 39 
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jondern es jollen alsdenn die Kammern folche Anjchläge auf das 
genauefte eraminiren und auf ihre Pflicht recherchiren, ob denn 

auch fo viel Holz, als zum Bau angeſchlagen worden, nöthig iſt, 

da dann alles dasjenige, jo der Bau-Bediente überflüſſig angeleget, 

geftrihen und nichts mehr accordiret werden muß, als was zu dem 

vorhabenden Bau ganz ohnumgänglich nöthig, und wie jolches die 
Kammer, wenn die von ihnen approbirte Anschläge recherchiret 
werden follten, allemal juftificiren fann. So muß auch demnächſt, 

wenn der Bau gejchehen, und die Nechnung, jo darüber geführet 
worden, abgenommen wird, der Nechnungsabnehmer nicht bei den 

Baumaterialien obenhin fahren, fondern ſolche Stück vor Stüd 
eraminiren, wohin und wie die Materialien infonderheit aber das 
Holz verwandt worden; welches derjenige Bau=Bediente, jo die 
Rechnung von ſolchem Bau geführet, mit gehörigen Belägen nad)- 
weijen oder den Schaden zu erjegen angehalten, auch noch wohl, 

wenn ſich eine grobe Negligence äußert, überdem beftrafet werden 
muß. Nächſtdem fol die Kammer, am wenigjten aber der Ober: 

Forſtmeiſter niemalen Holz zu den Bauten anweiſen und jchlagen 
laſſen, woferne derjelbe nicht gewiß verfichert ift, daß der Bau zum 

höchſten ohnfehlbar in Jahresfriſt geichehen wird. Sollte ein 
Ober-Forftmeifter darunter manquiren und gefchehen laſſen, daß 
das affignirte und zum Bau geichlagene Holz zum Berderb in 
denen Forſten oder fonften liegen bleibet, werden ©. 8. M. den- 

jelben, wenn ſich folches äußert, als einen ſolchen anjehen, der jein 
Metier nicht verjtehet und unwürdig ift, Derofelben zu dienen, 

Sonjten haben S. K. M. annoch allergnädigjt rejolviret, daß 
die Forftrechnungen nicht mehr, wie bisher gejchehen, allererjt nach 

Trinitatis abgeſchloſſen und abgenommen werden, fondern es fol 
folches Schon gleih nach Verfließung des Neminiscere-Quartals 
geichehen, damit die Haupt-Forſtrechnungen praeeise auf Trinitatis 
abgeichlofjen und abgenommen werden fünnen. Mehrhöchſtgedachte 

S. K. M. befehlen demnach; Dero General-Directorio hierdurch in 
Gnaden, nicht mur jelbjt ſich hiernach allerunterthänigft zu achten, 

ondern auch denen Strieges- und Domänenfammern alles Vor: 
ftehende durch Eirculär-Refceripte befannt zu machen und folchen 

den Ernjt davon auf das nachdrüdlichjte einzubinden. !) 

i) Vergl. hierzu Nr. 112, desgl. Nr. 348. 
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348. Labinetsordre an das General-Directorium. 

Magdeburg, 19. Juni 1743. 
R. 96. B. 26. — Abſchriftlich. 

Bauweſen bei den Kammern. 

S. K. M. haben fernerhin!) mehr und mehr wahrgenommen, 

mit was vor Leichtjinnigfeit und Negligence die Bau-Bediente derer 
Krieges- und Domänenfammern ihr Devoir thun, da fie zum öftern 
einen ganz neuen Bau als ohnumgänglich nöthig angeben, wo nur 
eine mittelmäßige oder wohl gar nur geringe Neparation nöthig 

gewejen; ala befehlen Sie Dero General» ꝛc. Directorio hierdurch 
nochmalen, die Krieges- und Domänenfammern dahin zu inftruiren, 

daß jolche ihre Baujachen mit mehrerer Attention wie bisher trac- 
tiren, denen Bau-Bedienten nicht jo gar blindlings Glauben bei- 

mejien, ſondern alles jelbft pflichtmäßig eraminiren und die Baus 

Bediente beftändig controlliren, übrigens aber niemalen einen neuen 
Bau gutheißen oder vorjchlagen jollen, wo durch eine Reparation 
der Sachen noch geholfen werden Fann. 

349. Königlicyes Reſcript an das Altmärfifche Obergericht. 

Berlin, 25. Juni 1743. 
Mylius C.C.M. Cont. I. s. a. 1743 Wr. 29. 

Kammergeridht Appellationsinftanz für das Altmärfijche 

und das Uckermärkiſche Obergeridt. 

Das Altmärkiſche Obergericht hat ebenfo wie das Uckermärkiſche 
das Kammergericht als Appellationsinftanz anzuerkennen und die Advo- 

caten anzumeifen, in Appellationsfachen fich bei diefem, und nicht mehr 
bei den Geh. Etatsrath zu melden. 

Nähere Erklärung in dem Refeript v. 18. Nov. 1743.) 

350. Bericht der uftisminifter. 

Berlin, 26. Juni 1745. 
Gez. Eocceji, Broich, Brand, Arnim, Gedrudt bei Büſching Beiträge V. 247Ff. 

Einjendung der Eriminalurtheile nah Berlin. 

Alle bei den Regierungen ausgeiprochene Criminalurtheile?) haben 
bisher zur Confirmation nach Berlin gejandt werden müjlen. Das habe 

I) Vergl. Nr. 347. 
2) Ebenda 1743 Nr. 46. 
2)». h. die, bei denen auf Lebensitrafe, Staupbeien, Landesverweilung, 

Feſtung erfannt wird ober wo es auf Begnadigung anfommt. ER 
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dazu geführt, daß die Strafprocefje verlängert worden ſeien: die Inquiſiten 

hätten länger im Gefängniß figen müflen, die Straffafjen!) jeien mit 

Koſten überhäuft, die Untertanen mit Wachen?) befchywert worden. Die 
Einjendung der Criminalurtheile aus den Provinzen fönnte nach Anficht 
der Minifter und nad) der übereinftimmenden Anſicht des General-Direc- 

toriums füglich unterbleiben. Die Minifter jtellen dem König anheim, 
ob er dieſen Vorjchlag genehmigen wolle‘? 

Der König beantwortete 30. Juni die Anfrage mündlich) mit: 
„nein“; und fegte Dinzu: „Sie follen alle Eriminalurtheile einjchiden; 
ſonſt können dabei allerhand Anconvenienzen entftehen und die Leute in 

den Provinzen nad Gefallen gehudelt werden“. 

351. Reglement vom 29. Juni 1743.) 
Gone. gez. Kappe. Gen-Dir. Magdeb. Tit. CL. Nr. 8. 

Inftanzenmweg in Kammerproceiien (Magdeburg). 

Das biöher bei der Magdeburger Kammer übliche, aber vielfach 
zur Berjchleppung der Proceſſe mifbrauchte remedium leuterationis in 
Cameralſachen wird, nach dem Borfchlage der Kammer jelbjt, aufgehoben; 
ftatt dejjen fol den Parteien wie bei den Commiſſariatſachen das remedium 

supplicationis verjtattet werden, dergeftalt, daß dafjelbe intra decendium 

interponirt wird unter Einreihung des libellus supplicationis und unter 
Leiftung des iuramentum supplicationis, Scriftfäge bis zur Duplif in 
Briften von 14 Tagen oder höchſtens 4 Wochen. Nach vollendeter In— 

ftruction find die Acten, wenn es fich bei der Sache um fpeciale Ber- 
ordnungen oder um Amtsunterihanen, Amtspräftationen, Dienfte oder 

Dienftfreiheiten Handelt, an das General-Directorium, fonft, namentlich) 
in causis mere privatis, auf Anfuchen der Parteien ad exteros zum Spruche 
zu verjenden. Remedium revisionis (alfo in Zier Inſtanz) bleibt den 
Barteien, wofern nicht duae conformes sententiae vorhanden. Das Urtheil 
der Supplicationsinftanz entjcheidet darüber. 

1) Aus denen wohl die Inquiliten unterhalten wurden. 

2?) Zur Bewahung der Gefangenen beim Mangel an ordentlichen Ge— 

fängnijjen. 

3) Nedenfalls eine Aufzeichnung des Gabinetsjecretaird nach miündlicher 

Entſcheidung des Königs. 

4) Das Reglement wird dem König mit Bericht des General-Directoriums 

vom 24. Juni 1743 (Görne, Viered, Boden) vorgelegt und von ihm vollzogen. 

Unterm 16. Juli wird ed der Magdeburger Kammer mitgetheilt. 
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352. Labinetsordre an den von XWolting. 

Potsdam, 29. Juni 1743. 
R. 9. B. 97. — Abſchriftlich. 

Was zu einem Kriegd- und Domänenrath gehört. 

Mir ift Euer abermaliges Schreiben vom 25. diefes zu Händen 
gefommen. Ich muß Euch aber darauf jagen, daß der preußijche 
Dienft, jo wie Ihr placiret zu werden verlanget, Euch zu frembde 
und es gar nicht damit ausgerichtet jei, ein Ambt adminiftriret zu 
haben, jondern derjenige, jo von Mir in Kriegs- und Domänen- 
fammern fich will employiren lafjen, nebjt einer Connaiffance vom 

biefigen Lande und deſſen Umständen, auch von der Landes-Deconoimie 
müffe au fait fein, die Contributions-, Aecije-, Steuer-, Manu: 
factur-, Commercien-, Marjch-, Einquartierungs- und Kafjenjachen 
wohl inne habe und mit Gefchidlichkeit darin arbeiten, auch vor 
feine Arbeit refponjable fein fünne. Alles diejes lernet jich auf 

einem Ambte jo wenig als zu Köpenid. Wann Ihr alfo in 
Meinen Dienften fein mwollet, jo müſſet Ihr aljo bei der Kammer 
zu Berlin arbeiten und lernen, die Affairen Euch befannt machen 
und Proben von Eurer Capacität und Gejchidlichfeit geben, auch 
von dem ganzen Lande und der Finanz-Einrichtung eine hinlängliche 
Idee haben, alsdann Ich Euch allererjt gebrauchen kann.!) 

353. Cabinetsordre an den Etats⸗Miniſter von Diered. 

Potsdam, 30. Juni 1743. 
R. 96, B. 97. — Wbichriftlich. 

Urlaub. 

Ich will Euch die mitteljt Eurer Vorftellung vom 28. d. Dits. 
gefuchte Permiffion, auf Euren Gütern den Pyrmonter Brunnen 
zu gebrauchen, wohl accordiren; Ihr müffet aber damit warten, bis 
der Geheime Etat3-Miniftre von Boden, fo bereit? von Mir Ber: 
mijfion zu verreifen erhalten hat, wiedergefommen fein wird, denn 
fonft faft gar fein Miniftre auf dem General- ꝛc. Directorio jein 

würde. 

1) Rolting war Eijenacher Amtshauptmann geweſen. Er folgte dem Rath 

des Königs und wurde durch Cabinetsordre vom 4. Juli 1743 zum Kriegsrath 

ohne Botum bei der Kurmärkiichen Kammer ernannt. 
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354. Schriftwechfel des Königs mit Cocceji. 

I. Juli bis 28. Auguft 1743. 
R. %. B. 27. unb R. 9. X, 1. G. 

Juſtizreform. 

Cabinetsordre an den Etats-Miniſter von Cocceji. 

Potsdam, 1. Juli 1743.)) 

Ich habe Euch das abſchriftlich angeſchloſſene Memorial, wo— 

durch ſich die Sativelſche Gemeine im Magdeburgſchen über die 
Protraction ihres wider die von Schulenburg habenden Proceſſes?) 
nicht ohne Grund beſchweret, adreſſiren wollen. Ich finde ſowohl 
hiebei als bei vielen andern Klagten, daß es noch eine ſchlechte 

Frucht von verbeſſerter Juſtiz ſei, wenn arme Unterthanen, wenn 
ſie mit einem größern und reichern Contrapart zu thun haben, ſich 
24 Jahr hindurch chicaniren laſſen müſſen und kein Ende des Pro— 
ceſſes erleben können, bis fie ſich todt geblutet haben und zuletzt 
den Proceß liegen laſſen müffen, dergleichen Erempel gewiß viel 

mehrere vorhanden. Weil Ih Euch nun die bejondere Aufficht 

auf das Juſtizweſen anvertrauet, fo jollet Ihr Die gehörige Atten= 

tion und Mittel nachdrüdlid anwenden, daß diefer Proceß nun— 
mehro in wenig Wochen völlig ausgemachet werden müſſe, ohne 

daß die gedachte Unterthanen weiter Stoften noch Vexirens davon 
haben. 

Eocceji berichtet darauf unterm 2. Juli 1743 (eigend. Conc.), er 
habe jchon im October vorigen Jahres?) ſich des Königs Befehl aus- 

gebeten, ob ex ihm „die Urfachen des Verfalld der Auftiz anzeigen und 

einen foliden Plan, wie jolcher zu redreffiren fei, vorlegen“ jolle,*) worauf 

aber der König „wegen Dero wichtigen anderen Occupationen“ noch zur 

Beit feine Refolution extheilt babe. 

Unterm 4. Juli meldet Cocceji noch nachträglid in der Satwel- 
Schulenburgihen Sache (Mund.?), dat die Bauern in ihrer jegigen Klage 

R. %. B. 27. — Abichriftlich. 
2) Vergl. Stölzel Nechtsverwaltung II. 157. 
9) 23. October 1742. Vergl. Nr. 267. 

) Auf die Heranziehung von Mitgliedern anderer Reſſorts fommt Cocceji 

diesmal nicht zurück. 

5, Es handelt ſich wahrjcheinfih um ein aus dem Gabinet zugleich mit 

der vollzogenen Beilage remittirtes Mundum, obwohl feinerlei Vermerk des 

Gabinet3 darauf vorhanden ift. Daß der Bericht nicht zur Abfendung gelangt fei, 

ift daraus noch nicht zu jchließen. 
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offenbar Unrecht hätten, da nach Ausweis der Tribunalsacten der Graf 

von Schulenburg durch Urthel und Recht ſchon anno 1731 bei dem 
Beſitz der Weder, deren Reftitution die Bauern jeßt fuchten, geſchützt 
worden ſei. Er überreicht zugleich; „zu Beförderung der Sade” eine 
„nachdrückliche Ordre“ am die Regierung zur königlichen Vollziehung.*) 

Durch Cabinetsordre d. d. Potsdam 11. Juli 1743 (Ausf.) erklärt 
fih der König mit Coccejis Anerbieten, die Urſachen des Verfall der 

Juſtiz anzuzeigen und einen Plan zu deren Verbefjerung beizufügen, zus 
frieden. „ch hoffe aber“ — fährt er fort — „Ahr werdet folches auf eine 

gründliche Art, jo nicht die Rinde des böfen Baumes, fondern die Wurzel 

defjelben anfafjet, bewerkjtelligen. Denn die Schuld muß Meines Erachtens 
nicht jo jehr an denen Sportuln der fleinen Bedienten und an denen 
Advocaten und deren Zahl, fondern an ganz anderen Urſachen liegen“. 

Darauf eritattet Cocceji unterm 13. Auguft 1743 folgenden Bericht 
(Abschrift): 

E. 8. M. Drdre zufolge übergebe ich hierbei: 

1. die Urfachen des Verfalls von der Juſtiz, 

2. einen Plan, wie jolche zu redreffiren. 

E. K. M. Herr Vater glorwürdigften Andenfens haben diefen 
Plan zwar jchon anno 1738 approbirt, auch mir als Chef der 
Juftice die Execution darüber aufgetragen, aber den Hauptpunct 
der Befoldungen, worauf doch alles anfommt, vorbeigegangen. 

Weil nun gelahrte und ehrliche Leute nicht ohne Bejoldung 
dienen oder, wann fie dienen, andere Nebenchargen und Com— 
mifftiones juchen und dadurch eins mit dem andern verjäumen, 

einige auch öfters fich auf unerlaubte Wege legen, jo werben 
E K. M. leiht erachten, daß in Dero Landen nimmermehr eine 
gute Juſtiz zu hoffen jei, wenn nicht gelahrte, erfahrene und ehrliche 
PBräfidenten und Näthe bejtellet und diejelbe zureichend bejoldet 
werden. 

Damit aber E. 8. M. Kafjen nicht mit neuen Befoldungen 
bejchweret werden, jo müßte eine erhöhte Sportulnfafje (wie E. K. M. 

aus hHöchjteigener Bewegniß ſolche in Schlefien angeordnet) bei 

jedem Collegio etablirt und einige Nebenfonds ausgefunden werden, 
woraus die Näthe befoldet werden fünnten. 

1) Nicht vorhanden. 
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Es dependirt nunmehr von E K. M. allergnädigften Ent- 
Ichließung, 

1. ob Diefelbe meinen Plan und infonderheit die Anrichtung 
einer Sportulnkaſſe zu approbiren und die Inftruction, die E. K. M. 

Herr Bater glorwürdigiten Andenfens mir ertheilt, zu bejtätigen 
geruhen wollen, da ich dann vor die Juſtiz jtehen will und kann. 

Damit aber bei Erhöhung der Sportuln vor die Unterthanen 
mit gelorget werde, jo wirde wohl nöthig fein, aus der Landichaft 

einige Membra mit zu adhibiren; zu welchem Ende id) 

2. den Etatsminiftre von Marjchall und den Landesdirectorem 
von Stoß darzu allerunterthänigit in Vorjchlag bringen jollen. 

Urſachen des Verfalls der Jujtiz.?) 

1. Es werden die Collegia mehrentheils mit jungen oder doc) 
unerfahrnen Bräfidenten und Räthen bejegt, welche, weil fie weder 
die Rechte noch den Proceß aus dem Grunde verjtehen, das Col— 

fegium und in specie die Advocaten nicht überjehen noch durch— 
greifen können, zu gejchweigen, daß die Collegia mit gar zu vielen 
Näthen überhäuft werden, welche alle leben wollen. 

2. Weil die Präfidenten und Näthe entweder gar feine oder 
nicht zureichende Beloldungen Haben und von denen Sportuln 

leben müſſen, To find fie genötbhigt, Commijfiones und andere Neben- 
Ehargen zu juchen, wodurch die Leute mit Arbeit überhäuft werden 
und eines mit dem andern verfäumen müſſen. 

3. Das lateinische Corpus juris, welches aus lauter ohne 

Ordnung zufammengeflidten und mehrentheils auf den Römiſchen 
Staat gerichteten Gejegen bejtehet, wird von einem jeden nad) 
feinem Gefallen gedrehet und das ganze Necht dadurd) ungewiß 
gemacht; zu welcher Confufion die häufige, öfters gegen einander 

laufende Edicta, die jura statutaria und das Sachſenrecht (welches 
in vielen Provinzen obtiniret) ein großes beitragen, weil diefe Un— 
gewißheit zu jo vielen Appellationen Anlaß giebt. 

4. Se. Königl. Majeftät glorwürdigiten Andenfens haben 
heilſam verjehen, daß die Collegia ſowohl hier als in denen Pro— 
vinzen alle drei Jahr von den Chefs der Auftiz vifitiret werden 

1) Hiſtor. Schilderung der Nejidenzftadt Berlin, V. 1. ©. Agff. 
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jollen, weil dadurch die Collegia in beftändiger Furcht gehalten und 
die eingefchlichenen Mißbräuche in loco abgejtellet werden fünnen. 

5. Die Advocaten (welche zu Belchleunigung der Juftiz das 
meiste beitragen müſſen) find meiftentheil® arme, ungelehrte und 
umerfahrene Leute, welche feinen Proceß recht einzufädnen wiffen 
und die Unterthanen bis aufs Blut ausfaugen; wovon die Urfache 

ift, weil die bejten Advocaten wegen des Manteld und des Hals- 
tuchs ſich losgeſaget und auf andere Sachen appliciret haben, auch 
jego jelten ein capabler Menſch fich diejerwegen zur Advocatur 
angiebt. 

Plan, wie die Juftiz auf einen joliden Fuß 

gejegt werden fann.!) 

1. Müffen lauter tüchtige und in der Theorie und Praxi er- 
fahrene Bräfidenten und Räthe, und dieſe zwar nur im geringer 
Anzahl, in die Collegia geſetzt werden. 

2. Müſſen die Präfidenten und diefe wenige Räthe zureichend 
befoldet werden, auch feine Commiffiones und Neden-Chargen 

haben, jondern einzig und allein ſich auf ihr Collegium appliciren 
und davor ftehen. 

3. Muß ein gewiſſes allgemeines Landrecht in Ew. König. 
Majeftät Landen in teutfcher Sprache nebjt einer allgemeinen Pro- 
ceBordnung mit Zuziehung der Landjtände verfertiget, alle andern 
Rechte und Edicte aufgehoben und folchergeftalt ein jus certum 
feftgejeßet, auch darüber beitändig gehalten werden. 

4. Müfjen die Auftizcollegia alle drei Jahr von dem Miniftre 

des Juſtizdepartements vifitiret und alle Abufus in loco abgeichafft 
werden. 

5. Müſſen bei denen Ober-Collegiis feine andern als ehrliche, 

gelehrte und erfahrene Advocaten, welche fich bei denen Unterge— 

richten vor andern diftinguiret, angenommen und dieſelbe von dem 
Mantel dispenfirt werden. 

Der König erwidert durch Gabinetsordre d. d, Botsdam 28. Auguft 
1743 (Ausf.): 

') Hiftor. Schilderung der Nefidenzitadt Berlin, V. 1. ©. 50ff. 
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Ih Habe aus Eurer Borftellung vom 13. diejes nebſt denen 

Beilagen Eure Gedanken über die Mittel, die verdorbene Juſtiz— 
pflege zu verbefiern, erjehen, und bin Ich von Eurer dabei hegenden 
guten und löblichen Intention perjuadiret; da ſich aber dabei, in— 

jonderheit wegen derer auszufindenden Salarien, derer nöthig zu 
behaltenden Bedienten und der zu erhöhenden Sportuln, auch in 
Anjehung derer etwa abgehenden untauglichen Bedienten und was 
mit ihnen anzufangen, und dergleichen Umftänden, annoch bei diejen 

gegenwärtigen Conjuncturen viele unauflösliche Schwierigkeiten 
finden, jo wird die Sache noch bis auf gelegenere Zeiten ausgejeßet 
werden müfjen. Ich bin übrigens verfichert, daß, wenn nur bei 

denen Juftizcollegiis e& nicht an gehöriger Auffiht und Ernſt fehlet, 
die Sache doch beſſer als bisher gehen fünne, und muß man die— 
jenige, To fich offenbarer Intriguen und Verdrehung der Juſtiz 
Ihuldig machen, nur kurz und zum Exempel anderer zu Paaren 

treiben. 

355. Cabinetsordre an das General-Directorium. 

Potsdam, 2. Juli 1743. 
R. 9%. B. 27. — Abſchriftlich. 

Anklage des Hammer-Präjfidenten von Werner gegen den 

Landrentmeijter Burchard. 

S. K. M. ertheilen Dero Generals zc. Directorio auf die unterm 

27. voriges Monats gethane Borftellung!) wegen der von dem 
Nenmärkiihen Kammer-Präfidenten von Werner wider den Land- 
rentmeifter Burchard angebrachten Bejchuldigungen hiermit zur 

Nejolution, daß, wann der p. von Werner den p. Burchard mit 

Unrecht accufiret hat, der p. von Werner davor geftrafet werden 

müſſe, das General- 2. Directorium alfo Sr. K. M. reine heraus: 

Jagen jolle: der Menſch ift Ichuldig und hat die Caſſation verdienet! 

i) Nicht erhalten. Durch Cabinet3ordre vom 2. März 1743 (R. %. B. 36) 

hatte der König dem General-Directorium, unter Ueberjendung einer Anlage des 

Ktammerprälidenten v. Werner gegen den Landrentmeifter Burchard, befohlen, 

mit dem letzteren, bei dem Feine Beſſerung zu hoffen jei (Werner hatte ihm 

„negligentes Betragen” vorgeworfen, „eine Menderung zu treffen“ und „ein 

fleißiges und exactes Subjectum“ an jeiner Stelle vorzujchlagen. 
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oder aber: der Menſch ift unfchuldig, und der von Werner hat 
ihn zur Ungebühr verflaget! — alsdann ©. K. M. weiter befehlen 
werden. 

Was das General-Directorium Hierauf weiter berichtet bat, iſt nicht 

befannt. Vielleicht hängt mit diefer Sache die Entfernung Werners von 
dem Posten als Kammerpräfident in Küftrin und feine Rüdberufung ins 
General:Directorium zufammen; vergl. Nr. 365. Der Landrentmeifter 

Burchard wurde von Wernerd Nachfolger, dem ammerpräfidenten von 
Katt, Für völlig unfchuldig befunden und blieb auf feinem Posten (Tabinets- 
ordre an Katt, Potsdam 18. October 1743).1) 

356. Aus einer Labinetsordre an Münchow. 

d. d. Rheinsberg, 3. Juli 1743. 
Ausf. Brest. St. M.R. III. 36. vol 1 

Schleſiſches Jncolat. 

Der König bat einem Bürgerlichen nach Antrag der Breslauer 
Kammer gegen die gewöhnliche Zahlung zur Recrutenkaſſe (200 Rthlr.) das 
jchlefiihe Sncolat?) mit dem Recht zum Ankauf eines adelihen Gutes 

ertheilt. 
„Anbei aber fann ich Euch nicht verhalten, wie Ich nicht gefonnen, 

das jus incolatus fo häufig ala es etwa geſuchet werden möchte, zu con— 
feriren; als welches Ihr Euch zu Eurer Direction werdet dienen lafjen.“ 

357. Hu einer Derfügung Münchows an die Breslauer Kammer 

von 6. Juli 1743. 
Brest. St.«A. M.R. 1], 1. Nr. 6. vol. I. 

Zuziehung des Oberfteuereinnehmers und des Poftdecernenten 

zum Kammercollegium. 

Münchow bittet in einem Immediatbericht, Glogau 14. Juni 1743, 
wegen jeiner häufigen Abwejenheit von Breslau dem dortigen Oberjteuer- 

i) R. 96. B. 27. 
2) Unter dem jus incolatus (= indigenatus) verftand man in Schlefien vor- 

nehmlich die Berechtigung zum Erwerb von Nittergütern. Eine Denfichrift des Ober- 

amtöregierungsdirectors Barons von Arnold über die dabei in Betracht fommenden 

Berhältniffe befindet fich im Brest. St.-W. M.R. III. 35, vol. I. Sie ſchließt mit Em- 

piehlung des Grundiages, daß „zur Aufnahme der ftädtijchen Nahrung“ den „Bürgern 

und ftädtijchen Einwohnern“ ohne jpecinle königliche Concejfion der Ankauf don 
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einnehmer, Kr.=R. Viebig, dem Poſtrath Haenel und dem Oberproviant- 
meifter Jacobi Si und Stimme im Sammercollegium zu bewilligen. — 
Der König antwortet durh E.-D., Magdeburg 21. Juni 1743, er finde 
das nicht jo nothwendig, daß es nicht bis zu feiner Hinfunft nach Breslau 

damit anftehen Fönne; alsdann folle ibn Münchow wieder daran erinnern: — 

Das geihah. Unterm 6. Juli 1743 verfügt Mündow an die Breslauer 

Kammer, da fortan die Kriegsräthe Viebig und Haenel Sig und Stimme 
im Collegium haben jollten. — Bon dem Ober:Broviantmeifter iſt in der 

Verfügung nicht die Rede. 

358. Labinetsordre an das Departement der auswärtigen Affairen. 

Stettin, 9. Juli 1743. 
Aust, R. 9. F. 2, a. 1. — Abſchr. R. 96. B. 26, 

Genjur der Zeitungen.) 

Nachdem Se. Königl. Majeftät in Preußen ꝛc. wahrnehmen 
müffen, welchergeftalt die Verlegere derer Berlinichen Zeitungen 
von der ihnen erjtatteten Freiheit, die Zeitungen jonder vorgängige 

Genfur druden zu lafjen, einen übelen Gebrauch gemachet und 
darin verſchiedentlich ſolche Unwahrheiten druden laſſen, welche 
auswärtigen Puiſſancen jo empfindlih als anftößig fein können, 

auch Tonften wohl Fönigliche Ordres, jo an die hohen. Eollegia er— 

gangen und welche S. K. M. nicht publique gemachet wiffen wollen, 
ſonder Discretion darin anführen lafjen, nicht zu gedenken ver- 
jchiedener Articul, wodurch anderer Leute Ehre und Leumuth 
öffentlich gefränfet worden, jo haben höchſtgedachte S. K. M. 
alfergnädigft rejolviret, daß die Freiheit, öffentliche Zeitungen ſonder 

vorhergängige Cenſur druden zu Taffen, aufgehoben fein und nur- 
gedachte Gazettes nicht eher zum Drud gegeben werden jollen, bis 

jelbige vorher durch einen vernünftigen, dazu autorifirten Mann 
cenfiret und approbiret worden jeind. 

Welches mehrhöchſtgedachte S. K. M. Dero Miniftres vom 
Departement der auswärtigen Affairen hierdurch zur Nachricht und 
fernern Berfügung in Gnaden befannt machen. 

Landgütern nicht erlaubt werden möchte; denn die Erfahrung lehre, dab die 

Kaufleute eine ftarfe Neigung beiäßen, ſich nobilitiren und das Ancolat ertheilen 

zu laffen, um Landgüter zu erwerben, wodurd die ftärfjten Gapitalien den Hand- 

fungen entzogen würden, 

) Ueber die Genjur der Untverfitätsichriften vergl. Nr. 291. 
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In einer Berfügung des Minifters Vodewild vom 12, Juli 1743 
wird der Friegsrath von Ilgen angewiefen, „fi bei Cenſur der hiefigen 
Zeitungen hiernac zu richten“ — für Ilgen offenbar eine jehr bejchwerliche 
und unangenehme Wufgabe, wie aus verjchiedenen Aeußerungen feiner 
Correſpondenz mit Podewils hervorgeht. 

359. Circularordre an die fchlefifchen Candräthe.!) 

Potsdanı, 15. Juli 17453. 

R. 96. B. 27. — Abſchriftlich. 

Schwierigfeiten der Landräthe bei der Stellung von Recruten. 

. Sr. K. M. x bat Dero General von der Infanterie von 

Marwig berichtet, daß die Landräthe in Schlefien einfen] Haufen 
Schwierigkeiten] machten, denen Regimentern die annoch fehlende 

Leute, jo meiftentheil3 in denen Recruten bejtänden, welche jchon 

im vorigen Jahre hätten abgeliefert werden follen, zu fchaffen ;?) 
welche bisherige Saumjeligfeit dann S. K. M. ſehr ungnädig 
nehmen. Und befehlen Höchjtdiejelbe dahero denen ſämmtlichen 

Landräthen des Breslaufchen?) Departements hiermit alles Ernſtes, 
denen NRegimentern die vorerwähnte annoch fehlende Leute jonder 
ferneren Berzug und Einwendungen zu liefern und darunter Hin- 
füro mehrere Ordnung und Nichtigkeit zu beobachten, damit fie 
denen Negimentern zu feinen Bejchwerden Anlaß geben, mithin 
nicht ſelbſten Urſach ſein mögen, daß nachhero in der Werbung 
Ercefje vorgehen, als welches ſonſten mehrgedachten Landräthen zu 
obnfehlbarer jchweren Verantwortung gereichen würde. 

) Aus dem Cabinet erlafjen, den Yandräthen durch die Kammern mitgetheilt. 

2) In Schleſien wurden die Recruten noch nad altem Herfommen „vom 

Lande“ geliefert; nad) dem Aufhören der ftändiichen Verwaltung hatten das Die 

Landräthe bezw. die Stadtmagiftrate zu bejorgen. Gantons für die einzelnen 

Negimenter beftanden damals (1743) jchon, doch war die Recrutirung durch bie 

Negimenter ſelbſt noch nicht eingeführt. Das geichah erft durch das Kanton- 

Reglement vom 16. Auguft 1743. Seitdem hat die Lieferung der Necruten durd) 

„das Land“ aufgehört. 

*) reip. Glogauſchen. 
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360. Labinetsordre an das General-Directorium. 

Charlottenburg, 15. Juli 1743. 
R. 96. B. 97. — Abſchrifnich. 

Mißbräuche bei der Wccife. 

S. K. M. x. Haben mihfällig wahrgenommen, daß bei dem 
Acciſeweſen überall, infonderheit in denen mittelmäßigen und Eleinen 

Städten, annoc) viele Unordnumgen pajfiren, indem die Thor: 
Ichreiberg und Beſucher mehrentheild entweder aus Unwiſſenheit 
und ermangelnder Borfichtigkeit und Conduite oder gar aus 
interejfirten Abjichten nicht die gehörige Aufficht und Attention auf 
die einfommende ſteuerbare Waaren und Denrees, imgleichen auf 
die Mühlen, das Schlachten und dergleichen haben, ſondern ein 
vieles durchichleifen laſſen und dadurch Hauptjächlih den Ausfall 

bei manchen Acciſe-Kaſſen verurfachen; wie es denn auch an Erempeln 
nicht fehlet, daß auch fogar die Accife-Einnehmer ihre bejchworene 

Pflicht verfäumen, denen Defraudanten durch die Finger ſehen und 
mit denen AUccifegeldern und Rechnungen betrüglich umgehen. Wann 
num jolches Höchftderojelben bei dieſer Branche Dero Föniglichen 
Revenuen zum größeften Schaden gereichet, jo befehlen fie nochmals 
allergnädigft, doch alles Ernſtes Dero General- 2c. Directorio, dahin 
nachdrüdlich zu arbeiten und die gejammte Sriegesfammern zu 
injtruiren, daß ſowohl dieje als alle übrige nicht berührte Miß— 
bräuche und Unordnungen abgejchaffet und das Acciſeweſen und 

deſſen Nichtigkeit auf einen feften und vortheilhaften Fuß gefeßet 

werden möge. 

361. Labinetsordre an Münchow. 

HBundsfeld, 25. Juli 1743. 

Ausfertigung. — Bresl. St. U. MR. P. J. Sect. I. Nr. 9. Vol. L 

Perionalveränderungen bei der Breslauer Kammer. 

Nachdem Ich befannter Maßen den bisherigen Erjten Director 

der Breslaujchen Kammer, den Baron von Loeben, zum Präfidenten 
der Mindenfchen Kammer ernannt habe,!) jo agreire Ich, daß nach 
dem von Euch in Eurer Vorftellung vom 23. diejes?) gethanen 

) Bergl. Nr. 320. 
?, Nicht erhalten. 
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Borichlage der bisherige Zweite Director von Auſſen in des p. von 
Loeben Stelle zum Erjten Director avancire, der Kriegesrath d’Alencon 
aber als Zweiter Director und der bisher bei der Schlefiichen 
Claffificationg-Commiffion gejtandene von Pfuel zum Krieges- und 
Domänenrath in des d’Alencon Stelle placiret werde. 

Zugleich wurde auf Münchows Antrag der Kriegsrath von Werner 
aus der Breslauer in die Mindenfche Kammer verfegt; an feiner Stelle 

joll der Kriegsratd Meyer aus Minden nad) Breslau kommen. (C.O 
vom felben Datum; ebenda). 

562. Jmmediatberiht Münchows. 

Im Lager bei Hundsfeld, 25. Juli 1745. 
Couc. Bresl. St». M.R. J. Sect, II. Wr. 23. vol. 1. 

Errichtung einer Oberamtöregierung zu Oppeln. 

E. M. haben mir geftern befohlen, näher nachzuweiſen, welcher— 
geftalt ein Zuftiz-Collegium für Oberjchlefien bezahlt werden fünnte. 

Dieſem zur allerunterthängiten Folge überreiche hierbei einen Etat 
über die Einnahme und Ausgabe bei erwähntem Juſtiz-Collegio!) 

Etat über Einnahme und Ausgabe bei der Oberichlefiichen Ober-Amt3- 

Negierung. Vom 1. Juni 1743 bis ultimo Mai 1744. 

Einnahme: 
Rthlr. Gr. Bi. 

Das — Ständen ———— Gut — und dazu ge— 
hörige zwei Antheile in Oſchin träget. . 960 — — 

Von dem Gute Vorwercken, welches u — Bro bon J 

Lariſch beiitet -. - . . . : 80 — — 

Von der großen und kleinen Kanzlei. — a 10 und 5 vom | 

OR ar ee ea a ve 25 ae ie ee ' 1815 ‚81, 

Aus den Kanzlei-Sportun. 6514 — — 

Summa der Einnahme 3429 | 8 114, 

Ausgabe: 

— Rthlr. Gr. Pf. 
— ——— 

Dem Präſidenten. 1000 — — 

Dem erſten Rachttt... 600 — — 

Dem zweiten Rahttt.. ee 5600 — — 

Dem dritten Rath 2:2 400. — 
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Mit denen darin aufgeführten Gütern hat es die Bewandniß, daß 
jolde für vielen Jahren wegen der rüdjtändigen Steuern den 

Ständen zugefallen, welde davon die Steuern bezahlet und dem— 

nächſt davon die Nevenues zu ihrer Dispofition gezogen; mithin 
würden E. M. bei Etablirung dieſes Juftiz-Collegii nichts weiter 
etwa, als wegen der Taxe der verfauften Güter, welche auch jelbit 

nicht mal zu E. M. Etat gefommen, bezahlen laſſen. 
Wollen nun E. M. diejes mehr erwähnte Auftiz-Coflegium zu 

Dppeln allergnädigft approbiren und allergnädigft das Präfidium 
dabei dem Grafen von Hendel, welcher Standesherr zu Beuthen, 
agreiren, jo würden die oberjchlefiichen Ständen vollfonmen zu= 
frieden geftellet werden. 

Der eingereichte Etat wurde vom König vollzogen an Münchow 
zurüdgejandt mit Cabinet3ordre d. d, Neiße 5. Auguft 1743 (Brest. St.-U. 
M.R. 1, 2. Wr. 36.)') 

365. Labinetsordre an den Etats-Minifter von Broich.?) 

Brieg, 27. Juli 1743. 
R. 96. B. 27. — Abſchriftlich. 

Gegen die Todesftrafe bei Diebſtahl. 

S. K. M. in Preußen ꝛec. laſſen Dero Wirflih Geheimten 
Etats-Miniftre von Broich bei Nemittirung dieſer unvellzogenen 

Mthfr. Bir. Pf. 

Dem Secretariiieeeeeeee nee ne ae a : 1 200 — — 

Dem Regiftratori . . . Re A 5 Aral A — - 

Dem eriten Kanzliften . . .- . ee wg .. 10 — — 
Dem zweiten Kanzliffenn.. 90 — 

Dem dritten Kanzliſen.... 680 — — 
Dem Kanzlei-Dienerr. 4 | 0\—|-— 

Ferner: | | 
Zweien Ranzleiboten jedem jährlich zur Kleidung 12 Rthlr., im 

übrigen werden jelbige von denen Parteien auf jeder Meile | 

mit 3 Sgr. besallt -. - > 2 2 Er nn 

Zu Unterhaltung der Amts-Gebäude und Anichaffung Holzes, | 

Lichts, auch Buchdruder, Buchbinder und Hefterlohn . . . 25 8 1, 

Summa der Auägabe "3429 8 1!/, 

I, Vergl. Nr. 367. 
=; Der Juftizminifter, der das Griminal-Departement hatte. 
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Urtelsconfirmation des wegen Diebjtahls zum Strange condemnirten 
Hulde hiedurch allergnädigft befannt machen, wie Allerhöchftdiefelbe 
aus bewegenden Urfachen refolviret, daß, warn gedachter Inquiſit 
Hulde nicht zugleich etwas mörderifches mit begangen, er von der 
Strafe des Stranges befreiet und zu zehnjähriger Feitungsarbeit 
nah Küftrin abgeliefert werden, auf den andern Fall aber und 
wenn über den Diebftahl etwas mörderifches von ihm verübet 
worden, es lediglich bei dem Gutachten des Eriminal-Collegii ver- 
bleiben und jelbiges zur Erecution gebracht werden foll. 

364. Königlihyes Marginal auf Bericht des General-Directoriums 
vom 18. Juli 1743, 

Wiedereingefommen 29. Juli 1745. 
R, 9. IV, La, 18, 

König und General-Directorium. 

Die Schiffer zu Groß- und Hlein-Stepenig find darum eingefommen, 
daß ihnen erlaubt werden möchte, ihren Haustrunf jelbft zu brauen und zu 

brennen. Der König hat Bericht darüber erfordert. Das General-Directorium 
(I. Dep.) ftellt vor, daß das Amt Stepenig den Verlag der beiden Orte mit 

Getränfen Habe und daß vor Ablauf der Pachtzeit (1747) darin nicht wohl 
etwas geändert werden könne. Der König entjcheidet in margine: 

„denen beiden Einjelnen Leite wegen wirbt feine Enderung 
im Etat werden Sie Sollen es haben Sonder Des Direetoriums 
unfiniges resoniren. Sch.“ 

365. Labinetsordre an das General-Directorium. 

Heiße, 5. Auguſt 1745. 
Abſch. Gen,-Dir. Halberſtadt Tit. IT. Ar. 2. 

Wechjel des Präſidiums bei der Neumärkiſchen Kammer. 

Der Geh. Rath v. Werner,!) bisher Präfident der Neumärkijchen 

Kammer, ſoll wieder ald Geh. Finanzrath beim General-Directorium, und 

1) Reinhold v. Werner (nicht zu verwechſeln mit feinem Sohn, dem ſtriegs— 

und Domänenrath gleichen Namens, vergl. Nr. 331 ©. 590) war erft Kriegs- und 

Domänenrath bei der Halberjtädtiichen Kammer, dann Geh. Finanzrath im General» 

Directorium gemwejen. Durch E.-D. v. 13. Aug. 1738 war er (an Stelle dei - 

entlafjenen v. Münchow) zum Bräfidenten der Neumärkiſchen Kammer  beftellt 

worden. An jeine Stelle trat damals ald Geheimer Finanzrath der bisherige 

Halberftädter Kriegs u. Domänenrath Adam Friedrid; Werner (Bergl. Nr. 114). 
Acta Borussica, Vehörbenorgantjation VI. 40 
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zwar beim dritten Departement, arbeiten. Er behält jein bisheriges 
Gehalt, bis ein ſolches beim General-Directorium frei wird. An jeine 

Stelle tritt als Präjident der bisherige Director bei der Neumärkiichen 
Kammer vd. Katt;!) derfelbe behält fein bisheriges Tractament, bis er in 

das Wernerjche einrüden fann. 

v. Werner erhielt zur Ueberführung feiner Familie nach Berlin auf 

fein Geſuch einen Vorſpannpaß anf 12 Pferde. Er beanfpruchte, um ſich 

durch die Berjegung im jeinen Bezügen nicht zu verjchlechtern, aud) die 
bisherigen Einkünfte aus den Siegelgrojchen und dem Deputatholz; Katt 
forderte diefe Emolumente für ſich. Die Entjcheidung fiel, wie die Be: 

ftallung zeigt, für den leßteven aus, nachdem, wie es jcheint, Werner in 
fein neues Tractament beim &eneral-Directorium eingerüdt war. Die 
freie Wohnung im Schloß, wie fie Werner gehabt, wurde Katt gleichfalls 

zugeſtanden. 

Die Beſtallung für Katt wurde wörtlich nach der früher Werner 

ertheilten ausgefertigt untern 23. Februar 1744. (Gehalt 1200 Rthlr. 

außerdem Siegelgelder und Deputatholz.) Zu ſeiner Vereidigung mußte 
Katt nach Berlin reiſen. 

366. Reſcript des General Directoriums an die Pommerſche Kammer. 

Berlin, 5. Auguft 1743. 
Gen.=Dir. Bon, Tit. V. Nr. 6. 

Ablehnung eines Borjchlags zur Schaffung einer befoldeten 

Sandesdirectoritelle für Borpommern.?) 

Der Landrath des Kreiſes Demmin-Treptow, vd. Walsleben, dem 
wegen feiner Kränklichkeit joeben (1743) der v. Glajenapp als Yandrath 

jubjtituirt worden war, verlangte von feinem Landrathsamt ganz dispenjirt 

zu werden und wäünſchte nur die zugleich von ihm bekleidete Stelle eines 
Borpommerschen Landesdirectors beizubehalten, wofür er ein vom Lande 

aufzubringendes Gehalt von 500 Rthlr. erbittet. Die Kammer unter: 

jtüßte die Schaffung einer mit Gehalt verjehenen feſten Landesdirectorftelle 

mit Hinweis auf ähnliche Einrichtungen in der Udermarf, Priegnitz, 
Altmart und Neumark. (7. April 1743.) Das General-Directorium 

lehnte jedoch diejen Vorſchlag ab (5. Aug. 1743) mit der Begründung, 
daß der König aus den Xccijefaffen und den Aemtern zu dem Gehalt 
feinen Beitrag bewilligen könne. — Uebrigens hatte Walsleben inzwijchen 

I!) Weber ihn vergl S. 277. 

*) Vergl. Ar. 304 (ähnlicher Borichlag für Hinterpommern). 
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felbft auf feine Forderung verzichtet. 1747 verzichtete er auch auf das 
Landesdirectorium. Sein Nachfolger in dieſer Stelle wurde der nächſt— 
ältejte Yandrath v. Barjenow-Mufjentin. 

567. Labinetsordre an Locceji. 

Heiße, 5. Auguſt 1745. 
Ausf. R. 96. 431. K. (Eichel). Abſchr. Brest. St.“A. M-R. J. Sect. 11. Nr. 28. vol, 1, 

Einrihtung der Oberamtöregierung in Oppeln. 

Nahdem S. K. M. in Preußen 2. Unfer Allergnädigfter 
Herr auf allerunterthänigites Anfuchen Dero getreuen Landesjtände 
in Oberfchlefien!) und jonften aus bewegenden Urſachen allergnädigft 
refolviret haben, in Dero Antheil von Oberjchlefien und zwar in 
der Stadt Oppeln, ein jeparates Juftiz-Collegium unter den Namen 
eines Oberjchlefifchen Ober- Amtes zu etabliren, auch es mit folchen 
dergeftalt einrichten zu laſſen, wie es hiernächſt folgen wird, als 
committiren und befehlen Höchjtdiefelbe Dero wirklich Geheimen 
Etat3-Miniftre von Cocceji hierdurch allergnädigft, alles deshalb 
Erforderliche beftens einzurichten und gehörig zu bejorgen. 

Und zwar gehet S. 8. M. allergnädigfte Willensmeinung 
hierunter dahin, daß 
1. unter diefem Dberjchlefiichen Ober-Amts-Eollegio nebſt denen 

Fürftenthümern Oppeln und Ratibor alles was Höchftdiejelbe 
in Oberjchlefien befigen, von der fogenannten Lifiere gegen 

die Neiße zu an zu rechnen, bis an die mit der Königin von 
Ungarn und Böhmen M. regulirte Grenze und jo weiter nad) 
Polen Hinzu, in Juſtiz- und Criminal» und übrigen dahin ein- 
ichlagenden Saden ftehen und als in der höhern Inftanz Recht 
nehmen joll. 

2. Soll diejes Ober-Amts-Kollegium von dem Breslauijchen Ober- 
Amte ganz independent fein und mit dieſem vielmehr gleiche 

Rechte und Prärogativen Haben, folchergeitalt, daß die Appel- 
latione® von ſolchen nicht anders, als die von denen andern 
Schlefiichen Dber-Wemtern immediate an das Tribunal oder 
den Hof zu Berlin gehen. 
Es muß zu dem Ende das Breslauifche Ober-Amt alle die- 

jenigen Acta, jo bishero aus Oberſchleſien dahin gediehen fein, 

1, Bergl. Nr. 362. 
40* 



628 Nr. 367. — 5. Auguſt 1743, 

demnächſt an das Oberjchlefische Ober-Amts-Collegium ertradiret 
werden. [!] Mit denenjenigen Standesherrichaften in Oberjchlefien, 
welche eigene Regierungen zu haben berechtiget fein, bleibet es 
in gleicher Verfaſſung, als es vorhin üblich gewejen und wie 
eg ratione der andern Ober-Aemter in Schlefien reguliret 

worden, bergeftalt, daß die Appellationes von vorermeldeten 

Standes-Regierungen nah Berlin gehen, in nöthigen Fällen 
aber dennoch dem Dberjchlefischen Ober-Amt die Befugniß 
bleibe, darauf zu jehen, daß mehrgedadhte Standes-Regierungen 
eine redliche und prompte Juſtiz adminiftriren müffen. 

. Ermeldetes Ober-Amt joll aus fo vielen Membris, Secretarien 

und anzleibedienten bejtehen und jolche dergeitalt jalariret 
werden, als es in einliegenden Etats!) enthalten. Den er- 
forderlichen Fond hierzu haben ©. K. M. bereits reguliret und 
Dero Wirklichen Geheimen Etats-Miniftre von Münchow das 
Erforderliche deshalb aufgetragen,?) welcher dann das Fernere 
deshalb bejorgen wird. 

. Zum Präfidenten diejes Eollegii haben Höchitdiefelbe den Grafen 
von Hendel, welcher Standesherr zu Beuthen ift, allergnädigft 
agreiret; zum erjten Nath aber, welcher nächjt dem Präfidenten 
die Direction des Collegii mitführen muß, ſoll der Etats— 
Miniftre von Locceji einen cordaten, ehrlichen ohniterejfirten 

und Habilen Mann aus einen der Berlinifchen Collegien, pro- 
tejtanticher Religion, vorfchlagen, nachdem derjelbe fich zuvor 
deshalb mit dem Etat3-Miniftre Grafen von Münchow concer- 
tiret haben wird. 

. Die zweite und dritte Rathejtelle joll mit Catholieis aus Ober- 
Ichlefien bejeßet werden, und da dem Etat3-Miniftre Grafen 

von Münchow dergleichen dazu gejchidte und ©. K. M. con- 
venable Leute in Dberichlefien am bejten befannt fein, als ſoll 
mehrgedachter Etat3-Miniftre von Cocceji fih mit demjelben 

deshalb concertiren und ©. K. M. jodann einige Subjecta vor— 
zuschlagen, [!] aus welchen diejelbe choifiren können. 

. Wofern es eine Möglichkeit ift, fo ſoll diefes Ober-Amts— 

Collegium den 1. Oetobris c. a. eröffnet werden und feine 

Sejfiones zu halten anfangen. 

!) Vergl. Nr. 362. 

2, Vergl. Nr. 362. 
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7. Alles Uebrige, jo jonften zur Einrichtung, Verfaffung und 
Autorifirung dieſes Collegii nöthig ift, ſoll mehrermeldeter Etat3- 
Miniftri von Eocceji auf das Beſte bejorgen und es darunter 
überall auf diefelbe Art und Weife einrichten, als ſolches mit 
denen andern Schlefiichen Ober-Aemtern gefchehen ift. Wornach 
derjelbe ſich allerunterthänigft zu achten hat. 

Unterm 10. Auguft 1743 fragt Cocceji beim König an, ob defjen 
Absicht fei, daß er ſelbſt fich zur Einrichtung der neuen Oberamtöregierung 
nach Oberfchlefien begeben jolle (Eigenh. Conc. R. 46. B. 260). — Der 
König erwidert duch C.O. d. d. Berlin 15. Auguft 1743 (Ausf. ebenda), 

die Sache fünne ganz füglich durch fchriftliche Verordnungen von Berlin 
aus geregelt werden, er finde daher nicht nöthig, daß Cocceji die weite 
Reife nach Oberfchlefien thue. 

Aus dem Schriftwechjel, der im Anſchluß an die Ordre vom 
5. Auguft zwijchen Cocceji und Münchow wegen der Mitglieder der 
Dppelnjchen Oberamtsregierung geführt wurde, mag Folgendes notirt werden. 

Cocceji (10. Auguft): Zu der Directorftelle würden fi v. Nüßler, 
v. Lyncker, v. Rodenberg!) eignen; die hätten aber in Berlin befjere Ein- 
fünfte und würden es für das größte Unglüd halten, wenn fie ihr Domicil 
verändern jollten. Bon Auswärtigen kommen in Betracht Präfident von 
Kühlwein in Anfterburg,?) BVicepräfident von Schellersheim in Minden, 
Director von Bogelfang in Halberjtadt, Reg⸗Rath Naumann in Magbde- 
burg.) Die Wahl der Räthe überläßt er gänzlich Münchow; fie müfjen 
aber vorher eraminirt werden. Secretär und Regiftrator müſſen polnifch 
verjtehen. Für eine Kanzliftenjtelle habe er felbjt einen Candidaten, bie 

beiden andern möge Münchow beforgen. — (12. Auguft): Geh. Rath von 

Bärt) Habe zwar die nöthige Capacität, fei aber ſehr faul und habe ſchon 
800 Rthlr. Gehalt. Geh. Rath Ufrich,*) den Münchow zum Director haben 
wolle, deprecive die Stelle, wiſſe aud) mehr mit Criminalſachen als mit 
dem Civilprozeß Beſcheid. „Er fiehet wohl voraus, daß, weil die meifte 
Sachen bei mündlichen Verhören fünftig abgemachet werden follen, wie 
in Breslau, wo der Director in continenti die Sentenzien abfafjen muß, 

diefes eine ſehr beichwerliche Function fei.” — (26. Auguft): Eine Director: 
ftelle erfordere einen Menſchen von guter Theorie, ſtarker Praxis und 
fertigem Ingenium, weil derfelbe bei dem mündlichen Verhör fofort die 
Beicheide abfaffen und ſelbſt wichtige Commiffionen übernehmen müffe. 

1) Alle drei vom Kammergericht. 

2, Bom dortigen Hofgericht. 
3) Alle drei Mitglieder der Negierungscollegien an den genannten Orten. 

4 Bon Kammergerict. 
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„Dergleichen Leute fein heutzutage, da die meiſte Chargen erfauft worden, 
jehr rar.“ Er habe alle Provinzen vijitirt und fenne die Leute alle, 

finde aber feinen einzigen darunter capabel, wenn er nicht ſolche weg— 
nehmen wolle, die abjolut bei den Kollegien nölhig feien. Won den oben 

Erwähnten babe fih nur Schellersheim bereit erklärt, weil er fich mit 

Derenthall!) nicht ſtellen könne. — (22. October): Schellersheim hat auch 

abgelehnt, weil ihm die 600 Rthlr. nicht genügen. Er (Eocceji) habe 
zwar gemeint, daß die 600 Rthlr. für dem Director, die auf dem Etat 

angeführt feien, ohne Angabe, woher fie wären, aus königlichen Kaffen 
flöffen und daß, wie bei den beiden andern DOber-Amts-Regierungen, 
400 Rthlr. aus der Sportelfaffe dazu fämen; dod bat Schellersheim auch 
jo abgelehnt. Er wiſſe nun feinen mehr. Der Geh. Tribunalsrath von 

Fürft ſei zwar fonjt ein gar gefchidter Mann, babe aber nicht die ge: 

ringjte Wiffenfchaft vom Proceß, worauf es doch bei dieſer Stelle vorzüglich 

antomme. — (16. November): Grundmann?) und Hermes?) haben auch 

abgelehnt, desgl. Cellarius in Magdeburg.) Ob etwa der bisherige 
Nheinsbergifche AJuftitiarinus Sobbe geeignet jei? — Damit bricht die 

Eorrefpondenz ab. 
Um 3. November 1743 berichtet Cocceji dem König, Münchow babe 

zu den beiden Rathöftellen bei der Oppelnfchen Regierung vier Kandidaten, 

den Grafen Eolonna, den de Groſſa, den Grafen von Stronsky und den 

von Lariſch in Vorſchlag gebradt. Der König bezeichnet in einer Cabinets- 

ordre an Cocceji vom 6. November 1743 Colonna und Lariſch als die 
von ihm Gewählten. 

Wie große Schwierigkeiten die Ausfindung eines tüchtigen Directors 
oder zweiten Präjidenten machte, gebt fchon aus der oben mitgetheilten 

Eorrejpondenz zwijchen Eocceji und Münchow hervor. Es ift auch ander: 

weit bezeugt, daß eine Anzahl von Männern, die dazu in Ausficht genommen 
waren, ablehnten, jo 3. B. Grundmann, Hermes, Gellarius, Schließlich 
wurde (nach einem Schreiben Arnims an Benedendorff vom 4. Jan. 1744) 

der bisherige markgräflich Schwedtifche Hofmarſchall von Bode zu der Stelle 
bejtimmt. Weil ihm Zeit gelaffen werden mußte feine bäuslichen An: 

gelegenheiten zu ordnen und Benedendorf darauf beſtand, daß er bei der 

Introduction des Collegiums anwefend fein müſſe, verzögerte ſich dieſe 
noch etwas.“) 

1) Dem Chefpräſidenten bei der Mindener Regierung. 

?) Rath beim Udermärfiichen Obergericht. 

3) Hath beim Altmärkfiichen Obergericht. 

9) Ehriftoph Heinrich E., ein Sohn des 1742 geftorbenen Kanımerdirectors, 

Negierungsrath zu Magdeburg. 

5) Brest. St.-A. M.R. I, 2. Nr. 23. 
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368. Labinetsordre an den Kammer-Präfidenten von Ajchersleben. 

Potsdam, 17. Auguft 1745. 
R. 96. B. 26. — Abſchriftlich. 

Auffteigen der Käthe im Gehalt. 

Ich Habe zwar erjehen, was Ihr in Eurem Schreiben vom 
19. diejes!) wegen des bei der Pommerſchen Kammer vacant ge— 

wordenen Puttkammerſchen Tractaments vorichlagen wollen; weil 

Ich aber ein- vor allemal feitgefeget, aud) dem General-Directorio 
zum öftern declariret habe,?) daß Ich hinfüro nicht weiter geftatten 

will, die vacant gewordenen Tractamenter zu theilen und zerreißen 

zu laffen, fondern daß in ſolchem Fall der ältefte aus denen Membris 
der Kammer, welcher noch nicht ein jo jtarfes Tractament gehabt, 
wie das vacant gewordene, alsdenn im jolches fuccediren, und fo 
die andern wiederum nad; Proportion ihrer Anciennete und habenden 
geringe[rIn Gehalt[s] ascendiren follen, jo daß jedesmal der neu an— 
fommende Kriegesrath das geringjte Tractament befomme, demnächſt 
aber bei fich ereignenden Vacanzen weiter und weiter heraufrüde.’) 

569. Münhow an die Breslauer Kammer. 

Blogau, 21. Auguft 1743. 
Bresl. St.“A. P. A. III. Sa. vol. I. 

Zufriedenheit der Minifter mit der Kammer. 

Münchow äußert in einem Schreiben an die Breslauer Kammer 

d, d. Glogau 21. Auguft 1743 feine Genugthuung darüber, daß bisher 
beim König*) noch feine Befchwerde über die Kammer oder ihre Bedienten 
eingelaufen ſei. Er wünſcht, daß durch beiderfeitigen Fleiß „beitändig 

1) Nicht erhalten. 

2, Vergl. Nr. 272. 

3) Der Nachſatz fehlt. . 

4 Bei der Anmwejenheit des Königs in Schlefien pflegte regelmäßig eine 

Anzahl von „Memorialien“ von Privatperjonen übergeben zu werden, darunter 

ipäter auch folche, die fich über die Kammer bejchwerten. Am 23. Sept. 1748 

jchreibt Münchow an die Breslauer Kammer, es habe zum bejondern Wohlgefallen 

des Königs gereicht, daß in den diesjährigen Memorialien „wicht mehrere und 

Beichwerden von anderer Beichaffenbeit” enthalten ſeien. Er empfiehlt, indem er 

die ihm vom König remittirten- Bejchwerden an die Kammer ſendet, angelegent- 

lichte Prüfung und ausführliche Beicheidung. — 25. Mai 1749 äußert Münchow 

bei Ueberjendung der Beichwerden, es jei ihm Tieb zu jehen, dab deren Anzahl 
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ein folches möge erhalten werden”. — Die Kammer bedankt ſich für diefe 
„gnädige Erklärung” und verfpriht auch für die Zukunft „Fleiß und 
Borfichtigkeit”. (Decret, aufgezeichnet von Kr⸗R. Oppermann.) 

370. Cabinetsordre an Cocceji. 

Potsdam, 24. Auguft 1743. 

Ausf. R. 46. B. 260. (Eiche Abſchr. Brest. Gt.-W. M.R. I. Sect. II. Ar. 28. vol. 1. 

Einrihtung der Oberamtsregierung zu Oppeln. 

Beſage der wegen Errichtung eines bejonderen Dber-Amtes 
zu Oppeln an Euch ergangenen DOrdre!) habe Ich zwar befohlen, 
daß jolhes vom 1. Detober dieſes Jahres an etabliret werden 
follte; nachdem Mir aber gemeldet worden,?) wie bei dem Bres— 
laufchen Ober-Amte jchon verjchiedene Rechtsjachen bis zum Spruch 
inftruiret wären, und folche auf diefen Fall mit geboppelten Koften 
der Parteien in Oppeln reafjumiret werden müſſen, auch die Ober- 

ſchleſiſche Stände jelbjt gebeten haben, daß ermeldetes Ober-Amt 

nur allererft vom 1. Januarii fommenden Jahres an feinen Anfang 
nehmen möchte, jo Habe Ich dieſen Termin agreiret und Euch 
Solches zur Nachricht und Achtung hierdurch befannt machen wollen. 

Wann Ich auch bereits declariret habe, wie Ich nicht nöthig 
fände, daß Ihr wegen Einrichtung vorgedacdhten Dber-Amtes felbft 
die weite und beichwerliche Reife nah Oberſchleſien thun jollet, 
als ift Mein Wille, daß dem Breslauifchen Ober-Amts-Präfidenten 
von Benedendorff committiret und fpecialiter aufgetragen werden 
joll, mehrermeldetes Oberfchlefiiches Dber-Amts-Collegium zu in— 

troduciren und nad) dem Fuß der andern Schlefiichen Ober-Ämter 
einzurichten. 

Ein Commifforiale an Benedendorff, gegen den 1. Januar 1744 

in Oppeln die Oberamtsregierung auf denjelben Fuß, wie früher in 

„von Zeit zu Zeit geringer” werde. — Durch Gabinetsordres d. d. Neiße 

13. Sept. 1752, Neiße 11. Mai 1753 remittirt der König die ihm bei feiner 
Anmejenheit eingereichten Beichwerden direct an die Breslauer Kammer (joweit fie 

zu deren Nefjort gehören), zur Prüfung und Beicheidung, ohne bejondere charal- 

teriftiiche Bemerkungen. 

2) Vergl. Nr. 367. 
?) von Müncom, wie aus andern Actenftüden hervorgeht. 
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Breslau geichehen, zu introduciren und einzurichten erging unter dem 
Datum Berlin 27. Auguſt 1743.) 

5%. Aus einer Cabinetsordre an das General-Directorium. 

Potsdam, 27. Auguft 1743. 
Abſchrift. — Aus caffirten Acten bes III. und des Elevefjhen Dep. des Gen.-Dir, Bb. VI. 

(Gen-Dir, Eleve.) 

Borichläge zur Bejegung von Bacanzen bei den Kammern. 

. .. Was das Gehalt jelbjt anbetrifft, da bleiben ©. K. M. 

ohnveränderlich bei Dero einmal fejtgeftellten Principio, daß nämlich 
diejenige Membra der Kammer, jo mit geringem oder gar feinem 
Gehalt verjehen find, daferne fonften feine bejondere Urſachen ver- 
handen, fo fie davon zurüdhalten, ascendiren jollen, und befehlen 

Dero General-Directorio hiedurch in Gnaden, ſich allerunterthänigft 
darnach zu achten, Hinfüro auch im dergleichen Fällen niemalen 
anders zu verfahren. ?) 

Anlangend übrigens diejenige Subjecta, welche fich außerdem 
zu diefer Fonctiond) gemeldet haben und in dieſer Borftellung mit 
Namen genennet find, jo fein S. K. M. ganz nicht zufrieden, daß 
nur simplement die Namens der Competenten, wie in einer Lifte, 
aufgeführet werden, da Höchftdiefelbe von diefen Leuten den einen 
jo wenig als den andern kennen, mithin eben deswegen die Me- 
morialia, jo ſolche an Derojelben einfenden, dem General-Dirctorio 

remittiren, daß folches die Capacite und Umſtände folder Com: 
petenten erforjchen und, wann fich findet, daß felbige zu der ambirten 
Bedienung capabel und von offenen Köpfen fein, alsdann 2 oder 3 
der beften davon pflichtmäßig vorjchlagen fol, damit Höchjtdiefelbe 
alsdann einen daraus agreiren fünnen. 

572, Jmmediatberiht Mlünchows. 

Breslau, 2. September 1745. 
Bresl. Staatdard. M.R. XII. 31a. Eigenh. Concept. 

Bolizeiauffiht der Regimentscommandeure in jchlefiihen Städten. 

E. M. Haben aus allerhöchft eigener Bewegung unter dem 
29. Marti cr. allen Schlefiihen Regimenters befohlen, daß [!] alles 

1) Gone. gez. Eocceji. R. 46. B. 260. 

2) Vergl. Nr. 368 u. 272. 
3) Es handelt fi) um eine Rathsftelle bei der Eleviichen Kammer. 
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dasjenige [,jo] in den Garnijong wider E. M. Intereffe gejchehen 
möchte, mir anzuzeigen. !) 

Da num dieje allergnädigfte Berordnung den großen Nutzen 
bat, daß ich durch die Commandeurs alles jofort zuverläffig erfahre 
und dadurch in den Stand gejeget werde, das Erforderte ohne 
Zeitverluft zu verfügen, jonderlich aber zu allem, fo den Garnijonen 

an einen oder andern Ort fehlen könnte, in dem Angenblid An- 
ftalten zu machen, als welches mir insbejondere angelegen fein lafle: 
— &o bitte allerımterthänigft vorerwähnte Drdre, welcher nad 
E. M. Befehl diejenigen Puncte, worüber mir wohl Nachricht zu 
ertheilen wäre, beigefüget, allergnädigft zu erneuen. 

Ih Habe zu den Ende beiliegende Ordres an die jchlefifche 

Negimenter zu E. M. Vollenziehung entworfen. 

Wann diefen aufs Genauefte nachgelebet und nur hieda ein 
wenig mehr Douceur gegen die Bürger gebraudhet wird, jo wird 

nicht alleine allen Klagdten abgeholfen, jondern auch die Negimenter 
und Städte zufrieden fein und letztere mehr und mehr peupliret 

werden. 

Die (nicht erhaltenen) Beilagen wurden vom König vollzogen. ”) 

573. Erneuerte nftruction für die Polizeiausreuter 

im Berjogthunn Magdeburg und der Grafichaft Mlansfeld. 

Berlin, 5. September 1745.°) 
Ausf. Gen.Dir. Magdeb. Tit. XVII Wr 2. 

Obliegenheiten der Rolizeiausreuter. 

1. Die Bolizeiausreuter ftehen direct unter der Kammer, empfangen 
von ihr von Zeit zu Zeit neue Drdres, haben aber auch den Anweifungen 

der Land und Steuerräihe und der ftädtifhen Magiftrate (in Kämmerei— 

ſachen) nachzukommen, dagegen dürfen fie nicht etwa auf Requifition der 

I) Vergl. Nr. 319. 
?, Bergl. Cabinetordre an Rochow vom 25. September 1743. 

3) Das Stüd ift ſehr umfangreich und giebt einen lehrreichen Weberblid 

über die Gejammtheit der Rolizeivorichriften, auf deren Befolgung die Polizei- 

ausreuter zu ſehen hatten. Aus Nüdjicht auf den Kaum müſſen wir uns hier 

mit einer furzen Inhaltsangabe begnügen, die von der Mannigfaltigfeit der Ob- 

liegenheiten diejer Beamten allerdings nur einen allgemeinen Begriff geben fann. 
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Gewerke oder Privater Bifitationen, Erecutionen u. dergl. vornehmen. 
Ihre Gebühren werden genau beftimmt. Freie Zeche in den Krügen, 

Unnehmen von Futter für das Pferd u. dergl. ift ftreng verboten, Gie 
haben ſich in diefem Punet wie die Landreuter zu verhalten. 

2. Ihre befondere Obliegenbeit ift die Controle bezüglich der polizei: 
lichen Borfchriften, die über den Wollhandel und die Wollweberei (namentlich 

deren Beichränfung auf dem platten Lande, Wollausfuhrverbot u. dergl.) 
erlafjen find. 

3. Desgleihen die Srugpolizei, wobei fie insbejondere darauf zu 
achten haben, ob die Verlagsrechte der zum Brauen und Brennen beved)- 
tigten Aemter, Städte oder Güter beobachtet werden, ob nicht die Bauern 
felbjt brauen u. dergl. 

4. Desgl. die Aufficht über Haufirer, Dlitätenfrämer u. dgl. Leute, 
5. die Aufjicht wegen der Landhandwerker, 

6. wegen der Getreidehandeldmaßregeln. 
7. Juden-, Bettler:, Gefindepolizei, Aufficht auf die angepflanzten 

Bäume und anderes dergl., auf Beobachtung der Ein- und Ausfuhrverbote, 
auf den Mahlzwang und die Mühleneinrichtung. 

8. Bierteljährliche Defignationen der Uebertretungen und Strafgelder 
find an die Kammer zu erftatten. 

Den Schluß der Anjtruction bildet (9.) eine Strafandrohung für 

Pflihtwidrigfeiten und (10.) die Anmweifung der Behöden zur Aſſiſtenz. 

374. Immediatbericht Münchows. 

Breslau, 9. September 1745. 

Abjchrift. — R. 46. B. n. 74a. 

Münchow und Eocceji. — Die Fiscale in Sclejien. 

Ew. Majeftät dankte allerunterthänigft, daß Allerhöchſtdieſelben 
mir zu Abjtattung meines Berichtes des p. von Eocceji Vorfchlag !) 
wegen Vermehrung der Anzahl der Fiscäle und daß deren noch 
4 anzuſetzen, allergnädigit communiciren wollen. 

E. M. muß Hierauf zuvörderft allerunterthänigft anzeigen, 
wie dergleichen Leute bereits jchon wirflih 4 in Breslau und 3 in 
Glogau, mithin, wann ſolche ihr Devoir thun, ſolche Anzahl jchon 
hinlänglich genug ſei. 

) Nicht erhalten, 
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Sollte ſolche noch mit mehrern, und zwar mit folchen Leuten, 
welche gar fein Tractament befommen, vermehret werden, jo würde 
daraus das große Inconveniens entjtehen, daß, wie in Pommern 
und einigen andern WBrovinzien geichehen, die Menge ſolcher 
hungrigen Fiscäle E. M. Bajallen und Unterthanen ungegründete 
Procefje intentiret und dabei wenigstens allezeit gewinnen, daß ihnen 
die Koften bezahlet werden müſſen. 

Es würde auch diefe Anjegung der Fiscäle dem Lande jehr 
betrübte Idées geben, davon aber nicht der allergeringfte Nugen zu 

hoffen fein, indem E. M., wie vorangeführet, allergnädigft |!] ver- 
fihern fann, daß die jeßt beftellte Fiscäle hinreichend find, E. M. 

Intereffe zu objerviren, und daß durch Anfegung mehrerer nichts 
als Pladereien und Bedrudungen zu befürchten. 

375. Lircular Münchows an die fchlefifchen Steuerräthe.!) 

Breslau, 12. September 1743. 
Abſchrift. — Brest. St. MR. P. A. III. 23. h. Vol. 1. 

Anweifung für die Bereifung der Städte. 

Des Herrn Krieges- und Steuerrath Wernede?) Hochedel- 
geboren Habe zuvörderjt Hiermit nochmals erinnern wollen, das 

Shnen vorgeichriebene Journal ausführlih und zu gejeßter Zeit 
einzufchiden; demnächſt aber will nochmals gebeten und erinahnet 
Haben, jobald diejelben mit den Acciſe-, Zoll- und Biergefälle- 

Rechnungen bis ZTrinitatis 1743 zum Stande, welches Tängjtens 
mit Ausgang dieſes Monats fein muß, fi nunmehro mit allem 
Eifer und Fleiß zu bemühen, Ihre Städte und was darin nur 
einichlagen kann, recht kennen zu lernen. 

Es müſſen nicht allein mit Ausgang diejes Jahres Die Accife=, 
Zoll-e und Kämmerei-, auch Bolizeiverfafiungen in volltommene 
Ordnung, Richtigkeit und Gewißheit gefeget und alle Fehler und 
Mißbräuche dabei abgejchaffet, jondern auch nunmehro mit allem 

1) Eine ähnliche aber minder ausführliche Circular-Verfügung Münchows 
war ſchon am 19, Februar 1743 erfolgt. Die eigenhändigen Concepte Münchows 

für beide Berfügungen im Brest. St.-U. M.R. I. 1. 19. 

2, „In simili an alle übrige Steuerräthe.” (Stanzleinotiz.) 



Fiscale in Schlefien. — Steuerräthe in Schlefien. 637 

Ernft und Eifer darauf gedacht werden, wie alles zu verbefjern, 
jonderlich die Accife-Revenues zu vermehren, denen Bürgern mehr 
Nahrung und Commercium zu verjchaffen, und das Polizeiwejen 
auf einen beſſern Fuß zu jeßen fei. 

Sch zweifele nicht, daß E. H. im Dienft bereit? erlangte Er- 
fahrung Ihnen jchon dahin werde gebracht haben, um zu Erhaltung 
dieſes Zweds, wann Sie fi jonft der Sachen recht und mit Ernft 
annehmen wollen, folide und nad) den Umftänden der Zeit practicable 
Vorſchläge zu thun. 

Für allen Dingen erinnere ich, daß, gleichwie E. H. mit allen 
und jeden aufs bejcheidenjte und freundlichite umzugehen und ja 
zu vermeiden, daß deshalb im geringjten Feine Klagen einlaufen, 
ſolches noch ganz insbejondere mit den Garnifons in denen Städten 
geichehen müſſe, zumal ein Hauptſtück Ihrer Verrichtung ift, ſolche 
überall und jo viel nur in der Welt möglich) und des Königs 
Dienjt es leidet, zufrieden zu ftellen; zu welchem Ende ih E. 9. 
bejonders erjuche: Ä 

1. So oft Sie in eine Ihrer Städte, worin Garnijon lieget, 
fommen, fich jofort bei dem commandirenden Dfficier melden zu 

lafjen und, ohne auf Geremonie und Bointilles zu fehen, von dem— 
jelben zu vernehmen, ob und was zum Beiten der Garnifon nad 
allen Puncten zu verfügen nöthig jei. 

Nach eingezogener dieſer Nachricht haben E. H. dasjenige, 
was Sie vor fich jelbjt verfügen können, ſofort zu verfügen und, 
wie es gejchehen, beim Magiftrat ad protocollum zu geben, daß 
die gemachte Verfügung zur Erecution gebracht werde; von den— 

jenigen Puncten aber, worüber Sie nicht ſelbſt Verfügung treffen 
fönnen, haben Sie nach genauer Erfundigung der Sade jchleunigjft 
an die p. Kammer mit Ihren Gutachten zu berichten, auch denen 
Commandeurs der Garnijon befannt zu machen, daß Sie über dieſe 
Puncte bei der p. Kammer angefraget. 

2. So oft E. H. von neuem in eine Ihrer Städte fommen, 
haben Sie jchon zum Voraus durd) die Magiftrate befannt machen 
zu lajjen, daß alle diejenigen, jo eine zu Dero Reſſort gehörige 
Klage zu Haben vermeinen, folche Ihnen bei Ihrer Ankunft auf 
einen gewiſſen Tag anbringen follen. Dergleichen Klagende haben 
Sie niht nur mit Freundlichkeit und Geduld anzuhören, jondern 
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auch, wann die Sade von der Beichaffenheit, die Supplicanfen 
jogleih klaglos zu ftellen, amderergeftalt aber davon an die 

p. Kammer zu berichten, wobei Diejelbe es noch nicht laſſen, jondern 

nad) vernommenen dergleichen Special-Klagen fodann und jederzeit 
für Ihrer Abreife die Bürgerichaft durch Deputirte auf einen ge= 

wiffen Tag zu Rathhauſe fordern und erjtlich die Bürgerjchaft, 
hernach aber den Magiftrat über nachfolgende Punete vernehmen 

müſſen: 

1. Ob und warumb ſie zu klagen haben? 

2. Wie ihnen zu helfen ſei, und 

3. ob und welchergeſtalt noch alles beſſer einzurichten, der 

Stadt mehr Nahrung zu verſchaffen, und was darzu für 
Borichläge zu thun? 

Sollte fih nun finden, daß die Klagen und Borichläge un: 

gegründet oder auch bei den gegenwärtigen Zeiten und Umftänden 
dabei nichts zu thun, jo Haben Sie indefjen die Einwohner auf 

eine glimpfliche und vernünftige Art zu bedeuten, im andern Fall 
aber davon zu berichten und allezeit von jeder Stadt bejonders 
das Protofoll von denen darin angebrachten Klagen und ob joldye 
abgethan oder wie fie noch abzuthun, forderjamft bei der p. Kammer 
zu übergeben. Der etwanige Einwurf, als wann zu diejen beiden 
PBuncten viel Zeit erfordert werde, wird wohl nicht ftatthaben, 
wann E. H. betrachten, daß man in zwei Vormittagen, welche 
Ihnen dazu gerne ausgejeget werden, viele Klagten, Bejchwerden 
und Vorjchläge verzeichnen könne, es auch von der allergrößeften 

Wichtigteit jei, zu willen, ob und was für Bejchwerden in denen 
Städten, und ob und wie folche zu heben fein, Ihnen auch felbft 
mit der Zeit Daraus eine große Zufriedenheit und Erleichterung 
Ihrer Arbeit erwachlen muß, warın entweder alle Klagen in Ihren 
Städten abgemadjet oder wenigitens von Ihnen zur Remedur an— 

gezeiget werden. 

Bei des DepartementsrathE und meiner furz darauf folgenden 

Bereifung wird es mir zur überaus großen Satisfaction gereichen, 
wann bei meinen Nachfragen in allen Städten fich finden wird, daß 

auch nicht eine einzige Klage, welche die p. Kammer oder der Herr 
Commissarius loci abhelfen fönnen, übrig geblieben. 
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Ich muß bei diefer Gelegenheit noch beiläufig anführen, daß 
von Bürgern in einigen Städten mir angezeiget worden, wie fie 
fich nicht getraueten, bei den Commissariis loci Klagen wider den 
Magiftratsperfonen anzubringen, wann diefelbe bei joldhen logiren. 

Ob ih nun zwar verfichert bin, daß ein jeder derjelben ohne alles 
Anſehen der Perſon, des Logis ohnerachtet, verfahren und jo wenig 

ſelbſt Gejchenfe nehmen als der Frau und Gefinde dergleichen an— 
zunehmen gejtatten werde, jo rathe ich dennoch, auch in diejem 
fleinen Stüde um jo mehr Präcautions, deren wir in unjerem 
Ambte nicht genung nehmen können, zu nehmen, als es wohl hier 
und da an dem fein mag, daß man mehr in Erfahrung bringet, 
wann man nicht bei einer Magiftratsperjon oder Bedienten logiret, 
als wann man bei folchen eingefehret. 

3. Bitte ih, ja auf die Ehrlichkeit, Treue und Tüchtigkeit 
der Acciſe- und Zoll-Bedienten, auch Magiftratsperfonen zu vigiliren 
und, wann einer oder der andere feinem Ambte nicht recht vorjtehet 

und incorrigible ift, ſolches fofort auf Pflicht und Gewiſſen an— 

zueigen, auch beim Borjchlage neuer Bedienten, ohne alle Neben- 

abfichten, feine andere als capable und zuverläffige Leute in Vor— 
Ichlage zu bringen, gejtalt Ihnen jelbjt befannt ift, wie wenig die 
Kammern, Sie und ich ohne ganz zuverläffige Subaltern-Bedienten 
zu thun vermögen. 

4. Bitte ich, jo ofte Sie in eine Stadt fommen, die Xccije-, 

Zoll- und Kämmerei-Kaffen ja wohl zu vifitiren, indem Ihnen be— 
wußt, daß, warn dergleichen unterbleibet, Sie ſelbſt dafür repondiren 

müſſen; wie Sie denn auch wohl zu eraminiren, ob die Bedienten 
unerlaubte Wccidenzien nehmen und WBladereien verüben; wobei 
Sie in specie eine befondere Attention auf die Zoll, Polizei» und 
Sulz-Bereuter recommandire. E. H. haben dahero fich öfters und 
fleißig bei den Einwohnern in Städten und auf dem Lande nad 

dem Betragen der Subaltern-Bedienten unter der Hand zu er- 
fundigen. 

5. Bitte ich, Ihre Regiftratur nach der von der p. Kammer 
erhaltenen Anweilung in recht gute Ordnung zu jegen und zu er- 

halten, auch leglich 
6. unabläjfig darauf bedacht zu jein, daß an allen Orten, 

die befindlich, recht gut Bier gebrauen und gut Brod gebaden, 
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auch Fleiſch⸗ Bier- und Brodtaren in Ordnung gejeßet werben. 
Uebrigens und da auch 

7. die jchleunige Abjtattung der geforderten Berichte eine 

höchſt nöthige Sache ift, der Commissarius loci aber ſolche mehren- 
theils nicht eher an die p. Kammer einjfenden kann, bis nicht die 
Magifträte mit ihren Berichten eingefommen, jo haben E. 9. den- 
jelben befannt zu machen, daß, wann fie ſolche nicht jedesmal 

a dato insinuationis längjtens innerhalb 8 Tagen beantwortet, für 
jeden ſpäter einfommenden Bericht 2 Rthlr. Strafe erleget und 

dazu vom Consul dirigens 1 Nthlr. 16 Gr. und vom Notario 
8 Gr. bezahlet werden ſolle. Bei der Acciſe und Zoll aber foll 
für einen jeden über die Zeit ausbleibenden Bericht vom Einnehmer 
1 Rthlr. Strafe erleget werden. Ich weiß Hierbei zwar wohl, 
daß, warın die Commissarii locorum ihrer bereits habenden In— 
ftruction und fonft diefem allen aufs genauefte nahfommen wollen, 
ihr Ambt nicht ohne große Beichwerung jei; es wird aber dagegen 
auch die p. Kammer und ich nicht allein folches auf alle Art und 
Weile zu erleichtern juchen, ſondern auch dieſelbe nah Proportion 
ihres Fleißes und Application mit der Zeit befjer zu placiren ung 
angelegen jein lafjen. 

376. Aus einem Bericht des General-Directoriums. 

Berlin, 17. September 1743. 
Munbum, gez. Görne, Happe, Boden. — Gen.Dir. Oftpreußen. Diätenjaden. 1. 

Bei der Gumbinnenſchen Kammer feine Diäten. 

... Auch hat der Wirklich Geheime Etat3-Miniftre und Präfident 
von Blumenthal angezeiget, daß die Räthe in der Gumbinnenjchen 
Krieges- und Domänenfammer, wenn fie reifeten, gar feine Diäten 
befämen, fondern von dem ihrigen nehmen müßten, welches denen- 
jelben jehr bejchwerlich fiele. 

Da nun in E 8. M. fämmtlichen übrigen Provinzien die 
auf Commiſſiones reifende Krieges- und Domänenräthe Diäten ge- 
nöffen, fo würde es denen vom Litthaufchen Departement zur be— 
jondern Aufmunterung gereichen, wenn fie fich dergleichen ebenfalls 
zu erfreuen hätten. 
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Es dürfte diejerhalb feine neue Ausgabe im Etat gemacht 
werden, jondern er, der p. von Blumenthal, gedächte diefe Diäten, 

welche er nicht unnütz würde verwenden lafjen, aus dem auf dem 

Litthaufchen Domänen-Etat ad extraordinaria ausgejegten Quanto 
mit zu bejtreiten, wenn er nur eine Drdre hätte, jelbige unter 

diefem Titel mit zur Ausgabe zu bringen. 
E. 8. M. werden aljo allergnädigft zu befehlen geruhen, ob 

dergleichen Drdre ausgefertiget werden jolle. 
Eigenhändiger Randbeſcheid des Königs: 

„es Sol dießes Jahr noch bei dem Alten bleiben Trinitatis 

erinnern Fch“ 
Noch 1748 war in dem Verhältniß nichts geändert.) 

377. Labinetsordre an den Generalmajor von Rochom.?) 

Potsdam, den 25. September 17%. 
Breöl, Staatsarch. M. R. KIL 31a. Abſchrift. 

Aufſicht der Regimentscommandeure in Schleſien auf die Polizei— 

Angelegenheiten ihrer Garniſonſtädte. 

Ich habe Euch bereits unterm 29. Martii cr.?) bekannt ge— 
gemacht, daß über alles dasjenige, was in der Guarniſon Eures 
Regiments zu meinen Intreſſe und Dienſt nöthig ſeyn möchte, Ihr 
ohne jedennoch darinnen etwas zu verfügen, dem Geheimen Etats— 
Miniſtre Grafen von Münchow Anzeige zu thun hättet, und Ihr 
dazu einige Puncte erhalten würdet. Ihr empfanget nunmehro ſo— 

thane Puncte zu Eurer Achtung hiebei. Und gleich wie der Ge— 
heime Etats-Miniſtre Graf v. Münchow von Mir beordert worden, 
auf Eurer Anzeige alles dasjenige, was Mein Dienſt in dergleichen 
Sachen erfordert, ſofort zu veranlaſſen oder davon an Mich zu 

berichten, alfo will Ich auch, daß ehe folches nicht geichehen, Ihr 
in dergleichen Sachen nichts Übereiltes vornehmen follet. Und ob 
zwar Euch und allen General oder Chefs unbenommen jein joll, 
vorfommender erheblichen Umſtände wegen Bürger und andere 
Einwohner in Arreft nehmen und auf die Wache jegen zu laſſen, 
jo joll doch ein jolches in Heinen Guarnijons und wo nur einzelne 

N) Eingabe der Räthe vom 26. October 1748; Mundum, ebenda. 

2), Deögleichen an alle jchlefiichen Regimentscommandeure. 

3) Bergl. Nr. 319 (27. März!). 

Acta Borussica. Behörbenorganifation VI. 41 
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Eompagnien liegen, dem commandirenden Dfficier durchaus nicht 
frei Stehen oder er muß deshalb allemal erjt mit Anzeigung der 
wahren Urjachen anfragen und darüber Drdre erwarten, denn 

jonften dadurch Mein Dienft und Intereſſe leidet, die Sachen in 
Eonfufion gerathen, Meine Bürger und Unterthanen mißvergnügt 
und niedergeichlagen und [die] Fremden ins Land zu ziehen zurüd- 
gehalten werden. 

Buncte, 

worüber die Gommandeurs der Sclefiihen Guarnifons 
nöthigenfallsg mit dem Geheimen Etats-Miniſtre Graf v. Münchow 
correlpondiren jollen. 

1. Ob das Mifvergnügen der Bürger zunehme und einige weg- 

zuziehen Mine machen; was dazu für Urſachen angegeben werden 
und wie jolche zu heben? 

2. Ob die Guarnifon Betten habe, und wenn es nicht ift, ob 

folches des Magiftrats und der Bürger Schuld jei? 
. Wie man vermeine, daß ein oder der andern Stadt zu helfen jei? 

4. Ob die dortigen Königlichen Bedienten und Magiftrate einer 
äußerlichen guten Conduite fich befleißigen ? 

5. Ob die Bürgerichaft, und von wen, mit unrechtmäßigen Sportuln, 
Abgaben geplaget oder fonften übel begegnet werde? 

6. Ob die Feuer-Anftalten nicht gut beichafft und was dabei wohl 
erfordert werde? 

7. Ob die Uccife defraudiret wird; wie der Handel gehet? Ob 

Waaren in die Städte aus fremden Landen fommen, jo unſern 

Manufacturen Tort thun? z 

os 

578, Cabinetsordre an das General-Directorium. 

Potsdam, 28. September 1745. 
Abichrift. — Brest, St. MR. Pars 1. Sect. 1. Nr. 19. 

NRegulativ-Princip für Anftellung von Regiments-Quartiermeiſtern 

und Nuditeuren im Eivildienft. 

Se. Königl. Majeftät in Preußen 2c. haben aus bewegenden 
Urjachen allergnädigft refolviret, ordnen und fegen auch hierdurch 
ein- vor allemal als ein prineipium regulativum, daß, wenn binfüro 
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ein NRegiments-Quartiermeifter oder Auditenr eines Regiments bei 
einer Krieges=- und Domänenkammer oder als Steuerrath oder aud) 
fonft dergleihen employiret werden jollte, jolches niemalen mehr 
in der Provinz, in welcher das Regiment, bei welchem er gedienet, 
fein Standquartier hat, gejchehen, jondern derjelbe vielmehr in einer 
andern ganz entlegenern Provinz employiret werden fol. Exempli 

gratia: ein Negiments-Quartiermeijter von einen in Preußen oder 
Schleſien ftehenden Regiment nad) dem Kleviihen, Märkifchen, 
Navensbergijchen, Mindenjchen 2c.; hergegen die von denen Re— 
gimentern, jo in leßtern Provinzien ftehen, nach Preußen, Schlefien, 
Pommern ꝛc.; die aus der Churmark nad) Preußen und dergeftalt 
reciproquement. Höchſtgedachte Se. Königl. Majeftät befehlen 
dannenhero Dero General» ꝛc. Directorium hierdurch in Gnaden, 
das erforderliche jolcherwegen überall gehörig zu verfügen, auch fich 
jeldft in künftig vorkommenden Fällen jedesmal allerunterthänigft 
darnach zu achten. 

579. Aus einem Pöniglichen Reſcript an die Preußifche Regierung. 

Berlin, I. October 1745. 
Boll. v. Hönig, gegengez. E. W. v. Borde. Abſchr. Rönigsb. St.-A. Et.Min. Ar. 121b. 

Departements bei der Preußiſchen Regierung. 

Anläßlich eines Bericht! der Preußifchen Regierung wegen Adjunction 

eines Erzpriefterd zu Wehlau wird referibirt: 
„Im übrigen ift nicht anders zu vermuthen, ald daß hr, der 

würkl. Geheimte Rath von Kunheim, mit obangezogener Relation nicht 
einig geweſen fein, oder wohl gar von deren Anhalt feine Wifjenfchaft 
gehabt Haben müfjet, indem felbige von Euch nicht mit unterfchrieben 
worden. Solches veranlaffet Uns aud, Euch insgejamt wiederholentlic) 

zu erinnern, daß Ihr künftig die bei Euch vorfallende Geſchäfte in befferer 

Drdnung zu tractiren, die Örenzen der einem jeden von Euch anvertraueten 
Departements nicht zu überfchreiten [babet]; inmaßen Wir insbejondere 
Euch, den würklich Geheimten Rath von Kunheim, in Beforgung des 

Geiftlichen Departements zuwider Unjeres in Gott ruhenden Heren Batern 
Majejtät gemachten Einrichtung nicht beeinträchtiget wiffen wollen, dod) 
aber auch an nöthiger collegialiiher Communication feinen Mangel er- 

ſcheinen zu lafjen, al3 auf welche Art Ihr Unfere höchſte Intention er- 

reichen und demjenigen am beiten ein Genügen leiften werdet, was Eure 
Pflicht erfordert und mit fich bringet.“ 

4l* 
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3530. Cabinetsordre an das Gouvernement zu Berlin. 

Potsdam, 6. October 1745. 
R. ®%. B. 26. — Mylius C, C.M. Cont. II. s. a. 1748 Nr. 39. 

Polizei-Jurisdiction über Enrollirte. 

. & wird als ein prineipium regulativum fejtgefegt, daß in Berlin 
bei Bolizeidelicten von Enrollirtten, die niemals in Reih und Glied ge: 
ftanden haben, ausſchließlich der Polizeidirector zuftändig fein ſoll; Handelt 

es fi dagegen um Soldaten, jo jollen judicia mixta gebildet werden. !) 

581. Refeript des General-Directoriums an die Llevifcye Kammer. 

Berlin, 8. October 174. 
Gen. Dir. Cleve XXII, 2. 

Berpflihtung der Eriminalräthe zur Abftattung rechtlicher 

Gutachten in fiscaliihen Saden. 

Auf Anfrage der Cleviſcheu Kammer entichied das General-Directorium 
durch Refcript vom 8. October 1743 (Lone. gez. Boden), daß die dortigen 

Eriminalräthe auf Requifition der Kammer auch in fiscalifchen Fällen ihr 

rechtliches Gutachten abzuftatten verpflichtet feien, wie es ähnlich aud 
beim Criminalcollegium in Berlin gehalten werde. 

Die Eriminalräthe zeigten fich jedoch, von der Regierung unterftüßt, 
nicht geneigt dazu. Die Kammer befchwert fich fpäter (19. Juni 1750), 

daß fie die Berichte verweigerten, unter dem Vorwande, daß fie nur durch 

Vermittelung der Regierung zu derartigen fiscalijchen Gutachten von der 
Kammer aufgefordert werden fünnten, da fie zu diefer gehörten, und dag 

die Kammer zu den Relationen einen Deputirten fenden mühe. Die 
Kammer bittet um Entjcheidung der Frage. Eine folde ift bis zum 
Ausbruch des fiebemjährigen Krieges nicht erfolgt. Nach dem Kriege taucht 
die Angelegenheit wieder auf. 

582. Labinetsordre „an die dirigirende Miniſtros“. 

Potsdanı, 14. October 1743. 
R. 96. B. 27. — Abſchrijtlich. 

Urlaub der Minitjter. 

S. K. M. in Preußen 2c. haben bishero wahrgenommen, *) 
wasgeftalt Dero Wirklich Geheimte dirigirende Miniftri jehr oft 

9) Rergl. Nr. 50. ©. 118ff. 
2) Die fpecielle Veranlaſſung zu diefer Ordre gab ein Urlaubsgeſuch des 

Minifterd v. Happe, der auf 6 Tage nach feinem Gut in der Udermarf gehen 
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ber gefuchten Permiſſion, auf ihren Gütern zu gehen, [fich] bedienet. 

Wann aber es dadurch das Anſehen gewinnen will, daß Dero 
föniglicher Dienft darunter leide und die Affairen dadurch aufge- 
halten werden, fo tragen Höchftdiejelben zu gedachten Miniftris das 
gnädigfte Vertrauen, fie werden fünftig in Bedienung des etwa 
habenden oder zu erbittenden Urlaubs [fi] mehr moderiren und 
den königlichen Dienft als ihre Hauptſache beforgen, auf ihren 
Gütern aber nicht anders, als wenn es unumgänglich nöthig ift, 
fejourniren. 

585. Derfügung Münchows an die Breslauer Kammer. 

15. October 1743. 
Brest. St. P. A. II. 9a. vol. 1. 

Reviſion der Erpeditionen. 

Der Minifter wünjcht, zur Vermeidung aller Unordnung bezüglich 
der Beilagen zu den Berichten der Kammer, daß Fünftig die Kammer— 
directoren fein Mundum eher unterjchreiben, bevor nicht ſolches vom 
Decernenten gefchehen, diefer aber vor der Unterfchrift allzeit nachjehen 
müffe, ob es mit den Beilagen feine Richtigkeit habe. 

584. Derfügung Münchows an die fchlefifchen Kammern 

vom 16. October 1743. 
Brest. St»U. P.A. II. 9a. voLL 

Die Reftjpecificationen. 

Münchow legte großes Gewicht auf die monatlichen Rejtfpecificationen, 

in denen alle im Sournal noch nicht gelöfchten Nummern aufgeführt 
werden mußten. In einer Verfügung vom 16. October 1743 erinnert er 
die Sournaliften daran, daß feine andern Sachen aus dem WReftzettel 
wegbleiben dürfen, als ſolche, die wirklich beim Journal abgejchrieben 
worden find; daß die Kournaliften im Stande fein müffen die Richtigkeit 
der Specification eidlich zu befräftigen. 

wollte. Der König gab ihm zwar die Erlaubniß dazu (14. Dct. 1743, R. 9. 

B. 27), fügte aber jchon hinzu, es ſei ihm bedenklich, daß die dirigirenden 

Minifter jo oft ihre Güter bejuchten: dadurch müfle nothiwendig ein Aufſchub in 

den Affairen entjtehen. 
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Der Kanzleidirector Böhmer in Breslau — einer der Journaliſten 
bei der Kammer —, der in den Angelegenheiten, die die äußere Ordnung 
des Dienftbetriebes betreffen, mehrfah an Münchow (offenbar auf defjen 

Beranlafjung) Berichte und Vorſchläge Hat gelangen laſſen, bezeichnet 
diefe Beftimmung als durchaus nothwendig: würde fie aufgehoben, fo 

fünnte der Reftzettel nicht mehr den bisherigen Nuten haben. 

Am Collegium der Räthe befland offenbar ein ftarfer Widermille 

gegen die Art, wie die Reflfpecificationen damals angefertigt wurden. Sie 
beflagten fi) darüber, daß darin fajt regelmäßig Sachen aufgeführt 
würden, wovon ſie ſchon die Concepte vevidirt, ja bereit3 wohl gar die 
Munda unterfchrieben hätten; und der Kanzlei-Director beftätigt, daß das 

häufig vorfomme. „Ich kann nicht leugnen“ — fagt er in einem Bericht 

an Münchow vom 6. October 1748 — „daß ich dem monatlichen Reit- 
zettel, wann er beim hochl. Collegio zum Vortrag fümmt, gern aus dem 
Wege gehe, indem diefer es jo, jener aber anders damit gehalten haben 
will, und es fajt niemals ohne einige Verdrießlichkeiten dabei abgehet“. 

Es Handelt ſich dabei um die Sachen, die vom Decernenten bereits 

zur Erpedition gegeben, aber noch nicht zur Regiftratur zurück gebracht 
und daher im Kournal noch nicht gelöfcht find. Auf dem Reftzettel wurde 

zwar notirt, was von den rüdjtändigen Sachen in der Erpedition fei; da 
aber die jchliegliche Anfertigung deijelben in der Regel 2 Tage in An- 
ſpruch nahm, jo war er bei der Anfendung immer ſchon veraltet: es 
waren feidem entweder Sachen decretirt und zur Expedition gegeben, oder 
erpedirte Saden zur Unterjchrift befördert worden. Der Reſtzettel des . 
nächſten Monats mußte dann als Eorrectiv dienen. 

585. Cabinetsordre an den Etats:Mlinifter von Broich. 

Potsdam, 18. Dctober 1743. 

Ausf. — R. 9, L. 18. 

Mitzeihnung Marjchalls bei Jmmediatanfragen, die das Intereſſe 

der Recrutenfafje berühren. 

Dem Minifter von Broich werden einige Anfragen ohne Bejcheid 
zurüdgefandt, weil dabei der Befehl des Königs nicht beobachtet worden 
ift, daß alle Anfragen, bei denen das Intereſſe der Recrutenfaffe mit ins 

Spiel fommt, von Marjchall mitgezeichnet werden follen. 
Marſchall veranlaßte eine neue Unterfuchung der Sachen. 

— 
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386. „Befolution vor die Geheimte Etats-Miniftros von Marfchall 
und von Arnim.“ 

Potsdanı, 18. October 1743. 
R. 96. B. 97. — Abichriftlich. 

Unzufriedenheit des Königs mit einer Empfehlung zum Amte 
durch die Adrejjaten. 

S. K. M. ꝛc. ertheilen Dero Geheimten Etats-Miniftris von 
Marichall und von Arnim auf ihre Vorſtellung vom 4. dieſes 
Monats!) zur NRefolution, daß Höchftdiejelben nicht gemeinet find, 
dem Conrad Wilhelm Kreyen?) die gejuchte Neumärkiſche Regierungs- 
rathsitelle zu accordiren, da Sie nicht begreifen, was ein fo junger 
Menjch won AJuftizjachen verftehen und wie er von Schulen aus 
gleich Regierungsrath fein könne. Zudem finden ©. 8. M. ſchlecht, 
wann in vorermeldeter Borftellung nur ftehet: diefer junge Menjch 

ſolle gefchict jein. Wann Höchſtderoſelben Etats-Miniftri jemand 
vorschlagen wollen, fo müffen fie denfelben vorher eraminiret haben 
und auf ihre Pflicht verfichern fünnen, daß er geſchickt und capable 
jei, ſonſten es nichts gejaget if. ©. K. M. befehlen dannenhero 
Dero ꝛc. von Marſchall und von Arnim, folches künftig befjer zu 
beobachten und Höchftdiefelbe mit dergleichen jchlechten Borftellungen 
nicht zu behelligen. 

587. Labinetsordre an die dirigirenden Miniſter des 

Beneral-Directoriunis. 

Potsdam, 22. Dctober 174. 
Ausfertigung. — Gen.-Dir. Hurmart. Tit. CCXII. Gommerciens ıc. Sahen Wr. 3. 

Sährlihe Conferenz des ſchleſiſchen Provinzial-Minifters 

mit dem General-Directorium. 

Nachdem Se. Königl. Majeftät in Preußen zc. in Erwägung 
gezogen haben, wie es nicht wohl fehlen kann, daß bei den jchle- 
fiichen Affairen nicht ein und anderes in Kaſſen-, Acciſe-, Zoll-, 
Salz, Poſt-, Manufacturen- und Commercien-, auch andern der— 
gleihen Sachen vorkommen jollte, welches in gewilfe Maße nicht 

1) Nicht erhalten. 

2) Nicht näher befannt, 
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feine Rapports auch auf andere Höchitderojelben Provinzien mit 
hat, und deshalb ein Concert mit dem General-Directorio zu Berlin 
nöthig ift, jowie dergleihen Saden von Seiten des General- 
Directorii vorkommen können, folches aber durch eine jchriftliche 
Eorrejpondance auszumachen mehrentheils viele Zeit und Umftände 
erfordert, jo haben S. K. M. aus höchiteigener Bewegung vor gut 
gefunden und allergnädigjt rejolviret, daß Dero Wirklich Geheimer 

Etats-Minifter Graf von Münchow alljährlich im Monat December, 
zu einer Zeit, da er jeiner ordentlichen Verrichtungen halber am 
bequemften abfommen kann, auf vier Tage jelbft nad Berlin 
fommen und alsdenn mit dem Gemeral-Directorio oder deſſen 
dirigirenden Miniftris über alle dergleichen Sachen, ſo⸗ zu Be— 

forderung Str. K. M. Dienft und Interefje ein gemeinfames Concert 
erfordern, in Conferenz treten, auch darunter bis zu Dero aller- 

höchften Approbation ſich vereinbaren jollen. 

Und wie Höchftdiefelbe an Dero Etat3-Minifter Grafen von 
Münchow das nöthige deshalb bereits ergehen laffen,?) fo befehlen 

Sie den dirigirenden Miniftris Dero General-Directorii, fi aller- 
unterthänigft darnach zu achten. 

Mehrhöchſtgedachte S. K. M. Haben Hierbei das allergnädigjte 
Vertrauen, daß von Ddiefer Dero Intention fein übeler Gebraud) 
gemachet und ftatt einer amiablen und nichts anders als den wahren 
Dienft Derofelben zum Zwed habenden amiablen Unterredung eine 
Gelegenheit zu Zänkerei oder Pointilliren genommen werden wird; 

welches Sie jo wenig vermuthen als ohnerwarteten Falls ehr un- 
gnädig aufnehmen würden; wie dann auch das General-Directorium 
fih von Sachen, jo lediglich und allein Schlefien angehen und feine 

wichtige Connerion mit andern Provinzien haben, in feine Wege 
meliren muß. 

588. Labinetsordre an das General-Directorium. 

Berlin, 25. October 1743. 
Ausfertigung. — R. 4. IV. La. 18. 

Das General-Directorium und die Bollfreipäfie. 

©. KM. in Preußen zc. haben zwar den von Dero General- 
DOber- Finanz», SKrieges- und Domänen-Directorio unter andern 

1) C.O. an Münchow vom felben Datum (Ausf. Brest. St.“A. M.R. P. L 
Nr.1. Vol. 1). Der Minifter wird darin angewiejen, gleich im nächſten December 
auf 4 Tage etwa nach Berlin au fommen. 
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Unterschriftsfachen geftern mit eingelegten und hierbei zurüdfommenden 
zollfreien Paß vor Ddiejesmal noch vollenziehen wollen; wie aber 
Höchſtdieſelbe fih nicht erinnern, daß dieſes Paſſes halber bei 

Derojelben vorher angefraget oder Dero Approbation darüber ein- 
geholet worden, als befehlen Sie gedachtem Dero General-Ober- 
Finanz, Krieges: und Domänen-Directorio hierdurch alles Ernites, 
fih dergleichen Hinfüro nicht weiter zu unternehmen, jondern in 
jochen Fällen entweder vorher S. K. M. anzufragen oder wenigſtens 
bei der Expedition eine Anfrage mit beizulegen und Höchftderojelben 
Refolution darüber zu gewärtigen; als welches auch in andern 
Fällen, wann Höchſtdieſelbe Unterjchriftsfachen ohnvollzogen zurück— 
ſenden, beobachtet, und ſolche nicht ſo ſchlechterdings wieder in das 
Paquet von Unterſchriftsſachen eingeleget werden ſollen. 

389. Cabinetsordre an die Etats-Miniſter von Cocceji, von Broich, 

von Arnim und den Kriegsrath Kircheifen. 

Potsdam, 29. October 17%. 
R. 96. B. 27. — Abſchriftlich. 

Eriminaljuftiz. 

©. 8. M. x. Haben verjchiedentlich bemerfet, daß bei Re— 
jpicirung der Criminalium zu Berlin bisher nicht allezeit die gehörige 
Aufficht, Ordnung, Unparteilichfeit und Promptitude in Application 
derer gehörigen Mittel zur Anhaltung derer Delinguenten beobachtet 
worden, wie denn, anderer Erempel zu geichweigen, der Caſus 
wegen der Entweihung des Schülers Claude Caufid, jo den Tod 
ſeines Kameraden durch muthwillige jugendlihe Streiche caufiret, 
jo beihaffen, daß eine offenbare Connivenz und Langjamfeit in 

befien Anhaltung zu Tage lieget, wodurd ihm Zeit genug ge- 
lafjen worden, ſich mit der Flucht zu retten und dadurch der Strafe 
zu entgehen.?) Nächſtdem ift Höchjtderofelben bekannt, wasgeftalt 
des Major? von Chafot Diener, der ihn einigemal beftohlen, mit 

1) Claude Cauſid war zu viermöchentlicher Feitungshaft in Spandau ver- 
urtheilt worden, mit „muberater Beftrafung“ und priefterlicher Ermahnung. — 

Er erhielt jet (E.-D. vom jelben Datum) Pardon unter der Bedingung, wieder 

zurüd zu kommen und jich im Lande zu etabliren. 
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einem bloßen Staupenfchlag abgefertiget und dadurd in den Stand 

gefeget worden, herumzulaufen und Fünftig zum Präjudiz des 
Publici noch mehrere Diebftähle zu begehen, da es Doch weit ficherer 

und vernünftiger ift, dergleichen Delinquenten durch die Klarre oder 
Zudhthausarbeit von ferneren Verbrechen abzuhalten. Mehrhöchſt— 
bejagte S. 8. M. befehlen aljo Dero Geheimten Etat3- und Juftiz- 
Miniftris von Cocceji, von Broih und von Arnim, auch Dero 
Kriegesrath Kircheifen jo gnädigft als ernftlich, diefe jo angelegene 
Sache gemeinschaftlich zu überlegen und jolche prompte und fräftige 
Mittel ausfindig zu machen, daß auch in dieſem Stüd denen bis— 
herigen Unordnungen vorgebeuget, die jchuldigen Verbrecher nicht 
durchgeholfen, jondern prompt in Berhaft gebracht, auch nachgehends 
gehörig und mit Effect bejtrafet werden mögen. 

390. Labinetsordre an den Etats-AMlinifter von Urnim. 

Potsdam, 29. October 1743. 
R. 96. B. 27. — Abichriftlic. 

Der König und Arnim. 

Sch Habe mit Befremden aus Eurer Borftellung vom 27. 

diejes!) vernommen, wie Ihr in denen Gedanken ftehet, als ob Ich 
eine ungleiche Opinion von Euch bei Gelegenheit der Krautifchen 
Streitfahe?) gejchöpfet; es ift aber folches Meiner von Eud) habenden 
vortheilhaften Meinung ganz entgegen. Ich Halte Euch für einen 
vechtichaffenen, geſchickten und ehr- und rechtliebenden Miniftre, 
mit dem Ich zufrieden zu fein Urjache Habe. Die Verichidung 

1) Nicht erhalten. 

2), Der Hofmarichall von Kraut, der mit Verwandten im Proceß lag, hatte 

ſich beim König beichwert, daß die bereits feitgejeßte Hetenverjendung an eine 

unparteiijche Juriftenfacultät wieder aufgehoben werden jolle. Der König hatte 

in Folge deſſen durch E.-D. an die Minijter von Gocceji und von Broich vom 

7. October 1743 befohlen, dieſe Actenverfendung doch vorzunehmen: bei einer fo 

vieljährigen Streitfache jei nicht eben viel daran gelegen, ob die Entſcheidung noch 

um einige Monate verzögert werde oder nicht (R. 96. B. 27). — Dergleichen 

Actenverjendungen gerade auch an auswärtige Auriftenfacultäten wurden damals 

mehrfach vom König ſelbſt angeordnet: fo 3. B. in einer Streitſache des Oberften 

Kannenberg auf defien Gejuch (E.-O. an Cocceji und Arnim, 7. September 1743, 

R. 9%. B. 27). 
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derer Acten habe Ich aus andern bewegenden Raiſons accordiret, 
und könnet Ihr aus der abjchriftlihen Ordre erjehen, wie Ich den 

jo langwierigen Streit dadurd mit einmal zu Ende bringen will. 
Ihr werdet Euch alfo beruhigen und mit Euren Collegen in zu— 
friedener Einigkeit das Wohlfein Meiner Länder durch Beförderung 
wahrer Juftiz zu befeftigen juchen, welches Ich jederzeit gnädig er- 
fennen und fein werde ıc. 

391. Refeript an die Kriegs: und Domänenfammern der Kurmarf, 

Heumarf, von Pommern, Magdeburg, Halberjtadt, linden. 

2. November 1753. 
Er. Gen.Dir. Magd. Tit. VI. Nr. 10, Bollftändig gedrudt bei Rödenbeck Beiträge zur 

Bereicherung und Erläuterung der Lebenäbejchreibungen Friebrih Wilhelms 1. u. Friedrichs d. Gr. 

(1836) ©. 373. 

Landräthe bei den Kammern zuzuziehen. — Der König und 

die Landräthe. 

Die Landräthe jollen in den Kriegs: und Damänenfammern Sih 
und Stimme haben, um wenigitens 4—6 Wochen jährlich hintereinander 
den Sigungen beizumwohnen, mit in den Kammerſachen zu arbeiten und fid) 
dadurch zu höheren Bedienungen gefchidt zu machen. Sie jollen zwijchen 

dem Director und dem eriten Rath fiten.!) Bei den Reifen des Königs 
haben fich die Landräthe ihm perſönlich vorzujtellen. — 

Die Landräthe, die fich zu dem Hospitiren bei der Kammer meldeten, 
wurden duch einen bejonderen Eid verpflichtet. (Die Eidesformel Hat 
nichts beſonders Bemerkenswerthes. Sie findet fi 3. B. Gen.-Dir. 
Magdeburg Tit. VI. Nr. 10.) 

Sie empfingen weder Diäten, noch fonftige Entſchädigung, auch 
feinen Borjpann. 

Bei der Magdeburgifchen Kammer (über die nähere Nachrichten vor— 
handen find) wurden mit Sig und Stimme eingeführt: 1744 die Landräthe 
v. Zegat, dv. d. Schulenburg, v. Angern, v. Schomberg,?) fpäter auch v. d. Bufche. 

I) Einer Vorftellung der Näthe de3 Magdeburgiichen Kammercollegiums, 

die über dieſe Beitinnmung empfindlich twaren und eine Nangordnung nad dem 

Datum des Patents wünjchten, wurde vom General-Directorium geantwortet, fie 

möchten fich deswegen an den König ſelbſt wenden, der jene Beſtimmung perfönlich 

erlafjen habe. (9. Februar 1744.) 

2) Schomberg (Landrath des Saalefreifes) verlangte, weil er bisher auch den 

Sigungen des Halliichen Deputationscollegiums beigewohnt hatte, bei dieſem nun 

die Direction zu erhalten — mas ihm jedoch durch Reſeript vom 22. April 1744 
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Der Landrath v. Veltheim, der fich feit 1743 wiederholt meldete, 
wurde wiederholt angewiejen, ſich zunächſt erſt jeine Tandräthlichen Amts— 
gejchäfte genügend befannt zu machen (zulegt 28. Mai 1755).') 

392. Jmmebdiatberiht Münchows. 

Breslau, 5. Wovember 1743. 
Abſchrift. — R. 46. B. n. 74. 

Münhom und Gocceji. 

Es hat der Etat3-Minifter von Eocceji ein Edict wegen der 
Dejertionen in einem von E. M. volljogenen Rejceript anhero com: 
municiret. Da nun folches vermuthlih aus Irrthum geichehen, 
indem auf E. M. mir vorhin zugelommenen Befehl dergleichen 
ſchon vor vier Monate nach Anweifung der Beilage allhier publiciret 
und darin alle erfinnliche Präcautiones und nod mehr, als in 
jenem erhalten, genommen worden, auch darüber nicht alleine ge— 
halten, jondern jolchen zufolge noch fünftige Woche an einer Weibes- 
perfon die Strafe vollzogen wird, fo werden E. M. allergnädigft 

erlauben, daß dieje Angabe, da folche ohnedem weniger als die hier 

publicirte in fich faffet, nicht noch einmal gedrucdt und publiciret 

werden dürfe, als wodurd nur ohne Effect die Menge der Edicte 
wiirde gehäufet werden. ?) 

593. Labinetsordre an Cocceji. 

Potsdam, 14. November 1745. 
Ausfertigung. — R. 46. B. n. 74a. 

Münchow und Eocceji. 

Shr werdet Euch zurück erinnern, wie daß Ih Euch auf- 
gegeben Habe, in ſchleſiſchen Landesfahen jedesinal mit dem Ge— 
heimen tat3-Miniftre Grafen von Münchow zu correfpondiren.?) 

abgejchlagen wurde. Derielbe beanjpruchte auch Aufjichtsbefugniffe über Amtsver— 

waltung und Amtsjurisdiction (3. B. in Giebicdhenftein) auch außerhalb der Zeit, wo 

er bei der Kammer wirflich thätig war. Auch das wurde ihm abgeichlagen durch 

Reſer. vom 4. Juni 1744. Er jcheint ſich Ende 1744 fchon von der Kammer 

zurüdgezogen zu haben. Er wurde 1754 als Landrath caflirt. 

I) Gen.-Dir. Magdeburg Tit. VI. Nr. 10. 

2) Vergl. Nr. 393. 
3) Vergl. Nr. 324. Es Handelt ſich dabei alfo nicht ausichlieglih um die 

geiftlihen Angelegenheiten.) 
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Wann Jh nun aber zeithero wahrgenommen, daß jolches aus der 
Acht gelafjen -worden, jo erinnere Ih Euch Hierdurh nochmals, 

jolches hinfüro in dergleichen vorkommenden Sachen zu beobachten 
und in Euren Berichten mit anzuzeigen, daß ſolches gejchehen ſei, 
weilen jonften es nicht fehlen kann, daß einestheil® die Sachen nur 

weitläuftiger werden, anderntheil® wider einander laufende Reſo— 
lutiones erfolgen, wie jolches das Erempel mit dem nad) Schlefien 
geſchickten Edict wider die Werbung,!) imgleichen occasione der von 
Euch vorgejchlagenen Land-Fiscäle“?) bezeiget, ald wovon Eud) die 
Anlagen dag mehrere geben werden. 

394. Bericht des General-Directoriums. 

Berlin, 14. November 1743. 
Mundum, gez. Börne, Biere, Happe, Boden, Marihall. — Gen.Dir. Kurmart. Beftallungsfachen. 

Tit. XL, Fiscäle. Nr. 2. 

Ein PBrocurator fisei bei der Kurmärkiſchen Kammer. 

Die Churmärkſche Krieges: und Domänenfammer ftellet aller- 
unterthänigjt vor, daß die Nothwendigfeit erfordere, einen Pro- 
curatorem fisci in Aemterſachen, gleichiwie] in andern Provinzien 
bereits geschehen, allhier zu bejtellen, maßen die 3 Kammerfiscäle, 
davon 2 mehrentheil3 auf Reifen fein müfjen, bei ihren häufigen 
Berrihtungen dadurch ungemein diftrahiret würden, wenn fie in 
den fiscaliichen Procefjen und Aemterangelegenheiten, welche vor 

den Collegiis hier in ftarfer Anzahl jchwebeten, das Officium eines 
Procuratoris zugleich verwalten, in Nemterfachen die Correjpondenz 
mit dem Beamten und Amtsunterthanen jelbjt führen, ihre Schriften 
und Handlungen felbjt übergeben, die Erpeditiones follicitiren und 

urgiren, nach denen Decretis, NRefolutionen und Terminen fich er- 

fundigen, Infinnationes, Fatalia und was fonft zur Procuratur 
gehöre, bei verjchiedenen weit auseinander gelegenen Collegiis allhier 
faft täglich bejorgen müßten. 

Gedachte Kammer bringet dahero einen Namens Krems, von 
dejjen Ehrlichkeit und Geſchicklichkeit fie verfichert, dazu in aller: 
unterthänigften Borjchlag. 

2) Vergl. Nr. 374. 
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Diejer offeriret dafür 20 Thaler zur Recrutenkaſſe und er: 

bietet fich, jothanes Officium umfonft zu übernehmen, nur bittet 

derjelbe, daß ihm zu feiner Subfiftenz die Procuratur in Privat: 
jachen bei den hiefigen hohen und niedern Gerichten allergnädigit 
erlaubet werden möchte- 

In Hoffnung, daß E K. M. ſolches allergnädigft agreiren 
werden, haben wir die Inftruction für denſelben nebjt der Drdre 
an die Recrutenkaſſe zu Einziehung der 20 Thaler zu Dero höchjten 
Bollziehung Hierbeigeleget.!) 

Auf Vorſchlag des General-Directoriumd vom 19. Januar 1750 

genehmigte der König, daß Krems, damals al$ Mandatarius fisei bezeichnet, 
die durch den Tod des Hof- und Amtsfiscals Kirchhof zu Kottbus erledigten 

50 Rthlr. erhielt, während jene Stelle mit durch den Aujtitiarius der 

Aemter verwaltet werden follte.?) 

395. Labinetsordre an das General-Directorium, 

Potsdam, 15. November 1745. 
R. 96. B. 29. — Abſchriftlich. 

Nemterhandel unftatthaft. 

©. K. M. xc. haben zwar unter dem 8. Octobris cr. aus be- 
wegenden Urjachen befohlen, daß der von Gerdes aus Wismar den 

durch anderweitige Beförderung des Stadt-Syndici Löpers vacant 
gewordenen Posten zu Stettin wiederum erhalten jolle; wann Sie 

aber in Erfahrung gebracht, daß gedachter Löper Mittel gefunden, 
ſowohl bei dem Stettinifchen Magiftrat als anderwärts zu infinuiren, 

daß ihm vor den Abtritt feines Syndicats, fo er doch nad Dero 
königlichen Intention bei anderweitiger Emploirung nicht zugleich 

behalten fann, von dem von Gerdes 1000 Thaler bezahlet werden 
müßten, welches eine ganz unbillige und denen Regeln der ober- 
herrichaftlihen Gewalt zumwiderlaufende Forderung ift, jo befehlen 

mehrhöchſtgedachte S. K. M. Dero General» x. Directorio aller- 

gnädigft, diefe und dergleichen etwa vorkommende Prätenfiones 
gehörig zu removiren und dem von Gerdes die aus erwähnter 

1) Wurden vollzogen. 
2) Ebenda. 



Aemterhandel. — Wittwenverjorgung. — Beftallungen. 655 

Drdre zu erwarten habende Protection und gehöriges Recht zur 
Erhaltung feines Syndicats ungefränft angedeihen zu lafjen; wobei 
Höchitdiefelben denfelben das Prädicat von Dero Juſtizrath nebft 
der Freiheit, die fein Vorfahr gehabt, in denen pommerſchen Ge— 
richten in Privatjachen zu advoriren, in Gnaden ertheilen. 

396. Labinetsordre an die MWittwe des Kammer-Präfidenten v. Katt. 

Potsdam, 16. November 1743. 
R. 96. B. 29. — Abſchriftlich. 

Wittwenverjorgung. 

Ich Habe aus Eurem Schreiben vom 12. Diejes!) das Ab- 

jterben Eures Mannes erfehen, und wie Jh Euch über diefen Verluft 
um jo mehr Mein aufrichtiges Mitleiden bezeige, da Mir befannt 
ift, daß der ſelige Präſident Meinem Haufe recht getreu und nüßlich 
gedienet hat, aljo fünnet Ihr auch gewiß verfichert fein, daß Ich 
ſolches an feiner Hinterlaffenen Familie erfennen und vor diejelbe 

und ihre Wohlfahrt möglichſt jorgen werde. UWebrigens aber werdet 
Ihr ſelbſt begreifen, daß es nicht angehe, die PBenfion der 400 

Thaler, jo Euer feliger Mann genofjen, Euch auf Eure Lebenzzeit 

zu lafjen, indem jolche eigentlich zu dem Magdeburgiichen Kammer— 
Präfidenten-Tractament gehöret und dem Präfident von Platen zu 
nahe geichehen würde, wenn er derjelben wider die ihm dieferhalb 

gegebene Berjicherung noch länger entrathen follte. 

397. Cabinetsordre an den Etats-Minifter von Broich. 

Potsdam, 16. November 1743. 
R. 9%. B. 29. — Abſchriftlich. 

Allgemeines über Beftallungen. 

Da Ich ein- vor allemal will, daß alle und jede vorfommende 

Saden, wobei die Reerntenkaſſe intereffiret, mit dem Etat3-Miniftre 
von Marichall concertiret und von ihm mit gezeichnet werden 

i) Nicht erhalten. Es handelt ſich um den älteren Statt, der Magdeburger 

Kammerpräfident gemwejen und jchon jeit Jahren durch den Präjidenten v. Platen 

erjeßt worden war. 



656 Nr. 398-400. 18.—20. November 1743, 

follen,!) alfo remittire Ich Euch die beiliegende Erpeditiones ohn- 
vollzogen, mit Befehl, obiges noch erjt zu fuppliren, auch in allen 
fünftigen Fällen Euch darnach zu achten; wie denn auch, wenn 
Vorſchläge zu Membris in Collegiis gejchehen, die andere Juftiz- 
Miniftres die Anfragen mit zeichnen müfjen. Ueberdem habe Ich 
ihon vorlängjt befohlen, daß, wenn Beftallungen ausgefertiget und 

zu Meiner Unterjchrift gejchidfet werden, allemal die Driginal-Ordre 
von Mir oder die Driginal-Anfrage in die Expedition geleget 
werden ſoll. Welches alles Ihr aljo Fünftig jederzeit zu be— 
obachten Habt. 

398. Bericht des General-Directoriums (II. Departement). 

Berlin, 18. November 1743. 
Mund. R. 9. IV, La. 18. 

Negierungsrath von der Dften. 

Der Halberjtädliihe Negierungsrath von der Dften, der 8 Jahre 

ohne Tractament gedienet, hat gebeten, bei der entitandenen Vacanz in 
der Hurmärfifchen Kammer als Kriegsrath, allenfalls ohne Gehalt beftellt 

zu werden. Da er große Luft zur Wirthſchaft und zu Domänenfachen 

bezeige, jo unterjtügt das General-Directorium fein Geſuch. 
Der König refolvirte mündlich (nach einer Randnotiz): 

„sc glaube, daß er nicht wenig windig ift“. — 

v. d. Dften bittet in einem anliegenden Schreiben einen der Minifter, 
ihn das Original des Befcheides, der ungnädig lauten folle, einjehen zu 
laffen. Ob es gejchehen ift, fteht dahin. 

399. Labinetsordre an den Kanımer-Präfidenten von Koeben. 

Potsdam, 19. Movember 1745. 
R. 9%. B. 29. — Abſchriftlich. 

Berjönliches. 

Ich vernehme aus Eurem Schreiben, daß Ihr endli im 
Stande gewejen, Eure Reife nach Minden anzutreten.) Ich will 

1) Vergl. Nr. 385, Nr. 14 €. 

2) Loeben war zum Kammerpräſidenten in Minden ernannt torden. 
Vergl. Ar. 325, ©. 581. 
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hoffen, Ihr werdet nunmehro durch erfinnlichfte Treue, Fleiß und 
Application Eure Pflichten und die von Euch gejchöpfte Hoffnung 
erfüllen, in welchem Fall Ihr weder Chagrin noch Noth zu be» 
jorgen habet, wenn Ihr zumalen bei Eurem Eifer in Meinem Dienft 
ein guter Wirth werdet. . 

400. Cabinetsordre an den Etats-Miniſter von Happe. 

Berlin, 20. November 1743. 
R. 9, B, 26. — Abſchriftlich. 

Wiederbefegung der Stelle des Geh. Raths von Krug in Halle. 

Salpeterwejen. | 

Ich habe den Einhalt Eures Berichtes vom 16. diejes!) mit 
mebrern erjehen und darauf nad) Erwägung aller Umftände rejol- 
viret, daß, wenn die Wittibe des verftorbenen Geheimen Rath von 

Krug,?) wie Ich glaube und der von Euch gemeldeten Umſtände 
halber vor nöthig zu fein erachte, dahin disponiret werden Fann, 
fi ihres Contractes wegen der Salpeterlieferung zu begeben, Ich 
alsdenu jehr wohl zufrieden bin, daß der Kammergerichtsrath von 

Krug in deren Contract dieferwegen trete und die Bejorgung des 
Salpeterwejeng jambt der contractmäßigen Lieferung auf ihn über» 
tragen werde. Das PBrädicat vom Geheimen Rath, ingleichen, 
daß er das GSalpeterwejen auf den Fuß, wie es fein verjtorbener 

Bruder gehabt, befommen, auch zu deſſen Beforgung in der Magde- 
burgiichen Kammer und der Deputation zu Halle Sig und Stimme 
habe, nebft der Freiheit ab» und zuzureiſen, will Ich demjelben 
accordiren; es wird auch jo nüßlich als nothwendig fein, daß der— 
jelbe noch in diefem Jahre alle Salpeterhütten bereije und unter- 
fuche, was darin zu ändern und nad Erforderung der Sachen zu 
verbejjern nöthig ift, um alles jogleich einzurichten und davon zu 
berichten. 

Ich bin auch nicht entgegen, daß demſelben von dem vacanten 
Tractament feines verftorbenen Bruders ein gewiſſes jährliches Ge— 
halt ausgemachet werde; worüber Ihr allenfalls mit demjelben zu 

1) Nicht erhalten. ö 
2) Frug v. Nidda war Mitglied der Halliichen Hammer-Deputation geweſen. 

Acta Borussica. Behördenorganifation VI, 42 
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conveniren und jodann zu Meiner Approbation davon zu berichten 
habet. Wegen der Lieferung des Salpeterd wird es fonften nicht 
ohndienlich jein, wenn Ihr Euch mit dem General von der Artillerie 
von Linger concertiren werdet. Und da Mir dieſes Regale des 
Salpeterwejens jo angelentlih ift, daß Ich ſolches, jedoch jonder 

Chicanes oder Exceſſe dabei zu geftatten, mit einer ganz befonderen 
Attention tractiret wiſſen will, jo ift Meine Willensmeinung, daß Ihr 
Euch der Salpeterfachen bejonders unterziehen und folche überall bei 
dem 2. Departement des General= ꝛc. Directorii mit bejorgen follet, 
ala weshalb Ihr bei dem General- zc. Directorio das erforderliche 

zu veranftalten habet; wie es Mir denn jo lieb als interefjant fein 

wird, wann dieſes Werk, fo weit es practicable, noch weiter exten— 

diret werden fann. 

401. Cabinetsordre an den Etats-Minifter Grafen von Münchow. 

Potsdam, 23. Hovember 1743. 
R. 96. B. 29. — Abſchriftlich. 

Gegen das Stubdiren auf ausländiſchen Univerjitäten. 

Ih habe aus Eurer Vorjtellung vom 16. dieſes) vernommen, 

daß die Vormünder des jungen Grafen von Göß darauf beftehen, 
denjelben nach Leyden zur Erlernung derer Rechte zu jenden. Mein 
Wille aber ift, daß er am füglichjten zu Franffurt oder Halle 
jtudiren und dafelbjt mehr und bejjer lernen könne, was ein teutfcher 

Cavalier willen müſſe und könne, als auf allen holländischen Uni- 

verfitäten, wo es wenigftens noch einmal fo koſtbar ift und man 
wenig anders als fterile Wiljenschaften und Antiquitäten lernet. 

402. Labinetsordres an die Juftizminifter, an das Goupernement 

in Berlin, an den Generalauditeur Mylius. 

Potsdam. 25. November 1743. 
R. 96. B. 29. — Mylius C.C.M. Cont. II. s. a. 1743. Wr. 51. 

YJurisdiction über Enrollirte. 

Enrollirte und Offizierdbediente, die nicht wirkliche Soldaten find, 
jollen in Berlin fortan ausſchließlich unter der ordentlichen Civiljuris- 

1) Nicht erhalten. 



Ausl. Univerjitäten; Enrollirte; Juftizbejchwerde; Juftizminifterium. 659 

diction ftehen, mit der Maßgabe, dad, wenn es fih nicht um Rapital- 
verbrechen Handelt, die Strafe fo einzurichten ift, daß die Betroffenen nicht 
zu Fünftigem Kriegsdienit untauglich gemacht werden.?) 

405. Cabinetsordre an den Etats-AMinifter von Cocceji. 

Potsdam, 26. November 1745. 
R. 9%. B. 99. — Abichriftlich. 

Beihmwerde in einer Juſtizſache. 

Weil Ihr als bejonderer Ministre de justice verpflichtet, auf 
wahre Wdininiftration der Gerechtigkeit zu halten, ‚fo adrejfire Ich 
Euch beifommendes Memorial einer um Hülfe und Rache jchreienden 
Wittwe.?) Wenn der Cajus in facto richtig, jo meritiret die criante 
Sade eine ausnehmende Ahndung, Strafe und Satisfaction. Ihr 
werdet jhon Mittel willen, auf den rechten Grund zu kommen, und 

bin Ich gewiß, daß Ihr Euer Devoir rechtjchaffen dabei thun werdet. 

404. Jmmebdiatbericht Coccejis. 

Berlin, 26. November 1743. 
Mundum. — R. 9. L. 12. 

Wiederherftellung der collegialijhen Solidarität bei den 

Yuftizminiftern. 

Ew. Königl. Majeftät haben verjchiedene Sachen an mid) 
adreffirt, welche öfters eine gemeinjchaftliche Ueberlegung des ganzen 
Juftiz-Departement bedürfen. 

Weil aber einige von diefem Departement ſich darauf beziehen, 

daß mir die Sade allein von €. 8. M. aufgetragen fei und fich 
daher ihres Beitritts weigern, injonderheit wann einige diftinguirte 

Perſonen darbei intereffirt fein, als wie die bierbeigehende marf- 

gräflich ſchwedtiſche und lauenburgiſche Sache ift und welche der 
Etats-Miniftre von Arnim nicht mit unterjchreiben wollen,?) jo 
nehme ich die Freiheit, E. K. M. zu bitten, dem Geheimten Juſtiz— 

1) Bergl. Nr. 380. 
2) „Jochim Lütlens Wittme aus Drohsdow in Hinterpommern contra den 

Ambtshauptmann p. von Schlabrendorff aus Drohsdow.” 

3) Die Beilagen find nicht erhalten. 
42* 
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Departement anzubefehlen, daß fie auch in denen Sachen, welche 
E. 8. M- einem oder dem andern von Dero Miniftris zujchreiben, 
ohne Anjehung der Perſon nach ihrer Pflicht die an E. K. M. zu 
befchehende Anfragen mit unterfchreiben oder Urjache, warum fie ſich 
defjen weigern, beilegen jollen. 

405. Immediatbericht Coccejis. 

Berlin, 26. November 1743. 
Abſchriſt. — R. 9. J. 8. 

Generalfiscal Uhde zum Mitglied des Geh. Juftizraths ernannt. 

E. K. M. Habe ich allerımterthänigft melden jollen, daß die 
gegen die marfgräfliche Kammer geführte Beichwerden,!) welche in 
etlihen Hundert Puncten beftehen, mehrentheils decidiret und ab— 
gethan fein. 

Es bleiben aber noch etliche Hauptpuncten übrig, welche auf 
Documenta, Beweis und weitläuftige Ausführung anfommen. Die 
Commiſſion Hat ſolche Puncten in loco nicht abthun können, jondern 
diejelbe an den Geheimten Juſtizrath verwielen. 

Weil aber diefe Sachen, wann fie nach dem ordentlihen Fuß 
daſelbſt tractiret werden jollen, in einigen Jahren nicht zu Ende 
kommen würden, jo habe ich zu baldiger Endigung diejer Sachen 
allerunterthänigft vorschlagen follen: 

ob E. 8. M. den einen Commifjarium, den General: Fiscal 
Uhden, welcher ein jehr ehrlicher und geſchickter Mann und dem 
die Sache von dem erften Grund her befannt ift, in dem Ge- 
heimten Juſtizrath zu jegen geruhen wollen, damit er die Direction 
über dieſe Procefje führen, vor deren Bejchleunigung jorgen 
und davor, daß die Sache zum baldigen Spruch inftruiret werde, 
reſponſable fein folle. 

Königlides Marginal: 
„guht Friderich.“ 

1) Vergl. auch Nr. 404. Auf dieſen Gegenſtand kommt unſere Publication 

ſpäter im Zuſammenhange zurück. Hier handelt es ſich hauptſächlich um Uhden 

und ſeine Stellung in der Sache. Sie hat den Anlaß zu dem Confliet zwiſchen 

Cocceji und Arnim gegeben, von dem auf den folgenden Blättern mehrfach die 

Rede ſein wird. 
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Aus der Beftallung UHdes zum Geheimen Juftiz-NRath, 
Berlin, 30. November 1743.!) 

[Mbfag 1.) Wir Friedrih König ꝛc. Thun fund und fügen 
hiemit zu willen, daß Wir den gelahrten Unfern General-Figcal 
und lieben Getreuen Johann Chriftian Uhden in Confideration 
feiner Uns und Unjerm Föniglichen Haufe viele Jahre her geleifteten 
getreuen und müßlichen Dienfte zu Unferm Geheimten Rath cum 
voto et sessione in Unjerm Geheimten Juſtiz-Rath allergnädigft 
denominiret und angenommen ... 

[Abſatz 3.) Insbeſondere wollen Wir ihm Hiedurch die 
Direction und Aufficht über die theils ſchon ventilicte, theils künftig 
einlaufende marfgräflich Schwedtiche Sachen und Brocefje dergeftalt 
aufgetragen Haben, daß er folche in dem Geheimten Juftiz-Rath 
vortragen, die Verordnungen entwerfen und vor die jchleunige Er- 
pedition forgen, auch dahin jehen folle, daß beiden Theilen alle 
unnöthige Weitläuftigfeiten abgejchnitten und diefe Sachen in denen 
noch übrigen Hauptpuncten zum Schluß befordert werden; wie Wir 
dann das allergnädigfte Vertrauen zu ihm tragen, daß er ohne 
Anjehen der Perſon gerade durchgehen und bloß Gott und Die 
Suftiz in Diefen Sachen vor Augen haben werde. Im Fall er 
auch vermerken follte, daß die Sachen nicht gehörig bejchleuniget 
würden, muß er fich deshalb bei Unferer höchften Berfon immediate 

melden und Hülfe juchen .. . 

406. Cabinetsordre an das General-Directorium. 

Potsdam, 27. November 1743. 
R. 96. B. 29, — Abſchriftuch. 

Auscultatoren bei den Kammern. 

©. K. M. in Preußen ꝛc. laffen das allerımterthänigfte Gefuch 
des Johann George Wedigen,?) worin derjelbe, ihn mit dem Charakter 
vom Sriegesrath, auch Sik und Stimme zum Auscultatore bei der 
Ehurmärfichen Krieges- und Domänenfammer zu bejtellen bittet, an 
Dero General» x. Directorium hierbei in originali remittiren, mit 
dem allergnädigften Befehl, fi) nach des Supplicanten Gapacität 
und übrigen Umftänden genau zu erfundigen und, ob bdejjelben 
Suchen deferiret werden könne, pflichtmäßig zu berichten. 

9 Abichrift. — R. 9. J. 3. 
2) Nicht näher befannt. 
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Und da Hödftgedadter Sr. K. M. Abſicht bei Beftellung 

derer Auscultatorn bei denen Kammer-Collegiis ſchlechterdings dahin 
gehet, daß diefelben in der dabei vorfommenden Arbeit fich habilitiren 
und dadurch zu Dero wahrem Dienjt ſich rechtſchaffen geſchickt 
machen jollen, als befehlen Sie auch Dero General- 2c. Directorio 
hierdurch in Gnaden, die Auscultatores, ſonderlich bei der Chur— 
märfiichen zc. Kammer, wenn fie ein Jahr im Eollegio gejejlen, in 

Gegenwart fämmtlicher dirigirenden Miniftres und des Chefs von 
der Kammer genau zu eraminiren und ohne alle Paſſion und Neben: 
abfichten zu beurtheilen, ob fie zu dem Kammerweſen Genie und 
in folcher Zeit mit gehörigem Fleiß ſich dazu appliciret, auch etwas 
folides davon begriffen haben, mithin von ihnen Hoffnung fei, daß 
fie die zu dieſem Metier erforderliche Gejchidlichfeit erlangen und 
folglich in Sr. 8. M. Dienft demnächft mit Nugen zu gebrauchen 
fein werden, geftalt, wann dieſes fich nicht findet, denen Leuten ohne 

Umftände zu erfennen gegeben werden muß, wie fie wohl thun 
würden, wenn fie fich aus dem Collegio wieder retirirten und ſich 
auf etwas legten, welches ihrem Naturell und übrigen Umftänden 
mehr convenable fei und wobei fie vielleicht beſſer als hier reujfiren 

würden. Und wollen übrigens ©. 8. M., jo oft dergleichen 

Eramen vorgenommen ift, davon allemal Dero General ꝛc. Directorii 
pflihtmäßigen Bericht erwarten, damit Sie einestheild, daß Die 
Collegia nicht mit Ignoranten und unnügen Leuten chargiret werden, 
verfichert fein, anderntheil® aber auch vor die Beförderung derer: 

jenigen, welche fich angreifen und gehörig qualificiren, deſto ge- 
Ihwinder und befjer forgen fünnen. 

Dieſe Cabinetsordre wurde zugleich dem Etatsminifter von Boden 
mitgetheilt.!) 

„und da Ihr — Heißt es in diefer Ordre — daraus mit mehrern 

erjehen werdet, wohin dieferhalb eigentlich Meine Intention gehet und wie 

Ich ganz nicht gemeinet bin, dergleichen Leute ohne Unterfcheid zu placiren 
und dergeftalt die Collegia mit Subjecti$ anzufüllen, welche der dabei 
vorfommenden Arbeit nicht gewachlen und folglid Meinem Dienft mehr 
Ihädlih als nügli find, alfo hege Ich auch zu Euch befonders das 
gnädige Vertrauen, Ihr werdet dahin ſehen, daß diefer Meiner Ordre 

vornehmlih in Anſehung derer bei der EChurmärkifchen zc. Kammer ad: 

1) R. 96. B. 29. 
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mittirten Auscultatoren striete machgelebet und bei dem anzuftellenden 
Eramine niemals conniviret oder auf andere Weife Meiner Abficht ent- 
gegen gehandelt werde, und will Ih Mich bierunter auf Eure Mir 

gnugfam befannte Treue, Derterität und Erfahrung jchlechterdings re- 
pofiren; wogegen Ich allezeit bin ꝛc.“ 

407, Cabinetsordre an den Etats-Miniſter von Cocceji. 

Potsdam, 30. Hovember 1743. 
R. ®%. B. 239. — Abſchriftlich. 

Beihmwerde in einer Juſtizſache. 

Ihr werdet aus dem abichriftlihen Anfchluffe!) erfehen, was 
der Hauptpaftor Mlitich zu Tönningen wegen eines gewiffen Proceſſes, 
fo die ſämmtlichen Ulitjchen Erben wider den Landrat von Ramin 
in Bommern feit fo vielen Jahren führen, vorgeftellet und daneben 

gebeten hat. Wenn es Mir nun ſehr unangenehm ift, daß in 
frembden Landen über die Handhabung der Juftiz in Meinem Lande 
dergeitalt geflaget werden muß, jo befehle Ih Euch auch Hierdurch, 
daß Ihr nach denen wahren Umftänden erwähnter Rechtsſache Euch 
aufs genauefte.erfundigen und, daferne die Supplicanten mit ihrer 
Beichwerde, wie Ich faft vermuthe, gegründet find, dieſerhalb ſolche 
Verfügung machen follet, daß fie nicht weiter dhicaniret, ſondern 
von dem von Ramin ohne weitern Aufenthalt gänzlich klagelos 
gejtellet werden müſſen. 

408. Cabinetsordre an den Etats-Minifter von Arnim. 

Berlin, 3. December 1743. 
abſchrift. — R. 96. B. 29. 

Eigenmächtigkeit Eoccejis. 

Sch habe aus Eurer Vorftellung vom 1. diejes!) erjehen, was 

Ihr wegen des Etats-Miniftri von Cocceji Meiner Ordre entgegen- 
laufenden Bezeigens bei dem gejchehenen Vorſchlage des General- 
Fiscals Uhde zum Geheimen Juftiz-Rath*) melden müſſen. hr 
habet daran Recht gethan, und Habe Ich folches gedachten Miniftre 

auf eine ſolche Art zu erkennen gegeben, daß er insfünftige fich 
wohl bedenken wird, dergleichen mehr zu thun.?) 

1) Nicht erhalten. 

2) Bergl. Nr. 405. 
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409. Labinetsordre an den Etats-Minifter von Locceji. 

Berlin, 3. December 1743. 
Abſchrift. — R. 9. B. 29. 

Verweis wegen eigenmädhtigen Verfahrens. 

Da Ich wohlbedächtig befohlen, daß, wenn Vorſtellungen 
wegen vorzufchlagender Membrorum in denen Gollegiis gejchehen, 
folhe von denen ſämmtlichen Jujtiz-Miniftris unterfchrieben werden 

jollen,?) jo befrembdet Mich nicht wenig, daß Ihr über Euch ge- 
nommen, ganz allein und fonder Communication mit denen andern 

Zuftiz-Miniftris den Generals Fiscal zum Geheimten Juftiz-Rath in 
Vorſchlag zu bringen, ungeachtet Ihr im abgewichenen Jahr über 
die Aomiffion diefes Mannes in die höhere Juftiz-Collegia ein ganz 
anderes Sentiment felbjt entworfen und nomine ministerüi an das 

General-Directorium abgehen lafjen.?) Wie Jh mun nicht unter- 
lafien kann, Euch darüber Mein Mißfallen zu erfennen zu geben, 
fo verwarne Ih Eud), vors Fünftige niemals mehr die jchuldige 
Egards, Refpect und Gehorfam gegen Meine Befehle außer Augen 
zu ſetzen, woferne Ihr Euch nicht empfindlichen Verdruß zuziehen 
wollet. Ich wünſche allezeit zu können ꝛc. 

410. Königliche an die ſammtlichen Sieuerrãthe der 

KUurmark Brandenburg.*) 

Berlin, 3. December 1743. 
Gebrudt bei [Richter], Beiträge zur Finanzlitteratur in den preuf. Staaten (Frankfurt 

und Leipzig 1782) II, 630—650. 

Allgemeine Anweifungen über die Bermögensverwaltung der Städte. 

1. Die ftädtifchen Kämmereigüter follen in Anfehung der Adminiftration 

auf den Fuß der föniglichen Domänen behandelt werden, und zwar bei 
Mediat- wie bei Immediatftädten. 

1) Siehe das folgende Stüd. 

2) Von einem derartigen Befehl des Königs ift uns nicht3 befannt geworden. 
Die Eabinet3ordre vom 21. Juni 1740 (vergl. Nr. 14) jpricht von den einzelnen 

Miniftern ald Departementächefs und verlangt nur die Mitzeihnung Marichalls als 

Chefs der Reerutenfafje; dieſer Befehl war allerdings mehrmals eindringlich eingefchärft 

tworben. Cocceji hätte wohl Marjchall zuziehen müſſen, wie es Arnim bei dem Bor- 

Ichlage gethan hatte, von dem in Nr. 386 die Mede ift. Vergl. noch Nr. 414. 

3) Vergl. Nr. 243. 
*#) Eine entfprechende Verordnung erging auch wohl an die Steuerräthe der 

andern Provinzen. Der Herausgeber, des oben citirten Werkes, Joh. Daniel Richter, 

Kriegd- und Steuerrath in Potsdanı, behandelt fie als eine allgemeine Inftruction 
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2. Die Kämmereien dürfen feine Grundftüde von Bürgern und 
Bauern erwerben, damit nicht Anlaß gegeben werde zur Verminderung der 
Bürger: und Bauernfamilien. 

3. Für die Rämmerei-Etat3 find ftufenweife durch die Steuerräthe 
und die Dber-Rechenfammer iübereinftimmende Formulare herzuftellen, 
eins für die Immediat-, eins für die Mediatftädte, 

4. Um ein überfichtlihes Corpus bonorum der Kämmereien zu 

Ihaffen, find vollftändige Grund: und Lagerbücher jämmtlicher Städte von 
näher bejtimmten Mitgliedern des Magiftrats unter Aufficht der Steuer- 
räthe anzufertigen und in 3 Monaten einzureichen. ?) 

5. Bei diefer Gelegenheit follen begründete Forderungen und An— 
ſprüche der Kämmereien vechtlic) verfolgt werden; Berbefferungen in ber 
Wirthſchaft, vortHeilhaftere Pachtverträge find überall anzuftreben. 

6. Magiftratsperfonen follen Stadtgüter oder deren Bertinenzien 
nicht in Bacht haben. Es ift womöglich überall Generalpacht durchzuführen. 
Pächter von angrenzenden Domänen= und adlichen Grundftüden find aus: 
zuſchließen. 

7. Die Stadthaiden bleiben in Adminiſtration; nur die Jagd und 

die Maſt werden mitverpachtet. Die willkürliche Wirthſchaft der ſtädtiſchen 
Behörden im Forſtweſen muß aufhören; größere Holzverkäufe bedürfen 
der königlichen Zuſtimmung. 

8. Alle Accidenzien für die Magiſtratsperſonen bei den Verpachtungen 
kommen in Wegfall. 

9. Häuſer, die mehr koſten als einbringen, ſind von den Kämmereien 
zu verkaufen. 

10. Die angeſchwollenen Reſte von Leiſtungen aus den Kämmerei— 

Dörfern ſollen unterſucht und womöglich beigetrieben, für die Zukunft 
aber ganz vermieden werden. 

11. Die Baarbeſtände der Kämmereikaſſen ſollen nutzbar gemacht 
werden. 

12. Die ausſtehenden Capitalien ſind in den Etats mit den näheren 
Umſtänden aufzuführen. 

13. Die Ausgaben find nad feſten und übereinſtimmenden Titeln 
in den Etat3 überfihtlih zu ordnen. 

14. Die jährlichen Kämmereirechnungen find der vorgefeßten Be— 
börde einzureichen und follen dem Befinden nad) bei der Ober-Rechen— 
fammer geprüft werden. 

1) Eine dahin gehende Verordnung war, wie im Tert erwähnt wird, ſchon 
24 Jahre vorher (d. H. aljo 1719) erlaffen worden. Sie war aber nicht zur 

Ausführung gelommen. 
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15. Ueber die Ueberjchüffe darf ohne königliche Ordre nicht disponirt 

werden. Die etatömäßigen Ausgaben werden vom dirigirenden Bürger: 
meifter, die außerordentlichen nur durch königliche Ordre angewieſen. 

16. Für Bauten ift ein befonderer Etat zu entwerfen. Die Anz: 
weifungen erfolgen durch fönigliche Ordre nach Prüfung des einzufendenden 
Anſchlags. Die Bauten find auf das Nothwendigite zu bejchränfen. 

17. Die Salarien der jtädtifchen Bedienten jind einzeln in den Etats 

und Rechnungen aufzuführen mit Angabe der Nebenbedienungen und der 

Emolumente eines jeden. 
18. Die Zahl der Magiftraisglieder, die vielfach eine ungebührlich 

große geworden ift, foll verringert werden. In größeren Städten follen 
nur 3—4 Confuln, 6 Senatoren, 1 Syndicus, 1 Secretär, 1 Kämmerer 
und 1 Bicefämmerer (Controlleur) angeftellt fein, in mittleren Städten 

die Hälfte, in den Mediatjtädten nur 1 Conſul, 2 Senatoren, 1 Secretär 

und 1 Kämmerer. Die übrigen Stellen ſollen ausſterben, die damit ver: 
bundenen Gehälter zur Aufbeſſerung der übrigbleibenden angewandt 
werden. Bei VBacanzen ift ein regelmäßiges Auffteigen vom Senator zum 
Conſul, vom Stadtverordneten zum Senator nad dem Dienftalter zu 
beobachten. 

19. Wo noch feine vathhäuslichen Reglements vorhanden find, find 
von den Steuerräthen Entwürfe dazu einzureichen. 

20. Die Beitallungsgebühren fallen dem Bejtallten, nicht der 

Kämmerei zur Laſt. 
21. Das Remiffionswefen ift bei den ftädtifchen Pächtern nach den- 

ſelben Grundfägen zu handhaben, wie auf den Domänen. 

22. Die Stadtpferde (zum Borfpann bei Reifen der Magiftrats- 
perfonen) find womöglih ganz abzufhaffen; es find ſtatt defjen Dienit- 
oder Lohnfuhren zu gebrauchen. 

23. Capitalien dürfen von den Kämmereien nicht zu höherem Zinsfuß 
als 5°/,, aufgenommen werden; womöglich von anderen Kämmereien zu 4%/,. 

24. Un den etatsmäßigen Ausgaben ſoll nad) Möglichkeit gejpart 

werden; die Erjparniffe find zum Ueberſchuß zu rechnen. 

25. Die Beitandgelder find unter dreifachem Verſchluß aufzubewahren. 

Steuerrath, Conſul dirigens und Kämmerer führen je einen Sclüjfel. 
Sie find in solidum verantwortlich, namentlih auch für Borihußzahlungen 

bei Proceſſen, Bauten u. dergl. 
Alle diefe Beitimmungen haben die Steuerräthe den Magijtraten 

einzufchärfen und über deren Durchführung zu wachen. 
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4. Labinetsordre an den Geheimen Rath von Börne.!) 

Berlin, 4. December 1745. 
R. 96. B. 20. — Abſchriftlich. 

Bitte um Survivance abgejhlagen. 

Mir ift Euer Schreiben vom 2. diejes?) behändiget worden; 
Ihr wiſſet ja aber wohl, daß Ich überall feine Adjunctiones noch 
Survivances ftatnire noch confirmire, auch bei Lebzeiten eines Be- 
dienten ihm feinen Succejjorem denominire. Wann der Geheime 

Etat3-Minifter von Broich dermaleinft mit Tode abgehen wird, jo 
fann es jein, daß Ich auf Euch vor andern reflectiren werde; jo 
lange er aber lebet, disponire Ich von nichts deshalben. 

412. Labinetsordre an den Etats-Mlinifter von Locceji. 

Berlin, 7. December 1743. 
Abſchrift. — R. 96. B. 29. 

Eoccejis Stellung im AJuftiz-Departement. 

Es iſt Mir Eure Borftellung vom 4. diefes,?) worinnen Ihr 
Eure Entichuldigung über die einjeitige Berichte und Vorſchläge in 
Juftizjachen beibringen wollen, zu Händen gefommen. 8 bleibet 
aber einmal dabei, was ch befohlen, daß ſolches communicato 

consilio mit denen zwei andern Juſtiz-Miniſtres gefchehen foll und 
muß. Eure ehemalige Inftruction ift Durch Meine declarirte Willens- 
meinung mobdificiret, und Ihr werdet Euch derjelben fchlechterdinges 
conformiren. Die Streitigfeiten mit dem Etat-Miniftre von Arnim 
gefallen Mir gar nicht, fondern Ich jehe jolche an als Verhinder- 
niffe Meines Dienftes und einer wahren Juftice, fo abfolute darunter 
leidet, und follte Ich glauben, da fich fünf dirigirende Miniftri des 
General- ꝛc. Directorii bei verfchiedenen Intereſſen derer Departe- 

ments doch in denen das Meinige betreffenden Sachen zu concertiren 
möglich finden, daß auch drei Juftice-Miniftri, wann fie ihre 
Paſſiones im Zaum Halten, ihr Departement in Harmonie und 
Berftändniß durch ein vernünftiges Nachgeben dergejtalt werben 
führen fünnen, daß Ich dadurch nicht durch beftändige Querelen 

1) Mohl der Sohn des Minifterd, Präfident des Kammergerichts. 

2, Nicht erhalten, 
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beunruhiget werde und das Bublicum in Anjehung der Adminiftration 
der Juftice darunter empfindlich leide. Ich Habe aljo zu Euch 
das Bertrauen, Ihr werdet Euch fafjen und nad) gänzlicher Ver— 
gejienheit des etwa vergangenen [!] Eure Juftizfachen mit denen 
zwei übrigen Miniftris ruhig und friedlich jo beforgen, daß Ach 
davon Zufriedenheit Haben fünne, und wird Euch foldhes am aller- 
beiten bei Mir eine gute Meinung von Eurer PBrudence erhalten. 

413. Labinetsordre an den Etats-Mlinifter von Arnim. 

Berlin, 7. December 1743. 
Abichrift. — R. 96. B. 29, 

Zurechtweiſung wegen der Direction der Juſtiz. 

Da Ih aus bewegenden Urfachen die Erpeditiones wegen 
des Generals Fiscal Uhde Seifion im Geheimten Juftiz-Collegio 
vollenzogen, weilen Ich darinnen nichts präjudicirliches gefunden, 
fondern Selbft glaube, daß jolches injonderheit wegen derer Streitig- 
feiten, jo des Marfgraf Friederichs Liebden!) mit denen drei be- 
fannten und bishero unbillig gedrüdten Städten) haben, nicht ſonder 
Nutzen fein werde, jo kann Ich nicht unterlaffen, Euch wegen derer 
dabei verjpürten Mißhelligkeiten zwiſchen Eud und dem Ctats- 
Miniftre von Eocceji wohlmeinend zu rathen und zu vermahnen, 
daß Ihr mit Affoupirung alles vorgegangenen Euch mit ihm ver- 
einigen und Eure Juftizfachen in Harmonie und Frieden fonder 
Particnlarabfichten nach Recht und Billigkeit mit einander concertiren 
und abmachen möge. Durch Streit und Factiones leidet das 
Bublicum nnd die Juftice, um deren Willen Ihr doch in einer jo 
wichtigen und gewifjenhaften Function jtehet, wobei man billig in 
allen Dingen auf Gott und die ihm zu gebende Rechenſchaft fehen 
muß. Sa, die Juſtizvorſteher leiden jelbjt dabei an ihrer Erxiftimation, 
weil dergleichen Zwiejpalt doch Eclat wird und die Leute ohnedem 
alles auf der jchlimmften Seite anſehen. Inſonderheit recommendire 
Ich Euch, daß, wenn Sachen Prinzen von Geblüt oder auch andere 
angejehene Familien betreffen, Ihr gerade durchgehet und die dahin 

1) Bon Schwedt Bergl. Nr. 405. 

2) Schwedt, Fiddichow, Vierraden. 



Zurechtweiſung Arnims. Collegialijche Solidarität der Juftizminifter. 669 

einichlagende Sachen und Borftellungen gehörig mit unterzeichnet 
oder allenfall3 Euer beſcheidenes Votum cum rationibus dissensus 
beileget. 

414. Königliche Derordnung an das Etats-Mlinifterium. !) 

Berlin, 7. December 1743. 
Ausfertigung, gegengezeichnet von Kocceji. — R. 9. L. 12. 

Wiederherftellung der collegialijhen Solidarität der Juftizminifter. 

Nahdem Se. Königl. Majeftät in Preußen ꝛc. in Gnaden 
tefolviret und wollen, daß, wann Allerhöchitdiefelbe einem oder 
andern Dero Etats-Minijtre eine Sade, die von einiger Wichtigkeit 
ift, zufchreiben, die übrige zum Departement der Juſtiz beftellte 

Näthe darüber mit votiren und derjenige, zu deſſen Collegio oder 
Departement die Sache gehöret, zuerjt jein Votum abgeben und 
das Rejcript jämbtlich unterfchreiben müfjeln.] 

Im Fall auch nöthig fein follte, deshalb etwa eine Anfrage 
und Bericht abzuftatten, müfjen die übrige Etats-Miniftri ſothane 

Anfrage oder Bericht nebſt denen dazu gehörigen Erpebitionen mit 
unterfchreiben oder die Urfachen, warumb fie jolches nicht gethan, 
anführen; im übrigen aber vor die Juſtiz egalement refponjable 
jein jollen, als wird Dero Geheimtes Etat3-Minifterium fich hiernad) 
gehorjamst zu achten willen. 

1) Die Verordnung ift den Miniftern Arnim, Broich und Brand vorgelegt 
und von ihnen unterjchrieben worden. Arnim begleitet jeine Unterjchrift mit ber 

Bemerkung: „Gottlob! welcher Sr. K. M. gerechte Herz zu diejer Rejolution ge- 

leitet. Im übrigen jcheinet diejer unter des Wirklich Geheimten Etatd-Miniftri 
Frhrn. von Cocceji Erc. Eontrafignatur erpedirte fönigliche Befehl entweder eine 

Eabinetsordre oder auch eine mit höchſter Nejolution verjehene Anfrage zum 

Grunde zu Haben. Wannenhero glaube, daß wir gegründete Urjady haben und 

berechtiget find, wohlgedachte ©. E. zu erſuchen, daß Sie belieben wollten, uns 

jelbige zu communiciren. Salvo meliori. Den 14. Decembris 1743*, 

Auf einem angehefteten Zettel jchreibt Eocceji: „Diejed muß wohl verwahrt 

werden. Geheimde Archiv“. Ob der Immediatbericht von Cocccji d. d. 26. No- 

veniber 1743 den Eollegen mitgetheilt worden ift, läßt fich nicht feftftellen. Jeden- 

fall3 ift er zu den Wcten gefommen. Bergl. Nr. 404. 
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415. Labinetsordre (?) an den Chefpräfidenten v. d. Oſten. 

8. December 1743. 
Nach dem Auszug bei von Lamotte Praltiſche Beiträge zur Cameralwiſſenſchaft I, 9. (1782) ") 

Prüfung der Auscultatoren bei der furmärfiihen Kammer. 

Die Auscultatoren bei der Kurmärkiſchen Kammer follen, wenn fie. 
ein Jahr im Collegium geſeſſen haben, in Gegenwart jämmtlicher 
dirigirender Minifter des General-Directoriums und des Chefs der Kammer 
genau eraminiret, ſodann aber die zum Cameralwefen untüchtig befundenen 

aus dem Collegium wieder entlaffen, dagegen aber für die Beförderung 
geichidter und brauchbarer Subjecte dejto geſchwinder und beſſer geforget, 

übrigens aber von den Sammerpräfidenten auf die Yuscultatoren wohl 

Acht gegeben und alle Jahre gegen die Zeit der Anfertigung der Etats 
von deren Gejchidlichkeit und Fleiß ein bejonderer Bericht erjtattet, aud) 

diefelben dem General-Directorium zur Eramination präjentirt werden. 

416. Actenſtücke betreffend den Conflict zwifchen Locgeji und Arnim 
und deſſen Beilegung. 

9.—25. December 1745. 
Meift aus R. 9, J. 3. 

Entlafjungsgeiuh Arnims. — Der König beauftragt Podewils mit _ 

der Bermittelung zwiſchen Cocceji und Arnim. — Die Erflärungen 

beider gegenüber Bodewild. — Podewils' Beriht an den König. — 

Der König befiehlt die Beilegung des Streits. — Cocceit fügt jid. 

Entlafjungsgejuh Arnims, Berlin, 9. December 1743.?) 

Die täglich mehr und mehr überhand nehmende Zerrüttungen 
der FundamentalsBerfaffungen, die daraus nothwendig entjpringende 

Berwirrungen, ja endlich zu bejorgende totale Verfall des Juſtiz— 
weſen gehen mir dergeftalt zu Herzen, daß die Betrübniß mein jonft 
lebhaftes und arbeitijames Gemüthe faſt gänzlich unterdrüdet Hat. 
Die Arbeit will nicht fort, die Geichäfte bleiben mir unter den 
Händen liegen, und ich befinde. mich außer Stand, denen mir auf: 
getragenen wichtigen Functionen weiter vorzuftehen. Ich jehe mich 
demnach verbunden, jothane Umstände Ew. Königl. Majeftät aller- 

unterthänigft anzuzeigen, mit demüthigfter Bitte, Allerhöchitdero- 

jelben wollten mich in Gnaden bimittiren. 
— den Acten Hat ſich die Ordre nicht gefunden. Vergl. aber Nr. 406. 

°) Hiftor. Schilderung der Refidenzitadt Berlin, V. 1. ©. 51. 
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Sabinet3ordre an Podewils, Berlin, 14. December 1743.1) 

Ich kann Euch nicht bergen, wie jehr Mir die zwijchen denen 
beiden Etat3-Miniftris von Eocceji und von Arnim einige Zeit her 
entjtandene Mißhelligkeiten, welche jo weit gehen, daß der letztere 
gar um feine. Dimiffion angehalten, zum Mißfallen gereichen. Ich 
halte die beiden Männer vor Meinen Dienft einen jo nöthig wie den 

andern, glaube auch, daß der Grund ihres Mißverftändnifjes nicht 
zureichend fei, die Sache auf die Extremität zu treiben. Es können 
ja leiht in Juftizfachen, wo. alles noch nicht jo klar ift, differente 
Meinungen fein, jo aber mit Beicheidenheit getragen werden müfjen; 
das übrige beruhet auf Verdacht oder finiftren Auslegung anderer 
Leute, jo vielleicht im Trüben fiſchen wollen, wobei aber ſolche ge— 

lehrte und brave Männer billig dergleichen Scheingründen mit 
Verſtand, Gelaffenheit und Gefälligfeit begegnen und der Zwietracht 
vorbeugen follten. Um aber dieſe Werdrießlichfeit auf die be— 
quemfte Weife aus dem Wege zu räumen, jo befehle Ih Euch 
hiedurch, in Meinem Namen die amicable Vergleich- und Vereinigung 
diefer Miniftrorum durch alle erfinnliche Wege zu übernehmen, fie 

beiderjeit8 Meiner Gnade und Achtung zu verfichern, aber aud) 
dahin durch Eure Vorftellung in Erwägung Meines wahren Dienftes 
und ihrer eigenen Reputation uud Vortheile zu disponiven, daß 

fie mit Sacrifieirung aller Paſſion und völliger Vergeſſenheit aller 
etwa vorgefallenen Dinge ſich entjchließen, in Einigkeit und Har- 
monie ihrem Dienft vorzuftehen. 

Podewils an Eocceji, 14. December 1743.?) 

J’ai I’'honneur de communiquer ei-joint A Votre Excellence 

la lettre que je viens de recevoir dans ce moment du Roi. 

Comme S. M. y parle moins en maitre qu'en veritable 

tendre pere et se sert des expressions les plus gracieuses et les 

plus avantageuses pour V. E. aussi bien que pour S. E. Mr. 
d’Arnheim,?) j'ai tout lieu de me flatter qu’ Elles voudront l’une 

et l’autre remplir sincerement et de bon coeur l’attente du Roi 

et ne point refuser a S. M. le sacrifice qu’elle demande, par un 

N) Ausfertigung. — R. 9. J. 3. 

2) Eigenhändiges Concept. — R. 9. J. 3. 
8, Arnim, 
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oubli genöreux de tout le passe et par une bonne harmonie et 

etroite union entre deux principaux ministres de la justice qui 

servent le même maitre et qui ont le m&me but. Je me trou- 

verais fort heureux, si avec la profession que je fais d’etre 

egalement un fidele serviteur de V. E. et de S. E. Mr. d’A., je 
pourrais repondre A la cenfiance dont le Roi m’honore dans cette 

affaire, par une reconciliation sincere entre V. E., et je supplie 

V. E. de vouloir bien sincerement reflechir sur le contenu de 

la lettre du Roi et de m’en dire avec franchise et cordialite 

Ses sentiments, en me renvoyant liincluse, pour que je la puisse, 

egalement communiquer & 8. E. Mr. d’Arnheim, que je me flatte 

de ne trouver pas moins disposee que V. E. pour donner les 

mains à ce que S. M. souhaite de l’une et de l'autre d’une 

maniere si gracieuse. 

Eocceji an Bodewils, 15. December [1743].') 

J’ai l’honneur de d£clarer a V. E. mes intentions par 

rapport à l’accommodement dans la feuille ei-jointe.?) 

Si V, E. savait tous les tours que Mr. d’Arnim m’a joues 

pour me perdre dans l’esprit des deux Rois, Elle serait surprise 

de ma patience, et Elle conviendrait que ce tres r&everencieux 

seigneur cache sous une belle apparence le Jesuiste et l’Italien, 

deux betes extrömement dangereuses. 

Cependant, comme nous ne nous verrons plus et que je 

n’examinerai plus aucune plainte contre les colleges dont il est 

le chef, nous nous accommoderons aisement, car c'est tout ce 

qu’il a souhaite. 

I) Original. — R. 9. J. 3. 

2) Der Wortlaut dieſes Blattes ift folgender: 

„La maniere gracieuse dont 8. M. s’interesse dans cette fatale affaire, 

me fait oublier tout le chagrin que j’en ai en.“ 

„Je prie V. E. d’assurer 8. M. que j’ai été plus sensible aux marques 

de Sa disgräce qu’aux mauvaises insinuations qu'on Lui a voulu donner de 

ma droiture.“ 

„Je pardonne de bon coeur ä Mr. d’Arnim, je vivrai avec lui en bonne 

amitie, et je promets qu'il n’y aura jamais de contradietion entre nous, et 

que S. M, n’entendra jamais parler d’aucune plainte.“ 
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(est dans cette occasion que V. E. me pourra donner des 

marques essentielles de Son amitie, en faisant comprendre 

as. M.: 

1. Qu’etant entre les mains de medeeins et chirurgiens de- 

puis cing ans, tourment& des insomnies, vertiges et palpitations 

de coeur continuelles elle ne croyait pas que je pourrais con- 

tinuer le service longtemps, et que deja je n’etais sorti de la 

maison depuis deux mois. 

2. Qu'il serait de l'interet de S. M. d’etablir des referen- 

daires, comme cela se pratique dans les autres royaumes, qui 

travaillent sous la direction des ministres, qui rapportent les 

affaires en cas de maladie et d’absence du ministre. 

L’utilite qui en rösulte, c’est qu’apres le deces des ministres 

(NB. qui avont passe tous les 60 ans) le successeur rentre 

d’abord dans le fil des affaires, puisque, sans cela, il faudra 

des annees pour le mettre au fait des differentes coutumes de 

tant de provinces. 

3. Que surtout la direction generale de la justice, la con- 

naissance des constitutions de chaque pays demande beaucoup 

de theorie et d’experience, et que je pourrais donner des in- 

structions necessaires, apres un service de 43 ans. 

4. Que le departement de la Silesie etait difficile et &pineux, 

et comme personne en avait connaissance que moi, il serait A 

propos de me joindre un pareil homme. 

5. Qu’il se trouveraient des gens qui, dans l’esperance 

d’avancer, accepteraient une pareille commission sans interet ete. 

Je remets à la bont& et amitie de V. E. le reste, en 

L’aussurant que je Lui en aurai une &ternelle obligation. Si 

cette proposition se pourrait faire en presence de Mr. le comte 

Gotter, il ne manquerait pas de l’appuyer. 

Arnim an Podewils, Berlin, 16. December 1743.') 

Nebit danfgebiger und ganz gehoriamfter Remittirung des 
mir communicirten hohen und überaus gracieujen königlichen Hand- 
Ichreibens habe ich die Ehre E. Hochgräfl. E. aufrichtig zu ver- 
fihern, wasmaßen der höchſten Intention und dem expreſſen Befehl 

1) Original. — R. 9. J. 3. 
Acta Borussica. VBehördenorganifation VI. 43 
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Sr. K. M. u. ag. Herren [zur gehorjamften Folge] ich von ganzem 
Herzen bereit jei, alles dasjenige zu vergefjen, was zwijchen dem 
mir von Anbeginn gehäffigen Etats-Miniftre Frhrn. von Cocceji und 
mir vorgefallen fein möchte, auch in Zukunft, fo viel an mir ilt, 
mit Sr. E. in guter collegialifchen Freundſchaft zu leben. 

Damit aber alle weitere Collijiones nmb jo mehr vermieden 

werden mögen, jo will nöthig jein, daß E. Hochgr. €. in Kürze 
und fo viel mir jeo beifället, die Hauptmomenta des bisherigen 
dissensus vorjtellig mache. 

1. Haben des Frhrn. von Cocceji E. sub clipeo Dero 

Cheffats x. einen unerträglihen Despotismum und ganz unumb- 
Ichränfte Gewalt dergeftalt affectiret, daß Sie ſich gar an feine 

Drdnungen und Gejete gefehret, vielmehr ſich berechtiget geachtet, 
dieſes oder jenes bald jo bald anders zu veranlafjen, nachdem dieſer 
oder jener Affeet fein präcipitantes und violante® Temperament 

getrieben. Woraus dann nicht anders ald DVerwirrungen, Un- 
gerechtigfeiten und Kollifiones entjtehen können. Wobei ich con- 
tradicendo gemeiniglich alleine mit ihme zu Plage kommen müſſen, 

da befannter Maßen des p. Herren von Broih E. nad) Dero 
Miederfunft von Frankfurt eine gar zu große Indulgenz verfpüren 
lafjen. 

2. Haben des p. Frhrn. von Cocceji E. das Vertrauen, jo 
©. KM. in Derojelben gejeget, bei denen alleinigen Borjtellungen 
und Anfragen nur gar zu ſehr mißbrauchet und dadurd) fo viel 
Unheil angerichtet, daß ©. K. M. auch endlich bewogen worden, 
die einjeitige Rapports und Anfragen überhaupt ernftlic zu ver- 
bieten, dahingegen aber gerechteft zu befehlen, daß dergleichen allemal 
conjunctim gejehen follen. 

3. Haben des p. Frhrn. von Cocceji E. ſich arrogiret, die 
beiden höheren Juftiz-Collegia, bei welchen ich zu präfidiren die 
Ehre habe, ohne Unterlaß, nachdem ihn dieſer oder jener Affeet 
getrieben, eigenmächtig mit Mandatis, welche nicht jelten hart und 
injurieug ausgefallen, zu chargiven: da doc, wann Er die etwan 
gegen die Ausjprüche derer Gerichte einlaufende Beichwerden (woran 
e3 bei denen verjchiedenen Intereſſen derer litigirenden Barteien 
nimmer fehlen kann), wie ſichs gehöret, im Geheimen Rath ordentlich 
vortrüge, ich im Stande jein wirde, entweder die nöthige Eclair- 
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ciffements in continenti zu geben oder auch zu denen etwan be- 
dürfenden Verbeſſerungen williglic die Hand zu bieten. 

4. Werden E. Hochgr. E. die Anlagen sub a, b, c,') nicht 
ohne Indignation leſen, zugleich aber aud) das präcipitante, violante, 

unbejtändige und unrechtfertige Naturel des Frhrn. von Eocceji E. 
bemerken fünnen. So wenig nun des Herrn Markgrafen Königl. 
Hoh. dabei acquiesciren dörften, jo wenig fann mit Hintanjegung 
meiner Ehre mich entjchließen, den Geheimen Iuftizrath weiter zu 
betreten, fall® die Beftallung dieſes unwürdigen odieufen Membri 

nicht zurüde genommen wird, zumal felbige annoch unausgelöſet in 
der Geheimen SKanzelei liege. Es feind nun beinahe 6 Jahr ver- 
floſſen, da von des höchſtſeligen Königs Majejtät wider alles mein 
Bermuthen anhero berufen worden. Der binnen diejer Zeit ſowohl 
bier als in denen Provinzien mir faft durchgängig gegönnte Beifall 

des Publici fchmeichelt mich mit der Zuverficht, daß ich mein Ambt 
sans reproche geführet, und ich darf mich dreiite auf die höchfte 
Wiſſenſchaft Sr. 8. M. beziehen, ob bei Dero höchſten Perfon 
jemals über meine eigene facta und Beranlaffungen (wie jolches 
wohl über andere geichehen) die mindefte Klage eingelaufen, obgleic) 

nebjt meinem eigenen ich auch die Departements derer beiden übrigen 
Herren Juftiz-Miniftrorum Jahre und Monate verwaltet habe. 

Sch bin auch bereit, jo lange ich lebe oder jo lange Sr. K. M. 

es gefällig, meine allerunterthänigfte Dienfte, und zwar in guter 
Harmonie mit dem p. Frhrn. von Cocceji zu continuiren, wann es 
nur in die Wege gerichtet wird, daß es ohne Verlegung meines 
Gewiſſens und ohne Kränkung meiner Ehre gejchehen kann. 

Podewils an Eocceji, Berlin, 17. Dezember 1743.?) 

Da ih das au mich eingelaufene Fönigliche allergnädigfte 
Handichreiben und Commifjorium, des Königlichen Wirflich Ge- 

1) Diefe Anlagen beftehen in folgenden drei Stüden, die wir oben bereits 

zum Abdrud gebracht haben: 1. Jmmediatbericht Koccejis vom 26. November 1743 

betr. die Ernennung Uhdes zum Mitglied des Geh. Auftizraths (Nr. 405); 

2. Beitallung Uhdes zum Geh. Juſtizrath vom 30. November 1743 mit dem 

bejonderen Auftrage die Schwedter Proceſſe zu Ddirigiren (Nr. 405, ©. 661); 

3. Bericht der Juftizminifter über Uhde vom 4. Auguft 1742 (Nr. 243). 

2), Eigenhändiges Concept. — R. 9. J. 3. 

43* 
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heimen Etat3- und Krieges-Miniftri Frhrn. von Cocceji Exc. mit 
des auch Wirklichen Geheimen Etats- und Krieges-Miniftri Herrn 
von Arnims E. über die bishero unter ihnen obwaltende Diffe- 
renzien zu vergleichen, letzterem gleichfalld communiciret und mir 
jeine Erklärung darüber erbeten, fo iſt jelbige ebenfalls dahin aus- 

gefallen, daß wohlgedachte S. E. fich willig declariret, Sr. 8. M. 

allergnädigftem Befehl und Dero eigenen Trieb und Inclination 
zufolge mit des Wirklichen Geheimen Etats- und Krieges-Miniftri 

Frhrn. von Eocceji E. in guter Harmonie den königlichen höchiten 
Dienft und Intereſſe fernerhin getreulich reipiciren zu wollen, wenn 
es nur in die Wege gerichtet würde, daß ſolches ohne Berlegung 
Ihres Gewifjens und Kränfung Ihrer Ehre geichehen könnte. 

Die beide vornehmfte Gravamina und Defideria des p. Herrn 
von Arnims E. bejtehen in nachfolgenden beiden Puncten: 

1. Daß insfünftige, wenn wider die höhere Juſtiz-Collegia, 

bei welchen des Herren von Arnims E. das Präfidium anvertrauet, 
Beichwerden einlaufen, nicht jofort mit harten und anzüglichen 
Neferiptis wider diejelbe verfahren, jondern von des Wirklich Ge- 
heimen Etate- und Krieges-Miniftri Frhrn. von Cocceji E. der— 
gleichen in Gegenwart des p. Herrn von Arnims E. im Geheimten 
Etats-Rath ordentlich vorgetragen werden mögen, damit legtere zu 
Abſchaffung folder Beichwerden entweder in continenti das nöthige 
Ausfommen und erforderliche Eclaircifjements geben oder auch be- 
dürfenden Falls jo willigft als jchuldig die Hand bieten können. 

2. Daß der Herr General-Fiscal Uhde, wie hiebevor des 
Wirflihen Geheimen Etats- und Krieges-Miniftri Frhrn. von 
Cocceji E. eigenes Sentiment in dem in copia beigehenden Anfchreiben 
an dag General-Directorium unter dem 4. Augufti 1742?) gewejen, 
feinen Sig und Stimme in dem Geheimen Juſtiz-Rath haben möge, 
weil defjen beiliegende Beftallung,?) jo nebft der erften Beilage mir 
gehorjamft wieder zurücd erbitte, und zwar die angeftrichene Bafjage?) 
derjelben, mit ber Ehre und Reputation eines Präfidenten dieſes 
Collegii und ſelbſt mit der Function eines General-Fiscals, jo partes 

! Vergl. die Anmerkungen zu Nr. 243. 
2) Bom 30. November 1743, fiehe oben Nr. 405, ©. 661. 

3) Abſatz 3 der Beitallung. 
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actoris vertritt, und aljo nicht partes judieis zugleich rejpiciren, 

no in denen Procefjen, worin er Anfläger fein fol, die Verord- 

nungen und Sententien entwerfen fann, ganz incompatibel unb 
unmuglich salva justitia beftehen kaun. 

Gleichwie ih nun der Hoffnung bin, daß des Königl. Wirk- 
lichen Geheimen Etats- und Krieges-Miniftri Frhrn. von Cocceji €. 
aus Liebe zum Frieden und guter Einigkeit und Harmonie, jo viel 
den erjten PBunct anbetrifft, zu dem vorgefchlagenen Temperament, 

infoweit e8 irgends practicabel, die Hände willigjt bieten werden, 

ala finde nach reifliher Erwägung der Sache meiner wenigen und 

unvorgreiflicden Meinung nad) bei der Beitallung des General-Fiscals 
zu einem Membro des Geheimen Juſtiz-Raths auf den Fuß der 
vor ihm expedirten Beftallung nicht geringe Inconvenienzien, weil 
salva justitia und ohne Deſpect und Broftitution des Präfidenten 
defjelben Fiscus unmuglich bei demjelben partes actoris et judicis 
vertreten fann, welches leßtere doch geichehen würde, wenn derfelbe 
die Verordnungen entwerfen fol. Ich follte auch unmaßgeblich 
davor Halten, daß man allenfalls wohl Temperamente und Er: 
pedientia hierunter ausfindig machen könnte, wodurd Sr. 8. M. 

höchften Intention ein Genüge gefchehe und die Ehre des Präfidenten 
des Geheimen Juſtiz-Raths nebſt der periclitirenden Wohlfahrt der- 
jenigen, jo es mit dem Fisco zu thun nnd auf ſolche Art denjelben 

nicht allein als ihren Ankläger, jondern auch certo respectu als 
ihren Richter anzuſehen Haben, falviret werden könnte. 

Des Wirklihen Geheimen Etats- und Krieges-Miniftri Frhrn. 
von Coeceji Ercellenz erſuche aljo gehoriamft, mir Dero Gedanken 

und Erklärung hierüber mit den forderjamften zu eröffnen, damit 
ich hernähift meinen Hauptberiht in diefer Sade an ©. K. M., 
jo defjelben Berzögerung ungnädig nehmen möchten, abftatten umd 
Dero höchſten ferneren Decifion unterwerfen fünne. 

Ich zweifele gar nicht, daß wohlgedadte S. E. zu allen 
raifonnabelen Erpedientiis und Temperamenten die Hände bieten, ja 
jelbft dergleichen zu juppeditiren geruhen werden, damit die fünig- 
liche höchſte Intention hierunter nebit der Beruhigung von Ihro 
Ercellenzien beiderjeit3 jelbft ratione futuri defto füglicher erreichet 
werden könne. 
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Uls eine Ergänzung diefer Ausführungen mag bier glei noch fol- 
gendes Billet von Arnim an Podewils, Berlin, 21. December 1743?) 
hinzugefügt werden. 

Wie ich nicht zweifle, E. Hochgr. E. werden von dem Einhalt 
meines an Deroſelben unter dem 16. huj. erlaffenen Antwort— 

ſchreiben Sr. 8. M. Rapport abgeftattet haben, alfo lebe auch der 

alferdevoteften Zuverficht, Allerhöchjtderojelben werben die Wichtigkeit 
meiner griefs gegen des Etats-Miniftri Frhrn. von Gocceji E. ge: 

rechteſt eingejehen, mithin nicht allein diefen zu einem moderatern 
Betragen anweiſen, fondern auch ratione des Uhden auf mein ge- 
gründetes Defiderium allergnädigjt reflectiret haben. Ehre und 

Leben gehen zu gleichen Schritten. 

S. 8. M. protegiven den Magdeburgijchen Regierungs— 
PBräfidenten von Plotho aufs fräftigite gegen den Frhrn. von 
Eocceji, und ich jollte denen Animofitäten und Bejchimpfungen des 

feindjeligen Colleguen ausgejtellet bleiben — dieſes habe ich in 

Wahrheit nicht verdienet! 

Eocceji an Vodewils, Berlin, 18. December 1743.) 

Des Wirklich Geheimden Etats-, Kriegs: und Gabinets-Miniftre 
Grafen von Podewils E. danke ich gehorſamſt vor die gütige 
Communication derer beiden gravaminum, welde des Herrn von 
Arnim E. zu redrejfiren verlangen. 

Was das erfte betrifft, jo ftehet zwar in meiner Beftallung, 
daß ich die Klagen, welche gegen die Collegia geführt werben, 
unterjuchen und decidiren jolle; ich habe mich aber allezeit, wann die 
Sache von einer Wichtigkeit geweſen, jelber bejchieden, die Sache 
im Geheimden Rath vorzutragen. Ich bin auch noch weiter ge- 
gangen und habe, wenn des Herrn von Arnim E., wie es alle 
Beit gejchieht, des Collegii facta blindlings ſouteniren wollen, auf 

eine Berichidung der Acten angetragen; aber auch diejes Mittel 
hat nicht acceptirt werden wollen, dahero ich als chef de justice 
nach Anfehung der Acten mein Amt gethan. 

!) Original eigenhändig. — R. 9. J. 3. 

2, Original. — R. 9. J. 3. 
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E. E. werden hieraus erjehen, daß das erfte gravamen fein 
objeetum litis jei; wie dann auch ©. K. M. ſchon decidirt Haben, 
da, wann ein dissensus in collegio ijt, an Diefelbe referirt 
werben jolle. 

Was den andern Bunct betrifft, jo bin ich gar gerne zufrieden, 
daß die Paſſage aus des Uhden Bejtallung ausgelaffen werde, 
NB. wann ©. K. M. Sich allergnädigjt zugleich erklären wollen, 
daß ich von der Schwedtiſchen Sache dispenfirt und alle Ordres 
an des Herrn von Arnim E. fünftig gerichtet werden jollen; dann 

da bishero jo viele harte Cabinetsordres wegen diejer futalen Com— 
miffion an mich eingelaufen und die Durchgreifung und Endigung 
jo fehr anbefohlen worden, des Herrn von Arnim €. aber alles 

gethan, die Sache zuvor an den Geheimden Juſtiz-Rath zu bringen 
und durch einen weitläufigen Proceß erſt auszumachen, jo habe ich 
aus Noth, da die Bürgerichaft der dreien Städten in allen Me- 
morialien mich bedrohte, S. K. M. anzutreten, das Erpediens er- 
greifen müſſen, dem einzigen Commifjarium, welcher grad durch— 
gegriffen und die ganze Sache geführt, zum Rapporteur bei dem 
Geheimden Juſtiz-Rath in Borjchlag zu bringen. 

©. K. M. Haben aud) diejes approbirt und das Patent vollen- 
zogen. Wann aljo des Herrn von Arnim E. die bloße Auslafjung 
der Direction der marfgräflichen Proceſſe verlangen, jo ift mir folches 
ganz indifferent, wann ich der Verantwortung erlaffen werde; 
wiewohl ich gar nicht begreifen fann, wie die Autorität des Präfidis 
bierunter leide, weil es unterweilen die Nothdurft einer ſchweren 
Sade erfordert, daß die Direction, das ift der Vortrag und Ver— 

fertigung der Decreten, einem oder ein paar Räthen im Collegio 
aufgetragen werde, damit der Proceß durch die verjchiedene De- 
cernenten nicht in Confufion gebradht werde. Unter 100 Erempel 
will ich nur das Lobiſche anführen, worin dem von Nüßler und 
Eltefter die Direction des Concursproceß aufgetragen worden, ohne 
daß des Herrn von Broich E. fich darüber fcandalifirt Haben. 

Dem BPräfidi bleibt feine ganze Wutorität, ihm werden die 
Memorialien präjentirt, er distribuirt jolche dem Uhden, er ſitzt mit 
bei dem Botrag, das Collegium decidirt per majora 2c. 

Wann aber des Herrn von Arnim E. darauf bejtehen wollen, 
den Uhden von dem Geheimden Rath zu ereludiren, fo können E. €. 
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leicht erachten, daß ich folches nimmer zugeben kann, jo lang id) 
im Dienst bin, und daß es zu meiner äußeriten Proftitution ge- 
reichen würde, wann diejer Mann durch mich projtituirt werden 

follte; wie ich dann, warn E. €. diefen Vorſchlag approbiren würden, 
zugleich bitte, zu melden, daß ich meine Dimijfion verlange. 

Wann der Herr von Arnim €. €. infinuiren wollen, daß es 
incompatible jei, daß der General-Fiscal zugleich actor et judex 
fein könne, jo fommt mir diejes um jo viel wunderlicher vor, da 

er ja jelber den General-Fiscal im Geheimden Juftiz-Rath zu haben 
verlanget, denjelben auch appuyiret hat. Wann er nun diejes vor 

einigen Jahren vor compatible gehalten, jo jehe ich nicht ab, 
warum er es jego vor incompatible hält. Es ift der Geheimbe 
Rath Duhram jo lange Jahr im Geheimden Juſtiz-Rath geſeſſen, 
und ift ihm niemals quaestio status gemacht worden, NB. weil ſich 
von jelbjten verjtehet, daß er in causis fiscalibus ſich feines voti 

begeben müſſen, und aljo fein casus eriftiret, wo der General-Fiscal 
pars et judex fein fann. 

Unterdefjen jtehet die Regul feite, daß die fiscälifche Bediente 

dieferwegen regulariter nicht in denen Collegiis fihen können, weil 
fie NB. NB. unter dem Brätert des fiscalijchen Interefje und deſſen 

Beobachtung ſich dahinein zu schleichen juchen, und unter dieſem 
Prätert hat auch der General-Fiscal Uhde fih in das Tribunal 
einzufchleichen gefucht, und von diefem casu speciali handelt die 
an das General-Directorium abgelaffene Antwort, worvon des Herrn 
von Arnim E. jo viel Weſens machen. !) 

Wann aber ein bejonderer Umjtand vorkommt, daß ein Ge— 
neral-Fiscal nicht qua talis und zu Beobachtung der jurium fisei, 
fondern wegen einer andern Urſache in Borichlag gebracht wird 
und ©. 8. M., ſothanen Vorjchlag agreiren, jo fehe ich nicht ab, 
warum dergleichen Goncejfion, welche lediglih von Sr. 8. M. 
arbitrio und Gnade dependirt, wieder aufgehoben werden jolle; 
dieje beiondere Umftände aber kommen in gegenwärtigem casu 
vor: die marfgräflihe Untertanen haben aber 20 Brocefje mit 
dem Herren, worvon die Wohlfahrt dreier Städte dependirt 

— des Heren von Arnim E. bezeugen öffentlich, dab Sie viele 
Confideration vor den Markgrafen Haben. Unterdeffen klagen 

1) Bergl. Nr. 243. Dort aud) eine Notiz über Duhram. 



Conflict zwiichen Cocceji und Arnint. 681 

die Bürger beftändig, und ©. 8. M. Halten Sich an mid. Es 
ift alfo fein ander Mittel in der Welt gewejen, die Sachen zu 
bejchleunigen, al® den Uhden, welcher Commifjarius gewejen und 
den ganzen Bericht gemacht, in das Collegium zu jeßen. 

Wenn alio E. E. Dero Bericht abftatten, jo bitte ich ing» 
befondere, meine folgende rationes mit anzuführen: 

1. Daß ich mich lediglih Sr. K. M. Intention jubmittiret 
hätte und ohne Verlangung einer Satisfaction ꝛc. dem Etats— 
Miniftre alles pardonnirt hätte, aber 

2. jehr furprenirt wäre, daß er Sr. 8. M. gleicdyjam Gejehe 
vorichreiben und prätendiren wolle, daß ©. 8. M. die dem Uhden 
ertheilte Gnade wieder aufheben follten, da er 

3. vor einigen Jahren jelber vor denjelben gejprochen und 
ihn im Gollegio haben wollen, die bejondere hierbei vorfommende 
Umftände auch dergeftalt beichaffen fein, daß ich nach meinen Pflichten 
davor Halte, daß der Uhde die Bejorgung derer marfgräflichen 
Proceſſe im Geheimden Juftiz-Rath behalten müſſe, wann font die 

Unterthanen nicht völlig ruinirt werden follen; wie dann auch 
4. der Geheimde Rath Duhram über 20 Jahr im Geheimden 

Juſtiz-Rath gejeflen, und verftehet fi von ſelbſten, daß er in causis 
fiscalibus fein votum haben können. 

5. Daß ich alfo nicht glauben fünnte, daß S. K. M. meinen 
redlichen, mit Hintanfegung aller menſchlichen Abfichten zum Beten 
jo vieler bedrudten Unterthanen gethanen und von Sr. 8. M. 
approbirten Borichlag wegen der Caprice des Etat3-Miniftri von 
Arnim wieder aufheben wollten. 

6. Ich müßte alles lediglich S. K. M. erlaucdhten Ueberlegung 
und PBeranlafjung anheimftellen. S. 8. M. könnten aber gar leicht 

die Sache wieder in die alte Ordnung und Berfaffung bringen, 
wann Sie meine Charge als chef de justice aufheben und Die 
4000 Rthlr. neue Bejoldung eincaffiren und mein Departement 
unter die beide Juftiz-Miniftros repartiren wollten. 

7. Welches ih Sr. 8. M. um deſto mehr anrathen muß, da 

zwei Miniftres überflüffig die Arbeit verrichten können, ich aber 
wegen meines ſchwächlichen Zuftandes ohnedem nicht lang mehr 
dienen kann, gejtalten ich an die drei Monate jchon das Bett und 
Haus hüten müffen. 
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8. Wobei ich noch diejes zu erinnern nöthig finde, daß ©. 

K. M. nimmermehr eine gute Juftiz im Berlin erlangen werden, 
jo lang Sie die Juftiz-Miniftros zu Präfidenten derer Collegiorum 
machen, weil diejelbe feine Reforme leiden wollen. 

Smmediatbericht Podewils, Berlin, 20. December 1743.') 

E. 8. M. allergnädigitem Befehl vom 14. hujus zufolge habe 
ih mir alle nur erdenfliche Mühe gegeben, die beide Etats-Miniftres 
von Cocceji und von Arnim auf einen joliden Fuß zu reconciliiren 
und fie zu ermahnen, fernerhin E. K. M. höchſten Dienft mit Ver: 
geſſung aller bishero unter ihnen vorgefallenen Differenzien in guter 
Harmonie und Einigkeit zu rejpiciren. 

Ich Habe ihnen zu dem Ende das vor beide in den gnädigjten 
und favorabeliten Terminis eingerichtete allergnädigfte Handichreiben 
von E. K. M. an mich leſen laffen, umb fie deſto mehr zu einer 
aufrichtigen Ausſöhnung zu disponiren. 

Beide haben mir auch ſolche veriprochen, und zwar hat der 
Etat3-Minifter von Cocceji declariret, daß ihm €. K. M. Ungnade 
viel jenfibler wäre als aller Ehagrin, fo er vermeinet ihm bishero 
von dem Etat3-Minifter von Arnim verurfachet zu jein. 

Der p. von Arnim bat gleichfalls fich erfläret, daß, jo lange 
er lebete und E. K. M. es gefällig, [er] jeine allerunterthänigfte 
Dienfte, und zwar in guter Harmonie mit dem p. von Gocceji, zu 
continuiren bereit wäre, wenn es nur dahin gerichtet wäre, daß es 

ohne Verlegung feines Gewiſſens und Kränkung jeiner Ehre ge- 
ichehen könne. 

Die Hauptbejchwerden des p. von Arnim beftehen fürzlich 
und vornehmlich in nachfolgenden beiden Buncten: 

1. Daß der p. von Gocceji die beiden hohen Juſtiz-Collegia, 

bei welchen der p. von Arnim präfidirt, öfters mit harten und in- 

jurieufen Nejeripten cdhargiret und daß dahero, wenn Beſchwerde 

wider ſolche Eollegia einlaufen, der von Cocceji insfünftige jolche 

ordentlich im Geheimen Etat3-Rath in Beifein des p. von Arnim 

vortragen möge, damit leßterer zu Abhelfung ſolcher Bejchwerden 

. 5 Eigenhändiges Concept. — R. 9. J. 3. — Vergl. [König] Verſuch einer 
hift. Schilderung Berlins V. 52—57. 
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entweder in continenti das nöthige Auskommen und erforderliche 
Eclaircifjement geben oder betreffenden Falls fo willig als ſchuldig 
zu Nedrejfirung derjelben die Hände bieten könne. 

2. Daß der General-FFiscal Uhde zu feiner, des p. von Arnims, 

Proftitution in den Geheimen Juſtiz-Rath gejeßet, und zwar mit 
jolher, in feiner Beftallung ihm gegebenen Autorität, daß derſelbe 
in den Brocefjen wider des Markgrafen von Schwedt Königl. Hoheit 
die Direction der Proceffe und die Entwerfung der Verordnungen, 
welche doch ihm, dem p. von Arnim, als Vräfidenten dieſes Collegii 
zuftehen, haben fol, mithin der p. von Arnim dadurch gleichfam 
degradiret und vor juspect erfläret. 

Der p. von Arnim bittet dannenhero, daß E. K. M. geruhen 
möchten, hierunter ein gerechtes Einjehen zu Haben und den Ge— 

 neral-Fiscal nicht in dem Geheimen Juftiz-Rath zu feinem äußerften 
Deſpect zu laſſen. 

Der p. von Cocceji, dem ſolche Klagten communiciret und ihn 
erſuchet, mir ſelbſt Temperamente und Expedientia an die Hand zu 
geben, ſo ihrer beider differente Meinungen auf eine Art, daß 

E. K. M. höchſter Dienſt darunter nicht leiden möge, conciliiren 
können, antwortet darauf unter andern, welche alle hier anzuführen 
zu weitläufig und E. K. M. zu beſchwerlich fallen würde, haupt- 
ſächlich folgendes: 

1. Daß er nad) feiner Beftallung als chef de justice bie 
Klagten, jo wider die AJuftiz-Collegia vorfallen, unterjuchen und 
decidiren müſſe; daß er in wichtigen Sachen fie allemal im Ge— 
heimen Rath vorgetragen; wenn man aber das factum der Colle— 

giorum, wider welche geflaget, auf eine umrechte Art fouteniren 
wollte, müßte er fein Ambt thun und durchgreifen. 

2. Daß er zufrieden wäre, daß aus des General-Fiscald Be— 

ftallung die anzügliche Paſſagen ausgelafjen würden, daß aber 
fodenn E. K. M. ihn von der Directon bes Proceffes wider des 
Markgrafen von Schwedt Königl. Hoheit dispenfiren und foldhe dem 
p. von Arnim auftragen möchten. 

3. Daß, wenn der General-Fiscal aus dem Geheimen Juftiz- 
Rath wieder herausgejeget werden follte, folches eine öffentliche 
Proftitution wider ihn, den p. von Eocceji, fein und er auf jolchen 
Fuß umb feine Dimiffion bitten müßte. Er hätte denjelben als 
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einen ehrlichen und geſchickten Mann, der in der marfgräflichen 
Proceßſache gerade durchgriffe, im dieſes Collegium zu jegen 
E. K. M. vorgejchlagen, und wenn er nicht darin bliebe, würden die 
marfgräfliche Unterthanen dur die Proceſſe ruinivet; dahero er, 

der von Cocceji, hoffe, daß E. K. M. den General-Fiscal zu Dero- 

jelben höchſtenm Dienft auf den Fuß, wie er gejeget, jouteniren 

und dem p. von Arnim nicht einräumen würden, die dem General: 

Fiscal ertheilete Gnade wieder aufzuheben. 
4. Daß E. K. M. erleuchteten Ueberlegung und Beranlaffung 

er alles überließe. Höchitdiejelbe fünnten gar leicht die Sachen 
wieder in die alte Ordnungen und Verfaſſungen bringen, wenn Sie 

feine, des von Cocceji, Charge als chef de justice aufheben, die 

4000 Thaler Bejoldung jpareten, fein Departement unter Die 

beiden Juſtiz-Miniſtros, jo die Arbeit überflüſſig verrichten könnten, 
vertheileten und ihm, dem p. von occeji, weil er wegen ſeines 

ſchwächlichen Zuſtandes ohnedem nicht lange mehr dienen Fönnte, 
da er ſchon drei Monat lang das Bett und das Haus hüten müfjen, 

die Dimiffion ertheileten. 
5. Daß niemals eine gute Juſtiz in Berlin erlanget werden 

fönnte, jo lange die Juſtiz-Miniſtri Präftdenten der Collegien wären, 
weil diejelbe feine Reforme leiden wollten. 

Diefes jeind die von beiden Theilen geführte Hauptflagten 
und Antworten, welche ich, umb E. K. M. nicht beichwerlich zu 
fallen, jo furz als möglich allhier ertrahiret. 

E. 8 M. Haben Recht, daß Sie dieje beide Miniſtros als 
geichiete, treue und fleißige Diener in Dero höchſtem Dienſt zu 
conjerviren juchen wollen. 

Wenn ich aber aufrichtig meine Meinung darüber jagen Toll, 
jo zweifele ich faft, daß, da fie beide gegen einander aufs äußerjte 
aigriret und auf ihren differenten Principiis bejtehen, jemalen eine 

jolide und bejtändige Harmonie unter ihnen zu hoffen. 
Der große Stein des Anſtoßes ift die Introduction des Ge— 

neral-FFiscals in den Geheimen Juſtiz-Rath, welchen der p. von 

Cocceji auf den Fuß, wie er darin gejeget, foutenirt, der p. von 

Arnim aber herausgeichaffet wiljen will. 

Beide meinen, daß, wenn ſolches nicht gejchiehet, es zu ihrer 
äußerjten Proftitution gereichen und fie dadurch wider ihren Willen 
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gemüßiget fein würden, umb ihre Dimiffion untertHänigit zu bitten, 
weil fie ohne Verlegung ihrer Ehre jodenn nicht länger dienen 

fönnten, 

Nah meinem allerunterthänigften und unvorgreiflihen Vor— 
ſchlag wäre das einzige Temperament: 

1. Daß der General-Fiscal in dem Geheimen Yuftiz-Rath 
zwar jeine Seffion und Votum behielte, er auch in den Proceßſachen 
wider des Markgrafen von Schwedt Königl. Hoheit als ein ander 
Membrun dieſes Collegii gebrauchet und ihm ftatt der igigen Be— 
jtallung eine gewöhnliche und anderen Geheimen Juftiz-Räthen 
gleihmäßige ausgefertiget, dem Etats-Minifter von Urnim als 

Präfidenten des Geheimen Juſtiz-Rath, wobei diefe Procejje ven- 

tiliret werden, die Direction Dderjelben gelafjen und Der Etats— 
Minifter von Cocceji von folcher inskünftige gänzlich Dispenfiret 

und dadurch die Hauptcollifion unter diefen beiden Juftiz-Miniftris 
gehoben werden möge.!) 

2. Daß insfünftige die Rapports und Anfragen an E. K. M. 

in Juſtizſachen nicht einfeitig, jondern von beiden Miniftris con- 
junctim, wie E 8. M. bereits befohlen, 2) gefchehen und 

3. wenn Klagten wider die höhere Juftiz-Eollegia allhier ein- 
laufen, folche von dem Etat3-Miniftre von Cocceji in dem Geheimen 

Rath ordentlich vorgetragen und, wenn es ja möthig, desfalls 
Refcripte an ſolche Collegia ergehen zu laſſen, ſolches mit behöriger 
Befcheidenheit und Enthaltung aller anzüglichen Erprejfionen ge— 

ſchehe; 
4. in allen in dem Geheimen Etats-Rath vorkommenden wich— 

tigen Juſtizſachen aber ordentlich ſchriftlich votiret und die decisa 

oder darauf zu veranlaſſende Expeditiones nach der Pluralität der 

Stimmen abgefafjet werden mögen. 

1) Das entiprach auch dem Wunſche Uhdes jelbft, der, laut Schreibens 
des Grafen von Gotter an Podewils vom 22. December (R. 9. J. 3.) an diejem 

Tage Morgens früh bei Gotter gewejen war und ihm erflärt hatte, es jei ihm 

niemals in den Sinn gefommen, die Direction in der Schwedter Proceßſache zu 

begehren; alles, was darin geichehen jei, rühre blos von Cocceji Her, der ihn gar 

nicht darüber befragt habe. Er mwünjchte, daß feine Beftallung demgemäß geändert 
werde und hatte einen entiprechenden Entwurf an Gotter übergeben, den diejer 

Podewils zu etwaigem Gebrauch überjandte. 

2) Bergl. Nr. 414. 
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E. 8. M. höchſt erleuchteter Einficht und Decifion aber habe 
obige meine geringe Gedanken in unterthänigfter Submiffion unter- 
werfen jollen. 

Sabinetsordre an Podewils, Berlin, 22. December 1743.') 

Ich Habe aus Eurem umftändlichen Bericht vom 20. dieſes 
erjehen, wie Ihr Euch gehörig von der Euch aufgetragenen Com— 
miffion wegen Bergleihung derer beiden Etats-Miniftrorum von 
Cocceji und von Arnim acquittiret, daß aber der gejuchte Effect 
durch die angezeigte beiderjeitige obstacula und vorgefaßte Meinungen 
nicht völlig erreichet worden, auch was Ihr für expedientia vor- 
geihlagen. Wie ih nun mach Ueberlegung berer vorwaltenden 
Umftände feinen rechten Grund finde, warum die abgezielte und 
beiden Miniftris gewiß rühmliche Vereinigung nicht Statt haben 
fönne, jo jollet Ihr noch einen Verſuch tun und ihmen beiden in 
Meinem Namen declariren, Ich hielte alle beide vor rechtjchaffene, 

treue, ehrliche und vernünftige Männer, jo ihre Meriten hätten, 
und würde aljo weder dem einen noch dem andern die Dimijfion 

accordiren; Sch wollte aber wegen Meines Dienftes und zu ihrer 
eigenen Beruhigung durchaus nicht Haben, daß fie länger im Un— 
frieden, Zanf und Dispute mit einander leben, ſondern vielmehr in 
Meinem Dienſt mit Hintanfegung aller Bitterfeit ruhig, vernünftig 
und gefällig fich gegen einander bezeigen jollten. Der Etats- zc. 
Miniftre von Cocceji wirde nach Meiner von ihm hegenden dee 
ih in allen Angelegenheiten, jo die Juſtice beträfen, bejcheiden, 

anftändig und ohne Emportement oder affectirten Primat gegen den 
Etats- ꝛc. Miniftre von Arnim gehörig betragen, diefer aber gegen 
jenen feine weitere Migreur hegen und beide einander jo begegnen, 
wie es der königliche Dienft, die Abſicht auf wahre Gerechtigkeit 
und das anjtändige Komportement von Perſonen von ihrem Stande 
erfordert. Da des höchitjeligen Königes Majeftät den von Cocceji 

aus bewegenden Urjachen zum chef de justice declariret, jo wollte 
und könnte Ich ihm folches nicht wieder nehmen; es müßte fid) 

aber auch der p. von Arnim gefallen laſſen, daß der General- Fiscal 

Uhde in dem Geheimten Juftiz-Collegio befohlener Maßen bliebe, 

1) Ausfertigung. — R. 9. J. 3. 
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weilen Ich Meine bejondere Urfachen gehabt, warum Ich Tolches 
gut gefunden, und dahero von dem von Arnim die Hoffnung hegete, 
er würde fich den erpreffen Willen feines Heren gerne gefallen 
laſſen, als welches die Schuldigfeit eines rechtichaffenen ehrlichen 
Dieners wäre, ſich dem Willen feines Souveräns zu unterwerfen, 

zumalen dasjenige, was ch wegen des Uhdens gethan, gar nichts 
neues wäre, da dejjen Vorfahren jedesmal in denen Ober-Eoflegiis 

Sig und Stimme gehabt. Wann auc, diefem die Schwebtifche 
Proceßſachen bejonders mit aufgetragen worden, jo wäre jolches 
aus feiner andern Urjache gefchehen, als weilen er die beſte Wiſſen— 
Ichaft von denen darin vorgefommenen Umjtänden acquiriret, auch 
ih bei der Commijfion wie ein ehrlicher, vernünftiger und 
defintereffirter Mann betragen, ſich auch hoffentlich dergeftalt, wie 
in jeinem Ant, alfo insbefondere gegen den von Arnim ferner be- 
tragen werde; zu gejchweigen, daß einem Landesherrn ja frei ftünde, 
diefem oder jenem Bebienten eine Commijfion beſonders aufzutragen, 

ohne daß fich ein anderer darüber allarmiren und die Abficht da- 
runter anders nehmen müſſe, als fie wirklich wäre. 

Sonften bin Ich zufrieden und agreire, daß die Sache jelbft 

nad) Eurem -Borjchlage sub numeris 2, 3 und 4 tractiret werden 
jolle. Es ift auch Meinethalben einerlei, ob die Paſſage in ber 

Beitallung des p. Uhden wegen befonderer Direction der mark: 
gräflih Schwedtichen Procefjen bleibe oder geändert und die Be— 
ftallung umgejchrieben werde; die Sache jelbit aber muß dem 
Grunde nach bleiben, daß nämlich der p. Uhde gedachte Proceſſe 
des Markgrafen mit feinen Untertanen bejonders mit rejpiciren 
und darauf Acht Haben foll. 

Ihr jollet aljo dieſes alles denen bejagten beiden Miniftris 
zwar nahdrüdlich und als Meine ernitliche Willensmeinung eröffnen, 
ihnen aber auch dabei alle convenable Remonftrationes thun. 

Den wejentlihen Anhalt diefer Ordre theilte Podewils an Eocceji 
und an Arnim unterm 24. December 1743 mit.!) 

N) Bergl. [König] Verſuch einer Hift. Schilderung ꝛc. V, 37 ff. 
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Sabinetsordre an Eocceji, Berlin, 22. December 1743.') 

Es hat Mir der Etats-Miniftre Graf von Podewils berichtet, 
wie er dem abgezielten Vergleich zwiſchen Euch und dem Ctatd- 
Miniftre von Arnim über die entjtandene Irrungen nicht völlig zum 
Stande bringen künnen. So leid Mir jolches thut, fo habe Ich 
gedahtem Grafen befohlen, Euch beiden Meine wahre Willens» 
meinung zu eröffnen. Der Inhalt bejtehet darin, daß Ich feinen 
von beiden die Dimiffion ertheilen werde, daß die bisherige Zwie— 
tracht abjolute cejfiren und ein jeder fi) gegen den andern bejcheiden, 

gefällig und verträglich, wie e8 Perſonen von Eurem Stande ge- 
ziemet, zu betragen Habe, ſowie e8 Mein Dienft, des Publici Beftes 

und Eure eignen Reputation erfordert; dak Ihr, ala von des hod)- 
jeligen Königes Majeſtät Ddeclarirter ministre de justice, Diefe 
Qualität behalten, aber jolhe ohne emportement und Choquirung 
derer andern Miniftres ererciren, der p. von Arnim aber ſich ge- 
fallen laſſen folle, daß der General-Fiscal Uhde im Geheimten 
Suftiz-Collegio befohlener Maßen verbleibe und jein Devoir, wie über— 
haupt, alfo auch insbejondere in denen markgräflich Schwedtichen 
Procefien thun; wobei nichts Daran gelegen, ob die anftößig Icheinende 
Paſſage wegen Direction dieſer Streitfahen in feiner Beftallung 
geändert werde oder nicht. Wann nun meine Intention bei diejer 
Sache gerecht und billig, auch fundiret ift, jo habe Ih zu Euch 
das gewille Vertrauen, Ihr werdet Mir bierinnen alle Eure etwa 

gejchöpfte Verdrieß- und Empfindlichkeit als ein vernünftiger und 
ſich befigender Miniftre facrificiren und zu dem erwünschten und 

nüglichen Endzwed freimüthig die Haud bieten. 

Cabinetsordre an Cocceji, Berlin, 25. December 1743.°) 

Ich Habe jehr gerne aus Eurer Vorftellung vom 23. diejes?) 
vernommen, daß Ihr Euch willig Meinem letztern Deciſo unter: 

werfen, alles zwiichen Euch und dem Etats-Miniftre von Arnim 
vorgefallene vergeffen und mit ihm in gebührender Harmonie leben 

ı) Abſchrift — R. 96. B. 29. Eine m. m. gleichlautende Drdre erging 
unter demfelben Datum an Arnim. 

2) Abſchrift. — R. 96. B. 9. 
3, Nicht erhalten. 
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wolle. Ich wünſche davon den rechten Effect zu jehen, welcher 
Euch beiden vortheilhaft ſein wird, rathe Euch aber wohlmeinend, 
daß Ihr ingfünftige fo wenig gegen ihn als die andern Miniftres 
einige Hauteur, wohl aber Zufriedenheit und Complaifance bliden 
lafjen möget. 

417. Cabinetsordre an die Etats-Mlinifter von Cocceji, von Broid 
und von Arnim. 

Berlin, 19. December 1743. 
R. 96. B. 29. — Ubſchriftlich. 

Beihmwerdbe in Juftizfaden. 

Ich habe Eure Vorjtellung vom 6. diejes, den Proceß zwijchen 
dem Havelbergifhen Dom-Capitul und der Wittwe von Saldern 
betreffend, erhalten, und iſt Euch darauf in Antwort, daß Ich in 

diefer und allen andern Rechtsjachen nichts weiter Haben will, als 

was Recht ift; Ich verlange aber, daß die Leute geſchwinde aus 
denen Procefjen nad wahrem und unparteiifchem Recht geholfen 
werden jollen.?) 

418. Labinetsordre an das Geh. Etats-Miniſterium. 

Berlin, 19. December 1743. 
R. 96. B. 26, — Mylius C.C.M. Cont. II. 3. a. 1748 Nr. 58, 

Reifen der Bafallen ind Ausland verboten. 

Keiner von den Königlihen Vaſallen oder Bedienten und beren 
Söhnen darf ohne Erlaubnif des Königs außer Landes reifen, 

Declarationen 19. März; 1744, 25 März 1744. 

ı) Die Beſchwerden in Juftizfachen, die in der Form von Supplicationen 

an ben König gelangten, jcheinen ſich in dieſer Zeit ganz befonders gehäuft zu 

haben. Die Minüten des Cabinet3 weijen für den December eine ganze Anzahl 

von Ueberweiſungen derartiger Gefuche an, die Minifter auf. Die Ueberweifung 
erfolgt gewöhnlid „an das Geheime Rathscollegium“, oder an die Etatsminifter 

Eocceii, Broich und Arnim, wie oben, oder aud an „die Minifter bes YJuftiz- 

bepartements”, ober auch an Cocceji allein (fo 3. B. 15. December) oder an ihn 

und einen feiner Collegen. 
Acta Borussica. Behördenorganifation VI. 44 
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419. „Refolution vor die Churmärfifche Kammer.“ 

Berlin, 20. December 1743. 
R. 96. B. 29. — Abſchriftlich. 

Kammer-AJuftiz. 

S. KM. in Preußen zc. haben erhalten, was Dero Chur— 
märfiiche Kammer wegen der bei Hödjtderojelben von dem Bürger 

Dittmann zu Neuftadt an der Dofje wider feinen Sohn angebradten 
Beſchwerden unterm 11. dieſes berichtet hat.) Nun glauben S. K. M. 
zwar wohl, daß diefer Dittmann eben jo groß Recht nicht habe; 

es fümmet Ihnen aber doch jehr problematique vor, daß, To oft 

Sie Sachen von Hagenden Leuten an die Kammer jchiden, jolche 
Leute allemal Unrecht haben, welches doch nicht wohl jein kann, 
und Höchitdiejelbe können dahero nicht anders urtheilen, als daß 

es nicht allemal mit denenjenigen, jo die Saden unterjuchen, fo 

ganz richtig fein müßte. Sie wollen aljo mehrerwähnte p. Kammer 

hierdurch jo gnädigſt als ernjtlich erinnert und befehliget haben, 
daß, wann Höchjtdiefelbe was an fie jchiden, fie ſich wohl vorjehen 
joll, die Unterſuchung jederzeit recht ehrlichen und zuverläjfigen 

Leuten aufzutragen, um fich nicht ſelbſt jchwere Verantwortung 
zuzuziehen. 

420. Cabinetsordre an Podewils. 

Berlin, 25. December 1743. 
Ausfertigung. — R. 46. B. n. 74a. 

Arnim an Eoccejis Stelle fhlejiicher Juftizminifter. 

Ih Habe aus bewegenden Urſachen die Entichliegung ge- 
nommen, ben Etat3-Miniftre von Gocceji, damit er jo viel befjer 

feine übrige Function beforgen fönne, von denen fchlefiichen Juſtiz— 
jachen zu Ddispenfiren, Hingegen Solche Hinwiederum dem Etats» 
Miniftre von Arnim zu übertragen. hr habet aljo deshalb das 
erforderte zu veranlafjen.?) 

Danach die Ordre an Arnim und die Notificationg-Referipte an die 
Dder-Amts-Regierungen vom 28. December 1743. 

Die Ordre an Arnim umſchreibt feine Zunctionen als jchlefifcher 

Suftizminifter folgendermaßen: 

) Der Bericht ift nicht erhalten; worum es fich handelte, iſt nicht feftzuftellen. 

2, Weber die Bedeutung diejer Veränderung vergl. Kojer Friedrich d. Gr. 1 

406. und unten Nr. 426. 
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Ihr Habt Euch nunmehro diejem Departement gehorjamft zu 
unterziehen, die Berichte und Memorialia, welche von Unfern 

Schleſiſchen Ober-Amts-Regierungen und Confiftoriis, wie auch von 
denen fürftlihen Meediat-Regierungen und onfiftoriis und denen 
Standesherrichaftlicden Kancelleien, ingleihen von andern fchlefiichen 
corporibus und Brivatis, jo etwa in Juſtiz- und Confiftorialfachen 

an Uns zu recurriren ſich gemüßiget erachten möchten, anher ein- 
gefandt und übergeben werden, anzunehmen, zu eraminiren und 
befindenden Umftänden nach entweder an die Collegia, wohin bie 
Sache gehöret, zu remittiren, oder auch daraus Unjerer höchjten 
Perſon unterthänigft vorzutragen, die darauf zu verfügende Aus: 
fertigungen zu veranlaffen und zu contrafigniven und überhaupt 
alles dasjenige zu verrichten und zu beforgen, was zu Erhaltung 
des ungefränften Laufs der Gerechtigkeit und guter Ordnung in 
Conſiſtorialſachen, auch Vorbeugung und Remedirung der bei beiden 
fih etwa hervortäuenden Mißbräuche Unfern Edicten und Verord— 
nungen gemäß erfordert werden möchte. 

421. Königlihye Dröre an den Kammer-Präfidenten von Platen. 

Berlin, 30. December 1743. 
Uusf, gegengez. Görne, Kappe. — Staatdarhiv zu Magdeburg. Erzſtift Magdeburg XXVIII. 27d, 

Unterjheidungen in der Qualification der Kriegsd- und 

Domänenräthe. 

Wir befehlen Euch Hierdurch in Gnaden, ohne Zeitverluft ein 
bis zwei der geſchickteſten und ehrlichiten Männer aus dem dortigen 
Kammer-Collegio vorzufchlagen, welche die Unterjuchungen in denen 
Saden, fo von Eonjequence find, und entweder von hier aus be- 
fohlen werden oder Ihr, der Bräfident, jelbjt zu veranlafjen nöthig 
findet, verrichten können: fintemalen Wir nicht gemeinet find, jolche 
bloß auf die Departementsräthe, To zum Theil denen Sachen nicht 
genugjam gewachjen oder intereifirte Abfichten haben, ferner an- 
fommen zu laffen. Ihr müfjet Hiebei ohne die geringite Neben- 
abfichten procediren und Eure Vorſchläge thun, maßen Ihr mit 
Eurem Kopf davor ftehen ſollet. Weilen Wir auch nicht gemeinet 
find, ganz unnüge Membra im Collegio zu behalten, jondern deren 
Pläge mit andern und tüchtigen Berfonen befegen wollen, jo habt 

44* 
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Shr auf Pflicht und Gewiffen diejenigen Krieges» und Domänen- 

räthe anzuzeigen, welche nicht die gehörige Capacität befiten noch 
jelbige zu erreichen genugjame Hoffnung Haben. !) 

422. Cabinetsordre an den Etats-Miniſter von Blumenthal. 

Berlin, 31. December 1743. 
R. 96. B. 29. — Abſchriftlich. 

Zufriedenheit mit Blumenthal. — „Ehagrin“ durd die Göhne. 

Ich Habe aus Eurem Bericht vom 16. dieſes den igigen Zu— 

Stand in Lithauen und daß bei denen Kaſſen ſowohl als jonften 
noch alles wohl ftehe, erjehen, womit Ich jehr wohl zufrieden bin. 
Daß Ihr zu Königsberg mit dem Etat3-Miniftre von Lesgewang 
conferiret und von einigen Sachen Erfundigung eingezogen, folches 
ift gut, und erwarte Jch Fünftig, wenn Ihr fertig feid, Euren 
Beridt. Sonften bedaure Ich, daß ein jo braver, rechtichaffener 
Mann, als Ihr feid, mit Euren Söhnen fo viel Chagrin haben 
muß. Denn da faum die verdrießlihe Sache mit dem Gapitän 
vorbei ift,?) jo werdet Ihr vermuthlich erfahren haben, in was für 
ſchlimme Leibes- und Gefundheitsumftände Euer Sohn der Ritt: 
meifter gerathen, jo er fich durch feine Conduite zugezogen, Die 
auch leichtlih von übeln Suiten fein werden. Ich muß Euch aber 
zu Eurem Soulagement jagen, daß Ich Urfache habe, mit Eurem 
dritten Sohn, dem Lieutenant, jehr zufrieden zu fein. 

423. Cabinetsordre an den Etats-Miniſter von Blumenthal. 

Potsdam, 3. Januar 1744. 

R. 96. B. 8, — Abichriftlic. 
Zufriedenheit mit dem Minifter, und der Litthauijchen Kammer. 

Der König dankt dem Minifter für feinen Neujahrsglückwunſch und 
erwidert denfjelben; „wobei Ihr Euch Meines gnädigiten Wohlwollens 
verfichert halten fünnet. Wie dann Ahr der Lithauifchen Krieges: und 

Domänenlammer von Meiner Hulde und Propenfion gleichfalls die feite 

Berjicherung geben follet, daferne diefelbe, wie Ich hoffe, fernerhin fort: 

!) Platens Bericht darauf ift leider nicht erhalten. 

2) Bergl. Nr. 326. 
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fahren wird, jo wie bishero zu Meinem gnädigften Gefallen gejchehen, 
vor Meinen wahren Dienjt und Intereſſe rechtjchaffen zu arbeiten. Vor 
die Etrennes, welche Ihr Mir durch die Nachricht von den aus dem 
Extraordinario erjpareten 20000 Rthlr. zum Neuen Jahr machen wollen, 
bin Ich Euch ganz befonders obligiret, und werde Ich Euch Meine weitere 
Dispofition deshalb hiernächft befannt machen.” 

424. Cabinetsordre an den Geheimen Rath und Kammer-Präfidenten 

von Katt in Küftrin. 

Berlin, 4. Januar 1744. 
R. 96. B. 29. — Abſchriftlich. 

Der König und die Küftriner Kammer. 

Dank für Neujahrsglüdwunfcd des Präfidenten, den der König er- 

widert. „Das Compliment der Sammer anlangend, fo hätte fie ſich damit 
nicht bemühen dürfen; Ich erwarte nur von ihr, daß fie ihre gute Intention 
durch reelle Proben erweifen, ihre Saden in Ordnung halten, prompt 
bezahlen und ihre Etats erfüllen möge.” 

425. Arnim an Münchow. 

Berlin, 4. Januar 1744. 
Mundum. — Brest, St. M.R. I. Nr. 26. vol. 1. 

Schleſiſches Juftiz-Departement.') 

Nachdem bei näherer Erfundigung vernommen, wasmaßen e3 
niemals ufuel gewejen, daß nebſt des FFreiherru v. Cocceji Ercellenz 

in Saden, welde zum Schlefiichen Juftiz- und Eonfiltorial-De- 
partement gehören, Iemand die Contrafignatur mit verrichtet, Die 
von ©. 8. M. mir ertheilte Inftruction, und welche ich nunmehro 
erhalten, auch Hierunter nichts Neues befiehlet, als werden des 

Königl. Wirklihen Geheimen Etats-, Krieges- und Ddirigirenden 
Miniftri Herren Grafen von Münchow Excellenz Selbſt Hod)- 
erleuchtet ermefjen, daß in meinen Mächten es nicht ftehe, von der 

bishero jubfiftirten Obfervanz abzugeben. 
Inmittelft können demnach Ew. Excellenz gewiß verfichert jein, 

daß bei allen Vorfallenheiten, welche ichts einige Relation mit dem 

i) Bergl. Nr. 420. 
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Kammer-Wefen haben möchten, ich niemals unterlaffen werde, mit 

Derojelben jorgfältige Communication zu pflegen und jolchergeitalt 
Eollifiones auf alle Weije und Wege zu vermeiden. !) 

426. Labinetsordre an den Etats⸗Miniſter von Arnim. 

Berlin, 5. Januar 1744. 
R. 9%. B. 28. — Abſchriftlich. 

Schlejiihe Juftiz- und Eonjiftorialjadhen. 

Auf Euer Schreiben vom 2. diejes?) habe Ih Eud in 
gnädiger Antwort zu vermelden nicht ermangeln wollen, wie Ihr 
es als eine Marque eines befonderen Vetrauens zu Euch annehmen 
fünnet, wann Ich Euch von der Aufficht der Schleſiſchen Juftiz- 
und Eonfiftnrial-Affairen chargiret habe; wobei Jhr dann, jo viel 

den Catholiſchen Elerum betrifft, dahin zu jehen habet, daß jolcher 
fid; zwar in jeinen gebührenden Schranken Halten und nicht aus— 
ichweifen müfje, fonften aber mit Douceur tractiret und feine ge- 

gründete Urfache zu gravaminiren gegeben werde.) 

427, Labinetsordre an den Etats-Minifter von Grumbkow. 

Berlin, 5. Januar 1744. 
R. 9, B. 29. — Abſchriftlich. 

Bejorgniß vor Intriguen. 

Ich gebe Euch auf Eure unterm 2. dieſes gethane Anfrage *) 
in Antwort, daß Ihr in Euren FFamilienangelegenheiten wohl all: 
bier fein könnet, Ihr jollet Euch aber von feinen Directorial- noch 

!) Ueber das Verlangen Münchows, durdy welches das obige Schreiben 

hervorgerufen worden ift, hat fich im den Acten nichts Näheres gefunden. Es 

lief, wie der Tert zeigt, wohl darauf hinaus, daß der Minifter die Expeditionen 

des ſchleſiſchen JuftizeDepartements mit zu unterzeichnen wünſchte. Bergl. übrigens 

Nr. 324 und 393. (Bon einer Contrafignatur ift dabei allerdings feine Rede 

geweien.) 

2) Nicht erhalten; vergl. Nr. 420. 

°, Weber die principielle Bedeutung der Erjegung Coccejis durch Arnim für 

die jchleftiche Kirchenpolitif vergl. Kofer, Friedrih d. Gr. I. 406. 

* Nicht erhalten. Leber Grumbkow vergl. Nr. 233. Vergl. aud die 

E..D. vom 17. Mat 1744. 
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Finanzſachen im geringften meliren oder fonften etwas hier in- 
triguiren, widrigenfall® Ih Euch allhier nicht werde länger bleiben 
lafjen fönnen. 

428. Cabinetsordre an den Dber- Jägermeifter Graf von Schlieben. 

Berlin, U. Januar 1744. 
R. 96. B. 938. — Abſchriftlich. 

Koften für Jägerei. 

Der König bezeugt feine Unzufriedenheit über die ihm einberichteten 
Koften für die Fafanerieen „jo in einige Tauſend Rthlr. hineinlaufen, 
welche daran zu verwenden, ganz und gar Meine Sade nicht ift und die 
Ih nie bewilliget haben würde, wenn deshalb, wie billig geſcheheu follen, 
bei Mir erjt Anfrage geichehen wäre;“ Es jeien auch zuviel Leute zur 
Aufficht bei den Faſanerien angeſetzt, es feien Jägerburſche genug da, die 
wenig oder nichts zu thun hätten, und die dabei mit hätten gebrauchet 
werden fünnen. Für diesmal follen indefjfen die Rechnungen noch paffiren. 

429. Cabinetsordres an den Kammer-Präfidenten von Aſchersleben. 

Berlin, 10., 30. Januar, 5., (5. Februar, 2. März 1744. 
Abſchriftlich. R. 96. B. 8. 

Eonflict zwiihen einem Kriegsrath und einem Beamten. 

Der Kriegsrath von Hirfch von der pommerjchen Kammer war mit 
dem „Beamten” Kriegsratd Meyenn (dem Generalpädter der Verchenfchen 
Uemter?!) in ärgerlide Händel gerathen, bei denen es ſich um Beſchul— 
digungen gegen Meyenn wegen Bedrüdung der Unterpächter und Unter: 

1) Im Kreiſe Demmin. — Zur Gharacteriftift der Berhältniffe in den 

Verchenſchen Aemtern dient vielleicht der folgende Zug, über den wir hier eine 

Notiz anfügen, obwohl er in feinem directen Zufammenhang mit dem obigen fteht. 

Der Kriegsrath Meyenn berichtet 15. Mai 1745, daß in der Verchenichen 

Gegend „die Dienftmägde und andere unverheirathete Weibsleute flüchten und fich 

in da3 angrenzende Schwediiche und Mekfenburgiiche begeben“. Die Urſache rührt 

daher, „dab in diefer Gegend, man weiß nicht von wem, ausgefprenget worden, 

ald wenn eine große Anzahl ledige Weibsleute in hiefigen königlichen Landen 

aufgehoben und nach der Türfei abgeführet werden jollte“. Trotz aller Mühe fei 

e3 nicht gelungen den Leuten dieſe „einfältige Beiforge auszureden*. — Die 

Kammer machte der Regierung davon Mittheilung und wies den Advocaten fisci 

an, nach dem Urheber des Gerücht3 zu forichen. 
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tbanen handelte. Der Kammerpräfident von Afchersleben und der Kammer 

directer von Thile berichteten darüber an den König; und diefer befahl 
(10. Januar), um allen Verdacht der Barteilichkeit zu vermeiden und der 
Sache auf den Grund zu fommen, daß der Major von Kracht (Rot. Jeetze), 
den er als einen redlichen und gewifjenhaften Mann kenne, eine Unter: 
ſuchung anftellen und ihm dann unmittelbar darüber einen Bericht ein- 

fenden ſolle. 

Eine von der Kammer bereit angeordnete commifjarifche Unter: 
ſuchung — der Kriegsrath Meyenn war inzwifchen mit Arreſt belegt worden 
— wurde dadurch abgejchnitten. — Der Major von Kracht ſetzte einen 
Termin zu Verchen ſelbſt an, um dort gleih an Ort und Stelle die 
Untertbanen vernehmen zu können. Der Kriegsrath von Hirſch weigerte 
fich indefjen, zu diefem Termin zu erjcheinen. Er wandte fi mit einer 
Ammediatvorftelung an den König, in welcher er die Unpartheilichfeit des 
Majord von Kracht zu verdächtigen ſuchte, und die der König in ſehr 
ungnädiger Weiſe beantwortete (15. Febr. 1744, R. 96. B. 29). Er ver: 

langte, daß vor der neuen Unterfuhung erjt die alte zu Ende geführt 
werden möge und daß jedenfalls dem Major von Kracht no ein Mitglied 
der Sammer beigegeben werde. — Der Major von Fracht meldete das 
dem König, und diefer gab nun dem Kammerpräfidenten auf (30. San.), 
einfach nach feiner Ordre zu verfahren: weigere fi) der Kriegsrath von 
Hirſch, zu dem Termin zu erfcheinen, fo folle er arretirt und unter Be— 
bedung zwangsweife nad Verchen gebracht werden (5. Febr.). Dazu ijt 
e3 wohl nicht gefommen. Der Termin zu Verden fand ftatt, und der 
Major von Kracht erjtattete feinen Beriht an den König. Nach diefem 
Bericht Hatte Hirſch feine Beichuldigungen gegen Meyenn nicht erweijen 
fünnen; im übrigen war nicht auf den eigentlichen Grund der Sache zu 
fommen: wer der Urheber der Händel gewefen fei, ließ fich nicht feftitellen, 
obwohl „ein ohnanjtändiges, Higiges Betragen“ des Kriegsraths von Hirſch 
gegen den Beamten zu Tage lag. — Unter diefen Umftänden entſchied 
der König, die ganze Sache jolle dergeftalt abgethan werden, daß zunächſt 
die Beihuldigungeu des Hirsch gegen Meyenn niedergeichlagen und Meyenn 

aus feinem Arreſt fofort entlaffen werden folle. Der KRammerpräfident 

jol ihn dann nad) Stettin fommen laſſen; ihm wie dem Sriegsrath von 
Hirſch ſoll vor dem Collegium ein Verweis ertheilt werden, dem einen, 
weil er „durch jein ohnüberlegtes vehementes Betragen zu dergleichen 
ohnangenehmen Dingen Gelegenheit gegeben“, dem andern, weil er gegen 
feinen Borgefegten nicht den gehörigen Reſpect bewahrt habe. Beide 
jollen dann in Zukunft zu einem „vernünftigen Comportement“ angewiejen 
werden. Die Departements bei der Kammer follen fo geregelt werben, 
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daß die beiden Gegner nichts mehr mit einander zu thun haben. Im 
übrigen fol die ganze Sache damit abgethan fein und von niemand ein 
Wort weiter darüber gefprochen werden. (2. März.) 

430. Refcript des Beneral-Directoriums an den Kammer-Präfidenten 

von Loeben (Minden). 

Berlin, 17. Januar 1744. 
Conc. Gen.-Dir. Minden. Tit. IT. Mr. 4. 

Berfahren in Kammerjuftiziachen; insbejondere der Advocatus fisci. 

Der Advocatus Fisei bei der Mindenfchen Kammer, Juſtizrath 
Gerife, Hatte fih in einer Eingabe vom 1. November 1743 darüber be- 
ſchwert, daß er „als ein wider den Willen des Collegiums dahingeſetzter 
Fremder“ mit unnöthiger oder ihm nicht zufommender Arbeit überhäuft, 
dur disciplinarifche Strafen wegen angeblichen Unfleiges (Einbehaltung 
der Befoldung ꝛc.) unterdrüdt und namentlich von dem Kriegs- And Do- 
mänentath Eulemann, der ihn aus dem Amt zu bringen fuche, perfönlich 

verfolgt werde. Er hatte bei diefer Gelegenheit zugleich angezeigt, daß 
die Auftizverfaffung und der modus procedendi bei der Mindenfchen 
Kammer ganz in Unordnung fei und die Wahrnehmung der fiscalifchen 
Berrihtungen jehr erfchwere, daß feine gewiffen ordentlichen Gerichtätage, 
wie bei der Kurmärkiihen Kammer, ausgefegt feien, fondern die Procefie 
an allen Wochentagen, wie es ji) gerade treffe, vorgenommen würden, 
daß in den Eitationen feine bejtimmte Stunde angegeben werde, fo daß 

Parteien und Fiscal oft von 9 bis 12 oder 1 Uhr vergeblich warten 
müßten, daß der Kammerjuftitiar in der Regel den Berhören nicht bei- 
wohne, jondern dieje lediglich dem Secretär überlaffen würden ꝛc. 

Der Kammerpräfident von Loeben wurde vom ®eneral-Directorium 
aufgefordert deswegen zu berichten. und that e3 in einem Bericht vom 
12. November, in dem er verfchiedene Vorjchläge zur befjeren Einrichtung 
der Kammerjuftiz machte, die in der Hauptſache auf Abftellung der von 
Gerike angezeigten Mißbräuche hinausliefen, den Gerife felbjt aber als 
einen unbotmäßigen Subalternen darftellte, der, um feine Praxis bei ber 
Regierung treiben zu fönnen, feine Amtsgejchäfte als Kammerfiscal ver- 
nachläſſige. 

Das General-Directorium erließ darauf unterm 17. Januar 1744 
an Loeben ein Refeript (Conc. gez. Biere), in welchem die von ihm ges 
machten Vorſchläge wegen des AJuftizverfahrens bei der Kammer in ber 
Hauptſache approbirt wurden, zugleich aber auch die Berfügung getroffen 
wurde, daß fortan nicht Gegenftände, die ihrer Natur nach zur Bearbeitung 
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durch den Kammerjuftitiar (wie die Unterfuchung wegen verdunfelter Stüde 
bei Anfertigung der Pachtanſchläge) oder durch den Advocatus patriae 

(wie alle die Steuerbarkeit betreffenden Proceſſe) ſich qualificiren, dem 

Kammerfiscal überwiefen würden, daß auch nicht, wie gefchehen, in Brivat- 
Redintegrationsjachen zwifchen Föniglichen Eigenbehörigen und PBrivatleuten 
die fiscalifche Aflistenz verliehen werde; im übrigen habe der Präjident 
dem Gerife anzudeuten, daß er feine fiscalifchen Obliegenheiten mit 

größerem Fleiß erfülle,. ihn aber jonft „al® einen Fremden“ in allen 

billigen Sachen zu ſchützen und nicht zu leiden, daß er mit Arbeit über 

Gebühr belaftet oder ſonſt unterdrüdt werde. 

Die Veränderungen im Juftizverfahren bei der Kammer bejtanden 

1. in der Feitfegung befonderer Verhörstage (Mittwoch und Sonnabend) 

2. in der Feitfegung der Stunde zu den itationen, 3. in der Verfügung, 
daß der Kammerjuftitiar den Terminen ſelbſt beimohnen müſſe. 

451. Derfügung Münchows an die Breslauer Kammer. 

Glogau, 23. Januar 1744. 

Brest. ©t.-U. P.A. Ill. 9a. vol. I. 

Berichterftattung der Räthe bei auswärtigen Gommijjionen. 

Münchow wünjcht bei Reifen der Räthe wenigftens alle Woche von 
ihnen jelbft und alle 14 Tage durch die Kammer zu erfahren, wie weit 

jie bei ihren Commiſſionen vorangekommen find und ob etwas ihren Verrich— 
tungen binderlich ift. 

432. Labinetsordre an den Kammer:Präfidenten Baron von Koeben. 

Potsdam, 4. Februar 1744. 
R. 96. B. 28. — Abſchriftlich. 

Verweis: Kriegsrath von Werner. 

Auf dasjenige, jo Ihr in Eurem Schreiben vom 30. voriges, }) 
den Kriegesrath von Werner?) betreffend, vorftellet, Habe Ih Euch 

hierdurch in Antwort ertheilen wollen, wie Ihr ſehr übel urtheilet, 

" Nicht erhalten. 

*, Friedrich Karl von Werner war erit Kriegsrath bei der Mindenichen, 

dann bei der Breslauer Kammer geweſen; durd; Cabinetsordre vom 19. Nan. 1744 

theilte der König dem General-Directorium mit, er habe beichloffen, Werner „aus 
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wann Ihr meinet, daß Mir die beliebte Veränderung wegen ge— 
dachten Kriegesrath3 durch andere aus eingebildeten Urſachen jug- 
geriret worden. Ihr würdet den nichtigen Grund ſolches Soupcons 
gar leiht von jelbjten eingejehen haben, woferne Ihr zuvor nur 
ein wenig mit Weberlegung auf dasjenige gedacht hättet, was Ihr 
deshalb gejchrieben; und da Sch jehr wohl weiß, was Ich hierunter 
gethan Habe, jo will Jh Euch wohlmeinend rathen, Euch eine Re» 
jolution, jo Ich aus eigener Bewegung genommen habe, gefallen 
zu laſſen und nicht darüber zu raifonniren, denn Ihr nicht gewiß 
jein fönnet, daß Ich dergleichen allemal jo gleichgültig wie diejes 
Mal anjehen werde. Wornach Yhr Euch vor das Fünftige achten 
fönnet, daferne Ihr jonjten wollet, daß Ich fein joll ze. 

433. Cabinetsordre an den Etats-Mlinifter von Görne. 

Potsdam, 17. Februar 1744. 
Abjchrift. — Gen.Dep. Tit. IH. Nr. 11. 

Neubejegung der Heroldihen Bacanz.!) 

Ic gebe Euch) auf Euer Schreiben vom 15. dieſes hierdurch 
in Antwort,?) daß Ich nächſtkommenden Mittwoch in Berlin fein 

bewegenden Urſachen“ nicht nad Minden zurüd, jondern nah Magdeburg oder 

zur furmärfifchen Kammer zu verjegen.” Werner jelbft jcheint damit wenig zu- 

frieden geweien zu fein. Auf eine Immediatvorftellung wurde ihm durch C.O. 

vom 23. Januar 1744 geantwortet, es müfle bei der Verfügung fein Bewenden 

haben: der König habe erhebliche Urjachen dazu und bezwede nur das Beite 

Wernerd. (R. 96. B. 24.) Nun verwandte jich auch nocd der Kammer-Präfident 

von Loeben für die Niüdverfegung Werner nah Minden. — Werner fam zur 
furmärtifchen Kammer. 

1) Der Geh. Finanzrath von Herold vom I. Dep. des General-Directoriums 

war am 10. Februar geftorben. In dem Gondolenzichreiben an die Wittwe 

(12. Februar 1744, R. 96. B. 29) beflagt der König, daß er „einen braven, ge- 

ihidten, erfahrenen und treuen Diener an ihm verloren“. 

2) Görne hatte beim Könige angefragt, ob es bei jeiner Ordre vom 

5. Auguſt bleiben jolle, daß der Geh. Finanzrath von Werner das Heroldiche, 

Katt dad Wernerihe Kammerpräfidentengehalt haben jolle. Werner war fchon 

früher Geh. Finanzrath geweien, dann ald Kammerpräjident nad Küftrin verießt 

worden, wobei er 1000 Thaler, von jeiner Bejoldung neben dem neuen Gehalt 

‘von 1200 Thlr.) behielt. Bei jeiner Rückverſetzung ins General-Directorium 

jollten jene 1200 Thlr. aus der Heroldichen Bejoldung gededt werden. 
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und alsdenn die fämmtliche Miniftres des General-Directorit rufen 

laffen werde, um mit denenjelben wegen Bejegung der Heroldichen 

Bacanz zu Sprechen, da Mir dann diejelben ihre habende Vor— 
jchläge thun können. 

Ihr joflet alsdann zugleich ſolche Vorſchläge jchriftlich bei der 
Hand haben, Mir auch aladann eine Defignation derer Departements 
eines jeden Miniftre des General-Directorii und was bei jelbigem 
vor Geheime Finanzräthe ftehen, auch wie viel jeder von ihnen an 
Gehalt Hat, zuftellen.?) 

Mittheilung Bodens an das General-Directorium. 

(Berlin,) 19. Februar 1744.?) 

©. 8. M. haben mir diefen Nachmittag allergnädigit befohlen, 
dem General-Directorio zu melden, wie Sie allergnädigft rejolviret, 
daß der Herr Geheimte Finanzratd von Schmid des verjtorbenen 
von Herold Pla beim 1. Departement mit deſſen gehabtem 
Tractament der 1400 Thlr.?) haben und dazu noch 400 Thlr.t) 
von feinem bisherigen Tractament behalten und alſo zujammen 
1800 Thlr. befommen ſoll. 

In des p. von Schmid Stelle joll der Herr Geheimte Finanz- 
rath von Werner?) wieder fommen und von des von Schmid feinem 

bisherigen Tractament die übrigen 1250 Thlr. haben und dazu be- 
halten von feinem bisherigen Tractament 600 Thlr.: thut zufammen 
1850 Thlr. 

1) Eine ſolche Defignation ift nicht erhalten. 

2) Eigenhändiges Mundum. — Gen.-Dep. Tit. III. Nr. 10. 

3) v. Herold hatte neben dieſen 1400 Thlr. (900 aus ber General-Do- 

mänenfaffe, 300 aus den Neujahrsgeldern, 200 aus ber Königäbergiichen Kämmerei) 

noch 400 Thlr. aus dem Löbechinſchen Kohlenbergwert und 84 Thlr. Fourage- 

gelder aus dem Berliner Magazin gehabt, die nunmehr in Fortfall famen. 

) Dieie 400 Thlr. wurden nach wie vor aus der General-Domänenfajie 

gezahlt. 

5) Der frühere Küftriner Kammerpräfident. — Werner bezog aus der General- 

Domänenfafle 400 Thlr., aus den Neujahrsgeldern 300 Thlr., aus der Cleveſchen 

DOber-Stenerfafie 500 Thlr., aus der Mansfeldichen Ober-Steuerlafje 50 Thlr., aus 

der General-ftriegsfaffe 300 Thlr., aus der Königäbergiichen Ober-Steuerlafie 

300 Thlr. (— 1850 Athlr.). Er hatte früher 2000 Thlr. gehabt, verlor alfo 

jest 150 Thlr. 



Neubejegung der Heroldihen Bacanz im Gen.-Dir. — Mardefelds Gehalt. 701 

Bon dem übrigen Wernerichen Tractament ſoll der Bräfident 
von Ratte!) 1200 Thlr. befommen nebft denen Emolumentis an 
Siegelgeld und Deputatholze. 

Die übrigen 200 Thlr. von dem Wernerfchen Tractament joll 
der Geheime Finanzrathd Hanff befommen, weil er am jchlechtejten 
jtehet. 

Und follten die Erpeditiones darnach veranlafjet werden. Ich 
habe demnach nicht ermangeln wollen, ſolches allergnädigit an— 
befohlener Maßen Hiedurch gehorjamft zu bewerkſtelligen und zugleich 
gehorfamft mit anzuzeigen, wie ©. 8. M. auch den Herrn Ge— 
beimte Rath Dieckhoff zum zweiten Kammerdirector?) allergnädigft 
declariret. 

Die nöthigen Verfügungen werden dem König mit Bericht vom 
20. Februar zur Vollziehung überreicht und wirfli vollzogen. 

454. Cabinetsordre an die Minifter vom Departement 

der auswärtigen Affairen. 

Potsdam, 18. Februar 1744. 
R. 96. B. 29. — Abſchriftlich. 

Gehalt3erhöhung und Gewährung von PBenjionsanjprud für 

Marbefelbd. 

©. 8. M. ꝛc. haben aus bewegenden Urſachen allergnädigft 
rejolviret, daß Dero Wirklich Geheimen Etats-Minifter und am 

ruffiichen Hofe fubfiftirender Envoye, Baron von Mardefeld, über 
fein bisheriges ordinäres Gehalt eine jährliche Zulage von 2000 
Rthlr. haben, welche ihm vom 1. Juni d. 98. an zu rechnen, aus 

der Legationsfaffe gewöhnlicher Maßen gezahlet werden joll. 

1) Präfident der Neumärkiſchen Kriegs- und Domänenfammer. Er hatte 
bisher das Gehalt eined Kammer-Directord (600 Thlr.) gehabt. Won dem neuen 

Gehalt floſſen 1000 Thlr. aus der Neumärkiichen Landrentei, 200 Thlr. aus ber 

Kämmerei zu Königsberg i. Pr. Katt war übrigens mit diefer VBejoldung nicht 

zufrieden. Aber eine Jmmebdiatvorftellung beim König deswegen (29. Febr. 1744) 

half ihm zumächit nichts: der König erwiderte (3. März): „Es Hat dieſes Mal 

nicht wohl anders fein fönen. Ahr habet indefien Mich nur machen zu lafien, 

weil Ich ſchon Mittel finden werde, Eure Verbefferung zu beforgen“. (R. 96. B. 29.) 

) Bei der kurmärkiſchen Kammer; erfter Kammerdirector war der Geh. 
Rath von Schmettau 
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Außerdem Haben höchſtgedachte S. K. M. annoch allergnädigit 
rejolviret, wie vor ermeldeten p. von Mardefeld eine jchriftliche 

Berficherung ausgefertiget werden joll, daß, wann er dereinften 

duch Alter, Schwacheit und dergleihen außer Stande fommen 
möchte, Sr. K. M. nicht mehr dienen zu fünnen, alsdenn Höchſt— 

diefelbe ihn, den p. von Mardefeld, mit einer jährlichen Penſion 
von 3000 Rthlr. auf feine Lebenszeit begnadigen und ihm folche, 
in Dero Landen zu verzehren, zahlen lajjen wollen. 

Mehrhöchſtgedachte S. K. M. befehlen demnach Dero Miniftres 
vom Departement der auswärtigen Affairen Hierdurch allergnädigit, 
jolcherwegen das gehörige ausfertigen zu laſſen. 

455. Swei Immediatberichte Urnims. 

Berlin, 21. und 25. Februar 1744. 
Goncept bezw. Mundum. — R. 46. B. 260, 

Einrihtung der Oppelnichen Oberamtsregierung.?) 

l. (21. Febr.) Milerunterthänigfie Anfrage wegen 

Einrihtung der Oppeliſchen Oberamtsregierung. 
Nachdem dieſe Materie dem Grafen von Mündomw und dem 

PBräfidenten von Benefendorff zu näherer Erwägung committiret 
worden, haben diefelben nunmehro ihr Sentiment darüber dahin 

eröffnet: 

1. daß die Negierung füglid den 23. Martii introduciret 
werden könne; 

2. daß der Negiftrator dabei nicht genugjame Arbeit finden 
dürfte, folglich die Functiones des Taratoris und Translatoris zu- 
gleich zu verrichten gar wohl im Stande jei; 

3. Daß es genug jein werde, einen Kanzelliften mit 100 und 
einen Copiiſten mit 50 Rthlr. Bejoldung dabei zu beftellen; wodurd 
an denen vor die Kanzelei auf dem Etat ausgejegten Bejoldungen 
120 Rthlr. erjparet werden würden; 

4. daf zu Verhütung der Oppreffion der Evangeliichen, weil 

außer dem Zweiten PBräfidenten das ganze Kollegium Fatholifch ift, 

unumbgänglich nöthig jei, ein befonderes evangeliiches Confiftorium 

i) Vergl. Wr. 362, 367, 370. 



Penſionsanſpruch für Marbdefeld. — Oppelnſche Oberamtsregierung. 703 

zu beftellen, welches viermal des Jahrs zujammenfommen und nebit 

denen ſämmtlichen Membris der Regierung beftehen müfje aus: 
a) 2 evangeliichen geiftlichen, 
b) 2 evangelifchen weltlichen Räthen und 
ce) einem fatholifchen geiftlichen Konfiftorialrath. 

Bu dem erften evangeliichen geiftlichen Rath ſchlagen fie vor 
den Superintendenten zu Brieg, Leſſel, zum zweiten den Prediger 
zu Neuftadt, Schüßler, welchen, weil fie Reifen thun müfjen, aus 

denen bei der Kanzelei erjparten 120 Rthlr. dem erjten 70 und 

dem zweiten 50 Rthlr. jährlich beigeleget werden könnten. 
Zum erjten weltlichen Rath proponiren fie den Juſtizrath von 

Sauerma, welcher nahe bei Oppeln wohnet, und zum zweiten den 

Dberamtsjecretarium Kundmann, die aber beide ohne Tractament 
dienen und mit dem Character und Hoffnung, zu avanciren, ſich 
begnügen müßten. 

Die Stelle des Fatholifchen geiftlihen Raths Fönnte der 
Dechant des Oppeliſchen Gapitels, auch ohne Bejoldung, bekleiden. 

Zur Beſorgung der Sachen, jo feinen Berzug leiden, fünnten 
die beiden Bräfidenten nebjt den anmwelenden evangeliichen Räthen 
specialiter delegiret werden. 

5. Daß die Anzahl der Advocaten auf 8, nämlich 2 Landes- 
und 6 ordinäre Advocaten, ganz füglich zu reduciren und Dabei zu 
verordnen wäre, daß diejelben mit den Breslauifchen gleiche Jura 
genießen und beide vor beiden Oberämtern und Gonfiftoriis in denen 

Fällen zu practiciren Freiheit haben jollten, wann Präfidenten oder 
Räthe entweder jelbft interejfiret oder auch die Parteien mit ihnen 

in Verwandtjchaft ftehen, folglich fie einige Diffidenz in die ordinäre 
Advoeaten zu jegen Urſach fänden. — 

Meines wenigen Orts finde ich alle dieje VBorjchläge ganz 
beiljam und dabei nichts zu erinnern, bin auch der ohnmaßgeblichen 
Meinung, daß das Eramen und die Wahl der Kanzelei-Bedienten 
und Advocaten dem Bräfidenten von Benekendorff ohnbedenflich 
überlafjen werden könne. 

Es wird aljo lediglih von E. K. M. dependiren, ob und 
wie weit Höchftdiejelbe diejes alles genehmigen und allergnädigft 
befehlen wollen, darnach das Notificationspatent, die Beftallungen 
und was fonft dabei nöthig fein möchte, zu expediren. 
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Eine Cabinet3ordre an Arnim, d. d. Potsdam 23. Februar 1744 

(Ausf. ebenda) genehmigte defjen fämmtliche Vorjchläge und ift nur eine 

Baraphrafe feines Berichts. 

II. (25. Febr.) Bei Ausfertigung des Notificationspatents 
wegen Bejtellung der Oppelſchen Oberamtsregierung äußert ſich 

annoch folgender Anftand. 
E. K. M. Haben durch Dero allergnädigite Cabinet3ordre vom 

4. Auguft die jogenannte Lifiere, welche das Fürſtenthum Neiß 
durchichneidet, zur Grenze der Jurisdiction gedachter Regierung 
verordnet, wornach auch das erjte Notifications-Batent ausgefertiget 

worden. 

Der Graf von Münchow aber und der p. von Benefendorff 
ftellen anjeßo vor, daß es zu Vermeidung fünftiger Jurisdictiong- 
Bwiftigfeiten befjer fein würde, wann die 11 Sreife, worein Die 

Breslauifhe Kammer Oberſchleſien eintheilet, nämlich Neuſtadt, 
Coſel, Ratibor, Leobſchütz, Beuthen, Toſt, NRojenberg, Lublineg, 
Dppeln, Strelig und Pleß, in dem Rotificationg-Batent pecificiret 
wären und von der Lifiere gar feine Erwähnung gejchähe. 

Da aber jolchergejtalt das halbe Fürſtenthum Neiß von der 
Gerichtbarkeit des Oppelſchen Oberamts ausgejchloffen und jelbige 
faft allein auf die Fürftenthümer Oppeln und Ratibor borniret 

werden würde, Diefes aber E. K. M. in obangezogener Cabinets— 
ordre erprimirten Intention nicht gemäß zu jein jcheinet, jo finde 
mich gemüßiget, allerunterthänigft anzufragen, ob in dem Notifications- 
Patent E. K. M. Cabinetsordre striete nachgegangen und die jo- 
genannte Lifiere zur Grenze der oberichlefiichen oberamtlichen Juris- 
dietion gejeßet werden!) oder, nad obigem Vorfchlag, nur allein 
die 11 oberjchlefiichen Kreiſe derjelben Gerichtbarfeit unterworfen 

fein follen. 
Marginal von der Hand des Königs: 

„Freilich sh“ 
An dem Motificationspatent vom 29. Februar 1744 (Korn 1744 

Ne. 5 ©. 11) iſt demgemäß beftimmt worden, daß zu dem Bezirk der 
neuen DOberamtsregierung gehören fjollen: die Fürftenthümer Oppeln und 
Ratibor, die fämmtlichen oberſchleſiſchen Standesherrfhaften und status 

minores, die Mediat-Fürjtenthümer Troppau und Jägerndorf preußifchen 

N) Hierzu das Marginal. 



Einrichtung der Oberamtöregierung zu Oppeln. 705 

Antheild und die Stüde des FürftentyHums Neiße und Grottfau 
von der fog. Lifiere an zu rechnen bis an die öſterreichiſche 
und die polniſche Grenze. 

Im Sinne diejer Entjcheidungen ergeht unterm 29. Februar 1744 
eine weitläufige Inſtruction an Benedendorff (Eonc, gez. Arnim, R. 46, 
B. 260, Abſchr. Bresl. St.-W. M.R. I, 2, Nr. 23. vol. ID. Außerdem 

ift daraus noch Folgendes zu bemerfen. 

Die Aufficht über die Mediatregierungen fol von der gefammten 
Dberamtsregierung geführt werden; die neue fchlefifche Proceßordnung ift 
in Geltung zu fegen; Specialverfügungen aus befonderen Motiven dürfen 
nit auf Generalia ertendirt werden; die Unterſchrift durch beide 
Präfidenten, die etwas Ungewöhnliches ift und nur in Breslau ftattfindet, 
fol zwar bei den obwaltenden Umjtänden zugelaffen werden, doc trägt 
man Bedenken, das durch ein fürmliches Gefeg zu beftimmen, um fein 
Präjudiz zu fchaffen. 

Zugleich wird aud) das veränderte Notificationspatent zur Publication 
überfandt. Der Präfident fol demnächft feine Ferien dazu anwenden, um 

das Collegium zu Oppeln völlig in Ordnung zu bringen. 

Das Notificationspatent an die oberſchleſiſchen Stände 
und Untertbanen, d.d. Berlin, 29. Februar 1744,') führt ala Beweg— 
grund zur Einrichtung einer befonderen Oberamtsregierung zu Oppeln das 
Gefuh der „Stände” und den von diefen geltend gemachten Uebelftand 
der großen Entfernung vieler Orte von Breslau an. Die Eröffnung des 
Eollegiumd wird auf den 23. März feitgefegt. Die Einrichtung ift, ab» 
gefehen von den PBerfonalfragen (j. Nr. 367), ganz diefelbe, wie bei den 
andern beiden Oberamtsregierungen. 

) Bollz. Mund. R. 46. B. 260. Gedruckt bei Korn, Jahrg. 1744, Nr d. 
Ein früheres, von Eocceji entworfenes und gegengezeichnetes, unterm 20, Auguft 1743 

vollzogenes Notificationspatent (voll. Mund. R. 46. B. 260), das noch ben 
1. October 1743 als Einführungstermin fejthält, hat dem obigen ald Vorlage ge- 

dient und unterjcheidet fich jonft im Wefentlihen nur dadurch, daß ber Artikel 

wegen bed evangelifchen Conſiſtoriums, der in jenem fehlte, Hinzugefügt worden 

if. Der Anftoß dazu ging von Münchow aus, der bei jeiner Anmwejenheit in 

Berlin December 1743 mit den Miniftern vom Juſtiz-Departement darüber ſprach. 
Auf feine Veranlaſſung unterblieb auch im Hinblid auf die noch nöthigen Aende- 
rungen bie Publication jenes erjten PBatentes. (R. 46. B. 260.) 

Acta Borussien. Behörbenorganifation VI. 45 
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456. Jmmediatberiht Münchows. 

Breslau, den 22. Februar 1744. 
Brest. Staatsardh. M. R. III. 35. vol. I. Concept. 

Anlodung von Käufern für jchlejiiche Güter durch freie Ertheilung 

bes Incolats. 

E. M. wird allergnädigit erinnerlich jein, daß der General- 

Lieutenant von Gesler, der Dbrift von Loeben, Napemerjchen Re— 
giments, der Obrift Wichmann von Bronifowstifchen Regiments, der 

Adjutant von Benedendorf und noch einige Andere in Schlefien 
Güter erfaufet haben. 

Es möchten nun diejen aus E. M. Landen noch verichiedene 
mehr folgen und dadurch manches ruinirte und vielleicht daher mit 
übel Gefinnten [!] allhier und ſonderlich in Oberjchlefien und dem 

Slagifchen, mit zuverläffigen Vaſallen verwecjelt [!| und ein und 
andere Güter mit bejjern Wirthen bejeget werden, wie denn jchon 

wirflih einige aus E. M. übrigen Landen dieſerhalb an mid) 
gejchrieben. 

E3 würde aber diejer allerunterthänigite ohnmaßgebliche Vor— 
ihlag noch mehr facilitiret werden, wenn E. M. allergnädigit 
accordiren wollten, daß alle diejenigen, welche aus E. M. übrigen 
Landen und Brovinzien fih in Sclejien oder Glatz anfaufen, fie 
jein wes Standes fie wollen, für das Vergangene und fünftig be- 
Itändig von Gewinnung des Incolats und der großen Tare, welche 

ohnedem nicht mehr als 3 Rthlr. vom Tauſend betraget, gänzlich 
befreiet jein ſollen.!) 

E. M. werden hierbei faft garnichts verlieren, Dadurch aber 

verichiedene Güter mit zuverläffigen und guten Poſſeſſoren bejeet 

werden. Sch bitte allerumnterthänigft, mich hierüber mit aller: 

gnädigiter Nejolution zu verjehen. 

Der König genehmigte den Borfchlag des Minijters durch Cabinets- 
vrdre vom 29. Februar 1744 (Potsdam) und machte zugleich dem Cabinets— 
Minifter Podewils Mittheilung davon. 

Podewils antwortete mit folgender Jmmediatvoritellung, Potsdam 

6. März 1744.2) 
En cons@quence des ordres de V. M. du 29. fevrier jai 

fait pröparer les expeditions pour dispenser de la grande taxe 

!) Bergl. Nr. 195, Nr. 356. 
NBresl. Staatsarch. M.R. IIT. 35. vol. I. Abjchrift. 
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de l’Incolat ceux d’entre ses anciens sujets, qui voudrout s’&tablir 

en Silesie. Mais comme par le r&glement de la chancelerie il 

est expressement defendu aux secretaires sous peine d’en ötre 

persounellement responsables de ne delivrer aucune patente ni 

provision à moins que le pourvü ne produise une quittance de 

la caisse des recrües ou une dispense signee de V. M., ils se 

eroient obliges pour leur süret& de demander tr&s humblement 

les ordres de V. Majeste: „Si Sa volonte est, que les lettres 

d’Incolat, qui seront expediees à ses anciens sujets, soient 

pareillement affranchies des droits de recrües et du timbre ou 

si ces droits en doivent être exig6s A l’avenir comme par le 

passe?“ 

En attendant que Votre Majesté me fasse connaitre Ses 

intentions la-dessus j’ai retenu les expeditions sus-mentionees 

afin d’y faire ensuite les changements conformes a Sa volont£. 

Der König refolvirte in margine: 

„Meine Intention ift nicht, daß die Incolate follen aufgehoben 

werden noch die Incolats-Patente cessiren follen, fondern nur, 

daß, wenn welche von meinen alten Untertanen fi in Schlefien 
etabliren und Güther anfauffen, ſolche aladenn von der große 
Taxe frey jeyn jollen, die Reeruten= und Stempel-Jura aber müßen 
jelbige deshalb erlegen, e8 ſey dann, daß Ich ein oder andern 

davon expres dispensire, wie dann auch die Incolats-Patente aus— 
gefertiget werden müßen und zuvor deshalb in jedem Casu bey 
Mir angefraget werden muß, denn jonften der mehrejte Theil des 
Schlefiihen alten Adel? wegen Schulden vielleicht ausgefauffet 
werden und deren Güther in Hände der Kauffleuthe, Pächter und 
dergl. gerathen dörffen. Neysse den 22. Martii 1744.“ 

In diefem Sinne wurde eine Königliche Ordre an die drei ſchleſiſchen 

Oberamtsregierungen erlaſſen, Berlin 28. März 1744. (Ebenda.) 

457. Edict d. d. Berlin, 25. Februar 1744. 
Muylius C.C.M. Cont. II. s. a. 1744 Wr. 8. 

Ausdehnung des Begriffs „Refügirte”, 

Es ift Zweifel entſtanden, ob auch die für Refügirte zu halten feien, 

die micht direct aus Frankreich nad) den preußifchen Landen gekommen 

45 * 
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find. Demgegenüber wird feftgejeßt, daß alle diejenigen, die vor oder 
nad 1685 ſich aus Frankreich hinweg begeben haben, der evangelijch-re- 
formirten Religion zugethan find und fi) in den preußifchen Landen an— 
gefiedelt Haben, fie mögen direct gekommen fein woher fie wollen, der 

Freiheiten und Privilegien von Refügirten theilhaft fein follen. 

458. Labinetsordre an Münchow. 

Potsdam, 29. Februar 1744. 
Beil. Staattarh. M.R. V. 31. Ausſertigung. 

Gegen Reifen der Vaſallen ins Ausland. 

Da Ih will, daß feiner von Meinen Vafallen noch Andere, 

jo in Meinen Dienften ftehen, noch auch deren Söhne, ohne Meine 
Special-Bermijfion aus Meinen Landen reifen, oder gewärtigen 

jollen, daß ihr Vermögen ihnen zurüdbehalten werden joll, und zu 

dem Ende die abjchriftlich beiliegende Drdre an die Breslaujche 
und Glogauſche Regierungen, wie an alle übrigen in Meinen ge— 
fambten Provinzen und Landen ergangen ift,!) als habt Ihr Meinen 
Willen und Befehl darunter durch die Landräthe gleichfalls gehörig 
bekannt zu machen und darüber mit allen Nachdrud zu halten. 

Eine Declaration erfolgt durch folgende Gabinetsordre an 

Münchow, Breslau, 19. März 1744.?) 

Da Ich vernehme, wie die unter den 29. vorigen Monats an 
Euch ſowohl als an die Schlefiihen Ober-Amts-Regierungen er— 
gangene Drdre dahin mit gedeutet werden wollen, ala ob [dem 

Bajallen] dadurch zugleich; mit unterfaget fei, in ihren PBarticulair- 
und Domeftigue-Affairen ein oder andere Neife außerhalb Landes 

vorzunehmen, Meine Intention [aber] bei obermeldeter Ddre foweit nicht 
gehet: als habe Ich hierdurch Ddeclariren wollen, wie Sch unter 

jolchen Berbot blos und allein verjtehe, daß feiner Meiner Bajallen 
in Schlefien außerhalb Landes in frembde Dienfte gehen noch aud 
deren Söhne in auswärtige Lande weder Dienfte nehmen nod) 
auf Reife gehen jollen, jonder vorhero Meine fpeciale Bermiffion 
dazu zu haben. Was aber auswärtige Reifen in Domeſtique- und 
Privatangelegenheiten betrifft, jolch bleiben ihnen nach eigenen Ge— 

I, Bergl. Nr. 418. 
2, Brest. Staatdardh. M.R. V. 31. Nusfertigung. 
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fallen zu thun unbenommen, wie dann auch denenjenigen Vaſallen, 
fo in Meinen Landen ſowohl als in auswärtigen mit Gütern an- 
gejeflen jein, frei bleibet, fich auf legteren eine Zeitlang nad) ihrer 

Convenience aufzuhalten. Ihr habt Euch aljo darnach zu achten, 
übrigens auch denen fchlefiichen Oberämbtern diefe Meine Willens- 
meinung durch gehörige AUnfchreiben bekannt zu machen. 

439. Edict und Declaration, Berlin I. März 1744. 
Brest. St... M.R. P. V. Nr. 38. vol. L') 

Unterthänigfeit und Gantonpflidt in Sclejien. 

Es bleibt bei der Einführung der Cantonpflicht nad) Maßgabe des 
Werbungsreglements vom 16. Auguft 1743. Den Grundherren ſoll da— 
duch fein Schade an ihren Rechten gegen die Unterthanen zugefügt 
werden. Sie behalten insbefondere die Freiheit, ihre Unterthanen los— 

zulaffen. Gehen aber folche Unterthanen außer Landes, jo wird ihnen 
ihr Vermögen einbehalten; wer ihnen dazu Vorſchub leiftet, wird beftraft: 
Eltern und Berwandte mit Geld» oder Leibesitrafe, die Gutsherrichaften 

mit Berluft der Jurisdiction und fiscalifhen Strafen. Abgedankte Sol: 
daten werden nicht frei von der Gutsunterthänigkeit. Das Heirathen bleibt 

jedermann unbenommen. Näbere Beitimmungen wegen Enrollirtung und 
Einftellung der Kantonpflichtigen. Eremtion der 6 Gebirgäfreife. Straf: 
androhung gegen fremde Werber. 

440. Cabinetsordre „an die dirigirenden Miniſter des 

Beneral-Directorii”. 

Potsdam, 5. März 1744. 
R. %. B. 28. — Abſchriftlich. 

Minifterrevüe und Etatsregulirung. 

Nachdem ©. 8. M. ꝛc. entjchloffen jeind, gegen Ende des 

fommenden Monates Mai, als etwa den 26. oder 27. Tolches 

Monates, mit Dero dirigirenden Miniftres des General-Directorii 
die General-Etats von 1744 bis 1745 gewöhnliher Maßen zu 
reguliren, als haben Höchjtdiejelbe folches gedachten Dero Etats— 
Miniftres hierdurch in Gnaden befannt machen wollen, mit Befehl, 
inzwijchen alles und jedes dazu erforderliche wohl zu inftruiren.?) 

’), Korniche Edictenjammlung I, 17, 

2) Vergl. Nr. 12. 
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44. Cabinetsordre an den Etats-Mlinifter von Görne. 

Potsdam, 6. März 1744. 
R. 96. B. 38, — Abſchriftlich. 

Geheimrathstitel für Görnes Sohn. 

Auf Euer Schreiben vom 4. dieſes habe Ich rejolviret, Eurem 
Sohn, dem Churmärkiichen Krieges- und Domänenrath,!) nicht 
ſowohl wegen jeiner vorhabenden Heirath, als bloß und allein in 

Eonfideration Eurer vieljährigen treu- und nützlichen Dienſte, den 
Charakter vom Geheimen Rath zu conferiren; wie Ich dann deshalb 
die erforderliche Ordre bereits geftellet habe. 

442. Bericht des General-Directoriums. 

Berlin, 6. März 1744. 
Munbum, ges. Görne, VBiered, Happe, Boden, — Gen.Dir. Neumarkt, Beitallungen 3. 

Beſetzung der Kammerbdirectorftelle in Eüftrim. 

Zu der bei der Neumärkiichen Krieges- und Domänenfammer 
vacanten Directorftelle bringen wir allerunterthänigit in Vorichlag:?) 

1. den vorfigenden Kriegesrath von Ned, welcher in neu— 
märfjchen Regierungs- und Kammerjachen jchon lange Jahre ge- 
arbeitet hat und welchen wir dazu gejchidt finden. Dann jo hat 

2. der Comtur von Münchow zu Ließen?) ung angezeiget, 
daß bei E. 8. M. er feinen Schwiegerjohn, den Landrath von 
Birckholtz, zu dieſer Directorftelle allerunterthänigft in Borjchlag 
gebracht, weil er ihn jchon vormals bei jeinem Präfidio wohl an- 
geführet hätte. 

Sch, der von Görne, kenne dieſen von Birdholg als einen 
hurtigen und offenen Kopf, welcher dasjenige, was ihm etwa noch 
an der Routine fehlen möchte, bald lernen und faſſen würde; ihm 
ift auch als Landrat die Provinz ſchon befannt. 

Wir übrigen aber kennen denjelben nicht. 

I) Der fpätere Minijter, der 1782 caſſirt wurde. 

2) Das General-Directorium war durch Cab.Ordre d. d. Potsdam 29. Fe— 

bruar 1744 angewiejen worden, einige geichidte und capable Subjecte, „worauf 

man ſich verlafien fann“, „pflihtmäßig und ohne alle Nebenabficht“ vorzuichlagen. 

3) Der frühere Kammerpräfident, Vater des ſchleſiſchen Provinzialminifters. 
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Wie wir dann aud) 
3. aus denen Provinzial-Krieges- und Domänenfammern vor 

igt niemand dazu vorzujchlagen wiſſen, e8 wäre dann, daß E. K. M. 
auf den Geh. Rath von Thile aus der Churmärkſchen Kammer, 
welcher bisher bei dem ontributionswejen in Schlefien mit ge— 
arbeitet Hat, allergnädigfte Reflerion zu machen gut fünden. Es 
beruhet aljo auf E. K. M. höchſtem Befehl, wer dieje Directorftelle 
haben fol. 

Der König wählte Birdholp. 

445. Injtruction für die Ober-Rechenfammer. 

Berlin, 10. März; 1744. 

Aus der PräfidialsRegiftratur der Ober⸗Rechnungbkammer zu Botsdam, volftändig gedrudt bei Hertel, 

die Preußiſche Ober-Nechnungsfammer. Berlin 1884. S. 25 ff. 

Neue Berfajiung der Ober-Rehenfammer. 

Durd die Anftruction vom 2. März 1723 waren die beiden De- 
partements des Rechnungswefens, das für die Kriegs: und das für die 
Domänenjahen, in eine Behörde, die Ober-firiegs- und Domänen-Rechen- 
fammer, zufammengezogen worden. Durch die Injtruction vom 10. März 
1744 werden die beiden bisher nur äußerlich verbundenen Departements 

gänzlich mit einander verjchmolzen, jo daß die Behörde nur nod ein 
bomogenes Collegium bildet, das ohne Unterſchied ſowohl die zum Kriegs— 

wie die zum Domänenfad gehörigen Rechnungen und Rechnungsfachen 
zu bearbeiten bat. Die beiden älteften Räthe, die bisher das Directorium 

bei den beiden Departements geführt, werden nun zu Directoren erhoben; !) 

aber fie find nicht mehr Abtheilungs-Directoren, fondern exjter und zweiter 

Director des ganzen Collegiums. Die Berfafjung der Ober-Rechentammer 
wurde ducch diefe Veränderung noch mehr der der Kriegs: und Domänen: 
fammern angenähert. Die Unterordnung unter das General-Directorium 
blieb bejtehen.?) 

1) v. Piper und Reſen. Reſen hatte bisher das 1. Departement (Kriegd- 

ſachen) geleitet, Piper das zweite (Domänenſachen). Außerdem war Piper bisher 

Director beim Berliner Armendirectorium gewejen; er wurde jeßt von dieſer 

Stellung entbunden. 

2 Es beftand eine regelmäßige Berichterjtattung von der Ober-Rechenfammer 

an da3 General-Directorium; auch dieje blieb beftehen. Vergl. 3. B. Reſcript des 

General-Directoriums an die DOber-NRehenfammer v. 8. Mai 1742: die Ober— 
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Im Einzelnen geftaltete fi) der Dienft nad) der neuen Inſtruction 
folgendermaßen. 

Der erjte Director hat die fämmtlihen Eingänge zu eröffnen, zu 
präfentiren und den Räthen zur Bearbeitung zuzufchreiben; fie werden 
dann an den zweiten Director geſchickt, ver fein vidit darauf jegt und 
fommen dann an den Secretär, der das Kournal führt, und der fie nad) 

gefchehener Eintragung an die Räthe, denen fie zugejchrieben worden find, 

weiter befördert. 

Die Rechnungen fommen erſt zur Calculatur, dann zur eigentlichen 
Revifion; die Directoren haben darauf zu achten, dab Died prompt ge- 

ſchieht. Drdres oder Beantwortungen von Notaten fommeu zum Bortrag 
in pleno; mit der Erpedition und der Nevifion der Concepte wird es 
ebenfo gehalten, wie bei der Kurmärkifchen Kriegs: und Domänenlammer: 
die Munda werden vom ganzen Collegium unterfchrieben, oder die difjen- 
tirenden Vota den Berichten beigefügt. Die ordentlihen Protocolle werden 
fammt dem Erpeditiond-Protocoll monatlid dem &eneral= Directorium 
eingefandt. Aus der Bergleichuug des Journals mit dem Erpeditiond- 
Protocoll werden am Schluß jedes Monats die Rückſtände eruirt, zu deren 
Erledigung dann die fäumigen Räthe von den Directoren anzuhalten find. 
Die Directoren haben auch darauf zu achten, ob die Notaten bei den 
Rechnungen des vorhergehenden Jahres auch jämmtlich von den Kammern 
beantwortet worden jind, ob an den vorjährigen Rechnungen nichts mehr 
zu berichtigen ift ꝛc. Eventuell find Epreitatorien zu erlaffen. Die 
Directoren überwachen die Kanzlei und die Balcultatoren. Auf befonderen 
föniglichen Befehl müſſen fie auch die Provinzial-Hauptlaffen an Ort und 

Stelle unterfuchen und dem König darüber Bericht abjtatten. 
Directoren und Räthe haben einen bejtimmten Kreis von Geſchäften 

zu ihrem Specialdepartement; das der Direcioren befteht in der Prüfung 

der Rechnungen von den Generalfaffen.!) Ueberall fteht dem Referenten 

ein Eorreferent gegenüber. 
Das Collegium fommt an allen Wochentagen, mit Ausnahme des 

Sonnabends, zufammen und Hält von 9—12 Uhr, im Notbfalle auch 
länger, Sigung; wer unentjchuldigt fehlt (die Entjchuldigung ift an den 

Rechenkammer joll ordentliche Seifionsprotofolle halten und monatlih an das 

General-Directorium einjenden. — Reſeript vom 14. December 1746: Die DOber- 

Rechenkammer joll künftig den Namen des Referenten unten links auf ihre Berichte 

jegen. (Gen.»Dir. Gen.-Dep. Tit. 171 Nr. 1. 

) Bon den Generalfaflen fommen nur die Neben», nicht die Hauptlafien 
(Gen.-Kriegd- und Gen.-Domänenkafje) in Betracht. — Wir fügen am Schluß 
diejer Nummer (S. 715) aus den Potsdamer Acten der Behörde eine Vertheilung 

der Geſchäfte bei, die bei Hertel nicht abgedrudt ift. 
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erſten Director zu richten), zahlt 50 Rthlr. Strafe; im Wiederholungsfalle 

haben die Directoren dem &eneral-Directorium und diefes dem König 
darüber Bericht zu erjtatten. Der Vorwand anderweitig im Föniglichen 
Dienft (Nebenamt!) bejchäftigt zu fein, foll dabei ebenjo wenig als Ent- 
ihuldigungsgrund betrachtet werden, wie der Mangel einer Befoldung. 
Die Bejoldeten haben ihre Arbeit zu verrichten wegen des Genufjes der 
Befoldung, die Unbefoldeten wegen der Hoffnung darauf. 

Montag, Mittwoch und Freitag find zur Abnahme der Rechnungen, 

Dienftag und Donnerftag zum Vortrag der übrigen Sachen bejtimmt. 
Die Abnahme der Rechnungen, die von den Referenten und Gorreferenten 
zunächſt „Nachmittags, zu Haufe” geprüft werden, gejchieht im Collegium 
der Urt, daß immer 3 oder mehr Rechnungen zugleich abgenommen 

werden; das Collegium löſt ſich alfo zu dieſem Zwed in eine Unzahl von 

Gruppen auf. Außer dem Referenten und dem Eorrefenten muß bei jeder 
diefer Gruppen einer der Directoren, bezw. ein vom erſten Director zur 
Leitung ernanntes Mitglied des Eollegiums zugegen fein. An den Vor— 
tragstagen aber fol das Collegium „in einem Zimmer zufammen fein 
und an einem Tifch ſitzen;“ zu den Vortragsfadhen gehört es auch, wenn 
bei der Abnahme der Rechnungen die damit befaßten Mitglieder des 

Collegiums fih nicht haben einigen Fünnen; Fann ein folher Fall auch 
im Plenum nicht entjchieben werden, fo iſt darüber zu berichten. Zwei 

Geheime Secretäre führen das Protofoll.?) 
Bezüglich der Rechnungsabnahme wird bejonders darauf Bingewiejen, 

daß fich die Ober-Rechenkammer nicht mit der Prüfung der Hauptrech- 
nungen begnügen, fondern „foviel immer möglich“, aud die Special- 
rechnungen einfordern und durchgehen foll;?) namentlich) was Minden und 
Halberftabt betrifft, jollen „wegen der dort vorfommenden vielen und uns 
gewiffen Hebungen“ immer auch die Specialrehnungen, die Aemter-, 
Kreisfaffen- und Acciſerechnungen jowie die bei deren Abnahme von den 
Kammern mit den Land» und Steuerräthen gehaltenen Protocolle mit 

eingejandt umd geprüft werben. 
Bei der Abnahme der Hauptrechnungen aus den Provinzen fol 

nad) wie vor ein Geh. Finanzrath aus dem General-Directoriuu anweſend 
fein und den Borfig führen. 

Bei den Subalternen wird wie bei den Räthen der Unterfchied der 

beiden Departements befeitigt. alculatoren und Kanzliſten befommen 

1) Die Näthe Ludolf und Wachsmann. 
?) In der begleitenden Drdre vom felben Datum wird die Ober-Rechen- 

fammer noch bejonder® angetwiejen, bei der Nechnungsabnahme „befier als bisher 

in die Abminiftrations zu gehen“. 
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den Titel von Ober-Rechenfammer-Secretarien. Auch fol auf ausreichende 

Gehälter für fie Bedacht genommen werden. 

Die Salarien-Defignation wird der Inſtruction beigefügt.) (Eine 

Veränderung in den Gehaltsverhältniffen war namentlich dur den Ab— 

gang der beide Räthe v. Tieffenbacd und Sobbe veranlaßt worden.) Es wird 

der Grundſatz aufgeftellt, dap in Zukunft im Falle einer Bacanz in dieſer 

Behörde ohne weiteres das nädjjt- jüngere Mitglied in die Bejoldung des 

älteren einrüct, wofern gegen den Fleiß und die Gejchidlichkeit des 

Succedirenden Feine Einwendungen zu machen find. Wndernfalld kann 

ihm ein anderer vorgezogen werden. 

Uebergangs: und Ausführungsbeftimmungen find theils in der In— 
ftruetion jelbft, theils in der fie begleitenden Ordre an die Ober-Rechen— 

fammer, gegeben Berlin 10. März 1744, enthalten. Danach ift den Geh. 

Binanzräthen Culemann, Schmalt, v. Reinhardt, Durham aufgetragen 

worden, das Collegium auf den neuen Fuß zu inftalliren, die Directoren 

dem Kollegium vorzuftellen und dieſes felbjt zur Arbeit anzuweiſen. 
Danach follen dann den Räthen ihre Departements angewiefen werden. 

Mit dem 2. April d. Is. jollen die Sigungen der Behörde nach der neuen 
Einrichtung beginnen. Zuvor follen die bisher noch getrennten beiden 
Departements eine jpecificirte Nachweiſung der bei beiden noch rüditändigen 

Rechnungen bein General-Directorium eingeben, damit diefe Reſte demnächſt 

von den Directoren unter die einzelnen Räthe vertheilt werden fünnen. 

Für die Zukunft wird in Aussicht genommen, die Kämmerei: und 

Servisrehnungen „der Hauptitädte” (d. h. Berlins) direct durch die Ober: 

Rechenkammer rvevidiren zu lafien.?) — 

Zugleich mit der Inſtruction ergingen Circularverordnungen an die 
Kammern, des Inhalts, daß alle Rehnungsfachen in Zukunft unmittelbar an 

die Ober-Rechenfammer zu adreffiren jeien;?) und daß jede Veränderung in 
Rehnungsfachen, die durch allgemeine Verordnung oder durch Collegial- 
beichluß getroffen werden würde, der Ober-Rechenkammer mitzutheilen jei. 

1) Vergl. Hertel a. a. O. ©. Bf. 
2) Die Einforderung diefer Rechnungen zur Revifion (die damals in der 

Hegel dur die Kurmärkiſche Kammer beforgt wurde,) ftand auch damals jchon 

der Ober⸗Rechenkammer frei. 

3) Waren die Rechnungen etiva früher an das General-Directorium adreſſirt 

worden? Dder bejagt die Anweifung nur, daß fie nunmehr an die Ober-Recden- 

fammter als Solche, nicht mehr an deren einzelne Departements zu adrefiiren find? 
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Departementsvertheilung bei der Ober-Rechen— 
fammer 1744.}) 

Erſtes Departement. 

Referent: Director von Piper. 

Sorrefent: Director Rejen. 
Gegenftand: General-Boftkaffen-, General-Straffafjen-, Ge— 

neral-Judenſchutzgelder-, General-Artillerie-, Ertraordinarien-Kaffen-, 
Berlinifche Hauptmagazin-, General- und Special-Salzkaſſen-Rech— 

nungen. 
Zweites Departement. 

Referent: Geheimte Rath Cangießer. 
Gorreferent: Hofrath Hennert. 
Gegenftand: Churmark, Magdeburg und Mansfeld, Medlen- 

burgische Rechnungen. 

Dritte® Departement. 

Neferent: Geheimte Rath Truzettel. 
Eorreferent: Kriegesrath Tieldau. 
Segenftand: Preußen und Litthauen, Eleve, Markt, Mörs, 

Geldern, Zagerhausrechnung. 

Viertes Departement. 

Referent: Geheimte Rath Wedigen. 
Correferent: Kriegesrath von Tieffenbach. 
Gegenstand: Pommern, Lauenburg, Bütow, Draheim, Neumark, 

Potsdamſche Waifenhaus-, Goldfabrifen-Kafjen-Rechnung. 

Fünftes Departement. 
Neferent: Geheimte Rath Muzel. 
Correferent: Hofratd Schönermard. 

Gegenstand: Minden, Ravensberg, Tedlenburg, Lingen, Halber- 
stadt, Hohenftein, Wernigerode, Duedlinburg, Neuchätel und die 
übrige Drangifche Succeffiong-Rechnungen. 

Notandum. 

1. Die Directores adreffiren ohne Unterjcheid die bei ihnen 
einlaufende Sachen denen Räthen nad) obigen Departements, und 

1) Ausfertigung. — Präfidial-Regiftratur der Königl. Ober-Rehnungs- 

fammer in Potsdam. Tit. III. Sect. 1. Nr. 1. 
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wenn der erite Franf oder abwejend, muß der zweite in allen 
Stüden feine Stelle beim Collegio vertreten und die Arbeit nad) 
der Inftruction mit dem Kriegesrath Cangießer verrichten. 

2. Bei denen Magazin» und Proviantiachen affiftiret der 
Kriegesratd Berlifchke, und bei denen Potsdamſchen Waifenhaus-, 

Lagerhaus-, und Goldfabrifenfafjenjachen der Kriegesrath Baftineller, 
zeichnen auch alle dahin einjchlagende Erpeditiones mit. 

3. Wie die Ne» und Gorreferenten mit der Rechnung ver- 
fahren jollen, ift in der Inftruction geordnet; die zum Vortrag 
gehörende Sachen werden Directores ihnen indistinete, e8 mögen 
jelbige Krieges- oder Domänenjachen fein, zujchreiben und dabei, 
jo viel möglich, daß diefe Arbeit egal repartiret werde, dahin jehen; 
niemand von denen Räthen aber muß unterm Prätert, daß ihm 

zu viel zugejchrieben werde, oder wenn der Eorreferent etwa krank, 
die Sachen liegen lafjen; als wornach insbefondere Directores jehen 
und davor rejponjable fein follen. 

4. Die ertraordinäre Rechnungen, jo nicht alle Jahr vor- 
fommen, imgleichen die Kämmereirechnungen, und was etwa nod 
künftig zur Ober-Rechenfammer gezogen werden möchte, wird von 
demjenigen Departement bearbeitet, wozu die Provinzien gehören, 
worinnen die Rechnungen formiret worden. 

444. Königlicyes Marginal zu Bericht des General-Directoriums 

vom 5. März 1744. 

Wiedereingefommen 10. März 1744. 
R. 94. IV. La. 18. 

Subalternftellen und Protection. 

Die pommerjche Kammer findet nöthig bei der Oberfteuerfafje einen 
Kaffenjchreiber anzuftellen und beantragt, daß eine von den zwei Con— 
trolleurjtellen bei der Cösliner Wccifefaffe bei eintretender Bacanz ein- 
gezugen und das Gehalt von 96 Thle. für den Kaſſenſchreiber verwendet 

werde. Das General-Directorium (I. Dep.) befürwortet den Antrag. 
Eigenhändige Randentjcheidung des Königs: 

„st nichts lauter Wint umb Ihre Mächtige Protection an 
ein oder andere Domestiquen an Tag zu legen. Fch.“ 
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445. Convention mit der Stadt Emben. 

Emden, 14. März 1744. 
Eoncept, gez. Podewils, burcheorrigirt von Weinreih. Mit dem Bermerf „Expediatur* 

von beffelben Hand.) — R. 68. 16. A, 

Aufrehterhaltung der ftädtiihen Berfafjung von Emden für den 

Fall der preußiihen Succejjion. 

Da „die im Reich obwaltenden Läufte“ bisher noch nicht zugelaffen 
haben, die zwijchen den Beauftragten des Königs und der Stadt Emden 
verhandelte Convention wegen der oftfriefifchen „Landesdifferenzen“ (d. h. 
der Streitigkeiten zwifchen dem Fürften und den Ständen und der Stände 
unter einander) zum Abſchluß zu bringen, jo hat der König darüber zu- 
nächſt eine vorläufige Special-Declaration ausgeftellt, die von den Em— 
diſchen Deputirten acceptirt worden ift.?) 

1) Der Tert der Convention war in langen Verhandlungen feitgeftellt 
worben, die feit dem Jahre 1741 ſchwebten und preußiicher Seits von dem im 

Dienft des Königs ftehenden Directorialrath im nieberrheinich-mweftfälifchen Kreiſe, 

Sebaftian Anton Homfeld, einem geborenen Oftfriefen, der in Aurich feinen Wohnfig 

hatte, — in beftändiger Correjpondenz mit dem Departement ber auswärtigen 

Sahen — geführt wurden. Sie machen einen ftarfen Actenband aus: R. 68. 

16. A. Wir heben daraus namentlich einen Bericht der Cabinetsminſter (Podewils, 

C. W. v. Borde) vom 28. November 1742 hervor, in dem es zu Anfang Heißt: „Cette 
ville donne le branle aux affaires de ce pays-lä et son suffrage est par 

consequent d’un grand poids“. Es werden dann die forderungen der Stadt 

aufgezählt. Als der „bdelicatefte Artikel“ ericheint den Miniftern der wegen des 

Garantiereht3 der niederländiichen Generalftaaten; fie rathen, wie e8 auch in der 

obigen Convention ausgeführt worden ift, dies Garantierecht nur für den Fall 

anzuerfennen, daß die Geueraljtaaten ihrerjeit3 das Succefjionsrecht des Königs 

anerfennen würden (mas fie noch zur Zeit der Natification obiger Convention 

nicht gethan hatten): „Dans la suite — fügen die Minifter Hinzu — il fandra 

prendre conseil des conjonctures.*“ — Der König entidhied in margine bes 

Berichts: „Vous n’avez qu’ä leur Accorder Tout. Fr.“ — Aus Actenftüden, 

die wir an anderer Stelle veröffentlichen, geht übrigens hervor, daß der König 

1744 und 45 daran dachte, Emden an die Holländer oder die Engländer zu 

verfaufen. 
2) Diefe „Special-Declarationd- und Verjiherungsacte für die Stadt Emden“ 

vom 14. März 1744 (Conc. gez. Podewils R. 68. 16. A.) enthält namentlich die 

Berficherung, da der König in den drei Hauptpuncten, um die es fich bei den 

Streitigfeiten für Emden handelte — Introduction allgemeiner Landtage (mit 
Zuziehung Emdens), Neftitution des Landfaftens nah Emden, Erledigung der 

Emdenſchen Herrlichfeiten von dem darauf gelegten Sequefter — die Forderungen 

der Stadt unterftügen und im Falle der Eröffnung der Succeflion ohne weiteres 

gewähren wolle. 
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Am übrigen haben fich die Unterhändler, unter Vorbehalt der 
füniglichen Ratification, über folgende Puncte geeinigt: 

8 1. 
Bürgermeifter und Rath jammt der Deputirten Bürgerfchaft, dem 

Collegium der Bierziger, erkennen das königliche Succeſſionsrecht an. 

(Die Agnitionsacte ift in extenso eingerüdt.) 

S 2. 

Die Form der Beligergreifung für den Fall der Eröffnung der 

Succeſſion wird bezüglicd der Stadt Emden im einzelnen beſtimmt. 

83. 
Die Vereidigung des Magiſtrats für dieſen Fall wird, unter Ein— 

fügung der Eidesformel, feſtgeſetzt. 

84. 

lConfirmation des Magiſtrats und der Freiheiten und Privilegien 

der Stadt. 

Und wie S. K. M. die Commiſſion ertheilen wollen, den auf 

den erſten Tag Monats Januarii durch das Vierziger Collegium, 
als die Deputirte Bürgerſchaft, alsdann und jedesmal unbehindert 
erwählten und künftighin dergeſtalt ohne die geringſte Sperrung zu 
erwählenden Magiſtrat auf den einfallenden ſiebenten Tag beſagten 

Monats durch Dero verordneten Commiſſarium, welcher ſeinen Eid 
auf Die Landes-Accorden der Stadt Embden zuforderſt wird ein— 

gejandt haben, in Dero hohem Namen denen Landes-Nccorden und 

dem Herfommen gemäß confirmiren und nad berührtem Formular 
beeidigen zu lafjen, oder, in Entitehung jolcher Konfirmation und 

Beeidigung, die erwählte und im gleichen jemaligen Fällen die Hin- 
füro frei und ungehindert und ohne einige Beeinträchtigung durd) 
bejagtes Bierziger Collegium zu eligivende Perlonen nad Anleitung 
des fiebenten Articuls Haagijchen Accords von 1603 vor confirmiret 

gehalten werden und ihre vermöge 40. Articul® Dfterhaufifchen 
Accords von 1611, auch 9. gravaminis et resolutionis gräflicher 
gravaminum, cap. 4. Embdijchen Landtagsichluffes von 1619 alleine 
bei Burgermeiftern und Rath ftehende der Stadt Embden Re— 
gierungsbedienungen auf den gedadten, an Sr. 8. M. wirklich 

unter fich geleifteten Eid anzutreten befugt fein follen, alfo ſoll 
joldhe Confirmation und Beeidigung ſowohl als die erwähnte vor: 
läufige Ausjtellung des jchriftlichen Eides, im Fall alsdann das 
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Homagialgefchäft und die dabei vorgehende jolenne Confirmation 
der Stadt Embden Privilegien, Freiheiten, Rechten und Gerechtig- 
feiten annoch nicht verfüget werden können, bejagter Stadt nicht 
allein unfchädlich, jondern vielmehr derjelben und ihrer Herrlichkeiten 

Privilegien, Freiheiten, Nechte, Gerechtigfeiten und Gewohnheiten 
jollen ipso jure ipsoque momento der an Seiten des Magiftrats 
geichehenen Berpflihtung als beftätiget geachtet und des Ends 
hiedurch auf das kräftigſte und verbindlichite verfichert jein, daß 
S. K. M. oder Dero Nachkommen an der Kron und Chur es alfo 
halten und achten wollen, als wann das ganze Homagialgejchäft 

und was davon dependiret, der Landes- und in specie der Stadt 
unfränfbaren Verfaſſung zufolge bereit3 wirklich ad effectum ob- 
ligationis vollzogen wäre. 

8 5. 

[Sarantieen für die unabhängige Stellung de3 Magiftrats.] 

Inionderheit aber haben S. K. M. für Sich und Dero Nad)- 
fommen an der Kron und Chur Hiedurch declariren und denen von 

Embden zu Benehmung aller Beſorgniß allergnädigft verjichern 
laſſen, daß weder ein föniglicher Minifter oder jemand von Dero 
Näthen noch einige andere Berjon, um in Ihro K. M. Hohen 
Namen oder Dero machgeordneten föniglichen Wegierung und 
Miniftern votum et sessionem bei dem Magiftrat zu präten- 
diren, demjelben zugefüget, noch jemand der Magiftratsperfonen 

oder Stadt-Bedienten aus allerhöchiter füniglicher Autorität außer 
dem ordentlichen Wege Nechtens von jeinem Amte oder Bedienung 
jfuspendiret oder caffiret, jondern ein jeder von dem Magiftrat in 

eriterer Inftanz bei dem Hofgerichte, von denen anderen Stabdt- 

bedienten aber nirgends anders als in erjter Inſtanz vor dem 

Magiftrat wegen ihrer Amtsverrichtungen zur Verantwortung und 
Rechtfertigung gezogen und dabei denen gravatis da$ beneficium 
appellationis rejpective an das Hofgericht und ferner an die höchſte 

Neichsgerichte fich zu wenden, ungejperret gelafjen, auch in bürger- 
lichen Streitiahen den Magiftrat in Adminiftration der Juftiz weder 
durh Ihro M. allerhöchite unmittelbare noch Dero nachgeordneten 
föniglihen Regierung Befehle, noch durch der Sachen Avocirung 
und ſonſt auf feinerlei Weife einige Hinderung gemachet, ſondern 
allein denen etwa gravirten Parteien der ordentliche Weg der 
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Appellation an das Hofgericht geftattet werden ſolle. Wie denn 
auh ©. K. M. hiebei dem Magiftrat der Stadt Embden noch be- 

jonders verfichern lafjen, daß deſſen Jurisdiction durch die derfelben 
nicht unterworfene, jondern davon erimirte fürftliche Burg oder den— 

jenigen, fo darin jedesmal Befehl haben wird, im geringiten fein 
Eintrag gefchehen, jondern, wann etwa ein Maleficant oder anderer, 
jo bei dem Stadt-Magiftrat einiger Malverjation halber oder fonften 

in Rechten bejprochen wird, feine Zuflucht dahin zu nehmen fi 
unterfangen wollte, derjelbe alsbald auf des Magiſtrats Begehren 
ohnweigerlich zu Vollführung der Juſtiz an ihm ausgeliefert und 
ſothane Auslieferung unter dem Vorwand von K. M. oder Dero 
nachgeordneten Regierung zuforderit einzuholenden Befehls und 
Verwilligung nicht verwegert noch aufgehalten werden jolle. 

86, 7. 

Die Einkünfte der Stadt bleiben ungeſchmälert. 

5 6. Und da aud die von Embden dahin angetragen, daß 
S. K. M. die Stadt allergnädigit zu verfihern geruhen wollten, daß 
jelbige bei der unverrüdten rechtmäßigen Poſſeſſion und dem alleinigen 

Genuß der Zoll- und Licentgelder ſammt allen bishero üblich ge- 
wejenen Stadteinfünften, Heuren und Pfachten und anderen von 

dem Mennoniten- und Judengeleit und defjfen Verleihung und 
Nenovirung berfließenden Gefällen ohne die geringfte Einbüßung 
und Abgang in alle Wege zu ewigen Tagen belafjen, anbei der- 
jelben in ihrer bisherigen Berechnungsmanier niemals der mindejfte 
Eintrag gejchehen, weder die Einnehmungs- und NRechnungsbedienten 

oder jonft jemand wegen Verwendung und Berichtigung der Stadt 
Domeftic-Intraden anders, als bishero unter ihnen gebräuchlich), 
irgendwo zur Verantwortung gezogen noch denenjelben, daß fie bei 
Ab- und Einnehmung der Rechnung einen Commifjarium zu ad- 
mittiren oder die Rechnung einiger Eramination zu fubmittiren 
hätten, unter einigerlei Schein angemuthet oder aufgebürdet, nicht 
weniger es bei denen nad und nach eingeführten Stadt-Statuten 

gelaifen werden follte; auch ferner allerhuldreihft dahin conde- 
jcendirten, daß die Herren Generalftaaten der Vereinigten Niederlande 

bei unverhoffter Schwähung oder Entfräftung derer Embdijchen 
Privilegien, Freiheiten, Nechten, Gerechtigfeiten und Statuten ver- 
möge ihres zuftändigen in denen Landesverträgen befejtigten 
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Garantierechts die ftarfe Hand darüber unbehindert Halten möchten, 
— jo haben S. 8. M. zu Bezeugung Dero allergnädigften Ge— 
mithsneigung gegen die von Embden für Sich und Dero in dem 
oftfriefiichen Reichslehen juccedirende Nachkommen Hierdurch ver- 
bindlichft declariren lafjen, daß die Stadt bei dem wohlhergebrachten 
alleinigen Genuß derer Zoll- und Licentgelder fowohl als auch derer 
von Bergeleitung der in ihren Ringmauren wohnenden Mennoniten 
und Juden berrührenden Gefälle und deren Poſſeſſion vel quasi 

ohne einige weitere Anfechtung, Hinderung, Sperrung oder Eintrag 
gelaffen werden jolle; jedoch daß diejenige von den Juden, welche 

außerhalb Embden im Lande ſich aufhalten und etwa Handel treiben 
wollen, die BVergleitung und den Schuß bei der hohen Landes— 
obrigfeit zu ſuchen jcyuldig fein, die in Embden wohnende Menno- 
niten aber von allem an die hohe Landesobrigfeit zu gebenden 
Schußgelde nah wie vor befreiet bleiben jollen; ferner auch der 
Stadt weder das an das oftfriefiiche Regierhaus jährlich zu erlegende 
Recognitionggeld gefteigert noch einige andere Abgabe wider die 
Landesaccorden und das Herfommen unter einigem Vorwand auf- 
gebürdet werden folle. 

$S 7. Und wie nad Inhalt des zehenden Articuls Delf- 
zyhliſchen Vergleichs von 1595 und des neunten Articul® Hagifchen 

Accords von 1603 wegen der übrigen angeführten Stadteinfünfte 
jo wenig al® wegen deren Verwaltung, Verwendung und Berechnung 
einiger Streit vorwalten kann, jo ſoll es auch dabei nach derer von 

Embden gejchehenen Antrag jein unveränderliches Bewenden haben 
und die Stadt Embden darunter wider das Herkommen und den 
bisherigen Gebrauch auf feinerlei Weiſe beeinträchtiget werden. 

S 8. 

(Der Stadt bleibt das jus condendi statuta.] 

Wie dann auch S. K. M. allerhöchſt nicht gemeinet find, der 
Stadt Emden das bei dem 38. Articul der oftfriefiichen Faiferlichen 
Rejolution von 1597 derjelben beigelegte und ohne landesherrliche 
Eonfirmation zuftehende jus condendi statuta und die in Con— 
formität ſolcher Faijerlichen Verordnung nach und nach eingeführte 
Statuten einigermaßen zu ftreiten, fondern vielmehr hiedurch aller- 
gnädigft verfichern laffen, daß der Stadt Emden in ſolchem Recht 

Acta Borussica. Behörbenorganifation VI. 46 
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zu Forderung und Unterhaltung guter bürgerlicher Polizei noth- 
wendige Statuta zu machen, doch daß fie des Landesheren Hoheit 
und Gerechtigkeit nicht ſchmälern noch des Hofgerichts Jurisdiction 
unterbrechen, fein Abbruch oder Eintrag geichehen, jondern diejelbe 

dabei und bei denen darnach gemachten umd ferner zu machenden 
Statuten der kaiſerlichen Reſolution gemäß allerdings geſchützet und 
gehandhabet, auch fein Stüd ſothaner Statutorum unter dem Bor: 
wand ermanglender landesherrlihen Konfirmation angefochten 

werden folle. 

59. 
(Das „Garantie- und Manutenenzrecht” der Generalftaaten der Ver— 

einigten Niederlande wird für den Fall, daß dieſe das föniglide 

Succejjiondreht anerfennen, aufrecht erhalten werden.] 

Anreichend aber die denen Herren Generalftaaten aufzutragende 
Manutenenz, dabei haben ©. 8. M. nicht gefunden, daß es der— 

malen thunlich, desfalls etwas feitzujtellen, jo lange nicht die Herren 

Generalftaaten Sr. K. M. oftfriefilches Succeſſionsrecht agnvsciret 
haben; im Fall aber jothane Agnition von denenjelben erfolget fein 
wird, jo wollen ©. K. M. geichehen lafjen, daß das in denen 
Landes-Accorden etablirte Garantie und Manutenenzrecht nach wie 
vorhin in Kräften bleiben möge. 

8 10. 
Die Schulden des Fürftenhaufes übernimmt der König, joweit fie 

nach den reichslehnrechtlihen Grundfägen den Lehnsnachfolger belajten; 

joweit fie allodialer Natur find, wird er den Landeseinwohnern gegenüber 
den Allodialerben des Fürſtenhauſes zu ihrem Recht verhelfen. 

$ 11-22. 
Der König veripricht für die Handels: und Scifffahrtsintereffen 

der Stadt Emden ſowohl in feinen Yanden wie auch andern Staaten 

gegenüber in näher bezeichneter Weiſe Fürforge treffen zu wollen. 

$ 23. 
Freiheit von Einquartierung, Werbung und Enrollirung. 

Beitimmungen für den Fall der Landesnoth. 

Endlih haben Z3. KM. umb denen Embdern alle fünftige 
Bejorgniß zu benehmen, annoch allergnädigft und verbindlichit hie- 
durch verlichern lafjen, daß die Einwohnere der Stadt und ihrer 

Herrlichfeiten denen Landesaccorden gemäß mit Einquartierung und 
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Enrollirung ohne vorhergehende Einwilligung der Stadt nicht be- 
ichweret, auch auf feine gewaltfame Weife zu Kriegsdienften an— 

geworben oder angehalten werden jollen; wobei gleihwohl die von 
Embden fich verpflichtet, daß fie in dem Nothfall, warn die Stadt 
oder ihre angehörige Herrlichkeiten durch auswendige Gewalt über- 
fallen, angegriffen oder attaquiret werden wollten, zu ihrer eigenen 

Beihügung und Sicherheit, auch Abwendung aller Vergewaltigung 
hinreichige Werwehrungsmittel, infonderheit zu Bewahrung der 
Stadt, an Hand nehmen und fich denen diesfälligen Landesaccorden 
und in specie dem 37. Articul der Oftfriefiichen Kaiſerlichen Re- 
jolution von 1597, fodann dem 92, Articul derer Concordaten von 
1599, wie auch dem 7. Articul Hagifhen Accord? von 1603 aller- 
dings gemäß betragen follen, jedoch auch die landesherrliche Pro- 
tection erheifchender Nothdurft nach allerunterthänigft zu juchen, 
fih allerdemüthigft vorbehalten und viel weniger in denen die all- 
gemeine Wohlfahrt und vor Augen ftehende, aud von K. M. 
jowohl als der Stadt anerkannte Zandesgefahr betreffenden Fällen 
Ihro K. M. Tandesfürftliche erforderliche Kriegsleute und Bejakung . 
zur Defenfion der Stadt und des Landes einzunehmen verweigern 
wollen noch follen; jedoch daß in folhem Nothfall Bürger und 
Einwohnere der Stadt und deren Herrlichkeiten nicht genöthiget 
werden jollen, ohne der Stadt vorgängige Einwilligung Militär- 
perjonen in ihre Häufer aufzunehmen oder demenjelben auf ihre 
Koften Quartier zu verschaffen, weniger dann zu Nehmung einiger 
Kriegsdienften fich zwingen zu lafjen. 

Die Entwürfe der beiden Inſtrumente (dev „Eonvention“ und ber 
„Special-Declarationd- und Berfiherungsacte“) wurden vom Cabinets- 

minifterium mit Bericht vom 10. April 1744 dem König zur Ratification 
eingefchidt. Die Ratificationsinftrumente famen vollzogen mit dem Datum 
des 10. April zurüd und wurden unterm 18. April an Homfeld gejanbt. 

Weder aus dem Bericht noch aus den Ratificationen ift eimas Wefentliches 

hervorzuheben. 

Auf Homfelds Anſuchen genehmigte das auswärlige Departement 
unterm 28, December 1744 die Bublication der Convention mit Emden, 
„nachdem die holländiſche Garniſon aus dem Lande gezogen ift“, jedoch 
zur Beit noch mit Auslaffung der Artikel, die das See- und Commercien— 
wejen betreffen (Art. 11—22), „weil ſolche gar zu viel Jaloufie in Holland 

46* 



724 Nr. 446. — 17. März 1744. 

und fonften in der Nahbarjchaft erwecken dürften“. Auch bei einem vom 
Embener Magiftrat 1745 veranftalteten Abdruck!) mußten diefe Artikel 
noch fortgelaffen werden. 

446, Cabinetsordre an die Breslauer Kammer. 

Breslau, 17. März 1744. 
Abſchrift. — Brest. Et.-U. P. A. I. 15b. Vol. 1. 

Zufriedenheit des Königs mit der Breslauer Kammer. 

Se. Königl. Majeftät in Preußen ꝛc. laffen Hierbei der Bres- 
lauifchen Krieges» und Domänenfammer diejenige Tabelle, wornach 
die Contributiong-Berfaffung von Trinitatis 1744 bis 1745 bei 
gegenwärtigen Umftänden annoch einzurichten Allerhöchjtdiejelben 
refolviren müffen, nicht weniger die Ober-Steuer- und Landrentei- 

Kaſſen-Etats von 1744 bis 1745 zufertigen, mit allergnädigjtem 
Befehl, fernerhin, wie bishero zu Dero allerhöchiten Gefallen ge- 
ichehen, die im Etat zur Einnahme gejegte Gelder monatlih und 
quartaliter auf den determinirten Tag ganz ohnfehlbar einzutreiben, 
dergeftalt, daß nicht allein die darauf angewiefene Ausgaben richtig 
und prompt erfolgen, jondern auch der in dem gejegten Tagen an 
©. K. M. einzufhidende General-Quartal-Ertract ganz ohne Reſte jei. 

Sr. K. M. ift hierbei wohl befannt, daß nicht ohne ſehr gute 
Dispofition, ohnermüdeten Fleiß, beftändige Aufmerkfamfeit, Eifer 
und Definterefjement die bei der Etats-Einnahme und fonften der 

Krieged- und Domänenfammer vbliegende höchſt wichtige Arbeit 
beftritten und zugleih die Sr. K. M. fürnehmlich angelegentliche 
Wohlfahrt des Landes erhalten werden fünne Sr. 8. M. aber 

ift auch bereit? vorgetragen und haben Allerhöchitjelbft zu Dero 
Zufriedenheit wahrgenommen, daß die ſchleſiſche Krieges- und Do- 
mänenfammern bishero fein ander Augenmerk gehabt als Sr. K. M. 

Dienft, die Nichtigkeit der Kafjen, die Wohlfahrt des Landes, 
Commercii und eines jeden Einwohners rechtichaffen und ohne 
einige Nebenabfichten zu befordern. 

S. K. M. Haben das gnädigfte Zutrauen zu der Breslaufchen 
Krieges- und Domänenkammer, daß ſolche noch ferner dergeftalt 
Dero Dienſt vorjtehen werde. 

i) Bei den Acten nicht vorhanden. 
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Wenn jolches gefchiehet, werden S. K. M. deren Membra 
und fonderlich die, welche fich durch Eifer, Fleiß, ohne alle Neben- 
abfichten dabei hervorgethan, zu Ddiftinguiren und noch beffer zu 
verjorgen wiffen. 

©. 8. M. wollen biebei ferner, daß Dero allerhöchſte und 
gnädigfte Zufriedenheit denjenigen Landſaſſen befannt gemacht 
werde, welche bis anhero die Steuern allmonatlih richtig und auf 
den gejegten Tag abgeführet, nicht minder, daß allen Ständen von 
neuem intimiret werde, daß bei geruhigern Zeiten und fobald 
nur die zu ihrer, der Stände, eigenen Ruhe und Sicherheit er- 
forderten Koften etwas weniger erfordern, ©. 8. M. gewiß auf 

Dero Soulagement bedacht fein würden, als wozu auch ſchon ohne- 
dem für diejenige, welche ihr Steuerquantum monatlid richtig ab- 
führen und noch prägraviret jein möchten, jego fchon gedacht und 
in fünftigem Jahr von 1744 bis 1745 auf defjen legtere Monate 
eine Beihülfe ausgemacht werde. 

Was die Etats-Ausgaben anlanget, jo bleibt es vor wie nad) 
dabei, daß aus denen auf den Etat dazu angejegten Fonds die 
Marjch-, Vorſpann-, Remijfions- und Baukoſten nad) den Re— 
glements, nicht anders aber als [nach] den Principiis der von Sr. K. M. 
vollzjogenen Reglements und Etats, nur mit Genehmhaltung und 
Unterfchrift des Etat3-Minifters Graf von Münchow affigniret und 
ausgezahlet werden. 

Die Krieges- und Domänenkammer Hat Hierbei um jo mehr 
alle Behutjamkeit und Menage zu beobachten, ald nad Sr. 8. M. 
Ihon vorhin befannt gemachten allergnädigften Declaration das— 
jenige, was bei der Einnahme der jchlefiichen Krieges- und Do- 
mänenfammern überjchießet oder bei der Ausgabe erjparet wird, 
zum Soulagement derer in den beiden legten Monaten zurüdge- 
gebliebenen manifeste unvermögenden Contribuenten angewandt 
und denn denfelben nach vorhergegangener gegründeten Unterfuchung 
affigniret werden ſoll. 

Und gleichwie je und in allewege der hierbeigefommene Etat 

erfüllet fein muß und ©. 8. M. dabei gar feine Refte, nicht ein- 
mal im Quartal-Ertract, geftatten können, aljo müfjen auch die zur 
p. Kammernothdurft, Diäten zc. angefegte Poſten nicht überftiegen 
werden; und wann folches vorjego und in den zwei bis drei erjten 
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Jahren bei der neuen Einrichtung und daher erforderten vielen 
Unterfuhungen, Druderlohn ꝛc. zu vermeiden feine Möglichkeit ge— 

wejen, jo muß dennoch der Etat der Kaffe durch andere und mehrere 

Einnahıne erfüllet, auch zu Bermeidung aller fünftigen Notatorum 
und darüber zu täuenden Anfragen ein jedes Decret, jo die Summa 

des Etats überfteiget, von dem Etats-Miniftre Graf von Münchow 
unterfchrieben fein, als in welchem Fall nur allein dergleichen 
Poſten pajfiren jollen. 

447. Aus verfchiedenen Actenftücen. 

25. März bis 27. April 1744. 
Gen.Dir. Magdeburg, Tit. VI. Rr. 3. 

Magbeburgiihe Deihhauptmannz- und Landbrathöftellen. 

Auf Bortrag des General-Directoriums vom 25. März 1744 ge 

nehmigt der König durch Marginal, daß dem von Werder zu Breitin im 
Magdeburgifhen die vacante Deichhauptmannsbedienung im reife 
Jerichow nebjt der Anwariſchaft auf die Landrathsftelle des von Katt 
übertragen werde. 

Der bisherige Deihhauptmann von Möllendorff hatte Alters halber 
die Stelle niedergelegt. hm war zwar fchon 1725 der Landrath von 
Barby und 1738 der von Katt auf Schöneberg adjungirt worden; doch 
ſchien der erjtere wegen feiner vielen Amtsgejchäfte und feiner weiten 

Entfernung von den Deichen, der andere wegen feines hohen Alters nicht 
wohl im Stande der Bedienung vorzuftehen. Werder dagegen war ein 
junger thatlräftiger Mann; feine Unterthanen hatten die Deichlaften mit 
zu tragen. Unter anderm wurde jeine Wahl dadurch befonders empfohlen, 
daß er fich erbot, falls er zu den Stellen berufen werde, auf den Schadens: 

erfag von mehreren taujend Thalern zu verzichten, auf den er in Folge 
der Anlage des Plauejchen Kanals, der feine Holzungen und Feldmarken 
berührte, Anfpruch erhob. 

Beitallung für Friedrid” Auguſt von Werder ald „Landrath im 
Magndeburgifchen“ 10. April 1744. (Der Jerichower Kreis ift im Text 
bejonders genannt.) 

1747 trat Ratte dem von Werder erft die Militaria mit dem halben 

Gehalt, dann alle Umtsgefhäfte und das ganze Gehalt ab. Katte wurden 
die früher entrichteten Recruten- und Stempelgebühren zurüdgezahlt, weil 
er die Stelle nicht behielt. 
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448. Cabinetsordre an „das Geheime Raths⸗-Collegium“. 

Berlin, 31. März 1744. 

R. 96. B. 29. — Abſchriftlich. 

Geihäftsgang in den geiftlihen Saden. 

©. 8. M. in Preußen ꝛc. haben wegen Dero andern über- 
häuften Affairen zu Dero Soulagement in Gnaden refolviret, daß 
fortmehro bei dem Departement der Geiltlihen Sachen die Er- 

peditiones über Bocirung der Prediger, Seßung derer Adjunctorum 
in denen fleinen Städten und auf dem Lande und dergleichen 
Dinge nicht ferner zu Höchjtderojelben Unterfchrift eingefchidet oder 
bei Dero höchſter Perſon darüber angefraget, fondern alle der- 
gleihen Sachen nad gejchehenem Vortrage in Dero Geheimtem 
Rath daſelbſt auf allergnädigiten Befehl unter der Unterjchrift derer 
allda gegenwärtigen Geheimten Etat3-Miniftrorum erpediret werden 
jollen, wobei es aber wegen aller Sachen, wobei Strafen vorfomnten, 

imgleihen was die Bejeßung derer Pfarrämter in denen großen 
Städten, als Berlin, Königsberg, Magdeburg und dergleichen be= 
trifft, bei der bisherigen Verfafjung verbleiben muß; wogegen auch 
bei Vocation und Beitellung derer Brofefjorum- auf denen Univer- 

fitäten und Gymnafiis die nöthige Ausfertigungen und WRefcripta, 
wenn mit denen Etat3-Minijtris von Cocceji und von Marjchall, 

auch Geheimten Rath Jordan darüber concertiret worden, jonder 
königliche Unterschrift oder Anfrage auf allergnädigften Special- 
‚befehl abgehen Sollen. Mehrhöchſtgedachte S. K. M. befehlen aljo 
Dero Geheimten Raths-Collegio allerguädigft, das nöthige ſolcher— 
halb zu bejorgen. 

449. Bericht des General-Directoriums 

Berlin, 6. April 1744. 

Mund. gez. Görne, Biered, Kappe, Boden. Aus cafi. Act. Cleve. 

König und General-Directorium. 

Das General-Directorium beantragt einen Reſt der Cleviſchen 

Kammer von 50 Ducaten bei der General-Straffafje, der aus einer 1737 

dietirten Strafe herrührt niederzufchlagen, weil jeitdem die meijten Mit: 
glieder der Kammer inzwifchen weggefommen wären. 
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Der König genehmigt den Antrag, doch mit der Bemerkung in 
margine; 

„das ift allemahl das Direktorium Schuldt wan ſolche Sachen 
So langjam getrieben werden. Fch.“ 

450. Aus verſchiedenen Actenſtücken. 

7. April bis 14. Juli 1744. 
Brest. St.⸗A. P.A. IV. 31. M.R. I. 21. 

Anftellung des jungen Grafen von Dohna bei der Breslauer 

Oberamtsregierung. 

Eine königliche Ordre vom 7. April 1744 (Or. gegengez. Arnim) 
befiehlt der DOberamtöregierung zu Breslau, den Grafen Aemilius von 
Dohna als Wuscultator ohne Gehalt und Botum den Seffionen bei: 

wohnen zu laſſen, damit derfelbe ſich zu einer Fünftigen Anftellung tüchtig 
mache. 

Das Collegium reicht dagegen beim König unterm 29. April 1744 
eine Immediatvorſtellung ein, die der Präfident von Beneckendorff mit 

einem den ungewöhnlichen Schritt motivirenden Berichte begleitet. In der 
Borftellung wird ausgeführt, daß die Anfegung überflüffiger Auscultatoren 
und Supernumerarien hauptſächlich zum Verfall der AYuftizcollegien bei— 

getragen babe, indem dadurch die Juſtiz öfters in Hände gefommen fei, 
denen e3 jonjt bedenklich gewejen wäre fie anzuvertrauen; es wird gebeten, 
das Collegium mit Anfegung folder Berfonen zu verjchonen und es bei 

feiner bisherigen Zahl und Berfaffung zu belaſſen. Was die Perſon des 
Grafen Dohna anbetrifft, jo wird hervorgehoben, daß derjelbe dem An— 
fehen nach noch nicht 20 Jahre alt fei und daß ihm beifer jein dürfte, 

ſich erſt duch Univerfitätsftudien eine gehörige Kenntniß der juriftifchen 
Theorie zu verſchaffen, ohne die ihm der practifhe Borbereitungsdienft 
beim Collegium wenig nüßen werde. 

Nah einem von dem Eollegium aufgejegten Protocoll Hatte ein 
Better des jungen Grafen, der damals in Breslau anmwefende General- 
major Graf von Dohna, zu dem DOberamtsdirector Frhrn. von Arnold ge: 

äußert: er wundere fi, daß die Oberamtsregierung feinem Better wegen 
der Reception als Auscultator einige Difficultät made; er laffe das 
Eollegium erfuchen, daß ſie fi) in diefer Sache modeft und artig erweijen 
möchten: jonft könne er verfichern, daß er bereits den König und Arnim 
präoccupirt habe und „der Sache den Schwär am rechten Ort aufftechen“ 
werde, wodurch das Collegium die größte Reprimande und die fönigliche 
Ungnade risfiren würde. 
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Die Oberamtsregierung war entichloffen, diefe Sprache eines 

Mannes, von dem fie in feiner Weife abhinge, nicht zu dulden und be: 
Ichloß darüber dem König unmittelbar Vorſtellung zu thun; Fürjt Carolath 

überließ die Angelegenheit Benedendorff, da er ſelbſt verwandtjchaftliche 

Beziehungen mit den Dohnas hatte. Der Bericht an den König wurde 
demgemäß verändert und abgefhidt. Nun aber lenkte Dohna ein. Am 
30. April früh erklärte er dem Präfidenten von Benedendorff, es liege 

ein Mißverſtändniß vor, bat das abgejandte Schreiben durch Staffette 
zurüdholen zu laffen und gab eine fhriftliche Erklärung ab, daß er ſich 
weiter nicht in die Sache mifchen und nicht an den König jchreiben werde. 

Die Oberamtöregierung willfahrte feiner Bitte und jo ging der Bericht 

an den König ohne die den General betreffenden Zuſätze ab. 

Am 1. Juli war noch feine Rejolution eingetroffen; unter diefem 

Datum erjuchte Benedendorff in einer neuen Ammediateingabe um eine 

folhe. Am 14. Juli 1744 erfolgte anftatt einer Gabinetsrefolution ein 
Reſcript auf königlichen Specialbefehl, gezeichnet von Bodewils und Arnim, 
des Inhalts, daß in der fchlejischen Regiftratur des Geheimen Raths von 
der erwähnten Vorftellung nichts zu finden fei, daß aber, wenn man mit 
Uebergehung des vorgejegten Minijterd den König unmittelbar behelligt 
babe, das Ausbleiben einer Anwort jchon genügend über die königliche 
Sntention hätte belehren fönnen; jedenfalls müſſe prompte Parition ge— 

leiftet und die Annahme des Grafen Dohna ohne fernere Widerrede und 

„Zergiverfation“ bewerkſtelligt werden. 

Die Reception Dohnas fand ftatt. 

Auf unabläffiges Anhalten des Generallieutenants Grafen von 
Dohna fowie des Fürften und der Fürftin von Carolath macht Münchow, 

in einem SImmediatberiht von 22. Mai 1747 (Lone. Bresl. St.A. 
M.R. J. 21), obwohl dies, wie er bemerkt, gar nicht zu feinem Reffort ge- 
höre, dem König den Vorſchlag, den jungen Grafen (er war ein Neffe 
des Fürften von Garolath) zum Oberconfijtorialrath mit Botum und Anz: 
theil an den Sportuln zu ernennen. 

Der König erwidert, daß er darüber erft einen Bericht von der 
Breslauer Oberamtsregierung haben mühe (5. Juni 1747) und erfordert 

einen folden von Beneckendorff (daffelb. Dat.). — Der Bericht ift nicht 
erhalten. Doch kam es zur Beförderung Dohnas. Er ift indeffen fchon 

1747 geftorben; er war damals überzähliger Oberconfiftorialrath bei der 

DOberamtöregierung in Breslau, aber ohne Befoldung und ohne Antheil 
an den Sporteln. 
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451. Cabinetsordre an die Geheimen Etats-Mlinifter des Juftiz- 
Departements. 

Potsdanı, 9. April 1744. 
R. 96. B. 29. — Abſchriftlich. 

Mißbräuche bei der Juftiz in Lauenburg. 

Ich communicire Euch hiebei abjchriftlich, was Mir der Ritt- 
meifter von Krodom wegen der zu Lauenburg in dem Juſtizweſen 
vorgehenden Mifbräuche und Gewaltthätigfeiten vorgejtellet,!) und 
will Ich dahero, daß Ihr die Acta der zit Unterfuchung defjelben 

zu gedachtem Lauenburg gewejenen Commiſſion?) jelbjt perluftriren, 

alle daraus wahrnehmende Mißbräuche und Unordnungen forder- 
ſamſt abftellen und dahin jehen jollet, daß jedem gerade durch, 

jonder Anjehen der Berjon, wahre unparteiiſche Juſtiz adminiftriret 
werden müfle. 

452. Zwei Labinetsordres an den Etats-Mlinifter von Locceji. 

Potsdam, 9. April, Charlottenburg, 16. April 1744. 
R. #6. B. 28. u. 29. — Abſchriftlich. 

Antwort auf Abſchiedsgeſuch. Künftiger Nachfolger, 

1. (9. April). Pour vous repondre à la lettre que vous 
venez de m’ecrire en date du 5 de ce mois,?) je vous dirai que, 

content que je suis de la fidelite, du desinteressement et du 

zele avec lesquels vous avez rempli les fonetions de votre charge 

dans mon service, je ne vous abandonnerai point ni disposerai 

jamais de votre charge aussitöt longtemps que vous serez en 

vie; tout ce que je demande de vous à ce sujet, est que vous 

deviez penser à un sujet habile, entendu et d’une droiture re- 

eonnue, et que vous m’eleveriez,!) pour qu'il puisse un jour vous 

suceeder comme ministre du departement des affaires de justice, 

lorsqu’il plaira au bon Dieu de vous retirer de ce monde. En 

attendant, je vous donne la permission d’aller a Pyrmont quand 

ı Nicht vorhanden. 

?) Darüber ift Näheres nicht befannt. Krockow lag mit dem Oberpräfidenten 

bon Grumblow im Proceh. 

3, Nicht erhalten. Der Anhalt ergiebt ſich aus der Gabinetsordre an 

Arnim vom 9. April 1744 (Mr. 453). Es war ein Mbichiedsgejud. 

+) me l’eleveriez? 
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et pour aussi longtemps que vous voudrez. pour vous y servir 
des eaux et des autres remedes que les medecins trouveront 

convenables pour le r&tablissement de votre sante. 

II. (16. April). J’ai vu par la vötre du 12 de ce mois!) 
ce que vous pensez sur la maniere d’obtenir un sujet habile 

et propre pour vous pouvoir succ&der un jour dans votre poste. 

Vous faites bien d’instruire et de pr&parer votre fils aine,?) afin ' 

de le perfectionner de plus en plus dans les affaires de la justice; 

mais mon intention est de trouver un homme déjà routine et 

tout fait dans toutes les parties de la theorie et de la pratique 

de la jurisprudence; aussi ne desesper6-je point d’en deterrer 

quelques-uns de cette trempe. 

453. Cabinetsordre an den Etats-Mlinifter von Arnim. 

Potsdam, 9. April 1744. 
R. 96. B. 28. — Abſchriftlich. 

Auf einen Nachfolger für Cocceji zu denken. 

Da der Etat3-Minifter von Gocceji durch allerhand Zufälle 
etwas jchwächlich zu werden anfangen fol, Mir auch felbft gemeldet 
bat,?) daß er in der Beforgung,?) feiner Fonction nicht mit jolchem 
Eifer, wie er wünjchte, vorftehen zu fönnen, er jeine Erlafjung 
wünjchete, jo habe ihm zwar geantwortet, daß er feine Stelle 

behalten follte und Ich, jo lange er lebte, davon nicht disponiren 
würde, daß er Mir aber zugleich einen Gefallen thun werde, warn 
er vor der Hand auf eim treues, gejchicdtes und redliches Subjectum 
dächte, welches er anziehen könnte, um, wann es Gott gefiele, über 
ihn Ddereinjten zu gebieten, gedachtes Subjectum ihm jodann als 
Miniftre im JuftizeDepartement fuccediren könnte: als habe ch 

iy Nicht erhalten. 

2, Eoccejis ältefter Sohn, Carl Ludwig, ift im Jahre 1745 mit dem Titel 
als Hof» und Legationsrath in die Geh. Kanzlei eingetreten, wo er die Stelle 

eines erpedirenden Secretärd (für die fur- und neumärkiſche Expedition) verjah 

und abwechſelnd mit Jlgen das Brotocoll über die Staatsratheverhandflungen zu 

führen hatte. Er ift namentlich durch jein Liebesverhältnig mit der Barberina 

befannt geworden, mit der er ſich jchließlich auch vermählt hat. Er ift als 

Präfident der Oberamtäregierung in Glogau geftorben. 

8, Eingabe Coccejis vom 5. Woril. Bergl. Nr. 452. 
4) — Befürchtung. 



7132 Nr. 454—456, 12.—15. April 1744. 

Euh zu dem Ende davon benachrichtigen wollen, damit auch Ihr 
Eures Ortes in Beiten auf ein dergleihen Subjectum denfet und, 

wo möglich und es die Umftände leiden wollen, Euch mit dem 
Etat3-Miniftre von Cocceji darüber ganz amiablement concertiret. 
Wobei IH noch anführen will, wie Mir von der Gefchidlichkeit 
und Droiture des in heifiichen Dienften jeßo ftehenden Baron von 

“ Dandelman!) etwas gejaget werden wollen. Wann Ich aber den- 
jelben nicht kenne, jo jollet Ihr Euch nad) deſſen eigentlichen Eigen- 
Ichaften genau und gründlich erfundigen, um zuverläffig zu wiffen, 

ob er diejenige Gejchidlichkeit, Definterejlement, Droiture und übrige 
Qualitäten befige, welche zu einem rechtichaffenen Miniftre des Juftize 
Departements erfordert werden; wovon Ich hiernächit zu feiner Zeit 
Euren pflihtmäßigen und gewifjenhaften Bericht erwarten will. 

454. Labinetsordre an das Beneral-Directorium. 

Potsdam, 12. April 1744. 
Ausfertigung (Eichel). E.-D. aus caffirten Acten des Gen..Dep. 

Piper Präfident der Ober-Rechenkammer. 

©. 8 M. x. haben rejolviret, daß, nachdem jüngfthin die 
beiden Departements der Ober-Rechenkammer zu Berlin combiniret 
worden,?) zu mehrerer Ordnung und richtigerer Führung derer 
dahin einichlagenden Sachen den erften Director gedachter Rechen- 
fammer, den Geheimen Rath von Piper, als Präfidenten dabei zu 
ernennen; wobei derjelbe fraft folcher Fonction die Erlaubniß haben 
fol, von denen bei vorermeldeter Nechenfammer vorfommenden 

Saden bei dem General-Directorio mündlichen Vortrag thun zu 
fünnen, ſowie folches mit denen Präfidenten derer Krieges: und 
Domänenfammern, wenn folche zu Berlin gegenwärtig jeind, ehedem 
bereit8 geordnet worden. Wannenhero Sie Dero General» x. 
Directorio hierdurh in Gnaden anbefehlen, jolcherwegen das ge- 
hörige zu verfügen. 

) Wohl der fpätere preußische Juftizminifter Carl Qudolph Frhr. v. Dandelman, 

der jchon unter Friedrih Wilhelm I. Geh. Juſtizrath geweſen war und 1748 in 

den preußiichen Dienft zurüd getreten ift. — An beifiichen Dienften ftand aber 

damald auch Wilhelm Friedrich Frhr. v. Dandelman, der 1746 Minifter im 

preußiichen auswärtigen Departement geworben iſt. Bergl. Eosmar u. Klaproth 

Staatörath. ©. 423, 432. 

2) Vergl. Nr. 443. 
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455. Beifchrift zu einer Labinetsordre an den Chef-Präfidenten 
von der Diten. 

Charlottenburg, 14. April 1744. 

R. 96. B. 29. — Abſchriftlich. 

Sartadmus über die furmärfiihe Kammer. 

[Eigenhändige Beijchrift des Königs:] 
„Was doch die Herren vor Ydioten jeind! wollen bei dem 

Köpenider Thor Grabens, Canäle, Schleujen machen lafjen und 
vergefjen, die Rathenauer und Brandenburger Schleufen aufzumachen. 
Ubi judicium!“ 

456. Bericht des Beneral-Directoriums, II. Departement. 

Berlin, 15. April 1744. 

Munbum, gez. Görne, Biered, Happe, Boden. — R. 4. IV. La. 18. 

Prüfung eines Kriegsraäths. 

E. 8. M. Haben auf unfere allerunterthänigite Vorſtellung 

und Anfrage, ob der Kriegesrath von Nolting Botum in der Chur- 
märfifhen Krieges- und Domänenfammer Haben joll, zu willen ver- 
langet, ob er zu votiren verftehe. Nachdem wir num der Kammer 
aufgegeben, dem p. von Nolting Acta zuguftellen, daraus einen 
ordentlichen Vortrag von ihm thun und fein Votum ſchriftlich ab- 
geben zu laſſen, jo berichtet diejelbe, daß fie ihn Acta wegen der 
zu Butlig gejchehenen Holzdevaftation zugeftellet, und hätte er bei 
dem mündlichen Vortrag, auc in feinem jchriftlichen Voto gezeiget, 
daß es ihm an Geſchicklichkeit, auch guter Einficht nicht fehle, und 
nicht zu zweifeln, daß, wenn er wirklich zur Arbeit gezogen wird, 
derjelbe zu E. K. M. Dienft mit Nugen zu gebrauchen fein werde. 

Auf E K. M. allergnädigfte Rejolution beruhet es alfo, ob Höchſt— 
diefelbe, dem Kriegesrath von Nolting Votum in der biefigen 
Kammer zu geben, allergnädigft geruhen wollen. 

Eigenhändige Randverfügung des Königs. (Wieder ein: 
gefommen 21. April.) 

„er mus aufs landt Reisen und Provintzien wohrin er 
Wottiren Sol Kennen, die Sache eines Krigsraths ijt nicht Re- 
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lationen zu Machen, Sondern alles zu exsaminiren die bettrüge 

vohr zu Kommen, und die unterthanen zu Soulagiren, darzu mus 

Man die provintz aus und inwendig Kennen Sch“) 

457. Immediatbericht Arnims. 

Berlin, 18. April 1744. 
Mundum. — R. 46. B. 260. 

Einrihtung der Oberamtsregierung zu Oppeln. 

E. 8 M. habe nicht ermangeln follen allerunterthänigft an- 
zuzeigen, wasmaßen die oberjchlefiiche Oberamtsregierung zu Oppeln 
den 23. des nächjtverwichenen Monats introduciret und in denen 

nächitfolgenden Tagen in wirkliche Activität gefeget worden; wobei 
ich mich nicht entbrechen fan, dem Präftdenten von Benefendorff 
nad denen deshalb eingelaufenen Berichten das rühmliche Zeugniß 

beizulegen, daß er fi) von der ihm hHiebei aufgetragenen wichtigen 
Commiffton mit vieler Geſchicklichkeit acquittiret. 

Weil aber der von E. K. M. zum zweiten Rath bei diejem 
Collegio denominirte Frhr. von Larifch ſowohl wegen feiner Fränf- 
lichen Eonftitution und durch Feuerichaden kürzlich jehr delabrirten 
häuslichen Umftände als auch in Anjehung der ihm bereits ob- 
liegenden Function eines Landraths folches Amt deprecivret und 
hiezu noch zur Zeit Fein anderes gejchidtes Subjectum ausfindig 

gemachet werden können, daneben fich auch annoch ein Zweifel er- 

eignet, ob der Confijtorialrath Xefjel, welcher Superintendens und 
Inspector zu Brieg ift, wegen Entlegenheit des Ort! zugleich die 
Infpection der evangeliichen Kirchen in Oberfchlefien füglich über: 

1) Dieje fönigliche Enticheidung bradte ein Decret des Geh. Finanzraths 

Holzendorff (1. Mai) in die folgende Faffung: 

„Reseribatur an die Churmärkiiche Krieges- und Domänenfammer, twie 

Sr. K. M. allergnädigite Intention dahin gehe, daß der p. von Nolting ſich 

annod die Verfaflungen des Landes vollfommen befannt machen und zu dem 

Ende mehr, als bisher geichehen, mit in Commiſſionen und Unterfuchungen ſowohl 

auf den Aemtern als in Städte und Gontributionsjachen gebrauchet werden jolle, 

damit er dejto bejler im Stande jei, zu beurtheilen, wie und auf was Art das 

fönigliche Intereſſe überall wahrzunehmen und die Unterthanen ohne Nachtheil 

zu jonlagiren.“ 
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nehmen fönne, nicht weniger zu Beobachtung E. K. M. höchften 
Intereffe die unumbgängliche Nothdurft erfordert, einen Fiscal bei 

gedachter Oberamtsregierung zu beftellen, jo hoffe E. K. M. aller- 

gnädigfte Intention nicht zu verfehlen, wann ich über obangeführte 
wichtige, wie auch noch einige andere zu völliger Einrichtung diejes 
Eoflegii erforderliche Puncta mit dem Grafen von Münchow vor- 
läufig correjpondire und das benöthigte mit ihm concertire, ehe und 

bevor ich deshalb E. K. M. den finalen Vortrag thun und mir 
darüber Dero allerhöchſte Berhaltungsbefehle allerunterthänigjft 
ausbitte. 

Mündliche königliche Rejolution (am Rande aufgezeichnet), 
Potsdam, 20. April: 

„Recht gut.“ 
Decret Arnims: 

Kann vor der Hand reponiret werden. 
Bei der Einführung der Oppelnfhen Oberamtsregierung 

wurde am 24. und 28. März 1744 ein weitläufiges Protocoll gehalten, 
deſſen Bejtimmungen die Stelle einer Inſtruction für das Collegium ver: 
ireten. Anweſend waren dabei außer Benedendorf, der die Einführung 

vorzunehmen hatte, die Präfidenten Graf Hendel nnd von Bode und der 
Rath von Eolonna. 

Die eriten Feitfegungen betreffen die Art und Weife des äußeren 

Dienstbetriebes (Annehmung, Präſentirung, Diftribuirung der einfommenden 
Sachen, Decretirung, Eprpedition, Mundirung, opialien, Siegelung, 
Tarirung, Abtragung). Sie enthalten in der Hauptjache das auch ander- 
wärts Geltende. — Alsdann wurde die Schleſiſche Procefordnung mit 
dem Collegium durchgegangen, um einige Buncte zu erläutern oder ab- 

zuändern. Aus diejen Beftimmungen fügen wir einige der interefjanteften 
bier an. 

Zu Tit. 12. $ 1 der Procehordnung!) „ift zu notiren, daß, obgleid) 
dajeldft gedacht wird, dak die Magiiträte in denen Städten ohne 

Diftinetion unter der Yurisdiction der Ober: Amts-Regierungen 
ftehen follen, dennoch ein Unterfcheid zu machen und dahin zu jehen ift, 
ob, wenn der Magiftrat Beflagter ift, die Sade die Kämmerei angehe? 
da dann in ſolchen Falle die Krieges: und Domainenfammer die cognitio 

prätendiret, die Ober-Amts-Regierung bierunter nachzugeben, auch um fo 

viel weniger difficultiren mag, weilen nad jeßiger Verfaſſung die Ma— 
gifträte in denen Städten von den Kämmerei-Gefällen ohne Conſens der 

Krieges: und Domänenfammer zu disponiren gar feine Macht und Ge- 

t, Ueber die jchleitiche Proceßordnnung vergl. Nr. 172, Anm. 
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walt haben, folglich die von denen Juſtiz-Collegiis in dergleichen casibus 
gefälleten sententiae condemnatoriae contra magistratum ohne Effect fein 
würden, wenn die rieges: und Domänenfammer ſolches nit vor genehm 
bielte; dahero es das Intereſſe und der Dienft des Königs erfordert, daß 
dergleihen Sachen nur bei einem Collegio vorgenommen werden. Jedoch 
ift diefes nicht dahin zu ziehen, wenn die Magifträte in denen Städten zu: 
gleich Landgüter haben, und dieferthalben entweder mit ihren Untertdanen 

oder ſonſt Jemanden in Proceß gerathen, indem fie al&denn als andere 

Zandesjtände anzufeben find, und auch dabero vor denen ordentlichen 
Juſtiz-Collegiis Recht nehmen müſſen.“ 

Zu Tit. 14 83 wird bemerkt, daß jowohl nach der Procekordnung 

felbft wie nad) den Berfaffungen der übrigen Provinzen die Appel: 

lationen von Entjheidungen auf den Fönigliden Aemtern in 

Juſtizſachen an die Juftizcollegien gehen. In Sclefien dagegen haben 
ſich thatfächlich dies die Kriegs- und Domänenfammern allein vindicirt: 

ein Bunct, der bis zur definitiven Entfcheidung der Jurisdictionsftreitig- 
feiten auszufeßen jein werde. 

Zu Tit. 17. $ 4 „wird zu motiren fein, daß die Summa, wann 

Semand pro paupere zu halten, auf 50 Rthlr. zu determiniren und 
dahero derjenige, Jo fich zum Armenrechte angiebet, entweder befcheinigen 

oder eidlich erhärten muß, daß er nicht 50 Rthlr. in Vermögen habe“. 

Zu Tit. 31. $ 1. „Nach der gegenwärligen Procekordnung und 

Prari giebet es ein doppeltes Jchriftliches Verfahren, wovon das 
eine der ordentlihe Schriftwechfel, und das andere dad Verfahren 

loco oralis!) genennet wird. 

Der Unterſchied bejtehet hauptſächlich in Folgendem. 

Bei dem ordentliden Schriftwechfel werden 1. die Schriften 

auf einen 3 Gg. Stempel verfertiget, 2. jedesmal bei dem Collegio ge— 
hörig übergeben und präjentiret und von diefem (3.) bernacher dem Gegentheil 
duch ein fchriftliches Decretum communiciret und endlih 4. ein ordent— 

licher terminus inrotulationis actorum angefeßet, auch 5. denen Advocaten 

die Schriften bogenweiſe bezablet. 

Bei dem Verfahren loco oralis aber wird 1. zu denen Schriften 

fein Stempelpapier adhibiret, 2. communiciren fi die Advocaten binnen 
denen gejehten Friften die Schriften felbjt brevi manu und übergeben 
jolche erſt, wenn die Schlußfchrift fertig, dem Secretario, da denn 3. fein 
ordentlicher terminus inrotulationis actorum angefeget wird, fondern die 

1) Das Verfahren loco oralis war bei der Anfertigung der jchlefiichen 

Proceßordnung ablichtlich unerwähnt geblieben. Bergl. Nr. 172. 
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Ücten fofort dem Secretario zur Diftribution vorgeleget werden und bes 
fommet 4. der Wdvocat bei einem folchen Verfahren loco oralis vor beide 

Schriften, fie jeind weitläuftig oder nicht, mehr nicht als die vor das 

Verhör ausgefegte 2 Rihlr. 

Es pflegen nur diejenige Sachen, die Kleinigkeiten betreffen und 
wo e3 nöthig ift, denen Parteien die Koften zu erfparen, zum loco oralis 

Berfahren verwiefen zu werden. Die wichligern und Hauptſachen aber 
muß das Collegium durch einen ordentlihen Schriftwechfel tractiren laſſen, 

weilen das Verfahren hierbei ordentlicher ift und Acta completter werden.” 

Bu Tit. 40 u. Tit. 41. $ 1 wird erinnert „baß regulariter alle 
auswärtige Commiffiones durch die beftellte Juſtizräthe und comis- 

sarios perpetuos berrichtet werden müſſen“. 

„Es ftehet aber jedoch partibus frei, denenfelben ein concommissarium 

von denen benachbarten Ständen adjungiren zu laſſen, wie denn auch, 
wann in gar wichtigen Sachen partes eine Commifjion e gremio collegii 
verlangen follten, foldhe nach befundenen Umftände verftattet werden fann; 
jedoch müſſen dergleichen Commifjiones, welche e gremio collegii nieder: 

gefeget werden, zu feiner andern Zeit, ald in denen Ferien vorgenommen 
werden, damit das Collegium währenden Seſſionen nicht ohnnöthig dis- 
trabiret werde.“ 

Zu Tit. 52. $ 7 wird bemerft: 
„Das remedium revisionis war vor diefen nicht, wie das 

gegenwärtige ein remedium ordinarium, fondern extraordinarium, welches 
erft contra sententiam in appellatione latam interponiret wurde.” — 

Bei der erſten Eonfiftorialfigung (24. März 1744), der außer den 

oben genannten Perſonen noch der Eonfiftorialrath Zange und die Herren 

von Saurma, Leffel, Schüsler, Kundmann beimohnten, wurde feftgefeßt, 

daß ein Inſpector über die in Oberjchlefien befindlichen evangelifchen 
Beihaus- Prediger beftellt werden folle, der jich überall nad) der in Nieder- 

ichlefien publicirten Pregbyterialordnung zu richten Haben würde. In 
Ausfiht genommen wurde dafür der Eonfiftorialrath und Superintendent 

Leſſel; doch jol vorher mit dem Breslauer Eonfiftorium überlegt werden, 
„ob folches, da er die Anfpection unter einem andern Confiftorio Hat, 
compatible ſei,“ worauf darüber dem König berichtet werden fol. Es folgen 

dann Beitimmungen über den Gebrauch der katholischen Glocken zu evan- 

geliſchem Gottesdienft, über Begräbnifje, Stolgebühren ꝛc. Endlich die 
folgenden Beftimmungen (6): 

„Da ſich auch in Oberfchlefien der befondere Umstand ereignet, daß 
der Biſchof zu Eracau einen ziemlihen Diftriet unter feiner Diöces bat, 
diefer Bijchof von Cracau aber ohne Verlegung ©. K. M. jurium nicht 

Acta Borussica. Behördenorganifation VL 47 
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füglich ad exereitium iurisdietionis episcopalis in Silesia abmittiret werden 
fann, weilen er noch zur Stunde ©, K. M. die erforderte Huldigungs:- 
pflicht nicht abgeleget, fo müſſen zwar anjego die reſolvirle Generalia an 
die ſämmtliche in diefer Diöces wohnende catholifche Geiltlichkeit gerichtet 

und an die zu Pleß und Beuthen bejtellte decanos et vicedecanos zuerft 

infinnixet, zugleih aber an Ihro K. M. wegen Berhaltungsbefehle in 
fünftigen Fällen Bericht erftattet werden. 

Da nun es auch verjchiedene Schwierigkeit jegen wird, daß allemal 

und bejonders in Fällen, qui moram non patiuntur, an den Bifchof zu 
Dlmüß, foviel die in deffen Diöces vorfommende Caſus anbetrifft, imme- 
diate zu fchreiben und von felbigem allererft die Befehle an feine Geiftlichkeit 

zu erwarten, fo fol in dem abzuftattenden Bericht zugleich anheim gejtellet 
werden, ob S. K. M. nicht allergnädigft geruben wollten, ſothanen Bifchof 

dahin zu vermögen, daß er in den unter Königl. preußifcher Botmäßigfeit 
liegenden Didces einen befonderen Bicarium oder Commifjarium beitellte, 
an den die Ober-Amts-Regierungs- Verordnungen ergehen könnten.“ 

Was die Vormundſchaftsſachen betrifft, jo wird in Anbetracht der 

Thatfahe „daß in Oberfchlefien verfchiedene VWormundichaften vorhanden 

ind, wovon die Vormünder vielleicht feit vielen Jahren feine Rechnung 
abgelegt haben mögen”, fejtgejegt (28. März), eine Ordre an die Com- 

missarios perpetuos ergehen zu laffen, daß fie binnen 4 Wochen genaue 
Speciftcationen über alle Bormundfchaften einreichen, worauf denn die 

Vormünder zur Rechnunglegung vor den Commifjarien veranlaft werden 
jollen. Künftig ift jedes Jahr Rechnung zu legen. Bei dem Collegium 
ift ein befonderer Calculator anzustellen. 

458. Labinetsordre an den Kammer-Präfidenten von Afchersleben. 

Potsdam, 25. April 1744. 
R. 9%. B. 28, — Abſchriftlich. 

Verweis wegen eines jhlehten Berichts. 

Ich kann Euch nicht verhalten, wie e8 Mich bejonders be— 
frembdet hat, als Ich den 21. diefes einen Bericht der Bommerjchen 
Krieges: und Domänenfammer, vom 10. dieſes datiret, erhalten 

habe, worinnen auf eine unter dem 20. Auguft 1742 wegen der 

von dem ©eneral-Lieutenant La Motte verlangten freien Feuerung 

aus der Cöslinjchen Stadtheide ergangene Cabinetsordre nunmehro 
geantwortet wird.) Ich finde es nicht nur wie ein merfwürbdiges 

2) Der Bericht ift uns nicht vorgekommen. 
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Stüd, daß auf eine von Mir ergangene Drdre allererft nach Ver— 
lauf von einem Fahre und acht Monaten geantwortet worden, 
jondern muß Euch überdem ohnverhohlen jagen, wie Mir noch 
feine jo abgejchmadte und pedantifche Relation wie diefe jemalen 

zu Händen gekommen ift, da nicht nur von einer Sache, jo das 
größefte Bagatell betrifft, drei ganze Bogen vollgeichrieben worden, 
ſondern auch in allem diefen Gejchmiere weder Sinn noch Schluß 

ift, überhaupt auch es alles diefen nicht gebrauchet hat, da Ich in 

Meiner Drdre feitgejeget, daß, wenn der General-Lieutenant de 

La Motte vor dem fchlefiihen Kriege die quäftionirte Feurung be- 
fommen, er ſolche auch jego behalten, nur allein aber felbige auf 
ein gewiſſes gejeget werden ſollte. Das erftere jollte der Kammer 

doch wohl befannt gemwejen fein, ohne große Commiffiones und 

Unterfuchungen deshalb anzuftellen. Wegen des zweiten Umftandes 
aber hätte die Kammer, anftatt daß fie Mir die Ausrechnung über- 
laffen, wie viel Holz zu zwölf feuer vor den General La Motte 
erfordert wird, ein gewiljes nambaftes Quantum ausmachen und 

vorſchlagen, darüber auch ihren Bericht in 6 & 8 Zeilen erftatten 
können. 

Ich verweiſe Euch alſo ſehr. daß Ihr Euch dergeſtalt ver— 

geſſen und einen ſo ganz abgeſchmackten und idiotiſchen Bericht mit 
unterſchrieben habt und ohne Ueberlegung an Mich abgehen laſſen, 
und erinnere Euch ernſtlichſt, hinfüro diejenigen Relationes, ſo Ihr 
an Mir erſtattet, beſſer zu ponderiren und dergleichen weitläuftiges 
Geſchmiere zurückzuhalten. 

Uebrigens bleibet es dabei, daß, wenn der General-Lieutenant 

de La Motte vorhin die freie Feuerung aus der Stadtheide be- 
fommen hat, er auch ſolche ohne Raijonniren weiter befommen joll; 
wie aber folches auf ein gewifjes zu fegen, und wie aller Mißbrauch 

zu verhüten, darüber ftehet Euch zu, Euch mit der Kammer zu 
concertiren und nicht Mir anheim zu ftellen, wie viel Faden Brenn- 
holz gedachter General-Lieutenant wohl jährlich nöthig haben möchte. 
Ihr Habt Euch demnach in Fünftigen Fällen mit Euren Berichten 
befjer in Acht zu nehmen, woferne Ich jonften jein ſoll ꝛc. 
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459. Derfügung Münchows. 

Breslau, 29. April 1744. 
Mund. Brest. St.⸗“A. P.A. II, 9a, vol. 1. 

Straf-PBrotocollbücer. 

Münchow verfügt an die Breslauer Kammer, Breslau 29. April 1744, 
dab zwei befondere, eingebundene Straf: Protvcolbücher, je eins für das 

Commiſſariats- und das DomänensDepartement, gehalten werden follen, 
in welche alle dictirten Strafen alsbald einzutragen jind, damit eine 

Eontrofle darüber möglich iſt. 

460. Derfchiedene Labinetsordres an den Etats-Miniſter von Happe.!) 

12. Mai— 31. Juli 1744. 
R. 96. B. 28. u. 30. — Wbichriftlid. 

Bearbeitung der Militärangelegenheiten beim General-Directorium. 

I. (Potsdam, 12. Mai 1744.) Ihr werdet Euch erinnern, 
wie Ich bereits unterm 1. diejes befohlen, daß Mir eine accurate 

Defignation von dem Servis, welcher zum Behuf der Einquartierung 
in allen Provinzien von denen Städten aufgebracht werden muß, 
forderfamft eingejandt werden ſolle. Da aber diefelbe bis dato 

noch nicht erfolget ift, fo nimmt Mich Tolches nicht wenig Wunder, 
und muß Ich faft vermuthen, daß von diefer jo importanten Sache 

das General-Directorium feine Hinlängliche Nachricht habe, ſondern 
jelbige anigo erft aus denen WProvinzien einziehen müſſe, welches 
Ich aber vor ein Merkmal einer ſchlechten Accurateffe anjehe. Ich 

will aljo hierüber Euren vorläufigen Bericht erwarten, befehle aber 

zugleich nochmals alles Ernftes, daß Ihr dafür jorgen jollet, damit 

Sch vberwähnte Defignation nächitens, und zwar dergeitalt zuver- 

läjfig erhalten möge, daß Ich daraus die eigentliche und wahre 
Summe, jo jede Stadt aufbringen muß, erfehen könne. 

II. (Botsdam, 15. Mai 1744) Es ift Mir zwar Euer 

Beriht vom 12. diefes von Eurer Bemühung wegen des zu ver: 
fertigenden generalen Eprtracts von dem Servis in Meinen Landen 
zu Händen gekommen. Es fümmt Mir aber ganz frembde vor, 

daß Ihr davon nicht die völlige Nachrichten bei dem General: 
Directorio bereit habet, wie Ich nicht anders vermuthen Fünnen, 
weil auf Eure PBigilance und Accuratefje in Eurem Departement 

) Die dazu gehörigen Berichte Happes an den König find nicht erhalten. 
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Rechnung gemacht, und glaube faft, es jei nicht permittiret, bloß 
des Servis-Ertragd von Berlin und Stettin zu gedenken, da man 
doch wenigjtens von Königsberg, Magdeburg, Frankfurt 2c. und 
dergleichen Städten gleiche Notice haben müßte. Indeſſen werde 
Ich wohl jo lange Geduld Haben müſſen, bis endlich diefe Arbeit 
fertig werden könne. 

III. (Potsdam, 16. Mai 1744.)!) Ich habe zwar aus Eurer 
Borftellung vom 14. dieſes Eure Gedanken wegen Tractirung der 
Militärjachen, als Servis, Marih und Einquartierung, vernommen, 
und bleibt e8 dabei, daß jolche mit dem Miniftre jeden Departe- 
ments, wohin dieſe Sache gehöret, de concert tractiret werben 
müffe; aber wegen derer Ausfertigungen joll e8 bei dem alten 
bleiben und Ihr und die übrigen, jo damit zu thun gehabt, dieje 
Urbeit, jo fich nicht füglich von andern bejorgen läſſet, jo feine 
Routine davon haben fünnen, nach wie vor continuiren. 

Bugleih mit dem Bericht vom 14. Mai hatte Happe ein Geſuch 
um Urlaub zu einer Brunnenkur eingereicht. Der König erflärt (16. Mai), 
er wolle ihm darin nicht entgegen fein, „weil es zur Geſundheit gereichet“; 

er müſſe aber erft die Servisdefignation zu Stande bringen. 
IV. (Pyrmont, 25. Mai 1744.) Da der König die Servisdefignation 

noch immer nicht erhalten bat, auch zu beforgen fei, daß, wenn fie durch 

viele Berfonen und Hände gefertigt werden folle, er fie jo bald noch nicht 

zu ſehen befommen dürfte, jo befiehlt er, daß Happe die Arbeit perjönlich 
machen und ihm aus dem General-Directorium zufenden jolle. 

Wegen der andern bei Eurem Departement fonjt vorfallenden 
Urbeit muß eine richtige Ordnung gehalten, jolche unter die bei 
dem Departement ftehende Geheime Finanzräthe ganz egal repartiret 
und nicht einer vor dem andern. damit ſurchargiret oder aber nad)- 
gejehen werden, immaßen fie davor da feind, daß fie alle gleich 

arbeiten und gleichen Strang ziehen follen. So viel den Geheimen 
Finanzrath Deutjch aber anbetrifft, jo will Ich, daß derjelbe von 
feiner andern Arbeit weiter als nur von Magazin» und Marſch— 
ſachen chargiret werden joll, damit derjelbe in dieſem ohnedem 
weitläuftig genug feienden Departement im beftändiger Connerion 
und Train bleibe und durch andere Nebenarbeit nicht diftrahiret 

werde.) Wornah Ihr Euch dann auf das genauſte und eigent- 
lichjte zu achten habet. 

1) Das Stüd findet fi in den Minüten doppelt; Bd. 28, u. 30. 
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V. (Potsdam, 30. Juni 1744.) Ich Habe Euren Bericht 

nebft der Specification des Services, jo in Meinen jämmtlichen 
Provinzien aufgebracht wird, erhalten; womit Ich injoweit zufrieden 
bin und Euch weiter darüber bejcheiden werde. Da aber die 

Specification von Pommern noch jehr mager ift, indem darinnen 
bloß Stettin und Colberg angezeiget worden, jo jollet Ihr machen, 
daß Ich auch von denen übrigen Städten gehörige Information 
ohne Zeitverluft erhalte. Ihr werdet übrigens das Werk vom 
Servis auf den Fuß jegen, daß Ihr allezeit von allen PBrovinzien 
bie gehörige Nachrichten bereit habet und folche nicht erſt durch 
Drdres an die Kammern einziehen dürfet. 

VI. (Potsdam, 26. Juli 1744.) Ich Habe aus Eurem Bericht 
vom 25. diejes, von denen Urfachen, warum die pommerichen Servis- 

nachrichten und Liften noch immer ausbleiben,?) einen neuen Erweis 
erhalten, wie confus es bishero mit diejer Sache ſowohl bei dem 
Directorio al3 denen Kammern dahergegangen fein müfle und wie 
ſchlechte Ordnung dabei beobachtet ſei. Es jcheinet aud), daß, 
wenn Ich nicht darnach mit jo vielem Ernſt gefraget hätte, Ihr 
und das General-Directorium faft gar nichts davon gewußt haben 
würdet, da Ich doch aus Schlefien die erforderte Specificationes 

prompt und in Zeit von acht Tagen empfangen. Woher diefer 
Unterfcheid rühre, laffe Ich Euch ſelbſt bedenken, will aber Hoffen, 
Ihr werdet dieſe Mängel dergeftalt remediren, daß Ich davon befjer 
zufrieden zu fein Urjache haben möge. 

VII. (Potsdam, 31. Juli 1744.) Ich will Euch nicht ver- 
halten, wie fehr Ich jurpreniret gewejen, aus denen gejtern voll: 

1) Durch Gabinet3ordre Potsdam 13. Auguſt 1744 (R. 96. B. 28.) wird 

dem General-Directorium befannt gemacht, daß ber Geh. Finanzrath Deutich in 
dem bevorftehenden Feldzuge die Direction des TFeldfriegscommifjariats führen 

und während diejer Zeit beim General-Directorium durch den Geh. Finanzrath 

v. Beggerow vertreten werden jolle. — Außer dem Geh. Finanzrath Deutich 

bildeten das Feldkriegscommiſſariat in Böhmen 1744 der Cüſtriner Kammer- 

präjident v. Katt (jpäter Nachfolger Happes im Kriegsdepartement des General- 

Directoriums) und die Kriegsräthe Lamprecht und Gaufe (E.-D. v. 14. Nov. 1744. 

R. 96. B. 33.) Eine vorläufige Inſtruction des Feldfriegscommiffariat3 vom 

18. December 1744 ebenda. 

9%) Wegen ber Verzögerung diefer Nahrichten erhält noch am 3. März 1745 
ber Rammerpräfibent v. Ufchersleben einen ſcharfen Verweis. 
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zogenen Expeditionen zu erjehen, daß die Sache wegen der Marjch- 
kojten des Varenniſchen Regiments, jo ungefähr vor einem Jahre 
von Weſel nach Schlefien marfchiret, itzo erft zur Richtigkeit gebracht 
werden müſſe. So wenig Ich begreifen fann, warum aller er- 
gangenen Ordres umgeachtet dergleichen angelegene Saden fo un- 
verantwortlich protrahiret werden, da Ich Doch befohlen, daß, fobald 
der Marſch vorbei, die Liquidationes fofort unterfuchet und be- 
richtiget werden follen, jo jehr befehle Ich nochmals alles Ernſtes, 
bierinnen beffern und promptern Gehorjam zu bezeigen und dahin 

zu fehen, daß ſowohl die Kammern als das General-Directorium 
dabei ihr Devoir Meiner Willensmeinung gemäß thun müſſen, 
woferne Ihr wollet, daß Ich ferner fein folle :c. 

461. Labinetsordre an die Etats-Mlinifter von Börne, von Diered, 
von Happe und von Boden. 

Potsdam, 13. Mai 1744. 
R. 96. B. 30. — Abſchriftlich. 

Bearbeitung der Baujahen beim General-Directorium. 

Ich habe aus Eurer umftändlichen Vorftellung vom 8. dieſes!) 
erjehen, wohin Eure Meinung wegen derer Baumeifter, über deren 
Unwiffenheit uud Negligence Ich Euch Mein Mißvergnügen zeithero 
einigemal zu erfennen geben müffen, gehet, und was Ihr daneben 
zur Remedur der Sache in Vorſchlag bringet, auch wie Ihr Euch 
zugleih) vor Eure Berjonen diejerhalb exeulpiren wollen. Es ijt 
alles jehr gut, und jehe Ich Selbft wohl ein, daß Ihr nicht alles, 
was zu dem Baumeifter-Metier gehöret, ex professo verjtehen oder 
die Baufachen überall jelbft eraminiren könnet; indeffen fann es 
doch auch nicht anders fein, als daß dergleichen enorme Fauten, 
wie bei dem Finow-Canal vorgegangen find, Mir Höchft unangenehm 
und verdrießlich fallen müffen; und da Ihr Mir vermutHlich gar 
zu voreilig den Vortrag von der Sache anfangs gethan Habt, fo 
fann Ich Mich auch dieferhalb an niemand anders als an Euch 
halten. Es mag nun aber damit als einer gefchehenen und nicht 
mehr zu ändernden Sache vorbei fein, jedoch will Ich und befehle 
hierdurch; nochmals, daß Ihr auf Erhaltung lauter jolider Leute 

1) Nicht erhalten. 
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denken und, wenn fich Hier oder dar dergleichen finden jollten, 
wegen convenablen Accommodements dererjelben nähere Vorſchläge 
thun, jonft aber auf diejenige, welche io vorhanden find, jcharfe 
Adhtung geben laſſen follet, um einen oder den andern in feiner 
Unwiffenheit oder Unrichtigfeit zu ertappen, damit an jelbigen zur 
Befferung derer übrigen einmal ein Erempel ftatuiret werden könne. 

462. Jmmediatberiht Arnims. 

Berlin, 13. Mai 1744. 
Gonc. R. 46. B. 205. vol. IL 

Commissarii perpetui in Öbericlejien. 

Unterm 13. Mai 1744 berichtet Arnim an den König, es jeien 
bisher in ganz Oberjchlefien nur zwei commissarii perpetui beftellt gewejen, 
nämlih von Morawig und von Sauerma. Da dieje nicht ausreichend 
feien, fo habe der Präfident von Benedendorff im Einverftändniß mit 

Münchow vorgefchlagen noch zwei andere zu bejtellen und die Departements 
unter die vier ordentlich zu vertheilen. Er erbittet dazu die Genehmigung 
des Königs. 

Nah einer eigenhändigen Randnotiz Arnims fam das Mundum 
mit der in margine gejchriebenen mündlichen Refolution zurüd, daß mit 

Münchow darüber communicirt werden ſolle. Am 17. Mai fandte darauf 
Arnim die Anfrage noch einmal an Eichel mit der Anzeige, daß die Sache 
mit Münchow bereit3 vereinbart worden fei. Bid zum 20. d. Mis. war 

noch feine Refolution erfolgt „wannenhero“ — fchreibt Arnim — „dieſes 

wohl wird reponiret werden müſſen“. 

463. Labinetsordre an den Etats-Mlinifter von Grumbkow. 

Potsdam, 17. Mai 1744. 
R. 86. B. #0. — Abſchriftlich. 

Beſchwerden über Cocceji. 

Ich habe ungerne aus Eurem Schreiben vom 1. diejes!) Eure 
abermalige Beichwerden wider den Etats-Minifter von Cocceji in 

Eurer wider den Nittmeilter von Krodom!) habenden Rechtsjache 
erjehen, und daß Ihr jogar denjelben von der Commiffion und der 

Suftizpflege auszufchließen verlange. Es gehet aber folches gar 
nit an, und müfjet Ihr Mir durch generale und unerweisliche 
Muthmaßung feine Miniftros verdächtig machen, die ihr Devoir 
thun und ohne Abficht auf die Berfon gerade durch gehen. Wenn 

1 Nicht erhalten. 
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das Recht auf Eurer Seite ift, jo werdet Ihr Recht behalten, 

jonften müſſet Ihr mit Eurem Schickſal zufrieden [jein] und nicht 
prätendiren, die Juſtiz dirigiren zu wollen. 

464. Labinetsordre an den Etats⸗Miniſter von Marfchall. 

Potsdam, 20. Mai ICH. 
R. %. B. 28, — Abſchriftlich. 

Erlaubniß zur Berheirathung der Todter. 

Bei denen von Euch in Eurem Schreiben vom 19. diejes?) 
gemeldeten Umständen gebe Ich Euch die Erlaubnig, Eure Tochter 
nah Eurem Gutfinden an den p. von Lunau zu verheirathen.®) 

465. Aus einem Protocoll der Königsberger Kammer. 

[Königsberg,] 23. Mai 1744. 
Abichrift, gez. Nicolai. — R. 92. Blumenthal 53. 

Eonflict zwiihen dem Kammerdirector Kellner und dem Kriegsrath 

Kornmann. 

Actum in pleno Camerae, den 23. Mai 1744. 

Praesentes: Kellner; die Kriegd- und Domänenräthe: Cupner, von Linfriedt, 

Grüger, Kornmann, Staffeljtein, Borhoff, Meyer, Moreng; Hofrath Lind. 

Dato wird vom Herrn Kammer-Directore Kellner der zu der 
Zeit abwejende Herr Kriegesrath Kornmann ins Collegium gerufen 
und demjelben das fignirte Concept vom 19. Maji c. a., betreffend 
die NRejolution wegen der Zulage und des Spundgeldes, jo dem 
Altſtädtſchen Krahmmeifter Wejtphal vor die Aufficht über den 

Borrath von Del zu denen publiquen Laternen jährlih als ein 
pars salarii vorhin gereichet, jeßo aber verweigert worden, zurück— 
geftellet, mit dem Beifügen, daß folche auf die beede Puncta, welche 

in des Magiſtrats Bericht vom 18. April c. a. enthalten, nicht 
quadrire und es nöthig jei, daß der Magiltrat darauf ordentlid) 
bejchieden werde, weil derjelbe willen müßte, wie es jowohl wegen 
der jährlichen Zulage als auch wegen des Spundegeldes vor den 

1. o. Nr. 451. 
2) Nicht erhalten. 

3) Näheres ift über dieje Perſönlichkeit nicht zu ermitteln geweſen. 
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Krahnmeiſter, welches letztere vermöge eines Notati bei ber 1738er 
Kämmereirechnung fünftig in Ausgabe nicht paffiren fünne, gehalten 
werden jolle. Herr Kriegs- und Domänenratd Kornmann nahm 
das Concept zwar, er wendete aber dagegen ein, er hielte dajjelbe 
vor binreichend, und legte es zurück auf den Tifch, mit dem Bei: 
fügen, daß der Herr Kammer-Director jolches jelbft ändern möchte. 

Letzterer regerirte mit einer ernfthaften Mine, daf, da ©. 8. M. 

ihn zum Kammer-Directore beftellet, er am beften zu beurtheilen 
willen müßte, ob die Nefolution quaestionis vor hinreichend zu 
achten ſei oder nicht. Worauf Herr Krieges- und Domänenrath 
Kornmann verlangete, daß ſolche Exrprejfiones ad protocollum ge- 
nommen werden möchten. Er hätte fein freies Votum. 

Der Herr Kammer-Director regeriret, dieſes würde ihm nicht 
gejtritten; es käme aud in casu nicht darauf an; es möchte alles 
niedergejchrieben und die Membra Collegii, jo anmwejend wären, 

ad marginem protocolli notiret werden, um von dem Verlauf der 
Sade im nöthigen Fall einzeugen zu können. 

Herr Kriegsrath Kornmann ftehet mit Unwillen auf und gehet 
aus dem Collegio, womit diefer Receß geſchloſſen wird. 

466. Aus den Jmmediatberichten des Directorialraths Homfeld.!) 

Emden, 26, 27., 29. Mai 1744. 
Mund, Gen.⸗Dir. Oftfriesland Tit. Ia. Ar. 1. 

Befigergreifung von Ditfriesland. 

Um 26. Mai 1744 meldet Homfeld aus Emden den in der ver: 
floffenen Nacht erfolgten Tod des Fürften von Djtfriesland.?) 

Am 27. Mai meldet er weiter, er habe den Magiftrat von Emden 
veranlaßt, die Befigergreifungspatente und an der fürftlihen Burg das 
fönigliche Wappen anfchlagen zu laffen fowie den conventionsmäßigen Eid 

abzulegen; der ſtaatiſche Commandant fei bedeutet worden, dafür zu forgen, 

1) Sebaftian Anton Homfeld, ein geborener Dftfriefe, Dr. jur., Advocat und 

Conſulent der oftfriefiichen (alten) Stände, in preußifchem Dienſt als Directorial- 

rath für den niederrheiniich-weftphäliichen Kreis, zugleich Gerichtsichulze bei dem 

preufiichen Bataillon in Emden. 

2) Karl Edzard, mit dem das oftfriefiihe Fürſtenhaus erloſch. Vergl. 

Wiarda, Dftfriefiiche Geichichte Bd. 8. (1798.) 
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daß dabei feinerlei Hinderung gefchehe: er babe zwar außerordentlich 
confternirt gejchienen, Habe ſich aber nicht entziehen können, das Nöthige 
zu veranftalten. Da aber „das Murren des gemeinen Volkes ziemlich 
ſtark gelautet, fo da man gehöret, man müſſe dergleichen Leute, welche 
die Stadt verrathen und verkauft, in ihren Thüren aufhenfen,“ und da 

die Emdener Deputirten meinten, es fei nöthig, etwas „zur Befänftigung 
der Bopulace“ zu thun und einen guten Eindrud von des Königs Fünftiger 
Hülfe bervorzubringen, jo habe er fi) mit dem Major von Kaldreuth?) 

wegen jofortiger Reftituirung der Emdenſchen Herrlichkeiten?). ins Ein- 

vernehmen gefegt, umd bdiefer habe ein Commando von 30 Mann nad) 

Olderſum gefchidt, um die dort auf der Burg liegenden 6 Mann zum 
Abzuge zu veranlafien; ebenfo jeien die 3 Mann von dem Gütern des 
Herrn von Appel (Midlum und Loggerfum) weggewiefen und die Güter 

ihrem Eigenthümer reftituirt worden.) Wegen der Befißergreifung außer: 

halb Emdens feien 5 Notarien, jeder mit einem Commando von einem 
Unteroffizier und 2 Mann, nad allen Diftrieten, beſonders auch nad dem 
Harlingerland, abgegangen. Die Stadt Aurich habe er geglaubt zulegt 
vornehmen zu müſſen, weil dort vielleicht Widerftand gefunden werben 
fünnte. Demnächſt folle die Submiflionserflärung von den Ständen und 

Eingefefjenen erfordert und die Verpflichtung der obrigfeitlichen Perſonen 
und bisherigen fürftlihen Räthe vorgenommen werden. Der Prinzeffin 
Friederike Wilhelmine, die für fih und ihre Schweitern Succeffionsanfprüche 
erhoben habe, werde auf Grund der Deduction von der Beichaffenheit 

Dftfrieslands als eines Reichsmannlehens“) geantwortet werden. Den Frei- 
herrn von Enyphaufen-Lütetsburg babe er fjoweit gebracht, daß er ihm 

geftern undermuthet durch feinen Amtmann eine vom 13. d. Mts. datirte 

Agnitionsaete habe zuftellen laſſen. 

Am 29. Mai meldet Homfeld, dat das Gerücht von der Schwanger- 
ſchaft der verwittweten Fürftin bei Hofe als unrichtig erklärt worden fei 
und übergiebt einen Brief der Fürftin an den König, in dem bdiefe jich 
feiner Protection empfiehlt. Die Befigergreifung gehe ohne Hinderung 
von flatten. 

1) Commandeur des in Emden garnifonirenden preußiichen Bataillons. 

2) Die Emdenſchen Herrlichfeiten waren in Folge der Streitigfeiten unter 
der vorigen Regierung ſequeſtrirt worden. 

3) Auch die Güter des Herrn dv. Appel, der zu der Bartei ber „Renitenten“ 

gehörte, waren jequeftrirt worden. 

4) Verfaſſer defielben ift Homfeld felbft geweien. Bergl. Wiarda a. a. D. 

8, 158 ff. 
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467. Labinetsordre an den Kriegsrath Bügel!) zu Minden. 

Pyrmont, 28. Mai 1744. 

Abſchrift. — Gen.-Bir. Oftfriesland, Tit. Ta, Mr. 1. 

Inftruction zur Bereijung von Dftfriesland. 

Nachdem Sr. Königl. Maj. in Preußen x. allerunterthänigft 
berichtet worden, wie daß der bisherige regierende Fürft zu Oſt— 
friesland den 25. dieſes Monats mit Tode abgegangen, mithin 
dadurch nach erlöfchter männlicher Linie dieſes ganze FürftentHum 
fraft der jeit geraumer Zeit her dem Ffüniglich preußiichen Haufe 
ertheilten Anwartungen rechtlich zugefallen, Höchſtdieſelbe auch 
jolches nunmehro in Poſſeſſion nehmen zu laſſen in wirklichem Be- 

griff Stehen, Sie aber zu wiſſen nöthig finden, wie eigentlid dorten 
die herrjchaftlichen Revenües befchaffen, welchergeitalt ſolche aus- 
gebracht werden, wie hoch fich folche jährlih ohngefähr betragen 
und wie folche zur Zeit adminiftriret und berechnet worden, jo 

haben mehrhöchſtgedachte S. K. M. allergnädigit vor gut gefunden, 
Dero Krieges: und Domänenrath Bügel aus Minden vorberührter 

Urſachen halber nach gedachtem Fürſtenthum Dftfriesland abzufenden, 
committiren und befehlen demjelben auch hierdurch, mit dem forder- 
jamften dahin zu reifen, und ſich bierunter nach der hiernächſt— 
ftehenden Inftruction zu achten, und zwar: 

1. Soll derjelbe feine Neije geradesweges auf Embden nehmen 
und fich bei feiner Ankunft allda bei dem dort ſubſiſtirenden könig— 

ih preußifchen Rath Homfeld melden, demjelben von jeiner ob» 
habenden Commiſſion behörige Eröffnung thun, von ihm als einem 
in dortigen Landesaffairen jehr routinirten Mann behörige In— 

formation nehmen, auch mit ſolchem wohl überlegen, auf was Art 

1) Caſpar Heinrich Bügel, Kriegs- u. Domänenrath bei der Mindenſchen Kammer. 

Es jcheint uns angezeigt noch darauf hinzuweifen, daß Bügel kurz zuvor in Ber- 

handlung mit der heiftichen Regierung geftanden hat, die jeinen Webertritt in ihre 

Dienfte wünjchte. Der Statthalter Prinz Wilhelm hatte fich deshalb an den 

Minifter Vieret gewandt, der dem König unterm 30. Januar 1744 darüber 

Bericht erftattete. Der König genehmigte indeffen den Uebertritt nicht. In jeiner 

Eabinetsordre an Viered, Potsdam 1. Februar 1744, macht er geltend, daß es 

in der Mindenjchen Kammer an guten und routinirten Kriegsräthen bereits zu 

mangeln anfange. Biered folle den Statthalter Prinzen Wilhelm „auf eine recht 

gute und convenable Art“ davon „detourniren“, und zwar jo, daß die Perſon des 

Königs gar nicht „darein meliret“ werde. (R. 96. B. 28.) 



Kriegsrath Bügel nah Oſtfriesland geiandt. 749 

und Weife er, der p. Bügel, am füglichften und ficherften feine 

obhabende Commiſſion vollführen und den von Sr. 8. M. inten- 
dirten Endzwed erreichen fünne. 

2. Bei der Durchreije dieſes Landes jowohl als auch bei 

andern Borfallenheiten und daferne er von dem p. Homfeld ver- 

nehmen wird, daß die dortigen Umftände in ſolcher Situation fein, 

damit er, der p. Bügel, die daſigen Aembter, Domänen und Städte 
bereifen könne, ſoll derjelbe fich die eigentliche Beichaffenheit diejes 

Landes und worin dejjen Nahrung, Handel und Gewerbe eigentlich 
bejtehet, genaueft befannt machen. Nächitden aber muß er 

3. gründliche Information einzuziehen juchen, wie die dortige 
Steuerverfaffung eigentlich beichaffen, ob das dem Landesherrn 
jhuldige Contributionsgquantum von denen Zandesjtänden poftuliret 
werde, ob diejelbe nach gethaner Berwilligung das jährliche Quan— 
tum unter fih auf das Land ausjchlagen, wie die Beitreibung 
deſſen gejchiehet, wo eigentlich die Landeskaſſe ift, wer die Ad— 
miniftration und Dispofition davon hat, wohin und wie die ein- 

fommende Gelder ausgezahlet werden und wie es mit Berechnung 
der Einnahine und Ausgabe gehalten wird, auch was jonften vor 
Umftände, jo Hierbei vorgefallen, zu attendiren nöthig jeind, in— 
jonderheit aber, wie hoch ſich der jährliche Betrag der Contribution 

beläuft. i 
4. Die Domänen-Stüden und herrichaftlihen Gitter betreffend, 

dDerentwegen muß er eraminiren, ob und was eigentlich wirkliche 

Domänen jeind, ob Scatullgüter vorhanden und was etwa der 
bisherigen fürſtlichen Familie eigenbehörige oder Allodialgüter jeind; 
wie die Domänen bishero tractiret und ob ſolche verpachtet oder 
abminiftriret worden; wohin die Revenües derjelben geflofien, wie 

hoch fich jolche betragen und welchergeftalt fie verrechnet worden; 
ob die Domänengüter mit Schulden befchweret und einige davon 
verpfändet oder veräußert worden oder auch ſonſten von Händen 

gekommen Seind, auch in was Umſtänden ſolche übrigens jetzo 
jtehen. 

5. Von dem Schuldenzuftand der Domänen jowohl ald auch 
der Städte und des Landes muß fich derjelbe bemühen, überhaupt 

Nachricht einzuziehen, wie hoch fich folche belaufen möchten und 
welches eigentlich die principaleften Creditores jeind. 
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6. Alles vorftehende foll er, der p. Bügel, zwar, jo viel nur 

immer möglich, mit Solidite und Fundament eraminiren, dabei aber 
moderate verfahren, nicht das geringste von Menderung oder Re— 

formation jprechen, jondern nur bloß und allein ſich mach denen 

jegigen eigentlichen Umftänden, jo wie fie liegen, erfundigen, davon 

gründlihe Information nehmen und zu erfahren juchen, wie Hoch 
fich eigentlih die jührlihe Summa der ganzen Einnahne von den 

Steuern jowohl ald Domänen und dahin fonjt gehörigen Revenües 

erftrede, damit er demnächſt einen zuverläffigen Bericht davon er- 
ftatten könne. 

7. Bon allen und jeden vorgemeldeten Umständen hat er 

demnächſt an S. 8. M. immediate feinen pflichtmäßigen und deut- 

lihen Bericht abzujtatten, jonften aber an niemanden, er jei, wer 

es wolle, davon etwas zu communiciren oder zu jagen; wie er denn 
überhaupt von diefer ganzen Commiſſion fich mit allem gebührenden 
Menagement und gehöriger Sorgfalt und Fleiß zu acquittiren, da— 

bergegen ih Sr. K. M. Gnade und Protection zur verfichern Hat. 

Eine entjprechende Mittheilung an den Präfidenten von Loeben vom 
jelben Datum ebenda. — Bügel trat am 30. Mai feine Reife an, 

468. Königliche Ordre an Locceji. 

Pyrmont, 2. Juni 1744. 
Gone, u. Abſchr. Gen.“Dir. Oftfr. Ia. Mr. 1.4 _ 

Vollmacht für Gocceji zur Einnehmung der Huldigung 

in Oftfriesland. 

Eoceeji?) wird beauftragt im Namen des Königs die Huldigung von 
den Ständen Dftfrieslands einzunehmen, „diefelben unferer Gnade zu ver- 

I) Das Concept iſt von Cocceſis Hand entworfen, von Eichel durchcorrigirt. 

2) Am 29. Mai befiehlt der König Cocceji durch Cabinetsordre, ſich in 

Duedlinburg (mo er damals in Verhandlungen mit der Webtijfin ftand) „auf eine 

ganz polie Art“ zu beurlauben und zu ihm nad) Pyrmont zu fommen, da er ihn in 

beionderen Angelegenheiten verichiden wolle. Dieje Commiſſion werde nur 4—6 

Wochen in Anfpruc nehmen; hernach könne er von der ihm ertheilten Erlaubniß 

den Pyrmonter Brummen zu trinken, Gebrauch machen. 

Am 30. Mai reifte Cocceji von Quedlinburg ab. In Pyrmont empfing 

er vom König mündliche Anftructionen (vergl. Nr. 471) und begab fich dann 
über Minden nach Aurich. 
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fihern und daß wir ihre wohlhergebrachte Privilegia und Jura zu be- 

jtätigen, aud alle Proceſſe, welche bisher einige Uneinigfeit zwifchen denen 
Landesherren und denen Ständen vorgewejen (!), auf eine billige Art zu 

heben Willens jeind“. Er erhält Vollmacht deswegen alles bis auf die 
föniglihe Approbation zu veguliren. 

Mittheilung davon an Homfeld unter demfelben Datum. Homfeld 
ſoll Eocceji über alles Auskunft geben, ihm alle feine Anftructionen, 
namentlich die vom König jelbjt empfangene, mittheilen, auf fein Erfordern 

ſich mit ihm „beftens concertiren“ und ihm überall an die Hand gehen. 

469. Beriht Homfelds. 

Emden, 2. Juni 1744. 
Mundum. — Gen.Dir. Oftfriedfand. Tit. Ia. Nr. 1. 

Fortgang der Bejigergreifung von Dftfriesland. Haltung der 
oftfriefijhen Räthe. 5 

E. 8. M. Habe wegen Enge der Zeit ferner nur kürzlich 
allerunterthänigft berichten jollen, daß gejtern die Hiefige fürftliche 
Miliz in Ihro Majeftät Pflicht genommen, fo daß die Dfficiers fich 
dazu freiwillig erfläret, viele gemeine Soldaten aber ausgetreten 
und fich verwegert, 3. M. die Treue zu fchwören, gegen welche 
deswegen Öffentlich auf dem Pla declariren müffen, daß dergleichen 

Leute, welche ohne alle Raifon fich wegerten, in 3. M. Dienst zu 
treten, im Lande nicht würden geduldet werden; wodurch dann viele 
bewogen worden, dieſen Morgen freiwillig fich zu engagiren. 

Die Zeit leidet es ohnmöglich, von allen Umständen diesfalls 
alferunterthänigft dermalen zu berichten. 

Indeſſen wird das fürftlihde Schloß zu Aurich von wegen 
J. M. auch bewahret, nachdem dafjelbe durch Anjchlagung 3. M. 
Wappen in Bofjeifion und der Kommandant in 3. M. Pflicht 

genommen. 
Der Auriher Magiftrat und die qualificirte Bürgerjchaft hat 

respective ihre Dienft- und vorläufige Homagialpflicht abgeftattet. 
Das Hiefige Hofgeriht Hat verjchiedene allerunterthänigfte 

Proben ihrer Devotion bezeuget und dieſen Morgen, da ich dem— 
jelben auf dem Hofgericht das erforderliche förmlich proponiret, fich 
anerfläret, vorläufig ihren Eid an J. M. ſchriftlich auszuftellen, 
alſo daß die Juftiz bei dem Hofgericht in 3. M. höchſtem Namen 
weiter fann adminiftriret werden. 
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Die bisherige fürftliche Räthe bei der Regierung und Kanzelei 
ſcheinen noch zur Zeit an fich zu halten, ausgenommen der Re— 

gierungsrath Coldewey, der fich diefen Morgen zu allem erforber- 
lichen gegen mich anheiſchig gemachet und jelbft den Schlüffel von 
dem fürftlichen Archiv mir ausgehändiget. 

Die andere Näthe aber und infonderheit die Negierungsräthe 

Backmeiſter und Wicht haben fich vor der fürftlichen Princefje!) der 
Succeffion halber erfläret und jollen auf alle Weiſe intriguiren, 
J. M. Succejfion zu difficultiren, und gleihwohl Mine machen, als 
wenn fie in J. M. Erd und Pflicht zu treten gemeine. Weil nun 

bei jo geftalten Sachen geglaubet, daß I. M. höchjtem Jntereſſe 
nicht verträglich fein fönnte, bejagte Räthe in Eidespflicht zu nehmen, 

wann fie gleich fich dazu erbieten möchten, umb denſelben feine 

Gelegenheit zu geben, etwas nachtheiliges zu practifiren, da nad) 
meiner wenigen Einfiht I. M. gerechteftes Nefientiment den Schaden 
nicht eriegen könnte, jo erbitte J. M. allergnädigften Befehl, wie 
mich in deren Abficht zu verhalten, zumal eben diefe Näthe diejenige 
gewesen, welche auf alle nur erdenfliche Weile wider 3. M. Höchites 
Interejje gearbeitet, immaßen diejes allerunterthänigit pflichtmäßig 
verfichern kann. 

Der Regierungs- und Kammerrath Ihering Hingegen ift der 
Mann, dem zu trauen und der Finanzſachen halber die bejte und 
zuverläffigite Nachricht geben kann, auch jederzeit wohl gefinnet 
gewejen. &leichiwie nun der Srieges- und Domänenrath Bügel 
bier diefen Morgen eingetroffen, jo werde mit demfelben und dem 

Regierungs- und Kummerrath Ihering morgen zufammentreten und 

eine zuverläjfige Nachricht von denen hiefigen fürftlichen Revenüen 
einziehen und 9. M. allerunterthänigit ‚einjchiden; wie ich denn 

1) Friederike Wilhelmine, (die Tante des verftorbenen Fürften; 7 1750) 

erhob Anſpruch auf die Nachfolge. Uebrigens urfundet fie ald „Fürftin zu DOft- 

friesfand 2c.“, Aurich 2. Juni 1744 (zugleich im Namen ihrer Schweftern, der 

beiden geborenen Fürftinnen zu Dftfriesland, Chriftine Sophie, vermählten Fürftin 

zu Schwarzburg x. und Marie Charlotte, verwittweten Gräfin zu Criechingen und 

Püttingen 2c.), dab fie ‚auf unterthänigjte Vorftellung derer zum fürftlih Dft- 

friefijchen Geheimen Rath3-Departement am 26. Maji jüngithin verordneten Re» 

gierungsräthe Badmeilter, von Wicht und Ihering“ ſämmtliche Ober- und Unter- 

bediente aller Gollegien Angeſichts der bevorjtehenden preußiichen Bejigergreifung 

ihrer Eide und Pflichten entbinde. (St.-M. Aurich Geh. Arch. Gen. Nr. 48.) 
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vermuthe, daß von gedachten Krieges: und Domänenrath Bügel 
von allen Umständen eine gute Idee wird gegeben werden fünnen, 
da er in dergleichen Sachen wohl verfiret zu fein jcheinet. 

Die hiefige verwittwete Fürftinne haben mir durch den Hof- 
marechal von Larrey das abermalen angelegte Schreiben zur weiteren 
Beforderung behändigen lafjen. Ich habe von dem de Larrey wohl 
bemerfet, daß Hochgedadhte Fürftin als eine bejondere Grace b 

merken würde, daferne 3. M. allergnädigft geruhen möchten, ihr 
zu erlauben, entweder hier oder anderwärts ihren Antrag zu mögen 
thun.) 3. M. jtelle allerunterthänigft anheim, ob Sie allerhödjit 
veranlajjen wollen, umb der Fürftin desideria meines wenigen Orts 

einzunehmen und diejelbe mit allerunterthänigft pflichtmäßigem Gut— 
achten einzujenden. E. K. M. werden verhoffentlich allergnädigft 
approbiren, daß ich mebjt dem Major von Kalfreuth alle Beran- 
ftaltungen zur Honneur des abgelebten Fürften, in Läutung der 
Sloden und fonften, gemachet und gegen Dero Hinterlafjene fürft- 
liche Wittwe alle reſpectueuſe Bezeugungen gethan. 

Ih Hoffe allerdevoteft, daß in wenigen Tagen alles vor der 
Hand bis auf I. M. allergnädigfte Ratification und weitere Ver— 
ordnung in Ordnung wird gebracht und mir umb fo mehr erlaubet 
jein, mich in allerunterthänigjter Treue zu nennen 2c.”) 

470. Cabinetsordre an die Llevifhe Kammer. 

Pyrmont, 2. Juni 1744. 
R. 96. B. 28. — Abſchriftlich. 

Die Richter in Eleve-Marf und die Ganton-Recrutirung. 

©. 8. M. x. Haben aus denen von Dero Llevijchen ꝛc. 
Kammer unterm 19. und 26. voriges Monate abgeftatteten Berichten?) 

1) In dem angezogenen Schreiben vom 28. Mai ruft die verwittwete 

Fürſtin die Protection des Königs an, den fie als den legitimen Nachfolger ihres 

verftorbenen Gemahls betrachtet. 

2) Die weiteren, 3. Th. jehr betaillirten Berichte über den Fortgang der 

Beligergreifung und die dabei vorgefommenen Umftände übergehen wir; es wird 

im Folgenden nur das herausgehoben werden, was auf die Behördenorganifation 

und allgemeine Verwaltung Bezug hat. 

3) Nicht vorhanden. 
Acta Borussien. Behördenorganifation VI. ) 48 
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erjehen, was felbige wegen der aus denen dortigen ehmaligen Sons 
feldſchen Cantons verlangten Necruten melden wollen. Höchſt— 
diefelbe wollen nun zwar an jeinen Ort geitellet fein lafjen, was 

vor Ernſt gedachte Kammer bisher in der Sache gebrauchet habe, 

können jedoch aber derjelben nicht verhalten, wie Sie noch zur Zeit 

einen Jchlechten Effect davon jehen und zuverläjfig vernehmen müflen, 

daß die erjte Lieferung von Recruten aus Dero dortigen Cantons 
nicht aus Bauerjöhnen, jondern aus lauter Taglöhner und armen 

Leuten bejtanden, fo mehrentheils nadend und bloß und, jtatt des 

geordneten Maßes, nur von 2 & 3 Zoll groß gewejen. Die Leicht: 

fertigfeit derer dortigen Richter ift genuglam bekannt, als welche, 
wann es darauf anfommt, einen Bauer durch Proceſſe zu chicaniren, 

ju enerviren, und auszufaugen, vigilant genug und ſonder alles 

Mitleiden mit den Bauern find, wann aber zu Sr. K. M. Dienit 

und Schuß des Landes einige Necruten von Bauerjühnen ange: 
worben werden jollen, alsdann alles mögliche im Wege legen und 

ih gleihjam ein fait daraus machen, darunter conträr zu fein, 

dem Unterthan böje Imprejliones beizubringen und die Leute lieber 
aus dem Lande gehen zu lafjen, als ſolche in Sr. K. M. Dienft 

zu willen. Was ſolche Richter ihres pflicht- und ehrvergeſſenen 
Betragens ohnerachtet vor Soutiens und Protection Dabei finden, 

iſt Sr. 8. M. nicht umbefannt; wie e8 aber Höchjtderojelben In— 

elination gar nicht ift, Togleich zu einer rigourenfen Ahndung zu 

jchreiten, jo wollen Sie doch hoffen, es werden gedachte Nichters 
ſich durch ernitgafte Verordnungen der p. Kammer corrigiren und 

von ihren bisherigen criminellen Menees abftehen, und befehlen 

©. 8 M. dahero der p. Kammer hierdurch in Gnaden, ſolcher— 
wegen nachdrüdliche Verfügung zu thun und ſich durch unzeitige 
Connivences, menschliche Abſichten und dergleichen nicht ſelbſt re- 

ſponſable zu machen, vielmehr alles Ernftes dahin zu jehen, daß 

die von Sr. 8. M. aus Dero dortigen Cantons verlangte Anzahl 
Neeruten in der Qualité, wie Sie ſolche haben wollen, herbei— 

gejchaffet und abgeliefert, die außer Landes, auch wohl gar in 
frembde Dienjte getretene wieder herbeigebradht, entjtehenden Falls 
aber deren Vermögen, nicht zum Schein und als ein bloßes Gaufel- 
werf, jondern mit behörigem Effect mit Arreft beleget werden müſſe, 

damit S. K. M. von der Kammer zufrieden zu fein auch von der 
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Neigung und dem Gehorjam derer dortigen Unterthanen eine befjere 
Dpinion, wie bishero nicht Hat geſchehen können, zu fafjen Urfach 
haben mögen; in deſſen Entjtehung oftermeldete p. Kammer fic 
einzig und allein das ohnausbleibliche Refjentiment Sr. 8. M. jelbft 
beizumefjen haben wird, als welche nicht durch Worte, fondern mit 
Effect gedienet jein wollen. 

471. Cocceji an den Miniſter von Podewils. 

Minden, 3. Juni 1744. 
Eigenbändiges Mundum. — R. 08, Wr. 1a. 1. 

Eoccejis oftfriefiihe Miifion. 

A peine fus-je arriv& hier A Pyrmont que Sa Majeste me 

fit d’abord venir aupres d’elle et me donna une instruction de 

bouche, m’ayant questionn@ plus d’une heure sur les ötres de la 

nouvelle succession. Comme j’avais autrefois negocie A Vienne 

dans cette affaire, j’etais assez au fait, et j’ai dit au Roi que 

la separation du fief avec de l’allode trouvera la plus grande 

diffieulte, les princes ayant toujours pretendu que c’etait pour 

la plupart allode. 

L'instrucetion que Sa Majeste m’a donnee, porte en sub- 

stance: 1. Que Sa Majest& se contentera de ce que le pays a 

donne jusqu’a present de contribution et d’acceises, quelle n’y 

mettra jamais garnison ni ne fera des levées, pourvu qu’on lui 

livrät une certaine quantit& de soldats tous les ans. 2. Quelle 

veut abolir tous les proc#s entre le Prince et les gentilshommes 

et 3. confirmer les privileges de la noblesse. 4. Je dois examiner 

les dettes du pays, surtout par rapport à la Hollande, 5. prendre 

’hommage des &tats et des collöges le serment. Je ne man- 

querai point de faire mon rapport sur tous ces articles, que 

jaurai l’honneur de communiquer à Votre Excellence pour 

attendre Ses instructions sur des circonstances qui pourraient 

ötre echappees A Sa Majeste. En attendant ma cure pourra 

bien aller A-vau-l’eau. Ma pauvre femme est restee à Pyrmont, 

avec sa fille, pour y prendre les eaux et attendre mon retour. 

Comme la confirmation des privileges doit precöder à l’hommage, 

je prie Votre Exellencee de me dire Ses sentiments, si on ne 

48* 
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pourra pas accorder une confirmation generale sur le pied de 

celle que l’on a donnee aux Silesiens, puisqu’il est impossible 

d’examiner ces privileges en detail, et, en ce cas, je supplie 

Votre Excellence de m’envoyer la copie de ladite confirmation. 

La negociation de Quedlinburg reste in suspenso,; si elle 

peut souffrir quelque delai, je voudrais la regler apres mon 

retour; en attendant on pourra ajuster l’affaire de Herford.) 

[P.S.]| Les desideria des &tats rempliront bien des feuilles, 

et je crains beaucoup qu’ils m’arreteront plus que je ne voudrais. 

472. Labinetsordre an Homfeld. 

Pyrmont, 4. Juni 1744. 
Abſchrift. — Gen. Dir. Dftfriesland. Tit. Ta, Wr. 1. 

Bejigergreifung von Dftfriesland; die oftfriejiichen Räthe. 

. Daß die dortige Poſſeſſionsergreifung nah Wunſch 

fuccediret, ift Mir jehr angenehm zu vernehmen, und zweifele Ich 
nicht, Ihr werdet ferner allen Fleiß und Treue anwenden, umb 
damit völlig zu Stande zu fommen, damit, wann Mein auf der 
Reife begriffener Etats-Miniftre von Cocceji (welchen Ich mit an 
Euch adrejjiret habe) dorten ankömbt, er deshalb nichts weiter aus— 
zumachen finde, fondern jeine anderweite Commiſſiones ausrichten 

fönne, worunter Ihr demjelben beftens an die Hand gehen müſſet, 

Dagegen Meiner gnädigen Erfenntlichkeit verfichert fein könnet. 
Welchergeftalt Ihr die dortigen Stände und Landeseinwohner 

wegen der von ihnen bejorgten Werbung und Einquartierung 
tranquillifiven jollet, folches Habe Ih Euch in Meinem vorigen 
Schreiben?) bereits befannt gemachet; jo viel aber das dorthin 
marjchirende Bataillon oder, eigentlich zu reden, Detachement von 
400 Mann anbetrifft, da follet Ihr die dafigen Einwohner auf das 

befte zu beruhigen juchen, unter den bündigften Verficherungen, 
daß dieſes Detachement, jobald nur die dortige Soldatesque Mir 
geſchworen haben und die Huldigung gefchehen fein wird, alsdenn 
jofort rappelliret werden und nicht ein Mann davon dorten bleiben 

fol. So wird das Land auch feine Bejchwerden von folchem 

1) Auf diefe Angelegenheiten fann bier nicht näher eingegangen werben. 

2, Nicht erhalten. 
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Commando zeit währenden feinen furzen Dafein haben, da der 
Dbrifte Graf zu Wied die Drdre Hat, fehr rigoureufe Disciplin zu 
halten, nicht die allergeringfte Excefje, noch weniger einige Werbung 
zu geftatten, jondern jeine Leute dahin anzuhalten, daß ſolche außer 
dem freien Quartier nicht das geringfte fordern, fondern von ihr 
Tractament leben müfjen. 

Daß der fürftlihe Obrifte Schwermann mit feinen Leuten 
freiwillig die Refolution gefafjet habe, in Meinen Dienften und Eid 
zu treten, ift Mir lieb zu vernehmen, und follet Ihr felbigen in 
folhen guten Sentiments unterhalten, welches den Rückmarſch des 
Weſelſchen Detachements um jo mehr befchleunigen wird. 

Sonften verlange Ih annod von Eud, daß Ihr Mir mit 
dem forderfamften eine Defignation von allen denen Hofbedienten, 
welde der verftorbene Fürft von Dftfriesland in feinem Dienft 
gehabt (diejenigen davon ausgenommen, fo Die verwittibte Fürftin 
davon felbft behalten will) einjenden ſollet. Wie Ihr denn auch, 
jo bald möglich, Mir dergleichen Defignation von denen bisherigen 
fürftlichen Näthen, Beambten und DOfficianten einjchiden follet, um 

einestheild zu willen, was eigentli) von Ddergleihen Bedienten 
dorten befindlich ift, anderntheil® aber vor die Hofbediente con- 
venablement jorgen zu können. 

Daß der fürftliche Regierungs- und Kammerrath Ihering eine 
gründliche Eonnaiffance von den dortigen Domänen hat und Meinem 
Intereffe von vielen Jahren her attachiret gewejen, jolches ver— 
nehme Ich recht gerne; es hindert aber diefes gar nicht, daß der 
Kriegesrath Bügel von Minden nicht dahin fommen joll, vielmehr 
wird es jehr gut fein, wann der Kammerrath hering fich mit 
demfelben zufammenthut und alsdenn die von Mir zu wiſſen ver- 
langte Nachrichten durch den p. Bügel in eine folche Form gebracht 
werden, jowie diejer weiß, daß Ich jolche zu Haben gewohnet bin. 
Uebrigens ſchicke Ich Euch hierbei Meine Antwort auf das Hand- 
chreiben, jo die verwittibte Fürftin an Mich erlafjen, welches Ihr 
derjelben eitissime und allenfalls durch eine expreſſe Eftafette zu— 
fenden follet.!) 

1) Nicht erhalten. Berg. Nr. 469. 
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475. Labinetsordre an Cocceji. 

Pyrmont, 7. Juni 1744. 
Abichrift. — Gen. Dir. Oſtfriesland. Tit. Ia, Nr. 1. 

Bejigergreifung von Dftfriesland Die Fürftin-Wittmwe. 

Die Berhaftung der Räthe. 

Ich zweifele nicht, von Eurer glüdlichen Ankunft in Oſtfries— 
land nunmehro baldige Nachricht zu Haben, welche nebjt andern 
Euren Berichten Ihr Mir, da Ich den 9. dieſes von hier abgehe, 
auf Potsdam oder Berlin zu adrejfiren habt. 

Sonften hat Mir die verwittibte Fürftin jüngſthin gejchrieben !) 
und gebeten, Ihr zu erlauben, entweder jemanden der ihrigen an 

Mic; Selbſt abzujenden, der Mir wegen ihrer Angelegenheiten be- 
hörige Repräfentation thun, oder auch jemanden zu benennen, an 

welchen fie jolches dorten thun könne. 
Ihr habt alfo derfelben gehörig zu infinuiren, wie Ich ihr 

zwar freijtellete, wenn fie jemanden deshalb nach Berlin jchiden 
wollte, dafern fie aber jemanden autorifiren wollte, um mit Euch, 

als Meinem Brincipal-Commiffario, deshalb zu conferiren, würde 

Mir folches um jo lieber fein und die Regulirung der Sadıe 
dadurch bejchleuniget werden. 

Da aud befannter Maßen das dortige Land durch die Ab— 
ihifung des unter Commando des Dbriften Grafen von Wied 

jtehenden Wefelfchen Detachements einiger Maßen allarmiret worden 
jein joll, jo habe Ich rejolviret, daß, Tobald die Landeshuldigung 

geichehen und die ehemalige fürjtliche Truppen Mir verpflichtet fein 
werden, Ihr auch alsdenn nebjt dem Rath Homfeld die Anweſen— 
heit gedachten Wejelichen Detachements dorten nicht mehr nöthig 

finden werdet, ſodann folches jofort in feine Garnifon nach Weſel 

zurückmarſchiren foll. 

P:-B 
Da Mir au der Rath Homfeld in einem Bericht vom 5. 

diejes, welchen Ich jogleich erhalte, gemeldet hat, wie die beiden 

1) Das Schreiben der vermwittweten Fürftin liegt bei den Acten. Es ift 

aus Verjehen vom 2. Mai datirt (ftatt 2. Juni). Es enthält außer dem oben 

angeführten noch einen wiederholten Glückwunſch für den König zur Ermwerbung 

Dftfrieslands und eine Anerkennung, daß der Fürftin von ben königlichen Com— 

miffarien in jehr zuvorfommender Weife begegnet werde. 
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bisherige oſtfrieſiſche Regierungsräthe Backmeiſter und Wicht nicht 

nur anfänglich in Deinen Pflichten zu treten fich geweigert, jondern 
auch nachhero fich zwar erboten, Mir den Eid der Treue abzulegen, 
dennoch aber die Trahijon begangen und die Prinzeſſin Friderique 
Wilhelmine animiren wollen, gegen Meine Pojjeffionsergreifung 
eine Proteftation einlegen zu wollen, jo befehle Ich Euch hierdurch, 
daß Ihr, um diefe jchädliche Leute bei denen jegigen Umftänden 

auf einige Zeit auf die Seite zu bringen, umb fie dadurch außer 
Standes zu jegen, ihre malicieuje Intentiones ins Werf zu richten, 
diefelben durch ein Commando von dem zu Aurich befindlichen 

Detahement ganz in der Stille aufheben, arretiren und nad) der 
Burg Gretſyl bringen lafjen jollet, ohne daß fie mit jemanden, er 
jei wer es wolle, die geringfte Communication haben fönnen, bis 
die dortigen Umſtände ſich etwas miehres affermiret haben werden 

und fie nicht mehr im Stande fein, Mir deshalb Hinderungen zu 
machen; alsdann Ich fie laufen laffen werde. Die Ordre deshalb 

an den Obriften Graf zu Wied empfanget Ihr hiebei, mit welchem 
und dem p. Homfeld Ihr Euch deshalb zu concertiren habt. 

474. Poftfeript zu einer Labinetsordre an Homfeld. 

Pyrmont, 7. Juni 1744. 
Abſchrift. — Gen.Dir. Oſtfriesland. Tit. Ia, Wr. 1, 

Wied! Mari nad Aurich. 

Da Ich jo eben Euren Bericht vom 5. diejes erhalte, jo Habe 
Ich Euch darauf hierdurd in Antwort zu ertheilen nicht ermangeln 
wollen, wie Ich nicht approbire, daß Ihr den Obrijten Graf zu 

Wied in feinem Marſch nach Aurich aufgehalten habe.) Daß 
gedachter Graf mit feinem Detachement nicht, Meiner erjten Ordre 
nad, nah Embden marjchire, jolches habe Ich, wie Euch befannt 

1) Homfeld hatte gemeinichaftlich mit Kalkreuth dem Oberft von Wied dazu 

gerathen, die Grenze nicht zu überjchreiten, da die Anmejenheit preußiicher Truppen 

in Dftfriesland einen jehr jchlehten Eindrud machen würde. Uebrigens erhellt 

aus Wieds NRapporten, daß er bereits am 8. Juni in Aurich eingerüdt if. Am 

9. berichtet er aus Aurich, das Kommando jei mit Freuden aufgenommen worden. 

In Leer habe man den Wunſch ausgeſprochen, daß daſſelbe da bleiben oder der 

Stadt vom König eine Garniou verliehen werden möchte. 
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ift, Selbft contramandiret; daß aber derjelbe auch nicht einmal nad) 
Aurich marfchiren, fondern gleihjam auf der Grenze wieder um- 
fehren joll, jolches finde Sch Meinem Intereſſe gar nicht gemäß, 

als welches nicht nur eine übele Wirkung auf die Gemüther der 
oftfriefifchen Unterthanen thun, jondern auch denen Benachbarten 

und Uebelgefinnten die Imprejfion machen würde, als ob Ih in 
Meiner Refolution, Meine Rechte dorten zu fouteniren, fluctuirte. 

Ich habe alfo gedachtem Obriſten befohlen, daß, wenn wider alles 

Verhoffen er noch nicht nad) Aurich marjchiret wäre, derjelbe noch 
alfofort dahin marjchiren und, jo lange Mein Dienft es erfordert, 

dajelbjt liegen bleiben ſoll. 

475. Gemeinfchaftlicher Bericht von Cocceji und Homfeld. 

Aurich, 9. Juni 1744. 
Mundum. — Gen.sDir, Oftfriesiand. Tit. Ta. Wr. 1. 

Das Finanzweſen in Dftfriesland. 

Nachdem ich, der p. von Cocceji, den 6. Juni in Aurich an- 
gefommen, Habe ich mich jofort mit dem Rath Homfeld zufammen- 
gethan, die von E. K. M. mir ertheilte mündliche Inftruction dem— 
jelben commumniciret, um einen gemeinjchaftlihen Bericht mit 
demjelben abjtatten zu können. 

E. 8. M. Haben hauptjächlih verlanget, 1. einen gewifjen 
und zuverläjligen Etat von denen Revenüen des Landes zu Haben, 
2. daß die Stände fich zu einem gewiffen Quanto ein- vor allemal 

rejolviren follten, welches weder in Krieges- noch in FFriedenszeiten 
erhöhet werden jollte, 3. daß die Stände jährlich eine gewiſſe Zahl 
von Recruten liefern möchten, dahingegen die Einquartierung und 
Werbung ceffiren follten. 

Was den erjten Punct betrifft, jo Hat der Kriegesrath Bügel 
diefe Arbeit infoweit zum Stande gebracht, daß er die Einnahmen 
aus denen Rechnungen ertrahiret hat, welche fi) auf 189000 Rthlr. 
ohne die Emdijche Necognitionggelder a 2700 Rthlr. belaufen, die 
Ausgaben aber kann er noch zur Zeit ohnmöglich auf einen gewiffen 
Fuß determiniren, weil diefelbe bei einem jeden Amt different fein, 
und dahero der reine Ertrag bis auf die in loco anzuftellende 
Unterfuhung der Aemter ausgefeßet werden muß. 
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Unterdeſſen haben wir gefunden, daß die Ausgaben die Ein— 

nahme in dem letzten Jahre an die 11000 Rthlr. überſtiegen und 
der Fürſt und die Fürſtin nicht mehr als praeter propter 12000 

Rthlr. davon genojjen Haben, das übrige aber auf die Bedienten, 

Binfen und Zahlung der Douaire verwandt worden. Den Salarien- 

Etat in der Stadt haben wir revidiret und unfer Gutachten, was 
vor Leute bleiben müſſen, beigefüget, welchen gedachter Kriegesrath 
heute einjenden wird. 

Diefes ift gewiß, daß die Deconomie nichts getauget hat und 
daher nicht allein die Ausgaben fehr vermindert, jondern auch der 
Ertrag der Memter auf ein großes vermehret werden fann, wovon 

der Kriegesrath Bügel, welcher die gehörige Kapacität dazu befiget, 
zu feiner Zeit den Plan übergeben wird. Wir werden unterbefjen 
nicht ermangeln, die Schuldverfchreibungen, fo auf den Aemtern 
haften, zu unterfuchen, und ift Schon die Anjtalt gemacht, daß feine 
Binjen weiter ausgezahlet werden jollen. 

Wegen des zweiten Puncts müfjen €. 8. M. wir melden, 
daß die Contribution und die Accife allhier denen Ständen allein 
zuftehe und der vorige Fürſt nur interimsweie 12000 Rthlr., 
(welche jchon unter denen 189000 Rthlrn. mit begriffen fein) aus 
der Kafje befomme, wozu derfelbe aus feinen eigenen Wemtern 
5000 Rthir. contribuiren muß. Unterdefien haben wir denen De- 
putirten fo viel zu vernehmen gegeben, daß E. K. M. hoffen, daß 
diefelbe in Anjehung, daß fie unter Dero mächtigen Schuß ruhig 
leben und die in denen vorigen Zeiten aufgewandte ſchwere Koften 

menagiren könnten, ein erfledliches zu Unterhaltung Dero großen 
Armee gerne beitragen würden. Es haben auch die Deputirte diejen 
Punct auf dem bevorstehenden Landtag vorzutragen verſprochen. 

Sp viel den dritten Punct der zu liefernden Recruten an» 
belanget, jo wollen die Deputirte Stände ſolchen auf dem Landtag 
gleichfalls zur Propofition bringen, und werden wir alſo mit nächftem 
von diejen beiden Puncten ein mehreres berichten können. 

Zugleih mit dieſem Hauptbericht erjtattete Bügel eine Reihe von 
Specialberichten über einzelne Buncte, denen dann noch bis zum 19. Juni 
einige nachträgliche Meldungen folgten. Wir faſſen bier das Wichtigite 
daraus kurz zufammen. 
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Ditfriesland beiteht aus 4 Städten, 11 Memtern, 7 Fleden, 
7 Schlöffern und 2 bewohnten Inſeln. Die Lage begünstigt Handel und 

Schifffahrt. Linnenmanufactur wird von Mennoniften beirieben, „deren 
bier eine gute Anzahl und bemittelte fleigige Leute find“. Bedeutend ijt 
der Handel mit Pferden, Ochſen, Butter und Käſe. — Die herrichaft- 

lihen Revenüen bejtehen in den Domäneneinfünften, den beftändigen und 

unbejtändigen Gefällen ( Münz- und Strandredt, Mennoniften- und Juden: 

Schußgeld :c.) und einem Adjutum don 12000 Rthir. aus der Landes: 
Steuerkaffe, wogegen aber von den fürſtlichen Aemtern jährlich 4007 Rthlr. 
dem Lande zurüdgezahlt werden. Eine zuverläffige und überfichtliche Be- 

rechnung der Revenüen ließ ſich noch nicht aufitellen; die von Bügel 
mitgetheilten Nachweifungen haben für uns fein Intereſſe. Alle fürftlichen 

Hebungen fließen zur Ober-Renterei (Sammer); bejondere Chatull- oder 
Alodialgüter der fürftlihen Familie beftehen nah Ausjage der Kammer: 

bedienten nicht. Die (in einer Beilage näher fpecificirten) Schulden des 

fürftlihen Haufes find von dem Kammerrath Olck auf 1388148 Rthlr. 

berechnet worden. Die Hauptereditoren find: die Generalftaaten mit 

140000 Gulden, bolländiiche Privatleute unter Garantie der Staaten 

200000 Gulden, !) der Fürft von Lichtenftein 165000 Rthlr., hannöverſche 

Gläubige 55000 Rthlr., Rath Haffel in Frankfurt a. M. 37456 Rthlr. 

Aus dem beigefügten fürftlihden Eivil-Etat heben wir Fol- 

gendes hervor. 

Un Apanagen werden bezahlt 15800 Rthlr., an Bejoldungen für 

die Bedienten bei der Kanzlei und Oberrentfammer 6774 Rthlr., für 

das adelihe und andere Frauenzimmer 1171 Rthlr., für die Cavaliers 

und übrige Hofbediente 7801 Rthlr., für die Jagdbediente 947 Rthlr., 
für die Stallbediente 1829 Rthlr., in den Wemtern: Ejens 1618 Rtblr., 

Wittmund 896 Rthlr., Friedeburg 612 Rthlr., Stickhauſen 554 Rthlr., 

Leer 780 Rihlr., Emden 707 Rthlr., Pewſum 362 Rthlr., Gretfiel 

254 Rthle., Norden 352 Rthlr., Berum 483 Rtihlr., Aurich 911 Rthlr.?) 

Außer den Geldbezügen erjcheinen auch Naturalbezüge bei einigen Be— 
dienten: Roggen, Hafer, Schweine, Sped, Weide fürs Vieh, Schollen, 
Torf. Die Gejammtjumme der Ausgaben beträgt 42806 Rthlr. Davon 

!) Die holländiichen Schulden werden weiter unten (S. 766) höher an- 

gegeben. 

2) Im Anıte Aurich werden beiipielsweije folgende Kategorien von Beamten 

aufgeführt: ein Droſt (zugleih Hofmeifter und Geh. Nath), ein Amtmann, ein 

Nentmeifter, ein Moorvogt, 5 andere Vögte, 2 Kornichieher, 5 Geiftliche, 2 Küſter, 

12 Ausfündiger ic. 
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würden die Apanagegelder erſt im Laufe der Beit fortfallen; von den Be: 

joldungen für Kanzlei und Oberrenifammer können geitrichen werden 
1767 Rihlr.); ganz ausfallen würden die Ausgaben für das adeliche 

und andere Frauenzimmer, für die Cavaliere und übrigen Hofbedienten, 
für die Stallbedienten, zufammen 11054 Rthlr. (Die Aagdbedienten 

müßten bis zu näherer Unterfuchung des Forftwejens wohl noch beibehalten 

werden. Ueber die Aemier laffe fich noch nicht urtheilen.) 

Ueber die ojtfriefiihe Kammereinrihtung äußert ji Bügel 
folgendermaßen. 

Nachdem der bisherige fürftliche Geheimte Rath von Langelen, 
welcher in allen Gollegiis präfidiret hat und deshalb außer denen 
Emolumenten 700 Rthlr. an Bejoldung genojjen, auf jeine Chargen 
refigniret, find bei hiefiger Ober-Rente-Kammer feit des Fürften 
Abfterben nur 2 Kammerräthe, 1 Secretarius und 1 Kanzelift 

geblieben. 
Der erjte Kammerrath Ihering?) figet zugleich in der Re— 

gierung, ijt aber dem Kammerwejen addicter und hat zur Deconomie 
großen Trieb und Gejchidlichkeit; daher er hie beizubehalten. 

Der zweite, DIE,?) kennet volltommen das Land, ift zugleich 
Dber-Rentei-Rechnungsführer, womit er jeine Arbeit Hat. 

Daher €. 8. M. überlajje, 
1. ob Sie nicht dieſes Collegium zur Kriegs- und Domänen» 

fammer mit dem Rang wie in anderen Provinzien declariren, 
2. mit einem, der vorjiget und dirigiret, ſodann 

3. noch zweien erfahrenen Räthen bejegen und deren Be— 
joldung determiniren wollen, 

(Weil aber allhie theur zu leben, werden E. K. M. für das 
Ausfommen gnädig jorgen.) 

4. denen beiden alten Räthen aber Vertröftung geben, daß 
bei ferner verfpiürendem Fleiß und Application vor deren Ber- 

beſſerung gejorget werden jolle. 

i) Dieje Summe entfällt auf eine Anzahl von Bejoldungen, die in Fortfall 

fommten jollen. Es find jolche für den Gomitialgejandten zu Frankfurt, für 

Agenten im Haag, in Amfterdam, in Hamburg, für den Leibmebicus und den 

Hofmedicus ꝛc. Alle die Genannten figuriren mit auf dem Kanzlei- und Rentei- 

Etat ald davon „dependent”. 

2, Gehalt nach dem allgemeinen Givil-Etat: 450 Rthlr., 2 Schweine 

3) Gehalt: 400 Rthlr., 2 Schweine. 
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Alsdann muß auch die Kammer die Aemter fleißiger bereijen 

und kann der Dirigens über das Steuerweſen, welches in großer 

Unordnung, die Specialinjpection mit nehmen. 

Dieſe vorgefchlagene Membra, wozu auch die Oberforjtmeifter 
cum voto et sessione in Forftiachen gezogen werden Fönnten, finden 
ihre völlige Arbeit, und wenn die Sachen in den Train wie bei 
Dero übrigen Kammern kommen follen, muß 

5. ein Regiftrator und noch ein Kanzelift bejtellet werden, 
imgleichen ein Calculator. 

Die Benennungen und Befoldung dependiren von E. KH. M. 
Gnade. 

Damit indeß die Cameralia ihren Fortgang haben mögen, 

babe nicht unterlaffen, denen Sejjionibus beizuwohnen und unter 
E. 8 M. hoffentlichen allergnädigften Approbation zu verfügen, 
daß, obgleich aus dem fürftlichen Jahre noch Reftanten zu erheben, 
darum ohne Kammer-Autorijation nichts auszugeben [!], weil noch 
Binfen aus vorigem Jahre unbezahlt geblieben und ich gefunden, 
daß man jchon pro 1743 in die Hebung de 1744 gegriffen. 

Ueber die oftfriefifche Steuerverfajjung berichtet Bügel unterm 
15. Juni 1744 wie folgt: 

Es giebt zweierlei Schagungen: 

a) Sapitalfhagung, jo von Immobilien gegeben wird, und 
b) Perjonalihagung, jo von Perjonen entrichtet wird. 

Wenn folche ausgefchrieben werden, wird jederzeit zu einem 
Termin Capital und zwei Terminen Perſonal gefchlagen, und ſolches 
beträgt eine Summe von 33228 FI. ojtfriefifch oder 12306 Rthlr. 

Zu der Gapitalihagung Haben müſſen alle fürftliche Höfe, 

Mühlen, Ländereien, nur einiges Burgland ausgenommen, bis zum 
'/, contribuiren, und folder Termine find bishero 14 ausgeſchrieben. 

Außerdem fließen auch zur Steurfaffe die Licenten von Städten 

und dem Lande, und dieſe werden außer in einigen Diftricten, wo: 
jelbft der Licent veraccordiret ift, alle halbe Jahr in 6 Diftricten 
zur Sommer- und Winterpfacht von denen Landes-Adminiftratoribus 
oder Deputirten verpfachtet und nach einigen alten in Mittel 

jeienden Ordonnanzen der Licent hauptjächlih vom Gemahl, Bier, 

Wein, Branntewein, Schladhtvieh, Salz, Seife, Eifig zc. gehoben, 
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und beträgt dieſer Licent zwifchen 120000 bis 130000 oftfriefifche 
Gulden oder 44000 bis 48000 Rthlr. Die Anftalten aber find 
nicht ficher und nügen nichts. 

Das jegige durch Faiferliche Decreta feitgejegte Kontingent, 
jo die Stände aus denen Landesmitteln dem Fürſten gegeben, ift 
12000 Rthlr., und dieje wird ohnpoftulirt bezahlt. Wann aber 
extraordinarie bei Huldigung, Vermählung und zur Ausfteuer der 
Landesfürft etwas begehret, Hat er darüber bei verfammelten 
Ständen zu Landtage Antrag gethan. 

Der Landtag wird anders nicht, als wenn folder vom Fürften 
ausgejchrieben, gehalten. Auf ſolchem verjammlen fich die Stände, 
aus Nitterichaft, Städten und dem dritten oder Bauerftande be- 
ftehend, in der Stadt Aurich. Der Fürft hat darauf feine Defideria 
proponiren und fchriftlich übergeben Lafjen. Die Stände haben 
darüber deliberirt, und das Landtagsconclufum ift dem Fürften zur 
Approbation übergeben. 

Die Ausichreibung des in Landesangelegenheiten benöthigten 
und aufm Landtage bewilligten Quanti gejchiehet von denen zur 
Berwaltung der gemeinen Landesmittel verordneten Adminiftratoribus 
oder Deputirten, die Stadt Embden aber trägt dazu bei. 

Bei der Ritterjchaft hebt deren bejtellter Gerichtsverwalter, 
in denen Städten Norden und Aurich die Schagheber und in denen 
9 Aemtern die Dorfichulzen, bier Baurrichter, Schüttemeifter oder 
Kadden genannt, welche das gehobene zur Landeskaſſe abliefern follen. 

Bon denen Säumigen wird durch bejondere Executoren der 
Reſt beigetrieben, und dieſe haben dafür den zehnten Pfennig. 

Die Landeskafje ift gegenwärtig in Aurich, joll aber nach der 
Emder Convention dorthin verleget werden. Der Rendant heißt 
Zandrentmeifter und verrichtet alle Zahlung auf der Adminiftratorum 
Alfignation. Er führet auch eine Landrenteirehnung, welche aber 
viel Verbefferung bedarf. Die Rechnung wird am 10. Mai von 
denen Adminiftratoribus abgenommen. Der Fürft hat dazu einen 
Inſpectorem gefandt, welcher auch aus der Landeskaſſe Befoldung 

bat; ich finde aber nicht, daß bejondere monita gemachet oder die 
gemachte erlediget find; daher dann auch ſeit geraumen Jahren der 
Fürſt, wie er ſonſt als Landesherr gethan, die Rechnung nicht 
quittiret hat. 
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Die Adminijtratoresg werden von denen Ständen gewählet 
und bleiben in jolcher Function, als lange es die Stände gut finden. 

Sie haben daneben einen landichaftlichen Advocatum, 2 Secretarien, 

Procuratores, Bedellen und Boten. 
Bejondere Umjtände, jo hiebei vorfommen, find wohl diefe, 

daß, obgleich das Land mit Üübergroßen Schulden belaftet, dennoch 

die Reftanten jchlecht beigetrieben und große Remiſſiones, ohne ab- 
zujehen, warum, ertheilet werden, der fonjtigen vielen unnöthigen 
in Ausgabe kommenden Koſten nicht zu gedenken. 

Auch iſt was bejonders, daß der Landesherr zu obigen Steur- 
jachen, jonft feine Concurrenz gehabt, außer in denen beiden origine 
tenus zu Oftfriesland nicht gehörigen Aemtern Ejen und Wittmund, 
ſonſt Harlinger Land genannt; Hiefelbjt werden ohne der Stände 
Eoncurrenz die Schapungen vom Landesherren ausgejchrieben und 
durch deſſen Bediente gehoben, demjelben auch zur Ober-Renterei 

berechnet. Der Ertrag ift praeter propter 7818 Nthlr. und ift 
regulirt vom Dimt à 400 Ruthen, 9 Schaf oder 8 Ggr.!) 

Die Nebencollecten beftehen in Teich» und Sielſchatz, fo viel nämlich 
zum Unterhalt der Dämme an der Emße und denen Seefanten nöthig. 

Wegen der Landesijchulden Hat ein bejonderer Eredit-Etat 
noch nicht formiret werden fünnen; es find aber der Schulden eine 

überaus große Menge; daher alle Ereditores mit der prompten 
Binszahlung nicht geholfen werden. 

Die principalefte Creditores aber find die Holländer, welche 
dem Lande 

290000 fl. am 1. Juli 1721, 

147000 „ „ 12. April 1722, 
150000 „ „2. April 1728, 
587000 fl. zinsbar geliehen. 

Außerdem haben diejfelbe vor ein Anlehen ex anno 1720 von 

600000 fl. die Licent-Contoirs zu Emden, Norden und Leer unter, 

halten darauf ihre verpflichtete Bevollmächtigte, fie jollen aber bis 
auf ein geringes im laufenden oder Anfang folgenden Jahre|!] mit 

diefem Gapital und Zinſen befriediget werden fünnen, und ift nicht 

zu zweifelen, wenn fchier künftig das Collegium administratorum 
mit bejjeren Membris befegt und feitens E. K. M. der Kammer 

1) Diemat, oſtfrieſiſches Landmaß, — 400 Ruthen. — Schaf iſt der 

zehnte Theil eines Guldens (— 2 Stüber oder 20 Witten). 
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die Infpection mit anvertrauet wird, daß nicht auch das Steuer- 
weſen in bejjere Ordnung gebradjt und die Schuldenlaft vermindert 
werden könne. 

Ueber das Poſtweſen berichtet Bügel am 19. Juni, daß folgende 
Linien beftünden: eine fahrende Poſt von Leer nad) Aurich und Bremen, eine 

reitende Poſt aus Holland, eine fahrende Boft von Efend. Die Einnahme 

daraus beträgt 45 Rthlr., die Ausgabe 70 Rthlr. Das fürjtlihe Haus hat 
das Poſtregal allezeit gegen das Reich3:General: Bojtamt behauptet. Bügel 

beantragt eine Reform des ganzen Poſtweſens mit Anſchluß an den Mindenfchen 
Poſtkurs; der König möge dazu einen Mindenſchen Poſtamtsbedienten jenden. 

Die übrigen PBuncte aus den Berichten Bügel! brauchen bier um 

jo weniger berührt zu werben, als jich deren wejentlicher Anhalt aus der 

Antwort des füniglichen Kabinets ergiebt. (Nr. 483.) 

476. Jmmediatbericht Coccejis. 

Aurich, 12. Juni 1744. 

Mundum. — Gen.Dir. Oftfriesiand. Tit, Ia, Wr. 1. 

Die Verhältniije in Dftfriesland. 

Votre Majesté aura vu par ma derniere relation!) que la 

possession est prise partout, que tous les officiers, tant de l’etat 

militaire que de l’etat civil et ecclösiastique, ont fait leur sou- 

mission: que les Danois ont decampe et que la sauvegarde de 

l’Empereur a été dispersee et, enfin, que tout est dans une entiere 

tranquillite. 

Par celle-ei j’ai l’'honneur de marquer A V. M. que les 

etats ont souhaite ardemment que V. M. voulüt remedier à leurs 

griefs, avant que de les obliger à präter hommage; mais je leur 

ai allegu& de si bonnes raisons qu'ils ont fix& eux-memes le 
terme au 20. de juin. 

V. M. saura bientöt le resultat des &etats sur la somme 

payable de la caisse des contributions et sur les recrues qu’Elle 

demande; trop heureux, si je pourrais regler encore ces articles 

a la satisfaction de V. M.! 

Le conseiller Bügel travaille sans reläche a dresser un 

etat juste de cette prineipaute et de ses revenus, qui ne sont 

pas si considerables comme on a cru, mais qui pourront le 

devenir avec le temps. 

') Berg. ©. 753, Anm. 2. 
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477. Aus einem Bericht von Locceji und Homfeld. 

Aurich, 12. Juni 1744. 
Munbum. — R. 68. Wr. 1a. 1. 

Gravamina der Stände und Huldigung. 

Em. Königl. Majeftät Haben wir allerunterthänigft melden 
jollen, daß die Ausichreiben zum Landtag und zur Huldigung 
(welche die Stände auf den 20. hujus auszufegen gebeten) jchon 
gejtern nach dem beigelegtem gedrudten Formular!) abgegangen 

und übermorgen von allen Kanzeln im Lande publiciret werden 
jollen. 

Die Stände find jehr Hart darauf beftanden, daß der Tag 

der Huldigung nicht eher angejegt werden möchte, bis die Gravamına 
erlediget und ihnen darüber die Reſolutiones ertheilet würden. Wir 

haben aber denenjelben fo viele Remonftrationes dagegen gethan, 
daß fie endli den Tag agreiret und fich erfläret Haben, vor der 
Hand mit denen Reverjalien, Towie ſolche der Fürſt anno 1708 
ausgejtellet, zufrieden zu fein. 

Sie haben aber auch zugleich begehret, daß wir wenigſtens 
Diejenigen Buncte, welche zu jo vielen Difjenfionen mit dem vorigen 
Fürften Anlaß gegeben, vor der Huldigung eraminiren und foldhe 
dur einen Nebenrevers abthun, die übrige Gravamina aber und 
deren Berichtigung auf einen gewifjen Terminum ausfegen möchten. 

Wir haben, ohne etwas zu verjprechen, uns hierauf zufammen- 
gethan und die gedrudte Gravamina zur Hand genommen, um zu 
jehen, wie weit etwa €. K. M. darinnen machgeben und die fo 

furdtjame Gemüther der Stände beruhigen können, und nehmen 
die Freiheit, jothane Puncten sub nro. 2 nebjt unjerm unvorgreif- 
lihem Gutachten biebeizufügen.?) Wir müflen aber zur Erläute- 
rung diefer Puncten anführen, daß das Contributiong= und Accife- 
weſen in diejer Provinz auf einem ganz andern Fuß ſtehe als in 
E. 8. M. übrigen Landen. Die Einwilligung, Ausichreibung und 
Adminiftration der Eollecten fommt einzig und allein denen Ständen 
ohne Concurrenz des Fürften zu, wie dann auch die Acciſe (außer 

1) Bon deijen Mittheilung nehmen wir Abftand. 

2) Nr. 1 ift das obenerwähnte Formular. — Diefe zweite Beilage lafjen 

wir dieſem Stüde folgen 



Gravamina der vftfriejiichen Stänbe. 769 

dem Harlinger Amt) bloß von denen Ständen dependiret, dergeftalt 
daß die Stände nicht mehr als 12000 Rthlr., und zwar nur in- 

terimistice und auf 11 Jahr, dem Landesfürften jährli daraus 
ajfigniret haben. Diejes beruhet nun in offenbaren compactatis 

und decisionibus caesareis, und nad diefem Fuß müſſen die 

Sravamina eraminiret und decidiret werden. 

Weil aber dem Fürften hiedurch die Hände fehr gebunden 
waren und Derjelbe gleichwohl eine mehrere Autorität prätendirte, 
die Stände aber jederzeit auf die Accorden provocirten, jo fein 
occasione dieſes Umftandes alle andern in der Beilage enthaltene 
Puncten zur Gonteftation gefommen; dahero nöthig fein dürfte, 
dieſe Racine aller Uneinigfeiten zu coupiren. 

Diejes ift gewiß, daß, wann der Fürft in allen diefen Buncten 

obgefieget hätte, derfelbe dadurch nicht einen Grofchen mehr an 
Nevenüen aus der Contributionslaffe würde erhalten haben, und da 
überdem E. 8. M. in der uns ertheilten Inftruction Sich declariret, 
daß Diejelbe denen Ständen ihre Jura und Privilegia confirmiren 
lafjen wollten, mir, dem p. von Gocceji, auch mündlich zu ver- 
nehmen gegeben, daß diefelben, warn die Stände Derofelben ein 
jährliches erflecliches Quantum nebft einer Anzahl von Recruten 
liefern würden, Sie mit denen Ständen weiter feine Brocefje haben 
wollten, jo ftellen €. 8. M. wir lediglich anheim, ob Diejelben die 
quäftionirte Puncte oder einige davon nach unferm Gutachten ab- 
zuthun geruhen oder was Sie jonft darüber verfügen wollen. 

Was die Neverjales, welche wir generaliter mit denen Ständen 
concertiret haben, betrifft, fo find Diefelbe eben auf den Fuß, wie 

jolche anno 1708 bei der legten Huldigung von dem Fürften nebft 
hinc inde beigefügten Broteftationen ausgeftellet worden, abgefaffet, 
und weil diefelbe in des Brenneiſens Dftfriefiichen Hiftorie, Tom. 2, 

fol... .') enthalten, jo haben wir uns wegen Kürze der Zeit 
darauf beziehen müſſen . . . . . 

Beilage. 
Gravamina et desideria der Stände 

mit Anmerkungen darüber. 
1. Daß die Accorden als Grundveften der oftfriefiichen Re— 

gierung und als eine beftändige gute Ordnung gehalten werden Sollten. 

2) Die Lüde ift in dem Mundum nicht ausgefüllt worden. 

Acta Borussica. Bebörbenorganijation VL, 49 
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Diejes ift in dem Hannöverſchen Bergleih vom 14. Februarii 1690 ent- 

halten, welcher in des Brenneifens Oftfriefiihen Hiſtorie Tom. 2, p. 1060 be- 

findlich ift. 

2. Daß ihnen freiftehen möge, zu Behauptung ihrer Geredt- 
ſame, fih unter einander zu verbinden und zu vereinigen, mithin 
conjunctim ihre Rechte zu vertreten. 

Hiebei ift nichts bedenfliches, wann dazugejeget wird‘ ſowie es die Nechte 

und Landesverträge mit fich bringen. 

3. Daß die föniglichen Räthe bei Antretung ihrer Bedienung 
auf diefe Accorden beeidiget werden jollen. 

Diejes ift denen pactis gemäß. 

4. Daß alles, was auf dem Landtag ‘per majora abgehandelt 
und bejchloffen wird, zur Erecution gebracht werden folle, wann 
auch Schon ein oder ander von denen Ständen ſich trennen umd 
diffentiren wollte. 

Dieſes ift billig. 
Wie dann auh ©. K. M. verſprechen, daß Sie alles, was 

beichloffen worden, ohne die geringjte Aenderung confirmen wollten. 
Hier müßte beigefüget werden: wann nichts wider die Mccorden und 

darinnen fundirte landesfürftliche Hoheit in denjelben enthalten ift. 

5. Daß der Landtag jedesmal an einem unbefeftigten Orte 
gehalten werden folle. 

Diejes ift de concedendis. 

6. Daß, wann einige Uneinigfeit unter denen Ständen ſich 

ereignet, ©. K. M. vor Sich die Sacdje nicht decidiren wollten. 
Weil doch ein Richter fein muß, jo würde die Sache ad forum ordinarium 

(salvis remediis an die Reichdgerichte) remittiret werden können. 

7. Daß die Eimwillung, Erhebung und Verwaltung derer ge» 
jammten Landesmitteln, injonderheit die Berwendung der Ver— 
ſchickungs-,Commiſſions- und Landesprocefkoften foll denen Ständen 

und dem zu deren Adminiftration beftimmten Collegio nach wie 
vor jchlechterdinges überlafien werden und der Zandesherr fowohl 
in Krieges: als Friedenszeiten fich Feiner Cognition oder Direction 
darüber anmaßen, auch der zu Abnahme der jährlichen Rechnung 
zu deputirende königliche Commiffarius fich des voti und Cognition 
enthalten. 

Diejes gründet fich auf die Mccorde, worinnen denen Ständen bie völlige 

Gewalt über das Gontribution- und Acciſeweſen verftattet worden. 
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Hiebei würde es nun wohl zu lafien fein. Weil aber gleihwohl €. 8. M. 

daran gelegen, zu wifjen, ob dieſe Gelder zum Beſten des Landes angewandt 

werden, zu dem Ende auch nach denen Accorden ein Commiſſarius bei Abnahme 

der Rechnung beimohnen muß, jo würde unſeres Ermeſſens diefem Commiſſario 

freiftehen müflen, monita gegen die Rechnung zu formiren und, wann er gegen 

die Juftification derjelben etwas einzumenden hätte, folche® bei dem nächſten 

Landtag vorzutragen, da dann die Stände en corps die notata unterjuchen und 

jolche decidiren müflen, wobei es auch lediglich gelafien werden könnte. 

Es ift im übrigen €. 8. M. en particulier nichts daran gelegen, weil 

Diejelbe mit einem gewiſſen Quanto ji begnügen müjjen, das Corps der Stände 

aber auch vor die Wohlfahrt deö Landes zu ſorgen ſchuldig iſt. 

Wann E. K. M. diejen Punct accordiren, jo dürften die meiften Haupt- 

gravamina von jelbit wegfallen und alle Motus ceffiren, die Stände aud, wann 

man ihnen Hoffnung dazu machte, bervogen werden, Sr. K. M. Haupt-desiderio 

wegen einer höheren Summe deſto eher zu Ddeferiren. 

8. Daß die Entjcheidung der Wahljtreitigfeiten neuer Ad— 
miniftratoren dem Deputations-Collegio überlaffen werden müſſe. 

Weil ein jeder Stand zwei Wdminiftratores wählet, welche die Landes- 

mittel abminiftriren, dabei aber öfters Streit vorfället, ob die Wahl richtig ſei 

oder nicht, jo ift micht unbillig, daß das Deputations-Collegium derer Stände 

über die Richtigkeit der Wahl erkennen möge, injonderheit da vorhin angemerkt 

worben, dab €. K. M. fein befonderes Intereſſe dabei haben. 

9. Daß feine zum geiftlichen und politiichen Regiment gehörige 
Gelege und Anordnungen ohne der Stände Rath und Berwilligung 
verfertiget werden follen. | 

Diejes ift in denen Accorden gegründet und fann hiebei feine Limitation 

borgenommen werden. Es ift auh E. 8. M. nicht jonderli daran gelegen, weil 

die Eöntribution und Accife, wobei die meiſte Polizeigeſetze gemacht werden, denen 

Ständen privative zuftehet und dieſelbe dahero billig darüber gehöret werben 

müſſen. 

10. Daß die Nothwendigkeit der Unterſchrift von denen Ad— 

vocatis, welche neuerlich erfordet worden, abgeſchaffet werde. 
Dieſes hat kein Bedenken, weil keine vereidigte Advocati vorhanden ſind, 

ſondern lauter Procuratores, welche vor alles ſtehen müſſen und ihre Schriften 

bald bei dieſem bald bei jenem machen laſſen. 

11. Daß ihnen freiſtehen ſolle, die gemeine Landesmittel ohne 
Conſens des Landesherrn zu obligiren. 

Weil ſehr bedenklich iſt, dieſes vor der Hand zu accordiren, ſo muß es 

bis zu Erörterung der andern Gravaminum ausgeſetzet werben. 

49* 
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478. Labinetsordre an den Regierungs-Präfidenten von Plotho 
in Magdeburg. 

Potsdam, 14. Juni 1744. 
R. 96. B. 30. — Abfchriftlic. 

Die Satvelfhe Procekiade. 

IH communicire Euch hierbei in Abjchrift diejenige Ordre, 

welhe Ich auf die bei Mir abermals übergebene Bejchwerde ber 
Gemeinde zu Satvel wegen des mit denen Graf Schulenburgifchen 
Erben bis jeßo fortdauernden Proceljes an dortige Regierung unterm 
gejtrigen Dato ergehen laſſen; und da Ich Mich bei deren Boll» 

ziehung erinnert, wie Ich bereits unterm 4. Julii vorigen Jahres 
ernftli) befohlen,!) daß Ddiefe Sache bejchleuniget und in wenig 
Wochen völlig zur Endichaft gebracht werden, Ihr auch darauf ein 

wachjames Auge Haben und Mir deshalb rejponjable fein jollet, jo 
nimmt Mich nicht wenig Wunder, daß Ihr auf diefe Meine Drdre 

fo Schlechte Attention gehabt und Euch dadurch der Verantwortung 
fo unbedachtſam erponiren können. 

Ih befehle Euch dahero hierdurd, und zwar bei Vermeidung 
100 Speciesducaten fiscaliiher Strafe, daß Ihr Mir a dato binnen 

vierzehn Tagen berichten jollet, in was für Situation der Proceß 
zwifchen denen jupplicirenden Unterthanen und denen Sculen- 

burgijchen Erben ſich befindet; woher es fomme, daß derjelbe jo 
viele Jahre gedauret und warum folder Meiner im vorigen Jahre 
ergangenen Drdre gemäß nicht zur Eundjchaft befürdert worden. 

Wobei Jh Euch zugleich ernitlic; verwarne, daß Ahr dahin fehen 
jollet, damit Meiner geftrigen Ordre?) ohne alles Raijonniren auf 

das promptejte nachgelebet werden müſſe, indem ch dieſerhalb alles 

!) Bergl. Nr. 354. 
2, Durch Cabinetsordre vom 13. Juni hatte der König der Magdeburger 

Regierung, zugleich mit einem nachdrüdlichen Verweis wegen ihrer Säumigfeit, 

den gemeſſenen Befehl ertheilt, „bei Vermeidung Föniglicher Ungnade“ die Sadıe 

entweder in 4 Wocden zu Ende zu bringen oder die Acten zur Enticheidung an 

das AJuftiz-Departement einzufenden, und Immediatbericht darüber zu erftatten, 

was geichehen ſei. — Zugleich war an die Etatäminifter von Broich und von 

Arnim der Befehl ergangen (13. Juni), auf die Beendigung diefer jo unverant- 

wortlich verjchleppten Sache hinzumirfen und ebenfall® darüber zu berichten. 

(R. 9%. B. 30.) 
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von Euch fordern und im unverhofften Verbleibungsfall jolche Ver— 
fügung machen werde, welche Euch nicht wird zum Vortheil ge— 
reichen fünnen. 

Ihr wiſſet übrigens, in was für gutem Vertrauen Ich Euch 
zum Bräfidenten bei dortiger Regierung beftellet habe, und fünnet 
Ihr aljo leicht erachten, daß es Mir Höchft unangenehm fein müffe, 
wann Sch vernehme, daß Ihr Meiner Abficht und Intention zu— 
wider mit Negligirung der Euch zuftehenden Autorität die Räthe 
allein fchalten und walten laſſet und denen unverantwortlichen 

Broceduren feinen Einhalt thut. Ihr werdet aljo dahin bedacht fein, 
von dem Euch anvertraueten Poften Euch insfünftige gehörig zu 
acquittiren, wenn Ihr wünfchet, daß Ich bleiben fol zc. 

479. Labinetsordre an den Etats-Minifter von Lesgewang. 

Potsdam, 14. Juni 1744. 
R. 96. B. 28. — Abſchriftlich. 

Kajjenrevifionen. 

Mit dem, was der Minifter in jeinem legten Zeitungsbericht ge- 
meldet, ift der König im allgemeinen zufrieden gewejen; 

aber diefes höre Ich ungerne, was Ihr von dem Kafjendefect, 
fo durch den häßlichen Betrug der Rendanten!) entftanden, gemeldet. 
Was Ihr deshalber für Mejures genommen, ſolche approbire ch, 
und follet Ihr diefe Schelmftüde genau unterjuchen laffen, auch 

forgen, daß die Kaffe in Nichtigkeit gefeget werde. Eigentlich aber 
ift es wohl der Kammer und des Licent-Directorii Schuld, daß 
diefes Manguement entjtanden, weil die Kaſſen nicht öfters oder 
nicht mit rechtem Grunde und Vorficht, jondern bloß nad Maß- 
gebung betrüglicher Ertracten vifitiret worden, bei welcher legeren 
Methode allemal ein Rendant einen blauen Dunft machen fann. 
Ihr ſollet alfo die ernftliche Verfügung machen, daß joldhes vor 
das fünftige zuverläjjiger, accurater und öfters, ja wenigſtens alle 

vier Wochen gefchehe und darunter feinem Rendanten im geringjten 
getrauet werde, damit fich die Kammer feine Verantwortung zuziehe. 

1) Näheres ift darüber nicht zu ermitteln gemwejen. 
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480. Immediatbericht Coccejis. 

Aurich, 16. Juni 1744. 
Dundum, — Gen.Dir. Oftiriesiand, Tit. Ia. Wr. 1. 

Neueinrihtung der oftfriefiihen Negierung. 

Votre Majeste a ordonné dans mes instructions de former 

le plan d’une nouvelle rögence. Je l’ai fait conjointement avec 

le conseiller Homfeld,!) et nous en envoyons & V. M. le projet 

par la poste d’aujourd’hui.?) 

Comme il faudra nommer un chancelier qui soit entierement 

dans les interäts de V. M. et en m&me temps habile et honnete 

homme, je ne pourrais jamais proposer A V. M. un sujet plus 

digne que le conseiller Homfeld qui, par la convention avec la 

ville d’Emden et par sa bonne et sage conduite, est l'unique 

cause que V.M. Se trouve dans la paisible possession de cette 

province, et qui a sacrifi& depuis tant d'années ses propres in- 

teröts et ceux de sa famille pour ötre fidele à V. M. 

Salarien-Etat 
derer uftizbedienten bei der Negierung und Eonfiftorio zu Aurich, 

vom 1. Junii 1744 bis ult. Maji 1745. 

Haben gehabt Sollen haben 

Rthlr. Deputat Rthlr.  Deputat 

1.1Der Kanzler . . » 2 .2..51000 | | 1000 | 

2. Vier Räthe: | | | 
2 22222222] 600 | 2 Schweine | 500 | 
b). 400 u ee an a MO — 

Dieſe Plätze ſein durch der 

beiden Regierungsräthe Bad- 

meifter und Wichts Captur 

vacant; es jollen aber mit 

nächſtem einige vorgeichlagen | 

werben. | 

N) Cocceji ſchreibt u. a. an Homfeld auf einem Zettel vom 14. Juni 1744: 
„wann Ew. Hocedelgeboren Ddiejen Nachmittag nach der Kirche nichts zu thun 
haben, jo wollen wir die Anterimsregierung formiren und Sr. Kgl. Majeftät zur 
Approbation einichiden”. 

?) Wir lajien den Entwurf am Schluß diejer Nummer folgen. 



Neueinrichtung der oftfriefiichen Regierung. 7175 

Haben gehabt Sollen haben 
— — = 5 a T — - 

Rthlr.  Deputat Ritlr. Deputat 
* Ih 

c) der Regierungsrath Eofdewey | 300 | 2 Schweine | 300 
d) der Hegierungsrath Yhering z 4 — 

wird aus der Kammer be— | | 
joldet. | | 

3. | Der Advocatus fisci. . . .| 100° B | 100° 
4. Der Arhivariu und Geheime | | 

Regiftrator Wider . . .| 210 € 210 

5.| Der Secretarius Dettmerd . . | 200 1 Schwein 200 | 

6.14 Kanzelliften, zufammen . . | 555 F 530 | 

7. Der Bedel -. . 2 2.2... 50 e | 50 

8.| Zwei Boten, zufammen . . .| 74 R 50 

9,1] 8wei Geiſtlichen, welche auch 

Eonfiftorialräthe fein:?) h 

a) der Generalfuperintenbent | | 

| Sindhbammer . . .» . .] 550: 8 Tonnen 550 | 8 Tonnen 

|Roden, 2 Laſt Noden,?) 2 Laſt 

Haber, 20 Fu» Haber, 20 Fu⸗ 

der Torf, der Torf, 
1 Kuhweide. 1 Kuhweide. 

b) Conſiſtorialrath Göflel . . | 430 8 Tonnen | 450 | 8 Tonnen 
Rocken, 2 Laft ‚Noden, 2 Laft 
Haber, 30 Fu- | Haber, 30 Fu- 
ı ber Torf. ‚ ber Torf. 

4539 " 4840 

1) „Beide letzte Beioldungen können auöfterben, weil ©. K. M. die 

Superintendentur einem Stabtprediger fünftig beilegen können; der andere aber 
ift gar nicht nöthig, und können ©. K. M. denielben gleich jego an einem andern 

Ort translociren und dieſe Bejoldung ſodann menagiren.“ 

2) „Das Deputat würde wohl denen Geijtlihen ad dies vitae gelafien 

werden müfjen“. 
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481. Immebdiat-Eingabe des Magdeburgifchen Regierungs- 
Präfidenten von Plotho. 

O. D. [19. Juni 1744].') 
Abſchrift. — R. 52. Wr. 144. 

Mißbräuche bei der Magdeburgiichen Regierung. 

Allerunterthänigfte Anzeige derer bishero bei dem Col— 
fegio, denen Expeditionen und Advocaten bemerkten Unordnungen 
und Mißbräuche, zu deren Abjtellung alle freundliche, ernjtliche 
Erinnerungen und Berwarnungen nichts fruchten wollen. 

I. In dem Eollegio finden ſich Räthe, 
a) [welche,] wenn ihnen Memorial-Acta zum Berhör und zum 

Abſchiede zutheile, ſolche lange Zeit mebft denen darzu geforderten 

Acten an fich behalten und, wenn gleich deshalb 20mal freundlich 
und ernftlih erinnere, dennoch fruchtlos it, bis fie endlich nad) 
ihrer Gelegenheit damit zum Vorſchein fommen. 

b) Wenn zwar der Vortrag geichiehet, um meine Erinnerungen 
zu evitiren, weil von denen Diftributionen ein bejonders Protocol 
führe, weshalb auf meine Kojten einen Secretarium, und der ver- 

pflichtet, halte, und in jolchem Protocoll die Sache nicht ehender 
unterftreiche, als bis fie referiret und im jeden Kreis-Secretarii?) 
Protocoll als rejolviret eingetragen, jo werden jedoch, wenn darauf 
die Concepte denen Referenten zur Revifion gebracht, jolche zurüd- 
behalten, welches jodann nicht wilfen kann, als bis von denen 
Parteien wegen ermanglender Rejolution bei mir die Anzeige 
gejchiehet. 

ce) Iſt auch zwiſchen einigen Räthen und denen Advocaten 
die Vertraulichkeit jo groß und gehen wohl aus der Audienz und 
deliberiren mit denen Advocaten, jo öfters auch die Unanjtändigfeit 
deſſen vorgeitellet. 

d) Wenn etwan eim oder der andere gute Freund bei einer 
Sache intereifiret, oder geglaubet wird, man würde fich diefen oder 
jenen zum Feinde machen, fo wird die Unterjchrift bei Berichten 
nah dem SHoflager evitiret, objchon jo oftmals beclariret, daß 

I) Bergl. E.-D an Plotho vom 16. Juli 1744. 
2, Die Negierungstanzlei hatte für jeden der alten Kreiſe des Landes einen 

bejonderen Secretär. 
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feiner, wenn er bei Referirung der Sache gewejen und nichts 
contradiciret, auch falls was erhebliches dargegen einzinvenden, nicht 
jein votum jchriftlich de contradicendo ad acta gäbe, die Unter: 
ichrift gefchehen müßte. !) 

e) Behalten einige Räthe die Acta an ſich. 

I. In denen Erpeditionen find die Unordnungen doch 

bauptjählih in dem Holzkreife, und welcher fo viel ausmachet als 
die übrige 4 Kreis-Expeditiones. 

a) Sind die Acta nicht in gehöriger Ordnung und erfordert 
diefer Kreis eine ordentliche Rangirung der Acten, worzu ein 
fleißiger Mann mehr denn Jahres Zeit vonnöthen hätte. 

b) Werden die Acta nicht ordentlich geheftet; dahero öfters 
incomplete Acten zum Berabjchieden gegeben werden, wodurd denen 
Referenten unnöthige Mühe gemachet und die Parteien in doppelte 
Kosten gejeßet werden. 

c) Wenn die Räthe bei Referirung der Memorialien Acten 

fordern, jo wird jolches entweder gar vergeflen oder es verlaufen 
darüber wohl drei bis vier Wochen, oder die Acten find, weil fie 

in feiner Ordnung, entweder gar nicht zu finden oder von denen 
Advocaten geraubt, weil feiner darauf Achtung giebet. 

d) Die Erpeditioned gehen langjam von Statten und werden 
wohl gar vergefien; die Infinuationes, welche doch ein Hauptpunct 

bei dem Proceß find, gejchehen nicht ordentlich, hundert anderer 
Unordnungen zu gejchweigen, worüber mich täglich ärgern muß 
und jolchen doch nicht abgeholfen jehe durch alle gute Anordnungen, 
ernjtliche Erinnerungen und Beitrafungen. Die Urſache deſſen ift, 
daß der erpedirende Secretarius zugleich Negierungsrath ift und als 
Deputatus von der Regierung das Directorium vom Armenhaufe 
führet und aljo fehr obruiret, der Secretarius adjunctus aber ein 

abgelebter Mann und die Kanzelliften junge und der Routine un- 
erfahrene Leute find, imgleichen der Stanzelleidiener Spedhuhn, 
welcher die Infinuationes thun muß, auch jehr commode und 

interejfiret und ftarfe WVerweije, auch Strafungen zu feiner Cor— 
rection annimmt, mithin, da die Exrpeditiones, welche, wie das erjte 

I) Die verworrene Conftruction in der Vorlage, hier und an anderen Stellen, 
fällt wohl nicht dem Abjchreiber, fondern dem Eoncipienten zur Laft. 
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Glied an dem Leibe, aljo auch an der Regierung unbejchreibliche 
Eonfufiones verurjachen können. 

III. Die Wdvocaten. 
a) Deren find einige, welche fich nicht jcheuen, Sachen heimlich 

aus den Acten zu reißen, und, wenn deshalb mit Rigueur verfahre, 
ſich darüber mit Verjchweigung der Wahrheit bei €. 8. M. Etats- 
Miniftern zu bejchweren und mich zu verklagen, als wie der, ohne- 
dem in dergleichen Kunſtſtück berüchtigte Criminalrath Braun, welder 

deshalben und vielen andern höchſt ftrafbaren Beginnen jchon vor 
einigen Jahren caffiret werden jollen, legtens bei der Klofter Alten- 
Haldenslebiihen PBropitwahl-Sache begangen. 

b) Daß, wenn die Regierung die Verjchleifungen der Proceſſe 
zu coupiren juchet, jelbige zu Gewinnung der Zeit und mehrerm 
Berdienjt appellationes ad tribunal interponiren, ſolche aber doch 
nicht introduciren; dahero ſehr viel e8 zu Beſchleunigung der 
Proceſſe gereihen würde, wenn bei Befinden, daß die interponirte 
Appellation offenbar frivol und nichts als den Endzwed der Ber- 
zögerung zum Grunde habe, jolche Appellation in honorem judicis 
superioris nicht einmal zu attendiren jei. 

482. Gemeinfhaftlicher Bericht von Cocceji und Honifeld. 

Aurich, 19. Juni 174. 
Rundum. Gen.⸗Dir. Oftfriesland. Tit. Ia. Wr. 1. 

Geld» und Necrutenlieferung durch die oftfriejiihen Stände. 

Es Haben fich ſchon verjchiedene Deputirten zu dem Landtag 
allhier eingejtellet, mit welchen wir vorläufig wegen der von €. 

K. M. prätendirten beiden Puncten, betreffend das Quantum der 

Contribution und 400 jährliche Recruten, gejprochen haben. 
Gleich wie wir nun die Bropofition vorläufig nur denjenigen 

gethan, welche vollfommen in €. 8. M. Intereſſe fein und Dero 

Intention überall zu fecundiren juchen, aljo Haben diejelbe uns 

ganz offenherzig ihre Meinung entdedet und im Vertrauen zu ver— 
nehmen gegeben, daß die Schuldenlaft der Stände fich über 
900000 Rtihlr. erftrede und dieferwegen 50000 Rthlr. Zinſen von 
dem Lande aufgebracht werden müfjen; worzu alsdann noch Die 

Subfidien à 12000 Rthlr., die fie an E. K. M. bezahlen müjjen, 

die Unterhaltung der Dämme ꝛc. käme, jo daß das Land hiedurch 
Ihon mehr als zu viel graviret wäre. 
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Unterdefjen glaubten fie doch, daß in Anfehung,. daß E. K. M. 
fie zu Schügen im Stande wären, die Stände die Summe ber 
12000 Rthlr. wohl verdoppeln und E. 8. M. 24000 Rthlr. 
accordiren würden. 

Was die Recruten anbeträfe, jo könnten fie als treue Diener 

E K. M. nimmermehr anrathen, 400 Mann in diefem Lande auf- 
heben zu lafjen, weil fie ihre Ehre engagiren wollten, daß, wann 

bei einem der Anfang gemacht würde, nicht ein einziger junger 
Menſch im Lande bleiben dürfte. 

Sie fügten diefem bei, daß die meifte Bauern bemittelte 
Pächter aus andern Landen wären, welche die Höfe abandonniren 

und mit ihrem Inventario in die benachbarte Provinzien, womit 
dieſes Land umgeben ift, entweichen würden, wo man diejelbe mit 

Freuden aufnehmen dürfte. 

Sie vermeinen, daß es bei denen Nachbaren ein großes Auf- 

nehmen machen würde, wann gleich im Anfang €. K. M. Regierung 
dergleihen Mißvergnügen allhier entjtehen follte, welches vor der 
Hand um jo viel mehr zu vermeiden fein dürfte, weil die Herrn 

Generalftaaten der Stadt Emden in ihrem Antwortjchreiben nicht 
undeutlich zu verftehen gegeben, daß die ihnen verjprochene Freiheit 
nicht von langer Dauer jein dürfte. 

Diejes jei gewiß, daß die Stadt Emden, wann dergleichen 

Enlevirung gejchehen jollte, nimmermehr um Abforderung der hol— 
ländiſchen Garnifon anjuchen werde. 

Sie haben derowegen vor fi) und ohne Wiſſen ihrer Mit- 
jtände einen Vorſchlag gethan, vb nicht E. K. M. die 400 Mann 
in Gelde annehmen würden. Die Stände wollten lieber 15 big 
20 Rthlr. vor einen Mann verwilligen, fie würden auch alle die- 
jenige Leute, welche dem Lande zur Laſt wären und nicht gebuldet 

werden fönnen, aus freien Stüden €. K. M. offeriren. Es ftünde 
überdem E. K. M. frei, einen Werbeplag allhier anzulegen und 
die Leute gutwillig anzumerben. 

Weil nun dieſe Umftände dergejtalt bejchaffen find, daß das 
Wohl und Weh des Landes von E. K. M. dependiret, und wir 
allergnädigfte Rejolution hierüber nöthig haben, jo wollen wir ung 
diejelbe allerunterthänigft ausgebeten haben. 
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483. Labinetsordre an Locceji. 

Potsdam, 20. Juni 1744. 
Abſchrift. — Gen.Dir. Oſtfriesland. Tit. Ia. Wr. 1. 

Befigergreifung von Oftfriesland. Einkünfte des Landes, 

Eure beide Berichte vom 9. und 12. dieſes Monats!) ſeind 

Mir wohl eingeliefert worden, und habe Ich mit Vergnügen daraus 
erjehn, daß die Pofjejfionsergreifung nunmehro überall geichehen, 

auch die dortige Unterthanen nebjt denen Militär- und ivilbe- 

dienten fich jämmtlich foumittiret und alles in gehöriger Ruhe ift; 
daher Ich denn ganz feinen Zweifel trage, es werde jolchergeftalt 
continuiren und die auf den heutigen Tag angejegte Huldigung mit 
gutem Succeß und zu jedermanns Vergnügen vor fid) gehen. 

Was die Nemedirung derer von den Ständen angegebenen 
Grief3 anbelanget, fo gereichet es Mir zu gnädigftem Gefallen, 
daß durch deren Erörterung der Huldigungstermin nicht ausgejeget 
worden; Ich werde Euch auch mit der nächjten Pojt auf alle des— 

halb von Euch eingelandte Puncte aus dem Departement der aus- 
wärtigen Affairen beicheiden lafjen, und kann Ich Euch joviel vor: 
läufig deshalb melden, wie Ich perfuadiret bin, daß die Stände 

mit denen darauf erfolgenden Rejolutionen völlig zufrieden zu fein 
Urſach haben werden. 

Wegen der Summe, jo die Stände jährli zu zahlen fich 
entjchließen werden, ingleichen wegen der gewillen Anzahl Recruten 

will Ich hiernächſt Euren Bericht erwarten, und habt Ihr übrigens 
zu überlegen, ob gedachte Stände fich zugleich zu einer gewiſſen 
Zahl Remontepferde verftehen möchten; welches Ihr doch mit aller 

Moderation und Prudence anzugreifen wiſſen werdet. 

Anlangend die von dem Kriegesrath Bügel letzthin eingejandte 

Etat3 und Nachrichten, darüber werde Ich denjelben mit nädhjter 
Poſt beſcheiden. Da Ich aber zugleich erjehen, wie die vorigen 
Fürſten eine faft unerfchwinglide Schuldenlaft gemachet, Davon die 

Intereſſen den mehreften Theil der Revenües mit abjorbiren, ſo 

habt Ihr Euch mit dem p. Homfeld und Bügel zujammenzuthun 
und vorläufig zu eraminiren, auch eine ungefährliche Specification 
einzufenden, was vor Poſten von diefen Schulden Mir, als successori 

I, Wr. 475 und 476. 
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singulari, zu bezahlen obliegen möchten und welche davon aus dem 
allodio und von den Erben des legt verftorbenen Fürften zu be- 

zahlen feind. Wonächſt Ihr Mir Euer Gutachten mit dem aller- 
forderfamften erftatten jollet, ob nicht zu Unterſuchung aller jolcher 
Schuldenpoften und zu behöriger Separirung dererjelben eine be- 
fondere Commilfion, es ſei zu Aurich oder aber zu Berlin, angejeßet 
werden könne, und ob nicht die Bezahlung derer Intereſſen bis zu 

Ende Ddiejer Unterfuhung zu filtiren und jolche ad interim zu 
deponiren. 

484. „Refolution vor die Magdeburgifche Regierung.“ 

Potsdam, 21. Juni 1744. 
R. 9. B. 30, — Abſchriftlich. 

Die Satvelihe Proceßſache. Anjichten des Königs über Proceß— 

leitung durch die Gerichte. 

S. K. M. x. haben erhalten, was die Magdeburgiiche Re- 
gierung auf die an felbige ergangene, den Proceß, zwijchen ber 
Gemeinde zu Satvel und denen Graf Schulenburgiichen Erben be- 
treffende Drdre untern 16. dieſes zu ihrer Exculpation vorftellen 

wollen.) Gleichwie aber diefes lauter juriftiiche Ausflüchte find, 
welche den mehr al3 zwanzigjährigen Aufenthalt der Sache im ge- 

ringften nicht juftificiren und folglih Sr. K. M. ganz feine Satis- 
faction geben können, alſo befehlen Sie auch gedacdhter Regierung 
hierdurch nochmals alles Ernftes und bei Bermeidung ohnausbleiblich- 
fiscalifcher Ahndung, diefen Proceß mit Abandonnirung ihres ge- 
wöhnlihen und denen Parteien höchſt nachtheiligen Schlendrians 
nach Vorfchrift der Ordre vom 13. diejes?) ohnfehlbar abzumachen 
und dadurd Höchjtdiefelben wenigitens in diefem Fall zu überzeugen, 
daß ihr gerühmtes Augenmerk wirklich dahin gerichtet jei, die Pro— 
ceffe zu bejchleunigen. Wobei übrigens S. K. M. der Regierung 
nicht bergen fünnen, wie Sie es vor eine jehr leichtfinnige. Gleich- 
gültigkeit halten, wenn diejelbe vermeinet, daß fie zu Abkürzung 
derer Klagejachen ex officio nichts thun könne und folglich Hierunter 

) Nicht vorhanden. 
2) Vergl. Nr. 478, ©. 772, Unm. 2. 
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ein mehrere, als von ihr dependire, gefordert werde, geftalt Höchit- 
diefelben vielmehr der Meinung find, daß es eine derer Haupt: 

pflichten eines Juftiz-Collegii fei, mit Ernft darauf zu denken, wie 

denen Ehicanen derer Parteien und Advocaten, als wodurch der 
Aufenthalt der Procefje Hauptjächlich verurſachet wird, gehöriger 

Einhalt gethan werden möge. Dahero denn auch ©. 8. M. in 

diefem Punct bejjere Sentiments von der Regierung erwarten, wenn 
Sie nicht glauben jollen, daß diefelbe die Berorderung ihres Nutzens 
vor das Haupt, die Handhabung der Juftiz Hingegen nur vor das 
Nebenwerf ihrer Function halte und den Ruin des Unrecht leidenden 

Theile, wo nicht gar mit vergnügtem, dennoch mit rubhigem Ge: 
müthe anſehen könne. 

485. Immediatbericht Coccejis. 

Aurich, 23. Juni 1744. 

Eigenhändiges Mundum. — Gen.Dir. Oſtfriesland. Tit. Ta. Ar. I. 

Huldigung der oftfriejiihen Stände. 

Comme’ les trois etats ont pret@ aujourd’hui l’hommage 

avee beaucoup de cordialite, je prends la liberte de felieiter 

V. M. de cette nouvelle acquisition. Les sujets commencent ä 

goüter les effets d’une liberté qu’on leur a contestee depuis 150 

ans, et ils reconnaissent le bonheur qu’il y a de vivre sous la 

protection d’un grand roi, egalement puissant et &quitable. 

Ce quil vy a encore A faire iei, demande un examen de 

longue haleine. Comme je pourrai expedier le tout avec plus 

de facilit@ a Berlin, je supplie tres humblement V. M. de m’ac- 

corder la permission de retourner a Pyrmont pour- tächer de 

recouvrer ma sante laquelle se trouve dans la plus triste 

situation du monde. 

486. Cocceji an Podewils. 

Aurich, 25. Juni 1744, 
Rundum, — R. 68. Nr. 18. 1. 

Die oftfriefiihen Angelegenheiten. 

L’'hommage a été, gräce à Dieu, prete ce matin avec 

beaucoup d’ordre. J'ai été dans des appr&hensions mortelles par 



Huldigung der oftfriefiichen Stände. Die Necrutenfrage. 783 

rapport au troisieme &tat, qui voulait absolument qu’on devait 

redresser leurs griefs, avant que de les engager par serment & 

etre fideles sujets; ce qui aurait arret& cette solennit€ de plus 

de six mois, et Dieu sait à quel dessein on la demande. 

La noblesse dont j'ai gagné l’amitie et la confiance, m’a 

second de toute son autorite, et je ne saurais assez me louer 

de l’assistance du comte de Fridag, des barons Wedel, Appel et 

Cnyphausen, qui meritent tous une reconnaissance reelle. 

Mais il y a un autre article qui me presage de fächeuses 

suites, si S. M. y voudra insister; c’est l’enlövement de 400 

recrues. On a sond& seulement de loin le troisiöme &tat [de] ce 
que l’on voudra resoudre, si S. M, voulut insister à avoir des 

recrues in natura. Cette seule proposition a paru si contraire 

ä leur libert& qu’on craignait qu'ils ne rompissent le Landtag 

et s’en allassent, sans pröter l’hommage. Cependant, on a trouve 

moyen de ramener les esprits irrites et de les faire preter ser- 

ment aujourd’hui. 

Je vois par toutes ces eirconstances que S. M. n’obtiendra 

jamais les recrues in natura, sans envoyer un corps de troupes 

considerable ici, et, avant que ces troupes arrivent, on ne trou- 

vera plus un jeune homme dans le pays. Les Frisons ont 

soutenu comme des desesperes leurs privileges pendant 150 ans; 

que ne feront-ils point pour mettre leurs enfants à couvert des 

levees forc&ees? Les Hollandais, les Hanovriens, les Danois 

prennent trop d’interet dans cette province, pour ne vouloir pas 

profiter d’un mecontentement universel d’un peuple irrite. 

Je sais bien que S. M. est en &tat de ne rien craindre de 

ses voisins; mais il faut reflechir sur l’avenir, et je doute fort, 

ou les Etats-Göneraux en feront un artiele au congres futur; 

ce qu’on n'aura pas à craindre, si S. M. rendait les sujets con- 

tents. Ce qu’il y a de sür, c’est que la ville d’Emden ne fera 

jamais des instances pour faire sortir la garnison hollandaise, 

tant qu’elle ne sera pas assur&e contre ces enrölements forc&s. 

Les deputss de la noblesse m’assurent qu’ils donneront 

plutöt 15 à 20 &cus pour un homme, ce qui ferait la somme de 

8000 écus par an. 
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Les Frisons ont une si terrible aversion pour le service 

que la garnison hollandaise à Emden et a Lieroort n'a jamais 

pu faire ses recrues dans le pays, et comme le peuple est 

marinier naturellement, ceux qui ne valent pas grand’ chose, 

servent sur mer et mangent pendant l’hiver chez eux ce quils 

ont gagne pendant l’öte. 

J’ai commence a examiner les dettes hypothöquees sur les 

domaines; mais c'est la mer à boire. On ne pourra pas 

avancer dans cette recherche sans la presence des ereanciers; 

c’est pourquoi j’ai propose le vice-president Schellersheim!) pour 

examiner conjointement avec Je sieur Homfeld la validite des 

dettes, et d’ajourner pour cet effet per edirtales tous les crean- 

ciers. Il y a toute apparence que la dette des Hollandais de 

340000 florins de Hollande ou au moins la plus grande partie 

ne sera pas ä charge A S. M. 

Les dettes hollandaises que les etats de ce pays ont con- 

tractees et qui montent à 582000 Raälr.. sont d’une autre nature. 

Les obligations sont bonnes et valables, versio in rem est prouvee, 

en sorte que les &tats n’ont aucune exception; aussi paient-ils 

regulierement les interets. Ce sera encore une diffieulte qui 

empöchera la sortie des Hollandais, puisque, suivant les obligations, 

les Etats-Generaux, comme garants, sont en droit de faire des 

ex&cutions militaires, et la garnison de Lieroort a été etablie 

du consentement meme du comte. 

Si S. M. voudrait avancer cet argent et se contenter de 

5 pour-cent, ce serait le seul moyen de se debarrasser de la 

garnison de Lieroort et meme d’Emden, pourvu que S. M. voulüt 

accorder que la ville puisse retablir leurs 4 anciennes compagnies. 

Tl me semble que, dans la conjoncture pr&sente, on devrait 

tout accorder pour nous defaire des troupes &trangeres, d’autant 

plus que ces 4 compagnies ne coüteront rien au Roi, qu’elles 

pretent serment au Roi, comme a leur souverain, et que S. M. 

garde ces deux?) compagnies en même temps dans la ville. 

1) Frhr. v. Schelleröheim, Bicepräfident der Mindenſchen Regierung. 

2, So! Vielleicht zu leſen ses deux ete.? In Emden lag ein preußiſches 
Bataillon. 
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Mon projet a et& de tranquilliser tout le monde, de les 

rendre tous contents, de confirmer, selon mon instruction, leurs 

privileges et libertes, étant sür qu’apres cela ils travailleront 

eux-mömes à se defaire de ces troupes et que les voisins, voyant 

que les habitants ne se plaignent point et que Sa Majeste ne 

met point de garnison dans ce pays, ne prendront aucun om- 

brage de cette acquisition. Mais je pr&vois que toute la bonne 

disposition que j’ai trouvee parmi ce peuple, n’aboutira & rien. 

Au reste, j’aspire à l’heureux moment de mon d£part. 

J’attendrai encore la resolution sur ma relation laquelle part 

avec la poste d’aujourd’hui; mais, apres cela, il n’y a rien qui 

me puisse arreter ici, pouvant regler le reste à Berlin. Je 

crains bien que les eaux ne pourront plus me faire du bien, 

me trouvant dans la plus triste situation du monde. 

Il faut que jajuute encore que la conquete de cette pro- 

vince n’est pas importante par rapport à linteret, le Roi n’etant 

pas maitre ni des contributions ni des accises; mais les avan- 

tages de la situation sont impayables. Si jamais un roi de 

Prusse voulait &tablir un commerce par mer, il pourrait se rendre 

aussi redoutable sur mer qu’il est sur la terre ferme, uniquement 

par le port d’Emden, et ce n’est pas sans raison que les Hol- 

landais et nos autres voisins redoutent le voisinage d’un si 

puissant prince. 

487. Gemeinfchaftlicher Bericht Loccejis und homfelds. 

Aurich, 23. Juni 1744. 
Mund. R. 68. Nr. 1a. 1. 

Die oftfriefiihen Stände und die Recrutenlieferung. 

Der Landtag ift verwichenen Sonnabend, als den 20. hujus, 

eröffnet worden, wobei von dem dritten Stand, nämlich denen 

Bauren, allein an die 200 Deputirten erjchienen, deren Vollmachten 
zu verlejen viel Zeit erfordert bat, jo daß denjelben Tag fein 

Schluß wegen der Huldigung hat gemacht werden fünnen. 
Nach Berlefung derer Vollmachten haben wir dahin angetragen, 

daß ein engerer Ausschuß ſowohl von dem dritten Stand als von 
den übrigen Ständen gewählet werden möchte, welche die ftreitige 

Acta Borussica. Behörbenorganifation VI. 50 
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Vollmachten unterjuchen, was etwa vor der Huldigung noch zu 
berichtigen wäre, erinnern und fich über die von uns annod) zu 

bejchehende Propofitiones erklären könnten; welches alles aljo be- 
liebet worden, wie E. K. M. aus dem beiliegendem Protocol!) zu 
erfehen geruhen werden. 

Geſtern, als den 22., haben die Stände noch einige Monita 
wegen des Eides und der Neverjalien gemacht und, nachdem folche 
gehoben worden, haben jie uns declariret, daß Heute die Huldigung 
vor fich gehen könnte, welches auch diefen Morgen mit der größten 
Drdre und Einigkeit gejchehen. 

Wir fünnen aber E. K. M. unfern theuern Pflichten nad 
nicht bergen, daß bei dem dritten Stand eine große Eonfternation 
verurjachet worden, nachdem der engere Ausschuß den dritten Stand 

wegen Lieferung der Necruten nur jondiret hat, jo daß die übrigen 

Stände alle Mühe gehabt haben, die Bauren zu raffuriren. 

Wir Haben E. K. M. in unferer legtern Relation vorläufig 
die Bedenflichfeiten angezeiget, welche Diejenigen, die alles vor 

E. 8. M. Intereſſe facrificiret Haben, uns an die Hand gegeben. 
Sie haben noch heute diefem beigefügt, daß E. K. M. höchſterlaucht 
Selbſt ermeſſen möchten, daß die Bauern, welche hauptfächlich den 

dritten Stand ausmachen und weld;e mehrentheils bemittelte Leute 
jein, dieſes als den größten Eingriff in ihre Freiheit anjehen 

wirden, wann man ihre Söhne, welche alle landtagesmäßig fein, 

wider ihren Willen aufheben und enroliren wollte. Wobei fie ver: 

ficherten, daß ohnedem Schon ein Mangel an Arbeitsleuten allhier 

wäre und daß man daher die jogenannten Hanefenmeiers, Drefcher 
und Tagelöhner mit großen Koſten aus*denen benachbarten Ländern 
müßte fommen lafjen. 

Einige von denen Ständen geben uns weiter zu veritehen, 
daß der Adel jowohl als E. K. M. Aemter nothwendig würden 

ruiniret werden, wann man auf dergleichen Lieferung der Recruten 
beftehen wollte, weil die mehrejte Edelleute feine Dörfer oder Unter— 
thanen, fondern wie die Aemter lauter einzelne Höfe beſäßen, welche 

mehrentheils von fremden wohlhabenden Bauern, die aus Holland 
hierher zu fommen pflegten, gepachtet würden, und von welchen fein 

!) Kann hier fortbleiben. 
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einziger mit jeinem Vieh und Vermögen im Lande bleiben würde, 
wann fie vor ihren Söhnen feine Sicherheit finden. 

Wir haben diefen wohlgefinneten Ständen die Objection ge- 
macht, daß gleichwohl die Unterthanen, wann ein Krieg entjtehen 
jollte, fi nicht würden entbrechen fünnen, das Land zu Ddefendiren, 
welches fie nicht nöthig haben würden, warn fie jährlich eine ge- 
wife Anzahl von Leuten lieferten. Sie antworteten aber hierauf, 

daß fie feinen Feind hätten, noch wegen der Situation des Landes 
haben könnten, weil die Macht Sr. 8. M. alle Botentaten zurüd- 
halten wirde, und daß es ganz was anders jei, das Baterland 

gegen einen wirklichen Feind zu defendiren, ein anders, 400 Mann 
jährlich wider ihren Willen aus dem Lande zu Ichiden: 

Wir haben ung nicht entbrehen fünnen, als verpflichtete 
Diener E. K. M. dieſe Bedenklichkeit vorzuftellen und Dero aller- 
höchſte Nejolution zu erwarten. 

Weil nun die Huldigung folchergeftalt glücklich abgegangen, 
jo wird der Obriſte Graf von Wied übermorgen, als den 25. hujus, 

Abends von hier abmarichiren. Wir können ihm das Zeugniß geben, 
daß er ſolche gute Ordre gehalten, daß nicht die geringfte Klage gegen 
das Commando eingelaufen, und willen die Soldaten nicht genug- 
jam zu rühmen, wie wohl fie in ihren Quartieren bewirthet worden. 

Im übrigen find noch zwei Buncten zu veguliren übriz, welche 
aber viele Zeit erfordern: 1. die Unterfuchung der General» und 

Special-Gravaminım, welche inclusive der Juſtiz-Gravaminum ein 

halb Rieß Papier ausmachen werden, 2. die Unterjuchung derer auf 
1400000 Rthlr. ſich belaufenden Schulden, welche von denen 

vorigen Fürften gemacht worden. 
Was den erften Punct betrifft, fo haben wir verabredet, daß 

wir die General-Gravamina, jo viel möglich, conjunctim annoch 
eraminiren und unfer Gutachten abftatten wollten, ratione der 

übrigen werde ich, der Rath Homfeld, ſolche genau unterfuchen und 
mit dem forderjfamften nach Berlin einjenden, da dann ich, der p. 

von Gocceji, mit E. 8. M. Departement der auswärtigen Affairen 

alles weiter concertiren werde. 
Der andere Punct ift daher nöthig, damit E. K. M. willen 

mögen, welche Schulden zum Beften des Landes angewandt worden 
und welches Privatfchulden des Fürften find, da fich dann finden 
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wird, daß ein guter Theil wegfallen wird, ein Theil aber noch 
in lite befangen jei. 

Wir müſſen nochmals den Mindischen Vicepräfidenten Frhrn. 

von Schellersheim dazu vorjchlagen, welcher ein jehr geichicter und 

dabei definterejfirter Mann ift, der nebſt mir, dem Rath Homfeld, 
die Creditores edietaliter eitiren und qualitatem et causam 

debitorum unterjuchen fönnte, da wir dann beide unjer Gutachten 

darüber eröffnen und foldyes nebſt denen Protocollis zu fernern 
Verordnung nach Berlin einfenden wollten. 

In einem Bericht vom 26. d. Mits., der denfelben Gegenjtand be- 

handelt, rathen die Commifforien, in Uebereinjftimmung mit den „wohl: 

geſinnten“ Ständen, auf die Lieferung der Recruten „bei diefem wilden 

Bolke, wo der Bauernftand am mächtigften tft“, nicht zu beitehen. Graf 

Fridag werde deswegen jelbjt nach Berlin fommen. 

Perſönlich berichtet Cocceji noch unter demfelben Datum, er werde 

den Grafen Fridag wegen der Remontepferde fondiren; was die Schulden 

anbetreffe, jo will er ſich der Arbeit fie zu prüfen, felbft unterziehen, 

wiederholt aber zugleich feinen Vorſchlag, daß der PBicepräfident von 
Schellersheim aus Minden mit Homfeld und der Kammer zufammen die 

Gläubiger zuvor vernehmen folle. — Durch Cabinetsordre vom 6. Juli 1744 
wurde dem Departement der auswärtigen Affairen befohlen, das Nöthige 

wegen Bejtallung diefer Commiſſion zur Unterfuhung der oftfrieftschen 

Schulden zu beforgen. (Ebenda.) — Die complicirte Schulden-Unter: 

ſuchungs- und Regulirungsjache verfolgen wir nicht weiter. 

488. Cabinetsordre an das General-Directorium. 

Iharlottenburg, 25. Juni 1744. 
R. 96. B. 30. — Abſchriftlich. 

Die Mindenihe Kammer gegen Zuziehung von Yandräthen 

beim Kammer-Collegium. 

Der König vemittirt an das General-Directorium eine Vorftellung 
der Mindenjchen Kammer über die Urſachen, aus denen fie die Zuziehung 

von Landräthen beim Collegium für nachtheilig hält, mit dem Befehl, die 

Sache in Erwägung zu ziehen und darüber zu berichten.) 

Ein Bericht des General: Directoriums in der Ungelegenbeit ift 
nicht vorhanden. 

I Vergl. Nr. 391. 
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489, Labinetsordre an Cocceji. 

Potsdanı, 27. Juni 1744. 
Abſchrift. — Gen. Dir. Ditfriesland, Tit. Ia. Wr. 1. 

Dftfriefiihe Angelegenheiten. 

Der König antwortet auf die Berichte vom 16. und 19. d. Mts. 
Die beiden arretirten und nach der Burg Gretfyl gebrachten Regierungs- 
räthe Badmeifter und Wicht follen nicht eher wieder in Freiheit und in 
ihre vorigen Poſten geſetzt werden, als bis fie nicht mehr im Stande find, 

„durch widrige Anfinuationes” zu jchaden, und bis man ihrer Treue und 
einer befjeren Conduite als bisher hinreichend verfichert ift. 

Es folgen dann Bemerkungen über das fürftlide Schuldenwefen, 

über die Zurüdziehung der Truppen, über die Abführung der Holländifchen 

Garnifon aus Emden. 

Bezüglich der Huldigung, der Reverſalien zc. wird Bejcheid vom 
Departement der auswärtigen Affairen erfolgen. 

Der Vorſchlag, Homfeld zum Kanzler zu ernennen, wird approbirt; 
desgleihen die neue Einrichtung der oftfriefiihen Regierung. Nach dem 

Tode des General-Superintendenten Lindhammer ſoll defjen Bejoldung 

eingezogen und die Superintendentur einem „geſchickten und vernünftigen 
Stadtprediger” beigelegt werden. Wenn der Conſiſtorialrath Goſſel verjegt 

werden könnte — was der König wünſcht —, jo könnte dejjen Gehalt 
ebenfall3 eingezogen werden. Eine befondere Kanzlei für das Harlinger 
Land jei unnöthig und befchwerlich: die Harlinger Kanzlei (zu Eſens) 

ſolle mit der Regierung in Aurich vereinigt werden. Die Hauptfadhe fei, 
daß redliche und prompte Juftiz adminiftriret werde. — Die fürftliche 

Bibliothek ſoll verkauft, die Stelle eines Bibliothefard abgefchafft werden. 
Mit der Verdoppelung der bisherigen Subjidien (24000 ſtatt 

12000 Rthlr.) ijt der König einverftanden; desgleichen mit dem Vorſchlag 

ftatt der Recruten eine Geldzahlung anzunehmen; man müfje diefe aber 
möglichft hoch, wenigſtens auf 12000 Rthlr. im Jahr zu treiben ſuchen. 

Es folgen dann noch Bemerkungen über die Behandlung des Eredit- 
wejens, worin Coccejis VBorfchläge gut geheißen werden uud möglichfte 
Eile empfohlen wird. Schließlich verlangt der König nod Nachrichten 
über die Function der Droften, Näthe, Landrichter, Amtleute, Rentmeifter, 

Burggrafen. Er fragt, ob nicht „die mehreften davon als unnöthig zu 

removiren“ feien, „da gemeiniglich, je mehr derart Leute feind, je mehr 
Unordnungen, Pladereien und Eractionen entjtehen”. Es fei ja befannt, 

was für Uebel in den Cleveſchen Landen daher entjtanden fei; und „daß 

wir hiefiger Orten ohne alle dergleichen Leute ſehr wohl zurechte kommen“. 
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490. Cabinetsordre an den Hriegsrath Bügel. 

Potsdam, 27. Juni 1744. 

Abichriit. — Gen.Dir. Dftfriesland. Tit. Ta, Nr. 1. 

Dftfrieiiihe Angelegenheiten. 

©. KM. x. Haben die von Dero Krieges- und Domänen- 
rath Bügel unter dem 9., 15. und 19. dieſes Monates erftattete 
Berichte, den Zuftand des Fürſtenthums Oſtfriesland betreffend, !) 
zu feiner Zeit erhalten und demfelben hierdurch zur Antwort er- 
theilen wollen, wie zwar diefelbe vorerjt davon zufrieden fein, als 
Sie daraus Sich einigen Begriff von der bisherigen dortigen Ver— 
fafjung machen fünnen; wann Sie aber bei näherer Einficht des 

fogenannten Eivil-Reglements, der ſummariſchen Nachweijung der 
bisherigen Einnahme und Ausgabe bei den Domänen, wie auch der 
ſummariſchen Nachweilung der bisherigen Wemter-Ausgaben, in- 
gleichen der Ober-Rentei-Ausgaben Sich nichts weniger als eine 

deutliche Idee der dortigen Einnahme, insbejondere aber der Aus— 

gabe machen können, da diefe Piecen unter einander zum Theil 
nicht correjpondiren und die mehreften Poſten dergeftalt unter ein- 

ander geworfen, daß es unmöglich ift, einen ordentlichen [Begriff] 
von Einnahme und Ausgabe daraus zu haben, als befehlen S. 8. M. 
gedachtem Sriegesrath Bügel Hierdurd) allergnädigft, nımmehro jonder 
weiteren Zeitverluft einen ordentlichen Kammeretat der ſämmtlichen 
Domänen-Revenües gedachten Fürſtenthums zu projectiren und in 
jolchem, jo viel die Einnahme anbetrifft, ſolche dergeftalt aufzu— 
führen, daß 1. die Hebungen gejeget werden, welche immediate zur 

jogenannten Ober-Renterei fließen, ſodann 2. die wirklichen Aembter— 

gefälle Ambt vor Ambt, jo wie joldhe zu gedachter Nenterei be- 
zahlet werden müſſen, 3. die Forſtgefälle, 4. die Poft-NRevenües, 
und dergeſtalt ferner die iibrigen Revenües, welche außer vorge» 
dachten Einnahmen bejonders einfommen, ex. gr. Zölle, Juden— 
\hußgelder und dergleichen mehr, damit ©. 8. M. bei der am 

Ende der Einnahme befindlichen ſummariſchen Recapitulation den 
wirfliden Ertrag der ſämmtlichen Revenües aus denen Domänen 

und denen dazu gehörigen capitibus erjehen fünnen. 

ı, Mr. 475. 
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Bei der Ausgabe jollen gejeget werden: 1. die Apanagegelder 
der fürftlichen Familie. 2. Die Bejoldungen bei der Regierung. 3. 
Die Ausgaben auf die zu beftellende Kammer. Nota: Bon jolchen 
joll der Bügel einen ordentlihen Entwurf machen und die Zahl 
der ganz nothwendigen Bedienten darin anjegen, aud) die Tracta- 
menter mit vorjchlagen, als worüber ©. K. M. demnächſt rejol- 

viren wollen. 4 Die Ausgaben auf Geiftlihe, Schulen und 
dergleichen, welche eigentlih aus der Rentei immediate bezahlet 
werden. 5. Auf die Aembter bei der Rentei. 6. Die Ausgaben bei 
denen Membtern, und zwar Ambt vor Ambt, fo lange bis von 
jedem Ambte bejondere Special-Etats gefertiget werden können. 

7. Die nothwendige Baukosten in denen Aembtern. 8. Auf Re— 

mijfionen und dergleichen. 9. Zu Bezahlung der dortigen Sol- 
Datesque, bei welchen er bi$ zu Sr. 8. M. nähern Einrichtung und 
Verordnung das bisherige Quantum der 17000 Rthlr. vorerft 
jtehen lajien fann; und endlich 10. die Ausgabe an Intereſſen 
wegen der Gapitalien, jo Sr. 8. M. ala successori singulari über 

Sich zu nehmen zufallen würden. - 

Wonächſt derjelbe alsdenn die Einnahme gegen die Ausgabe 
ordentlich zu balanciren und dadurch anzuzeigen hat, wie viel jährlich 
zur königlichen Dispofition übrig bleibet. Nächſtdem joll er einen 

ordentlichen jogenannten Subfidien-Etat fertigen und in ſolchem 
zur Einnahme jegen, was an Subfidien von der Landiteuerkaffe, 

ingleichen an Embdenjchen Recognitionsgeldern und dergleichen etwa 
mehr einfommen muß, ſodann aber die zur Steuerkaſſe zu bezahlende 

Gelder in Ausgabe jegen und Einnahme und Ausgabe darauf 
balanciren, endlich aber einen jummariichen Etat aller Einnahme 
und Ausgabe bei dem ganzen Fürjtenthum beifügen, damit S. 8. M. 
den ganzen Ertrag davon und wie viel wirklich zu Dero Dispofition 
übrig bleibet, jehen fönnen. 

Was den terminum a quo dieſes Etats anbetrifft, jo muß 
jolder vom 1. Juni diejes Jahres bis dahin 1745 gehen; jo viel 
aber die von Zeit des Abſterben des lehteren Fürſten bis zu ge- 
dachtem 1. Juni ec. eingefommene und Sr. 8. M. zuftehende Re- 
venües anbetrifft, fo foll davon eine befondere Nachweifung ge— 

fertiget werden. 
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Mas das fogenannte dortige Eivil-Reglement anbetrifft, da 
wollen S. 8. M., daß die Apanages darin wie vorhin bleiben 
jollen. Bei den Bedienten bei der Kanzlei und Dber-Rechenfanmer 
caffiren der Comitialgefandte von Bogarell, Agent Harprecht, Pro- 
curator Dr. Goy, Agent Sturmann, Leibmedici Badmeifter und 

Horft, Agent Hendel, Correfpondent Bardhaujen, Buchdruder Tappe. 

Terner die fämmtlichen Bejoldungen des adelichen und andern 
Frauenzimmers, desgleichen derer Cavaliers und übrigen Hofbe- 
dienten, worunter die angejeßten 1100 Rthlr. vor den Garten: 
meifter mit gehören, da ©. K. M. zu Unterhaltung des Gartens 

nicht8 weiter geben wollen. Weiter cejfiren die ſämmtlichen Jagd— 
bediente, außer dem Oberforjtmeifter, und die Jäger im Lande, To 

auf den Etat der Kammer mit fommen. Noch ceffiren die ſämmt— 

lichen Stallbediente, Cabinetögelder, Verjchid-, Reife: und Zehrungs- 
foften, Bau- und NReparationskoften, Botenlohn, zur Schreiberei, 
Poſt- und Ejtaffettengelder, zur Jagd und Fiſcherei; ad extra- 
ordinaria: Hofjtaatsgelder, Trauerfoften, fürftliher Marftall, Garten, 
Meier und Möbelkammer und alle dergleichen Ausgaben mehr. 

Was an Diäten, Reijefoften, Baukoſten, Botenlohn, zur Schreiberei, 
Poſtgelder, Inquifitionskoften und dergleichen extraordinaria bei 

den Negierungs- und Kammer:Collegiis auszufegen nothwendig iſt, 
muß in dem Kammer-Etat gehöriges Ortes aufgeführet werben. 
Sonften muß der p. Bügel auch dabei anzeigen, in was Terminen 
jowohl die Kammer-Revenües als Subfidiengelder jedesmal ein- 
fommen miüfjen. 

Die Fertigung dieſes Etats num foll fich der p. Bügel äußerften 
Fleißes angelegen fein laffen, damit folder auf das forderjamfte 

und je ehe je lieber zu Sr. 8. M. Approbation eingejandt werde. 

Anlangend die übrigen Puncte, welcherwegen derjelbe annod 
angefraget, jo ertheilen höchſtgedachte S. K. M. ihm hierauf zur 
allergnädigiten NRejolution, und zwar: 

1. Wegen der dem gewefenen oftfriefiichen Corps fehlenden 

fleinen Mundirungsftüde, ingleichen wegen deren Verpflegung, daß 
deshalb anjego ein bejonderer Etat gefertiget wird, welcher ihm 
nächſtens zugejandt werden foll; inzwifchen und bis dahin die Ver— 
pflegung derjelben annoch wie bishero geichehen muß. 
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2. Das alte Kanzleihaus zu Aurich anbetreffend, jo kann der 
p. Bügel, jo lange er in Dftfriesland bleiben muß, jolches bewohnen. 

3. Iſt allerdinges gut und nothwendig, daß, da das Poſt— 
weſen von DOftfriesland Sr. 8. M. zuftändig ift, Tolches auf einen 

andern Fuß gejeget und befjer eingerichtet werde. Es werden 
© K. M. daher Dero General-Bojtambt aufgeben, daß es durch 
einen geſchickten PBoftambt-Bedienten das dortige Poſtweſen unter: 
ſuchen und mit Concurrenz der dafigen Kammer reguliren joll. 

4. Wegen der diesjährigen Ernte einiger herrichaftlichen Aeder 
und Wiejen, fo vorhin bei der fürftlichen Hofhaltung in natura 
genuget worden, approbiren ©. 8. M., daß das Gras in der 
großen Wieſe durch die dazu gehörige Dienftpflichtige abgebracht 
und zu Heu gemacht, demnächſt aber von der Kammer mit jo 

vielem Vortheil, als möglich fein wird, verfauft und die Gelder 

bei der Rentei berechnet werden. Die zerftreuet herumliegenden 

Stüden angehend, da kann das darauf ftehende Getreide und Gras 
dem gefchehenen Vorſchlag gemäß verfaufet und die Gelder gehörig 
berechnet werden. 

5. Approbiren ©. 8. M., daß ftatt der bei der gefchehenen 
Pofjeifionsergreifung abgenommenen Zollbrettern neue mit Sr. K. M. 
Namenszug unter einer Krone angefertiget, auf das genauejte be- 
dungen und die Koften dazu aus der Kammer-Rentei vorichußweije 
genommen werden. 

6. Anlangend die Anfrage wegen des Schuges der Menno- 
niften und Juden-Familien in Oftfriesland, jo agreiren ©. K. M. 

gleichfalls, daß der p. Bügel fich mit der Kammer deshalb zuſammen— 

thun und das erforderliche wegen der Recognitionsgebühren, Juden» 
geleit und Trauungsgeld bis zu Sr. K. M. Approbation reguliren 

möge. 
7. Bon der mit der Stadt Embden getroffenen Convention 

werden ©. 8. M. an ihn, den Bügel, einen Ertract derer Articul, 
jo auf die dafige Kammer einen Rapport haben fünnen, zufenden 

laffen. Uebrigens befehlen Höchſtdieſelbe hierdurch nochmalen, daß 
der p. Bügel die Anfertigung obbemeldeten Etats äußerſt be- 
Ichleunigen und ſodann forderjamft einjenden joll. 

Sobald es auch nur möglich ift, ſoll derjelbe vorläufig be— 
richten, wie diefer Etat ohngefähr ausfallen, wie hoch die ganze 
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Einnahme und die ganze Ausgabe fein und wie viel an Ueberſchuß 
zur allergnädigiten Dispofition bleiben werde. 

P. 8. 

Da auch S. K. M. ꝛc. aus der von Dero Kriegesrath Bügel 
eingeſandten ſummariſchen Nachweiſung, worin die Aembteraus— 

gaben im Fürſtenthum Oſtfriesland beſtanden, mit Befrembden er— 

ſehen haben, wie ſothane Ausgaben ganz exceſſiv hoch und über 
56000 Rthlr. heranlaufen, ohnerachtet in dem ſogenannten Eivil- 

Reglement beſondere Ausgaben auf die Aembter angeſetzet ſeind, 
ſo befehlen und autoriſiren S. K. M. ermeldeten Kriegesrath Bügel 
hierdurch, daß derſelbe, ſobald es nur möglich iſt, nunmehro Ambt 
vor Ambt bereiſe, die Einnahme aus denenſelben ſowohl als die 
bisherige Ausgaben gründlich und genau examinire, von jedem 
Ambte, ſo viel es ſich thun laſſen will, einen Special-Etat fertige, 

bei ſolchem aber alle unnöthige Ausgaben, ſo viel menſchmöglich iſt, 
retranchire und ſolche Etats ſodann nebſt denen nöthigen Nach— 

weiſungen und ſeinem allerunterthänigſten [Gutachten] zur aller: 
höchſten Approbation einjende. 

Wie denn folches, jobald er mit einem Ambte fertig. ift, 

jonder Aufenthalt gejchehen und Ddergeftalt von Ambt zu Ambt 
continuiret werden muß. 

491. Cabinetsordre an den Etats-Miniſter von Görne. 

Potsdam, 1. Juli 1744. 
R. 96. B. 28. — Abſchriſtlich. 

Urlaub der Miniiter. 

Da Mir der Hinfällige Zuftand Eurer Gefundheit befannt 
iſt,) jo habe Ih Euch die in Eurem Schreiben vom 29. voriges 
gejuchte Permilfion, nach Plauen zu reifen, gerne accordiren wollen; 
Sch hoffe aber, Ihr werdet Euch Hierunter, da der Etats-Miniftre 

von Viereck bereits abwejend ift, mit einer Zeit von 14 Tage be- 

' Am 5. Januar hatte der König Görne fein Bedauern darüber ausge- 

drüdt, daß er furz zuvor zu Plauen „mit einer ſtarken Ohnpäßlichleit befallen 

worden“ jei und ihm zur Wiederherftellung feiner Gejundheit namentlich auch 

Bewahrung der „gehörigen Gemüthöruhe“ empfohlen. (RB. 96. B. 28.) 
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gnügen und ſodann wieder in Berlin eintreffen. Vor Eurer Abreije 
aber jollet Ihr denen dirigirenden Miniftres des General-Directorii 
hierdurch befannt machen, wie Meine Willensmeinung ift, daß feiner 
derjelben bei denen jeßigen Umftänden und bis auf weitere Ordre 
jonder Meine vorgängige Specialpermilfion nad) feinen nächſt— 
belegenen Gütern reifen noch eine Nacht außer Berlin fein joll. 
Worauf denn auch bei Vermeidung Meiner Ungnade ernftlichit ge- 
halten werden muß. 

492. Labinetsordre an den Etats-Miniſter von Arnim. 

Potsdam, 5. Juli 1744. 
R. 96. B. 30. — Abſchriftlich. 

Summariiche Behandlung eines Bauernprocejies. 

Ihr erjehet aus der abjchriftlihen Anlage,!) was der von 
Taubadel für Bejchwerden wegen Koftbarfeit des mit feinen Bauren 
habenden Procefjes geführet. Ihr jollet nun ex officio die Ver— 
fügung ernftlih machen, daß der Supplicant nicht mit mehreren 

Koften in Weitläuftigkeit geführet, fondern die Sache ſummariſch 
ex officio unterjuchet und binnen wenig Tagen nach Recht und 

Billigfeit abgethan werden müſſe, ſonder weitere Geftattung, daß 
der Edelmann und die Bauren ſich durch langes Proceffiren zum 
Bortheil interejfirter Juftizperfonen ruiniren müſſen. 

495. Labinetsordre an die Regierung und Kammer zu Halberjtadt 

Potsdanı, 3. Juli 1744. 
R. 9. B. 30, — Abſchriftlich. 

Säumigfeit der Behörden. 

©. 8. M. ꝛc. haben Dero Halberftädtichen Regierung, auch 

Krieges: und Dormänenfammer unterm 13. Junii in Gnaden be- 
fohlen, die Bejchwerden derer Untertanen zu Berkel?) wider ihre 

Gerichtsobrigkeit, die von Röffing, imgleichen wegen gar zu hoher 
Kataftrirung ihrer Aecker ohne alle procefjualiiche Weitläuftigfeit 

t, Nicht erhalten. 

3) Im Dfterwiel-Hornburgjchen Kreiſe. 
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in loco gründlich zu eraminiren, ſolchen nad Recht und Billigkeit 
aufs jchleunigfte abzuhelfen und, wie ſolches geichehen, forderjamit 
pflihtmäßig zu berichten.!) Da aber num fchon an die drei Wochen 
verflofjen, ohne daß Höchftdenenjelben diefer Sache halber das ge= 
ringfte, auch fogar nicht einmal der Empfang der Ordre und wie 
derjelben ein Genügen geleiftet werden folle, angezeiget worden, To 
befremdet Ihnen ſolches um jo mehr, da Sie die punctuelle Be- 

folgung gedachter Drdre denen Bräfidenten beſonders aufs nad)- 

drüclichite eingebunden und zu dieſen mehrerer Attention und 
Accurateſſe Sich verjehen hätten. Sie wollen demnach gemeldete 

Regierung, auch Krieged- und Domänenfammer hierdurch nochmals 
auf das ermftlichjte angewielen haben, der Ordre vom 13. Diejes 

längstens in Zeit von drei Wochen ein allerunterthänigites Genügen 
zu leiten, die Klagen derer Supplicanten aus dem Grunde völlig 

abzuthun und, wie folches gejchehen, nocd vor Ablauf diejes Monats 

ohnfehlbar zu berichten; geftalt im unverhofften Verbleibungsfall fie 
nicht allein Sr. 8. M. höchſte Ungnade, jondern auch eine unaus— 
bleiblihe fiscaliiche Ahndung, und zwar jeder Bräfident von 100, 
jedes Membrum Collegii aber von 50 Speciesducaten Strafe jonder 
Erlafjung zu gewärtigen haben. 

494. Immediatbericht Loccejis. 

Aurih, 3. Juli 1744. 
Mundum. — Gen.«Dir. Oftfriesiand. Tit. Ta. Wr. 1. 

Ditfriefiihe Angelegenheiten. 

Diejen Augenblik erhalte ih E. K. M. allergnädigjte Cabinets— 

ordre vom 27. Juni)] a. c. und berichte darauf allerunterthänigit, 
daß die beide Räthe bis auf E. K. M. nähere Drdre in Arrejt 

bleiben werden. Ich muß aber E. K. M. verfichern, daß Ddiejelbe 

nicht im Stande jein, das geringfte zu E K. M. Präjudiz zu ver: 

anlafjen, weil die Stände und jämmtliche Unterthanen dergeftalt 

) Die Cabinetsordre ift abichriftlich erhalten. R 96. B.30. Der weient- 

lihe Inhalt ift oben reprodueirt. Die Ordre jchlieft: „und wollen ©. K. M. 

die punctuelle Befolgung diejer pofitiven Ordre jchlechterdings von denen Präfidenten 

derer GCollegiorum fordern und, falls darunter etwas verjäumet oder jonft dabei 

verjehen wırd, Sich deshalb lediglih an ihnen halten. 
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vor E. K. M. portiret fein, daß fie nimmermehr eine andere Herr- 

ichaft verlangen werden. Es iſt auch die Einigkeit und Ruhe jo 
groß allhier im Lande, daß die Leute nicht glüdlicher leben können, 
und wird die von E. 8. M. beichehene Declaration, daß die Re- 
eruten nicht in natura geliefert werden dürfen, dieſes Land in die 

äußerjte Vergnügung ſetzen. 

E. K. M. werden alſo Selbſt allergnädigſt urtheilen, daß bei 
ſolchen Umſtänden das Weſelſche Detachement ſicher hat wieder zu— 

rückgehen können und nichts dabei präcipitiret worden; vielmehr iſt 
das Land dadurch beruhiget, und ſind alle übeln Impreſſiones, 

welche der Anmarſch dieſes Detachements bei einigen Gemüthern 
verurſachet hat, benommen worden ... 

(Ueber die Depoſition der hinterlaſſenen fürſtlichen „Subſidiengelder“. 

Die Fürſtin, von der der König gewünſcht hat, daß ſie ihren Wohnſitz in 
Berlin nehmen möchte, wird ſelbſt ſchreiben.) 

Ich habe gleich nach Erhaltung E. K. M. Ordre mit dem 
Grafen von Fridag wegen des Quanti, welches loco der 400 Re— 
cruten bezahlet werden ſoll, geſprochen, und hat derſelbe mir ver— 
ſprochen, mit denen deputirten Ständen ſolches zu überlegen. Ich 

habe ihm geſaget, daß E. K. M. absolute auf 50 Rthlr. per Mann 

beſtänden. Man kann allzeit etwas ablaſſen, ich zweifle aber nicht, 

oder E. K. M. werden wenigſtens 12000 Rthlr. dafür erhalten. 

Weil nun dieſer Punct morgen oder übermorgen noch wird 
zur Richtigkeit fommen, ich auch alles, was zur Einrichtung der 
Juſtiz-Collegien nöthig ift, vor meiner Abreije veranftalten werde, 

im übrigen das Land in ſolcher Ruhe und Zufriedenheit fich be- 
findet, daß nicht das geringjte allhier zu bejorgen ftehet, jo lebe 

ih der allerunterthänigften Zuverficht, da E. K. M. mir mein 
unterm 23. Junii a. c. gethanes Geſuch wegen meiner Abreife nad) 
Pyrmont nicht verjagen werden. 

E KM. Drdre zufolge habe ich dem Rath Homfeld die ihm 
deftinirte Gnade angefündiget, welcher nicht ermangeln wird, feine 
allerunterthänigſte Dankſagung davor abzuftatten. ch werde den— 
jelben künftigen Montag introduciren und die Regierung wieder in 
ihre rechte Activität jeßen. Ich habe auch wegen der Juftiz Schon 
die Anstalt gemacht, daß die Gravamina ſowohl von Seiten der 
Stände als der Gollegiorum gejammlet, dieſelbe durch gewiſſe 
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Commiffarios unterfucht und davon zur Derifion nad Berlin be- 
richtet werden jolle. 

So viel den Superintendenten Lindhammer betrifft, werde ich 
dem Kriegesrath Bügel E. K. M. Intention eröffnen, daß die Be- 
joldung nad defjen Tode eingezogen werden jol. Wann aber 
E. 8. M. den Confiftorialratd Göfjel an einem andern Ort em- 
ployiret willen wollen, jo wird nöthig fein, an Dero Etats-Miniftre 

von Brand Drdre zu stellen, daß, wann eine convenable Bacanz 

in einer Stadt, welche 400 bis 450 Rthlr. beträget, fich hervorthun 

jollte, er jolches melden müſſe. In diefem Lande ift feine Ge- 

fegenheit, weil die Städte die Brediger wählen und vociren. 
Wegen der Harlinger Kanzlei bin ich von Anfang Her auf 

eine Combination bedacht gewejen, und weil einer [von den] von 
ung zu der hiefigen Regierung vorgejchlagenen Subjectis, der Amt- 
mann Wenkenbach, die Stelle depreciret, habe ich den Kanzlei— 
Directorem Pfitzer zu Eſens, welches ein jehr geichidter Mann ift 

und den der Kanzler Homfeld auch ſehr recommendiret, im Vor— 
ichlag dringen wollen. Ich werde jolchergeftalt vor meiner Abreije 

die ganze Kanzlei aufheben und mit der Hiefigen Negierung come 
biniren . . 

(Folgen Bemerkungen über die Apanage der beiden fürftlichen 
Wittwen.) 

495. Cocceji und Homfeld an die oftfriefifchen Stände. 

5. Juli 1744. 
Ausf. R. 68, Nr. 1a 1. 

Drobender Conflict mit den oftfrieiiichen Ständen. 

In einem von Eoeceji entworfenen, von ihm und Homfeld gezeichneten 
Schriftftüd vom 5. Juli 1744 wird den Ständen erflärt, weil es das 
Anſehen gewinne, als ob jie fchlechte inclinationes hätten, den Weg zur 
Güte zu ergreifen, vielmehr den König zwingen wollten, auf alle ihre 
Forderungen einzugehen, um ihm nachher dennoch mit einem geringen 
Duanto abzuweiſen, jo wolle der König zwar alle den Ständen extheilten 
Berfiherungen zwar nochmals provisionaliter wiederholen, jedoch ſich alles 
dasjenige Recht, was ihm als Landesheren und infonderheit nad) dem 
faiferlihen Decret von 1621 zuftehe, in optima forma referviren und den 

Weg Rechtes ergreifen. Wenn der Kaifer die dem Landesfürften in 
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Art. 5. zuerfannte Oberaufficht confirmire, fo werde der König durch eine 
ee Einrihtnng den bisher jo übel adminiftrirten Landkajten jchon in 

eine folche Ordnung bringen, daß nicht alleine die armen Unterthanen 

und infonderheit der dritte Stand dadurch foulagiri, ſondern aud noch 

dem Landesfürjten ein Erfledliches daraus zum Schuß des Landes werde 
accordirt werden können. 

496. Immediatbericht Loccejis. 

Aurih 7. Juli 1744. 
Rundum. — Gen.®ir, Ditfriesland, Tit. Ia, Wr. 1. 

Dftfrieiiiche Angelegenheiten. 

Je n’ai pas voulu partir d’iei sans regler les deux articles 

qui font, apres l’'hommage, l’essentiel de ma negociation, c'est- 

a-dire le subside et les recrues. 

J’ai été assez heureux, Sire, de reussir dans l’un et dans 
l’autre au moment de mon depart, apres de terribles debats dans 

la chambre basse.') 

Les &tats ont accorde à Votre Majeste 24000 ecus de 

subside et‘ 16000 &cus pour des recrues, en sorte que Votre 

Majest#, au lieu des 12000 &cus que les princes d’Ost-Frise ont 

tires par interim de ce pays, touchera tous les ans 40000 &cus 

sous de certaines conditions, et cela, joint aux 7388 écus qu’Elle 

tire des contributions du Harlinger Land, et aux 2700 &cus de 

la ville d’Einden, fait la somme de 50088 &cus. 

Votre Majeste gagnera aussi considörablement du cöte des 
domaines, puisqu’une bonne partie des interets et toute la de- 

pense de la cour qui a été tres considerable, cessent, sans parler 

des meliorations qui sont & faire. Votre Majeste ne trouvera 

jamais un homme plus habile dans ce métier et plus attentif & 

Ses interöts que le conseiller de guerre Bügel, mais il faut lui 

laisser le temps d’examiner chaque baillage olı il s’est commis 

des abus enormes. 

!, Vergl. darüber das vorhergeheude und das folgende Stüd. 
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497, Eocceji an Podemwils. 

Aurich, 7. Juli 1744. 
Eigenhändiges Mundum. — R. 68. Nr. 1a. 1. 

Krijis in den Verhandlungen Coccejis mit den oftfrieiiihen Ständen. 

J’ai Vhonneur d’avertir V. E. que le tout a été regle A 

la satisfaction de S. M., mais il a fallu venir ä de grandes 

extremites les derniers jours de ma negoeiation. Ces messieurs 

m’ont presente une resolution, „Daß fie weder das Subfidium vor 

der Hand erhöhen noch fich zu einigen Recruten in natura oder 
Geld veritehen könnten“. 

Sch Tief, ohne denen Ständen etwas zu antworten, jofort 

meine Sachen einpaden, Poſtpferde bejtellen und denen Ständen 

beiliegende Antwort zuftellen.!) Wie dieje ſolches hörten, wurde 

jofort eine Deputation an mich abgeordnet, welche himmelhoch bat, 
ich möchte nur nod den andern Tag hierbleiben. Ich accordirte 
ihnen, bi8 um 12 Uhr bierzubleiben; da fie fich dann jofort er- 
Härten, S. 8. M. 40000 Rthlr. anftatt der bisherigen 12000 Rthlr. 
in perpetuum zu erlegen. Die Convention ift gejchloffen und 

jolchergeftalt binnen 5 Wochen diejes ganze Werf dergeftalt regulirt 

worden, daß in Ewigfeit feine Mißhelligfeit zwijchen dem Landes- 
herrn und Ständen, wann ſonſt die bisherige Accorden gehalten, 
werde zu bejorgen fein. 

i) Nicht erhalten. Vgl. aber Nr. 495. In einem Schreiben an Homfeld erflärt 

Eoeceji, 6. Juli 1744, indem er ihm die jüngfte Declaration der Stände überjendet, 

er jei nicht im Stande, das Eramen ber gravaminum abzumarten und werde daher 

am nächiten Tage Morgens früh abreiien, weil er aus diefer Declaration wahr- 

nehme, daß die Stände ſowohl dem König wie ihm zu „amifiren“ juchten. „Es 

ſcheinet“ — fährt er fort — „daß die göttliche Vorjehung noch nicht beichloffen 

habe diejes Land in Ruhe zu jeßen”; wenn der König die kaiſerliche Confirmation 

des Decrets von 1621 erhalte, jo werde er gewiß feiner Chicanen von den Ständen 

weiter gewärtig jein. Nein vernünftiger Menich in der Welt werde approbiren, 

daß der König eine Armee zum Schub des Landes unterhalten jolle, ohne daß 

dad Land felbjt weder Geld noch Mannſchaft dazu hergeben wolle. „Ich bedaure 

nichts mehr, als das arme Yand und dah ich meine ehrliche Antention jo übel 

angewandt und meine eigene Gejundheit dabei hajardiret habe.“ Zum Schluß die 

Bemerkung, daß er in vollen Einpacken begriffen jet. 
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498. Convention mit den oftfriefiichen Ständen. 

Aurich, 7. Juli 1744. 

Ausfertigung, gez. von ©. Frhr. v. Cocceji, S. U. Homfeld; („von wegen der Lanbftänben: ") 

B. Philip Graf von Fridag, C. P. Frhr. zu Anne u. Ainpphaufen, Houwo Bonno Penberg, N. von 

Ültena, Hermannus Hitjer, Hayde George Ewen, 9.8. vom Appell, A. Frantz Frhr. von Wedel, 

Ludewig Wenckebach, Ulrich Harmens, Goffel Rudolph von Wingene, Adolph von Lewen. — 

R. 68. Nr. 18, 1.') 

Die Mccorden. — Berbindungsreht der Stände. — Bereidigung 
der Beamten auf die Uccorden. — Recht der Landtage. — Ständiſche 
Steuerverwaltung. — Freiheitvon Enrollirung und Einquartierung. 

— Das perpetuum subsidium. 

Nachdem S. K. M. in Preußen Si von ung, als zur Re— 
gulirung hiefigen Fürſtenthums allerhöchſt verordneten Commiſſariis, 
allerunterthänigft vortragen Tafjen, wie denen getreuen Landftänden 
es zur befonderen Gnade gereichen würde, wenn Höchftdiejelbe die 

Haupt-Gravamina, welche bishero in denen gedrudten Schriften 
zum Borjchein gekommen, vorläufig zu Ddecidiren und dadurch bie 
Wurzel aller Mißhelligfeiten auf einmal ausreißen wollten, fo haben 
3 8. M., ohne der Stände Gravamina zu erwarten und um 
ſolchen zu zeigen, wie willig Diejelben fein, alles dasjenige, was zur 
Etablirung eines völligen Vertrauens zwijchen dem Landesherrn 
und denen Ständen gereihen fann, Ihrerſeits beizutragen, die 
Haupt-Gravamina zu heben befohlen. Zu weldem Ende vorge- 

dachte Kommifjarii bis auf Sr. 8. M. Ratification und Approbation 
declariret haben: 

1. Daß die Accorden nah Anleitung des Hannöverifchen 
Bertrages vom 18. Februarii 1693, Art. 1 und damals fchon er- 
gangenen und agnoseirten faiferlicden Decreten vor Grundveſten 
der ojtfriefifhen Regierung gehalten werden follen. 

2. Daß Dero getreuen Ständen freiftehen folle, zu Behauptung 
ihrer Gerechtiame ſich unter einander zu verbinden und zu ver- 
einigen, mithin conjunetim ihre Rechte zu vertreten, jowie es Die 
Rechte und Landesverträge mit ſich bringen, und daß dabei nichts 

) Gedrudt in Fiſchbach] Hiſtoriſche ꝛc. Beyträge die Königl. preußijchen 

und benachbarten Staaten betreffend II, 1. 297. Bei der Seltenheit der Filch- 

bachſchen „Beyträge“ glauben wir das Stüd Hier abdruden zu jollen. 

Acta Borussica. Behörbenorganifation VI. öl 
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gegen den Landesherrn und defjen in benen Accorden fundirte Jura 
vorgenommen und bejchloffen werde. !) 

3. Sollen Sr. 8. M. Kanzler, Räthe, Landrichtere, Rent- 
meiltere und andere dergleichen Beamte nad) Maßgebung des 
Auricher Vergleichs de anno 1699, cap. 2. art. 2, fodann dieſer 
numehrigen Refolution auf jothane Art. 1 berührte Accorden ver- 
eidet und Soll davon ein Formular in authentica copia denen 

Ständen oder derjelben Drdinär-Deputireten und in specie der 
Stadt Emden eingefandt werden. 

I) Auf Grund dieſes Artifels ift jchon dor erfolgter Natification, unterm 
18. Juli 1744, eine Union zwijchen der Nitterfchaft und der Stadt Emden ge- 

ichlofjen worden, die in Fiſchbachs Benträgen II, 1. 300 ff. abgedrudt ift. 

Eine beglaubigte Abjchrift diejer geheim gehaltenen Originalurfunde wurde 

dem Seneral-Directorium von dem landesherrlichen Inſpector beim Adminiſtrations— 

Collegium Badmeifter, der fich angewielenermaßen fange darum bemüht und fie 

endlich zur Abichrift „von einer zum corpore der Ritterſchaft nicht gehörigen 

Perſon“ erhalten Hatte, eingejandt unterm 8. April 1749. „Meiner geringen 

Einfiht nah” — decretirte darauf der Geh. Finanzrath Reinhardt — „kann von 

dieſer der Iandeäherrlihen Autorität gar jehr verfänglihen Alliance ein gar 

wichtiger Gebrauch gemadt werden. Bor der Hand aber jollte ich davor Halten, 

daß man folche ignorire, auch wohl verfiegelt anders al3 bei der Regiftratur ver- 

wahre.“ (1. Mai.) Der damalige Kammerpräfident in Muri, Lenk, bem 
eine Abſchrift zugefertigt wurde, berichtete 26. Auguft 1749, die Union jet 

feineswegs jo geheim, wie man glaube. Sie jei dem Inhalt nad) im ganzen 

Lande befannt, nur jei nach eidlicher gegenfeitiger Zufage der Eontrahenten 

der Wortlaut der beiden Driginalausfertigungen geheim gehalten worden, von 

denen eine im Befi der Stadt Emden, die andere im Beſitz des Präſes ber 

Nitterfchaft, Grafen Fridag von Gödens, jei, der auch Homfeld Eröffnung davon 

gemacht habe. Die Convention habe übrigens auf dem legten Landtage treffliche 

Dienfte gethan: die daraus hergenonmenen bitteren Vorwürfe der Nitterjchaft 
gegen Emden hätten der Stadt große Feindſchaft erregt und fie um allen Beiftand 

gebradt. Das Wort gegen Emden habe dabei der Afjefjor v. Fridag geführt, 

der einzige von der Ritterichaft, der damals dieſe Konvention für unrecht ge- 

halten und jeine Unterjchrift dazu nicht gegeben habe. Der dritte Stand und bie 
Städte Aurich und Norden, die von jeher auf dieſe heimliche Verbindung, die 

ihnen in der That zum größten Präjudiz gereiche, „jaloug“ geweſen, hätten fich 

um jo ftärfer gegen Emden verbunden und treulich dazu mitgeholfen, daß Die 

Stadt in die Noth gerieth, aus der fie fi) nur durch eine völlige Submiſſion 

unter den König zu ziehen vermochte. Bor der Hand fei nach feiner und ber 

Kammermitglieder Meinung kein Gebrauch davon zu machen. 
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4. Alles, was auf dem Landtage in allgemeinen Landesjachen 
nad) Landtagsrecht per majora abgehandelt und beichloffen wird, 
jo zur Erecution gebracht werden, wenn auch jchon ein- oder 
ander fich trennen und difjentiren wollte. 

I. 8. M. verjprehen auch, daß Sie alles dasjenige, was be— 

ichlofjen worden, ohne die geringfte Aenderung confirmiren wollen, 
wenn nichts wider die Accorden und darinnen fundirte lanbes- 
fürftlihe Hoheit enthalten ift. 

5. Es foll der Landtag jedesmal in einem unbefeftigtem Drte 
gehalten werben. 

6. Wann einige Uneinigfeit unter denen Ständen fid) ereignet, 
wollen ©. 8. M. vor Sich die Sache nicht decidiren, fondern 
zuforderjt dergleichen Zwiſtigkeiten gütlih zu fchlichten fuchen. 
Wann aber die Güte bei einem oder dem andern Theile nicht ver- 
fangen wollte, jol die Sahe an das Hofgerichte, als das forum 
ordinarium (salvis remediis an die Reichögerichte) remittiret werden. 

7. Die Einwilligung, Erhebung und Verwaltung derer ge- 
fammten Landesmittel, infonderheit die Verwendung der Ver— 
Ihidungs-, Commiſſions- und Landesproceßkoſten, jollen denen 
Ständen und dem zu deren Abminiftration beftelleten Collegio, in— 
foweit jolches denen confirmirten Accorden und der wohlhergebradhten 
Landesverfaſſung gemäß ift, jchlechterdings überlaffen werden, und 
wollen der Landesherr jo wenig in Strieges- als Friedenszeiten fich 
einiger Cognition oder Direction darüber anmaßen. Auch foll der 
landesherrliche Injpector bei dem landjchaftlihem Collegio und der 
zur Abnahme der jährlihen Rechnung zu deputirende Commiffarius 
fi) des Voti und der Eognition enthalten. Jedoch muß dem be- 
fagtem Infpectori ſowohl als dem Commifjario freijtehen, bei Ab- 
nahme der Rechnung monita dagegen zu formiren und, wenn er 
gegen bie Juftification derjelben etwas einzuwenden hätte, folches 
bei dem nächſten Landtage vorzutragen; da dann die Stände in 
corpore die notata unterjuchen und folche decidiren fünnen, wobei 

es dann lediglich gelafjen werden fol. 

8. Soll die Entjcheidung der Wahljtreitigfeiten wegen ber 
neuen Abminiftratoren denen Ständen nach Anleitung der Accorden 
lediglich überlaffen werben. 

Bl” 
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9. Die Unterfchrift derer von denen Advocaten verfertigten 

Schriften, als welche Geremonie erjt neuerlich erfordert worden, 
joll hierdurch abgeichaffet fein. 

10. Soll künftig das von denen Landjtänden aus der Landes— 
kaſſe accordirte Quantum, welches unten sub num. 1 determiniret 
werden joll, zu ewigen Zeiten, es mag Krieg oder Friede jein, 
nicht erhöhet, noch mit neuen königlichen Anforderungen vermehret, 
auch das Land weder mit Einguartierung, nod mit einiger gewalt- 
jamen Werbung zu feiner Zeit und unter feinem Prätert beleget 

werden. Wie denn auch nicht weniger allen und jeden jährlich im 
großer Anzahl zur nothiwendigen Arbeit dahinfommenden Fremden 
ſowohl als denen Handelsleuten und Reiſenden hiemit alle Freiheit 

wider alle Werbungen auf das fräftigfte verfichert, denen Landes— 
ftänden auch zugleich verftattet wird, ſolches jegt und fünftighin in 
denen öffentlichen Zeitungen oder ſonſten befter Maßen befannt zu 
machen. 

11. Alle übrige unerledigt gebliebene gedrudte Gravamina 
und diejenige, welche die Stände noch einbringen werden, jollen 

binnen der gejegten Zeit entweder in der Güte oder durch Recht 
ausgemachet werden. | 

Gleihwie nun die Stände diefe Erklärung mit allerunter- 
thänigftem Danfe erfennen, aljo wollen fie auch ihre Erfenntlichkeit 

gegen ihren jo huldreichen Landesherrn darinnen zeigen, daß fie ein 

übriges hiebei thun und ein mehrers, als der gegenwärtige Zuftand 
des Landesvermögens leiden möchte, zu accordiren entjchlofjen fein. 

Zu dem Ende verjprechen diejelbe: 
1. Sr. 8. M. jährli 24000 Rthlr. als ein perpetuum 

subsidium und vor die Recrutirung, jodann Abkaufung der Werb- 
und Einquartierung 2c. an Gelde 16000 Rthlr., einfolglih in allem 

40000 Athlr., jeden zu 54 bier jet gangbaren Stüver gerechnet, 
pro ordinario et extraordinario quartaliter mit 10000 Rthlr. in 
jedesmal allhier laufender unverrufener Gold- oder Silbermünze 
an biefige Ober-Rente-Stammer ohne Aufgeld zu liefern und ein 
Bierteljahr nach dem erſten dieſes jeßt laufenden Monats Juli 
damit den Anfang zu machen, jedoch mit der ausdrüdlichen Be- 
dingung, daß nicht allein verjprochener Maßen alle Einquartierung 
und gewaltfame Werbung ratione der Ausländer und Einheimifchen 
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zu Krieges- und Friedengzeiten auf ewig abgejchaffet, fondern auch 
die Vertretung des Reichs- und Kreiscontingents mit darunter be- 
gegriffen fein folle. 

2. Bitten die Stände, daß es ihnen anheimgeftellet bleiben 
möge, die ihnen und. der gemeinen Landichaft zu Tragung und 
Tilgung der Landesjchulden und oben verjprochenen Abgabe der 
40000 Rthlr. am convenableften vorkommende modos collectandi 
et contribuendi generales, mithin auch über alle und jede fünig- 
lihe und Landjchaftsbediente, unter der Mafgebung, daß auch jene 
weiter nicht, als e8 die Landes-Accorden mit fich bringen, bejchweret 
werden möchten, auszufinden und in den Gang zu bringen. 

3. Wie nicht weniger, daß J. K. M., im Fall allgemeine 
Ueberſchwemmungen und Wafjerfluthen oder andere Hauptcalamitäten 
fih ereignen jollten, jo lange diejelbe währen, in deren aller- 
gnädigfter Confideration pro rata etwas von dem quanto contri- 

buendo fallen lajjen. 

4. Allerhöchitdiejelbe au aus feinem Fundamento wegen 
vorheriger Conventionum einige Anforderungen auf diejes fo tief 
verjchuldete Land zu machen, jondern vielmehr folches alles für 
getödtet zu halten und zu declariren allermildeft geruhen möchten. 

Was nun die erfte Kondition anbetrifft, jo haben Commiſſarii 

bis auf Sr. 8. M. allergnädigfte Approbation jothane fämmtliche 
Puncten accordiret. 

Die andere Condition findet bei denen Commiſſariis formirter 
Maßen fein Bedenken. | 

Ad tertium zweiflen Commiſſarii nicht, daß S. 8. M., wenn 
dergleihen Caſus arrivirten, der Billigfeit nad) fich würden finden 
laſſen. 

Ad quartum iſt verabredet worden, dieſerwegen Sr. K. M. 

die allerunterthänigſte Vorſtellung zu thun, daß dieſes Begehren in 
der Billigkeit gegründet ſei. Urkundlich ꝛc. 

Auf einen Bericht des Cabinetsminiſteriums (Podewils, Borcke) 

vom 23. Juli 1744, der den Inhalt der mit den oſtfrieſiſchen Ständen 

getroffenen Convention recapitulirt und unter Erörterung einiger Puncte 
die Anfrage ftellt, ob der König gewillt jei, die Convention zu ratificiren 
und insbefondere die legten vier Puncte zu bewilligen, erklärte der König 
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nach Eichel Randaufzeihnung mündlih: „den dritten Artikel!) bemillige 
ih ohne alles Bedenken, die Refolutiones auf alle übrige?) aber müſſen 
etwas general und vague gefaßt werben, damit ch mich dadurch niemalen 

in Sachen, die ch ſelbſt noch nicht recht kenne, vergehe noch mir präjudicire”. 

An einem weiteren Bericht vow 31. Juli Hären die beiden Cabinets— 
minifter den König über die Lage der Angelegenheit auf: es komme jeßt 
nicht mehr auf des Königs „willfürliche resolutiones“, jondern auf die 
Ratification einer bereits gefchloffenen Convention an, deren Entwurf jie 

mit dem Bericht überreihen. „Indeſſen — fügen fie Hinzu — haben 

wir zwar dennoch die... Ratification und Declaration in etwas ge— 

neralen Terminiis gefaſſet, zweifeln aber, ob die Stände von Dftfriesland 

damit zufrieden fein werden.“ ®) 

Königlide Ratification der Konvention vom 7. Juli, 

Berlin, 31. Juli 1744.) 

Nachdem S. K. M. Sich die Convention, welche Dero zu 
Einrihtung derer Sachen in dem Fürftentfum Dftfriesland ver- 
ordnete Commifjarii mit Dero dortigen getreuen Landftänden unter 

dem 7. Julii diejes laufenden Jahrs bis auf Allerhöchftdero Appro- 
bation und Ratification gejchloffen, nad ihrem ganzen Inhalt aller- 

unterthänigft haben vortragen laſſen, jo declariren Sie hierdurch) 
zuforderit, daß Sie all dasjenige allergnädigft genehm halten, 
approbiren und bejtätigen, was beſagte Commifjarii in Dero höchſtem 
Namen denen Ständen zu Stiftung und Befejtigung eines voll» 
fommenen respective gnädigften und unterthänigiten Vertrauen? 
zwifchen Ihro, ala dem Landesherrn, und gedachten Ständen durch 
vorläufige Erledigung einiger von vorigen fürftlichen Regierungen 
annoch hHerrührenden Haupt-Gravaminım in eilf unterjchiedenen 
Puncten zugeftanden, verfichert und veriprochen haben, und wollen, 
daß es bei allen und jeden Articuln fein beftändiges und unver- 
änderliches Berbleiben haben folle. 

ı Nr. 3 aud in der Recapitulation des Berichts. Es handelte fich darin 

um die Eventualität einer allgemeinen Ueberſchwemmung oder fonftigen Lanbes- 

calamität, vergl. Nr. 3 auf ©. 805. 

?) Alſo auf Punct 1, 2, 4 der ftändbiichen Forderungen, vergl. S. 808. 

3) R. 68. Nr. 1a. 1. 

9) Eoncept, geichrieben von Weinreich, revidirt von Podewils und Borde. 

(Bom Könige vollzogen zurüd 4. Auguſt.) — R. 68. Nr. 1a. 1. — Die Stände 
haben jich dabei beruhigt. 
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Nebft dem aber nehmen ©. 8. M. auch hiermit zu aller- 
gnädigftem Wohlgefallen an und acceptiren die Summe von 40000 
Reichsthaler, jeden zu 54 dort gangbarer Stüver gerechnet, welche 
Dero getreue Stände des Fürftenthums Dftfriesland Ihro dagegen 
aus allerunterthänigfter Erfenntlichkeit jährlih, und zwar 24000 
Rthlr. ala ein perpetuum subsidium und 16000 Rthlr. als ein 
surrogatum an Gelde vor die denen Ständen anfänglich ange- 

fonnene, nachgehends aber in Gnaden nachgelaffene Recrutirung 
Dero Truppen in natura, wie auch vor die dabei allergnädigft zu— 
gejagte Verſchonung mit der Werb- und Einquartierung und zu— 
gleih vor die mit zu übernehmende Vertretung des oftfriefiichen 
Reichs- und Kreismannjcafts-Contingents einmüthig verwilliget 
haben, aljo und dergeftalt, daß dieſes accordirte Quantum der 

40000 Rthlr. pro ordinario et extraordinario quartaliter mit 
10000 Athlr. in guter, unverrufener dort gäng und gebiger Gold- 
oder Silbermünze an die fönigliche oitfriefiiche Ober-Rentkammer 
abgeliefert und mit dem erjten Quartal, vom 1. dieſes Monats 

Juli an zu rechnen, der Anfang auf den 1. Dectobris diefes Jahre 
gemachet werden ſolle. Wobei die Stände ſowohl wegen der fich 
abgebetenen Einquartierung als gewaltfamen Werbung ganz ohne 
Sorge fein fünnen, indem ©. 8. M. hierunter folche allergnädigfte 
landesväterliche Vorſorge tragen werden, daß das Land Feine be- 
fugte Urſach, darüber zu Hagen, haben folle. 

Und wie ©. 8. M., zweitens, allergnädigjt verftatten, daß 
fie zu bequemerer Aufbringung obgedacdhter jährlihen Summe von 
40000 Rthlr., wie auch zu befjerer Beftreitung und Abtilgung der 
gemeinen Landesjchulden die billigfte und comvenablefte modos 
collectandi et contribuendi generales ausfinden und in Gang und 
Uebung bringen mögen, jedoch alſo, daß dadurch niemand vor den 
andern über die Gebühr und weiter, al es die Zandesaccorden mit 
fi bringen, bejchweret werde, alfo werden Sie aud), 

Drittens, auf den Fall, da fich allgemeine Ueberſchwemmungen 
und Wafferfluthen oder Hauptcalamitäten im Lande ereignen follten, 
Sih alsdann und fo lange folche fürdauern, dergeftalt mitleidig 
gegen Dero getreue Stände und Unterthanen in Dftfriesland be- 
zeigen, daß jelbige Dero landesväterliche Mildigfeit im Werke jelbit 

durch proportionirte Minderung des Contributions-Quanti zu ver- 
jpüren haben werden. 
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Was aber übrigens und viertens die oftfriefiiche Stände aller- 
unterthänigft gebeten, daß ©. K. M. auch feine weitere Anforderung 
aus einigen vorherigen Konventionen machen, jondern folches alles 
in Anjehung, daß das Land fo tief verfchuldet, gänzlich ſchwinden 
zu laffen und für getödtet zu erklären allergnädigit geruhen möchten, 
darüber werden Allerhöchftdiefelbe Sich hiernächſt allermildeft näher 
äußern, fobald Sie diejerhalb die benöthigte Nachrichten werden 
eingezogen haben und Sid; davon hinlänglich werden haben in- 
formiren laffen. Zu Urfund dejien ꝛc. 

499. Cabinets-Drdre an den Regierungs-Präfidenten von Plotho 

in Magdeburg. 

Berlin, 16. Juli 1744. 
R. 96. B. 30. — Abſchriftlich. 

Amtsführung Plothos. Satvelſcher Proceß. 

Sch Habe Eure beide Berichte vom 19. Junii!) und 9. diejes, ?) 
den Proceß zwijchen der Gemeinde zu Satvel und denen Graf 
Schulenburgichen Erben betreffend, wohl erhalten und daraus theils 
Eure Entjhuldigungen wegen der Verzögerung diefer Sache, theils 
die zu Beforderung derjelben Endſchaft gemachte VBeranlafjung erfehen. 

Wann es nun Hierbei auf Complimenten und leere Worte 

anfäme, jo würdet Ihr leicht Recht haben; allein da Ich die Sache 
ganz anders einfehe, und beſſer, als Ihr vielleicht vermuthet, weiß, 
wie wenig und wie jchlecht Ihr Euch jchon geraume Zeit her um 
die Juftiz und derſelben ordentliche Adminiftration befümmert habt, 
jo wundert Mich auch nicht wenig, daß Ihr Euch unterftehen 

fönnen, Mich mit jo elenden Excuſen zu amufiren und fogar von 
einer fälichlihen Berleumdung zu fprechen, als welche Unbedadt- 
jamfeit Euch auch dahero Hierdurch aufs ernitlichjte verwiefen wird. 
Indefjen will Ich wegen der Hauptiache felbit Hoffen, daß, da 

endlich einmal darin auf den 28. diejes eine Sentenz erfolgen joll, 
Ihr die Abfafjuug derjelben geſchickten und zugleich gewifienhaften 
Leuten werdet committiret haben, und jollet Ihr Mir Hiernächft 

I) Wohl der oben, Nr. 481 abgedrudte. 

2) Nicht vorhanden. 
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diefelben benennen, auch die Sentenz, jobald jolche publiciret ift, 
mit fernerm Bericht einfenden. So viel aber die von Euch an- 
gezeigte Unordnungen und Mißbräuche betrifft, jo habe Ich befohlen, 
daß Sowohl foldhe als alle übrige den Lauf der wahren Juſtiz 
hindernde und aufhaltende Umstände durch eine unparteiiiche Com— 
miffion in loco gründlich unterfuchet und Mir davon zu weiterer 

Berfügung umftändlich pflichtmäßiger Bericht erftattet werden joll; 
und bleibet Ihr übrigens als Chef des Collegii einen Weg wie 
den andern autorifiret, jowohl die Räthe als Subaltern-Bediente 
und Advocaten zu Beobachtung ihrer Schuldigfeit anzuhalten, ala 
wobei Ih Euch, wenn Ihr darunter gerade durch gehet, allezeit 
mit Nachdruck jouteniren werde. 

500. Labinetsordre an die Etats-Mlinifter von Broich 
und von Arnim. 

Berlin, 16. Juli 1744. 
Wusfertigung. — R. 52 Wr. 144. 

Beitellung einer Unterfuhungscommijiion wegen Unordnungen 

bei der Magdeburgifhen Regiernug. 

Ihr werdet Euch erinnern, was für eine Drdre Ich wegen 
Beendigung des Procefjes, welchen die Gemeinde zu Satvel wider 
die Graf Schulenburgiche Erben vor der Magdeburgijchen Regierung 
ſchon jeit vielen Jahren geführet, unterm 13. Junii a. c. an itzt— 
gedachte Regierung ergehen laſſen.) 

Ws Ih nun auch unterm 14. ejusdem dem Präfident von 
Plotho Meine erntliche Willensmeinung ſowohl diefer Sache halber 
als überhaupt wegen derer vielfältig bei Mir angebrachten Be- 
ichwerden über die ſchlechte Juſtiz-Adminiſtration noch bejonders 
zu erfennen gegeben®), derjelbe aber Hierauf in dem Berichte, ) 

worin er fich diejerhalb zu entſchuldigen vermeinet, zugleich ver- 
Ichiedene Unordnungen und Mißbräuche angezeiget hat, welche er 
weder durch freundliche noch ernitlihe Erinnerungen und Ber: 
warnungen zu heben vermögend fei, und durch welche gleichwohl, 

) Bergl. Nr. 478. Anm. 2. 

2) Vergl. Nr. 478. 

3, Nr. 481. 
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wenn es Damit, wie es wohl glaublid, in facto feine Richtigkeit 

haben follte, der Lauf der Gerechtigkeit jehr gehemmet und denen 
klagenden Parteien unendliher Tort und Schaden zugefüget werden 
muß, jo Habe Ich rejolviret, nicht allein diefe gemeldete, fondern 
auch alle andere jonft etwa noch bei erwähnter Regierung zeithero 
eingeſchlichene Mißbräuche und überhaupt alles dasjenige, was 
ſowohl durd die Räthe ald Subaltern-Bediente und Advocaten 

der wahren Juſtiz zum Nachtheil ausgeübet worden, auch wie vors 
künftige befjere Ordnung und prompte Juftiz zu erhalten, durch 
eine unparteiifche Commiſſion unterfuchen zu laffen, und da Mir 
der Geheimde Rath Annifius?) und Hofrath von Jariges?) als redliche 
und gewiffenhafte Leute bei verjchiedenen Gelegenheiten befannt 

geworden find, jo will Ich, daß denenjelben die erwähnte Unter- 
ſuchung aufgetragen werden und fie zu dem Ende forderjamft nad 
Magdeburg abgehen jollen; dahero Ich Euch auch hierdurch be- 
fehle, das Commifjorium vor bdiejelbe und was hr jonft noch 
nöthig erachten werdet, ohne Anftand auszufertigen und fie der- 
gejtalt zu inftruiren und zu autorifiren, daß fie bei diefer Com- 

mijfion ganz uneingejchränft fein und alles, was fie nach denen 
vorfommenden Umftänden nöthig und nüßlich erachten werden, nach 
Pflicht und Gewiſſen verrichten, Hingegen dabei von niemand ge- 

hindert oder chicaniret werden fünnen, und will Ich übrigens nad) 

erpedirter Commilfion von allem einen umftändlichen Bericht cum 

voto zu weiterer Verfügung erwarten. 

501. Königlicyes Marginal zu Bericht des General-Directoriums 
am 8. Juli 1744. 

Wiedereingefommen 17. Juli 1744. 
@igenhänbig. R. 9. IV. La. 18. 

König und General-Directorium. 

Der König hat durch den DOberften und General-Wdjutanten von 
Borde dem General-Directorium befannt machen laffen, daß er nicht ab- 

1) Mitglied des Geh. Juftizraths und Protonotar beim Ober-Appellations- 
gericht; außerdem Secretar der Academie der Künfte und mechaniſchen Wiſſenſchaften. 

2) Der jpätere AJuftizminifter; damals Director des franzöfiichen Ober- 
gerichts 2c., außerdem GSecretar der Academie der Wiflenjchaften. 
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geneigt fei, den vacanten Wecifeeinnegmerdienft zu Wilsnad dem Unter- 
offizier Wimmer vom Rothenburgifchen Dragonerregiment zu übertragen, 
wenn derſelbe die nöthige Capacität beſitze. Das General-Directorium 

berichtet 8. Juli (gez. Happe, Boden, Marihall), der Wimmer ſei eraminirt 
und geeignet befunden worden, jchlägt aber nocd eine Anzahl von anderen 

Perſonen, die fih zu dem Boften gemeldet und zum Theil eine Zahlung 

für die Recrutenkaffe angeboten haben, zur Auswahl vor, darunter einen 
Studiofus juris, einen Wpothefer, einen Bürger, einen Bollverwalter. 

Der König durchſtreicht die Lifte und bemerkt am Rande: 

„Das Seint wieder Juristenftreihe vom Directoric. Wen 

ih den Wimer bie Scharge gebe wahrum exsecutiret man Solches 
nicht gleich und Schläget Leichtfertiger Weiße andere vohr“. 

502. Labinetsordre an den Etats-Minifter von Lesgewang. !) 

Berlin, 20. Juli 1744. 
R. 96. B. 30. — Abſchriftich. 

Wie die Zeitungsberichte einzurichten. 

Ih erjehe aus Eurem Rapport vom 14. Ddiejes,?) was Ihr 
für eine lamentable Vorftellung von denen dortigen Unglüdsfällen, 

von Wetter, Hagel», Donner- und Wafjerfchaden gemadht. Es 
find folches Sachen, jo von Gott und der Natur bald hier und da 
verhänget werden und alſo mit Fermeté und Gelaijenheit ertragen 
werden müſſen. Indeſſen werdet Ihr wohl thun, wenn Ihr der- 
gleichen Umstände dem General-Directorio anzeiget, Mir aber nur 
von dem gros des affaires in Preußen: wie das Commercium gehe 
und was etwa Dabei zu verbejjern jei; wie der Licent- und Uccije- 

Ertrag fich verhalte; ob die Manufacturen im Flor find und durch 
was Mittel denenjelben aufgeholfen werden fönne; wie denen 
Städten in ihrem Verkehr und Nahrungen unter die Arme zu 
greifen fei, und dergleichen, auch, ob und welche Beamte gut be- 
zahlen, Nachricht ertheilet. 

1) Hammerpräfibent in Königsberg. 
2) Nicht erhalten. 
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503. Cabinetsordre an den Kriegsrath Bügel. 

Berlin, 21. Juli 1744. 
Abſchrift. — Gen.⸗Dir. Dftfriesland. Tit. Ta. Nr. 1. 

Oſtfrieſiſche Revenüen. 

©. K. M. x. befrembdet es zum höchſten, daß Deroſelben 
der Krieges- und Domänenrath Bügel den von ihm geforderten 
ſummariſchen Etat der Einnahme und Ausgabe von denen oſt— 
frieſiſchen Revenües noch nicht eingeſandt, wenigſtens gehörig be— 
richtet hat, auf wie viel Höchſtdieſelbe Sich ohngefähr vor das 
laufende Jahr zu Dero Dispofition Staat machen können. Höchſt— 

diefelbe wiffen zwar wohl, daß vor Unterfuchung der dortigen 
Aembter fein ganz genauer Etat gefertiget werden fann; wie Sie 
aber demohneracdhtet doch willen wollen, auf wie viel diefelbe ohn- 
gefähr rechnen können, daß Derojelben nad) Abzug der Ausgabe 
zur Dispofition bleiben wird, auch nicht länger in einer Ungewißheit 
bleiben wollen, ob Sie denn von den oftfriefiichen NRevenües was 

oder nichts befommen werden, als befehlen Höchftdiejelbe gedachten 
p. Bügel hierdurch fo gnädig als alles Ernftes, auf das aller- 
forderfamfte und mit der zuerjt abgehenden Poſt, den gefordeten 
jummariichen Etat über die Einnahme, Ausgabe und den Beftand 
des jeßt laufenden Jahres, vom 1. Junü an zu rechnen, einzufenden, 
entſtehenden Falls aber zu gewärtigen, daß ©. K. M. ihn zurüd- 
fommen lafjfen und einen andern hinfenden werden, von welchem 

Sie die verlangte Nachrichten prompter haben fünnen. Es joll 
auch derjelbe zugleich berichten, wie und in was vor Terminen die 
dortigen Revenües erhoben werden: ob ſolches quartaliter, monat= 
fi) oder wie ſonſten gejchiehet. MUebrigens und da ©. K. M. 
hoffen wollen, da feit Abjterben des letzteren Fürften faſt ein 

völlige Quartal verfloffen ift, daß doc etwas an Revenües ein- 

gefommen fein wird, fo befehlen Sie dem gedachten p. Bügel hier- 
durch allergnädigft, die Veranjtaltung bei der Kammer zu machen, 
damit die Summa von 24000 Rthlr., es ſei in einem oder auch 
zweien Terminen, zu Dero höchſteigenen Händen forderjamft über- 

machet und eingejandt werden müſſe. Wornach gedachter p. Bügel 
ſich genaueft und eigentlichft zu achten hat. 

Bügel hatte ſchon unterm 17. Juli einen Bericht eritattet, dem 
die folgende Berechnung beigefügt war. 
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Berehnung ber landesherrlihen Einfünfte aus Oftfriesfand.!) 

Die Einnahme bei den Aembtern ui a ee 189799 Rthlr. 
Aus der Landfteuerlafe . - . >... 12000 Rthlr. 

Hiervon gehen aber ab die zur Sieuerkaſſe zu 

bezahlende . . . . +. 4007 Rthlr. 

Kommen aljo eigentlich nur > gut Einnahme —F 7993 Rthlr. 

Emdenſche Recognitionögelter . » .» 22.2: 270 „ 

200492 Rthlr. 

Ausgabe: 

1. Apanagegelder der fürftlihen Familie. . . . 15800 „ 

2. Un Bejoldung bei der Bias de 4340 „ 
3. Auf die Kammer. . . i 3400 „ 

4. Auf Geiftliche, Schulen u. a. raster propter . 431 „ 

5. An Ausgaben auf die Membter bei der Rentei 7529 Rthlr. 

Wann hiervon abgeht die Droftenbejoldung a. 2760 „ 

So bleiben noch zur Ausgabe: 4769 „ 
6. An Ausgaben bei denen Nembtern praeter propter 39914 „ 

7. Zu Bezahlung der dortigen Soldateöque . . . 17000 „ 

Sämmtliche Ausgabe: 85654 Rthlr. 

Die Einnahme ft » » >: 2 2 — 200492 „ 
DE Ausgabe iſtt. rc 8656654 „ 

Bleiben: 114838 Athfr. 
Dahergegen würden zu Bezahlung ber nterefien 

derer Eapitalien, jo die vorigen Fürſten von Dft- 

friesland aufgeliehen, nad) Abzug der 20518 

Rthlr., welche jchon bei den Aembtern deshalb zur 

Ausgabe gefommen, noch erfordert werden . . 34432 „ 

80.406 Rthlr. 

504. Labinetsordre an den Kriegsrath Bügel. 

Berlin, 25. Juli 1744. 

Abſchrift. — Gen.Dir. Oſtfriesland. Tit. Ia. Mr. 1. 

Dftfriesland unter dem General-Dirertorium. 

©. 8. M. in Preußen ꝛc. haben die von Dero Krieged- und 
en: Bügel eingejandte General- und Special-Etat3?) von 

' Abſchrift der Cabinetskanzlei (wohl von dem Bügelſchen Exemplar, das 

nicht mehr vorhanden iſt; vergl. 25. Juli). — Gen.Dir. Oſtfriesland. Tit. Ia. 
Nr. 1. 

2) Der Driginal-Ertract ift nicht vorhanden, aber die Abichrift davon Liegt 
wohl in Wr. 503 vor. 
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denen oftfriefiichen Revenües wohl erhalten, und wie Höchftdero- 
felben die dabei von ihm gethane Arbeit und angewandter Fleiß!) 
zu befonders allergnädigftem Gefallen gereichet, fo machen Sie dem— 
jelben hierdurdy in Gnaden befannt, daß da ©. K. M. die Finanz- 
affairen des Fürſtenthums DOftfriesland dem General» zc. Directorio 
zu Berlin, und zwar zu deſſen 3. Departement, beigeleget haben, 
er, der p. Bügel, vor das fünftige feine Berichte dahin zu des 
Etat3-Miniftre von Boden Erbrehung zu adrejfiren und feine Re— 

folutiones® von gedachtem General» 2c. Directorio zu gewärtigen 
hat. Welches dann derjelbe der dortigen Kammer zur gleihmäßigen 
Achtung gehörig bekannt zu machen hat. 

505. Cabinetsordre an das GBeneral-Directorium. 

Berlin, 29. Juli 1744. 
Abichrift. — Gen sDir. Oftfriedland. Tit. Ia, Nr. 1. 

Verwaltung Dftfrieslands: Verwendung der Einfünfte. 

Nahdem S. K. M. in Preußen ꝛc. befannter Maßen fofort, 
als Derofelben das Fürſtenthum Dftfriesland zugefallen, dem Krieges- 
und Domänenrath Bügel committiret haben, von denen fämmtlichen 
Str. 8. M. zuftehenden Nevenües diefer Provinz einen ordentlichen 
Etat zu formiren und zu Höchitderofelben Approbation einzujenden, 
gedacdhter p. Bügel auch nunmehro ſowohl den General-Etat von 
denen Revenües ermeldeten Fürſtenthums als auch die Special» 
Etats derer dortigen Aembter eingefandt hat, als haben Höchſt— 
gedadte S. K. M. allergnädigft refolviret, Dero General» ꝛc. 
Directorio, und zwar insbefondere dem 3. Departement deffelben, 

die Reipicirung der oſtfrieſiſchen Revenües und Finanzfachen folder: 
gejtalt aufzutragen und beizulegen, Daß ſolches alle und jede oft- 
friefiiche Finanzjachen pflichtmäßig, jedoch wie es dortige Landes— 
verfaffung und Umftände mit ſich bringen, zu Sr. K. M. allerhöchften 
Dienst und Intereſſe bearbeiten und bejorgen joll. 

Es laffen demnah ©. 8. M. Dero General- zc. Directorio 

zuforderft hierbei den von dem p. Bügel gefertigten General-Etat 
nebjt denen fpecialen Jagd- und Forft-, Subfidien und Wembter- 

) Bügel Hatte den Eyrtract ichon am 17. abgeichidt; vgl. Nr. 508. 
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Etats, wie auch Salarien-Etat der dort zu beftellenden Srieges- 
und Domänenfammer hierbei originaliter zufertigen!), mit ber 

allergnädigiten Refolution, jelbige jämmtlich vorerft und bis es Die 
Beit leiden will, folche genauer zu recherdhiren, jo wie fie feind, 
zu laffen; als weldherwegen denn ermeldetes General-Directorium 
das gehörige verfügen foll. Gegen fünftigen Trinitatis aber müfjen 
alle dieje Etats von neuem recherchiret und dasjenige deshalb be- 
forget werden, was Str. 8. M. allerhöchfter Dienft und Intereſſe 
erfordert und die dortigen Umftände und Landesverfafjung zugeben. 

Sp viel demnädjft die Verpflegung derer dortigen Garnifons 
und Truppen anbetrifft, jo haben S. K. M. rejolviret, daß die 
Berpflegung derer Garnifonscompagnien vom Major von Kaldreuth 
und Capitän von Treskow nicht mehr, wie bisher, aus dem ordinären 
Fonds der General-Kriegeskaſſe, Sondern aus denen dortigen Landes— 
revenüen gejchehen, die deshalb bei dem ordinario der General- 
Kriegeskaffe menagirte Gelder zu Sr. 8. M. befondern Dispofition 
afferviret und berechnet werden jollen. Wann auch ferner in denen 
Ausgaben des gedachten General-Etat3 pag. 14 zu Verpflegung bes 
neuen oftfriefiichen Corps 17000 Rthlr. jährlich ausgeſetzet worden, 

©. 8. M. aber durch Dero Generalmajor von Maſſow einen neuen 
Etat fertigen lafjen, defjen Summe fi um ein confiderables weniger 
als vorermeldete 17000 Rthlr. beträget, jo hat das General- x. 
Directorium ermeldeten VBerpflegungs-Etat von denen neuen oft 
friefiihen Compagnien von dem Generalmajor von Maſſow ab- 
zufordern und die Verfügung zu thun, daß nach ſolchem Etat die 

Berpflegung geichehen, das übrige aber, jo weit es langet, zu Ver— 
pflegung der alten fogenannten Embdenfchen Garnifoncompagnien 
mit angewandt werden müſſe. 

Betreffend fonften das Quantum der 128606 Rihlr. 16 Gr. 
4 Pf., welche laut gedachten General-Etat3 bis ultimo Maji 1745 
an Ueberfchuß zur allergnädigften Dispofition bleiben, fo disponiren 
Höcdjftdiefelbe folgender Geftalt davon: daß, da S. K. M. das in 

Schlefien ſtehende ehmalige Breslaufche oder Bardelebenſche Gar- 
nijonregiment nunmehro dem Dbriften von Zimmernow conferiret 
und folches zu einem Feldregiment ernannt haben, auch wollen, daß 

" Die Etats find nicht erhalten; vgl. Nr. 503, 504. 
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diefes Regiment vom 1. nächjtkommenden Monats Augufti an auf 

den Feldfuß verpfleget werden joll, dasjenige Quantum, jo die 
Verpflegung diefes Regiments auf den Feldfuß mehr often wird 
als defjen bisherige Garnifonsverpflegung, aus obgedachtem Beftande 
der 128606 Rthlr. 16 Gr. 4 Pf. genommen, von der General- 

Kriegeskaffe eingezogen und an die ſchleſiſche Krieges- und Do— 
mänenfammer zur Wuszahlung an das Zimmernowſche Regiment 
mit übermachet werden ſoll. Wegen der eigentlihen Summe, fo 
die jährliche Verpflegung des auf den Feldfuß gefeßten BZimmer- 
nowjchen Negiments mehr wie bishero fojten wird, muß das 

General-Directorium die nöthige Nachricht von dem Generalmajor 
von Maſſow jofort erfordern. 

Ferner ſoll alsdenn von mehrermeldetem Ueberſchuß des oſt— 

frieſiſchen General-Etats ein jährliches Quantum von 10000 Rthlr. 
an den Geheimen Rath Köppen!) nach Berlin übermachet werben, 
welcher davon eine bejondere Kaſſe und Rechnung führen, jolche 
Gelder zu Sr. 8. M. alleinigen Dispofition bejonders afjerpiren 
und nichts davon als auf Höchftderofelben Höchjteigenhändig unter- 
jchriebene DOrdres auszahlen fol. Was alsdann von obermeldeten 
128606 Rthlr. 16 Gr. 4 Pf. noch übrig bleibet, ſolches joll von 
der General-$riegesfafje zu Berlin extraordinarie eingezogen und 
zum Behuf der ertraordinären Ausgaben bei gedachter General: 
Kriegesfafje mit angewandt werden. 

Wann die dortigen Rechnungen jedes Jahr abgeichloffen fein 
werden, jo muß das General-Directorium Sr. 8. M. beſonders 

anzeigen, wie viel bei den Ausgaben des dortigen General- auch 
derer Aembter-Etats menagiret worden, auch ob und wie viel ſich 
jonjten noch an Ueberſchuß gegen den Etat gefunden. 

Was übrigens die annod) hierbei fommende Nelationes und 
Anfragen des Kriegesrath Bügels betrifft, da überlaffen S. K. M. 
foiche zu genauer Erwägung und Belorgung des General-Directorii, 

jo viel aber deſſen Poſtſeript wegen Beftellung der Amtsbedienten 

angehet, jo declariren Höchftdiejelbe Hierdurch ein- vor allemal, wie 

Sie Ddorten feine überflüjfige noch unnöthige Bedienten Halten 
wollen, jondern was davon nicht ohnentbehrlich nöthig ift, jo viel 

I) Striegszahlmeifter; mit dem älteren Geh. Rath Richter zufammen Rendant 
der General-Ktriegsfafie. 
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es die Umstände und dortige Zandes-Eonftitutiones leiden wollen, 
retranchiret und abgejchaffet werden follen. 

Anlangend die Anfrage wegen der zahlbaren Münzjorten, jo 
agreiren ©. K. M. den von dem p. Bügel deshalb gethanen Vor— 
ſchlag und recommandiren Dero General-Directorio hierdurch über- 
haupt, zwar nichts zu verfäumen, noch zu unterlafjen, was Hödjt- 
derofelben Dienft und Intereſſe erfordert, jedennoch aber auch 

darunter mit gehöriger Prudence zu Werfe zu gehen, auf bie 
dortigen befonderen Umſtände und Verfafjungen des Landes allemal 
wohl zu reflectiren und nichts zu unternehmen, als was allemal 

mit guten Gründen jouteniret werden, auch denen dafigen Ständen 
zu feinen befugten und gegründeten Querelen Gelegenheit geben fann. 

506. Labinetsordre an das General-Directorium. 

Potsdam, 51. Juli 1744 
Ausſ. Gen.Dir. Neumarkt, Beſt.S. Kamm.:Pr. Wr. 3. 

Neuer Präſident bei der Neumärfiihen Kammer. 

Un Stelle v. Katt3!) wird zum WPräfidenten der Neumärkifchen 

Kammer ernannt der bisherige Landrath dv. Mafjow,?) der bei der 
— Claſſifications-Commiſſion gearbeitet hat. 

iy geit wurde laut Cabinetsordre an das General-Directorium vom 

12. Auguft 1744 beim Feldcommifjariat gebraucht (vergl. Nr. 145, Anm. 2). Auf 

föniglichen Befehl jandte das General-Directorium den Geh. Finanzrath v. Roh— 

wedel nach Eüftrin, um die Kaſſenabſchlüſſe und die übrigen Kammerſachen gehörig 

nachzuſehen und alles dem neuen Bräjidenten zu übergeben. Rohwedel fand alles 

in Ordnung (Bericht vom 18. Auguft 1744). 
2) Die durch Ernennung des Landraths v. Mafjow zum Neumärkiſchen 

Kammerpräfidenten (an Katts Stelle) erledigte Landrathsftelle im Kreis Zauche 
übertrug der König, ohne auf die Kreisftände Rüdjicht zu nehmen, dem Walther 

Chriſtoph v. Schierftädt auf Görtzle. (E.-D. an das — — d. d. 

Potsdam, 10. Auguſt 1744.) 

- Den Eingejefjenen des Zauchiſchen Streifes, die unterm 4. —— 1745 

gebeten hatten, ſie bei ihrem Wahlrecht zu ſchützen und ihnen zu erlauben, zum 

Landrath einige ihres Mittels in Vorſchlag zu bringen, wurde vom General- 

Directorium unterm 20. Januar 1745 geantwortet, daß es für diesmal bei der 

Ernennung des v. Schierftädt verbleiben müfje, daß aber bei der nächſten Vacanz 

der König anf das Wahlrecht der Kreisſtände reflectiren werde. 

(Eone. gez. Happe. Gen.-Dir. Kurmarf. Tit. VII. Nr. 5.) 
Acta Borussica. Behördenorganifation VI. 52 
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Beftallung nach dem Wortlaut der früheren vom 4. Auguft 1744 
(Gehalt 1200 Rthlr., außerdem Siegelgelder und Deputatholz); Vereidigung, 
gleichfalls nach der hergebrachten Formel, 6. Auguft 1744 vor dem General- 

Directorium. 

507, Aus der Lorrefpondenz des Kriegsraths Bügel mit dem 

Miniſter v. Boden. 

4. Auguft bis 27. Dctober 1744. 
Gen.⸗Dir. Oftfriedland. Tit. Ta, Wr. 1. 

Oſtfrieſiſche Angelegenheiten. 

Bügel fchreibt an Boden, 4. Auguſt 1744, mit Bezugnahme auf 
jeinen Immediatbericht über das oſtfrieſiſche Eollectenwejen'), der Minifter 

werde daraus erfehen, wie nöthig es fei, daß die Kammer dabei die In— 
fpection habe. „Denn obgleih S. M. denen Ständen die Contribution 
und Xecifen zur Dispofition gelafjen, fo find doch S. M. wegen vieler 
contribuablen Pachthöfe, von welchen der Beitrag geichehen muß, mehr 
ald andere Stände dabei interejfiret, und weiß ih nidt, ob ©. M. ge 
halten, die ertraordinäre Schagungen wegen der aus voriger fchlechter 
Adminiftration noch zu bezahlenden großen Binfenrefte und von neuem 
bewilligte confiderable Indemnifationg- und Gratialfummen pro parte mit 
zu tragen. Die Kammer bat von allem, was auf dem legten Landtage 
deliberiret und befchloffen, nichts erfahren, welches doch erforderlich wäre, 
um dero pflichtmäßiges videtur abgeben zu können.“ Die fürmliche 
Etablirung des Rammercollegiums bezeichnet Bügel in demjelben Bericht 
als eine der nöthigften Sachen. Er jelbjt bereite damals meiſtens die 
Aemter; Zhering und DIE hatten alles übrige zu beforgen. — Ueber die 
Finanzwirthſchaft der Stände urtheilt er (18. Auguſt), daß jie ziemlich 
confus fei; es werde damit auch nicht beffer werden, bis einer von der 

Kammer die Aufficht darüber erhielte, ein Mann, der in ſolchen Sachen 
geübt fei, Rechnungen zu eraminiren verftehe und „in diefem verfchwägerten 
Lande” feine Connerion habe, — 

Um 25. Auguft beflagt er fi) über Homfeld, der als Kanzler bei 
der Regierung Dinge, die unzweifelhaft der Kammer zuftänden, eigenmächtig 
erledige. (Homfeld hatte feinerfeits gleich nach Eoccejis Abreife, 7. Zuli, 
beim Departement der auswärtigen Affären vorgeitellt, bei den Grenz— 

irrungen zwifchen Regierung und Kammer möchte es bis auf weiteres bei 
der hergebrachten Gefchäftsbehandlung belafjen werden. In vielen Domänen- 
fahen müſſe die Regierung concurriren, weil diefelben in das publicum 

1) Vgl. Nr. 503, ©. 818. 
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einjchlügen und nad den Landesaccorden entjchieden werden müßten.) 
Auch bezüglich der Wohnung in der alten Kanzlei erhoben beide Männer 
gegeneinanderlaufende Anſprüche. Bügel beklagt fich übrigens bei Boden, 
daß er noch immer nicht wiſſe, ob ihn der König in DOftfriesfand laffen 
wolle oder nicht, und daß er bei dem doppelten Haushalt, den er führen 
müſſe, zufeße. 

Am 4. September berichtet Bügel auf eine Anfrage Bodens, daß 
die Stände zur Beit von ihren ordinären Nusgaben feinen Etat hätten, 

es fei ihnen auch nicht befannt, was das Land fchuldig fei und wie hoch 
die Zinsrückſtände feien: die vorigen Adminiftratoren hätten das Rech— 
nungswefen jo confus behandelt, daß fo leicht niemand eine Ordnung 
wieder finden werde. Die jetzigen Aominiftratoren feien dazu kaum im 
Stande. Inſpector beim Adminiftratorencollegium fei bis zu des Fürften 
Tode der Regierungsrath Badmeifter gewefen, der zur Zeit noch in Gret— 
fiel fige.!) „Der Inſpector ift bisher momine prineipis zu Landtage er: 
jhienen und hat des Fürften Defideria proponiret, daher er auch nebit 
dem 2. Commifjario einen befonderen Borfig gehabt.” Bu den ftändifchen 

Deliberationen aber feien fie nicht zugelaffen worden. Dies werde in 
Zukunft nöthig fein. Bügel jcheint (der Ausdrud ift unklar) eine Ver— 
bindung des Inſpectorats mit der Kammer und eine wirkſame Aufficht 
deffelben über das jtändifche Steuer- und Rechnungsweien zu wünſchen. 

Am 29. September erhält Bügel unter anderm von Boden die 
Anweifung, fi den Ständen und fpeciell auch Homfeld gegenüber möglichft 
zu menagiren. Faſt alle Bofttage liefen Bejchwerden über die Kammer 

ein, und dem König fei doc daran gelegen, daß in Oftfriesland die Ge- 
müther nicht erbittert und mißvergnügt gemacht würden. Uebrigens jollten 
Bügel und Homfeld zu Landtagscommiffarien ernannt werden. Sie 
möchten fich daher mit einander ind Einvernehmen feßen. 

Am 27. October fchreibt Bügel mit Beziehung auf die Weigerung der 
Stände, ihn zum Landtag zuzulafjen, ?) es würden fünftig noch mehr der- 
gleihen Schwierigkeiten vorfommen, wenn nicht das Minifterium verordne, 
daß ihm das jus indigenatus ertheilt werde. Die Betterfchaft, die im 

ganzen Lande herrſche, lajje feinen Fremden auffommen, wenn er nicht 
fräftig foutenirt werde. Zur Befeitigung der Competenzconflicte zwifchen 
Regierung und Kammer jchlägt er vor, dem Kammerdirector als folchem 
Sik und Stimme in der Regierung zu geben (abgefehen von Kanzlei- und 
Eonfiftorialfachen). 

1) Bgl. Nr. 473, 510, 
2) Vgl. Nr. 514. 
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508. Cabinetsordre an den Etats-Minifter von Broich. 

Potsdam, 7. Auguſt 1744. 
R. 9%. B. 30. — Abſchriftlich. — Mund. R. 9. L. 12. 

Kein Juriftenlatein in den Berichten! 

Ih remittire Euch beifommende Drdre!) unvolljogen. Ihr 
hättet von jelbften leicht einjehen können, wie es ſich ganz nicht 
ſchicke, Mir Rubriquen, jo mit fo viel juriftiichem Latein beſpickt 
find, vorzulegen, da folche zwar denen Juriften=Facultäten, Schöppen- 
ftühlen und Griminalgerichten befannt genug fein mögen, vor Mir 
aber lauter Arabifch find. Ihr hättet jolches auch in diefer Piece 
fo viel mehr verhüten follen, da es auf Menjchenleben anfommt 
und ich Ffeineswegs dergleihen mit jo vielen Mir unbefannten 
Worten angefüllete Confirmationes unterfchreiben kann, ohne den 
wahren Inhalt zu wiffen. Ihr jollet alfo mit dergleichen Lateinischen 
Rubriquen ſparſamer jein und, wenn Ihr was berichtet oder zur 
Unterfchrift ſchicket, hübſch Teutſch fchreiben, foldyes auch denen 

Secretarien der Kanzlei befannt machen. 

Broich fandte die Kabinetsordre in die Geh. Kanzlei mit der Be— 
merfung: „Des Herrn Geh. Raths von Stofh Wohlgeb. wollen diejes 
belieben anzufehen, das Einliegende darnach ändern und bemnächft denen 
übrigen Geh. Secretariis communiciren. 9. Auguft 1744." 

509. Bericht des Kriegsraths Bügel. 

Aurich, 18. Auguft 1744. 
Eigenhändiges Mundum. — Gen.Dir. Oftfrieöland. Tit, Ia, Wr. 1. 

DOftfriefifhes Steuermwejen.?) 

Das Eollectenwefen im Fürftenthum Dftfriesland ift folgender 
Geſtalt beichaffen. 

In denen Aemtern Eſens und Wittmund, als beiden zum 
Harlinger Lande gehörigen Memtern, jodann der Stadt Eſens und 

N) Enthält die Beftätigung des Todesurtheild für eine Kindesmörderin. 

Das Rubrum, an dem der König Anftoß nahm, lautet: „Urthels-Confirmation 

wegen der Ernestinen Pitanin, in puncto infanticidii zuerfannten Todesftrafe mit 

dem Schwert, item ratione coinquisiti von Kleist.“ Der Tert jelbft enthält nicht 

jo viel Latein. 

2) Vgl. Nr. 475, Bericht Bügeld vom 15. Juni 1744 (©. 764). Das obige 

Stüd bildet eine Ergänzung dazu. 
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Flecken Wittmund dependiret die Steuerverfafjung lediglih von 
Sr. 8. M. und concurriren feine Stände; nur allein werden nad 
alter Dbjervance die Rechnungen in Beifein Droften und Beambten, 
auch der Kirfpield-Deputirten in loco von einem deputato camerae 
revidiret; welches Doch bishero viele unnöthige Koften verurfachet 
hat und mit mehrerer Menage gejchehen fünnte. Zu gleicher Zeit 
werden auch die Teich- und Siehlrechnungen revidiret. 

In denen übrigen oftfriefiihen Aemtern, als Aurich, Friede- 
burg, Stidhaufen, Leer, Emden, Pewſum, Greetfiel, Norden und 

Bierum, haben die Stände, a) aus dem Adel, b) Städten Emden, 
Aurich, Norden, c) und dem Baurftande beftehend, die Dispofition 
und Direction über Steuren und Licente; mit Bewilligung des 
Zandesfürften halten dieſelbe Landtag, erwählen und jegen salva 
ratificatione Adminiftratore® und Deputirte, jo die Landesjachen 
außer Landtags refpiciren, erftere aber insbejondere die auf Land— 
tagen bewilligte Collecten ausjchreiben und demnächft die Ausgaben 
affigniren; doch ift bei allen diefen Verrichtungen auch ein fürftlicher 
Infpector zu Landtagen und jonft gegenwärtig. 

Der Eollecten find zweierlei, a) Zandesfteuren und b) Licenten 
oder Xccifen. Erftere werden wieder in zweierlei Sorten, als Capital- 

und Berjonal-Schagung, getheilet. Kapital geht vom Lande und 
Perſonal⸗Schatz entrichten die Perſonen. Dazu ift eine in anno 
1663 concertirte Matricul das Fundament; weil aber jeitdem das 
Land mit Öfteren Ueberſchwemmungen beimgefuchet worden und fich 
jo vieles verändert, verbefjert oder gejchlimmert, jo fümmt nad 
dieſem Matricular-Umſchlage vieles gar nicht auf, vieles iſt aud) 
noch gar befreiet, und über PBrägravation find viele Klagen. 

Die Licenten oder Accifen, wovon der Tarif in der Oſtfrieſiſchen 
Hiftorie Tom. II. p. 644 seqq. (von dieſer Hiftorie haben des Wirf- 
lichen Geheimen Etat3-Miniftre von Cocceji Exc. einige Eremplaria 
mitgenommen)!), werben allemal auf 6 Monate verpfachtet; doch ift 

dabei die Verfaffung und Aufficht fo jchlecht, daß darnach der Er- 

trag zu ermäßigen; nichts defto weniger haben dieſelbe oft über 
180000 oftfriefifche Gulden oder bis 48000 Rthlr. getragen. 

9) Gemeint ift die „Oftfriefiiche Hiftorie und Landesverfaſſung“, die der 
Kanzler Brenneyien im Sinne des fürftlichen Abfolutismus gegen die von ftändijchen 

Principien ausgehende Darftellung des Ubbo Emmius in 2 Foliobänden 1720 auf 

Befehl des Fürſten Herausgegeben hat. 
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Bon dieſen Licenten find die fürftliche Schlöffer, Feſtungen, 
Jagd», Luſt oder andere fürftliche Häufer und darin wohnende Be- 
diente befreiet; zu der Gapitaljchagung aber tragen die herrichaft- 
liche Höfe, Ländereien, Wieſen, Weiden das ihrige bei. 

Die Stände bewilligen dem Landesfürften das Kontingent; 
diefes ift auf letztetem Landtage von 12000 auf 40000 Rthlr. 

augmentiret. 
Die Adminiftratores und Deputirte beftellen die Landichafts- 

Dfficianten und nehmen die Landesrechnung in Beifein des Inſpeec— 
toris ab, welchemnächſt ein Exemplar dem Zandesherren zur Quittirung 
übergeben wird. 

Die Landichafts-Dfficianten find der Advocatus Patriae, Land- 

rentmeifter, 2 Secretarii, ein Pedell und einige Boten. 
In diefer Verfaſſung it das Steuerweſen noch, und Hat die 

Kammer jo wenig als die Regierung dabei weitere Goncurrenz als 
bei Landtagen, ertraordinären Berfammlungen und Abnahme der 
Landesrechnungen. 

Sollte auf letzterem Landtage etwas anders concludirt und 
aecordiret fein, davon ift der Kammer und mir nichts bewußt. 
Billig wäre es wohl, daß die Landtags-protocolla, conclusa et 

resolutiones communicabel gemachet würden. 

510. Immediat Bericht der Labinetsminifter Podewils und Borde. 

Berlin, 28. Auguft 1744. 
Goncept, geichrieben von Welnreich, repidirt von Podewils und Borde. — K. 68. Nr. 5a. 

Loslaſſung der oftfriefiihen Räthe Badmeifter und Wicht. 

Bei Ew. Königl. Maj. bitten die betrübte Frauen der beiden 
Ihon vom 13. Junii Her zu Gretiyl arreftirten vormaligen fürftlich 
oftfrieftichen Regierungsräthe Backmeiſters und von Wicht!) flehent- 
lichſt um die Loslaffung ihrer Männer, unter Borftellung ſowohl 
deren ſchwächlicher Leibesconftitution als ihrer eigenen Mijere und 
vielen Kinder. Es Ddependiret allein von E. K. M. höchſten 

Clemenz, ob Sie nunmehro diefen Arreftanten die Freiheit aller- 
gnädigit wieder zu jchenfen geruhen wollen, wie auch der Etats- 
miniftre von Gocceji darauf angetragen, da ihnen doch fonft nichts 

hat zur Laſt geleget werden können, als daß fie ihrer vorigen Herr- 

1, Bgl. Nr. 473. 



Die verhafteten oftfriefiichen Räthe. Couflict zwiichen Arnim u. Mündow. 823 

Ichaft allzu eifrig angehangen und der unvermählten Prinzeffin von 
Dftfriesland, zum Nachtheil E. K. M. Succeffiongrechts und Poſſeſſions- 
ergreifung, verfängliche Rathſchläge ertheilet haben, wofür fie aber 
dur; den bishero erlittenen Arreft genugſam gebüßet zu Haben 
fcheinen. Wobei wir jedoch auch allerunterthänigft erinnern müffen, 
daß die Stände fich die anderweite Employirung diefer beiden Räthe 
allergehorſamſt angelegentlichft abgebeten haben, ohne jedoch E. K. M. 
bierunter Maß und Ziel zu feßen.!) 

5. Schriftwechfel zwifchen Münchow und Arnim. 
28. September bis 31. Dctober 1744. 

Bresl. St.⸗“A. M.R. XIV, Sect. 1. Rr. 1. vol. I. 

Eonflict zwifhen Arnim und Münchow. 

An einem Schreiben vom 28. September 1744 jtellt der Präfident 
der fchlefiichen Kammer, Etatsminifter Graf v. Münchow, dem mit dem 
ſchleſiſchen AJuftizdepartement beauftragten Präfidenten des Ober-Appel- 
fationsgerichts, Yuftizminifter v. Arnim, anheim, „ob nicht ratione appel- 
lationum, und da es bei foldhen zum Nachtheil der Hiefigen [ichlefifchen] 
Einwohner und Bürger etwas zu weit zu gehen jcheinet, noch etwas 
mehrere Maßreguln vorzufchreiben und feitzujegen” fein würden. Die 
Appellationen hätten in leßter Zeit jo überhband genommen, daß jie 
ebenjo dem Oberrichter zur Laſt wie den Parteien zum Schaden ge- 
reihen müßten. Selbſt von rein interlocutorifhen Sentenzen werde — 
gegen die früheren Vorſchriften — appellitt. In der öfterreichifchen 
Zeit babe man gute Erfahrungen mit ber durch die Wpellationg- 
und Abdvocaten-Sanction von 1704 feftgefegten Maßregel gemadt, daß 
gleih nah Einlegung der Appellation das juramentum calumniae nicht 
nur von den Parteien, fondern auch von den Advocaten geleiftet werben 
mußte, während dies jebt bezüglich der Advocaten ganz aufgehört habe. 
Er beantragt, den Calumnieneid für die Advocaten bei Appellationen wieder 
einzuführen. 

Arnim erwidert darauf durch Schreiben vom 10. October, er habe 

dad, was Münchow befiderirt, dem DOber-Appellationsgericht vorgetragen. 

Ich kann aber Ew. Ercellenz nicht bergen, daß dieſes höchſte 
und refpectable Gericht durch dergleichen unvermutheten Antrag auf 
das Aeußerſte jurpreniret worden und es demſelben nicht anders, 
als ſehr fremd und höchſt empfindlich fallen Fönnen, aus einem 

Departement, welches dazu keineswegs autorifiret, ſich nicht nur 

) Die Freilaffung ber Räthe jcheint daraufhin verfügt worden zu jein. 
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Slegalitäten, jondern auch ſogar unlautere Abfichten auf Sportuln 
in praejudicium eivium reprodjiren zu laſſen. Es würde auch be- 
jagtem Collegio ein Leichtes fein, den Ungrund dergleichen unglimpf- 
lichen Imputationen unwiderjprechlich an den Tag zu legen, daferne 
es nicht feiner Dignität verkleinerlich wäre, fi) vor denen Schlefischen 
Krieges und Domainenkammern in eine Rechtfertigung einzulaffen. 

Wie würde es dieſen gefallen, daferne Jemand, der dazu 

weder Beruf noch Autorität hat, ihnen vorrüden wollte, daß fie die 
vortheilhaften Sportuln zum Augenmerf gehabt, wann fie ihren 
Sprengel und die daraus fließende Erpeditiones nicht allein weit 
über die ordinären Schranken anderer Königlicher Krieges- und 
Domainenfammern, jondern auch über die in dem von Ew. Erxcellenz 

jelbft abgefaßten Notificationg- Patent ihnen vorgejchriebene Grenzen 
zu ertendiren getrachtet, ja ohmeradtet fie von S. K. M. ſelbſt, 
wie in specie bei Gelegenheit des Contributions-Patents gejchehen, 
erinnert worden, daß fie jchon genug zu thun hätten und aljo in 
Saden, fo von ihrem Reſſort nicht wären, fich nicht meliren follten. 

Es find nun beinahe fieben Jahre verfloffen, feitdem ich die 
Direction des Juſtizweſens im Königreich Preußen privative, in 
denen übrigen weitläuftigen Königlichen Landen aber mit denen 
übrigen Miniftris vom Juftize-Departement conjunctim bejorget, ja 

über Jahr und Tag hat mir die ganze Laſt allein auf dem Halje 
gelegen, und da ich dabei, ohne eiteln Ruhm zu melden, das Glüd 
gehabt, folches alles zu S. K. M. allergnädigften Wohlgefallen und 
nicht ohne Beifall des Bublici zu verrichten, jo werde ich in dem— 
jelben Tramite nun auch ferner fortichreiten und mein Amt in An— 

jehung Schlefiens ebenmäßig ohne Reproche und mit folcher Attention 
zu reipiciren trachten, daß Ew. Ercellenz ſich ganzfüglich dispenfiren 
fünnen, durch Einmiſchung in die Gerichtshändel (welche ohnedem 
ein bejonderes Studium und Routine erfordern) dero höchjtwichtige 
Sameralgefchäfte auch nur auf einen Augenblid zu unterbrechen. 

Münchow ließ fi durch den Breslauer Oberamts-Regierungs-Präfiz 
denten v. Benedendorff ein Gutachten über die frage des juramentum calum- 

niae der Advocaten in Appellationsfachen exftatten, welches die Einführung 

diefer Maßregel, und zwar nicht erſt vor der Duplif, fondern gleich beim An— 

fang, vor der Auftification, befürworteie. Arnim erwiderte er (31. October) 

unter Uufrechterhaltung feines Antrages in diefer modificirten Form, er werde 
die Frage, ſobald irgend thunlich, der Entfcheidung des Königs unterbreiten. 



Eonflict zwifchen Arnim und Münchow. — Schleftiche Dienftvorfchriften. 825 

Borläufig Fönne er dem Rathe Arnims nicht folgen, noch feinem Departement 
durch diefen Schranken fegen laffen. Nach der vom König ihm eriheilten 
Inſtruction habe er alles, was das Wohl des Landes und den Königlichen 

Dienft in der Provinz betreffe, es jei in welchem Stüd es wolle, wahr- 
zunehmen und die in Rede ftehende Sache gehöre zweifellos dazu — — 

Arnim antwortet (7. Nov.) mit Ueberjendung einer Abjchrift feiner 

Inſtruction als Chef des fchlefifhen Juſtiz- und Eonfiftorial-Departements 
und fügt Hinzu: „So lange nun ©. K. M, diefe nicht widerrufen, leidet 
e3 meine Ehre nicht, Em. Excellenz die surintendance über mid und mein 
Departement einzuräumen, am wenigiten aber die anmaßlichen Werweife 
und Drohungen mit ftilem Magen zu verbauen.” Das Schreiben jchließt: 

„Dieſes bei Seite gejeßet, können Ew. Ercellenz gewiß verfichert fein, daß 
ich niemals aufhören werde, Dero und Dero Haufes ſehr getreuer und er- 

gebener Diener zu fein und zu bleiben. Ew. Ercellenz werben auch ab» 
feiten meiner feinen Chagrin zu befahren baben, wann es Ahnen nur 
beliebet, mich damit zu verſchonen.“ 

512. Derfügung Münchows an die Breslauer Kammer. 
Breslau, 16. October 1744. 

Mund. gez. Münchow. Brest. St«A. P. A. III. Pa. vol. I. 

Berihiedene Anweiſungen wegen des Dienftes. 

1. Wenn eine Sache zwei Räthen zugejchrieben wird, jo jollen beide 
diejelbe vor dem Bortrag mit einander concertiven und nachher beide im 
Decret und Concept unterfchreiben. 

2. Wenn eine Sache aus triftigen Urſachen nicht von dem, welchem 
fie zugefchrieben worden ift, vorgetragen und decretirt werden kann, jo ſoll 
fie‘ diefer demjenigen, welcher das Directorium führt, zurüdgeben, damit 

fie aufs neue präfentirt und das Journal danach geändert werden könne, 
weil fonft Verwirrung entftehe. 

3. Die Räthe werden nochmals erfucht, niemals vom Collegium ab- 

zureifen, ohne vorher alle Sachen, die fie bei ſich haben, bei dem Director 
abgegeben zu haben. 

Die gegenwärtige Verfügung foll von allen Räthen vidimirt und 
bei- der Kammer zu Protocol! genommen werben. 

) Der Reft des offenbar von Münchow dictirten, von jeinem Geheimjecretair 

Piſtorius in einer Art von Kurzichrift aufgezeichneten Concepts ift nicht zu ent- 

äiffern. Es läßt fich nur foviel daraus erkennen, daß die Vorwürfe Arnimd zu- 

rüdgewiefen werden. Das Mundum ift im Geh. Staatsarchiv, wo ſich R. 46. 

Nr. 205 das Schreiben vom 4. October vorfindet, nicht vorhanden. 
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513. Cabinetsordre an den Stettiner Kammer:Präfidenten v. Afchersleben. 

Im Lager bei Pifcholy, 28. October 1744. 
R. 96. B. 33. — Abſchriftlich. 

Der Fall Hirſch-Schönholtz. 

Aus dem copeilihen Anſchluß!) werdet Ihr erjehen, welcher— 
geftalt bei Mir der Kriegsrath von Schönholg über die Unbefcheiden- 
heit, womit der Kriegsrath von Hirſch?“ ihm begegnet Habe, ſich 
beichweret hat. Es befremdet Mich gar Sehr, daß Ihr die Auto- 
rität Eurer Charge nicht beffer zu mainteniren wiffet und zugebet, 
daß dergleichen Impertinentien im öffentlichen Collegio und wohl 
gar in Eurer Gegenwart gejchehen dürfen; und da es Euch und 
dem ganzen Collegio zur Proftitution gereichet und Ihr Euch jelbft 
dadurch ganz verächtlicd machet, warn Ihr dergleichen Sottifen 
conniviret und jelbigen beimohnet, jo habe Ich Euch Euer jchlechtes 
Betragen darunter zuforderft ernftlich hierdurch verweifen, daneben 
aber anbefehlen wollen, daß Ihr den Hirſch im öffentlichen Collegio 
vornehmen und ihm eine ftarfe Reprimande wegen jeiner groben 
Inſolence geben, auch ihn anweifen follet, fich bei jchwerer Ahndung 
einer vernünftigeren und moderateren Conduite zu befleißigen und, 
wann er etwas anzuzeigen hat, [es] nicht auf eine jo grobe Art 
herauszufagen, jondern folches Euch anzuzeigen und von Euch Be⸗ 
ſcheid darüber zu gewärtigen. 

514. Königliches Reſcript an die beiden Commiſſarien beim 

oſtfrieſiſchen Landtage, Homfeld und Bügel. 

Berlin, 14. November 1744. 
Gen.-Dir, Oftfr. Tit. 62. Wr. 1. 

Zulajjung Bügels als Concommiſſarius beim Lanbdtage.?) 

1) Nicht erhalten. Das Nähere it nicht befannt. 

2) Weber dieſen vgl. Nr. 429. 

3, Der oftfriejtiche Landtag war nach kurzer Bertagung am 28. October 
1744 reafjumirt worden. Er hat bis in das Jahr 1748 gedauert. Die weiteren 

Reafjumtionen fanden ftatt: 

1745, 2. April bis 4. Mai; 5. October bi 11. November. 

1746, 7. März bis 5. April; 19. October bis 15. November. 

1747, 6. April bis 26. April; 10. October bis 19. November. 

1748, 17. April bis 27. April. 
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Bügel war laut Refcript des Cabinetsminifteriums an Homfeld vom 

25. Sept. 1744!) neben diefem zum Concommiffarius beim Landtage er- 
nannt worden. War er fchon in feiner bisherigen Stellung durch Spar- 
famfeit und Strenge in der Domainenverwaltung den Pächtern und allen, 
die mit ihnen zufammenbingen, ein Dorn im Auge gewejen, jo erhoben 
jest die Stände gegen jein Landtagscommifjariat offenen Widerſpruch, 
indem fie einerfeit3 darauf pochten, daß nur Landeseingeborene zu dieſem 
Poften berufen werden dürften, andererfeit3 aber die allgemeine Abneigung 
gegen Bügel hervorhoben, der in mehreren Buncten fich nicht den Accorden 

gemäß benommen haben follte. ?) 
Wie es fcheint, ftand Homfeld dabei heimlich auf Seiten der Stände, 

deren legte Abjicht dahin ging, Bügel überhaupt aus Oſtfriesland zu ver- 
drängen, an feiner Stelle vielleicht Eulemann aus Minden, der in Sachen 
der Schuldenregulirung in Aurich gewejen war und allgemein einen guten 
Eindrud gemacht hatte, berufen zu jehen. 

Schon bei der Mittheilung von Bügels Ernennung batte das 
Eabinetsminifterium für nöthig gehalten, Homfeld zu warnen, daß er alle 
Bwiftigfeiten mit Bügel vermeiden und den ftändifchen Beftrebungen auf 
Ausdehnung ihrer Eoncordate entgegentreten möchte, da nicht alles, was 
vormals Rechtens gewejen, noch auf die gegenwärtigen Umftände applicabel fei. 

Erſt nach dreimöchentlihen Berhandlungen fam auf Grund eines 

Reverjes von Bügel ein Vergleich zu Stande, auf Grund deſſen Bügel 
von den Ständen proviſoriſch zugelaffen wurde. ?) 

In Berlin Hatte man zunächſt Zeit zu gewinnen ‘gefucht. *) 

Boden war der Meinung (29. Det. 1744), man möge den Landtag 
lieber ohne landesherrliche Commiffarien vor fi gehen lafjen, als die 
Ernennung Bügels zurüdziehen. Das Präjudiz wäre fo erheblich nicht. 

Vielleicht verurfache das bei Homfeld und bei den Ständen jelbft „mehreres 
Nachdenken“. Der König fei ja jeder Zeit im Stande, fein Recht bei 
anderen Gelegenheiten zu fouteniren. 
— — — — — — 

N) Eone. gez. Podewils, Borde. R. 68. Nr. 30a. 

2) Stänbijche Eingabe vom 15. October 1744. Gen.-Dir. Oftfr. Tit. 62, 1. 
3) In dieſem Revers (28. October 1744, gez. Homfeld, Bügel. Gen.-Dir. 

Oſtfr. Tit. 62. Nr. 1) erflärt Bügel, daß jeine Agnoscirung ald Eoncommifjarius 
bei dem gegenwärtigen Landtage den Ständen pro futuro nicht nachtheilig fein 

ſolle und daß er fich fürs Fünftige daher feinerlei DQualification zueignen werde, 

bevor ber Punct wegen des Indigenatsrechts ausgemacht fein werde: er wolle „in 

feinerlei Abficht prätendiren, daß dadurd den ftändifchen Gerechtjamen zu einigen 

präjubicirlichen Folgen in einigem Stüde das allergeringfte derogiret jein ſolle“. 
9) Eulemann in Gen.-Dir. Dftfr. Tit. 62. Wr. 1. 
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Nah Korrefpondenz mit dem auswärtigen Departement erging 
ſchließlich von diefem aus (nachdem Bügel auf feinen Revers bin bereits 
proviforifch zugelaffen worden war) unterm 14. Nov. 1744 folgendes Re- 
feript an Homfeld und Bügel:?) 

Wir haben mit nicht geringer Verwunderung und Befrembdung 
aus denen beiden von Euch gemeinschaftlich erjtatteten Relationen 
vom 16. und 30. des jüngft verflojfenen Monats Octobris ver- 
nommen, was für Contradictiones von Seiten Unferer oſtfrieſiſchen 
Landftände bei Wiedereröffnung des prorogirten Landtages gegen 
Euch, den p. Bügel, als Uniern dazu verordneten Concommiffarium, 
theilg weil Ihr fein Landeseingeborner feiet und theils wegen ver- 
[chiedener wider Euch angebracdhter Gravaminum ſich ereignet und 
wie diefelbe aller dagegen gethanen Borftellungen ohngeachtet Euch 
nicht anders als gegen einen ausgeftellten Revers in folder Qualität 
adınittiret und angenommen haben. Wir können nicht finden, mit 

welchem Fug die Stände fi anmaßen wollen, Uns, als dem Landes- 
herren, vorzujchreiben oder Maß und Ziel zu jegen, was für Ber- 
jonen Wir zu Unjern Commifjariis bei denen Landtagen gebrauchen 
jollen, umb Unfere Stelle dabei zu vertreten, da eineötheild deren 

postulatum, daß feine anderen als Einheimifche zu denen von Uns 
bependirenden Bedienungen im Lande employiret werden mögen, auf 

den gegenwärtigen Fall gar nicht quadriret und anderntheils jolches 
bei der Uns geleifteten Erblandeshuldigung mittelft einer abjonder- 
lichen Refervation annoch zur künftigen Modification, wie weit die 
Frembde von denen Landesdienften auszuschließen jeien, ausgefeget 
worden, welche bis dato noch nicht erfolget ift; über dieſes Wir 
auch Euch, den p. Bügel, dermalen noch nicht zu Unferm dortigen 
Krieges- und Domainenrath ordentlich conftituiret und beftellet, auch 
Uns noch zur Zeit nicht entichlojfen Haben, ob Wir Euch für be- 
ftändig bei Unferer dortigen Kammer laſſen wollen, da Wir Eud) 
bishero nur zu Einrichtung Unferer dortigen Domainen und Des 
Cameralweſens befonders adhibiret haben; wann Wir aber au Euch 
für beftändig dorthin gejeget hätten oder noch Hinjegen wollten, es 
die Stände doc nichts angehet, durh wen Wir Unſere dafige 
Domainen reipiciren zu laffen gnädigft gutfinden. Nebſt dem muß 

t) Gone. gez. Podewils, Borde. R. 68. Nr. 30a. Abſchr. Gen.-Pir. Oftfr. 
Tit. 62. Mr. 1. Bol. Wiarda 8, 231 ff. 
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es jchlechterdings in Unferer freien Willfür ftehen, ob Wir einem 
oder andern von Unjeren Räthen bei der Kammer oder bei der 
Regierung die Commiſſion bei dem Landtage auftragen wollen und 
wen Wir dazu tüchtig erachten. Da auch endlich nad) der Stände 
eigenem Geftändniß bereits ein Erempel vorhanden ift, daß aud in 
vorigen Zeiten ein Ausländer fowohl zum Regierungsrath als zum 
Commifjario bei der Stände Verſamblung auf einem Zandtage ver- 
ordnet und angenommen worden, jo fünnen Wir auch jego denen 
Ständen fein jus contradicendi hierunter einräumen. Wir jehen 
dannenhero den von Euch, dem p. Bügel, ausgeftelleten Revers als 
ein bloßes Brivatwerf an, und da Wir alfo ſolchen Unfererjeits zu 
ratificiren und zu beftätigen billig Bedenken tragen müffen, jo kann 
und ſoll derjelbe auch fünftighin niemals zum Präjudiz Unferer 
landesfürjtlihen Befugniß angezogen werden. 

Wir befehlen Euch demnach Hiedurch in Gnaden, dieſes alles 
den verjambleten Ständen mit guter Manier zu erfennen zu geben 
und Unjere Iandesherrliche Gerechtjame hierunter gegen alles fünftige 
Nachtheil beftens zu verwahren. Im übrigen aber erwarten Wir 
von dem DBerfolg derer nunmehro fortgejegten Deliberationen bei 
dem gegenwärtigen Landtage Eure fernere allerunterthänigjte ge- 
meinſame Berichte. 

Eine vom Generaldirectorium als „bejcheiden“ bezeichnete nochmalige 
Eingabe der Stände dagegen vom 6. Dec. 1744 wurde unbeantwortet ge- 
lafjen (Decret: „ad aota“).?) 

515. Mündyow an die Breslauer Kammer. 

Glogau, 15. December 1744. 
Munbum, — Brest. St-M. P. A. III. 110. vol. I. 

Politiihe Kannegießerei der Kanzleic-Beamten in den 

Wirthshäuſern verboten. 

Ih bringe in Erfahrung, daß die Kanzelliften und ſogar der 
größte Theil der Secretarien eine königlichen Bedienten jo unan- 
ftändige Eonduite führen, fich täglich auf Wein-, Coffe- und Bier- 
bäujern finden laſſen und überhaupt fich fo betragen, daß fie nicht 
nur der Eafjation, fondern auch noch härterer Strafe wohl werth 

!) Gen.-Dir. Dftfr. Tit. 62. Nr. 1. 
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wären; ja ferner, daß ein Theil derjelben, welche mir ſelbſt befannt 
und genannt find, ſich unterfangen, in jothanen öffentlichen Coffe- 
häufern und Schenfen von denen ihnen in königlichen Angelegen- 
heiten und ihrem Amte bekannt gewordenen Sachen zu fprechen und 
die Zeitläufte beurtheilen zu wollen. Ein hochlöbliches Collegium 
erjuche demnach dienftlih, der Kanzlei befannt zu machen, daß, wann 
fie nicht jofort eine beſſere Conduite annehmen, die Coffe-, Wein- 

und Bierhäufer meiden und jonft ablafjen werden, von denen ihnen 
in ihren Berrichtungen befannt gewordenen Sachen öffentlich zu 
jprechen und folche zu propaliven, diefelbe noch außer der Caſſation 
andere harte Strafe zu gewarten hätten. 

Ih werde auf ihr Betragen fo genau Acht geben laſſen, daß 
nicht leicht geichehen joll, daß ein oder ander etwas unanftändiges 
und unerlaubtes thue oder jpreche, wovon ich nicht vollfommen in- 
formiret werde. 

Die Verfügung wurde den jämmtlichen Kanzleibedienten in pleno 
vorgelefen. Eine Anzahl von ihnen, namentlich die Secretaire, baten um 
Unterfuhung. Doc wurde weiter feine Rüdjicht darauf genommen. 

516. Departementsvertheilung bei der Llevejchen Kriegs. und 

Domänenfammer. 

1744.) 
Abichrift. — Clebe⸗Mart. Tit. V. Wr. 1. vol. 1. 

Innere Einrihtung der Elevifhen Kammer. 

Der Präfident: Erbricht und präfentiret alle einkommende 
Refcripta, Berichter, Supplicata und Sachen; vertheilet folche, wann 
nicht8 bedenkliches [vorhanden], (welches aber vorher im Kollegio an- 
zuzeigen), in denen Departements der Renteien oder Schlütereien, 
Städte, Aemter und Jurisdictiong, welche ein jeder zu reipiciren hat, 
auch in Abwejenheit ein oder des andern Membri unter die Ni- 
jiftenten und Eorreferenten oder, wenn ſolche auch abwejend wären, 

unter die gegenwärtige, durch Zufchreibung eines jeden Stücks. 
Wohnet denen Kafjenvifitationibus bei und bereifet Aemter und 
Städte nach Erfordern der Umftände. Nevidiret alle ausgefertigte 

N) Durch Refeript vom 29. Februar 1744 der Kammer zugefertigt. (Con- 
cept, gez. Boden.) 
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Concepts. Verrichtet übrigens alles, was ihme als Chef wegen 
generaler Direction des Collegii oblieget, und hält das ganze Werk 
in Ordnung und im Gange. 

1. Der Director Rappard: Refpiciret den Wafjerbau und 
die Forſtſachen. 

2. Der Director Geelhaar: Generalia in Contributiond- 
und GSteuer-, in Acciſe-, Städte- und Bolizei-, Commercien-, Manu- 

factur- und Fabriquenfahen. Iſt Kafjencurator bei der Ober— 
Steuerkaffe und Landrentei, bejorget die dahin jchlagende Etats, 
auch Abnahme der dahin gehörigen Rechnungen und wohnet der- 
jelben bei, wie auch der General-Accijerechnung. 

3. Der Bicedirector Müntz: Hat die Mitaufficht über den 
Wafjerbau; ift auch Kaffencurator von der Landrentei, jorget für 
die Abnahme aller dahin einfchlagenden Rechnungen und der jähr- 
lihen Entwerfung des General-Domänenetats. Wevidiret alle neue 
Pachtanjchläge, und was er dabei zu erinnern findet, träget er vor.?) 
Hat zum Specialdepartement: 

Ordinaria: 1. Bergwerksſachen, 2. Salzſachen, 3. Abbruch 
und Beſandung, 4. Wardrechnungsſachen, 5. Mollbrauerei in Cleve, 

6. Wöchentliche Landrenteikaſſe-Extractus, 7. Monatliche, 8. Salz— 
kaſſen⸗Extractus. 

Aſſiſtent und Correferent: Kriegsrath Rappard in Waſſer— 
bauſachen. 

4. Kriegs- und Domänenrath Schmitz, auch Deputatus 
zum Landtage. 

Hat zum Specialdepartement: Turnhout.?) 
Generalia: 1. Alle Juftice- und in Broceffus laufende Sachen 

durch alle Departements, 2. Brüchten- oder Straflachen, 3. Regalia 
und Hoheitsfachen, 4. Fiscalia, 5. Grenzitreitigfeiten, 6. Judenfachen, 

7. Eautions-Eraminirungen, 8. Militaria, Marſch- und Einquar- 

tirungsfachen, 9. Stempelpapierfachen, 10. Kundichaftsjachen. 
Etats: 1. Bon denen Strafen oder Brüchtengefällen, 2. Bon 

Zurnhout. 

I Die Abweichung von der tabellarijchen Form des Originals Hat einige 
ſachlich völlig unmejentliche ftiliftiiche Menderungen nothwendig gemadıt. 

2) Die beigiiche Befigung aus der oraniichen Erbichaft, ſpäter (1754) an 
Deſterreich verlauft. 
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Rechnungen: 1. Diejenigen, jo die vorjtehende Etats er- 

fordern, 2. Servicerechnungen, 3. Weſelſche Fortifications-, Garnifons- 
und Magazinrehnungen, 4. Terminalgelder-Rechnungen. 

Drdinaria: 1. Die monatlihe Quartierliften, 2. Den In— 
validenertract, 3. Die gefammte Defignation von denen Xccifeftrafen, 
4. Die gefammte Defignationes der exrtraordinären Strafgefälle, 

5. Die Defignationes von denen von Sr. 8. M. oder denen fünig- 
lihen Kollegiis immediat Ddictirten Strafen, 6, Den Recrutenkaffen- 
extract, 7. Die Judentabellen, 8. Die Tabellen über die fiscalifche 
und Städte- auch übrige Proceffus, 9. Defignationes der debitirten 

Kundjchaftszettel, Lehr- und Geburtäbriefe. 

Alliftenten und Eorreferenten: Ein jeder Departement3- 
rath in denen Juſtice-, Brüchten-, Regalien-, Fiscalien-, Grenz- 
ſtreitigkeit⸗ Juden-, Gautionsfachen, wenn ein Correferent nöthig. 

Kriegsrath Rappard!) in militaribus. 
5. Kriegs- und Domänenratd Wolmftädt. Iſt Zoll- 

director und bereifet jährlich zweimal gejammte Wafjer- und Land: 
zoll-, Wehrzoll- und Vieh-Licentcomptoirs; hält auf jedem bejonder 
Protocoll nad) denen vorgefchriebenen Bereifungspuncten. 

Hat zum Specialdepartement: 

Generalia: 1. In Commercien-, 2. in Manufactur- und 
3. Fabriquenſachen. 

Etats: 1. Den Haupt-Rheinzoll- und Licent-Etat, 2. Die 
Special-Rheingoll- und -Licent-Etats, 3. Die Maaszoll- und »Licent- 
Etats, 4. Die Etats vom Wehrzoll, Landzoll, VBieh-Licent, fremden 
Bier-Impoft. 

Rechnungen: Diejenige, welche die vorjtehende Etats erfordern. 

Drdinaria: 1. Die monatliche und jährliche Zoll- und Licent- 
Ertracte, 2. Halbjährige Tabellen von verarbeiteter Wolle, 3. Die 
jährliche Woll- und Manufactur-Tabellen, 4. Defignationes von 
denen eingejchlagenen churmärfichen wollenen Waaren, 5. Similiter 

von denen clev- und märfischen wollenen Waaren, 6. Bon vor- 

I) Auf jeinen Antrag wurde er durch Rejcript des General-Directoriums 

vom 23. März 1745 von dem Militärdepartement diöpenfirt. In allen den Sachen, 

die ber Kriegsrath Schmig vorzutragen hatte, follte der jebesmalige Departements- 

rath Eorreferent jein. 
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bandenen Kaufleuten, Künftlern und Handwerkern, 7. Bon neuen 

Meiftern. 
Alfiftenten und Eorreferenten: 
Kriegesratd von Schad in Commercien-, Manufactur- und 

Fabrifenjachen. 
Kriegesrath Michaelis in Zoll- und Licentfachen. 
6. Krieges» und Domänenrath von Schad. 
Hat zum Specialdepartement: 

Nenteien oder Schlütereien: 1. Mörs, 2. Orſoy, 3. Zanten, 
4. Dinslaken, 5. Holten, 6. Ejjen. 

Städte: Bezirk des Steuerraths Hermann: 1. Mörs, 2. Ere- 
feld, 3. Orſoy, 4. Kanten, 5. Büderid). | 

Bezirt des Steuerraths Keffel: 6. Duisburg, 7. Ruhrort, 
8. Holten, 9. Dinslaken, 10. Wejel, 11. Schermbed. 

Aemter und Jurisdictiones: 1. Brunen, 2. Beed, 3. Bislich, 

4. Büderich, 5. Bohrt, 6. Dinslaken, 7. Gotterswicersham, 8. Gahlen- 
Bull, 9. Holten, 10. Hammindeln, 11. Hanxe, 12. Meyderich, 
13. Schermbed, 14. Veen, 15. Voerde, 16. Winnerthal, 17. Wejel, 
18. Walach, 19. Kanten. 

Generalia: 1. Acciſe-, 2. Städte-, 3. Polizei-, 4. Kämmerei-, 
5. Manufactur-, 6. Commercienfachen. 

Etats: Alle diejenigen, jo aus dem Special-, Rentei-, Städte- 
und Memter-, auch Iurisdictiong-Departement entjtehen. 

Rechnungen: Diefelben, welche die vorftehende Etats er- 
fordern. 

Drdinaria: 1. Hiltoriiche Tabelle von Städten, 2. Similiter 
vom platten Lande, 3. Bajallentabellen, 4. Tabelle vom gepflanzten 
Holze, 5. Similiter von gefchehenem Feuerjchaden, 6. Von ange- 
fommenen und abgegangenen Bürgern. 

- Desgleichen alle diejenigen Sachen, welche unter diejer Rubrik 
in dem Departement des Kriegsraths Colbergs ftehen, in dem Kreife 
des Steuerrath Hermann im Mörfifchen und des Kriegsraths Keſſel 
oftjeit Rheins im Clevifchen. 

Aſſiſtent und Eorreferent: Kriegesrath Fiedler. 
7. Kriegs: und Domänenrath Durham. 
Wird wegen der ihm anvertrauten Salzkaſſe non einem Special- 

bepartement dispenfirt, ajfiftiret in Salzjachen, und, wenn jemand 
Acta Borussica. Behördenorganifation VI. 53 
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frank oder abwefend, rejpiciret und beforget er inzwifchen, was ihm 
deshalb zugefchrieben wird. 

8. Kriegs- und Domänenrath Eolberg. 
Hat zum Specialdepartement: 

NRenteien oder Schlütereien: 1. Altena, 2. Plettenberg, 
3. Iſerlohn, 4. Wetter, 5. Blankenftein, 6. Soeft. 

Städte: Bezirk des Steuerrath3 Göring: 1. Altena, 2. Pletten- 
berg, 3. Iſerlohn, 4. Hattingen, 5. Blanfenftein, 6. Soeft, 7. Hagen, 
8. Schwelm, 9. Brederfelde, 10. Lüdenſcheid, 11. Neuenrabe. 

Bezirk des Steuerraths Krufemard: 12. Caftrop, 13. Herdide. 

Aemter und Jurisdictiones: 1. Altena, 2. Blantenftein, 

3. Bodum, 4. Bruch, 5. Brederfelde, 6. Halver, 7. Hulfcheid, 8. Her- 

ſcheid, 9. Hagen, 10. Herbede, 11. Hemeren, 12. Iſerlohn, 13. Kierspe, 

14. Kellerampt, 15. Lüdenicheid, 16. Meinerghagen, 17. Mengede, 
18. Neuenrabe, 19. Plettenberg, 20. Rönfohl, 21. Schwelm, 22. Val- 
berth, 23. Bollmarftein, 24. Wibblingwerth, 25. Alt-Eajtrop, 26. Neu- 
Caftrop, 27. Herdide Ende, 28. Stründede. 

Generalia: 1. Land», 2. Mühlen-, 3. Wafferbau- und 4. Forft- 
fahen im Märkifchen. 

Etats: 1. Alle diejenige, welche aus dem Special- Rentei-, 
Städte- und Aemter-, auch Jurisdictions-Departement entjtehen. 

2. Similiter diejenige, fo aus denen Generalien entjtehen. 

Rechnungen: Diefelbe, welche vorftehende Etats erforben. 

Drdinaria: 1. Monatliche gedrudte Acciſeextracts-Reviſion. 
2. Kleine Accifeausgaben, 3. Bereilungs-Brotocolla, 4. Firirung 
der Außenwirthe, 5. Berechnung der kleinen Accifeausgaben, 6. Käm— 
mereitabelle, 7. Jährliche Firirung der Geiftlichen, 8. Conbuitenliften 
derer Magiltratsperjonen und 9. deren Accifebedienten, 10. Tabelle 
von denen Bauluftigen in den Städten aus dem Kreiſe des Krieges- 
raths Göring. 

Alfiftenten und Eorreferenten: 
Kriegsrath Rappard in dem Special-, Rentei-, Städte», Hemter- 

und Jurisdictionsdepartement. 
Bicedirector Müntz in denen Generalien. 

9. Geheimter Regierungs-, auch Kriegs» und Do- 
mänenrath von Raesfeld. 
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Wird, weilen er wegen der ihm mit anvertrauten Ober-Steuer- 
faffe, auch mit Gefchäften in der Regierung occupiret ift, von einem 
Special-, Rentei- und Städtedepartement dispenfiret, behält aber 
und bejorget alle Vorſpannsſachen und die Quartal», auch jährliche 
Tabellen. 

10. Krieges- und Domänenrath Rappard. 
Hat zum Specialdepartement: 
Renteien oder Schlütereien: 1. Hamm, 2. Hoerde, 3. Bodum. 
Städte: Bezirk des Steuerraths Kruſemarck: 1. Hamm, 

2. Hoerde, 3. Lühnen, 4. Samen, 5. Unna, 6. Wattenfcheid, 7. Weit- 
hofen, 8. Schwerte. 

Bezirk des Steuerraths Göring: 9. Bodunı. 
Aemter und Jurisdictiones: 1. Samen, 2. Eydel, 3. Hamın, 

4. Hoerbe, 5. Heeren, 6. Horft, 7. Haaren, 8. Lühnen, 9. Langen- 

dreer, 10. Ned, 11. Schwerte, 12. Unna, 13. Witten. 

Generalia: 1. Forſtſachen im Cfevifchen, 2. Münzfachen, 
3. Waſſerbauſachen im Cleviſchen, 4. Mühlen» und fonftige Bau— 
fachen im Cleviſchen, 5. Militaria, 6. Intelligence, 7. Stempelpapier, 
8. Karten, 9. Muficanten-Rahrungsjachen. 

Etats: 1. Alle diejenige, welche aus denen Special-Rentei= oder 
Schlüterei-, Städte- und Memter-, auch Nurisdictionsdepartements 

entjtehen. 
2. Similiter diejenige, jo aus denen vorftehenden Generalien 

entjtehen. 
Rechnungen: Diejelbe, welche vorjtehende Etats erfordern. — 

Stempelpapierrehnungen, SKartenftempelrechnungen, Muficanten- 
Nahrungsrechnungen. 

Ordinaria: Geſammte Stücke, ſo eben vorangehend unter 
dieſer Rubrik in dem Departement des Kriegesrath Colberg benannt 
worden, aus dem Kreiſe des Kriegsrath Kruſemarck. 

Aſſiſtenten und Correferenten: 
Kriegesrath Colberg in dem Special-Rentei-, Städte-, Aemter— 

und Jurisdictionsdepartement. 
Bicedirector Münz in Wafferbaufachen im Elevifchen. 
Kriegsrath Schmig in Militärfachen. 
11. Krieges- und Domänenrath Fiedler, auch Kafjen- 

curator von der Dber-Steuerfaffe und Deputirter zum Landtage. 

b3 * 
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Hat zum Specialdepartement: 
Renteien oder Schlütereien: 1. Udem, 2. Hambofen, 

3. Calcar, 4. Moyland, 5. Eleve, 6. God, Gennep, 7. Middelaer, 
8. Eranenburg. 

Städte: Bezirk des Steuerraths Hermann: 1. dem, 2. Kerven— 
heim, 3. Sonsbed, 4. God). 

Bezirk des Steuerraths Gazali: 5. Gennep, 6. Cranenburg, 
7. Eleve, 8. Ealcar, 9. Griethhaufen, 10. Grieth. 

Aemter und Jurisdictiones: 1. Ealcar, 2. Eleve, 3. Cranen— 
burg, 4. Eleve [!], 5. Calbed, 6. Dyffelt, 7. Dyffelwarth, 8. Grieth, 
9. God, 10. Gennep, Dtterfum, 11. Hönnepel, 12. Huisperden, 
13. Heyen, 14. Kervendond, 15. Kefjel, 16. Mood, 17. Moyland, 
18. Mörmter, 19. Niedermörmpter, 20. Nergena, 21. Till, 22. Sons- 

bed, 23. Uden, 24. Winnedendond, 25. Weeze, 26. Wifjen, 27. Zyff⸗ 

ih, Weyler, 28. Asperden, 29. Appeldorn. 
Generalia: Münzjachen. 
Etats: Alle diejenige, jo aus den genannten Specialien entjtehen. 
Rechnungen: Diejelbe, welche die Etats erfodern. 
Drdinaria: Gleichfalls gefammte Stüde, jo unter diefer Rubrik 

in dem Departement des Kriegsraths Colberg jchon jpecificiret find, 
aus denen beiden Kreilen des Steuerrath8 Hermann und Kriegs— 
raths Gazali. 

Aſſiſtent und Eorreferent: Kriegsratd Michaelis in denen 
Specialdepartementsjachen. 

12. Krieges» und Domänenrath Michaelis. 
Hat zum Specialdepartement: | 

NRenteien oder Schlütereien: 1. Rees, 2. Embrich, 3. Wehl, 
4. Limers, 5. Huiſſen. 

Städte: Bezirt des Steuerraths Keſſel: 1. Rees, 2. Iſſel— 
burg, 3. Embrich, 4. Sevenaer. 

Bezirk des Steuerraths Gazali: 5. Huifjen. 
Aemter und Surisdictiones: 1. Bienen, 2. Huiſſen, 

3. Hetter, 4. Haffen-Mehr, 5. Lymers, 6. Lobith, 7. Myllingen, 
8. DOffenberg, 9. Rees, 10. Sonsfeld, 11. Wehl, 12. Groen, 
13. Grieterbufch, 14. Embrid). 

Seneralia: Zollfachen, Forſtſachen. 
Etats: Alle diejenige, jo aus genannten Specialien entjtehen. 
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Rechnungen: Diejelbe, welche die Etats erfordern. 
DOrdinaria: Wöchentliche Zeitungsrelations. Item Vom Zu— 

ſtand der Feldfrüchte. 
Aſſiſtenten und Eorreferenten: 

Kriegesrath Wolmftädt in Zoll- und Licentjachen. 
Kriegesrath Fiedler in Specialdepartementsfachen. 

Notanda. 

r: 

Ein jeder Rath rejpiciret in feinem ihm zugetheilten De- 
partement alle vorfommende und zur Cognition der Kammer ge— 
börige Sachen; thut aus denenjelben, wann fie ihm von dem 
Präfidenten zugetheilet und zugejchrieben worden, öffentlichen Vor— 
trag, decretiret nach der im Collegio gefafleten Refolution; und wie 
er infonderheit vor die richtige Abführung der Pacht in denen 
ihme zugetheilten Aemtern rejponfabel ift, jo muß er auch alles, 
was zur Sicherheit derjelben dienen kann, von ſelbſt beforgen. 

2: 

Die abgefaßte Decreta werden von allen Membris unter- 
zeichnet; weshalb fie nicht auf einzeln Zettels, ſondern in dorso der 
eingefommenen Schrift oder, wenn e3 die Nothdurft erfodert, auf 
einen vollen Bogen gejchrieben werden müfjen. 

3 

Die Concepte werden zu Beichleunigung der Erpedition nur 
vom Decernenten und Gorreferenten und Präfidenten gezeichnet, in 
Abweſenheit des Präfidenten aber zeichnen die beide Directores an 
jeiner Statt. 

4, 

Mit dem Vortragen wird es alfo gehalten, daß die in einem 
Tage vorfommende Sachen, wann fie nicht fehr preſſant, des folgen- 
den Tages vorgetragen werden, damit indeſſen Zeit übrig bleibe, 
fi) aus denen Actis zu informiren. Der Director Rappard machet 
den Anfang, und folgen die übrige Räthe nach der Anciennete, und 
wann alles in einer Sejfion nicht abgethan werden kann, fänget 
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derjenige Rath, an dem es ftehen geblieben, in der nächiten den 
Vortrag an. 

5. 

Wenn es Umftände und vorkommende Arbeit erfodert, kömmet 

das Collegium täglich, auch des Nachmittages, zuſammen; jonjten 
aber werden, wie bishero, nur 4 ordinäre Kammertage gehalten, 
als Montag, Dienftag, Donnerftag und Freitag; Mittwoch und 
Sonnabend aber bleiben zur Kafjenvifitation, Abnahıne der Rech— 
nungen und andern Specialcommiffionen ausgeſetzet. 

6 

Wie auch ein jeder Rath in jeinem Departement jfonderlich 
das Bauweſen reipiciren muß, ift nötbig, daß, jo oft in Denen 
Sclütereien und Renteien etwas neues gebaut wird, derjelbe in 
loco alles in Augenjchein nehme und unterjuche, ob alles nach dem 
Berding wohl und tüchtig gebauet. 

7. 

Auch müſſen die Räthe jelbit in ihren Departements die Pacht-, 
Amts» und Heciferechnungen Hinfüro abnehmen und die darüber 
etwa vorfommende Notata projectiren, indem die Rechenmeiftere als 
Calculatores zu confideriren, welche quoad calculum ihre Monita 
formiren können. 

8. 

Wann in denen Aemtern Unterfuchungen oder Commilfiones 

vorfallen, müſſen jelbige der Ordnung und Connaiſſance wegen 
jedem Rath in feinem Departement aufgetragen, nicht aber bald 
diefer bald jener aus dem Collegio darzugezogen werden; es wäre 
denn, daß beim Departementsrath einige Bedenklichkeiten fich finden 
jollten, in welchem Fall folche im Collegio anzuzeigen oder davon 
an das General ꝛc. Directorium zu berichten ift, oder daß fonft 
auf andere Weife deshalb disponiret würde. 

Da auch die membra Camerae fi der Xccifefachen bisher 
nicht mit gehörigem Ernft und Eifer angenommen, fondern folches 
als ein Nebenwerk tractiret, jo ihnen eigentlich nicht angehe, ſondern 

alles auf die Steuerräthe anfommen laſſen, auch zum Theil wohl 
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gegen die Acciſe gearbeitet, jo muß ſolches vors Fünftige abgeftellet 
werben und ein jedes Membrum fich der Accijefachen ebenſo wohl 
wie derer andern annehmen und vor deren Aufnahme und Ver— 
befjerung, infonderheit in feinem Departement, forgen, widrigenfalls 
er jederzeit davor rejponjabel bleibet. 

517. Bericht des General-Directoriums. 

Berlin, 7. Januar 1745. 
Gen. Dir. Magbeburg. Tit, VIII Nr. 1. 

Borbereitungsbienft der Kriegs- und Domänenräthe. 

Gottlieb Ludwig Plefmann, ein Sohn des Magdeburgifchen Kriegs- 
und Domänenraths, hat ſich bei der Magdeburgifchen Kammer als Aus- 
eultator gemeldet. Er hat einige Jahre in Halle ftudirt und ift in Magde— 
burg eraminirt und für den Boften tauglich befunden worden. Das 
®eneral-Directorium berichtet dem König darüber am 7. Januar 1745, 
indem e3 das Geſuch befürtortet. 

Der König entjcheidet in margine: „er Sol erft Schreiber werden, 
Canselift”, 

Die Magdeburgifhe Kammer wurde demgemäß bejchieden und von 
diefer dann eine befondere Inftruction für den jungen Pleßmann entworfen, 
der zufolge er erft in der Kanzlei als Kanzliſt arbeiten, jodann zum 
Ertendiren der Decrete, beim Rechnungsdepartement, bei den Regiftraturen, 
ſowie jonft bei allerlei Eommiffionen gebraucht werden fol. Er fol ſich 
auf diefe Weife gefchidt zu machen juchen, damit des Königs Intention 
in allem an ihm erreicht werbe, (2. Febr. 1745.) 

Der Fall wurde vorbildlih. Als wenige Monate fpäter der cand. 

iar. Bruns fich bei der Magdeburgifchen Kammer als Auscultator meldete, 
wurde laut Decret des Geh. Finanzraths v. Werner (3. Febr. 1746) mit 
ihm auf diefelbe Weife verfahren wie mit Pleßmann. 

Auch der früher angenommene Auscultator Hofrat Oſchütz wurde 
in ber Kanzlei und al3 erpedirender Secretär beſchäftigt. 

518. Cabinetsordre an das General-Directorium. 

Berlin, 13. Januar 1745. 
Abſchrift. — Aus caffirten Mcten bes III. und bed Cleveſchen Dep. bes Gen.Dir. Bb. VII, 

(Gen.⸗Dir. Gleve.) 

Beihleunigung der Kammer-Juftiz- 

Der König remittirt die Eingabe eines Prenzlauer Tabalsfabricanten 
an das General-Directorium mit dem Befehl, dem Supplicanten „promptes 
und wahres Recht” zu verfchaffen. 
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Dann Höchftdiejelbe bei diefer Gelegenheit abermals mit Be— 
fremdung eine Probe erjehen, wie langjam und verfehrt dergleichen 
Zuftize und Proceßſachen bei denen Krieges ꝛc. Kammern nach dem 
eingewurzelten Schlendrian getrieben werden, da doc die Natur der 
Saden, die Kammer-Juftructiones, die Billigkeit und [die] Beichaffen- 
heit der Fabriquen eine ganz Furze und höchſt ſummariſche Unter: 
ſuchung und Abmachung der vorfallenden Streitigkeiten erfordert. 
Höchſtgedachte S. K. M. wollen glauben, daß bejagtes Dero 
General- xc. Directorium an dergleichen unverantwortlichem Unweſen, 
wodurd; die Leute enerviret umd nahrungslos gemachet werden, 
feinen Gefallen tragen werde; um jo viel mehr aber befehlen Sie 
demjelben, die gefammte Krieges- und Domänenkammern dazu nach— 
drücklich anzuhalten, die dabei etwa vorfallende Justiz» und Proceß— 
ſachen kurz und gut, wie es fich gebühret, nach wahrem Recht ab- 
zuthun, fo daß feine Sache auf das höchſte länger als ein Jahr 
daure, widrigenfalld S. K. M. die Präfidenten, Directores und 
Juftitiarios ſothaner Collegiorum mit rechtem Ernjt darüber em- 
pfindlich anfehen wollen. 

Eircular-Berfügung deswegen an die Kammern 14. Januar 1745. 

519. Refeript des General-Directoriums an den Kanımerpräfidenten 

v. d. Diten. 

Berlin, 14. Januar 1745. 

Koncept ohne Unterſchrift.) GenDep. Tit. III Ar. 10. 

v. d. Often im General»-Directorium. 

Durch Cabinetsordre vom 12. Januar 1745 ift von neuem befohlen 

worden, daß der kurmärkiſche Kammerpräfident v. d. Dften über die bei 
der Rurmärkijchen Kammer vorfommenden Sahen im General-Directorium 
Vortrag thun und cum sessione et voto darin erjcheinen ſolle. Davon 

wird ihm Mittheilung gemacht „um fih danach zu achten”. 

I) Iſt nicht ausgefertigt worden, weil v. d. Dften inzwiſchen bereit3 ander» 
weitig informirt worden war. 
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520. Scriftwechfel des Königs mit den Miniftern v. Cocceji, v. Broich 
und v. Urnim. 

14. Januar — 20. Februar 1745. 

R.®. X. 1. B. 

Abkürzung der Proceſſe und Zuftizreform überhaupt. 

Durch Eabinetsordre, Berlin 14. Januar 1745!) (Ausf. geſchr. 

v. Schuhmacher) befiehlt der König den Miniftern v. Eocceji, v. Broich 
und v. Arnim mit Hinweis darauf, daß troß der vielen bisher erlafjenen 

Verordnungen wegen Verkürzung der landverderblihen Proceſſe feine 
wahre Juſtiz im Lande mehr zu finden fei und das Land über Ber: 
jchleppung der Juſtiz zu feufzen Urſach Habe, diefe fo angelegene und dem 
Lande jehr erfprießliche Sache bei ihrer Obliegenheit zu dem erjten und 
genaueften Augenmerk zu machen und bei den Juftizcollegien ſolche Ein- 
richtungen zu treffen, daß alle Proceſſe ohne Weitläuftigfeiten nad) wahrem 
Rechte binnen Jahresfriſt abgethan werden könnten. 

Die drei genannten Minifter vereinigten fi darauf nad mehrfachen 
Berhandlungen ?) zu dem folgenden gemeinfchaftlichen Bericht an den König 
vom 9. Februar 1745°) (Concept von Coccejis Hand mit den drei Unter: 
ſchriften.) 

| E. K. M. haben durch Dero Eabinet3-Ordre vom 14. Januarü 
a. c. uns allergnädigft zu vernehmen gegeben, daß Diejelbe wahr- 
nehmen müßten, daß feine wahre Juftiz im Lande mehr zu finden 

und das Land über die Protraction der Juſtiz zu feufzen Urſach 
habe. Worbei €. K. M. uns anbefehlen, bei denen Juftizcollegiis 

ſolche Einrihtungen zu machen, damit alle vorkommende Procefje 
furz und gut binnen Jahresfrift abgethan werden. 

1) Gebrudt bei Mylius CCM. Cont. III. Sp. 67., v. Summen Beiträge III. 
180, (v.. Kamp) Jahrbücher für die preuß. Gejeggebung zc., Bd. 59, ©. 71. 

3) Arnim verlangte mündliche Conferenzen im Geh. Staatsrath, Cocceji 
beitand auf jchriftlicher Votirung, wofür Broich Stimme entſchied. Der obige 

Bericht ift zwar don Cocceji entworfen, beruht aber in der Hauptiache auf dem 

jehr eingehenden Votum Arnims, dem fich Cocceji und Broich anſchloſſen, erfterer 

mit Herborhebung der Nothwendigfeit, außer den befjeren Bejoldungen für Die 

Richter ein allgemeines Landrecht und eine neue Procekordnung zu ichaffen; diejer 

Bunct ift jebody in dem Berichte unberührt geblieben. 

3) Das vorliegende Concept iſt undatirt; das Datum ergiebt ſich aus der 

auf den Bericht bezugnehmenden Cabinetsordre vom 20. Februar 1745. Stölzel 

jeßt dad Datum auf den 7. Februar an, II 162. 
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E. 8. M. allergnädigften und gerechteften Ordre zufolge haben 
wir allen Juftizcollegiis eingebunden, bei Vermeidung €. K. M. 

Ungnade ſich darnach zu achten. E. 8. M. werden uns aber aller- 
gnädigft erlauben, daß wir unfern theuren Pflichten nach und zu 
unferer Decharge anzeigen müfjen, daß wir nicht glauben, daß €. 

K. M. Dero Intention erreichen werden, und daß auch nicht mög- 
lich jei, die Probationg- und Concursprocefje in einem Jahr zu 
endigen, infonderheit da durch die Zandesgejege drei Inftantien ver- 
ftattet werben müſſen. 

Die Hauptverhinderung aber ift wohl diefe, daß die wenigjten 
Zuftizbedienten Bejoldung haben und die wenige, welche eine Be- 
foldung Haben, nicht davon leben Fönnen. 

Aus diefer Source nun fließen alle andere Inconvenientien; 
dann die Collegia fein mit Räthen überhäuft, welche, weil fie alle 
leben wollen, öfters auf verbotene Wege verfallen. Sie arbeiten in 
drei bis vier Collegiis und verfäumen eines mit dem andern. Sie 
Juden Commiſſionen an ſich zu ziehen, welche denen Parteien koftbar 
fallen und die Sache protahiren. Es finden fich auch Feine gelahrte 
und erfahrene Leute, welche ohne Befoldung dienen wollen; dahero 
die Juſtiz mehrentheild jungen und unerfahrenen Räthen unter die 
Hände gegeben werden muß, welche die Sachen nicht anzugreifen 
wiffen und die Advocaten nicht überfehen können ꝛc. 

Es jein aber noch andere wichtige Urſachen, welche wir gleich- 
fall3 nicht heben können, 3. E. die Eingriffe der Kammern, welche 
zum höchſten Präjudiz €. 8. M. Intereffe faft mehr Juftigfachen 
tractiven als die Juftizcollegia jelber; der Mangel der tüchtigen Ad- 
bocaten, weil wegen des Mantels fich niemand, wann er jonft fein 
Brod verdienen kann, darzu angeben will, da Hingegen die Menge 
der ungeſchickten Advocaten eine von deren Hauptquellen der Ver— 
zögerung in Juſtizſachen ift. 

Schließlih müffen wir noch anführen, daß wir die meifte 
Klagen, welche bishero bei E. K. M. eingelaufen, fo viel die Haupt- 
jache betrifft, ungegründet gefunden haben. 

Außerdem ward allen Regierungen und AJuftizcollegien durch Refcript 
vom 12. Februar 1745%) (Concept gez. Cocceji) die obige Cabinetsordre 
mitgetheilt mit der Weifung fi) danad) zu richten. 

1) Gedrudt an den oben citirten Stellen. 
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Der König erwiderte auf den Bericht vom 9. Februar durch Kabinets- 
ordre d. d. Potsdam, 20. Februar 1745!) (Ausfertigung), daß die Minifter 

dabei vor der Hand nur thun möchten, was die Umftände zuließen; „ins 
fonderheit aber follet Ihr dasjenige genau beobachten, was Ach wegen 
Berfürzung und baldiger Endigung der Procefje verjchiedentlihd an die 
Hand gegeben und befohlen babe, alsdann folches nicht fonder guten Effect 

fein wird, bis hiernächſt Zeit uud Umſtände zulaffen werden, das Lebrige 
aus dem Grunde zu heben.“ 

521. Protocol! d. d. Blogau 16. Januar 1745. 
Bresl. St.“A. M.-R. Parse. V. Nr. 78. vol I, Wr. dam b. 

Collegium medicum in Glogau und Breslau. 

In Glogau wurde ein collegium medicum et sanitatis laut Proto- 
col vom 16. Januar 1745 an diefem Tage durch den Geh. Rath Bufje er- 
öffnet. Es beftand aus dem Fr. u. Dom.Rath Machnitzky als Director, 
3 Doctoren der Medicin ald Mitgliedern, (einer davon Decanus), einem 
Kammeradvocaten als Syndicus, zwei Chirurgen und einem Apotheker. 
Es wurde auf die jchlefifche Medicinalordnung?) vom 14. März 1744 ver: 
wiejen. 

Hehnlih in Breslau, Anfang 1745 (Refer. v. 16. Nov. 1744) 
Director war bier, wie e3 jcheint, Kr.» u. Dom.Rath Walther, Diitglieder 
drei Doctoren (darunter einer als Decan), Syndicus ein Kammeradvocat, 
Affejforen zwei Chirurgen und zwei Apotheker, außerdem Adjunctus ber 
Kreisphuficus. 

Koften und Bedürfniffe wurden der Medicinalordnung gemäß aus 
den Sporteln befiritten.?) Gehälter gab es nicht. 

522. Labinetsordre an das General-Directorium. 

Berlin, 21. Januar 1745. 
R. 96. B. 30. — Abſchriftlich. 

Beneral-Directorium, Berliner Magiftrat und Lebensmitteltaren. 

SR M. in Breußen x. communiciren Dero Generals ꝛc. 
Directorio hiebei in Abfchrift, was die ſämmtliche Gaftwirthe und 

1) Diefe in den Acten an faljcher Stelle eingeheftete Ordre ift Stölzel unbe- 

fannt geblieben; daher jeine Ausführung (IL, 163) über die Beicheidung des Berichts. 

2) Korn. XIX, 1 ff. 

®, Eine Sporteltare wurde zugleich mit der Medicinalordnung publicirt. 
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Bierfchenfer hiejelbjt wegen des von dem Meagiftrat ihnen neuerlich 
aufgebürdeten Oneris immediate allerunterthänigft vorgeftellet und 
dabei gebeten haben. Daferne nun die Sache angebradhter Maßen 
fi verhalten follte, jo befremdet S. K. M. nicht wenig, daß von 
Seiten des General-Directorii dem Magiftrat geftattet wird, ohne 
Hödjitderojelben .Vorwiffen und Approbation zum Nachtheil des 
Publici dergleichen Auflagen eigenmächtiger Weije zu machen, und 

muß Ihnen jolhes um fo mehr zu großen Mißfallen gereichen, 
da Sie dem General-Directorio mehrmalen ernftlih anbefohlen, 
darauf mit Fleiß zu denken, wie die Bier-, Brod- und Fleifchpreije 

allhier nicht erhöhet, Sondern zum Soulagement des Publici und 
vornehmlich des gemeinen Mannes vermindert werden könnten, aller- 
mafjen Sie denn ſelbſt in jolcher Abficht vor nicht gar langer Zeit 

von Dero Accije-Revenües 12000 Rthlr. abgefeget und jacrificiret 
haben. Mehrhöchſtgedachte S. K. M. befehlen demnach Dero General— 
Directorio hierdurch jo guädigft als ernftlichlt, die Sache fofort 
gründlih zu eraminiren und auf dem Fall, da der Supplicanten 

Beichwerden gegründet befunden werden follten, wegen Abjtellung 
derfelben nicht nur ohne Anftand das nöthige zu verfügen, fondern 

auch dem Magiftrat fein ftrafbares Unternehmen aufs nahdrüdlichfte 
zu verweilen, insfünftige aber in dergleichen und andern Borfallen- 
beiten bei Vermeidung Dero höchſten Ungnade niemand zu conniviren, 

vielmehr die Erreihung Derojelben heilſamer Abfichten pflichtmäßig 
befördern zu helfen. 

523. Cabinetsordre an den Etats-Miniſter von Locceji. 

Potsdam, 23. Januar 1745. 
R. %. B. 30. — Abſchriftlich. 

Marienſtuhl'ſche Juſtizſache. 

©. K. M. in Preußen ıc. haben die abſchriftlich beikommende 

Borftellung!) Dero Ober-Appellationsgerichts, aus was Urſachen 
dDafjelbe die unter dem 10. Augujti 1743 in Saden des Kloſter 

Marienftuhl vor Egel gegen den Geheimen Finanzrath von Börjtel 
ergangene Drdre!) wegen der Berftattung des Remedii und Ber: 

1) Nicht vorhanden. Das Wejentliche der Sache ergiebt ſich aus dem obigen 

Tert. Präjident des Ober-Appellationsgerichts war Arnim. 
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Ihikung derer Acten zu depreciven gemüßiget worden, wohl erwogen. 
Höchftdiefelbe laſſen es aber lediglich aus bewegenden Raijons bei 
oballegirter allergnädigfter und nad) Dero höchſter Einjicht wohl- 
bebächtlich ergangener Ordre, Doch ſonder Eonfequence vors fünftige, 
welches feinem Collegio präjudiciren kann, bewenden und befehlen 
Dero Wirklich Geheimtem Etats: und Juftiz-Miniftre von Cocceji 
allergnädigft, das nöthige jolcherhalb zu bejorgen. 

524. Cabinetsordre an den Geheimen Rath von Thile. 

Berlin, I. februar 1745. 
R, 96. B. 30. — Abſchriftlich. 

VBerzeihung und Wiederanftellung. 

©. K. M. in Preußen zc. haben Sich auf die abermalige weh- 
müthige Vorftellung Dero Geheimen Raths von Thielen [!]!) bewegen 
lafjen, ihm feinen begangenen Fehler zu vergeben und denjelben 
wieder in jeinen vorigen Poſten bei Dero Churmärkifchen zc. Kammer 
nebft dem bisherigen Tractament zu jegen; womit er fich jo lange 

! Karl Gottfried v. Thile, Geh. Kriegs- und Domänenrath, Mitglied der 
kurmärkiſchen Kammer, Berfafier des Buches über die kurmärkiſche Eontributions- 

und Schoßeinrichtung, das in erfter Auflage 1738, in zweiter 1768 erjchienen ift. 

In der Widmung der zweiten Auflage an den brandenburgiichen Domdechanten 

und Geh. Kriegsrath v. Kleiſt einige Lebendnachrichten, die aber ebenjo wenig wie 

die vorhandenen Acten ein ausreichendes Licht auf den Vorfall werfen, der hier zu 

Grunde liegt. Bon 1741 bis 1744 war Thile ald hauptiächlichftes Mitglied der 

ſchleſiſchen Claſſificationscommiſſion abmwejend gewejen (vgl. über dieje Thätigfeit 

Nr. 232). Er legte feinen Leiftungen, wie man aus ber joeben citirten Vorrede 
erfieht, einen großen Werth bei und fand jich bei jeiner Rückkehr an die kurmärkiſche 

Kammer wohl nicht nad Verdienft gewürdigt. Es ift eine Cabinet3ordre vom 

5. Auguft 1744 vorhanden (R. 96. B. 28.), die folgenden lakoniſchen Wortlaut hat: 

„Da Ih aus Eurem Schreiben vom 3. dieſes erfehe, daß Euer fränflicher 
Zuſtand Euch verhindere, Eure Function zu bejorgen, Ich Euch [auch] nicht wider 

Willen damit chargiren will, jo accordire Ih Euch in allen Gnaden die gebetene 

Dimiffion.“ j 
Die obige Cabinetdordre zeigt, daß der Erfolg feines Gejuches für Thile 

wohl ein unerwarteter gewejen ift. Es jcheint aber, daß es jpäter doch wieder zu 

Eonflicten fam: im Jahre 1750 ift Thile aus dem königlichen Dienft geichieden 

und Hofmarſchall beim Markgrafen Karl von Schwedt geworben. Vergl. die jchon 

citirte Vorrede, durch die eine etwas berbitterte Stimmung hindurch klingt. Thile 

gehörte der Furmärfiichen ritterichaftlihen Familie DMejes Namens an. 
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ruhig begnügen muß, bis Höchftdiefelben anderweitig für ihm zu 
jorgen geruhen möchten. Sie wollen aber von ihm glauben, er 
werde ſich insfünftige behutjamer, gelafjener und modefter bezeigen 
und feiner Ambition gehörige Grenzen fepen. 

525. Labinetsordre an das General-Directorium. 

Potsdam, 6. Februar 1745. 
Abſchrift. — Gen.-Dir. Minden-Ravensberg. Tit. VIII. Mr, 2.') 

Die Kammern follen die Fiscale in Schranfen halten. 

Se. Königl. Majeftät in Breußen ꝛc. haben bishero höchſt 
mißfällig bemerfet, daß bei Dero Krieges: und Domänenfammern 
und Suftizcollegiis denen Fiscälen nicht gehörig auf die Finger ge- 
fehen, vielmehr denenjelben allerhand jchädlicher Unfug, Aufhaltung 
derer Sachen und Weitläuftigkeiten, auch Intriguen bei denen fis- 
caliſchen Unterfuchungen und dergleichen umleidliche Practiquen unter 
dem Dedmantel der Heiligen Zuftiz zum Ruin Dero Unterthanen, 
jo oft wegen kleiner Vergehungen oder gar bei ihrer Unſchuld auf 
eine fcheinbare Art ausgejogen und vollends an den Betteljtab ge- 
bracht werden, gejtattet und nachgejehen werden. Gleichwie nun 
bierinnen auch eine gründliche und ernftliche Remedur vonnöthen ift, 

alfo befehlen Höchftdiefelben hierdurch Dero General» ꝛec. Directorio 
allergnädigft, nicht allein jelbjt forgfältigft darauf zu invigiliren, 
jondern auch an die jämmtliche Krieges x. «Kammern eine gejchärfte 
Drdre dahin ergehen zu lafjen, daß felbige auf das Verhalten derer 
Fiscäle genaue Acht Haben und fie in rechten Schranken und Drdre 
halten, auch dahin fehen follen, daß diejelben in ihren Amtsverrich- 
tungen treu, redlih und gewifienhaft verfahren, die Sachen kurz 
und gut jonder Eigennuß und Chicanen abmachen, niemand zur 
Ungebühr actioniven noch in vergebliche Koften jegen oder aufhalten, 
jondern bei allem, was ihnen committiret wird, Gott den höchſten 
Richter, ihr eigenes Gewiffen, wahre Gerechtigkeit und der Unter- 
thanen Wohlfein und Confervation zum einzigen Augenmerk haben 
jollen, widrigenfall® mehrhöchitbefagte S. K. M. bei etwa ver- 
jpürender Hintanfegung diefer Ordre Sich deshalb lediglih an die 

) Bol. [Fiſchbach] dipl. hiſt Benträge IT, 2, 593. 
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Präfidenten halten und felbige zur jchweren Verantwortung ziehen 
wollen. 

Entjprechende Eircularverfügung an die Kammern, 9. Februar 1745. 
Eine m. m. gleichlautende Cabinetsordre erging an die Juftizminifter 

(Eocceji, Broich, Arnim), desgleihen an den General-Fiscal Uhde unter 
demjelben Datum. (R. 96. B. 30. fol. 329.) 

526. Bericht des General-Directoriums. 

Berlin, 24. februar 1745. 
Munbum, gez. Görne, Biered, Happe, Boden. R, 94. IV, La. 16, 

Unterbringung ber Ober-Rehenlammer. 

E. 8. M. Haben mittelft Gabinetsordre vom 12. dieſes aller- 
gnädigſt befohlen, daß die Ober-Rechenkammer diejenige Zimmer, fo 
diejelbe auf dem Schloß inne hat, forderfamft räumen, !) hergegen 
derjelben die erforderliche immer in dem Poſthauſe an der Spree 
angewiejen werden jollen. 

Wir müffen dabei allerunterthänigft anzeigen, wie in gedachten 
Pofthaufe zu Unterbringung der Ober-Rechenfammer der nöthige 
Raum nicht vorhanden ei, da in der unterften Etage deffelben, fo 

nur aus Heinen Zimmern beftehet, die General-Poſtkaſſe nebft der- 
jelben Regiftratur und Kanzlei, in der zweiten Etage aber die Ge— 
heime Kriegesfanzlei befindlich, Hingegen in der dritten Etage nur 
niedrige und Meine Zimmer find, fo von 2 Boftfchreibern bewohnt 
werden. 

Wir Haben dahero auf dem Stall in der Breiten Straße nad)- 
gejehen, ob dafelbjt der erforderliche Plaß zu finden, und wird die 
Rechenkammer allda auch placiret werden fünnen, wann für ber 
Licentlaffe, deren Zimmer mit gebrauchet werden müßte, in der 

zweiten Etage von den Kammern, worin die Artillerie jego einige 
wenige Sachen Haben joll, ein paar vor die Licentkaſſe wieder ge— 
nommen werden dürften, als worüber €. 8. M. allergnädigfte Re- 
jolution wir allerunterthänigft erbitten. 

1) Dieje Zimmer follten für die Geheime Kanzlei gebraucht werben, bie 

ihr bisheriges Local räumen mußte. Darauf geht vielleicht auch der Schlußſatz 
des föniglichen Marginala. 
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Eigenhändige Randverfügung des Königs. 
(Wieder eingefommen 27. Februar.) 

„ein jeder Secretaire wil 3 Cameren vohr Sich haben, ich 
bitte doch die Herens zu erlauben das ich doc in Meinem Hause 

nuhr von Einer Camer Disponiren Möge, im übrigen mögen Sie 
ihre Cancelei bequartiren wie E3 ihnen gut Dünket 

Fch“ 

Vorläufig erfolgte nichts in der Sache, bis eine ſcharfe Cabinets— 
ordre vom 9. März 1745 (Ausf. Gen.-Dir., Gen.Dep. Tit. VII. Nr. 2) 

das General-Directorium anwies, fofort wenigftens 2-—-3 Zimmer von 

denen, die die Ober-Rechenfammer bisher inne gehabt, für die Geheime 
Kanzlei, die aus ihrem bisherigen Local ſchon ausziehen mußte, einzuräumen 
und dann demnächſt den volljtändigen Umzug zu veranlafien. — Das 
General-Direclorium beauftragte duch Beſchluß vom 10. März den Geh. 
Finanzrath Holgendorff, den Umzug anzuordnen; an die Ober-Rechenfammer 

erging zugleich der Befehl, ihr bisheriges Local ohne Weiteres der Geb. 
Kanzlei einzuräumen und ihrerſeits „die Zimmer auf dem Stall in der 
Breiten Straße, wo vordem das Tribunal gewejen,“ und die der Ober— 
Licentlaffe, die eben geräumt würden, einzunehmen. (Ebenda.) 

527, Denkſchrift des Dicefanzlers von Dewiß.!) 

[Stettin, Februar 1745.]?) 
Original. - Gen.Dir. Pommern. Tit. XXVIII. Mr. 8. 

Uebergriffe der Hammer in Die Competenz der Regierung. 

E. 8 M. Haben in der Provinz Pommern die Regiments- 
verfaffung und den Landtagesabichied von anno 1654?) nebft der 
Hofgerichtd- und Eonfijtorialordnung?) zu Grundgejegen und Maß— 
regeln guter Ordnung allergnädigjt feitgefeget. Die dortige Landes— 
regierung jowohl als die Hofgerichte und das Confiftorium haben 
ſich auch bisher aufs ftrictefte Darnach geachtet, und E. K. M. werden 
Sic, allergnädigjt erinnern, daß in vorigen Zeiten feine Klagen 

1) Earl Joſeph dv. Dewitz, Vicekanzler bei der Pommerſchen Regierung. 

9) Ohne Datum und Präjentatum. 
3, Auserlefene Sammlung von Urfunden und Nachrichten zur Kenntnis des 

Herzogthums Bor- und Hinterpommern, Nr. 12 (&. 41): Regimentsverfaſſung v. 

11. Juli 1654, Nr. 13 (©. 60): Landtagsabſchied dv. 14. Juli 1654. 

9 Ebenba. 
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ratione fori und defjen Vermiſchung eingelaufen find, vielmehr Hat 
alles nach Vorjchrift der oballegirten Landesgejegen in der beſten 
Drdnung und ohne den geringften Aufenthalt feinen Lauf genommen. 

Seit einiger Zeit aber, und zwar feitdem die Regierung und 
Krieges- und Domänenfammer nicht von Einen Chef dirigiret worden, ') 
und da infonderheit beide Chefs nicht mit einander harmoniret, Hat 
fi) befannter Maßen einiger Zweifel ratione fori bei verfchiedenen 
Vorfällen entiponnen, der, wenn von beiden Theilen de concert 

gegangen wäre und man fich darüber bejprochen hätte, ohne Weit- 
läuftigfeit hätte abgethan werden fünnen, fintemal der Titel IV der 
Regimentsverfafjung, der Titel XXXI der Hofgerichtsordnung und 
der Extract aus dem an die Pommerfche Regierung unterm 
1. Martii 1693 ergangenen allergnädigften Refcript, jo in fine der 
Eonfiftorialordnung zu finden, ſattſam disponiren und mit deutlichen 
Worten anzeigen, was für Sachen zu einem jeden Collegio gehören 
und welchergeftalt feinesweges die jurisdietio collegiorum confun= 
diret werden ſoll. 

Inzwiſchen, da jolches unterblieben und dagegen von der Königl. 
Krieges- und Domänenfammer, ich weiß nicht, aus welchem Grunde, 
denen von E. 8. M. feftgefegten Landesgefeßen zuwider 1. die 
publicatio edietorum, 2. confirmatio privilegiorum, 3. alle Juden- 

fachen, 4. die Bereidung der Juftizbedienten und der Landräthe und 
5. die Strandſachen theils gänzlih von dem foro der Regierung, 
wohin felbige doch eigentlich gehören, abgezogen, theils aber an die 
mehrgedachte Krieges- und Domänenkammer dergeſtalt verwiejen 
worden, daß beide Eollegia conjunctim dergleichen Angelegenheiten 
bejorgen und darüber mit einander conferiven follten, jo haben fich, 

wie leicht zu erachten, viele Unordnungen eingejchlichen, und ift die 
größte Verwirrung und Berzögerung der Sachen daher entjtanden. 

Diejes Hat um fo viel leichter gejchehen können, da, wie befannt, 
die Königl. Krieges- und Domänenfammer mit der zu ihrem Zwed 
gehörigen und oftmals überhäuften Arbeit jo viel zu thun hat, daß 
ihr feine Zeit übrig bleibet, mehrerwähnte zur Regierung unftreitig 
gehörige und zur Kammer gezogene Sachen gehörig zu bejorgen; 
vielmehr giebt jolches zu vielen Abhaltungen Gelegenheit, und es 

i) Bgl. Wr. 233. 
Acta Borussica. VBehörbenorganifation VI. 54 
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ift nicht zu bejchreiben, was für Unordönungen in der Provinz, was 
für lagen der Elienten und was für Nachtheil für E. K. M. und 
Dero jo weislicd; verordneten Gejege daraus entftehen. Niemand 
weiß beinahe mehr, woran er Recht thut oder wohin er ſich zu 
wenden habe. Die Unterbediente find dergejtalt confundiret, daß 
bald fein Archiv mehr complet fein dürfte, weil wegen oftgedachter 
Bermiichung des fori, die Sachen bald von der Regierung, bald 
von der Kammer, bald von beiden zugleich betrieben werden. Daher 
gefchiehet e8 auch, daß oft Acten bei der Kammer liegen bleiben 
und, weil diefelbe mit Sachen, jo zu ihrem Zwed gehören, überhäuft 

ift, vergeffen und zuweilen ganze Tage lang gejuchet werden, da— 
gegen in Ermangelung derjelben bei der Regierung alles liegen 
bleiben muß. Bon Seiten der Regierung aber wird niemalen nach— 
gewiejen werden fünnen, daß diejelbe ſich Sachen angemaßet habe, 
fo zu ihrem Reſſort nicht gehören, und ich nehme auf meine Pflicht, 
daß ſolches noch weniger fünftig gejchehen fol. Wohl aber wird 
diefelbe ſammt und jonders dahin jehen, daß in Sachen, die von 
der Art find, daß mit der Kammer darüber conferiret werden muß, 

wenn diejelbe dazu qualificiret und gehörig injtruiret, gemeinjchaftlich 
mit derjelben gehandelt werde. Wenn aber die Königl. Krieges- 
und Domänenfammer, wie in den Strandfachen, über jede Decreta 

mit der Regierung conferiren will, jo gehet die Zeit mit Hin- und 
Herjchreiben weg, und die Sachen, wobei öfter periculum in mora 

ijt, bleiben zu unbejchreiblichem Schaden des einen jowohl als des 
andern liegen oder werden wenigjtens aufgehalten und verjäumet. 

E. 8. M. werden Hoffentlic; meiner allerunterthänigften Bor- 
ftellung hierunter um jo mehr Glauben beimefjen, als ich Allerhöchſt— 
denenfelben in beiden Collegiis zu dienen die hohe Gnade genieße!) 
und mit beiden Chefs in der beiten Freundjchaft und vollfommener 
Einigfeit lebe, auch nichts anders hierunter zur Abficht habe als das 
wahre Intereſſe E. K. M. und das Wohl meines WBaterlandes, 
welches bei den erwähnten Umftänden gar fehr leidet. 

Sch unterjtehe mich, zu defto mehrerer Beglaubigung des alle- 
girten sub petito retraditionis die Negimentsverfaffung hierbei mit 

! In einem Adreßkalender von 1743 iſt Carl Joſeph v. Dewitz als Re— 

gierungs- und Kriegs- und Domänenrath aufgeführt. 
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zu übergeben, und bitte E. 8. M. allerunterthänigft, foldhe und was 
endlich daraus entftehen dürfte, wenn die Sachen auf gegenwärtigen 
Fuß ferner tractiret und die leges fundamentales provinciae nicht 
aufrecht erhalten würden, in allergnädigfter Erwägung zu ziehen. 

€. 8. M. wollen demnach allergnädigft geruhen, vorgedachte 
von der Regierung ab- und an die Kammer gezogene Sachen der 
Kammer wieder abzunehmen und an die Regierung zu verweifen, 
auch die Kammer dahin allergnädigft zu bejcheiden und derſelben 

anzubefehlen, daß fie die Sachen, jo zu ihrem foro nicht gehören, 
fie fommen vom Hofe oder woher fie wollen, weil zuweilen in den 

Kanzeleien jolches mit der Adreſſe verjehen wird, von ſich ab- und 
E 8 M. Intention gemäß ad forum competens verweilen jolle, 

als welches die Königl. Regierung ihres Orts gleichfalls aljo Halten 
wird. 

Das General-Directorium, dem diefe Denkfchrift wohl eingereicht 

worden it, beichloß darauf laut Decret des AJuftitiard Geh. Finanz: 
rath3 dv. Ziegler (18. Februar 1745) Folgendes: 

Weil 1. publicatio edietorum von beiden Collegiis an bie 
Subordinirte gejchiehet, 2. confirmatio der Gewerfsprivilegiorum vom 
Directorio dependiret, 3. die Judenjachen der Kammer specialiter 
aufgetragen, diejer auch 4. die Vereidigung ihrer Auftitiarien und 
fiscaliichen Bedienten, ingleichen der Landräthe nothwendig gebühret, 
die Strandſachen aber per edietum vor ein collegium mixtum ge— 
hören und darunter feine Aenderung gemachet werden kann, jo ſoll 
allein in generalen Terminis an die Kammer rejcribiret werben, 

daß fie fih außer ihrem Reſſort, womit fie genug zu thun hat, mit 
feinen andern, am wenigften aber mit bloßen Juſtizſachen befaſſen, 
jondern zc., wie hierin gebeten, verfahren foll. 

Darnad) das Refcript vom 20. Februar 1745 an die Kammer. 

528. Cabinetsordre an den Kammer-Präfidenten von Afchersleben 
in Stettin. 

Berlin, 5. März 1745. 
R. 96. B. 30. — Abſchriftlich. 

Verweis wegen Saumjeligfeit der Kammer. 

Da Ih Mid erinnere, daß die dortige Krieges- und Domänen- 
fammer nad) Meiner im vorigen Jahre an dieſelbe ergangenen 

54* 
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Drdret) die Defignationes derer Servisgelder, welche in denen ſämmt— 
lichen pommerjchen Städten, wenn folche mit Garnifons beleget find, 
aufgebracht werden müffen, bis dato nicht eingejandt Hat, jo fann 

Ih Euch nicht bergen, daß Mir jolches zu jehr großem Mißfallen 
gereichet, und muß Ich nothwendig daraus urtheilen, daß die Sachen 
bei der Kammer in jehr chlechter Ordnung jeien und jowohl Ihr 
felbft als die Räthe ihre Arbeit nur obenhin und bei jehr großer 
Ungewißheit verrichten müfjen. Es wird alſo Euch und der Kammer 
die hierunter begangene Saumjeligfeit und unverantwortlide Hintan- 
jegung Meiner Drdre hierdurch aufs nachdrüdlichfte verwiejen, zu- 
gleich aber auch ernftlihft und bei Vermeidung Meiner Ungnade 
anbefohlen, oberwähnte Defignationes in Zeit von acht Tagen an 
Mid ohnfehlbar einzujenden, und werdet Ihr infonderheit dafür 
jorgen, daß diefer Meiner anderweiten Drdre ein promptes Genügen 
geleiftet werden müſſe, wenn Ihr anders wollet, daß Ich ferner 
fein folle u. ſ. w. 

529. Schriftwechfel des Königs mit Locceji. 

4. u. 13. März 1745. 
R. 9. X. 1. @. 

Präfidentenftelle beim Eösliner Hofgeridht. 

Der König hatte Eocceji ein Immediatgeſuch des Cösliner Hofge- 
richtsraths v. Bord?) remittirt, in welchem diefer bat, daß der König ihn 
als den älteften Rath ohne weitere Rüdfrage in die Stelle des derzeitigen 

Präfidenten v. Webell, der alt und ſchwach fei und feinem Amt nicht weiter 

vorjtehen fönne, ſuccediren lafjen möge. Cocceji berichtet darauf unterm 

5. März 1745 (Cone.)?): Die Juſtiz beim Cögliner Hofgericht fei in der 
größten Confuſion; wenn ein Mitglied des gegenwärtigen Collegiums zum 
Präfidenten ernannt würde, jo jei wenig Hoffnung auf Beljerung, er müffe 
vielmehr dem König anrathen, zu diefer Stelle einen Mann zu wählen, 
der gar feine Connerion mit dem Hofgerichte Habe und im übrigen „ge- 
ſchickt und desinterefjirt“ fei. Der König antwortet durch Cabinetsordre 
d. d. Berlin, 13. März 1745 (Ausf.) unter Bezeugung feines Mißfallens 

1) Nicht erhalten Vgl. Nr. 460, 12. Mai 1744. 

3), Heinrich Leopold v. Bord, 

3, Das Concept ift vom 4. März datirt. Das Datum des 5. März ergiebt 

fih aus der Gabinetsordre vom 13. März, die darauf Bezug nimmt. 
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über die Confufion der AYuftiz bei dem Collegium, daß er weder das Ge- 
fuh Bord3 genehmigen, noch auch den Präfidenten v. Webell, der in 
feinem Dienfte alt und ſchwach geworden, verftoßen werde. Doc Habe 
Cocceji darin Recht, daß nach deffen Tode ein Mann zum Präfidenten 
beftellt werden müſſe, der gar feine Connexion mit dem Hofgericht habe. 
Er möge bei Zeiten auf Vorſchläge deswegen denken. 

530. Labinetsordre an die Mlinifter von Eocceji und von Arnim. 

Berlin, 13. März 1745. 

Ausfertigung. — R. 9. X. 1. B. 

Frage der Juftizreform. — Eocceji und Arnim. 

Da Ich nichts jehnlicher als eine Berbefferung und redht- 
Ichaffene Adminiftration der Juftiz in Meinen Landen zum Soulage- 
ment Meiner getreuen Unterthanen wünjche, fo befehle Ih Euch 
hierdurch, daß Ihr währender Meiner vorftehenden Abwefenheit in 
Schlefien auf nachſtehende Puncte fehr reiflich denken und mit ein- 
ander in recht guter Harmonie gründlich überlegen follet, nämlich 

1. ob und welchergejtalt es dahin zu bringen fei, daß eine 
ordentliche Sportuln-Kafje formiret und denen Advocaten und Bro- 

curatoren ein gewiljes. und zureichendes jährliches Gehalt daraus 

feftgefeßet und gezahlet werden könne; alsdann aber fein Advocat, 
unter wa® Namen und Prätert e8 auch fein möge, auch nicht eines 
Groſchen werthes bei Strafe unausbleiblicher und prompter Cafjation 
von denen Parteien nehmen dürfe. 

2. Da die Anzahl derer Advocaten ſowohl bei denen Dber- 
als Untercollegien jehr ftarf ift, wie und welcdhergeftalt felbige auf 
eine gewiffe Zahl feftzufegen, daß nicht mehr Advocaten feind, als 
deren bei jedem Collegio wirklich) erfordert werden; wobei hierunter 
lediglih auf geſchickte, ehrliche und besintereffirte Leute gejehen 
werden muß. 

3. Welchergeftalt injonderheit darauf zu Halten ift, daß ab- 
fonderlich bei denen höhern Juftizcollegiis, als das Tribunal, Appel» 
lationsgericht, Kammergeriht, Confiftorium ꝛc., absolument feine 
andere als rechtichaffene, geſchickte und ehrliche Advocaten bejtellet 
werden, welche dann auch alsdann nach dem zuerjt ermeldeten Bor- 
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ſchlag mit einem austräglicheren Gehalt al die übrigen Advocaten 
zu verfehen fein würden. 

4. Wie die Einrichtung zu machen fei, daß, To wie überall 

rechtichaffene und ehrliche Fiscäle zu erhalten, aljo auch insbejondere 
einige recht tüchtige Fiscäle beftellet werden, deren Fonction haupt— 
fählich fei, auf die Advocaten, auch Richter Acht zu geben und zu 
erforfchen, ob Solche Präſente, Schenkungen oder dergleichen von 
denen Parteien nehmen oder ſonſten wider ihr Ambt und Pflicht 
handeln, da denn dergleichen Advocat oder Wichter, welcher der- 
gleihen von ihnen mit Wahrjcheinlichkeit überführet wird, durch eine 

ganz ſummariſche Unterfuchung, ohne Weitläuftigfeit, Chicanen und 
dergleichen Tours mehr zu geftatten, auf das promptefte und jolen- 
nefte andern zum Erempel caffiret werden muß. 

5. Sollet Ihr ferner darauf denken, ob nicht die jegigen Juftiz- 
collegia mit zu vielen, gutentheil® ungejchidten und interejjirten 
Leuten beſetzet fein? ob nicht deren Anzahl auf eine gewiffe Zahl 
zu vermindern und feitzujegen, die die Arbeit bei jedem Collegio 
hinlänglich beftreiten können, und wie diefelbe mit gehörigem Gehalt 
zu verforgen fein, damit fie nicht nöthig haben, zu unrechtmäßigen 
Mitteln zu greifen; dabei aber auf feine andere als recht geichidte, 
folide und redliche Leute gejfehen werden muß. 

Ich Habe Mich dieferhalb gegen Euch dahin declariren wollen, 
daß, fobald durch des Höchſten Hülfe die Ruhe und Friede in 
Teutſchland Herjtellet fein wird, Ich auf befondere Fonds denfen 
werde, aus welchen eine jolche Anzahl ehrlicher und gefchicter Leute 
mit hinlänglidem Zractament verfehen werden fünnen. Alles vor— 
ftehende habt Ihr mit einander wohl zu überlegen, Euch dazu Zeit 
zu nehmen und eines gemeinfamen Schlufjes zu vereinigen, auch 
Mir zu feiner Zeit einen recht joliden und fundbamentellen Bericht 
davon zu erftatten. Damit Ihr auch um fo mehr Zeit habet, dieſes 
jo nöthige als heilſame Werf recht einzufehen und wohl zu faffen, 

jo will Ih, dab Ihr Mir Eure Vorjchläge und Berichte deshalb 
währender Meiner Abweſenheit und währender vorjtehender Cam— 
pagne nicht nachjenden, jondern jolches bis zu Meiner, Gott gebe 
glüdlihen und vergnügten, Wiederkunft nach Berlin ausſetzen follet. 

In Veranlaffung diefer Kabinet3ordre erging zunädft auf Vorſchlag 
Coccejis unterm 23. April 1745 ein Circular-Refeript an ſämmtliche Re— 
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gierungen und Zuftizcollegien (Concept, gez. Cocceji, Arnim. R. 9. X. 1 B.), 
wodurd Bericht erfordert wurde, wieviel Perfonen bei jedem Collegium 
angejtellet jeien, welche Bejoldungen und Emolumente ein jeder genieße, 
und wieviel Stellen nach der Zahl der Proceffe für nöthig erachtet würden. 
Die erforderten Berichte gingen nur langjam ein.!) Cocceji beabfichtigte 
Anfangs, den Anhalt derfelben tabellariſch nach Rubriken geordnet dem 
König einzuberichten; doch ift diefe Abſicht nicht zur Ausführung gelangt. 

Auf feine Anregung, an die fäumigen Collegien Ereitatorien zu erlaffen, 
(9. Juli 1745) erwiderte Arnim: „Der fi) geäußerte Erfolg hat mehr als 

einmal eine ernftlihe Reue bei mir gewirfet, daß ich zu dem Eirculari 
quaest, die Hand geboten.“ 

Im Uebrigen ift aus den Verhandlungen Coccejis und Arnim über 
die Weilungen der Cabinet3ordre vom 13. März ein pofitives Ergebnif 
nicht hervorgegangen, doch mag zur Kennzeichnung des verfchiedenen Stand- 
puncte3 aus ihrem Schriftwechjel darüber das Folgende angeführt werden. 

In einem Botum vom 24. April 1745 äußerte Arnim feine Bedenken 
namentlich zu dem erften und vierten Bunct der Cabinetsordre. Er macht 

auf den Unterfchied der bisherigen Advvcateneinfommen (die zwifchen 1000 

und 2000 Rthlr. und darüber hinaus ſchwanken) aufmerffan und fürchtet, 
daß die beiten Advocaten lieber ihre Praris niederlegen, als ſich den bis- 
berigen Verdienſt einfchränfen laffen würden. Bei Vertheilung der Pro- 

ceffe nach der Reihenfolge müffe ganz von der verjchiedenen Befähigung 
der einzelnen Mdvocaten abgejehen werden, während bei der Bertheilung 
durch die Präfidenten der Verdacht der Barteilichfeit nicht auszuſchließen 
fei. Sp wenig man übrigens einen Patienten zwinge, Leib und Geſund— 

beit diefem oder jenem Arzt wider Willen anzuvertrauen, ebenjomwenig 
möchte man wohl jemand obligiren können, fein zeitliche Wohl und Wehe 
in die Hände eines Advocaten zu ftelen, zu welchem er fein Vertrauen 
habe. Thue man es doc, fo würden die Parteien neben dem aufge: 

drungenen Sachwalter häufig noch einen anderen auswärtigen Rechtsfreund 

eonfultiren. Auch fünne gar nicht verhindert werden, daß nicht die Par— 

teien fich ihren Advocaten insgeheim troß des beabfichtigten Verbotes er- 
fenntlich bewiefen. Was die Beauffihtigung der Richter durch die Fiscale 

anbetreffe, jo würde dadurch die bisherige Ordnung umgefehrt werden, nad) 
welcher die höheren Auftizcollegien ihrerjeits die Aufficht über die Fiscale 
geführt Hätten; die Nichtercollegien würden dadurd empfindlich gefräntt, 

und es würde ihnen ſchwer fallen, ihre Autorität über die ihnen unterge- 
ordneten Fiscale aufrecht zu erhalten. Beſſer fei es doch, diejenigen Richter, 

1) Wir ftellen das Wejentlichfte daraus unter Nr. 537 zujammen 
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die man nicht für „kauſcher“ halte, je eher je lieber zu entfernen. „So 

lange übrigens hohe und niedrige Gerichtsftühle mit Menfchen bejeget 
feind, fo wird es auh an menſchlichen Fehlern nicht ermangeln. Daran 
ift aber tägli mit Sanftmuth und mit Ernſt zu beſſern und zu bauen. 
Nichts ift leichter als cafjiren, nichts ſchwerer hingegen, als geſchickte und 

routinirte Leute wieder an die Stelle zu befommen.” 
Ein anderes Botum vom 4. Juni 1745, das fich fpecieller mit der 

Einrichtung verfchiedener Gerichtshöfe befchäftigte, fchließt er mit den Worten: 
„Meberhaupt wollte wohl alle mißliche Neuerungen und zugleich die Ver- 
minderung gejegmäßiger emolumentorum treu meinend difjuadiren. Der 
verfehlete Succeß derer meiften vor einigen Jahren intendirten er: 

änderungen ift noch in gar zu frifchem Andenken, als daß man fich diejes 
notable Beifpiel nicht zur Warnung follte dienen laffen.” Hierzu bemerkt 

Cocceji (11. Zuli): „Die Einrichtungen de anno 1725 und 1738 haben alle 
ihre Abſicht auf die Verbefferung und Befchleunigung der Juſtiz; und 
wann feine Neider und Ehicaneurs fi in die Sache meliret und ©. K. M. 
eine faljche Idee davon beigebracht hätten, würde der Succeß ſchon erfolgt 
fein. Diefes iſt gewiß, daß die hochlöbliche Commiſſion folches ſelbſt an- 

gemerfet und von der ganzen weiteren Unterfuhung abſtrahiret Hat; wobei 
ih des Freiherrn v. Marſchall droiture billig rühmen muß. Unterbefjen 
werde ich aber dieje Einrichtungen zum Grunde meines Plans legen, wie 
ich jolches in der Beilage weiter gezeigt habe.“ 

Dies legtere bezieht fich auf ein Votum Coccejis vom 10. Juli, in 
welchem er über die in der Gabinetsordre vom 13. März beſonders er— 
wähnten Puncte hinaus allgemeinere Vorſchläge zur Verbefferung der 
Juſtiz macht. Er will vor allem einen tücdjtigen und integren Richterjtand 

ſchaffen, deſſen Mitglieder nicht mehr auf die Sporteln angewiefen fein, 
fondern ausfömmlich befoldet werben jollen und feinerlei Neben-Com— 
miffionen übernehmen dürfen. Die Advocaten follen bei den höheren 
Eollegien nur bei einem Gerichtshof thätig fein und von dem Mantel 

befreit werben. Die Borfchriften von 1725, 36, 38 über die Amtsführung 
von Richtern und Wdvocaten follen bei der Regelung der Sache zu Grunde 
gelegt werden, bis ein gewiffes Landrecht und eine verbefjerte Proceß— 
ordnung verfertigt worden fei, die er binnen Jahresfriſt zu liefern ver: 
ipricht. Bei jedem Collegium ſoll nad) des Königs Abficht ein Fiscal 
beftellt werden, der die Amtsführung der Richter beauffichtigt. Die Juſtiz— 
collegien, infonderheit in den Provinzen, jollen fleißig vifitirt werden. 
Endlich joll eine Anzahl von Mißbräuchen abgefchafft werden, namentlich 

die Berpadhtung der Juſtiz,) die Collegia mixta, die Einſchickung der 

) Namientlich die Gerichtsbarkeit auf den Domänen wurde verpadhtet. 
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Acten in eriminalibus!) (außer bei Zortur und Lebensſtrafe), die Verſen— 
dung der Acten außer Landes; die Beitimmung der Termine müſſe dem 
Ermefjen des Richters überlaffen werden (jtatt des trimestre spatium, 

der fatalia und der termini legales), alle Sahen müßten in drei Inſtanzen 
abgethan werden, wegen der Proceſſe mit den Pächtern und Unterthanen?) 

müfje eine befondere Konftitution erlaffen werde. Genehmige der König 

diefe Borjchläge, jo wolle er dafür ftehen, daß alle Proceffe mit geringen 
Ausnahmen in einem Jahre geendigt würden. 

Hierzu machte Arnim Randbemerfungen, zum Theil in unverfennbar 
ironiſchem Tone. In Betreff der Befoldungs- und Sportelverhältniffe be- 
tont er den Mangel eines foliden Fonds und weift darauf hin, daß die 
Sporteln dazu nicht ausreichen würden, zumal wenn nad des Königs 
Abficht die Procefje vermindert und verkürzt würden: „unde sumimus panem 

in deserto?“ Zu der Stelle von der Berfertigung des Landrechts bemerkt 
er: „Diefes ift wahr und Bott jegne Ew. Ercellenz rühmliche Bemühung! 
Ich zweifle aud nicht daran, daß Ew. Ercellenz binnen Zahresfrift nicht 
damit follten fertig werden. Mit der Bromulgation aber werden diejelbe 

vermutblich nicht eilen wollen, bis diejenigen, quorum interest, darüber zu 
Rathe gezogen worden.” Ob die Kammern zur Wbjtellung der judicia 
mixta zu bewegen fein wiürden, bezweifelt er. Gegen die Ermächtigung der 
Richter, jtatt der legalen Termine fürzere zu fegen, proteftirt ex lebhaft. 
Ueber die Actenverfendung nad) auswärts hält er Anhörung der Landſtände 

für erforderlich; die Gründe für und wider hielten fi die Wange. Die 
Beauffichtigung der Richtercollegien durch Fiscale will er der Entjcheidung 
de3 Königs überlafjen. Bisher fei das die Sache der Präfidenten gewejen, 
und babe es den Parteien freigejtanden, im Falle fie meinten, daß dieje 

ihr Amt nicht gebührend verrichteten, fih an den dazu beftellten ministre 
chef de justice zu wenden, „welder dann auch, foviel mir wiſſend, jein 
hohes officium forgfältig verwaltet, auch ferner zu verwalten nicht unter: 

laffen wird“. 

Die Angelegenheit fcheint dann eine Weile gerubt zu haben. Am 
31. October 1745 erinnert Eocceji Arnim an den königlichen Befehl wegen 
Einreihung des Reformplanes. Da er dem Könige nichts anderes vor— 
ichlagen fünne, al3 Verminderung und ausreichende Bejoldung der Räthe, 
Feſtſetzung eines jus certum und proviforische Wiederberjtellung der 1725 

und 1738 gemachten Berfafjungen, Arnim aber mit diefen Grundfäßen, 

namentlich dem legten, nie übereingejtimmt habe, fo halte er es, um den 

", An das Eriminal-Collegium zu Berlin. 

2) Mohl auf den Domänen. 
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König nicht mit der Entfcheidung ihrer entgegengefegten Principien zu be— 
belligen, für das beſte, daß jeder für fich eine Probe made. „Ich Habe 

mich daher” — jchließt das Schreiben (eigenh. Conc. R. 9. X. 1. G.) — 
„in der beiliegenden Anfrage bei Sr. K. M. anheiſchig gemacht, auch jetzo 
ihon alle Brocefje in einem Fahr, die Probations- und Concursprocefie 
aber höchſtens in 2—-3 Jahren durch alle Inſtanzen zum Ende zu bringen: 

ich hoffe, daß Ew. Ercellenz damit zufrieden fein werden.“ 

Die erwähnte Anfrage liegt nicht bei und ift auch anderweitig nicht 
befannt; ebenfowenig eine königliche Rejolution darauf. Auch von Arnims 

Rückäußerung ift nichts zu finden. 

Eine zweite Erinnerung Coccejis ergeht an Arnim unterm 11. Januar 
1746. Er faßt darin feine Vorſchläge nochmals in einem Project zus 
fammen, weldjes die obigen Ausführungen in der Hauptjache wiederholt. 

Arnim berief ſich demgegenüber auf feine früher abgegebenen Bota. Als 

dritter wurde der an des verftorbenen Broich Stelle neuernannte Minifter 

dv. Danfelmann zu den Berathungen zugezogen. Bevor man jedoch dazu 
fam, einen gemeinfchaftlichen Bericht zu vereinbaren, fam die Angelegen- 
heit durch die Cabinet3ordre an Cocceji vom 12. Januar 1746 in eine 

andere Bahn. 

531. Cabinetsordre an den Oberſt von Göße.!) 

Berlin, 14. März; 1745. 
Bresl. Staatsarch. M. R. VII. 106. Abſchrift. 

Die Bürger jollen nit durch das Militär brüsfirt werden. 

Ih komme zu Meinen bejondern Mißfallen in Erfahrung, 
wie daß jeit Kurzem her es ein paarmal gejchehen ift, daß an— 
gefeffene Bürger auf Befehl der DOfficiers Württembergifchen Regi— 
ments arretiret und nach der Hauptwache gebracht, allda aber vor 

Auslieferung an die Eivil-Gerichte auf eine Tchändliche und ganz 
ungeziemende Art durch Balbieren mit Ruß und dergleichen unan— 
ftändige Dinge mehr tractiret worden. 

Ih kann Euch nicht verhalten, wie eg Mich jehr unangenehm 
ift, dergleichen zu vernehmen und daß Ihr ald Kommandeur des 

Regiments hierunter nicht mehr auf Ordnung und Wohllan]jtändigfeit 
haltet und da Sch überall angemerfet habe, daß Ihr in Sachen, fo 

die Stadt und Bürgerjchaft angehen, Euch verſchiedentlich einer 

) Regiment Alt-Württemberg, Berlin. 
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Autorität angemaßet Habet, die Euch garnicht zufommet, fo befehle 
Ih Euch hierdurch jo gnädig als alles Ernftes und ein vor allemal, 
dab Ihr Eure DOfficiers und Leute in Ordnung Halten und nicht 

zugeben follet, daß jolche Hiefige Bürger oder andere Leute, es fei 
unter was Praetert e8 wolle, affrontiren oder auf einige Weiſe ver- 
gewaltthätigen dürfen. Was aber Euch jelbft anbetrifft, jo ſollet 
Ihr Euch nicht von Sachen meliren, die Euch ganz Nichts angehen, 
die Bürger ohne veriret laffen und Eure Autorität nicht weiter er- 
tendiren, als jolhe in der That nur gehet, widrigenfalls und wenn 
Ihr Euch darunter nicht in Euren Schranken halten werdet, Ich 
Mih mit Euch ganz ferieug brouilliren werde. Ich will hoffen, 
Ihr werdet Euch diejes ein vor allemal zur Warnung dienen lafjen 
und feine Gelegenheit geben, daß Ich Eurenthalben mit weitern 
Klagten behelligt werde, daferne Ihr jonften wollet, daß Ich fein 
ſoll x. 

532. Aus einem Jmmediatberiht Münchows 

vom 23. März 1745. 
Abſchr. Brebl. Gt-A. M. R. I. Sect. II. No, 28. vol. 2. 

Präjidium der Oberamtöregierung zu Oppeln. 

Wegen des Grafen Hendels!) Habe ich E. M. bereits aller- 
unterthänigjt berichtet, daß er mehr Schulden habe, als fein ganzes 
Vermögen beträget, und daß er einen Banquier allhier Namens 
Horquelin allein 50000 Rthlr. jchuldig jei, wovon derjelbe faft 
nicht3 zu hoffen hat. 

Wenn indefjen E. M. denjelben vorläufig caffiret und be- 
fehlen, an deſſen Stelle einen andern zuverläffigen und getreuen 
Mann in Vorjchlag zu bringen, jo ftelle allerunterthänigft anheim, 
ob E. M. allergnädigft gefällig, dazu den Grafen von Reder auf 
Dobled, welcher ein Oncle des jeßo regierenden Herzogs von Dels 
und Anverwandter des Generalleutenants Grafen von Dohna, zu 
beitellen. 

Ich bin umfomehr von feiner Treue verfichert, als derfelbe 

!) Graf Hendel von Donnerdmard, Präjident der Oberamtsregierung zu 
Oppeln. 
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hat und einen andern, welcher im Gebirge wohnet und Marſch— 
commiffarius ift. 

Der König genehmigt die Beitellung des Grafen v. Reder zum 
Dberamts-Regierungs-Präfidenten in Oppeln durch Kabinetsordre vom 
29. März 1745. (Ebenda.) 

533. Berichte der Juftizminifter und königliche Befehle darauf. 

U. April — 7. Juli 1745. 
R. 9. X. 1. G. vol. 9. u. R. 52. Nr. 1441a.') 

Unterjuhung der Juftizverwaltung in Magdeburg. 

Gemeinihaftliher Immediat-Beriht der Juftizmi- 
nifter vom 11. April 1745. 

E. 8. M. Haben denen Geheimden Räthen Annifio und von 
Jariges Commiſſion ertheilet, welche die Justiz in Magdeburg unter- 
ſuchen follen. 

Diefe Commiffion berichtet, daß fie die Justiz in der größten 
Unordnung gefunden, jo daß fein Wunder ift, daß fo viel Klagten 

wegen der Illegalitäten, Jntriguen und Verzögerung der PBroceffe 
geführet worden. 

Wir haben bis zu einer generalen und völligen Einrichtung 
des ganzen Juftizwejens alle von der Commijfion angemerfte Fehler 

durch ein Reglement vedrejfirt und darin den Bräfidenten, Näthe 
und Subalterne zu befjerer Beobadhtung ihres Amts angewiejen, 
welches Reglement wir zu E K. M. allergnädigiter VBollenziehung 
hierbei legen. ?) 

1) Das undatirte von Eocceji geichriebene und von ihm allein unterzeichnete 

Eoncept, überichrieben „Broject deran ©. K. M. abzugehenden Relation“, befindet 

jih R. 9. X. G. vol. 9., das abgeänderte Mundum mit den Unterjchriften von 

Cocceji, Broich, Arnim und füniglidem Marginal R. 52. Nr. 144a. 

2) Concept d. d. 25. März 1745. R. 52. Nr. 144a. Es hat die Form 
eines Reſcripts und enthält 22 Artifel (15 Spalten). Der Präfident wird darin 

zu jchärferer Aufficht angewieſen, die Berhältnifie beim Archiv und bei den Re— 

giftraturen werden eingehend geordnet, alle Räthe 2c. jollen in 6—8 Wochen die 

Acten, welche fie an fich genommen haben, unerfannt in einen bejonderd dazu 

herzurichtenden Raum durch ein Loch in der Thür werfen. Weiterhin wirb das 

jummariiche Verfahren in Bagatelljachen eingeichärft, den unzuläjfigen Appellationen 

in Wechſelſachen entgegenzutreten, der processus excentivus für unftatthaft erflärt, 
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Weil aber der Regierungsrath Nappius die hauptjächlichfte 
Urſach der bei der Regierung eingejchlihenen Confuſion ift und 
wegen feiner Intriguen und Flegalitäten (worvon eine Specification 
bierbeigehet) eine nachdrüdliche Strafe verdienet, jo fein wir der 
unvorgreiflichen Meinung, daß E. K. M. ein Erempel an demjelben 

ftatuiren müffe, und ift das wenigfte, daß er aller feiner Dienfte 
entjeget werde. 

Der König jchrieb an den Rand des Berichts: 

„Das ift nicht3 die Schelme So daran Schuldt Seindt Sollen 
mihr auf Ehre und reputation angegeiget werden und ich were Sie 
Schon zu ftrafen wißen Sch.“ 

Der Bericht kam mit diefem Marginal zurüd am 27. April. 

es werden einzelne Illegalitäten, Parteilichkeiten, Procegverichleppungen monirt, 

die Amtsführung und das Verfahren beim Conſiſtorium wird gerügt, auf Erzielung 
von Bergleihen gedrungen, wegen des Vormundſchaftsweſens auf die Magde- 

burgiiche Bolizeiverordnung von 1680 verwiejen, die Beichränfung der Inſtanzen 

auf 3 empfohlen und die Ausarbeitung eines Projectd deswegen anbefohlen, ber 

Mißbrauch der Commiſſionen remedirt, die Menge der Advocaten und die daraus 

entipringende Verzögerung der Procefje monirt 2. Der Präfident und die Näthe 
werben angewiejen, alle diejfe Unordnungen, Mißbräuche und Ungerechtigfeiten bei 

Bermeidung der königlihen Ungnade abzuftellen. 
Das Reglement war von Eocceji entworfen worden. Arnims Borjchlag, 

deswegen zu einer Conferenz zufammenzutreten, hatte Cocceji abgelehnt mit dem 

Bemerlen (3. April: „Wann ©. 8. M. mich werden fragen lafjen, warum ich 

alle Eonferenzien vermeide, jo werde ich derjelben die Urſache realiter vorzeigen.“ 

Worauf Arnim erflärte (7. April): „Da des p. Frhr. dv. Eocceji Ere., wie jchon 

bei anderen Gelegenheiten geichehen, auch in praesenti die vorgejchlagene Conferenz 

mit mir decliniren, jo muß mir jolches gefallen lafjen. Bin aber immittelft nicht 

d’humeur mid in einige Conteftation mit Derojelben einzulafien, vielmehr bereit, 

dasjenige, was ©. Exc. jowohl ad regem immediate als auch an die Magde- 

burgiiche Regierung zu erpediren & propos gefunden haben, zu unterjchreiben.“ 

Am 10. April erflärte Arnim weiter: „Obgleich ich in verjchiedenen Puncten mit 

diefem von des p. Frhr. v. Cocceji Exe. jelbjt exrpedirten und uns vorgelegten Re— 

feripto nicht durchgängig einig, Se. Exc. Hingegen die zur Conciliaton angetragene 

Eonferenz recufiret, fo will dennoch umb Glimpf und Friedens willen, salvo tamen 

dissensu, nam dissentire licet, felbiges mitzeichnen, aud; das Mundum mit contra» 

figniren.“ Cocceji bemerkte dazu (13. Apr.): „Es hat Sr. Exc. freigeftanden nicht 

allein monita zu machen (welchen ich mich gerne würde jubmittirt haben), jondern 

auch Dero sentiments der Relation durch ein befonderes Votum beizufügen. Daß 

id aber alle mündliche Conferenzen vermeide, darzu Habe ich folche Urjachen in 

Händen, wodurch ich mich jederzeit bei Sr. K. M. juftificiren fann.“ 



862 Nr. 533. — 11. April (-- 7. Juli) 1745. 

Beilage. 

„Ertract derer gegen den Regierungsrath Nappium geführten 
und erwiejenen Klagepumncten.“ 

©. D. [April 1745.) 
1. 

Es iſt über funfzehn Jahre Her beftändig Klage geführet 
worden, daß ſich viele Acta verlören und daß der p. Nappius, 
wann er fi vor eine Sache intereffiret, diefelbe zu fich nehme und 
jolchergejtalt den Lauf der Juftiz hemme. 

Es ift ihm dahero Schon durch ein Refcript vom 6. Septenbrig 
1734 aufgegeben worden, eine eidliche Specification deren bei ihm 

befindlichen Acten bei 50 Rthlr. Strafe und Vermeidung fiscalifcher 
Snquifition auszuliefern. Er hat fich aber jo wenig an dieſe ala 
an die anderweitig unterm 12. Aprilis 1736 ergangene Ordre ge- 
fehret. Dahero die Kommifjarii bei der Hausfuchung, die fie un- 
vermuthet bei ihn vorgenommen, 450 Stüd, theils Volumina, theils 
einzelne Stüde, Berichte, Concepte ꝛc. zc. bei ihm gefunden; wodurd 
viele Acta, welche man vor verloren gejchäßet, wieder zum Vor— 
ſchein gekommen, viele decretirte Sachen und viele in collegio ver- 
anlafjete Berichte und Decrete umerpediret liegen geblieben, die 
executiones rerum judicatarum gehindert, viele Memorialien unter- 
Ichlagen und dadurch die Proceſſe verzögert, denen Unterthanen die 
Juſtiz verfaget und die Parteien, weil fie Duplicata eingeben und 
bei Hofe klagen müffen, in unnöthige Koften gejegt worden. 

2. 

Das unverantwortlichite ift, daß er, nachdem er anno 1727 

von denen Schlichtingiichen Erben wegen 350 Rthlr. belanget worden, 
jo oft Berichte nach Hofe abgehen follen, die Acta mit denen Be- 
richten zu fi ins Haus genommen und manchesmal über Jahr und 
Tag bei fich liegen laſſen, auch jolche, ohngeachtet die Einjendung 
der Acten vielfältig befohlen worden, dennoch an fich behalten, jo 
daß fie erft anno 1743 eingefandt worden, wodurd dann die Sache 
achtzehn ganzer Jahre verzögert und bis auf diefe Stunde noch nicht 
zum Stande gekommen ift. 
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3. 

Hat er bei dem Decretiren allerhand Intriguen gemacht, das» 
jenige, was in pleno beichloffen worden, einjeitig umgeftoßen und 
durch decreta contra decreta die Juſtiz verächtlich gemacht. 

4, 

Hat er in Sachen, worinnen feine Schwiegerjöhne!) bedient ge— 
wejen, mehrentheils felbft verordnet und jogar Sentenzen abgefaffet. 

B. 

In Sachen, die per appellationem von dem Magiftrat (wo 
er Burgermeifter gewejen) an die Regierung ergangen, bat er 
decretiret und referiret und ift folglich in der erften und zweiten 
Inſtanz Richter gewejen, ohngeachtet ihm ſolches bei fiscalifcher 
Strafe verboten gewejen. 

6. 

Er ift wider feinen Eid denen Parteien mit Rath an die 
Hand gegangen und hat ihnen jogar Gutachten ertheilet, auch die 
Borftellungen, wodurd die Leute ihn zum Commiſſario ausbitten 
müjjen, jelber concipiret und aufgejeßet. 

7. 

E3 find überdem verjchiedene verdächtige Umftände von Mal- 
verfation, infonderheit bei der angeführten Confiftorial-Sade, gegen 
ihn vorgefommen, welche aber Commiffarii nicht völlig ausfindig 
machen können. 

8. 

Was die Corruptiones anbetrifft, jo hat die Commilfion die 
Urjachen angezeigt, warum folche nicht entdedet werden fünnen, weil 
die Corrumpenten ebenso als der Corruptus beftraft werden. Unter- 
defjen kann nicht geleugnet werden, daß das ganze Land davon 

voll ift. 

' Advoraten in Magdeburg. 
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Smmediat-Beriht der Juftizminifter vom 18. Mai 1745.) 

E. 8. M. hat e3 gefallen, ung die wegen der Magdeburgifchen 
Juſtiz gethane allerunterthänigfte Vorſtellung wieder zurüdzufenden, 
mit Dero eigenhöchithändigen Marginali: daß wir die Schelmen, jo 
daran ſchuld fein, auf Ehr und Reputation anzeigen follen, und 
dag E. K. M. fie Schon zu trafen wifjen würde. 

E. 8. M. werden allergnädigft erlauben, daß wir unjere Vor— 
jtellung nochmals Hiebei fügen,?) woraus €. 8. M. zu erjehen ge- 
ruhen werden, daß wir den Nappium als den Haupturheber aller 

Confufion benennet, dejjen Malverjationen [wir] in einer Beilage 
speeifice angezeiget |und] anbei unjere unvorgreiflihe Meinung bei» 
gefüget haben, daß Ew. Kgl. Maj. ein Erempel an demjelben fta- 

tuiren müſſen, und daß das wenigſte jei, wann er aller feiner Dienfte 
entlaffen wird. 

Außer dieſem Nappio hat die Commijfion dem von Hanfen 

ein vieles wegen der Depofiten zu Laft geleget, fie hat aber jelbft 
vorgeichlagen, daß, weil fie die Sache wegen Enge der Zeit nicht 
hat unterjuchen fönnen, jolches der Kammer und der Regierung 
aufgegeben werden möchte, welches in dem beiliegenden Reglement 
Nr. 22°) gejchehen und die Ahndung E. K. M. ausdrüdlich vorbe- 
halten worden. 

Gegen die übrige Membra collegii hat die Commiffion nichts 
befonders angeführt, außer daß, wie bei allen Juftizcollegiis, die 
Brocefje gar zu jehr verzögeret werden.*) 

. 2) Mund,, gez. Cocceji, Broich, Arnim. B. 52, Nr. 1444. 
2) Der oben abgedrudte Bericht ſamt der Beilage ©. 862. 

3, Vgl. ©. 860, Anm. 2. 
4) In dem erjten Entwurf Coccejis R. 9. X. 1. G. vol. 9 fieht bier ur- 

ſprünglich der folgende, jpäter abgeänderte und jchließlich ganz ausgelafjene Abſatz. 

„Hieran aber iſt hauptſächlich der Präjident jchuld, welcher die Räthe und Advocaten 

billig überjehen und diejelbe zu ihrer Schuldigfeit befjer anhalten jollte; die Räthe 
aber, welche meiftentheild feine Bejoldung haben und daher andere Functiones 

übernehmen müſſen, pflegen eines mit dem andern zu verfäumen, und haben daher 

alle gleihe Schuld.“ Arnim bemerkte am Rande zu der Beurtheilung bes Präſi— 

denten: „sch künnte wohl diefe Paſſage jo ſchlechterdings nicht afjuriren, denn, jo 

viel mich extra acta erinnere, die Commiſſion jelbjt dem Präſidenten fein böjes 

Zeugniß beileget. Fehlet ihme gleich noch manches an der Erfahrung und hat 

er jo redoutablen Leuten wie der Nappius nicht allemal zu widerftehen vermocht, 

fo ift doch fein Zweifel, daß, wann er gegen die unbändigen Räthe und GSubal- 
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Wir haben in dem Hiebei wieder zurüdgehendem Reglement 
jowohl den Präfidenten als die Räthe zu befjerer Beobachtung derer 
Landesgefege und Beichleunigung der Proceſſe bei E. K. M. Ungnade 
angewiejen; es iſt aber feine Hoffnung, die Juftiz auf einen foliden 
Fuß zu jegen, bis E. K. M. die vorhabende neue Einrichtung der- 
jelben zu Werf richten werden. 

Es dependirt aljo von E. K. M. allergnädigften Nefolution: 
1. ob diejelbe das Reglement zu confirmiren und 
2. die Strafe des Nappii zu determiniren geruhen wollen. Wegen 

des von Hanjen werden wir nach vollführter Inquifition 
näher berichten. 

Unter dem Datum Camenz, 26. Mai 1745 fchreibt Eichel, der König 
Habe auf die zurückkommende Vorjtellung zu melden befohlen, daß Nappius 
cafjirt jein und die noch gegen ihn fchwebenden Saden durch fiscalifchen 
Proceß ausgemacht werden follten. Desgleichen follte gegen Hanſen ex 
officio verfahren und das Erfenntniß fofort ohne consideration zur Exe— 
eution gebracht werden. 

Durch fönigliches Refeript auf Specialbefehl (gez. Marſchall, Arnim) 
vom 31. Mai 1745 wird die commiljarifche Relation mit den Acten in 

Saden des Nappius dem Criminal-Eollegium übergeben, mit dem Befehl, 
ratione poenae rechtlich und gewiſſenhaft zu erfennen. Zugleich wird dem 

Eollegium nahrichtlich bekannt gemacht, daß der Nappius wegen Evidenz 
der begangenen Malverjation zum Soulagement des Publici!) vorläufig 
bereits caſſirt worden jei. 

ternen in Zukunft unterftüget werden, aud mit der Zeit mehr Routine erlangen 

jollte, er nicht einer derer beiten Präfidenten werden dürfte, zumal wann vor der 

Hand demjelben ein guter Negierungd- Director zur Seite gejeßet würde.“ — Darauf- 

hin änderte Cocceji den Abſatz, wie folgt: „Hieran ift ſowohl der Präſident als die 

Näthe jchuld, weil der eritere die Räthe und Advocaten billig überjehen, die Landes- 

verfafjungen bejjer einjehen und die Eufbalternen zu deren Feſthaltung befier an— 

halten jollte; die Räthe aber, dab fie im Decretiren feinen behörigen Fleiß 

anwenden, feine Acta recht einjehen und mit vieler Nebenarbeit ſich bemengen, 

wordurc fie eines mit dem andern verjäumen: wiewohl fich die meiften damit 

entjchuldigen, da fie Feine Beſoldung haben.“ Aber auch in diejer Faſſung tft er 

ichließlich gejtrichen worden. 

1) Am 7. Juli 1745 emfiehlt das Juftizdepartement dem König an Stelle 

des caflirten Nappius als Negierungsratd in Magdeburg den ehemaligen Syn- 

dicus zu Halle, Hofrath Morgenftern, „als einen der geichidteften Leute, und dem 
Acta Borussica. Behördenorganifation VI 55 



866 Nr. 534-536. 17. April — 7. Mai 1745. 

534. Cabinetsordre an das General-Directorium. 

Heiße, 17. April 1745. 
Ausfertigung. R. 9. IV. La. 18. 

Unmittelbarer Berfehr der Kammerpräfidenten mit dem Könige. 

Nachdem ©. K. M. in Preußen 2. aus beiliegendem, Höchſt— 
derofelben zu Händen gefommenen Ertract eines aus Dero General- 
Ober⸗-Finanz-, Kriegs- und Domänen-Directorio an die Mindenjche zc. 
Kammer ergangenen Reſeripts jehr mißfällig erjehen, wie dafjelbe 
fein Bedenken getragen, dem dafigen Kammerpräfidenten wegen eines 
in der Sache quaest. an Dero höchſten Perſon immediate abge- 
jtatteten Berichts eine Reproche zu geben, als wollen höchſtgedachte 
S. KM. jolhes dem General ꝛc. »Directorio hiermit ernjtlich ver- 
wiejen und es zugleich verwarnet haben, fich deffen in dergleichen 
Fällen vors künftige zu enthalten, widrigenfalls e8 ©. 8. M. Refjen- 
timent deshalb auf eine nachdrüdliche Art gewiß zu gewärtigen bat.!) 

555. Aus einem Schreiben Münchows an den 
Kriegsrath Hildebrand (Glogau). 

Breslau, 18. April 1745. 
Abſchrift. — Brest. St-QU. M.-R. Pars I. Sect. I. No, 10. Vol I. 

Verfiherung der Fürjorge für den Fall der Invalidität. 

Sch habe gehoffet, daß Em. zc. mich zu viel Fennen würden, 
um zu glauben, daß, wann diefelben bei gejunden Tagen und guten 
Kräften Ihr Devoir thun, Sie bei herannahendem Alter und Schwad)- 
heit außer Brod geleget werden jollten. So lange Ew. zc. im 

die ganze Provinz den Ruhm eines redlichen Mannes beileget“. Die Unterjuchungs- 

commifjarien jowie der Präfident v. Plotho empfehlen ihn und find der Meinung, 

„daß feine beffere Wahl für das Bublicum getroffen werden könne“. (Gehalt 

500 Rthlr.) 

Der König genehmigt den Vorichlag durch eigenhändige Randentſcheidung: 
„guht Sch.“ (Mund,, gez. Cocceji, Broich, Arnim; ebenda.) 

!) €3 handelte jich nach Ausweis eines beiliegenden Ertracted um Nieder» 

ſchlagung eines Kaflenreftes, wozu der Präfident, wie es jcheint, auf Immediat— 

bericht, durch Cabinetsordre befugt worden war. Das General-Directorium jchrieb 

ihm (16. März 1745): „Wir wollen hoffen, dat Ahr, der Bräfident, genugjam 

überleget haben werdet, wie dennoch die prompte Bezahlung jederzeit genugſam 

erfolgen fünne, widrigenfall® Ihr Uns dafür reiponjable bleibet, indem Euch ge- 
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Stande ſind zu dienen, fo bin verfichert, daß Sie Ihr Amt mit 
allem Fleiß, Treue und Eractitude verrichten werden. Sollten aber 
dazu die Kräfte abgehen, jo fünnen Ew. x. gewiß verfichert fein, 
daß wenigftens fo lange, als ich die Ehre habe, Präfident von der 
ꝛc. Kammer zu fein, Denenfelben folherwegen an Ihrem Gehalt und 
Unterhaltungsmitteln nicht das geringfte entgehen fol, jondern Die- 
jelben, wie in dergleichen Fällen billig, von denen übrigen in der 
Arbeit übertragen werden müſſen. 

556. Aus verfchiedenen Actenftücen. 

7. Mai — 1. November 1745. 

Bügel als Landtagscommijfar in Oſtfriesland durch Ihering erjegt. ' 

Als bei der bevorjtehenden Reafjumtion des oftfriefiichen Landtages 

im Frühling 1745 der Widerfpruh der Stände gegen den Sriegd- und 
Domänenrath Bügel ald Concommiſſarius aufs neue zu befürdhten war, !) 
wurde dem Kanzler Homfeld, der an Stelle Bügels Ihering zum Com— 
miſſar vorgejchlagen hatte, durch Refeript vom 13. März 1745 befohlen, 

die Stände eventuell mit ihrem Begehren abzumeifen und bei Strafe der 
fönigliden Ungnade Bügel nichts in den Weg zu legen. Die Stände 
hätten um fo weniger Berechtigung zu ihrem Widerſpruch, da fie ja Bügel 
auf jeinen Privatrevers Hin im vorigen Jahre zugelaffen Hätten, und diejer 
Landtag nicht ein heuer, fondern nur die Fortfegung des vorjährigen fei. 

Aus dem nebenhergehenden Schriftwechjel des Cabinetäminifteriums 
mit dem General-Directorium, in dem von Seiten des erfteren Geh. Rath 

MWeinreich die Feder führte, geht übrigens hervor, daß das Labinets- 
minifterium eigentlich nicht für räthlich hielt, auf der Perſon Bügels, die 
nun einmal den Ständen gründlich verhaßt fei, durchaus zu beftehen; boch 
nahm das Generaldirectorium für ihn Bartei.?) 

bühret hätte, zuforderft Unjerm General zc. -Directorio davon zu berichten, welchem 

Unfere höchfte Intention befannt und was extraordinarie eingezogen werden fann 

oder denen Prodincialfaffen zu laſſen, jedesmal beurtheilen muß.“ — Der König 

refolvirte mündlich, Taut einer Bleiftiftnotiz von Eicheld Hand: „Sie follen jich in 

Act nehmen, daß fie ein andermal nicht ſolche Dinge jchreiben, oder ch würde 

fie auf die Finger Hopfen.“ 

!, Bergl. Nr. 514. 
2) Ein Refeript vom 13. April 1745 (Gen.Dir. Oſtfr. Tit. 62, Nr. 1) 

wies ihn an, „daß er fich der dortigen Stände und Eingejejjenen Liebe und Ber- 

trauen immer mehr und mehr zu Wege bringen ſolle“. 
5* DD 
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Ein PBrivatfchreiben des Königl. Kammerherrn v. Wedel an Bodewils, 

welches u. a. die Frage der Bejoldung des königlichen Inſpectors beim 
Adminiftrationscollegium durch die Stände behandelt (vom 8. April 1745), 
enthält folgenden Bafjus: ‚„j’ose pourtant faire considerer en m&eme temps 
a V. E. que la haine generale pour la personne du conseiller de guerre 

Bügel porte beaucoup d’obstacles tant à celle qu’& plusieurs autres 

propositions, attenant la chambre, et que si l’on était assure que la sus- 

dite charge d’inspecteur fut donne & un compatriote, l’affaire se facili- 

terait beaucoup.“ 

Das auswärtige Departement theilte einen Auszug dieſes Schreibens 
dem Generaldirectorium mit und bemerkte dabei, das zeige recht, da Hom— 
felds Beichwerden über Bügel nicht ohne Grund feien. Nach Decret Eule- 

mans (1. Mai 1745) wurde darauf geantwortet, man vermuthe, daß 

Homfeld felbjt jene Bemerkung veranlaßt habe. Er Habe wenigjtens bisher 

alle Reſſorts jpielen laffen, um es dahin zu bringen, daß Bügel, der viel- 
leicht auf feine Handlungen zu genau Acht gebe und ſich feiner Superiorität 
nicht jo ſchlechterdings unterwerfe, aus Oftfriesland weggeſchafft und ein 
anderer, der es gänzlich mit ihm halte, an feine Stelle gefegt werde. 
Man fünne Bügel höchſtens zum Vorwurf machen, daß er etwa im Anfang 

die Sachen nicht mit genugjamem Menagement und Behutjamfeit tractirt 

haben mödte. Das fei aber, wenn man es bemerkt babe, immer gleich 

redreffirt worden, und gegenwärtig verfahre er mit foldher Umficht, daß 
feine Klagen weiter vorkämen. 

Eine entſcheidende Wendung brachte erjt das folgende Schreiben hervor. 

Schreiben des Grafen Fridag von Gödens (Directors der 

oftfriefiihen Stände) an Podewils, Aurih, 7. Mai 1745.°) 

Monsieur. Par commission particuliere de la Diete des 

etats d’Ost-Frise, laquelle vient de finir, je me trouve charge 

d’appuyer chez Votre Excellence de mon mieux le contenu du 

me&moire ei-joint que Mr. Neandre aura l’'honneur de lui presenter 

au sujet de Mr. Bügel, naturellement nullement enclin A nuir ä 

personne et surtout point & qui ne m’en a pas donn& personnelle- 

ment sujet, comme celui-ci. 

Je crois, cependant, de mon devoir envers Sa Majeste et 

de Y'obligation de mon directoire à la Diete au pays d’attester 

I! Mundum. — Gen.-Dir. Oftfriesland. Tit. 62. Wr. 1. 
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sur la bonne foi dont je fais profession en toute rencontre, que 

ce Mr. Bügel en question depuis tout le temps qu’il est au pays, 

en toute sa manoeuvre semble avoir &tudi& le contre-pied de tout 

ce qui pouvait lui attirer l’attention et la confiance chez les 

habitants. 

Je veux croire que son intention pour l’interet du Roi peut 

etre bonne, mais, pour autant que j’ai pu avoir connaissance de 

sa manoeuvre, je ne saurais me convaincre quelle soit ni habile 

ni prudente, soit pour l’&tat financier ou pour l’etat: politique. 

A Y’egard du premier, il parait mettre sa premiere application 
et son plus grand savoir-faire dans une &conomie de lesine et de 

petitesses dont un particulier ne s’aviserait pas dans l’admini- 

stration de ses terres, dont le detail serait trop long et trop 

ennuyant pour les grandes occupations de V. E. 

Et toutes ces petitesses sont accompagn6es par des infrac- 

tions des jouissances de ceux à qui elles appartenaient jusqu’ici, 

et soutenues par des citations, mandements et ex&cutions, les- 

quelles arrogent à la chambre des domaines un respect d’un 

tribunal qu’on n’a pas connu jusqu'ici en ce pays, et d’autant 

plus chatouilleux et inquietant, puisque en vertu des statuts on 

n’y a reconnu jusqu’ici que les deux tribunaux de la chancellerie 

et du Hofgericht, cum privilegio remissorialium de la premiere 
au dernier à tout accus& qui les recherchait. 

Cette nouveaute, Monsieur, entraine apres elle dans l’etat 

politique l’embarras que les pretendus lesös, en recourant & 

redressement de leurs griefs & la chancellerie royale, n’y trouvent 

pas le secours necessaire, parceque la chambre des domaines, en 

provoquant & la decision royale sur son droit de departement, 

arrete tout court et suspend toute decision en faveur des lésés. 

Outre cet inconvenient, qui exige une prompte decision pour 

la levee d’une infinite d’embarras, aises à juger, Mr. Bügel 

engendre journellement et A chaque Diete differents projets 

d’economie et de nouveaux etablissements parmi lesquels je ne 

desavoue pas qu'il n’y en ait quelques-uns d’utiles et praticables 

avec le temps, mais lesquels paraissent pr&matures dans une pro- 

vince dont la regence n’est pas consolid6e jusqu’ici et dont 
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l’arrangement doit servir de base à la confiance entre le maitre 

et les sujets. 

Outre cela, parmi ces projets, surtout pour l’etablissement 

des nouvelles charges, comme celles de deux Teichgrafen d’un 
Land-Phyſicus 2c. zc., les propositions de Mr. Bügel sont plus 

appuy6es sur sa faveur personnelle, pour favoriser quelqu’un de 

ses clients, que sur le bien et l'utilité publique. 

Et ce qui acheve à lui attirer l’aversion generale, est que 

toutes ses propositions sont accompagnees en detail d’un ton de 

despotisme et de menaces qui fait trembler le tiers-etat, malgre 

que les gens senses le rassurent sur la bonté du Roi et sur l'in- 

dubitabilite que S. M. n’a nulle part à la durete de son con- 

commissaire. 

De tout ce detail que j’abrege au possible, pour distraire 

V. E. le moins qu'il d&epend de moi, je lui laisse & juger s’il 

convient au propre interet de S. M. de continuer Mr. Bügel dans 

l’emploi de concommissaire aux Dietes, et, par consöquent, si sur 

cet article Elle voudra patrociner le m&moire dont les &tats m’ont 

constitu& pour solliciteur chez Elle. 

J’ai charg& Mr. Neandre d’en donner la doublette en original 

au Directoire-general afin que ce departement supr&me ne puisse 

point alleguer cause d’ignorance du me&contentement des états 

contre la personne de Mr. Bügel et concoure avec le cabinet à 

les en delivrer, si point en tout, du moins au point de son 

apparition aux Dietes, persuade qu’a la duree et en moins de 

peu d’annees l’experience prouvera de reste combien peu l’&co- 

nomie du meme Bügel ä l’entretien des metairies et la surcharge 

des fermiers du Roi sera convenable aux circonstances du pays. 

Dies Schreiben wurde vom auswärtigen Departement an das General: 
directorium gefandt mit der Bemerkung, es werde danach doch wohl auf 

einen andern, und zwar auf einen inländijchen Regierungsrath, ala Con: 
commifjarius beim Landtage zu reflectiven fein (21. Mai). In der Antwort 

des Generaldirectoriums (5. Juni; Decernent Euleman) wird ausgeführt, 
daß diefe Aeußerungen nicht durchichlagend feien, daß man „ganz andere” 
als die ausgefprochenen Abfichten dahinter vermuthe: doch wolle das 
Gencraldirectorium der Ernennung eines andern Landtagscommiffard an 
Stelle Bügels nicht widerfpredhen; nur dürfe man ihm nicht zumuthen, 
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jelbjt beim König darauf anzutragen. Boden fügte dem Concept noch 
eigenhändig den Vorbehalt zu, daß alsdann das Generaldirectorium nicht 
die volle Berantwortung für prompten Eingang der oftfriefiichen Revenüen 

übernehmen könne; ohnehin habe die Säumigfeit der Stände ſchon mehr: 
mal3 dem Könige Anlaß zur Unzufriedenheit gegeben. Eine Aufforderung 
des auswärtigen Departements, mit ihm gemeinfchaftlih die Erjegung 
Bügels als Landtagscommiffar dur einen Regierungsrath zu beantragen, 
lehnte das Generaldirectorium noch unterm 10. Juli ab; doch erklärte es 

fih einverftanden mit der Ernennung Iherings an Bügels Stelle; nur 
müßte diefer dann, um den Ständen gegenüber mehr Autorität zu haben, 

zum Director bei der Regierung befördert werden. Das fand das aus- 
wärtige Departement bedenklich (6. Auguft), theil® wegen der angeblid) 

nicht genügenden juriftiihen Dualification Iherings, theild wegen feiner 
ftarfen Arbeit bei der Kammer, die ihm ſchon jegt nicht erlaube, viel in 
Regierungsangelegenheiten zu arbeiten; auch berief es ſich auf die ab— 
lehnende Haltung Coccejis in der Frage. Das Generaldirectorium fuchte 
diefe Gründe zu entfräften. Man einigte fich jchlieglih dahin, daß das 
auswärtige Departement feine Bedenken gegen die Beförderung Iherings 
aufgab, während das Generaldirectorium feine Betheiligung an der Anfrage 

beim König zufagte. Dieſe Anfrage follte zugleich mit der Einreichung 

des Reglements für Regierung und Kammer erfolgen.!) Sie it nicht er- 
balten, bat aber offenbar zu einem zuftimmenden Bejcheid geführt. Die 
Beitallung Fherings zum Landtagscommiffar datirt vom 1. Nov. 1745.?) 

537. Berichte der Juftiscollegien auf das Lircularrefcript 

vom 25. April 1745. 

Ende Mai bis September 1745. (1747. 1748.) 

R. 9. X. 1. 6. 

Engquete über Berjonal»- und Bejoldungsverhältniije, ſowie über die 

Bahl der Proceſſe bei den Juftizcollegien. 

Der Bericht der Breußifhen Regierung über Perfonal und Bes 
joldung ihres Collegiums d. d. Königsberg, 14. Auguft 1745 (R. 9. X. 1. 

6. Preußen) verweift in der Hauptjache auf einen früher (1740) erftatteten 
Bericht. Danach jegte ſich das Collegium folgendermaßen zufammen: 

') Schreiben des Generaldirectorinms don 28. Sept. 

2, Gen.-Dir. Oftfr. Tit. 62, Nr. 1 und 2.. 
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Bejoldung ’) 

Di berräthe ald Mitglied bes Bejoldung aus Nebendhargen 

Collegiums 

1. v. Lesgewang) — Rthlr. 3450 Rthlr. als Kanımerpräfidant. 
2. v. Schlieben) 2104 „ 750 „ als Präſident des Appellationsgerichts. 

3. v. Tettau?) 1604 „ 

4. v. Eulenburgd) 2104 „ — 

5. v. Kunheim®) 1000  „ 500  „ als Amtshauptmann zu Inſterburg. 

6812 Rthlr. 

3 GSecretäre (Ober-Secretäre)?) mit 670, 670, 300 Rthlr. Gehalt. 

1 Regiftrator mit 150 Rthlr. 
7 Kanzliften mit je 85 Rthlr. 

1 Botenmeifter mit 265 Rthlr. 

1 Zarator mit 120 Rthlr. 

7 ertraordinare Kanzleiverwandte, darımter einer mit 100 Rthlr. 

Die Subalterngehälter zufammen 2753 Rthlr. 

Ueber die Thätigfeit Feine Notiz. 

Nach dem Bericht des Königsberger Hofgerichts, Königsberg, 
9, Zuli 1745 (R. 9. X. 1. G, Preußen), verhält es ſich mit dem Perfonal 

und den Bejoldungen bei dieſem Collegium folgendermaßen: 

" 

) Die Emolumente (Sporteln zc ) find nicht angegeben. Zur Bejoldung 

ber Oberräthe gehören noch Naturalbezüge an Wild aus dem föniglichen Jägerhofe 

(2 Bache, 4 Rehe, 8 Birkhühner, 7 Hajelhühner, 5 große und 5 Heine Enten); die 

meiften beflagen ich, daß dies Wildpret fein Jahr richtig einfomme. 

2) Johann Friedrich v. Lesgewang, Wirkl. Geh. Nath, Exe., Ritter des 

Schwarzen Adler-Ordend. Zugleich Präfident der Kriegd- und Domänenlammer, 
bes Commerciencollegiums, der Ndmiralitätsfammer und Director der Föniglichen 

Magazine. Erbherr auf Bahrten, Aderau :c. 

3, Albrecht Ernft Graf dv. Schlieben, Wirkl. Geh. Rath, Ere., Kanzler. 

Zugleich Präſident des Oberappellationsgerichts zu Königsberg und Lehnsdirector, 

Erbherr der Klingbedichen Güter. 

4) Friedrich dv. Tettau, Wirfl. Geh. Rath, Exre., Nitter ded Schwarzen 

Adler-Ordend und des Nohanniter-Ordens (Komtur zu Werben), Präfident des 

Pupilfencollegiums. Erbherr auf Widen ꝛc. 

5) Gottfried Freiherr zu Eulenburg, Wirfl. Gch. Rath, Exc, Ober- 

marjchall. Erbherr auf Praſſen, Gallingen, Lauenburg zc. 

6, Johann Dieterih vd. Kunheim, Wirkl. Geh. Rath, Exc., Chef des 

Ktirhencollegiums, des Armencollegiums und der Mons pietatis. Erbherr auf 

Earmitten, Kiſſitten, Spanden, Keydam, Hohenftein, Edritten ıc. 

?) Die drei Oberjecretaire: Sigmund Theodor Berent, Dr. jur., Hof- und 

Kirchenrath; Wilhelm Richard — Hofrath; Melchior Friedrich Fahren— 

heit, Hofrath. 
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Beſoldung 
Ne beim Collegium 

Emolumente Befolbung aus Nebenchargen 

1. Hofrichter d. d. Gröben!) 1000 Rthlr. — Athir. — 

2. v. Negelein?) 500, ib — 

3. v. Werner?) 500 „ 6 „  KRammerjuftitiar (300 Rthlr.). 
4. v. Schlieben #) 500 „ — „ — 

5. v. Eulenburg?) — 4 — „Tribunalsrath. 

6. v. Eufenburg®) — , — ,„ — 

7. v. Lesgewang?) — „ — „Tribunalsrath. 

8. v. Collas *) — — * — 
9. v. d. &röben?) — ,„ — „ — 

10. Bolt !0) 00 „ 5 „ — 
11. Mascovius!!) 500 „ 5b „ — 

12. Hoffmann !?) — u 10.7; 74 Rthlr. 

13. Cabritt '*) — , — „ — 
Abweſend: 

14. v. Rhode4) 5000 — „ Nireisdirectorialrath und Reſi— 

dent in Köln a. Rh. 
15. Hoffmann!) 500 „ — „ Refident zu Warſchau. 

4500 Rthlr. 51 Athlr. 

Secretäre: 2 ordentliche und drei außerordentliche. Von den erfteren 
hat der eine 618 Rthlr. Gehalt, 53 Rthlr. Emolumente, der andere 

1) Wilhelm Ludwig dv. d. Gröben. 

2), Julius Egidius v. Negelein (1743 noch zugleich Berweier im Hauptamt 
Brandenburg). 

3, Joh. Gottfried vd. Werner, zugleich Kriegd- und Domänenrath und 

Tribunalsrath. 

4, Wolfgang Friedrih v. Schlieben, zugleich Tribunaldrath. 

5) Ehriftoph Heinrih Frhr. v. Eulenburg, zugleich Ober-Appellations- 

gericht3- (Tribunals-) Rath. 

6) Albreht Wilhelm Frhr. v. Eulenburg. 

7) Karl Ludwig v. Lesgewang, zugleich Tribunalsrath. 

3) Ludwig Dtto v. Collas. 
9, Georg Heinrich v. d. Gröben (1743 und 1748 „auf jeinen Gütern“)? 

oder Johann Ernft dv. d. Gröben (bezeugt 1748), zugleich Verweſer in Ofterode 

und Hobenftein, wo er audy wohnt. 

10, Johann Bol. 
N), Ehriftian Heinrih Mascovius, Dr. jur. 

„m, Conrad Philipp Hoffmann, Dr. jur., zugleich Kirchen- u. Rupillenrath. 

13, Carl Aemil Cabritt. 

19 Jacob Friedrich dv. Rhode, zugleich Kreisdirectorialrath und Nejident 

zu Köln a. Rh. 

‚5 Carl Gottfried Hoffmann, zugleich Reſident zu Warjchau. 
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218 Rthlr. Gehalt, 70 Rihlr. Emolumente, 383 Rthlr. aus einer Neben- 
charge. Die legteren jind unbefoldet; nur einer bat aus einer Neben- 
charge 100 Athlr. | 

Advocaten: 25. 
Offieiales Fisci: 6. 

Proceſſe: 138 Civil-, 167 Eriminal:Procefie. 

Die Regierung bemerkt, daß früher (bis 1728) das Collegium feiner 
Fundation nach außer dem Hofrichter aus 5 adeligen und 3 bürgerlichen 
Räthen beftanden und jeder derjelben 500 Rthlr. Befoldung gehabt habe, 
der Hofrichter aber 2000 Rthlr. Nunmehr fei der Hofrichter auf die 
Hälfte herabgefegt worden, eine adelige Rathsbefoldung fei ganz eingezogen 
worden, die Refidenten in Köln und Warfchau (Rhode u. Hoffmann) würden 

als Räthe befoldet. 

Ueber das Königsberger Tribunal (Ober-Appellationsgeridt), 
das Hofhalsgericht ac. find Feine Berichte vorhanden. 

Die Stettiner Regierung?) befteht außer dem Kanzler (v. Grumb— 
fow)?) aus 18 Wegierungsräthen, lauter Adligen mit einer Ausnahme 
(Reg. R. Dirds), einem Arhivar und Gecretär mit dem Titel als Re- 

gierungsrath (Xöper), einem Regiftrator, 3 Secretären, 2 Kanzliften, 3 Co» 
piften und einem Sanzleidiener. Von den 18 Näthen werden 12 als ab- 

wejend bezeichnet, 11 gehören zugleich einem andern Collegium an: dem 

Stettiner oder Cösliner Hofgericht, dem Confiftorium, der Kriegs: und 
Domänenfammer. 

Der Befoldungs:Etat aus der Yandrentei beträgt insgefammt 
4721 Rthlr. 12 Gr. Davon fommen auf den Statthalter von Bommern, 

Auguft Wilhelm, Prinzen von Preußen 2000 Rthlr.; 400 Thaler gehen 

ab für Bejoldungen zweier nicht zum Collegium gehörigen Kriegs: und 
Domänenräthe; Grumbfow befommt als Kanzler (incl. Futtergelder) 
839 Rthlr., ein Rath (v. Dreger) 300 Rthlr., ein anderer (v. Schaper) 

200 Rthlr., der Archivar Löper 300 Rthlr., den Reit die Subaltern- und 
Unterbeamten. Ein Regierungsrath (v. Rammin) befommt 480 Rthlr. aus 
der Oberjteuerfaffe. An Emolumenten empfängt der Ardivar 185 Rthlr., 
die Subaltern- und Unterbeamten zufammen 448 Rihlr. Im Nebenamt 

) Nach Bericht v. 21. Juli 1745. R. 9. X. 1. G. 

2) Pilipp Dtto v. Grumbkow, Wirfl. Geh. Rath (Etatöminifter), Exc., 

Ritter des Schwarzen Adler-Ordens, früher Ober-Präfident ſämmtlicher Eollegien 

in Pommern, Oberhauptniann von Lauenburg und Bütow, jchloßgeiefien auf Culvow, 

Ruhnow, Wangerste ꝛc. Vergl. Ar. 233. 
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bat der Regierungsrath v. Rapin als Director der franzöfifchen Eolonie 

425 Rthlr., der Regierungsrat Dirds als Hofgerichtsrath 200 Rthlr., der 
Regierungsrath v. Rammin als Confiftorialrath 66 Rthlr. 

Das Stettiner Hofgericht!) befteht aus den beiden Präfidenten 

Exc. dv. Grumbkow?) und dv. Wedel,?) von denen der erjtere etwa 72 Rthlr. 
an Accidentien, der leßtere an Gehalt 600 Rthlr., an Aecidentien 400 Rthlr. 

genießt, ferner aus 8 Räthen der adligen und 4 Näthen der gelahrten 
Bank; von den erjteren find 5 unbefoldet, die andern drei (Geh. Rath 
und Confiftorial-Director dv. Bord,*) Geh. Rath v. Plöß, Hofgerichtrath 

und Bicedirector des Conſiſtoriums Fr. W. v. Mellin) genießen beziehungs: 
weis 400, 400, 200 Rthir.; von den leßteren wird der Geh. Rath v. Schaper?) 

als abwejend bezeichnet, hat aber 400 Rthlr. Gehalt, wovon feine Gläubiger 

die Hälfte empfangen, Seld und Dirds haben 400 reſp. 200 Rihlr., Sam. 
Gottl. Zöper?) ift unbefoldet. 

Außerdem 1 Protonotarius mit 216 Rihlr. Gehalt und 400 Rihlr. 

Hccidentien, ein Biceprotonotarius mit 166 refp. 150 Rthlr. und ein uns 
befoldeter Adjunct deffelben — ferner ein Actuar mit 100 rejp. 350 Rthlr. 

und ein unbefoldeter Adjunct defjelben — in der Kanzlei ein Botenmeijter, 

2 Secretäre, 2 Ranzlijten, 1 Erpeditor, eine Anzahl Eopiiften (ohne fefte 

Befoldung), ein Kanzleidiener, endlich 4 Kreis-Erecutoren und 2 Gefangen- 
wärter. Der gejammte Etat der Hofgerichtsbefoldungen (incl. 550 Rthlr., 
die für zwei nicht dem Collegium angehörende Beamte abgehen) beträgt 
3791 Rthlr. 20 Gr., wozu an Xccidentien 2673 Rthlr. tommen.®) 

In Verbindung mit dem Hofgericht fteht das Scabinatscollegium 

(Schöppenjtuhl), deſſen Mitglieder mit dem Hofgericht zufammen das 
Eriminalcollegium bilden, in dem fie die Re- und Eorrelationen machen. 

(Die Schöppenftuhlsfachen erledigen fie in des Directors Haufe). 1 Director, 

5 anmwejende, 2 abwejende Aſſeſſoren, 1 Secrelär — jämmtlih ohne Be- 

foldung. Die meijten Mitglieder find zugleich Wdvocaten, der Director 
(Heidemann) iſt zugleich im Hofgericht und beim Confiftorium als Adjunct 

des Viceprotonotars reſp. Subftitut des Secretärs thätig. Die Urtheils- 

N, Bericht dv. 16. Juli 1745 {ebemda). 

2) Derjelbe wie oben. 

8, Ewald Joachim v. Wedel. 

) Lupold v. Bord. Hatte zugleich beim Eonfiftorium 100 Rthlr. Gehalt. 
Seine Sporteln giebt er auf 400—450 Rthlr. an. 

5), Nicht identiich mit dem oben genannten. 

6) An Sporteln befamen die Hofgerichtsräthe, wenn fie rationes decidendi 

verfertigten, für jede 16 Gr. Sonſt ift über die Sporteln nichts näheres angegeben. 
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gebühren werden für die Affefforen auf 30—50 Rthlr. angegeben; der 
Director erhält das Doppelte. 

In Vor: und Hinterpommern, augjchließlid des Cösliner Hofge- 

richtes: 

Advocati Fisci 8, die zugleich Advocatenpraris treiben. 

Advocaten!) 17 in Stettin jelbjt, 3 in Stargard, 2 in Anclam, 
1 in Demmin, 2 in Greifenberg, 1 in Treptow, 1 in Cammin. 

Procuratoren zu Stettin 14, in Stargard 3. 
Procuratoris Fisci 3 in Stettin. 

Das Stettiner Confijtorium?) befteht aus dem Pirector und 
12 Räthen, 1 Protonotar und Secretär, 2 Kanzliſten, die zugleih als 
Kanzleidiener fungiren. Der Director (Heinr. Zeop. v. Bord, zugleich 
Hofgerichtärath) hat an Gehalt beim Eonfiftorium 100 Rthlr., an Acciden— 
tien 400— 450 Rihlr.,?) der General-Superintendent Hornejus 796 Rthlr. 
(incl. Naturalbezüge), vier Paftoren find als Confiftorialräthe ohne Be— 

foldung, desgl. drei andere Käthe; vier Räthe empfangen eine Bejoldung 
von 33 oder 66 Rthlr. Der ganze Bejoldungs-Etat des Eonjiftoriums 
beträgt 1263 Rthlr. 

Bei dem Cösliner Hofgeriht find nad dem Bericht, Eöslin, 

4. uni 1745 (R. 9. X. 1. G.), wirklich thätig: Der Präfident v. Münchow 
und 6 Räthe, 4 von der adligen, 2 von der gelahrten Bank (v. Eihmann, 
v. Wachholtz, dv. Glafenapp, v. Bonin, Wendlandt, Bothe); abwejend find 
drei Supernumerare. Subalterne: 2 Protonotarien, 1 Actuar, 7 Kanz— 
liften, 1 Diener, 1 Gefangenwärter. Advocaten 16, mit Einjchluß dreier 
Fiscale. Nah der Fundation von 1720 follten außer dem Bräfidenten 
5 Räthe fein, 2 von der adligen, 3 von der gelahrten Banf; die beiden 
erjten follten je 300 Rthlr., von den leßteren einer 400 Rthlr., die beiden 

andern je 200 Rthlr. erhalten. Statt deifen haben jet die 4 Räthe von 
der adligen Banf der Reihe nad) 400, 300, 250 und 200 Rthlr., von 
den zwei Räthen der gelahrten Bank aber nur der eine 200 Athlr., der 
andere (der zugleidh das Amt des Protonotard verjieht) als Rath Feine 

Befoldung. Der Präfident hat 600 Rthlr. Gehalt und 800 Rthlr. Emo: 

lumente aus Siegelgeldern, Sporteln ꝛc. Die Räthe haben Feine nennens— 
werthen Nebenbezüge. 300 Rthlr. empfängt der zum Hofgericht3- Director 

1) Darunter folche, die zugleich als Landrath oder Bürgermeifter bezeichnet 
werden. 

2, Bericht vom 19. Januar 1747. 

3) Wohl nicht beim Konfiftorium bejonders, jondern überhaupt, wie jchon 

oben bemerkt. 
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bejtallte v. Dreger, der aber gar nicht in Eöslin, fondern bei der Stettiner 
Regierung arbeitet. Sein Gehalt müfje für das Cösliner Hofgericht ge- 
braucht werden. Desgleichen jeien diefem zuzumenden die 500 Rthlr., die 
der dv. Münchow als ehemaliger Stolpejcher Zandvoigt habe, da aus eben 
diefer Landvoigtei und einigen Burggerichten das Hofgericht gebildet worden 
fei, — ferner das Naugardfche Burggerichtsgehalt, das früher der Feld— 
marſchall v. Natzmer gehabt Habe. — Bon den Subalternen bezieht der 
erite Protonotar an Gehalt 150 Rthlr., an Emolumenten 500 Rthlr., der 

zweite nur 128 Rthlr. Emolumente; der Actuar 66 reſp. 240 Athlr., zwei 
Ranzliften je 100 Rthlr. Gehalt, 250 reſp. 100 Rthlr. Emoplumente, alle 

übrigen geringere Summen. Nach der Zundation jollten nur zwei Kanz— 
fiften fein, die übrigen feien aber gleichfalls nöthig und feien nur Ad— 
juncten. — Advocaten follten nach der Fundation nur 9 fein; bei großem 
Fleiße und gehöriger Dualification würden aud 7 ausreichen. Die drei 
Fiscale feien nicht nöthig; einer genüge. — Procefje!) waren im Jahre 
1744 gewefen 708, wovon noch unerledigt waren 359. 

Aus dem Beriht der Neumärkifchen Regierung, Cüſtrin, 
9. Juni 1745 (Mund. R. 9. X. 1. G.), ergiebt ſich über den Perfonal- 
beftand und die Bejoldungen bei dieſem Collegium und dem damit ver- 
bundenen Gonfiftorium Folgendes: 

Namen der Mitglieder Bejoldung Emolumente 

1. Kanzler v. Bismard?) . . . . . 400 Rthlr. 520 Rthlr. 

2. 1. Bicefanzler v. d. Gröben®) . . 400 „ 150 „ 
3. Bicefanzler v. Martiß) . . . . 400  „ 10  „ 
4. Director v. Mündomw?) . . 100 „ — „ 

5. Reg. u. Eonfift.-Rath v. Wobefer‘) 400 „ IN. 

6. Reg.- u. Confift.-Rath v. Brünnow) — „ 0 „ 
7. Reg. u. Eonfifl.-Ratd Buchner). — „ 100 „ 
8. Confiftorialratb Beyer?) . . » — u — 
9. Eonfiftorialratd Hofham) . . . — — u 

1700 Rihlr. 1080 Rihlr. 

) Die Proceßlifte ift nicht bei den Anlagen des Berichts. Die obigen An— 

gaben find aus anderweitigen Notizen in den Acten ergänzt worden. 

) Lewin Friedrich v. Bismard, zugleich Mitglied des Geh. Juftizraths, 

des Ober-Appellationsgerichts und des Kammergerichts, Director des Neumärkiſchen 

Provinzial-Eriminal-Collegiums, Chef des Kirchenrevenüen-Directoriums. 

(Anmerkung 3—10 fiehe Seite 878.) 
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Der Regierungsratd Buchner war. zugleich Protonotar und Archivar 

und hatte in diejer Stellung noch 120 Rthlr. Gehalt und 450 Rthlr. 
Emolumente (insgefammt 670 Riblr.). Außerdem 4 Secretarien mit 100, 
60, 60, 0 Rthlr. Bejoldung, 280, 200, 200, 120 Rthlr. Emolumenten. 

(Betrag der Subalterngehälter insgefammt 340 Rthlr., der Emolumente 
1250 Rthlr.). 

Advocaten befanden jich bei der Regierung 10, darunter der Hof- 

rat Bandow, "') der als Hofadvocat 133 Rthlr. 8 Gr., ald Armenadvocat 
50 Rthlr. Bejoldung hatte; Fiscale 7. 

Proceſſe jchwebten im Jahre 1744: 449, davon waren abgelhan 

253. Außerdem in der Appellations- ꝛc. Inſtanz 194; erledigt davon 74. 

Die Zahl der Advocaten bezeichnet die Regierung als Hinreichend, 
erklärt aber für wünſchenswert, deren noch ein paar anzunehmen, um fie 
„anzuziehen. “ 

Sie bittet, daß die 400 Rthlr., die von den Rathsbefoldungen an 

die Halberjtädtiiche Regierung gefommen feien, wieder zurüdgegeben werden 
möchten. — 

Der Bericht des Altmärkiſchen Obergerichts, Stendal, 9. Juli 
1745 (Mund. R. 9. X. 1. G. Altmark), giebt über Perſonal- und Be— 

joldungsverhältniffe des Collegiums Folgendes an: £ 

3, Timotheus Otto dv. d. Gröben, zugleich Criminalrath und Chef des 

reformirten PBresbyteriums, 

4 Johann Friedrih v. Marti, früher (1743) als Geh. Juftizrath, Re— 

gierungs- und Gonfiftorialrath bezeichnet. 

5) Andreas Chriftoph v. Münchow, Negierungs- und Kanzleidirector. Als 

abweſend bezeichnet. 

6, Chriſtoph Friedrih dv. Wobejer, zugleich Eriminalratd und Aifeffor 

beim Kirchen-Revenüen-Directorium. 

?, Earl Franz vd. Brünnom. 

8, Ehriftian Buchner, zugleich Griminalrath, Brotonotarius und Archivarins. 

In den Adreßkalendern find die erften 6 Näthe als adlige Banf, die übrigen als 

gelahrte Bank bezeichnet. 

9 Chriſtoph Wilhelm Beyer, zugleich geiftlicher Inſpector; hatte als jolcher 

jein Gehalt. 

0, Chriſtian Hofham, Hofprediger und Inſpector der reformirten Kirchen 

und Schulen; hatte gleichfalls jein Gehalt als Getftlicher. 

1), Johann Bictor Bandow, zugleih auch Hoffiscal. Die Cumulation 

der Stellungen als Hofadvocat und Armenadvocat bezeichnet die Regierung als 

unftatthaft. Webrigens hatte die Kammer von feinen Bejoldungen 66 Rthlr. 16 Gr. 

reip. 50 Rthlr. an ſich gezogen; dies hatte die Veranlaffung zur Verbindung der 

beiden Functionen gegeben. Die Negierung bittet um Weftitution des Geldes. 
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Außer dem Landeshauptmann Generallieutenant du Moulin!) be: 

finden fich im Collegium 10 Käthe, 2 Secretarien, 1 Ranzlift und 2 Kanzlei— 
boten. Specificationen ihrer Bejoldungen haben nur folgende Räthe ein- 
gegeben: 

Beloldung Emolumente Aus Nebencharge 

Sermed). » .» 2.267 Rthlr. 120 Rthlr. 370 Rthlr. 

v. Lattorf) . . . . 317 , 600 „ 300 „ 
v. Biamard) . . 317 „ 60. — u 

Soldbed?) . . .» . 267 „ 600 „ — „ 
Liehmann?) . » 2 2 u 70 5 — 

1168 Rtihlr. 370 Rihlr. 

Die beiden Secretarien haben je 60 Rthlr. Beſoldung, 600 Rthlr. 

Emolumente, der Kanzliſt nur 40 Rthlr. Emolumente (zuſammen 180 Rthlr. 
und 1240 Rthlr.). Ein weiterer Kanzliſt wäre ſehr nöthig, doch fehlt es 
am Gehalte. 

Advocaten ſind 24 vorhanden, davon aber 9 abweſend und 7 Fis— 
cale. Es follten nach der Einrichtung nur 12 Advocaten fein; diefe Zahl 
genüge auch derzeit noch. Die fiscalifche Arbeit fünne von 3 Fiscalen 

bewältigt werden. 
Proceſſe haben gefhwebt im Jahre 1744: 173 Stück. 

Nach dem. Bericht der Minden-Ravensbergifhen Regierung, 
Minden, 29. Mai 1745 (Mund. R. 9. X. 1. G. Minden), lagen bie 

Perſonal- und Bejoldungsverhältnifje bei diefem Collegium folgendermaßen: 

Näthe —— er Befoldung aus Nebenchargen 

1. PBräfident dv. Derenthal!) 600 Rthlr. 327 Rthlr. — 

2. Director Tilemann®) — ,„ — „ 850 Rthlr. als Reg.-Secretär. 

1) Peter Ludewig du Moulin, Generallieutenant von der Infanterie, Com— 

mandant zu Groß-Glogau, Ritter des Schwarzen Adler-Ordens, Amtshauptmann 

zu Colbatz, Marienfließ und Rhaden, befand ſich in Glogau. 

2) Johann Hermes, Hof- und Obergerichtsrath, Consul dirigens in Stendal. 

3) Hans Wilhelm Friederich v. Lattorf, Geheimer, Hofe und Obergerichtö- 

Math, Landrath und Kurmärkiſcher Kriegd- und Domänenrath. 

*) Hans Chriſtoph v. Bismard, Geh. Rath, Bice-Landeshauptmann der 

Altmarf. 

5) Karl Friedrih Goldbeck, Hof- und Obergerichtärath. 

6) Johann Friedrih Ließzmann, Hof- und Übergerichtsrath. 

7) Friedrih Wilhelm v. Derenthal. 

8, Johann Philipp Tilemann genannt Schend (ſo Adr.-Sal. 1743 und 

1748), zugleich Negierungs- u. Yehnsjecretär. 
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Bejoldung Emolumente 
Rätbe M Bejoldung aus Nebenchargen 

eim Gollegium 

3. Director dv. Hub!) 140 Rthlr. 20 Rthlr. 100 Rthlr. als Archivar. 

als Friedenscommifar —  , 20, — 

4. Neg.-R. Coudelans?) 200 „ RU, ne 

5. Neg.-R. Culeman?) 200  „ 200 „420 Rthlr. ald Director und 

Aſſeſſor Scabinatus, diri— 

girender Bürgermeiſter ꝛc. 
6. Reg.R. Cornberg — „ 60, — 

Abweſend: 

7. Bräfid. v. Danfelmand) 30006, — N — 

8. Präſid. v. Reichenbachs) 500 200 , — 

9. Geh. R. v. Red) — „ — — 

10, RR. Pott?) — — — 

11. RR. Bette?) — „ — „ — 

Secretäre 6, der erſte (Director u. Regierungsrath Tilemann) mit 

360 Rthlr. Gehalt, 49 Gr. Emolumenten, die andern mit 150—120 Rthlr. 

Gehalt, bezw. ohne Gehalt und mit 100—250 Rthlr. Emolumenten, bezw. 
ohne ſolche. 

Advocaten (Fisci?) 3 mit 90-120 Rihlr. Gehalt, 5—50 Rthlr. 

Emolumenten. Bedelle 2 (40-42 bezw. 87— 70), 1 Bote (65 bezw. 10), 
2 Öefangenwärter (je 30 Rthlr.). 

Subalterne zufammen 1267 Rthlr. Gehalt, 1348 Rthlr. Emo: 

lumente. 

Advocaten in Minden 12, in Ravensberg 9. 
Proceſſe 255. 

Die Regierung beklagt ſich in einem beſonderen Schreiben bitter über 
die Unzulänglichkeit der Gehälter bei dem Collegium. In dem Bericht iſt 

1) Thomas Hennig v. Huß, Geh. Juſtiz- und Grenzrath, zugleich Archivar. 

2, Herman Condelans. 
3), Rudolf Culeman, zugleich regierender Bürgermeifter von Minden und 

Director des Schöppenftuhls. 

4) Ehriftian Ludwig v. Cornberg. 
5, Johann Ehriftoph Daniel Frhr. v. Dandelman Titular-Präjident. 

6) Friedrich v. Reichenbach, Geh. Math, Präſident des (furmärkiichen) 

Eonfiftoriums und Kirchendirectoriumg, des franzöfiichen Oberconſiſtoriums und 

aller geiftfihen Sachen 20. zu Berlin. 

’) Wilhelm Chriftian v. d. Ned, Geh. Rath und Landrat, Domküfter, 

Arhidiaconus und Domcapitular zu Minden, Bürgermeifter in Lübke, Erbherr 

auf Stodhaufen und Lüble; wohnt auf jeinem Gut Stodhaufen. 

3) Yudolf Friedrih Rott, Director des Matrimonialgerichts zu Bielefeld, 

wo er auch wohnt. 

°, Ehriftian Rudolf Vette, Yandrichter in Teklenburg, wo er auch wohnt. 
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erwähnt, dab an 2000 Rthlr. von dem zur Befoldung der Regierung be- 
jtimmten ®elde ihr entfremdet worden jei. 1000 Rthlr. Präjidentengehalt 

find nad) Berlin gefommen; ebendahin 500 Rthlr., die früher ein Director 

gehabt; eine Rathsbefoldung fei eingezogen und an die Kammer gegeben 
worden; gleichfalls eingezogen 100 Rthlr. Gehalt für den Lehnsfecretär. 
Die Regierung bittet, daß dieſe Befoldungen dem Collegium wieder zu- 
gewandt wilrden, 

Nach Bericht des Geh. Finanzraths und Commissaire en chef der 
Grafſchaften Teflenburg und Lingen v. d. Hort vom 24. Mai 1745 (R. 64. 
Lingen Generalia Juftizwejen) beftand damals die Teklenburg-Lingenſche 

Regierung zu Lingen aus folgenden Näthen: 
1. dv. d. Horft, Sie waren ſämmtlich unbejoldet und 
2. C. Bontanus, genofien an Emolumenten zufammen 
3. 9. Bontanus, nur etwa 29 Rthlr. jährlid. v. d. Horft 

4. Schloiman (absens), hatte aus Nebenchargen 1717 Athlr.,?) 
5. Metting, E. Bontanus 501 Rthlr.,?) H. Pon— 
6. Schlechtendahl, tanıs 329 Rthle.,t) Schlechtendahl 
7. dv. Roßum,!) 59 Rthlr. 
8. v. Meyrind. 

Außerdem ein Secretär mit 88 Rthlr. Befoldung und 100 Rthlr. 

Emolumenten, ein Kanzlijt mit 50 bezw. 10 Rthlr., ein Bedell mit 46 
bezw. 2 Rthlr. jährlid). 

In der Regel hatte die Regierung nur mit Hoheits-, Grenz-, Lehn-, 
und geiftliden Sachen zu thun, Proceſſe famen an fie nur per modum 

commissionis. Die Anzahl der Räthe und der übrigen Bedienten wird 
als hinlänglich bezeichnet. 

Das Lingenſche Landgericht beſtand nach einem Bericht v. d. Horſts 
aus ihm ſelbſt, als Richter, dem Vicerichter Metting und den Aſſeſſoren 
Lüning®) und Meyerind.?) Die beiden legteren hat feine Befoldung, aber 

ı) War Holländer, jehr reich; konnte nicht hochdeutſch ſprechen und jchreiben 

(Eulemann 16. März 1749). 

2, Ueber die Einfünfte als Richter j. u. Zugleich befam v. d. Horft als 

Deputatus perpetuus der Kammer 373 Athlr. 18 Gr. Bejoldung und 250 Rthlr. 

Emolumente; al® Commissaire en chef und Gograf geno er 30 Fuder Holz 
(= 30 Rthlr.), ald Landrat im Fürſtenthum Minden an Gehalt und Emolumenten 

200 Rthlr., als Deputirter der Mindenichen Stände 150 Athlr. 

3) War zugleich Landrentmeifter. 

4 War zugleich Contributions-Receptor und Fiscal. 

5) Hofrath und Oberbürgermeiiter. 

6) War zugleid; auch Advocat bei demjelben Gericht! Beide hatten übrigens 
thatjächlich gar fein Votum, bezogen nur gewiſſe Gebühren, 

Acta Borussica, Behörbenorganijation VI. 56 
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je 40 Rthlr. Emolumente, außerdem aus Nebendhargen 100 bezw. 30 Rthlr. 
jährlih. v. d. Horft Hatte als Richter 137 Rthlr. Gehalt und etwa 
576 Rthlr. Emolumente.) Metting erhielt nur, was v. d. Horft ihm 

hiervon abgab. Secretär und Pedell hatten feine Bejoldung, fondern nur 
Emolumente. Die Zahl der Procefje betrug zur Zeit 13. Die Zahl der 
Mitglieder fowie die vier Advocaten waren nah dem Berichte vollftändig 
ausreichend. 

Der Landrichter Bette in Teklenburg hatte 1745 laut einer an das 

AJuftizdepartement eingefandten Specification (R. 64 Teklenburg Generalia 
1742—67) feine Bejoldung und etwa 473 Rthlr. jährlihd an Sporteln 
und fonftigen Emolumenten. Er hatte zugleich die Stelle eines Mindenſchen 

Regierungsraths, doch ohne Bejoldung und Wecidentien. Außerdem be— 
fanden fic bei dem Landgericht ein Secretarius und ein Secretariatsadjunct, 

gleichfalls ohne Bejoldung und mit je 200 Rthlr. Accidentien, ein gleich: 

falls unbejoldeter Advocatus fisci, der feine Aceidentien auf 5 Rthlr. an- 
giebt, daneben aber eine Befoldung von 100 Rthlr. genoß für die im 
Nebenamt verwaltete Gontrolle bei der Contributionskaſſe, drei weitere 
Advocaten, ein Pedell und ein Gefangenwärter. 

Die Perfonal- und Bejoldungsverhältnifie des Cleve-Märkiſchen 
Hofgerichts jtellen fi nad) defjen Bericht Eleve, 9. Juni 1745 (Mund. 
R. 9. X. 1. G, Cleve) folgendermaßen dar: 

Bejolbung Emolumente 
Näthe °) beim Colegium Beloldung ans Nebenchargen 

1. Präfident dv. Syberg?) 600 Rthlr. — Rthlr. — Rthlr. 

2. v. Morrien*) 400  „ 40 „ — „ 

3. dv. Nievenheim ) 400 „ u — Ay 
4. v. Bapft®) * " 126 " — " 

(Zu übertragen:) 1400 Rthlr. 196 Rthlr. — Nthlr. 

!) Diefe Emolumente jekten ſich zuſammen aus 28 Fuder Torf (= 8 Athlr. 

18 ®r.), 240 Stüd Hühner (= 18 Athlr.), den „Richter-Garben“ (= 80 Rthlr.) 

und etwa 470 Rthlr. an jonftigen Gerichtögebühren. 

3) Die erften 4 bilden die adlige, die andern die gelehrte Bank. 
3, Kohann Gisbert Freiherr v. Syberg zum Busch und Hagen, Geh. Rath. 

4) Walther Diederih Frhr. v. Morrien zu Colbeck, erfter Vicepräfident. 

6) oh. Gisbert Ludolph Adrian Frhr. dv. Nievenheim zu Drieöberg, 

zweiter Vicepräfident. 

6) Joh. Morig v. Papft zu Bingarden, dritter Vicepräfident. 
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Nätte iger — Beſoldung aus Nebenchargen 

Uebertrag: 1400 Rthlr. 196 Rthlr. — Rthlr. 

5. v. Mopfeldt?) 40 „ 90 — ., 

6. dv. Deutecom?) — ,„ 400 „ — — 

7. v. Hymmen?) —  ., 100  „ — 

8. Koenen) — „ 400, 300 „ ala ? 

9. Reimann) — . 140 64 „ ala? 

10. Grolfmann®) — „ 30  „ — , 

11. v. Forell?) - > 200  „ 200 „ als Director des 

Eriminal-Eol«- 

legiums? 

12. v. Dieft®) — „ — „u 600 „als Geh. Regier. 

GSecretarius. 
13. de la Roque®) — .., 50 o „ — „ 

14. Märcker !) — s 50 „ _— „ 

Noch nicht eingeführt: '') 

15. v. Rynſch — — — — 
16. v. Oven — — — 

1800 Rthlr. 1926 Rihlr. 1164 Rthlr. 
Berner 3 Secretäre mit je 275 Rthlr. Befoldung, 240, 200, 220 Rthlr. 

Emolumenten, 1 Regiftrator mit 275 bezw, 240 Rthlr., 3 Kanzliften, zwei 
mit je 121 Rthlr. Befoldung und 140 bezw. 150 Rthlr. Emolumente, 
einer mit nur 75 Rthlr. Emolumente, endlih 1 Pedell mit 66 bezw. 
120 Rthlr. Zufammen 1408 Rthlr. Gehälter, 1385 Rthlr. Emolumente. 

.) Franz Mopfeldt, Juſtiz- und Hofgerichtärath, Director des Collegiums 

und Eurator der Univerfität Duisburg. 

2) Diederich Joh. Earl vd. Deutecom, Juſtiz- und SHofgerichtärath, ad» 

jungirter Director. 
3) Georg dv. Hymmen, AZuftiz- und Hofgerichtörath, zugleich Geh. Ne- 

gierungsrath. 

*), Abraham Koenen, Yuftiz- und Hofgerichtsrath. 

5) Joh. Peter Reimann, Geh. Zuftiz- u. Hofgerichtsrath, Nichter zu Eleve, 

Eleverham und Grithaufen. 

9, Caſpar Diederih Grollmann, Yuftiz- und Hofgerichtärath. 

7) Joh. Matthias dv. Forell, Juſtiz- und Hofgerichtsrath, Bürgermeiſter 

der Stadt Eleve, Syndicus der Cleviſchen Hauptftädte. 

8) Friedr. Joh. v. Dieft, Juſtiz- u. Hofgerichtsrath, Geh. Negierungs- 

Secretarius. 
9) Wilhelm de la Roque, Juftiz« und Hofgerichtsrath. 

10, Neinhard Johann Märder, Juſtiz- u. Hofgerichtsrath, wirklich ad— 
jungirter Zandjchreiber bei der Regierung. 

1) Als abweſend ift feiner angegeben worden. 

56* 



884 Nr. 537. — Ende Mai 1745 ff. 

Advocaten 10, Procefje 116, und zwar judicialiter ventilirte 55, 

extrajudicialiter ventilirte 61. 

Das Collegium bemerkt in dem Bericht, es mangele nicht an Räthen, 

fondern vielmehr an Plag; früher habe das Gericht aus 7 Mitgliedern 
bejtanden. Befoldungen giebt es zur Zeit nur 4, drei auf der adeligen 
und eine auf der gelehrten Bank. 1723 fei eine Befoldung zur Cleviſchen 
Hauptpadht, 1729 eine zur Kriegs: und Domänenfammer gezogen worden. 
Die Zahl der Subalternen und Advocaten erfcheint den Berichterftattern 
nach der Zahl der Proceſſe nicht zu groß. 

Ueber die Perjonal- und Bejoldungsverhältniffe der Cleviſchen 

Negierung ergiebt ji) aus deren Bericht (Cleve, 10. Juni 1745. Mund. 
R. 9, X. 1. G. Cleve.) Folgendes: 

Bejoldung Emolumente 
Käthe m : Befoldung aus Nebenchargen 

beim Kollegium 

1. Präjident v. Raesfeld’) 1000 Rthlr. 320 Rthlr. 1220 Rthlr. als Oberem- 

pfänger.?) 
2. Schr. v. Stründede) — r 64 „ — F 

3. v. Raesfeld!) 235 „ _ RB — r 

4. Beder?) _ _ 55 „ 800  „  alskandrent- 

meifter? 

5. v. Dieft®) 500 „ 100 „ = 2 

6. dv. Hymmen’) 210 „ 100, 200 „ als Hoige 
richtörath u. 

Lehnsdirect. 
7. dv. Motzfeldt 8) — J 80 „ — 

(Zu übertragen:) 1945 Rthlr. 669 Rthlr. 2222 Rthlr. 

1) Johann Peter v. Raesfeld, Kanzler, Curator der Univerſität Duisburg; 
zugleich Oberempfänger. 

2) Eigentlich 1500, wovon er aber 280 Rthlr. zur Beſoldung von Hülfs— 
fräften braucht. 

3) Ludwig Frhr. v. Stründede, Geh. Negierungsrath. 

4) Unton Otto dv. Naesfeld, Geh. Negierungsrath, zugleich Kriegd- und 
Domänenrath und adjungirter Oberempfänger. 

5) Diederich Heinrich Beder, Geh. Negierungsrath u. Vicefanzler; zugleich 
Zandrentmeifter. 

d) Heinrich v. Dieft, Geh. Regierungsrath, Eurator des Cleviſchen Gym- 

naſiums. 

) George v. Hymmen, Geh. Regierungs- u. Hofgerichtsrath, Lehnsdirector, 
hatte bei der Regierung den Vortrag in ecclesiastiecis. 

°) Franz Johann v. Mogfeldt, Geh. Negierungsrath. 
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Rätbe ar — Beſoldung ans Nebenchargen 

Uebertrag: 1945 Rthlr. 669 Rthlr. 2222 Rthlr. 

8. Becker) — — 50 „ — 
9. v. Riders?) — 100 — n 

10. Koenen?) -- . 0 „ — 

1945 Rihlr. 919 Rtihlr. 2220 Rihlr. 
Abweſend und ohne Beſoldung beim Collegium: 11. dv. Neuhoff,*) 

12, Fehr. dv. Stründede,?) 13. Frhr. v. Stründede,®) 14. Graf Truchjeß,?) 

15. v. WRaesfeld,®) 16. Bergius,?) 17. Wurms,!%) 18. Summen, t) 
19. v. Stodum,!?) 20. Yuicius,13) 21. Grollmann,!t) 22. Schuirmann. ®) 

Außerdem 5 Secretäre, der legte ohne Dienfteinfommen, die andern 

mit bezw. 322, 300, 275, 275 Rthlr. Bejoldung, 76, 250, 100, 50 Athlr. 
Emolumente, 1 Regiftrator mit 275 bezw. 240 Rihlr., 5 Kanzliſten, 
einer unbejoldet, die andern mit 121—206 Rthlr. Befoldung, 91—166 Rthlr. 
Emolumente, 1 Bedell mit 66 bezw. 32 Rthlr. Gejammtbetrag der 
Bejoldungen 2076 Rthlr., der Emolumente 1203 Athlr. 

Advocaten und Fiscale 11, Proceſſe 122, 
Bor 1713 habe die Regierung — heißt es in dem Bericht — aus 

8 Mitgliedern beftanden, deren jedes 500 Rthlr. Bejoldung und 130 Athlr. 
Supplementgelder von den Ständen, nebjt halber Wccifefreiheit genoffen 

1) oh. Hein. Beder, Geh. Regierungsrath. 
2) Gottfried George dv. Riders, Geh. Negierungsrath und Lehnsſecretarius. 

3) Abraham Koenen, zugleich Hofgeridhtärath. Vgl. ©. 883. 

4) Franz Bernhard Koh. v. Neuhof, Geh. Negierungsrath und Amtmann 

zu Altena, Sierlohn und Neuenrade. (Auf feinem Gute Bungeljcheid in der Graf- 

ſchaft Marf.) 

5) Earl Frhr. v. Stründede zu Dorneburg, Kämmerer; Sch. Regierungsrath. 
6) Sigismund Frhr. v. Stründede, Geh. Regierungsrath; Ritter des 

Sohanniterordens. 
7) Friedrich Graf v. Truchſeß, Geh. Regierungdrath, zu Dffenberg. 

8) Friedrich Samuel v. Raesfeld, Geh. Regierungsrath, zu Weiel. 

9 Paul Bergius, Geh. Regierungsrath. 
10) Peter Chriftian Wurms, Geh. Negierungsrath, Richter zu Bislich, 

Haffen und Mehr, in Weſel. 

1) Heinr. Johann Hymmen, Geh. Regierungsrath, Hochgräfe zu Lüdenscheid. 

12) Joh. v. Stodum, Geh. Negierungsrath, Richter zu Wejel. 

13) Abrah. George Luicius. 
14) Hermann Adolf Grolfmann, Geh. Negierungsrath, Richter zu Alten 

Gaftrop und Herne. 

15) Matthias Jacob Schuirmann, Geh. Regierungsrath und Nichter zu 

Alten Galcar und Grieth. 
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babe. Die Sporteln feien auch viel beträchtlicher gewefen. Die Regierung 
bittet, wieder in den vorigen Stand gejeßt zu werden. Die Anzahl der 
anwefenden Räthe fei nicht zu groß, die Zahl der Secretäre fei der alten 
Obſervanz und Einrichtung gemäß; fie hätten auch insgefammt ihre Be— 
dienungen erfauft. Auch Kanzliften wären nicht zu viel; die Zahl der 
Advocaten könne gleichfalls nicht füglich vermindert werden, 

In Mörs beftand neben der Regierung noch ein bejonderes Juſtiz— 
collegium (früher „Hauptgericht“ genannt), das 1745 aus den beiden 
dirigivenden Juſtizräthen v. Cloudt und Jüchen, !) 7 Affefforen und einem 
Secretär beftand. Befoldung hatte feiner von diefen; die Sporteln und 
jonftigen Emolumente betrugen für die beiden Räthe etwa je 100 Rthlr. 
jährlich, für die Affefforen 25 Rthlr. Gewifje Accidentien aus der Ber- 
pachtung der Domänen und Xecifen, die nad dem oraniſchen Reglement 
von 1692 den Mitgliedern des Hauptgerichts als ein Theil des Salariums 
ausgefegt worden, waren bei der neuen Einrichtung der Domänen und 

Acciſen, ſowie des rathhäuslichen Weſens dem Collegium entzogen worden, 
wodurd jedes Mitglied ungefähr 76 Rthlr., der Secretär noch mehr ein- 

gebüßt Hatte. Außerdem hatte der KRammerdirector Müntz bei feiner Ver— 
jegung nach Eleve in diefe Stelle feine Einkünfte als Schultheiß, die eigent- 
lich zum Gericht gehörten und — in vielen Heinen Boften — zufammen etwa 
624 Rthlr. betrugen, beibehalten und dadurch dem Gericht entzogen. 
v. Cloudt fowohl wie Jüchen waren zugleich Regierungsräthe und aud) 
als ſolche ohne Befoldung; die Sporteln betrugen dort etwa 25 NRihlr. 
jährlih. v. Eloudt war außerdem noch Deich-Commiſſarius und hatte als 
folder ein Tractament von 120 Rihlr. und außerordentliche Einfünfte von 
etwa 15 Rthlr. Jüchen hatte weiter fein Nebenamt. Die Aſſeſſoren hatten 
noch Nebenfunctionen, 3. B. als Altbürgermeifter, Landphyſicus, Magiftrats- 
oder Laten-Schöffen, Burggraf und Baufchreiber u. dgl,, woraus fie einige 
meiſt jehr Heine Einkünfte zogen; einer ift zugleich Rendant der Ober: 
ſteuerkaſſe (300 Rthlr.). Die meiſten hatten ihre Etellen titulo oneroso 

(600 Rthlr. an die Recrutenfaffe) erworben. 
Bei dem Collegium befanden fi) 5 Advocaten, meist zugleich Fiscale, 

und 3 PBrocuratoren. Die Zahl der Proceſſe im Jahre 1744 betrug 71. 
Der Inftanzenzug von dem Auftizcollegium ging bisher unmittelbar 

an das Tribunal in Berlin, 
Nach Mittheilung des Reformplanes (f. im nächſten Bande) äußerte das 

Collegium (1. März 1747), da fie num die geringen Sporteln aud) nod) ent- 

!) Ein dritter Rath und Aſſeſſor war furz zuvor geftorben. 
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bebren und dieſe in eine Kaſſe gefammelt werden follten, „jo wolle ihnen 
die Luft zur Urbeit und zur Wahrnehmung ihres offieii nunmehr faft ganz 
vergehen.“ 

Dei der Regierung befanden fich außer Cloudt und Jüchen der 
Präfident v. Kinsky (240 Rthlr.), der Kammerdirector Müntz zu Cleve 
(120 Rthlr.), der Kriegs- und Domänenrath Blechen (40 Rthlr.). Außer: 
dem ein Archivar und Secretär mit 45 Rthlr. 

Nah dem Bericht der Magdeburgifhen Regierung [1745]') 
(R. 9. X. 1. G. Magdeburg) lagen die Verhältniffe folgendermaßen: 

Namen ber Mitglieber Beſoldung Emolumente Uns Rebenchargen 

1. Präſident v. Plotho?) 500 Rthlr. 800 Rthlr. — 
2. Reg.-Rath v. Söhlenthal?) — — — 
3. v. Haeleler?) 300 „ 0 „ — 

4. — Neumannd) 200 „ 30 „ _ 

5. — v. Hanjen®) — „ 183 , Conſiſtorialrath u. Proto— 

notarius (645 Rthlr.). 
6 * Schröter”) — u 30 „  GSecretarius (412 Rthlr.). 

7. J Schrader?) — ,„ 87 „ AdjunctusFisci(200Rthlr.). 

8. — Cellariusꝰ) 500 „ 54 u — 

9. v. Biderſee ) — „ gg „ — 
10. v. Alvensleben!“) — „ 19 „ — 
11: = v. Barby !2) — „ — „ Hat nichts angegeben. 
12. v. Schleinitz“) — „ — „ — 

(Zu übertragen:) 1500 Rthlr. 1252 Rthlr. 

1) Das Original des Berichtes iſt nicht erhalten. Das Folgende ſtammt 

aus einem undatirten Extraet deſſelben. 

2) Erich Chriſtoph Edler v. Plotho, Präfident der Regierung und des 

Eonfiftoriums, Geh. Juſtizrath. 
3) Ludolf Karl Freiherr v. Söhlenthal, Geheimer und Regierungsrath. 

# Gottlieb v. Häjeler, Geheimer und Regierungsrath, 

5) Johann Friedrih Neumann. 
% Joachim FFriedrih dv. Hanſen, Geheimer und Regierungsrath. 

7, Karl Ludewig Schröter. 
8) Peter Schrader. 

9, Ehriftoph Heinrih Cellarius. 

10) Karl Friedrih Wilhelm dv. Biderjee. 
1) Kohann Friedrich v. Alvensleben. 

13) Karl Hermann v. Barby. 

13, Sonſt nicht bezeugt. 
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Namen der Mitglieder Bejolbung Emolumente Aus Nebenchargen 

Uebertrag: 1500 Rthlr. 1252 Athlr. 

Abweſend: 

13. Reg.Rath Böhmer?) 5 - »„ Prof. in Halle (500 Rthlr.). 

14. = Schrader?) — — u. feine Angabe. 

15. N v. Wolzogen?) R — „ Desgl. 

16. B v. Dreyhaupt!) — J — Ahqjunetus fisci (200 Rthlr.), 

Salzgräfe zu Halle (260 

Rthlr.), Senior Seabinatus 

(113 Rthlr.). 
1500 Rthlr. 1252 Rthlr. 

Außer dv. Hanfen und Schröter noch 7 Secretarien (deren Anzahl 
nicht Füglich vermindert werden fünne) mit Bejoldungen von 31 bis zu 

209 Rihlr. und Emolumenten von 120 bis zu 390 Rthlr., ferner 2 Re- 

giitratoren (27 Rthlr., einer 3 Rthlr. Emolumente), 4 Ranzliften (ohne 

Befoldung, Emolumente 105—150 Rihlr.), 1 Botenmeifter (94 Rthlr. Be- 
joldung, 150 Rthlr. Emolumente), 2 Kanzleidiener (je 49 Rthlr. Bejoldung, 
140— 150 Rthlr. Emolumente). Geſammtbetrag der Subalternbefoldungen 

(ohne die von Hanjen und Schröter!) 935 Rthlr. Gehalt, 2919 Rthlr. 

Emolumente. 
Advocaten befanden fich bei der Regierung 23 (die Regierung 

meint, daß deren 12—16 genügen würden), Fiscale 11, (drei würden 

genug fein). 
Proceſſe haben geſchwebt 1745: 637 Stüd. 
Die Regierung fügt hinzu, das Collegium habe früher aus 9 Mit: 

gliedern bejtanden, die (ohne Emolumente) 5000 Rthlr. an Bejoldung 

gehabt hätten. 

Die Perſonal- und Befoldungsverhältniife bei der Halberftädtifchen 
Regierung find nad) Bericht der Halberjtädtifchen Regierung, Halberftadt, 
23. Juni 1745 (Mund. R. 9. X. 1. G. Halberftadt) folgende: 

) Juſtus Henning Böhmer, Negierungsfanzler und Geh. Rath, Profeſſor 

juris primarius an der Friedrichs-Univerſität zu Halle, berühmter Rechtögelehrter. 

2, Iſt wohl ein Berjehen des Schreibers. In den Adreßkalendern auf 1743 

und 1748 findet fich als abwejend (in Halle) angegeben der Negierungsrath Friedrich 

Wilhelm v. Sharden. Dieſer wird gemeint jein. 

3, Sonſt nicht bezeugt. 

4), Kohann Chriſtoph v. Dreyhaupt, Geh. Kath, zugleich Magdeburgiicher 

Ktriegd- und Dommänenrath und Confiftorialrath, Stadtſchultheiß in Halle, Verfaſſer 

der „ausführlichen diplomatiſch-hiſtoriſchen Beichreibung des . . . Saalkreiſes.“ 

(Halle 1749, 50. 2 Bde.) 
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Namen Bejolbung Emolumente Aus Nebendhargen 

1. v. Lüderitz, Präſident!) 1525 Athlr. 500 Rthlr. — Rthlr. 

2. v. Wefferling ?) — = 5 „ — „J 

3. v. Bogeljang?) 400 „ 25 „ — u 

4. Schellwig*) — „ 70 — 

5. Boegemann®) = 5 64 „ 12 „  SportelnaldG@on- 

fiftorialrath. 

_ a 64 „ — „Portion d.Etat3- 

min.d.Arnim“(?). 
6. Bartelfen®) — , 120 „ 230 „\ als 

wu — , 100 „IS Lehnsiecretär 
7. Meier?) — — 50 400 , als Advocatus 

Fiseci. 

8. Rudolphi) — = . =, 

9. Koch?) 400  , — * mo 
10. v. Williſen !9) — — « — * 
11. Günther!) — ” 08; — 
12. Schroeter! — 2 „ — — 
13. Alverdes ) — — „ — 

2325 Rthlr. 1313 Rthlr. 742 Rthlr. 

Ferner 4 Secretäre, 1 Regiſtrator, 4 Kanzliſten, 1 Citator, zuſammen 
Gehalt 855 Rthlr., Emolumente 1809 Rthlr. 

Advocaten 22 (incl. der Procuratoren). 

Proceſſe: Vom Halberjtädtiichen und Aſcherslebenſchen araiſe 173, 
vom Oſterwikſchen und Hohenſteiniſchen 119, vom Conſiſtorium 94. 

Bemerkungen der Regierung: Räthe ſind im Ueberfluß vorhanden, 
Subalterne nicht. Die Zahl der Advocaten und Procuratoren könne auf 

22 bleiben. 

!) Samuel Ludewig dv. Lüderiß; führte zugleich den Titel Geh. Kriegsrath. 
2) Albrecht Ferdinand Heinrich v. Wefferling. 

3, Morig BhHilipp Karl v. Bogeljang. 

4 Georg Ehriftian Schellwig, „Bicedirector.” 

5) Valentin Otto Hoegemann. 
6), Andreas Chriſtoph Bartelien, zugleich Lehnsjecretarius; wohnte in 

Weitendorf. 
?) Johann Bernhard Meier; zugleich Advocatus Fisci. 

s) Georg Epriftian Erih Rudolphi. 

9 Johann Friedrih Koch. 
10, Meder im Adreßkalender auf 1743, noch auf 1748 verzeichnet. 

1), Andreas Yudwig Günther. 

2) Jeſaias Friedrih Schroeter. 

13, Johann Heinrich Alderdes. 
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Auf das Refeript vom 23. April 1745 erftattet das Kammergericht 
jeinen Bericht erft unterm 16. September 1745 (R. 9. X. 1. G) Es 

veicht ein Verzeichniß der Räthe, Subalternen, Fiscale und Advocaten ein, 

ſammt den Driginalangaben der Einzelnen über Befoldung, Nebendargen zc. 

Was die nothwendige Zahl der Beamten betrifft, jo wird erflärt, daß fich 
diefelbe nicht ein= für allemal angeben laſſe, da fie mit der Zahl der 
Proceſſe ſchwanke; doch ift das Kammergericht in der Hauptfache für Auf: 
rechterhaltung des derzeit feſtgeſetzten Beſtandes. 

Das Berzeichniß weiſt folgende Mitglieder des Collegiums auf: 
1. Balthajar Conrad von Broich, Wirfliher Geheimer Etatsminifter ac. und 

Kammergerichtspräfident. 

2. Hans Chriftoph von Görne, Vicepräjident. 

3. Friderih Emanuel von Froben, Geh. zc. und Kammergerichtsrath. 

4. Franz Ludolph Freiherr dv. Freytag. 

5. Karl Gottlob von Nüßler. 

6. Samuel Andreas Schach von Wittenau. 

7. Zlaac de Milgonneau. 

8. Heinrich Adolph von Wolffen. 

9. Friederih Wilhelm Krug von Nidda. 

10. Gottfried von Jena. 

11. Wilhelm Karl Freiherr von Appel. 

12. Johann Ludwig von Dorville. 
13. Abraham Wilhelm von Arnim. 

14. Philipp Ludwig von Lynder. 

15. Ehriftian von Berg. 

16. Heinrich Ludwig von Froben. 

17. von Voß. 

18. Johann George Eanngieher. 

19. Karl von Rodenberg. 

20. Ernſt Heinrich Avemann. 

21. George Ulrich. 

22, Jacob Ludwig Truzettel. 
23. Friderih Schwartz. 

24, David Cosmar. 

25. Ehriftoph Eitefter. 

26. George Daniel Chriftian Michaelis. 

27. Johann Gevrg Hang. 

28. Guſtav von Bergen. 

Ferner an Subalternen außer den beiden Protonotarien Avemann 

und Cosmar, die zugleich zum Collegium als Räthe gehören, 2 — 
3 Kanzliſten, 2 Copiſten, 1 Botenmeiſter und 4 Boten. 

Ferner der General-Fiscal (Joh. Chriſtian Uhden) und 8 Fiscale, 

1 Mandatarius fisci, 1 Actuarius fisei, 1 Fiscal-Bote. 
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Endlid 20 Advocaten. 
Aus den beigefügten Erklärungen mag Folgendes mitgetheilt werden. 
Der Präfident v. Broich!) Hat an Gehalt 900 Rthlr., an Emo: 

Iumenten 520 Rthlr. etwa (1420 Rthlr.) 
Der Vicepräfident v. Görne?) hat 600 Rtihlr. Gehalt, etwa 120 Rthlr. 

Emolumente vom Kammergericht, 300 Rthlr. Gehalt und etwa 200 Rthlr. 
Emolumente vom Tribunal, in dem er zugleich fißt, feine nennenswerthen 
Einkünfte ala Mitglied des Geh. Juſtizraths, 20-30 Rthlr. jährlich aus 
Commiffionen (ca. 1250 Rthlr.). 

Rammergerichtsrath v. Froben (sen.), feit 26 Jahren beim Hammer: 
gericht, Gehalt 500 Rthlr.,?) Sporteln etwa 120 Rthlr. Beim Geheimen 
Juſtizrath und beim Ravensbergifchen Appellationsgericht feine Einkünfte. 
Für die legtere Stelle, mit der ein Gehalt von 100 Rthlr. verbunden fein 
follte, hat er vor 17 Jahren 300 Rthlr. zur Recrutenkafje bezahlt (620 Rihlr.). 

K-G-R. vd. Freytag. Beim Kammergericht 300 Rthlr. Befoldung, 
120 Rthlr. Sporteln. Beim Tribunal an Sporteln etwa 200 Rthlr. 

Beim Geh. Juſtizrath und bei der Judencommiffion nichts Nennenswerthes 
(620 Rthlr.). 

8-G-R. v. Nüßler fchreibt Folgendes: 
Ad 2. „Diene an die 20 Jahre in Kammergerichte und Habe darin nicht 

das allergeringfte an Befoldung; auf gleiche Art ift es im Ravensbergifchen 

Eollegio gangen. Es ift gewiß betrübt, daß Arbeiter jo fchlecht belohnet 
werden und noch darzu ſehen müſſen, daß Befoldungen, jo originetenus 
zum Rammergerichte gehören, hieraus genommen und fremden Menjchen, 
jo nicht darin arbeiten, gegeben werden. Wie nun folches ungerecht und 
unbillig und nimmermebhro zu glauben, daß ©. K. M., wenn Sie NB. 
nur davon informiret, zugeben werden, daß wir umfonft arbeiten und 

andere den Lohn der Arbeit unbefugter Weife an fich nehmen follen, jo 
würde in der Antwort auf anliegendes Refeript vor allen Dingen anzu: 

tragen fein, daß ©. M. die 5000 Rthlr. Befoldung, welche denen Räthen 
inhalt der Zumdation zuftehen, und welche NB. die Stände aufbringen, 
wiederum berbeigefchaffet und denenjenigen, jo fie gehören, gegeben werden 
mögen; denn diejenigen, welche fie jetzo haben, haben folche erjchlichen, 

1) Juftizminifter und Mitglied des auswärtigen Departements. Bergl. Ein- 

leitung. 
2) 1748 hatte er als Präfident 1500 Rthlr. Gehalt (d. h. feine Rathsbe— 

joldung von 600 Rthlr. und die alte Präfidentenbejoldung von 900 Athlr.); die 

Sporteln beim Tribunal giebt er auf 250-300 Athlr. an. 
8, Das ordentliche volftändige Gehalt eines Kammergerichtsraths der adligen 

Bank jollte 600 Rthlr. betragen. 
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find injusti detentores und müſſen zufrieden fein, wenn fie das bis dahero 
andern präripirte Salarium quoad praetentum behalten mögen. Es ift 

Schand und Sünde, daß ſich Leute finden, jo noch wohl bei der Welt vor 

gerecht angejehen werden wollen, [die] andern dasjenige Brod, jo ihnen 
competiret, aus dem Maule wegnehmen, welches S. M. als ein gerechter 
Herr, wenn die Herren Chefs es nur NB. vorftellen und fich fleißiger und 
langjähriger Wrbeiter, wie ihrer Prlicht und Obliegenheit incumbiret, ans 
nehmen wollen, nimmermehr zugeben werden. Es iſt aljo unerhört und 
höchft betriibt, wenn ich jagen muß: ich diene in Kammergerichte 20 Jahr, 

gewiß mit ſolchem Fleiße, als es nur ein Chef in der Welt verlangen 
fann (wie denn jeßo abermalen weder ad referendum noch ad correferendum 
etwas zum Wusarbeiten bei mir lieget), und habe doch nicht 'n Dreier Be- 

foldung darin, jfondern mein und meiner rau Vermögen zufeßen müſſen. 
Die Sportuln wollen nichts jagen, und wird bei dem vielen Laufen und 
Nennen mehr an Schuhen und Strümpfen, als diejes importiret, abge- 

laufen. In Tribunal habe erjt vor zwei Jahren die Bejoldung [von] 
300 Rthlr. erhalten, und außerdem babe von S. K. M. Friedrich Wilhelm 

höchſtſeligen Andenfens en consideration meines jeligen Schwiegervaters [des 
Kanzlers v. Ludewig zu Halle] Berdienfte 400 Rthlr. erhalten. Die Sportuln 
in Tribunal find ohngefähr 200 Rthlr., in Griminalcollegio 60, 70 Rthlr., 

welches alles en consideration, daß man fowohl in collegiis als andern 

publiquen Angelegenheiten Sr. 8. M, Leben und Gefundheit bishero zu— 
gejeget, nichtes jagen will.“ 

K.G.R. Schach v. Wittenau hat beim Kammergeriht an Be- 
joldung 300 Rthlr., an Sporteln ꝛc. etwa 120 Rthlr. Schließt fich der 

Meinung an, daß die Gerechtigkeit erfordere, dem Kammergericht die ihm 

fundationsmäßig gebührenden Befoldungen wieder zuzumenden (420 Rthlr.). 

K.G.R. v. Jena. Sit feit 1733 beim Kammergericht, feit 1737 

beim Juſtizrath und beim Tribunal, hat überall weder Beſoldung nod) 

Sporteln und hat deswegen bereit3 einige taufend Thaler von feinem Ber: 
mögen zujegen müſſen. 

K-GR. v. Milfonneau. Hat weder beim Kammergericht (feit 
1730) noch beim franzöfiihen Directorium Befoldung oder Emolumente; 

als franzöfifcher Revifionsrath 300 Rthlr. feit 21/, Jahren. An Recruten- 
und Kanzleigebühren bat er 550 Rthlr. zahlen müſſen. Mechnet, daß er 

alles in allem in 15 Jahren 200 Rthlr. erhoben habe, „jo ich wohl vier- 

ad, um nad) dem Kammergericht zu fahren, für Miethswagen verwendet“ 
(300 Rthlr.) 

K-Ö-R. dv. Dorville Kann mit gutem Gewiffen fagen, daß er 

in den 11 Jahren, die er beim Kammergericht ift, weder an Bejoldung 
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noch an Sporteln etwas befommen, „wohl aber durch das ofle Fahren 

von einem Ende der Stadt zum andern 2 oder 3 Pferde ruiniret” hat. 
Sit feit 1734 adjungixter Landrath des Ludenwaldejchen Kreifes, hat aber 
dafür nichts; der Landrath, dem er adjungirt ift, kann noch 20 Jahre 
leben. 

R-G:R. v. Appel, jeit 1732 beim Kammergericht, hat weder Be— 
joldung noch Sporteln, nur für Führung des Nebenprotocoll3 und andere 
dergl. Urbeit jährlih 60 Rthlr. aus der Sportelfaffe, dazu einiges aus 
Commiffionen. Hat an die Recrutenkaffe 2c. 145 Rthlr. gezahlt. Beklagt 
fi, daß der verftorbene Etat3minifter v. Schlippenbad feine „importante 
großelterliche Häufer vor ein geringes pretium mit Gewalt und illegali 

modo alles Proteftirens ohnerachtet an ſich geriſſen.“ Nicht lange darauf 
babe er mit feinen Miterben auf der Friedrichftadt bauen, und um einen 
großen Platz nicht gar verſchenkt zu jehen, denjelben für ein rechtes Spott- 
geld verkaufen müfjen. 

(K.G.⸗R. v. Lyncker erklärt auf Anfrage Eoccejis am 2. September 
1747, daß er auch fernerhin, wie jchon feit Jahren, von der Arbeit beim 
Kammergericht dispenfirt zu fein wünſche, um feine DObliegenheit beim 
Tribunal dejto fleiger wahrnehmen zu fünnen (R. 9. X. 1. G.).) 

K.G.R. Kanngießer. Hat beim Kammergericht 280 Rthlr. Be: 
joldung,!) 130 —40 Rthlr. Sporteln, beim Tribunal 300 Rthlr. Befoldung, 
200 Rihlr. Sporteln, beim Geh. Juſtizrath 10—12 Rthlr. (900 —1000 Rihlr.). 

K.G.“R. v. Rodenberg. Hat beim SKammergericht, von deſſen 
Arbeiten er übrigens dispenfirt ift,?) 100 Rthlr. Gehalt und 120— 30 Rthlr. 

Sporteln, als AZuftitiar der Kriegs: und Domänenfammer 500 Rihlr.;?) 
ferner beim Tribunal 300 Rhtlr. Bejoldung und 200 Rthlr. Sporteln 

(ca. 1230 Rihlr.).) | 
K.«G.R. Truzettel ſchreibt Folgendes: 

Ad 2 „weiß ich nunmehro feit 18 Jahren nicht, was Befoldung 
beim Kammergericht bedeute. Des p. Schlüters, Hymtzſch und Herberts 

) Ebenſo 1748. 

2) v. Rodenberg erklärt auf Anfrage Coccejis am 1. Sept. 1747, daß er 

als Auftitiar bei der Hriegd- und Domänenkammer jo mit Arbeit überhäuft fei, 

dab er auch fernerhin um Dispenjation von der Arbeit beim Kammergerich 

bitten müfle. 

3), Später noch eine Zulage von 300 Rthlr. (Bericht der Kammer vom 

15. Sanuar 1748, R. 9. X. 1. G.). 

) Reſp. 1530 Rthin - 
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Befoldungen find andern zu Theil geworden; wäre ſolches nicht gefchehen, 
hätte ich vorlängft, da mir die Reihe getroffen, davon participiren können: 
da ich leider zum nmothdürftigen Lebensaufenthalt nicht nur durch Neben- 

arbeit mein bißchen Brod ſuchen müfjen, ſondern meine beide Frauens 
über 4000 Rthlr., ohne was mir meine Bedienung fojtet, dabei zugefeßet 
haben. Ein Wrbeiter ijt feines Lohnes werth; kriegt er diefes und will 
hernach dennoch andere Arbeit feiner ordinären Arbeit vorziehen, jo hat 
er es fich jelbit zu imputiren, wann er feinen Abſchied erhält; allein zeit- 
lebens umfonft zu arbeiten, werden S. K. M. nimmer billigen. Ich habe 
nun feit anno 1737 in dev Nebenftube das Hauptprotocoll umbſonſt ge- 
führe. Wann ich mich müde gefchrieben habe und zu Haufe fomme, follte 
ich billig von meinem Verdienſt etwas in die Hausbaltung geben: allein 
wovon? Sondern der Frauen Gnade muß ich leider leben und das ihrige 

in Rummer und Noth mit verzehren helfen. Dahingegen, wann ©. K. M. 
mir einig Gehalt zu geben allergnädigft geruhen wollen, damit ich 
nicht von andern Leuten ein Sclave fein darf, jo verjpreche ich, einzig 
und allein die Kammergerichtsarbeiten abzuwarten und alle acht Tage 
mein UÜrtel zu liefern, und folchergeftalt können die Proceſſe befchleunigt 
werden. Ein Advocat hat es wahrlih darin befjer; er verdienet doc 

wenigftens jeden Gerichtstag jo viel, daß er feine Küche beftellen laſſen 
fann. Bon Sportuln kann ich nichts gewiſſes angeben, weil mir felbe 

jeit anno 1737 mit Arreft beleget worden, der Botenmeifter folche diftri- 
buiret und ich bis dato feine Rechnung der Einnahme erhalten können. 

Uebrigens babe ich zwar durch die mündliche Conſtitutions-Decreta mir 
einiges Emolumentum zumwege zu bringen gefucht und davor ein Haus ge— 
bauet, allein mit meinem größten Schaden erfahren, daß anigo kaum 
50 Rthlr. des Jahrs einfommen, welche aus erheifchender Nothdurft gleich: 
falls affigniret find. Commiffiones habe wenig. oder nichts, als wann 

Leute fommen, jo nichts bezahlen wollen, die fommen an mic.” 

K.G.R. Ulrich. Seit 1723 beim Hofgericht und Eriminalcollegium, 
jeit 1738 beim Kammergericht und Geh. Juftizrath. Beim Kammergericht 

feine Befoldung, etwa 120 Rihlr. Sporteln. Beim Criminalcollegium 
200 Rihlr. Befoldung; an Urtheilsgebühren 100 Rihlr. (420 Rthlr.). An 
die Recrutenkaffe gezahlt 500 Rthlr. 

K.G.-R. Schwarg. Hat feine Befoldung und Sporteln beim 
Kammergericht. Bekommt für Führung des Hauptprotocolld 30 Rthlr. 

Hat an UÜrtheilsgebühren, für außerordentlihe Protocolle und an Com— 
miffionen 120 bezw. 100 und 168 Rthlr. Iſt zugleih im Geh. Yuftizrath 

und im Ober-Baucollegium; bei diefem 40—50 Rthlr. (468 Rihlr.). 

K.GeR. v. Voß. Weder Befoldung noch Sporteln. 
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K.G.Rev. Froben (jun.). Desgl. 

K.G.⸗R. Eltefter!) giebt einen kurzen Abriß feiner Lebensgeſchichte. 
Iſt im 14. Jahr auf Univerfitäten gegangen, im 17. nad Haufe gekommen, 

im 18. titulo oneroso Hoffiscal, im 20. Kammergerichtsrath geworden (1731). 
Hat 12 Jahre lang 400 Rthlr. Bejoldung gehabt umd während diefer 
Zeit 7000 Rthlr. baares Geld zugejegt. Seit 1741 hat er als dritter 
Suftitiarius bei der Kriegs: und Domänentammer noc weitere 500 Rthlr. 

Gehalt. An Emolumenten giebt es bei der Kammer feinen Pfennig. 
Vielmehr wird durch die nur nad der Hammer-Diäten-Tare bezahlten 
Reifen fein Gehalt auf 100-150 Rthlr. reducirt. An Sporteln ꝛc. genießt 

er beim Kammergericht das Gewöhnliche (120 Rthlr.). An Commiffionen 
fommen auf eine, die bezahlt wird, immer fünf, die nicht bezahlt werden. 

(Alfo alles in allem über 1020 Rthlr.). Rühmt fich feines Fleißes: „Und 
ih muß jagen, daß, da ich tagtäglich vom frühen Morgen bis in die 
finfende Naht den Kopf mit Arbeit quäle, meine Kräfte dermaßen ab- 
nehmen, daß mir, wenn ich 60 Jahre paffirt wäre, nicht Fraftlofer zu 
Muthe fein könnte. Ich führe gewiß ein mühjames Leben und bin, zumal 
e3 auch nicht an Sorgen und Chagrin fehlet, in Wahrheit ein geplagter 
Menſch.“?) 

K.G.R. Avemann. Iſt 1718 in preußiſche Dienſte getreten, wo— 
gegen er 3 Recruten für „das Potsdamſche große Corps“ geliefert, die 

ihm einige 1000 Thlr. gekoſtet. Gleichwohl hat er von 1718—1731 blos 
von eigenen Mitteln gelebt. Seit 1723 Rath im Kammergericht, doc) 
ohne Befoldung, ſeit 1731 Protonotarius (die Anwaltfchaft darauf 1722 
gegen 500 Rihlr. zur Recrutenfafjfe erworben), Das mit diefer Bedienung 
verfnüpfte Einfommen war damals durch die Konftitution von 1725 der— 

geſtalt Heruntergefegt, daß e3 kaum die Hälfte des früheren betrug; auch 
hiervon fielen bei der neuen Auftizeinrichtung 1738 noch °/, fort; 1741 
wurde es dann auf den Fuß von 1725 wieder bergeitellt. Es. beträgt 
146!/, Rthlr. Befoldung; die 75 Rthlr. Siegelgeld genießt der Regiftrator; 
die Emolumente find nicht genau zu beftimmen, gegenwärtig feien fie gering: 
„Bei jegigen Sriegsläuften jtehen faft alle Proceſſe des Landadels ftille, 
weil der größefte Theil der Noblefje mit im Felde ift.” Dazu kämen die 

fteigenden — aller Lebensbedürfniſſe, die größeren Koſten für Erziehung 

) Die Namensunterſchrift iſt gänzlich unlesbar. Die obige Deutung ergiebt 

fi au$ den Angaben über das Datum der Einführung und über die Nebenchargen 

des Schreibers. 

2), Nach Coccejis Urteil war Eltefter der beite Arbeiter beim Kammer— 

gericht. 
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der Rinder ꝛc. „Ich kann alfo mit 1200—1500 Rthlr. jährlich nicht aus- 
fommen; manches Jahr mag kaum die Hälfte davon nach Abzug deifen, 

was an die Subalternen bei der Kanzlei verwendet wird, einfommen, wo— 
durch noch nicht das Antereffe des zu meinem emploi verwendeten Capitals 

erreichet wird.“ Als KHammergerichtsrath Hat er nichts, als franzöfifcher 
Reviſionsrath nichts Nennenswerthes. In feinen ledigen Jahren babe er 
10000 Rthlr. eingebüßt, von dem Vermögen feiner Frau bisher au ſchon 
8000 Rthlr. zufeßen müſſen. In die Länge könne er das nicht aushalten; 
man müſſe von Bekümmerniß und Sleinmuth angefochten werden, wenn 

man gar feine Avantage, fondern wie e8 von Tag zu Tage fchlechter werde, 
vor Augen habe, zumal wenn man fich mit einem fo großen Capital ein 

jus quaesitum auf einen zureichenden Unterhalt erworben zu Habeu 

glaube x. x. 

8:8. Cosmar. Hat 12 Jahr beim Platenjchen Regiment ge- 
ftanden, 1722 das Patent als Protonvtar mit 1200 Rtihlr. zur Recruten— 

kaſſe und 57'/, Rthlr. Ranzleigebühren erworben. Bis 1730 bat er ums 
fonft gedient. Sein Gehalt beträgt 146 Rthlr. 14 Gr., Erpeditionsgebühren 
für fiscaliſche Sachen 100 Rthlr.; die 25 Rthlr. Siegelgeld befommt die 
Regiftratur. Der Betrag der Emolumente laffe fich nicht genau angeben. 
Obwohl die Mißgunſt ihn zu 2000 Rthlr. ausrufe, könne er faum auf 

die Hälfte ficher rechnen, und mit Abzug deſſen, was an die Regiftratoren 
und Kanzliften abgegeben werden müfje, betrage feine Jahreseinnahme 
nicht über 900 Rthlr. insgefammt, während er bei feinem Eintritt auf 
1500 Rthlr. gerechnet, wie fie feine Borfahren gehabt. 

Beide leßtgenannten verwehren fich gegen den Vorwurf des Secretärs 
und Regijtrators Hilpert, der namentlich Cosmar befchuldigt, viele Incrative 
Saden, die ihm nicht zufämen, „durch Caperei” an fich zu ziehen. 

Das Tribunal Hatte die Erftattung eines derartigen Bericht? — 

allein von allen Suftizcollegien — unterlaffen, obwohl Arnim die Mate- 

rialien dazu batte ſammeln laſſen. Am 25. Januar 1748 erfordert Cocceji 
nochmals diejen Bericht fammt einer Motivirung, weshalb er noch nicht 
erftattet worden jei. Arnim antworlet 2. Februar unter Ueberjendung der 

Materialien: „Ew. Ercellenz werden fich zurüd zu erinnern geruhen, was— 
gejtalt Diejelbe und ich conjunctim ſothane Aufſätze erfordert, dahero es 
dann gejchehen, daß in der Bermuthung, Ew. Erc. würden nach Anleitung 

höchſter Cabinetsordre vom 31. Mart. 1745 mit mir in nähere Conferenz 
treten, befagte Biecen in meinem Haufe zuricgeblieben.” — Am 7. März 
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1748 wurde auf Coccejis nochmalige Forderung ein Bericht erftattet, aus 
dem ſich für die Perfonal- und Bejoldungsverhältnifie beim Tribunal 
Folgendes ergiebt (R. 9. R. 1. G.): 

Präfident E-M. dv. Arnim!) 1235 Rthlr. 18 Gr. aus der Gen.-Domänenfafie. 

Vicepräfident Graf v. Neuß?) 70 — desgl. 

Geheimer Rath v. Rodenberg?) 300 , — 
G.R. Krug v. Nidda?)t) 300  „ — = 

„ db. Görne?) 300 „ -- z 
u» Eanngieher?) 300  „ — 

„vr. Nüßler?) 300 — (200 aus der Gen.-Straff,, 

100 aus ber Gen.Do- 

mänenfaffe.) 

„ db. Lyncker?) 100 „ — aus der Gen.-Domänenfajie. 

„  b. Bär?) hat feine Bejoldung beim Tribunal. 
„v. Sena®)®) desgl. 

„E. v. Froben?) — 

[F G.R. Riſſelmann 300 Rthlr. — Gr. aus der Gen.-Domänenfafie, 
vacat.] 

GR. dv. Fürft?) 400 „ — aus der Bresl. Oberamts- 

Sportelfafie. 
„ 1. Protonotarius Anniſius 300 

Außerdem noch 1 Protonotarius (160 Rthlr.), 2 Regiftratoren (312 und 

100 Rthlr.), 1 Kanzliſt (200 Rthlr.), 1 Botenmeijter (225 Rthlr.). 

!) Die Sporteln für ihn betrugen 1745—47 beim Tribunal 11-1400 Nthlr., 
beim Ravenäbergiichen Appellationsgericht 38—46 Rthlr. 

3) Sonft nur noch „ein paar Dutzend Thaler“ Emolumente. 

3) Zugleich beim Kammergericht. 

4) Beim Eriminal-Collegium 500 Nthlr., Sporteln insgejammt etwa 
280 Rthlr. 

5) Hat „bei Gelegenheit des ſchweren Baues“ 1734 eine Beſoldung von 

300 Rthlr. befommen; an Sporteln und jonftigen Emolumenten beim Tribunal 

und beim Griminalcollegium 270 Rthlr. 

8) Dhne alle Bejoldung; nur NReferentengebühren 15—20 Rthlr. jährlich. 

7) An Emolumenten jonft nur noch jährlih etwa 32 Rthlr.; Hatte noch 

feinen Antheil an den gewöhnlichen Sporteln beim Tribunal (200 Rthlr.). 

Acta Borussica. Behördenorganifation VI. 57 
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General-PBrocehtabelle 1745. 

- R. 9. X. 1. B. 

pers ner mn 

Mie viel 
Broceffe bis Wie viel von] Wie viel 

Provinz usaona 1745 folhen Pro- | davon übrig 
gang heiten abgethan| bleiben. 

geſchwebet 

1. Preußen, fehlt . 

2. Churmarf, inconplet . 

3. Altemarf. —— 

4. Uckermark, incompflet . 

5. Neumart . 

6. Pommern 

7. Magdeburg . 
8. Halberftadt . 

9. Quedlinburg 

10. Minden . 

11. Lingen, fehlt 

12. Tedienburg, fehlt . 

13. Eleve, incomplet 

14. Meurs 

15. Geldern 

538. Bericht des General-Directoriums, IV. Departement. 

Berlin, 24. Mai 1745. 

Mundum, gez. Görne, Biered, Happe, Boden. R. 94. 1V, La. 18. 

Mindeniche Unterihlagungsiade. 

Da E. K. M. vorläufig aus unjerm allerunterthänigften Be- 
richt die bei der von dem Präfident von Löben wegen des Haccius- 
ſchen Reſts eingefandten Decharge vorgefommene Bedenklichkeiten 

allergnädigft werden erſehen haben, jo müfjen wir hiedurch weiter 
alferunterthänigit melden, daß nach jelbjteigenem Bericht der Min- 
denſchen zc. Kammer, fo nunmehro eingelaufen, 

1. über die von dem Nifchmüller!) ausgezahlte Summe fi) 

noch verjchiedene von dem Haccing!) unterichlagene Poſten hervor: 

7? In den Adreßkalendern von 1743 und 1748 nicht verzeichnet. 
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thun, als 700 Fl. Erbwinnungsgelder, und daß er mehr Frohn⸗ 
dienſtgelder gehoben, als berechnet; 

2. daß E. K. M. 180 Rthlr. Agio verlieren, weil das Geld 
nicht in holländiſchem, ſondern teutſchem Gelde bezahlet worden; 

3. daß die Äcker von denen cedirten zwei Bauernhöfen einzeln 
verfauft und zerplittert werden jollen, welches wider die Edicta lauft. 

Wir müffen ſolchemnach allerunterthänigft anfragen, ob die 
unterjchlagene Posten nicht noch weiter unterfuchet und dem Befinden 
nach beigetrieben oder, wie der p. von Löben vermeinet, fraft der 
von €. 8. M. ertrahirten Decharge niedergejchlagen bleiben follen. 

Der p. von Löben glaubet zwar, daß er dieſe Gelder aus dem 
Teuer gerifjen, da aber der verftorbene von Dandelmann vor fic 
und feine Erben vor den Haccius caviret gehabt, jo ift vor €. K. 
M. nicht die geringste Gefahr dabei gewejen, und fann der p. Riſch— 
müller zufrieden fein, wenn er wegen feines gethanen Vorſchuſſes 
jura cessa von €. K. M. erhält, zumaln zum Präjudiz der andern 
Ereditoren mit Recht ihm ein mehreres nicht gegeben werden fann, 
hingegen die Unterfuhung der unterfchlagenen Boften fortgefegt 
wird, weiln ohnedem in bortiger Provinz eingejchlichen iſt, der- 
gleichen ftrafbare Berdunfelungen mit Abolitionen abthun zu wollen. 

Indeſſen ftellen wir lediglih zu E K. M. höchſtem Wohl- 
gefallen, ob auf diefe Weife verfahren oder nach) der vom Präfident 
von Löben zur höchjteigenhändigen Unterfchrift gejandten Decharge 
alles niedergejchlagen werden und fernere Unterfuchung ceffiren folle. 

Eigenhändiges Marginal des Königs. (Wieder eingefommen 
3. uni.) 

„ich Solte glauben meine Handt alleine gölte Wohl genug. 
Sch“ 

539. Labinetsordre an Boden. 

Camenz, 26. Mai 1745. 
Ausf. R. 92, Boden Nr. 7. 

Boden und das Kaſſenweſen. 

Der König ift erfreut, daß die Refte in den Provinzen geringer 

find, als er geglaubt hatte — und zweifele Ich im geringften nicht, 
Ihr werdet, als ein treuer rechtichaffener Mann, Euch fernerhin an- 
gelegenft jein lafjen, damit injonderheit die Generalcaffen in gehörig 

57* 
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guter Drdnung continuiren und jedesmal im Stande bleiben, Die 
Verpflegung der Armee richtig und prompt zu fourniren. Mein 

Bertrauen ift hierunter zu Euch befonders gerichtet, jo daß Ich Mich 
darin am allermeiften auf Euch repofire und ſolches Euren jedes- 

mal gut gefundenen Dispofitionen überlaſſe. Wohergegen Ihr aud) 
verfichert fein könnet, daß Ich jederzeit bleiben werde Euer wohl 

affectionirter König. 

540. Schreiben des General-Directoriums an das Departement 

der auswärtigen Sachen. 

Berlin, 5. Juni 1745. 
Mundum, gez Riered, Happe, Boden. — R, 68. 5a. Negierung zu Aurich. 1744-45. 

Gonflicte zwiihen Regierung und Kammer in Aurid. 

Zwifchen Regierung und Kammer zu Aurich, d. 5. zwiſchen dem 
Kanzler Homfeld und dem Sriegsrath Bügel gab es von Anfang an viel- 
fache Irrungen,!) die auch einen jehr umfangreichen Schrifiwechfel zwiſchen 
dem Auswärtigen Departement und dem General-Directorium, denen die 
beiden Behörden beziehungsmweis untergeordnet waren, hervorgerufen hat. 

Schon am 20. September 1744 hatte Eocceji an den Minifter von 
Boden einen Entwurf zur gegenfeitigen Abgrenzung der Befugniffe beider 
Behörden gefandt, übrigens mit dem Bemerfen, daß die Renthei (Kammer) 
früher nad) Ausweis ihrer Ordnung ein der Regierung fubordinirtes 

Collegium geweſen fer; doch ift diefe proviforiihe Inſtruction nicht in 
Kraft getreten. ?) 

Aus dem mitunter fehr gereizten Schriftwechlel, der auf Seiten des 
Auswärtigen Departements meift aus Weinreichs, auf Seiten des General: 

Directoriums meist aus Culemanns Feder jtammt, geben wir bier als 

harakteriftiiche Brobe folgendes Schreiben des General-Directoriums 
vom 5. uni 1745. 

Es hat das General-Directorium nicht vermuthet, daß es Einem 
bochlöblichen Departement der auswärtigen Sachen, wie felbiges aus 
dejjen zurecht erhaltenen beliebigen Anfchreiben vom 15. vorigen 
Monats erjehen hat, fo gar unangenehm fein würde, daß es ſich 

gegen Ihro Ercellenzien über das Sujet des Kanzlers Homfeld zu 

') Bergl. Nr. 507 (S. 818), Nr. 514 (S. 827) und unten Nr. 542. 

2) Sie ift fürzer al® das fpäter mitzutheilende Reglement von 1746 und 

ftimmt in einer Anzahl von Artifeln mit dieſem wörtlich überein. 
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Aurich und deſſen bisheriges Betragen gegen die dortige Kammer 
bei verjchiedenen Gelegenheiten und vorkommenden Umftänden nod) 
jo offenherzig und vertraulich. erpliciret hat, maßen man in den 

Gedanken geftanden, daß folches zwiichen beiden Departements Die 
Nothwendigkeit und Sr. Königl. Maj. höchſter Dienft dergeftalt er- 
forderten. 

Dasjenige, jo deswegen bisher angeführet worden, beftehet 
nicht in bloßen jchweren Beargwohnungen, wie e8 II. E.E. zu be— 
nennen gefällig gewejen, fondern man beziehet fich deshalb Tediglich 
auf die Acta, woraus ein jeder Unparteiiicher vollenfommen wahr- 

nehmen wird, wie jehr das General-Directorium fich bisher bemühet 
babe, das Kammerwejen in Dftfriesland in das Yechte Geleife zu 
bringen; wobei es fich allemal II. E.E. Sentiment, wie Sie hoffent- 
lich das Zeugniß geben werden, gerne conformiret hat. Dadurch 
aber hat man es nicht weiter bringen fünnen, ala es im Anfang 
gewejen, jo daß nun über Jahr und Tag die edle Zeit mit unend- 

lihem Hin- und Herjchreiben zugebracht worden, bloß weil man es 
nicht in allem nad) des p. Homfelds Sinn und Verlangen machen 
wollen noch fünnen und injonderheit derjelbe den Krieges 2c. -Rath 
Bügel aus Dftfriesland weggeichafft und das ganze dortige Kammer- 
wefen unter feine Dependenz und Direction gebracht wiſſen will; 
weshalb jedoh IJ. E.E. des General-Directorii von Zeit zu Zeit 
eröffnetes Sentiment faft in allen Buncten Selbjt approbiret haben. 

Wenn man alfo des p. Homfeld3 actiones in diefem Stüd 
auf das allergehäffigite angejehen, wie II. E.E. e8 auszudrüden be— 
lieben, jo läßt man gerne jedermann urtheilen, ob nicht dag General- 
Directorium dazu die größefte Urjache Habe; weshalb man fich, an- 
ftatt es mit vieler vergeblicher Mühe zu recapituliren, hinwiederum 
auf die Acta berufet. Dagegen fann wohl mit wahrem Fundament 
gejaget werden, daß vielmehr der p. Homfeld ſeinerſeits des p. Bügels 
Betragen bisher in allen, und zwar faft unzähligen Berichten auf 
das allergehäffigfte abgemalet; es hat aber folches immer nur bloß 
in generalibus beftanden, womit er auch in dem von II. E. E. zu— 

gleich communicirten und verlangter Maßen hierbei originaliter 
zurüdgehenden Bericht vom 23. Aprilis a. c. continuiret. Und da 
das General-Directorium mit der größeften Urjache darauf gedrungen, 
daß er specialia anzeigen und gehörig erweifen follte, daß man im 
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Lande nichts als Winfeln und Wehklagen über Neuerungen und 
Bedrüdungen höre, jo jchläget er nun vor, daß die Beamte und 
Nentmeifter darüber vernommen werden möchten, welches ſich das 
General-Directorium gar wohl gefallen lafjen kann; daß aber folches 
durch die Negierung gefchehen follte, wie der Kanzler von Homfeld 
zugleich verlanget, das werden 3. E.E. jonder Zweifel wohl jehr 
bedenklich finden. 

33. E.E. find zwar der Meinung, daß die ganze Sache nieder- 

gejchlagen werden möge, mit dem Beifügen, weil man jonjten viel- 
leicht mehr erfahren möchte, als zu vernehmen lieb jein dürfte; auf 
jolche Weife wird jedoch das beftändige Befchuldigen des p. Homfelds 
und der Landftände nimmer ein Ende nehmen. Was aber II. E.E. 

mit der beigefügten gar nachdenklichen Erpreifion jagen wollen, 
das kann das General-Directorium nicht wifjen, und würde dem: 

jelben wohl fehr lieb jein, wenn IJ. E.E. Sich darüber näher zu 
erpliciren geruhen wollten. Inzwiſchen das General-Directorium 
darüber, weil es niemalen etwas verordnet, weshalb man in Dft- 
friesland zu fchreien Die geringfte Urfache haben fünne, ganz geruhig 
ift. Wenn aber gegen den p. Bügel etwas an den Tag kommen 
follte, jo wird folches dem &eneral-Directorio allerdings gar lieb 

jein, da man alsdann bald wegen defjelben, ohne fich feiner im ge— 

ringften anzunehmen, andere Rejolutiones fajjen wird, wogegen, im 
Fall fi finden follte, daß des p. Homfelds beftändige Beſchuldi— 

gungen ungegründet wären, doch auch billig ift, ihn davor anzu— 
jehen, und kann man auch auf die Weile der Stände immer- 
währendem Anbringen und DBerlangen wegen Wegichaffung des 

Bügel! ein- vor allemal ein Ende machen und das Bublicum be- 
ruhigen. Es muß aber die Unterfuchung deshalb feinesiweges, wie 
gedacht, von der Regierung, jondern von ein oder ein paar Com— 

mifjarien aus anderen föniglichen PBrovinzien, jo ehrlihe und cor- 
Date Leute find, gejchehen. 

Die ganz ungemeine Eloges, jo IJ. E.E. dem Homfeld jeiner 
in der Succejfionsfadhe dem Anführen nach geleifteten importanten 

Dienfte halber geben, kann das General-Divrectorium ihm gar gerne 
gönnen, wovor er jedoch, wie man glaubet, reichlich recompenfiret 
worden, indem er von der Advocatur zu der erften und einträg- 
lichjten Bedienung im Lande erhoben ift. Es würde aber alfo auch 
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wohl jeine Pflicht und Schuldigfeit fein, Sr. 8. M. nod weiter 
getreue Dienfte und infonderheit bei Einrichtung der Landesfachen 
zu leiften; es jcheinet aber wohl, daß er jeiner großen Neigung vor 
die Stände, deren Advocatus er vorhin gewejen, noch gar fehr an- 
hange und fich gar zu ſehr dadurch angewöhnet habe, beftändig gegen 
den Zandesherrn zu arbeiten und zu jchreiben. 

Indeſſen, da II. E.E. von demjelben ganz andere Dpinion 
haben, jo muß man es zwar dahingeftellet fein lafjen; Sie werden 
aber auch wohl geruhen, zureichende und ſolche Mittel auszufinden, 
wie das Kammerwejen endlich einmal in gute Ordnung kommen und 
Darin jederzeit erhalten werden fünne; jonften das General-Direc- 
torium ſich Hierunter von aller Berantwortung dechargiren muß 
und fich auch genöthiget finden wird, Sr. 8. M. ſolches allerunter- 
thänigft zu repräfentiren. Wobei ınan denn II. E.E. zuletzt nicht 
bergen kann, wie das General-Directorium ſchon verjpüret, daß Sr. 
K. M. bereits allerhand beigebracht fein müſſe und Höchitdiefelbe 
auf diefe Sache und des p. Homfelds Betragen fchon eine befondere 
Attention haben. 

Uebrigens hat das General-Directorium freilich bisher das 
Genie der oftfriefifchen Nation ſchon genugfam fennen zu lernen 
Gelegenheit gehabt; ob aber eben darum, weil es unruhige Leute 
find, denenfelben in allem jederzeit jogleich nachzugeben, und zwar 
bloß darum, weil fie es ſo haben wollen, das muß man dahinge- 

jtellet jein laffen. Es wäre aber höchſtens zu wünjchen, wenn ©. 
K. M., wie das General-Directorium ſchon bei anderer Gelegenheit 
erwähnet, einen recht wohlgefinneten und vernünftigen Mann in 
Dftfriesland hätten, welcher die Leute mit guter Manier auf den 
rechten Weg lenke, woran es aber alldort leider bis dato fehlet, 
ſonſten die hiefige Departements nicht mit allem jolchergeftalt, wie 
bisher bejtändig gefchehen, fatiguiret werden würden. 

Das Departement der auswärtigen Angelegenheiten (Podewils, Borde) ° 

ichlägt in einem Schreiben vom 27. Juni 1745 dem General-Directorium 
vor, zur Vermeidung der weitläufigen, zeitraubenden Correjpondenz zwifchen 
beiden Departements über oftfriefiche Angelegenheiten eine aus Mitgliedern 
beider Behörden gebildete Commiſſion niederzufegen, die an beftimmten 
Tagen, etwa alle 14 Tage oder 3 Wochen, ſämmtliche oftfriefifche Ange- 
legenheiten zu erledigen Hätte, Vorgeſchlagen wird dazu aus dem aus— 



904 Nr. 540-542. 5.—19. Juni 1745. 

wärtigen Departement Borde und der Geh. Kriegsrath Weinreih, aus dem 
Beneral-Directorium Boden und der Geh. Finanzratd Eulemann; außerdem 
wolle man noch Eocceji bitten, fich zu betheiligen. In einem an diefen 

Vorſchlag ſich knüpfenden Schriftwechfel mit dem General-Directorium 
wurde eine Hebereinftimmung dahin erzielt, daß von Feſtſetzung beftimmter 
regelmäßiger Situngen Abjtand genommen, auch der Commiffion von den 
oftfriefiichen Sachen nur das, worin ein Reffortconflicet möglich war, zu— 

gewiefen und zur Erledigung folder Sachen ein Termin nad Bedürfniß 
vereinbart werden jollte. Die Abhaltung der Eonfereuzen verzögerte fich 
durd die bejtimmte Weigerung Coccejis, ſich damit zu befaffen, bi An— 
fang 1746, wo von Seiten de3 auswärtigen Departements3 noch Dandel- 

mann ſich bereit erklärte, theilzunehmen. Auf Vorſchlag des General- 
Directoriumd wartete man nun erſt die Ferftigitellung des von beiden 
Behörden vereinbarten Reglements für Regierung und Kammer ab. Dann 
find die Conferenzen wirklich ind Leben getreten. 

Nah dem Tode des Minifters v. Borde und des Geh. Kriegsraths 

Weinreich geriethen fie eine Zeitlang ins Stoden. An Stelle der beiden 
Genannten treten jedoch im Mai 1747 Graf Bredow und Geh. Rath 
v. Bette ein. 

1749 fcheinen die Eonferenzen bereits feit längerer Zeit aufgehört 
zu haben.!) 

541. Inimediatbericht des Kammerpräfidenten v. d. Diten. 

Berlin, 15. Juni 1745. 

Mundum. R. 96. 411 D, 

Annahme eines Kriegsraths. 

Der bei dem verjtorbenen General v. d. Marwig im Dienft ge: 
ftandene Secretarius Franz Andreas Noelte, den der König auf eine con— 

venable Art placiven wolle, habe um die Stelle eines Kriegsraths cum 
voto et sessione bei der Hurmärkiihen Kammer gebeten, wo er bis zu 

eintretender Vacanz unentgeltlich arbeiten wolle. Eine ihm aufgetragene 
Proberelation beweife feine Fähigkeit, feine übrige Aufführung fei lobens- 
werth. Beantragt deffen Annahme. 

Marginale des Königs: „ist guht Sol ihn an nehmen 
Fch u 

1) Gen.Dir. Oftfr. V. 9. 
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542. Cabinetsordre an Homfeld. 

Im Lager bei Hahorzan, 19. Juni 1745. 

Ausf. St. Aurich. Pr. A. Geh. Arch. L. Gener, 66. 

Berwarnung Homfeld3 wegen feiner Intriguen gegen die Kammer. 

... Ich babe bisher mißfällig angemerfet, wie daß die 
mehreſten Revenües, welche Ich aus DOftfriesland zu erheben habe, 
weder ordentlich noch zu rechter Zeit eingefommen feind, und daß 
insbefondere die Stände mit dem von ihnen accordirten Quanto, fo 

erleidlih und geringe es auch ift, ſehr nachläſſig zu Werke gehen 
und beftändig damit zurüdbleiben, dergeftalt, daß die dortige Kammer 
nicht im Stande ift, in Bezahlung ihrer Duartale, wie Ich doch 
jolches absolument fordere, prompt und eract einzuhalten. Hierbei 
will Ih Euch nicht verhalten, wie Ich gar wohl bemerfet habe, daf 
Ihr Euch ein eigenes fait bisher daraus gemachet, gegen die Kammer 
und bejonders gegen den Kriegsrath Bügel zu arbeiten und in allen 
Gelegenheiten der Stände Partei gegen die dortige Kammer zu 
nehmen. Wie ch aber dergleichen aus Baffion, Jalouſie und 
Rebenabfihten lediglich herrührendes Betragen ehrlichen und recht- 
Ichaffenen, in einer Herrſchaft Eid und Pflicht ftehenden Bedienten 
vor höchſt unanftändig und indigne, Mir aber und Meinem Intereſſe 
vor jehr jchädlich Halte: jo erinnere und verwarne Ich Euch hier— 
durch jo gnädig, aber gewiß auch alles Exrnftes, daß Ihr Euch von 
nun an dergleichen jehr ungebührlihen Dinge gänzlich enthalten 
und Euch von nichts anders meliren follet, als was eigentlich und 
allein von Eurer Function. ift, insbefondere aber, daß Ihr die Stände 
nicht weiter gegen die Kammer aigriren noch factiones oder Par- 
teien machen jollet, widrigenfall® Ich ſolche Mittel finden werde, 
die Euch in gebührende Schranken fegen und die Ihr alsdann ohn— 
angenehm finden dörftet. Ich Hoffe noch von Euch, Ihr werdet 
Euch eines befjern befinnen und Euch dergeftalt betragen, daß Ich - 
Euch Meiner Gnade fernerhin werth achten kann, jo wie Ihr wiffet, 
daß Ich es bisher gethan Habe. ꝛc. 
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545. Aus verſchiedenen Actenftücen. 

24. Juni — 4. Juli 1745, 

Görnes Tod. Neubejeßung der Stelle Blumenthal. 

Am 24. Juni zeigen die zwei Söhne und die Wittwe des Etats- 
minifterd dv. Görne dem König deffen Tod an. Der König jchreibt an den 
Rand des Briefes der leßteren: „oblijantes Compliment, und ich viel Teil 
an den Toht eines alten Mannes nehme der das Haus lange gedienet hat 

dd.“ 
Unter demjelben Datum meldet fich der Freiherr dv. Dandelman!) 

mit dem Gefuh um Berleihfung des Görnejchen Poſtens. Der König 
refolvirt in dorso: „Lui faire entendre obligemment que ce n’etoit pas 
Son fait et que je ne pouvois confier cet Employ qu’a Des Gens fort 

Versez Dans L’oeconomie et la fason de Les administrer mais que Les 

affaires de Justisse pouroient etre Son fait. Fr.“ — wonach Eichel die 
Eabinetsordre vom 4. Zuli?) entwirft. Uebrigens folgt diefem Bejcheide 
auf ein erneutes Geſuch Dandelmanns vom 26. Juni ein zweiter vom 

7. Zuli, der den Adreſſaten (der hier übrigens als ministre d’Etat be- 
zeichnet wird) zur Geduld verweiſt, bis der König für fein „etablissement“ 
jorgen fünne. Wenn ihm das Anerbieten feiteng des Auswärtigen Amtes 
nicht gefalle, fo möge er fih nur darüber äußern; doch verlange der König 
feineswegs, daß er in Frankfurt großen Aufwand machen oder eine große 
Figur fpielen ſolle. — 

Das General-Directorium meldet dem König unterm 25. Juni 1745 
(Tone. gez. Viereck, Happe, Boden, Marſchall), daß der Eher des 1. De: 
partements, Etatsminifter dv. Görne, gejtern Abend mit Tode abgegangen 
fei. Der Nachlaß fei ordnungsmäßig verfiegelt worden. Marſchall werde, 
wie während der Krankheit des Berftorbenen, jo auc ferner zunächſt die 

Geſchäfte beim 1. Departement wahrnehmen. 
Durch Cabinetsordre d. d. im Lager bei Dievetz, 1. Juli 1745 

(Ausf.) eröffnet der König dem General-Directorium, daß er bejchloffen 
babe, an Görnes Stelle den Etatsminifter und bisherigen Präfidenten der 
Gumbinnenſchen Kammer v. Blumenthal zum dirigirenden Minifter beim 

General-Directorium und zwar für das 1. Deparlement zu ernennen. Doch) 

1) Wilhelm Friedrich Frhr. v. Dandelman, aus Minden, geb. 1682, 1722 

Aſſeſſor beim Reichskammergericht in Wehlar, dann in Heffen-Eajjeljchen Dienften 

als Geheimer Rath, trat 1744 in preußiichen Dienft und wurde 1745 ald Wahl- 
botichafter zu der Kaiferwahl Franz I. nach Frankfurt geſchickt; 1746 (15. Jan.) 

Auftizminifter. (F 12. Juli 1746.) 

2) Cone. (Eichel) R. 96. 411 D. 
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fol das Departement der Poſtſachen von diefem getrennt und durch den 
Minifter v. Marfchall verwaltet werden. Bon dem Gehalt des Berftorbenen 
ſoll eine fpecificirte Nachweifung eingefchiett werden; dem Minifter v. Blumen 
thal bewilligt der König davon 5000 Rthlr.; über den Reſt behält er ſich 
vor, fpäter zu disponiren. 

Zum Bräjidenten bei der Gumbinnenſchen Kammer wird der bisherige 
Director derfelben v. Bredow ernannt; fein Gehalt wird beftimmt werden, 
wenn der König eine Nachweifung über die Bezüge feines Vorgängers 
erhalten hat. Vorſchläge zur Neubefegung des Directorpoftens hat Blumen- 
thal zu machen. 

Börne hatte an Gehalt bezogen 
aus der General-Domänenlafle . - . » .". . 4000 Rthlr., 

aus den Neujahrögeldemn . . . . . 4000 
Fouragegelder auf 6 Pferde aus ber Hofitantstaffe 252 „ 

. 8252 Rihlr. 
Davon erhielt laut Cabinetsordre d. d. im Lager bei Dieveß, 

4. Juli 1745, Blumenthal 5000 Rthlr. und die Etatsminifter Graf 
v. Podewils, v. Marfchall, v. Bord je 1000 Rthlr. Die Fouragegelder 
(252 Rthlr.) befam laut Cabinetsordre vom 6. Juli (ebenda) Boden. 

Die Ernennung Blumenthals wurde den Kriegs- und Domänen: 
fammern durch Refcript vom 10. Auguſt 1745 angezeigt.!) 

544. Aus den Protocollen der Königsberger Kammer. 

2., 6., 10. Juli 1745. 
Abjchriften, gez. a) C. Wernide, b) u. e) Stodelmann. R. 92. Blumenthal 88, 

Kammerdirector Kellner und Kriegsrath Stolterfoth. 

Actum Königsberg, den 2. Julii 1745, ın pleno Camerae. 

Der Herr Geheimte Rath und Kammer-Director Kellner fagten 
dem Herrn Kriegsrath Stolterfoth: Es wäre ihm, Herrn Geheimten 
Rath, das geftrige Concept wegen des Guts Diebowen und bes 
Amtmann Hahn Pachtreft betreffend zwar wieder zugefommen, aber 
ohne Beilegung der nöthigen dazu gehörigen Acten, da er doch 
jolches ausdrüdlich mit defideriret Habe. 

Er wiſſe nicht, wie er folches nehmen oder verjtehen jolle, 
zumalen er beftändig mehr wahrnehmen müſſe, daß fich Herr Strieges- 
rath Stolterfoth im geringsten nicht an feine, des Herrn Geheimten 
Raths, gegebene Erinnerungen kehre, ohngeachtet folhe den wahren 

I) Gen.-Dir. Oftpr., Beitallungsiahen. Gen.Dir. Min. Nr. 3. 
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königlichen Dienft lediglih zum Zwed hätten, vielmehr aber bei 
aller Gelegenheit die wenige Achtung gegen ihn, als Directorem, 
bezeige, dejjen zu Beitärfung der Herr Geheimte Rath denen an— 
wejenden Membris eröffnet, wie Herr Kriegesrath Stolterfoth im 
Majo vorigen Jahres Sonnabend: vor feiner Abreije ihm gewifje 
Sachen und Ertracte gebracht, das Salzweien betreffend, welche aber 
Herr Geheimte Rath noch erft näher zu eraminiren nöthig gefunden 
und deswegen dem Herrn Sriegsrath gefaget, daß er den Montag 

Vormittag, noch vor feiner Abreife, auf die Kammer fommen möchte, 
damit man diefe Sachen gehörig abmachen könnte, indem es auf 
etlihe Stunden, die er alsdann jpäter wegreifen würde, ja nicht 
anfäme. 

Herr Geheimter Rath hätte alfo geglaubet, daß Herr Krieges- 
rath Stolterfoth ih den Montag Vormittag im Collegio einfinden 
würde; allein da er, Herr Geheimte Rath, gekommen und nad) 

Herr Kriegesrath Stolterfoth gefraget, hätte er gehöret, daß Die 
Pferde jchon des Morgens vor jeinem Haufe gefehen worden und 
er wohl jchon weg fein würde, und da nad ihm gefchicdet worden, 
wäre e3 auch wirklich alfo gewefen. 

Herr Geheime Rath habe darauf einen Brief an ihn gefchrieben, 
dejjen Inhalt er zugleich vorliefet und nebſt der Antwort, welche 
er vom Herrn Kriegesrath Stolterfoth erhalten, abjchriftlic ad acta 
giebet. 

Die Beurtheilung hierüber will Herr Geheimte Rath einem 
jeden VBernünftigen überlafjen. 

Vor feine Perfon aber declariret der Herr Geheimte Rath, 
daß er hiezu weiter micht jtill fein fünne, fondern, da er jähe, wie 
mit der bisherigen gelinden Art, die er gebrauchet, verichiedene 

Sachen zu des Königs wahrem Dienft auf einen bejjern Fuß zu 

jegen, bei einigen, wie anigo bei Herrn Kriegesrath Stolterfoth, 
nicht fortzufommen, er fich endlich der von Sr. 8. M. ihm nicht 
allein gegebenen, fondern auch allenfalls zu gebrauchen anbefohlenen 
Autorität völliger als bishero bedienen würde; Herr Kriegsrath 
Stolterfoth aber würde bei feinem bisherigen Verfahren e8 dem 
Herrn Geheimten Rath nicht verdenfen, daß, er mit fünftiger Poft 
deshalb immediate an S. 8. M. zur höchſten Decifion allerunter= 
thänigjt berichten würde. 
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Herr Kriegsrath Stolterfotd antwortet: Er müſſe ſich ein 
folches gefallen laſſen und verhoffe, daß S. K. M. die Gnade haben 
würden, ihn auch zu hören. 

Der Herr Geheimte Rath Kellner regeriret: Er habe es zu 
dem Ende öffentlich und in feinem, Herrn SKriegsrath, Beijein ge- 
jaget, damit er jehen fünne, wie Herr Geheimte Rath nicht etwas 
Hinter feinem Rüden vorzunehmen gejonnen jei. 

Zum Beihluß erinnerten der Herr Geheimte Rath jämmtliche 
anwejende Membra nochmals, daß ein jeder jeiner Pflicht treulich 
und mit gehöriger Application ein Genügen thun, widrigenfalls aber 
dem Herrn Geheimten Rath e3 nicht verdenfen wolle, wenn nad 
vergeblich) angewandten Erinnerungen er davon an Sr. 8. M. 
höchſte Perjon berichten würde; welches fich vor diesmal insbeſondere 
Herr Kriegsratd Schlemüller mit annehmen möchte, als an welchem 
Herr Geheimte Rath gleichfalls bemerfet, daß er denen gegebenen 
Erinnerungen die gehörige Folge nicht leifte und auch ſonſten fchlechte 
Achtung gegen ihn, wohl aber verjchiedentlich eine gar zu weit 
gehende paffionirte Protection vor einige Beamten bezeige. 

Actum, den 6. Julii 1745, in pleno Camerae. 

Bei geendigter Sejfion erflärete der Geheime Rath, auch 
Krieges- und Domänenfammer-Director Kellner fich folgendergeftalt: 

Es würde dem Kollegio erinnerlich fein, was jüngfthin wegen 
eines im vorigen Jahre an den Herrn Kriegs ꝛc. -Rath Stolterfoth 
geichriebenen Briefes und der von demfelben wider alles Vermuthen 
erhaltenen Antwort unterm 2. diejes ad protocollum genommen 
worden und ihnen allerjeit3 zu erfennen gegeben jei. Er ſei aud 
Willens gewejen, die Sache immediate an S. 8. M. gelangen zu 
laſſen; da aber Herr Kriegsrath Stolterfoth heute früh zu ihm ge- 
fommen wäre, fein Verjehen erfannt und depreciret hätte, jo wollte 

er, um zu zeigen, daß er ein Chriſt und redlicher Mann, auch mit 
dem Unglüd feines Nächten ihm gar nicht gedienet wäre, das bis» 
berige unanjtändige Betragen gern vergeben und vergefien, jedoch 
unter dem ausdrüdlichen Beding und in der Hoffnung, daß nicht 
allein Herr p. Stolterfoth, jondern auch die übrigen Herren Käthe 
der letzteren Erinnerung eingedenf und befliffen jein würden, im 
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königlichen Dienft dergeftalt fich zu verhalten, wie ihre jo theuer 
geleiftete Pflicht jolches erforderte und fie e8 gegen Gott, gegen den 
König und in ihrem eigenen Gewiſſen verantworten könnten. Ins— 
befondere aber müßten deren Beamten befjer auf die Finger gejehen 
und auf das wahre Wohl der Unterthanen ein mehreres Augenmerk 
gerichtet werben. 

E3 möchte niemand wegen deifen, jo er bei diefer Gelegenheit 
mit einem anftändigen Ernſt zu erkennen und ad protocollum ge— 
geben, auf die Gedanken gerathen, daß er etwa gegen einen oder 
den andern vor feine Perſon übel gefinnet ſei; feineswegs, jondern 

er verficherte vielmehr auf das heiligfte, daß er gegen einen jeden, 
welcher mit ihm die wahre Wohlfahrt des Landes, das Beſte der 
Untertanen und den lediglih daraus fließenden wahren Vortheil 
des Königs treulich zu befördern juchen und zu dem Ende feine 

öftere wohlgemeinte Erinnerungen annehmen wollte, allemal aufrich- 
tige Liebe und Freundichaft bezeigen würde. 

Des Königs Majejtät hätten ihm vor jeiner Anheroreife nicht 
allein die der Kriegs- und Domänenfammer abjchriftlich zugefertigte 
Inftruction ertheilt, jondern auch mündlich befonders angewiefen, 

welchergeitalt er jowohl im Anfang als Fortgang feines Dirertorats 
fi verhalten folle. Nach Maßgebung diefer befondern Anftruction, 

welcher aufs genauejte nachgelebet worden, könnten verjchiedene 
Sachen in der bisherigen Art nicht weiter bleiben, jondern müßten 
auf einen andern Fuß geleßet werden, worin er auch bergeftalt zu 
reuffiren verhoffe, daß dadurc die Arbeit keineswegs ſich vermehren, 
jondern verringern jollte, wofern nur in allen Dingen gehörige 
Drdnung beobachtet und eine lautere Abficht zum Grunde geleget 
würde. 

Er hätte zwar die neuen Erträge bei der Nevifion faft durch— 
gehends geändert und ſämmtliche Vorwerksanſchläge umgearbeitet 
und auf eine wirthichaftliche Art eingerichtet; e8 wären aber dem- 

ohngeachtet die neuen Erträge nod in völliger Ordnung nicht, wie 
jelbige billig jein jollten, und würde er dahero von denen auf 
Trinitatis fünftigen Jahres pachtlofen Aemtern die Anſchläge jelbft 
gehörig anfertigen, damit die Herren Departementsräthe nad) felbigen 
hiernächſt fich genau richten könnten. Wobei zugleid dem Herrn 
Kriegsratd Nike nicht verhalten wurde, daß er fih mehr Mühe 
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geben müßte, dasjenige zu faflen, was einem Departementsrath zu 
wiſſen nöthig fei und zu thun obliege. 

©. 8. M. wühten die bejondere Umjtände und Mängel bei 
der hiefigen Kammer durchgehends jehr wohl und wollten felbige 
abgeftellt, auch eine befjere Einrichtung gemacht wifjen, welches er 
alfo zu jeinem Augenmerk nehmen und zu jänmtlichen Herren 
Näthen das feite Vertrauen fafjen wiirde, jelbige würden hierunter 

mit ihm gleichen Eifer, Treue und Fleiß vor die wahre Wohlfahrt 
des Landes und der armen Unterthanen, auch das daraus fließende 
fönigliche Intereſſe beweijen, damit er widrigenfalls, obwohl ungern, 
nicht genöthigt würde, fich der erhaltenen Autorität zu bedienen und 
Sr. 8. M. höchſten Perfon auf Pflicht und Gewifjen davon aller- 
unterthänigfte Anzeige zu thun. 

Actum, den 10. Sulii 1745, in pleno Camerae. 

Des Herrn Geheimten Kriegsrath, aud) Kriegs und Domänen- 
fammer-Directoris Kellner |Wohlgeboren] gehen mit dem Herrn 

Kriegs ꝛc. «Rath Stolterfoth die Schadenftände und Bergütungs- 
poften feines Departements durch und finden dabei auszuſetzen: 
daß damit, ohngeadhtet der vorm Jahr nach einer bejondern fünig- 
lihen Ordre in pleno Collegii ihm gegebenen Erinnerungen, ſehr 
obenhin verfahren fei und nicht genuegfame Raiſons angeführet 
worden, warum Diefer oder jener Bauer bezahlet habe oder nicht. 

Die Beifchriften müßten gegründeter und zuverläjfiger, nicht 
aber jo general gemachet, mithin vors fünftige alles genauer era= 
miniret werden. 

Herr Krieges 2. Rath Stolterfoth vermeinte: wenn der Herr 
Geheimte Rath nur einmal den Verſuch in feinem Departement 
thun möchten, diejelben bald einfehen würden, daß jolches nicht wohl 
möglich. 

Der Herr Geheimte Rath replicirten ihm aber, daß es gar 
wohl angehe, und hätten in der Marf, wo eben diejelbe und noch 
mehr Arbeit bei denen Aemtern wie hier vorfalle, jolches practicable 

gefunden; allein der Herr Kriegsrath Stolterfoth entſchuldige ſich 
immer mit der Unmöglichkeit. Dahero, wenn er davon nicht ab- 
Stehen und die Sachen nach denen gejchehenen Erinnerungen, welche 
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ihm Schriftlich ind Departement mitgegeben werden follten, tractiren 
würde, eine Menderung gemachet werden müſſe. 

Herr Kriegesrath Stolterfoth will ſich ſolches gern gefallen 
laffen, und follte ihm lieb fein, wenn er feine Dimijfion erhalten 

könute, um welche er jchon vorhin Habe allerunterthänigfte Anfuhung 
thun wollen, weil er alt wäre und im Dienft nicht mehr fortfommen 
könnte. 

Der Herr Geheimte Rath antworteten ihm darauf: der Herr 
Krieges 20. «Rath wifje, was dieſer Tage deshalb ſchon vorge- 

fommen; indefjen wenn es ihm ein Ernft ſei, jo dürfte er fih nur 
pofitivement darüber erflären, und gaben folches ad protocollum, 

womit Herr Kriegesrath Stolterfoth zufrieden gewejen. 

545. Königlicyes Refcript an die Kurmärfifhe Kammer. 

Berlin, 9. Juli 1745. 
Koncept, ger. Kappe. — GenDir. Aurmark. Tit. (CXXXVI. Streisjaden. Generalia. Nro. 8. 

Fixirung der Behrungsfoften bei Kreisperjammlungen. 

Friderih König in Preußen ꝛc. Nachdem Wir Euren wegen 
der feitzufegenden Zehrungskoſten bei denen Kreisverfammlungen 
unterın 11. Februarii a. c. abgejtatteten näheren Bericht erhalten 
und daraus erjehen, was die Landräthe dieferhalb in Vorjchlag ge- 
bracht, auch, wohin Eure Meinung gehe, jo haben Wir dieſe Koften 
nunmehro dergeftalt reguliret, daß bei denen Sreifern und zwar 

1. dem Nieder-Barnimfchen jährlich 100 Rthlr., 
2. dem Ober-Barnimfchen gleichfalls 100 Rthlr., 
3. dem Teltowjchen, da die vorftehende beide Kreiſer jeder 

nur 100 Rthlr. befommen, 200 Rthlr., 
4. dem Zauchiſchen 140 Rthlr., 
5. dem Bees- und Storfowfchen 70 Rthlr., 

6. dem Ruppinſchen 116 Rthlr., 
7. in der Alte Mark die vorhin jchon dazu ausgejepet ge- 

wejene 400 Rthlr., 

8. in der Udermarf, um einen numerum rotundum zu haben, 
300 Rthlr., desgleichen, 

9. in der Priegnig 300 Rthlr., 
10. dem Lebufiichen Kreiſe 60 Rthlr. und 
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11. dem Glien- und Havelländijchen Kreife 200 Rthlr. zur 
Ausgabe paffiven jollen; es muß aber vor den Glienfchen Kreis 
nicht8 weiter angerechnet werden, als was etiva von denen 200 Athlr. 
darauf fället. 

Diefe Summen ſollen nicht überfchritten, wohl aber, jo viel 
möglich, davon noch was menagiret, zu dem Ende auch bei Einfend- 
und Ablegung derer Gontributions-Rechnungen die respective zur 
Zehrung ausgejegte Kojten gehörig berechnet und beleget, auch jo= 
wohl von Euch ald der Ober-Rechenkammer, welcher ſolches dato 
bejonders mit anbefohlen worden, darnach bei Revifion der Contri- 
butions-Rechnungen gejehen werden; wie Ihr dann jedem Kreiſe 
aufzugeben Habt, jein respective fejtgefegtes Zehrungsgquantum im 
nächſten Etat mit zu jeßen. 

Was übrigens den von Euch gethanen Vorſchlag betrifft, daß 
bei den Kreisverfammlungen vor jeden erfcheinenden Einfaßen 8 Gr. 

vor die Mahlzeit, 8 Gr. vor Pferdefutter und übrige etwa vor» 
fallende Koften und vor jedem Domeftiquen 4 Gr., derfelben aber 
nur 2, nämlich ein Diener und ein Kutſcher, vor jeden Kreisftand 
zu rechnen, oder ftatt dejjen überhaupt 1 Rthlr. pro Tag in Aus— 
gabe pajfiret werden möchte, fo gehet folches nicht an, weil der 

Endzwed, daß in einem Jahre nicht mehr als in dem andern ver- 
wendet werden joll, Dadurch nicht erreichet wird. 

546. Bericht des General-Directoriuns, 

Berlin, I0. Juli 1745. 

Mundum, gez. Biered, Happe, Boden, Marihall. R. 9. IV. La, 18. 

Unciennetät beim General-PDirectorium. — Happe. 

Das General-Directorium überreicht die Ausfertigungen wegen ber 

Beitellung Blumenthals zum dirigirenden Minifter beim eneral-Directorium. 
Der Bericht fährt fort: 

Wir hoffen aud, E. K. M. werden allergnädigft approbiren, 
daß nach der von des höchitjeligen Königs Majeftät gleich) anfangs 
bei Etablirung des General-Directorii Allerhöchſtſelbſt gemachten 
Einrihtung der Sig nach der Anciennete beibehalten werde, ohne 
daß ſonſt das geringste bei den Departements geändert wird. 

Acta Borussica. Behörbenorganifation VI. 58 
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Eigenhändiges Marginal des Königs. (Wieder eingelommen 
27. Juli.) 

„Vihrek. bohden Marjal Blumenthal und Happe Sol der 
legte Seindt Fch.“ 

Happe kehrte ſich an dieſe Verfügung nicht und zeichnete die Berichte 
an den König nach feiner Anciennetät an zweiter bezw. dritter Stelle. 
Der König corrigirte ihn, indem er mehrmals feinen Namen unter Be- 
richten, die mit Marginal vemittirt wurden, durchſtrich. Happe jchreibt 

darüber am 18. September an feine Collegen vom General-Directorium: 

Des Wirklich Geheimen Staate-, Krieges. und dirigirenden 
Miniftri Herren von Marjchalls Ercellenz haben mir legthin gezeiget, 
wie ©. 8. M. auf eine vom V. Departement zurüdgelommene Re— 
lation meinen Namen durdhftrichen.‘) Ob nun zwar ©. 8. M. 
auf die von mir unterm 21. Augufti abgelaffene Borftellung 2) Sid) 

noch nicht erpliciret, indefjen mir aber dennoch nachhero Sachen zu 
erpediren zugeſchickt, ſo Hatte gemeinet, daß mit nächftem die er- 
wartete Rejolution erfolgen würde. Da aber folches nicht gefchehen 
und ich Heute anliegende Vorſtellung mit meinem durchitrichen|!] 
anderweitig befommen,?) jo werden dirigirende Herren Ercellentien 
zweifelsohne für gut finden, daß ich [bis] zu eingelangter Antwort 
und Drdre die vom Directorio abgehende Berichte nicht mit unter- 
Ichreibe. 

Happe hat in der That eine Zeitlang die vom General-Directorium 
erftatteten Berichte nicht gezeichnet. Zum erften Male erjcheint fein Name 
wieder unter einem Bericht vom 18. Juni 1746 in der gewöhnlichen 

Reihenfolge, ohne daß der König eiwas dazu bemerkt hätte. Unter einem 
Bericht vom 12. Juli 1746 findet er ſich aber wieder durchſtrichen. Das 
nächſte Mal erfcheint er — nicht durdhftrichen — unter einem Bericht vom 
24. Uuguft 1746. (R. 94. 1V. La. 18.) Happe hat aljo die Reihenfolge 
nach der Anciennetät jchließlich doch behauptet. 

1) Nicht befannt. 

2) Nicht erhalten. 

3), Bericht des General-Directoriums vom 2. September 1745, gez. Viered, 
Happe, Boden, Blumenthal; wieder eingefommen 18. September. Happes Nanten 

ift mehrmals durchftrihen. Das beigefügte Marginal nimmt nicht weiter Bezug 

darauf. Desgleihen in zwei Berichten vom 14. und 15. September. 
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547. Cabinetsordre an das gefammte Etatsminifterium. 

Lager bei Slatina, I. Juli 1745. 
Gone, von Eicheld Hand. R. 96. 411 D. 

Keine Anwartihaften auf Aemter! 

Unter einer zur königlichen Unterfchrift eingereichten, von Biered 
und Happe gegengezeichneten Ordre an die Recrutenfaffe vom 23. Juni 
1745, des Inhalts, daß einem Sceretär bei der Kurmärkiſchen Kammer 
die im Fahre 1735 für die Anwartſchaft auf einen der beiden Regiftratoren- 
pojten gezahlten 100 Thlr. zurüdgezahlt werden follen, da die beiden Poſten 

inzwiſchen anderweitig beſetzt worden jind, bemerkt der König eigenhändig: 

„was Sollen das vohr amwahrtungen Sein [?] wo mir die 
Herren Ministres anwartungen werden unterjtehn So Sol der 
Minister So es unterjchreibet 100 Duc Strafe geben dh.“ 

Die danad von Eichel entworfene Kabinetsordre vom 11. Juli 1745!) 

verbietet unter der obigen Strafandrohung allgemein den fänmtlichen 
Etatöminiftern, wegen Anwartungen oder auch wegen Adjunctionen auf 
Bedienungen beim König Anfragen oder Borftellungen zu tun. 

548. Immediat Bericht Münchows. 

Breslau, 19. Juli 1745. 
Concept. — Breit. SteA. MR. P. I. Sect. I. No. 6. Vol. I. 

Abſchied des Kriegsraths von Hagen. 

Der bei der Breslauer Hammer ftehende Kriegsralh von Hagen 
fünne wegen feiner ftarfen Familie mit feinem ZTractament an diefem 

theuren Ort nicht ausfommen und glaube überhaupt „ohne gewiß Bier in 

Schleſien nicht geftattete Hilfsmittel“ nicht ſubſiſtiren zu können. Ex babe 

daher verfjchiedentlih um feinen Abjchied gebeten, und Münchow befür— 

wortet die Ertheilung defjelben, indem ex zugleich einen Nachfolger vor— 

ihlägt. Hagen wolle ſich nad Mansfeld GKönigl. preuß. Antheils) auf ein 

Gütchen zurüdziehen. 

Der König jendet die ihm eingereichte Entlaffungsurkunde unterfchrieben 
zurüd durch Cabinetsordre vom 28. Juli 1745 (ebenda), befiehlt aber dabei 
dem Minifter, fie dem Hagen nicht eher auszuhändigen, als bis dieſer 
einen jchriftlichen Revers ausgeftellt Habe, „daß bei Berluft von Ehre und 

1) Das Datum kann aucd als 14. Juli gelefen werden. Doch icheint der 

Erpeditiondvermerf auf der beiliegenden Ordre an die Recrutenkaſſe (13. Juli) 
für den 11. Juli zu fprechen. 

58* 
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Reputation, auch feines noch Habenden Vermögens er niemalen unter 
feinerlei Prätert in andere und auswärtige Dienfte gehen, auch alles das— 

jenige, jo ihm von den jchlefiihen Umftänden befannt geworden, höchſt 
verſchwiegen bei ſich behalten und nicht das geringjte davon, weder directe 

noch indirecte, an jemand eröffnen wolle.“ 
Als Hagen im nächſten Jahre doch in fremde Dienfte zu treten be= 

abfichtigte, wurden ihm ernftlihe Schwierigkeiten gemadt. (R. 96. B. 32.) 

549. Labinetsordre an das General-Directorium. 

Im Lager bei Chlum, 22. Juli 1745. 
Abſchr. G⸗D. Magdeb. Tit. XIII. Rr. 5. 

Keine Diäten für Baubediente. 

Der König hat aus eigener Bewegung rejfolvirt, daß die Landbau— 
meijter und Baubedienten, wenn fie in Baufachen reifen, feine Diäten 
weiter haben follen, weil dadurch bisher die Bauten nur weitläufig gemadt 

und verzögert worden find. Das General-Directorium bat das Gehörige 
deswegen zu verfügen. 

Die Berfügungen an die Kammern ergingen unterm 28. Juli. 
Wie die Acten zeigen, wurde es mit der Ausführung ftreng ges 

nommen. 

550. Cabinetsordre an Blumenthal. 

Im £ager bei Chlum, 25. Juli 1745. 
Ausfertigung. — R. 92. Blumenthal 117. 

Schlabrendorff Director bei ber Gumbinnenihen Kammer. 

Gehalt Bredomg, des Präjidenten. 

Auf die Verfiherung, jo Ihr Mir in Eurem Schreiben von 

der Bapacität, Droiture und Erfahrung des Gumbinnenjchen Krieges- 
und Domänenraths von Schlabrendorff gegeben, !) habe ich denfelben 
zum Director bei folder Kammer ernennet, auch an das General» 
Directorium die erforderliche Ordre deshalb ergehen Tafjen.?) 

1) Blumenthal bemerft bei dem Vorjchlage Schlabrendorffs, daß diejer feine 
Tochter zur Ehe gehabt, die vor zwei Jahren geftorben. 

2) Nah dem Tode des Pommerichen Kammerdirectord und Geh. Raths 

(Ehriftian Friedrich) v. Thile befahl der König durch Cabinetsordre d. d. im 

Lager bei Ruſek, 10. Juli 1745 dem General-Directorium, zur Wiederbefegung 

der Stelle „einen oder ein paar tüchtige, ehrliche, erfahrene und routinirte Leute, 
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Betreffend Euer übriges Gefuch,!) fo bin Ich einestheils nicht 
mehr im Stande, folhem zu deferiren, da Ich dem Präfidenten 
von Bredow vermitteljt einer vorhin bereit® ergangenen Ordre an 
da8 General ꝛc. »Directorium dasjenige Gehalt, jo Ihr chedem zu 
Gumbinnen gehabt, jchon conferiret habe, anderntheild aber würde 
dieſem Mann viel zu nahe gejchehen, warın er von dem Tractament, 
fo ſchon vorhin zu folder Function geleget worden, ein anjehnliches 
verlieren, dadurch auch zugleich feinem Fräftigen Succeffori, der mit 
Famille verjehen fein kann, bejonders präjudiciren würde. 

551. Bericht des Beneral-Directoriums. 

Berlin, 7. Auguft 1745. 
Mundbum, gez. Happe, Boden, Marſchall. R. 96. 411 D. 

Bacanz im General-Directorium — Kurmärfifhe Aemter— 
commijjarien. 

Der Geh. Finanzrath v. Klinggräff?) iſt am 5. Auguſt geftorben. 
Der Geh. Finanzrath Duhram, der ihm vor vier Jahren zur Seite gejeßt 

worden ift, wird beftimmungsgemäß jegt nad) Klinggräffs Abgang in deſſen 
Bejoldung eintreten. — 

Landrath dv. Platen, Director in der Priegnig, bewarb ſich nad 
dem Tode des Geh. Fin.Raths v. Klinggräff 1745 um das Gehalt, das 
diefer als „Aemtercommiſſarius aus der Priegnigfchen Kreisfaffe bezogen 
hatte (200 Rthlr.). Er felbjt Hatte nur 200 Rthlr. Gehalt (als Director). 

Das Geſuch wurde abgewiefen (C.O. d. d. im Lager bei Semoniß, 

jo in Bommern gar feine Conerion haben, und fonften fleißige und treue Arbeiter 
jeind“ vorzuschlagen und darüber mit Blumenthal insbejondere fich zu verftändigen. 

Jedenfalls nah Blumenthald Rath jchlug das General-Directorium, bevor noch 

die oben erwähnte Gabinetöordre eingetroffen war, unterm 12. Auguft dem König 

ben neu ernannten Kammerdirector zu Gumbinnen, dv. Schlabrendorff, vor. Der 

König genehmigte den Vorſchlag. Beſtallung Schlabrendorfi3 vom 4. Sept. 1745. 

(Boripannpaß auf 8 Pferde zur Ueberliedelung von Gumbinnen nad Stettin.) 
Gen.-Dir. Bommern Tit. 2, Nr. 2. 

I) Blumenthal hatte von feinem Präfidentengehalt (2000 Rthlr.) ſich noch 
500 Rthlr. jährlich ansgebeten, um fich in Berlin neu einrichten zu können. 

Bredow werde nicht heirathen und Fönne alfo mit 1500 Rthlr. wohl ausfommen. 

Das Miniftergehalt betrug 5000 Rthlr. 

2), Joachim von SKlinggräff, eins ber ältejten Mitglieder des General» 

Directoriums (IV. Dep.), ſchon 1715 als Mitglied der General-Rechenfammer erwähnt. 
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13. Sept. 1745). Die Stelle eines Aemtercommiffarius follte überhaupt 
eingehen, das Gehalt anders verwandt werden. 

Ein Concept vom 31. December 1746 weift die Kurmärfifche Kammer 

an, dem Director v. Platen 200 Rihlr. und dem Kreiseinnehmer Gedike, 

der zugleich Kreisfyndicus war, 100 Rthlr. ald Zulage aus der Kreiskaſſe 
zu reihen. Doch ift das Concept nach einer Notiz Happes reponirt und 
Platen veranlaft worden, ficd) beim König immediate zu melden. Ob und 
mit welchem Erfolge er das gethan bat, ift nicht befannt. Er ftarb fchon 
1747 (Auguft). 

552. Jmmediatbericht des Minifters v. Blumenthal. 

Berlin, 24. Yuguft 1745. 
Munbum. R. 96. 411 D. 

Bejegung der Stelle eines Directors bei der 

Königsbergihen Kammer. 

Dem Minifter ift vom König aufgegeben worden, an Stelle des ver- 

ftorbenen Königsberger Kammerdirectors Hartmann einen ehrlihen und 
geſchickten Mann, welcher „infonderheit der Aecciſe- und Commercienfachen 
wohl fundig und dabei ireibfam und activ“ jei, in Borfchlag zu bringen. 

Der Minifter bezieht fich deswegen auf den Bericht des General-Directoriums 
vom 12. d. Mts., welches die Kriegsräthe Kornmann aus Königeberg und 
Leng aus Gumbinnen vorgefchlagen hat und bezeichnet beide als gleich 
geeignet, 

Marginalrefolution, von Eichel aufgezeichnet: „Kornemann müßte 
es werden und Lentz im Litthauifchen bleiben.“ 

555. Bericht der Juftizminifter an den König. 

Berlin, 19. Sept. 1745. 
Mund. gez. Cocceji, Broih, Arnim. R. 52. Nr. 69. 

Entlajfjung des Magdeburger Regierungsraths v. Söhlenthal. 

Der Magdeburgifhe Geh. Regierungsrat v. Söhlenthal bittet um 
jeine Entlafjung, weil er bisher noch zu feiner Befoldung hat gelangen 
fünnen. Schulden halber hat er fich jchon vor einigen Monaten zu feinem 

Bruder, der dänischer Gefandter am Engliichen Hofe ift, retivirt, durch 
dejjen Beihülfe er irgendwo feinen Lebensunterhalt zu finden hofft. Was 

feine Capacität anlangt, jo fann die Regierung ihn gar wohl mifjen; 

denn es iſt befannt, daß er troß feiner vieljährigen Dienfte ein fchlechter 
Juriſt geblieben ift, und daß das Publicum wenig Nußen von ihm gehabt 
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hat.) Die Minifter befürworten daher feine Entlaffung. Der König 
äußert fich zuftimmend duch Marginal. 

55%. Aus verfchiedenen Actenſtücken. 

Hauptfählihh October 1745. 
Gen.«“Dir. Oſtfr. CXXXV. Nr. 1. 

Aufhebung der Kanzlei zu Eſens im Harlingerland. 

Das Harlingerland, beſtehend aus den Aemtern Eſens und Witt: 
mund, war Geldernſches Lehen und nicht de territorio des Reiches, daher 
frei von allen Reichs- und Sreisfteuern, fowie von dem oftfriefifchen 
Matricular-Eontingent, und verfehen mit dem privilegium de non appel- 

lando ad suprema imperii dicasteria.) Daß es mit der Grafſchaft Oſt— 

friesland und deren ftändifcher Verfaffung ganz außer Zufammenhang ftand, 
ift bereit$ erwähnt worden.?) Das Beftreben der oſtfrieſiſchen Landftände 
eine Verbindung herbeizuführen, haben die Landesherrn immer zu ver- 
eiteln gewußt. 

Die Juſtiz wurde im Harlingerlande durch eine befondere Kanzlei 
zu Ejens ausgeübt, der unter dem Präfidium des Droſten ein Kanzlei— 
verwalter vorjtand. Sie war Appellationsinſtanz für die beiden Amts— 
gerichte zu Ejens und Wittmund und für das Stadtgeriht von Ejens und 
hatte ausschließlich ale Vormundſchafts- und Erbſchaftsſachen. Appellation 
ad principem war vorbehalten. 

Cocceji hatte jchon bei feiner Anwejenheit im Jahre 1744 die Auf- 
hebung dieſer Kanzlei und ihre Combinirung mit ber Regierung in Aurich 
in der Weije in Ausficht genommen, daß der derzeitige Kanzleiverwalter 
Pfiger ald Rath in die Regierung verjegt werden follte. 

1) „Sch glaube," jchreibt Eocceji nah Empfang des Abſchiedsgeſuchs auf 

einen Zaufzettel an die Eollegen vom Juftizdepartement, „daß dieſem guten Mann 

ohne Bedenken die Dimiffion gegeben und Sr. 8. M. der Bortrag darüber gethan 
werden fann, weil er ein überaus jchlechter Zurift, zugleich aber arm und mit 

Schulden überhäuft ift.“ (13. Sept. 1746.) 
2) Die beiden Aemter des Harlingerlandes, Ejend und Wittmund, zahlten 

übrigens bei der Preußiſchen Befigergreifung ein „Huldigungspräjent” von 4000 Rthlr. 

Auf eine Anfrage, ob die eigentlich oftfriefiichen Memter nicht auch dazu heran- 

gezogen werden fönnten, berichtete Homfeld (19. Nov. 1745), daß ein ſolches 

Huldigungsgeichent im eigentlichen Oftfriesland nicht hergebracht und bei dermaligen 

Beitumftänden nicht wohl zu verlangen jei — wobei man ſich beruhigte. 

3) ©. 766. — Gen.-Pir. Dftfr. 63. 4. 
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Die Ausführung des Planes erfolgte erjt nach der definitiven Ein— 
richtung des Negierungscollegiums, im October 1745, wo der Kanzlei— 
verwalter Pfiger thatjächlich als Regierungsrath nach Aurich überjiedelte. 

Das General-Directorium vertrat damals die Auffaffung, daß die 

völlige Aufhebung der Kanzlei zu Ejens wegen der befonderen Verhältniſſe 
de3 Harlingerlandes eine Schmälerung der landesherrlichen Rechte nad) 
fih ziehen könne, Cocceji trat diefer Auffafjung entgegen mit der Er: 
Härung, daß der König zur Aufrechterhaltung feiner Gerechtfame andere 
Mittel habe als die Kanzlei zu Ejend. Das auswärtige Departement 
ſchloß fich feiner Anficht an und das General: Direclorium ließ feine Be— 
denfen fallen. Auch die Kammer in Aurich Datte gegen die Aufhebung 

der Kanzlei nicht? einzuwenden. Nur machte Bügel mehrmals die Noth- 
wendigfeit geltend, die Competenz der Amtsgerichte in Wittmund und 

Ejens, namentlih in Vormundſchafts- und Erbichaftsfachen, zu erweitern, 
ihnen alle Bagatelljachen zu überlaffen und die Appellationsfummen anders 

zu bejtimmen. Zunächſt geſchah nichts dergleichen, und die Eingefejfenen 
der beiden Aemter bejchwerten jich daher über die Aufgebung der Kanzlei 

als eine ihnen in vielen Stüden nachtheilige Veränderung. Zwiſchen 
General-Directorium und auswärtigem Departement wurde wegen eines 
bejonderen für das Juftizwefen im Harlingerlande zu erlaffenden Reglements 

lange hin und ber verhandelt; die Oſtfrieſiſche Negierung fandte auf Er: 
fordern ein Project deswegen ein; indeſſen fam es vorläufig zu feiner 
endgültigen Regelung. Schon 1747 hatte Cocceji, an den fich das aus- 
wärtige Departement in der Sache wandte, erklärt, daß in Dftfriesland 

ohnehin eine allgemeine Reform der Gerichtsverfaffung nöthig fein werde 
und daß er nicht rathen könne, jeßt mit dem Harlingerlande den Anfang 
zu machen. Obwohl die Berhandlungen noch im Jahre 1748 fortgefeßt 
wurden, fo fam man doc fchließlich überein, den Erlaß des Reglements 

auszufegen bis zu der allgemeinen Juſtizreform in Oftfriesland, Bei 
diefer jind denn aud die Verhältnifje des Harlinger Landes geregelt worden. 

555. Derfügung Müncows. 

Breslau, 6. December 1745. 
Brest, St. P. A. IIL 9a. 1. II 

Uebergabe von Memorialien bei den jchlejifchen Kammern. 

Münchow ſieht jih „genöthigt, aus höchſt wichtigen Urjachen darauf 

anzutragen,“ daß von Advocateu, Procuratoren und Sachwallern künftig 
Memorialien oder VBorjtellungen in Parteiſachen nicht mehr in der Be 

Haufung des Präfidenten oder Directors, fondern durchaus nur bei dem 
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Ranzlei-Director auf der Kammer abgegeben werden dürfen. Unter Um— 
fländen tritt Beſtrafung der Zuwiderhandelnden ein. Wehnlich würde es 

beim Breslauer Magiftrat zu halten fein. 

Die Breslauer Kammer entwarf eine allgemeine Verordnung des— 
wegen v. 6. Dec. 1745, die auch Münchow gezeichnet hat. 

Die Berordnung fand nicht gehörige Beachtung. — In einem 
Schreiben an die Hammer vom 17. Oct. 1747 kommt Münchow nochmals 
auf die Sache zurüd. Die Verordnung an die Advocaten ꝛc. wurde er- 
neuert (12, Nov. 1747). 

556. Königlicher Erlaß an das General-Directorium. 

Berlin, 8. December 1745. 
Auf. mit Lönigl. Unterfchrift, gegengezeichnet von Biered und Happe. ED. aus caff. Act. Gen.⸗Dep. 

Regijtratoren bei den Departements des General-Directoriums. 

Bei der wachjenden Arbeit ift für nöthig befunden worden, daß hin— 

fort jede Departement des General:Directoriums feinen befonderen Re- 

giftrator fanımt einem Wifiitenten erhalte. Bei dem IV. Departement, 
deſſen Regiftratur bisher unter Aufiicht der Regiftratoren vom II. und ILL, 
Departement gejtanden, wird als Regiftrator der bisherige Kanzlift Schüler 
beftellt mit einem Gehalt von 372 Thlen., wovon er fich jedoch ſelbſt einen 
Affiftenten halten muß. Zugleich wird dem Kriegscommiſſar Ringmuth, 

dem die fecretejten Sachen zur Verwahrung anvertraut werden, eine Zu— 
lage von 100 Thlrn. gewährt — alles aus freigewordenen Gehältern 

ohne neue Beſchwerung der Kafjen. 

557. Jmmediatbericht Münchows. 

Breslau, 15. December 1745. 
Mundum. Brest. StA. M.-R. I. Sect. II. N. 23, vol. 2. 

Die Oberamtsregierung zu Oppeln im Kriege ohne Gehalt. 

E. M. Haben die Membra des Dberjchlefiihen Ober-Amtes 
vor einiger Zeit allerunterthänigft vorgeftellet,*) in was betrübte 
Umftände diejelbe feit Anfang des Krieges über 1 Jahr her gejeßet 

und daß fie durch die feindliche Dccupation von Dberjchlefien und 
des zu ihren Unterhalt angewiefenen Guts nicht mehr von einen 
Tage zum andern Brod hätten. 

1) Immediateingabe vom 8. Juli 1745, abgewiejen durch Cabinetsordre 

vom 28. Juli 1745, Beide Stüde Brest. St.“A. M.-R. I, 2. Nr. 23. 
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E. M. Haben darauf unterm 28. Julii a. c. allergnäbdigft be- 
fohlen, daß ich diefelben annoch um fo vielmehr zur Geduld ver- 
weijen folle, ala Allerhöchitdiefelben Selbft in jo langer Zeit Nichts 
von DOberfchlefien gezogen, mithin auch nicht wohl Penſiones ertheilen 
fönnten. 

Da nun diefe Leute jeitdem immer mehr und mehr in recht 
erbarmungswürdige Umftände gerathen und vielleicht jetzo Tage, 
ohne ſich zu fättigen, paffiren müſſen, diejes alles aber faft zu einem 
Scandal und zum Nachtheil E. M. Dienftes gereichet, fo habe auf 
Mittel gedacht, welchergeftalt diefen armen Leuten wenigftens vor 
der Hand ohne Beläftigung E. M. Caſſen einiger Unterhalt zu ver- 
Ichaffen fei. 

Ich Habe Hiezu Fein FFüglicheres gefunden, als daß E. M. 
approbiren, daß wenigftens der Bräfident von Boden,!) der Ober— 
amtsrath von Jagow und der Confiftorialvath Kundmann, ein jeder 
nach feinem Range, bei dem Glogauer Ober-Amte, wofelbft ohnedem 
wegen der am wenigjten vom Stiege gelittenen Kreifer noch die 
meilten Sporteln einfonmen, jo lange elociret werden, und aus 

diejen Sporteln der Präfident von Boden monatlih vom Januar 
an 60 Athir. und die Räthe von Jagow und Kundmann monatlich 
40 Rthlr. jeder jo lange befomme, bis daß die Oberjchlefiihen Un— 

ruhen cejfiren, und dieje nebit den andern dortigen Bedienten wieder 

auf ihren Poſten gehen können. Falls E. M. diejes als das einzige 
Erpediens dieſen Leuten einigermaßen zu helfen, und wobei felbft 
die mit fo guter Gage verjehenen dortige Ober-Amts-Bediente nicht 
einmal leiden, allergnädigit approbiren, jo bitte allerunterthänigft 
biernad eine Drdre an den Etat3-Miniftre von Arnim erpediren 
zu laſſen. 

Der König wies den Vorſchlag zurüd durch die eigenhändige Mar: 
ginalrefolution: 

„Das Müſen Sie verlibt nehmen, dem König in Pohlen 
gehet e3 anjeßo Selber nicht befer. F.“ 

1) Vielmehr von Bode, früher Hofmarſchall des Markgrafen von Schwedt. 

Vergl. S. 630. 
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558. Bericht der Glogauer Kammer. 

Glogau, 17. December 1745. 
Mund., gez. Bugäus, Lübed, Hildebrand, Graf Schwerin, Mafiow, Schwarzgenberger, Machnitzky. 

Breil. St.»U. M.-R, Pars, XIV. Sect. 1. Nr. 1. 

Appellation gegen Kammer-Auftizurtheile. 

Berichiedene Parteien wollen von Sentenzen der Kammer appelliren 
und haben Anfrage gethan, an welche Inſtanz folche Appellation zu richten 
fei. Die Kammer bittet deswegen um Inſtruction, indem fie zugleich die 
Meinung äußert, daß ſolche Appellationen einfach nur „an Se. Königliche 

Majeftät” zu richten wären, fo daß es von der Kammer abhänge, ob jie 

denjelben deferiren und Proceß bejchliegen wolle. In diefem Falle würden 
die Appellations:Schriftfäße bei der Kammer „verführt“ und die Acten, nach— 
dem fie gefchloffen, zum Spruch nad) auswärts!) verfandt werden müfjen. 

Münchow decretirt am Rande: „Diefes wird wohl umfomehr ifo 

zu approbiren fein, als e8 ebenfoldhergeftalt bei der Ehurmärkifchen Cammer 
gehalten und nach diefem Erempel von mir dergeftalt in Breslau einge: 
führt worden. Vors Künftige aber wird bei gegenwärtigen [?] Umftänden 
ohnedem nad dem, was EE.?) [?] ſchon ehemals befannt [?] gemacht, 
hoffentlich [?] bald Ordnung getroffen und fowohl zu den Cammern als 
Ober: Umt3-Regierungen in Schlefien felbjt ein eigenes judicium [ver- 
ordnet] werden.?) 

559. Aus der Correfpondenz; Bügels mit Boden. 

28. Nov., 28. December 1745. 
Gen.-Dir. Dftfriesfand Tit. Ta. Nr. 1. 

Homfeld und die Stände — Abtretung Dftfriesland3? 

Am 28. November 1745 jchreibt Bügel, indem er ſich über die 

„Widerfinnigfeit“ der Stände auf dem zur Zeit verfammelten Landtage 
beklagt: Er fehe darin auch feine Aenderung ab, jo lange Homfeld am 

Regierungsrubder fie, der wegen feiner Connerion mit den Ständen nicht 

1) D. h. in dieſem Falle doch wohl nad Berlin. Wahricheinlich wurde 

dann das General-Directorium oder wenigſtens die bei demjelben beftehende Nevis 

fiond-Commiffion mit der Bearbeitung dieier Sachen beauftragt. Näheres war 

darüber nicht in Erfahrung zu bringen. 

2, Eurem Collegium (?). 
3) Die Schrift ift ſchwer zu entziffern. Die in Klammer gejegten Frage- 

zeichen oder Worte deuten die Stellen an, wo bie Lefung nicht ganz unzweifel- 

haft ift. 
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fo zu Werfe gehen möge, wie es wohl gejchehen könnte. Würde er an 

einen andern Ort verjegt, jo würde alles viel leichter gehen; jetzt müſſe 
man fi bei allem und jedem auf den äußerten Widerſpruch einrichten, 
— Dem Reglement für die Hammer ſieht er mit Sehnſucht entgegen. 

Ein dritter Rath ſei unumgänglich nöthig; die Arbeit ſei troß des größten 
Fleißes nicht zu bewältigen. 

28. December. „Man bat fi) bier jeit einiger Zeit mit einer 

Nouvelle aus dem Haag getragen, ob würde ©. K. M. Dftfriesland an 

Hannover abtreten. Die, jo von veränderlicher Natur und eine ungezäumte 
Freiheit lieben, freuen fi im voraus; ich hoffe aber ein anderes.“ !) 

560. Jmmediatberiht Münchows. 

[Breslau], 28. December 1745. 
Brest. Staatdarhiv M. R. 1, 1. Concept von Piſtorius Hand. *) 

Schleſien nach dem Kriege. Urlaub nad Berlin. 

Die Freude, welche ganz Schlefien und ich insbefondere über 
Ew. Majeftät miraculöje Erploits und dadurch nun endlich jo glüd- 

!) Das Gerücht behauptete ſich noch bis in den Frühling des nädhiten 

Jahres hinein, und zivar in der Form, daß e3 auf eine „Vertaufchung ber Länder 

Gleve, Geldern, Lauenburg, Meflenburg und Dftfriesland“ abgejehen jei. (An 

Meflenburg war ja damals die durch Abjegung des Herzogs Karls Leopold (1728) 

eingetretene Kriſis noch micht beendigt. Der Adminiftrator Chriftian Ludwig ift 

erft 1747 als Herzog anerkannt worden.) Bon diejem Gerücht berichtet der Kanzler 

Homfeld am 26 April 1746. Das Departement der auswärtigen Angelegenheiten 

(Podemwils, Borde) rejeribirt am 14. Mai 1746: Auf dergleichen Zeitungen, als 

ob der König Dftfriesland gegen andere Lande zu vertaufchen gedächte, follten 

billig vernünftige Leute nicht reflectiren, jondern fie al® das was jie find, nämlich 

als boshafte Erfindungen, anfehen. {R. 68. 16a.) Hier ift indeflen zu erinnern 

an den Plan des Königs vom Jahre 1741 (Pol. Corr. 1, 357 f. Aeußerung 

auf Podewils Bericht dv. 28. Sept. 1741, vergl. Lehmann, Friedrih d. Gr. und 

der jiebenj. Krieg, S. 59.), ſowie an die Abficht Emden zu verfaufen: 1744 an die Hol» 

länder (vergl, Kojer, Friedrich d. Gr. I, 425, dazu Podewil3 an Eichel 2. Juni 

1744, Gen.Dir. Oftfr. Ia, Nr. 1), 1745 an Engländer oder Holländer (vergl. 

Droyien, Preuß. Pol. 5, 2, 441 f., dazu Gorreipondenz mit Anbrie 12, Der. 

1744 — 2. März 1745 und Gorreipondenz mit DO. Rodewils 23. Jan. 1745 — 

2. Febr. 1745. R. 68. 16a.). 

?) Riftorius fchrieb augenscheinlich nach Münchows Dictat außerordentlich 

ſchnell, mit vielen und ftarfen Abkürzungen, jo dat die Schriftjtüde nur mit der 

größten Mühe und oft nicht völlig unzweifelhaft zu entziffern find, 
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lich erhaltenen gloriöjen Frieden empfinden, ift unausſprechlich. Ich 
werde alle [mir von Gott verliehene] Kräfte nach meinem ganzen 
Vermögen anwenden, damit das von Ew. Majeftät jo wunderbar 
errettete Land nicht allein in kurzem und womöglich vor Ende Maji 
wieder in vorigen Stand fomme, fondern auch dejjen Aufnahme 
und Flor täglich vermehrt und darin überall und in jedem Stüd 
Ew. Majeſtät Intention erhalten werde. Wenn die Negimenter 
ſämmtlich ihre Quartiere nach Erw. Majeftät Dispofiton bezogen und 
dabei alles erforderliche eingerichtet, auch für einige Regimenter das 

Gros der Affairen [von neuem] arrangiret [jein wird], jo werden 
die hHiefigen Gegenftände, welcher wegen ich mit dem Directorium 
oder dem v. Arnim noch zu conferiren hätte, mich nöthigen, Ew. 
Majeftät allerunterthänigft zu bitten, mir etwan gegen Ende Januarii 
zu erlauben, etwan auf 14 Tage nad) Berlin zu gehen, al® worüber 

mir allergnädigfte Refolution allerunterthänigft erbitte. 
Der König erwiderte durch Cabinetsordre vom 1. Januar 1746, daß 

ihm das Vorhaben des Minifters vecht fei. (Extr. ebenda.) 

Am 5. Januar erforderte Münchow von beiden Kammern Bericht 

über die Puncte, bezüglich deren mit dem ©eneral-Directorium zu confe— 
riren fein würde. Am 14. Januar reicht ihm die Breslauer Kammer vier 
Denkſchriften darüber ein. Diejelben betreffen die Regelung gewifjer Aus: 
gaben für militäriiche Bwede, die Aufhebung des Stapelrechts zwifchen 

Breslau, Frankfurt und Stettin, die Veränderung des Durchfuhrzolles in 
Schleſien zu Gunſten der Frankfurter Meſſe, den Salzhandel, die Vorfpann- 
päfje ꝛe, die Verzollung öfterreichifcher Weine. 

Am 23. Februar 1746 bittet Münchow um die Erlaubnis fich wieder 

nah Schlefien zurüdzubegeben; der König ertheilt fie am 24. Februar 
(Conc. bzw. Ausf.). 

561. „Nachricht über die Droften in Dftfriesland.“ 1745.) 
Gen.sDir. Oſtfriesland. Tit. XVIL Nr. 3, 

Droften in Dftfriesland. 

In Oftfriesland find folgende Droften bejtellet und haben an 
ftehendem Tractament: 

1) Vom Geh. Finanzrath Euleman auf Befehl des Königs eingereicht. Der 

König verlangte durch Gabinetsordre an Boden d. d. Potsdam, 22. Februar 1745 zu 

wiffen, was er für Revenüen von der Stadt Emden habe; er verlangte ferner 

eine Specification der Drofieien, über die er zu Disponiren habe mit Angabe der 
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Im Ambte Aurich: Geh. Rath v. Harling . . . 282 Rthlr. 
& „Eſens: der gewejene Hofmarfchall von Saray 2832 „ 

R „ Wittmund: von Wolfframsdorff . . . . 22 

2 „ Friedeburg: der von Eapell . . 2 ..22 „ 

e „  Stidhaujen: Lamy du Pont . . .» ..282 „ 

ä „ Leer: Geh. Rath von Fridag . . » » . 282 „ 
: „  Embden: Fridag von Gödens . . . ...282 „ 

" Pewſum In dieſen 3 Aembtern ſind 
„Gretiſiel eig ' 

" „Norden feine Droften bejtellet. 

" „  Bierum: von Schlepegrel . » » »..198 „ 

Perſonen, mit denen fie bejeßt jeien, der Gehälter, die diefe genießen, und ber 

Dienftobliegenheiten. Die Nachrichten jollten an Eichel geſchickt werben. 

Ein Bericht darüber ans Gabinet ift nicht vorhanden, wohl aber die 

einzelnen Materialien. Wir notiren daraus hier noch, Daß der König aus Emden weiter 

feine Einkünfte zog, als 2600 Rthlr. jährlich, die Bügel mit auf den Subjidien- 

Etat geſetzt hatte, obwohl fie eigentlich nit „Subfidien” waren, jondern eine 

Nente für das dor Zeiten der Stadt von den Fürſten abgetretene Dorf Feldern 
und die Vorftäbte. 

I) Ueber die Bejegung der Drofteien in Oftfriesland ergiebt ſich a.ı8 den 

Acten (Gen.-Dir. Oftfr. Tit. XVIT) bis 1756 etwa Folgendes: 

Ejens: Droft der frühere Hofmarjchall des Fürften v. Larrey; October 1744. 

Bejoldung: Rthlr. 262 4- 100 (Deiche). Nahm feine Dimiſſion 1748. An feiner 

Stelle zum Droften ernannt Oberſt dv. Pennavaire vom Leibregiment zu Pferde 
mit der Befugnis, die Stelle an einen andern zu verfaufen, 6. Juli 1748. 

PVennavaire verfaufte die Droftei an den Sohn eines Regimentsfameraden, des 

DOberjtlieutenandt dv. Stechow 1749. Beltallung für diefen vom 27. Juli 1749. 

Wittmund: dv. Wolframsdorf 14. März 1748 (erneute Beftallung). 

Stickhauſen: Lamy du Pont 1745. Neue Beftallung 14. Mär; 1748. 

(362 Rthlr. mit 80 Rthlr. Emolumenten.) Starb 1754. Auf Vortrag des Gen.- 

Dir. vom 9. April 1754 wurde der Sohn des Geh. Raths dv. Appel Nachfolger. 

Beitallung im weſentlichen gleichlautend, 16. April 1754. (Appel war früher 

wegen verweigerter Zuftimmung zu Abweiſung der preußifchen Truppen von den 

faijerlihen Commiſſarien mit jchtwerer Strafe, Einquartirung faiferlicher Truppen 

und Sequeſtration jeiner Güter belegt und fo rırinirt worden.) 

Berum: v. Schlepegrell, 7 1746. (Der Wittwe wurde der Gehalt wegen 

ihrer „Häglichen Umftände”“ ausnahmsweis auf 1 Jahr belaffen.) Nachfolger Oberft 

und Flügeladjutant v. Tresfow, E.-D. 31. Auguft 1746. (320 Rthlr. mit Emo- 

lumenten.) Die Beitallung vom 6. September 1746 hat die Einichränfung: „wenn 

er auf Unſere ausdrüdliche Verordnung im Amte B. anweſend jein wird und aljo 

die ihm als Droften obliegenden Berrichtungen jelbft wahrnehmen fann“ (fürzere 
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Einige unter folchen Droften haben vorhin etwas mehr an 
Tractament gehabt; es fein aber die fieben erflien in denen von Sr. 

K. M. im vorigen Jahre vollenzogenen erften Etats gleichgefeßet 
worden. Deren Berrichtungen!) beftehen darin, daß fie in den 
Aembtern mit dem Ambtmann oder Juftitiario jeden Orts die Bro- 
ceffe abthuen, die Hoheits-, Negalien-, Grenz- und andere vorfallende 
Sachen rejpiciren, infonderheit auch die Direction und Aufficht wegen 

Fafjung, einige durch die nicht beftändige Anweſenheit ausgejchloffene Obliegenheiten 

find weggelafjen). Nachdem Tresdom General-Major geworben und „anderweitig ver- 

forgt“ war, wurde durch E.-D. 26. Mai 1747 die Droftei an den Capitain 

v. Thümen (Regiment Erbprinz von Darmftadt) verliehen. Diejelbe Beftallung 

wie Tresdow 1. Juni 1747. Wurde durch feinen Regiments-Commandeur ver- 

eidigt (auch auf die Accorden). + 1760. 

Leer: Franz Heinrich v. Fridag? Beftallung 14. März 1748. + 1761. 

Friedeburg: v. Capelle, Beftallung 14. März 1748. (Nthlr. 282 1- 70 = 
350.) + 1761. 

Aurich: v Harling, Beftallung 14. März 1748. Bat 1754 um feine Ent- 
lafjung, die ihm in Gnaden bewilligt wurde. An jeiner Stelle Auguft Philipp 

vb. Fridag (der früher die Eripectang auf Friedeburg erhalten hatte) ernannt, mit 

dem Zuſatz: „dafern er die erforderliche Gejchiclichkeit befigt, um den bei ber 

Droftei Aurich damit verfnüpften Zunctionen vorzuftehen.“ ED. 3. März 1754). 

Beitallung 5. März 1754. 

Emden: Haro Burhard Fridag dv. Gödens, Beitallung 14. März 1748. 
+ 1757. 

Nach einer Cabinetsorbre vom 6. Juli 1755 jollten die Droften durd das 

General-Directorium beftellt und vom Juſtiz-Miniſterium wegen der Juftizjachen 
beſonders inftruirt werden (Gen.-Dir. Oftfr. 17, 3). 

Nach einer Lifte von 1765 betragen die Gejammteinfünfte aller Droften 

482 Rthlr. für jeden (282 Rthlr. Gehalt, 200 Rthlr. Emolumente), nur Berum 

318 Rthlr. (198 + 120). 

I) Unter den Droftenbeftallungen find zwei Typen zu unterjcheiden, ein 

älterer, der unmittelbar an die alten fürftlichen Beftallungen anfnüpft, und ein 

jüngerer, wie es jcheint, jeit dem 14. März 1748 eingeführter, der eine zeitgemäße 
Umänderung barftellte. Nach dem älteren Typus, der in der Regel 25 Bara- 

graphen enthält, beitanden die Hauptverrichtungen der Droften in Folgendem: 

1. in der Aufficht über die FFeftungen (jeded Amt hat in der Regel ein „feftes 

Haus“), weswegen fie auch als „Commandanten“ bezeichnet werden; 2. in ber 

Aufficht über jämmtliche Iandesherrlihe „Bedienten“ de Amts; 3. in der Be- 

theiligung an den (in der Hauptjache vom Rentmeifter wahrgenommenen) Geſchäften, 

welche die Wirthichaft und die Einkünfte bei den landesherrlichen Bejigungen be» 

treffen, insbejondere auch Anjegung neuer Kötterftellen, Dienfte der Unterthanen ꝛc.; 
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der Dämme und Scleufen an der See und anderen Gewäſſern im 
Lande Haben. Außer den Tractament und freien Wohnung, jo 
ein jeder im feinem Ambte Hat, befommen diejelbe auch ihr Antheil 

von den Gerichtsjportuln, ferner einiges Deputat in natura und 

andere Douceurs, welches aber nicht überall gleich, fondern in 
einigen Aembtern etwas mehr, in andern weniger, und möchte fich 
etwa auf 50, 100 bis 150 Thl. praeter propter betragen. 

4. in der Betheiligung an der Nectiprehung bei den Amts- und Stadtgericht 

(die in der Hauptjache dem Amtmann oblag), in der Aufficht über die Strafgelder 

(„Brüche*) 2c.; 5. in der Aufjicht über Wege und Brüden, ev. Deich- und Siel— 

wejen; 6. in der allgemeinen Aufficht über Befolgung der Tandesherrlihen Ber- 

ordnungen; 7. in der Aufficht über Aufrechterhaltung der richtigen Grenzen, der 

landesherrlihen Jagden, Fiſchereien, Regalien und fonftige Gerechtiame. — 

Uebrigend waren dieje älteren Bejtallungen noch auf halbjährliche Kündigung aus- 

gejtellt. — In dem, jüngeren fürzeren Typus (14 Paragraphen) ift dieſe Be— 

ſchränkung fortgefallen; die jonft ftarf betonte Eigenichaft der Droften als Feſtungs— 

commandanten wird nicht mehr erwähnt. Im übrigen bleiben die Amtsnbliegen- 

heiten mwejentlich diejelben. 
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Die beigebrachten Notizen über den Lebensgang der Perſonen ſind im Text 

oder in Anmerkungen niedergelegt. Das Regiſter weiſt bei jedem Namen an erſter 

Stelle mit der Seitenzahl darauf hin und giebt dann die Stellen, wo der Name 
weiter vorlommt. Über die ſchon 1740 im Amt befindlichen Perſönlichkeiten ift 

insbejondere noch der Einleitungsband zu vergleichen. 

A. 
Abſchoßß 74. 101. 144. 

Acciſe 358. 399. 582. 583. 768. 769. Der Kgl. Hof bezahlt auch U. 32. 
Befchwerden der Stände über die A. 67. 72, 75. 97. 128. 130. 134. 
136 f. 551. A. und Bollbediente (Schlefien) 207—210. Ertrag in 
Schleſien 602 f. Mißbräuche 622. Siehe ferner Eleve IL. Halber- 
ftadt I, II. Kurmark I, IL Magdeburg 1, IL. Oſtfriesland L 
Bommern IL, IV, Sclefien I, IL, IV. 

Ahard, franzöſ. Obergerichtsrath, wird Mitglied des franzöf. Ober: 
directoriums 155. 

Artenverfendung an Facultäten bezw. Schöppenftühle 126. 650 f. 844 f. 
Actuarius fisci beim Rammergericht 890. 
Adelung, jchlefiiher Steuerbeamter 265 f. 
Adjunctionen jollen nicht mehr ertheilt werden 181. 667. 915. 

Adjunctus fisei bei der magdeburgifchen Regierung 887 f. 
Adminiftratoren (Deputirte) der Stände in Dftfriesland 764— 766. 

Advoraten 160. 269. 273. 295. 310. 315. 316. 321. 346. 364. 367. 617. 

7166. 778. 823. 824. 825. 853. 854. 855. 856. 874—882. 884—886, 

888. 889. 891. Die Criminalräthe in Eleve aus ihnen ent» 

nommen 16. Nur A. und Brocuratoren dürfen in Eleve die Supplifen 
aufjegen, doch Feine, in denen um Befreiung vom Kriegsdienſt für 

Bauernjöhne und =brüder gebeten wird 494 f. Bon der Anftellung 

befunderer Kammer: A, in Halberftadt wird abgejehen 165 ff. Pro- 

euratoren bei den Gerichten neben den U. wieder zugelaffen 171. Der 
Advocatus fisei in Breslau und in Glogau vertritt die Stelle eines 
Generalfiscald 293 f. Einſchränkung der A.gebühren in Schlejien 369. 
Collegium Advocatorum in Sclefien 369 ff. Land: U. und 

Oberamts-A. (Glogau) 373. Stellung der A. beim „ordentlichen 
Schriftwechjel“ und beim „Verfahren loco oralis” 736 f. Berfügung 
Münchow's, daß Memorialien von N. ꝛc. nur bei den Kanzleidirectoren 
Acta Borussica, Wehördbenorganifation VI. 59 
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auf der Kammer abzugeben feien 920 f. Frage der Befoldung der 
U. aus Sportelfaffen 315 f. 853—855. Advocatus Fiseci bei der 
mindenjchen Kammer 697 F., in Oſtfriesland 775, in Pommern 876, 

in Tedlenburg 882, in Halberftadt 889. Advocatus patriae in 
Ofifriesland 822. Hofadvocat und Armenadvocat in Cüftrin in 
einer Perſon vereinigt, unftatihaft 878. 

Amter (Domänen) 169. 400. Beſchwerden der preußifchen Stände in 
A.ſachen 51—54. Üwefen in Pommern 355—358. Fragen des 
Gerichtsſtandes 385 f. 387. 389 f. 393 f. Bauernpladerei durch Be: 

amte (Neumark) 484. GKurmark) 495 f. 504 f. Das General- 

directorium ſoll bei den H.etats über Veränderungen in Einnahmen 
und Ausgaben ſtets an den König berichten 550 f. 

Amter, öffentlihe. Handel mit ihnen unftatthaft 654 f. Anmwartichaften 
auf öff. U. zu ertheilen verboten 915. 

Amtercommilfarien in der Kurmark 917 f. 

„Agenten“, entjprechend den Procuratoren bei dem alten fchlefifchen Ober: 
amt, bejeitigt 346. 

Albrecht, Kriegsrath, Rendaut der Ertraordinarienfafle 37. 

d’Alengon, Jean Bierre, Commercienratd (Manufactur:$njpector), Mit- 

glied des Conseil Frangais 154. Auch Bolizeidirector in Berlin 180. 

Dbergerichtsrath, Senator in Berlin 180. 

D’Alengon de Monteau, Jean Pierre, Kriegs: und Domänenrath in Breslau 

269. 309. 398. 554. 555. 556. Nangjftreit 316. Wird II. Kammer: 
director in Breslau 623. 

Algarotti, Graf 43. 184. 185. 186. 

Atmärkiihes Thergeriht und der Gerichtsftand der Verwaltungsbeamten 
385. Das Hammergericht oberfte Inſtanz für das altmärkifche Ober: 

gericht 611. Perfonal und Befoldung 878 f. Generalprocektabelle 898. 

Avensteben, Joh. Frieder. v., Negierungsrath in Magdeburg 887. 
Alvensieben, v., ſoll erſt Auscultator werden, bevor er Kriegs- und Do- 

mänenrath werden kann 473 f. 

Alvensleben, v., furbraunjchweigiicher Geh. Kammerrath, Bice-Berghaupt- 

mann und Gommifjfar im DMedlenburgifchen 498. 

Alvensieben, v., furbraunfchweigischer Oberhauptmann und Droft zu Burgs- 
dorf 498. 

Alverdes, Joh. Heinr., Negierungsrath in Halberftadt 889. 
Amtmann in Dftfriesland 762. 

Amtsgeheimnii; und Amtsverihwiegenheit 5 j. 353. Argwohn gegen die 

Geheimen Sanzleibeamten 183—186.  Eingefhärft den Breslauer 
Kammerkanzleibeamten 829 f. 
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Amtshauptiente in Preußen 17—19. 5053. 
Amtshauptmannihaften, Anwartihaften auf — aufgehoben 6. Dfficiere, die 

ein Regiment befommen oder dimittirt werden, dürfen ſolche nur mit 

Kgl. Erlaubniß behalten 608. 

Amtstfirchenrevenuen-Dirertorium in Berlin hat den Kirchenbau in der Kur— 
mark unter ſich 198 ff. 

Amtspfänder in Schlefien 346. 
Amtsrichter im Clevifchen 16. 
Anciennität. Aufrüden bei den Kammern im Gehalt nach der A. 515. 

631. 633. Die A. der Minifter beim Generaldirectorium 913 f. 
U.sjtreit bei der Breslauer Kammer 316. 

Angern, v. Zandrath im magdeburgifchen Kammerbezirk 650. 
Annifius, Geh. Yuftizratd und Protonotar beim Dberappellationsgericht, 

mit Unterfuchung der Unordnungen bei der Magdeburger Regierung 
beauftragt 810. 860. 897. 

Anwartichaften aufgehoben auf Lehngüter, Amtshauptmannfchaften, Stifts- 

„ Ppfründen und Ganonicate 6, auf Staatsämter nicht geftattet 915. 

Appel, Heinr. Bernd. v., Geh. Rath (Dftfriesland) 747. 783. 926. 

Appel, Mor. Wild. v., Droft von Stidhaufen 926. 
Appel, Wild. Karl Frhr. v., Kammergerichtsrath 890. 893. 
Appellation, j. Remedium ꝛc. 

Appellationsfreigeit an die Reichögerichte 127. Bergl. Halberjtadt III, 
Arbeitshaus in Berlin 332—337. 

Arco, Graf v., ehemal. Breslauer Oberamtsrath 249. 

Arendt, Kriegsrath bei der preußifchen Sammer 586. 
Armenadvocat in Cüftrin; Amt fol nicht mit dem des Hofadvocaten 

cumulirt werden 878. 

Armendirectorium in Berlin 332, 335. 

Arnim, Abraham Wild. v., Geh. Juſtiz- und Oberappellationdgerichtärath, 
auch Kammergerichtsrath 890. 

Arnim, Georg Dietloff v., Wirkl. Geh. Etats- und Juſtizminiſter ꝛc., 
Präſident des Oberappellationsgerichts ꝛc. 6. 33. 77. 306. 349. 402. 
517. 532. 563. 606. 659. 689. 744. 772. 795. 861. 896. 897. Bei 

der Huldigung der Kurmark 2126. Prüft die Gravamina der kur— 
märkiſchen Stände 74 f., die der Magdeburger Stände 109. Stellung 

zum Generaldirectorium 151—153. Mitglied der Commiffion zur 
Auftizreform 159—161. Bericht wegen der Lehngebühren 168. Erhält 

mit Marjchall allein die Direction der YJuftizreform 169 f. Stellung 
zu Cocceji 174—176. 379 f. Beſchleunigung der Erpeditionen 403 
bis 406. 505. Soll Cocceji vertreten 565. Erhält einen Verweis 

59* 
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wegen Berfäumnig einer Ausfertigung 584 f. Unzufriedenheit des 
Königs wegen Empfehlung eines Ingeeigneten 647. Beſſere Eriminal- 
juftiz in Berlin anbejohlen 649 f. Der König und A. 650 f. Conflict 
mit Cocceji 663 f. 667—689. Soll den eventuellen Fünftigen Nach— 

folger Cocceji's vorjchlagen 731 f. Unterfuhung der Unordnungen 
bei der magdeburgifchen Regierung 809 f. 861. 864 f. Bericht (zu— 

jammen mit Cocceji und Broich) über die AJuftizreform 841—843, 

Die Neuanregung der Juſtizreform (1745) 853—858. 

Bei der Einrichtung der ſchleſiſchen AJuftizverfaffung 272— 275. 

287—291. 294—296. 309-316. 325 f. 340 f. Die vorläufige 

Procegordnung für Sclejien 345 f. Stellung zum Appellations— 

verfahren bei ſchleſiſchen Procefien 368. Bei der Einrichtung der 
Commissarii perpetui in Sclejien 410. Wird an Cocceji's Stelle 

ſchleſiſcher Juſtizminiſter 690 f. 693 f. Immediatberichte wegen 
Einrichtung der Oppelnſchen Oberamtsregierung und des Conſiſtoriums 
702 - 705. 734— 738. Conflict mit Münchow 823—825. 

Arnold, Koh. Theodor Frhr. v., Gräfl. Schönaich'ſcher Amtsverweſer, Goeh. 

Juſtizrath beim Feldkriegscommiſſariat 243. 249. 250. 318. 340. 366. 

728. Denkſchrift über die Zufammenfegung der beiden Oberamts- 
regierungen 256 }. Entwirft die jchlefiiche Procekordnung 287—289. 

322. Wird Director bei der Breslauer Oberamtöregierung 291. Soll 
das fchlefifhe Landrecht mit entwerfen 367. Denkſchrift über das 
jus incolatus in Sclefien 619 f. 

Arnold, Sam. Conft. Frhr. v., Confiftorialrath in Glogau 287. 325. 373. 

Arnold, Frhr. v., Kal. Juſtizrath in Freyftadt-Sprotiau 422. 
d’Arret, Kriegsrath bei der pommerjchen Kammer 352. 

Aſchersleben, Georg Wild. v., Kriegs: und Domänenrath in Königsberg 
37 f. Director der pommerjchen Kammer 425. 427. 503. 586. 631. 

742. Denkſchrift, betreffend die Specialinftruction fir die pommerſche 

Kammer 350. Soll ein neues Dienftreglement für die Amtsbauern 
entwerfen 356 }. Wird Präfident der pommerfchen Kammer 468—470. 

Hat ih um Werbungs- und Confiftorialfachen nicht zu kümmern 562. 
Bei dem Conflict zwijchen einem Sriegsrath und einem Beamten 695 

bis 697. Berweis an ihn wegen jchlechten Berichts 738 f. Getadelt 

wegen nicht gewahrter Autorität 826. Verweis an ihn wegen Saum: 
feligfeit der Kammer 851 f. 

Affeburg, v., magdeburgiicher Vaſall in heſſen-kaſſelſchen Dienften 497. 

Auditeure ſollen erjt zu Secretären, dann zu Räthen bei den Kammern 

gemacht werden 413 f. Sollen bei Verwendung im Eivildienft nicht 
in der Provinz ihrer legten Garniſon angeftellt werden 642 f. 



Arnold — Bauer. 033 

Auditoriate 90 f. 

Aueriperg, Fürſt v., 225. 231 f. 

Aufrüden im Gehalt nad der Anciennität bei den Kammern 515. 
631. 633. 

Augujt III. (Kurfürft Friedrich Auguſt IL), König von Polen; Stellung 
zur Huldigung in Preußen 40 f. 

August Wilhelm, Prinz von Preußen, Statthalter von Pommern 874. 

Auscultatoren "bei den Kammern nur angenommen nad) einer Brüfung 530. 
Ihre Obliegenheiten in der Kurmarf 600. 661— 663. Werden erjt in 
der Kanzlei und als Secretäre bejchäftigt 839. 

Ausfündiger in Dftfriesland 762. 

Auffen, Arnold Heinr. v., 269. 556. 565. 583. 602. Geh. Rath bei der 
Kammer in Eleve 277. Dann in Glogau, von da als Bicedirector 
an die Kammer in Breslau verfeßt 443 f. Mitglied der jchlefifchen 
Glaffificationscommiffion 455. Wird I. Kammerdirector in Breslau 
622 f. 

Auswärtiges Departement des Stantsraths (Departement der auswärtigen 

Aftären), j. Sabinetsminifterium. 
Avemann, Ernſt Heinr., Kammergerichtsratd und Protonotarius 890. Bes 

ichwerde über die Befoldungsverhältniffe 895 f. 

B. 

Badmeifter, oftfriefifher Regierungsratb 752. Auch Tandesherrlicher In— 
fpector beim Adminiftrationscollegium in DOftfriesland 789, 802. 819. 
Berhaftet 759. Freigelaſſen 822 f. 

Bacmeiſter, ojtfriefifcher Zeibmedicus, caſſirt 792. 

Bännewitz, zum Mitglied der Breslauer Kammer vorgefchlagen 244. 
Bär, Chriftian Ludw. v., Geh. Juſtiz-, Oberappellationg> und Criminalrath 

629. 897. 

Bagatellſachen 85. 126. 860. Declaration des Edictd von B. (12. Nov, 
1740) 160. 171 f. 

Bandow, Joh. Vict., Hofrath, Hoffiscal und Advocat in Eüftrin 878. 

Barberina, Tänzerin, ſpäter verheirathet mit dem Präfidenten der Ober: 

amtsregierung in Glogau, Carl Ludw. v. Cocceji, 731. 
Barby, Karl Hermann v., Regierungsrath in Magdeburg 887. 
Barby, v., Zandrath im Magdeburgifchen 726. 
Bardhaufen, oftfriefifcher Correſpondent, caſſirt 792, 

Barfus, Albr. Siegm. v., Yandrath des Kreifes Oberbarnim 596. 

Bartelien, Andreas Chriſtoph, Regierungsrath in Halberjtadt 889. 
Baitineller, Kriegsrath bei der Oberfriegs: und Domänen-Rechenfammer 716. 
Bauer, ſchleſiſcher Claſſificationscommiſſar 465. 
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Baurrichter (Dorfihulzen) in Oftfriesland 765. 

Bauweſen, Urteil des Königs über Baumeifter 65. Bearbeitung der 
Bauſachen beim Generaldirectorium 743 f. Baucommiflion im Herzug- 
thum Magdeburg 123. Wiederberftellung der Berliner Baucommilfion 
477. Baureglement für die furmärkiihe Kammer 198—200. Der 
furmärkifche Nemterbau 199. Holzverwüjtung und unnöthige Neubauten 
der Baubeamten bei den Kammern 609—611. Entfcheidung von 

Streitigfeiten in Baufachen 389. Baubeamte follen feine Diäten mehr 
erhalten 916. Dberbaudircctor, Baudirectoren, Baufchreiber, Bau— 
infpectoren 199 j. Siehe ferner Kurmark IV, Bommern IV, 

Venufort, Kriegsrath bei der Magdeburger Kammer 472. 

Beder, Diedrich Heinr., Vicefanzler, Geh. Regierungsrath, Landrentmeifter 
in Cleve 884. 

Beder, Joh. Heint., Geh. Regierungsrath in Cleve 885. 
Beer, Chriſt. Ant. v, Generalftenereinnehmer in Schlefien bis 1741 265. 

Beggerow, v. Geh. Finanzrath 484. 

Beichow, Kriegsrath bei der furmärkifchen Kammer 599. 

Benedendorfi, Karl Friedr. v. früher Geh. Juſtiz-, Oberappellations-, 

Hof: und Kammergerichts-, wie auch Criminalrath 363. Wird IL. Ober: 
amtsregierungspräfident in Breslau 349 f. 366. 371. 401. 502. 503. 

565. 744. 824. Soll das jchlefifche Landrecht mit entwerfen 367. 
Commifjar für die Huldigung Oberſchleſiens 528. Führt die Oppelner 
DOberamtsregierung ein 630. 632 f. 734. Berichte wegen der neu zu 
errichtenden Oppelner Oberamtsregierung und Eonfiftoriums 702-—705. 
Ammediatbericht wegen der Anftellung des jungen Grafen Dohna 728 f. 

Beneckendorff, v., Adjutant 706. 

Benide, Kammerrath, Beamter zu Athensleben (Magdeburg) 504 f. 
Bentheim-Zteinfurtb, Graf v., 79. 

Berent, Siegm. Theodor, Dr. jur., Hof» und Kirchenrath, Oberfecretär bei 
der preußifchen Regierung 5. 44. 872. 

Berg, Chriſtian v., Geh. Juſtiz- und Rammergerichtsrath 890. 
Berg, v., Landrath im Kreiſe Ohlau 260. 

Berg zu Herrendorf, Graf v., ehemal. Breslauer Oberamtsrath 249. Mit— 
glied der Berliner Conferenz für die ſchleſiſchen Juſtizangelegenheiten 287. 

Bergen, Guſt. v., Kammergerichtsrath 890. 

Bergius, Paul, cleviſcher Geh. Regierungsrath 885. 

Bergweſen (Mark) 137. 

Berichtsweſen. Gründlichere Berichterftattung erfordert vom Kammer— 

präſidenten v. Werner in Cüſtrin 76. Generaldirectorium ſoll kurz 

und deutlich berichten 153, ferner prompter 162 f. Die Kammern 
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jollen über Unglücksfälle vorfichtiger berichten 161. In Juſtiz- und 
geiftlihen Saden ift präcifer zu berichten 166. Kein Juriftenlatein 
in den Berichten 820. 

Berlin, Huldigung 22—25. WBolizeiwefen 180, Reform der Polizeiver- 
waltung: das Bolizeidirectorium 326—838. Kircheifen wird Polizei: 
director, da3 Polizeiwefen von der kurmärkiſchen Kammer ab- und 
dem Generaldirectorium zugetheilt 327— 330. Inſtruction für den 

Polizeidirector, neue Höferordnung, Verordnung wegen der Höferei 
treibenden Soldaten und deren Frauen, Inftruction für 24 anzuftellende 
commissaires de quartier ete. 331—334. 337 f. Die franzöfifche 
Polizeidirection fteht unter dem Generaldirectorium und dem Kriegs— 
rath Kircheiſen 415 f. Die Kammer und das Berlinifche Acciſe-, 
Zoll-⸗, Commercien- und Manufacturwejen 594 f. Generaldirectorium, 

Berliner Magiftrat und Lebensmitteltaren 843 f. 

Berlifchke, Kriegsrath bei der Oberfriegs- und Domänen-Redyentammer 716, 

Bertram, Joh. Ehrenfried, Fiscal in Glogau 373. 

Beioldungen. I. Gentralbehörden ꝛc. Minifter 110. 701 f. 907. 917. 

Kriegsrath v. Ilgen bei der Geh. Kanzlei 110. Rendant der Lega- 
tionsfaffe 110. Geheime Finanzräthe (Generaldirectorium) 30. 
202. 287. 699. 700. Regiftrator 921. Dberappellationsgericht 

(Obertribunaf) in Berlin: Präfident und Bicepräfident 897. Räthe 
891. 892. 893. 897. Wrotonotarius, Regiftratoren, Ranzlift, Boten: 
meifter 897. Franzöſiſches Obergericht: Director 110. Revifions- 
rath 892. Ä 

Il. Provinzialbehörden. A. Berwaltungsbehörden und 
:beamte. 1. Kriegs- und Domänenfammern: Präfident 243. 
469. 578. 581. 626. 699. 701. 818. 872. 917. Directoren 30. 39. 

241. 243. 278. 344. 701. Lberforftmeifter 241. Räthe 30. 38 f. 

198. 202. 242. 243, 331. 515. 584. 874. Gecretäre 242. 243. 

Regiftratoren 242. 243. Journaliſten 242. 243. 351. Kanzliſten 
242. 243. Boten 364. SKanzleicalculatoren 242, 243. Kanzleidiener 
242. 243. 399. Kaffirer und Controleur bei der Kriegs: und Ober: 
ftenerfafie 242. Rendant 886. Kaffenfchreiber 242. Kafjendiener 242, 
— Landrentei: Zandrentmeifter 242, 243. 881. 884. Kaſſirer 242, 
243. Schreiber 242. 243. Diener 242. 243. Dfenheizer 242. 244. 

Einnehmer 242. Dberempfänger (Eleve) 884. — Kammerjuftitiar 
243. 318. 873. 893. 895. Kammerrath (Dftfriesland) 763. Procu- 

rator Fisci (Mandatarius Fisci) bei der kurmärliſchen Kammer 654. 

2. Zocalbeamte 2c.: Amtshauptmann (Preußen) 872, Landräthe 

143 (Minden). 198 (Magdeburg). 261 (Landesältefte, Schlefien). 602 



936 Regifter. 

(Neumart). Droſten (Dftfriesland) 926-928. mtercommifjarius 
(Kurmark) 917. Deicheommiffarius (Mörs) 886. Steuerräthe 242, 
Oberbürgermeifter (Lingen) 882. Bürgermeifter (Halle) 198. Bolizei- 
meifter 332. Polizeiregijtrator 332. Polizeidiener 332, Commissaires 
de quartier 332. 333. 335. 337 (Berlin). Landdragoner (Ausreuter) 

262. Kreiseinnehmer 262. 918. „ontributionsreceptor und Fiscal“ 

(Tedlenburg-Lingen) 881. Mecifecontroleur 716. Salzgräfe (Halle) 
888. Baubeamte: Baudirector 242. 243. Bauinfpector 242. 243, 
244. Baufcreiber 242. 243. 244. Bauconducteur 243. Fortifications- 
bau-Wdjutant 336. Landmefjer 242. 244. Director der franzöfifchen 
Eolonie in Stettin 875. 

B. Auftizbehörden und =beamte 1. Kammergericht (und 
Tribunal in Preußen): Präfident und Vicepräfident 891. Räthe 349. 
629. 891. 892. 893. 895. Protonotarien 895. 896. (Uppellations: 
gerihtspräfident in Königsberg 872). 2. Hofgerichte: Präfidenten 
875 (Stettin). 876 (Cöslin). 882 (Cleve-Mark). Director (Eöslin) 876. 
Hofrichter (Königsberg) 873 f. Hofgerichtsräthe 873 f. (Königsberg). 
875 (Stettin). 876 (Cöslin). 882 f. (Cleve-Mark). Secretäre 873 f. 
(Königsberg). 883 (Cleve-Mark). Protonotarien 875 (Stettin). 877 

(Cöslin). Viceprotonotarius 875 (Stettin). Actuare 875. 877. Kanz- 
liiten 877. 883. WRegiftrator 883.. Pedell 883. 3. Regierungen: 
Regierung in Königsberg: Oberräthe, Oberfecretäre, Regiſtrator, 
Kanzliften, Botenmeifter, Tarator, ertraordinare Kanzleiverwandte 872. 
Regierungen in Oftfriesland, Stettin, Cüftrin, Minden, Lingen, 
Eleve, Mörs, Magdeburg, Halberftadt: Präfidenten 879 f. 

(Minden). 884 (Cleve). 837 (Mörs). 498. 887 (Magdeburg). 880 
(Halberitadt). Kanzler 774 (Oſtfriesland). 874 (Stettin). 877 (Eüftrin). 

Vicefanzler 877 (Cüftrin). Directoren 877 (Cüftrin). 880 (Minden). 
883 (Eleve). 887 (Mörs). 889 (Halberjtadt). Räthe 498. 887 (Magde— 

burg). 774 f. (Oftfriesland). 874 (Stettin). 877 (Eüftrin, „Regierungs- 

und Gonfiftorialräthe”). 880 (Minden). 884 f. (Eleve). 887 (Mörs). 

889 (Halberitadt). Archivarius und Geh. Regiftrator 775 (Dftfriesland). 

Protonotar und Ardivar 878 (Cüſtrin). Archivar 874 (Stettin). 880 
(Minden). Archivar und Secretär 887 (Mörs). Secretäre 775. 878. 
880. 881. 885. 887 f. 889. SKanzliften 775. 881. 885. 888. 889. 

Regiitratoren 885. 888. Botenmeifter 888. Pedelle 775. 880..881. 

885. Boten 775. 880. Diener 888. Hofadvocat und Armenadvocat 
878 (Cüſtrin). Advocaten 880 (Minden). Adjunetus Fisci 887 f. 

(Magdeburg). Advocatus Fisci 293 f. (Schlefien). 775 (Dftfriesland). 

889 (Halberftadt). „Regierungsfecretär“ in Minden 879 (Amt des 1, Di: 
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rectors). 4. DOberamtöregierungen in Breslau, Glogau und 
Oppeln: I. Bräfidenten 292. 293. 366. 373. 407. 623. II. Bräfidenten 
292. 293. 349. 366. 373. 407. 630. Directoren (Kanzler) 292. 293. 
366. 373. 407. DOberamtsregierungsräthe 292. 293. 366. 373. 407. 
474. 623. Secretäre 293. 366. 373. 407. 624. NRegiftratoren 293. 
366. 373. 407. 624. Taratoren 293. 366. 373. 407. Kanzliften 

293. 366. 373. 407. 624. 702. SKanzleidiener 293. 366. 373. 407. 
624. Wufwärter 293. Boten 364. 366. 373. 624. Copiiſten 702. 
Amtspfänder 366. 373. 5. Altmärkiſches Obergericht in Stendal: 

Räthe, Secretäre, Kanzlift 879. Landrichter in Lingen 882. Land» 
gericht in Tedlenburg: Landrichter, Secretarius, Secretariatsadjunct 
882. Director des Eriminalcollegiums in Cleve 883. Criminalrath 
in Berlin 894. Senior Scabinatus in Magdeburg 888. Director 
und Aſſeſſor Scabinatus, fowie dirigirender Bürgermeifter in Minden 
880. 6. Eonfiftorialdirector 876 (Stettin). Conſiſtorialräthe 293. 

366. 373. 703 (Schlefien). 775 (Dftfriesland). 875 (Pommern). 887 

(Magdeburg, „Confiftorialratd und Protonotarius“). Conſiſtorialaſſeſſor 
und Eonfiftorialinfpector (Schlefien) 293. 

IH. Sonftige Beamte xc. 1. Fiscalat: Generalfiscal 366. 373 

(Schleſien). Fiscale 33 (Lauenburg, „Inftigator”). 293. 294. 373 
(Schleſien). Hoffiscale 366 (Schlefien).. Hof: und Amtsfiscal 654 
(Kurmark). 2. Statthalter in Pommern 874. Präfident der (alten) 

oftfriefiichen Collegien 763. Pfarrer, evangelifche 435. Schulrath vom 
Joachimsthal'ſchen Gymnaſium 110. (Profefjor Juſtus Henning Böhmer 
in Halle 888.) 

IV. Ständifche Beamte (vgl. auch oben II2 unter „Zandräthe”). 

Lehnsdirector 884 (Cleve). Lehnsfecretär 889 (Halberftadt). Landes: 
director 548 (Bommern, Borfchlag). 917 f. (Priegnig). Syndicus 
der ravensbergifchen Nitterfchaft 146. Landjchreiber 32 (Lauenburg- 
Bütow) (= Schreiber beim Landgericht). 

Beſſel, v. Mindenjcher Kammerdirector 579 f. 

Beitallungen. Sämmtliche Mitglieder und Subalternbeamte des General- 
directoriumg erhalten ihre B. frei von Reerutengeldern 415. Allgemeines 
über DB. 655 f. 

Bettgelder, Botsdamjche, 68. 
Beyer, Chriſtoph Wilh., Conſiſtorialrath in Eüftrin 877. 878. 
Beyer, Joh. Baul, Geh. Finanzrath, kommt ins V. Departement 26. 30. 115. 
Bibra, v., Kriegsrath, Commiſſar der ſchleſiſchen Claſſificationscommiſſion 465. 
Biderſee, Karl Friedr. Wilh. v., Regierungsrath in Magdeburg 887. 
Biebran, v., Oberamtsregierungsrath in Glogau 292. 315. 
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Bingert, Friede. Wilh. Fiscal in Glogau 373. 

Birdholz, v., neumärkifcher Landrath 243. Wird Kammerdirector in Cüftrin 
710 f. 

Bismard, Hans Ehriftoph v., Geh. Rath, Vicelandeshauptmann der Alt: 
mark und Mitglied des altmärkifchen Obergerichts 879. 

Bismard, Lewin Friedr. v., Kanzler der neumärkifchen Regierung, Mitglied 
des Geh. Juſtizraths, des Oberappellationsgerichts und des Klammer: 

gerichts, Director des neumärkiichen Provinzial-Criminal-Collegiums 
349, 877. 

Bittorfi, Rriegsrath bei der Magdeburger Kammer 472. 
Blechen, Kriegs- und Domänenrath, Mitglied der mörfifhen Regierung 887. 
Blochmann, oh. Ehryfoftomus v., Geh. Rath und Magijtratsdirector in 

Breslau 360. 361. 522. 523. Wird daneben noch II. Director des 
Kgl. Eonfiftoriums zu Breslau 363—367. Bei der Einrichtung der 
Commissarii perpetui in Niederfchlefien 408. Getadelt vom König 
wegen jeiner Amtsführung als Meagiftratsdirector von Breslau 428. 

Blumenthal, Adam Ludw. v., Wirk. Geh. Etatsminifter und Präfident 
der Titthauifchen Kammer in Gumbinnen 173. 913. 914. 916. Aus 

friedenheit des Königs mit ihm 581 f. 692 f. Bericht wegen Ge: 
währung von Diäten an die Räthe der Gumbinnenfchen Kammer 
640 f. Wird an Görne’3 Stelle dirigirender Minifter beim General- 

directorium und Chef des I. Departements 906 f. Gehaltszulage ab- 

geihlagen 917. Bei der Beſetzung des Kammerdirectorpoftens in 
Königsberg 918. 

Blumenthal, v., Bapitän (Sohn des Ministers) 582. 692, 
Blumenthal, v., Rittmeifter (Sohn des Mlinifters) 692. 

Blumenthal, v., Leutnant (Sohn des Minifters) 692. 

Bod, Geh. Rath bei der Oberrechenfammer 569. 

Bode, v., Markgräflich Schwedt’scher Hofmarſchall, wird Director bei der 
DOppelner Oberamtsregierung 630. 735. 922. 

Boden, Aug. Friedr. v., Wirfl. Geh. Etats: und dirigirender Minifter 
beim Generaldirectorium 1. 2. 35. 192, 193. 197. 277. 453. 468. 
469. 528. 613. 700. 743. 827. 871. 900. Erhält den Vortrag beim 
Seneraldirectorium über Berliner Polizeiſachen (mit Happe) 328. Gut: 

achten zum neuen Schema für die Zeitungsberichte der Kammerpräfi- 
denten 426. Bei der geplanten Reorganifation der Oberrechenfammer 
519. Die Wusbildung und Prüfung der kurmärkiſchen Kammeraus— 

eultatoren ihm zur bejonderen Aufſicht anempfohlen 662 f. Erhält 

das oftfriefiihe FZinanzdepartement 814. Korrefpondenz mit Kriegs— 
und Domänenrath Bügel über Ojtfriesiand 818 f. Bertrauen des 
Königs 899 f. 
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Boden, Friedr. Aug. v, Geh. Rath, wird Rammerdirector in Magdeburg 
344 f. 471. Decan zu St. Sebaftian in Magdeburg 530. 

Böhmer, Juſtus Henning, Regierungsfanzler, Geh. Rath, Profefjor in 
Halle, auch Mitglied der magdeburgifchen Regierung 888. 

Böhmer, Karl Aug., Kriegsrath in Inſterburg 295. Wird Director bei 
der Obderamtöregierung in Glogau 307. 310. 320. 373. 431. Soll 
das ſchleſiſche Landrecht mit entwerfen 368. Wird II, Präſident der 
Glogauer Oberamtsregierung 478. 

Böhmer, Karl Ludw., Kanzleidirector bei der Breslauer Kammer 646, 
Böhmer, Kriegsrath, Commiſſar der fchlefifchen Elaffificationscommiffion 465. 
Böritel, v., Geh. Finanzrath beim Generaldirectorium 844. 

Bolt, Joh. Rath am Königsberger Hofgericht 873. 
Bonin, d., Hofgerichtsrath in Eöslin 876. 
Bord, Heinr. Leop. v., Hofgerichtsrath in Eöslin 852 f. 

Bord, Lupold v., Geh. Rath, Mitglied des Hofgerichts und Eonfiftorial- 
director in Stettin 243. 875. 876. 

Borde, Casp. Wild. v., Geh. Finanzrath, Minifter plenipotentiaire in 
Wien, wird Wirk. Geh. Etatd- und Sriegsminifter 190 f. 402. 822. 
Bei der Einführung der academifchen Cenſur 531. Mitglied der Com— 
mifjion für die oftfriefiichen Angelegenheiten 904. Gehaltserhöhung 907. 

Borde, v., Oberſt und Generaladjutant, im Kal. Gefolge bei der Huldigung 
in Königsberg 43. 810, 

Bornftedt, v., Oberforjtmeifter in der Kurmark 593, 
Borſtorff, Feldjäger, zum Hofjäger in Berlin ernannt 483. 
Bothe, Hofgerichtsrath in Cöslin 876. 
Boyen, v., Kapitän, Verwefer des Hauptamtes Preußifch- Mark 178. 

Brand, Ehriftian v., Wirkt. Geh. Etatsminifter, Chef: PBräfident des Geiſt— 
lihen Departements, Bräfident des Conseil Frangais x. 6. 11. 531. 
532. 606. 798. Smmebdiatbericht über die Umbildung des Conseil 
Francais zum franzöfifchen Oberdirectorium 154—159. Mitwirkung 
bei der Reform der Berliner Bolizeiverwaltung 327. 330. 332. Ab— 
fonderung der franzöfifchen Polizeidirection in Berlin nicht genehmigt 
415 f. Publikation eines Ertracte® aus den Beltimmungen für bie 

franzöfifchen Golonieen verboten 562 f. Schnellere Erpedition beim 

Beiftlihen Departement anbefohlen 605 f. 
Brand, Kammerrath zu Wufterhaufen 235. 

Brand, Auditeur vom Kalkitein’fchen Regiment 235. 

Brand, Frau v., verw. Kämmererin 606. 
Braun, Criminalrath, Advocat in Magdeburg 778. 

Braunsberg, Karl Benj., Geh. Kanzlift 184. 
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Bredow, Ehrenreich Sigismund v., litthauiſcher Kammerdirector 579 f. 
Wird Präſident der Kammer 907. 917. 

Bredow, Ernſt Wilh. Graf v., Mitglied der Commiſſion für die oſtfrieſiſchen 
Angelegenheiten 904. (1746 Wirkl. Geh. Etats- ꝛc. Miniſter und 

Maitre de la Garderobe, cf. Cosmar und Klaproth, 424.) 

Bredow, v., Major, anwejend bei der Uebergabe der Regierung durd) 
Friedrih Wilhelm I. an den Kronprinzen Friedrich 1. — Beauftragt mit 
der Unterfuchung wider einen Beamten wegen Bauernpladerei 504. 524. 

Breslau, Einrichtung des ftädtischen Wefens 360 f. Unordnungen im 
Kämmereiweſen 428. 437 f. Abzug von Einwohnern ift zu verhüten 
522 f. 

Brieit, Chriftoph v., Landrath der Kreiſe Havelland und Lauenburg 
(Löwenberg) 597. 

Broich, Balthafar Konrad Frhr. v., Wirkl. Geh. Etatsminifter, Präfident 
des Kammergerichts zc. 8 f. 11. 190. 405. 689. 772. 858. 890. 891. 
Judenſachen gehören nicht zu B.s Reſſort 544 f. Befjere Criminal: 
juftiz in Berlin anbefohlen 649 f. B. und Cocceji 674. 679. Unter- 
fuhung der Unordnungen bei der Magdeburger Regierung 809 f. 
Suriftenlatein fol in den Berichten vermieden werden 820. Bericht 
(zufammen mit Eoeceji und Arnim) über Juftizverbefferungen 841—843. 

Brüchtenkaſſe in Cleve 16, 
Brükamph, Eonfiftorialrath zu Breslau 307. 319. 325. 

Brünnow, Karl Franz v., Regierungs: und Confiftorialrath in Cüftrin 
877. 878. 

Bruns, cand. jur., als Kanzlift bei der Magdeburger Kammer ange 
nommen 839. 

Buchner, Chriftian, Regierungs: und Confiftorialvath, auch Eriminalrath, 
Protonotarius und Arhivarius in Cüſtrin 877. 878. 

Buddenbrock, v. Major 43. — Generallieutenant 43. 45. 

Bügel, Casp. Heinr. 757. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 780. 

781. 799. 905. 920. 926. Kriegs- und Domänenrath in Minden, bei 
der Beligergreifung Oftfrieslands 748-750. 752 f. Soll einen 
Kammeretat aufftellen 2c. 790— 794. Unterfuhung der oftfriefiichen 
Revenüen 812— 817. 820— 822, Correſpondenz mit Minifter v. Boden 
über oftfriefifche Angelegenheiten 818-822. Commiſſar beim oſt— 

friefifchen Landtage, Gegenfag zu Homfeld 826—829. Stimmung in 

Dftfriesland gegen ihn, als Landtagscommiffar durch Regierungsrath 
Ihering erjegt 867—871. Conflicte mit Homfeld 900—904. 923 f. 

Bugdus, Lewin Karl, pommerjcher Kriegs: und Domänenrath, dann Geb. 
Rath und Director der Gloganer Hammer 234. 242. 269. 474, 560. 
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Buggenhagen, v., Oberftlieutenant, Landrath des Kreiſes Cottbus 602. 

Burdard, Steuerrath in Niederjchlefien 235 f. 

Burhard, Zandrentmeifter in der Neumark, vom Präfident v. Werner an: 
geklagt, unfchuldig befunden 618 f. 

Burg, Inſpeetor, Erjter Eonfiftorialratd in Breslau 292 f. 319. 366, 
Soll Presbyterien ꝛc. in den Kreiſen einrichten 367. 

Burghof, Kriegsrath bei der Magdeburger Kammer 234, 472, 
Buſche, v. d. Landrath im magdeburgifchen Kammerbezirk 650. 
Buſſe, Chriſtian, Director der neumärkiſchen Kammer 197. 2038. Dann 

Director (Geh. Rath) der Glogauer Kammer 234. 241. 269. 276. 

278. 559, 843, 

6. 

Cabinetsjuſtiz. Machtſpruch in einer Rechtsſache 193. 481. 
Cabinetsminiſterium (Auswärtiges Departement, Departement der auswärtigen 

Affüren) 2. 59. 109. 550. 701. 702. 920. Franzöfifh die Amts: 
Iprache des Refforts 6 fj. Schriftwechfel mit dem Generaldirectorium 

über die Schöffen in Eleve 196 f. Einführung des Minifters v. Borde 
190 f. Genfur der Zeitungen 620 f. Konvention mit Emden 

(14. März 1744) 717. 723. Convention mit den oſtfrieſiſchen Ständen 

805 f. Bei dem Conflict zwifchen Kanzler Homfeld und ſtriegs- und 
Domänenrath Bügel 826829. E. und Generaldirectorium bei der 
Erjegung Bügel’3 durch Regierungsrath Ihering als Landtagscommiſſar 
in Dftfriesland 867 f. 870 f. Stellung zum Conflict zwijchen Re— 
gierung und Kammer in Aurich 900— 904. Gerücht der Abtretung 
Dftfrieslands 924. 

Gabritt, Earl Aemil, Rath am Königsberger Hofgericht 873. 
Eämmerer, Kriegs: und Domänenrath (beim Treſor) 193. 576, 

Enleulatoren 211 f. 

Gammann, Kriegsratd und Bürgermeifter in Cüftrin 202. 203, Wird 
Deihhauptmann dort 257. 

de Campagne, Revifionsrath, Mitglied des Conseil Frangais, Geh. Rath 

154. 562 f. 

Ganngieher, Joach. Ernſt, Geh. Rath bei der Oberrechenfammer 569, 
715 f. 

Ganngieier, Joh. Georg, Geh. Oberappellations-, auch Kammergerichtsrath 
890. 893. 897. 

Canonicate, Anwartfchaften auf diefe aufgehoben 6. 

Gantoninftem (Enrollirungsiyitem), Bejchwerden der Stände über das E. 
46—48. 57 (Preußen). 69 }. Gurmark). 91—94 (Magdeburg). 118 

bis 120 (Halberitadt). 134 (Cleve-Mark). 141 f. (Minden). 146—148 
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(Ravensberg). 150 f. Lauenburg). Bolizeis$urisdiction über Enrollirte, 
die nie in Reih und Glied geftanden haben, hat der Bolizeidirector in 

Berlin, fonft judieia mixta 2. 644. 658 f. Unterthänigfeit und 

Cantonpflicht in Schlejien 709. Die Richter in Cleve-Mark und die 

Ganton-Recrutirung 753—755. ©. ferner Eleve II, IV. Halber- 
ftadbt IL. Kurmark Il. Lauenburg: Bütow. Magdeburg II. 
Minden I, II. Preußen I. Ravensberg Il, Schleſien I, IV, 

Gapelle, v., Drojt von Friedeberg 926. 927. 

Garotath-Beuthen, Hans Karl Fürſt v. (Graf dvd. Schönaidh bis 1741, 
Herr der Standesherrfchaft Carolath-Beuthen) 232. 248. 249. 271. 
287. 291. 306. 315. 318. 319. 325. 366. 584. GOberfürftenrechts- 

präjident 342. Wird Oberamtsregierungspräfident in Breslau 273. 
Denkfchrift über die Juſtizverfaſſung in Schleſien 313 f. In der 

Frage der Anftellung des jungen Grafen Dohna bei der Breslauer 
Dberamtsregierung 729. 

Cautius, Generalpächter des Amts Peitz 277. 

Gavalleriegelder, Beſchwerden der Stände über fie 68 f. 96. 128. 130. 

142. 148. Anlage der C. in Bommern 355. Siehe auch Halberftadt 
II. $urmarf II. Magdeburg I, II. Minden I, IL. Bommern 
IV, Ravensberg II. 

Geltarius, Chriſtoph, Director bei der Magdeburger Kammer 201. 344. 
Eonferenzen mit dem Feldeommiffariat und den Kaufleuten wegen des 
ſchleſiſchen Handels 258 f. 

Gellarius, Chriſtoph Friedr., Kriegs: und Domänenrath bei der Magde- 
burger Kammer 472, 

Gellarius, Chriftoph Heinrich, Regierungsrath in Magdeburg 630. 887, 
Genjur an den Univerfitäten und Gymnaſien eingeführt 531 f. Ferner 

bei den Beitungen 620 f. 
Chargenkaſſe (Ehargengebühren), ſ. Recrutenkaſſe. 

Chaſot, v. Major 649. 
Chriſtian Ludwig, Herzog-Adminiſtrator von Mecklenburg 924. 
Chriſtine Sophie, Fürſtin zu Schwarzburg, geb. Fürſtin zu Oſtfriesland 752. 
Civilreglement in Oſtfriesland 792. 
Civilverſorgung, Beſetzung der unteren Stellen mit alten Unterofficieren 

und Soldaten 11. 321. 810 f. 

Claſſificationscommiſſion in Schlefien 455— 468. 582 f. Vgl. Schlefien IV, 

Gleve, Herzogthum, und die Grafihaft Mark, I. Allgemeines. Nieder- 

rheinifch-weitfälifche Kreisjahen 14 f. Huldigung 81. Edict vom 
28. Januar 1736 wegen der Privatjurisdictionen in E.-Marf 135. 
Zuftand des Landes, fiehe II. 
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II. Stände. Gravamina 133—138. Die cleve-märfifchen Stände 

fordern: Abſchaffung des Kantonfyftems, freies Kommercium, Aufhören 
des Mühlenzwanges, Minderung der Mecife, Einjtellung der Zaration 

und Beräquation der Länder zc. 134. Ferner Einrichtung des Behörden- 
wejens auf alten Fuß, ebenfo der Auftizpflege, Aenderungen im Steuer: 
wejen, in Lehnswejen (Edict vom 28. Januar 1736, Rammerverordnung 

wegen der Erbentage vom 31. Mai 1732), wirtbichaftliche Vorrechte 

und Wenderungen auf Grund der früheren Gewohnheiten aller Art 

135—138. Eingaben an Behörden find fortan nur mit der Unter: 

jchrift der beiden ftändiichen Directoren einzureichen 535. Don gratuit 

für den Etatsminifter und Regierungspräfidenten in E., dv. Stründebde, 
vom Könige nicht genehmigt 174. 

II. Suftiz. Regierung in C. bittet, Retorfionsmaßregeln gegen 

die Diüfjeldorfer Regierung in Religionsirrungen anwenden zu dürfen, 
und um Wiederüberlaffung der niederrheinifch-weitfäliichen Kreisſachen, 

macht Vorfchläge zur Hebung des Handels, Einftellung der Landes- 
vermefjung, Ausdehnung der eigenen Befugniffe auf den Stand von 
1661, Beſchränkung der Actenverfhidung ans Berliner Eriminalcolleg 
14—17. Generalprocefiabelle 898. Die gerihtlihe Thätigkeit 

der ordentlichen Gerichte im Cleviſchen ift ſehr befchränft 197. Re— 
gierung zu E.: Perſonal und Bejoldung 884—886. Hofgericht zu 
E.: Berfonal und Befoldung 882— 884. Berpflichtung der Criminal— 
räthe zur Abftattung rechtlicher Gutachten in fiscaliſchen Sachen 644. 

Stellung der Gerihtsjchöffen im Elevifchen 196 f. Einſchränkung 
des Supplifenwejens 494 f. 

IV, Berwaltung (j. auh Minden IV). Verordnung der Sammer 
wegen der Erbentage 135. Ymmediatzeitungsberichte des Kammer: 
präfidenten v. Rochow 139. Bergl. 866 f. Abgang Rochow's 

578-581. Departementsvertheilung bei der Kammer 830—839. 

Anftellung eines Kriegs: und Domänenrath3 534. Anderweitige Ber: 
theilung der cleve-märkifchen Städte unter die Steuerrätbe 361 f. 

Kammer, Rihter und Canton=-Recrutirung in CMark 753— 755. 

CEloudt, v., Juſtizrath am Auftizcollegium („Hauptgericht“) in Mörs, auch 

Regierungsraih 886. 

Cocceji, Earl Ludw. dv. (Sohn des Minifters), Hof- und Legationsrath in 

der Geh. Kanzlei, exrpedirender Secretär, jpäter Präfident der Ober- 
amtsregierung in Glogau 731. 

Cocceji, Samuel v., Wirkt. Geh. Etats: und Justizminister x. 4. 122. 164. 
349, 350. 379. 401. 402. 405. 423. 430. 474, 477. 481. 544. 562, 

689. 695. 705. 780. 781. 822. 844. 845. 871. 895. 896. 897. 919. 
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Frage der Abjhaffung der Tortur 8—11. Prüft die Gravamina 
der Magdeburger Stände 109. Sein Entwurf des AYuftizreglements 
für Halberjtadt 125. Berhältnig zur Commiflion für die Zuftizreform 
160. 174— 176. Bei der Beichwerde des Oberappellationsgerichts über 

den Generalfiscal Uhdeln) 478 f. C. und Oberforftmeifter v. Herte- 

feldt 481 f. Nothwendigkeit der YJuftizreform 506. Einführung der 
academijchen Cenſur 531. Sein AJuftizreformplan 614—618. Befjere 

Eriminaljuftiz in Berlin anbefohlen 649 f. Beantragt Wiederher- 
jtellung der collegialifhen Solidarität bei den Juſtizminiſtern 659 f. 

669. Beranlaßt die Ernennung des Generalfiscals Uhdeln) zum Mit- 
glied des Geheimen Juſtizraths 660 f. Stellung zu: Arnim, Tadel 

des Königs wegen Eigenmädhigfeit 663 f. Conflict mit Arnim 667 
bis 689. Mitwirkung bei Anftellung von Brofefforen an Univerfitäten 
und Gymnaſien 727. Abſchiedsgeſuch E.s, künftiger Nachfolger 730 
bis 732. Beichwerden Grumbkow's über E. (unbegründet) 744 f. 

Nimmt die Huldigung in Oftfriesland vor 750 f. 782 f. Bei ber 

Beligergreifung Dftfrieslands 855 }. 758— 771. Bei der Neueinrichtung 

der oſtfrieſiſchen Regierung 774 f. Bericht (zufammen mit Kanzler 
Homfeld) über Geld: und Recrutenlieferungen der oftfriefiihen Stände 

778 f. Weitere Berichte über Oftfriesland 783-788. 796— 798. 799. 

Eabinetsordre an E. (vom 27. Juni 1744) betreffend die Neuerungen 
in Oftfriesland 789. €. und die ojtfriefiihen Stände 798 f. 800. 

C. und die Neuanregung der Juſtizreform (1745) 841—843. 853 bis 
858. Befegung der Präfidentenftele am Cösliner Hofgeriht 853 f. 
Abſtellung der Juftizmißbräuche im Magdeburgifchen (Zuftizreglement 
für Magdeburg vom 25. März 1745) 860 f. 864 f. C.s propiforische 
Inſtruction zur Competenzabgrenzung zwifchen Regierung und Kammer 
in DOftfriesland (nicht in Kraft getreten) 900. Aufhebung der Kanzlei 
zu Ejens im Harlingerland 919 f. 

Bei der Einrichtung der ſchleſiſchen Auftizverfaffung 272—275. 
290 f. 294-296. 305—307. 309—316. 320. 324—326. Wird 

jpeciell mit der Einrichtung der ſchleſiſchen Juftiz beauftragt 340 f. Sein 

Notificationspatent 341— 344. Die vorläufige Proceßordnung für 

Schleſien 345 f. Immediatberichte über die Einrichtung der fchlefischen 
Dberamtsregierungen 362— 376. Antheil an den Verhandlungen 

über den Erlaß eines jchlefischen Refjort-Reglements 380—384. 397 f. 

Sınmediatberiht über das Sportelwejen bei den jchlefiichen Ober: 
amtsregierungen 406—408. Bei der Einrichtung der Commissarii 
perpetui in Schlefien als LZocaljuftizbeamter 408—410. 417 f. Wird 
ſchleſiſcher Juſtizminiſter 411. 412 f. Bei den Ulneinigfeiten im 
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Präfidium der Glogauer Dberamtsregierung 431—434. Schriftwechjel 
mit Münchow, betreffend Competenzconflicte zwifchen Hammern und 

Dberamtsregierungen in Schlejien 515—517. Regelung des ober- 
ſchleſiſchen Juſtizweſens 521 f. Einführung der Commissarii perpetui 

auch in DOberjchlefien 525 f. Schriftwechjel mit Münchow wegen 
Rangftreitigkeiten zwifchen den Oberamtsregierungen (Eonfiftorien) und 

den Kammern in Sclefien 542. Gutachten bei der Huldigung Ober: 
ichlefiens 567 f Sol mit Mündow in allen jchlefifchen Landes— 
angelegenheiten, die „in das publicum einfchlagen“, verhandeln 577. 

652 f. Errichtung der Oberamtsregierung in Oppeln 627—630. 632. 
C.s Vorſchlag auf Vermehrung der jchlefifhen Fiscale von Münchow 
nicht gebilligt 635 f. Wird von den jchlejifchen Juſtizſachen dis— 
penfirt 690. 

Gotberg, clevijcher Hriegd- und Domänenrath 833. 834. 835. 836. 

Coldewey, oftfriefifcher Regierungsrath 752. 775. 

Gollas, Ludw. Otto v., Rath am Königsberger Hofgericht 873. 

Collegia mixta, jiehe Judicia mixta, 

Collegium Advocatorum, ſiehe Advocaten und Sclefien IL. 

Collegium medicum in Glogau und Breslau 843. 

Goloniften. Das V. Departement und die E. und Einwanderer 28 f. 
Beneficien für Fremde 36, 444 f. 496. Hereinziehung Fremder nad) 
Schleſien 500. 

Colonna, Graf, oberjchlefiicher Grundbeliger 510. 

Colonna, Graf, wird Rath bei der Oppelner Oberamtsregierung 630. 735. 

Commercienweſen, Vorſchläge der clevifhen Regierung zur Hebung des 
E.3 ꝛc. 15. Beſchwerden der Magdeburger Stände über Berfall von 
Handel und Gewerbe 101—104. Freies Commercium von den cleve- 
märfifhen Ständen gefordert 134. 137. onferenzen de3 magde- 
burgifhen Kammerdirectors Cellarius mit dem fchlejifchen Feldkriegs— 
commifjariat und jchlefiichen Kaufleuten wegen des jchlefiichen Handels 
258 f. Reinhardt und der jchlefiiche Handel 338 f. Abſendung eines 

faufmännifhen Commiſſars aus Schleſien auf die Leipziger Meſſe 
418 f. Gommercienconferenzen bei der Breslauer Kammer 

442 f. Buziehung von Kaufleuten dabei 526 f. Das Eommercien: 
collegium in Breslau 533 f. Das Reglement für das neue Col« 
legium 536—540. Bol. Schlefien I. 

Commissaires de quartier, jiehe Berlin. 

Commissariat Frangais, fiehe Franzöſiſches Eoloniewejen. 

Commissarii perpetui, fiehe Juftizräthe, Königliche. 
Acta Borussica. Behörbenorganifation VI. 60 
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Commiſfion für die Gold- und Silbermanufactur und das Lagerhaus auf- 
gehoben 30 f. 

Commiſſion, Geldrijche 5. 
Gompetenzeonflicte zwijchen den magdeburgifchen Juſtizbehörden, ſowie 

zwijchen den dortigen Yuftize und Kammerbehörden 122—125. Zwifchen 
dem Generaldirectorium und Geheimen Rathe (EtatSminifterium) 151 

bis 153. Zwiſchen Kammern und Oberamtsregierungen in Sclefien 
515—517. 735 f. Zwiſchen Kammer und Regierung in Pommern 
848— 851. Bwifchen Kammer und Regierung in Aurich 900-904. 
Verhandlungen betr. das ſchleſiſche Rejjort-Reglement 330—398. 

Gompetenzen = Überweifungen aus den Überfhüffen der Accife an die 
ftädtifchen Kaſſen 394. 

Eonduitenliften in Pommern (Sammer) 356. 

Conseil Frangais, jiehe Franzöſiſches Eoloniewefen. 

Gonfiftorium, fiehe Geiſtliche Sahen und Glatz. Halberftadt I, IL. 

Kurmarf III. Magdeburg II. Bommern IL Preußen IIL 
Sclefien II und IL 

Eonititutioniren — Erledigung der Proceßformalien auf mündlichem ftatt auf 
dem herfümmlichen fchriftlichen Wege 85. 125 f. 160 f. Val. Halber- 
jftadt III. Magdeburg II, III 

Consul dirigens in den ſchleſiſchen Städten foll ein Literatus fein 216. 

Eontribution 399. 445—452. 482 f. 768 f. Pobore (=E.) in Lauen— 
burg: Bütomw 32. Bejchwerden der Stände über fie 95 f. 128—130. 
142. 429 f. Siehe Magdeburg I, II. Minden I, I. Dftfries- 
land I. Schlefien I, H, IV. 

Conventus publicus, fiehe Schlefien I und II. 

Cornberg, Ehrijtian Ludw., Regierungsrath in Minden 880. 
Cosmar, David, Kammergerichtsrath und Protonotarius 890. 896, 

Goßel, v., Generallieutenant, Oberhauptmann zu Fifchhaufen 18. 
Eoudelans, Hermann, Regierungsrath in Minden 880, 
Coulon, Steuerrath in Schlejien 243. 

Eramer, furmärf. Steuerrath 597. 
Ereditfaffe im Herzogtum Magdeburg 84. 95. 

Eriminalgerihtsbarfeit 85. 275. Das Criminal:Collegium in Berlin 
und die Tortur 9—11. Die Criminalräthe in Eleve aus den 
Advocaten genommen 16. MWctenverfendung in Criminalſachen von 
Cleve nah Berlin 16 f. Enthauptung ftatt Südens Strafe des Kindes 

mords 77, Bei Diebjtahl die Todesftrafe nicht anzuwenden 624 f. 

Criminalordnung von 1717 in Schlefien 290. riminalurtheile 
nah Berlin zur Confirmation einzufenden 611 f. Die clevifchen 



Commiſſion f. d. Gold» u. Silbermanufactur u. d. Lagerhaus — Deutih. 0947 

Griminalräthe. haben in fiscalifhen Sachen auf Requifition der Kammer 
auch rechtliche Gutachten abzujtatten 644. Beſſere Eriminaljuftiz in 
Berlin anbefohlen 649 f. 

Erifenius, Beamter in der Neumark 484. 
Gronhelm, v., Kriegsrath in Schlefien 465. 

Eulemann, Rud., Regierungsrath, reg. Bürgermeifter und Director des 
Schöppenftuhls in Minden 827. 880, 

Eulemann, Wild. Heinr., Geh. Finanzrath beim Generaldirectorium 714. 
868. 870. 900. 925. 

Eupner, Geh. Rath bei der Königsberger Kammer 579. 587. 588. 589. 745. 

D. 

Dachröden, Karl Friedr. v., Regierungs- und Conſiſtorial-Präſident in 
Magdeburg, Wirkl. Kammerherr 79. 270. 497. 

Dames, Kriegsrath bei der pommerſchen Kammer 356. 
Dandelman, Carl Ludolph Frhr. v., unter König Friedrih Wilhelm I. 

Geh. Juſtizrath, dann in heſſiſchen Dienften, jpäter preußijcher Juſtiz— 
minijter 732. 

Dandelman, Joh. Chriſtoph Daniel Frhr. v., Titularpräfident der 
mindenjchen Regierung 80. 880. 

Dandelman, Wild. Friedr. Frhr. v., Aſſeſſor beim Reichskammergericht, 

dann heſſen-kaſſelſcher Geh. Rath, Minifter im preußifchen auswärtigen 
Departement, jpäter preußifcher Juftizminifter 732. 858. Seine Be- 
werbung um Minifter v. Görnes Posten abgefchlagen 906. 

Daum, ſiehe Splitgerber. 
Deichcommiſſarius in Mörs 886, 

Deihhanptleute 72. 257. 

Denar, jchlefiiche Kleinmünze 211. 

Departementsräthe bei den Kammern (Bommern) 354, Siehe ferner 
Kriegs: und Domänenfammern, fowie Kriegs: und Do- 
mänenräthe. 

Derenthal, Friedr. Wild. v., mindensravensbergifcher Regierungspräfident 
80. 630. 879. 

Derichan, v., Oberſt 1. 
Deitinon, NRefident in Hamburg 185 f. 
Dettmers, Secretarius bei der Regierung in Aurich 775. 
Deutecom, Diederih Joh. v., Juſtiz- und Hofgerichtsrath, adjungirter Di- 

rector in Cleve 883. 
Deutſch, Friede, Geh. Finanzratd, Generalproviantmeifter und Mitglied 

des Feldfriegscommiffariats 188. 237. 475. 499. Soll nur Magazin- 

60* 
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und Marſchſachen bearbeiten 741. Erhält die Direction des Feldkriegs— 
commiffariats in Böhmen (1744) 742. 

Deutih, Joh. Friedr. (Sohn des Vorhergehenden), Kriegd- und Domänen- 

rath in Breslau 269. 475. 554. 556. 558. 

Dewig, Carl of. v., Vicefanzler bei der pommerfchen Regierung, Denk— 
ſchrift über die Uebergriffe der Kammer in die Competenz der Regierung 
848—851. 

Diäten, Etatsüberjchreitung bei der neumärfifchen Kammer durch D.zah— 
lungen 166 f. D. der Baubeamten 200. Abſchaffung derjelben 916. 
Bei der jchlefifchen Zocalverwaltung 281. 526. Keine D. für die gum— 
binnenjhe Kammer 640 f. D. bei der fchlefifchen Claſſificationscom— 

miffion 461. 464. D. für die hinterpommerſchen Landrätheverfamm- 

lungen 545—548, 

Diebes, v., ehemal. Verweſer des Amts Preußifh- Mark 19. 

Diedhoff, Geh. Rath, Kriegs: und Domänenrath bei der kurmärkiſchen 
Kammer 597. Wird II. Director bei der furmärkifchen Kammer 701. 

Diemat, oſtfrieſiſches Landmaß = 400 [I Ruthen 766. 
Dieslau, v., magdeburgiicher Zandrath 83. 
Diet, Friedr. Joh. v., Juſtiz- und Hofgerichtsrath, Geh. Regierungs- 

fecretarius in Cleve 883, 
Dieft, Heint. v., Geh. Regierungsrat in Cleve 884. 
Dietrid, furmärkifcher Kriegs: und Domänenrath, Baudirector, Mitglied 

der Baucommilfion 477. 595. 596. 

Dingelftedt, Halberjtädtiicher Kriegs: und Domänenrath 234. 
Dirds, Regierungsrath in Stettin, auch Hofgerichtsrath 874. 875, 
Dispofitionsgelder der Stände 84. 117. 137. 144 f. 

Dohna, Ämilius Graf v., feine Anftelung als Wuscultator bei der Bres— 
lauer Oberamtäregierung, wird Oberconfijtorialrath bei derfelben 728 f. 

Dohna, Graf, Generalmajor 541; — Generallieutenant 859. Conflict mit 
der Breslauer Oberamtöregierung 728 f. 

Domänen, fiehe Ämter. 
Domänenfiscal in Schlefien 245, 
Don gratuit der preußiſchen Stände vom Könige abgelehnt 43 f. 

Siehe ferner Eleve-Marf LI. 

Dorfgerichte in Schlefien 342. 
Dorville, Joh. Ludw. v., Geh. und Kammergerichts-Rath, wird Mitglied 

des franzöj. Oberdirectoriums 155. 890. 892. 

Dreger, v., Regierungsrath in Stettin 874. Auch Hofgerichtsdirector in 
Eöslin 876. 877. Lehnsſecretär, Commifjfar bei der Erbhuldigung 
in Dinterpommern 575. 
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Dresty und Merkdorff, Ritter Hanns Chriftoph, Landeshauptmann der 
dem ruſſiſchen Generalfeldmarfhal Grafen v. Münnich gehörigen 
freien Standesherrihaft Wartenberg 230 f. 

Dreyhaupt, Joh. Chriſtoph v., Geh. Rath, magdeburgifcher Kriegs: und 

Domänenratd und Conſiſtorialrath, Stadtſchultheiß in Halle, aud 
Mitglied der magdeburgifchen Regierung 888. 

Driesberg, v., Director der clevijchen Ritterſchaft 134. 
Droften in Eleve-Marf 135; in Minden 143; in Dftfriesland 925—928. 
Duhram, Georg Wilhelm, Geh. Finanzrath beim Generaldirectorium 917. 
Duhram, Wilh., Generalfiscal 479. 680. 681. 714. 
Duhram, Geh. Secretarius 201. 

Du Moulin, Peter Ludw., Generallieutenant, Landeshauptmann der Alt 
marf und Mitglied des altmärfifchen Obergerichts 308. 879. 

Dunder, Lieutenant 43. 

Durham, Alb. Wilh., clevifcher Kriegs- und Domänenrath 833. 
Dyhr(n), Bar. v., Landrath im Fürftentfum Oels und Bernftabt 260. 

E. 

Edwricht, v., Kammerherr, Landrath im Fürſtenthum Münſterberg 260. 
Eger, Daniel Friedr., Steuerrath in Schleſien 309. 376. 486. 487. 
Eger, jchlefifcher Kreiscalculator 487. 

Eichel, Geh. Kriegsrath und abinetsfecretär 339. 340. 349. 363. 365. 
744. 750. 865. Schlefiihe Huldigung 223 |. 227—230. Bon 
Mündow und Reinhardt zur Begutachtung ihres Planes betr. Bes 
ftellung der fchlefiichen Kammern aufgefordert 239— 241. 

Eihmann, Bogislad Heinr. v., Hofgerichtsrath in Cöslin 876. 
Eihmann, Immanuel Ernſt, preußifcher Kriegsrath, zum Mitglied der 

Glogauer Kammer vorgejchlagen 242. 243. 247. 264, Dann als 
Steuerrath zur Breslauer Kammer beftimmt 309. BDimittirt vor dem 
Amtsantritt 376. 413. 

Eife, v., Kol. Zuftizratd im Kreiſe Sauer 422. 

Einftedel, v., Oberftlieutenant 1. 

Elifabeth, KRaiferin von Rußland 323. 

Elsner, v. Zandrath, Commiſſar der jchlefifchen Claſſificationscommiſſion 465. 
Eitefter, Chriftoph, Rammergerichtsrath, auch Kriegs- und Domänenrath, 

Auftitiar bei der furmärkifchen Kammer 593. 594. 679. 890. Bejchwerbe 
über die Bejoldungsverhältnifie 895. 

Emden, Haltung bei der Befigergreifung duch Preußen 746 f. Giehe 
auch Oftfriesiand I, IL, 

Emolumente, fiehe die unter Befoldungen, Diäten, Sportelwefen 
nachgewiejenen Stellen. 
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Enrollirung, ſiehe Cantonſyſtem. 

Erasmi, Baurath, Mitglied der Baucommiſſion in Berlin 477. 

Erbentage, ſiehe Cleve-Mark III, IV. 

Ernſt, ſchleſiſcher Steuerrath 235 f. 

Etatsminiſterium, fiehe Geheimer Rath. 

Etatsweſen, Regulirung der Generaletats („Miniſterrevue“) 13. 709. Etats— 
überſchreitung bei der Cüſtriner KRammer 166 f. Münchow und bie 

Erfüllung des jchlefiihen Etats 498 f. Beſchränkung des Extraordi— 
nariums bei der Königsberger Kammer 564. Der ojtjriejifche Etat 
760—767. 790—794. 812—817. 

Eulenburg, Gottfried Frhr. v., Wirfl, Geh. Rath, Oberrath (Ober: 

marfchall) bei der preußifchen Regierung 872. 
Eulenburg, Albr. Wild. Schr. v., Rath am Hofgeriht zu Königsberg 873. 
Eulenburg, Chriſtoph Heinr. Schr. v, Rath am Königsberger Hofgericht, 

auch Tribunalsrath 873, 

Erpeditionen (vgl. Kanzleiweſen). Schnellere Erpedition dem General- 
directorium anbefohlen 21. Ebenfo bei der Geh. Kanzlei und im All 

gemeinen 403—406. 505. Beim geiftlihen Departement 605 f. Ex— 
pebdition beim V. Departement 36. Nach Thulemeyerd Tod erhält 
Kriegsrath v. Algen die preußifche Expedition bei der Geh. Kanzlei 111. 
Kurze und deutlihe E. „abzufaſſen“ in Juſtiz- und geiftlihen Saden 
166. E. bei den ſchleſiſchen Oberamtsregierungen nomine Regis 321. 

Die E, bei der pommerjchen Hammer 352 f. Revifion der E. bei der 
Breslauer Kammer 645. Unorbentliche ꝛc. Expedition bei der Magde— 
burger Regierung 777. 

Ertraordinarienfafle 12. 36 f. 

F. 

Faber, ſchleſiſcher Claſſificationscommiſſar 466. 

Fahrenheit, Melch. Friedr., Hofrath, Oberſecretär bei der preußiſchen 
Regierung 872. 

Faldenhayn, Ernſt Siegmund Graf v., Oberamtsregierungsrath in Glogau 
292. 365. 373. 375 f. 

Feldjäger-Corps, neue Einrichtung desſelben 507 f. 
Feldtriegscommiſſariat, ſiehe Schlefien I und II. In Böhmen (1744) 742. 
#erber, v., Geh. Rath, Refident in Danzig 178. 

Feriet, de, Commercienratd (Manufactur-nfpector), Mitglied des Conseil 
Frangais (Hofrath) 154. Wird franzöfiicher Polizeidirector in Berlin 
180. 415. 416. 

Fiebih, zum Oberjtenereinnehmer bei der Glogauer Kammer vorgeſchlagen 
242. 247, 
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Fiedler, Joh. Friedr., clevifcher Kriegd- und Domänenrath 833. 835. 836. 837, 
Fiedler, jchlefifcher Oberamtmann 465. 

Fisenle 854. 855. 857. 876 f. 878. 879. 881. 885. 886. 888. 890. 

Fiscal (Anftigator) in Lauenburg-Bütow 33. Jagdrath (Fiscal) in 
Bommern 519. Die F. follen bejjer ihre Pflicht thun 163—165. 

Sind dur die Kammern in Schranken zu halten 846 f. Nur ehrliche 
Leute find zu F. vorzufchlagen 222 5. Hoffiscal in Halberjtabt 222; 
in Güftrin 878. Hof: und Amtsfiscal in Cottbus 654. F. in 
Schleſien 2933—295. 320. 366. 372—375. 635 f. („Kammerfiscal” 
242. „Domänenfiscal” 245.) Ein Procurator fisci bei der kur— 
märkifchen Kammer beftellt 653 f. Procuratores fisci in Stettin 876. 
Der Advocatus fisci bei der mindenfchen Kammer 697 f; in Dft: 
friesland 775; in Pommern 876; in Tedlenburg 882; in Halberjtadt 
889. Officiales Fisci am Königsberger Hofgeriht 874. Ad- 
junetus fisci bei der magdeburgifchen Regierung 887 f. Manda- 
tarius fisci und Actuarius fisci beim Kammergericht 890. Der 
Advocatus fisci vertritt in Breslau und in Glogau die Stelle eines 
Generalfiscals 293 f. Siehe auh Schleſien I. 

Fiscalifhes Amt = Officium Fisei, 

Fiſcher, Kaufmann in Landshut in Schlef., wird Wirkl. Commercienrath 538. 
Flanß, v., Generallieutenant 43. 

Förfter, v., Kaufmann in Breslau, wird Commercienrath 526. 
Foller, Ludw. Guft. v, Amtshauptmann zu Rhein, Landrath ad interim 

19. 59. 

Forell, Koh. Matihias v., Juſtiz- und Hofgerichtsrath, Bürgermeiſter der 
Stadt Cleve, Syndicus der eleviſchen Hauptjtädte 883. 

Forſtſachen, Oberforftmeifter in Schlefien 241. 243. 245. 247. 266. 269. 

Vorſchlag Münchow's, den Geh. Rath von Außen als Bicedirector an 
die Breslauer Kammer zu verjegen und ihm das Oberforjtmeijter- 
tractament de3 Breslauer Departements zu verleihen (geringe Be— 
deutung der jchlefifhen Kal. Forſten) 443. Conflict Cocceji’3 mit dem 
Oberforjtmeifter v. Hertefeld (Kurmark) 481 f. Perſönliche Ernennung 
von Forftbeamten durch den König 482 f. Bei VBacanzen ſtets an 
den König zu berichten (Preußen) 608. In Dftfriesland von den 

Sagdbedienten nur Oberforjtmeijter und Jäger im Lande beizubehalten 

794. Beſchwerden der preußifchen Stände über den Holzzwang 
(Auferlegung eines beftimmten Quantums Holz aus den fol. Forften 

für die Städte Königsberg) 57. Holzſchlag und Königsberger Holz- 
fämmerei (Preußen) 588. Forjtdepartementsvertheilung in der Kur— 
und Altmark 592 f. (Holzmärkte). Holzmagazin-Ertracte, Brenn— 
und Bauholzmagazine in der Kurmark 596. Holzverihwendung durch 
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die Kammerbaubeamten, Maßnahmen dagegen, ferner Forftrechnungen 
früher abzuschließen 609 f. 

Fourage- und Servisgelder 58. 

Frande, Koh. Marcus 243. Kriegd- und Domänenrath in Breslau, Di: 
rector über die Salzgefälle im Herzogthum Schlefien und in der Graf— 
haft Glatz 269. 555. 556. 

Frandenberg, v., Zandrath im Kreife Brieg 260. 

Frandenberg, v., defignirt zum Oberamtsregierungsrath in Breslau 291. 
Deprecirt die Stelle 364. Dennoch als Mitglied der betreffenden Be— 
börde aufgeführt 429. 

Franfenberg, Graf v., deprecirt die Stelle ald II. Oberamtsregierungs— 

präfident in Glogau 477. 

Franzöfifches Eolonieweien, Privilegien bejtätigt 20. Huldigung der Colo— 
nien 25 f. Umwandlung des Conseil Frangais in das „franzöfifche 
Dberdirectorium“” 154—159. Commissariat Francais, früherer Name 
für Conseil Francais 156. Stellung des franzöfiichen Polizeidirectors 

in Berlin 180. 415 f. WBublication einer Sammlung der auf das 
franzöfifche Eoloniewejen bezüglichen Beltimmungen nicht geftattet 562 f. 

Frederfing, Deputirter der mindenjchen Stände 141. 

Freytag, Franz Ludolph Frhr. v., Geh, Oberappellationg-, aud Kammer: 

gerichtärath 890. 891. 
Fridag, Aug. Phil. v., Droft von Aurich 927. 
Fridag, Franz Heinr. v., Geh. Rath, Droſt von Leer 926. 927. 

Fridag, Georg Wild. v., Aſſeſſor am Hofgericht in Aurich 802. 

Fridag dv. Gödens, Haro Burchard, Droft von Emden 926 f. 

Fridag d. Gödens, Philipp Burhard Graf, Präfes der oftfriefiichen Ritter- 
ſchaft 783. 788. 797. 802. Urtheil über Kriegsrath Bügel 868—870. 

Friedeim)berg, v., ehemaliger Glogauer und Breslauer Affiftenzrath 249. 
271. 287. 318. Wird Oberamtsregierungsrath in Breslau 364 f. 

Friederife Wilhelmine, Fürstin zu Oftfriesland 747. 752, 759, 

Friedrih L, König in Preußen 42. 229. 

Friedrich IL., König. Übergabe der Regierung durch Friedrich Wilhelm I. 1—3, 
Regierungsantritt 3—6. Berfügung über Anwartichaften aller Art 6; 
Lehngüter und Stiftspfründen 77; Amtshauptmannſchaften 608; Ämter— 

handel 654 f.; Survivancen und Adjunctionen 667. Politiſches Tefta- 

ment von 1752 6. Franzöſiſch die Amtsiprache des auswärtigen 

Departements 6 f. König und Generaldirectorium 7. 161—163. 167. 
169. 172. 204 f. 222 f. 359. 523 f. 544 f. 550 f. 568 f. 727 f. 

740. 743. 843 f. 866 f. 913 f. 915 f. Frage der Abfchaffung der 

Tortur 8—11. Gratulationen verbeten 11. Minifterrevue und Etats- 
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regulirung 13. 709. Huldigung in Berlin 21—26; in Königsberg 
40—45. Empfang in Wejel 133. 134. Begründung des V. Departe- 
ment3 bei dem Generaldirectorium 26—32. Urtheile über die Baus 
meifter 65. 609—611. Supplifen 66. 181. 494 f. Empfangsfeierlich- 
feiten in den Provinzen verbeten 110. Bevölferungspolitit 141. 308. 
495 f. Juſtizreform 159—161. 169—172. 614—618. 841—843. 

853—858. Weifungen für die Beit der Abwejenheit an die dirigirenden 
Minifter 178 f. Machtſpruch in einer Rechtsſache 193. 481. Tadel 

des Geiftlihen Departement3 wegen Ungehorfams 195; der Minifter 
wegen Antriguen bei Anjtellungen 202 f. Bei Meinungsverjchieden- 
beiten der Minifter im Generaldirectorium entjcheidet der König 322. 
Wirthihaftlihe Hebung Schlefiens 338 f. 377 f. 400 f. Ohne 

Kgl. Autorifation dürfen in Schlefien feine Barticular-Landtage berufen 
werden 403. Die Erpeditionen follen bejchleunigt werden 403—406, 

Eocceji wird jchlefiiher Juſtizminiſter 411—413. Verweigerung des 
Heirathsconfenfes für den Grafen Münchow 473. Der König ift gegen 
die Schuldhaft armer Bauern 481. Maßnahmen gegen Bauernpladerei 
495 f. 504 f. Ülmterbefegung 202 f. 482 f. 608. König und 
Eonfiftorium (Magdeburg) 493 f. Errichtung des reitenden Feldjäger- 
corps 507 f. Urtheil über die Schlejier 528 f. Bei Veränderungen 

an den Ämteretats in Einnahme und Ausgabe ift ftet3 an den König 
zu berichten 550 f. Wiederbefegung der weitfäliihen Kammerpräſi— 
dentenjtelle und der Königsberger Kammerdirectorfielle (1743) 578 bis 

581. Berlangt Zurüdweifung von Gefchenten durch Beamte 174. 606. 
Der König ift gegen häufige Verleihung des jus incolatus in Schlefien 
619; und für tarfreie Ertheilung bei Güterfäufen 706 f. Cenſur der 

Zeitungen eingeführt 620 f. Der König gegen die Zodesjtrafe bei 

Diebjtahl 624 f. Kgl. Approbation bei Bollfreipäffen nöthig 648 f. 
Der König und Minijter v. Arnim, Verfendung von Proceßacten an 
Facultäten 650 }. Gegner de3 Studiums auf ausländijchen Univerfi- 
täten 658 Tadelt Eocceji wegen Eigenmädhtigfeit 663 }. Stellung 
im Conflict zwifchen Cocceji und Arnim 667—689. Befiehlt prompte 
Suftiz 689. Behandlung des Fatholifchen Klerus 694. Beforgniß vor 

Intriguen Grumbkow's 694 f. Unzufriedenheit mit den hohen Koiten 
der Fafanerieen 695. Zufriedenheit mit den jchlefiichen Kammern 724 
bis 726. Der König und die Anjtellung des jungen Grafen Dohna 
in Breslau 728 f. Stellung zu Cocceji (Abjchiedsgefuh und Nach— 
folger) 730—732. Stellung zum Regierungspräfidenten v. Plotho in 
Magdeburg und zur Magdeburger Regierung (Zuftizmigbräude) 772 f. 
781 f. 808—810. 861. 864 f. Anficht über Procepleitung im Al: 
gemeinen 781 f. Sein Juriftenlatein in den Berichten! 820. Befiehlt 
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Ichnellere Kammerjuſtiz 839 f. Vertrauen zu Minifter v. Boden 899 f. 
Plan der Abtretung Dftfrieslands? 924. 

Eigenhändige, bezw. durch Eichel aufgezeichnete Verfügungen des 
Königs 7. 21. 141. 161 f. 167. 169. 202. 203. 204 f. 223. 248. 

308. 359. 445. 494. 495. 530. 566. 567. 569, 580. 607. 612. 625. 

707. 716. 728. 733. 733 f. 811. 839. 848. 861. 867. 906. 914. 

915. 922. 

Friedrih, Markgraf von Brandenburg- Schwedt 668. 675. 
Friedrih Jacob, Landgraf von Heffen-Homburg 79. 
Friedrih Wilhelm, Kurfürft von Brandenburg 42 f. 

Friedrich Wilhelm L, König in Preußen, übergiebt die Regierung an ben 
Kronprinzen Friedrich 1—3. 229. 

Froben, Friedr. Emanuel v., Geh. Juſtiz- ze. und Kammergerichtsrath 
890. 891. 897. 

Froben, Heinr. Ludw. v., Kammergerichtsrath 890. 895. 
Fuchs, v., magdeburgifcher Kriegsrath, fommt zur Breslauer Kammer 234. 

245. 277. 398. Bon der Breslauer Kammer nad) Mansfeld verjegt 534. 
Füldener, Job. Jac. v., ehemal. Fürftl. Oels'ſcher Regierungsdirector 243. 

249. 271. 287. 318. 366. Oberamtsregierungsrath in Glogau, nad 

Breslau verjeßt 315. Soll das fchlefifche Landrecht mit entwerfen 367. 
Fürſt und Kupferberg, Mar. Ferd. Frhr. v., Landesältefter im Fürftenthum 

Breslau, Denkjchrift über die Einrichtung des Juſtizweſens in Schlefien 
250—253. 287. 318. 421. Bei der Einrichtung der Commissarii 
perpetui in Sclefien 408. 410. 

Fürft und Kupferberg, Carl of. Frhr. v. (Sohn des Borigen), Geh. Juſtiz— 

und Oberappellationsrath in Berlin 250. 295. 325. 326. 365. 630, 897, 
Fürftenreht in Schlejien 272. 301 f. 305 f. 312. 342, 

®. 

Gallaſch, Oberamtsadvocat in Breslau 245. 
Gaultier de la Eroze, Kgl. Bibliothefar, Mitglied des Conseil Frangais 154. 
Gaufe, Friedr. Ant. Zudw., kurmärkiſcher Kriegs und Domänenrath, Mit- 

glied des Feldfriegscommiljariats in Böhmen (1744) 742. 

Gauſe, Auditeur 246. 
Gauſe, kurmärkiſcher Steuerrath 597. 

Gazali, Kriegs-und Domänen-, auch Steuerrath in Cleve 361 f. 836. 

Gedife, Kreiseinnehmer und Ayndicus in der Priegnitz 918. 

Geelhaar, cleviſcher Kammerdirector 579 f. 831. 

Gehaltsabzugsverfahren 530 f. 
Geheime Kanzlei 151 f. Soll die Expeditionen beſchleunigen 403 — 406. 

Abgrenzung ihres Geſchäftskreiſes gegen den der ſchleſiſchen Kammer: 
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fanzleien 439—442. Befondered Departement derjelben die ſchleſiſche 
Kanzlei 516. Ihre Unterbringung 847 f. 

Geheime Kanzlei des Generaldirertoriums 5. Soll Erpeditionen nur gegen 
Zahlung der Gebühren an die Recrutenfafje verabfolgen 411. 

Geheime Kriegskanzlei, VBereidigung 1740 5. 

Geheimer Etatsrath, fiehe Geheimer Rath. 

Geheimer Juſtizrath 387. 388. 389. 390. 479. 542. 663. 664. 668. 

Forum für Eivilflagen gegen richterliche Perfonen 187 f. ©eneralfiscal 
Uhdeln) wird Mitglied desfelben 660 f. Der König, Podewils, Eocceji, 
Arnim über Uhde(n)s Verbleiben im Geh. Juftizrath 660 f. 675—677. 
679—681. 683 —688. 

Geheimer Rath (Etatsminifterium, Geh. Etatsrath, Stantsrath) 4. 14. 109. 
156. 159. 160. 161. 166. 249. 406. 478. 516. 669. 674. 675. 676. 

678. 682. 683. 685. 689. Stellung zum Generaldirectorium bezüglich 
der Städteprivilegien 151—153. Bei Abwejenheit des Königs 178 f. 
Hat die Revifion der Urtheile des Königsberger Tribunals („preußifches 
Departement“) 402 f. Urlaub der Minifter 644 f. Erhält die 
Enticheidung über Vocirung der Prediger, Setung der Wdjuncten in 
den Heinen Städten und auf dem Lande ꝛc., fowie über Ernennung 
bon PBrofefjoren an Univerfitäten und Gymnafien 727. Keine Anwart- 
ihaften auf Ämter zu ertheilen 915. Siehe auch Preußen III unter 

Regierung. 
Geiftlihe Sachen. Departement der geiftlihen Sachen 506. 774 f. Geld» 

zahlung für Ehedispenfe aufgehoben 7. Schnellere Erpedition an— 
befohlen 605 f. In Juſtiz- und geiftlichen Sachen ift präcifer zu be- 
richten 166. Geſchäftsgang in den geiftlihen Saden 727. Siehe 
auch Glatz L, IL Halberftadt L, II. Kurmarf IL, TIL. Magde— 
burg I, IL, III. Breußen II, IT. Schlefien , I, UL Katholiſche 
g. ©., ſiehe Schlefien I. Glatz J. 

Geiſtliches Departement des Staatsrathes (Departement der geiftlihen 

Sachen), fiehe Geiftlihe Saden. 

Geldern, Huldigung 81 f. Procektabelle 898. 
Generalauditoriat 90. 

General-Etatsregulirung (.Miniſterrevue“), fiche Etatswejen. 

Generalfiscale. Generalfiscal Uhden) in Berlin fol die Fiscale controliren 
bezügl. deren Aufficht über die Verkäufer von Lebensmitteln 163 f. 

329. 890. G. (Oberfiscale) in Schlefien 310. 320. 373—375, Ferner 

vgl. Advocatus fisei, Kurmark I. Schlefien L 
Generalhufenſchoßß 54 f. 
Generalkriegskaſſe, Plan der Abtrennung einer beſonderen kurmärkiſchen 

Oberſteuerkaſſe 571. 
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General-Ober-Finanz-, Kriegs- und Domänendirertorium. Vereidigung (1740) 
3f. Gegenfaß zur Tarifpolitif des Königs 7. 204 f. 359. Beſetzung der 
Unterbeamtenftellen 11. Schnellere Erpedirung anbefohlen 21. Be 

gründung des V. Departements 26—32. Unzuverläffigfeit der Remiſſions— 
berichte der Kammern 34 f. Ertraordinarienfaffe 12 f. 36 f. Beftellung 
von Landräthen in Preußen 59—62. Manitius’ deliberanda generalia 
beim V. Departement 112—115. Kein Syitemwechjel in der Kammer— 
und Kaffenverwaltung 139 f. Bevölferungspolitit des Königs 141. 

- &ompetenzeonflict mit dem Geheimen Rathe wegen der Städteprivilegien 
151—153. Sol fur; und deutlich berichten 153. Berichte über 
Unglüdefälle 161. Saumfeligfeit und Abmefenheit der Mitglieder ge- 
tadelt 162 f. 167. 169. 172, 727 f. Bolizeiwefen in Berlin 180. 
328 f. 415 f. Abgrenzung des Gefchäftskreifes der Provinzialdeparte- 
ment3 gegen den des V. Departements 182 f. 191 f. Schriftwechjel 
mit dem Cabinet3minifterium über die Schöffen in Eleve 196 f. Neu— 
bejegung einer Rathsſtelle beim Generaldirectorium 201 f. „Minifter- 

intriguen“ vom Könige getadelt 202 f. 716. Soll nit „lauter Schufts“ 
zu Fiscalen vorjchlagen 222 f. Borjchläge zur Befegung der Stellen 
in den jchlefifchen Kammern 233— 235. Bei Meinungsverfhiedenheiten 

der Minifter entjcheidet der König 322. Verfügt nichts in fchlefifchen 
Saden 365 f. Die dirigirenden Minifter, Geheimen Finanzräthe, 

Geheimen Secretarien und übrigen Subalternen des Generaldirectoriums 
find frei von Beftallungsgebühren an die Recrutenkaffe 415. Berathung 
über die Zeitungsberichte der Kammerpräfidenten 425—427. Eiferner 

Beitand bei den Kammerkaſſen 520 f. An Stelle des verftorbenen 
Geh. Raths Wahrt wird Geh. Rath v. Ziegler Juftitiar beim &eneral- 
directorium 543. Judenſachen gehören zum Reſſort des General» 
directoriums 544 f. Alter der Secretarien und Kanzliſten feſtgeſetzt 
550. Erflärt fi) gegen die Sammlung der Beftimmungen für Die 

franzöfifchen Colonien 562 f. Soll fi nicht in Militaria einmifchen 

568 f. Bei der Wiederbefegung des Kammerdirector-Poſtens in Königs: 
berg 578—581. Schärfere Aufjiht über das Bauwefen bei den 
Kammern anbefohlen 609—611; desgleichen über das Nccifewejen 622. 
Ausführlihere Vorjchläge zur Befegung vacanter Kammerftellen an— 
befohlen 633. Einführung von Yahresconferenzen de3 Generaldirec- 
toriums mit dem fchlefiihen Provinzialminifter 647 f. Das General: 
directorium und die Zollfreipäffe 648 f. Neubefegung der Herold’schen 

Bacanz 699—701. Minifterrevue und Etatsregulirung 13. 709. 
Stellung zur Oberrehenfammer 711— 714. 732. Bearbeitung der 
Militärfahen beim &eneraldirectorium 740—743. Bearbeitung der 
Bauſachen beim Generaldirectorium 743 f. Urlaub der Minifter 794 f. 
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Tadelndes Marginal des Königs (Vorfchläge zu einer Bedienung) 
810 f. Dftfriesland unter dem eneraldirectorium 813—817. Soll 
auf Bejchleunigung der Kammerjuftiz halten 839 f. Getadelt wegen 
Eonnivenz gegenüber dem Berliner Magiftrat bezügl. einer neuen 
Lebensmitteljteuer 843 f. Unterbringung der Oberrechenfammer 847 f. 
Getadelt wegen Einjchreitend gegen einen zum Immediatbericht be— 
fugten Kammerpräfidenten 866 f. Generaldirectorium und Cabinets— 
minifterium bei der Erjegung des Kriegs- und Domänenraths Bügel 
dur Regierungsrath Ihering als Landtagscommiffar in Oftfriesland 
867 f. 870 f. Ber dem Conflict zwifchen Regierung und Kammer in 
Aurih 900—904. Unciennität der Minifler 913 f. Jedes Departe- 
ment erhält feinen befonderen Regiftrator und Aſſiſtenten 921. 

Generalfteneramt (jtändifches) in Schlefien aufgehoben 189. 

General- und Unterpädhter (Bommern) 357 f. 

Generalvicariatamt in Niederfchlefien, ob Ausübung dur den Staat? 
294 f. Bol. Schleſien J. 

Generalvifitationen nach liederlichem Geſindel und fremden Bettlern 187. 
Gerber, kurmärkiſcher Steuerrath 598. 

Gerdes, v., Stadtſyndicus und Juſtizrath in Stettin 654 f. 
Gerite, Inſtizrath und Advocatus Fisci bei der mindenſchen Kammer, ver— 

anlaßt die Ordnung des Verfahrens in Kammerjuſtizſachen 697 f. 

Gerlach, v., Kriegsrath bei der Furmärkifchen Kammer 595, 597 f. 
Geiler, v., ®enerallieutenant 480. 706. 

Giejefe, Auscultator, Auftitiar bei der furmärkifchen Kammer 593 f. 
Giller, Kgl. Zuftizratd in Wohlau-Steinau 422. 

Gladis, v., Kgl. Juſtizrath in Freyftadt-Sprottau 422, 
Glaffey, Kaufmann in Hirfhberg in Schlefien, wird Wirfl. Commercien- 

rath 538. 

Glajenapp, Caspar Bogislav v., Hofgerichtsrath in Cöslin 876. 
Glafenapp, v., Generalfeldmarfhall, Gouverneur von Berlin 338. 

Glafenapp, v., Zandrath des Kreiſes Demmin-Treptow 529. 626. 

Glatz, Grafſchaft. I. Huldigung 339 f. Die Grafihaft &. wird bezüglich 
der mere ecelesiastica unter den Generalvicar Eardinal Graf Sinzen- 
dorff gejtellt 474, IL Gerichtsſtand der Untertanen in der Graf: 
ihaft ©. unter der Breslauer Oberamtsregierung bezw. dem dortigen 
Eonfiftorium 436. 474, II, Einrihtung der Verwaltung in der 
Grafſchaft &. 347 f. 359 f. 

Glaubig, Bar. v., Zandrath im Kreife Bunzlau-Löwenberg 261. 
Gloxin, Joh. Bernh., Generalfiscal in Breslau 320. 366. 

„Gnadenjeil“ in Cleve 81. 
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Gölckel, ſchleſiſcher Steuerrath 242. 264. 

Göring, Kriegsratd und Quartiermeiſter Dohna'ſchen Regiments, wird 

Commissarius loci in der Graffchaft Mark 361 f. 

Göring, clevifcher Steuerrath 834. 835. 

Görne, Friedr. v., Wirkl. Geh. Etats: und dirigirender Minifter beim 

Generaldirectorium ꝛc. 13. 33. 35. 45. 172. 192. 277. 453. 470. 571. 
699. 700. 743. 794. 795. Bei der Frage der Beftellung von Land: 
räthen in Preußen 60. 62. Gutachten zum neuen Schema der 

Beitungsberichte der Kammerpräſidenten 426 f. Bei der Wiederbefegung 
des Directorpojtens bei der Slönigsberger Kammer (1743) 579. Erhält 

die Direction des Plaue'ſchen Ganalbaues 607, In Anbetracht feiner 

(des Minifters) Verdienjte erhält der Sohn, Kriegs: und Domänenrath 

bei der furmärfifchen Kammer, den Character ald Geheimer Rath 710. 
Tod 906. 

Görne, Hans Chriſtoph v. (Sohn des Minifters?), PVicepräfident des 

Kammergerichts, Geb. Juſtiz- und Oberappellationsgerichtsrath 23. 890. 

891. 897. Sein Geſuch um Survivance auf den Boten des Minifters 
v. Broich abgefchlagen 667. 

Görne, Leopold v. (Sohn des Minifters), Furmärkifcher Kriegs- und Do» 
mänenrath 599. Erhält den Character ald Geheimer Rath 710. 

Söffel, Konfiftorialrath in Aurich 775. 789. 798. 

Götz, Graf dv. Sein Studium in Holland nicht geftattet 658. 
Goetz-Wolkowitz, d., Kal. Zuftizrath in Kreuzberg-Pitſchen 421. 

Götze, v., Oberft, wegen Übergriffe gegen Eivilperfonen getadelt 858 f. 

Götze, ſchleſiſcher Steuerrath 487. 
Goldbeck, Karl Friedr., altmärkiſcher Hof: und Obergerichtsrath 879. 
Golt, dv. d., verwittwete Generallieutenantin 506. 
Gotter, Graf v., Wirkt. Geh. Rath 4. 685. 
Goy, Dr., oftfriefiicher Procurator, caflirt 792. 

Gravamina der Stände, fiehe die einzelnen Provinzen unter IL (erelufive 
Glatz, Neumark, Bommern). 

Gregory, Kriegsrath bei der furmärfifchen Kammer 595 f. 

Greiffenpfeil, Bar. v., zum Landrath im Kreiſe Greifenhagen dejignirt 78. 

Greinert, Kriegsrath bei der Magdeburger Kammer 472, 
Grenzrath in der Altmark 390; in Minden 880. 
Gröben, Georg Heinr. dv. d., preuß. Ertraordinär-Hofgerichtsrath, Landrath 

ad interim 59, 873, 

Gröden, Karl Wolf v. d., Capitän, Landrath ad interim (Preußen) 19. 59. 
Gröben, Timotheus Otto v. d., I. Bicefanzler der neumärkiſchen Negierung, 

auch Eriminalrath 877. 878. 
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Gröben, Wild. Ludw. v. d., preußifcher Tribunals- und Hofgerichtsrath, 
Landrath ad interim 19. 59. 873. 

Gröben, v. d., Zandesdirector in Preußen 41. 43, 44. 
Grollmann, Caſpar Diederih, Juſtiz- und Hofgerichtsrath in Cleve 883. 
Grollmann, Hermann Adolf, cleviicher Geh. Regierungsrath, Richter 885. 
Grone, magdeburgifcher Hof: und Eriminalcath, Denkjchrift über Mifbräuche 

in der magdeburgifchen Regierung 79. 270 f. 
Gronsfeld, Graf v., Deputirter der clevifchen Stände 134. 
Grofin, de, zum Oberamtsregierungsrath in Oppeln vorgefchlagen 630. 
Gruber, jchlefifcher Claſſificationscommiſſar 465. 467. 
Grumbkow, Ernſt Lorenz v., preußifcher Kriegsrath 38 f. 
Grumbkow, Phil. Otto v., Etatsminiſter, Oberhauptmann und Oberpräſident 

aller pommerſchen Collegien, Kanzler der Regierung und Hofgerichts— 
präjident in Stettin 4. 32. 154. 172, 350. 357. 874. 875. Bevoll- 

mächtigter bei der Huldigung in Vorpommern und Lauenburg-Bütow 
82 f. Wird von feinem Dienfte bei der pommerfchen Kammer ent- 
hoben 468—471. Nimmt die Huldigung bei den Binterpommerjchen 

Ständen vor 575. Beſorgniß des Königs vor Intriguen G.s 694 f. 
Verweis an G. wegen ungegründeter Bejchwerden über Eocceji 744 f. 

Grundmann, Rath beim udermärkiichen DObergericht 630, 

Grunow, ſchleſiſcher Kreis-Ealculator 486. 
Grutticreiber, v., Oberamtsregierungsrath in Glogau 292, 

Gruttichreiber, ſchleſiſcher Claſſificationscommiſſar 465. 
Güntger, Andreas Ludw., Regierungsrath in Halberitadt 889. 

Gwallig, Kriegsrath, wird Mitglied der furmärkiichen Kammer 423. 597. 

H. 

Hand, Bar. v., Landrath im Kreiſe Liegnitz 261. 
Hang, Joh. Georg, Kammergerichtsrath und Criminalrath 890. 

Hackt, Graf v., Oberſt und Generaladjutant, anweſend bei Übergabe der 
Regierung durch Friedrich Wilhelm J. an den Kronprinzen Friedrich 1. 
Das Generaldirectorium ſoll ſich bei Vacanzen von Unterbeamtenſtellen 
wegen der Neubeſetzung an H. wenden (Eivilverforgung!) 11. Ans 
wejend bei der Huldigung in Königsberg 43. 133. Auch Hofjäger- 
meifter; wird Kommandeur des neuen reitenden Feldjäger-Corps 507. 

(Generalmajor) erhält eine Commiſſion zur Entjcheidung eines Rechts— 

ftreit3 606. 
Hänel, Ernjt Heine, Voftcommiffar und Boftmeifter zu Lühnen, erhält die 

Aufficht über die ſchleſiſchen Poſtämter 454. Hof- und Poſtrath 269. 620, 

Häfeler, Aug. v., Geh. und Kriegs: und Domänen-Rath bei der Magde- 
burger Kammer 471. 
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Häfeler, Gottl. v., magdeburgifcher Geh. und Regierungs-Rath 79. 887. 
Ongemeijter, kurmärkiſcher Kammer-Auscultator 596. 

Hagen, v., Kriegsrath, Oberempfänger in Mansfeld, an die Breslauer 

Kammer verjegt 534. 554. 555. 558. 
Hagen, Ernſt Friedr., Kriegs: und Domänenrath in Breslau 269. 

Halberitadt, Fürſtenthum. I. Allgemeines. Huldigung 80. Huldi— 
gung in der Grafſchaft Hohenftein 80. Hoffiscal 222 f. Con— 

jiftorial- und Kirchenordnung 128. Acciſe- und Steuerweſen, andere 
Landeslaften 128—130. Zuftand des Landes, fiehe II. 

II. Stände Gravamina 116—133. Die Stände verlangen 
Mitberatdung und «verwaltung im Steuerwefen 116. Klagen über die 
Landräthe und Commissarii locorum 116. Fordern Aufhebung der 
Nitterpferdegelder, Zollfreiheit ze. 117 f., Beichränfung der Canton— 

pflichtigfeit, Milderung der Cavalleriegelder, Tagen über die Militär- 
juftiz 2c. 118—121. Fordern ein allgemeines Brovinzial-Landredt, 
Befeitigung der Jurisdictions-Concurrenz der vielen Behörden, Auf: 
bebung der Kammerjuſtiz und der mixtura Collegiorum 121—125. 
Machen Vorſchläge zu dem neuen Juftizreglement, verlangen Beitellung 
geſchickter Richter ꝛc. 126—128. Beſchweren ſich wegen Eonjiftorial- und 
Kirchenfachen 128; wegen der Höhe aller Abgaben, des Fehlens von 
Landhandwerfern 128 f. Beantragen die Aufhebung der Separation 

der Städte vom platten Lande, Erleichterung der Landeslaſten x. 129 f. 

Herftellung des freien Commerciums 131 f.; eine Polizeiordnung nad) 
magdeburgifhem Muſter zc. 132 f. 

III. Juſtiz. Gutachten der Regierung zu den ftändiichen Grava— 
mina 116—133. Collegia mixta 121. 123—125. AJurisdictions- 

Eoneurrenz 122 f. Anficht von der Kammerjuftiz 124 f. Das 
Auftizreglement Cocceji's 125 f. Das „Eonftitutioniren” 125 f. 

Bejoldung 127. Appellation an die Reichägerihte 127. General« 

proceßtabelle 898. Regierung: Perfonal und Befoldung 888 f. 

Regierung und Kammer wegen Säumigfeit getadelt 795 f. 

IV. Berwaltung. Kammerjuſtiz 123—125. Kammerverordnung 
wegen bejonderer Kammeradvocaten wird aufgehoben 165 f. Com- 
missarii locorum 116 f. Königliche und ſtändiſche Landräthe 

116 f. Polizeiſachen 132 f. 

Handwerker auf dem Lande, Bejchwerden der Stände über das Verbot 

des Landhandwerks 55 (Preußen). 70 (Kurmarf). 101 (Magdeburg). 
129 (Halberftadt). 

Hanff, Kriegs: und Domänenrath bei der neumärfifchen Kammer 31. 
Wird Geh. Finanzrath 201 f. 415. 701. 
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Hanſen, Joachim Friedr. v, Geh. und Regierungs-Rath in Magdeburg, 
auch Eonjiftorialrath und Protonotarius 79. 887. In Unterfuhung 
genommen 864 f. 

Happe, Franz Wilh. v., Wirkl. Geh. Etats- und dirigivender Minifter beim 
Generaldirectorium ꝛc. 35. 194. 195. 196. 277. 344. 436. 483. 523. 
524. 549. 590. 743. Borjchläge wegen des Magazinwejens 111 f. 
Gutachten betr, die Competenz des V. Departements 115. Bei der 
Reform der Polizeiverwaltung in Berlin 326—338. Erhält den Be- 
richt beim Generaldirectorium in Berliner Polizeiſachen (mit Boden) 
328. Gutachten über das neue Schema der ZBeilungsberichte der 
Kammerpräfidenten 426 f. Borfchlag beir. Reorganifation der Ober- 
rechenfammer 519 f. Unzufriedenheit des Königs mit feiner Beforgung 
der Militärfahen 576 f. 740743. Abweſenheit von Berlin 644 f. 

Mit der Oberleitung des Salpeterwejens betraut 657 f. Seine 
Unciennität beim Generaldirectorium 914. 

Happe, v., Kriegsrath bei der kurmärkiſchen Kammer 598. 

Harling, d., Geh. Rath, Droft von Aurich 926. 927. 

Harlingerland, Sieuerwejen 766. 820 f. Aufhebung der Kanzlei zu Ejens 
919 f. 

Harprecht, oftfriefifcher Agent, caſſirt 792. 
Hnffel, Rath in Frankfurt a. M. 762, 
Haft, Oberforftmeifter in der Kurmark 593. 

Hattorf, v., Kriegsrath, Commiſſar der ſchleſiſchen lafjificationscom- 
miſſion 465. 

Hatzfeld, Graf v., 232. 

Haugwitz, v., Landrath im Kreiſe Freyſtadt und in der Herrſchaft Caro— 
lath 261. 

Haugwitz, Frhr. v., Kgl. Juſtizrath in Herrnſtadt-Rützen 422. 
Hauptämter in Preußen 17. 

Hautcharmoy, v., Oberſt, Commandant von Brieg 247. 338. 480. 

Heedemann, zum Baudirector in Breslau vorgeſchlagen 242. 243. 
Heeſe, Landjäger 483. 
Heidemann, Director des Criminalcollegiums in Stettin 875. 
Hein, v., Kriegsrath, Mitglied der ſchleſiſchen Elaffificationscommiffion 465. 
Heinrich, Fürft v. Fondi, Graf v. Mansfeld 79. 

Heirathsconiens dem Minifter Grafen Münchow verweigert 473. Dem 
Minifter v. Marſchall für feine Tochter gewährt 745. 

Hendel, ojtfriefifcher Agent, cafjirt 792. 

Hendel von Donnersmart, Leo Mar. Graf, Standesherr zu Beuthen, Yandes- 
bauptmann in Sclefien 350. 397. 511. 512. 735. Wird Präfident 
Acta Borussica. VBehörbenorganifation VI. 61 
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der neuen Oberamtsregierung zu Oppeln 624. 628. Caſſirt wegen 
Verſchuldung 859. 

Hennert, Hofrath bei der Oberrechenfammer 569. 715, 
Hermann, Steuerrath im Cleveſchen 361 f. 833. 836. 
Hermes, Joh., Hof- und Obergerichtsrath, Consul dirigens in Stendal 630. 879. 

Herold, v., Geh. Finanzrath beim Generaldirectorium I 699 f. 

Hertefeld, v., Oberforftmeifter in der Kurmark, Conflict mit Minifter 

v. Eocceji 481 f. 

Heugel, d., ſchleſiſcher Jurift, zu den Berliner Conferenzen wegen ber 
Suftizeinrichtung in Schlefien vorgefchlagen 248. 325. 

Heuſer, Ranzleidirector bei der Breslauer Kammer 398. 
Heyde, v., Landrat im Kreiſe Reichenbach 261. 

Heyde, v., Kal. Auftizrath im reife Reichenbah (ob identifch mit dem 
Borgenannten?) 422. 

Hildebrandt, Joh. Adam, Kriegs: und Domänenrath in Stettin 242, 243. 
247. Dann in Glogau 264. 269. 560. 866. 867. 

Hille, Geh. Rath und Kammerdirector in Stettin, fol ins V. Departement 

fommen 26. 30. Tod 31. 82. 

Hilpert, Hofrath und Rammergericht3-Secretarius 896. 
Hilſcher, Kaufmannsältefter in Breslau, wird Commercienrath 526 f. 

Hintzte, Kriegsrath von der preußifchen Kammer 589. 
Hirſch, v. Kriegsrath bei der pommerjchen Kanımer 695—697. 826, 
Hod, v., Kal. Juſtizrath in Grünberg: Schwiebus 422. 

Hoegemann, Valentin Otto, Regierung: und Confiftorialrath in Halber— 
ſtadt 889. 

Höpfe, Kriegsrath bei der furmärkifchen Kammer 599. 

Hofadvorat in Cüftrin; das Amt ſoll nicht mit dem des Armenadvocaten 
cumuliert werden 878. 

Hoffiscat in Halberjtadt 222 F.; in Eüftrin 878. Hof- und Amtsfiscal 
in Cottbus 654. 

Hoffmann, Conr. Phil., Dr. jur., Rath am Königsberger Hofgericht, auch 
Kirchen- und Bupillenrath 873. 

Hoffmann, Ephraim, Adminiftrator der Fürftl. Ols'ſchen Domänen 245. 
Wird Kriegs: und Domänenrath in Breslau 269. 316. 

Hoffmann, Karl Gottfr., Rath am Königsberger Hofgeriht, auch Nefident 
zu Warſchau 873. 874. 

Hofgerihte in Ditfriesland 751. Siehe ferner Cleve-Mark II. 

Pommern III. Breußen III 

Hofhalsgeridt in Preußen 874. 
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Hofham, Chriftian, Eonjiftorialrath, Hofprediger in Cüſtrin 877. 878. 
Sofftaatstaffe 111. 

Hohberg, v., Kriegsrath, Commiſſar der fchlefifhen Klafjificationscom- 
miffion 465. 

Hohendorf, v., Yandrath im reife Schwiebus 261. 
Hohenftein, Grafſchaft, Huldigung 80. Sublevationsgelder für ©. 128. 130. 
Hohnftädt, Frhr. v., Landrath der Kreiſe Beestow und Storkow 599. 

Holftein-Bed, Friedr. Wilh. Herzog v., Generallieutenant, 1740 General 

der Infanterie, ſpäter Generalfeldmarichall, Oberhauptmann zu Branden- 
burg i. Pr. 18. 43. 

Holgendorfi, Joach. v., Director des Kreiſes Udermarf 598. 
Holtzendorff, Geh. Secretär 23. 

Holgendorft, Geh. Finanzrath beim Generaldirectorium II 734. 

Holzzwang (Auferlegung eines beftimmien Quantums Hol; aus den könig— 
lihen Forften für die Städte Königsberg) 57. 

Homfeld, Sebaftian Anton v., Dr. jur., Advocat und Confulent der oſt— 
friefifchen Stände, preußifcher Directorialrath im niederrheinifch-weft- 
fälifchen Kreiſe, Gerichtsſchulze bei dem preußifchen Bataillon in 
Emden 778. 780. 781. 784. 797. 798. 800. 867. 868. 919. 923. 924, 

Berhandelt im Dienfte König Friedrich II. mit Emden wegen der Con— 
vention für den Fall der preußifchen Succeffion 717. 723 f. Bei 
der Beligergreifung Oſtfrieslands 746—753; ferner 756—771. Bei 
der Neueinrihtung der oftfriefiihen Regierung zum Kanzler von 
Cocceji vorgefchlagen 774. Bericht (mit Eocceji) über die Stellung der 

oftfriefifchen Stände zur Recrutenlieferung 785—788. Wird Kanzler 
789. Gegenſatz zu Bügel 818 f. Commiſſar beim ojtfriefifchen Land- 

tage 826—829. Konflict mit Bügel 900904. Berwarnt wegen 
feiner Intriguen gegen die Kammer 905. 

Horgelin (oder Horquelin), Kaufmann in Breslau, wird Commercienrath 
526. 859. 

Hornejus, Generalfuperintendent in Stettin 876. 

Horft, Friedr. v. d., Geh. Finanzrath, Landrath im Fürftentfum Minden, 
Commissaire en chef der Grafſchaften Tedienburg und Lingen, Re— 
gierungsraih und Landrichter in Lingen 141. 881. 882. 

Horft, oftfriefifcher Leibmedicus, caflirt 792, 

Huldigungen, fiehe die einzelnen Provinzen unter I. 
Humbert, AIngenieur-Major, wird Mitglied des franzöfifchen Oberdirecto- 

riums 155. 
Hup, Thomas Hennig d., Regierungsdirector, auch Geh. Juſtiz- und Grenz 

rath in Minden 880. 

61* 
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Önmmen, Georg d., Zuftize und Hofgerichtsrath, auch Geh. Regierungsrath 
in Cleve 883. 884. 

Hymmen, Heinr. Joh., clevifcher Geh. Regierungsrath 885. 

Hymmen, Reinhard v., Kriegs: und Domänenrath, wird Director bei der 
furmärlifchen Kammer (Geh. Rath) 30, Mitwirkung bei der Reform 

der Berliner Polizeiverwaltung 326. 330. Sein Amt 591 f. 

3. 
Jacobi, Oberproviantmeifter in Breslau 620. 

Jagdrath (Figcal) in Bommern 519. 

Jagow, Siegfr. Werner v., altmärkifher Landesdirector, Mitglied der 
ſchleſiſchen Elaflificationscommifjion 455 f. 465. 467. 597. 

Jagow jun., v., fchlefifcher Claffificationscommiffar 465. 
Jagow, v., Oberamtsregierungsrath in Oppeln 922. 
Jariges, v., Hofrath, Director des franzöfifchen Obergerichts, mit Unter- 

fuhung von Unordnungen bei der Magdeburger Regierung beauftragt 
810, 860. 

Jena, Gottfr. v., Geh. Juſtiz-, Oberappellations- und Kammergerichtsrath 
890. 892. 897. 

Jeutha, v., ehemaliger Yandesältefter, bei der Einrichtung der Commissarii 
perpetui in Schlejien 408. Kgl. Juſtizrath in Bunzlau-Löwenberg 422. 

Ihering, oſtfrieſiſcher Regierungs- und Kammerrath 752. 757. 763. 775. 
818. Landtagscommiſſar an Stelle des Kriegsraths Bügel 867—871. 

Igen, v., Kriegsrath 731. Bearbeitet die preußifche Erpedition bei der 
Geh. Kanzlei, leitet das Geh. Cabinetsarchiv 110 f. Schriftwechjel 
mit Bodewils wegen der Indiscretionen aus der Geh. Kanzlei 183—186. 
Mit der Cenfur der Zeitungen beauftragt 621. 

Indaganda für die Steuerräthe im Breslau’fhen Departement zwecks 
Unterfuhung der Städte 488—493. 

Initigator = Fiscal (Lauenburg-Bütow) 33. 

John, Kriegsrath, Commiſſar der fchlefifchen Elaffificationscommiffion 465. 

Jordan, Charles Etienne, Geh. Rath 43. Wird Mitglied des franzöfifchen 

Oberdirectoriums 155. Mitwirkung bei der Reform der Berliner 
Bolizeiverwaltung 327. 330. Mitwirkung bei Anftellung von Univer- 
fitätd> und Gymnafialprofefforen 727. 

Judenweien 72. 582 f. Competenz des Kammergerichts in Judenſachen 391. 
Gehört zum Reſſort des Generaldirectoriums 544 f. 

Judicia mixta (Collegia mixta), Bejchwerden der Stände über die j. m. 
73 (Kurmark). 89 (Magdeburg). 123—125 (Halberftadt). J. m. aus 
Regierung und Kammer in Pommern anbefobhlen für Domänen- und 
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Jagdproceſſe 518 F.; für Strandfahen 851. Siehe auch Halberftadt 
HI, UL $urmarf I, IH. Bommern IH. 

Jüchen, Auftizratd am Quftizcolegium („Hauptgericht“) in Mörs, auch 
Negierungsrath 886. 

Jus incolatus (= indigenatus) in Schlejien 619 f. Zarfreie Erwerbung 

desfelben für Gutsfäufer 706 f. 

Juſtitiar, Obliegenheiten eines ſchleſiſchen KRammer-J.s 317 f. Geh. Rath 
v. Biegler wird J. beim Generaldirectorium 543 f. Städtifhe Ämter 
und ländliche Juftitiarate find unvereinbar 570. 

Juftizeollegium (früher Hauptgericht), ſiehe Mörs. 

Juſtizdepartement des Staatsraths (Juftizftantsrath) 77. 248. 250. 251. 252, 

253. 522. 648. 705. 847. 918. 919. Soll furz und bündig anfragen 

164. 166. Beitellung der Kol. Zuftizräthe in Sclefien 421 f. Be— 
richtet über Generalfiscal Uhdeln) und das Dberappellationggericht 
478 f. Soll jährlich Procektabellen einreichen 506. Alle Criminal: 
urtheile müffen auch ferner nach Berlin zur Confirmation eingejandt 
werden 611 f. Wiederherftellung der collegialifhen Solidarität bei 
den Auftizminiftern 659 f. 669. Conflict zwifchen Cocceji und Arnim 
663 f. 667—689. Mbftellung von Juſtizmißbräuchen in Lauenburg 
angeordnet 730. Abſchiedsgeſuch Cocceji's, künftiger Nachfolger 730 
bis 732. Bericht über Juſtizverbeſſerungen 841—843. Unterfuhung 
des moagdeburgifchen Juſtizweſens 860—865. Vgl. Arnim, Broich, 

Cocceji. 
Juſtizrüthe, Königliche (Rkand-J.. Commissarii perpetui) in Schleſien als 

Localjuſtizbeamte 408—410. 421 f. 507. 525 f. Die Stände des 
FürftentHums Glogau gegen die Kal. 3. 416, Bol. auch Schlefien 
II und III. 

Inftizreform, Commiffion zur J. 159—161. Bagatelledict, Verordnung 
wegen der Procuratoren, Sporteledict, „Conſtitutioniren“ 160 f. 
Marihall und Arnim erhalten allein die Direction der %. 169 f. 
Procuratoren bei den Gerichten wieder zugelaffen 171. Werthgrenze 
für Bagatellfahen herabgefegt 171 f. Edict wegen der Sportelorbnung 
vom 28. December 1740 174. Die Commiflion zur 3. und Cocceji 
174—176. Sporteln erhöht, Suecumbenzgelder wieder eingeführt, 
Uppellationgeid abgefchafft 181. Folgen des Sportefedict® von 1740 
270. Proceßtabellen find jährlih vom Juftizdepartement einzureichen, 

Nothwendigkeit der Yuftizverbefferung 506. Der Reformplan Cocceji's 
614—618. Abkürzung der Procefje 841—843. Neuanregung der J. 
(1745) 853— 858. Enquete über Perſonal- und Bejoldungsverhältniffe, 
fowie über die Zahl der Procefje bei den AJuftizcollegien 871—898. 
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Juſtizweſen (vgl. dazu Competenzeonfliecte, Juſtizdepartement, 
Juſtizreform). a) Juſtizmißbräuche ꝛc.: Cleve 197. 494 f. 
Halberſtadt 122 f. 127. 795 f. Kurmark 649 f. Lauenburg 730. 
Magdeburg 270 f. 518. 772. 776—778. 781 f. 808—810. 860—865. 

Minden 142 f. Preußen 643. Ravensberg 146. Schlefien 502 |. — 
Siehe ferner die Gravamina der Stände bei den einzelnen Landes: 
theilen. — Bauernprocejje: Militärische Commiſſion zur Unter— 

fuhung wider einen Beamten wegen Bauernpladerei 504 |. Der 
König gegen die Schuldhaft von Bauern 481. b) Enquöte von 1745 
über Perfonal- und Befoldungsverhältniffe, fowie über die Zahl der 

Proceſſe bei den AJuftizcollegien 871—-898. Ferner fiehe Schlefien 
III. ce) Kammerjuftiz: Inſtanzenzug in magdeburgifchen Kammer— 

procefjen 612. Departement der Kammerjuſtiz in der Kurmark 593 f. 
Gerechte Kammerjuftiz der kurmärkiſchen Kammer eingefhärft 690. 
Kammerjuftiz in Minden 697 f. Belchleunigung der KRammerjuftiz 
im Allgemeinen anbefohlen 839 f. Appellation gegen Rammerjuftiz- 
urtheile 923. Beſchwerden der Stände über die Kammerjuftiz 53. 71. 
87—89. Siehe ferner Schlefien I, IV. d) Militärjuftiz: Bes 
fhwerden der Stände 74. 87--91. 101 f. 120 f. Militärifhe Com— 
miffionen zur Entjcheidung von WRechtftreitigfeiten zc. 504 f. 606. 
e) Judicia mixta (Collegia mixta): Bejchwerden der Stände 73. 

89. 123—125. Judicia mixta in Bommern für Domänen und Jagd» 
proceffe 518 f.; für Strandfahen 851. f) Actenverjendung an 
Schöppenftühle bezw. Facultäten 126. 650 f. 844 f. g) Adlige und 
geledrte Bank: Gefuch der ſchleſiſchen Deputirten zur Berliner Con— 
ferenz wegen der Einrichtung der ſchleſiſchen Juſtiz: die Adligen follen 

in allen Dicafterien den Borfig und Rang vor den Bürgerlichen haben 
303. Bon der Conferenz genehmigt, doch von Unordnung zweier 
Bänfe bei den Oberamtöregierungen abgejehen 321. Der Unterfchied 
zwifchen der adligen und Anadligen Bank ift beizubehalten; exftere 
Pflanzichule für Präfidenten (E.:D. an Plotho in Magdeburg) 517. 
Zwei Bänke beim Stettiner Hofgeriht 875; beim Cösliner Hofgericht 
876; beim clevesmärfifchen Hofgericht 882. h) VProceftabellen: Am 
Anfang jeden Zahres find Proceftabellen vom Auftizdepartement ein— 

zureichen 506. Zahl der Brocefje in den einzelnen Provinzen (Enquöte 
von 1745) 874. 877. 878. 879. 880. 882. 884. 885, 886. 888, 889, 

Generalproceßtabelle 898. i) Edicte, Ordnungen ac: Ebdict 
(28. Januar 1736) wegen der Privatjurisdictionen in Cleve-Mark 
135. (Procegordnung Blotho’3 für Magdeburg 86.) Preußiſches 
Landrecht von 1721 54. Reglement über die Juſtiz in den preußifchen 

Ämtern (20. Auguſt 1725) 51. Geplanter Entwurf eines ſchleſiſchen 
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Landrechts 273. 288. 367 f. Schlefiiche Procekordnung 288—290. 
345 f. 366. 735-738. Schleſiſche Concursordnung 346. Entwurf 
eines ſchleſiſchen Depofitaledictd 367. Schlefiihe Depofitalordnung 
419 f. Entwurf einer Taxordnung für fchlefiiche Landgüter 367, 

Entwurf einer Stolgebührenordnung für Schlefien 367. Cocceji's 
Entwurf eines ZJuftizreglements für Halberjtadt 125; fein Juſtiz— 
reglement für Magdeburg (vom 25. März 1745) 860 f. 

KR. 

Kadden (Dorfichulzen) in Oſtfriesland 765. 
Kämmereiweien der Städte, ſiehe Steuerräthe. 

Kahlen, v,, Lieutenant und Flügeladjutant 403—405. 
Kaldrenth, v., Major, Kommandeur des preußifchen Bataillons in Emden 

747. 753. 759. 815. 

Kalnein, d., Geh. Rath und Amtshauptmann zu Preußiſch-Eylau 19. 
Kammeradvocaten 165 f. 

Aammerauscultatoren, fiehe Auscultatoren. 
Kammerconfulent in Magdeburg 124. 
Aammerfiscal (Schlefien) 242. 

Kammergericht 394. 479. Abftellung von Unordnungen 171. K.sordnung 
von 1709 289. Appellationsinftanz in Berliner Baufadhen 389. 477. 
Arreſt von ihm verhängt auf Beamtenbefoldungen, Competenz in 
Judenſachen 391. KR. Appellationsinftanz für das altmärfifhe und 
das udermärfifche Obergeriht 611. Perjonal und Bejoldung 890—896. 

Kammergerihtsprotonotare 345. 

Kammerjuftiz, Befchwerden der Stände über die 8. 53 (Preußen). 71 (Kur— 
markt). 87—89 (Magdeburg). Snftanzenweg im magdeburgijchen 
Rammerprocefien 612. Departement der K. in der Kurmark 593 f. 
Gerechte K. der furmärkifhen Kammer eingefhärft 690. K.verfahren 
in Minden 697 f. Belchleunigung der K. im Allgemeinen anbefohlen 
839 f. Appellation gegen K.urtheile 923. Siehe Schlefien I, IV. 

Kammern, fiehe Kriegs: und Domänentammern. 

Kammerpräfidenten. Rammerpräfident v. Werner in Eüftrin fol gründlicher 
berichten 76. Präfident v. Rochow in Minden fol künftig immediat 

berichten 139. Generaldirectorium wegen einer deswegen erlajjenen 
„Reproche” vom Könige getadelt 866 f. Die Minifter über Die 
Beitungsberichte der K. 425—427. Schlechter Bericht des Präfidenten 
von Ajchersleben in Stettin 738 f. BPräfident Minifter v. Lesgewang 

in Königsberg fol nur Wichtiges berichten 811. 
Kannenberg, v., Oberjt 650. 
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Kanzleiweſen (vgl. Erpeditionen). Argwohn wegen der Verſchwiegenheit 

der Geheimen KRanzleibeamten 183—186. K. der pommerjchen Kammer 
351—354. Alter der Secretarien und Kanzliften 550. Die Reit 
fpecificationen bei den jchlefiihen Kammern 645 f. Strafprotocollbücher 

bei der Breslauer Kammer 740. 

Kanzler bei den geiftlichen Stiftern, fiehe Schlefien I, 
Kanzliſten, ſiehe Kanzleiweſen. 
Karl, Markgraf von Schwedt 562. 845. 

Karl Edzard, letzter Fürft von Oftfriesland 746. 
Karl Friedrich, Herzog zu Württemberg und Ted 224. 231, 232. 
Karl Leopold, Herzog von Medlenburg 924. 
Kar(ro)wath, Graf v., Kal. Yuftizrath im Kreiſe Hirfchberg 422. 

Kaſſen- und Rechnungsweſen. Kein Syftemmwechfel in der Kammer: und 

Rafjenverwaltung 139 f. Reviſion der Kaffen 186 f. oncentration 
aller Geldmittel 192 f. 194. Schlefifches Kaſſenweſen 208 f. 212 f. 

262 f. 264 f. 445—452. 500. 725 f. Depofitenverwaltung in Schlejien 
419 f. Kafjencuratel in Pommern 355. Revifion der Amtsrechnungen 

in Pommern 358. Eijerner Beftand bei den Kammern 520 f. 
Generalkriegskaſſe und kurmärkiſche Oberfteuerfaffe 571. Der fünftige 

Dberempfänger bei der furmärfifchen Oberſteuerkaſſe 608 f. Kafjen- 
revifion bei der Königsberger Kammer 773. Minifter v. Boden und 
das Kaſſenweſen 899 f. Siehe auh Trefor. 

Katie, Aug. Wilh., Furmärkifcher Kriegs- und Domänenrath 235. 599. 
Kati, Jod. Zac., Kriegs: und Domänenrath an der preußifchen Kammer 588, 
Kati, kurmärkiſcher Steuerrath 596 f. 

Katt, Heinr. Ehriftoph v., 243. 484. 693. 701. Kriegs- und Domänen: 

rathd in Magdeburg, wird KRammerdirector in Eüftrin 277 f. Wird 
Präſident dafelbit 626. Mitglied des Feldfriegscommiffariats in Böhmen 
(1744) 742. 817. 

Katt, v., auf Schöneberg, Landrath im Freife Jerichow 726. 

Katt, d., verw. Kammerpräſident, Penfion abgejchlagen 655. 

Kellner, kurmärkiſcher Kriegs- und Domänenrath, wird Director bei der 
Königsberger Kammer 580. 587. 598. 599. Conflict mit dem Sriegö- 
und Domänenrath Kornmann 745,f. Conflict mit Kriegsrath Stolter- 
foth 907—912. 

Keſſel, clevifcher Steuerrath 833. 836. 

Keyſerlingk, v., kurländiſcher Miniſter und Hofmarſchall 43. 
Keyſerlingk, v., Oberſt 43. 184. 185. 186. 

Kiefewitter, Regimentsquartiermeifter, wird Steuerrath in Schlefien 414. 
486. 487, 
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Kinsty, v., Regierungspräfident in Mörs 887. 
Kirchelien, Carl Dav., Kriegd- und Hofrath, Bürgermeifter von Berlin 

415. Mitwirkung bei der Reform des Berliner Polizeiweſens 326. 
327. Erhält die Direction des Polizeiweſens in Berlin 327—330. 
331—338. Soll geheime Auffiht ausüben über die Vertreter der 
fremden Mächte 348. Befjere Eriminaljuftiz in Berlin anbefohlen 649 f. 

Kirchencollegium in Preußen 50, 
Kirchheim, Bürgermeifter in Cüftrin 257. 

Kirchhoff, Hof und Amtsfiscal zu Kottbus 654. 

Kittlig, Ernſt Friedr. Schr. v. Oberamtöregierungsrath in Breslau 291. 366. 

Kittlig, Schr. v., ehemaliger Landesältefter, bei der Einrichtung der 
Commissarii perpetui in Schleſien 408. 

aittlitz. Bar, v., der Ältere, Landrath im Kreife Strehlen-Nimptſch 260. 
Kittlig, Bar. v., der Jüngere, Landrath im Kreife Kreuzburg-Pitſchen 260. 
Kleiſt, v., kurmärkiſcher Kammerauscultator 597. 

Kleiſt, v. brandenburgifcher Domdehant und Geh. Kriegsrath 845. 
Klinggräff, Joachim v., Geh. Finanzrath beim Generaldirectorium, Tod 917. 

Klinggräff, Joh. Sam. v., Geh. Kriegd- und Domänenrath, Accifedirector 

in Berlin 32, 583. Sein Amt 594 f. 
Klinggräft, v., kurmärkiſcher Steuerrath 596. 
Kıöfter, katholifche, nur geduldet (Halberftadt) 80. 
Kot, kurmärkiſcher Steuerrath 242. 243. 

Knobelsdorff, Georg Wenceslaus v., Hauptmann, wird Oberbaudirector 
und Sürintendant aller Kgl. Schlöffer zc. 476. Wird vom König wegen 
Säumniß getadelt 495. 

Knobelsdorff, v., Kriegsrath, Commiffar der ſchleſiſchen Claſſifications— 
commiffion 465. 

Knnphaufen-Lütetsburg, Fehr. v., oftfriefiicher Vaſall 747. 783. 
Koch, Joh. Friedr., Regierungsrath in Halberjtadt 889. 
Kögeler, IL. Kammerdirector in Magdeburg 344. 471. 579. 580. 
Kölmer 17. 46. 47. 51. 55. 58, 

Koenen, Abraham, Juſtiz- und Hofgerichtsrath in Cleve 295. 883. 885. 

Königsberg i. Pr. hat allein von den preußifchen Städten landftändifches 
Recht 17. Huldigung 44 f. Beſtellung eines neuen Oberbürgermeifters 
177 £. 

Köppen, Kriegsrath, beim Feldkriegscommiſſariat, Kriegszahlmeiſter 188. 
245. 264. 265. 816. 

Korff, v., ſtändiſcher Landrath in Minden 143, 
Kornmann, Kriegs- und Domänenrath in Königsberg, Conflict mit Dis 

rector Rellner 745 f. 
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Kornihießer in Oftfriesland 762. 
Kottulinsty, Graf, in Schlefien 510. 

Kottulinsty, Bar. v., Kgl. Juſtizrath in Kreuzburg-Pitſchen 421. 
Kottwitz, v., Kgl. Juftizrath in Goldberg-Haynau 422, 

Kracht, v., Major (Regiment Jeetze), Commiffar zur Unterfuhung eines 
Eonflictes zweier pommerſcher Kriegsräthe 696. 

Kraut, v., Hofmarſchall 650. 

Kredwig, v., Zandrath im Kreiſe Steinau:Raudten 261. 

Kreckwitz, v., Kgl. Juftizrath in Raudten-Winzig 422. 
Kreisdirertor, fiehe Landrath. 

Kreishauptieute (ehemalige) in Schlefien 408. 

Kreisräthe in Preußen 52. 61. 64. 

Kreistage in Schlefien 285 f.; in der Kurmark 912 f. 

Krems, Procurator Fisci bei der furmärlifhen Kammer 653. 654. 
Kreyen, Conr. Wilh., zum neumärkiſchen Regierungsrath vorgejchlagen 647. 

„Kriegsgeriht“ als Central-K. von den Magdeburger Ständen verlangt 90, 

Kriegs- und Domänenfammern. Bereidigung (1740) 5. Neue Bauten 12. 

Berichte wegen der Remiffionen 34 f. Collegiale Gejchäftsbehandlung 
115. Kriegs- und Domänenräthe follen Feine Nebencommiffionen 
übernehmen 138. Ammediat-Zeitungsberichte der KRammerpräfidenten 

139. 425—427. 866 f. Scleunige Einfendung aller Geldmittel an- 
befohlen 192 f. Keine Zerjplitterung vacanter Gehälter; Einrüden der 

Kammermitglieder in frei gewordene Gehälter nah dem Dienftalter 
515. 631. 633, Eiferner Beftand bei den Kammerkaſſen 520 f. Beflere 
Auffiht über die Wirthichaft der ftädtifchen Kämmereien angeordnet 

532 f. Garnifoncommandeure berichten in Acciſe- und Bolizeifachen 

an die Kammern 590. Scärfere Auffiht über das Bauwefen an— 
geordnet 609-611. Anforderungen an die Mitglieder der Kammern 
600, 613. 661— 663. 839. Zuzichung von Landräthen bei den Kammern 
651 f. Kammerjuftiz ift zu bejchleunigen 839 f. Kammern follen die 
Fiscale in Schranken Halten 846 f. Siehe ferner die einzelnen Pro: 
vinzen IV, 

Kriegs- und Domänenräthe. Ihre Ausbildung und ihre Obliegenheiten 
600. 613. 661—663. 733 f. 839. Konbuitenliften (Pommern) 356. 

Auffteigen nach dem Dienftalter 515. 631. 633. Unterfcheidungen in 
der Qualification 691 f. 

Kriele, Kriegsrath bei der furmärkiichen Kammer 597. 
Krockow, v., Rittmeifter 730. 744. 

Kröder, v. Generalmajor und Gouverneur von Geldern 82. 

Krüger, Kriegsrath an der preußiichen Kammer 588. 590. 745. 
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Krug v. Nidda, Karl Ludw., Geh. Juſtizrath, Director der Berliner Bau— 
commifjion 477. War au Mitglied der Halle'ſchen Kammerbeputation 
und hatte die Leitung des Salpeterwefens 657. 

Krug dv. Nidda, Friede. Wilh., Hof- und Kammergerichtsrath, wird Geh. 
Juſtizrath, Mitglied der Halle'ſchen Rammerdeputation und erhält die 
Zeitung des Salpeterwejens 657 f. 890. 897. 

Arug dv. Nidda, verwitiwete Geh. Rath 657. 
Arufemarf, Auditeur 414. Wird Steuerrath in der Graffchaft Mark 524. 

834. 835. | 
Kühlwein, v., Präfident des Hofgerichts in Inſterburg 629. 
Kühnemann, Erecutiongverwalter in Magdeburg 270. 
Küflomw, v., Zandrath des Pyriger Kreiſes 485. 
Kundmann, Oberamtsjecretarius, wird Eonfiftorialratd in Oppeln 703. 

137. 922, 

Kunheim, Joh. Dietr. v., Etatsminifter, Oberrath bei der preußifchen Re— 
gierung 173. 174. 643. 872. Das Schulwefen in Dftpreußen 482, 

Kunheim, Ludw. Ernft v., Rittmeifter, preußifcher Yandrath ad interim 59, 
Kunow, v., Landrath im Kreife Greifenhagen 78. 
Kurmärfiihe Eontributionsfaffe jo von der Generalfriegsfaffe abgetrennt 

werden 571. 

Kurmärtiiher Amterbau = Commifjion für das Domänenbauwefen in der 

Kurmark 199. Bol. Kurmark IV, 
Kurmark. I. Allgemeines. Huldigung 21—26. Fiscalprocefie 71. 

Generalfiscal und Berliner Polizeiverwaltung 329. Aceiſeweſen 75. 
Buftand des Landes fiehe II. 

I. Stände. Gravamina der Stände 66—76. Beſchwerden be- 
treffend die geiftlihen Pfründen und die Patronatsrechte 67, die Zoll- 
und Wccifefreiheit des Adels 67. 74 f., das Jagdrecht 67, den Noth- 
ftand und die Landeslaften (Botsdamifche Bettgelder, Cavalleriegelder, 

Schloßbau: und Legationsgelder, Vorſpann) 67—69, die Enrollirung 
69 f. 74, die Landhandwerker 70, die Gehälter der Juftizbeamten, die 
Juſtizreform (Zuziehung der Stände), die Kammerjuftiz und fiscalifche 
Affiftenz in Privatproceffen, die quinquagenaria possessio in Domänen- 
procefjen 70 f. 74, das landichaftlihe Stipendium, das Wahlrecht bez. 
der Landräthe und Deihhauptleute, den altmärtifchen Landeshauptmann 
72, die Zahl der Juden 72, die Uccife 72, das Wahlrecht der Magiftrate 
bei den ftäbtifchen Bedienungen, die Commissarii locorum, die Wieder: 

berjtellung der Provinzialcommiffariate, das Recht der 1. Anftanz, den 

Quotifationsreceß, die judieia mixta 73, das Militär 73 f., den Ab» 
Ihoß, das Lagerhaus ꝛc. 74. Der König verfchiebt die Beantwortung 

75 f. — Fixirung der Behrungsfoften bei Sreisverfammlungen 912 f. 
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IT. Juftiz (fiehe auch Kammergericht). Juſtizreform 70 f. Beſſere 

Criminaljuftiz in Berlin angeordnet 649 f. Judicia mixta 73. 
Civiljurisdiction über Enrollirte in Berlin 644. 658 f. General: 
proceßtabelle 898. Kammergericht Appellationsinftan; für das 
altmärfifche und das udermärkfifche Obergericht 611, in Baufachen aus 
Berlin 389. 477. Berfonal und Befoldung beim Kammergericht 
890—896. Befoldung der Richter mittlerer und unterer Inſtanz 70. 
Altmärkiſches Obergericht: Berfonal und Bejoldung 878 f. Be— 
ichleunigung des Procekverfahrens dem Berliner Conjiftorium an- 
befohlen 535 f. 

IV. Berwaltung. KRammerjuftiz 71. 690. Baureglement für 

die Kammer 198— 200. Veränderungen bei der kurmärkiſchen Kammer 
423. Departementsvertheilung bei der Kammer 590—600. Das 
Berlinifhe Acciſe-, Zoll-, Commercien: und Manufacturwejen 594 f.; 
das Baudepartement 595; das Salzdepartement 595 f. Ausbildung 
und Brüfung der Kammer-Auscultatoren 661—663. 670. Das 

Berliner Polizeiweſen dem Generaldirectorium unmittelbar unter- 
jtelt 328. Anmerkungen der Kammer zu dem Entwurf eines Reſſort— 

reglements für die Schlefifchen Juſtiz- und Berwaltungsbehörden 
384— 397. Beftellung eines Procurator Fisci bei der Rammer 
653 f. Kurmärkiſche Oberfteuerkaffe 608 f. Allgemeine An— 
weilungen über die Bermögensverwaltung der Städte an die Steuer- 
räthe der 8. 664—666. Commissarius loci 73. Amtercom- 
miſſarien 917 f. Sarkasmus des Königs über die Hammer 733, 

Birirung der Zehrungsfoften bei Kreisverfammlungen 912 f. 
Deihhauptmannzitelle im reife Lebus 257. 

2, 

Lagerhaus 74. 

La Motte, de, Generallieutenant 738 f. 
Lamprecht, Zac. Friedr., Geh. Secretarius 402. 585. 
Lamprecht, Kriegsrath, Mitglied des Felbfriegscommiffariats in Böhmen 

(1744) 742. 
Lamy du Pont, Droft von Stidhaufen 926, 
Landeommitfarius, ſiehe Ravensberg II. 

Landdragoner in Schlefien = Ausreuter. Bol. Sclefien IV. 

Landesältejter in Schlefien = Landrath. Vgl. Schlefien IV. 
Landeshauptmann der Altmark 72, 

Landeshauptmanneien in Sclefien 272. 342, 
Landesvermeifung in Cleve joll eingejtellt werden (Wunſch der Regie— 

rung) 16. 
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Landeszehrungen für Cleve (Landtage) 137, 
Landgerichte, jiehe Lingen und Tedlenburg. 
Landhofgerichte (alte) in Schlejien 417. 

Eandjuftizräthe, fiehe Juſtizräthe, Königliche. 

Landräthe, Ernennungen von &.n 13 f. 78. 485. 529 f. 542. 602. „Land— 

rath“ und „Sreisdirector” promiscue gebraucht 14. Verhandlungen 
wegen Beftellung von 2.n in Preußen 58—65. Die turmärfifche 
Nitterfchaft bittet um Erhaltung ihres Wahlrechts bez. der, 72, Die 
magdeburgifchen Stände bitten um das bez. Präfentationsrecht 84. 
Königliche und ftändifche 2. im Halberftadt 116. Ständiſche L. in 
Minden gefordert 143. 2. (Landesältefte) in Schlefien 238. 259— 263. 
278—286. 400, 429 f. 540 f. 621. 2. und Kammer in Bommern 

529 f. Bierteljährlihe L.verfammlungen in Pommern 545—548. 
Schwierigkeiten der ſchleſiſchen 2. bei Stellung von Recruten 621. 8. 
bei den Kammern zuzuziehen 651 f. Die mindenſche Kammer ift da— 
gegen 788. Verweis für einen in Militärangelegenheiten nachläſſig 
gewejenen Landrath in Minden 223. Siehe auch Halberftabt IV. 

Kurmarf II. Magdeburg II und IV. Minden II und IV. Neu- 
mark IH. Pommern IL, III und IV. Breußen III und IV, 
Schleſien IL, II und IV. | 

Landrathsdirertor in Preußen 17 f. 

Landrecht, ſchleſiſches, fol ausgearbeitet werden 367 f. 

Landrentmeilter in Dfifriesland 765. 
Landſchreiber in Lauenburg: Bütow 32 f. 
Langelen, v., Fürftl. oftfriefischer Geh. Rath und PBräfident aller Eollegien 763. 

Zangen, Joh. Georg Bar. v., Dompropit, Confiftorialrat$ in Glogau 307. 
319. 325. 373. 

Langenau, Ludw. Wild. v., Dberamtsregierungsratd in Breslau 291. 
366. 367. 

Langſchmid, Legationsrath, preußiſcher Rejident in Hannover 498, 
Lanius, Kriegsrath, Commiſſar der ſchleſiſchen Claffificationscommifjion 465. 

Lanius, Hecifeeinnehmer in Pommern 468. 
Lariſch, Frhr. v. Landrath im Kreiſe Strelig 541. 
Lariſch, Fehr. v., ſoll Rath bei der Oppelner Oberamtöregierung werden 

630. Deprecirt die Stelle 734. 

Larrey, v., Hofmarfchall der verwittweien Fürftin von Dftfriesland, Droſt 

von Eſens 753. 926. 
Lattorf, Hans Wild. Friedr. v., Geh., altmärkifcher Hof» und Obergericht- 

ralh, Zandrath und Furmärfifcher Kriegs: und Domänenrath 465. 879. 

laudum = Landtagsabjchied (Kauenburg-Bütow) 150. 
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Lauenburg-⸗Bütow. IL Huldigung in 2-8. 82 f. Cantonſyſtem und 

Uccife in Lauenburg 150 f. IL. Seymid (Landtag) in 2.8. 32 f. 
Gravamina der dortigen Stände (Grenzen zwijchen ritterſchaftlichem 
und Domanial-Belig, Cantonpflicht zc., Grenzbewachung) 150 f. IL. 
Mißbräuche der Juſtiz in Lauenburg 730. IV. Snftruction an die 
pommerjhe Kammer betreffend die Xccife in L-B. 358. 

Lautenjad, Geh. Kriegsrath, Cabinetsfecretär des Königs 193. Soll die 
Kriegsihäden in Schlefien unterfuchen 2c. 377—379. 400. Soll aud) 
die Domänen und ÜÄmterfahen in Schlefien unterfuchen 436 f. 444 f. 

Denkſchrift über den Zuſtand Oberſchleſiens 508-513. Und das 

Nemiffionsreglement für Schlefien vom 1. Juni 1743 604 f. 
Lebensmitteltaren 216. 843 f. 
Lehner, d., zum Oberamtsregierungsrath in Breslau vorgeſchlagen 364. 367. 
Legat, v., Landrath im magdeburgifchen Kammerbezirk 650. 
Legationsgelder 69. 

Lehnmann, Kriegsrath, Vorjteher der Hofſtaatskaſſe 111. 

Lehnsweien. Anwartichaften auf Lehnsgüter aufgehoben 6. Bei Erledigung 
von Lehnsgütern ift jofort an den König zu berichten 77. Erlaß bezw. 
Zurüdjendung von Lehnsgebühren 168. Die Stettiner Lehnskanzlei 

jendet (zufammen mit der Regierung) ein Project zur Betätigung der 

borpommerjchen Yandesprivilegien ein 82. Lehnsconftitution 74. Lehns- 
canon (Ritterpferdegelder) 105—107. 117. 136. 144. 149, Lehns— 
fucceffion 106. 136. Lehnsfehler 136. Lehnsallodification 149. Siehe 
ferner Eleve-Marf II. Halberftabt II. Magdeburg II, Minden 
II. Ravensöberg II. 

Lemberg, v., Landrath im Fürftentfum Öls und Bernftadt 260. 

Lemberg, v., Kgl. JZuftizratd in Glogau-Guhrau 422, 

Lentz, litthauiſcher Kriegs- und Steurrath 237. 243. 918. Später Kammer— 
präſident in Aurich 802. 

Leopold, Fürſt von Anhalt-Deſſau 1—3. 

Leopold Marimilian, Prinz von Anhalt-Deffau, Propft zu St. Sebaftian 
zu Magdeburg 340. 530. 

Lepin, Primarius, Confiftorialrath zu Glogau 307. 319. 325. 

Leppin, v., fchleiifcher Elaflificationscommifiar 465. 

Lesgewang, Joh. Friedr. v., königsbergijcher Kammerpräfident und Etats— 
minifter, Mitglied der preußifchen Regierung 5. 692. 773. 872. Plan 

einer Kammerdeputation im polnischen Oſtpreußen 37—40. 2. und die 
neue Departementsvertheilung bei der Königsberger Kammer 586—590. 
Kritik feiner Zeitungsberichte 811. 

Lesgewang, Karl Ludw. v., Rath am Königsberger Hofgeridt, auch 
Tribunalsrath 873, 



Lanenburg-Bütom — Lübed. 975 

Leffel, Superintendent zu Brieg, wird Eonfiftorialrath in Oppeln 703 f. 
734. 735. 737. 

Leuterung, jiehe Remedium x. 

Leyſer, Kriegsraih bei der Magdeburger Kammer 234. 472, 
Lichtenſtein, Fürſt v., 566 f. 

Liebeherr, Guft. Friedr. v., neumärkifcher Kriegs: und Domänenrath 203. 
Liebeherr, v., Kriegsrath, fchlefiiher Steuerrath 487. 509. 510. Straf 

verjegt 531. 
Lietzmann, Joh. Friedr., altmärkifcher Hof» und Obergerichsrath 879. 
Lilienthal, Kriegs- und Domänenrath an der preußifchen Kammer 587. 
Zimmer, Kriegsrath bei der kurmärkiſchen Kammer 598. 
Lind, Hofrath bei der Konigsberger Kammer 745. 
Lindhammer, Generaljuperintendent und Eonfiftorialratd in Aurich 775. 

789. 798, 

LindHolg, Bürgermeifter von Halberjtabt 117. 

Linger, v., General der Artillerie 658, 
Lobkowitz, Fürft v. 225. 231 f. 

Löben, Aler. Sam. Bar. v., 38. 245. 269. 398, 437. 556. 586, 656. 657. 

898. 899. Königsberger Kriegsrath, wird Director der Breslauer 
Kammer (Geh. Rath) 233. 243. Commiffar für die Huldigung Ober- 
ichlefiend 528. Wird Präfident der mindenfchen Kammer 581. Und 
die Ordnung des Verfahrens in Kammerjuftizfachen 697 f. Getadelt 
vom König wegen des Kriegsralhs v. Werner 698 f. 

Loeben, Jobſt Aug. v., meumärfifcher Landesdirector und Landrath des 
Kreifes Eoitbus 602. 

2oeben, v., Oberjt 706. 
Löbin, Joh. Georg, Paftor prim., Eonjiftorialrath in Glogau 373. 
Löper, Martin Friedr., Titularregierungsrath, Archivar und Secretär in 

Stettin 874, 
Löper, Sam. Gottl., Stadt-Syndicus in Stettin 654. Auch Hofgerichtärath 

in Stettin 875. 

Logau, Graf v., Landrat im Kreiſe Sprottau 261. Bum II. Oberamts- 
regierungspräfidenten in Breslau vorgefhlagen 325. 350. 

Logau, v., Kgl. Zuftizrath in Brieg-Ohlau 421. 
Lucanus, Joh. Heinr., Hofrath in Halberftadt 80. Regierungsrath dajelbit 

2%. Wird Generalfiscal zu Glogau 310. 320. 373. 
Lud, v. Capitän 13 f. 
Ludewig, v., Geh. und Regierungs-Rath, Kanzler der Univerjität Halle 79. 
Ludolf, Rath, Geh. Secretär bei der Oberrechenfammer 713. 

Lübed, Joh. Bernhard, Kriegs: und Domänenrath von Bommern, an die 
Ölogauer Kammer verfeßt 269. 444. 560, 



976 Regifter. 

Lücke, ſchleſiſcher Kreis-Caleulator 487. 
Lüderitz, Sam. Ludw. v., Geh. Kriegsrath, Regierungspräſident in Halber- 

ſtadt 80. 889. 
Lüning, Aſſeſſor am Landgericht in Lingen, auch Hofrat und Oberbürger- 

meijter 881. 

Lütdens, pommerjcher Kriegs: und Domänenrath 242. 243. Zur Glogauer 
Kammer verjegt 455. In befonderem Auftrage in Böhmen 264. 

güttihau, Georg Sigism. v., Confiftorialrath in Breslau 307. 319. 325. 366 f. 
Lüttwig, v. Landrath im Kreife Trachenberg 261. 
Euirius, Abraham Georg, cleviicher Regierungsrath 885. 
Lunau, v., Schwiegerfohn des Minifters v. Marſchall 745. 
Lyncker, Phil. Ludw. v., Geb. Juſtiz-, Oberappellations-, Hof: und Kammer 

gerichtsrath, Mitglied der Commiſſion zur Zuftizreform 159. 629. 890, 
893. 897, 

M. 

Machnitzky, Heinr. Gottlieb, Kriegs: und Domänenrath in Glogau (Juſtitiar) 
242, 244. 247, 269. Arbeitet den Entwurf zum fchlefifchen Refjort- 
reglement um 398. Director des Collegium medicum in Glogau 843. 

Märcer, Reinhard Joh., Jujtiz: und Hofgerichtsrath in Cleve, Landſchreiber 
bei der Regierung 883. 

Magazine. General-M. von Tüchern find anzulegen 27. Forderung der 

Magdeburger Stände, daß die Getreidepreife durh ein Magazinſyſtem 

zu regeln jeien 99 f. Perjönliche Eingriffe des Königs in die Magazine 
verwaltung 111 f. Die jchlefifchen Getreide-M. 499. 

Diagdeburg, Herzogthum. I. Allgemeines. Huldigung 79 f. Procep- 
ordnung Plotho's 86. Neue Kirchenordnung von 1740 85. Con— 
tribution 95 f. avalleriegelder 96. Salzwejen 96 f. 167. Bier: 
und Confumtionsaccije 97. Vorſpann 97. Nahrungsgeld 97 f. Re— 
miffionen 98. Sewis und Einquartirung 100 f. Handel und Gewerbe 
101—104. Buftand des Landes, fiehe II. 

0. Stände. Gravamina 83—110. Die Stände verlangen: 
Wiederheritellung der landſchaftlichen Berfaffung (Landtage, Ausſchüſſe, 
Präjentation der Bezirkslandräthe, Adminiftration der Eredit- und der 
Stenerfaffe) 83 f.; desgleichen der Kirchenceremonien, Revifion der 
Kichenordnung (von 1740) 85; Revifion der feit 1713 erlafjenen 
Juſtizgeſetze (Tonftitutioniren, Actenverſendung, Beſchränkung der 1. 
Inftanz, Hypothefen- und Concursordnung 2c. 2c., Vielheit der Geſetze, 

beſſere Bejoldung der Richter, deutſches Recht) 85—87. Klagen 
über die Kammer: und Militärjuftiz 87—91. Forderung eines „Kriegs— 
gericht“ mit Provinzial-Obercommifjaren, von Provinzial-Kriegs— 
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commiffariaten, der Aufhebung oder Milderung der Enrollirung 90—94; 
von Remiffionen und Milderung der Steuerlaften (ontribution, Gold- 
agio, Erecutionen, Cavalleriegelder, Salzimpoft und =zwangsabnahme, 
Bieraccife, Confumtionsaccife, Vorſpann, Nahrungsgeld) 95—98. Bor: 
jchläge: Regelung der Getreidepreife durch ein Magazinigitem und 
Kornvorſchüſſe an Bauern, Stiftung von Feuerfocietäten, Coloniftert- 

bäufer, Giütererbtaren, Anfegung von alten Soldaten, Milderung der 
Duartierlaften in den Städten ꝛc. 99—101. Forderung freien Com— 

mereiums und Hebung der Manufacturen 101—104; der Aufredht- 
erhaltung aller adligen Vorrechte (Bevorzugung Wdliger bei den Staats— 
jtellen, Rittergüter nur für Adlige, Steuerfreiheit, ſtändiſche Zurisdiction, 

Ausfuhr, Jagdfreiheit zc. ac.) 104—109. Frage des Lehnscanons 

105 f. — Erledigung der Gravamina bingezogen 109 f. 

III. Juſtiz. Die Regierung 87. Ihr Verhältniß zur ftändifchen 
Surisdiction 108. Generalproceftabelle 898. Mißbräuche bei 
der Regierung 270 f. 518. 772. 776—778. 781}. 808—810. Unter: 
ſuchung derjelben 860--865. Das Conjtitutioniren 85. Beſetzung 
der Präfidentenftelle 497. 517 f. Perfonal der Regierung 887 f. 

Vermehrung der Rathsftellen 544. Perfonalveränderung 918 f. Be— 
joldungsverhältniffe 498. 887 f. Mißbräuche im Confiftorium 271. 

Königliche Entfheidung betreffend Verehelichungen unter angebeiratheten 
Verwandten 493 f. 

IV. Berwaltung. Die Kammer 87. Berhältniß zur ftändifchen 
Jurisdiction 108. Inſtanzenweg in Kammerprocefjen (Reglement vom 
29, Juni 1743) 612. Departementsvertheilung bei der Kammer 

471—473. Boden Nachfolger von Gellarius als I. Rammerdirector 
in M. 344 f. Andere Berfonalien 523 f. 530. Zuziehung von 
Zandräthen bei der Kammer 651}. Ereditfaife und Steuerfaffe 

84. Belegung von Deihhauptmanns- und Landrathsitellen 726. 

Landräthe 84. 108, Ernenerte Inftruction für die Bolizeiausreuter 
im Herzogthum M. und in der Graffchaft Mansfeld 634 f. 

Maguſch, furmärkifcher Kammer-Auscultator 598. 

Mahiſtre, Baudirector in Schleſien 243. 

Maltahn, Graf v., ſchleſiſcher Standesherr 232. 
Mandatarius Fisei beim Kammergericht 890. 

Manitius, Geh. Finanzrath, fommt zum (neuen) V. Departement 31 f. 
61. 543. Deliberanda generalia beim V. Departement 112—115. 

Manngeriht in Schlefien 272, 302. 342. 416 f. 

Danufacturweien 26—29. 103. 215. 

Darconnay, v., kurmärkiſcher Steuerrath 597, 598. 
Acta Borussica. Behördenorganifation VI. 62 
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"Mardefeld, Bar. v., Wirkl. Geh. Etatöminifter und Envoye am ruſſiſchen 
Hofe, erhält Gehaltserhöhung und Penfionsanfprud) 701 f. 

Marie Charlotte, Gräfin zu Criechingen und Püttingen, geb. Fürftin zu 
Ditfriesland 752. 

Markt, Sraffchaft, ſiehe Cleve-Mark. 

Marihall, Samuel v., Wirkl. Geh. Etats: und dirigirender Minijter beim 

Generaldirectorium ꝛc. 14. 195. 453. 531. 579. 745. 856. 914. Erhält 

die Direction des (neuen) V. Departements des Generaldirectoriums 

26—32. Verhältniß zum Generaldirectorium 35 f. 77. 1827. 191 f. 

Mitglied der Commiſſion für die Juſtizreform 159. Erbält mit Arnim 

allein die Direction der Juſtizreform 169 f. Stellung zu Eocceji 
174— 176. Erlaß an M, wegen der Anerbietungen zur Recrutenkaſſe 

585. Iſt auch Landrath des Kreijes Niederbarnim 596. Soll mit 

unterzeihnen bei Jmmediatanfragen, die das Autereffe der Recrutenkaſſe 

berühren 646. 655 }. Unzufriedenheit des Königs wegen Empfehlung 

eines Ungeeigneten 647. Mitwirkung bei Anjtellung von Profeſſoren an 
Univerfitäten und Gymnaſien 727. Heirathsconſens für feine Tochter 
745. Erhält nach Görne's Tode vom I. Departement die Boftfachen 
zugewiejen 906 f. Gehaltserhöhung 907. 

Marſchcommiſſarien in Schlefien 64. 281—254; in Vorpommern 415 f. 

Martit, Joh. Friedr. v., Vicefanzler der neumärkiichen Regierung 877. 878. 
Marwit, v. d., Generallieutenant, nimmt die Huldigung Schlejiens füdlich 

der Neige vor 435. Kal. Commifjarius zur oberjchlefifchen Landes: 
huldigung 522. 528. (Gouverneur von Breslau) nimmt die Huldigung 
in Oberfchlejien vor 565—568. Bericht über Schwierigkeiten der 

Landräthe bei der Stellung von Recruten 621. 904. 

Mascovius, Chrijtian Heinr., Dr. jur, Rath beim Königsberger HoF: 
gericht 873. 

Maſſow, Chriftlieb v., Kriegs- und Domänenratb in Glogau 242. 243, 
247. 269. 561. 

Maſſow, v., Landrath des Kreifes Zauche, Commiffar der fchlefifchen 
Glaffificationscommijlion 465. 467. Wird Kammerpräfident in Cüftrin 
817 f. 

Maſſow, v., Generalmajor; Gabinetsordre an ihn wegen Aufrechthaltung 
guter Beziehungen zwiſchen Militär und Bürgerfchaft in Schlefien 

480 f. Soll einen Verpflegungsetat für das oftfriefifche Corps aufs 

jtellen 815 f. 

Matthins, König von Ungarn und Böhmen 225. 228. 

Matuſchka, Rud. Schr. v. Oberamtsregierungsrath in Glogau 292. Wer: 

jegt nach Breslau 315. 366. 565. Commiſſar für die Huldigung 

Dberfchlefiens, wird von der Commiſſion enthoben 528. 
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Mauſchwitz, v., Oberamtöregierungsrath zu Glogau 365. 
Mauſchwitz, v., Kal. Juſtizrath im reife Hirfchberg 422. 
Medicinaleollegium (Herzogtum Magdeburg) 122. 

Deier, oh. Bernhard, Regierungsratd und Advocatus Fisci in Halber- 
ſtadt 889. 

Meinders, Daniel Heinr. Clamor, Geh. Kriegs- und Regierungsrath in 
Minden 80. 

Meinerts, Halberjtädtiicher Kammerjecretär 235. Wird magdeburgifcher 
Kriegs- und Domänenrath, dimittirt 524. 

Meltin, Fr. W. v., Hofgerichtsrath und Vicedirector des Confiftoriums in 
Stettin 875. 

Metting, Regierungsrath in Lingen, auch Vicerichter am dortigen Land» 
gericht 881. 882. 

Meuſchen, Syndicus der Halberftädtiichen Landſchaft 116. 

Meyenn, Kriegsrath, Beamter und Generalpächter der Verchen'ſchen Ämter 
(Pommern) 695—697. 

Meper, Morig Ludw., Kriegsrath von der preußifchen Kammer 587. 589. 745. 

Meyer. Wilbald Wild, Kriegs und Domänenrath, von der Mindener an 
die Breslauer Kammer verjegt 623. 
Meyerind v., Regierungsrath in Lingen 881. 
Dieyerind, (v.), Aſſeſſor am Landgericht in Lingen, Advocat 881. 
Michaelis, Georg Daniel Ehriftian, Kanımergerichtsrath 890, 

Michaelis, Paul, bayreuthiſcher Kammerrath, wird Kriegs: und Domänen 
rath in Cleve 584. 833. 836. i 

Milich, v., Kgl. Juftizvath in Raudten-Winzig 422. 

Milies, ſchleſiſcher Elaffificationscommiffar 465. 

Militärjuſtiz, ſiehe Juſtizweſen und Militaria, 

Militaria (vgl. Cantonſyſtem) 391. Beſchwerden der kurmärkiſchen 

Stände über die Concurrenz der Commandeure mit den Magiſtraten 
in der Billetirung; Speiſung der Soldaten ſei abzuſchaffen, die Cavallerie 

auf das Land zu verlegen 73 f. Ferner Beſchwerden der Stände über 
die Einmifchung der Commandeure und Offieiere überhaupt in Juſtiz— 
und Bolizeifachen 74 (Kurmark). 87—91. 101 f. (Magdeburg). 120 f. 
(Halberjtadt). Ohne Kgl. Specialbefehl darf das Generaldirectorium 

feine Armeepferde kaufen 204. Verweis für einen in Marſchſachen 
nachläſſig geweſenen Landrath im Mindenfchen 223. Die Gehälter 
für Feldmarſchall Graf dv. Schwerin als Gouverneur von Neiße und 

Oberſt v. Hautcharmoy als Commandant von Brieg aus den fchlefifchen 
Kafjen zu bezahlen (Princip) 247 f. Regulirung der Werbung in 
Schleſien (Vermeidung von Exceſſen, Eremtion gewiſſer Klaſſen und 

62* 
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Berufe) 257 f. 308. Alle Polizeiſachen in Berlin gehören vor den 
Polizeidireclor, auch die, die Soldatenweiber betreffen 338. &eneral- 
major v. Wallrave foll feinen Landtag zulaffen, den die bijchöfliche 
Regierung in Neiße ohne Kal. Befehl berufen will 403. Das Gedeihen 
der Städte und der Militarismus in Schlejien 438 f. 480 f. Die Yand- 

räthe in Schlefien jollen den Officieren in der Werbung nicht Schwierig- 

feiten machen 501. 621. Wdvocaten und PBrocuratoren in Cleve dürfen 

feine Supplifen um Befreiung vom Kriegsdienft für Bauernjöhne und 

sbrüder auffegen 494 f. Militärifche Commiffion zur Unterfuchung 

wider einen Beamten wegen Bauernpladerei 504 f. Desgl. zur Ent: 
iheidung eines Rechtsſtreits 606. Desgl. bei einem Conflict zweier 
pommerjcher Kriegsräthe 696. Confliet der Huldigungscommifjare für 

DOberfchlejien, Generals v.d. Marwig und Oberamtsregierungsraths Frhrn. 

von Matuſchka, 528 ſ. Das Generaldirectorium und die M, 568 f. 

740— 743. Mitauficht der Regimentscommandeure auf die Polizei— 

angelegenheiten in Sclefien 570 f. 633 f. 641 F.; ausgedehnt auf 

ganz Preußen 590, Happe und die Militärfachen 576 f. Enrollirte 

ftehen in Berlin, fofern jie nicht Soldaten find, unter der Civiljuris- 

dietion 644. 658 f. Geld» und Recrutenlieferung durch die oſtfrieſiſchen 
Stände 778 f. 783—789. 797. 799 f. 804 f. Bürger (Berlin) nicht 
duch das Militär zu brüskiren 858 f. 

Diliz neben dem geworbenen Heer von den Magdeburger Ständen vor: 
geichlagen 93 f. 

. Milzonneau, Iſaac de, Geh. und Kammergerichts-Rath, Mitglied des franzö— 
jifchen Oberdirectoriums 155. 890, 892. 

Minckwitz, Georg Friedr. v., ſchleſiſcher Amtshauptmann 245. Oberforft- 
meijter bei den jchlejifhen Kammern 241. 243. 247. 269. 

Minden, Fürſtenthum. 1. Allgemeines. Huldigung 80. Kanton: 
iyitem 141 f. avalleriegelder 142. ontribution 142. Zuſtand des 

Landes, jiehe Il. 

I. Stände Gravamina 141--145. Die Stände fordern Ein: 

ichränfung des Cantonſyſtems, Aufhebung der Gavalleriegelder, Re— 

miſſion bez. der Contribution 141 f.; Hagen über Preiserhöhungen der 

Getränke, Entwerthung der Güter, üble Juſtiz 142 F.; verlangen Antheil 
an der Steuerbewilligung 143, Befjeritellung der ſtändiſchen Landräthe, 

Bollfreiheit, Freiheit von den Lehnpferdegeldern, Erhöhung der Dis: 
pofitionsgelder u. a. 143-145. — Die Stände werden auf „befjere 

Beiten“ vertröftet 145. 

11, Juſtiz. Regierung 142, Juſtizpflege 142 f. Generals 

proceßtabelle 595. Berjonal und Befoldung 879—881, 
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IV. Verwaltung (fiehe auch Cleve IV). Ordnung des Ver— 
fahrens in Kammerjuftizjachen 697 f. Präfident v. Rochow foll 

immediat Beitungsberichte einjenden 139; vgl. 866 f. Abgang des 
Präfidenten v. Rochow und Wiederbejegung feines Poſtens 578—581. 

Behandlung der ſtändiſchen Landräthe 143. Kammer hält die Zu- 
ziehung von Landräthen beim Collegium für nachtheilig 788. M.fche 
Unterfhlagungsjadhe 898 f. 

„Winifterrevdue” (Seneraletatsregulirung), fiehe Etatswejen. 

Mirdelius, Kirchen: und Schulrath, Mitglied des furmärkifchen Conſiſtoriums; 
Mitwirkung bei der Reform der Berliner Polizeiverwaltung 327. 330, 

Möllendorff, v., Deihhauptmann im Kreife Jerichow 726, 

Mörs, Graffhaft. Huldigung 81. AJuftizcollegium, Perſonal und Be- 
joldung; Regierung desgl. 886 f. eneralproceßtabelle 898. 

Moorvogt in Dftfriesland 762. 

Morawig, v., Kal. Juſtizrath in Oberfchlefien 744. 
Morawitzky, Frhr. v. Yandrath im reife Leobſchütz 541. 
Moreng, Kriegsrath bei der preußifchen Kammer 587. 589, 590. 745. 
Morgenitern, Hofrath, ehemal. Syndicus in Halle, wird Regierungsrath 

in Magdeburg 865 f. 
Morrien, Walther Diederich Frhr. v., I. Hofgerichtsvicepräfident in Cleve 882. 

Motzfeld, Franz, Juſtiz- und Hofgerichtsrath, Director des Hofgerichts in 
Cleve 883. 

Motfeld, Franz Joh., Geh. Regierungsrath in Eleve 884. 
Mogield, Steuerrath in der Grafſchaft Mark 524. 

Mühlenzwang 15. Klagen der Stände über den M. 55 (Preußen). 109 

(Magdeburg). 134 (Gleve-Marf). 144 (Minden). 148 (Ravensberg). 

Müllenheim, v., Tribunalsrath, Bürgermeifter von Königsberg in B. 177 f. 
Müller, Kriegsrath bei der Magdeburger Kammer 472. 
Münchow, Andreas Chriſtoph v., Regierungs- und Sanzleidirector in Cüſtrin 

877. 878, 

Münchow, Henning Franz v., Hofgerichtspräfident in Cöslin 876. 

Münchow, v., früher Kammerpräjident, Comthur zu Liegen, Erbtruchſeß der 

Kurmark 22. 710. 

Münchow, Ludw. Wild. Grafv. (Sohn des Vorhergehenden). Erwähnt: 236. 
264. 265. 266. 267. 268. 269, 360. 413, 452. 474. 475, 480. 503. 505. 

508. 528. 531. 571. 577. 602. 619. 620. 622. 631. 658. 735. 744, 

Director bei der furmärkfifchen Kammer, wird Geh. Finanzrath beim 
Generaldirectorium 30. Chef des Feldfriegscommifjariats 188. Erhält 
ad interim das Präfidium der Glogauer Kammer 234. 237. Vorſchläge 

zur Einrichtung der fchlefifchen Kammern 239— 247. Wird Wirkt. Geh. 
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Etatsminifter, Chef und Präſident beider jchleiifchen Kammern 269. 
411 f. Immediatbericht (gemeinfam mit Reinhardt) wegen des Noti« 
ficationspatents betr. die Einrichtung der Kammern in Schlefien 275 f. 
Gehalt 287. Anſprache an das neue Glogauer KRammercollegium 
296— 301. Soll mit dem Geh. Kriegsrath Lautenfadt zufammen an 
der wirtbichaftlichen Hebung Sclefiens arbeiten 378 f. 436 f. Regt 

die Abgrenzung der Befugniſſe der ſchleſiſchen Kammer- und Juſtiz— 

behörden an 381. Abweichende Anficht gegenüber Cocceji über das 
Refjortreglement 382—384. 397 f. Bereinbart mit der Kammer in 
Breslau gewilfe VBerwaltungsgrundfäge 398—400. Fürforge für den 

ichlejifchen Handel 418 f. Berichtet über fchlechte Qualification der 

Landräthe im Breslauer Departement 429; über die Contributionspflicht 
der Fürſten, Geiftlichen und Edelleute in Schleſien 429 f, Bei den 

Uneinigfeiten im Präjidium der Glogauer Oberamtsregierung 430 f. 
Beantragt Kirchenbau zur Peuplirung des Landes 434 f. Berichte 

über das Kämmereiweſen der ſchleſiſchen Städte 437 f.; über das Ge- 
deihen der Städte und den Militarismus in Sclefien 438 f. Gut— 

achten zum NRegulativ für die fchleiifchen Rammerfanzleien (vom 5. Juni 

1742) 439-442, Bericht über Commercien-Conferenzen in Breslau 
442—444; über Beneficien für Einwanderer 444 f. Erhält die Dis 
rection des Boftwefens in Schlejien 453 fF. M. und die chlefiiche 

Glaffificationscommiflion 455459. 461. 463— 467. Der König ver- 

weigert ihm den Heirathsconjens 473. Die neue PVertheilung der 
Steuerräthe der Breslaujchen Departements 485—493. Inſtruction für 
jeine Verwaltung in Schleſien 498—502. Berfügung an die Breslauer 
Kammer über die rüdjtändige Kammerarbeit 514 f. Schriftwechfel mit 
Cocceji betr. Competenzeonflicte zwischen Kammern und Oberamts— 
regierungen in Schleſien 515—517. Bericht über Buziehung von 

Kaufleuten bei Berathungen über ſchleſiſches Gommercienwejen 526 f. 
Beantragt die Einrihtung von Commercien-Conferenzen in Breslau 
533 f. Berordnung gegen die Pladereien durch die Landdragoner x. 

534 f. Bericht wegen Anjtellung von Landräthen in DOberjchlefien 

540 f. Schriftwechjel mit Cocceji wegen Rangjtreitigfeiten zwifchen 
den Oberamtsregierungen (Confiftorien) und Kammern in Schlefien 542. 
Nimmt einen perfönlihen Secretär an 549. Geficytspunfte bei der 

neuen Beriheilung der Arbeit und der Departements bei den fchlejifchen 

Kammern 551—561. Erlaß an die Breslauer Kammer wegen der 

Contributions-, Acciſe- und Judenfachen 582}. M. und das Remiffions- 
reglement für Schlefien (vom 1. Juni 1743) 604 f. Weift ein Gefchent 

der Kaufmanns-Älteſten zu Breslau zurüd 606. Bei der Errichtung der 
Dberamtsregierung in Oppeln 623 f. 629 f, M. und die Polizeiauf- 
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fiht der Regimentscommandeure in den jchlefiichen Städten 633 f. 

641 f. Gegen Cocceji's Vorſchlag auf Vermehrung der Fiscale in 

Sclefien 635 f. Anweiſung für die Bereifung der Städte an die 
ichlefifhen Steuerräthe 636-640. Drdnet genane Nevifion der Er- 
pebitionen und Genauigkeit der Reftjpecificationen an 645 f. Soll mit 

dem eneraldirectorium jährlih zu einer Conferenz zufammentreten 
647 f. Berbältnis zu Cocceji 652 F.; zu dem neuen fchlefifchen Juſtiz— 

minijter vd. Arnim 693 f. Ordnet regelmäßige Berichterftattung der 
Näthe bei auswärtigen Commiſſionen an 698. Berichte wegen der 
Einrichtung der DOppelner Oberamtsregierung (und Confiftoriums) 702 

bis 705. Bericht wegen freier Ertheilung des ſchleſiſchen Incolats 706. 
Zeichnet bei Bahlungsanweifungen 725 f. Bei der Ernennung des 

jungen Grafen Dohna zum Oberconfiftorialrath in Breslau 729. Ber: 
fügung wegen der Strafprotocollbücher bei der Breslauer Kammer 740. 
Conflict mit Arnim 823—825. Anmweifungen an die Breslauer Kammer 
wegen des Dienjtes 825. Verbot politiicher Kannegießerei der Bres— 
lauer Rammerfanzleibeamten in den Wirthshäufern 829 f. Beſetzung 
des Präfidiums der Oberamtsregierung zu Oppeln 859 f. Fürſorge 

für invalide Kammermitglieder 866 f. Berabjchiedung des Kriegsraths 

v. Hagen von der Breslauer Kammer 915 f. Bericht über die Noth 

der Dppelner Oberamtsregierung, die bei der Kriegszeit ohne Gehalt 

bleibt, 921 5. M. und die Appellation gegen Kammerjuftizurtheile 923. 
M. über Schlefien nad) dem Kriege (1745), Urlaub nad Berlin 924 f. 

Münnich, Graf v., ruſſiſcher General-Feldmarjchall 224. 230. 231. Se— 

queftration feiner Güter 323 f. 

Münſterberg, v., Zandrath im Kreife Namslau 260. 
Müng, BVicedirector der Hammer in Cleve 831. 834. 835. 886. Auch 

Mitglied der mörfifchen Regierung 887. 
Münzreduction, fiehe Ravensberg Il. 

Mundt, furmärkiicher Kammer-Auscultator 599. 

Muzel, Geh. Rath bei der Oberrechenfammer 715. 

Mylius, Geh. Juſtiz- und Oberappellationsgerichtsrath, Mitglied der Com— 
miffion zur Juſtizreform 159. 563. 

N. 

Nagel, Juſt. Quirin., Ranzlift bei der Geh. Kanzlei 184. 
Nahrungsgeld der Handwerker, Miller, Krüger ꝛc. 97 f. 128. 

Nappins, Joh. Tob., Regierungsratd und Bürgermeifter der Altjtadt 
Magdeburg 79. 270. 271. Unterfuhung gegen ihn; wird caffirt 
861— 865. 

Nappius, Kriegsrath bei der Magdeburger Kammer 472, 
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Naſſau, Chriſtoph Erdmann v., Kriegs- und Domänenrath in Breslau 
242. 243. 244. 247. 269. 554. 555. 508. 

Raffau, v., Landrath im reife Grünberg 261. 
Natzmer, v., ſchleſiſcher Claſſificationscommiſſar 465. 
Natzmer, v., Feldmarſchall 877. 
Naumann, Regierungsrath in Magdeburg 629. 
Neander, Agent des Grafen Fridag v. Gödens in Berlin 868. 870. 

Nebenämter (commiſſionen) der Kriegs: und Domänenräthe verboten 138. 

Negelein, Julius Egidius v., Rath am Königsberger Hofgericht 873. 

Neubauer, kurmärfifcher Steuerrath 597. 599. 

Neuendorf, d., Stadtpräfident von Berlin, Geh. Kriegs: und Domänenrath 
bei der furmärfifchen Kammer 22. 25, 180. 331. 596. 597. 

Neuhoff, Franz Bernhard Joh. v., clevifcher Geh. Regierungsrath 885. 

Neumann, Joh. Friedr., Regierungsrath in Magdeburg 887. 

Neumark. I, Allgemeines. Huldigung 83. 572—574. 

I. Juſtiz. Generalprocegtabelle 898. Regierung: Perfonal 
und Bejoldung 877 f. 

III. Verwaltung. Der König und die Hammer 693. Ctats- 
überjchreitung 166 f. SKammerbericht über die Bauernpladerei durch 
Beamte 484. Präſident v. Werner fol nicht ohne Zuftimmung des 

Eollegiums handeln 196. Sein Streit mit dem Collegium 197. Die 
Directoritelle joll bejtehen bleiben 276—278. Präſident v. Werner 

und KLandrentmeifter Burhard 618 f. Wechſel des Bräfidiums 
(v. Werner — v. Katt) 625 f. v. Katt durch Landrat dv. Maſſow 
erjegt 817 f. Landrath v. BirdHolg wird Director 710 f. Landräthe 
13. 602. 

Neuwied, Graf v., Geſandter des Prinzen von Oranien 43. 

Nihtannahme von Geſchenken feitens der Beamten 5. 174. 606, 

Kichtigfeitsbeihwerde (Nullitätsquerel) 126. 

Niederlande 717. 720. 721. 722. 723. 724. 

Nievenheim, Joh. Gisbert Ludolf Adrian Frhr. v., IL Hofgerichtsvice- 
präjident in Cleve 882, 

Nitze, Kriegsrath an der Königsberger Sammer 587. 589, 910 f. 

Noeite, Franz Andreas, Secretär des Generals dv. d. Marwitz, wird Kriegs: 
rath bei der furmärkfijchen Kammer 904, 

Nöthing, Auditeur, wird Kriegs- und Domänenrath in Magdeburg 524. 

Kolting, v., Eifenacher Antshauptmann, jpäter Kriegsrath bei der Eur: 

märfichen Kammer 613. Seine Ausbildung bei der Furmärfifchen 

Kammer (Marginal des Königs) 733 f. 
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Nüler, Karl Gottl. v., Geh. Juſtiz-, Oberappellationd- und Kammer— 
gerichtsrath 295. 307. 310. 435. 565. 629. 679. 890. 897. Lehnt 

die Stelle des II. Oberamtsregierungspräfidenten in Breslau ab 349. 

Beichwerde über die Befoldungsverhältnifie 891 f. 
Nullitütsquerel = Nichtigkeitsbeſchwerde 126. 

O. 

Oberamt (das alte) in Breslau 272. 

Oberamtsregierungen, ſiehe Schleſien und Glatz. 

Oberappellationsgericht (Obertribunah) in Berlin 89. 127. 542. Iſt 

Appellationsinſtanz über den ſchleſiſchen Oberamtsregierungen 274. 

289. 342 f. 368. 436. 522. 627 f.; ferner über den Regierungen der 
Mediatfürftenthümer und Standesherrichaften gleicher Rechte in Schlefien 

312. 319. 342. Gegenſatz zum Generalfiscal Uhde(n) 478 f. Bei 
dem Bonflict zwijchen Münchow und Arnim 823 f. Eine Actenver— 

fendung gegen das Geſuch des O.s 844 f. Berfonal und Bejoldung 
896 f. 

„Dberaufieher“ in den fchlefiihen MediatfürjtenthHümern 306. 

Obercommiffare in den Provinzen unter dem „Kriegsgericht“ von den 
Magdeburger Ständen verlangt 90. 

Oberdirertorium, franzöſiſches, ſiehe Franzöſiſches Colonieweſen. 

Oberfiscale, ſiehe Generalfiscale. 

Oberforſtmeiſter 241. 243. 245. 247. 266. 269. 443. 481 f. 592 f. 610. 

764. 792. Bol. Forftfadhen. 

Ober⸗Kriegs- und Domänen-Rechenkammer. Collegiale Gejchäftsbehandlung 
115. Plan der Reorganifation 519 f. Berfonalien, Gehaltsverhält- 

niffe, Combinirung der Departements 569 f. Neue Berfafjung 711 
bis 716. Ernennung des I. Directors, Geh. Raths v. Piper, zum 
Präjidenten 732. Ihre Unterbringung 847 f. 

DOberlenterung, fiehe Remedium ꝛc. 
Oberrenterei in Oſtfriesland 762. 

Oberſteuerkaſſe, furmärkijche 571, 

Obertribunn! in Berlin, fiehe Oberappellationsgericht in Berlin. 
Officiales Fisci am Königsberger Hofgericht 874, 
Officium Fisei (Fiscalamt) 164. 293. 294. 

Olch oftfriefifcher Kammerraih 762. 763. 818. 

Sppermann, oh. Friedr,, Kriegs: und Steuerrath in Mörs und Aceiſe— 

infpector in Cleve 245. Dann an der breslauifchen Kammer als 

Kriegd- und Domänenrath 243. 264. 269. 309. 361. 398. 486, 554. 
555. 557. 583. 
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Oſchütz, Canonicus in Magdeburg, wird Kammerausculiator und Hofrath 
in Magdeburg 530. 839. 

Dften, Friedr. Wild. v. d., halberjtädtifcher Regierungsrath 656. 

Oſten, Matthias Eonr. v. d. Präfident der furmärkifchen Kammer 65. 154. 

733. 904. Sol das Münnich'ſche Amt Biegen fequeftriren 324. Er: 

hält Anweifung wegen der Peuplirung des Yandes 495 f. Sein Amt 

590— 592. Ausbildung und Prüfung der Kammerauscultatoren 670. 

Hat Sig und Stimme im Öeneraldirectorium in furmärkiihen Kammer— 
jachen 840. 

Dftfriestand, Fürſtenthum. I. Allgemeines. Convention mit der Stadt 

Emden (für den Fall der preußifchen Succeflion) vom 14. März 1744 

717— 724. Befigergreifung des Landes 746— 753. Cocceji's Miffion 
in O. 755 f. 758-771. Huldigung 767-771. 782 f. 785 f. Die 
inanzen und Revenüen des Landes 760767. 812—-817. Acciſe 

und Contribution 768 f. lan der Abtretung des Landes 923 f. 

1I. Stände. Gravamina der Stände 768— 771; die Accorden 
jollen gehalten werden 769 f.; Vereinigungsrecht zc. 770; Berwaltung 

aller Steuern durch die Stände 770 f.; Forderungen betreffend Ad— 

miniltratoren und Deputationscollegium x. 771. Die Stände bei der 

Neueinrichtung der Behörden 796— 800. Convention mit den Ständen 
801—808. Geld: und Recrutenlieferung durch die Stände 778 f. 
785— 788. Die Stände und Kriegs: und Domänenrath Bügel 867 
bis 871. Union zwifchen der Ritterfchaft und der Stadt Emden 802. 

II. Juſtiz. Neueinrichtung der Regierung 774 f. Conflict 

zwijchen Regierung und Sammer in Aurich 900—904. Kanzlei zu 

Ejens im Harlingerland mit der Regierung in Aurich combinirt 
919 f. 

IV. Verwaltung. Die Kammerverwaltung 763 |. Die Droften 
925—928. Das Poſtweſen 767. 

Otteritedt, Hans Georg v., Yandrath des Kreiſes Teltow 599. 
Open, v., Juſtiz- und Hofgerichtsrath in Cleve 883. 

P. 

Pachalhy, Kaufmann in Breslau, wird Commercienrath 526. 

Padiih, v., Yandrath im Kreife Goldberg-Haynau 261. Schlefiicher Claſſi— 
ficationscommifjar 465. 

Pannewig, Friedr. Wilh. v. Oberamtsregierungsrath in Glogau 365. 
Pannewit, Heinr. Wild. v., Landrath des Kreiſes Cottbus 602. 

Pannewig, v., Landrath im Glagifchen, wird Oberamtsregierungsrath in 
Breslau 474 f. 

Pannewig, Confiftorialratb zu Glogau 307. 320. 
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Papjt, Joh. Mar. v., III. Hofgerihtsvicepräfident in Cleve 882. 

Parienow-Muffentin, v., Landrath, wird auch Landesdirector von Bor: 
pommern 627. 

Paſcha, Kriegsrath von der preußifchen Kammer 586. 

Patrimonialgerichtsbarfeit 51. 57 (Preußen). 85. 89. 107 f. (Magdeburg). 

116. 126 (Halberjtadt). 135 (Eleve-Marf). 305. 352. 369 (Schlefien). 

719 f. (Oftfriesland). 

Paulowsty, v., Landrath im Saalfreife 198, 

Pennavaire, v., Oberjt, wird Droſt von Eſens 926. 

Perſode, v., Generalmajor 531. 

Pfeil, d., Landrat im Fürftentfum Münfterberg 260. 

Pfiger, Kanzleidirector zu Ejens im Harlingerland 798. Wird Regierungs— 
rath in Aurich 919 f. 

Pfuel, v., Kriegsrath, Commiſſar der fchlefiichen Glaffificationscommiffion 
465. 467. Wird Kriege: und Domänenraihb bei der Breslauer 
Kammer 623. 

Phot, Schlefiicher Kreiscaleulator 487. 

Piper, v. Geh. Rath bei der Oberrechenfammer, Director des Berliner 

Armendirectoriums 332. 569. 570. Wird I. Director bei der Ober: 
rechenfammer, vom Berliner Armendirectoriim bdispenfirt 711. 715. 

Wird Präfident der Oberrechenfammer 732. 

Piftorius, 2. Zournalift bei der Glogauer Kammer, Kammer-Secretarius 
wird perfönlicher Secretär Münchow's 549. 825. 924. 

Placha, v. Landrath im Kreiſe Rojenberg 541. 
Planitz, v., Landrath im Glagifchen 474 f. 

Planitz, v., ſchleſiſcher Steuerrath 486 f. 

Platen, Alex. Chriſtoph v., Landrath, Director des Priegnitzſchen Kreiſes 

597. 917. 918. 

Platen, Casp. Wichard v., Präſident der magdeburgiſchen Kammer 154. 

344. 530. 655. Qualificationsbericht über feine Räthe eingefordert 

691 f. 

Plemann, Gotil. Ludw., als Kanzlift, nicht ald Auscultator bei der Magde— 
burger Kammer angenommen 839. 

Pleimann, Karl Ludw., Kriegsrath bei der Magdeburger Kammer 472, 

Plötz. d., Geh. Rath, Mitglied des Hofgerichts in Stettin 875. 

Plotho, Erich Chriſtoph Edler v., Geh. Juſtiz- und Tribunalsrath, wird 

Regierungspräfident in Magdeburg 497. 517. 518. 544. 678. 866. 887. 
Tadel wegen einer Proceßverfchleppung 772 f. AJmmediateingabe über 
die Mifbräuche bei der Magdeburger Regierung 776— 778. Tadel feiner 
Amtsführung 808— 810. Beurtheilung durch Eocceji und Arnim 864 f. 
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Plotho, v., Etats- und Juſtizminiſter; die magdeburgiſch-halberſtädtiſche 

Proceßordnung 86. 125. 

Pobore = Goutribution (Lauenburg-Bütow) 32. 

Poborce = Landeinnehmer in Lauenburg-Bütow 32. 

Podewils, Heinrich Graf v., Wirkl. Geh. Etats: und Kriegsminiiter 1. 2. 
15. 110. 341. 516. 522. 690. 755. 782. 800. 822. 868. 869. 870. 

Votum wegen des preußifchen Huldigungslandtags 19 f. Huldigung 
in Preußen 40—44. Bei der Frage der Beltellung von Landräthen 

in Preußen 59. 62. Schriftwechjel mit Flgen wegen der Indiscretionen 

aus der Geh. Kanzlei 183—186. Borde's Einführung in die aus: 
wärtige Politit 190 f. Bei der fchlefifchen Huldigung 224—233. 
Empftehlt die Beibehaltung de3 Fürftenrechts in Schlefien und die 

Beitellung eines „Oberauffehers“ über die Regierungen der jchlefifchen 

Mediatfürjtentbümer 305 f. 312. Bericht wegen der Huldigung in 
Glatz 339. Erfucht den E-M. v. Arnim, zufammen mit dem E.M. 
v. Gocceji bis auf Weiteres alle Juſtiz- und geiftlihen Sachen aus 
Schleſien zu bearbeiten 402. Beantragt die Ernennung eines bejonderen 
Juſtizminiſters für Schleften 410 f. Bericht über magdeburgifche Vafallen 

in fremden Dienften 497 f. Bei Einführung der academifchen Cenſur 

531. Bei der Huldigung Oberfchlefiens 565—567. Bei der Huldigung 

Hinterpommerns und der Neumark 572—575. Als Vermittler bei 
dem Lonflict zwiichen Cocceji und Arnim 671-688. Bericht wegen 
der freien Ertheilung des ſchleſiſchen Incolats 706 f. Gehalts— 

erhöhung 907. 

Podewils, Otto Friedr. v., Yegationsrath 245. 
Podemwils, v., Oberft 43. 

Podewils, v., geb. v. Wallenrodt, Hofgerichtsräthin (in Preußen) 402. 
Pogarell, v., oſtfrieſiſcher Gomitialgefandter, cafjirt 792. 

Potenz, v., Major 1. 
Politiſches Teſtament Friedrichs IT. von 1752 6. 

Polizeiweien 391}. Wünſche der Magdeburger Stände bezüglich der Polizei- 
und deral. Sachen 132 f. Stellung des franzöfiichen Bolizeidirectors 

in Berlin 180, 415 f. Reform der Polizeiverwaltung in Berlin: das 

Bolizeidirectorium 326338. Politiſche Polizei in Berlin 348. Mit: 
auficht der Regimentscommandeure auf die Bolizeiangelegenheiten in 

Schlefien 570 f. 633 f. 641 F.; ausgedehnt auf ganz Preußen 590. 

Inſtruction für die Polizeiausreuter im Herzogtum Magdeburg und 

Grafſchaft Mansteld 634 f. 

Pommern, Herzogtdum. J. Allgemeines Huldigung in Vor-P. 82, 
Huldigung in Hinter-$. 83. 572—576. 
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II, Stände. (Siehe auch Landräthe unter IV.) Die Stände von 

Vor-P. verlangen neben den Landräthen befondere Kreisdeputirte als 
Mariheommiffare; wird bewilligt 414 f. Wünfchen, daß die 
Landräthe nach der alten Eidesformel von 1614 und bei der Re— 
gierung verpflichtet werden; nur das erjtere wird bewilligt 529 f. Eine 

bejoldete Landesdirectorjtelle für Vor-P. nicht bewilligt 626 f. 

Vorſchlag zur Einrichtung eines jtändifchen Landesdirectoriums in 

Stettin an Stelle der hinterpommerſchen vierteljährlichen Landräthe— 
Berfammlungen d5—548. 

III. Justiz. Regierung: Generalproceßtabelle 898. Judicia 

mixta in Domänen und Kagdprocefien angeordnet 518 f. Grenz— 

regulivungen fol die Regierung fortan nur in Gemeinſchaft mit der 
Kammer vornehmen 357, Die Regierung vereidigt „eigenmächtig“ 
Landräthe 485; verboten 529. Perſonal und Befoldung der Re— 

gierung 874 f.; des Hofgerihts zu Stettin 875 f.; des Con— 
fiftoriums 876; des Hofgerihts zu Cöslin 876 f. Das Scabi- 
natscollegium (Schöppenjtubl) zu Stettin 875. Das Eriminal- 

collegium in Stettin 875. Berhältnig von Regierung und Kammer 
848—851. Strandfahen gehören vor ein Collegium mixtum 849 

bis 851. 

IV. Berwaltung. Specialinjtruction für die pummerfche Kammer 
350—359. Führung des Journals, Behandlung der Einläufe, der 

Supplicationen 351 f. ollegialiihe Behandlung der Geſchäfte, Er- 
pedition, Amtsverjchwiegenbeit 352 f. Der Commissarius 

loci, Departement des Kriegsraths Uhl, Gerichtstage vor den De— 

partementsrätben, Pflichten der Beamten, Kaffencuratel (Ober: 

fteuerfaffe und Landrentei), Gavalleriegelder, Conduitenlifte, 

Sigungsprotocolle 353—356. Bauwejen (Landbaumeifter, Baus 

jchreiber) 356. Dienftreglement für die Amtsbauern, Domänenwirth- 

ſchaft, Grenzregulirungen, General» und Unterpächter, Revifion der 
Umtsrechnungen, Uccife in Lauenburg: Bütomw 356—358. Ber: 
änderungen bei der Stammer 468—471. Die Landräthe follen 
fünftig bei der Kammer verpflichtet werden 529 f. Die binter- 
pommerjchen vierteljährlihen Landräthe-VBerfammlungen 545—548. 

Beitellung von Landräthen 78. 485. 542. 

Pontanns, E., Regierungsrat in Lingen 881. 
Pontanus, H., Regierungsrath in Lingen 881. 

Poſer, d., Yandrath im Kreiſe Neumarkt:Canth 260. 

Poitweien. Einrichtung des P.s in Sclefien 453 f. Das P. in Oft 
friesland 767. 
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Pott, Ludolf Friedr., mindenfher Regierungsrath, Director des Dlatri- 

monialgerichts in Bielefeld 80. 880, 

Prentzel, Kaufmann zu Greifenberg in Sclefien, wird Wirkl. Commercien- 

rath 538. 

Preußen, Herzogtgum. I Allgemeines. Huldigung 40-45. Preußiſches 
Landrecht von 1721 54. Reglement über die Juftiz in den Ämtern 
vom 20. Auguft 1725 51. Buftand des Landes, ſiehe II, 

II, Stände. Gravamina 46—58. lagen wegen der Enrollirung 
und des Cantonſyſtems 46—48. 57; betr. die Competenz der Re— 

gierung 49; betr. die neuen Rechte der theologiſchen Facultät in 
Königsberg zc. 49 f.; die Juftiz in den Ämtern 51—53; die Kammer: 
juftiz 53; die beiden Hofgerichte und das Tribunal 53 f.; NRemiffionen 
54 f.; Salzmonopol und Mühlenzwang 55; Handwerfermangel auf 
dem Lande 55; Entlaufen der Unterthanen 56; Bitte um Wiederher- 

ftellung des Landtages 56 F.; verfchiedene andere Bejchwerden 57 f. — 
Die Königl. declaratio de non praejudicando vertagt die Prüfung der 
Gravamina 58. 

III. Justiz und Kirche. Revilion vom Königsberger Tribunal 

an den Geheimen Rath (das „preußiiche Departement“) 402 f. 

Bericht der Regierung über die Zufammenjegung des Huldigungs- 
Landtages 17—19; ferner über die Beftellung von Landräthen 58 f. 
62 f. 65. Beſſere Ordnung bei den Departements der preußifchen 

Regierung anbefohlen 643. Perfonal und Bejoldung der Regierung 
871 f.; und des Hofgerichts in Königsberg 872. Kirchencollegium 
50. Eonfiftorium 50. Reform des Schulmejens 482. 

IV, Verwaltung. Beitellung von Zandrätben 58—65. Gut— 

achten der Königsberger Kammer dazu 62—65. Beſchränkung des 
Ertraordinariums bei der Königsberger Kammer 564. Genauere 
Kaffenrevifionen anbefohlen 773. Neue Departementsveriheilung bei 
ihr 586—590. onflicte in der Sammer 745 f. 907—912. Kriegs: 

und Domänenrath Kornemann wird an Stelle des F Hartmann Di- 

vector 918. Die Wahl des Königsberger Oberbürgermeifters 178. 
Plan einer Kammerdeputation im polnischen Oſt-P. 37—40. Zufrieden— 
beit des Königs mit der Gumbinnenſchen Kammer 692 f. Keine 
Diäten bei ihr 640 f. Rangſtreit zwifchen den adligen Amtsver— 
waltern und den Steuerräthen 527. Bacanzen im Forjtdienft 

find dem Könige ftets zu melden 608. 

Preußiihes Departement des Geh. Raths, ſiehe Preußen III und 

Geh. Rath. 

Pring, Bar. v., Yandrath im Fürftentgum Grottlau und Neiße 260. 
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Prittwig, d., Landrath in der Standesherrihaft Wartenberg 261. 

Proconsul in den ſchleſiſchen Städten foll ein Literatus jein 216. 

Proruratoren 269. 766. 876. 886. 889. Sie werden bei den Gerichten 

neben den Advocaten während der Verhöre und Vorträge wieder zu: 
gelafien 160. 171. Ein Procurator Fisci bei der kurmärkiſchen 

Kammer bejtellt 653 f. Procuratores Fisci in Stettin 876. Frage 
der Befoldung der B. aus Sportelfafjen 853. Nur B. und Advocaten 

dürfen in Gleve Memorialien (Supplifen) aufjeßen, doch Feine, in 

denen um Befreiung von Sriegsdienft für Bauernföhne und =brüder 
gebeten wird 494 f. 

„Probinzialfriegscommiflariate“ für Marjch-, Einquartirungs-, Servis- und 
Gavallerieverpflegungs-, Werbungs- und Recrutirungsfachen von den 
Magdeburger Ständen verlangt 91. 

Provoration, ſiehe Remedium ze. 

Publication der Edicte in Schlefien 601. 

Püſchel, furmärkifcher Baurendant (Sriegsrath), wird zum Landrentmeijter 
bei der Glogauer Kammer vorgejchlagen 242. 247. 

Puttfamer, v., Kriegsrath in Cüſtrin 257. 

O. 

Quandt, Oberhofprediger in Königsberg 43. 
Quaſt, v., Regierungsvicepräſident in Cleve 81. 
Quedlinburg, Generalproceßtabelle 898. 

R. 

Nabenau, v., Premierlieutenant a. D., wird Deichhauptmann zu Cüſtrin 257. 
Raesfeld, Anton Otto v., Geh. Regierungsrath von der Regierung in 

Eleve, auch Kriegs- und Domänenrath, adjungirter Oberempfänger 

834. 835. 884. 

Aaesield, Frieder. Sam. v., cleviicher Geh. Regierungsrath 885. 

Naesfeld, Joh. Peter v., Kanzler, Regierungspräfident in Cleve, auch 
Dberempfänger 884. 

Kamin, Ehriftian Friedr. v., Regierungsratd, auch Konfiftorialrath in 
Stettin 874. 875. 

Namin, Jürgen Bernd v., Landrath des Randowſchen Kreifes (Pommern) 

542, 663. 

Nangitreit. Anciennitätsftreit bei der Breslauer Kammer 316. R. zwiſchen 
den adligen Amtsverwejern in Preußen und den Steuerräthen 527; 
zwifchen Kammern und Eonfiftorien in Schlefien 542. 

Rapin, v., Regierungsrath und Director der franzöfifhen Colonie in 

Stettin 875. 
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Nappard, Heine. Wilh., Kammerdirector in Cleve 831. 837. 

Rappard, oh. Bertr. Arn., clevifcher Kriegs: und Domänenrath 831. 
832. 834. 835, 

Rappe, v., Oberjt, Oberhauptmann zu Schaaden 18. 
Navensberg, Srafichaft. I. Allgemeines. Huldigung 80. Zuftand 

des Landes, fiche II. | 
N. Stände. Gravamina 145—150. Die Stände fordern Auf: 

hebung der Union mit Minden und Antheil der Stände an der Steuer: 
verwaltung 145 f.; Aufhebung der Rechtſprechung der Pächter 146, 
der Envollirung 146—148; Abſchaffung der Gavalleriegelder, des 
Mühlenzwanges, des Salzmonopols ꝛc. 148; fie Hagen über die 

Münzreduction, die Zollerhöhung, die Lehnsallodification und die Ein- 
ziehung ſtändiſcher Amter (Landeommiffarius) 148—150. — Eine Be- 
antwortung der Gravamina ift nicht befannt 150. 

IM. Juſtiz. Aurisdiction der Pächter auf dem Lande 146. Re— 

gierung, fiehe Minden LIT. 

Rechnungsweſen, ſiehe Kaſſenweſen. 
Reck, Wilh. Chriſtian v. d. Mitglied der mindenſchen Regierung, Geh. 

Nath und Landrath 143. 223. 880. 

Ned, v., neumärkiicher Kriegs: und Domänenrath 203. 277. 710, 

Neerutenfaife 14. 646. 655. 664. Die fchlefiishen Kammern und die R. 

346 f. Expeditionen nur gegen die Gebühren an die R. von der 

Geh. Kanzlei zu verabfolgen 411. Die Geheimen Finanzräthe, Ge— 
heimen Secretarien und übrigen Subalternen, wie die dirigirenden 
Minifter des Generaldirectoriums find frei von Beitallungsgebühren 

an die R. 415. Wnerbietungen an fie 585. Bei Immediatanfragen, 

die das Intereſſe der R. angehen, joll der Etatöminifter v. Marſchall 
mit unterzeichnen 646. 655 f. 

Neerutenlieferung, fiehe Militaria. 

Nedemtionsgelder der pommerjchen Immediatſtädte (bei Huldigung vor 

einem Kgl. Commiſſar) aufgehoben 575 f. 

Neder, Karl Albr. Graf v., 248. 271. 287. 292. 311. 315. 318. 320. 

325. 373. Wird Oberamtsregierungspräfident in Glogau 273. Uns 

einigfeit mit dem II. Präfident Bar. v. Roth 430—434. 

Neder, Karl Guft. Graf v., wird Oberamtsregierungspräfident in Oppeln 

859 f. 
Heder, Graf, Kal. Zuftizratd in Bunzlau-Löwenberg 422. 
Neder, v., Kal. Juſtizrath in Strehlen-Nimptſch 421. 

Refugirte. Ausdehnung des Begriffs „R.“ 707 f. 
Negalien. Eigenmächtigfeiten der Breslauer Oberamisregierung in R.fachen 

502 f. 



Napparb — Remedia (Rechtsmittel): Appellation, Brovocation, Revifion. 9093 

Regierungen. Bereidigung (1740) 5. Der Geheime Juſtizrath Forum 
für Civilklagen gegen richterliche Berfonen 187 f. Adlige und bürger- 
lihe Bank 517. 875. 876. 882. Verſendung von Procegacten an 

Facultäten 20. 126. 650 f. 844 f. Siehe ferner die einzelnen Pro- 
vinzen unter III. 

Negierungsräthe, fiehe Regierungen und die einzelnen Provinzen unter III. 

Negimentsguartiermeifter jollen erjt zu Secretären, dann zu Räthen bei 
den Kammern gemacht werden 413 f. R. und Auditeure im Eivil- 
dienft 642 f. (in einer anderen Provinz anzuftellen, als in der ihrer 
legten Garniſon). 

Regiſtratur. Formirung der ſchleſiſchen Kammer-R.en 248. Regiftratoren 

bei den ſchleſiſchen Oberamtsregierungen bejorgen einen Theil der 
Gejchäfte der Kammergerichtsprotonotare 345. Jedes Departement des 
Generaldirectoriums erhält feinen beſonderen Regiftrator ſammt Aſſi— 
jtenten 921. 

Neibnit, v. Landrath im Kreife Sauer 261. 

Reichenbach, Graf v., Standesherr der Herrſchaft Goſchütz 275. 294. 

Reichenbach, Friedr. v., Geh. Rath, Präfident des furmärkifchen Eonfifto- 
ftoriums 20. 6. 531. Schnellere Expedition beim Geiftlichen Departe- 
ment anbefohlen 605 j. Iſt aud Mitglied der mindenjchen Regie— 
rung 880. 

Reimann, Joh. Beter, Geh. Juſtiz- und Hofgerichtsrath in Cleve 883, 

Neinhardt, v., Geh. Finanzrath, Chef des Feldkriegscommiſſariats 188. 
234. 236. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 275. 276. 326. 398. 483. 

714. 802. Erhält ad interim das Präfidium der Breslauer Kammer 

237. Borjchläge zur Einrichtung der fchlefifchen Kammern 239—247. 
Gehalt 287. Einführung der Breslauer Kammer 308 f. Bericht 
über einen Anciennitätsftreit bei der Breslauer Kammer 316. Sol 
die Münnich'ſchen Güter fequeftriven 323. Soll Gewerbe und Handel 
in Schlefien heben 338 f. Einrichtung der Verwaltung in Glatz 347 f. 

359 f. Getadelt vom Könige wegen Nichtanmeldung der Remiffionen 
und Hülfen, die der König den durch Krieg gejchädigten Einwohnern 
Schleſiens bewilligt Hat 377 f. 400 f. Bon der Breslauer Kammer 
ins Oeneraldirectorium zurüdverjeßt 411 f. 

Remedia (Rechtsmittel): Appellation, Provocation, Nevifion. Appellations- 

eide aufgehoben 181. Das jus appellandi x. foll den Ständen 

nicht bejchränft werden (Gravamen der Magdeburger Stände) 89; das- 
jelbe fordern die Halberjtädter Stände 127. Appellation von den 

ſchleſiſchen Oberamtsregierungen direct ans Oberappellationsgericht in 

Berlin 274. 289 f. 368. 436. Appellation an die fchlefifchen Ober- 
Acta Borussica, Behördenorganijation VI. 63 
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amtsregierungen 289 f. 369. 736. Von den ſchleſiſchen Mediat— 
regierungen geht die Appellation an das Berliner Oberappellations- 
gericht 312. 319. 342 f. Provocation (Revifion) von Preußen 
nad Hofe 54. Revifion in Schlefien 346. 368 f. 737. Leuterung 
und Oberleuierung im Herzogthfum Magdeburg 89. Revifion von 
den Urtheilen des Königsberger ZTribunal® 402 f. Das remedium 
leuterationis in Gameralfachen bei der magdeburgifchen Kammer auf: 
gehoben, dafür das remedium supplicationis verjtattet; das remedium 
revisionis bleibt, falls nicht duae conformes sententiae vorhanden 612. 
Bol. auch Supplicationen. | 

Nemiifionen. Unzuverläffigkeit der KRammerberichte wegen der R. 34 f. 
R. von den preußischen Ständen verlangt 54 f.; ebenfo von den fur: 
märkifchen Ständen 68 f.; von den Magdeburger Ständen 98; von 
den halberftädtifchen Ständen 129; von den mindenſchen Ständen 142. 

Ein Plus an den Ämterverpachtungen fol den Ausfall durch R. wieder 
ausgleichen 154. Saumfeligfeit der Berichte des Generaldirectoriums 
bezüglich der R. 162 f. R. in Schlefien 282 f. 377 f. Remiſſions— 
reglement für Schlefien 604 f. 

Nenner, Kaufmann in Breslau, wird Commercienrath 526. 

de Renonard, Hofrath 157. 
Nentmeiiter im Glevifchen 16; in Oftfriesland 762. 

Neien, Geh. Rath bei der Oberrechenfammer 569. 570. 715. Wird II. 
Director bei der Oberrechenfammer 711. 

Reſſortreglement, ſiehe Competenzconflicte und Sclefien IV. 
Neitiperificationen 645 f. 

Retzdorff, v. Kriegsrath an der preußischen Sammer 587 f. 
Neuß, Graf v., BVicepräfident des Oberappellationsgerichts in Berlin 897. 
Reuſſen, Joh. Herm., Hofrath, Zehn: und Regierungsfecretarius in Magde- 

burg, Mitglied der Kol. Societät der Wifjenfchaften zu Berlin 270. 
Nevifion, ſiehe Remedia x. 

Rhode, Jac. Friedr. v., Rath am Königsberger Hofgericht, auch Kreis- 

directorialrath und Refident zu Cöln a. Rh. 15. 873. 874. 

Ribbeck, v., Präfident der halberjtädtifchen Kammer 154. 

Richter, Joahim Jacob, Geh. Kriegsrath, Kriegszahlmeifter, Vorſteher der 
Generalfriegstafle 264. 576. 609. 816. 

Richter, Joh. Ehriftoph, Kriegs: und Domänenrath bei der Magdeburger 
Stammer 471 f. 523. 

Richter, Job. Daniel, Kriegs: und Steuerrath in Potsdam, Herausgeber 

der „Beiträge zur Finanzlitteratur in den preußifchen Staaten“ 664. 

Richthofen, Bar. v., Kgl. Juſtizrath im reife Jauer 422. 
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Niders, Gotifr. Georg v., Geh. Regierungsrath in Cleve 885, 
Nieger, Kriegsrath an der preußiichen Hammer 37. 38, 586. 587. 588, 589, 
Niefe, Barthol., Geh. Kanzlift 183. 185. 
Nimoltowsky, v., Landrath im Kreife Beuthen 541. 
Ringmuth, Kriegscommifjar beim Generaldirectorium 921. 

Riffelmann, Joh. Conr., Geh. Juſtiz-, Tribunals-, auch Confiftorial-Rath 
in Berlin 897. 

Nitterpferdegelder, fiehe Lehnsweſen. 

Nitterreht in Schlefien 272, 342. 
Rochow, Friedr. Wild. v., Wirfl. Geh. Etats: und Kriegsminifter, Präfident 

der clevifchen und mindenfchen Kammern 81 f. 139. 154. 223. Wird 
entlaffen 578—581. 

Rochow, v., Generalmajor; Cabinetsordre an ihn betr. die Aufficht der 
Regimentscommandeure in Schlefien auf die Bolizeiangelegenheiten 641 f. 

Rodenberg, Karl v., Geh. Juſtiz- und Oberappellationss, Hof: und Kammer: 
gerichtsrath, AYuftitiar der furmärkifchen Kammer 593. 594. 629. 890. 
893. 897. 

Noebel, v., Lieutenant (Proceß) 562. 
Nöder, Grof, auf Dobber, Yandrath im Kreiſe Neuftadt (O.S.) 541. 

Röffing, v., halberftädtiicher Landrath 80. 
Rohr, Casp. Otto Ehriftoph v., Landrath des Kreiſes Ruppin 598. 

Rohr, Phil. Ludw. Ew. v., Landrath des Kreiſes Lebus 599, 

Rohmwedel, Wild. v., Geh. Finanzrath beim Generaldirectorium 203. 470, 

471. 817. Pläne zur Statiftif 177. 

Rolle, Friedr. Wilh., Geh. Kanzlift 183. 185. 

Rogue, Wild. de la, Juſtiz- und Hofgerichtsrath in Kleve 883. 

Rofey, du, Director bei der königsbergiihen Kammer 37—40. Will nicht 
Kammerpräfident in Eleve werden, verabjchiedet 578. 580 f. Bericht 
(zufammen mit Lesgewang) über neue Departementsvertheilung bei der 
Königsberger Kammer 586 f. 

Roſey, v., Hauptmann, wird Zandrath des Pyritzer Kreiſes 485. 529. 
Rokum, v., Regierungsrath in Lingen 881. 

Roth, Hans Friedr. Frhr. v., II. Präfident der Oberamtsregierung in 

Slogau 325. 350. 373. Umeinigfeit mit dem I. Bräfidenten Graf 

v. Reder 430—434. 

Roth, Frhr. v., Kol. Juftizrath in Goldberg-Haynau 422, 
Rothenderg, d., Oberamtöregierungsrath zu Glogau 365. 
Nothendurg, v., Präfident der neumärfifhen Kammer 257. 

Rothkirch, v., Confiftorialrath zu Glogau 307. 319. 325. 

Rothkirch, v., Kol. Juſtizrath in Glogau-Guhrau 422, 

63* 
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Rothkirch und Sebitz, Chriſtoph Herm. v., lehnt eine Eonfiftorialrathsftelle 

in Breslau ab 364. 
Noufit, v. Landrath im Kreife Lublinig 541. 

Nunt, Revifionsrath, Mitglied des Conseil Frangais 154. 

Nudenidveld, v., Präfident der fchwedifchen Regierung in Stralfund 572. 
Rudolphi, Georg Ehriftian Erich, Negierungsrath in Halberftadt 889. 

Rüdiger, Auditeur Münchow'ſchen Regiments 365. 
Nuppert, Hof: und Commercienrath, wird Mitglied des franzöfifchen Ober: 

directoriums 155. 

Rynſch, v., Juſtiz- und Hofgerichtsrath in Cleve 883. 

©. 

Saalfreis (Herzogtum Magdeburg), Yandräthe 198. 651 f. 

Sad, v., der Ältere, Landrath des Kreiſes Züllichau 13. 
Sad, v., der Jüngere, Zandrath des Kreifes Zülihau 13 f. Commiſſar 

der ſchleſiſchen Claffificationscommiffion 465. 

Sänitz, v., ſchleſiſcher Landesältefter 243. 244. Landrat im reife 

StrehlenNimptich 260. 

St. Paul, v., neumärkiicher Kriegs: und Domänenrath 203. 
Saldern, v., Oberjtleutnant 1. 

Saliſch, v., Kal. Juftizratd in Namslau-Wartenberg 421. 
Salpetercommiffion (Herzogthum Magdeburg) 122 f. 

Satpeterweien dem Etatsminijter v. Happe unterftellt 657 f. 
Salzeommilfarius 122, 

Salzgräfe in Halle 888. 

Salzweien (Zalzmonopol, Salzzwang). Die clevifche Regierung beantragt 
Abſchaffung des Salzmonopols 15; desgleichen die preußifchen Stände 

Aufhebung des Salzzwanges 55. Geſuch der Magdeburger Stände 
um Aufhebung des Salzimpoft3 und »zwanges 97 f.; desgleichen der 

Ravensberger Stände 148; der cleve-märfifchen Stände um Befeitigung 
der Neuerungen bez. des Salzregals in der Grafſchaft Mark und um freies 
Salzcommercium in Cleve 137. Defect bei der Salzkaſſe in Halle 167. 

Sarıy, Commercienratd (Manufactur-Änfpector), Mitglied des Conseil 
Francais 154. 

Sauden, Wilh. Fab. v., Capitän, Yandrath ad interim 59, 65. 

Zauden, v., Capitän und Verweſer zu Preußiſch-Holland 19, 
Sauerma, d., zum Oberamisregierungsrath in Breslau vorgefchlagen 315. 
Sanerma, v., Juftizrath, wird Confiftorialrath in Oppeln 703 f. 737. 
Zanerma, v., Kol. Juftizrath in Oberjchlejien 744. 
Srabinatscollegium (Schöppenſtuhl), fiehe Bommern IH. 

Shah dv. Wittenau, Sam. Andreas, Kammergerichtsrath 890. 892. 
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Schad, v., Kriegsrath, verjeßt aus der Grafſchaft Mark nad Weſel 
361 f. 833. 

Schaf !/,, Gulden in Oftfriesland 766, 

Schaffrath, Bürgermeifter in Brieg 338. 

Schafgotih, Hans Ant. Graf v., ehemaliger Director des Breslauer Ober- 
amts 57. 314. 

Schafgotih, Graf, ehemaliger Landesältefter; bei der Einrichtung der Com- 
missarii perpetui in Schlefien 408. Behält die Befugnig als Erb» 
bofrichter 416. Wird Kgl. Juſtizrath in Schweidnig-Landeshut-Bolken- 
Jain 422, 

Schaper, Joh. Friedr. (sen.) v., Geh. Rath, Mitglied des Hofgerichts in 
Stettin 875. 

Schaper, Joh. Friedr. (jun.) v., Regierungsrath in Stettin 874. 

Scharden, Friedr. Wild. v., magdeburgifcher Regierungsrath 888. 

Scharden, Levin Karl v., Geh. Kriegs- und Domänenrath, Mitglied der 
kurmärkiſchen Kammer und Wirkl. Geh. Kriegsfecretarius; Vereidigung 
der Geh. Kriegsfanzlei 5. 591. 592. 593. 595. 596. 

Scharden, Nikolaus Ludw. v., Geh. Kriegd-, Hof- und Poſtrath, Mitglied 
des Berliner Armendirectoriums 332. 

Schatzheber der oftfriefifhen Ritterfchaft 765. 
Schellersheim, Schr. v., Regierungsvicepräfident in Minden 629 f. 784. 788. 
Schellwig, Georg Chriftian, Wicedirector bei der Regierung in Halber— 

ftabt 889, 
Schemmel, Kriegsrath bei der kurmärkiſchen Kammer 595. 597 f. 

Schendendorff, v., Kriegsrath, Commiſſar der fchlefiihen Claſſifications— 
commillion 465. 

Shidfuß, v., Kol. Juſtizrath in Strehlen-Nimptſch 421. 
Schierjtädt, Walther Chriſtoph v., auf Götzke, wird Landrath des Kreiſes 

Baude 817, 
Schimonsty, v., Zandrath im Kreiſe Ratibor 541. 

Schlabrendorff, Ernjt Wilh. v., Kriegs: und Domänenrath in Gumbinnen 

173. Wird Kammerdirector in Gumbinnen 916 f. 

Schlecht, Daniel Joſeph, Prälat, Eonfiftorialrath in Breslau 366. 

Schlechtendahl, Regierungsrath in Lingen 881. 
Schlegel, v., furmärfifcher Kammerauscultator 599. 
Schleinit, v., NRegierungsrath in Magdeburg 887. 
Schlemüller, Jac. Gottl., Kriegsrath von der preußifchen Kammer 587. 

688. 589. 590. 909. 

Schlemüller, Wild. Rich. Hofrath, Oberfecretär bei der preußifchen Re— 
gierung 872, 
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Schlepegrell, v., Droft von Berum 926. 

Schleſien, Herzogthum. I. Allgemeines. a) Huldigung in Nieder-©. 
223—233; in ©. füdlic der Neifje 435; in Ober-S. 522. 528 f. 

565—568. 

b) Feldfriegscommifjariat. Verhandlungen mit dem Con- 

ventus publicus über die neue Organifation der Steuerverwaltung 
188 f. onferenzen mit dem Etatöminifter v. Happe 195 f. Theil» 

nahme an der Ordnung des jchlefifchen Juſtizweſens 248—250. Patent 

wegen der Werbung in ©. 257 f. Beltellung von Yandräthen in 
Nieder:©. 259-263. Einrichtung der Kammern in ©. 263—259. 

ce) Schleſiſche Minifter, fiehe Arnim, Georg Dietlof v., Eocceji, 

Sam. v. Mündow, Ludw. Wilh. Graf v. 
d) Ausübung des Generalvicariatamtes in Nieder-S. 294 f. 

343. Stellung des Bifhofs von Breslau 343. Eigener Kanzler 
bei den geiftlihen Stiftern 368. Die bifhöflihe Regierung in Neifje 
ſoll ohne Königl. Autorifation feinen Landtag berufen 403. Die 

bifhöfliche Regierung wird von Neiffe nach Ottmachau verlegt 505. 
e) Berleihbung des Incolats in ©. 619 f. 706 f. Städte und 

Militarismus 438 f. 480 f. “Unterthänigfeit und Gantonpflicht 709. 
Ertrag der Xecife in Nieder-S. und Ober-S,, das ſchleſiſche Dispofitiong- 

quantum 602 f. Beginn der Erlegung der gewöhnlichen Recruten- 
und Stempelgelder in S. 346 f. Fürften, Geiftliche, Edelleute jind 

der Eontribution unterworfen 429 f. Zuftand Ober-S.s (1742) 508 
bis 513. Remiflionen für Kriegsſchäden 377 f. 

f) Commercien:Eonferenzen in Breslau 258 f. 442—444, 
533 f. Ernennung von Commercienrätben 526 f. 533. 538. 
Reglement für das Commercien-Eollegium 536—540. Kauf: 
männifche vereidete Commifjare auf die Leipziger Meſſe geichidt 418 f. 

g) Einrichtung der Fiscalämter 293— 295. 320. 373—375. 635 f. 
Anftruetion für den Glogauer Generalfiscal 374 f. 

I. Stände. Berhandlungen des Conventus publicus mit 
dem HFeldfriegscommiffariat über die neue Drganijation der Steuer: 

verwaltung 188 f. Stellung der „Stände” zur neuen Juſtizver— 
fafjung 288. 301—305. Sie wünſchen Beibehaltung des Fürften- 
rechts 288. 301 f.; der Mann, Zwölfer-, Zauden- und Hofgerichte 
302; ein eigenes Oberappellationstribunal für S. 302 f.; Ausarbeitung 
des ſchleſiſchen Landrechts durch 2 Adlige 303 f.; Beibehaltung der 

jech3 bisherigen Eonfiftorien außer den beiden in Breslau und Glogau ꝛc. 

304; das Standreht für die Stände gegen Räuber und Landbeſchädiger 
305. Gerichtsitand der Standesperjonen und Adligen in Breslau 311. 342, 
Das Fürſtenrecht bleibt erhalten 312. 318. 342. Appellationen gehen von 
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den mediatern Regierungen direct an das Berliner Obertribunal 312, 
319. 342. Die Stände bleiben bei ihrer Jurisdiction 342. Stellung 
zu ben Commissarii perpetui 408—410. Die „Stände“ des Fürſten— 
thums Glogau find gegen Einrichtung der Commissarii perpetui und 
für Beibehaltung des Zauden- und Mannrechts (Landgerichts), ebenjo 
die der Kreiſe Strehlen und Goldberg-Haynau 416 f. Die Glogauer 
Landräthe beſchweren fich über Heranziehung der Ritterfige zur Con— 
tribution 429 f. Die oberſchleſiſchen „Stände“ bitten um ein eigenes 
Juſtizcollegium 522. 

II. Zuftiz. Eocceji wird ſchleſiſcher Juftizminifter 411. 412 f. 
Erfegt durch Arnim 690 f. 693 f. 

a) Ordnung des ſchleſiſchen Juſtizweſens 248—257. 309 bis 
316. 340—344. onferenzen in Berlin 248—250. 271-275. 
287— 2%. 318—322. Gutachten des Landesälteften Frhrn. v. Fürft 
250—253; eined Ungenannten 253—256; des Geh. Raths v. Arnold 
256 f. Cocceji mit Einrichtung der ſchleſiſchen Juſtiz beauftragt 
340 f. Motificationspatent 341—344. 

b) Geplanter Entwurf eines ſchleſiſchen Kandredhts 273. 288. 367 f. 
Schleſiſche Proceßordnung 288—290. 345 f. 366. 735— 738. Concurs- 
ordnung 346. Entwurf eines Depofitaledictes 367. Schlefiihe De- 
pofitalordnung 419 f. Entwurf einer Taxordnung für Landgüter 367. 
Entwurf einer Stolgebührenordnung 367. 

c) Die Advocaten 295. 310. 346. 367. Einjchränfung der Ad— 
vocatengebühren; Collegium Advocatorum 369 f. 

d) Die Oberamtsregierungen zu Breslau und Glogau 256 f. 
272-—275. 289. 290-296. 309-316. 342—344. 362—376. 401. 

507. Appellation von den Oberamtöregierungen and Obertribunal in 

Berlin 274. 289 f. 342 f. 436. Regelung der Appellation und Re— 
vifion 368 f. Inſtanzenzug 369. Eid der Oberamtsregierungds 
präfidenten 324 f. Beftallung der Oberamtsregierungsräthe 
372 f. Snftruction für den Oberpräfidenten, den Präſidenten und den 
Director bei der Breslauer Oberamtsregierung 370—372, Erſter 
Präfident, zweiter Bräfident, Director bei Zeichnung der Ausfertigungen 
423. Die oberfchlefiijhen Rechtsſachen der Breslauer Oberamtsregie- 
rung überwiejen 521 f. Gerichtsſtand der Unterthanen in der Graf: 
haft Glaß unter der Breslauer Oberamtöregierung 436. 474. 
Eigenmädhtigfeit der Breslauer Oberamtsregierung in Regalienfahen 
502 f. Die Oberamtsregierung in Oppeln 623 f. 627—630. 

632 f. 702— 705. 734— 738. Graf dv. Reder wird Oberamtsregierungs- 

präfident an Stelle des Grafen Hendel v. Donnersmarf 859 f. Die 

Behörde bleibt während der Kriegszeit ohne Gehalt 921 f. 
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e) Das Sportelweſen bei den Oberamtsregierungen 406 408. Die 

zweiten Präfidentenftellen in Breslau und Glogau 349 f. 477 f. Une 
einigfeiten im Präfidium der Glogauer Oberamtsregierung 430—434. 
Adlige und Bürgerliche an den Oberamtsregierungen 321. Anftellung 
ungelehrter Richter 375 }. 728 f. Bei den Oberamtsregierungen 
Secretarien und Regiftratoren an Stelle der Protonotarien; der 
Botenmeifter ift zugleich Tarator; Amt des Amtspfänders, des Kanzlei: 
dieners, des Oberamtsboten 345 f. 

f) Abjchaffung des DOberamts, der Yandeshauptmanneien, 

de3 Manngerichts, des Zwölfergerichts, des Zaudengerichts, 

des Ritterrehts 272. 342. Die Fürſtenthümer mit eigenen 

Regierungen und die Standesherrihaften mit gleihen Rechten 
behalten ihre wohlhergebrachten Gerichtöverfafjungen 274 f. 305 f. 

342; deögleihen Breslau 342. Das Fürſtenrecht bleibt bejtehen 

312. 318. 342. Die status minores, Burglehne und alle übrigen 
mit Zurisdiction beliehenen Landjtände und Stadtmagiftrate 

behalten ihre Jurisdiction 342, 

g) Eonfiftorialordnung fol entworfen werden x. 367. Beſetzung 
der Eonfiftorien in Breslau und Glogau 292 f. 307. 311. 319 f. 

325. 363—367. 373. Gompetenz der Gonfiftorien 343. 367. Das 
Fürftentgum Ols und Breslau behalten ihre Confiftorialverfaffungen 

343. Die oberjchlefifchen geiftlichen Sachen, die zur weltlichen Juris— 
diction gehören, an das Lonfiftorium in Breslau verwieſen 521 f. 

Unterthanen der Grafſchaft Glatz in geiftlihen Sachen unter dem 
Breslauer Eonfijtorium 436. 474. Errichtung eines befonderen evan— 
gelifchen Eonfiftoriums in Oppeln 702—705. 734—738, 

h) Die Commissarii perpetui (Qandjuftizräthe, Königliche 
Suftizräthe) als Localjuftizbeamte 408—410. 421 f. 507. 525 f. 
Beauffihtigung der Magiftratsjuftiz durch die Commissarii 
locorum 219. 

IV, Berwaltung. a) Einrichtung der Kriegs: und Domänen- 
fammern in Breslau und Glogau 233—235. 236— 247. 263— 269, 
275 f. 278. 308 f. 349 f. 399 f. 622 f. Das Oberappellationg- 
gericht in Berlin und die chlefifchen Kammern 823—825. Appellation 
gegen Kammerjuftizurtheile 923. Abgrenzung des Geſchäftskreiſes 
der Geheimen Kanzlei in Berlin von dem der fchlefiichen 

Kammerfanzleien 439—442. Publication der Edicte in ©. 
it Sade der Kammern 601. Remiffionsreglement für ©. (vom 

1. uni 1743) 604 f. Thätigfeit der Claſſificationscommiſſion 

455—468. 582 f. Patent wegen der Contributionsverfafjung und die 
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Reviſionscommiſſion 466—468. Vereinbarung der Breslauer Hammer 
mit Münchow über gewiſſe Berwaltungsgrundfäge (Contribution ftatt 
Acciſe in Heinen Städten und Vorſtädten, Gehälter der Kreisphyſiker 

und Kreisjchreiber, Vergütung für Vorſpann, Remiffionen, Quittungs: 
grojchen für die Kreisftener-Einnehmer, Gehalts-Etatsregulirungen ze.) 
398-400. Das Poſtweſen wird den Kammern unterftellt 453 f. 

Dberfteuereinnehmer und Boftdecernent zum Kammercollegium in Breslau 

zugezogen 619 f. Eröffnung von Collegia medica in Breslau und 
Glogau 843. 

b) Rüdftändige Urbeit bei der Breslauer Kammer 514 f. Ein- 
rihtung des Contributions-, Acciſe- und Judenweſens bei der Bres- 
lauer Kammer 582 f. Neue Bertheilung der Arbeit und Departements 

bei der Breslauer und Glogauer Kammer 551—561. Genauigkeit 
bei der Revifion der Expeditionen und Reftipecificationen von Münchow 
eingefhärft 645 f. Regelmäßige Berichterftattung der Räthe bei aus— 
wärtigen Commiffionen 698. Verſchiedene Dienſtanweiſungen 825. 
829 f. Zufriedenheit des Königs mit der ſchleſiſchen Rammerverwaltung 
631 f. 724-726. Memorialien von Advocaten ꝛc. find nur bei den 

Ranzleidirectoren auf der Kammer abzugeben 920 f. 

ce) Reinhardt durch Münchow in der Direction der Breslauer 
Kammer erjegt 411 f. Anciennitätzftreit an derjelben Kammer 316. 
PVerfonalveränderungen bei den Kammern 443 f. 475. 622 f. 915 f. 

Breslauer Rammerjuftitiar 317 f. Wicedirector bei der Ölogauer 
Kammer 474. Regimentsquartiermeifter und Auditeure jollen erjt zu 
Secretären, dann zu Räthen bei den Kammern gemadt werden 413 f. 

d) Inftruction für die Steuerräthe und Commissarii locorum 

in Nieder-S. 205—222, Bejtellung von Steuerräthen zur Ein- 
richtung der Xccife, der Kämmerei- und Bolizeifachen in den nieder: 
jchlefifchen Städten 235—237. 376 f. Neue Bertheilung der Steuer: . 
räthe Breslauifchen Departements 485—493. Strafverfegung eines 
Steuerraths 531. Anweifung Münchow's an die jchlefiichen Steuer- 
räthe betreffend die Bereifung der Städte 636—640. Die Regiments: 
commandeure erhalten die Mitaufficht über die Polizeiangelegenheiten 
570 f. 633 f. 641 }. Erſte Bürgermeifter, Syndici, Kämmerer in den 

niederfchlefiihen Städten follen nur Evangelifche jein 238 f. Ein- 

richtung des ftädtifchen Wejens in Breslau 360 f. Abzug von Ein: 

wohnern aus Bresau iſt zu verhüten 522 f. 

e) Anftelung von Landräthen 238. 400. Beitellung von Landes— 

älteften (Kandräthen) in Nieder-©.; ferner von Kreisein— 

nehmern, Sreisausreutern (Landdragonern), Marſcheom— 
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miffaren und Kreisdeputirten 259—263. Inſtruction für die 

Landräthe in Nieder-S. 278 -286. Kreigeinnehmeramt 279. 281. 
285. 399. Oberftenerfaffe 279. 281 f. 400. Der Mariheommifjar 
281— 284. Der Landdragoner 284. 285. Der Kreisdeputirte 284. 
Der Kreisphyſicus 285. 399. Kreistage 285 f. Kreisichreiber 399. 
Snftruction für die Gontributions-Einnehmer der Kreife Breslaufchen 
Departements 445—452. Beitellung von Landräthen in Ober-S. 

540 f. Schlechte Qualification der Landräthe Breslaufchen Departe- 

ments 429. Schwierigkeiten feitens der Landrätbe bei der Recruten- 
lieferung 621. Inſtruction für die Polizei- und Zollausreuter 423 f.; 

für die Landdragoner 424 f. WPladereien dur die Landdragoner, 

Land», Zoll- und Polizeibediente 534 f. 

f) Rangftreitigfeit zwifchen Oberamtsregierungen (Eonfiftorien) und 
Kammern 542. MWbgrenzung der Qurisdictionscompetenzen zwijchen 
den fchlefifchen Kammern und Oberamtsregierungen 380— 398. 515—517. 

735 f. Entwurf eines Reffortreglements für ©. (mit Anmerkungen 
der furmärfifhen Kammer) 384—398. Gerichtsitand der Ver— 
waltungsbeamten 384 f. Streitigkeiten zwiſchen Amtsunterthanen 
385 f.; zwifchen Beamten und Untertanen, Stadtmagiftraten und 

ftäbtifchen Untertanen, Mediatftädten und deren Obrigfeiten 386 f. 
Streitfachen zwifchen dem Adel oder den Städten einerjeit3 und den 
Ämtern oder deren Unterthanen andererjeits 387. Streitigkeiten wegen 
Zollgerechtigkeit und Zollcontravention, wegen Domänen und Regalien 
388; wegen Bauſachen, Jurisdiction über Jagdvergehen, Brivatitreit- 
jahen der Beamten mit ihren Unterpächtern oder Bürgen 389 f. 

Grenzfahen 390. Arreſt auf Befoldung Königl. Bedienter, Juden- 
ſachen, Streitigkeiten in militärischen, öconomifchen und Polizei-Sachen 
391—-393; wegen der Brau=s und Schanfgerechtigkeit zwifchen Adel 
und Städten einerfeits und den Ämtern andererſeits 393 f. Rath- 
häusliche Sachen, Liegniger und Brieger Stiftögüiter 394 f. Allgemeine 
Anweifungen 395. Erecution gegen Beamte wegen Brivatjchulden 
395—397. 

Schlieben, Albr. Ernſt Graf v., Etatsminifter, Kanzler in Preußen, Präſi— 

dent des preußifchen Oberappellationsgerichts 41. 44. 45. 62. 872. 

Schlieben, Georg Chriſtoph Graf v., Oberjägermeijter, Geh. Finanzrath 

beim Generaldirectorium 45. 482 f. Unzufriedenheit des Königs mit 

den hoben Koften der Faſanerieen 695. 

Sclieben, Graf v., Kämmerer, Amtshauptmann zu Rajtenburg 19. 

Schlieben, Wolfg. Friedr. v., preußifcher Oberappellationg- und Hofgerichts- 
vath, Yandrath ad interim 19. 59. 873. 
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Schlippenbadh, v., Etat3minifter 893. 
Schloiman, tecklenburg-lingenſcher Regierungsrath 881. 
Schloßbaugelder 69. 

Schlüter im Elevifchen 16. 
Schmalt, Geh. Finanzrath beim Generaldirectorium 468. 714. 

Schmettau, v., Geh. Kriegsrath, wird II. Director bei der kurmärkiſchen 

Kammer 423. Sein Amt 591 f. I. Director bei der kurmärkiſchen 

Kammer 701. 

Schmidt, Friedr. Aug. v. Geh. Finanzrath beim Generaldirectorium 700. 

Schmidt, ſchleſiſcher laffificationscommiffar 465. 
Schmiscal, v. Oberamisregierungsrath in Breslau 291. 
Schmiscal, v., ſchleſiſcher Claſſificationscommiſſar 465. 
Schmitz, clevifcher Kriegs- und Domänenrath 831. 832. 836. 

Schöffengerichte in Cleve 196 f. 

Schönermarck, Hofrath bei der Oberrechenkammer 715. 

Schönholtz, v. Kriegs- und Domänenrath in Stettin 277. 470. 826. 
Schöppenſtuhl, ſiehe Pommern III. 

Schomberg, v., magdeburgiſcher Kriegs- und Domänenrath, wird Landrath 

im Saalkreiſe, caſſirt 198. 651 f. 

Schrader, Peter, Regierungsrath, Adjunctus Fisci in Magdeburg 887. 

Schreyvogel, Bankier in Breslau 265. 

Schröder, Bürgermeifter 43 f. Wird Oberbürgermeifter von Königsberg 

in Preußen 178. 
Schroeter, Jeſaias Friedr., Regierungsrath in Halberjtadt 889. 

Schröter, Karl Ludw., Regierungsrath und »fecretarius in Magdeburg 270. 887. 

Schubert, Yandmefjer 266. 
Schüler, Ranzlift, wird Regiftrator beim Generaldirectorium IV. 

Schüfler, Prediger zu Neuftadt (D.-S.), wird Eonfiftorialrath in Oppeln 

703 f. 737. 
Schüttemeifter (Dorfjchulzen) in Dftfriesland 765. 
Schuirmann, Matthias Jac., clevifcher Geh. Regierungsrath, Richter 885. 

Schulenburg, dv. d. Landrath im magdeburgifchen Kammerbezirk 650. 

Schulenburg-Schwochow, Daniel Levin Andreas v. d., Landrath im Kreife 

Greifenhagen 78. 485. 529. 

Schultze, jchlefiiher Kreiscalculator 487. 

Schulgendorff, v. Zandrath im Kreiſe Eofel 541. 
Schulweſen, Reform in Preußen 482. 
Schumader, Sabinetäfecretär 3. 

Schwartz, Friedr., Geh. Juſtiz- und Sammergerichtsrath, auch Baurath 

477. 890. 894. 
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Schwargenberger, Karl Ludw., Kriegs: und Steuerrath in der Priegnig, 
fommt zur Ölogauer Kammer 234. 246. 269. 561. 

Schwarzburg, Fürft v., 79. 

Schweidnis, Bar. v., Landrath im reife Landeshut-Bolfenhain 261. 
Schweidnitz, v. Yandrath im Kreife Lüben 261. 

Schweinihen, v., Kal. Juſtizrath in Liegnig III = Lüben 422, 
Schweinitz, v., delignirt zum Oberamtsregierungsrath in Breslau 291. 
Schweinitz, v., Kgl. Juſtizrath in Liegnig III = Lüben 422. 

Schwerin, Eugenius Reichägraf v., Kriegs: und Domänenrath in Glogau 
240. 243. 269. 560. 

Schwerin, Hans Bogislad Graf v., Geh. Finanzrath beim Generaldirecto- 
rium und Sandjägermeifter Gurmark) 592 f. 596. 

Schwerin, Graf v., Generalfeldmarjchall, Gouverneur von Neiße 247, 

Schwerin, dv., Oberft, Münchow'ſchen Regiments 268. 

Schwerin, v., Oberftlientenant, Mitglied einer militärischen Commiffion 
wider einen Beamten wegen Bauernpladerei 504. 

Schwermann, Fürftl. oftfriefiicher Oberft 757. 

Scrretäre. Das Alter der S. und Kanzliften 550. Freiheit der ©. beim 

Generaldirectorium von Gebühren an die Recrutenkafje bei Ertheilung 
von Beitallungen 415. 

Seelſtrang, v., Landrath im reife Sagan 261. 
Seld, Mitglied des Hofgerihts in Stettin 875. 
Sellentin, Carl Wug., Hofrath, Geh. Secretär, Obergerichtsrath beim 

franzöfifchen Obergericht, Rendant der Legationskaſſe 110. 151. 154. 

Senning, kurmärkiſcher Steuerrath 597. 599. 

Servis 53. 

Servis und Einquartierung; Beſchwerde der Magdeburger Stände 
100 f. Generaldirectorium und S.wejen 740— 743, . 

Seydlig, v., Landrath im Kreiſe Striegau 260, 
Seydlitz und Gohlau, Jul. Sigism. Frhr. v. Oberamtsregierungsrath in 

Breslau 291. 315. 401. 
Seymick = Landtag (Lauenburg-Bütow) 32. 150 f. 
Siegel, Kgl., 6. 

Siegroth, v., Kal. Zuitizrath in Namslaus-Wartenberg 421. 

Siersdorff, Bar. v., Sal. Juſtizrath in Breslau-Neumarkt 421. 

Zinzendorf, v., Cardinal, Biſchof von Breslau 231 }. 567. Generalvicar 

aller röm.sfathol. Kirchen und Gemeinden in den Sal. preußifchen 
Landen 474. 

Sobbe, Friedrich Ehriftian, Geh. Rath bei der Oberrechenfammer 569. 714. 
Sobbe, Friedr. Chriftian, magdeburgifcher Steuerrath 345. 
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Sobbe, rheinsbergiicher Yuftitiarius 630. 

Söhlenthal, Ludolph Karl Frhr. v. Regierungsratd in Magdeburg 79. 
270, 271. 885. Entlaffen 918 f. 

Soja, Kriegsratd, Commiſſar der ſchleſiſchen laffificationscommiffion 
465. 467. 

Solms, Graf, Landrath im Kreife Pleß 541. ® 
Sommerfeld, v., ehemaliger LZandesältefter in Schlefien 318. Soll die 

ichlefifche Eriminalordnung ausarbeiteun 322. Bei der Einrichtung 
der Commissarii perpetui in Schlefien 408. 

Sommerfeld, v., Kgl. Auftizrath in Grünberg. Schwiebus 422, 

Sophie Wilhelmine, verwititwete Fürftin von Dftfriesland 747. 753. 758, 
Spechhuhn, Kanzleidiener bei der Magdeburger Regierung 777. 
Splitgerber und Daum (Berlin), Bankhaus 112, 

Sportelweien (Sportellafie). Das neue Sporteledict (28. December 1740) 

160. 174—176. Die Gerichtsfportelu werden wieder auf den Fuß von 

1725 gejegt 181. Mißbräuche im ©. bei der magdeburgifchen Regie- 
rung 270. Die fchlejifhe Sportelkaſſe 274. 311. 315 f. 369. 379. 

407 f. Behandlung der Sporteln bei den jchlefifchen Oberamtsregie— 
rungen 406—408 (fleine und große Sporteln). Borfchlag Cocceji's 

betr. Einrihtung von Sportelfaffen bei allen Regierungen ꝛc. 615 f. 
Frage der Bejoldung der Advocaten und Procuratoren aus Sportel- 
kaſſen 853— 855. Sporteln der Kammergerichtsräthe 891—896. 

Sprenger, pommerfcher Krieg: und Domänenrath 277. 
Staatsrath, ſiehe Geheimer Rath. | 

Ständegelder (Dispofitionsgelder) in Eleve 137. 

Staffelftein, Kriegs und Domänenrath in Königsberg 588. 745. 
Statiftit; Geh. Rath v. Rohwedel's Pläne 177. 
Stehow, Bar. v., Zandrath im Kreife Tojt 541. 

Stehow, v., Droft von Eſens 926. 

Stegemann, Kriegsrath bei der Magdeburger Kammer 344. 473, 

Steudener, Joh. Ernit, Kriegs- und Domänenrath in Breslau 234. 243. 

245. 269. 554. 555. 557. 

Stenerfaffe im Herzogtbum Magdeburg 84. 95. 

Stenerräthe (Commissarii locorum). Bejchwerden der Stände über die 

©. 52 (Preußen). 73 (Kurmark). 116 f. Halberjtadt). Anftruction für 
die ©. und Commissarii locorum in Niederfchlefien (1. September 

1741) 205—222. Anweifung für die Bereifung der Städte 636—640. 
©. in Schleſien 235-—237. 376 f. 485—487. Indaganda für die ©. 

488—493. Sollen die Kämmereien befjer beauflichtigen 532 f. Der 
Commissarius loci in Pommern 353. ©. in Eleve-Marf 361 f, 
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Unweifungen an die kurmärkiſchen ©. betr. die Vermögensverwaltung 
der Städte 664-666. Siehe Eleve-Mark IV. Halberftadt II 

und IV. Kurmark II und IV. Pommern IV. Preußen IV. 
Schleſien III und IV. 

Steuerweien. Neuordnung in Schlefien, fiehe Schlefien I, II, III, 

Derner Abſchoß, Uccije, Bettgelder, Eavalleriegelder, Con— 

tribution, Fourage: und Servisgelder, Generalhufenſchoß, 
Legationsgelder, Nahrungsgeld, Pobore, Schloßbaugelder, 

Servis. 
Steutſch, Bar. v. Landrath im Kreiſe Guhrau 261. 

Stieber, Steuerrath, dann Kriegs- und Domänenrath in Magdeburg, 
ſpäter Geh. Finanzrath 345. 472. 473. 

Stiftspfründen, Anwartſchaften auf — aufgehoben 6. 67. Bei Erledigung 

von S. iſt ſofort an den König zu berichten 77. 

Stodfiih, Pfarrer 195. 

Stodum, Joh. v., clevifcher Geh. Regierungsrath, Richter 885. 

Stolterfoth, Kriegsrath bei der Königsberger Kammer 37. 178. 586. 588. 
589. 590. Konfliet mit Director Kellner 907—912. 

Stoltz, Kriegsrath bei der furmärfifchen Kammer 595 f. 
Stolze, Oberbaudirector (Surmarf) 199. 

Stoih, H. C. v., Kal. Zuftizrath in Wohlau-Steinau 422. 

Stoih, Wild. Friedr. v., Geh. Rath und Geh. Etatsfecretarius 820. 
Meldet ſich zur Geh. Kanzlei 111. 

Stoih, Bar. v., Yandrath im Kreiſe Glogau 261. 417. 

Stoß, Karl Erdmann v., Bicedirector der udermärfifchen Landſchaft, zum 
Kammerpräfidenten in Breslau vorgeichlagen 243. 

Strachwitz, Bar. v., Landrath im Fürſtenthum Grottfau und Neiße 260. 

Strandfahen in Bommern gehören vor ein Collegium mixtum 849—851. 

Stronsfy, Graf v., zum Oberamtsregierungsratb in Oppeln vorge: 
ſchlagen 630. 

Stründede, Carl Frhr. v., clevifcher Geh. Regierungsrat 885. 

Stründede, Joh. Conr. Frhr. v., Wirfl. Geh. Etatöminifter und Regie: 
rungspräfident in Cleve 81. Soll das Don gratuit der cleve-märkifchen 
Stände ausjchlagen 174. 

Stründede, Ludw. Frhr. v., Geh. NRegierungsrath in Eleve 884. 
Stründede, Sigism. Frhr. v., Geh. Negierungsrath in Cleve 885. 
Studium auf ausländischen Univerfitäten: König Gegner 658. 

Sturmann, oftfriefiicher Agent, caſſirt 792. 

Sublevationsgelder des Fürſtenthums Halberftadt für die Grafſchaft Hohen: 
jtein 128. 130. 



Steuerwejen — Thoſe. 1007 

Supplicationen. Überfendung von 300 Memorialien zur Erledigung an 
das Generaldireetorium, die preußifche und pommerſche Regierung und 
die neumärfifche, fünigsbergifche und pommerjche Kammer 66. Den 
Unterthanen bleibt freigelafien, fich bei dem Könige „immediate zu 
melden“ 181. Supplifen find in duplo zu übergeben 351 f. (Pommern). 
Einfchränfung des Supplifenwejens 494 f. (Eleve-Mark). Häufige Be: 
fhwerden in Juſtizſachen als Supplifen 1745 eingereicht 689. 

Survivance, Bitte um eine — abgejchlagen 667. 
Syberg, Joh. Siebert Frhr. v., Geh. Rath, Yuftiz- und Hofgerichtspräfident 

in Eleve 81. 882. 

Syberg, d., zu Voerde 81. 
Sydow, v., Generallieutenant 338. 

Sydow, d., Hauptmann, wird Landrath des Randowfchen Kreifes (Bommern) 
542, 

Sydow, Beamter im Amt Reeb 484. 
Syndicus der cleve-märfifchen Stände 535. 

z. 

Tappe, oſtfrieſiſcher Buchdruder, cafjirt 792. 
Zaubadel, v., Kgl. Zuftizrath in Breslau: Neumarkt 421. 795. 
Taubenheim, v., Geh. Rath, wird Landrath im Saalfreife 198. 

Tedlenburg-Lingen (Sraffchaften). Regierung zu Lingen, Perſonal und 
Befoldung 881. Landgericht zu Lingen, Berfonal und Bejoldung 
881 f. Landgericht zu Tedlenburg, Perfonal und Befoldung 882. 

Tettau, Friedr. dv., Wirkt. Geh. Rath, Oberrath bei der preußijchen Re— 
gierung 872. 

Tettau, Karl Dietr. v., preußifcher Kriegsrath, Landrath ad interim 59. 

Teuber, Advocat (Halberjtadt) 222 f. 
Thielen, Pfarrer 195. 
Thielow, v., fiehe Thilo, v. 

Thile, Chriſtian Friedr. v., kurmärkiſcher Kriegs- und Domänenrath, dann 
Kammerdirector in Stettin 469 f. 696. 711. 916. 

:hile, Karl Gottfr. v., Kriegs- und Domänenrath bei der furmärkifchen 

Kammer 78 f. 243. 277. Wird Geh. Kriegsrath, Mitglied der 
ſchleſiſchen Claffificationscommiffion 455—458. 461. 463. 465466. 
Borfigender der fchlefiichen Revifionscommiffion 467. Entlaffen, fpäter 
wieder angejtellt, jchließlih Hofmarfchall beim Markgrafen Karl von 

Schwedt 845 f. 
Thilo (Thielow, Tilo), v., zum II. Oberamtöregierungspräfidenten in 

Glogau vorgejchlagen 320. 325. 350. 
Ihofe, Fortificationsbau-Adjutant in Berlin 336. 



1008 Regifter. 

Thümen, v., Kapitän, wird Droft von Berum 927. 

Thulemeyer, Wil. Heine. d., Wirkt, Geh. Etats: und Kriegsminifter 3. 4. 
25. Tod 110. 

Tieffenbach, Job. Chrift. v., Geh. Rath bei der Oberrechenfammer 519 f. 569, 

Tieffenbach, Chriſtian Ludw. v. (d. J.) Hof und Eriminalrath, wird Geh. 
Rath bei der Oberrechenfammer 569. 714. 715. 

Tielfau, Kriegsrath, jpäter Geh. Rath bei der Oberrechenfammer 569, 715. 

Tilemann gen. Schend, Joh. Bhil., Regierungsdirector und Regierungsrath 
in Minden 879. 880. 

Tilo, v. fiehe Thilo, v. 

Titelverleigungen. Verleihung des Hofrathstitels gegen Geld an unter: 
geordnete Beamte 530. Der kurmärkiſche Kriegs: und Domänenrath 

v. Görne erhält den Character als Geh. Rath in Rüdficht auf die 

Berdienfte feines Vaters, des Minifters, 710. 

Toll, ſchleſiſcher Fabrikbejiger, wird Commercienrath 526. 

Zortur, Verhandlung über die Abjchaffung der T. 8—11. 
Trach, Bar. v., Landrath im Kreiſe Neumarkt-Canth 260. 
Tresdow, v., Capitän 815. 

Tresdow, v., Oberjt und Flügeladjutant, wird Droft von Berum, fpäter 
Generalmajor 926 f. 

Trefor, großer Könige. Minifter dv. Boden, Geh. Rath Lautenfat und 
Kriegsratd Cämmerer haben Zutritt zu ihm 193 f. Kleiner Königl. 
T. 576. 

Tribunal (Oberappellationsgeridt) in Königsberg, jiche Preußen III. 
Troſchke, v., Yandbotenmarihall in Preußen 43. 

Truchſeß, Friedr. Graf v., cleviicher Geh. Regierungsrath 885. 
Trudieh, Graf v., Generalmajor, committirt zur Entſcheidung eines Rechts— 

ſtreits 606. 
Truzettel, Friedr, Geh. Rath bei der Oberrechentammer 202. 715. 

Zruzettel, Jac. Ludw., Kammergerichtsratd 890. Beſchwerde über die 
Befoldungsverhältniffe 893 F. 

Tſchammer, v., Landrath im „Wohlaufchen, Herenftädtfchen, Winzigfchen, 
Ritſchenſchen und Pogliſchen Halt” 261. 

Tſchirſchty, v. Kal. Juſtizrath in Brieg-Ohlau 421. 
Turnhout (belgiſche Beſitzung aus der vranifchen Erbſchaft) 831. 

u. 

Ucermärkiſches Obergericht und der Gerichtsſtand der Verwaltungsbeamten 

385. Das Kammergericht iſt oberſte Inſtanz für das u. O. 611. 
Generalproceßtabelle 898. 



Thümen — Biered. 1009 

Uechtritz, v. ſoll IT. Bräfident bei der DOberamtsregierung in Glogau 

werden 320. 325. Wegen Kränklichkeit nicht ernannt 349 f. 
Undern), Joh. Ehriftian, Geh. Juſtizrath und Generalfiscal in Berlin 

163. 164. 675 ff. 847. 890. Mitwirkung bei der Reform der Berliner 
Polizeiverwaltung 330. Gegenfag zum Oberappellationsgericht 478 f. 
Wird Mitglied des Geheimen Juſtizraths 660 f. 664 f. 

Un, Kriegsrath bei der pommerjchen Kammer 243. 353. 354. 470. 580. 

Ulrich, Georg, Geh. Juſtiz- und Kammergerichtsrath, auch Eriminalrath 
349. 629. 890. 894. 

Unfried, Ludwig v., Kriegsrath an der preußifchen Kammer 588. 745. 
Unfried, v., Kriegsrath, Commiſſar der jchlefischen Claſſificationscom— 

miſſion 465. 
Unfried, burmärkiſcher Steuerrath 243. 
Univerſitätscuratoren (die Miniſter Cocceji, Brand und Marſchall) und die 

academifche Genfur 531 f. 
Unterfiseate, ſiehe Fiscale. 

Urlaub für Minijter 436. 571. Zwei Minifter vom Generaldirectorium 

auf einmal zu beurlauben nicht angängig 33. 194 f. 613. Biere 
darf alle 14 Tage nad) feinem Gute Buckow gehen, doch feinen Con— 
ferenztag verfäumen 172, Happe nach feinem Gute „zuweilen“ 549. 
Tadel der Minifter wegen zu häufigen Aufenthalts auf ihren Gütern 

644 f. U. für Görne, obwohl Viered ſchon abwefend ijt 794 f. 

B. Ä 
Balencampft, Kriegsrath bei der furmärkifhen Kammer 595 f. 598. 
Vaſallen jollen nicht außer Landes dienen 33 f. Heranziehung von magde— 

burgifchen ®. in fremdem Dienst zum preußifchen 497 f. Reifen der 

V. ins Ansland verboten 689. 708 f. 
Beltheim, v., Bevollmächtigter der Magdeburger Stände 110. Landrath 

im magdeburgifchen Kammerbezirk 651. 
Veltheim, v., braunſchweig-wolfenbüttelſcher Kammerjunker 497. 

Vette, Chriſtian Rud. v., mindenſcher Regierungsrath, Landrichter in 
Tecklenburg 880. 882. Später Geh. Kriegsrath und Mitglied der 
Commiſſion für die oſtfrieſiſchen Angelegenheiten zu Berlin 904. 

Viebig, Kriegsrath, Oberſteuereinnehmer in Breslau 620. 
Viered, Adam Otto v., Wirkl. Geh. Etats- und dirigirender Miniſter 

beim &eneraldirectorium 33. 192. 194. 277. 613. 743. 748. 794. 

Director der Commijlion für die Gold- und Silbermanufactur und 
das Lagerhaus 31. Gutachten betreffend die Kompetenz des V. De- 
partements 115. Abweſenheit von Berlin 172. Gutachten zum neuen 
Schema der Beitungsberichte der Kammerpräſidenten 426 f. 
Acta Borussica. Behörbenerganijation VI. 64 
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Boderodt, Geh. Rath beim Cabinetsminifterium 185. 
Bogeliang, Mor. Phil. Karl v., Regierungsrath in Halberitadt 127. 629. 889. 
Vorhoff, Kriegs: und Domänenrath in Königsberg 745. 
Boripann; Klagen der Stände 69. 73. 97. 
Voß, Friedr. Ehriftoph Hieronymus v., Geh. Juſtiz- und Kammergerichts— 

rath 890. 894. 

W. 

Wachholtz, v., Hofgerichtsrath in Cöslin 876. 
Wachsmann, Rath, Geh. Secretär bei der Oberrechenkammer 713. 

Wadenroder, Hofrath, Mitglied der Baucommiſſion 477. 
Waga, Kriegsrath an der preußifchen Kammer 586. 
Wahrt, Geh. Finanzrath, Auftitiar des Generaldirectoriums 61. 543. 

Mitglied der Commiffion zur Juſtizreform 159. 
Waldow, v., Generallieutenant 43. £ 
Wallenrodt, Graf v., preußifcher Tribunalsrath, Oberhauptmann zu 

Tapiau 18. 
Ballrave, v., Generalmajor in Neiße 403. 
Walsleben, v., Landrath des Kreiſes Demmin-Treptow und Landesdirector 

von Vorpommern 626 f. 
Baliped, v. Zandrath im Kreife Oppeln 541. 

Walter, v., Kaufmann in Breslau, wird Commercienrath 526. 

Walther, Ant. Balthaf. 244. 245. 248. 316. 398. 554. 555. 558. Bisher 
Fürftl, Olsſcher Negierungsrath, wird Kriegs- und Domänenrath und 
Quftitiar bei der Breslauer Kammer 269, 317 f. Director des 
Collegium medicum in Breslau 843. 

Wartensleben, Graf, Oberft 43. 
Bation, Kriegsrath und Dberempfänger in Preußen 45. 

Wedel, Ant. Franz v., Kammerherr, Geh. Kriegsrath und Hofgerichts- 
affejjor in Aurich 783. 868. 

Wedel, Ewald Koahim v., II. Hofgerichtspräfident in Stettin 852 f. 875. 
Wedigen, Georg Friedr., Geh. Rath bei der Oberrechenfammer 715. 
Wedigen, Joh. Georg, bittet um Anftelung als Auscultator bei der fur- 

märkiſchen Kammer 661. 
Beferling, Alb. Herd. Heinr. v., Negierungsrath in Halberftadt 80. 889. 
Wegely, furmärkifher Rammerauscultator 598. 

Wegener, ſchleſiſcher Kreiscaleulator 487. 
Wegnern, v., Striegsrath bei der Königsberger Kammer 587. 588. 589, 
Weinreih, Geh. Kriegsrath beim Cabinetsminifterium 867. 900. Mitglied 

der Commiſſion zur Juſtizreform 159 f. Mitglied der Commiflion für 
die oftfriefiichen Sachen 904. 



Boderodt — Wißmann. 1011 

Weißmann, Hofrath, zum Oberempfänger bei der kurmärkiſchen Oberjteuer- 
fafje bejtimmt 608 f. 

Wendlandt, Hofgerihtsrath in Löslin 876. 
Wenkenbach, oftfriefifcher Amtmann 798. 

Werder, Friedr. Aug. v., zu Brettin, wird Deihhauptmann und Zandrath 
im reife Jerichow 726. 

Werner, Friedr. Adam, Geh. Finanzrath beim Generaldirectorium 201. 

Berner, Friedr. Carl v., mindenjcher Kriegsrath, dann bei der Breslauer 
Kammer 234. 245. 269. 554. 555. 557. Wieder an die Mindener 
Kammer verjegt 623. Zur furmärkifchen Kammer verjegt 698 f. 

Werner, Joh. Gottfr. v., Rath am Königsberger Hofgericht, zugleich Kriegs— 
und Domänenrath und Tribunalsrath 590. 873. 

Werner, Reinhold v., neumärkiiher Kammerpräfident 37. 76. 154. 167. 
181. 186. 187. 194. 202, 484. 524. 525. 699. 700. 839. Soll nicht 

ohne Zuziehung des Rammer-Collegiums handeln 196. Streit mit 
bem Collegium 197. Urtheil des Königs über ihn 276 f. Anklage 
gegen den Landrentmeiſter Burchard 618 f. Wird wieder ins General: 
directorium berufen 625 f. 

Wernicke, fchlefiicher Kriegs: und Steuerrath 486. 487. 636. 
Weſtphal, altftädtifcher Krahnmeifter in Königsberg 745. 

Wende, Carl Ludwig, Secretarius und Calculator, Mitglied des Feldfriegs- 

commifjariats 243. 245. 265. 

Weyher, v., Landtagsmarſchall von Lauenburg-Bütow 150. 

Weyher, v., Oberſt 1. 

Wichmann, v., Oberſt 706. 
Wicht, v., oſtfrieſiſcher Regierungsrath 752. 789. Verhaftet 759. Frei— 

gelaſſen 822 f. 
Wider, Archivarius und Geh. Regiſtrator bei der Regierung in Aurich 775. 
Wied, Graf v., Oberſt, bei der Befigergreifung Oſtfrieslands 757. 758. 

760 f. 787. 

Wiegand, fchlefiicher Oberförfter („Oberjäger“) 359. 443. 
Wieſe, Hein, Siegfr. v. Oberamtsregierungsrath in Glogau 292. 373. 
Wilhelm, Prinz von Preußen 1. 3. 

Wilhelm, Markgraf von Schwedt 78. 
Wilhelm, Prinz von Kurheſſen, Statihalter 748, 
Billifen, v., Regierungsrath in Halberftadt 889. 
Wimmer, Unteroffizier, wird ecifeeinnehmer zu Wilsnad 811. 
Windelmann, neumärkiſcher Kriegsratd 202. Zum Landrentmeifter in 

Schleſien vorgefchlagen 243. 
Wißmann, clevesmärkifcher Kriegs: und Steuerrath 235 f. 

64* 
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Witmann, ſchleſiſcher Kreis-Calculator 487. 

Wittich, Mart. Henning v., Kriegs: und Domänenrath in Breslau, Ober— 
Zolle und Xccifedirector im Herzogthum Sclefien und Grafſchaft Glatz 
243. 269. 398. 486. 554. 555. 557. 

Wittich, v., Ichlefiicher Steuerrath 486. 583. 

Wittſcheibe, ſchleſiſcher Oberamtmann 465. 

Witwenverſorgung 110. 655. 

Wobeſer, Chriftoph Friede. v., Regierungs- und Conſiſtorialrath, auch 
Criminalrath in Cüſtrin 877. 878, 

Wobefer, d., Capitän 43. 

Wolffen, Heine. Adolph v., Kammergerichtsrath 890, 894. 
Wolframsdorfi, d., Droft von Wittmund 926, 

Wolmitädt, Kriegd: und Domänenrath in Eleve 832. 837. 

Wolzogen, d., magdeburgifcher Regierungsrath 888. 

Woſtrowsky, Nicol. Gottl. Joſ. v., 292. 373. Oberamtsregierungsrath in 

Slogau, ſoll das fchlefifche Landrecht mit entwerfen 368. Wird Di: 
rector bei der Glogauer Oberamtsregierung 478. 

Würz, Fehr. v., Kol. Juſtizrath in den Kreifen Liegnig I und II 422. 

Wurms, Peter Chriftian, clevifcher Geh. Regierungsrath, auch Richter zc. 885. 
Wurtz, d., Oberamisregierungsratd in Breslau 291. 315. 

3. 

Zange, Conſiſtorialrath in Sclejien 737. 

Zandengeriht in Schlejien 272. 302. 342. 416 f. 

Zedlig, Bar. v., Landrath im Fürſtenthum Schweidniß 260. 

Zedlitz, Bar. v., Yandratd im Kreife Hirſchberg 261. 
Zedtig, Bar. v., bei der Einrichtung der Comissarii perpetui in Schlejien 408. 

Zedlig, Bar. d., Kriegsrath, Commiſſar der ſchleſiſchen Claffificationscom: 
miflion 465. 467, 

Zehrungskoſten. Landtagszehrungen in Cleve-Mark 137, Firirung der 3. 

bei Streisverfammlungen in der Kurmark 912 f. Die Koften der 
binterpommerfchen Yandrätheverfammlungen 545 —548. 

Zeitungsberichte, monatliche, der Wammern 286. Siehe auch Kammer: 

präfidenten, 
Ziegler, Rud. Friedr. v., Geh. Kriegs: und Domänenratb, Juftitiar, Mitglied 

der Furmärkiihen Kammer und Mitglied der Commiflion zur Juſtiz— 

reforın 160. Mitglied der Tchlefischen Claſſificationscommiſſion 455 f. 
458, 461. 463. 465. Wird Auftitiar beim Generaldirectorium 543. 

Decret betr. Verhältnig don Regierung und Kammer in Pommern 851. 

Ziegler, v., Landrath, Commiſſar der fchlefifchen Claſſificationscom— 
miflion 465. 



Witmann — Zwölfergericht. 1013 

Zilcher, Kriegsratd an der preußifchen Kammer 588. 590. 
Zimmmernomw, v., Oberſt 815. 
Zollweien 144. Die Stände fordern Zollfreiheit 67. 74 (Kur- und Uder- 

marf). 107 (Magdeburg). 117 (Halberftadt). 149 (Ravensberg). Die 

Steuerräthe und das 3. in Schlefien 213 f. Das Generaldirectorium 

und die Zollfreipäffe 648 f. Val. auch Halberjtadt II. Kurmark 
I. Magdeburg IL. Minden IL. Ravensberg II. 

Züllich, Steuerrath, wird Kriegs-und Domänenrath bei der furmärfifchen 
Kammer 202. 

Zwölfergeriht in Schlefien 272. 302. 342, 



Berichtigungen und Zufäße. 

Zu Seite 4 (oben) ift noch hinzuweiſen auf Ranke ©. W. 27/28 ©. 279, 

namentlich auf den in Anm. 1 abgedrucdten Bafjus aus dem Bericht von Man— 

teuffel. Die Betonung der Identität des Intereſſes von Fürft und Land hat in 

dem Protofoll der Minifter feinen deutlichen Ausdrud gefunden, ift aber un— 

zweifelhaft als echt anzuiehen. Die Datumfrage wird durch unjere Aftenftüde 

gegen Nanfe und feine Gewährsmänner entjchieden für den 1. Juni; am 2. fand 

die Vereidigung ftatt. 

Seite 717 Anm. 1, Zeile 4 Ties: Emden ftatt Aurich (Aufenthaltsort 
Homfelds). 

Seite 897 Anm. 3 zu ftreichen die Worte: Zugleich beim Kammergericht. 
Seite 926 Anm. Beile 5 lies: 2700 ftatt 2600 Rthlr. 

Beile 7 lies: Faldern ftatt Feldern. 

Seite 971 im Regiſter s. v. Krug v. Nidda treten folgende drei Perſonen 
an die Stelle der dort aufgeführten zwei: 

Krug v. Nidda, Karl Ludwig, Geh. Juſtiz- und Oberappellationägerichtärath, 

Director des Berliner Criminalcollegiums und der Baucommiffion, Rath bei 

der Münze 477. 897. 

Arug v. Nidda, Philipp Friedrich, Geheimer, auch Kriegs- und Domänen-Rath 

Director des Salpeterweſens, Director und Bergrichter der Kgl. Bergämter zu 
MWettin und Nothenburg, Mitglied der Hallefhen Kammerdeputation (f 1743) 657. 

Arug v. Nidda, Friedrich Wilhelm (Bruder de3 Vorigen), Hof- und Kammer- 

gerichtrath, folgt feinem Bruder 1743 in deſſen Ämtern 657 f. 890, 

Drum von Br. Etoliberg in Merichurg. 
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